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Unter dem Gesichtspunkt der Arbeitsökonomie wäre die ge-
meinsame Behandlung wirklich besser. 
Warum also dem Souverän Sand in die Augen streuen wolfen, 
wenn es für die Anhänger be/der Lager gleich wenig bringt, 
aber den Eindruck eines Tricks aufkommen lässt? Ich gebe zu, 
dass einem Teil meines Ordnungsantrages entsprochen wor-
den ist; den übrigen Teil, nämlich die gemeinsame Behand-
lung, möchte ich aber aufrechterhalten. Ich glaube, es wäre im 
Interesse aller, wenn dem aus arbeitsökonomischen Gründen 
entsprochen würde. 

Frau Grendelmeier: Im Gegensatz dazu beantragt Ihnen die 
LdU/EVP-Fraktion, die beiden Geschäfte ganz strikte zu tren-
nen, und zwar nicht nur von dieser Sondersession abzukop-
peln. sondem auch von der Herbstsession, und, wenn wir das 
Abstimmungsdatum verschieben sollten, auch noch weiter 
hinaus zuzuwarten, nämlich bis das Volk über den EWR abge-
stimmt hat Warum? 
Wir sind dezidiert der Meinung, dass in dieser Sondersession 
zwar vermutlich ein erster Schritt auf dieses Europa zu getan 
wird, dass aber ein Beitritt zur EG in weiter Ferne liegt Es war 
richtig, dass der Bundesrat am 26. Mai sein Beitrittsgesuch ge-
steilt hat, um - wenn es dazu kommt - bei den Verhandlungen 
der ersten Erweiterungsrunde mit dabeizusein, und zwar zu-
sammen mit jenen Staaten, die ähnliche Probleme haben wie 
wir - beispielsweise die Neutralität Damit hat der Bundesrat 
den Fuss in die Türe gesetzt, und das war das einzig Richtige 
und Vernünftige. Wir hingegen stehen zurzeit vor einer ganz 
anderen EntSCheidung: Wir haben in diesen zwei Wochen und 
am Anfang der Herbstsession ein Pensum zu bewältigen, wie 
es das in der ganzen Geschichte des modernen Bundesstaa-
tes noch nicht gegeben hat Zudem müssen wir das Volk infor-
mieren. 
Glauben Sie im Ernst, es sei sinnvoll, das Naheliegende mit 
dem zu vermengen, was irgendwann in ein paar .Jahren ein-
mal zur Diskussion anstehen mag? Die Stimmbürger haben 
ohnehin Mühe, sich noch zurechtzufinden, und werden da-
durch total verwirrt werden. Mit Verlaub: Ich kann mich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass diejenigen, die dies vermengen, 
genau diese Verwirrung wollen. 
Das halten wir für unzulässig, und deshalb bitten wir Sie im In-
teresse der Klarheit, im Interesse der Information an den Bür-
ger über das zu reden, worüber wir jetzt abstimmen - es ist die 
grässte Abstimmung innert kürzester Zeit die je stattgefunden 
hat-, und nicht über Fernziele zu spekulieren und die Leute zu 
verwirren, anstatt sie zu informieren. 
Ich bitte Sie, unserem Antrag zuzustimmen. 

Hess Peter, Berichterstatter: Gleichzeitig mit der Botschaft 
vom 18. Mai 1992 zur Genehmigung des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum hat der Bundesrat seinen 
dritten Bericht über einen Beitritt der Schweiz zur Europäi-
schen Gemeinschaft vorgelegt Laut diesem Bericht betrach-
tet der Bundesrat den EG-Beitritt als Ziel seiner Politik der eu-
ropäischen Integration und das Abkommen über den EWR als 
eine - besonders innenpolitisch wichtige Etappe in dieser 
Richtung. 
Von des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum ist unter Hinweis auf diese Aussagen des Bun-
desrates behauptet worden, ein EG-Beitritt sei eine zwingende 
Folge der Zustimmung zum Abkommen über den EWR. Diese 
Behauptung ist unzutreffend. Das Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum und ein allfälliger Beitritt zur EG 
sind zwei voneinander unabhängige Schritte, über die Volk 
und Stände zu gegebener Zeit in aller Freiheit einzeln werden 
befinden können. Am 6. Dezember 1992 steht nur das Abkom-
men über den Europäischen Wirtschaftsraum zur Diskussion. 
Aus diesem Grunde hat das Büro an seiner Sitzung vom 
24. 1992 bereits beschlossen, die der bei-

trennen. 
Das Büro hat wie der bereits 
nen ursprünglichen heute insofern als 
nun der sogenannte Integrationsbericht am 3. September, 
d. am letzten Tag dieser ausserordentlichen Session, bera-
ten werden solt Mit diesem Vorgehen können wir die erforder-

liehe auch von Frau Grende!meier gewünschte 
der beiden Europageschäfte siCherstellen. 
Das Büro trägt mit seinem Beschluss aber auch der Tatsache 
Rechnung, dass von verschiedener Seite eine Ergänzung des 
Integrationsberichts verlangt wird, eine Forderung, der sich 
auch der Bundesrat nicht widersetzt 
Aufgrund dieser Ueber!egungen ersuche ich Sie, dem 
des Büros zu folgen und die beiden Ordnungsanträge abzu-
lehnen. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell ~A mre pretiminaire 
Für den Antrag der LdUlEVP-Fraktion 
Für den Antrag Mauch Ralf 

DefinitiV - Definitivement 

53 Stimmen 
45 Stimmen 

Für den Antrag des Büros offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag der LdU/EVP-Fraktion Minderheit 

92.052 

EWR-Abkommen 
Accord sur I'EEE 

Botschaft und Beschlussentwurfvom 1a Mai 1992 (BBIIV 1) 
Message et projet d'arrete du 18 mai 1992 (FF IV 1) 
Kategorie I, Art 68 GRN - Categorie I, art 68 RCN 

Antrag der Aussenpolitischen Kommission 
Mehrheit 
Eintreten 
Minderheit 
(FreyWalter, Fischer-Hägglingen. Steffen, Moser) 
Nichteintreten 

Antrag der Staatspolitischen Kommission 
Eintreten 

Antrag Scherrer Wemer 
Nichteintreten 

Proposition de la Commission de politique exterieure 
Majorite 
Entrer en matiere 
Minorite 
(Frey walter, Fischer-Hägglingen, Steffen, Moser) 
Ne pas entrer en matiere 

Proposition de la Commission des institutions politiques 
Entrer en matiere 

Proposition Scherrer Werner 
Ne pas entrer en matiere 

Rychen, Berichterstatter der APK: Die Mehrheit der Aussenpo-
litischen Kommission beantragt Ihnen, dem Beitritt der 
Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zuzustim-
men. In der Kommission ist dieser Beschluss mit 19 Ja~ 
stimmen gegen 6 Neinstimmen bei einer Enthaltung gefasst 
worden. 
Der Entscheid über den EWR ist für unser Land von 

Wir die die wlrt<!r'''",ttli_ 

Existenz der steht aber zur 
Debatte. Dies sollten wir bei den kommenden Diskussionen 
beachten. Ich bitte Sie persönlich, gerade in dieser Auseinan~ 

den politisch Andersdenkenden besonders ernst 
zu nehmen. Wir wollen nämlich aHen inner- und ausserhalb 
dieses Saales zubilligen, dass sie das Beste für unser Land 
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wollen. Pure Euro-Euphorie hilft nicht weiter. Angstvolles Fest-
kiammem an der heutigen Ordnung vermag aber auch nicht 
zu überzeugen. Wir brauchen viel Realitätssinn für das wirt-
schaftlich Notwendige und das politisch Machbare. 
Fazit der Mehrheit der Aussenpolitischen Kommission zum 
EWR ist folgendes: Der EWR ist für die schweizerische Wirt-
sohaft absolut notwendig. Politisch ist der EWR für unser Land 
akzeptabel. Ideallösungen gibt es nicht 
Die Frage des Zusammenhanges zwischen EWR und EG hat 
in der öffentlichen Diskussion einen hohen Stellenwert erhal-
ten. Auch in unserer Kommission wurde diese Frage immer 
wieder aufgeworfen. Der EWR ist trotz Uebernahme von EG-
Recht nooh lange nicht die EG. Zwischen EWR und EG gibt es 
sehr wesentliche Unterschiede. Einige seien hier genannt: 
1. Im EWR müssen wir uns nicht verpflichten, bei einer politi-
schen Union mitzumachen. 
2. Wir müssen uns auch nicht verpflichten, bei einer Wäh-
rungsunion mitzumachen. 
3. Im EWR sind wir nicht verpflichtet, einer gemeinsamen euro-
päischen Aussen- und Sicherheitspolitik zum Aufbau zu ver-
helfen. 
4. Im EWR müssen wir die Landwirtschaftspolitik, sprich Preis-
und Subventionspolitik, der EG nicht übernehmen. 
5. Wir müssen das Steuersystem der EG nicht übernehmen. 
6. Der EWR ist keine Zollunion, die EG ist es aber. Damit behal-
ten wir im EWR eine grössere aussenhandelspolitische Frei-
heit 
7. Ein Unterschied, der das Portemonnaie berührt: Als EG-Mit-
glied müsste die Schweiz jährlich netto 3,5 Milliarden Franken 
bezahlen. Im EWR sind es netto etwa 350 Millionen Franken, 
also zehnmal weniger. 
8. Erlauben Sie mir, noch einen letzten wichtigen Unterschied 
festzuhalten: Im EWR ist die Frage der Neutralität in keiner 
Weise berührt 
Bundesrat und andere EG-Befürworter - auch in unserer Kom-
mission gibt es eine Gruppe sehen den EWR höchstens als 
Vorstufe, als Uebergangslösung zur Vollmitgliedschaft in der 
EG, zu den Maastrichter Verträgen. Diese Zielsetzung- EWR 
und dann gleich EG - kann man haben. Entscheidend ist 
aber: Man muss nicht! 
In jedem Fall wird das Schweizervolk in einigen Jahren unab-
hängig, frei, völlig souverän über einen EG-Beitritt entschei-
den können. Der Vertrag über den EWR ist kündbar. Mit einem 
Ja zum EWR bleiben wir frei in der Wahl unserer Optionen für 
die Zukunft Ein EG-Gegner kann dem EWR zustimmen und 
später die EG-Mitgliedschaft ablehnen. Das Motto «Wehret 
den Anfängen» ist emotional zwar verständlich, von der Sache 
her jedoch falsch. Viele, die dieses Motto zu ihrer pOlitischen 
Philosophie gemacht haben, stimmen mit einem Nein zum 
EWR in etliChen Fällen gar gegen ihre eigenen wirtschaftlichen 
Interessen. Es ist nun mal so: Der EWR und die EG sind zwei 
verschiedene Paar Stiefel. 
Der EWR-Vertrag garantiert den ungehinderten Zugang zu 
den westeuropäischen Märkten. Die Teilnahme an diesem rie-
sigen Binnenmarkt ist nicht nur im Bereich Waren möglich, 
sondern auch für den Personenverkehr, für das Kapital und 
auch im Bereich der für uns sehr wichtigen Dienstleistungen 
Ohne EWR kann die Schweiz nicht mit einem ungehinderten 
Zugang zum EG-Markt rechnen. 
Die Schweiz ist allen Ländern gegenüber offen; das ist richtig. 
Ihre Hauptinteressen liegen aber eindeutig in Europa, von 
dem sie geographisch, geschichtlich und kulturell einen Teil 
darstellt Das kann mit eindrücklichen Zahlen belegt werden: 
Wirtschaftlich ist die Schweiz äusserst stark mit Westeuropa 
und dem kommenden Binnenmarkt verflochten. 1991 stamm-
ten 72,3 Prozent aller schweizerischen Einfuhren aus der EG 
und 7,4 Prozent aus der Efta also fast 80 Prozent aus dem 
EWR über den wir heute Rund 60 Prozent unserer 

allein Anteile, 
den letzten Jahren kontinuierlich ge:stIE,gE~n 

Der EWR verschafft uns die wirtschaftliche (~I,,."I,,h,'h",nrlll 
Angesichts der genannten Zahlen ist diese 

von erstrangiger Wir sind auf 
gute Beziehungen Exportmarkt angewiesen< 
Nicht alle Teile des Vertrages entsprechen unseren Vorste/lun-

gen vcllständig. Auch im Rahmen der Anpassung der schwei-
zerischen Gesetze, sprich Eurolex, haben wir die eine oder an-
dere Kröte zu schlucken. Bei einer ganzheitlichen KA·tr::tI'hf, 

ergibt sich aber ein deutlich positives Bild. 
Es wird nach den Vorteilen des EWR gefragt Sie sind beacht-
lich. Ich nenne die wichtigsten: Liberalisierung, Abbau staatli-
cher Vorschriften, gleiche Zutrittsbedingungen am Binnen-
markt, wirtschaftliches Wachstum durch neue Impulse, mehr 
Wettbewerb, Abbau von Kartellen (ich weiss, das passt nicht 
allen), Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Die Vorteile des 
EWR sind, um ein Beispiel zu nehmen, für die Maschinenindu-
strie von grösster Bedeutung. Diese Branche bietet mehrere 
100 000 Arbeitsplätze. Der EWR beseitigt bei vielen techni-
schen Handelshemmnissen die Schranken. Bei einem Nein 
der Schweiz zum EWR bleiben diese technischen HandeIs-
hemmnisse allein für die Schweiz aufrechterhalten. Dies ist 
eindeutig negativ für die Konkurrenzfähigkeit Dies würde alle 
exportorientierten .Betriebe treffen. Die Schweizer Unterneh-
mer sind zwar sehr gut, sie marschieren sogar an der Spitze. 
Aber sie brauchen gleich lange Spiesse im intemationalen 
Konkurrenzkampf. Mitmachen im EWR ist deshalb für diese 
Exportzweige von grosser Wichtigkeit 
In der Diskussion um den EWR wird oft zuwenig beachtet, 
dass dieser Wirtschaftsraum erst entsteht Deshalb sind Ver-
gleiche mit dem jetzigen Zustand gefährlich. Zum Beispiel 
würden wir als Nicht-EWR-Mitglied die öffentlichen Beschaf-
fungsmärkte im EWR-Raum praktisch kampflos aufgeben. 
Das kann nicht angehen. Auf jeden Fall ist zu beachten, dass 
sich die wirtsChaftlichen Wettbewerbsverhältnisse in Europa 
noch ändern werden. Ohne EWR werden wir unsere Industrie-
güter nicht einfach ohne Probleme im Binnenmarkt verkaufen 
können - wir können, aber mit Problemen. Auch wenn wir so-
gar die technischen Vorschriften der EG beispielsweise für 
Herzschrittmacher, für Telefonapparate oder andere Güter 
einseitig anpassen, ist der Zugang zum EWR-Markt noch 
lange nicht erleiChtert Das ist eine einseitige Massnahme, die 
nicht ausreicht Die Konkurrenten unserer Exporteure hätten 
demgegenüber einen wichtigen Wettbewerbsvorteil: Ihre im 
Herstellungsland geprüften Geräte könnten mit CE-Zeichen 
frühzeitiger und kostengünstiger im ganzen EWR frei zum 
Kauf angeboten werden. 
Ohne EWR-Beitritt hätten unsere Banken im Vergleich zur Kon-
kurrenz im EWR ungleich lange Wettbewerbsspiesse. Sie 
müssten die gleichen Bedingungen wie jede andere Bank 
z. B. aus den USA oder aus Japan erfüllen. Ein besonderer 
Nachteil diesbezüglich liegt darin, dass unsere Universalban-
ken beispielsweise für Kredit- und Wertpapiergeschäfte nicht 
von der Schweiz aus im EWR tätig sein könnten. Sie können im 
EWR tätig sein, aber von einem Sitz im EWR aus. Das ist eine 
schleichende Verschleppung von Arbeitsplätzen in den EWR. 
Noch ein letztes konkretes Beispiel: Ohne EWR bekämen un-
sere Luftfahrtunternehmungen Swissair und Crossair nicht zu 
unterschätzende Probleme. Sie könnten weiterhin keine Pas-
sagiere zwischen Berlin und Paris, zwischen Rom und Frank-
furttransportieren. Unsere Luftfahrtgesellschaften wären nicht 
frei in der Gestaltung der Tarife und müssten sich Kapazitäts-
beschränkungen auferlegen lassen. Damit wären sie im Ver-
gleich zu anderen Airfines wettbewerbsmässig bedeutend 
schlechtergestellt 
Fazit: Ohne EWR werden die Schweizer Exportindustrie und 
damit Tausende von kleinen ZuHeferflrmen auf dem vital wich-
tigen europäischen Markt klar benachteiligt Ein schleichen-
der Abbau von Arbeitsplätzen durch Verlagerung ins Ausland 
wird die Folge seh Wir meinen: Das können wir uns nicht 
leisten. 
Weitere Aspekte: Beim freien Personenverkehr bestehen weit-
verbreitet Befürchtungen, dass unser Land mit ausländischen 
Arbeitskräften überschwemmt würde. Dazu ha-

' ... "PH',,,nos,ma die es uns erlaubt, 
>::"r"iltwAi",p vorzunehmen. Der EWR 

räumt eine ein, welche es der Schweiz im 
Fall eines unerwartet grossen Ausländerzustroms erlauben 
würde, die Notbremse zu ziehen. Von den Fachleuten wird die 
Gefahr übermässiger Zuwanderung übrigens als gering be-
zeichnet. EWR-Bürger können nicht einfach in die Schweiz 
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kommen. Sie müssen eine Arbeitsstelle finden oder als Rent-
ner genug Geld haben, um hier aus eigener Tasche leben zu 
können. Mit dem EWR werden keine Arbeitslosen importiert 
Die Arbeitslosigkeit steigt bei uns derzeit ohne EWR massiv. 
Zudem zeigen einige Zahlen, dass es innerhalb der heutigen 
EG in bezug auf Arbeitslosigkeit grosse Unterschiede gibt: Im 
Süden Deutschlands ist die Arbeitslosigkeit etwa fünf Mal tie-
fer als in Ostdeutschland, in Holland ist sie wesentlich tiefer ais 
in Spanien. 
Im weiteren ermöglicht der EWR den vollen Zugang zu den eu-
ropäischen Forschungsprogrammen - nicht nur teilweise, 
sondern ganz und gleichberechtigt 
Noch ein Wort zu den Zinsen: Wir haben bereits in einer frühen 
Phase der Diskussion Vertreter der Schweizerischen National-
bank befragt Damals wurde die Behauptung, mit einem Ja 
zum EWR würden die Zinsen steigen, klar widerlegt Die Zin-
sen entwickeln sich unabhängig von einem Beitritt zum EWR 
Anders ist es, wenn wir in eine Währungsunion eingeschlos-
sen werden. Die Zinsentwicklung ist heute und auch im EWR 
weitgehend von der zunehmenden Internationalisierung der 
Finanzmärkte bestimmt Die Schweiz ist zudem leider - nicht 
mehr so attraktiv wie auch schon. Viel Kapital fliesst ab - nach 
Luxemburg, nach London usw: Viel weniger Geld als früher 
kommt in die Schweiz. Die Hypothekarzinsen sind in den 
letzten Jahren ohne europäische Integration sehr massiv 
gestiegen. 
In unserer Kommission wurde eifrig über die Möglichkeit des 
Abseitsstehens oder Alleingangs gestritten. Aus der Sicht der 
Mehrheit der APK ist der Alleingang keine ernsthafte Alterna-
tive. Allgemein herrscht auch in den Kreisen der Wirtschaft, die 
wir befragt haben, klar die Meinung vor, dass dieser Weg 
schwerlich zu realisieren ist Die Gegner des EWR verweisen 
auf die bisherige Politik der bilateralen Verträge mit der EG. 
Künftig wird die EG aber nur noch dann für bilaterale Lösun-
gen zu haben sein, wenn es um konkrete Einzelfragen geht, 
und zwar um Einzelfragen, an denen die EG speziell interes-
siert ist. Wir meinen, dass bei solchen bilateralen Verhandlun-
gen, die durchaus noch möglich wären, immer mehr Konzes-
sionen gemacht werden müssen. Ich persönlich schiebe 
nach: Ich befürchte, dass die Konzessionen dann scheibchen-
weise zu Lasten der Landwirtschaft gehen würden, indem die 
Südstaaten der EG immer wieder eine weitere Oeffnung des 
Agrarmarktes verlangen würden. Zudem ist zu befürchten, 
dass nach einem Schweizer Nein zum EWR der Wille für bilate-
rale Verhandlungen nicht sehr gross wäre. Die Verhandlungs-
position der Schweiz würde in solchen Verhandlungen eher 
schwächer sein als heute. Ganz sicher aber gäbe es Wider-
stand seitens des EWR gegen die schweizerische Rosinen-
pick-Politik 
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Europa heute, ge-
prägt durch die Führungsstellung der EG, vermehrt auf multi-
laterale Verhandlungen setzt Im wirtschaftlichen Bereich wer-
den die EG- und die EWR-Staaten einem Aussenstehenden 
kaum speziell gute Konditionen geben wollen. 
Das Fazit aus dieser Problematik: Wir sollten nicht Illusionen 
nachhängen. Wenn wir beim EWR abseits stehen, wird uns 

nicht bedauern, es wird uns auch keine Geschenke in 
bilateralen Verträgen geben. Der sogenannte Alleingang wird 
hart werden: Man kann ihn gehen, die Schweiz geht nicht un-
ter; es wird aber härter als mit dem EWR. Ich wiederhole: Die 
Zeiten des Rosinenpickens sind endgültig vorbei. 
Die Frage stellt sich: Gibt es durch den EWR nicht noch mehr 
Regulierung? Tatsächlich stellen wir fest, dass der EWR da 
und dort mehr reguliert, als es aus unserer Sicht notwendig 
wäre. Insbesondere gab in unserer Kommission das Problem 
der Statistik viel zu reden. Wir warnen vor einer zu grossen Be-
lastung der Wirtschaft durch übermässige Umfragen und Sta-
tistikarbeiten. Aber die der EWR mehr Re-

darum nicht 
einfach weil mit dem viele unter-

schiedliche nationale durch eine grossräumige 
ersetzt werden das ist die Liberalisierung, 

das so dass sich die Betriebe nicht 
mIT vielen einzelnen nationalen Bestimmungen herumschla-
gen müssen. Ein grenzüberschreitend tätiges Unternehmen 

wird vieles einfacher haben: Zulassungsbewilligungen, Zertifi-
kate. techniSChe Normen, Grenzüberschreitung usw. Und 
dennoch wird weiterhin ein Wettbewerb unter den nationalen 
Wirtschaften stattfinden. Sehr viele Rahmenbedingungen, das 
wissen Sie, können von den Einzelstaaten weiterhin selber be-
stimmt werden in der Sozialpolitik, in der Steuerpolitik und in 
anderem mehr; man denke an die Steuern, ans Mahnungs-
recht Die Verbesserungen der wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen in der Schweiz selbst sind notwendig, aber sie al-
leine genügen nicht: EWR und Rtnesskur sind gefragtl Das 
Exportland Schweiz kann unserer Auffassung nach kaum 
ohne Schaden abseits stehen. 
Eine Minderheit der Kommission lehnt den EWR-Vertrag ent-
schieden ab. Die Verhandlungsziele der Schweiz - so meint 
die Minderheit - seien nicht erreicht worden. Die Mitbestim-
mung bei der Weiterentwicklung des EWR-Rechts sei völlig 
ungenügend. Der EWR, so wird befürchtet, sei nur der erste 
Schritt in die EG. Man beruft sich auf die Integrationsziele des 
Bundesrates. Es werden auch Befürchtungen geäussert, dass 
der Umweltschutz nach unten nivelliert werde. Zudem werden 
Zweifel geäussert, ob solch grosse Wirtschaftsräume denn 
wirklich die geeignete Antwort auf die drängenden Fragen der 
Zukunft seien. Weiter befürchtet man, dass der Identitäts- und 
Souveränitätsverfust für die Schweiz zu gross sei. 
Dies ein paar wichtige Einwände gegen den EWR. Ich darf dar-
auf hinweisen, dass ein Minderheitsantrag vorliegt und dass 
diese Minderheit, vertreten durch Herrn Walter Frey, ihren 
Standpunkt noch ausgiebig darlegen kann. 
Ich komme zu den institutionellen Fragen und Verfassungsbe-
stimmungen - das letzte Thema, das wir behandeln müssen. 
Als Schwäche des EWR empfinden wir natürlich, dass bei der 
Weiterentwicklung des EWR-Rechts keine Mitentscheidung 
der Efta-Staaten möglich ist Aber eben: Es ist halt nicht mög-
lich, einem Verein nicht anzugehören und trotzdem über die 
gleichen Rechte wie die Vereinsmitglieder zu verfügen. Den 
Fünfer und das Weggli können wir nicht haben. Allerdings wird 
die Souveränität unseres Landes nicht derart mit Füssen ge-
treten, wie das immer wieder behauptet wird. Bei der Weiter-
entwicklung des EWR-Rechts entscheidet ~war die EG, das ist 
richtig; aber nach einem solchen EG-Entscheid kann bei uns 
das Volk die Notbremse ziehen. Es kann bei allen Erweiterun-
gen des EWR-Vertrags das Staatsvertragsreferendum ergrei-
fen und den Nachvollzug mit einem Referendum überprüfen; 
es kann also auch «aussteigen». 
Bei der Weiterentwicklung des EWR-Rechts können wir wohl 
nicht mitentscheiden, aber wir können wesentlich mitgestal-
ten. Einigt sich nämlich der gemeinsame EWR-Ausschuss 
über neues Recht nicht, so werden gemäss Artikel 102 des 
EWR-Abkommens alle sonstigen MögliChkeiten politischen 
Möglichkeiten geprüft Erst wenn auch dieses Verfahren er-
gebnislos bleibt, kann die EG gegenüber den Vertrags par-
teien Schutzmassnahmen ergreifen. 
Sie erlauben mir, noch eine Frage aufzuwerfen, die in der 
Kommission vielleicht etwas zu kurz gekommen ist Die Frage 
nach der Beteiligung des Parlaments im Rahmen des EWR ist 
noch nicht geklärt: Welchen Stellenwert soll der Parlamenta-
rierausschuss haben? Wie soll er funktionieren? Welchen Ein-
fluss kann das Parlament bei der Wahl von Schweizer Vertre-
tern ins EWR-Gremium nehmen, z. B. beim Efta-Gerichtshot? 
Dem Bundesrat sei hier klar gesagt, dass nach einem allfälli-
gen Ja des Volkes zum EWR über diese Problematik noch 
ernsthaft gesprochen werden muss. 
In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Parlamentsre-
form : Wenn die Revision des Geschäftsverkehrsgesetzes - ich 
spreche nicht von "LOhngesetz" des Nationalrates, nicht von 
den Entschädigungen, die umstritten sind - in der Volksab-
stimmung angenommen wird, wird die Mitbestimmung des 
Parlaments in der Aussenpolitik gestärkt, und das wäre genau 
das im mit dieser neuen Dimension 
der Aussenpolitik 

der Frage des Referendums stellen wir Ihnen den 
Antrag, dass bei der jetzigen Anpassung ans EWR-Recht 
rolex) das nachträgliche Referendum vorzusehen ist Im 
gensatz zum Bundesrat, der in seinem Entwurf kein Referen-
dum vorsieht, sind wir ganz klar der Meinung, dass bei der 
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Umsetzung von EWR-Recht in schweizerisches Recht das 
Volk nicht ausgeschaltet werden darf. Natürlich gilt der Grund-
satz. dass internationales Recht Landesrecht bricht Dennoch 
gilt es zu beachten, dass im Rahmen der Eurolex noch Spiel-
räume bestehen. Zudem wäre es möglich, dass im Rahmen 
von Eurolex weitere, nicht durch den EWR zwingend vorge-
schriebene Aenderungen vorgenommen würden. Deshalb 
beantragt Ihnen die Aussenpolitische Kommission, das nach-
trägliche Referendum zuzulassen. Dies erlaubt eine Kontrolle 
unserer Arbeit und der Arbeit des Bundesrates durch das Volk. 
In diesem Sinne haben wir die Vorschläge der Staatspoliti-
schen Kommission übemommen. 
In der Frage des Vorrechtes des internationalen Rechtes be-
stehen noch kleine Differenzen zwischen unserer Kommission 
und der Staatspolitischen Kommission. Wir werden versu-
chen, diese Probleme bis zur Detailberatung zu bereinigen 
und Ihnen nach Möglichkeit einen gemeinsamen Vorschlag 
zu unterbreiten. 
Bei einem Nein zum EWR entstehen - nach unserer Auffas-
sung - für die schweizerische Wirtschaft gravierende Nach-
teile. Dies schleckt keine Geiss weg. Bei einem Nein zum EWR 
werden wir in unserem eigenen Interesse viele unserer Ge-
setze an die EWR-Normen und EWR-Gesetzgebungen anpas-
sen. Dieser sogenannte «autonome Nachvollzug» beschnei-
det eigentlich - wenn wir ehrlich sein wollen - unsere Hand-
lungsfreiheit ebenfalls. Deshalb sei gewarnt, wenn allzu pathe-
tisch von Souveränität und Selbständigkeit gesprochen wird. 
Der EWR ist ein Wirtschaftsvertrag, nicht ein politischer Ver-
trag, nicht eine politiSChe Union. Dieser Binnenmarkt kommt, 
ob wir das wollen oder nicht, mit oder ohne Schweiz. Die Dä-
nen haben zur politischen Union nein gesagt In Dänemark ist 
der Europäische Wirtschaftsraum kein Thema; es ist unbestrit-
ten, dass man dort mitmacht 
Ueberlegen wir uns also gut, was wir tun! Beim europäischen 
Binnenmarkt abseits stehen? Nein! Dies bringt uns zu viele 
Nachteile. Zwar gibt es zugegebenermassen auch Nachteile 
im EWR. Jeder wird aus seiner Sicht irgendein Haar in der 
Suppe finden. Wir müssen aber eine ganzheitliChe Beurtei-
lung vornehmen. Der EWR ist wahrlich kein Glanzstück. Aber 
ein Nein birgt zu viele Risiken. 
Deshalb beantragt Ihnen eine klare Mehrheit meiner Kommis-
sion, dem EWR-Vertrag zuzustimmen. 

M. Frey Claude, rapporteur de la CPE: Churchill declarait 
d'une maniere premonitoire: «Tout le monde se dit Europeen, 
mais person ne ne dit la meme chose». Des lors, aujourd'hui et 
jusqu'a la votation populaire, iI nous faut aller au-dela des mil-
liers de pages du message et du rapport du Conseil federal, al-
ler au-dela des kilos de documents representant des metres 
de rayonnages de bibliotneque. Ici et maintenant, il nous ap-
partient de clarifier le debat 
Nous irons donc al' essentiel en faisant trois observations. Pre-
miere observation: iI y a une differenee de nature entre !e Traite 
sur !'Espace economique europeen et I'adhesion ala Commu-
naute. Dans I'EEE, I'essentiel est d'ordre economique. C'est 
un traite revocable, qui ne porte pas atteinte al'autonomie de 
notre politique commerciale exterieure, face ci la zone dollar, 
face au Japon par exemple. Notre agriculture n'est pas sou-
mise a la politique de la Communaute. Le traite lui apporte 
meme une amelioration de ses facteurs de production par une 
baisse du prix d'acquisition des maehines agricoles et des en-
grais notamment 
L'adMsion a la Communaute impliquerait I'irreversibilite de 
nos engagements. Le poids de la decision serait essentielle-
ment politique. On ne parlerait plus seulement de zone de Ii-
bre-echange, mais d'union douaniere. Nous devrions avec la 
Communaute, qui est en passe de devenir l'Union euro-

Maastricht, une com-
muna dans teus les domaines essentiels d'une nation: affaires 

fJU'''''''(U'''' de defense, economie, monnaie, fisca-
agrieulture. a l'Union constitue 

des lors un autre debat d'une tout autre ampleur politique. !I 
aura lieu ulterieurement 
L'acceptation de I'EEE n'hypotheque en rlen I'avenir sur ce 
point. Le president du Parlement europeen, M. Klepsch, re<;u 

lei en juin dernier, a ete tres clair. Selon lui, le Tratte sur \'Es-
pace economique europeen ne constitue une transition que 
pour ceux qui souhaitent devenir membres de la Commu-
naute; pour les autres pays, c'est un aceord durable. Ghez 
nous, comme toujours, le peuple suisse aura le dernier mot le 
moment venu. 
Et nous en arrivons ainsi tout naturellement a la deuxieme ob-
servation. L'EEE eonstitue pour nous une evolution et non une 
revolution. Gomme le releve le Conseil federal, du point de vue 
economique, I'aceord EEE s'inscrit dans les objectifs tradition-
neis de notfe politique exterieure qui vise apreserver, voire a 
ameliorer I'acces aux marches pour les produits d'exportation 
de la Suisse, cl renforeer les regles du jeu des relations econo-
miques exterieures et a sauvegarder I'acces pour les investis-
sements suisses ä ,'etranger. En Europe, la politique liberale 
de la Suisse ouverte par vocation et par necessite aux echan-
ges internationaux a ete marquee par plusieurs temps forts: 
1960, creation de l'Association europeenne de libre-echange; 
1972, signature avee la Comrnunaute europeenne de I'accord 
de libre-echange approuve par le peuple ä une majorite tras 
nette et partous les cantons et demi-cantons. Depuis lors, plus 
de 130 accords bilateraux et multilateraux ont ete conelus, 
confortant une tradition libre-echangiste. A ce stade de notre 
discours, une question s'impose: pourquoi ne pas poursuivre 
sur cette lancee, conclure d'autres accords avec la Gommu-
naute, s'ajoutant aux 130 dejä en vigueur? La reponse cl cette 
question constitue notre troisieme observation. 
Les temps changent et la voie du bilateralisme, qui a ete I'une 
des expressions de notre politique d'ouverture et I'une des rai-
sons de notre prosperite, se retrecit En commission, le chef 
du Departement de I'economie publique a rappele que plus 
de 17 ans de negoeiations avaient ete necessaires pour abou-
tir ala signature de I'aceord sur les assurances avec la Com-
munaute europeenne. Ghacun a alors compris qu'il fallait do-
renavant rechercher d'autres approches plus globales, plus 
larges. Certes, les opposants nous rappelleront que, dans le 
commerce, on a toujours des egards particuliers pour les gros 
clients, et la Suisse est un partenaire important de la Commu-
naute. Mais ce serait oublier qu'iI en va des peuples comme 
des individus: parfois la raison s'efface devant la passion. 
Croit-on vraiment que les pays qui auraient fait I'effort de 
s'adapter al'acquis communautaire seraient assez raisonna-
bles pour prendre le temps de nous seeuter et donner suite cl 
nos desirs particuliers, alors que, par netre non al'EEE, nous 
aurions manifeste notre retus meme de I'ouverture aconorni-
que? On ne nous ecouterait que si cela arrangeait les autres 
pays, rien de plus. 11 y a done des missions impossibles, qu'iI 
ne faut pas donner a nos diplomates, si talentueux soient-ils. 
Et c'est I'occasion po ur nous de prendre conscience que si la 
Suisse ne peut pas se passer du reste du monde, celui-ci peut 
etre tente de nous negliger, puis de nous oublier, si nous deci-
dons de nous marginaliser. 
Ces trois observations etant faites, le moment est venu de 
nous poser deux questions essentielles: premierement, la 
Suisse peut-elle vivre et prosperer sans I'Espace economique 
europaen? La reponse est oui. On peut et on doit le dire. Le 
rapport du professeur Hauser de !'Ecole des hautes etudes 
commereiaies de Saint-Galile demontre e!oquemment, mais 
a la condition sine qua non que nous prenions nous-memes, 
seuls, a I 'interne, toutes les mesures liooraies pour renforcer la 
competitMte de nette economie. 
Deuxiemement, en avons-nous I'ambition et la volonte? La re-
panse est non. Et il est faeile de I'illustrer. L'an derniar, naus 
avons fete les 700 ans de la Confederation. Avons-nous saisi 
cette occasion privilegiee pour elaborer et adopter un modele 
de developpement autonome en ameliorant systematique-
ment dans tous les domaines, administratifs et fiscaux notam-
ment, les conditions-cadres pour ä notre economie, 
et en a notre industrie, surmonter les h"rvli,~"r,,,, 
du combat en soiitaire? Non, le tMme du 700e fut ce 
qui est tout un symbole, a detaut d'etre taut un programme! 
Bret, nous nous sommes refugiss dans le reve ä un moment 
da notre histoire ou les realites sont particulierement contrai-
gnantes. Alors, ici aussi, il en va des peuples comme des indi-
vidus. 11 faut parfois une pression exterieure, un coup de fouet 
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pour acee/erer la reflexion et dec!encher I'action. G'est une 
des raisons majeures pour lesquelles il faut accepter I'EEE 
dont les quatre libertes qu'iI contient libre circulation des 
personnes, des biens, des services et des capitaux nous 
eontraindront ,iI'action, ci I'adaptation interne. On nous 
tera qu'iI y ades eoups de fouet qui stimulent les energies et 
d'autres qui les paralysent 
Qu'en sera-t-i! de "Accord creant l'Espaee eeonomique euro-
peen signe ci Porto le 2 mai dernier? Pour bien en saisir la por-
tee, iI est utile de rappeier iei que ce traite, s'il est ratifie, don-
nera naissance au plus vaste marehe economique integre du 
monde, s'etendant de la Baltique ci la Mediterranee et comp-
tant plus de 360 millions d'habitants. Reunis, les 19 pays qui le 
composent representent la premiere puissance commerciale 
du monde, assurant 45 pour cent des echanges internatio-
naux. L'AELE compte autant pour la Communaute comme 
partenaire commercial que le Japon et les Etats-Unis reunis. 
Pourtant, la population de "AELE represente 10 pour cent de 
celle de la Gommunaute et son produit interieur brut la moitie 
du PIB allemand. 
Une recente etude d'un economiste norvegien, Victor Nor-
mann, publiee in The Economist, le 26 octobre 1991, tend a 
demontrer que les avantages de I'EEE se feront surtout sentir 
dans les pays de I'AELE. On estime que les gains dus au traite 
pour les industries des pays de I'AELE seraient deux a trois 
fois plus eleves que pour ce lies des membres de la Commu-
naute. Ces chiffres sont particulierement importants dans le 
marasme economique que nous connaissons ou le secteur 
seeondaire demobilise des effectifs importants d'employes au 
prix d'un chömage en constante progression. 
Des etudes faites en Suisse font apparaitre une croissance 
supplementaire de 4 ä 6 pour cent du PIB et des baisses de 
prix de 6 pour cent d'ici a la fin de la decennie. 11 ne faut cepen·· 
dant pas se leurrer. Ces resultats ne pourront etre atteints 
qu'au prix d'un effort d'adaptation important de notre econo-
mie. Plus que jamais, les autorites politiques suisses a tous les 
niveaux - federal, cantonal, communal - devront ereer les 
conditions favorables cl ces adaptations ineluctables. 
Reste la partie institutionnelle du traite que I'on dit faible lors-
que I'on se refere a I'ambition initiale que nous rappeions, 
c'est-a-dire obtenir Ja co-decision au sein d'un EEE dans 
lequel la Communaute et I'AELE auraient ete places sur un 
pied d'egalite. Cette ambition initiale etait une illusion des le 
moment ou I'on aceeptait I'acquis communautaire comme 
base du traite. Celui-ci devenait des lors un accord d'associa-
tion cl un ordre juridique et ades institutions existantes, crees 
par le Traite de Rome. Dans ce contexte, nous pouvons affir-
mer que nos negociateurs ont obtenu le maximum puisque 
nous avons la possibilite de faire valoir nos interets, d'exprimer 
nos ldees, de refuser une decision par le droit de veto et de for-
muler des propositions gräce au droit d'evocation. Comme 
dans toute construction institutionnelle, ces mecanismes vau-
dront ce que valent les hommes charges de les faire fonction-
ner. La volante d'agir ensemble et de bonne foi sera ici deter-
minante. 
Dans la discusslon article par article de !'arfete federal qui 
nous est soumis, nous reviendrons Bur les da 
no rite. Paur I'heure, signalans que votre commission, par 
14 voix contre 5 et 6 abstentions, vaus pro pose de soumettre 
au referendum facultatif les modifications du droit federal qui 
doivent etre adoptees pour I'entree en vigueur de I'accord 
EEE. Votre cammission n'a donc pas suivi le Conseil federal 
sur cette question. 
Avant de conclure, nous voulons dire ici a Messieurs les 
Conseil/ers federaux Jean-Pascal Delamuraz et Rene Felber 
qui tenaient le front politique, ci M. le Secretaire d'Etat Franz 
8!ankart et cl tous ses collaborateurs, ia Commission de 

exterieure a la le maximum 
et la defense de la 

n",r~()r1n'" surtout 
on la avec le saurire. 

ment, les Conseillers federaux, vos partenaires de 
I' AELE et de la Gommunaute meme cl vaus 
donner ce quallficatit IIs ont ainsi rendu un hommage merite cl 
votre tenacite jamais prise en detaut dans la defense des inte-

rets superieurs du pays. Au nom de la commission, nous 'IOUS 

exprimons notre profonde gratitude pour la mission acccom-
plie. Et, en aparte, nous vous souhaitons beaucoup da pa-
tience parce que nous vous informons que pres d'une cen-
taine d'orateurs sont d'ores et deja inscrits pour le debatl 
Toute I'histoire de notre pays est marquee par la recherche 
constante d'un equifibre entre deuxtensions, d'une part, la ne-
eessite de marquer i' ouverture de la Suisse au monde et, d'au-
tre part, d'assurer la sauvegarde non moins indispensable des 
valeurs qui permettent a notre pays de vivre et de prosperer 
dans I'unite. Le traite sur I'EEE respecte cet equilibre toujours 
ci redefinir entre !'innovation et Ja tradition. C' est dans cet esprit 
que, par 19 voix contre 6 et une abstention, votre commission 
vous recommande d'approuver l'arrete federal sur l'Espace 
economique europeen, 

Frau Zölch, Beriehterstatterin der SPK: Die Aufgabe der Aus-
senpolitischen Kommission war es, eine Gesamtwürdigung 
des EWR-Abkommens vorzunehmen und Ihnen einen ent-
sprechenden Antrag zur Eintretensfrage zu unterbreiten. 
Demgegenüber wurde die Staatspolitische Kommission vom 
Büro beauftragt, die Auswirkung des EWR auf die direkte De-
mokratie und den Föderalismus zu prüfen und die diesbezüg-
lichen Anträge des Bundesrates in der Ziffer 11 des Entwurfs 
des Genehmigungsbeschlusses zu diskutieren. 
Die Eintretensfrage war nicht Gegenstand der Beratungen in 
der Staatspolitischen Kommission. 
Gestatten Sie mir hier zuerst eine kurze persönliche Bemer-
kung: Trotz meiner eigenen kritischen Position zur Eintretens-
frage werde ich mich in dieser Debatte für den Fall, dass Ein-
treten beschlossen wird, nicht nur in der Eigenschaft als Präsi-
dentin der Staatspolitischen Kommission, sondem auch aus 
persönlicher Ueberzeugung für die bestmögliche Ausgestal-
tung der Volksrechte und der Mitwirkungsrechte der Kantone 
einsetzen. 
Der Beitritt zum Europäischen Wirtschafts raum beinhaltet die 
Uebernahme von übergeordnetem Völkerrecht, eines grossen 
Teils des Acquis communautaire. 1590 EWR-Rechtsakte müs-
sen ins Landesrecht überführt werden. Die Uebernahme die-
ser ßechtsakte ist die grösste Rechtsübernahme, die wir seit 
der Gründung des Bundesstaates zu vollziehen haben. 
Die Staatspolitische Kommission befasste sich während zwei 
Tagen intensiv mit der wichtigen Frage, ob und inwiefern dem 
Volk bei einer Rechtsübernahme ein Mitspracherecht einge-
räumt werden kann und soll. Nach der Anhörung verschiede-
ner Experten haben wir die folgenden vier Konzepte diskutiert: 
1. Zuerst lag die Lösung des Bundesrates auf dem Tisch, wie 
sie im Entwurf des Genehmigungsbeschlusses niederge-
schrieben und auch in der Botschaft erläutert ist Diese Lö-
sung schliesst das Referendum für Gesetze, die auf das ln-
krafttreten des EWR-Abkommens angepasst sein müssen, 
aus. Die beiden Minderheiten 11 möchten an diesem Vorschlag 
festhalten. 
2. Als zweites Modell hatten wir Anträge aus der Mitte der Kom-
mission zu prüfen, die gleichzeitig mit dem Genehmigungsbe-
schluss auch alle anzupassenden Gesetze der Volksab!Stim-
mung unterstellen wollten, Aenderungen sollten also in die-
sem Modell in einem Gesamtpaket mit der Genehmigung des 
EWR-Abkommens dem Volk unterbreitet werden. 
3. Ein dritter Lösungsvorschlag, der ebenfalls aus der Mitte 
der Kommission beantragt wurde, wollte die Uebernahme des 
EWR-Rechts dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren un-
terstellen also keine Sonderiösung in bezug auf Eurolex vor-
nehmen. Dieses Modell entspricht dem Antrag der Minder-
heit I auf der Fahne. 
4. Als viertes Modell wurde aus der Mitte der Kommission eine 
Lösung vorgeschlagen. die vorsieht, dass die auf das Inkraft-
treten des EWR-Abkommens des 
Bundesrechtes zusammen mit dem tre-
ten sollen, dass gegen dieser Erlasse n",~htr-5,., 
lich das ergriffen werden kann. 
Diese jetzt kurz skizzierten Konzepte haben wir aufgrund von 
vier Kriterien Wir wollten die Vertragstreue garantie-
ren; wir wollten möglichst hohe Rechtssicherheit gewähr-
leisten; wir wollten eine möglichst hohe Transparenz errei-
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ehen, und wir wollten die Volksrechte soweit wie nur möglich 
wahren. 
Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass es im Span~ 
nungsfeld zwischen der Erhaltung der Voiksreohte einerseits 
und der Uebernahme des EWR~Rechtes andererseits wahr~ 
scheinlich das vielgerühmte Ei des Kolumbus eben nicht gibt 
Die Lösung, die die Mehrheit der Staatspolitischen Kommis~ 
sion und die Mehrheit der Aussenpolitischen Kommission mit 
Artikel 20 Absätze 1 bis 3 der Uebergangsbestimmungen der 
Bundesverfassung vorschlagen, trägt den genannten Krite-
rien der Vertragstreue, der möglichst hohen Rechtssicherheit, 
der möglichst hohen Transparenz und der möglichst optIma-
len Wahrung der Volksrechte am ehesten Rechnung. 
In Absatz 1 von Artikel 20 legen wir zuerst einmal fest, dass die 
von der Bundesversammlung beschlossenen und auf das In-
krafttreten des EWR-Abkommens notwendigen Aenderungen 
des Bundesrechts zusammen mit dem Abkommen in Kraft tre-
ten. Wir wollen damit sioherstellen, dass der Bundesrat ratifi-
zieren kann und dass die Vertragstreue eingehalten werden 
kann. 
In Absatz 2 wird dann das nachträgliche Referendum einge-
führt Im Sinne einer grösstmöglichen Transparenz legen wir 
dort klar fest, dass ein Erlass, gegen den das Referendum er-
griffen wird und der dann vom Volk abgelehnt wird, unverzüg-
lich ausser Kraft tritt. 
Der Klarheit halber legt dann Absatz 3 unseres gemeinsamen 
Vorschlages ausdrücklich fest, dass für die übrigen Aenderun-
gen des Bundesrechts im Zusammenhang mit dem EWR-
Abkommen das ordentliche oder dringliche Gesetzgebungs-
verfahren gilt, wie es in der Verfassung vorgesehen ist 
Die Lösung mit dem nachträglichen Referendum lässt die Mit-
sprache des Volkes dort echt zum Zuge kommen, wo bei der 
Uebernahme des EWR-Rechts Gestaltungsspielräume beste-
hen. Insbesondere EG-Richtlinien lassen häufig verschiedene 
Varianten der Umsetzung zu. Diese Gestaltungsspielräume 
wollten wir nicht allein dem Parlament überlassen. Gestal-
tungsspielräume bestehen z B. häufig in formellen Fragen, 
wie bei Fragen der Organisation oder des Verfahrens oder 
auch bei den vorzusehenden Sanktionen. Gestaltungsspiel-
räume gibt es aber - wie die Kommissionsberatungen der 
Eurolex-Vorlagen gezeigt haben auch in materiellen Fragen, 
so - nur als Beispiele beim Bundesgesetz über den Umwelt-
schutz, im Regelungsbereich der umweltgefährdenden Orga-
nismen oder auch im Bundesbeschluss über die Information 
und Mitsprache der Arbeitnehmer in den Betrieben, wo wir 
festlegen können, ab welcher Betriebsgrösse Arbeitnehmer-
vertretungen vorzusehen sind. 
Der Vorwurf etwa, man streue mit der Einführung des nach-
träglichen Referendums dem Volk Sand in die Augen, weil es 
keine echte Mitsprachemöglichkeit des Volkes gebe, oder 
wie in einer WestsChweizer Zeitung zu lesen war - es handle 
sich bei unseren Lösungsvorschlägen um KriegSlisten der 
Sioux, ist - wie die Beispiele zeigen - ungerechtfertigt 
Wichtig ist aber die Frage: Was geschieht, wenn das Referen-
dum gegen einen Erlass ergriffen wird und das Volk diesen Er-
lass ablehnt? Gemäss Absatz 2 von Artikel 20 tritt in diesem 
Falle der Erlass unverzüglich ausser Kraft Hingegen würde im 
Streitfall unmittelbar anwendbares EWR-Recht zur Anwen-
dung gelangen. Damit sind wir beim Grundsatz, wonach Völ-
kerrecht Landesrecht bricht, angelangt Diesem Grundsatz 
tragen die Staatspolitische Kommission in Artikel 19bis und 
die Aussenpolitische Kommission in Absatz 4 von Artikel 20 in 
leicht unterschiedlicher Art Rechnung. Wir werden in der De-
tailberatung auf diese Problematik zurückkommen. 
Da unbestrittenermassen mit der einmaligen Gesamtüber-
nahme des Acquis communautaire auf den Zeitpunkt des In· 
krafttretens des EWR-Abkommens die Volksrechte 
schränkt werden, die St<lat~,p()iitisct1e K,nmmi'~""irm 

19bis 
Refe-

n::u-I",rn",rlt""'j""r,h", Initiative auf 
damit ein klares politisches 

Zeichen in die dass Volksrechte Lju,am,:1LIv 

verbessert werden sollten, dies praktisch als Kompensation 
zur Einschränkung der Volksrechte, wie sie - wie gesagt mit 

der Uebernahme des Acquis communautaire auf das Inkraft-
treten des EWR-Abkommens hin verbunden ist 
Nun noch ganz kurz zu Artikel 21 der Uebergangsbestimmun-
gen, zu den Mitwirkungsrechten der Kantone. Diese Bestim-
mung nimmt die Anliegen der Kantone auf, die diese im Kon-
taktgremium Bund/Kantone vorgetragen haben. Die Staatspo-
litische Kommission liess sich von den Ausführungen von alt 
Regierungsrat Jenny, dem Präsidenten der Koordinations-
kommission dieses Kontaktgremiums, leiten und stimmte 
auch der Fassung des Bundesrates zu. 
Ich bitte Sie, den Anträgen der Mehrheit der Staatspolitischen 
Kommission zuzustimmen. 

M. Guinand, rapporteur de la CIP: La Commission des institu-
tions politiques avait pour tache de pn3senter un corapport 
avec la Commission des affaires exterieures sm fes aspects 
institutionnels, essentiellement sur la question des effets de 
!'EEE sur les institutions politiques de .Ia Suisse. Concn3te-
ment, notre commission devait examiner la deuxieme partie 
de I'arrete federal sur I'EEE, qui propose de completer la cons-
titution par des dispositions transitoires. 
La Conseil federal propose deux dispositions transitoires: 
I'une relative au droit de referendum, l'autre permettant de 
sauvegarder les interets des cantons dans la mise en oeuvre 
de I'EEE Si cette derniere disposition n'a guere fait I'obiet de 
discussion et a ete adoptee sans opposition, celle relative a la 
question du referendum a largement occupe la commission. 
Quelles sont les donnees du probleme? L'EEE, s'i! est ac-
cepte, implique la reprise d'une partie de I'acquis communau-
taire. 11 a donc des consequences sur la legislation suisse, qui 
devra etre adaptee au droit nouveau de I'EEE. Si la Suisse veut 
respecter ses engagements internationaux, elle doit proceder 
acette adaptation. C'est I'exercice d'Eurolex que vous 
connaissez bien. Si, de plus, la Suisse veut que sa legislation 
soit adaptee au moment de I'entree en vigueur du traite, elle 
doitfaire en sorte que les dispositions legislatives liees a I'EEE 
entrent en vigueur en meme temps que le traite. Or, le proces-
sus legislatif ordinaire ne permet pas de respecter cette obliga-
tion. Nous n'avons pas le temps necessaire pour, d'abord, vo-
ter les dispositions legislatives d'adaptation, attendre I'expira-
tion du delai referendaire, organiser eventuellement une vota-
tion, et tirer ensuite les consequences d'un eventuel refus po-
pulaire puis, seulement, ratifier le Traite de I'EEE. 
Face acette situation, le Conseil federal, desireux de respecter 
ses engagements internationaux, et estimant que les adapta-
tions proposees dans I'Eurolex etaient toutes indispensables 
et liees au Traite de I'EEE, a propose de les soustraire, a titre 
exceptionnel, au referendum facultatif. 
Pour le Conseil federal, I'application du Traite de I'EEE et I'ap-
probation des adaptations qu'iI necessite forment un tout. On 
ne peut pas dire «oui" a I'un et "non,. a I'autre. 11 faut que le peu-
pie et les cantons sachent clairement quelles sont les conse-
quences de I'EEE sur la legisfation suisse. 11 faut accepter les 
consequences qu'implique I'EEE; !'honnetete commande 
une teile attitude. La solution du Conseil fooeral etait donc 
claire, simple, sans doute courageuse, mais elle avait j'in-
convenient de deroger a un droit democratique fondamental 
de notre ordre juridique. 
Entre le respectdes engagements internationaux et I'abandon 
de prerogatives democratiques, la commission, dans une tres 
large majorite, s'est d'emblee declaree en faveur du maintien 
des droits populaires. L'argument principal avance a ete celui 
de la marge de manoeuvre que laisse au legislateur I'adapta-
tion du droitsuissea I'EEE. 11 s'avere en effet-et les nombreu-
ses propositions d'amendements que nous avons rec;ues 
dans le cadre d'Eurolex le prouvent que les adaptations du 
drait fooeral presentees par le Conseil federal ne s'imposent 
pas toutes de la meme maniere. Pour certaines cer-

a de choix, par C>v"rnni", 

des traitement 
bertes mais, dans d'autres cas, des "rr"'>",,'''''''rr,ont,,, 
riantes reste nt possibles. 
Une exciusion totale du des lors 
comme excessive, et ce d'autant qu'une teile exclusion pour-
rait, pour ce seul motif, faire grossir les rangs des opposants a 
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I'EEE Mais comment concilier la sauvegarde du droit de refe-
rendum et la necessite de respecter nos engagements inter-
nationaux? 11 n'est pas facile de fepondre acette question, Ce 
ne sont pas moins de dix propositions differentes dont la Com-
mission des institutions politiques a eU~ saisie. Je ne vous en 
dirai rlen; Mme la presidente en apresente I'une ou I'autre. 
11 faut donc se contenter cour I'instant de decrire briiwement la 
solution finalement retenue. C'est ('objet de "article 20 des dIs-
positions transitoires dans la version de la Commission des 
institutions potitiques, Le premier alinea pose pour prineipe 
que les modifications legislatives adoptees par l'Assemblee 
federale en vue de la ratification de l'Accord EEE entrent en 
vigueur en meme temps que cet accord. On respecte ainsi 
nos engagements internationaux. En d'autres termes, au 
1er janvier 1993, entreront en vigueur I'EEE et I'Eurolex. Ces 
adaptations ne sont pas, comme le voulait le Conseil federal, 
soustraites au referendum facultatif. Elles seront publiees 
dans la Feui/le federale et pourront, dans un defai de trois 
mois, faire I'objet d'une demande de referendum, 50000 ci-
toyennes ou citoyens ou huit cantons. Cette procedure ne 
nous est pas inconnue. C'est celle appiicable aux am§tes fede-
raux declares urgents en vertu de I' article 89bis de la constitu-
tion. A une difference pres, c'est que les arretes federaux ur-
gents sont toujours limites dans le temps, ce qui n'est pas le 
cas de toutes les adaptations d'Eurolex. 
Le deuxieme alinea preeise que si le referendum est demande 
et que la disposition legislative est rejetee par le peuple, elle 
cesse immediatement d'etre en vigueur. Ici aussi, c'est la 
meme procedure qu'en cas d'arretes federaux urgents. 
Le troisieme alinea souligne enfin que la procedure suivie pour 
Eurolex est exceptionnelle et unique. Elle se justifie par la ne-
cessite de faire en sorte que les adaptations commandees par 
I'EEE entrent en vigueur en me me temps que ,'accord. Pour 
les adaptations ulterieures, la procedure legislative habituelle 
devra etre suivie. Le recours eventuel ades arretes federaux 
urgents n'est pas a exclure, mais les regJes specifiques pre-
vues a cet effet par la constitution devront alors etre respec-
tees. 
Si le Conseil federal a ete sensible aux arguments de la Com-
mission des institutions politiques pour ne pas ecarter toute 
possibillte de referendum, il acependant attire notre attention 
sur le fait qu'une demande de referendum, suivie d'un rejet 
populaire, que ce soit dans le cadre d'Eurolex ou plus tard en 
fonction des developpements de I'EEE, n'empecherait pas 
que soit invoque le prineipe de la primaute du droit EEE, cas 
d'application du principe general de la primaute du droit inter-
national sur le droit interne. Dans son message, le Conseil fe-
deral ecrit cl ce sujet: «La primaute du droit EEE sur le droit in-
terne suisse est une condition fondamentale de la realisation 
des objectifs que l'Accord EEE s'est assignes. De ce fait, la 
mise en oeuvre pleine et entiere de J'accord ne peut etre assu-
ree que si les autorites chargees d'elaborer et d'appliquer le 
droit font en sorte que le droit EEE soit introduit et applique sur 
le plan interne.» Et le Conseil federal ajoute: "Ce la s'adresse 
aussi aux autorites qui appliquent le droit dans notre pays cl 
tous les niveaux. Yappartiennent entre autres les Tribunauxfe-
deraux et les autorites de I'Administration federale.» La Conte-
deration ains; que les cantons doivent done veiller au respect 
de ces prineipes, et c'est ce que voudrait concretiser 
!'article 19bis de la proposition de la Commission des institu-
tions politiques. Mais la Commission de politique exterieure 
propose de se contenterde completer I'article 20 avec un qua-
trieme alinea qui rappellerait le prineipe de la primaute du droit 
international sur le droit interne. Au cours d'une seance tenue 
juste avant le debut de la session, la Commission des institu-
tions politiques adeeide de tenter de trouver, d'ici I'examen da 
detail, avec la Commission de politique exterieure, une solu-
tion soit commune aux deux commissions. Nous y revien-
drans done lors la discussion de detail. 

voudrais dire encere mots au 
",..",air",,, de minorite. 11 d' abord ce lies 

disposition transitoire sur la question du rAt'''A'nrlt 

facultatit ils estiment que la procedure habituelle doit et peut 
EHre respectee. Si on les sUft, l'Eurolex ne pourrait pas entref 
en vigueur en meme temps que I'EEE Nous avons precise 

tout a I'heure que cette solution serait contraire 
ses par le Conseil federal qui entend faire en sorte 
an vigueur de I'EEE corresponde avec celle des adi:lptatic)ns 
legislatives qu'illmplique. 1/ y a ensuite ce lies et ceux 
ment que le Conseil federal avait raison et qu'il faut sa 
proposition intiale qui etait plus claire et plus honnete. Nous 
avons dit pourquoi la majorite de la commission ne partage 
pas cet avis. Enfin, iI y a celles et ceux qui se rament a la solu-
tion de la Commission des institutions politiques mais qui esti-
ment qu'elle devrait etre completee par de nouveaux instru-
ments de democratie referendum constructif et initiatives le-
gislatives ulterieures. 
De teiles propositions, outre qu'elles ne respecteraient pas 
I'unite de la matiere et necessiteraient un vote distinct du peu-
pie et des cantons, ne peuvent etre adoptees sans autre. Leur 
mise en oeuvre doit etre evaluee plus en detail et faire j'objet 
d'analyses pour en connaYtre les conditions d'application et 
les consequences. Mais la Commission des institutions pOliti-
ques n'est pas restee insensible cl ce type de propositions, en 
particu!ier celle visant cl I'introduction du referendum construc-
tit. C'est dans ce sens qu'elle vous apresente une initiative 
parlementaire. 
En resume et en conclusion, la Commission des institutions 
politiques vous propose, par 22 voix contre 2, d'adopter sa 
version de I'article 20, qui garantit le maintien du rt3ferendum. 
Nous ajouterons que si cette question de la sauvegarde des 
droits populaires dans le processus d'adaptation du drolt 
suisse cl I'EEE n' est certes pas negligeable, elle ne devrait pas 
focaliser notre attention dans une mesure excessive. En effet, 
si aujourd'hui la Suisse veut saisir la chance que lui offre I'ac-
cord de I'EEE de partieiper au grand projet des douze pays de 
la Communaute europeenne, elle doit accepter, parallelement 
aux avantages considerables qu'elle en retirera, la necessite 
d'adapter ses procedures, fussent-elles eminemment demo-
cratiques. 
Nous pensons que les pro positions de la majorite de la Com-
mission des institutions politiques vont dans ce sens. 

Präsident: Es folgen die Sprecher, die. Nichteintreten be-
antragen. 

Frey Walter, Sprecher der Minderheit der APK: Ich darf hier 
den Nichteintretensantrag im Sinne der Minderheit der Aus-
senpolitischen Kommission begründen. 
Jawohl, der Bundesrat hat in der Tat die Ziele, die er seiner De-
legation für die Verhandlungen über den EWR-Vertrag gesetzt 
hat, nicht erreicht! Da haben Sie, Herr Präsident der vorbera-
tenden Kommission, recht Er hat keine echte Mitbestimmung 
in der zukünftigen Rechtsentwicklung erreicht und damit indi-
rekt die Souveränität der Schweiz angetastet Er konnte keine 
dauernden Ausnahmen in für die Schweiz vitalen politischen 
und wirtschaftlichen Bereichen, wie z. B. der Ausländerpolitik 
oder der Lex Friedrich, erreichen. Der Bundesrat hat uns auch 
niemals den mehrmals versprochenen Bericht ausgehändigt, 
der nicht mit dem Beitritt zur EG oder zum EWR als Ziel rech-
net, sondern von der Fortführung des heutigen, pragmati-
schen Er hat uns damit über diesen meiner 
Meinung nach - so wichtigen Weg im unklaren gelassen. 
Darüber, was er selbst über den EWR-Vertrag denkt und wie er 
ihn einstuft, hat uns der Bundesrat dagegen nicht im unklaren 
gelassen: Es ist ein Uebergangsvertrag, dem nur mit dem Ziel 
eines Beitritts zur EG zugestimmt werden darf. Dies können 
Sie alle selbst in der Botschaft nachlesen oder auch im dritten 
Integrationsbericht, der im Mai dieses Jahres vom Bundesrat 
herausgegeben wurde. EG und EWR lassen sich also nicht 
mehr trennen, auch wenn das in der taktischen Absicht vieler 
EWR-Befürworter so bequem wäre! 
Ein EWR-Abkommen sei kündbar, wurde 

sein. Aber diese 
der Aenderung von 60 Gesetzen, der von 
rund 10 Gesetzen, unzähligen Verordnungsänderungen und 
dem Abbau von Souveränitätsrechten der Schweiz erkauft 
werden muss, kann in der Realität kaum mehr ruckgängig ge-
macht werden. Darum müssen sich der Schweizer Bürger und 
die Schweizer Bürgerin, die sich ein Ja oder Nein zu dieser 
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Vorlage überlegen. automatisch auch mit der EG ais politi-
scher Union auseinandersetzen und sich die Konsequenzen 
überlegen. 
Ganz kurz meine Meinung zum EWR-Vertrag: Er bedeutet 
eine Nivellierung des schweizerischen Lebensstandards, der 
heute der höchste in Europa ist, nach unten, sowohl quantita-
tiv als qualitativ, in staatspolitischer und in wirtschaftlicher Hin-
sicht Die Grösse des angestrebten harmonisierten Binnen-
marktes wiegt die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit einer 
kleinen Volkswirtschaft nicht auf, und diese Flexibilität würden 
wir bei einer Zustimmung zum EWR verlieren. 
Ich gehe im folgenden auf einige Punkte ein und möchte 
geme konstruktiv aufzeigen, dass auch ohne EWR-Vertrag 
verschiedenes zu verbessern ist: 
1. Marktzugang für Waren: Die Schweiz hat seit 1972 ein Frei-
handelsabkommen mit der EG und über 130 bilaterale Ab-
kommen abgeschlossen. Die EG hat gegenüber der Schweiz 
eine positive Handelsbilanz: Sie verkauft für rund 20 Milliarden 
Franken mehr Güter an uns als wir an sie; wir sind ihr zweitbe-
ster Kunde. Auf dieser Basis sollte unsere Diplomatie die Frei-
zügigkeit auch im Interesse der Europäischen Gemeinschaft 
weiter ausbauen können. Bilaterale Abkommen werden wei-
terhin möglich sein. 
2. Oeffentliches Beschaffungswesen: Einer wettbewerbsfähi-
gen Schweizer Wirtschaft wäre in bezug auf eine angestrebte 
Oeffnung mit einem Parallelabkommen auf Reziprozi1ätsbasis 
mehr gedient als mit dem EWR-Abkommen. 
3. Umweltschutz: Dank dem Noordwijk-Beschluss von 1987 
und der künftigen Mitbeteiligung der Schweiz an der Europäi-
schen Umweltagentur bestehen gute Aussichten, dass die ge-
wünschte Koordination der Umweltpolitik in Europa auch 
ohne EWR erreicht werden kann. 
4. Arbeitsmarkt: Die Uberalisierung liegt in den Händen der 
Schweiz und kann auch auf autonomem Weg eingeführt wer-
den. Vergessen wir nicht: Gut 700 000 Arbeitnehmer aus EG-
und Efta-Staaten haben heute einen Arbeitsplatz in der 
Schweiz, und Schweizer Kapital ermöglicht weitere rund 
450 000 Arbeitsplätze in diesem europäischen Raum. Verges-
sen wir aber auch nicht, dass im EG-Raum heute durchschnitt-
lich 9 Prozent der Bevölkerung arbeitslos sind, während wir in 
der Schweiz 3 Prozent Arbeitslose beklagen. Auch hier, beim 
Arbeitsmarkt, wird das Gesetz des Marktes gelten, und dieses 
heisst: Angebot und Nachfrage. 
5. Studentenaustausch und Anerkennung von Diplomen: Das 
Postulat der grenzüberschreitenden Ausbildungsförderung 
ist in bezug auf den Studentenaustausch bereits erfüllt Für die 
weiteren Bereiche müssen bilaterale oder multilaterale Ver-
handlungen geführt werden. Die Behebung von vielen beste-
henden kantonalen und nationalen Restriktionen liegt sowohl 
im Interesse der Schweiz als auch im Interesse des Auslandes. 
6. Dienstleistungsunternehmen: Eine weitere Uberalisierung 
im Dienstleistungsbereich kann im Rahmen der Weiterent-
wicklung des Luxemburger Prozesses erzielt werden, doch ist 
das nur schrittweise möglich und voraussichtlich mit einem 
hohen Zeitaufwand verbunden. Ein Beispiel ist das Versiche-
rungsabkommen. Andererseits muss man sieh vor Augen hal-
ten, dass die Schweizer Wirtschaft gerade auf dem Dienstlei-
stungssektor auch in den europäischen Nachbarländern ver-
gleichsweise stark ist und dass die Firmen ihre Position auf-
grund eigener Massnahmen und guter Leistungen auch ohne 
staatliches Dazutun verbessern können. 
7. Kapitaiverkehr: Die Uberalisierung des Kapitalverkehrs wird 
im OECD-Rahmen weiterverfoigt Unter den EG- und Efta-
Staaten bestehen keine nennenswerten Probleme, die nicht 
im Rahmen des Courant normal gelöst werden können. Also 
auch hier ist kein EWR-Vertrag vonnöten. 
8. und EntwiCklung: Im Bereich der 

besteht das Rahmenabkommen 
wi',,,,,,n,,,rh,,ftliirh_t,,,,~hr,l<,,'h,,, Zusammenarbeit zwischen 
Schweiz und der EG vom 8. Januar 1986, das die Art und 
Weise der zwischenstaatlichen Kooperation Dieses Ab-
kommen dient als Schlüssel für projekt- und programmorien-
tierte Ad-hoc-Beteiligungen der Schweiz an den EG-For-
schungs- und EG-Technologieprogrammen. Für eine volle, 
nichtdiskriminierte Beteiligung an den EG-Programmen, wie 
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sie namentlich von der Maschinenindustrie gefordert wird, ge-
nügt die bestehende Vereinbarung allerdings nicht; das gebe 
ich zu. Zu entscheiden, ob die Forschungspolitik der EG struk-
turell und ordnungspolitisch über jeden Zweifel erhaben ist, 
überlasse ich Ihrem Urteil. 
9. EG-Rechtssystem und Souveränität der Schweiz: Die im 
EWR-Vertrag vorgesehene kollektive Ausweichklausel ist 
praktisch wertlos, da sie voraussetzt, dass alle Efta-Staaten 
gemeinsam abseits stehen und damit die Weiterentwicklung 
in anderen an der Neuregelung interessierten Ländern 
blockiert würde. Das sogenannte Veto beinhaltet ein Sankti-
onsrecht und ist deshalb kein Veto. Die flankierenden Politiken 
beinhalten für den Wettbewerbsstandort Schweiz mehr Nach-
teile als Vorteile denken Sie an das Produktehaftpflichtge-
setz, denken Sie an das Sozialrecht 
Zusammengefasst: Ein Ja der Schweiz zum EWR-Vertrag 
wäre aus staatspolitischen und wirtschaftlichen Gründen nicht 
gut Ich trete dafür ein, dass wir unseren Weg in Zukunft weiter 
über eine weltoffene Politik suchen: dass wir dem Zentralis-
mus, dem Dirigismus ade sagen und einen Wettbewerb der 
Systeme zulassen, auch innerhalb der Europäischen Gemein-
schaft 
Ich glaube an unsere Souveränität, ich glaube an die Schaf-
fenskraft der Schweizer. Darum bin ich gegen den EWR-Ver-
trag. Ich bin Zürcher, Schweizer, Europäer, Weltbürger. Aber 
ich bin weder EG-Ier noch EWR-Ier! 

Scherrer Werner: Gemäss Reglement habe ich nur wenig Zeit 
für eine Zusatzerklärung. Ich möchte mich im wesentliChen 
den Ausführungen meines Vorredners anschliessen. 
Ich hatte keine Gelegenheit, in einer Fraktion mitzuwirken und 
dort meine Meinung einzubringen. Als Vertreter der EDU bin 
ich aus drei wichtigen Gründen für Rückweisung: 
1. Einmal ist festzuhalten, dass der EWR ganz gegen unsere 
Demokratie ist 
2. Wir glauben, dass wir trotzdem viele Vorteile haben und 
nicht nur Nachteile, wie sie geschildert wurden. 
3. Man hat die Gesamtinteressen der Gesellschaft, der Wirt-
schaft und der Politik nicht im Auge behalten. 
Der EWR-Vertrag ist schwergewichtig nur aus wirtschaftlichen 
Ueberlegungen und Interessen ausgehandelt und abge-
schlossen worden. Beim Tanz um das goldene Kalb profitieren 
in erster Linie Banken, Versicherungen und Multis. Weil das 
Kleingewerbe, die Sparer und die Rentner, längerfristig auch 
die Bauern die Zeche bezahlen müssen und wir bei diesem 
Vertrag wesentliche politische Freiheiten verlieren, wollen wir 
die EWR-Vorlage an den Bundesrat zurückweisen. Wir möch-
ten einen besseren Vertrag aushandeln, wo wir unsere Neutra-
lität und unsere vollen politischen Rechte wahren können. 
Wir sind durchaus für eine weltoffene Schweiz auf der Grund-
lage beidseitig positiver bilateraler Verhandlungen und Abma-
chungen und gegen einen modernen Gesslerhut a la Mon-
sieur Delors. 

Präsident: Es folgen die Fraktionssprecher. 

Vollmer: Die SP-Fraktion ist für Eintreten auf diese 
und sie wird dem EWR-Vertrag mit sehr grosser Mehrheit zu-
stimmen. 
Was bringt dieser Vertrag in unserer Einschätzung so Positi-
ves, dass wir bereit sind, uns auch Probleme damit einzuhan-
deln? Der EWR-Vertrag ist ja nicht eine Erfindung einiger Diplo-
maten und Beamten aus dem Integrationsbüro, welche nach 
der Einschätzung einiger Gegner die Schweiz sowieso nur 
nach Brüssel «verkaufen» wollen. Nein - und das ist ein wichti-
ges Argument bei der Begründung unserer Zustimmung -, 
der EWR-Vertrag ist nichts anderes als eine Antwort auf eine in-
nerhalb der EG stattfindende von der wir unmit-
telbar mitbetroffen sind: die des 
nenmarktes. Ohne EWR-Abkommen würden von den an-
deren 18 EG- und Efta-Staaten in eine ungemütliche Situation 
mit Wettbewerbsbenachteiligungen, mit Diskriminierungen 
gedrückt Dass dies gerade für die Schweiz als ein nicht nur im 
Aussenhandel, sondern in allen Bereichen unseres gesell-
schaftlichen Lebens mit den Efta- und den EG-Ländern sehr 
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verflochtenes Land von grundlegender Bedeutung ist, sollte 
eigentlich unbestritten sein. Gerade weil wir uns gegenwärtig 
keineswegs in einer brillanten ökonomischen Situation befin-
den die weltweite Rezession hat ja auch bei uns zu einem ra-
schen Strukturwandel geführt, die steigende Arbeitslosenzahl 
ist ein für unser Land ungewohntes Alarmzeichen sind wir 
davon überzeugt dass wir uns nicht ohne grösseren Schaden 
ein Abkoppeln von unserem grössten Partnerraum leisten 
können. 
Wer die Ausgangslage der Verhandlungen, die Erwartungen, 
die damals geweckt worden sind, jetzt mit dem Resultat ver-
gleicht, mag Ober gewisse Teile enttäuscht sein. Bei einer 
nüchternen Betrachtung muss man jedoch zum SchlUSS kom-
men, dass unsere Vertragsunterhändler doch so ziemiich das 
Mögliche herausgeholt haben. auch was die sogenannten 
Schwächen im institutionellen Bereich betrifft Dass die einzel-
nen EG-Länder es nicht zulassen, dass Dritte. hier also die 
SChweiz als Efta-Staat, plötzlich mehr Mitbestimmungsrechte 
erhalten soilen als sie selber, ist eigentlich mehr als verständ-
lich. Sich an diesem Binnenmarkt beteiligen zu wollen bedingt 
logischerweise die Uebernahme der Regeln, wie sie sich in 
diesem Raum herausgebildet haben. Immerhin ist es gelun-
gen, in einigen brisanten Bereichen zum Teil Uebergangsfri-
sten auszuhandeln, und andere schweizerische Problembe-
reiche, ich denke etwa an die Landwirtschaft, werden prak-
tisch überhaupt nicht berührt 
Dass wir aber daran interessiert sein müssten, die zukünftige 
Entwicklung dieser EG-Regeln selber mitbestimmen zu kön-
nen, ist offensichtlich. Deshalb kann der EWR für uns Sozialde-
mokraten nur eine Etappe auf dem Weg zu einer zukünftigen 
Mitgliedschaft in einer grösseren EG sein, denn nur damit wer-
den wir selber wieder die Entwicklung Europas, von der wir in 
jeder Beziehung abhängen, direkt mitbestimmen können 
Das bedeutet aber in keiner Weise, dass die Stimmbürger am 
6. Dezember nicht völlig separat - ohne Präjudiz bezüglich der 
EG-Frage - über den EWR entscheiden können Für die näch-
ste Etappe bleiben alle Möglichkeiten offen, vor allem auch für 
die Stimmbürger. Sie werden wieder das letzte Wort darOber 
haben. 
Wer aber meint, wir könnten auf dem Weg in die EG den EWR 
überspringen, verkennt die Regeln der Gemeinschaft Auch 
bei einem späteren EG-Beitritt wären wir nämlich gezwungen, 
den Acquis communautaire, also das gemeinsam anwend-
bare EG-Recht, VOllständig zu Obernehmen. Dieser wäre dann 
noch bedeutend umfassender - abgesehen davon, dass ein 
solcher Direktbeitritt politisch völlig chancen los wäre. 
Wer im übrigen heute von Souveränitätsverlusten spricht, ist 
gefälligst gebeten, seine Analyse nicht nur theoretisch und ab-
strakt zu machen. Es ist doch schon längst so, dass wir in sehr 
vielen Bereichen nicht mehr einfach tun und lassen können, 
was wir wollen. Wir sind nun einmal mitten drin in Europa und 
wirtschaftlich, kulturell und sozial stark mit den EG- und den 
Efta-Ländern verflochten, so dass wir uns heute schon im eige-
nen Interesse in vielen Dingen an dem orientieren müssen und 
wollen, was die Europäische Gemeinschaft einfädelt 
Rein formal obwohl das noch nie ein realistischer U"'.LU""'-

geben wir nicht einmal Souveränitätsrechte ab. 
nicht wahr, dass wir formal Souveränitätsrechte abgeben. 

Wir schliessen einen Vertrag im Wissen um alle formalen Kon-
sequenzen. Es wird kein supranationales Organ geschaffen. 
Es wird keine fremden Richter geben, welche über unsere 
Köpfe hinweg entscheiden können. Sogar rur die Weiterent-
wicklung des EWR-Rechts haben wir rein theoretisch die 
Möglichkeit eines «opting out», eines Ausstiegs. Also kann der 
Souveränitätsverlust nur faktisch sein. Und da sind wir, auch 
ohne EWR-Vertrag, längst davon betroffen. 
Zurzeit es absolut keine Alternative zum EWR-

deshalb Aufrechnen von 
Nachteilen Teifübernahme 

Es besteht zwar Zwei-
mit oder ohne 

Teilnahme der Schweiz ~ der Wettbewerb verschärft 
sein wird, dass die Güterströme querdurch Europazunehmen 
werden, dass die Umwelt dadurch mit grösseren Belastungen 
bedroht isto Wir müssen diese Probleme thematisieren, damit 

wir rechtzeitig mit innerstaatlichem Handeln negative Entwick~ 
lungen abfedern oder besser sogar vermeiden können. Wir 
brauchen deshalb die innerschweizerischen Vorkehren, damit 
der verschärfte Wettbewerb nicht zu einer Politik der sozialen 
Demontage und nicht zu einer Politik der zunehmenden Ge-
fährdung unserer Umwelt führt 
Es gibt berechtigte Aengste, z. B. dass einzelne Unternehmer 
versuchen könnten, mit Senkungen von Löhnen und Soziallei-
stungen und mit einer Auspressung letzter Kapazitäten in der 
Produktion ihre Konkurrenzfähigkeit wieder aufzupolieren. 
Ohne gesetzliche und vertragliche Absicherungen birgt der 
grenzenlose europäische Wettbewerb tatsächliCh die Gefahr 
der sozialen Demontage. Die pclitische Aufgabe, vor die wir 
heute gestellt sind, liegt deshalb vor allem darin, den Spiel-
raum - es bleibt uns sehr viel Spielraum - so kreativ zu nutzen, 
dass nicht die Arbeitnehmer, die Frauen, die Umwelt, die 
Rand- und Bergregionen und unsere direkte Demokratie den 
Preis rur die Integration zahlen müsseno 
Seit heute morgen es war höchste Zeit! haben sowohl die 
bürgerlichen EWR-Befürworter als auch der Bundesrat end-
lich gemerkt, dass wir nicht einfach aus abstimmungstakti-
schen Gründen, sondern weil es sachlich nötig ist, Reformen 
dringend brauchen. Es braucht sie im Arbeitsrecht, zum 
Schutze der Arbeitnehmer, bei der Gleichstellung von Mann 
und Frau, im Bereich der sogenannten Lex Friedrich. Wir wol-
len keinen zusätzlichen Druck auf die ohnehin schon ange-
spannte Situation auf dem Boden markt Es braucht Massnah-
men zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen und auch 
zugunsten der direktdemokratischen Volksrechte. 
Die Frage des Referendums wurde jetzt immerhin entschärft 
Der Bundesrat und insbesondere das EJPD haben leider un-
verständlich lange am Ausschluss des Referendums bei den 
Eurolex-Anpassungen festgehalten. GIÜcklicherwe.ise wurden 
nun auch diese Forderungen, die wir in den Bundesratspar-
teien gestellt haben, aufgenommen, und damit wurde ermög-
licht, dass wir in der umstrittenen Frage der direkten Demokra-
tie zu einem Durchbruch gekommen sind. Spätestens bei der 
Behandlung der verschiedenen Eurolex-Vorlagen ist ja in den 
Kommissionen eindeutig klargeworden,~ dass wir bei der 
Uebernahme des EWR-Rechtes, des sogenannten Acquis, 
eben doch sehr viel Spielraum für die eigene Ausgestaltung 
haben. Deshalb gibt es keinen Grund, die Rechte des Volkes 
unnötig einzuschränken. 
Doch die politische Hau ptfrag e für unsern Entscheid stellt sich 
nochmals anders: Es ist die Frage, was denn die innenpoliti-
sche Alternative im Falle eines Nichtbeitrittes zum EWR ist 
Das Schweizervolk muss wissen, dass ein Nein zum EWR 
nicht einfach bedeutet, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Der 
Binnenmarkt Europa entsteht nämlich auch ohne uns. Wir 
werden also auch ohne EWR-Vertrag faktisch gezwungen, 
uns aber dann noch fremdbestimmter - den Entscheidun-
gen zu beugen. 
Alleingang kann deshalb nicht die Antwort sein. Und die einge-
fleiSChten EWR-Gegner in den bürgerlichen und extrem rech-
ten Kreisen haben uns in den letzten Wochen genug Anschau-
ungsunterricht gegeben, wie ihre Schweiz der Zukunft ausse-
hen wurde. Weil man ihrer nach ohne EWR vor allem 
wirtschaftlich stark unter Druck kommen würde, heisst ihr Re-
zept gnadenlose Deregulierung. Im Klartext: Der gefährdeten 
Konkurrenzfähigkeit wegen müssten unsere sozialen Einrich-
tungen geopfert und unsere umweltpolitischen Bemühungen 
aufgegeben werden. Da sagen wir ganz entschieden nein! Wir 
wollen in unserem Land keine wirtschaftlichen Wildwest-
Zustände. Wir wollen in unserem Land keinen Sozialabbau. 
Wir wollen unsere Umwelt nicht auf dem Altar der gefährdeten 
Konkurrenzfähigkeit einer Alleingangstrategie opfern! Die Zu-
stimmung zum EWR ist darum für uns ein Schritt in eine 
kunft, der sich die Schweiz innerhalb 

nicht auf Kosten Umwelt, sichern kann. 
Die SP-Fraktion lehnt den 
helt der APK (Frey Walter) deshalb mit UeloerzeLIC/ 
berurworten den EWRNertrag, erwarten aber, man im 
Bereich der Demokratie nicht nur keine unnötigen Abstriche 
macht, sondern mit dem konstruktiven Referendum diesen 
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Bereich auch noch kreativ ausweitet Wir erwarten, dass nun 
im Bereiche der inneren Reformen flankierende Massnahmen 
endlich zum Durchbruch kommen. Nur so gewinnen wir für 
diesen auch eine Mehrheit in der Bevölkerung. 

Präsident: Ich teile Ihnen mit, dass sich bisher rund 100 Ein-
zelredner zu Wort gemeldet haben. Ich werde die Rednerliste 
schliessen, SObald der letzte Fraktionssprecher gesprochen 
hat. Sie werden dann eine Rednerliste erhalten. 

Moser: Die Fraktion der Auto-Partei unterstützt den Nichtein-
tretensantrag der Minderheit der APK (Frey Walter) klar und 
aus tiefster Ueberzeugung, weil das EWR-Abkommen in der 
vorliegenden Form für unser Land ein unwürdiges Abkommen 
darstellt 
Noch bei Beginn der EWR-Verhandlungen glaubten der Bun-
desrat und seine Verhandlungsdelegation, dass unser Klein-
staat mit seiner unvergleichbaren Eigenart eine minimale 
RÜCksichtnahme der EG in Anspruch nehmen könne, und 
setzte für die erste Runde der Verhandlungen mit der EG-Kom-
mission auch gleich das Mitbestimmungsrecht als zentrale 
Voraussetzung des Vertrages über den EWR an die Spitze der 
helvetischen Wunschliste. Heute ist es klar: Es gab keinen 
Ausnahmefall Schweiz. Weit mehr - und das ist das Unwürdig-
ste an diesem Abkommen Es wird für die Schweiz auch kein 
Mitbestimmungsrecht in der EWR-Rechtsentwicklung geben. 
In seiner Verzweiflung über die nicht im Konsens verlaufende 
Verhandlung mit der EG-Kommission hat der Bundesrat unse-
ren Unterhändlern denn auch grünes Licht gegeben, die For-
derungen nach permanenten Ausnahmen in einem EWR-Ver-
trag vollends aufzugeben. Ich erinnere daran, was dann ge-
schah: Die Vorstellungen des Bundesrates erstens ein aus-
gewogener Vertrag, zweitens eine befr,iedigende Lösung für 
die Gesetzgebung und Mitbestimmung der Efta-Länder im 
EWR, drittens.eine zufriedenstellende Uebergangszeit für die 
Verwirklichung einer nichtdiskriminierenden Gesetzgebung 
und viertens entsprechende Schutzklauseln, die spezifischen 
Situationen gerecht würden - waren ein naiver Traum. Keine 
einzige dieser Zielsetzungen wurde erreicht Das ist die Wahr-
heit, und das ist mehr als bedenklich. 
Es ist allerdings auch verständlich, dass ein Land mit rund 
7 Millionen Einwohnern gegenüber der EG mit 340 Millionen 
Einwohnern nur geringe Erfolgschancen haben kann. Eine 
echte Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglichkeit der 
Schweiz gegenüber den europäischen Grossmächten ist und 
bleibt von vornherein eine Illusion. So ist denn auch ein EWR-
Abkommen für unsere Begriffe nur gerade auf Grossstaaten 
zugeschnitten. 
Nach den eher kläglich verlaufenen EWR-Verhandlungen hat 
der Bundesrat auch gleich den nächsten verheerenden Fehler 
gemacht, indem er das EWR-Abkommen in der Oeffentlichkeit 
als Uebergangslösung, ja als <ifrainingslager» für einen EG-
Beitritt bezeichnet hat Das EWR-Abkommen kann also nicht 
dauerhaft sein: nicht dauerhaft deshalb, weil selbst der Bun-
desrat erkennt, dass er einen schlechten Vertrag ausgehan-
delt hat, einen, der sich zudem noch völlig unbeeinflussbar 
und ohne jegliches eine von keiner Schwei-
zerin und keinem Schweizer gewollten Richtung entwickeln 
kann. 
Dass die Befürchtungen über eine Entwicklung des EWR-
Rechts in eine falsche Richtung berechtigt sind, kann ich Ih-
nen beweisen. So existiert z. B. ein geheimes Papier über ein 
von der EG ausgearbeitetes Projekt zur Ausweitung des Ab-
kommens, und dieses soll erst nach Inkrafttreten des EWR be-
handelt werden. Natürlich: Das Papier wurde nicht behandelt, 
weil es aus zeitlichen Gründen vor dem 31. Juli 1991 nicht 
mehr behandelt werden konnte. Ich kann Ihnen aus Geheim-

.~~'~~_·',,""r._ nichts aus dem Inhalt dieses Prrliol.ot",,,, 

ich 
l-V\JH-VA''lr::l:n auf diese Art und Weise WA,itA'·Antwir.kE~lt 
soll, so wir als unbedeutende 
der EG, als Milchkuh zweifellos bis zum letzten 
molken. 
Seit über 700 Jahren haben wir gegen fremde Richter ge-
kämpft, unsere Freiheit und Eigenständigkeit verteidigt und 

dank unserer Neutralität unsere Guten Dienste in der ganzen 
Welt erfolgreich angeboten. Jetzt soll dies auf einmal nichts 
mehr wert sein. War alles falsch, was wir bis heute n""l1<O."ht 

haben? 
Ich frage den Bundesrat, wie er sich erklärt, dass die Schweiz 
in diesem wie er sagt Inselleben einen zur Weltspitze zäh-
lenden Wohlstand erreicht hat, derweilen sämtliChe umliegen-
den europäischen Länder ein Mehrfaches an ArbeitSlosen und 
einen weit niedrigeren Wohlstand aufweisen. Eines ist sicher: 
Das ist nicht das Verdienst dieses Bundesrates, der uns jetzt 
einhämmern will, Vertrauen zu den europäischen Ländern zu 
haben. Zu unserem Volk hat er kein Vertrauen! 
Wenn doch so vieles in unserem Land zu verbessern ist, so 
weiss das der Bundesrat schon längst Warum tut er denn 
nichts, um endlich unsere Ueberregulierungen abzubauen 
und wieder bessere Rahmenbedingungen für unsere Wirt-
schaft zu schaffen? Ist es nicht seine oberste Pflicht, für das 
Wohl unseres Volkes zu sorgen, wie es in der Verfassung 
steht? Dazu kann ich nur sagen: Dieser Bundesrat hat seine 
Hausaufgaben überhaupt nicht gemacht Er will jetzt durch ei-
nen EWR-Beitritt von seiner Führungsschwäche ablenken, um 
später sagen zu können, es werde alles Wesentliche für unser 
Land in Brüssel geregelt Recht hätte er damit, denn eines ist 
sicher: Eine Deregulierung wird durch diesen EWR-Vertrag 
nicht möglich, denn die EG weist heute schon eine weit hö-
here Regelungsdichte auf, als dies bei uns der Fall ist. 
Noch ein Wort zu den absurden und völlig unhaltbaren Aeus-
serungen einiger Bundesräte und Wanderprediger des Inte-
grationsbüros zum EWR: Es wird behauptet, dass die Schweiz 
bei einem Nein zum EWR von der EG wirtschaftlichen Repres-
salien ausgesetzt würde. Das ist purer Unsinn. Erstens sind wir 
wie alle anderen EG-Länder Mitglied des Gatt, und das Gatt 
hat zum Ziel, wettbewerbsverzerrende Mechanismen abzu-
bauen und wirtschaftliche Handelssanktionen zu verhindern. 
Zweitens importiert die Schweiz von der EG rund ein Drittel 
mehr, als sie in die EG exportiert Würde denn hier im Saal ir-
gendein Unternehmer seinen zweitbesten Kunden erpresse-
risch behandeln? Wohl kaum! 
Von unseren Wirtschaftsprognostikern wird uns für die näch-
sten zehn Jahre ein Wirtschaftswachstum vorausgesagt, das 
mit einer EWR-Mitgliedschaft rund ein halbes Prozent höher 
liegen würde als bei einem Abseitsstehen. Das ist ja schon 
sehr interessant, wenn man bedenkt, dass die gleichen Leute 
in der Regel bei jeder Prognose über das schweizerische Wirt-
schaftswachstum für ein einziges Folgejahr um Prozente da-
nebenliegen. Jetzt will man auf zehn Jahre hinaus relativ ge-
nau wissen, wie die Marktentwicklung aussieht Das grenzt an 
Hellseherei. Hellseherische Begabung scheint auch jener 
Bundesrat zu haben, welcher am Wochenende in einem Inter-
view erklärte, wir müssten bei einem Nein zum EWR bis ins 
Jahr 2000 mit einer Arbeitslosenrate von 15 bis 20 Prozent 
rechnen. Ich könnte ihm noch beipflichten, wenn dannzumal 
noch derselbe Bundesrat im Amt wäre. 
Auch ein immer wieder zu hörendes Argument ist, dass wir, 
wenn wir im EWR nicht mitmachen würden, in die Isolation ab-
driften und an Glaubwürdigkeit verlieren würden. Das ist doch 
ein grosser Blödsinn; denn wir sind welche 
in Europa und weltweit die meisten bilateralen Wirtschaftsab-
kommen abgeschlossen haben, und unsere Handelstätigkeit 
erstreckt sich über die ganze Welt Ja, wo ist denn da von einer 
Isolation zu reden? 
Geradezu anmassend sind die Aussagen einiger Bundesräte, 
es gebe keine Altemative zu einem EWR~Abkommen oder 
zum EG-Beitritt. Eine Alternative gibt es sehr wohl Nur müs-
sen dann unsere Bundesräte, Beamten und Politiker tüchtig 
zupacken, wie das unsere Unternehmer und Arbeiter auch tun 
müssen, um ihre Wettbewerbsposition zu halten oder auszu-
bauen. Es ein Gesetz: Nicht die Grösse eines Wirtschafts-

ist entscheidend das eines Staates. 
Niemand wird uns Schweizern nur eine 
Schraube abkaufen, wenn diese nicht besser oder billiger 
Daran ändert auch die Zugehörigkeit zum EWR rein nichts. 
Als Antwort auf die dynamische Entwicklung in 
sich eine europataugHche, aber freiheitsorientierte 
sion der Bundesverfassung auf, nicht ein Beitritt zum EWR 
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oder zur EG. Wettbewerbsverzerrende Regulierungen müs-
sen wir aus eigenem Willen und eigener Kraft abändern. Auf-
rechter Gang statt gekrümmter Rücken ist gefragt, denn nur so 
können wir die notwendigen Anpassungen überwinden. 
Wenn wir wollen, dass es uns wieder bessergeht, dann müs-
sen wir mehr und härter arbeiten und dürfen uns auf keinen 
Fall auf andere verlassen. 
Stichwortartig einige Ideen und Argumente. die gegen einen 
EWR sprechen: 
1. Der Verlust von Initiativ- und Referendumsrechtist unbestrit-
ten: Ueber Verfassungsänderung und Staatsverträge würde 
dieses Recht abgesprochen. 
2. Der Souveränitätsveriust und die Aufgabe unseres föderali-
stischen Staatsaufbaues wären Tatsache: Die Leute, die sich 
mit der Umsetzung in das kantonale Recht befasst haben, wis-
sen, dass wir keine Mitsprache und keine Mitbestimmung bei 
der Rechtsentwicklung des EWR-Vertrages haben. Das eIn-
zige, das wir haben, ist ein Informations- und Anhörungsrecht 
Was bringt uns ein Anhörungsrecht? 
3. Eine doppelte Satellisierung der Schweiz ist zu erkennen: 
einerseits durch die Efta, mit der wir ja vertragstechnisch ge-
genüber der EG in einem Boot sind, und anderseits durch die 
EG selbst Ein Vetorecht seitens der Schweiz könnte aus politi· 
sehen Gründen ja gar nicht angerufen werden. 
4. Zusätzliche Gründe sind die finanziellen Forderungen und 
damit eine höhere Steuerbelastung : Wir müssten ~ wie wir ge-
hört haben «nur,. 340 Millionen Franken Subventionen an 
andere Staaten bezahlen. Aber, das weiss man auch: Wir wür-
den neue Steuern auferlegt erhalten. Die Steuerbelastung 
würde für den Einzelbürger unumgänglich höher. 
5. Hinzu kommt das Argument der Einbusse an Wohlstand 
durch mehr Arbeitslose. Ich kann nicht verstehen, dass je-
mand von tieferen Preisen, höheren Löhnen, weniger Arbeits· 
losen spricht das ist betriebswirtschaftlicher Unsinn. Wenn 
billige Arbeitskräfte in die Schweiz kommen würden, würde 
sich das Lohnniveau auch für die Schweizer senken, die Ar-
beitslosigkeit bei den Schweizern würde höher ausfallen, und 
die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz würde durch den EWR 
unseres Erachtens verschlechtert 
Wir haben in der Schweiz heute schon eine zu hohe Rege-
lungsdichte, und im EWR finden wir zwingende Uebernahmen 
von ganzen Bänden von neuen Richtlinien. Das kann, bei mei· 
ner Seele, nicht zu einer Uberalisierung führen. 
Die Fraktion der Auto-Partei lehnt deshalb das EWR-Abkom-
men ab und unterstützt den Nichteintretensantrag. 

Columberg: Das EWR-Abkommen ist gewiss nicht die perfek-
teste, ist nicht die optimalste Lösung, die man sich vorstellen 
kann. Unter den gegebenen Umständen ist es aber eine ak-
zeptable. eine vernünftige, vor allem aber eine notwendige 
und vielleicht die einzig mögliche Lösung. 
Nach den Attacken meines Vorredners möchte ich die Gele-
genheit wahrnehmen, um dem Bundesrat und der Verhand-
lungsdelegation für den Einsatz zugunsten unseres Landes 
herzlich zu danken. Dieser Vertrag bildet die Grundlage, sozu-
sagen die Voraussetzung für die Sicherung und die gedeihli-
che Weiterentwicklung unserer Wirtschaft sowie für die Wah-
rung unserer Stellung in Europa 
Aus diesen Ueberlegungen stimmt die CVP-Fraktion dem 
EWR-Vertrag einstimmig zu ~ das ist beispielhaft Die CVP 
nimmt in dieser für die Schweiz entscheidenden Frage eine 
geschlossene Haltung ein, wie sie sie von Anbeginn einge-
nommen hat Ihre Mitglieder sind den Verlockungen. in populi-
stischen Strömungen mitzuschwimmen, widerstanden. In ei-
ner derart wichtigen Grundsatzfrage muss man Farbe beken-
nen und den Mut aufbringen, das langfristige Wohl des Lan-
des vor opportunistische Versuchungen zu stellen. 
Die CVP steht zu und steht zum 
bedeutendes die Sr!h\Atoi7 

die Gesetzes-
anpassungen vorzunehmen, wobei sich diese auf das unbe-

NClh!'J~mrlir.", auf das beschränken müs-
sen. tritt für Wahrung der Volksrechte ein. Deshalb be-
fürworten wir das nachträgliche Referendum, wobei wir ehrli-
cherweise auch die Grenzen aufzeigen müssen. Bei der 

näheren Prüfung der einzelnen Gesetzesänderungen stellen 
wir fest, dass ein recht grosser Gestaltungsspielraum besteht 
Darum ist das Referendum durchaus gerechtfertigt 
Die CVP erwartet eine sachliche Auseinandersetzung, eine 
Auseinandersetzung mit sachlichen Argumenten. Das Volk 
hat Anspruch auf eine umfassende, objektive Information, da-
mit es sich eine eigene Meinung bilden kann. Mit Emotionen 
und mit Angstmacherei gefährden wir unsere direkte Demo-
kratie. 
Worum geht es eigentlich bel diesem EWR-Vertrag? Um eine 
konsequente Fortsetzung unserer bisherigen erfolgreichen 
Politik, um einen quantitativen und qualitativen Ausbau des 
bestehenden Freihandelsabkommens mit der EG. Vereinfacht 
dargestellt geht es um die Grundsatzfrage, ob sich die 
Schweiz am 1. Januar 1993 am neu entstehenden europäi-
schen Binnenmarkt mit 18 Staaten und mit 380 Millionen Men-
schen beteiligen will. In diesem Fall müssen auch die ausge-
handelten Spielregeln übernommen werden. 
Unter Berücksichtigung der neuen Konstellation in Europa 
und der äusserst engen Verflechtung unseres Landes mit der 
EG kann die Frage nur mit einem Ja beantwortet werden. Es 
gibt keine brauchbare und überzeugende Alternative. Auch 
heute haben die Gegner dieser Vorlage keine konkreten Vor-
stellungen über eine mögliche Alternative entwickelt Wollen 
wir mit einem Partner brechen, bei dem wir 60 Prozent unserer 
Exporte absetzen und von dem wir 75 Prozent unserer Im-
porte beziehen? Diese intensiven Wirtschaftsbeziehungen 
sind die Frucht des mit der EG im Jahre 1972 abgeschlosse-
nen Freihandelsabkommens. Auch dieser Vertrag war übri-
gens heftig umstritten. Trotzdem haben damals das Schwei-
zervolk übrigens mit einem überwältigenden Mehr - und alle 
Kantone dieses Vertragswerk angenommen. In der Zwischen-
zeit wurde dieses Abkommen um über 130 Zusatzabkommen 
ergänzt und erweitert Wir haben demnach bereits heute ein 
äusserst enges Geflecht von genau geregelten Beziehungen 
zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft 
Die Gegner des Europäischen Wirtschaftsraumes möchten 
die bisherige Politik weiterführen. Das hört sich zwar gut an, 
und man wäre durchaus geneigt, dem zuzustimmen, könnte 
man die total veränderte Konstellation in'Europa und in der 
Welt ausser acht lassen. Die bilateralen Verträge - ob wir das 
wollen oder nicht ~ gehören der Vergangenheit an. Nachdem 
sowohl die EG- wie die Efta-Staaten die Wirtschaftsbeziehun-
gen nicht mehr mit dem Instrument der bilateralen Verträge, 
sondern durch ein gemeinsames, umfassendes Abkommen 
regeln wollen, können wir die bisherige Politik nicht fortsetzen. 
Wenn ganz Europa eine neue Art der Zusammenarbeit fordert 
und fördert, können wir als kleines Land es uns nicht leisten, 
unsere Zukunft zu gefährden. 
Die Notwendigkeit der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ist in 
Europa unbestritten. Sie werden keine bedeutenden wirt-
schaftlichen Exponenten in unseren Nachbarstaaten finden, 
die nicht den europäischen Binnenmarkt wollen. Umstritten ist 
der Maastrichter Vertrag, der eine umfassende und weitge-
hende politische und monetäre Union vorsieht Dieser Vertrag 
steht aber hier überhaupt nicht zur Diskussion. Im AugenLiick 
geht es einzig und allein um eine umfassende wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, um den EWR-Vertrag, der als selbständiger 
Schritt zu betrachten ist 
Die EG-Mitgliedschaft ist eine ganz andere Frage, über die das 
Volk später in völliger Freiheit entscheiden kann. Darüber ist in 
der letzten Zeit leider eine grosse Konfusion entstanden. die 
von den Gegnern auch bewusst gefördert wurde. 
Die CVP-Fraktion beharrt auf einer klaren Trennung zwischen 
EWR-Vertrag und einem allfälligen späteren EG-Beitritt, denn 
zwischen diesen beiden Schritten bestehen fundamentale Un-
terschiede. 
Die CVP stellt ferner mit Rai'r;"";;,,, 

keine für uns sensible Rp,r",ir,h", 

die Neutralität, den Föderalismus, die 
Sic:herh€litspollitik~ und zu keinem ,..,,,,,,,,io.rt:,,,fi,,,,, '"'''1''1'''''',

nitätsverlust Mit dem EWR geben wir unsere Unabhän-
gigkeit nicht preis. Die Landwirtschaft ist praktisch aW3Q€iKlatm-
mert Für sie wird es kaum einen besseren Vertrag als 
EWR-Vertrag geben. Wir haben zwar volles Verständnis für die 
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begründeten Sorgen und die Existenzängste unserer Bauern-
sChaft Ihre schwerwiegenden Probleme bestehen, mit oder 
ohne EWR, und sie müssen gelöst werden. Wenn die land-
wirtschaft etwas befürchten muss, dann sicher nicht den 
EWR-Vertrag, sondern das Gatt-Abkommen. 
Noch eine Bemerkung: Der von den EWR-Gegnern so hoch-
gepriesene Weg der bilateralen Verträge könnte gerade für die 
landwirtschaft verhängnisvoll sein, denn bei den bilateralen 
Verträgen geht es um einen Kuhhandel zwischen Industriepro-
dukten und Landwirtschaftserzeugnissen. In dieser Auseinan-
dersetzung kann man sich leicht vorstellen, wer den kürzeren 
ziehen wird. 
Der EWR-Vertrag ist eigentlich nichts anderes als eine konse-
quente Fortsetzung unserer langjährigen erfolgreichen Wirt-
schaftspolitik Aufgrund der neuen Gegebenheiten nimmt die 
europäische Zusammenarbeit neue Dimensionen an. Sie wird 
umfassender. Diese neue Ausrichtung entspricht dem erklär-
ten Willen unserer wichtigsten Wirtschaftspartner. Wenn wir 
unser künftiges Wohlergehen nicht aufs Spiel setzen wollen; 
können wir nicht mit ihnen brechen; im Gegenteil, wir müssen 
diese Zusammenarbeit fortsetzen und uns an diesem neuen 
europäischen Binnenmarkt beteiligen. Ein Alleingang wäre -
überspitzt gesagt - unser Untergang. Er würde uns ins Abseits 
drängen, in eine verhängnisvolle Isolierung. Langfristig würde 
das zu einer verdeckten oder offenen Diskriminierung mit un-
absehbaren Folgen führen. 
Wir müssen in die Zukunft blicken. Wie wollen Sie ein Auto len-
ken, wenn Sie ständig nur in den Rückspiegel schauen? Dann 
können Sie höchstens parkieren. Aber wir wollen nicht parkie-
ren, nicht stillstehen, wir wollen vorwärts fahren! Vor allem 
aber möchte ich Sie vor Illusionen warnen, Illusionen, dass wir 
unseren hohen WOhlstand durch ein Abseitsstehen sichern 
könnten. Das gilt auch für die Zinspolitik, für die Arbeitslosig-
keit usw. Lassen wir uns nicht täuschen. Die Arbeitslosigkeit 
wird auch ohne EWR-Vertrag bestimmt grässer werden. Mit ei-
nem Nein bleibt nicht einfach alles beim alten. Der Anpas-
sungsprozess wird dann noch schmerzlicher, noch schwieri-
gerwerden. 
Die Beteiligung am europäischen Binnenmarkt stärkt unsere 
Position und gibt unserer Wirtschaft einen neuen Wachstums-
schub. Sie bringt mehr Wettbewerb und erhöht unsere Lei-
stungsfähigkeit Selbstverständlich bringt der EWR-Vertrag 
niCht nur Vorteile; aber ohne Opfer aller beteiligten Vertrags-
partner wäre ein solches Verständigungswerk gar nicht mög-
lich. Entscheidend ist letztlich die Gesamtbilanz, und diese ist 
eindeutig positiv. 
Selbstverständlich wird der EWR auch schmerzliche Anpas-
sungen und Strukturänderungen bedingen. Diese sind aber 
langfristig unausweichlich. Deshalb brauchen wirflankierende 
Massnahmen nach der bewährten helvetischen Art Ich denke 
an die Regionalpolitik, an Ausgleichsmassnahmen zwischen 
den Landesteilen und Regionen, zwischen den sozialen und 
wirtschaftlichen Gruppen. Dieser Ausgleich ist eine staats po Ii-
tische Verpflichtung, die wir auch ohne EWR zu erfüllen haben. 
Schliesslich geht der EWR-Vertrag weit über das rein Wirt-
schaftliche hinaus. Er gibt uns den Rahmen für eine verstärkte 

m"""i,"t'r,o Zusammenarbeit auf Gebieten, 
auf Gebieten, wo wir die Probleme nicht mehr allein lösen kön-
nen. Ich erwähne lediglich die Drogen, die Kriminalität, den 
Umweltschutz und die Migrationsfragen. 
Diese Ueberlegungen bewegen die CVP-Fraktion zu einem 
geschlossenen Ja zum EWR-Vertrag. Dieses Land braucht die 
Kraft zu mutigen, zukunftsweisenden Entscheidungen, wenn 
wir unsere Zukunft sichern wollen. Der EWR-Vertrag stellt eine 
solche Herausforderung dar, die uns neue Chancen eröffnet; 
und diese Chancen wollen wir nutzen! 

debat sur un traite 
dans 

ldis:culablemem ledebru~'onn"np 
passablement mouvant, au de ne-

assez laborieuses dans la difficulte qui vient du lien 
a reconnaltre, mais de la distinction a preciser entre ce 

comme tel et la perspective d'adhesion tracee par le 
Conseil federal dans le cadre de sa politique d'integration, Re-

coupements, malentendus, confusions possibles, le tout ex-
ploite cl fond dans un registre parfois indecent par certains op-
posants qui ne s'embarrassent pas de rigueur intellectuelle 
pour faire mouche. Aussi, dans un tel debat est-i! necessaire 
da mellre en relief quelques grands points de repere. 
L'Europe ne se resurne pas a la Communaute europeenne. 
L'avenir de ce continent n'est pas imaginable sans qu'y soient 
incorpores les pays de ,'Est evoluant enfin avec les memes va-
leurs et les mames risques que les Europeens occ!dentaux. 
Dans le developpement economique, ja creation de rAELE en 
1960 fut une chose importante. L'accord de libre-echange 
entre elle et la Communaute - c'etait en 1972 ne le fut pas 
molns. On ne saurait negliger non plus les multiples accords 
bilateraux passes avec la Communaute; celui sur les assuran-
ces ne fut pas le moindre. Toutefois, les nuances, ce recul ne 
sauraient faire oublier une realite. Empruntant la vole de ja 
cooperation economique, la Communaute europeenne n'en 
est pas molns entree dans I'histoire comme une extraordinaire 
transformation politique: les adversaires irreductibles, l'Alle-
magne et la France, atteles ä la mame täche, lies d'une ma-
niere que les peres de I'Europe ontvoulue irreversible. 
Naturellement, cela ne veut pas dire que I 'evolution de la Co m-
munaute europeenne ne se fasse pas sans tätonnements, 
sans hesitations et sans reproches. Pour la Suisse, il etan com-
prehensible qu'elle se tint ä distance et s'en ti nt les 
20 dernieres annees ä I'accord de libre-echange de 1972. Le 
style, la maniere de cette Europe communautaire, ne corres-
pond pas toujours a notre maniere helvetique. Mais, plus le 
temps a passe plus certaines realites sont devenues eviden-
tes. La Communaute europeenne est devenue bel et bien 
I'axe, le pole, le moteur de cette Europe occidentale et c'est 
elle qui aimantera dans le meilleur des cas I'Europe centrale 
jusqu'ä l'Est russe. L'Europe de l'Atlantique ä l'Oural s'articu-
lera autour de Bruxelles, voita qui n'est pas douteux. Quant ä la 
Suisse, elle a vu la part de la Communaute ne cesser d'aug-
menter dans ses echanges economiques, aussi universelle 
qu'elle ait voulu garder son ouverture commerciale. Elle s'est 
vue egalement confrontee au changement decisif resultant du 
poids pris par la Communaute, cl savoir la fin des possibilites 
des negociations bilaterales. Pour aller plus loin que I'accord 
de 1972, ce ä quoi aspiraienttous les pays d'Europe ocoiden-
tale, iI a fallu entrer dans cette grande negociation de l'Espace 
economique europeen. Nous aurions tous aime que cette ne-
gociation fut simple et claire. Or, en cours de route, le poids de 
la Communaute s'est manifeste de plus en plus. Le processus 
de sa propre integration a fait du Traite sur I'Espace economi-
que europeen un accord qui n'a pas I'equilibre entre partenai-
res que la Suisse souhaitait Pour un traite de cette nature, on 
aurait voulu mieux, j' en suis d'accord avec les opposants. 
Cette reflexion parmi d'autres a amene le Conseil federal ä 
pousser Ja vision plus loin et ä esquisser la demarche devant 
mener vers I'adhesion. Faut-i! en deduire, Mesdames et Mes-
sieurs, que Je traite comme tel n'aurait pas de valeur, qu'il oe 
serait pas digne d'un Etat souverain, qu'il ne serait que le pa-
lier tordu vers I'adhesion et que celui qui retuse cette derniere 
doit aussi refuser le traite? Le groupe liberal est tres net a ce 

Ce traUe, ses desequilibres insütutionnels, est 
une realisation pour elle-meme. liest une ouverture qu'iI im-
porte d'apprecier dans toute sa valeur propre. Ainsi, derriere 
ce projet peuvent et doivent se rassembier aussi bien les parti-
sans de I'adhesion que ceux pour qui l'adhesion serait un pas 
de trop mais qui voient bien la necessite de ratifier ce traM et le 
risque de la vola soHtaire de 1'«Alleingang» - M. Claude Frey 
est un exemple et iIlustre ce camp-la Car Ja Suisse n'a pas le 
choix de negocier un autre traite comptet qui lui conviendrait 
mieux: elle n'a le choix qu'entre ce traite et I' "Alleingang". Or, 
I'Espace economique europeen est ce degre minimum, dejä 

economiquement, d'harmonisation, 
t1U."'4"Jtt"'tt'" la Suisse, comme tous les autres pays de 
nr''''f1pm>l'F' se doit da euro-

avec ses quatre de ses collabora-
instituees sn maint domaine, c'est ie stade auquei l'Eu-
occidentaia articulee autour de Ja Communaute ast arrl-

11 n'est pas pensable ä nos yeux que la Suisse n'en soit 
pas. Sans doute, economiquement, iI y aura des contraintes 
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decoulant du tratte. Mais tres largement, ces contraintes pous-
seront dans un sens de toute fa<;;on indispensable. 
Souvenons-nous du demier rapport sur la situation economi-
que exterieure. Le diagnostic etait sans complaisance. La 
Suisse doit rendre san propre marche plus concurrentiel, faire 
cesser mainte situation protegee, trouver un surcrol't de main-
d'oeuvre qualifiee etrangere, modemiser ses structures, lutter 
avec vigueur sur les marches europeens, jouer la carte de la 
mobilite des cadres, des etudiants, des chercheurs, proflter ä 
plein de la libre circulation des transports, ete. Nos industries, 
nos entreprises de services, nos petites et moyennes entrepri-
ses ont besoin de ce coup de fouet Sectoriellement, il peut y 
avoir avec le traite des retombees negatives, des hausses de 
prix dans un premier temps, une poussee d'inflation ici ou lci 
Globalement, les etudes economiques predisent toutes que la 
participation a I'Espace economique europeen donnera tres 
vite, encore plus apres, des fruits interessants pour I'economie 
du pays. 
Dans cette perspective, les opposants jouent les sceptiques, 
les opposants en fait demolissent mais n'ont rien ä proposer, 
sinon de dire que nous pourrions tout seuls, dans 1'«Allein-
gang», liberaliser ce qui doit I'etre, adapter ce qui doit I'etre et 
negocier avec la Communaute, domaine par domaine, ce qui 
devra" etre. Car c'est cela le programme des opposants et rien 
d'autre. Reprenons: liberaliser et adapter ce qui doit I'etre. 
Nous avons vu la peine que nous avons a y reussir par nous-
memes. Je pense, comme le Conseil federal, comme les rap-
porteurs, que le coup de fouet de l'Espace economique euro-
peen est necessaire. 
Quant ä la negociation bilaterale, j'ai dejä dit ce qu'iI fallait en 
penser. La Communaute europeenne n'en veut plus. Elle n'en 
a plus ni le temps, ni le gout Elle I'a rappele ä la fin des nego-
ciations concernant I'accord sur I'assurance. Atout le mOins, 
si elle negocie bilateralement, le fera+elle domaine par do-
maine, a son rythme seulement Quant au Traite sur I'Espace 
economique europeen, iI est desequilibre, je I'admets, mais 
tout de meme, iI n'est pas si desequilibre que cela, puisque 
certains pays de la Communaute n'etaient pas tres contents 
de tout ce que les pays de I'AELE, dont la Suisse, avaient ob-
tenu. 
Tout cela, pour faire un sort ä cet argument des opposants: la 
sauvegarde de I'independance. Quelle independance, 
lorsqu'il faudra s'adapter laborieusement, unilateralement, 
apres coup, sans discussion? Quelle independance, 10rsqu'iI 
faudra demander, sans beaucoup de chance d'y parvenir rapi-
dement, des accords bilateraux ou nous aurons une marge de 
manoeuvre extremement reduite? Quelle defense de l'interet 
gimeral et national, lorsque nos entreprises, nos transpor-
teurs, nos travailleurs, nos etudiants, nos chercheurs risque-
ront des discriminations et perdront peut-etre meme certains 
acquis actuels sur le marche europeen? Je I'ai dit, certains se 
posent serieusement la question de I' adhesion. Je peux le 
comprendre, nous y reviendrons plus tard. Mais ici, avec l'Es-
pace economique europeen, ce n' est pas la question. 
Vraiment, le groupe liberal en est persuade, I'interet general, 
I'interet national est beaucoup mieux servi avec le Traite sur 

economique europeen I'option da la vola so-
ou des ponts devront etre extremement difficile-

ment 
Une derniere reflexion, car cette reflexion a ete exprimee, sur 
I'identite suisse, sur la cohesion confederale, sur I'espoir des 
jeunes de ce pays. Dans notre histoire, parfois et meme sou-
vent agitee, la reussite vint toujours d'un dosage propice entre 
i'ouverture vers I'exterieur et la capacite de resister a ce qui 
nous aurait dilues et detruits. La derniere guerre mondiale, nee 
en Europe parce que la Communaute europeenne n'existait 

encore, mit en evidence le besoin pour la Suisse d'etre en 
rA~ü!,:j'an,('p et camme Je disait M. Chevallaz, anclen conseiller 

ä contre-courant ordre voulait 
la 

ou "y<,ri,~orYl",nt 
la maniere suisse, !a Communaute r",r>r",<:p"f", 

mais en meme temps une 
pour les peuples Par-

ler donc de resistance, aujourd'hui, apropos du Traite sur l'Es-

pace economique europeen, c'est un peu devaloriser ceux 
qUi, face a la menace totalitaire, etaient prets ä la vraie resis-
tance. Ne gaivaudons pas des mots precieux, il n'y aare
sister. mais a vOlr comment servir au mieux i'inU:ret notre 
pays. 
Et puls, notre pays cherche un second souftle. EI pas seule-
ment economiquement L'annee du 700e a montre une cer-
taine propension ä I'introspection morose. Sans etre remise 
en cause, la cohabitation, par exemple, entre Romands et Ale-
maniques n'est plus aussi trempee dans le meme bain de pa-
triotisme. Or, c'est une chose qu'il faut sauvegarder ä tout prix. 
Quant aux jeunes, les plus nombreux d' entre eux en tout cas, 
Us ne se sentent pas menaces mais attires par I'ouverture euro-
peenne et par l'Europe environnante. Je crains les desillu-
sions et les crispations internes si nous refusons l'Espace eco-
nomique europeen 
Loin de renoncer a notre identite, loin de la mettre en peril, de 
brader notre federalisme et notre democratie, nous nous senti-
rons d'autant plus porteurs de nos valeurs propres, de notre 
culture politique, de notre capacite a relier nos diversites, que 
nous apporterons au moins ce que nous sommes a cet en-
semble europeen auquel nous devons participer. SeuJs face a 
nous-memes, nous risquons de nous dessecher. Avec nos 
partenaires, tels qu'en nous-memes, nous irriguerons I'entre-
prise commune, comme nous nous irriguerons nous-memes. 
Je I'ai dit et j'y insiste en terminant On peut diseuter sur le de-
gre d'integration auquel dorr parvenir Ja Suisse. L'Espace eco-
nomique europeen n'est pas !'adhesion a la Communaute. Ce 
traite peut rassembier ceux qui visent I'adhesion et qui la sou-
haltent et ceux qui, pour I'instant ou visceralement, I'eloignent 
de leur vision. Tel qu'il est, avec ses demuts, ce traite est une 
realisation, un projet europeen. 11 est une ouverture historique 
en Europe occidentale, une chance que la Suisse doit sais!r et 
qu'elle ne doit pas manquer. 
C'est pourquoi le groupe liberal, ä une tres grande majorite, 
votera avec eonviction I'arrete proposant la ratifieation du 
Traite sur I'Espace economique europeen. 

Frau Grendelmeier: Sie haben es gesehen und wahrschein· 
lieh auch gehört: Es gibt hier Herren, welche mit einer Krawatte 
herumlaufen, die meinen Verdacht erhärten, dass nämlich EG 
und EWR verwechselt werden. Ich gehe nicht so weit, den 
Herrschaften mangelndes Aktenstudium zu unterstellen; ich 
gehe einfach davon aus, dass sie bewusst Verwirrung stiften 
wollen. So manches konnte man im Vorfeld dieser Debatte 
nun hören, auch innerhalb dieses Raumes; das reichte von 
«radikaler Beschneidung der Volksrechte» über "Preisgabe 
unserer Souveränität" und «Aufgabe der Neutralität" bis hin 
zur "Selbstauftösung unseres Landes» und zum "Untergang 
im diktatorisch geführten europäischen Einheitsbrei von Brüs-
sels Gnaden,,_ Kurz, es führte schnell vom Lächerlichen bis 
zum zynischen "Vorhof der Hölle». 
Nichts von alledem, meine Damen und Herren, ist richtig! 
Menschen, die von solch apokalyptischen Horrorvisionen ge-
plagt werden, sind ganz einfach schlecht informiert Die Ver-
antwortung für diese schlechte Information tragen wir ,lief 
drinnen. Damit meine ieh Bundesrat und Parlament vor allem 
aber einige Vertreter der Bundesratsparteien und andere 
Leute, die nicht müde werden, eine Bevölkerung, die sich oh-
nehin mit diesen neuen Gedanken, diesem Uebermass an 
Neuigkeiten, sehwertut in ihren Aengsten und in ihrer Verunsi-
cherung zu bestärken, um daraus skrupellos politisches Kapi
tal zu schlagen. Das halte ich schlicht für verantwortungslos. 
Die Bevölkerung hat ein Anrecht auf eine klare Orientierung. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich unserem Kommissionsprä-
sidenten Rychen für die klare Orientierung danken und nicht 
wiederholen, was er gesagt hat Besser könnte man nicht sa-

und vor allem auch, worum es 
will wissen, was die Vorteile eines 

sie will auch die eventuellen Nachteile kennen. Im-
merhin handelt es sieh bei dieser bevorstehenden Abstim-
mung um eine der entscheidendsten, wenn nicht überhaupt 
die entscheidendste seit der Gründung unseres modemen 
Staates vor rund 150 Jahren. 
Es geht letztlich darum, dass wir einen weiteren Schritt auf ein 
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Europa zu tun, zu dem wir seit Anbeginn gehören. Das sind in 
diesem Falle nun einmal jene berühmten 700 Jahre, die wir so 
gerne gefeiert haben Es ist dies ein Europa, in dessen Mitte 
wir faktisch leben und welches unsere Geschichte wie kein an-
deres Gebiet der Welt geprägt hat: Ohne keine 
Schweiz! Aber wenn wir so «weiterwursteln», gibt es vielleicht 
einmal ein Europa ohne Schweiz. 
Diesen Schritt zu tun, macht nun vielen Menschen angst, löst 
Skepsis und Abwehr aus, und ich muss Ihnen gestehen: Ich 
habe Verständnis für diese Skepsis. Es ist allzuviel des Neuen, 
so glaubt man wenigstens. Deshalb ist es vielleicht hilfreich, 
an dieser Stelle einmal etwas genauer auf diese Verunsiche-
rung und Verängstigung einzugehen, anstatt sie für politische 
Ziele auszunützen. Man kann dann möglicherweise feststel-
len, dass mit dem EWR eigentlich jener Sack geschlagen wird, 
unter dem der berühmte Esel steckt, den man meint 
Die Schweiz von 1992 gleicht mit Verlaub einem verhät-
schelten Kind. Sie trägt alle Symptome schwerster Verwöh-
nung. Ein gütiges Geschick durchaus im Verbund vielleicht 
mit unserer Tüchtigkeit, mit unserer Bescheidenheit, mit unse-
rer Arbeitsintensität - hat uns seit beinahe 150 Jahren von den 
Schrecknissen der Kriege und der Zerstörungen, die alle Län-
der ringsherum trafen, bewahrt So konnten wir uns in aller 
Ruhe unseren eigenen Belangen widmen, konnten langsam 
einen Franken auf den anderen häufen und wurden schliess-
lieh das so viel zitierte reichste Land der Welt was allerdings 
nicht gleichbedeutend sein muss mit dem glücklichsten Land 
der Welt Wir wähnten uns als Bewohner einer Insel der Seli-
gen, und die böse Welt blieb draussen. Politik bedeutete Be-
schäftigung vorwiegend mit uns selber, also Innenpolitik Aus-
senpolitik war, wenn überhaupt von Bewandtnis, alleinige Sa-
che des Bundesrates. Die Aussenwelt befand sich damals und 
noch bis vor drei Jahren in einem bipolaren Gleichgewicht, 
wenn auch des Schreckens. Wir wussten damals so genau, 
wo die «Guten» und wo die «Bösen» waren, und hatten in die-
sem Kräftefeld zwischen Gut und Böse, zwischen West und 
Ost unsere sehr bequeme Nische gefunden. Wir fühlten uns 
sehr wohl dabei. So entstand bei uns ein trügerisches Bild von 
immerwährender Stabilität Wir wurden dabei immer reicher, 
aber halt auch immer fetter und damit verbunden immer trä-
ger, immer unbeweglicher. Es ist an sich höchst verständlich, 
dass Reiche an einer Veränderung nicht interessiert sind: Was 
soll ich denn noch verändern? Ich beschränke mich auf das 
Bewahren des Erworbenen auf die Besitzstandwahrung. 
Die Reichen sind zufrieden, wenn alles so bleibt, wie es ist, und 
beanspruchen Respekt vor diesem Status quo: Damit haben 
wir die Schweiz als Sonderfall. 
Diese Haltung hat uns aber ganz entschieden den Blick für die 
Realitäten verstellt Als Insulaner mussten wir trotz allem eines 
Tages und sehr plötzliCh feststellen, dass wir ein Teil dieser 
Welt sind; dass der Zusammenbruch der Sowjetunion auch 
unser Weltbild und dasjenige 'des Westens generell aus den 
Fugen hob. Wir mussten feststellen, dass die Welt um uns in 
eine schwer zu kontrollierende Bewegung geraten war. Und 
wir waren mit dabei; das war für uns neu! Plötzlich nahmen wir 
auch wahr, dass in unserem eigenen Land die Dinge vielleicht 
nicht alle zum besten standen. Plötzlich sahen wir Probleme, 
die wir vorher nicht gesehen hatten. 
Diese Probleme gleichen immer mehr denjenigen des Auslan-
des, sie berühren uns sehr hautnah, und mindestens vorder-
hand finden wir keine Lösung dafür. Ich denke an Drogen, an 
Inflation, an Rezession, an Arbeitslosigkeit, an horrende Mie-
ten, an Asylsuchende - die nach Vorstellung vieler Leute un-
sere Türen einzudrücken drohen -, an den irrsinnigen Krieg im 
ehemaligen Jugoslawien, an die beängstigende Zunahme 
von Gewalttaten und Gewaltverbrechen, an Verwahrlosuno 
und Schmutz allerorten. Mit einem Wort: das Gegenteii de; 
sen, was wir in der Schweiz als schweizerische 

haben. Die Welt hat 
Der Sonderfall ist vorbei, es gibt ihn nicht Wir 
müssen zur Kenntnis nehmen. dass wir entsetzlich 
wöhnlich sind, dass wir ein Staat sind jeder andere, 
Kleinstaat dazu, und dass wir keinerlei Anspruch auf irgend-
weiche Sonderbehandlung erheben können. Dastutweh, das 
erschreckt, und das verunsichert zutiefst Dahinein kommt 

nun auch noch die Abstimmung über einen Beitritt zu einem 
EWR! 
Was ist also naheliegender, als dass man alles, was nun neu 
kommt bekämpft, den berühmten Sack EWR schlägt und ei-
gentlich all unsere ungelösten Probleme und unser durchaus 
berechtigtes Unbehagen meint? 
Ich bitte Sie, das zu trennenl Alle diese Probleme sind aufge-
taucht und haben uns eingeholt, lange bevor es «einen EWR" 
gab es gibt ihn in diesem Sinne ja noch gar nicht Mit ande-
ren Worten: Machen Sie bitte nicht den morgigen EWR verant-
wortlich für Ihr heutiges eigenes Unbehagen! Was die Schweiz 
braucht, ist wieder etwas mehr Mut, ist etwas Bewegung. Wir 
sind erstarrt, und was erstarrt ist, ist letztlich tot! Alles, was lebt, 
ist in Bewegung. Wir haben uns daran gewöhnt, die Welt als 
statisches Gebilde zu sehen, und sind erschreckt über Bewe-
gungen, von denen wir glauben, sie dürften nicht sein. Doch, 
sie dürfen sein! Wir bewegen uns nämlich mit 
Der EWR ist für mich in diesem Moment der Verunsicherung 
vor allem eine Chance, eine Chance, aus dieser Erstarrung 
auszubrechen, wieder zu beweisen, dass wir lebendig sind. 
Wenn es Leute in diesem Saal gibt - ich denke beispielsweise 
an die Kolleginnen und Kollegen der Grünen Partei -, die be-
fürchten, dass es sich um eine reine Vergrösserung der wirt-
schaftlichen Macht handeln wird, dass der EWR ein reines 
Wirtschaftsgebilde ist, dann kann ich nur sagen: Jawohl, rich-
tig! Wie der Name sagt. handelt es sich um einen Wirtschafts-
raum; nicht mehr und nicht weniger. Wir stimmen nun einmal 
über nichts anderes ab. 
Nichts hindert uns aber, wenn wir mitmachen, innerhalb des 
EWR etwas zu ändern und in unserem Sinne im ökologischen 
Bereich zu verteidigen und voranzutreiben. Das können wir 
aber nicht machen, wenn wir irgendwo hinten im Schmollwin-
kel sitzen bleiben und warten, bis sich Europa unser würdig 
zeigt Soweit kann nicht einmal die schweizerische Arroganz 
gehen! 
Noch einmal: Der Sonderfall ist vorbei. Der EWR ist eine 
Chance. Er ist kein Staatsvertrag, sondern er ist ein Wirt-
schaftsvertrag. Souveränität, Neutralität, unsere Volksrechte 
sind dabei nicht berührt Wir haben keine fremden Richter im 
Land, wie das immer wieder böswillig unterstellt wird, sondern 
wir haben die Chance, t')inen Schritt auf eine zukünftige neue 
europäische Welt hin zu machen, von der niemand in diesem 
Saal weiss, wie sie ausschauen wird. Als Schweizer sind wir 
aber wie kein anderes Land fähig, diesen Prozess mitzuma-
chen. Kein anderes Land hat eine so lange Tradition und Ge-
schichte, sich selber von unten nach oben zu organisieren, 
wie die Schweiz: von der Gemeinde zum Stand, vom Stand 
zum Bund und jetzt noch einmal einen Schritt weiter, vorerst 
nur in einer ersten Etappe. Nützen wir diese Chance! 
Ich behaupte auch, dass es uns gelingen wird, das soge-
nannte helvetische Malaise, z. B. den «Röstigraben», durch 
diese Herausforderung von aussen zu überbrücken. Das wird 
uns vielleicht jenen Patriotismus bescheren, den viele zurzeit 
so sehr vermissen und der dann vielleicht ein Patriotismus des 
Fortschrittes wird. des Mutes, des Optimismus, wie ihn unsere 
Gründerväter von 1848 vertreten haben. 

LdU/EVP-Fraktion stimmt mit Eintreten. 

M. Spielmann: Le Parti suisse du travail a defini sa position 
par rapport au processus d'integration en 1989 deja Nous ne 
nous sommes pas contentes de prendre position sur le pro-
cessus en cours, nous avons aussi essaye de jeter les bases 
politiques pour la construction d'une autre Europe que celle 
des marchands, une Europe progressiste et solidaire que 
nous voulons contribuer ci r€laliser. 
Au cours de ces dernieres ann€les, notamment avec le traite 
de Maastricht, les €lvenements ont considerablement change 
les de cette construction. Les d'inte-

'rf',no<>nr,o ontfranchi 
des marchands". en ",lil,n,~nt 
des membres, en r"""fnrt'",,~t 

au centralisation technocrati-
que et supranationale. 
Or, depuis le rejet par les Danois du traite de Maastricht, les 
technocrates de Bruxelles et les milieux dirigeants de I'€lcono-
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mie et de la finance savent qu'illeurfaudra desormais compter 
avec Ja volonte des peuples de maintenir leurs acquls sociaux 
et democratiques et avec leur refus de se pli er au diktat supra-
nationaL C'est Ja, en falt. une cruelle desillusion pourtous ceux 
qui pensaient que la constfuction europeenne etait devenue le 
pretexte de la mise en place d'une politique de revanche so-
ciale penmettant le demantelement des acquis democratiques 
et sociaux conquis par les peuples au cours d'annees de lutte. 
La construction europeenne devra desarmais tenir compte 
des traditions et des particularites de chacun des peuples 
composant l'Europe, une Europe qu'll ne sera possible de 
construire, depuis cette !rruption populajre, que par une addi-
tion de decisions democratiquement pr/ses. La prochaine 
ecMance de ce traite sera le vote des Fran~ais, le 20 septem-
bre prochain. 
Paradoxalernent, I'irruption des peuples dans le processus 
d'integration, avec la possibilite de faire echec au projet 
concocte par les dirigeants de Bruxelles, le plus souvent ano-
nymes et inaccessibles a la population, demontre aussi qu'il 
est possible de mettre sur raUs la construction d'une autre Eu-
rope et ouvre de nouvelles perspectives, non seulement pour 
les pays membres de la Communaute mais aussi et surtout 
pour les candidats cl une future adhesion europeenne, notam-
ment les pays de I'AELE 
C'est dans ce contexte que s'inscrit le debat sur les accords de 
I'Espace economique europeen dans notre pays, au Parle-
ment d'abord, puis en votation populaire. Ces accords se si-
tuent dans une demarche progressive vers I'adhesion de no-
tre pays a la Communaute europeenne, puisqu'i1s comportent 
pres de 60 pour cent des dispositions necessaires a I'adhe-
sion. IIs demontrent egalement qu'iI n'est plus question d'un 
alignement inconditionnel sur les normes etablies par Bruxel-
les et, mame en admettant Ja primaute de la legislation euro-
peenne sur les droits nationaux, suisse entre autres, le cadre 
legal est suffisamment large pour permettre a chaque pays 
une application conforme a ses besoins et tenant compte de 
sa situation politique et sociale. 
Les differentes lais annexees et proposees dans l'Eurolex 
POUf ratifier ces accords demontrent d'ailleurs I'existence de 
toute une serie de perspectives absolument inimaginables au 
Parlement avant la discussion de ce traite - je pense cl la parti-
cipation des travailleurs, au conge-maternite, cl I'egalite des 
femmes dans I'assurance, aux modifications legales dans le 
domaine bancaire, cl toute une serie de dispositions qui de-
montrent, s'ii en etait encore besoin, qu'en matiere de legisla-
tion sociale ce qui signifie, pour certains pays, un nivellement 
par le bas represente en fait, pour nous, des ameliorations 
substantielles et considerables, d'ou I'acharnement de cer-
tains cl refuser ces accords. Les differentes propositions de re-
jet et de modification des lois demontrent bien que ceux qui 
s'opposent cl ces accords et cl tout processus d'integration 
sont aussi ceux qui, en Suisse, menent les combats d'arrh3re-
garde les plus virulents contre le progres social et contre les 
nouveaux droits susceptibles d'ameliorer la situation des tra-
vailleurs. 
Ce projet s'inscrit aussi dans le cadre de decisions prises de-
mocratiquement 11 est me me paradoxal que, dans le cadre 
des debats sur I'acceptation de ces accords, ceux-ia mame 
qui. dans le debat politique, denoncent le deficit democratique 
qu'engendreraient ces accords. fassent ici des amendements 
combattant les possibilites de referendum ou puissent s'op-
poser cl !'introduction de nouvelles normes teiles que le refe-
rendum constructif avec possibilite de faire des propositions. 
Nous accepterons I'Accord sur I'EEE, nous l'integrons dans 
un accord de principe cl !a Communaute europeenne. Nous 
considerons qu'un repli sur soi tout autant qu'une integration 
supranationale ne peuvant rendre compte de I'aspiration des 

Notre de trouve sa ""1Or,,,,,, 
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modification des structu-
mettre an nos 
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paix, non pas repliee sur elle-meme mais ouverte et solidaire, 
determinee a ce que le developpement, la cooperation, la sur-
vie de la ptanete deviennent des exigences premieres aHant 
bien au-dela du recent Sommet de Rio. 
C'est dans ce sens que nous approuvons la demarche et que 
nous proposerons quelquas pas supplementaires qua vous 
accepterez, je I'espere. 

Frau Bär: Helvetia auf ihrem Sockel hätte allen Grund, verär-
gert zu sein. Erstmals in der Geschichte unseres Landes wird 
das Parlament wegen einer Symbolfigur zu einer Sonderses-
sion zusammengerufen. Erstmals haben die sieben Männer, 
die unsere Regierung bilden, kollegial wegen einer Frau den 
Kopf verloren. Die historische Abstimmung seit 1848 ist ange-
sagt, aber nicht zu Ehren Helvetias. Die Umworbene heisst Eu-
ropa Aber Helvetia ist klug genug, um zu merken, welch ver-
stümmelte Gestalt uns hier als die einzige Königstochter mit 
dem Namen Europa angepriesen wird, 
Wer heute von Europa spricht, meint den grössten Binnen-
markt der Welt, der aus den zwölf EG- und den sieben Efta-
Staaten geschaffen werden soll. Die Länder Ost- und Mitteleu-
ropas müssen trotz des Wegfalls des Eisernen Vorhanges 
draussen bleiben. Nach dem Willen des Bundesrates soll sich 
unser Land diesem Europäischen Wirtschaftsraum anschlies-
sen, mit dem Ziel, durch grenzenloses Handeln und mit be-
schleunigtem Wirtschaftswachstum die westeuropäische Wirt-
schaft gegen den Rest der Welt zu stärken. Dem ausschliess-
lich wirtschaftlichen Ziel werden Anliegen wie Bewahrung der 
Lebensgrundlagen, Demokratie, Minderheitenschutz, soziale 
Massnahmen untergeordnet 
Aus einem solchen Vertrag kann kein Bekenntnis zu Europa 
abgeleitet werden. Den EWR mit Europa gleiChzusetzen zeigt, 
dass eine aussenpolitische Debatte unter dem Primat der Wirt-
schaft geführt wird, 
Wir Grünen verlangen das Primat der Politik, und die Politik 
muss weltverträgliche Rahmenbedingungen setzen, auch der 
Wirtschaft. Die veralteten Wachstumsrezepte, die in den letz-
ten Jahrzehnten weltweit grösste ökologische und soziale Pro-
bleme verursacht haben, sollen jetzt westeuropaweit verstärkt 
verschrieben werden, Auf Kosten der Dritfem Welt und auf Ko-
sten kommender Generationen soll der reichste Teil der Welt 
noch mehr Wachstum produzieren, ausschliesslich quantitati-
ves WaChstum. Dies steht dem Grundsatz der Erhaltung einer 
gesunden Umwelt und des sozialen Ausgleichs diametral ent-
gegen. Das ist eurozentrischer Egoismus. 
Der hemmungslose Binnenmarkt mit seiner Verkehrslawine 
und seinem Energieverschleiss wird den Lebensraum Europa 
in Gefahr bringen. Der abgetretene Umweltminister der EG, 
Carlo Ripa di Meana, hat es gesagt: Es steht schlecht um die 
europäische Umweltpolitik Im Task-force-Bericht der EG wird 
eindringlich vor den Folgen des schmutzigen WaChstums des 
Binnenmarktes gewarnt Trotz gegenteiliger Behauptung des 
Bundesrates ist es deshalb klar, dass unser Umweltstandard 
sinken wird. 
Adam Smith' unsichtbare Hand hat noch andere unerfreuliche 
Spuren hinterlassen, Die Wirtschaftsdecke in Europa ist 
ser aber sie wärmt nicht mehl: Sie hat zur 7 .. ,,~ir'r>T 

telsgesellschaftgeführt Aufder einen Seite die Wohlhabenden, 
die vom Binnenmarkt profitieren, auf der andern Seite die Aus-
geschlossenen. Das sind vor allem Jugendliche, es sind 
Frauen und ältere Arbeitnehmer, die in steigender Zahl arbeits-
los sind. 15 MillionenArbeitslosesprecheneine klare Sprache. 
In der Botschaft des Bundesrates kommen die Menschen nur 
als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und als Konsumen-
ten und Konsumentinnen vor. Auf die Frage, welche Auswir-
kungen die sogenannten vier Freiheiten auf die nichterwerbs-

Bevölkerung haben, vor allem auf Frauen und Kinder, 
Botschaft kaine Antwort Es ist unredlich, so zu tun, als 

es dem EWR Gewinner Gewinnerinnen 
würde. 

Bundesrat 
als dem B'VR beizutreten. Der S.<!rh;rw;mn 

keine Alternative, der müsste knns,,,m lAI 

",h,'I,rl..,,,,rwp,,,,,, das Volk über die Frage nicht 
lassen. 
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Wer sagt, es gebe keine Alternative, der entzieht sich aber auch 
der moralischen Diskussion über den Jahrhundertentscheid. 
Für unser Land geht es um ein immenses und folgenschweres 
Nachvollziehen und Anpassen. Wir müssen den grössten Teil 
des umfangreichen EG-Rechtes übernehmen und unsere bis-
herige Gesetzgebung angleichen. Künftiges EG-Recht haben 
wir ohne jegliche Mitsprache zu übernehmen. Aus der gesetz-
gebenden Transferküche in Brussel wird uns eine Mahlzeit an-
gerichtet, die wir als nationales Parlament noch zweimal umrüh-
ren dürfen, bevorwirsiedem Volkservieren mitderErmahnung, 
das Gericht zu essen, etwas anderes bekomme es nicht 
Das ist die Selbstentmachtung der Politik. Unser Parlament 
wird zur Sanktionspassage für fremdes Recht degradiert Das 
Parlament und der Bundesrat werden zur GmbH, zu einer Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung: Für alles, was aus Brüssel 
kommt, sind wir nicht verantwortlich, und in Brussel selber 
können wir niemanden behaften. EWR steht als Kürzel für 
«Einer wird regieren». Und das ist Brüssel! Dies ist ein unak-
zeptabler Zustand. Ein solcher Vertrag hätte vom Bundesrat 
nie unterschrieben werden dürfen. 
Es ist noch nicht lange her, da versprach Bundesrat Delamu-
raz dem Schweizervolk: «Für die Schweiz kommt ein EWR un-
ter dem Diktat der EG nicht in Frage. Es muss eine substanti-
elle Mitsprache für die Efta-Staaten geben. Wir werden uns 
niCht zu Europäern zweiter Klasse degradieren lassen." 
Wer glaubt, der EWR sei eine Neuorientierung oder gar ein 
Aufbruch für unser Land, der täuscht sich. Auch diejenigen 
täuschen sich, die meinen, der EWR bringe einen frischen 
Wind und werde den helvetischen Mief, unter dem wir leiden, 
wegfegen. Die längst fälligen institutionellen und sozialen Re-
formen werden nicht durch die Aufgabe von Souveränität und 
Beschneidung der Volksrechte eingeleitet Brüssel wird uns 
nicht weiterhelfen. Den Weg müssen wir schon selber finden. 
Dafür brauchen wir unseren eigenen politischen Willen. 
Wer für den EWR-Beitritt ist, gilt als fortschrittlich, zukunftsgläu-
big und weltoffen. Nationalstaaten gelten als überholte Ge-
bilde. Kann ein Projekt - so frage ich Sie - überhaupt zukunfts-
gerichtet sein, wenn man den Menschen im betroffenen Land 
in wichtigen Fragen die aktive Gestaltung der Zukunft damit 
gerade entzieht? Niemand kann im Grundsatz gegen den Ab-
bau von Grenzen sein. Aber die entscheidende Frage ist: Wei-
che Grenzen werden abgebaut, für wen, wo und mit welchen 
Auswirkungen? Werden an einem anderen Ort nicht neue auf-
gebaut? Gegen wen? Eine westeuropäische Grenzziehung ist 
per se nicht weltoffener als eine schweizerische. Chauvinis-
mus ist immer etwas Schlechtes, ob es nun nationaler oder 
europäischer Chauvinismus ist 
Was wir führen müssten - wir tun es aber nicht -, ist eine 
Grundsatzdebatte darüber, welche Werte in diesem Vertrag 
wichtig sind und welche Priorität sie haben. Stimmt die Philo-
sophie des Vertrages? Welche Perspektive zeigt er uns auf? Ist 
denn Gewinnmaximierung tatsächlich eine Vision für das neue 
Jahrhundert? Die Frage ist zu stellen, welches die drängenden 
Probleme der Zeit sind und ob das Gebilde EWR etwas zu de-
ren Lösung beitragen kann. Stichworte sind das Nord-Süd-
Gefälle, die Hilfe an die osteuropäischen Staaten, die Klimaka-
tastrophe, die die neue Armut 
Sind Zentralismus und Normierung Lösungsansätze? Natür-
lich sind die grossen Probleme grenzüberschreitend; sie sind 
sogar global. Aber es fehlen zur Problemlösung nicht die su-
pranationalen Strukturen. Es fehlt meistens der politische 
Wille. Das hat die Gipfelkonferenz von Rio wieder deutlich ge-
zeigt Global denken und lokal handeln - aber dann wirklich 
handeln ist immer noch ein gültiger Grundsatz. 
Viele haben noch nicht realisiert, dass der EWR einen System-
wechsel in unserer Staatspolitik bedeuten würde. Wir verlas-
sen ~ zumindest teilweise unsere Konsensdemokratie. Das 
Suchen des kleinsten Nenners bei \M!f'ht,inon 

Gesetzen entfällt Die den 
ist Was 8rüssel hinterverschlos~ 

senen Türen ist nachzuvollziehen. Die Stimmen 
der Dritten Welt, der Oekologie, der Frauen, der Kultur werden 
sich zwar im eidgenössischen Parlament artikulieren können, 
in den entscheidenden Gremien in Brüssel werden sie aber 
nicht vertreten sein. 

3-N 

Für die grosse Mehrheit der grünen Fraktion ist der EWR-Ver-
trag die denkbar schleChteste Variante einer Integration. Bei 
einer Annahme durch das Volk droht er zum unzumutbaren 
Dauerprovisorium zu werden, vor dem auch der Bundesrat mit 
seinem raschen EG-Beitrittsgesuch warnt 
In seinem Buch "Ach, Europa» hat Hans Magnus Enzensber-
ger in einem Satz festgehalten, was auch die Schlussfolge-
rung der grossen Mehrheit der grünen Fraktion ist: «Brüssel 
oder Europa, eines von beiden. » 
Wir Grünen haben uns für Europa entschieden. Wir lehnen 
den EWR ab. Er ist unsolidarisch, undemokratisch und um-
weltfeindlich. 

M. Rebeaud: 11 m'incombe de vous presenter le rapport d'une 
petite minorite du graupe ecologlste. On m'a confie ce devoir 
et le groupe ecologiste demontre par la son respeet des 
minorites et son goüt pour la diversite culturelle, ce dont je le 
remercie. 
Le discours que vous a falt Mme Bär, I'analyse des mecanis-
mes en marche et promus par la Communaute europeenne ne 
sont pas un sujet de divergences entre nous. Nous observons 
simplement - et je m 'exprime au nom de la minorite - que tous 
ces reproches peuvent egalement etre adresses a la Suisse et 
a I'economie suisse en tant que tefle. M. Moser se plaignait 
tout a ('heure du fait que I'Espace economique europeen ren-
dralt impossible la deregulation qu'iI souhaite pour I' economie 
suisse; je ne peux que me sentir conforte par cette apprecia-
tion. 
La Suisse doit d'une manh3re ou d'une autre, parce que c'est 
sa situation, participer a la construetion ou eventuel/ement a la 
destruction de l'Europe de demain. Elle n'a pas le choix. Elle y 
est profondement imbriquee. Si je demandais a M. Frey Walter 
avec quelle voiture iI roule ou d'ou viennent les chaussettes ou 
la cravatte qu'il porte, je suis persuade qu'iI nous donnerait 
une image immediate de notre imbrication dans l'Europe. En 
tant que Suisses, nous sommes Europeens et meme Euro-
peens par excellence, comme vous le savez bien, du fait que 
nous reunlssons dans une Confederation trois cultures impor-
tantes de la partie occidentale du continent 11 s'agit de savoir 
comment, en tant que pays ayant cette tradition europeenne, 
nous pouvons prendre nos responsabilites dans la construc-
tion de l'Europe future. 
Je ne crois plus, au point ou en so nt les choses, que nous 
puissions le faire en opposant simplement une resistance de 
I'exterieur a ce qui se passe a Bruxelles. Nous devons adherer 
a la Communaute, a terme et le plus vite possible, et partager 
les vicissitudes de ce continent auquel nous appartenons 
avec les merites, les qualites, I' experience historique et les ins-
titutions qui sont les netres et dont nous avons a mon avis le 
droit d'etre tiers. La perspective de I'adhesion etant tracee -
notre minorite rejoint ici la vue du Conseil federal- il faut pren-
dre le chemin qui nous est offert, et passer a travers I'etape, a 
mon sens obligee, de l'Espace economique europeen. 
Le deuxieme argument pour une adhesion a l'Espace econo-
mique europeen, c'est la teneur du programme Eurolex. Nous 
nous attendions a quelque chose qui s'apparenterait a une 
catasl:ro~)he a un demontage soda!, a une destruetion de tout 
ce qui a conquis an Suisse en matiere de proteetion de 
I'environnement; or nous assistons a quelque chose de plutöt 
neutre. Dans certains domaines, notamment en ce qui 
concerne la proteetion de "environnement, il y a une legere re-
gression; par contre, dans d'autres - M. Spielmann I'a precise 
tout a I'heure iI y ades progres sensibles. Dans la proteetion 
des consommateurs, dans les droits de la femme, dans le droit 
de participation des ouvriers, le programme Eurolex apporte 
des progres pour lesquels un certain nombre de conseillers 
nationaux dans cette salle ont lutte en vain pendant 15 ans. 
C'est loin d'etre nelJIiQ.ealole. 
Troisieme 
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nous arrivons, comme vous Je propose la majorite de votre 
commission, a maintenir les droits populaires de referendum 
et d'initiative, et meme les ameliorer, alors cela vaudra la peine 
de dire oui a economique europeen, pour eventuel/e-
ment apres coup, et quels que soient les ennuis que cela 
puisse nous apporter, et quelles que soient les mauvaises hu-
meurs que puisse an M. Delors, affirmer que certai-
nes adaptations faltes par le Parlement ne conviennent pas au 
peuple et remettre I'ouvrage sur le metier. Si la Suisse veut 
entrer dans l'Europe et y apporter ce qu'elle peut et ce qu'elfe 
doit y apporter, a mon sens elle doit d'abord manifester san 
ouverture en acceptant la seule chose qui nous soit proposee 
maintenant, que cala nous plaise ou non, a savoir l'Espaca 
economique europeen. Malgre san nom d'aiileurs, cet espace 
n'est pas seulement economique; un oui donerait surtout 
un signe de la politique que notre peuple et nos cantons veu-
lent mener a I'avenir face a la construction soUdaire de ce 
continent 

Mühlemann: Als Jacques De/ors am 16. Januar 1989 ankün-
digte, dass man zwischen der EG und der Efta einen gemein-
samen Vertrag in einem Europäischen Wirtschafts rau m suche, 
haben wir alle daran gezweifelt, dass dieses Unternehmen je 
zustande kommen würde. Heute, zweieinhalb Jahre später, 
stehen wir vor einem komplizierten, schwierigen Vertragswerk, 
das in sich den Kompromiss trägt, einen Kompromiss, wie ich 
glaube, der zugunsten eines kleinen Landes wie der Schweiz 
ausgegangen ist Wir haben bei diesem EWR-Vertrag zwei 
klare und wichtige Zielsetzungen: 
1. WIr wollen die Wirtschaft dieses Landes stärken und aktivie-
ren und dabei unserem Bürger seinen Wohlstand erhalten. 
2. Wir wollen in dem von zwei Weltkriegen gebeutelten Kon-
tinent unseren Beitrag zu einer friedenssichernden Zukunft 
leisten. 
Diese beiden Zielsetzungen verdienen es, dass man den 
EWR-Vertrag mit Wohlwollen betrachtet Er ist von allem An-
fang an in polemischer Art kritisiert worden, und es wird sehr 
stark das Negative herausgestrichen und das Positive unter-
schlagen. Für mich bedeutet dieser Vertrag im wirtschaftlichen 
Bereich eine willkommene Hilfe in einem Moment, der einer 
ökonomischen Talsohlenwanderung gleichkommt WIr haben 
allen Grund, zu hoffen, dass die Prognosen unserer Cheföko-
nomen eintreten werden. Mit wenigen Ausnahmen prophe-
zeien uns fast alle ein qualitatives Wirtschaftswachstum von 1 
bis 2 Prozent Dies ist ein unabdingbares Axiom, um unsere 
Aufgaben im Staat im Bereiche des sozialen Lebens, der kultu-
rellen Aufgaben und besonders auch der ökologischen Pro-
bleme zu lösen! 
Diese theoretischen Erkenntnisse werden heute durch klare 
Tatsachen untermauert, etwa durch die Situation der EG-Län-
der im Mittelmeerraum, die einmal zu den Armenhäusern Eu-
ropas zählten. Wer in diesem Jahr an der Weltausstellung in 
Sevilla oder an der Olympiade in Barcelona Spanien erlebt 
hat, weiss, dass dort ein neuer Elan entstanden ist, der dieses 
Land in kurzer Zeit in den dritten Rang der wirtschaftlichen 
Stärke Europas führen wird. Das ist kein quantitatives Wachs-

sondern der Versuch, wirtschaftlich so weit zu kommen, 
dass man die dringenden Aufgaben auch im Bereich der So-
zial- und Umweltschutzpolitik lösen kann. 
Ich glaube im weiteren, dass dieser Vertrag unsere Rahmen-
bedingungen für die Wirtschaft verbessert etwas, was wir in 
diesem Saal unzählige Male versucht haben. Es ist immer wie-
der an der Uebermacht der Etatisten und am quantitativen Un-
vermögen der Liberalen, sich durchzusetzen, gescheitert Ich 
meine damit nicht die Liberale Partei, sondern Anhänger aller 
Parteien, die für eine verbesserte Umweltsituation der Wirt-
schaft eintreten. Wir werden damit wohl auch ein aU:S0l9W!ClOl'l-

Verhältnis zwischen Oekonomie und U€~KO'IO(:lIe "'1'I',<:11'An 

wahr, 
Inn",::r'hA Situation verbessern, beschneidet. 

den wir haben. 
uns im weitern end-

S\tn"'rr"",,,i't,,,ft,,, uber einen von Fach-
wir heute nicht haben. Und unserer jungen Gene-

ration werden über Freizügigkeiten im Bereich von Studienab-
schlüssen und Dip/omen neue Berufschancen eröffnet. 
Sagen Sie nicht, es werde eine Völkerwanderung eintreten! 
Die Völkerwanderung findet heute im Mittelmeerraum statt, wo 
Tunesier und Marokkaner in Spanien und Italien wirken und 
wo Menschen, die früher zu uns kamen, heute bleiben. Das ist 
die Wahrheit. 
Ich bin überzeugt, dass wir die wirtschaftlichen Vorteile in den 
Vordergrund rucken durfen; aber vielleicht sollten wir auch in-
nehalten, um unsere Beiträge zur Sicherheitspolitik 
zu überlegen. Es ist doch so, dass wir nicht neue Pulverfässer 
im Balkan dulden wollen, die Weltenbrände entfesseln. Da ha-
ben wir unseren Beitrag zu liefern, nicht in einem ,;rrainingsla-
ger» für einen Vollbeitritt zu Europa, sondern in ganz natürli, 
chen Beziehungen zu unseren Nachbarn, auch über wirt-
schaftliche Kontakte. Niemand in Europa würde verstehen, 
wenn dieses Land hier vollkommen hinter den Grenzpfählen 
sitzen bleiben würde. Das ist ein Beitrag, der nicht im materiel-
len, sondern im ideellen Bereich anzusiedeln ist 
Man müsste jetzt einmal vom Bundesrat aus klarmachen, d.ass 
wir bei einem Nein zum EWR-Vertrag einiges verlieren, und da 
gebe ich Herrn Frey Walter Recht: Der Bericht über die Integra-
tion ist unvollständig. Er beinhaltet das Szenario Alleingang 
nicht Das muss aufgearbeitet werden. Im Rahmen dieser 
Sondersession werden wir darüber noch sprechen können. 
Ich bin überzeugt: Wer den EWR-Vertrag ablehnt, verzichtet 
auf neue Märkte. Die Landwirtschaft würde eine neue Art von 
Käsemarkt verpassen, der einen Teil der Milchproduktion sta-
bilisieren könnte. Das, Herr Schwab, habe ich nicht bei mir ge-
lernt, sondern von Bauern, die nachgedacht haben. Im übri-
gen wird auch anderes wegfallen. Wir würden in der Werk-
platzsituation mit der Umstrukturierung der WIrtschaft Schwie-
rigkeiten haben, wenn sich unsere Telematikbetriebe im Com-
puterbereich oder in der Telekommunikation nicht der Infra-
struktur der Nachbarn anschllessen könnten. Denken Sie 
auch an die Dienstleistungen, wo uns unzählige Erleichterun-
gen verlorengingen; als Stichwort sei nur die Swissair ge-
nannt 
Man kann aber auch darauf hinweisen, dass wir bei einem 
Nein die Harmonisierung der Normen nicht haben werden, 
dass wir bei einem Nein die Kosteneinsparungen nicht erzie-
len können, die beim Abbau der unzähligen Formalitäten, be-
sonders an den Grenzen, entstehen. Denken Sie daran, dass 
uns dreizehn Forschungsprojekte, die für die Zukunft bedeut-
sam sind, nicht zugänglich sein werden. Ich will damit nicht 
angst machen, sondern sagen, was geschieht, wenn wir nein 
sagen. Hier muss der Bundesrat deutlicher werden; viel deutli-
cher, als er es bis jetzt gewesen ist 
Ich bin auch der Meinung, dass wir die Nachteile eines EG-
Vollbeitrittes sehen müssen: die Tatsache zum Beispiel, dass 
die Landwirtschaft in die Folterkammer Europas kommt Bei 
einem Alleingang steht sie natürlich unter dem Fallbeil des 
Gatt. Nur beim EWR-Vertrag hat sie eine Chance, eigenstän-
dig für einige Zeit zu wirken. Denken Sie daran, dass wir der 
Währungsunion beitreten müssen und damit nicht mehr un-
sere Zinspolitik mehr oder weniger allein bestimmen kömlen. 
Denken Sie daran, dass andere Dinge wie die Zollunion, die 
uns einen freien Welthandel gestattet, ausgeklammert sind. 
Diesen schmalen Weg müssen wir wahrscheinlich gehen. Es 
ist in der Aussenpolitik schon immer so gewesen, dass wir uns 
nicht voll Europa in die Arme werfen oder ganz hinter die Letzi-
mauern zurückkriechen konnten. Wir mussten immer den 
schmalen Weg des Neutralen gehen, der mit Eiern geptlastert 
ist Der EWR-Vertrag ist wieder ein relativ schwieriger Weg, 
aber beinhaltet Chancen Chancen und vielleicht auch ge-
wisse Risiken, die aber kalkufierbar sind. Frau Bär, wir haben 
es in Europa nicht mit eiskalten Machern zu tun. Die Menschen 

denken wie wir und sind nicht so dumm, wie 
immer darst!~IIEm 
Dieser bedeutet offen bleiben, niCht 
verschliessen, wir diesem tatsächlich 
haben und vielleicht irgendeinmal zu einem 
können, das liberaler, demokratischer fn(!Ar:::!ii<:ti.::nh,~r ge-
worden ist Dazu können wir unseren Beitrag nicht iiefern, 
wenn wir im Reduit sitzen. Ich bitte Sie - ich darf jetzt auch ein-
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mal zitieren ~, an den grossen Philosophen Popper zu den-
ken, der vor kurzem an seinem 90. Geburtstag gesagt hat: 
"Wer die Zukunft bewältigen will, der muss Optimismus zum 
Pflichtfach machen und darf nicht die Angst als Ratgeber ha-
ben." 

M. Cavadini Adriano: L'Accord sur l'Espace economique eu-
ropeen doit etre vu dans son ensemble et non juge unique-
ment en fonction de certaines faiblesses de quelques-uns de 
ses articles. Le graupe radical a toujours eu tol en cet accord 
economique que nous soutenons avec conviction et qui cons-
titue un element fondamental pour I'avenir de notre pays et de 
notre economie. Le refuser signifierait accepter une discrimi-
nation importante de I'economie suisse cl I'exterieur de la 
Communaute et des autres pays de I'AELE qui le signeront, 
sans oublier qu'un resultat semblable a ce traite ne pourra 
plus etre obtenu par la voie d'accords bilateraux avec la Com-
munaute. 
Je me permets de citer quelques elements qui ont convaincu 
la majorite du groupe radical de la necessite de souscrire a cet 
accord. Entrer dans I'EEE n'est pas adherer a la Commu-
naute. Refuser aujourd'hui le Traite sur I'EEE seulement pour 
manifester un refus a une eventuelle adhesion a la Commu-
naute est une position irresponsable qui ne tient pas compte 
d'une realite connue pour quelque chose qui doit encore etre 
negocie et examine. En d'autres termes, on renonce aux certi-
tudes de l'Accord sur I'EEE parce que I'on a peur des incertitu-
des d'une eventuelle adhesion a la Communaute! 
L'accordo sullo Spazio economico europeo e un accordo di 
contenuto prevalentemente economico. Non sottoscrivere 
questo aceordo significa per la Svizzera accettare dal prima 
gennaio dei prossima anno di essere diseriminata per malte 
sue attivita nel campo industriale e dei servizi. Una discrimina-
zione che ci porra in una situazione aneora piu difficile perch6 
all'interno delle altre nazioni della Comunita e dell'Associa-
zione europea di libero scambio questi ostacoli verranno prati-
camente smantellati. La Svizzera sarä invece I'unica nazione 
che manterra, se non sottoscriverä queste accordo, questo 
ti po di discriminazione e penalizzera la sua economia D'al-
trande un altro elementa: noi siamo un mereato di 7 milloni di 
abitanti confrontati con un mereato di 350 milioni di abitanti. Se 
noi ci rinehiudiamo su noi stessi, togliamo agli altri un piccolo 
mercato, anche se il nostro livello di vita e elevato, ma noi ci 
precludiamo l'accesso, un accesso libero a un mercato di 350 
milioni di abitanti, e credo che da questo confronto la Svizzera, 
la nostra economia, ne uscira perdente. Gli oppositori dicono 
ehe si potra eontinuare da soli. Questa non e a mio parere 
un'alternativa, ci awieremo su un binario morto, anche se noi 
dovessimo migliorare le nostre eondizioni-quadro, modifi-
cando certe leggi, questa nostra decisione non avra un gran 
senso se le altre nazioni europee non ci daranno la reciprocitä. 
Rimarremmo COS! tagliati fouri da questo processo di liberaliz-
zazione, da un processo ehe interessa anche j nostri giovani, 
ehe non potranno competere con i giovani delle altre nazioni 

perche i nostri diplomi non sarebbero riconosciuti, 
avranno difficolta a trovare posto di lavoro in Eu-

ropa Sottoscrivere l'accordo significa cmare le premesse per 
un'economia svizzera forte, per un rilancio degli investimenti 
in Svizzera e ne abbiamo bisogno soprattutto in questo mo-
mento per iI mantenimento dei nostre elevato tenore di vita, 
per i! mantenimento dei post! di lavora. Cercare la via solitaria 
spingera invece molte aziende ad investire in altri paes! della 
Comunita e dei la AELS, togliendo COS! all'economia svizzera 
altre possibilitä di sviluppo e di rafforzamento. In conclusione 
credo ehe non faremmo altro ehe aggiungere, rifiutando que-
sto accordo, altre difficolta al momento economico difficile ehe 

attraversiamo. Rimarremmo al di un pro-

per ie persone ehe vi lavorano nuove rlifl'il"(',lt", 
motiv! ehe gruppo radicale a sostenere 
con questo accordo economico, un aceordo 
ticamente di libero scamblo ehe compieta I'accordo 
Svizzera aveva gia firmato eon la CEE nel 1971 e ehe 
volgeva unicamente ai prodotti industriali. 

Fischer-Hägglingen: Die SVP-Fraktion hat mit einer starken 
Mehrheit beschlossen, den EWR-Vertrag abzulehnen. Dieses 
Nein bedeutet nicht ein Nein zu Europa, es bedeutet auch kein 
Nein zur Solidarität der Schweiz mit den übrigen europäischen 
Staaten, ein friedliches und demokratisches Europa in West 
und Ost aufzubauen. Dieses Nein ist auch kein Ja zu einer iso-
lationistiSChen Politik der Schweiz, die mitten in Europa liegt 
und die, wie wohl kein anderes Land, stark in dieses Europa 
integriert ist 
Dieses Nein ist ein Nein zum EWR-Vertrag, der unserem Land 
einen zu starken Verlust an Souveränitätsrechten bringt und zu 
zusätzliChen Regulierungen im wirtschaftlichen Bereich führt, 
obwohl das Gegenteil angestrebt wird und auch notwendig 
wäre. 
Vielfach wird zugegeben, dass der institutionelle Teil des Ver-
trages Schwächen aufweist Diese würden jedoch durch wirt-
schaftliche Vorteile aufgefangen, heisst es. Wir machen diese 
Aufteilung nicht, sondern beurteilen den Vertrag als Ganzes. 
Die institutionellen Schwächen haben Rückwirkungen auf un-
sere Wirtschaftspolitik, auf unsere Innen- und Aussenpolitik. 
Der Vertrag bringt uns auf al! diesen Gebieten Einschränkun-
gen, die in keinem Verhältnis zu den positiven Seiten des Ver-
trages stehen. 
Zentral istfür uns die Frage: Wieweit kann bei intemationalen 
Verträgen trotz Vereinheitlichung der Rechtsnormen das Mit-
entscheidungsrecht der einzelnen Staaten gewahrt bleiben? 
Wir betrachten eine internationale Zusammenarbeit überall 
dort als sinnvoll, wo wir als gleichberechtigte Partner mitma-
chen können. Dies ist beim EWR-Vertrag nicht gewährleistet 
Wir sind gezwungen, mit der Uebernahme des Acquis com-
munautaire etwa 80 Prozent des EG-Rechtes zu übernehmen, 
eines Rechtes, das andere geSChaffen haben, das uns keine-
wie seinerzeit angestrebt - dauernden Ausnahmen gewährt 
und das wir trotz der 60 Eurolex-Vorlagen materiell kaum an 
unsere spezifischen Bedürfnisse anpassen können. Der im 
Zusammenhang mit der Referendumsfrage hochgespielte 
Gestaltungsspielraum besteht vorwiegend in formeller Hin-
sicht Im Vordergrund steht weniger mehr der Freihandelscha-
rakter als vielmehr die Rechtsvereinheitlichung durch Ueber-
nahme fremden Rechtes. Dies wird durch die flankierenden 
Politiken noch unterstrichen. Diese Rechtsvereinheitlichung 
führt in vielen Fällen zu einer Gleichmacherei, zu einer Nivellie-
rung und zu zusätzlichen Regulierungen. Schönste Beispiele 
dafür sind einige Bundesbeschlüsse wie jene über Pauschal-
reisen, über die Personenbeförderung und den Zugang zu 
den Berufen des Strassentransportunternehmers, über das In-
verkehrbringen von Bauprodukten, über die Information und 
Mitsprache der Arbeitnehmer in den Betrieben. Alles Rechts-
gebiete, wo für unser Land kein Handlungsbedarf besteht und 
wo es zu einer stärkeren Bürokratisierung unserer Wirtschaft 
kommen wird. Wir werden in Zukunft mehr Vorschriften und 
Auflagen haben, und dies alies segelt unter dem Motto «Dere-
gulierung und Revitalisierung» der Wirtschaft 
Wenn schon die Uebernahme des Acquis communautaire 
eine starke Beschneidung der Gesetzgebungskompetenz von 
Volk und Parlament bedeutet, so stellt die Uebernahme von 

",,",~"i,~~,~ EG-Recht einen Ausverkauf der de-
mokratischen Rechte von Volk und Parlament dar. 
Dass wir kein echtes Mitentscheidungsrecht haben, wird auch 
vom Bundesrat zugestanden. Er verweist dabei aber auf das 
ausgeklügelte Konsultations- und Informationssystem, mit 
dem den Efta-Staaten genügend Einwirkungsmöglichkeiten 
geboten würden, um so mehr, als sich die EG vom Gedanken 
der Konsenslösung leiten lasse. Weitere Mittel wie kollektives 
«opting out», Efta-Vetorecht, Schutzklausel und Schiedsge-
richtsvertahren werden als genügende Notbremsen betrach-
tet, um die nationalen Interessen wahren zu können und nicht 
der der EG zu sein. Ich aner-

zu pr,,,,j,ton 

theoretisch auch "'nw",nrl 

sehe Seite. 

unserer Ver-
alG~eptabiles Verfahren 

tönen und 
die 

Ich glaube kaum, dass die Schweiz auf die Dauer den 
sehen Druck aushalten könnte, wenn es zu wiederholten ne-
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gativen Volksabstimmungen über neues EG-Recht kommen 
würde. Die übrigen Partner hätten auf die Dauer wohl wenig 
Verständnis für das Ausscheren der Schweiz Wir würden 
aber nicht nur aussenpolitisch in eine sehr heikle Situation 
geraten, sondern auch innenpolitisch: EWR-Recht bricht nun 
einmal nationales Recht Dieser Grundsatz ist nicht nur bei 
der Gesetzgebung zu beachten, sondern auch bei der Geset-
zesanwendung durch die Gerichte. Neben den nationalen 
Gerichten und dem EWR-Gerichtshof kommt für unser Land 
auch dem EG-Gerichtshof eine wichtige Funktion zu. Der 
Rechtsprechung des EG-Gerichtshofes kommt verbindlicher 
Charakter zu, und die Autonomie der EG-Rechtsprechung 
bleibt ausdrücklich gewahrt Da ja das EWR-Recht übernom-
menes EG-Recht ist, hat die Rechtspraxis des EG-Gerichts-
hofes sowohl für die EG- als auch für die Efta-Staaten ver-
bindlichen Charakter. Ich weiss, dass es noch einen EWR-
Ausschuss als Streitbeilegungsinstanz gibt Letztlich wird 
sich wegen der Machtverhältnisse eben doch die Meinung 
des EG-Gerichtshofes durchsetzen, womit wir bei den frem-
den Richtern sind. 
Man richtet gegenwärtig die Blicke allzu stark auf das heute 
und während den Uebergangsfristen zu übernehmende EG-
Recht Interessant sind aber auch die Richtlinienvorschläge, 
die auf dem Tisch des Hauses in Brüsselliegen. Dieses künf-
tige Recht ist zum Teil in den Botschaften dargestellt, anderes 
ist sonstwie bekannt Ich weiss nicht, ob die Wirtschaftsver-
bände, die so vehement für den EWR-Vertrag einstehen, all 
diese Vorschläge kennen. Ich kann es mir kaum vorstellen, 
denn vieles ist darin enthalten, das wir bis jetzt in der schweize-
rischen Wirtschaftspolitik abgelehnt haben. Aber auch auf an-
deren Gebieten gibt es Vorschläge, die bisher von bürgerli-
chen Politikern in diesem Hause abgelehnt wurden. Man wird 
mir nun sagen, das sei 'nicht geltendes Recht, alles sei noch 
offen. Wie ich aber den Lauf der Dinge kenne - in Brussel wird 
es kaum anders sein als in diesem Hause -, kann das, was ein-
mal in der Pipeline ist, nur schwer verhindert werden, vor allem 
wenn noch partei politische Veränderungen in einzelnen Län-
dern eintreten würden. 
Aus all diesen Ueberlegungen ist der Mechanismus für die 
Uebernahme von künftigem EG-Recht für uns unakzeptabel. 
Dass dem Bundesrat mit diesem EWR-Rechtssetzungsverfah-
ren auch nicht so ganz wohl ist, das zeigt er mit seinem Bei-
trittsgesuch zur EG. 
Grosse Sorgen bereiten uns die Auswirkungen der Liberalisie-
rung für die ausländischen Arbeitskräfte. Dass unsere Auslän-
derpolitik liberalisiert werden muss, ist unbestritten. Kürzlich 
hat das Bundesamt für Statistik einen Bericht über die Bevöl-
kerungsentwicklung der nächsten Jahre herausgegeben. 
Darin steht, dass die Liberalisierung durch den EWR bis ins 
Jahr 2020 rund 600 000 zusätzliche Ausländer in unser Land 
bringt Man kann spekulieren, wie viele ausländische Arbeits-
kräfte durch den EWR-Vertrag zusätzlich in die Schweiz kom-
men. Unbestritten ist aber, dass die Zahl wegen dem Recht auf 
Familiennachzug beträchtlich steigen wird. Ob unser Land ei-
nen solch starken Bevölkerungszuwachs verkraften kann, be-
zweifeln wir. Wir hatten in den letzten zehn Jahren mit 6 Pro-
zent den stärksten Bevölkerungszuwachs in Europa Jeden-
falls sind die Argumente des Lohndrucks, der Wohnungsnot 
und der Mietzinssteigerung nicht aus der Luft gegriffen und 
müssen ernst genommen werden. 
Wirtschaftlich betrachtet bringt der Vertrag sicher einige Vor-
teile. Dabei kann die Güterabwägung nicht nach den Kriterien 
vorgenommen werden, was er für den einzelnen Betrieb oder 
für die einzelne Branche bringt Die Abwägung hat ganzheit-
lich unter Berücksichtigung staatspolitischer und direktdemo-
kratischer Ueberlegungen zu geschehen. Zudem stellt sich 
die wieweit es in Zukunft noch eine Konkurrenz zwi-
schen einzelnen Trotz der 

Noch ein Wort zur Landwirtschaft: Diese ist bis zu einem ge-
wissen Grad vom Vertrag ausgeschlossen. Immerhin gibt es 
eine Entwicklungsklausel, die zum Ziele hat, eine 
Liberalisierung des Agrarhandels in den einzelnen zu 
erreichen. Die Zielsetzung ist somit klar gegeben. Es ist nur 
eine Frage der Zeit, bis die Schweiz die EG-Agrarpolitik über-
nehmen muss. Ich möchte vor allem den Landwirten zu be-
denken geben, dass es in einem grossen Wirtschaftsraum, in 
dem die vier Freiheiten spielen, gar keine nationale Landwirt-
sChaftspolitik mehr geben kann. Die Landwirtschaft ist viel zu 
stark mit der Gesamtwirtschaft vernetzt Wie es in der Schweiz 
in den einzelnen Kantonen keine eigene Landwirtschafts-
politik geben kann, so kann es eine solche auch nicht im EWR 
geben. 
Dies sind einige Gründe, welche zu einem Nein unserer Frak-
tion geführt haben. Weitere Ueberlegungen werden von den 
Einzelsprechern noch nachgeliefert. Zum Schluss möchte ich 
mich noch gegen die Angst- und Katastrophenszenarien weh-
ren, die für unsere Wirtschaft für den Fall eines Neins entwor-
fen werden wir haben sie in letzter Zeit vor allem aus dem 
Munde von Bundesräten gehört Wohl und Gedeih unserer 
Wirtschaft hängen vorwiegend von unserer eigenen Wirt-
schafts- und Ordnungspolitik ab! Diese freiheitlich zu gestal-
ten liegt an uns. Dazu sind wir aufgerufen, ob wir nun im EWR 
sind oder nicht! 
Nicht aus Opportunismus oder Populismus, wie uns die Befür-
worter das unterschieben wollen, sondern aus innerer Sorge 
um die Zukunft unseres Landes bitte ich Sie, auf die Vorlage 
nicht einzutreten. 

Steffen: Die Fraktion der Schweizer Demokraten und der 
Lega dei Ticinesi kann der Integrationspolitik des Bundesrates 
nicht zustimmen und wird deshalb den Nichteintretensantrag 
einstimmig unterstützen. Die Gründe, die zu diesem Be-
schluss führen, werden von den einzelnen Mitgliedern unserer 
Fraktion in der allgemeinen Debatte ausgebreitet Als Frakti-
onssprecher möchte ich lediglich ein paar Schwerpunkte her-
ausgreifen und diese in Kürze kommentieren: 
t Der Europäische Wirtschaftsraum stelltfyr die Schweiz ganz 
klar eine Vorstufe zu einem baldigen Beitritt zur Europäischen 
Gemeinschaft dar. Alle verzweifelten Beteuerungen der Befür-
worter eines EWR- und EG-Beitritts der Schweiz, der EWR-Ver-
trag bedeute keinen zwingenden späteren Beitritt zur EG, 
zielen dahin, die vom Bundesrat und von der Verwaltung ge-
äusserten klaren Absichten zu verschleiern. 
Auf Seite 59 der Botschaft 92.052, Band 1, schreibt der Bun-
desrat deutlich: "Unsere Teilnahme am EWR kann nicht mehr 
als das letzte Wort in unserer Integrationspolitik gelten. Sie ist 
im Rahmen einer Europastrategie zu sehen, die in zwei Pha-
sen ablaufen soll und den vollumfänglichen Beitritt der 
Schweiz zur EG zum Ziel hat So stellt sich unsere Beteiligung 
am EWR heute als Etappe dar, die uns dem Beitrittsziel näher 
bringt.» Weiter unten in der Botschaft erklärt der Bundesrat, 
dass unsere Beteiligung am EWR das Terrain für den Beitritt 
vorbereiten würde und dass der Bundesrat den Beitritt der 
Schweiz zur EG als autonomes Ziel betrachte. Das einzige 
mögliche Hindernis auf dem vorgezeichneten Weg der 
Schweiz nach Europa wäre die Volksabstimmung zwischen 
der Etappe EWR hin zur Etappe EG. Wenn das Volk dannzu-
mai zum EG-Beitritt nein sagen würde, käme etwas Puder ins 
Getriebe nicht Sand, sondern Puder aber so, wie leider 
heute die politische Praxis ist, würde man das Volk rasch mit 
leicht modifizierten Vorlagen ermüden, bis es dann endlich ja 
sagen würde. 
Die Fraktion der SD/Lega verurteilt die scheinheiligen Behaup-
tungen von Bundesrat, Verwaltung und befürwortenden Politi-
kern, der EWR-Vertrag habe mit einem EG-Beitritt 
nichts zu tun. EWR-Vertrag und I::L:iH:Sl:mrl!t 
7 ... "" •• __ der bundesrätlichen Politik. 
2. im EWR wäre ein massiver Abbau der direktdemo-
kratischen VOlksrechte zu gewärtigen, und zwar auch in sehr 
grundlegenden und sensiblen Bereichen wie Wirt-
schafts-, Umwelt-, Verkehrs- und Einwanderungspolitik. Diese 
Beschränkung der Volksrechte, die dem schweizerischen De-
mokratieverständnis und der politischen Tradition unseres 
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Landes völlig zuwiderläuft, wäre für uns und für unsere Wähler 
schlichtweg unakzeptabel. 
Bei einem späteren EG-Beitritt wäre der Abbau der Volks-
rechte noch massiver. Mit dem politischen System des Föde-
ralismus, der direkten Demokratie und der damitverbundenen 
direkten Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger im politi-
schen Entscheidungsprozess ist die Schweiz ein Sonderfall; 
und wenn wir den EWR-Vertrag ablehnen, werden wir ein Son-
derfall bleiben, ob es Ihnen passt oder nicht, Frau Grendel-
meier. Für gewisse schweizerische und europäische Polit-
und Wirtschaftshaie mag dies eine furchtbare Vision sein. Für 
die MenSChen in Europa, die mehr Mitsprache und Mitbestim-
mung in ihren Ländern wünschen, wäre die Weiterexistenz 
des Modells Schweiz ein Stück Hoffnung. 
Noch ein paar Gedanken zum Stichwort Sonderfall. Verschie-
dene schweizerische Künstler und Politiker bemühen sich seit 
vielen Jahren, in ihren Darstellungen und Aeusserungen den 
Sonderfall SChweiz zu zerstören, zu beerdigen, das Bild der 
Schweiz zu bekleckern. Die neuesten Beispiele für diese Hal-
tung sind im Schweizer Pavillon derWeltausstellung von Sevilla 
und auf dem Plakat zur laufenden Ausstellung im Landesmu-
seum manifest geworden. Wir von den Schweizer Demokraten 
und von der Lega deiTicinesi sind derMeinung, dass dieUbera-
len des letzten Jahrhunderts und die nachfolgenden Politgene-
rationen verschiedener Couleurs bei der Ausgestaltung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft bis vor wenigen Jahr-
zehnten Grossartiges geschaffen haben: eben den Sonderfall 
Schweiz, der noch heute von vielen Menschen weltweit als klei-
nes Paradies der Freiheit betrachtet wird , auch wenn sich in den 
letzten vier Jahrzehnten manches in unserem Lande zum 
Schlechten entwickelt hat - leider. Nicht die Integration in ei-
nem Masseneuropa, sondern die Besinnungaufunseresprich-
wörtlichen Tugenden, die teilweise verschüttet sein mögen, 
brächte für die Schweiz eine Wende zum Besseren! 
3. Der EWR würde mit der Freizügigkeit der Personen, dem er-
leichterten Familiennachzug und all den Liberalisierungmass-
nahmen im Bereich "freier Personenverkehr" gesellschafts po-
litische Folgen haben, und zwar solche, die wir noch nicht rich-
tig absehen können. Entgegen den seltsamen Prognosen des 
Biga-Direktors Nordmann und anderer - hier anwesender -
Sprecher muss mit einer massiven Zuwanderung ausländi-
scher Arbeitskräfte gerechnet werden. 
Ein Weiteres: Die Liberalisierung des Grundstückmarktes 
würde bestimmt begüterten Europäern die längst erhoffte 
Möglichkeit eröffnen, eine Liegenschaft in der Schweiz zu er-
werben, was mit einem Ansteigen der Landpreise und später 
der Mieten verbunden wäre. 
Die Uebergangsfristen im EWR-Vertrag geben dem Bundesrat 
zwar eine begrenzte Möglichkeit, die Erfüllung der vereinbar-
ten Freiheiten etwas hinauszuzögern. Aber das Ziel der Freizü-
gigkeit der Personen würde früher oder später erreicht In die-
sen Bereichen hätte der Bundesrat gegenüber der EG auf un-
begrenzten Ausnahmen beharren müssen. Freizügigkeit der 
Personen und des Grundstückerwerbs hätten über kurz oder 
lang fatale Auswirkungen auf den sozialen Frieden und auf die 
Umwelt in der bereits stark überbevölkerten und überfremde-
ten Schweiz. Bedenklich ist vor allem, dass im Bereich Perso-
nen eine wirksame Kontrolle und eine Begrenzung der Ein-
wanderung wegen befürchteter Retorsionsmassnahmen der 
EG kaum mehr möglich wären, selbst wenn der politische 
Wille hierzulande noch vorhanden wäre. 
Nachdem in diesen sensiblen Bereichen keine unbegrenzten 
Ausnahmen ausgehandelt werden konnten, gibt es für uns 
keinen genügenden Spielraum, und so lehnen wir den EWR-
Vertrag als Ganzes einstimmig ab. 
Ich komme zum Schluss. Leider gibt es befürwortende höch-
ste Politiker in diesem Lande, die zusammen 
ten nach dem Motto Prr\r"\"m:H~r!" 

Schweizer Demokraten und Vertreter 
sind der dass die <';rh"'O'70rl'c:.rt,,,, 

senschaft als souveräner Staat überleben wird. Wir erachten 
den Preis eines EWR-Beitritts als zu hoch, und wir stellen fest, 
dass sich im SchweizervolR diese Meinung immer mehr ver-
breitet 

Wir empfehlen den wenigen Zögernden hier in diesem Saal, 
für Nichteintreten zu stimmen. 

On. Maspoli: Non tanto fa, in questa stessa sala, ab-
biamo discusso per giorni interi a proposito dell'acquisto degli 
F/A-18. A quel momento Ii si e detto che il po polo svizzero non 
era d'accordo di spendere 3,5 miliardi di franchi per acqui-
stare un velivolo da combattimento, Ebbene oggl la maggio-
ranza di questo Parlamento pretende che 10 stesso popolo 
spenda, non gia 3,5 miliardi di franchi, ma da 3,5 miliardi di 
franchi a 5 miliardi di franchi all'anno per entrare neHo Spazio 
econornico europeo. Credere che il popolo svizzero dira di si a 
questo sperpero di denaro e comunque un'utopia 
Was bedeutet der EWR für die Schweiz? Mehr Steuern, mehr 
Arbeitslosigkeit, wesentliCh höhere Hypothekarzinssätze, den 
Verlust unserer Autonomie, den Verlust der direkten Demokra-
tie, die Einführung fremder Richter ob es Ihnen gefällt oder 
nicht, Frau Grendelmeier, so ist es -; und dazu kommt die Ein-
führung von Gesetzen, die wir ohne Kommentar und ohne un-
ser Zutun werden annehmen müssen. Ich möchte Sie daran 
erinnern, dass wir mehr als eineinhalb Tage lang über das 
Rebbaugesetz gesprochen haben und dass wir jetzt in zehn 
Tagen rund 60 Gesetzesänderungen oder neue Gesetze an-
nehmen werden. 
Ich möchte auch Herrn Cavadini Adriano sagen, dass die Ab-
lehnung des EWR-Abkommens nichts mit Abseitsstehen und 
mit Diskriminierung zu tun hat Nach den USA ist die Schweiz 
der beste Kunde der europäischen Länder, und es ist - ge-
linde ausgedrückt - unfair, wenn man heute dem Volk glaub-
haft machen will, die Schweiz würde ohne EWR isoliert, sie 
würde abseits stehen. Genau das Gegenteil ist der Fall, und 
die Kollegen Frey Walter und Moser haben das ganz deutlich 
und sehr gut dargelegt Ich muss in diesem Fall nichts wieder-
holen. 
Hochgeschätzte Frau Grendelmeier, wenn hier etwas oder je· 
mand Verwirrung stiftet, so ist das weder meine Krawatte noch 
die Krawatte meiner Kollegen, so sind das weder meine Kolle-
gen noch ich selbst, sondern dann sind Sie das. Man kann 
den EWR nicht von der EG trennen. Ein Bundesrat, der bereits 
die entsprechenden Schritte unternommen hat, um den EG-
Beitritt zu fordern und zu fördern, kann niemandem glaubhaft 
machen, dass es beim EWR bleiben wird. Das allein wäre 
schon Grund genug, den EWR abzulehnen. 
Ich sage Ihnen noch etwas, Frau Grendelmeier und Herr Cava-
dini: Uns Schweizer Demokraten und Vertretern der Lega dei 
Ticinesi geht es vor allem darum, dass unser Land für unsere 
Jugend erhalten bleibt Unsere Jugend hat das Recht, auch 
morgen noch in der Schweiz leben zu dürfen und zu können. 
Uns geht es um die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes 
und weit weniger um die Migros. 
Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, die Schweiz liege 
im Herzen Europas. Wenn Sie erlauben, möchte ich jetzt die-
ses Europa mit Ihnen anschauen: Da haben wir ein Deutsch-
land, das arg mit der Wiedervereinigung zu tun hat, ein 
Deutschland, in welchem letztes Jahr die Zahl der Neonazis 
um 30 Prozent gestiegen ist - und Sie wagen es, von der Arro-
ganz der Schweizer zu Wenn Sie einen Herrn Kohl 
nur schon sprechen hören, müssen Sie mir beipflichten, dass 
die unvergessliche und unvergängliche Margrit Rainer, wei-
che in der «Kleinen Niederdorf-Oper» das Lied sang: «Ich mag 
kein' Rosenkohl, ich mag kein' Blumenkohl», auch keinen Hel-
mut Kohl mochte. 
Schauen wir nach Frankreich, einem Land, das ebenfalls flo-
riert und bestens dasteht Auch da nimmt die Anzahl der 
Rechtsradikalen zu, auch da haben wir Arbeitslosenquoten 
von über 10 Prozent, und auch da ist das Volk mit Präsident 
Mitterrand nicht mehr einverstanden. 
Wir können noch ganz schnell nach Italien schauen; dort kön-

etwas lernen, das ist wahr: hat Institu-
""r<>n7i',ht>ro,rhr",ii,,,nr1 bestens funktioniert, Mafia 

Sie mich Ich sage Ihnen allen 
dehors que Delorsl 

Präsident: Die Rednerliste ist n<"~f"tll{"\',<::""n Es die Ein-
zelsprecher. 
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Iten Joseph: Herr Bonny vom gegnerischen Komitee und 
auch andere~ sprechen, wenn sie die Unterscheidung zwi~ 
sehen EWR- und EG-Beitritt machen, ab und zu von zwei Paar 
verschiedenen Schuhen, Dieser Vergleich mit Schuhen ist 
zwar reichlich untertrieben, Aber das Bild eines neuen, noch 
unbequemen Schuhs ist gut Untertrieben ist der Vergleich, 
weil sowohl das eine wie das andere wenig mit dem Vorgang 
eines Schuhkaufs, aber viel mit einer staatspolitisch weitrei-
chenden, sogar substantiellen Verfassungsreform zu tun hat 
Nicht nur der integrale Beitritt, auch die Unterzeichnung des 
Abkommens ist eine substantielle Aenderung an unserer Ver-
fassung, Wenn ich Verfassung sage, dann meine ich nicht nur 
die juristische Verfassung, unser Grundgesetz, sondern auch 
und in diesem Zusammenhang sogar mehr die seelische, die 
emotionale Verfassung unseres Volkes oder eben das, was 
man heute mit «Befindlichkeit eines Volkes» bezeichnet 
Wenn wir vor diesem Hintergrund unsere eigene Arbeit beur-
teilen, dann erstaunt schon, mit welcher Geschwindigkeit und 
mit welcher relativen Einmütigkeit wir ans Werk gegangen 
sind; vor allem, wenn wir das mit der Schwerfälligkeit, mit der 
Konzeptlosigkeit, mit der Begeisterungslosigkeit vergleichen, 
mit der wir uns vor zehn Jahren an die Arbeit einer totalen Ver-
fassungsänderung gemacht haben und - weil wir nur mit eige-
ner Kraft darangingen - gescheitert sind. 
Mich überrascht aber auch, mit welcher Leichtfüssigkeit un~ 
sere Regierung über die innenpolitische und emotionale Ver-
fassung also über die Befindlichkeit - des Volkes hinwegge~ 
gangen ist, mit dem Ziel, unsere juristische Verfassung zu revi-
dieren, Da mögen Sie noch so viele diplomatische Rechtferti-
gungen ausdenken, Ihr gleichzeitiges Beitrittsgesuch wird Sie 
in den nächsten Monaten und Jahren noch staunen lassen, 
Sie haben sich damit von einem grossen Teil Ihres Volkes ab-
gehoben. 
Wenn in einer gelebten Demokratie eine Regierung nicht mehr 
auf die Bedürfnisse, auf die Befindlichkeit, auf die Aengste und 
auch auf das gesunde Misstrauen eines Volkes Rücksicht 
nimmt, dann muss man nicht erstaunt sein, wenn sich auch 
das Volk von der Regierung abhebt Die Geschichte lehrt, dass 
eine Regierung immer dann besonders aktive Aussenpolitik 
betreibt, wenn sie in der Innenpolitik unter Druck gekommen 
ist Aussenpolitik ist sehr oft Flucht nach vorn, Auf der Flucht 
nach vorn soll man auch dann, wenn man Krücken bekommt, 
nicht zu weit rennen; denn ein Volk wird einer Regierung nur so 
lange hintennachlaufen, als es auch noch hinter ihr stehen 
kann, 
Vielen von uns ist jetzt bewusst geworden, dass wir Reformen, 
auch im politischen Bereich, fast nicht mehr aus eigener Kraft 
bewerkstelligen können, Wir haben eine Parlamentsreform 
angegangen; es wird wohl wenig davon übrigbleiben, Wir ha-
ben eine Regierungsreform verlangt Was bisher geschah, ist 
nicht viel mehr als nichts, Viele Menschen in diesem Land, die 
Reformen, Neuerungen, die auch neue Horizonte wünschen, 
sind resigniert zur Ueberzeugung gekommen, dass unsere ei-
genen Reformen eigentlich nur noch aufgrund von Hilfen oder 
Anstössen von aussen möglich sind. 
Eine solche Reform ist der EWR. Dieser EWR-Vertrag ist mei-
ner Auffassung nach ,ein Versuch, wenngleich nicht mehr ganz 
aus Kraft, zumindest doch autonom durch den Ab-
schluss eines Staatsvertrages unsere Verfassung substantiell 
zu revidieren Wir können wieder einmal etwas Grosses tun, 
damit auch in unserem Land wieder Hoffnung und Aufbruch-
stimmung aufkommen. 

Engier: Aus der Sicht eines kleinen Appenzellers ist es nicht 
ganz einfach, ein so grosses Vertragswerk mit einem so über-
mächtigen Vertragspartner zu werten und zu würdigen. Ich 
kann Ihnen Die Appenzeller - Appenzell st/ess als letz~ 
ter der alten Orte als souveräner Staat zur 
sensehaft ~ taten sich der na,Chlna!oOI!eclni,~ctlen 

Bundesstaat 
müssen, dem sie ausserordentlich klein und 
waren, Wir haben trotz dieser ich möchte das 
auch Herrn unseren aufrechten nicht ver-
loren Wir haben unsere bewahrt erhalten, 
und wir sind der Meinung, dass wir unsere Eigenständigkeit, 

unsere Bedeutung nur deshalb bewahren konnten, weil wir in 
ein Ganzes integriert waren und weil diese Integration dazu 
diente, auch unseren Wohlstand zu mehren. 
Ich bin deshalb dass wir Sozial-, Umwelt- und Re~ 
gionalpolitik nur dann können, wenn es uns wirt-
schaftlich gutgeht Dieser EWR-Vertrag ist nichts anderes als 
ein Wirtschaftsvertrag. Er erinnert mich ausserordentlich stark 
an den Wirtschaftsvertrag, den wir 1972 mit der EG 
schlossen halben, Heute loben wir die weit über hundert bilate-
ralen Verträge, die wir mit der EG abgeschlossen haben, Nie-
mand beanstandet das Abkommen mit der Efta, ganz im Ge-
genteiL 
Ich möchte Sie doch bitten dies auch an die Adresse von 
Herrn Maspoli -, zwischen einem Vertrag, wie es der EWR-Ver-
trag ist, und einem Beitritt zu einer multilateralen Organisation, 
wie es der EG-Beitritt ist, zu unterscheiden, Das bedeutet 
nicht, dass der EWR~Vertrag mit der EG nichts zu tun hat Aber 
EG-Beitritt und Abschluss des EWR-Vertrages sind zwei 
verschiedene Dinge, und wir haben einzeln darüber ab-
zustimmen, 
Drei Gutachten kommen einstimmig zum Ergebnis, dass uns 
der EWR-Vertrag einen Anstieg des Wachstums von etwa 
1,3 Milliarden Franken oder 0,5 Prozent pro Jahr bringen wird, 
Dies ist nur möglich, weil wir Veränderungen durchmachen, 
weil wir von diesem EWR-Vertrag profitieren. 
Auch die institutionellen Nachteile konnten sehr klein gehalten 
werden. Wir haben heute nicht einfach fremde Richter, son-
dern wir sind ein voller Vertragspartner, der diesen Vertrag 
auch kündigen kann, Auch wer das Schreckgespenst der 
Fremdarbeiter beschwört, argumentiert in der falschen Rich-
tung, Heute stellen wir fest, dass immer mehr Bürger aus EG-
und Efta-Staaten aus unserem Land in ihre Heimat zurückkeh~ 
ren. Zum Beispiel kehren doppelt so viele Italiener nach Italien 
zurück, wie Fremdarbeiter aus Italien in die Schweiz kommen. 
Auch das sollte uns zu denken geben, Die EG vermag eben in 
diesen Randstaaten eine gute Regionalpolitik zu betreiben. 
Hoffnungen zu wecken. Deshalb gehen diese Leute zurück. 
Nur mit einem EWR-Vertrag wird es möglich sein, eine land-
wirtschafts- und Föderalismuspolitik zu bE!treiben, die uns die 
ländlichen Regionen erhält 
Ich bitte Sie deshalb, nicht auf die Angstmacherei einzugehen, 
die Sache doch als Sache zu beurteilen und nicht heute nur 
darauf zu zeigen, welche Probleme in welchem andern Land 
bestehen, Wir sind uns bewusst, dass wir Stärken haben, 
Diese Stärken werden in einem grösseren Wirtschaftsraum 
noch stärker zum Ausdruck kommen. 

Zwygart: Die EVP-Vertreter befürworten zusammen mit den 
LdU-Vertretern einen EWR-Beitritt, wenn auch nicht ganz ohne 
Bedenken. 
Die Frage, ob wir dem EWR beitreten sollen oder nicht, kommt 
mir folgendermassen vor: Wir fahren auf einer dreispurigen 
Autobahn, weit vorne ist eine Verengung von rechts, und ich 
fahre auf der rechten Spur, Die Kolonne von rechts drängt 
nach links, Was tun? Ich kann stur Spur halten, ich bin ja im 
Recht und bleibe im Recht und lande dann auf dem Pannen· 
streifen. Links mit deutlichem Blinkzeichen? Dann 
bin ich einer unter vielen, ein Kleiner unter vielen Grossen. 
Aber ich habe freie Fahrt, wenigstens die gleiche freie Fahrt 
wie die Kolonne, Ich kann auch auf ein Wunder hoffen: dass 
sich irgendwie plötzlich eine Lücke auftut. über mir oder sonst 
irgendwo. Ich kann aber ebenso rücksichtslos einspuren, die 
Beulen in Kauf nehmen und einen Crash provozieren. 
Genauso wie in einer Autokolonne sind wir als Schweizerland 
nicht mehr frei in Europa Kolonnen haben sich gebildet, das 
Tempo ist durch andere bestimmt Unsere Autonomie ist ein-
geschränkt, sogar wenn wir einem EWR nicht beitreten, Die 
vielen die wir innerhalb von zeugen 

weiteren. 
CjeWll5S€:n Bereichen der Wllrt"""",tt 

und in der Wissenschaft so wach-
R",nt'l",htl>iiiinl'A sich anpassen müssen oder den 

Staat zu Anpassungen damit er ihnen ein Weiterbe-
stehen ermöglicht Das gilt vor allem für die vielen kleinen und 
mittleren Betriebe in unserem Lande, Werden diese überhaupt 
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politischen Druck ausüben können, damit etwas 
Oder werden sie nicht vorher von den grösseren 

K"t"Cl"",n weg rationalisiert? 
Für die EVP ist ein EWR-Beitritt eine Weiterführung des einge-
schlagenen Weges einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit, 
ohne dabei eine politische Vereinigung anzustreben. Die EVP 
als Partei der Mitte und auf christlicher Grundlage sieht keinen 
Grund zur Flucht in nationalistische Denkmuster. Auch die 
Anti-Turmbau-zu-Babel-Mentalität, die mit der grossen Angst 
vor Kontakten zu andern ficht, hat für Uns keinen Platz. Die ge-
meinsame christlich-abendländische Kultur verpflichtet die 
Schweiz zur Mitarbeit im heutigen und im künftigen Europa 
Solches Miteinander hat immer gewisse Einschränkungen im 
Innern, aber auch im Aeussern zur Folge. Die Erweiterung im 
Innern und die Erweiterung im Aeussern gehen aber nicht par-
allel. Das eine ergänzt das andere. Vorab haben zum Beispiel 
der Bundesrat, aber auch das Parlament im europäischen 
Raum andere Mitwirkungsmöglichkeiten der Weiterentwick-
lung, nicht nur im wirtschaftlichen Bereich. Die demokrati-
schen Rechte werden für die Kantone und Gemeinden sowie 
für den einzelnen Bürgerwenig eingeschränkt Sie werden nur 
umgeformt Dieses Umformen von lange Bestehendem, das 
ist das Unbequeme. Davor hat man Angst Im Rahmen einer 
europäischen Solidarität ist dies aber nicht zu umgehen. Ent-
weder geschieht dies aktiv im jetzigen Akt des EWR oder dann 
passiv unter dem Druck von aussen, ohne unser Dazutun. 
Der EWR-Vertrag ist eine logische Fortsetzung der wirtschaftli-
chen Zusammenarbeit, wie wir sie seit 1972 kennen. Im Ge-
gensatz zu einem EG-Beitritt sind beim EWR die politischen 
Konsequenzen relativ klein. Der EWR als Chance und Ver-
pflichtung zur Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hin-
weg, aber ohne Verwischung der Grenzen, erhöht auch die Si-
cherheit unter den Staaten. 
Für mich heisst das im Moment ein Ja zum EWR, um einen 
EG-Beitritt zu verhindern Der EWR ist für mich nicht Vorzim-
mer zur EG, sondern Endstation. Aus dieser Sicht finde ich es 
auch richtig, dass wir über den Integrationsbericht später, in 
einer zweiten Runde, reden. Ich bedaure, dass dies nicht 1993 
geschieht 

Hubacher: 1986 gelang es der eidgenö$sischen Verhinde-
rungs-GmbH, der Mehrheit der Stimmenden das Nein zum 
Uno-Beitritt zu verkaufen. Die internationale Position der 
Schweiz sei dadurch in keiner Weise geschwächt worden, tri-
umphieren die Verursacher noch heute. Ich meine, das ist nur 
die halbe Wahrheit Die Schaden begrenzung ist möglich ge-
wesen, weil das Nein politisch nur bedingt vollzogen wird. Die 
Schweiz ist zwar nicht Vo 11m itg lied der Uno, wohl aber aktives 
Passivmitglied. Statt ein offenes Verhältnis ist die Schweiz mit 
der Uno eine heimliche Liaison eingegangen. Die einstigen 
Gegner tolerieren das, wohlwissend, dass absolute Uno-
Abstinenz zur internationalen Impotenz führen müsste. Die 
Schweiz macht also offiziell nicht mit, ist aber in vielen Uno-
Organisationen dabei und zahlt an allen Ecken und Enden. 
Vor allem zahlt sie, und vor allem hat sie in den offiziellen Uno-
Gremien nicht mitzustimmen. Sie sitzt dort am Katzentisch. 
Fassen wir zusammen: das Uno-Nein präsentieren wir 
verstecktes Dabeisein als unsere intemationale Vollkaskover-
sicherung. 
Massgebliche Uno-Gegner von damals empfehlen uns heute 
beim EWR erneut Schonkost, nach der Devise: <<Jeder denkt 
an sich, nur ich denke an mich." Wiederum lehnen sie eine Mit-
gliedschaft mit allen Rechten und Pflichten, mit allen Vor- und 
Nachteilen ab und verweisen uns statt dessen auf den eindi-
mensionalen bilateralen Verhandlungsweg, obschon Brüssel 
damit nicht mehr einverstanden wäre. Das ist natürlich ein legi-
timer Standpunkt Ein Standpunkt sollte aber nicht nur das 
sein, worauf man immer stehen bleibt Das Ja zum EWR bein-

haben heute radikalen Kurswech-
sel der Innen- und vom Bun-
desrat zu hoch Erwartungen nicht 

werden. Das sollte im übrigen niemanden 
von uns Ilh,Arr:R~(~h!'!n Aus solchen Verhandlungen resultiert 
meistens ein Kompromiss. Die Frage stellt sich: Ist dieser 
Kompromiss vertretbar, bzw. was wäre denn die Alternative? 

Auch wenn es etwas hochgestochen tönt: Europa, exakt EG-
Europa, ist unser Schicksal, mit oder ohne EWR 
Nun will Herr BIoeher unser Schicksal in seine Hände neh, 
men. Leider in die falschen! 
Das Freihandelsabkommen mit der EG ist in den 20 Jahren 
das darf man doch ruhig feststellen eine Erfolgsstory gewor-
den. Der nächste Schritt führt in den EWR. Ich sehe keinen 
Sinn, ausgerechnet jetzt die Gemeinschaft ohne Not durch 
den Notausgang in die Isolation zu verlassen. Ich sehe eben-
sowenig einen Sinn darin, das Uno-Experiment nachzuvollzie-
hen und die Passivmitgliedschaft in Europa als Chance zu pro-
klamieren, mit dem Resultat, auf Um- und Schleichwegen 
mühsam zu korrigieren, was mit dem EWR-Vertrag verpasst 
worden wäre. 
Zum Schluss: Das Fürstentum Liechtenstein in allen Ehren! Es 
hat uns bereits in der Uno-Frage überholt Das darf sich mei-
ner Meinung nach beim EWR nicht wiederholen. Wer sich 
nämlich ständig absetzt, wird eines Jahres nicht einmal mehr 
bei seiner Abwesenheit vermisst 

Frau Gonseth: In seinem Utopia-Roman "Schöne neue Welt" 
beschreibt Aldous Huxley bereits 1932 eine Welt, in welcher 
völliges physisches und ökonomisches Wohlbefinden 
herrscht Doch der uneingeschränkte Konsum hat den Geist 
getötet, und das von der Technik beherrschte System, in wei-
chem auch die Menschen aus der Retorte gezüchtet werden, 
hat unbequeme Leidenschaften, wie etwa die Liebe zur Natur, 
zur Kunst, zur Wahrheit und zur Freiheit, ausgerottet Ein Wil-
der, welcher aus einem Reservat in diese «Schöne neue Welt" 
eindringt, muss erfahren, dass die Menschen hier nicht den-
ken und ausser Glücklichsein keine Gefühle haben sollen: 
«Die Zentrale regelt alles und weiss, was gut für uns ist" 
Mit dem EWR sollen auch wir einen Riesenschritt in Richtung 
«Schöne neue Welt» und grenzenloser Konsum machen. Die-
ser deregulierte Markt soll alles durchsetzen, was rentiert, un-
bekümmert ob der Frage, wieweit dies auch sinnvoll ist und ob 
wir damit unsere Lebensgrundlagen weiter zerstören. 
Der Task-force-Bericht prognostiziert mit der Verwirklichung 
des EWR eine Zunahme des CO2-Ausstosses um 47 Prozent 
Das ist wahrlich eine Horrorvision. Deshalb war auch die EG 
am Scheitern der Gipfelkonferenz von Rio massgeblich mitbe-
teiligt 
Doch nicht nur im Umweltschutz müssen wir Abstriche ma-
chen. Zusätzlich müssen wir Schweizerinnen und Schweizer 
als Eintrittspreis einen grossen Teil unserer demOkratischen 
Mitbestimmungsrechte opfern. Die Zentrale in Brüssel wird in 
Zukunft regeln und wissen, was gut für uns ist Für unser 
schweizerisches Demokratieverständnis ist eine solche Situa-
tion völlig unakzeptierbar und ist damit unvereinbar. Mit dem 
EWR wird unser Parlament als LegiSlative nicht nur durch 
Brüssel entmachtet; nein, auch der Bundesrat entmachtet uns 
als Parlament und damit auch das Volk, indem er in vielen we-
sentlichen Gesetzen der Eurolex alles auf die Verordnungs-
stufe delegiert, z B. beim Umweltschutzgesetz, beim Bundes-
gesetz über die Information der Konsumentinnen und Konsu-
menten, beim Landwirtschaftsgesetz usw. Der Bundesrat und 
die Verwaltung werden mächtiger und in Zukunft wissen, was 
gut für uns ist 
Besonders stossend ist dies im Bereich der Gentechnologie 
im Ausserhumanbereich, auf welchen ich etwas ausführlicher 
eingehen möchte. Hier haben wir die beiden Richtlinien 90/219 
und 90/220 zu übemehmen, worin es u. a auch um die Frage 
geht, wieweit wir bei uns das Risiko der Freisetzung genetisch 
veränderter Tiere und Pflanzen und damit die Veränderung un-
serer Natur zulassen wollen. Glücklicherweise lassen diese 
beiden Richtlinien dem nationalen Recht viele Gestaltungs-
möglichkeiten offen. Doch gerade in diesem hochbrisanten, 
sensiblen Bereich, in dem auch unser Volk nach der Abstim-

17. Mai 1992 zum und Gentechno-
1r>r1I",_.nrtll<",! eine demokratische erwar-

werden wir Parlament und Volk vom Bundesrat 
Zudem wird der Verfassungsauftrag gemäss 

3 krass missachtet und unter den Tisch gewischt 
Gerade weil der Ausserhumanbereich so offen formuliert ist, 
wurde am 12. Mai die Initiative "Zum Schutz von Leben und 
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Umwelt vor Genmanipulation» lanciert Sie will die demokrati-
sche Auseinandersetzung mit diesem wichtigen Thema för· 
dem. 
Deshalb will ich von unserem Bundesrat wissen, wie das initia-
tivrecht in Zukunft gehandhabt wird, und ich bitte ihn, hierzu 
klar Stellung zu nehmen. Welches sind die Vorstellungen des 
Bundesrates, wie in Zukunft mit dem Initiativrecht umgegan-
gen werden soll? Wäre die Alpen-Initiative noch möglich? 
Oder sollen Initiativen, welche im Widerspruch zum EG-Recht 
stehen, stets als ungültig erklärt werden? 
Ich komme zum Schluss. Die Zeiten sind längst vorbei, als die 
Väter hinter geschlossenen Türen die Heiratsverträge für ihre 
Töchter ausgehandelt haben. In unserer heutigen Gesell-
schaft haben sich die Frauen Gleichstellung und Mitsprache-
recht zumindest im Gesetz erkämpft Es ist für mich deshalb 
unakzeptabel, Helvetia in eine Ehe zu drängen, in der sie kein 
Mitspracherecht haben wird. Auch ich persönlich will mir mein 
eigenes Denken und Mitbestimmen nicht abgewöhnen und 
sage deshalb nein zum EWR. Unsere demokratischen Rechte 
sind mir wichtiger als der goldene Wirtschaftskäfig des EWR. 
Bei diesem Nein bin ich mir bewusst, dass wir auch im Lande 
He!vetias in einer Sackgasse stecken. Wir werden uns bemü-
hen müssen zu definieren, was Wohlstand und Solidarität be-
deuten. Für mich ist es jedoch bedenklich, wenn wir Wohl-
stand allein als die Möglichkeit definieren, an einem möglichst 
grossen Markt teilhaben und möglichst viele Waren kaufen zu 
können. Da wären wir wirklich nicht mehr weit von der ab-
scheulichen "Schönen neuen Welt" des Aldous Huxley. 

Wiek: Nachdem alle hohen und hehren Gedanken schon ge-
äussert worden sind und es mich wunder nimmt, wer in die-
sem Bereich noch etwas Neues zu sagen hat, möchte ich auf 
den Boden der täglichen Wirklichkeit in der Grenzregion Regio 
Basiliensis hinuntersteigen. Hier haben wir natürlich beson-
ders enge Beziehungen zu unseren Nachbarstaaten Frank-
reich und Deutschland. Wir leben heute bereits Europa In Ba-
sel z. B. ist der private Metzgermeister praktisch ausgestor-
ben. Grossverteiler scheinen zu dominieren, aber sie schei-
nen es nur zu tun. In Wirklichkeit gehen Heerscharen von Kon-
sumenten über die Grenze und praktizieren das, was wir im-
mer predigen, nämlich die freie Marktwirtschaft oder marktge-
rechtes Verhalten: Sie kaufen ihr Fleisch, ihre Butter, ihren 
Käse usw. im grenznahen Ausland ein. warum? Weil es dort 
eben billiger ist Das Nachsehen haben unsere Bauern, die 
unter den heutigen Bedingungen, mit teureren Traktoren, mit 
teureren Landmaschinen, mit teurerem Futtergetreide, un-
möglich zu konkurrenzfähigen Preisen produzieren können. 
Ich verstehe nicht, dass gewisse Bauernvertreter, die glückli-
cherweise nicht in derCVP sind, diesen Zustand offensichtlich 
aufrechterhalten wollen. Gut so - oder schlecht so! 
Ein anderes Beispiel: Ein junger, initiativer Unternehmer, ein 
Ingenieur, der erst kürzlich eine Firma in Baselland gegründet 
hat, ergattert einen Auftrag aus der ehemaligen DDR zur Ent-
wicklung eines Prototyps, welcher später in die Produktion ge-
hen soll. Mit seinem Spürsinn macht er in einer kleinen Firma 
in Frankreich ein geniales Antriebsaggregat ausfindig. Das 
kleine Problem ist nun, das Antriebsaggregat, das, in den Pro-
totyp zur Wiederausfuhr bestimmt ist, legal in die 
SChweiz zu bringen. Nach einer Stunde «Frust» auf dem Zoll-
amt gibt er auf. NatürliCh sind das Kleinigkeiten, "Peanuts" für 
Firmen wie Ciba-Geigy oder Ems-Chemie. Man hat ja schliess-
lieh seine Zoll-, seine Speditions- und seine Rechtsabteilun-
gen, welche das erledigen sollen, dafür sind sie ja bezahlt 
Ein weiteres Beispiel: Natürlich ärgert sich ein grosses Bauun-
ternehmen in Basel nicht, wenn ihm bürokratische Hemm-
nisse in grenzüberschreitenden Geschäften in den Weg gelegt 
werden, sondern es macht eine in Lör-
rach auf und so erst noch Art)eitsplätz:e 

heisst: Il\Jp,nir,pr rbElitsplä.tze 

der [~",npnw",rt 
findet im 

Es ist eben nicht so, dass EWR bedeu-
tet Der kleine oder mittlere Unternehmer braucht den nichtdis-

kriminierenden Zugang zum neuen grossen Markt Auch un-
sere grossen Unternehmen haben einmal klein angefangen -
damals in einem Umfeld, in dem die Regelungsdichte noch 
bedeutend kleiner war; darum existieren sie Überhaupt. Da die 
Stärke unserer Wirtschaft aber gerade in den vielen innovati-
ven Klein- und Mittelbetrieben liegt, brauchen wir einen unbü-
rokratischen Zugang zum grossen Markt Europa Nur so ha-
ben auch die Kleinen von heute die Chance, gross zu werden. 
Venrnutlich spürt man das nirgends so wie in einer Grenzre-
gion. 
Wenn bei uns nichts geschieht, passiert doch etwas: Der 
grosse Binnenmarkt Europa findet mit oder ohne uns statt 
Wenn die Schweiz ausschert, wird vermutlich deswegen kein 
einziges anderes Land der Efta unserem schlechten Beispiel 
folgen. Die Rahmenbedingungen verschlechtern sich. Wenn 
wir nichts machen und die anderen besser werden, dann ist 
dies für die Schweiz kein Nullsummenspiel. Wir werden inmit-
ten des Kontinents zu exotischen Wirtschaftsinsulanem 

On. Caceia: Dopo il completo e competente rapporto dei pre-
sidente della commissione Rychen edel vicepresidente Frey 
Claude mi permetto di fare alcune osservazioni generali, 
senza entrare nei meccanismi dell'economia So no convinto 
sostenitore dell'obiettivo dell'integrazione europea in quanta 
essa rappresenta iI progetto piu auspicabile, serio e solido per 
affrontare le sfide alle quali e confrontato iI nostro continente, 
sfide di natura economica sicuramente, ma anche culturale e 
politica L'Europa e stata la culla di un importante patrimonio 
della cultura politica moderna: i diritti deU'uomo, la democra-
zia parlamentare pluralista, 10 stato di diritto. Sono valori uni-
versalmente riconosciuti ma altrettanto fragili, so no lungi dal-
I'essere praticati ovunque, non sono mai raggiunti una volta 
per sempre. Lo dimostra anche la storia di questo secolo, 
compresa quella di questi giorni anche nella vecchia Europa 
L'integrazione europea crea le migliori condizioni affinehe 
I'Europa possa far vivere e sviluppare questi valori nella pace 
fra il po polo e con I'ambiente e nella prosperita e possa impe-
gnarsi affinehe tali condizioni di vita possano esse re condivise 
dai popoli di altri continenti. Che !'integrazione dovesse co-
minciare dall' economia, non era I'unica scelta possibile, ma di 
tatto e la scelta ehe storicamente ha avuto successo. Lo Spa-
zio economico europeo e un passo importante su questa 
strada Dobbiamo compierlo evitando un entusiasmo ehe sa-
rebbe probabifmente figlio della superficialitä, ma evitando an-
ehe la nevrosi, I'ossessione dei dettagli, che e figlia di perfezio-
nismo e talvolta di piccoli e grandi egoismi ehe paralizzano la 
capacitä decisionale dei nostro paese. 
Tra i due estremi vi e una ragionevole via di mezzo. Abbiamo 
davanti un'opportunitä storica ehe non pua mancare chi ha ri-
sorse psicologiche e politiche per affrontare nuove sfide, chi 
ha volonta e capacita di assumere dei rischi, chi ha un minimo 
di fiducia ne! paese e neUa gente e una dose indispensabile di 
ottimismo per il futuro. Certo II contratto e complesso, solleva 
molte domande, non tutte possono ricevere gia. ora risposte 
esaurienti e sicure al cento per cento, ma cia e esattamente 
I'immagine speculare della realta. attuale, dei mondo in cui vi-
vlamo edella sua economia La scelta non e dunque "Arnnli~A 
ma chi volesse far apparire piu semplice e piu sicura la scelta 
negativa, coscientemente 0 incoscientemente arrischia di im-
brogliare i cittadini. Non ci sone soluzioni semplici per pro-
blem! complessi. 
Quindi ripeto, ne entusiasmo, ne ossessione. Se jJ governo e iI 
parlamento dimostrano coraggio nell'affrontare iI futura e 
suo! inevitabili nschi, volonta e determinazione nel realizzare 
I'obiettivo dell'integrazione economica adottando via via le mi-
sure d'accompagnamento ehe si riveleranno necessarie, e il 
tuffo viene affrontato con slancio, con fiducia ne! propri mezzl 
e altri, con ed e quindi con moti-

anche 
ducia sentendo di essere governato, e governato 
mente. Insieme daremo nostro contributo al tentativo co-
struire un'Europa come ho detto all'inizio. Insieme in-
dicheremo alle nuove generazioni valori, ideali, orizzonti 
quali vale la pena di impegnarsi in politica, ricardandoci ii 
futura possibile dipende anche dall'immagine ehe ne sap-
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dare 
realizzarlo. 

alle generazioni ehe debbono collaborare a 

Fasel: Eine Vorbemerkung: Als ich mir heute morgen die Titel-
seiten und Titelgeschichten der Printmedien der letzten Wo-
che und des Wochenendes anschaute, musste ich mich all-
mählich fragen, ob wir uns eigentlich in dieser Schweiz mit ei-
nem Blocher-Syndrom auseinandersetzen müssen oder ob 
wir uns in dieser Woche mit dem EWR und der Zukunft der 
Schweiz beschäftigen wollen. Ersteres nimmt meines Erach-
tens bald einmal krankhafte Züge an. Wir stehen in unserem 
Lande vor der Frage, ob wir uns von einer Gruppe ewiger Nein-
sager und von Fundamentalisten rückwärts in die Zukunftfüh-
ren lassen wollen. 
Einige Ueberlegungen zur Freizügigkeit Zuerst zur Beschäfti-
gung: Ich denke an all jene, die heute morgen ihren Weg zum 
Arbeitsamt gegangen sind, weil sie arbeitslos sind und keine 
Stelle finden Niemand will behaupten, dass wir dank EWR für 
all diese Menschen morgen wieder eine Stelle gefunden ha-
ben werden. Doch eines ist gewiss: Ohne EWR werden die Be-
schäftigungsaussichten in der Zukunft noch schlechter wer-
den Die Zahl der Arbeitslosen wird noch mehr, noch rascher 
anwachsen. Es will doch niemand behaupten, dass eine der-
art exportabhängige Wirtschaft, wie sie die Schweiz kennt, 
besser fahren würde, wenn sie am europäischen Binnenmarkt 
nicht teilnähme. Gerade jetzt, in Zeiten der Rezession, wenn 
der Kampf um Absatzmärkte noch härter wird, wird die 
Schweiz ohne EWR erst recht unter Druck geraten; sie wird er-
pressbar. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Wer Beschäfti-
gung und sichere Arbeitsplätze für unsere Leute in diesem 
Lande will, der sagt zum EWR ja Ich verweise auf jene Unter-
nehmer, die in letzter Zeit behauptet haben, sie würden bei ei-
ner Unterzeichnung des EWR-Vertrages ihren Betrieb ins Aus-
land verlegen. Sie haben entweder dieses Vorhaben bereits 
geplant und wollen die Verantwortung dafür dem EWR in die 
Schuhe schieben, oder sie lügen uns an. 
Damit sind wir bei der Lohnfrage, beim Lohndumping. Je 
schlechter die Beschäftigungslage, um so mehr Druck auf die 
Löhne: das ist das Grundprinzip. Berechnungen der Basler Ar-
beitsgruppe für Konjunkturforschung (BAK) haben überdies 
ergeben, dass wir ohne EWR bis ins Jahr 2000 in etwa den 
13. Monatslohn verlieren würden. Für jene, die schon heute 
am Rande des Existenzminimums leben, ist das eine bittere 
Aussicht 
Selbstverständlich wird der EWR auch Umstrukturierungen, 
also auch Anpassungskosten, auslösen. Ist dies aber ein 
Grund, zum EWR nein zu sagen? Vergleichen wir: Hätten wir 
im Bereich des technischen Fortschritts, wie wir ihn in den letz-
ten Jahren erlebt haben, auf die schmerzhaften Anpassungen 
verzichtet, sie verweigert, wo stünden wir heute? Wären un-
sere Löhne etwa höher? Ich ziehe es vor, mit den Menschen 
dieses Landes offen über Anpassungen und deren Schwierig-
keiten zu reden, als sie in Illusionen zu jagen, damit sie dann in 
zehn Jahren - ich bin dann auch noch da in Katzenjammer 
über den verpassten Anschluss an Europa und an den euro-
nÄi",rt",,,, Binnenmarkt lamentieren. Das muss man auch 
seren Rentnerinnen und Rentnern sagen. 
Dann gibt es schliesslich noch jene hier im Saal - wir haben sie 
auch schon gehört -, für die das Recht auf Freizügigkeit für 
EWR-Angehörige Anlass gibt, ein politisches Geschäft mit der 
Ueberfremdung zu machen. Tatsache ist - es ist eine Wieder-
holung, was ich jetzt sage, aber anscheinend kann man es 
nicht genügend oft wiederholen, weil Tatsachen vom TIsch ge-
wischt werden -, dass in den letzten Jahren trotz Arbeitskräfte-
mangel in der Schweiz mehr Italienerinnen und Italiener, Spa-
nierinnen und in ihr Heimatland zurückgekehrt als in 

Schweiz sind. aus Portugal verzeichne-. 
wir eine Zunahme. von der Auswanderung 
stärksten Länder das ehemalige Jugosla-

wien, die Türkei und künftig die Ostländer - gehören 
nicht zum EWR Es die Bedingung, dass auch EWR-Bür-
ger, wollen sie sich in der Schweiz niederlassen, einen Arbeits-
vertrag und eine ordentliche Wohnung brauchen. Soziales 
SChmarotzerturn ist ausgeschlossen. 

Vergessen wir nicht: Es wird auch möglich sein, endlich das 
Saisonnierstatut wenigstens für EWR-Bürgerinnen und -Bür-
ger zu beseitigen und damit Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern auch das Zusammenleben mit ihren Familien zu er-
möglichen. 
Wer die Zukunft deshalb für unsere Schweiz nicht in einer Poli-
tik der Einigelung sieht, sondern diese als Akt der vernunfts-
mässigen Gestaltung und der Offenheit versteht, sagt ja zum 
EWR 

M. Borel Frangois: Nous connaissons l'issue de ce debat: une 
majorite dira out, une minorite non, et a la fin de cette session, 
il incombera cl la majorite de transformer I'essai en approba-
tion populaire d'ici trois mois. La minorite a jusqu'ici dejä sou-
vent utilise le mot souverainete, du peuple suisse en I'occur-
rence. Disons elairement les choses, Ja souverainete que 
prone la minorite, c'est celle du polsson rouge dans son bocal. 
La majorite, elle, a compris d'ou venait la souverainete de la 
Suisse, elle vient de notre democratie. Elle a corrige dans ce 
sens les propositions du Conseil fooeral. Les adaptations 
legislatives liees a notre ratification du traite seront soumises 
au referendum, les droits populaires sero nt etendus. C'est Ja 
faire preuve de comprehension envers la souverainete dont 
nous avons besoln. 
Beaucoup croient encore que, Je 6 decembre, nous aurons a 
cholsir entre un oui au traite et le statu quo. Ce dernier, en ma-
tiere de relations internationales en taut cas, n'existe pas. Le 
statu quo n'existe d'ailleurs pas non plus a I'interieur du pays 
pour commencer par cette anecdote: le debat sur cette ques-
tion a permis d'apprendre aux salaries des usines chimiques 
d'Ems qu'ils gagnaient nettement moins que les travailleurs 
d'autres secteurs de la chimie ailleurs en Suisse. Leur patron 
pourra peut-etre leur faire refuser l'Espace economique euro-
peen, mais ne leur fera pas oublier qu'ils gagnent molns que 
leurs collegues de Bäle ou du Valais. 
Le marchS unique, que nous le voulions ou non, existera a par-
tir de I'annee prochaine. Le statu quo n'existera pas et la, deux 
attitudes sont possibles: celle de la majorite, une reponse a ce 
marche unique, notre integration dans I'Espace ecanomique 
europeen, et celle de la minorite, aucune reponse a ce defi du 
marche unique. Le seul argument de la minorite est le reflexe 
de la peur. Certains secteurs pourraient avoir peur. Les impor-
tateurs de voitures, par exemple, Monsieur Frey Walter, dans 
une Suisse iso lee, profitent d'une rente de situation mise en 
danger par notre integration europeenne. Sinon, ceux qui fa-
vorisent le non, la peur du peuple suisse, utilisent un de ses pi-
res defauts, san besoin de securite. Cette securite, qui pourrait 
naus faire voter non, pour etre surs de perdre, plutot que de 
voter oui, pour risquer de gagner. 
Ces craintes legitimes, mais surmontables, se sont exprimees 
dans deux secteurs en particulier, celui des taux d'interets, 
partant des loyers, et celui du chömage. Beaucoup ont affirme 
que les taux d'interets n'ont rien a voir avec le debat europeen 
et qu'ils ne seront pas influences par notre integration. Je vous 
rends toutefois attentifs au fait qua les taux d'interets depen-
dent des capitaux mis cl disposition dans chaque pays. Actuel-
lement, ils montent parce que des Suisses et des etrangers 
preferent placer leuf argent hors de notre pays. Croyez-vous 
qu'une Suisse qui regarde son nombril, qui a peur de I'avenir 
et d'affronter les realites economiques europeennes attirera 
davantage da capitaux qu'une Suisse qui s'integre dans l'Eu-
rope? Je ne le crois pas. 
Le chömage maintenant La qualite premiere d'un chef 
d'entreprise n'est pas le patriotisma. Son objectif, c'est la sur-
vie de son entreprise. S'i( y a un grand marche de centaines da 
millions da personnes d'un Gote et un petit marche de 

milliofls eil Suisse, ce chef son pn1trA'''rt<~A 
survive a I'exterieur de Des ",nrr""nrl-

ses resteront peut-etre formellement en Suisse, mais les em~ 
passeront de I' autre cote de la frontlere. 

fais appei a la fierte des Suisses. 11 est legitime 
mais I1 est normal d'avoir 113 courage de surmonter cette peur. 
Pour I'avenir, nous avons besoin de courage. 
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Blatter: Man ist verunsichert: Die einen glauben schon lange 
zu wissen, der EWR sei nichts für uns; die anderen das sind 
ebenso viele wollen zuerst die Vor- und Nachteile kennen, 
wollen abwägen können, mit welchen Auflagen wir am gröss-
ten Wirtschaftsraum der Welt teilhaben können. Es gilt somit, 
unsere Stärken, aber auch unsere Schwachen ins richtige 
Licht zu setzen. 
Europa braucht uns nicht; wir sind zu klein. Europa fürchtet 
uns nicht; wir sind viel zu brav. Und Europa versteht uns 
schlecht; wir sprechen zu viele Sprachen verschiedener politi-
scher Parteien. Europa beneidet uns höchstens um unseren 
Wohlstand. und bekanntlich ist der Neid ein schlechter 
Nachbar. 
Halten wir fest: Europa braucht uns nicht und ist skeptisch. 
Aber wir brauchen Europa - und zwar sehr stark Das ist sogar 
den Gegnern des EWR völlig klar. Wir verfügen über keine Bo-
denschätze. Nur dank unserem Fleiss und dem Export unse-
rer Qualitätsprodukte ins Ausland - und hier vor allem in die 
EG sind wir reich geworden. Einen wesentlichen Anteil an 
diesem Erfolg haben auch der Fremdenverkehr mit den Devi-
seneinnahmen sowie der internationale Bankenplatz Schweiz. 
Wir ersehen daraus eindeutig unsere sehr starke Verflechtung 
mit dem Ausland und unsere wirtschaftliche Abhängigkeit 
vom Ausland. 
Die Unterzeichnung des EWR-Vertrages ist ein mutiger Schritt 
in die Zukunft und zwar mit Auflagen, die wir kennen. Trotz-
dem ist dieser Schritt ein Wagnis, weil wir uns öffnen und glau-
ben, dadurch etwas zu verlieren. Es ist richtig: Ein solcher 
Schritt soll genau geprüft werden. Wie gross ist das Risiko, 
und wo liegen die Vorteile? 
Wenn wir nein sagen, haben wir keine Alternativen. Wir sind 
klein und allein. Die Efta wird sich auflösen, da alle übrigen 
Efta-Partner den EWR-Vertrag unterzeichnen werden. Bei allen 
späteren Verträgen und Forderungen, die wir mit unzähligen 
Staaten im Alleingang aushandeln müssen, werden wir mit 
Sicherheit mit verdeckten Diskriminierungen rechnen müs-
sen, die unsere Exportwirtschaft hart treffen und behindern 
werden. 
Wenn wirjedoch jazum EWR sagen, dann kennen wirden Preis. 
Wir können wie die übrigen Efta-Staaten ungehindert exportie-
ren. Der EWR-Vertrag ist ein reiner Wirtschaftsvertrag, er stellt 
unseren Föderalismus und die direkte Demokratie nicht in 
Frage. Mit dem EWR-Vertrag bleibt meinem Kanton Obwalden 
die Landsgemeinde vollumfänglich erhalten, und die Volks-
rechte bleiben garantiert Der EWR-Vertrag tangiert die Land-
wirtschaft nicht, ganz im Gegensatz zum Gatt und zur EG. Mit 
dem EWR-Vertrag können wir genauso wie bei der Efta sehr 
wertvolle Erfahrungen sammeln, sind im grossen Europäi-
schen Wirtschaftsraum als vollwertiger Partner akzeptiert und 
werden nicht als stachliger Igel und Sonderling behandelt Zu-
dem ist der Vertrag kündbar, also ein abschätzbares Risiko. 
Eines ist für mich klar: Ein EG-Beitritt kommt nicht in Frage und 
steht heute auch nicht zur Diskussion. Ich bin aber davon über-
zeugt, dass die EG, wenn sie mit den Verträgen von Maastricht 
Probleme haben wird es sieht ganz danach aus Zeit 
braucht Wenn die Staaten im Osten, Polen, Ungarn, die CSFR 
und die baltischen Staaten, ihre Beitrittsgesuche stellen, dann 
werden diese Verhandlungen ebenfalls viel Zeit in Anspruch 
nehmen. Auch für die EG und vor allem für den Europäischen 
Wirtschaftsraum kommen nun Jahre derVeränderung, und sol-
che Veränderungen brauchen Zeit Das bedeutet, dass der 
EWR-Vertrag bedeutend länger eine sehr wichtige Aufgabe in 
Europa erfüllen wird, als man bisher vielleicht angenommen 
hat Der EWR-Vertrag wird in den kommenden Jahren den Frei-
handelsvertrag für ein freies und grosses Europa darstellen. 
An diesem grössten Markt der Welt, am Europäischen Wirt-
schaftsraum, in dessen Mitte die Schweiz liegt, wollen wir ohne 

und teilhaben, und zwar als 

M. Matthey: Partout ou se deroule le s'echan-
gent les memes arguments: ceux da de ia 
souverainete et de ,'identite nationales. Comment voulons-

nous faire de l'Eurape, qui est notre, un continent de paix a tra-
vers la liberte des Bchanges, a travers la secume callective, la 
stabilite economique et financiere, la garantie des droits de 
I'homme et des libertes en maintenant des valeurs strietement 
nationales? Ne faisons pas du eoncept de sauverainete un ab-
solu cl I'heure ou l'Europe, par ses efforts d'integration, eher-
ehe depuis pres de 40 ans a eanjuguer les perilS et les drames 
qu'elle a connus avec aussi les exces nationalistes que I'on 
doit malheureusement encare deplorer dans certaines parties 
de notre continent 
La dignite de notfe pays, son ambition n'est pas de rester en 
dehors mais d'assumer I'evolution qu'a connue l'Europe de-
puls la creation du marche commun. L'interdependance est 
devenue la regle; ia dependance est devenue relative. Y-a-t-iI 
encore une souverainete nationale reelle a "heure ou les pro-
blemes ecolog/ques, de la securite, de la recherche reclarnent 
des solut/ons transnationales et supranationales? A I'heure ou 
"economie s'internationalise, ou les entreprises sont deve-
nues mobiles, ou les mouvements de capitaux ne se preoceu-
pent guere des frontieres, peut-on encore se passer de dispo-
sitions convergentes, au molns a l'echeUe de I'Europe, en ma-
tiere de drolts sociaux notamment? Peut-on se passer, en 
d'autres mots, d'une part de souverainete commune pourfaire 
ensemble ce qu' on ne peut pas faire seul? Le partage de la so-
lidarite, de la responsabilite dans la construction europeenne 
doit etre un des objectifs du destin europeen que nous parta-
geons. Certes, la codecision n'a pas ete obtenue dans le Tratte 
sur I'Espace economique europeen, mais la barre avait ete 
fixee tres haut Pouvons-nous demander aux pays de la Com-
munaute d'avoir les memes drolts qu'eux, alors que nous 
n'avons pas les memes devoirs ni les memes obligations? Re-
fuser l'Espace economique europeen et proposer la voie soli-
taire, c'est assurement la satellisation et I'alignement de fait, 
car la Communaute, avec des avancees et des reculs certes, 
va encore evoluer, Elle aura un contenu plus profond et plus 
etendu. Entre les pays de la Communaute et de la Suisse, iI y 
aura des difficultes en ce qui concerne le dialogue et les nego-
ciations. 11 s'agirait alors pour notre pays de s'adapter a la 
legislatlon et aux condltions de I' Europe s(}ns avoir participe cl. 
I'edification des regles communes. C'est 1'«Alleingang» qui 
conduit cl. une situation de dependance; c'est la participation cl. 
I'Espace qui assure notre capacite de dialogue et de negocia-
!ion, donc notre liberte et notre souverainete. Dans un moment 
ou I'on doit tracer le chemin, la Suisse ne doit pas vivre recro-
quevillee sur elle-merne. Le maintien ou la preservation de no-
tre specificite n'est pas cl. rechereher dans I'isolement mais 
dans I'ouverture. 
La Suisse, teUe que nous la connaissons, s'est creee en 1848. 
Des cantons - en particulier des cantons romands - ont rejoint 
la Suisse en 1815, en assumant les regles que le pays avait 
jusqu'alors etablies. Les cantons romands sont-ils aujourd'hui 
moins suisses? Serons-nous moins suisses, serons-nous 
moins neuchätelois, vaudois, zurichois si I'on integre I'Espace 
economique europeen? Assurement non. Nous aurons ac-
quis une dimension supplementaire. Constatons les raisons 
qui nous ont amenes a vivre ensemble, nous y trouverons 
aussi les raisons de s'associer avee les autres. 

Marti Werner: Eines muss ich gestehen: Der EWR ist kein Ge-
bilde, welches Mann oder Frau zum Schwärmen veranlassen 
würde. Kollege Mühlemann hat das blumig und plastisch um-
schrieben, indem er von einem mit Eiern gepflasterten Weg 
zwischen Fallbeil und Folterkammer gesprochen hat Da ha-
ben es die Gegner oder zumindest einzelne Gegner des EWR 
schon viel leichter, wenn sie, auf die Existenzängste unserer 
Bürgerinnen und Bürger zielend, von Souveränitätsverlust, 
Demokratieverlust und Verlust der Arbeitsplätze sprechen. 
Wenn ich diesen Rednern zuhöre, siCh mir die 

diese den für EWR Ain,,,,ntlir·h 

vergessen haben oder ob sie ihn ausser 
bildet die einfache Tatsache, dass der 

1993 Wirklichkeit wird; daran ändert 
nichts. auch wenn hier noch mehr Redner auftreten. 
Für uns stellt sich somit einzig die wie wir auf diese Tat-
sache reagieren. Für mich als Vertreter und als Volkswirt-
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schaftsdirektor des Kantons Glarus ist die Antwort klar: Unsere 
kleine, auf Export ausgerichtete Volkswirtschaft, welche 
85 Prozent aller Exporte im Europäischen Wirtschaftsraum tä-
tigt ist darauf angewiesen, dass der Zugang zu diesem Markt 
erhalten bleibt Ein Nein zum EWR würde die Marktsituation für 
diese Unternehmen erschweren, Da würden auch sämtliche 
Motionen und Postulate, die dann eingereicht würden und die 
nach einer Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen rufen würden, nichts nützen. 
Wenn Sie zum EWR nein sagen, so müssen Sie dem Bürger 
auch sagen, dass es bei einem Nein zum EWR nicht einfach 
gleich weitergeht wie früher. Oie Arbeitslosigkeit wird nicht sin-
ken, im Gegenteil, sie wird steigen, Oie Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Wirtschaft wird abnehmen. Da nützen einfache Rat-
schläge und Vorschläge wie "Aermel hochkrempeln und mehr 
arbeiten» nichts. Oie Arbeitslosen, die bei uns stempeln, wür-
den gerne ihre Aermel hoch krempeln und arbeiten. Sie finden 
aber keine Arbeit, wenn die Produkte unserer Wirtschaft nicht 
abgesetzt werden können. Wenn Sie aber unter «Aermel hoch-
krempeln und mehr arbeiten» Lohnabbau und Verlängerung 
der Arbeitszeiten verstehen, dann müssen Sie das ebenso klar 
sagen, und dann wird der Bürger entscheiden können, ob er 
dies will oder nicht 
Wenn Sie mit Ihrem Nein zum EWR unsere kartellistische Wirt-
schaft erhalten wollen, dann müssen Sie das ebenfalls sagen. 
Ich würde zumindest in diesem Punkt den Vertreter des Antra-
ges der Minderheit verstehen, ihn aber nicht unterstützen. 
In letzter Zeit haben wir ja häufig eine Situationsanalyse ge-
macht Das Resultat dieser Diagnose, dieser Nabelschau war 
in etwa immer wieder das gleiche: Oie Schweiz ist in Lethargie 
verfallen; sie ist niCht mehr fähig zu agieren. Der EWR ist nicht 
eine Aktion, sondern eine Reaktion. Und jetzt wollen wir sogar 
noch unsere eigenen Reaktionen auf veränderte Verhältnisse 
unterbinden. 
Ich ersuche Sie deshalb, auf die EWR-Vorlage einzutreten. Sie 
folgen damit zumindest einmal Galilei, der gesagt hat: «Und 
sie bewegt sich doch.» 

Allenspach: Wir dürfen in der ganzen Debatte nicht überse-
hen, dass der europäische Binnenmarkt nicht das Endziel der 
EG ist; das Endziel ist die politische Union, ein europäischer 
Bundesstaat mit starker Zentralgewalt Diese politische Ziel-
setzung der EG kann nicht in Abrede gestellt werden, auch 
nicht das Streben der EG-Instanzen, möglichst viel Kompe-
tenzen und Macht auf sich zu vereinigen. Wir haben dies in 
den Kommissionsberatungen konkret feststellen können, 
Der EG-Kommissionspräsident hat schon vor Jahresfrist er-
klärt, Mitte der neunziger Jahre würden über 80 Prozent der 
wirtschaftspolitisch relevanten Entscheide durch die EG-Kom-
mission und nicht mehr durch die nationalen Regierungen 
und ihre Parlamente getroffen. Oie Verträge von Maastricht 
bestätigen sowohl diese politische Zielsetzung wie auch die 
zunehmende Machtkonzentration in den Händen der EG-
Instanzen. 
Oie Schweiz hat im Laufe der Geschichte eigenständige Re-
geln des Zusammenlebens in Staat und Gesellschaft ent-
wickelt Diese und politische Kultur kommt 
beispielsweise Stichworten wie Autonomie des Bürgers, 
Subsidiarität, Föderalismus, Anerkennung von Mehrheitsent-
scheidungen verbunden mit Rücksicht auf die Minderheiten 
usw. zum Ausdruck Diese Kultur prägt unser Leben und ist 
beispielsweise auch Voraussetzung für die unsere Sozialord-
nung kennzeichnende Sozialpartnerschaft Sie ist Basis für die 
Identifikation des Bürgers mit unserer staatlichen Gemein-
schaft, und ihretwegen bin ich stolz, Schweizer zu sein. 
Mit einem EG-Beitritt verlöre die Schweiz politische, wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Gestaltungsrechte. Das Mitwirken 
der Bundesräte im EG-Ministerrat oder das Mitreden hoher 

den EG-Ausschüssen würde die-
,nAl,"r""n Als wäre die Schweiz 

nicht mehr "unsere Das Ziel bundesrätlichen In-
t"r"",tinn""n,niitiiLr ist nicht der EWR; das Ziel ist die Mitglied-

..... r'"I\AI'O'7 in der EG und damit auch in der politischen 
Union. Damit verlören wir Wesenselemente unserer politi-
schen Substanz. Dieses Ziel lehne ich entschieden ab. 

Oie Schweiz ist ein Teil Europas-geographisch, geschichtlich 
und kulturell. Oie EG kann aber nicht in Anspruch nehmen, 
Europa zu sein, allein Wesen und Geist Europas zu verkör-
pern. 
Oie Ablehnung des EG-Beitritts entspringt also weder dem Re-
duit-Gedanken noch einer nationalen Ueberheblichkeit Mit 
dieser Ablehnung nehmen wir vielmehr das Recht, auch das 
moralische Recht, in Anspruch, unseren eigenen Weg in die 
Zukunft zu gehen und autonom einen Platz in der Völkerge-
meinschaft einzunehmen. 
Oie ursprüngliche Integrationspolitik des Bundesrates war 
von der Zielsetzung geprägt, beitrittsfähig zu sein, um nicht 
beitreten zu müssen. In der zweiten Phase wurde der EWR als 
Lösung angepriesen, die es der Schweiz erlaube, sich wirt-
schaftlich in einen grossen Binnenmarkt einzuordnen, ohne 
die politische Selbständigkeit aufzugeben. Mit dem EG-Bei-
trittsgesuch und der Diskreditierung des EWR als ,;rrainingsla-
ger» für den EG-Beitritt hat der Bundesrat seine bisherige Inte-
grationspolitik unglaubwürdig gemacht Warum denn dieser 
EWR, wenn er doch nur während einiger Jahre eine Vorberei-
tung auf den EG-Beitritt sein soll? OffensiChtlich plant der Bun-
desrat den Beitritt in zwei Schritten. Im Klartext müsste man 
dies eindeutig dubiose Salamitaktik nennen. 
Es ist bedauerlich, dass der Bundesrat den EWR selbst de-
montiert und diskreditiert hat Ich habe im EWR positive Ele-
mente gesehen. Wir hätten mithelfen können, wirtschaftliche 
Schranken abzubauen, die uns von den EG-Staaten trennen. 
Der Zentralverband schweizerischer Arbeitgeber-Organisatio-
nen, dessen Anliegen ich in diesem Rat häufig vertreten habe, 
begrüsst den EWR ausdrücklich. Solange der Bundesrat aber 
an seinem Beitrittskonzept festhält, gibt es einen auf Dauer an-
gelegten EWR gar nicht Solange die Zustimmung zum EWR 
als Zustimmung zum Beitrittskonzept angesehen wird, kann 
ich persönlich kein Ja zum EWR einlegen. Weil ich den Beitritt 
zur EG aus staats- und gesellschaftspolitischen Gründen ab-
lehne, lehne ich auch das «EG-Trainingslager», genannt EWR, 
ab. 

Frau Fehr: Ich kann diesem kläglichen Vertragswerk mit dem 
besten Willen keine guten Seiten abgewinnen. Es sind vor al-
lem staatspolitische Bedenken, die mich zur Ablehnung zwin-
gen. 
Es gäbe in diesem Bereich verSChiedene Punkte aufzuzählen, 
insbesondere das fehlende Mitentscheidungsrecht. Das wiegt 
schwer tür ein Land wie die Schweiz, welches in den letzten 
anderthalb Jahrhunderten die Mitbestimmungsrechte der 
Bürgerinnen und Bürger immer weiter ausgebaut hat Oie 
Schweiz ist damit zu einer vorbildlichen direkten Demokratie 
geworden, die weltweit ihresgleichen sucht Mit diesem Ver-
trag müssten das schleckt keine Geiss weg, und man muss 
es immer wieder neu hervorheben - bedenkliche Abstriche 
bei den VOlksrechten hingenommen werden. Initiativ- und Re-
ferendumsmöglichkeiten bleiben wohl auf dem Papier weiter 
bestehen. Doch dieser Korrigierstift des Volkes würde zur Be-
deutungslosigkeit verkommen, weil das EG-Recht und jegli-
ches Folgerecht aus der Brüsseler Gesetzesküche ohne Wim-
pernzucken zu übernehmen wären. 
Da wird von «verkraftbarem SouveränitätsverlusD' gespro-
chen, als ob wir nie «700 Jahre Eidgenossenschaft» gefeiert 
hätten. Da wird über «verhängnisvollen Alleingang», über 
«schweizerische Eigenbrötlerei" geklagt, als ob wir uns nie am 
europäischen Markt beteiligt und ausser acht gelassen hätten, 
dass in unserem Land anteilmässig mehr EG-Bürger wohnen 
und arbeiten als anderswo im übrigen Europa Was sollen 
diese Druckversuche? 
Nun zum wirtschaftlichen Bereich: Eine Zustimmung zum 
EWR bedeutet für viele doch nur das blamable Eingeständnis, 
dass wir nicht sind, unsere Wirtschaft aus eigenen 
Kraften Vordermann zu kurz: eine Hp'.,m''''tlnn 

unserem 
mit den ZU:SalZlIc;n 

kierenden Massnahmen unserer linken Hal:SSE~lte 
der neue Blüten treibt 
Das Wirtschaftsabkommen verspricht zwar mehr Wohlstand 
durch Liberalisieren und Harmonisieren. Doch nach seriösem 
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Studium der EWR-Akten packt mich das Grauen, mit welcher 
Paragraphenflut dieser angeblich freiheitliche Binnenmarkt er-
reicht werden soll. was wird da alles kontrolliert, bewilligt, ge-
prüft, mitgeteilt und endlich vorgeschrieben? Dahinterverbirgt 
sich alles andere als eine freiheitliche, auf Selbstverantwor-
tung abgestützte Ordnung. Es ist zu befürchten, dass wir un-
sere bereits engmaschige Reglementierung mit dem zusätzli-
chen bürokratischen Wildwuchs aus Brüssel nur noch zemen-
tieren. Die Schweiz als Musterknabe in Sachen Voilzugsge-
horsam, international geachtet durch ihre Verlässlichkeit, 
würde sich damit wettbewerbsmässig noch stärker ins Abseits 
drängen lassen, 
Unsere darbende Wirtschaft, die stetig wachsenden Arbeitslo-
senzahlen, bedarf einer anderen Medizin als des EWR, näm-
lich der Einsicht, unserer hausgemachten ordnungspoliti-
schen Schlemmerei sei endlich ein Ende zu bereiten, 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet ast interrompu 

Schluss der Sitzung um 19.45 Uhr 
La seance ast fevee a 19 h 45 

N 24 aout 1992 
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Zweite Sitzung - Deuxieme seance 

Dienstag, 25. August 1992, Vormittag 
Mardi 25 aol1t 1992, matin 

08.00h 

Vorsitz - Presidence: Herr Nebiker 

92.052 

EWR-Abkommen 
Accord sur I'EEE 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 1290 hiervor - Voir page 1290 ci-devant 

Stucky: Ich will jetzt nicht zu einem Höhenflug im Abstrakten 
ansetzen, sondern Ihnen an konkreten Beispielen aufzeigen, 
dass der EWR-Vertrag nicht nur die Wirtschaft, das Wachstum 
oder den Konsum betrifft, wie das gestern von grüner Seite im-
mer wieder behauptet worden ist, sondern auch die soge-
nannten flankierenden Massnahmen enthält, von denen offen-
bar von Ihnen, meine Damen auf der grünen Seite, geflissent-
lich keine Kenntnis genommen wird. 
Ich weise ganz besonders auf zwei Bevölkerungsgruppen hin, 
die von diesen Punkten betroffen werden: 
1. Die Auslandschweizer: Es gibt davon 220 000 im EWR-
Raum, was nicht nur zahlenmässig von Bedeutung ist, son-
dern auch kulturell und volkswirtschaftlich. 
2. Unsere Jugend: Das EWR-Abkommen verpflichtet die Ver-
tragsparteien u. a zur Zusammenarbeit im Sektor der höhe-
ren Bildung. Mit anderen Worten: Es geht darum, unseren Stu-
denten den Zugang zu den höheren Lehranstalten, den Uni-
versitäten, offenzuhalten. 
Das EWR-Abkommen verpflichtet weiter zur Zusammenarbeit 
in der allgemeinen und in der beruflichen Ausbildung. Das be-
trifft nun nicht nur unsere Auslandschweizer, sondern alle Fa-
milien, die mobil sind, deren Vater vielleicht einmal in der 
Schweiz arbeitet, dann wieder im Ausland, und deren Kinder 
verschiedene Schulen besuchen müssen. Ihre Zeugnisse und 
Diplome werden in Zukunft im EWR-Raum gegenseitig aner-
kannt Damit wird diesen Kindern die Chancengleichheit im 
beruflichen Wettbewerb eingeräumt - aber nicht nur die Chan-
cengleichheit, sondern später auch der Zugang zum Arbeits-
markt 
Wenn wir hier nicht einen Schritt machen, werden unsere 
Schweizer sofern sie nicht Doppelbürger sind - von der An-
nahme einer Arbeit im EWR-Raum oder von der Aufnahme ei-
ner selbständigen Tätigkeit ausgeschlossen. Die EWR-Staa-
ten werden eine ähnliche Ausländerpoiitik betreiben wie wir 
mit unserem Dreikreisemodell; dann sind wir im Abseits. Und 
wer garantiert Ihnen, dass nicht wieder Zeiten kommen, wo wir 
Schweizer unser Auskommen vermehrt im Ausland suchen 
müssen, weil nicht genug Steilen im Inland vorhanden sind? 
Bekanntlich kannten wir mehr solche Zeiten als solche, in de-

nr,..,,,""'<: ArbElits!:rte!lennt'\1tl3nt''''! anbieten konnten. 
hätte 

aber er nicht zu den 
sagen, man müsse im Interesse unse-

rer Jugend nein zum EWR sagen. Wollen wir diese Tollkühn-
heit wirklich und unserer Jugend das Tor zu 
vor der Nase zuschlagen? Ich glaube nein; das heisst: 
müssen die Tore im Interesse unserer Jugend offenhalten. 

Kühne: Die Alternative EG-Beitritt mit dem EWR-Abkommen 
als kurzer Zwischenetappe oder Ablehnung und Alleingang ist 
für unser Land verhängnisvoll. Ich will das mit staatspoliti-
schen und auch mit standespolitischen Argumenten be-
gründen. 
Mit dieser Alternative der beiden gegensätzlichen Möglichkei-
ten ist eine Zerreissprobe innenpolitisch fast unausweichlich. 
Eine Vollmitgliedschaft hat als Preis die Aufgabe eines guten 
Teils unserer Eigenständigkeit Gegenwärtig kann niemand 
die Entwicklung der EG zuverlässig voraussehen. Am 27. Sep-
tember, nach der Volksabstimmung in Frankreich, sehen wir 
vielleicht etwas klarer. Weitere Stolpersteine liegen aber sicher 
auf dem Weg zur angestrebten Union. Ein Beitritt im heutigen 
Zeitpunkt ist ganz bestimmt eine Fahrt ins Ungewisse. Diesem 
Standpunkt steht die Meinung der Befürworter gegenüber, die 
überzeugt davon sind, dass Europa jetzt entsteht und wir so-
fort mitsprechen müssen. 
Das EWR-Abkommen belässt uns auch in landwirtsChaftspoli-
tischer Hinsicht die Autonomie. Es hält den Markt mit landwirt-
schaftlichen Produkten in beide Richtungen offen. Als Präsi-
dent des Zentralverbandes schweizerischer Milchproduzen-
ten muss ich mindestens die Absatzmöglichkeiten für unsere 
Produkte im Ausland in Betracht ziehen. Die Zahlen zeigen, 
dass die Schweiz 1991 28,2 Prozent der Verkehrsmilchpro-
duktion im EG-/Efta-Raum abgesetzt hat. Das sind mengen-
mässig 71 Prozent der Exporte und wertmässig 85 Prozent. Es 
ist also dieser Wirtschafts raum , der ins Gewicht fällt, vor allem, 
wenn wir auch die anderen Produkte (Nahrungsmittel) einbe-
ziehen. 
Für die Landwirtschaft geht es darum, den bestmöglichen 
Weg zu wählen. Es ist ganz klar, dass der EG-Beitritt bei der 
heutigen gemeinsamen Agrarpolitik keine Alternative ist 
Beim Alleingang haben wir das Problem des «Einkaufstouris-
mus". Das Thema Alleingang wird sicher auch mit dem Thema 
Gatt kombiniert werden. Das Gatt-Abkommen öffnet die 
Märkte weltweit ganz bestimmt, aber als Einbahnstrasse. Es 
öffnet sie für unsere Dienstleistungen und für unsere Exportin-
dustrie und bringt als Kompensation die Landwirtschaftspro-
dukte. Das Vorzeigen des Gatt-Abkommens wird nichts bewir-
ken, sondern es werden Zugeständnisse gemacht werden 
müssen. Jedes Abkommen wird seinen landwirtschaftspoliti-
schen Preis haben. Als Schweizer Bauer möchte ich den Weg 
in die Zukunft finden; ich will nicht in einem Umweg den EWR 
umgehen und dabei vor lauter Schreck in den Gatt-Abgrund 
springen. 
Es bleibt bei sachlicher Betrachtung nur «der dritte Weg», 
nämlich ein EWR-Abkommen als langfristige Lösung. Chan-
cen dazu bestehen. Wir müssen sie nur nutzen, nur nutzen 
wollen. Nicht alle Efta-Staaten werden den EG-Beitritt wählen, 
vielleicht sogar nur eine kleine Minderheit Es besteht auch 
das Problem der mitteleuropäischen Staaten (Ungarn, CSFR, 
eventuell weitere). Ich habe eine diesbezügliche Interpellation 
eingereicht Ich bitte den Bundesrat, diesen Problemen die 
nötige Aufmerksamkeit zu schenken und diesen Weg entspre-
chend gründlich zu prüfen. 
Ich meine, dass das EWR-Abkommen als langfristige Lösung 

für uns ist 

Keller Rudolf: Wenn man die Voten der EWR- und EG-Beitritts-
befürworter hört, könnte man meinen, unser Land hätte bisher 
keine politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehun-
gen mit den EG-Ländern gehabt Dabei pflegen wir solche Be-
ziehungen doch seit Jahrhunderten intensiv. Im Laufe der letz-
ten Jahre und Jahrzehnte haben wir insbesondere unsere 
Handelsbeziehungen mit diesen Ländern weit ausgebaut, al-
lerdings ohne dabei unsere Seele, nämlich eine grösstmögli-
che Unabhängigkeit und Bewegungsfreiheit, zu verkaufen. 
Dank dieser freiheitlichen Linie konnten wir unserem Land ei-

rm,,,,,on Wohlstand bewahren, die Artleitl5Io~)iQI(eit 
\/",rn,o,,...,.., zu den EG-Ländern auf ein Minimum be-

schränkt 
Wir lassen uns auch nicht vom verwerflichen abstimmungstak-
tischen Arbeitslosen-Horrorszenario beeindrucken, mit dem 
der Bundesrat in einer sonntäglichen Zeitung unser Volk zu ei-
nem EWR-Ja zu erpressen versuchte. Tun Sie doch nicht so, 
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als ob wir bis jetzt keine internationalen Beziehungen gepflegt 
hätten! Herr Bundesrat, das Denken von uns EWR-Gegnern 
hört nicht am Rhein auf, und die intemationalen Beziehungen 
werden weitergeführt, auch wenn unser Land zum EWR und 
zur EG nein sagt Das ist im Gegenteil unsere Chance. Sie, 
Herren Bundesräte und die Mehrheit der Damen und Herren 
der Bundesratsparteien, sollten wieder lernen, etwas selbstbe-
wussterzu sein. Ich betone: selbstbewusst, nicht Oberheblich, 
Wir müssen wieder lernen, an die eigene Schaffenskraft zu 
glauben, dann können wir als Volk und als Nation überleben 
Es ist eine des Wo liens, Ueber die schwächlich jam-
mernde Haltung, die gestern einige Redner einnahmen, bin 
ich erschrocken. Soviel Unterwürfigkeit unter das EG-Diktat 
hätte ich nie und nimmer erwartet Man kann unserem Volk 
dieses Wollen aber nicht eintröpfeln, wenn es gleichzeitig 
noch mehr Ausländer aufnehmen muss, denn hier sind die 
Grenzen erreicht Das ist des Guten zuviell 
Der österreich ische Bundespräsident Klest!1 hat treffend fest-
gestellt, dass man unserem Land nicht noch einen höheren 
Ausländeranteil zumuten könne, da wir bereits jetzt eine abso-
lute Spitzenposition in Europa innehaben. Mit dem EWR-Ver-
trag würde dies aber Tatsache. Viele Einheimische fühlen sich 
heute als Fremde im eigenen Land. Wir Schweizer Demokra-
ten sind enttäuscht, dass Sie bei den Verhandlungen über den 
EWR-Vertrag darauf keine Rücksicht genommen haben. Mit 
diesem EWR-Vertrag würden Sie den Nährboden für eine 
noch grössere soziale Unzufriedenheit in unserem Volk schaf-
fen, und dies ist nicht zu verantworten. 
Zudem steckt die EG in einer tiefen Krise. Was haben wir also 
in einer Organisation zu suchen ~ und sei es auch nur als As
soziierte im Rahmen eines EWR -, die krank ist, die Auflö-
sungserscheinungen zeigt, wo härteste Diskussionen um den 
weiteren Weg im Gange sind, in einer Organisation, die nicht 
demokratisch, sondern zentralistisch organisiert ist? 
Aus diesen Ueberlegungen lehnt die Fraktion der Schweizer 
Demokraten und der Lega dei Ticinesi den EWR-Vertrag als er-
sten Schritt hin zur EG ab. 
Ich bin überzeugt, dass unser Volk diesen Anschluss nicht will. 
Wir lassen uns auch nicht von einer bundesrätlichen Propa-
gandakampagne in Millionenhöhe - notabene mit Steuergel-
dern bezahlt - für dumm verkaufen. Zum Glück entscheidet 
am 6. Dezember das Volk und entscheiden nicht die Mehrheit 
dieses Parlaments und der Bundesrat 

Meier Hans: Herr Stucky hat uns vorgeworfen, wir würden un-
serer Jugend wegen der Ablehnung des EWR die Zukunft ver-
bauen. Gerade wegen der Jugend wollen wir Grüne weltoffen 
sein. Wir wollen eine Zusammenarbeit in Europa, vom Atlantik 
bis zum Urat. Gerade wegen der Jugend lehnen wir dieses 
egoistische Europa ab. 
Ich beginne mit einem Zitat: «Ich habe meine Bestimmung 
noch nicht erfüllt Ich will beenden, was kaum begonnen. Wir 
brauchen ein europäisches Gesetz, einen europäischen Kas
sationshof, eine einheitliche Münze, die gleichen Gewichte 
und Masse, dieselben Gesetze. Aus allen Völkern Europas 
muss ich ein Volk und aus Paris die Hauptstadt der Welt 
machen.» 
Vor etwas über 180 Jahren, kurz vor seinem gescheiterten 
Russlandfeldzug, sprach Kaiser Napoleon!. diese Worte. 
Statt mit Kanonen und Soldaten wollen die Mächtigen heute 
mit geballter Wirtschaftsmacht und grossartigen Wachstums-
versprechungen die Staaten Europas zum grössten Wirt-
schaftsblock der Erde zusammenschweissen. Statt dass die 
unzähligen Mahnungen führender Wissenschafter über die 
Notwendigkeit eines ökologischen Umdenkens ernst genom-
men werden, verkommt die europäische Einigung zum gren-
zenlosen Binnenmarkt und Wachstumsprojekt Wegen den 

n,u""".,tonwird unser Transitland im Ver-
und die grenzenlose 

Produktion schutzlos dem Wett-
,rr".."=ij,,,,crlpn Multis aus, Das "Lädelisterben" 

wird sich auf der der kleinen und mittleren Gewerbe-
und Landwirtschaftsbetriebe explosionsartig fortsetzen. 
Wollen wir das? Wollen wir einen europäischen Wirtschaftsein-
heitsbrei, in dem einige Grosskonzerne und Multis das Sagen 

haben? Der Bundesrat und - wie zu befürchten ist - auch eine 
Mehrheit der eidgenössischen Räte wollen es. So muss denn 
das Schweizervolk diesem Treiben Einhalt gebieten. Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger müssen diese unheilvolle Ent-
wicklung stoppen. 
Am besten tun sie dies schon am 27. September 1992, bei der 
Abstimmung über das 50-Milliarden-Franken-Loch der Neat 
Die Neat wird uns nichts als Schulden bringen, der EG aber 
die weitere Aufbiähung der unsinnigen billigen Gütertrans-
porte erlauben. Die Kollegen der CVP können noch so beteu-
ern, EWR und EG seien zwei Paar Schuhe. Der EWR ist Etappe 
und Terrainvorbereitung für die EG, wie der Bundesrat in sei-
nem Bericht schreibt 
Neat, Transitvertrag, EWR und EG sind nichts anderes als Do-
minosteine auf dem Wege zur Aufgabe unserer schweizeri-
schen Eigenstaatlichkeit und Souveränität. Fällt der eine, so 
fallen auch die anderen. Denken Sie am 27. September 1992, 
aber spätestens am 6, Dezember 1992 daran: Napoleon Bo-
naparte ist an seinem Europawahn gescheitert Auch der Wirt-
schaftskoloss EG trägt die Keime des Zerfalls bereits in sich. 
Ich werde für Nichteintreten stimmen. 

M. Comby: «La conquete supreme de l'Europe s'appelle la di-
gnite de ('homme et sa vraie forme est dans la liberte». Ainsi 
s'exprimait le Suisse Denis de Rougemont, ce grand euro-
peen. Permettez a un Valaisan de dire Ici son sentiment face 
au processus d'integration europeenne auquella Suisse parti-
cipe grace ä l'Espace economique europeen. Nous, les Valai-
sans, qui vivons a la frontiere avec deux pays de la Commu-
naute economique europeenne, dans ce carrefour des cultu-
res, des langues et des echanges, nous sommes tiers d'etre 
Suisses et d'etre Europeens, d'appartenir ä cette generation 
d'hommes et de femmes qui veulent ensemble construire I'Eu-
rope de I'avenir, une Europe federaliste, une Europe de I'lntel-
Iigence et du coeur, une Europe economique, sociale et cultu-
relle, une Europe des citoyens et des droits de I'homme, enfin 
une Europe qui respecte le genie propre des individus et des 
regions. 
L'enjeu qui attend notre pays est plus impgrtant que celui qui 
a vu la creation de l'Etat federatif en 1848. Ayons 113 courage, 
I'audace et la clairvoyance de ne pas manquer ce grand ren-
dez-vous avec I'histoire. Apres avoir examine attentivement 
l'Accord sur l'Espace economique europeen et en ayant fait 
la pesee des avantages et des inconvenients, je suis 
convaincu que cet accord est benetique ä notre pays. 
N'ecoutons pas le chant des siranes, des adversaires de 
I'EEE, car seules les multinationales pourraient se payer le 
luxe de choisir 1'«Alleingang» en faisant jouer les vases com-
municants entre leurs diverses succursales. Par le transfert 
de cerveaux et de capitaux de la Suisse vers d'autres pays, 
les multinationales ne subiraient point de consequences, 
mais notre pays se viderait peu ä peu de sa substance intel-
lectuelle, economique et financiere. 11 ne taut pas que le peu-
pie se laisse bercer d'illusions par les opposants ä I'EEE, qui 
veulent conduire notfe economie, notre jeunesse et notrs 
pays dans une voie sans issue. 
En les raisons militent en faveur de cet Accord sur 
I'EEE sont de trois natures: economique, sodale et politique. 
Premierement des raisons economiques:.en ma qualite d' eco-
nomiste, j'insiste sur les avantages indiscutables de pouvoir 
acceder librement ä un grand marche de quelque 400 millions 
de consommateurs. Les effets multiplicateurs de ce grand 
marche se traduiront par d'importantes economies externes, 
ainsi que des economies d'echelle, benefiques ä I'ensemble 
de notre pays. Les cartels vont tomber et ce sera dans I'interet 

, de tous les consommateurs que nous sommes. L'economie 
de marche pourra deployertous ses effets. La Suisse n'a pas a 
craindre, a mon avis, de devoir jouer la carte de la concurrence 
avec les de Communaute sent 

cemme on 113 sait, ses eco-
Un autre argument 

important par les adversaires memes de c'est la 
pation de la Suisse, grace ci cet accord, aux programmes-
cadres europeens, sur la recherche et le developpement 9CO
nomique et technologique. 
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Deuxiemement des raisons sociales: ce processus d'integra-
tion europeenne a deia eu des effets positifs dans maints do-
maines. Pensons par exemple ci la reconnaissance des diplo-
mes des instituteurs, qui a ete decidee en 1990. Certes, ce 
n'est pas le moindre des merites de I'integration europeenne 
d'avoir bouscuie un cantonalisme etrique, mais vous en 
conviendrez, I1 ne faut pas en rester la, ce serait bien peu de 
choses. Or, cette reconnaissance des diplömes sur le plan eu-
ropeen, prevue par I'EEE, ouvre justement des perspectives 
rejouissantes a la jeunesse helvetique. Mais I'accord sur I'EEE 
ne se limite point a la saule creation d'une zone de libre-
echange, iI comporte aussi des dispositions horizontales et 
une cooperation liees ou non aux quatre libertes. Pour ma 
part, je souscris entierement ci ces politiques d'accompagne-
me nt sur le plan europeen, mais je demande egalement un 
renforcement de la lutte contre les disparites regionales en 
Suisse, par une application plus vigoureuse de la legislation 
sur I'aide aux investissements dans les regions de montagne 
et une politique plus active de perequation financiere intercan-
tonale. 
Troisiemement des raisons politiques: I'agriculture et la viti-
culture, secteurs nevralgiques de la construction europeenne, 
sont pratiquement exclus de cet accord. Je salue cette dispo-
sition, car elle donne le temps aces secteurs-cles de I'econo-
mie suisse de s'adapter a une concurrence toujours plus ai-
güe imposee par le GATT. Les paiements directs, mesure eu-
rocompatible votee justement par notre Parlement au mois de 
juin de cette annee, constituent deja une premiere reponse 
concrete a la delicate problematique de I'agriculture helveti-
que. La Suisse reconnalt enfin le role fondamental joue par 
I'agriculture et la viticulture pour la sauvegarde d'un patri-
moine national de grande valeur. Cela est important pour 
I'economie et I'ecologie du futur. Mais iI faut faire plus encore 
en faveur de ce secteur en agissant sur les structures. 11 ne suf-
fit pas de pleurer sur un secteur sans apporter des solutions 
valables ä long terme, comme le font les adversaires de I'EEE 
11 vaut mieux lui donner les moyens de re lever les defis du futur, 
c'est ce que nous proposons, nous, les partisans convaincus 
del'EEE 
En effet, l'Espace economique europeen nous offre la chance 
de faire, en quelque sorte, I'apprentissage de l'Europe, ou ce 
que certains ont appele l'Europe a I'essai. L'EEE nous donne 
la possibilite de nous adapter progressivement ci une econo-
mie de plus en plus marquee du sceau de la concurrence, de 
I'interdependance et de la complementarite. Grace a I'EEE, la 
cooperation transfrontaliere, qui a deja connu un developpe-
me nt interessant durant les dernieres annees - en Suisse ro-
mande je pense notamment au Conseil du Leman - sera dyna-
misee dans I'jnteret de la Suisse en general et de toutes les re-
gions frontieres en particulier. 
Je conclus en disant, ä I'instar de Jacques Delors, qu'il ne faut 
pas seulement parler des quatre libertes, mais il faut que les 
jeunes, en Suisse et en Europe, deviennent les conquerants 
de la cinquieme liberte, la libre-circulation des idees en Eu-
rope, dans ce continent qui est aussi le nötre! 

M. Tschopp: Dans ce suis frappe par la distance qui 
separe la sourde resolution adversaires et une certaine ti-
midite de ceux qui, comme moi et majoritairement, sont reso-
lument pour l'Espace economique europeen. 
Attention - comme un preopinant I'a dit - aux illusions; atten-
tion encore plus aux marchands et manipulateurs d'ilIusions. 
11 est des falts, des evolutions qua I'on peut regretter, mais I1 est 
coupablede les ignorer, defeindrede ne pas lesvoir. On parle 
trop souvent fierement et creusement d'independance. Pour-
tant, nous le savons tous: nous vivons une ere d'interdepen-

de dependance mutuelle. 11 est done responsable en 
f.JUiIlU"IUt:: d'en tenir et de tirer le meilleur de cet 

la 
nomique an ast la 
nous sommes 

au monde, soi-disant 
rl':I('('(1rri~ multiia-

nord-americain eco-
bilateralisme dont nous 

,.,h"mlni,\nc: est revolue. Encore une 
est stupide et temeraire de VOu-fois, on peut le regretter mais 

loir le nier. 

Un mot encore apropos des illusions: a plusieurs reprises, on 
a pris hier pour temoln le rapport Hauser qui examine les diffe-
rents cas da figure en matiere d'integration. On eite mal ce do-
cument que je connais bien pour avoir ete associe EI son ela-
boration. 11 n'est pas vrai, Messieurs les adversaires de l'Es-
pace economique europeen, que le rapport Hauservous four-
nit la base pour tenir un discours lenifiant sur I' "Alleingang». 11 
n'ya pas de scenario - je le regrette convenablement etaye 
sur l'''Alleingang". Le rapport Hauser a comme modele de re-
ference le statu quo qui est precisement irremediablement re-
legue dans les souvenirs du passe, car pour maintenir le statu 
quo iI faudrait bilateralement avec la Communaute euro-
peenne et avec les autres espaces economiques mondiaux en 
voie de creation pouvoir suivre !'evolution tracee par les quatre 
libertes qui nous promettent, malgre la crise actuelle qui sevit, 
un avantage certain. 
Messieurs les manipulateurs de cette illusion et Messieurs les 
faux citateurs de Hauser, je soupc;;onne derriere votre fiere atti-
tude un calcul politique. 11 me semble que vous etes en quete 
de pouvoir et que vous voulez acquerir ce pouvoir sur un ter-
rain de mal-etre economique et de tension sociale. Vous vous 
feites les champions et les avocats des petites et moyennes 
entreprises qUi, dans votre schema de !'«Alleingang», seront 
contraintes, en restant en Suisse, a composer avec d'enormes 
difficultes - en quelque sorte en souvenir d'anciennes collabo-
rations avec de plus grandes entreprises qui emigreront - ou 
seront contraintes ä I'emigration a leurtour. 
Mesdames et Messieurs les opposants a l'Espace economi-
que europeen, vous soulevez un tronc d'arbre trop lourd en 
termes de responsabilite. Peut-etre que vous, les Blocher, les 
Frey Walter et les autres Bonny, etes capables, puisque vous 
etes des Champions, de vous accommoder de ce scenario de 
malheur, mais sachez que le reste de la population que nous 
representons ici n'a pas cette force, n'est pas assezfute. C'est 
vrai dans la jeunesse, c'est vrai dans I'agriculture, c'est vrai 
aussi des acquis sociaux. Ce calcul funeste de politique que je 
vous prete, Messieurs les adversaires de !'Espace econo-
mique europeen, je le mets en parallele - et je conclus par ce 
mot - avec les quatres libertes et la cinquieme, fondamentale, 
evoquee par M. Comby: la liberte de la pensee. Moi aussi je 
suis attache aces cinq libertes; moi aussi je suis attache a une 
sixieme qui se fonde sur la fierte d' etre suisse. Je suis progres-
sivement et «progressistement» pour I'ouverture, pour l'Eu-
rope, pour l'EEE, mais, Monsieur FreyWalter, en matiere d'or-
thographe je reste un conservateur invetere: je ne veux pas 
ecrire «Freiheit» avec un y, comme Frey S.A 

Bundi: Ich beschränke mich in meinem Votum auf zwei 
Punkte: einerseits auf die nötige Unterscheidung zwischen 
EWR und EG und anderseits auf die sogenannten flankieren-
den Massnahmen 
Ich habe seit Beginn der EWR-Verhandlungen auch in der 
Aussenpolitischen Kommission - der EWR-Idee die Treue ge-
halten, und dies auch zu einem Zeitpunkt, da viele Medien und 
Parlamentarier keinen guten Faden am Vertragswerk lassen 
wollten. Heute vermag ich nach wie vor im EWR einen optima-
len Integrationsweg tür die Schweiz zu erkennen. 
Herr Meier Hans, Sie haben in Ihrem Votum die Bemühungen 
Napoleons zur Einigung Europas zum Vergleich herangezo-
gen; einen solchen Vergleich muss ich ~infach als unzulässig 
zurückweisen, denn er verkennt die heute vorherrschende de-
mokratische Grundstruktur der europäischen Staaten voll-
ständig. 
Es liegt mir persönlich sehr daran, dass in der jetzt obwalten-
den öffentlichen Diskussion die Unterscheidung zwischen 
EWR und EG klar vorgenommen wird. Wenn man die Leser-
briefspalten der Tageszeitungen nämlich etwas genauer an-
schaut, stellt man eine ungeheure Konfusion zwischen den 
heiden fest Am laufenden Band man EWR-
und t:l:ii-tlE:mnn. 
Ich habe mir abend die Mühe genommen, eine Leser-
briefspaite schweizerischen Tageszeitung. et'vvas näher 
anzuschauen. Ich habe festgestellt, dass sich von vier Leser-
briefschreibern, die sich mit der Europapolitik befassten, drei 
gegen einen EG-Beitritt äusserten und einer den EG-Beitritt 
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befürwortete. Aber alle vier Leserbriefschreiber befassten sich 
lediglich mit aem EG-Beitritt 
Vor uns liegt ein gewaltiges Informationsproblem. Wir haben 
in der uns verbleibenden Zeit eine grosse Aufgabe zu erfüllen, 
um klar aufzuzeigen, dass es am 6. Dezember 1992 nicht um 
den EG-Beitritt geht, sondern um den EWR. In diesem Zusam-
menhang gilt es zu betonen, was auch auf Seite 57 der Bot-
schaft dargestellt ist: 
1. Der EWR wird sich weniger stark auf unsere innerstaatliche 
Ordnung auswirken als ein EG-Beitritt 
2. Der EWR hat keine Auswirkungen auf unser Neutralitäts-
recht und bereitet uns auch in unserer NeutralitätspoHtik keine 
Schwierigkeiten. 
3. Der EWR wirkt sich auf unsere nationalen Institutionen weni-
ger stark aus als der EG-Beitritt, indem Referendum und Initia-
tive weitestgehend ihre bisherige Funktion beibehalten. 
4. Der EWR beschert uns zwar weniger Rechte als ein EG-Bei-
tritt, dafur auferlegt er uns aber auch weniger Verpflichtungen. 
Es ist äusserst wichtig, dass im Hinblick auf die Abstimmung 
vom 6. Dezember 1992 auch die Rahmenbedingungen rur die 
Annahme der Vorlage möglichst günstig sind. Dazu gehören 
die volle Ausschöpfung des Spielraumes in den Eurolex-Vorla-
gen und flankierende Massnahmen. Nun ist es klar, dass man 
sich bemüht hat, in dieser Richtung einiges zu tun. Aber es ist 
meines Erachtens noch zu wenig. Dort, wo wir im Rahmen des 
Eurolex-Programmes Opfer bringen müssen, sollte minde-
stens in einigen wichtigen Punkten in unserer ordentlichen 
Gesetzgebung entsprechender Ersatz geschaffen werden. 
Ich erinnere nur an die Bereiche Umwelt, Lex Friedrich und 
Soziales. 
Es ist erfreulich, dass der Bundesrat im gestrigen Communi-
que versichert hat, dass er bereit sei, das Problem der flankie-
renden Massnahmen weiterzuverfolgen. Es ist erfreulich, dass 
er die Parteien auffordert, sie möchten entspreChende Vor-
stösse einreichen, und dass er sagt, er werde diese Vorstösse 
dringlich behandeln. Ich muss allerdings daran erinnern, dass 
es Vorstösse gibt, die vor langer Zeit eingereicht und bis heute 
noch nicht einmal beantwortet worden sind. 
Ich möchte den Bundesrat bitten, diesen beiden Problemen, 
dem Problem der Information und dem Problem der flankie-
renden Massnahmen, seine Aufmerksamkeit zu schenken. 

Strahm Rudolf: Ich werde beim EWR-Abkommen rur Eintreten 
stimmen. Wir sollten uns auf diesen Prozess einlassen. Nicht-
eintreten wäre reine Vogel-Strauss-Politik. Beim Genehmi-
gungsbeschluss zum EWR-Abkommen werde ich mich aber 
in der Gesamtabstimmung zum Entwurf der Stimme enthalten 
und erst in der Schlussabstimmung vom 9. Oktober 1992 zum 
Gesamtpaket ja oder nein sagen, wenn nämlich die Resultate 
der Behandlung der 60 Eurolex-Vorlagen und die flankieren-
den Massnahmen bekannt sind. Die Bürgerinnen und Bürger 
und die Wirtschaft sind nämlich vom Gesamtpaket der Eurolex 
und von den flankierenden Massnahmen betroffen und nicht 
vom EWR-Vertrag allein. 
Zentral ruf mich ist, welche flankierenden Massnahmen be-
schlossen werden, um soziale Ungleich gewichte und OK,OICIa!-
sche Schäden zu verhindem Es gibt Gründe für und 
gegen diesen EWR-Vertrag. Ich gehöre nicht zu den Populi-
sten, aber ich möchte schon fragen: Ist genügend geprüft wor-
den, was dieses Vertragswerk und die Anpassungsprobieme 
dem Bürger und der Burgerin in diesem Lande bringen? Ich 
nenne zwei neuralgische Punkte: 
1. Das Problem des Lohndrucks. Man kann nicht nur billigere 
Filets und billigere Flugreisen aufgrund des EWR verspre-
chen, sondern muss ehrlIcherweise auch vom Druck auf die 
Löhne reden. Da muss man kompromisslos mit offenen Kar-
ten Höhere Preise in diesem Land haben auch etwas 
mit Löhnen zu tun. 

kann, 
selbst dann, 

wird eine härtere 
das ist 

von einigen auch erwunscht die härtere Konkurrenz 
trifft natürlich die Schwächeren, auch die Frauen. Es besteht 

die Gefahr, dass neue Schichten dauernd aus 
zess hinausgedrängt werden Stichwort: neue Armut Es 
braucht flankierende Massnahmen, es braucht eine soziale 
Abfederung gegen Lohndruck und z. B. 
durch Mindestlöhne bei Normalarbeitsverträgen in RArpi,~h(>n 
wo die Gewerkschaften nicht präsent sind. oder auch durch 
die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Gesamtarbeits-
verträgen, die erleichtert werden soll. 
2. Zinsen, Hypozinsen. Es ist erstaunlich, dass sich der Bun-
desrat in seinen voluminösen Botschaften zum EWR in allen 
Landessprachen über die Zinsfrage ausschweigt Auch da 
muss man kompromisslos offen sein. 
Ich weiss, es ist schwierig, SChätzungen und Voraussagen zu 
machen. Ich habe mich dabei auch schwergetan. Der Schwei-
zerische Mieterinnen- und Mieterverband hat bei drei unter-
schiedlichen Experten Gutachten eingeholt, und auch unter 
ihnen gibt es Differenzen. Aber gesamthaft kann man sagen: 
Mehr, raschere Integration heisst eine raschere Zinskon-
vergenz an das europäische Niveau, eine Annäherung der 
Zinsen - es sind in Europa bei den Hypozinsen derzeit 10 bis 
10,5 Prozent -, und zwar nicht nur beim EG-Beitritt, sondern 
auch beim EWR-Abkommen, weil langfristige Kapitalanleger 
eine Anbindung des Frankens an die Mark oder den Ecu er-
warten: Das Wechselkursrisiko fällt, der Kapitalabfluss wird er· 
höht, und das bringt natürlich eine Annäherung der Zinsen. 
Auch hier braucht es flankierende Massnahmen zum Schutz 
der Mieterinnen und der Mieter und der jüngeren Hauseigen-
tümer. 
Es gibt noch andere Problembereiche, ich hätte noch gerne 
über die Energienormen gesprochen, aber da werden wir spä-
ter dazukommen. Ich muss einfach sagen: Die Anpassungs-
prozesse bringen Vorteile, und sie sind für andere schmerz-
haft; sie bringen beides. Es braucht deswegen eine soziale 
Absicherung. 
Es fallen nun landauf, landab Schlagworte. Wenn z. B. von 
magistraler Seite gesagt wird, ein EWR-Nein mache jeden 
funften Schweizer arbeitslos, kann ich als Oekonom nur noch 
den Kopf schütteln. Wir sollten in Zukunft solche Vereinfachun-
gen vermeiden. Es gibt Vor- und Nachteile, und rur mich ist 
wichtig, wie die soziale Abfederung aussieht Das können wir 
erst am 9. Oktober sagen. 

M. Deiss: Ratifler ou non le Traite sur l'Espace economique 
europeen s'inscrit en tant que passage crucial de rhistoire et 
du destin de la Confederation suisse. La decision est histori-
que parce qu'elle amenage, au seull du XXle siecle, "ensem-
ble de nos relations avec les pays d'Europe occidentale. 
A I'ouverture de ce dossier, Ja conscience de faconner rhis-
toire de notre pays nous lncite a elever le debat au niveau que 
la gravite de la question exige. Faisons fi des tactiques oppor-
tunistes, de I'entetement partisan ou de I'acharnement mes-
quin sur des questions de detail. C'est en progressant vers 
I'essentiel que nous aiderons les citoyennes et les citoyens de 
ce pays a se torger une opinion et Ei former leur volonte dans Ja 
serenite. 
11 est question du destin de notre pays, dans la mesure ou la 
decision sur les relations avec nos ren-
ferme un caractere ineluctable. A rlen ne sau mit 
modifier notre situation geographique au centre de ce conti-
nenl. Toutefois, le privilege d'avoir echappe Ei deux guerres 
mondiales a permis a la Suisse de se tenir un certain temps 
eloignee des adaptations interieures a l'Europe, en faisant ap-
pel a ses reserves et a san credit international. Mals I'heure est 
arrivee ou le maintien a I'ecart de ce courant qui doit porter 
l'Europe vers la paix durable pourrait faire peser sur I'unlte du 
lien federa! helvetique lui-meme une menace plus grave que 
les difficultes a surmonter en raison de notre integration ac-
crue. 

statu 
claustration finira 
da lourdes commerciale, mo-
netaire, egalement et 
arts et que, pour un tissu fait moyennes et 
de pet/tes entreprises, le retrait de certaines protections se tra-
duira en defis concurrentiels astreignants et en restructura-
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tiens parfeis douloureuses. Mais a quoi servirait, a I'oppose, 
d'avoir chasse gardee dans un secteur ou iI n'y aurait plus de 
gibier? 
A la vassalisation de fait, je prefere, et de loin, la collaboration 
dynamique dans un marcne unique. Soulignons que, quitte a 
lasser, l'Espace n'est pas "adhesion. Notre souverainete n'est 
pas touchee, I'unite, la force et I'honneur de 1a nation suisse, 
comme les definit notre constitution, ne sont pas entames. 
Mais c'est un premier pas, disent les adversaires. Erreur, car 
rien dans le tratte n'implique un tel enchalnement Qui plus 
est et la je m'adresse aux adversaires d'une adhesion ci la 
Gommunaute un non dans les urnes du 6 decembre revient 
justement ci cultiver le germe de I'adhesion. Le Parti ecologlste 
I'a d'ailleurs bien compris, lui qui recommande le rejetpourvi-
serl'adhesion. Indubitablement, faceal'evolution encoreincer-
taine de la Gommunaute, et independamment de la position fi-
nale que notre pays choisira, la ratification du T ralte sur l'Espace 
economique europeen lui confere la position strategique la 
plus confortable pour la suite. Gare au vide du lendemain d'un 
vote negatif, car I'adhesion sera alors I'unique issuel 
Avec La Fontaine, qui vaut quand mame mieux que Napoleon 
sur ce sujet, je rappelle aux adeptes du repli fierement autono-
miste qu'on rencontre sa destimfle souvent par des chemins 
qu'on prend pour I'eviter! Loin de moi pourtant toute attitude 
fataliste. Nous ne choisissons pas l'Espace economique euro-
peen, faute de mieux, en tant que mal necessaire. Sans vouloir 
taire le poids des adaptations et des restructurations, on aurait 
cependant tort de ne pas voir I'immense potentiel que ren-
ferme le traite pour nos relations economiques, sOciales, 
culturelles et poliUques avec nos voisins europeens. Plus en-
core, ce traite raffermira aussi nos liens confederaux, car je 
pretends que c'est grace a lui que nous etablirons enfin un ve-
ritable marche unique helvetique. 
G'est pourquoi j'attends avec confiance le verdict souverain 
par lequel, le 6 decembre, le peuple suisse, avec la sagesse 
des anciens, mais aussi avec I'enthousiasme de la jeunesse, 
et non par depit, se donnera les moyens de batir et non de su-
bir son destin. Gar c'est par defaut de vision que les peuples 
perissent 

Scheidegger: Vor Jahresfrist waren wir eidgenössischen Räte 
zur Jubiläumsfeier nach Interlaken geladen, um dort "Wilhelm 
Tell" zu sehen. Heute würde Schiller die Stauffacherin zu ih-
rem Mann sagen lassen: "Schau vorwärts, Ghristoph, und 
nicht hinter dich!» Mit anderen Worten: Es ist gut, solide histo-
rische Fundamente zu haben; wir brauchen aber Wege in die 
Zukunft, Regelungen, wie wir beispielsweise mit dem EG-
Raum kooperieren. 
Ich bin für den EWR; es ist ein sicherer Weg mit minimalen Risi-
ken, um weiterhin Teilhaber in Europa zu sein. Damit wird we-
der die Schweiz nach Brüssel «verkauft», noch ist es ein Tanz 
ums goldene Kalb oder ein unzumutbarer Verzicht auf Souve-
ränität; es werden keine neuen Gesslerhüte aufgestellt, wie 
gestern gesagt wurde. Ich frage mich viel eher, ob sich der Da-
vid Schweiz bei einem Nein zum EWR und einem Abkapseln 
nicht überschätzt 
Gibt die der australischen Botschaft in der 
Schweiz nur mir zu denken? Jene, die heute die fehlende Mit-
bestimmung beklagen, sind kaum zu grösseren Schritten in 
Richtung Europa bereit; sie haben sich schon heute auf den 
nebulösen Weg des Alleingangs begeben. 
Ich bin der Ueberzeugung, dass es eine ganz zentrale Rah-
menbedingung ist: Es geht unserer Wirtschaft gut, wenn wir 
am EWR teilhaben. Vergessen wir nicht: Einer auf zwei in der 
Schweiz verdiente Franken stammt aus dem Ausland, davon 
70 Rappen aus Westeuropa Die Zukunft der Landwirtschaft, 
die Zukunft der Sozialwerke und der Leistungsmögiichkeiten 

Umweltbereich Wohlergehen unserer Wirt-
unserem Verhältnis EWR ab. 

Natürlich gibt es Restrisiken. Was würde wenn 
sich der EIIVR nicht bewähren sollte, wenn wir das EWR-
Abkommen kündigen müssten? Dann fielen wir einfach 
in das völkerrechtliche Sicherheitsnetz Der Allein-
gang sollte aber nicht selbstüberheblich vorweggenommen 
werden. 

5-N 

Teilnahme am EWR und Beitritt zur EG sind für mich zwei total 
verschiedene Dinge. Der EWR wahrt die staatliche Unabhän-
gigkeit der Schweiz, unser föderales System, unsere direkte 
Demokratie und unsere Handlungsfreiheit Mit der Teilnahme 
am EWR bleiben wir frei in der Wahl unserer Optionen für die 
Zukunft Wir können im EWR bleiben, wir können das EWR-
Abkommen kündigen, oder wir können der EG beitreten. 
Der EWR verbessert die Qualität des Industrie-, Dienstlei-
stungs- und Gewerbestandortes Schweiz erheblich. Wenn 
man wie vorhin Herr Strahm Rudolf - er war mit mir in der 
ehen Schule - über die Zinsprobleme spricht, muss man auf-
passen, dass man sich keinen Sand in die Augen streut Die 
Zinskonvergenz ist längst im Gange. Sie ist natürlich in der 
Schweiz besonders schmerzhaft, weil vor zwanzig Jahren 
noch Negativzinsen galten. Deshalb ist hier ein gewisses Pro-
blem vorhanden. Das kann aber nicht mit Folgen des EWR ver-
wechselt werden. 
Der EWR ermöglicht mehr und sicheres Wachstum. Es ist aber 
sicher kein Gratiseintritt ins Schlaraffenland; es ist eine gute 
Basis für die Zukunft Auch ich wende mich gegen solche Be-
richte wie jenen interdepartementalen Bericht, der das Para-
dies des Beitrittes zum EWR in Sachen Arbeitsplätz, Löhne 
usw. heraufbeschwört Das sind gefährliche Berichte, man 
sollte sie in der Schublade lassen. 
Der EWR ist für die Schweiz eine politiSChe Mittellösung. Es ist 
der kleinste gemeinsame Nenner zwischen der EG-freundli-
chen Westschweiz und der EG-skeptischen Deutschschweiz. 
Ich bin - als Stadtpräsident und als Nationalrat - von diesem 
EWR doppelt betroffen. In der Stadt als pOlitisches Gemeinwe-
sen, in Gemeinden generell, ergäben sich wenig Aenderun-
gen - vielleicht bei den Arbeitsvergebungen; aber der Distanz-
schutz wird hier ganz sicher spielen. 
Dagegen bin ich als Verantwortlicher für einen wichtigen 
Standort von Industrie- und Dienstleistungsunternehmungen 
betroffen. Es ist doch sehr interessant zu sehen, dass bei-
spielsweise in einem Kommunikationsunternehmen in meiner 
Stadt, wo auch ein Nationalrat im Verwaltungsrat sitzt - nicht 
ich, sondern ein Gegner des EWR -, der Verwaltungsratspräsi-
dent, der Direktionspräsident und weitere Mitglieder für den 
EWR sind. Sie sind auf den EG-Markt, sie sind auf die For-
schungsprogramme angewiesen. 
Vielleicht gibt es einige Gründe gegen den EWR. Es gibt aber 
sehr viele Gründe dafür. Deshalb stimme ich für den EWR. 

On. Cotti: Solo fino apochi anni fa, i parlamentari ehe prospet-
tavano un'integrazione europea si potevano contare sulle dita 
di una so la mano. E' consolante constatare ehe in pochi anni 
si sono fatti passi da gigante neUa giusta direzione 
La presa di coscienza che e impossibile ormai una negozia-
zione basata sulla bilateralita, perche le regole di un gioco eco-
nomico ehe si svolge fra una moltitudine di partecipanti, non 
possono essere fissate mediante accordi stipulati da due soli 
partners, e iI motivo ehe ci awicina inesorabilmente alla pro po-
sta sullo Spazio economico europeo, che nasce da un dato in-
confutabile: I'interdipendenza economica tra diversi Stati ap-
partenenti a una grande, gia esistente comunita Non e imma-
ginabile perpetuare un'isola di alU salar!, di alte locazioni, ed 
ora di alta fiscalitä, per produrre a prezzi superiori degli aUr!. Fi-
niremmo per fare di tutta j'economia un problema come quello 
agricolo di cui stiamo cercando di liberarci. Non potremmo 
continuare a vendere alimenti e strumenti a costi che so no iI 
dopplo rispetto a quelli dei nostri concorrenti. Dobbiamo 
uscire da un recinto, derego!are, liberalizzare, decartellizzare. 
Se non 10 facessimo sembreremmo sempre piu intenti a una 
partita di Monopoly basata su valori fittizi al di fuor! di un qua-
dro reale. se non 10 facessimo la Svizzera diventerebbe una 
specie di Disneyland 0, se preferisce il collega Ma-

una Swissminiatur con di balocchi. E' uto-
ehe awengono attorno a 

presto. quanta 
vendere e ",,,,,r\,,rt,,,rA 

Sarebbe ia programmata di un lungo periodo 
sere economico. Altre che prospettare come I1 
un ruolo economico indipendente della Svizzera tre pali 
planetari, 10 Spazio economico europeo, gll Stati Uniti d'Ame-
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rica e il Giappone. Sfiora ;1 ridieolo chi crede ehe fra tre grupp! 
di paes; di rispett/vamente 377, 251 e 124 millon; di abitanti e 
con un prodotto interno comune lordo di 15 470 miliardi di dol~ 
larl, si possa situare una Svizzera di 6 milioni di abitanti con un 
prodotto interno lordo di 340 miliardi di franchi, come dire, una 
goccia d'acqua nef mare. 
L'accordo di libero scambio fra USA, Canada, Messico di po-
che settimane fa, la NAFTA, la dice lunga sull'impossibilita di 
un piccolo paese di continuare sulla base di un «Alleingang». 
Senza trartato ecomon/co europeo saremmo, collega Strahm, 
sicuramente confrontati a una disoccupazione di dimension; 
sconvolgenti. La nostra industria basata sull'esportazione 
sara costretta a lase/are iI Paese, e non soltanto la grande indu-
stria ma anche i piccoli e medi impreditori se ne andranno. La 
previsione dei cons/gliere federale Delamuraz €I facHe, la di-
soccupazione in questo paese aumentera, non sara forse dei 
venti per cento, ma aumentera in modo sensibilissimo. L' «uru-
guayizzazione" dei paese sarebbe anche da temere. 
E parlare di perdita di sovranita €I assolutamente fuori posto 
perehe il trattato €I prevalentemente economico e non ha ehe 
secondari effetti istituzionalL Stare al di fuori dello Spazio eco-
nomico europeo vuol dire mettersi in condizioni di subire ne-
goziati altrui, di perdere in modo strisciante la nostra sovranita 
11 vero grosso rischio sta nel terers! fuori, nel non partecipare, 
nellasciare ad altrl la progettazione e la concretizzazione di un 
programma economico dei quale siamo parte interessata 
Non giova allora in queste condizioni arzigogolare sui dettagli, 
passare alla lente ogni singola norma dei pacchetto Eurolex 
La decisione ehe stiamo per adottare e globale e di ti po econo-
mico. L'occasione di affermare le nostre istanze ci e stata am-
piamente assicurata durante i negoziatL Non ne avremo in fu~ 
turo una migliore. 
Quest; sono i motivi per cui voten) I'entrata in materia. 

Frau Stamm Judith: Mein Ja zum Europäischen Wirtschafts-
raum hat verschiedene Phasen durchlaufen, von Unsicher-
heit, Skepsis und Zweifel bis zum heutigen überzeugten Ja 
Die Einzelheiten erspare ich Ihnen. Viele von Ihnen haben si-
cher Aehnliches erlebt 
Der EWR-Vertrag ist grundsätzlich ein Wirtschaftsvertrag, näm-
lich die Weiterentwicklung des Freihandelsvertrags von 1972. 
Unsere Partner haben sich seither auch weiterentwickelt Viel-
leicht waren wir da .etwas zu wenig aufmerksam. Was auf dem 
Tisch liegt, ist das, was heute für ein EG-Nichtmitglied zu haben 
ist Vom EWR-Vertrag erwarten wir u. a Impulse für die Wirt-
schaft, das Abwenden von Diskriminierungen, Fortschritte 
z. 8. für das Konsumentenrecht und einen Wachstumsschub 
für die Gleichstellungspolitik Dabei wollen wir nüchtern blei-
ben. Gleichstellungsrichtlinien und Gleichstellungspraxis sind 
auch in den europäischen Ländern zweierlei. 
Mir scheint aber, dass wir vor lauter Ausrechnen der Vor- und 
Nachteile, die uns der Vertrag bringen wird, die Philosophie 
der europäischen Zusammenschlüsse zu sehr in den Hinter-
grund geraten lassen. Die Gemeinschaft der Efta- und EG-
Länder hat nicht nur eine gemeinsame Wirtschaft, sondern 
auch gemeinsame Werte. Die Sicherung des Friedens, die de-
mokratische Staatsform, der soziale Ausgleich, der Schutz der 
Umwelt sind Ziele und Werte, die in den verschiedenen euro-
päischen Ländern in unterschiedlichem Masse, aber grund-
sätzlich anerkannt sind. Darum meine ich, dass wir Schweize-
rinnen und Schweizer über die Aufrechnung unserer Vor- und 
Nachteile hinausdenken und uns auch die Frage unserer Ver~ 
antwortung für die Zukunft Europas stellen müssen. 
Der EWR-Vertrag lässt uns nicht nur am gemeinsamen Wirt-
schaftsraum teilnehmen. Wir erhalten auch die Möglichkeit, an 
den Rahmenbedingungen mitzuarbeiten, an einer vernünfti-

Verkehrspolitik, an der Umweltpolitik, an der Sozialpolitik 
Mitwirkungsmöglichkeiten im sind be-

schränkt; aber wir werden sie nutzen wissen. 
lp"'1f"!<r::>r'!A die Umwelt nicht an der Schwei-

zer Grenze auf. um uns herum sind nicht Einöde und 
Barbarei. um uns herum leben Menschen, die Aehnli-
ches ersehnen und erkämpfen wie wir: 
gen für Mensch und Umwelt, Schutz 
Schwache - und vor allem Frieden. 

So sollten wir uns nicht immer nur fragen, was uns denn die~ 
ses Europa bringt, sondern auch, was wir mit unseren Erfah-
rungen, unserer Tradition, unserer Geschichte für und 
seine Menschen jetzt und in Zukunft tun können. Auch aus die-
sem Grund sollten wir diesen Vertrag akzeptieren. 

Dreher: Zunächst einmal geht es mir darum, klarzustellen, 
dass wir nicht über «Europa» reden. Europa ist ein geografi-
scher Begriff und vermag keine Emotionen auszulösen. Das, 
worüber wir reden, ist ein Vertrag. Bei einem Vertrag geht es 
darum, die Vorteile und die Nachteile abzuwägen, Bilanz zu 
ziehen und dann zu entscheiden. 
An sich hätte ich sehr gerne sachlich und emotionslos uber 
diesen EWR-Vertrag diskutiert Leider ist das nicht mehr mög-
lich, weil der Bundesrat hastig und unüberlegt entschieden 
hat. der EWR sei nur die «Rekrutenschule» tür die EG, 
Die Schweizer Wirtschaft ist sehr konkurrenzfähig. Vor wem in 
diesem EWR sollten wir eigentlich Angst haben? Schauen Sie 
doch einmal eine Europakarte unserer wichtigsten Konkur-
renzländer an: Baden-Württemberg, Bayern, die Niederlande, 
nachgeordnet Lombardei-Piemont und vielleicht noch Schwe-
den. Wir sind sehr, sehr konkurrenzfähig, und von da her gese-
hen hätte ich relativ wenige Bedenken, mitzumachen. 
Aber nachdem der Bundesrat klipp und klar gesagt hat: "Wir 
wollen in die EG», lässt sich das Thema EWR leider nicht mehr 
von einem EG-Beitritttrennen. 
Unser Kollege Rene Moser aus Wohlen im Aargau hat gestern 
so treffend unsere Position zusammengefasst, dass ich nur ei-
nige wenige Dinge zu ergänzen habe, 
Es ist eine Illusion zu glauben, die EG seien irgendwie einem 
föderalistischen Bundesstaat gleichzusetzen. Die EG sind 
keine United States of Europe. Die EG sind aus den ewigen 
Problembranchen Stahl/Kohle, Kohle/Stahl entstanden, ein 
Gebilde, das vom französischen Zentralismus und vom euro-
päischen Sozialismus geprägt ist Das ist das Faktum Und 
diese EG, dieser Zusammenschluss von grossen Staaten, 
denken gar nicht daran, Bedürfnissen von Kleinstaaten wie 
der Schweiz irgendwie Rechnung zu tragen. 
Sie wissen, dass der deutsche Bundeskanzler Kohl den 
Schweizer Beitritt zur EG begrüsst Auch--Bundesbankpräsi-
dent Schlesinger würde einen Schweizer Beitritt begrüssen. 
Das kann ich gut verstehen. "Endlich einer, der pro Kopf der 
Bevölkerung noch mehr in die EG-Kasse zahlt als wir Deut-
schen» - das ist doch der Gedanke dahinter, 
Grosse Bedenken habe ich vor allem bei der Pflicht zur Ueber-
nahme des künftigen EG-Rechts im Falle eines Beitritts zum 
EWR Was würde beispielsweise die Schweiz machen, wenn 
die EG beschliessen würde, es gebe im Gebiet der Gemein-
schaft kein Bankgeheimnis mehr? 
Einen solchen Ukas würden wir nach meiner Einschätzung 
übernehmen müssen. Und was würde es dann in der Schweiz 
heissen? «Ja, wir können jetzt doch nicht das ganze Vertrags-
werk, das eingespielt ist, gefährden.» Und wir werden vermut-
lich - wie wir das von unserer Regierung kennen - in vorausei-
lendem Gehorsam, liebedienerisch und aus reiner Gefallsucht 
gegenüber dem Ausland solches ratifizieren, ohne zu fragen, 
was es uns Schweizem letztlich nützt 
Darum geht es nämlich: Es geht darum, dass wir für die 
Schweiz möglichst viele Vorteile herausholen, und das ist 
nicht gegeben. Repressalien? Ja, glauben Sie denn im Ernst, 
die EG würde einen Wirtschaftskrieg gegen die Schweiz ent-
fesseln? Wir müssten unsere ganzen Export- und Importstruk-
turen verändern, also beispielsweise statt Mercedes nur noch 
Mitsubishi, statt Peugeot und Porsche nur noch Pontiac? Es ist 
doch eine Illusion, so etwas zu glaubenl Die EG will verkaufen 
und exportieren; sie hat es bei ihren hohen Arbeitslosenzahlen 
auch dringend nötig, für Vollbeschäftigung zu Die 
SChweizer Arbeitslosenzahlen sind Bruchteile rlo"jt>nllrt~,n 
EG, EG kommen, werden diese Zah-

20 Prozent - das ist unsere Mei-

Es noch nachzutragen, dass sich die meisten Gesetze, 
durch welche die Schweiz gegenüber der internationalen Kon-
kurrenz benachteiligt wird, mit einem EWR-Beitritt nicht än-
dern. Unsere falschen Gesetze sind hausgemacht Dass es 
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Jahre braucht um eine Baubewilligung zu erhalten, ein Bau-
vorhaben zu realisieren, dass Nationalstrassenbauten von ei-
nigen Kilometern zehn, fünfzehn Jahre dauern, das ist unsere 
Schuld, da müssen wir hierzulande zuerst einmal ansetzen, 
die UVP abschaffen usw. Das wissen wir. 
Die Auto-Partei lehnt unter diesen Bedingungen den EWR-Bei-
tritt klar ab. 

Leuenberger Moritz: Man hat sich in diesem Saal vor wenigen 
Minuten an die Mieterinnen und Mieter dieses Landes 
gewandt Man hat von den hohen Hypothekarzinsen ge-
sprochen, die bei einem Beitritt zu EWR oder EG entstehen 
würden. 
Die Zinsen passen sich aber schon heute an. Der Kapitalver-
kehr ist nämlich frei; das haben so ziemlich alle in diesem Land 
gemerkt, und sie benützen dies auch. Die Pensionskassen, 
aber auch Private wissen das längst, und sie legen im Ausland 
an. Das Kapital war bei uns zu billig. Dass sich die Hypothekar-
zinsen hier in der Schweiz nun dem europäischen Niveau an-
nähern, hat mit dem EWR überhaupt nichts zu tun. 
Wenn Herr Strahm Rudolf sagt, «nicht nur bei einem EG-Bei-
tritt, ja sogar bei einem EWR-Beitritt würden die Hypothekar-
zinsen steigen», und dabei auslässt, dass sie heute schon stei-
gen, dann ist das Populismus. Slalom populismus ist nicht un-
bedingt besser als Links- oder Rechtspopulismus, 
Es ist richtig, dass die Mieterinnen und Mieter unter den Hypo-
thekarzinsen leiden. Aber weswegen? Weil die Hypoverschul-
dung in diesem Land viel zu gross ist - das Kapital war, wie ge-
sagt, zu billig und weil 70 Prozent aller Schweizerinnen und 
Schweizer Mieter sind. Das sind die schweizerischen Eigenar-
ten, die es eben gerade nicht zu erhalten gilt 
Wer die Hypothekarzinssteigerung für den Fall eines Beitrittes 
beklagt, der schlägt den Sack, aber den Esel, die schweizeri-
sche Eigenart nämlich, lässt er zum Schaden der Mieter beste-
hen. Wenn man die drei Studien des Mieterverbandes liest, 
sieht man, dass sie mit den hier angeschlagenen Alarmrufen 
überhaupt niChts gemein haben. 
Ein zweiter Punkt ist der Wohnungsmangel, begründet mit der 
Gefahr der Einwanderung. Ich erinnere: Seit 1975 gibt es wohl 
700 000 Leute mehr in der Schweiz, aber es gibt auch 800 000 
Wohnungen mehr. Für jeden Kopf, nicht für jede Familie, gibt 
es eine Wohnung. Es ist nicht die Einwanderung, sondern es 
ist der Wohlstand ich denke an die Doppelverdienenden 
ohne Kinder -, der zu dieser Wohnungsknappheit geführt hat 
Ich empfinde es einfach als unverantwortlich, wenn man das 
Saisonnierstatut, das fallen wird, benützt, um uns angst zu 
machen. 
Es wurde hier bereits gesagt, dass die Rückwanderung in den 
Süden grösser ist als die umgekehrte Bewegung. Aber es ist 
zu sagen, dass das Saisonnierstatut ohnehin fällt, weil auch 
die Industrie dagegen ist Es ist nämlich einigermassen merk-
würdig, dass die Hoteliers die zukünftigen Industriearbeiter 
auswählen. Es istfernerzu betonen, dass das Saisonnierstatut 
im Namen der Menschlichkeit, im Namen der Familien fallen 
muss. Unter Berufung auf die Menschlichkeit ist dies in die-
sem Saal auch immer wieder gefordert worden, genauso wie 

dass unsere Entwicklungshilfebeiträge so hoch sein soll-
ten wie diejenigen unserer europäischen Nachbarn. 
Ich möchte diejenigen, die mit dem Gedanken liebäugelten 
es ist nicht ein Jahr her -, 700 Jahre Schweiz seien genug, bit-
ten, diese Ideale der Menschlichkeit im Zusammenhang mit 
dem Saisonnierstatut nicht preiszugeben, ehe der Hahn drei-
mal kräht, und hier nicht an ein verklärtes Bild unserer Heimat 
zu glauben, wo doch die schweizerische Realität einem Ver-
gleich mit derjenigen unserer Nachbarländer niemals stand-
halten kann. 

,,<:,nri1'r1o!id'An Absichten muss das 
<:tAh.",rlA V",'h""nrll! Inqsel'qeonis als 

M'l;se,rtola bezeichnet werden. Herr Hubacher, machten 
es sich aestern zu einfach, als Sie den Ball dem Bundesrat zu-

~ und ihm vorwarfen, er hätte eben zu hoch ge-
Erwartungen Diese 

verkennt wesentliche Tatsachen. Sie verkennt die Tatsache, 
dass EG-Kommissionspräsident Delors selbst diese hochge-

schraubten Erwartungen nährte, als er 1989 der Efta verkün-
dete, es gehe darum, eine neue Form der Assoziation mit ge-
meinsamen Entscheidungs- und Verwaitungsorganen zu 
suchen. Das war die Erklärung von Delors. Nach dem Fail der 
Berliner Mauer tönte es dann aus Brüssel rasch anders. Im Ja-
nuar 1990 hiess es aus dem gleichen Mund, es sei nicht mehr 
denkbar, bis zu einer Mitentscheidung zu gehen. 
Das war die entscheidende Kehrtwendung von Jacques De-
lors, und diese Tatsache wird geflissentlich unter den Teppich 
gekehrt Die Efta-Minister wehrten sich anfänglich noch gegen 
dieses Ansinnen und sagten, ein echter gemeinsamer Ent-
scheidungsmechanismus sei Voraussetzung für die Akzep-
tierbarkeit und die Effizienz des Abkommens. Das verlautete 
im Sommer 1990 von seiten der Efta 
Diese Worte waren noch nicht verhallt, als die schwedische Re-
gierung nach Oesterreich die Konsequenzen aus der Tatsache 
zog, dass die EG nicht mehr bereit war, im Rahmen des EWR 
gleichberechtigte Beziehungen zu statuieren, Schweden 
stellte das Beitrittsgesuch und schwächte damit die Verhand-
!ungsposition der übrigen Efta-Staaten massiv. Nach diesem 
Ereignis hatte die EG überhaupt keine Veranlassung mehr, im 
institutionellen Bereich Entgegenkommen zu markieren. Dazu 
hatte sie um so weniger Veranlassung, als verschiedene Efta-
Staaten nichts anderes mehr wollten, als den möglichst ra· 
sehen Beitrittzum Binnenmarkt Es ist verständlich , dass es die 
EG unter diesen Umständen nicht mehrfür erforderlich hielt, in 
diesem Bereich Konzessionen zu machen. Die Beschlüsse von 
Maastricht vom Dezember letzten Jahres zeigen eindrücklich, 
in welche Richtung die EG marschieren will. Wir kommen in der 
Debatte über den dritten Integrationsbericht darauf zurück. 
Für uns ist in diesem Zusammenhang die Tatsache von Be-
deutung, dass das heute zur Diskussion stehende Abkommen 
das derzeitige Selbstbewusstsein der EG als europäische 
Ordnungsmacht widerspiegelt und auch zum Ausdruck 
bringt, wer hier das Sagen hat. Folgerichtig müssen die Efta-
Länder den Grossteil des bisherigen EG-Rechts integral über-
nehmen. Das geht ja noch; viel gravierender ist die Tatsache, 
dass wir uns auch verpflichten müssen, ohne jegliches Mitent-
scheidungsrecht auch künftiges und in seiner Tragweite noch 
nicht bekanntes EG-Recht in unsere Rechtsordnung einzufüh-
ren. Ich glaube nicht, dass 1989 jemand in diesem Saal damit 
einverstanden gewesen wäre, wenn der Bundesrat auf dieser 
Basis in die Verhandlungen eingestiegen wäre. Ich bin froh 
darüber, dass der Bundesrat in seiner Botschaft den Verhand-
lungsverlauf in keiner Weise beschönigt und mit seinem Bei-
trittsgesuch unmittelbar nach Beendigung derVerhandlungen 
auch zugibt, dass eigentlich die Verhandlungen zum EWR, ge-
messen an den ursprünglichen Absichten, gescheitert sind. Er 
gibt damit auch zu, dass nach einem EWR-Beitritt ein aufreCh-
ter Gang für die Schweiz nur dann sichergestellt ist, wenn sie 
innert nützlicher Frist auch der EG beitritt. 
Was ich nun absolut nicht verstehen und nicht akzeptieren 
kann, ist der Umstand, dass sich CVP und FDP heute an dieser 
Tatsache vorbeistehlen und behaupten, der EWR eröffne der 
Schweiz nach wie vor, wie ursprünglich beabsichtigt, eine ei-
genständige und dauernde Perspektive. Wer diese Fiktion auf-
rechterhalten will, der will die Schweiz zu einem rechtlosen An-
hängsel der EG machen. Wir müssen diese Befürchtung, wo-
nach der EWR zu einem Dauerprovisorium werde, nach den 
Erklärungen von CVP und FDP tatsächlich hegen. Wenn die 
europäische Integration für die Schweiz aber in der Sackgasse 
der politischen Entmündigung enden soll, dann können wir 
nicht mitmachen. 
Es ist nicht so, wie unser Kommissionspräsident am Anfang 
ausgeführt hat, dass die Schweiz nach dem EWR-Beitritt in Zu-
kunft völlig frei und souverän darüber abstimmen kann, ob sie 
der EG beitreten will. Sie wird lediglich noch entscheiden kön-
nen, ob sie mit dem Beitritt einen Teil riolr\Jc>r!roro""",.,,,, 

Das hat ""'"r",n,t,,t 

Gründen müssen wir dieses Abkommen 

Frau von Feiten: Wir sprechen heute nicht über einen Auf-
bruch nach Europa, schon gar nicht über einen Aufbruch nach 
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neuen Ufern. Der Bundesrat schreibt es ~ wir wissen es schon 
lange-: Die Schweiz ist wirtschaftlich schon heute stärker mit 
der EG verflochten als manches EG-Mitgliedland. Der EWR 
bringt keine Entwicklungsperspektiven, er ist nichts anderes-
so steht es in der Botschaft - als eine reine Absicherung des 
Status quo. Das Abwägen der Vor- und Nachteile ist für den 
EWR-Entscheid müssig. Die wirtschaftlichen Entwicklungen 
treffen unser Land, so oder so; flankierende Massnahmen 
brauchen wir, so oder so; unsere Wirtschaft wird mit dem Bin-
nenmarkt fertig, so oder so. 
Dass man uns Frauen das Deregulierungsprojekt EWR als 
Chance hinstellt, halte ich für einen absoluten Affront De-
regulierung bringt nicht nur den Abbau von SChutzrechten, 
sondern auch die Verschärfung des Konkurrenzkampfes auf 
dem Arbeitsmarkt Schon vor dem Wettkampf auf dem freien 
Markt - frei für wen? frage ich mich stehen die Verliererinnen 
fest die Frauen. Nicht weil sie weniger leisten oder weniger ri-
sikofreudig sind, sondern weil sie mit Standortnachteilen, mit 
ungleichen Ausgangslagen, mit mangelnder Flexibilität und 
wettbewerbsbehindernden Mehrfachverpflichtungen zum 
Kampf antreten. Frauen, die ihre Arbeitskraft gratis zur Verfü-
gung stellen, die vom Arbeitsmarkt verdrängt oder in unge-
schützte Arbeitsverhältnisse abgedrängt werden, nützen die 
Gleichstellungsrichtlinien nichts. Das betrifft die Mehrheit der 
Frauen im sogenannten EG-Raum. 
«Handelsfreiheit als totalitäres Prinzip» nannte das kürzlich ein 
bekannter Journalist Das geht so weit, dass Sondermülltrans-
porte dem <<Schutz des freien Warenverkehrs» unterstellt sind 
Damit verlasse ich die Wirtschaftsdebatte, in der es um Macht-
kämpfe zwischen Männergruppen geht, bei der Gestaltung ei-
nes Projekts, das von Männern für Männer ausgedacht und 
ausgehandelt wurde. Frauen kommen unter die Räder, so 
oder so. 
Ich lehne die Ratifizierung des EWR-Abkommens ab. Der Al-
leingang sei keine Alternative, hält man mir in jeder Diskussion 
vor. Wohl wahr, nur steckt hinter dieser Aussage die widersin-
nige Annahme, der EWR sei eine Alternative. Die Gegenüber-
stellung Alleingang/EWR ist falsch, weil wir gar nicht vor einem 
Entweder-Oder stehen, sondern vielmehr darüber entSChei-
den sollen, ob wir mehr vom selben wollen oder nicht Mehr 
WirtSChaftswaChstum, mehr Export, mehr Arbeitsteilung, mehr 
Konsum, mehr Ausbeutung der südlichen Länder und damit 
mehr Umweltzerstörung: mehr für eine Minderheit weniger 
für eine Mehrheit. Die Realisierung des Binnenmarktes be-
schleunigt den Prozess der Naturzerstörung und der weiteren 
Verelendung der armen Länder des Südens. Zu dieser Form 
der europäischen Integration sage ich nein, da ich nicht bereit 
bin, meinen Widerstand gegen lebensfeindliche Entwick-
lungstendenzen aufzugeben. 
Es gibt echte Alternativen; sie wurden z B. an der Gipfelkonfe-
renz in Rio formuliert Ein Ja zum EWR ist ein ZeiChen der Resi-
gnation, wenn dieses Ja von denjenigen Kräften ausgespro-
chen wird, die bisher für Veränderung, für Verteilungsgerech-
tigkeit, für die Erhaltung der Lebensgrundlagen eintraten. Die 
kurzsichtige Befürchtung, an der Wachstumssteigerung nicht 
teilhaben zu können, lässt zurzeit jede Diskussion über Per-
spektiven und Inhalte einer anderen Enl:Wi~ckllUl 
und weltweit im Keim ersticken. 
«Maul halten, Augen schliessen und reinspringen» heisst die 
Devise. Den Verzicht auf Mitbestimmungsrechte bei der Fort-
entwicklung des EWR-relevanten EG-Rechts kann ich nur so 
deuten, dass man die Verantwortung für die befürchteten so-
zialen und ökologischen Schäden an eine höhere, anonyme 
Ebene abgeben will. 
Zugegeben, diese im Weltkontext gesehene europäische 
Fehlentwicklung können wir durch ein schweizerisches Nein 
nicht verhindern. Die Chance eines Neins besteht darin, dass 
hier bei uns endlich über unseren Lebensstil, über unsere Wirt-
schaftsformen, über unser Verständnis Demokratie sowie 
über Rolle im internationalen kal:>it<:tlistisl~hEm 
stem bis zum 
öffentliche Debatte ist die Voraussetzung f,jr Entwicklung 
von politischen einer zeitgemässen europäi-
schen Integration, die grundsätzlich befürworte. Nur eine 
politische Integration gibt uns weltoffenen Schweizerinnen 

und Schweizern die Chance, zusammen mit anderen opposi-
tionellen Kräften Europas auf eine lebenswerte Zukunft hinzu-
arbeiten. Das setzt selbstverständlich voraus, dass auf euro~ 
päischer Ebene ausreichende demokratische Mitsprache-
und Kontrollrechte entwickelt werden. 
Der EWR führt in die Sackgasse, nicht nur weil wir in diesem 
Abkommen keine Mitbestimmungsrechte erhalten. Ein Vor-
redner sagte - ein Vertreter der Mehrheit in diesem Saal -: 
,<Der EWR ist der Weg mit den geringsten Risiken; wir können 
im EWR bleiben.» Dem Risiko der Erstarrung möchte ich ent-
gehen. Die Schweiz als Aktionärin bei der Europa AG, das ist 
keine Perspektive. Ich sehe keinen Grund, diesem Männer-
projekt den gewünschten demokratischen Segen zu erteilen. 

Frau Hollenstein: Der EWR ist ein Projekt des Wirtschafts-
wachstums. Trotzdem dürfen wir unseren Beitrittsentscheid 
nicht vorwiegend von wirtschaftlichen Argumenten abhängig 
machen, sondern müssen andere Kriterien an den EWR anle-
gen. Denn wir brauchen kein Wachstum des Bruttosozialpro-
duktes, sondern ein Wachstum der Menschlichkeit: mehr Soli-
darität mit all jenen, die nicht zu der privilegierten Minderheit 
dieser Welt gehören. Um dies zu erreichen, brauchen wir 
keine Abschottung gegen Nichteuropäerinnen und Nichteuro-
päer, sondern ein gerechteres Weltwirtschaftssystem. 
Der EWR in seiner heutigen Konzeption und Zielsetzung ist auf 
dem Weg zu einer gerechteren Wirtschaft hinderlich, denn Ziel 
des EWR ist es in Wirklichkeit, die wirtschaftliche Stärke, Kon-
kurrenzfähigkeit und Vorherrschaft der beteiligten Staaten 
auszubauen und zu festigen. Es geht um Hierarchien und pa-
triarchale Machterhaltung, um Werte, die ich aus feministi-
scher, grüner Perspektive ablehne. Mir fehlt beim EWR die 
Suche nach Alternativen für unseren Lebensstil, nach weItver-
träglichen Wirtschaftsforrnen. Mirfehlen die Garantie von Men-
schenrechten und die Ausgestaltung der Demokratie. Um 4,5 
bis 7 Prozent sollen sich die Länder des EWR jedes Jahr «wei-
terentwickeln". Wer diese Philosophie vertritt, hat nicht kapiert, 
dass die Grenzen des Wachstums erreicht sind. 
Nicht nur dies: Die EWR-Philosophie basiert auch auf der An-
nahme, dass alle Fragen menschlicher ßedürfniserfüllung 
und sozialer Gerechtigkeit nur durch ökonomisches Wachs-
tum gelöst werden können. als ob die vier gelobten Freiheiten 
zur Lösung der eigentlichen Probleme der europäischen Staa-
ten beitrügen im Gegenteil: Bisherige und neue Unter-
drückungsmechanismen werden verstärkt. Von den negati-
ven Auswirkungen des EWR werden zudem die Frauen ver-
stärkt betroffen sein, denn die Unternehmen müssen unter 
dem verstärkten Konkurrenzdruck versuchen, die Produk-
tionskosten und somit die Löhne und SOZialleistungen mög-
lichst tief zu halten. Das hat die vielbeschworene Flexibilisie-
rung der Arbeitsverhältnisse und die Ausdehnung unge-
schützter Arbeit zur Folge. 
Gefragt ist die Frau, die ihren Mann stellt, also eine Anpassung 
der Frau an die Lebensbedingungen des EG-Mannes. Einige 
wenige schon jetzt privilegierte Frauen werden profitieren. Die 
grosse Mehrheit der Frauen wird aber die negativen Auswir-
kungen des Konkurrenzkampfes zu tragen haben. Jedes 
Wachstumsprojekt ist auf Leistung ausgerichtet und führt zu 
einer stärkeren Belastung der Frauen in allen Bereichen. Auch 
die Folgen ökologischer Zerstörung haben primär die Frauen 
zu tragen. Durch ein überproportionales Ansteigen von unbe-
zahlter Arbeit werden die Frauen die Verluste von Lebensquali-
tät - so gut es geht - auszugleichen haben. 
Im jüngsten Beschäftigungsbericht der EG-Kommlssion wird 
eine Zunahme der Arbeitslosigkeit für die kommenden zwei 
Jahre prognostiziert Besondere Problerngruppen sind junge 
Menschen unter 25 Jahren, Langzeitarbeitslose und Frauen. 
Die Erfahrung zeigt überall, dass im Konkurrenzkampf auf 
dem Arbeitsmarkt die Frauen die ersten sind, die aus dem 
stem fallen. Die der Deregulierung ohne 

die dem zugrunde liegt, wirkt sich kontrapro-
duktiv eine Aenderung der bestehenden Rollenverhält-
nisse aus. Damit werden im EWR-Wachstumsprojekt wirt-
schaftlich Schwächere - somit auch Frauen, aber auch Men-
schen aus der Zweiten und Dritten Welt strukturell ausge-
grenzt und benachteiligt werden. 
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Die Politik in der Schweiz und anderswo muss sich an der Ver-
träglichkeit von Mensch und Natur und nicht in erster Unie an 
der Europaverträglichkeit orientieren. Wir Schweizerinnen und 
Schweizer sind wohl europafähig, aber nicht EWR-kom-

M. Rohrbasser: Je m'attendais a ce que !'Europe soit la 
grande excuse de la Suisse dans ce debat Notre place finan-
ciere est parterre, c'est de la faute a Voltaire. La situation eco-
nomique va a vau-I'eau, je pense que ce sera de la faute a 
Rousseau. Qu'avons-nous fait ces dernieres annees? On a 
couru vers I'inflation parlementaire, on atout commence, on a 
rlen fini. Les grands projets sont toujours en gestation, les op-
positions paralysent tout Heureusement, comme Zorro, l'Eu-
rape arrive! 
Nous sommes comme ces jardiniers faineants, accusant tan-
tot la pluie, tant6t le soleil de rulner les rl3coltes. Ce pays est 
bien gouverne. A mon gout, mai qui suis un liberal dans mon 
sang et dans mon ame, iI est trop administre, mais c'est d'un 
balai dans le dos dont nous avons besoin POUf tenk un peu 
droit Avant d'etre citoyen europeen euphorise ou mondialiste 
reveur, il faut quand me me rappeier qu'j( faut etre citoyen de 
son village, de son canton et de son pays. 
Quelques reflexions s'imposent: lorsque I'on dit que la Suisse 
pratique I'isolationnisme, je pense que rien n'est plus faux. 
Nous sommes peut-etre le pays le plus europeen de ce contl-
nent Nous avons 17 pour cent d'etrangers sur notre terrltoire. 
C'est bien, cela nous ouvre quelques horizons. Qui peut dire 
mieux? L'ensemble des pays qui nous entourent nous tien-
nent dans une bonne consideration commerciale. Nous som-
mes le deuxieme elient de l'Europe. Je n'ai encore jamais vu 
un epicier mettre a la porte san deuxieme cUent 
Dans ce debat, on separe, on fractionne cet Accord sur I'EEE 
et cette immense machine technoeratique, politique qu'est la 
CEE. Cela me fait penser au lupanar que frequentaient nos 
heureux grands-peres lorsqu'ils descendaient de leurvillage. 
IIs entrarent dans le hall, regardaient, prenaient la tempera-
ture, en ressortaient paree que le peche pesait par trop sur 
eux. Le lendemain, ils s'enhardissaient et ils finissaient 
contents a I'etage. Ce la veut dire pour moi que la fagade EEEI 
CEE presente d'etranges similitudes. J'ai peur que I'on soit, 
depuis que le Conseil federal a demande I'ouverture de nego-
ciations sur I'adhesion de la Suisse cl I'Union europeenne, 
dans un train duquel nous aurions de la peine a descendre. 
Prenons deux exemples conerets: M. Comby parlait tout cl 
I'heure du liberalisme economique dans le cas de la CEE et 
elevait justement ce liberalisme sur le pavois. Deux exemples: 
lors de I'achat par I'Aerospatiale, compagnie frangaise, de Ha-
villand, societe canadienne, en interdisant POUf la premiere 
fois un achat dans le domaine de I'aeronautique, I'executif eu-
ropeen a franchi un pas qui pose des questions vitales au gou-
vernement et aux entrepreneurs de la Communaute. La com-
rnission semble se faire une idee plutöt sommaire de la 
concurrence. Dans ledomaine aeronautique, vous I'admet-
trez, qui n'est pas un secteur de grande eonsommation, tant 
s'en faut, le fait de raisonner en parts de marche releve d'une 
meconnaissance des realites economiques. Ators la com-
petition mondiale fait rage dans teus les secteurs, serait into-
lerable que Bruxelles se contente de faire des crocs-en-jambe 
aux entreprises europeennes sous pretexte qu'elles seules 
sont a sa portee. Quant a I'achat de Perrier par Nestle, vous 
I'avez vecu, cette firme a du rendre 20 pour cent, au profit 
d'une tierce entreprise, des socretes appartenant a ce graupe, 
sous pretexte d'attenter cl la directive sur les monopoles. 
Si cela n' est pas une voie grande ouverte a l'interventionnisme 
generaHse dans la liberte de marche et dans la vie economi-

des Etats, ators, me direz-vous, qu'est-ce d'autre? 
I'on veut placer en concurrence avec les Etats-

autres dominan-
tes, c'etait but avoue feu la CEE. bon 
commence-t-on ä nouveau ä cartelliser ce continent, 
ainsi une horrible contusion vraisemblablement volontaire 
entre I'instauration da la concurrence d'assence liberale et 
I'harmonisation des conditions de la concurrence d'essence 
socialiste? Non, decidement,les bureaucrates qui composent 

la Commission de Bruxelles ne sont pas les mieux places pour 
determiner eux-memes, grace au pouvoir exorbitant qu'i1s se 
sont attribue, la politique industrielle et commerciale de l'Eu-
rope. 
Concernant la souverainete, les fameuses directives qui, au 
depart, Haient les Etats membres quant au resultat a atteindre 
mais qui leur laissaient toute liberte dans le choix et dans la 
forme des moyens, font que la marge de decisions des Parie-
ments nationaux se restreint comme peau de chagrin. 
Plutöt que de poursuivre sa tune en avant, !'Europe devrait 
s'atteler au travail indispensable de la delimitation de ses pou-
volrs. J'espere que la campagne d'information qui suivra cette 
session sera objective et que le numero Eurotelephone pla-
giant une autre forme d'appel a succes incline le citoyen beo-
tlen a arracher le voile de la deesse Europe, tout comme un 
adolescent decouvrirait en cachette par telephone interpase 
I'utilisation des bas resille, du latex et des chaines qui n'ont 
rien a voir avec ce lies a neige. Comme dit mon vieux eure, il ne 
faudra pas tomber en dessous du porte-jarrstelles. L'union eu-
ropeenne et taut ce qUi, avec elle, est indissociable, c'est un 
peu Barnum pour moi. Certaines et certains d' entre nous pleti-
nent d'impatlence, tout comme les enfants attires qu'ils sont 
par le spectaele de la femme a barbe et de I'homme-serpent 
Mais, dites-vous bien qu'une fois le frisson passe, on ne res-
sortira pas aussi facilement de la tente. A chacun son choix: 
pller ou s'opposer, ou s'opposer pour ne pas plier. Le pire 
n 'est jamais sur mais il faut le prevoir afin de mieux le combat-
tre. Et puis cela constitue la meilleure hygiene democratique 
que pour I'instant l'Europe peut m'offrir. 

On. Borradori: Cosa comporterebbe per il Ticino un'approva-
zione dell'accordo sullo Spazio eeonomico europeo? 10 credo 
che da una simile operazione iI mio cantone uscirebbe co-
munque perdente. Esso corre infatti iI rischio conereto di ve-
dersi confrontato solo con le eonseguenze negative dell'Eu-
ropa Come cittadino di un territorio di frontiera, alle prese con 
preoccupanti situazioni di nuova poverta e con un tasse di di-
soecupazione molto alto, temo in particolare un ulteriore au-
menta degli affitti cosl eome temo una diminuzione degli sti-
pendi e una crescita dei tasse di disoccupazione. La peeulia-
rita forse piu importante ehe ha eontraddistinto le regioni di 
frontiera e stata quella di poter beneficiare di mercati dellavoro 
in cui la politica di immigrazione restrittiva praticata in Svizzera 
veniva risentita meno, e eie grazie alla possibilita di reclutare Ii-
beramente lavoratori frontalieri. 
Con 10 Spazio economico europeo e con la libera circolazione 
di manodopera che esso implica, tale caratteristica verrebbe 
fortemente attenuata A risentirne principalmente sarebbe il di-
namismo, e quindi anche iI benessere, di cui hanno dato prova 
negli ultimi decenni i cantoni di frontiera, tra cui il mio. 
Gosa rappresenta per il Tieino la frontiera con l'ltalia? Apartire 
dagli anni'50 iI confine, in precedenza barriera impenetrabile, 
ha assunto iI ruolo di filtro, in grade di regalare in modo selet-
tivo 10 scambio e il flusso di persone e merci Questo meccani-
smo filtrante ha avuto un ruolo decisivo neUo sviluppo delta 
vita economica dei cantone. COSI, I1 confine risulta aperto per i 
turisti, per lavoratori frontalieri e per determinati nostn servizi 
ehe vengono esportati. Rappresenta per contro una barriera 
invaiicabile per i salan, per il tasse di disoccupazione e per le 
infrastrutture che, fispetto all'ltalia, godono da noi di uno stato 
di salute assai piu confortante e si distinguono per un' unicita 
ehe, appunto, non varca, per nostra fortuna, ilconfine. Non e a 
queste punto difficile immaginare cosa suceederebbe se la 
frontiera si spalancasse e perdesse cosi la sua preziosa tun-
zione di filtro. Basti pensare alle discrepanze esistenti a livello 
salariale. NeUe profession! non qualificate si passono riscon-
trare, sempre tra la Svizzera e l'ltalia, delle differenze di stipen-
dio ehe si situano attorno al 15--20 cento. Lo scarto au-
menta ancora nelle nrrur'''<',.. ... m qualific8lte: so,eci,ali~;ti 
gnano in Ticino dal al 50 
scono lora colleghi A cie il e 
forza di attrazione ehe maigrado tutto, nostro Paese esercita 
ancora all'interno dei teatro europeo, e allora avremo vera-
mente iI quadro completo! In queste circostanze, e ehiaro ehe 
stiamo gettando 1e basi per dare avvio ad una massiccia immi-
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grazione di manodopera e di disoccupazione straniera, come 
se - quanto adisoccupazione - non ci bastasse la nostra! 
E ehe dire Infine dei traffico, in particolare quello di transito suf-
I'asse nord-sud, destinato ad aumentare considerevolmente a 
causa dell'enorme incremento della mobilita che iI mereato 
unico favorisee e trarra quindi eon se? Tale aumento, che rap-
presenta per 11 Tlcino un ulteriore aggravio della situazione am-
bientale e ehe e destinato ad aeeeierare il processo di creseita 
dei eentri a scapito delle valIi, rientra neUa logica dell'integra-
zione. Presto 0 tardi non saremo probabi!mente piu in grado 
di res/stere alle pression; in tal sense della Comunita europea 
e di impadire dunque 11 passaggio dei camion da 40 tonnel-
late, e allora saremo veramente sommersi dal traffico di tran-
sitol Per tutti questi motiv! al momento dei voto sull'entrata in 
materia, esprimer6 iI mio "no" nei confronti dei trattato suflo 
Spazio economico europeo. 

Bircher Silvio: Es liegt in der Natur eines jeden Vertrages, be-
sonders wenn ihn 19 Mitgliedstaaten unterzeichnen, dass ein 
Zustandekommen ohne Kompromisse und ohne ein Geben 
und Nehmen nicht möglich ist. Deshalb ist es grundlegend 
falsch, wenn nun jeder Vertragspartner auch die Schweiz .-
das EWR-Abkommen einzig und allein auf seine Vor- und 
Nachteile auszuloten beginnt. Das ganze europapolitische 
Umfeld, die Ziele der EG wie auch unserer Efta-Partnerstaaten 
haben sich in den letzten Jahren massgeblich geändert. 
Heute sind keine bilateralen Vertragsabschlüsse mehr ge-
fragt, sondern die meisten Länder wollen multilaterale Abkom-
men. Und dazu will die EG heute die Gesamtheit der Integrati-
onsfragen behandeln und nicht nur Einzelfragen. Im Gegen-
zug stellt der EWR-Vertrag aber mit seiner ganzen Fortentwick-
lungsmögliehkeit und den Bereichen weit über das Wirtschaft-
liche hinaus das Ueberwinden des nationalstaatlichen Egois-
musdenkens dar. Die Chance steigt beispielsweise, dass wir 
in brennenden Fragen wie der Umweltpolitik gesamthaft 
Durchbrüche erzielen können, während sich beim einzeIstaat-
lichen Vorgehen jedes Industrieland immer wieder auf seinen 
Konkurrenznachteil berufen könnte. 
Die Zustimmung zum EWR-Vertrag bedeutet tür mich aber 
auch das Bekenntnis, dass wir zu diesem Europa gehören, 
wie es sich seit dem Zweiten Weltkrieg zunehmend friedlicher 
gestaltet und geformt hat So gesehen hat dieses Abkommen 
unter den 19 zum Teil früher stark zerstrittenen Staaten Euro-
pas durchaus auch eine geSChiChtliche und nicht nur eine wirt-
schaftliche Dimension. Der EWR bildet so etwas wie eine frie-
densstiftende Klammer in Europa, die es für uns zu stärken 
und nicht zu schwächen gilt. 
Sehen Sie sich die Landkarte dieses EWR etwas genauer an. 
Es sind alle Länder dabei, von Island im Westen bis an die Ost-
grenze Deutschlands; es sind vom Nordkap bis nach Sizilien 
oder Griechenland sämtliche Staaten Europas dabei, und si-
cher - diese Prognose wage ich - werden sich in nächster Zeit 
mindestens auch die Staaten Mitteleuropas um eine Auf-
nahme in diesen EWR bemühen. Da frage ich Sie alle, und ins-
besondere die Gegner dieses EWR-Abkommens: Soll nur un-
ser Land, soll nur dieser Staat, die Schweiz, einen weissen 
Flecken auf dieser Landkarte Europas bilden? 
Die Gegner des EWR-Abkommens schulden uns darüber hin-
aus aber auch die Antwort auf die Frage, welche Zukunft ein 
Alleingang hat Wir betreiben, wie Sie wissen, seit 1960 im Ver-
bund mit den Efta-Partnern den Freihandel. Wir haben ihn seit 
1972 auf die EG-Staaten es sind heute deren zwölf erwei-
tert. Insgesamt rund 70 Prozent unserer Exporte gehen in 
diese beiden Staatengruppen, EG und Efta 
Ob Sie es glauben wollen oder nicht: Mit einem Abseitsstehen 
vom EWR stellen Sie diesen Freihandel zunehmend in Frage, 
Denn wir wären das Land innerhalb dieses EG- und 
Efta-Blocks, das dem fernbleiben würdR Wir könnten 

Spies:sen auftreten wie 
die Konkurrenz. Und wenn unsere Waren und Dienstleistun-

schlechter behandelt würden, könnte ja müsste viel-
sogar - ein Teil unserer Firmen ihre Produktion den 

EWR verlegen. Sie würden dann in Zukunft nicht mehr Güter, 
sondern Arbeitsplätze exportieren. 

Investitionen, vor allem eines Teils unserer dynamischen Be-
triebe, würden nicht mehr in der Schweiz, sondern im EWR 
ohne die Schweiz getätigt Wenn aber Investitionen und die 
Produktion bei uns retour gehen, trifft das auch unsere ge-
samte Volkswirtschaft. Denn die grossen Exportfirmen, von 
denen ich soeben gesprochen habe, haben auch Tausende 
von Zulieferbetrieben: Diese Zulieferbetriebe mit ihrer Arbeit-
nehmerschaft könnten sich dann die Nase platt drücken, 
wenn die Aufträge an die Exportfirmen ausblieben. 
Der Alleingang, meine Damen und Herren EWR-Gegner, hat 
somit auch wirtschaftlich gesehen keine Zukunft. Wir würden 
damit den Rückwärtsgang einschalten. Die Zustimmung zum 
EWR ist eine Notwendigkeit! 

Cincera: Wir fällen hier, wenn wir überdas Ja oder das Nein zu 
diesem EWR-Vertrag entscheiden müssen, einen Grundsatz-
entscheid. Wir fragen uns: Sind es die allfälligen wirtSChaftli-
chen Vorteile wert, diesen politischen Souveränitätsverlust, 
der schon beim EWR eingebaut ist und der dann bei der EG 
seine Fortsetzung findet, in Kauf zu nehmen? 
Wir werden immer wieder aufgerufen, die beiden Dinge zu un-
terscheiden, also den EWR ganz strikte von der EG zu unter-
scheiden. Es sind zwar zwei Dinge, und es werden zwei Ab-
stimmungen stattfinden. Aber man kann die Sache halt doch 
nicht trennen, weil sich die Geschichte im Verlaufe der Ver-
handlungen so entwickelt hat. 
Als unser Bundesrat aufbrach, um mit den anderen Efta-Staa-
ten zusammen diesen EWR-Vertrag auszuhandeln, war die 
Idee, dass diese Efta-Staaten an den Binnenmarkt angekop-
pelt werden, also nur wirtschaftlich angekoppelt werden, da-
mit sie am Binnenmarkt teilnehmen können, ohne irgendweI-
che pOlitische Konsequenzen daraus ziehen zu müssen. Un-
terdessen ist die Geschichte etwas anders verlaufen. Sie wis-
sen es alle: Der Bundesrat musste weit hinter diese Absichten 
zurückgehen. Die anderen Efta-Länder sind vorgeprellt, sie 
wollen in die EG eintreten. 
Auch der Bundesrat schreibt in allen Botschaften und Berich-
ten, in den Botschaften zum EWR-Abkommen und im Bericht 
über einen Beitritt der Schweiz zur EG, dass der EWR nur eine 
Zwischen phase, ein Zwischenschritt auf dem Weg zur voll-
ständigen Integration in dieses Europa, sei. Also müssen wir, 
wenn wir jetzt über diesen EWR entscheiden, den Blick auch 
zur EG hinwenden, weil dieser Zwischenschritt irgend etwas 
präjudiziert. 
Die Befürworter des EWR-Vertrages werfen den Gegnern ich 
zähle mich zu den Gegnern immer wieder vor, sie hätten 
Aengste. Nein, es sind keine Aengste. Wir sind Rationalisten 
wie alle anderen Leute auch, Wir beurteilen auch die wirt-
schaftliche Frage ganz rational. Es ist Verantwortungsbe-
wusstsein, das uns zur Ueberlegung bringt, diesem EWR nicht 
beizutreten, weil in diesem EWR-Vertrag und in dieser Wirt-
schaftsorganisation Europas alles andere als Deregulierung 
steckt; statt dessen ist es ein Wust, ein Wall von Regulierun-
gen, der die freie Wirtschaft auf die Länge tötet. Man kann eine 
Wirtschaft nicht derartig bis ins letzte Detail organisieren wol-
len, ohne sie kaputtzumachen. Das haben wir in diesem Gaale 
immer und immer wieder, wenn wir unsere Gesetze 
gemacht haben, zur Kenntnis nehmen müssen. Wir müssen 
uns die Frage stellen: Führt diese wirtschaftliche Entwicklung, 
die nur auf Quantität und nicht auf Qualität ausgeriChtet ist, an 
den richtigen Ort? 
Man spricht immer von den gleich langen Spiessen. Gleich 
lange Spiesse können Sie einmal verteilen. Aber nachher be-
ginnt der harte Kampf, und derjenige, der mit dem gleich lan-
gen Spiess, den er bekommen hat, besser kämpft, wird gewin-
nen. Genau hier steckt ein Konstruktionsfehler in dieser gan-
zen EG-Wirtschaft. Sie will mit dieser Reglementierung im 
Grunde genommen dafür sorgen, dass die ::>OileSl,e 

sind; aber so es denn so macht 
freie 

Darum es besser, wir entscheiden uns 
der zwar unter Umständen hart sein kann ~ den Weg des 
leingangs. Wenn wir es schaffen, unsere Qualität zu dOlr""rn 

wenn wir es schaffen, immer die bessere Bildung zu vermit-
teln, wenn wir es schaffen, die besseren Produkte auf den 
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Markt zu bringen, werden wir es in der Zukunft auch ohne EWR 
und ohne EG bestens schaffen. 

Grass Andreas: Glauben Sie wirklich, dass sieh die Schweize-
rinnen und Schweizer rhetorisch nach Europa hineinprügeln 
lassen - nach dem Motto: "Wenn Du nicht ja sagst, dann geht 
es dir schlechter, dann bist du ein Fundi, ein Neinsager oder 
ein Angsthase»? Glauben Sie wirklich, eine falsche Altemative 
zu konstruieren sei sinnvoll? Es gibt meiner Meinung nach kei-
nen Alleingang. Es geht um die Form der Integration, die oh-
nehin stattfindet Glauben Sie wirklich, mit einer falsChen Alter-
native die selbstbewussten, sensiblen, auf ihre Selbstbestim-
mungsmöglichkeiten stolzen Schweizerinnen und Schweizer 
zu einer einseitigen, schlechten, ökonomistischen, politisch 
absolut mageren Lösung verführen zu können? 
Die Schweizerinnen und Schweizer lassen sich von der euro-
päischen Integration überzeugen, wenn die Form überzeu-
gend ist Wenn sie die Form nicht überzeugt, können Sie sie 
auch mit erpresserischer Argumentation Arbeitsplätze, 
Angstmacherei - nicht überzeugen. 
Die grosse politische Kunst, vor der meiner Meinung nach die-
ser EWR-Vertrag versagt, ist heute, die Oeffnung der National-
staaten zu realisieren, ohne dass die Bürgerinnen und Bürger 
in diesen Staaten, und zwar überall, ihre Möglichkeiten der 
Selbst- und Mitbestimmung verlieren. Diese politische Mess-
latte erreicht der EWR nicht annähemd. Er nimmt sie, indem er 
sich unter ihr durchmogelt 
Wir müssen heute in einen Lemprozess, in einen Emanzipati-
onsprozess einsteigen. Wir müssen uns von der Vorstellung 
lösen, dass die Staaten alleine die wesentlichen Probleme lö-
sen können. Wir dürfen auch nicht meinen, wir könnten unser 
Schicksal einfach irgend jemandem, einer Gruppe verschie-
dener Menschen in die Hände legen. Wir wissen - das ist in 
der Schweiz absolut verankert -, dass wir Lösungen in unse-
rem Sinne nur dann finden, wenn wir alle unsere Ansichten 
einbringen können, wenn wir das Recht haben, gehört zu 
werden. 
Dieses Recht, das bisher in den Efta-Staaten, in Norwegen, in 
Schweden und in der Schweiz, verankert gewesen ist, muss 
heute für ganz bestimmte Grunde auch auf europäischer 
Ebene eingerichtet werden. Das geht nicht mit einer Integra-
tion, die nur die wirtschaftliche Optik akzeptiert und die politi-
schen Entwicklungsperspektiven unterschätzt und vernach-
lässigt 
Ich sage Ihnen, eine entsprechende Sensibilität gibt es nicht 
nur in der Schweiz. Wenn Sie die Diskussion in Norwegen se-
hen, dann sagen Ihnen die Leute dort genauso wie hier: Die 
Abstimmung im Parlament ist in Norwegen noch gar nicht ge-
wonnen. 
Nicht nur wir sind es, die das Schicksal nicht in andere Hände 
legen wollen, nicht nur wir wollen die Politik nicht auf die Wirt-
schaft reduziert haben, nicht nur wir wollen an dem teilhaben, 
was uns betrifft das wollen alle! In allen Efta-Staaten steigt 
der Anteil derer, die aus diesen Gründen nicht aus antieuro-
päischen Gründen - zur Form der rein wirtschaftlichen inte-
gration nein sagen. Es ist wirklich eine grosse Kunst, eine epo-
chale Herausforderung, die Demokratie vom Nationalstaat zu 
lösen, weil dieserfür die grossen Probleme zu klein geworden 
ist, und auf der europäischen Ebene die notwendig ist, um 
diese Probleme zu lösen - neu zu konstituieren, neu einzurich-
ten. Es ist notwendig, dass wir teilen lernen, aber auch, dass 
der Prozess der Entscheidung, wo geteilt werden muss, von 
uns selber mitbestimmt wird. Nicht nurvon Ministern, nicht nur 
von Parlamentariern, nicht nur von Beamten, nicht nur von Di-
plomaten: Wir alle haben das Recht, an diesem Prozess teilzu-
haben. Für diesen Lernprozess, diesen Fortschritt bringt dIe-
ser EWR-Vertrag im Gegenteil, er ist meiner Meinung 
nach kontraproduktiv. in der Schweiz muss man noch 

selber alles alleine machen Die~ 
,errlOrOZE~SS hat erst angefangen. Wenn Sie in diesem Pro-

zess zu eine Entscheidungssituation herbeiführen, riskie-
ren Sie, dass dieser Prozess gelähmt wird. Deshalb, denke 
ich, nehmen die zu diesem EWR-Vertrag ja 
stimmen möchten - zu denen ich nicht gehöre eine zu 
grosse Verantwortung auf sich. Wenn wir in der Schweiz die-

sen notwendigen Lern- und Integrationsprozess bezüglich 
Europa behindern, nehmen wir die Verantwortung für einen für 
die Zukunft der Schweiz in Europa kontraproduktiven Ent-
scheid im Dezember auf uns. 
Deshalb bin ich bereit, auf das Geschäft einzutreten. Ich will 
diese Diskussion führen, aber ich stimme nein. weil ich den 
notwendigen politischen Integrationsprozess nicht behindern 
möchte. 

M. Berger: Pour realiser quelque chose de grand, I1 faut y 
croire, I1 faut s'y engager. Sans une teile attitude, peut-etre que 
la Suisse n'existerait tout simplement pas. Et si l'Europe a vecu 
la deuxieme partie du XXe siede sans grand conflit, c'est que 
des hommes ont cru au dialogue, a la concertation, au par-
tage, plutöt qu'ci la seule course aux interets particuliers. A 
mon avis, trois raisons militent en faveur de la signature de cet 
Accord sur I'EEE 
La premiere est bien evidemment I'lnteret economique que re-
presente I'ouverture du grand marche. Alors qu'une relance de 
I'emploi ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices chez 
nous comme ailleurs, on peut admettre que I' accord vient ci son 
heure, bien qu'iI nefallie pas cependant se faire trop d'illusions. 
Neanmoins chacun doit prendre conscience que si l'Espace 
economique europeen se realise sans notre participation, no-
tre paysseverraprogressivementmarginalise. Or, un Etataussi 
dependant du commerce exterieur peut-il se permettre de se 
distancer des pays qui I'entourent? Une teile attitude affaiblirait 
considerablement nos relations exterieures. Nous y perdrions 
meme une part de notre credibilite. 
Si pour nous, agriculteurs, les incidences de I'accord sont de 
peu d'importance, ne nous y trompons pas, ci detaut d'une po-
litique agricole europeenne bien structuree, et ceci dans des 
delais relativement courts, des difficultes enormes se presen-
teront, des conflits meme peuvent surgir. Le dialogue, la nego-
ciation pour une politique agricole europeenne sont ouverts. 
Participerons-nous, oui ou non, a I'ouverture offerte? La re-
ponse, c'est une question de choix: ou bien nous choisissons 
la voie offerte, ou nous nous replions sur nous-memes dans 
une politique agricole super-reglementee, en renforqant la 
protection douaniere. Cette derniere voie, nous n'en voulons 
pas. Acceptons donc I'accord avec confiance et engageons-
nous a participer acette construction. 
Le deuxieme motif de la negociation de I'accord est encore 
plus pertinent. Par !'introduction des quatre libertes, les 
echanges avec l'Espace economique europeen iront en s'in-
tensifiant et, de ce fait, ne se limiteront pas aux seules ques-
tions d'ordre economique. 
Pragmatiquement, cet accord sera aussi une ouverture ä di-
mension culturelle, et ceci est tres important Cette nouvelle si-
tuation evitera non seulement des desequilibres economi-
ques et sociaux, mais assurera un rapprochement progressif 
des multiples cultures et ethnies qui animent notre continent. 
Souvenons-nous que la plupart des conflits armes ont pour 
origine les desequilibres economiques et les divergences 
entre les differentes ethnies et cultures. Ainsi, l'Accord sur 
!'EEE represente aussi un moyen non negligeable de lutte 
contre les sources de conflits, ii contribuera cl la stabilite et au 
maintien de la paix en Europe. 
La troisieme raison importante est d'ordre interieur. La reces-
sion economique tend malheureusement ci renforcer I'autar-
cie dans certains domaines je pense particulierement a 
I'economie agricole - a multiplier les positions cartellaires, a 
encourager les monopoles dans certains secteurs economi-
ques. La signature de I'accord est le moyen d'eviter de tels 
ecuei!s et de promouvoir un marche sain soumis a une 
concurrence loyale. Les adversaires de I'EEE se confortent de 
j'idee que notre pays, par cet accord, perdra sa personnalite, 
san independance, ses !ibertes. sa souverainete. Mais ces 

delmO'Cfciticlues, dont naus nous faisons las defenseurs, 
oe consistent pas seulement cl se cl 
ter ses sous ou cl tirer les marrons feu: non, la liberte et 
dependance engendrent une attitude de collaboration, de par-
tage et d'ouverture. 
C'est pourquoi, par l'adhesion a I'Espace economique euro-
peen, nous serons en mesure de renforcer nos institutions de-
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mocratiques, notfe identite nationale nous en avons be-
soin et nofre cohesion, Certes, iI est possible au depart que 
nous y laissions qualques plumes, Cependant l'Accord sur 
I'EEE est un investissement economique et culturel unique 
pour notfe pays et pour l'Europe. 11 permettra de reactiver nos 
economies, de consolider notre equilibre interieur, de contri-
buer cl la stabilite etau bien-etre de notfe pays, comme de l'Eu-
rope tout entiere. Notre pays, par son histoire, temoigne de 
fat;on eclatante que c'est toujours par le dialogue et !'ouver-
ture que progressent la democratie et la paix. 

Stalder: Letztes Jahr durften wir 700 Jahre Eidgenossen-
schaft feiern ja, wir durftenl Der Schweiz war es gelungen, 
ihre Eigenständigkeit in all den Turbulenzen, die Europa im-
mer wieder erschüttert haben, aufrechtzuerhalten. Dies ist al-
lerdings nicht ohne Schwierigkeiten und nicht ohne recht 
schmerzhafte Erfahrungen gelungen, aber es ist gelungen, 
Nicht nur hat es die Schweiz geschafft, ihre Existenz über die 
Runden zu bringen, sie hat es sogar geschafft, in Europa zur 
reichsten Nation zu avancieren. Die Natur bot keine günstigen 
Voraussetzungen: keine Bodenschätze, relativ rauhes Klima, 
einen grossen Anteil unfruchtbarer Fläche, und dennoch er-
reichte es das Schweizervolk, sich ein respektierliches Ein-
kommensniveau zu schaffen. Die Schweizer haben allen 
Grund, auf das Erreichte stolz zu sein. 
Blicken wir auf die Gründe dieser Entwicklung zurück, so fällt 
auf, dass es der Schweiz auch im 20. Jahrhundert gelungen 
ist, sich aus den Wirren zweier Weltkriege herauszuhalten. In 
weiser Voraussicht erkannte man nicht erst im 20, Jahrhun-
dert, dass ein kleiner Staat sich nicht an den Kämpfen der 
Machtgiganten beteiligen darf. Die Doktrin der Neutralität be-
stand also in unserem Jahrhundert erneut eine Bewährungs-
probe, wie sie nicht besser dokumentiert werden kann. 
Dank den intakt gebliebenen Infrastrukturen konnten die 
Nachkriegsjahre zur Entwicklung des heutigen Wohlstandes 
genutzt werden. BetraChten wir analytisch den wirtschaftli-
chen und den staatspolitischen Stand der Schweiz als Le-
bensraum des Schweizervolkes, dann lassen sich keine 
Gründe ausmachen, aus denen sich unser Land an einer 
Machtkonstellation wie der EG beteiligen müsste, um überle-
ben zu können. 
Wozu also das ganze Theater mit den Behauptungen, die 
Schweiz müsse sich der EG anschliessen? Ich sehe weit und 
breit keine Notwendigkeit für einen solchen Akt, der das Ende 
einer 700jährigen Epoche in Freiheit, politischer Eigenständig-
keit und den Verlust der sich so segensreich auswirkenden 
Neutralität zur Folge haben würde. Wozu die Behauptungen, 
die Schweiz müsse sich an Europa anschliessen, sonst drohe 
ihr die Gefahr der Isolation? Das ist doch barer Unsinn! 
Die Schweiz ist mit ihren internationalen Firmen, ihren Versi-
cherungsgesellschaften und Banken nicht bloss europaoffen, 
sondem weltoffen. Ich glaube, diese Tatsache nicht beson-
ders begründen zu müssen. Jeder kann sich selber davon 
überzeugen. Oder warum findet man in jeder bedeutenden 
Stadt der Welt Niederlassungen von schweizerischen Institu-
tionen, Zweigniederlassungen von Schweizer Firmen, Bankfi-
lialen und Versicherungszweigstellen vor? 
Bestimmt darf man annehmen, dass sich die Konkurrenzfähig-
kelt auch in Zukunft als alleiniger Gradmesser auf dem Eu-
ropa- und Weltmarkt erweisen wird. Die Konkurrenzfähigkeit 
wird entscheiden, wie gut sich die Schweizer Wirtschaft in Eu-
ropa und in der weiten Welt wird behaupten können, nicht die 
Aufgabe der politischen Eigenständigkeit Die Schweiz wird 
auch weiterhin mit bilateralen Handelsverträgen und zwi-
schenstaatlichen Abmachungen besser leben können ais un-
ter einem zentralistisch ausgerichteten Brüsseler Diktat 
Mit dem EWR-Vertrag droht die Schweiz in die totale Bedeu-
In~ISI(lSI~~KEHtabzusjnken, ohne echte und mit ei-

nem Verlust an 
Heute hat die Schweiz eine recht markante Bedeu-

Diese darf mit dem EWR-Vertrag nicht leichtfertig aufs 
gesetzt werden. Wir haben die Verfassung, auf die wir 

uns in diesem hohen Haus verpflichtet haben, zu respektieren 
und haben keine Verträge gutzuheissen, welche die Schweiz 
als freie, eigenständige Nation in Frage stellen, 

Reimann Maximilian: Seit ich diesem Parlament angehöre-
und das sind nun bald fünf Jahre -, bin ich noch nie mit einer 
solchen Ungewissheit in eine Debatte gestiegen wie heute, 
weil sowohl ein Ja wie ein Nein zum EWR-Vertrag unserem 
Land viele Vorteile und viele Nachteile bringen wird. 
Erst die kommenden Jahre werden uns im Massstab 1 auf, 
zeigen, welches im Jahre 1992 die richtige Entscheidung ge-
wesen war oder gewesen wäre. Wir aber sind aufgerufen, 
heute die Weichen zu stellen, wo noch so viele unbekannte 
Faktoren den Blick in die Zukunft trüben. Jedenfalls zähle ich 
mich nicht zu jenen Parlamentariern, die angeblich schon seit 
Wochen und Monaten genau wissen wollen, was richtig bzw, 
was falsch ist 
Heute, an der Schwelle zum neuen Zeitalter des EuropäiSChen 
Wirtschaftsraumes, zähle ich mich zu den EWR-Befürwortern 
und damit zu jenen, die der Ueberzeugung sind, die Schweiz 
könne sich aus volkswirtschaftlichen Ueberlegungen vor dem 
EWR nicht verschliessen. Mein Ja in der Schlussabstimmung 
und mein Eintreten für ein Ja in der Volksabstimmung werden 
aber noch von einigen Bedingungen abhängig sein, Werden 
diese nicht oder nur unzureichend erfüllt, behalte ich mir vor, 
das politische Lager zu wechseln. Ich betone das hier und 
jetzt, damit mich dereinst niemand der Fahnenflucht bezichti-
gen kann. 
1. Bedingung: Das Eurolex-Paket Das Fuder Eurolex darf 
vom Parlament nicht noch mit sozialen, umweltmässigen oder 
anderen politischen Begehrlichkeiten überladen werden, die 
vom Acquis communautaire überhaupt nicht verlangt sind, 
Die gleiche Einschränkung gilt für die Vollzugsverordnung, für 
die der Bundesrat allein zuständig ist Man hüte sich, durch 
diese Hintertür politische Begehren realisieren zu wollen, die 
bis heute stets am Volks-Nein gescheitert sind 
2. Bedingung: Das Referendum. Das Referendum des Volkes 
muss einzeln gewährleistet sein. Die Version des Bundesra-
tes, wonach das fakultative Referendum ausgeschlossen wer-
den soll, istfür mich nichttragbar. 
3. Bedingung: Die Option Vorstufe zum EG-Beitritt Ich bin ein 
entschiedener Gegner einer Val/mitgliedschaft der Schweiz in 
einer EG, wie sie mit den Vertietungsbe~chlüssen von Maa-
stricht vorgezeiChnet ist Der Bundesrat hat nun aber als Ziel 
seiner Europapolitik unmissverständlich die «vorbehaltlose 
Mitgliedschaft in der EG .. definiert, der EWR wird ebenso klar 
als "Zwischenstation auf dem Weg zum Endziel EG-Beitritt» 
bezeichnet 
Da kann ich nicht mehr mitmachen. Es sei denn, Herr Bundes-
rat Delamuraz und Herr Bundesrat Felber, Sie relativieren die 
diesbezügliche Aussage in der EWR-Botschaft und erklären, 
der EWR könne, im Sinne einer weiteren Option, durchaus auf 
längere Zeit - einige Jahre lang - als selbständige Institution 
Bestand haben. 
4. Bedingung: Die personellen Auswirkungen. Das EWR-
Abkommen bewirkt die Schaffung von 413 neuen Beamten-
steIlen. Ich erwarte, dass diese Leute aus der bestehenden 
Verwaltungshierarchie rekrutiert werden. Der EWR darf uns 
nicht noch mehr Staat bringen. Ich frage Sie deshalb in aller 
Oeffentlichkeit an, sehr verehrte Herren Bundesräte: Ist diese 
Bedingung erfüllbar? Kann der Bundesrat die Erklärung 
ben, dass das neue EWR-Beamtenheer überwiegend aus 
dem heutigen Verwaltungsapparat rekrutiert werden kann? 
Unter den genannten Voraussetzungen stehe ich weiterhin 
zum EWR, denn wir brauchen eine uneingeschränkte Markt-
öffnung in Europa, um wirtschaftlich stark zu bleiben, stark ge-
nug jedenfalls, um auch künftig unsere Sozialwerke und un-
sere Landwirtschaft zu finanzieren. 
Ich glaube nicht, dass wir im Alleingang über eine genügend 
grosse Deregulierungskraft für die WirtSChaft verfügen. Den-
ken Sie doch nur daran, wie häufig - viel zu unser Par-
lament in Zeit in die en,tg€~gengesletzte 

,hnM .. ,'kt" hat: Preisüberwacher 
tung des im nichtlandwirtschaftli-
chen Bodenrecht; Vorkaufsrecht für Pächter usw, 
Ich wiederhole deshalb abschliessend: Ich bin für den EWR, 
aber nicht um jeden Preis. Ich stimme morgen für Eintreten. 
Daraus soll und darf aber nicht der SchlUSS gezogen werden, 
dass ich auf alle Fälle bei diesem Ja bleiben werde. Zu viele 
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Fragen sind noch offen. Erst wenn diese geklärt sind, steht 
auch meine endgültige Haltung zum EWR fest 

M. Pini: Je pensa que M. Jean-Pascal Delamuraz se seuvient 
lorsque M. Bernard Dupont, cst inoubliable collegue valaisan 
avec son grand chapeau qui siegeait lei, ce grand monsieur de 
Strasbourg, disait cl. cette tribune ii y a dix ans: "L'Europe est-
elle un reve ä tuer?". Je lui avais retorque: «Bernard, c'esttres 
dur ce que tu dis. Je ne t'al jamais entendu parfer de tuer "Eu-
rope!» Selon la mythologie grecque, I'Europe est une belle fiile 
(sembra fosse la flglla di Giove). 11 m'a repondu: "Non il ne faut 
pas la tuer, mais ii y a un dieton (Jean-Pascal, je ne me rappelle 
plus !e nom du poete, mais rai note la cltation): si tu veux 
connaitre un reve, iI faudrait le tuer pour volr ce qui reste». J'ai 
!'impression que nous n'avons pas le droit de tuer le reve de 
I'Europe. 11 doit demeurer. Moi-meme i'ai sub! pendant 9 ans 
d'appartenance ininterrompue au Conseil de l'Europe des de-
sillusions. Je suis parti avec l'Europe federale (de Altiero Spi-
nelli!) et je reviens avec celle de Delors (et c'est moi qui suis 
parti, puisque je viens de terminer). 11 ne faut pas prendre cette 
Europe pour un demon (demonizzare). Lors d'une reunion de 
mon parti ä Interlaken, j'avais dit avec mon coeur qui pleurait ä 
ce magnifique Ministre de I'economie et du commerce exte-
rieur, mon ami Jean-Pascal Delamuraz: «Je ne voterai pas le 
traite. Ne me parle pas d'adhesion». Je confirme mon opposi-
tion a la CE. Toutefois, en grinc;ant des dents (a denti stretti) je 
voterai le traite, Monsieur le Conseiller federal, pour trois rai-
sons. 
Premierement, je dois admettre que ce traite a aide ä mettre la 
pendule suisse, sinon ä I'heure europeenne, au moins cl. 
I'heure du monde. Je me suis aperc;u que des postulats que 
j'avais presentes finissent par etre realises. Je cite un exemple: 
la reconnaissance des diplömes. Mais attention, si par hasard 
les franc;ais devaient dire non a Maastricht, referions-nous 
I'exercice? Imaginez-vous que dans quelques jours la France 
refuse le traite de Maastricht! Que deviendra l'Espace econo-
mique europeen? Que ferons-nous, que fera M. Delors? Je ne 
sais pas. Peut..etre rien, peut-etre tout Dans cet orgasme euro-
peen - excusez le terme - il Y a beaucoup de Christophe Co-
10mb qui ont decouvert aujourd'hui l'Europe. 
Je me rappelle le temps ou je commenc;ais ä pari er de l'Eu-
rope federa!iste avec Henri Schwam et Denis de Rougemont, 
ce grand person nage qui me regardait et me disait: «La Suisse 
ne deviendra peut-etre pas un ilot, mais le district federal de 
I'Europe». Nous allions contre le Vorort, I'USAM, les banques 
et toute I'industrie. Nous etions tout simplement des fous, 
cela, il n'y a meme pas 25 ans. Par consequent, si je dis oui au 
traite, je dois egalement approuver ce que M. Petitpierre m'a 
dit: «Tu ne peux pas etre contre ta philosophie». Ma philoso-
phie a toujours ete I'ouverture. C'est un peu ingenu si vous 
voulez, mais dans I'ingenuite je n'ai jamais tue un reve, je n'ai 
jamais eu la curiosite de voir ce qui se passerait si je le tuais et 
ce qui resterait Je dis oui parce que je veux peut-etre manifes-
ter un demler geste de confiance - non que je fasse preuve 
d'une grande sagesse, mais j'ai dejä un certain age et je ter-
mine au Conseil de l'Europe - envers I'engagement des 
conseillers federaux peur ce traite. C'est emouvant ce que 
M. le President de la Conrederation et M. Jean-Paseal Dela-
muraz ont entrepris. 11 y avait des moments ou je me disais qu'il 
etait preferable que ce traite meure ä Luxembourg ou a Bruxel-
les plutöt qu'en Suisse. Aujourd'hui on peut affirmer que ce 
n'est pas le traite de vos reves, soyez justes. Je sais que vous 
esperiez un autre Espace economique europeen. Finalement 
est arrivee une creature qui n'etait pas celle dont vous reviez, 
mais elle est la Je dis oui «a denti stretti", Monsieur le Conseil-
ler federal, pour un engagement de confiance envers I'Eu ~ 
ropa, parce que je sens qu'iI faut faire cet acte de fOi, mais ne 
me demandez !'adhesion de la Suisse a la Communaute~ 
En tant ce n'est pas La, le 
est net pas pionger la nuit de 
Si on veut faire "un nell'acqua d'estate per la ~l>lni,.,tnl", si 
accende una lampada per vedere se non si cade, magari in 
una piscina vuota,,~ 
On raconte que le directeur d'un institut de fous a fait I'inaugu-
ration de la piscine qui venait d'etre construite en disant: 

"C'est un magnifique institut, ii y a une piscine». Eh bien, des 
gens s'y sont jetes et elle 6tait vide' 
Alors iI a aftifme: "Ne vous en faites pas, ce ne sont que des es-
sais. Vousverrez, quandilyauradel'eau, lesuccesseraencore 
plus grand que maintenant!". Je souligne que je n'aimerais pas 
que nous fass/ons un fiasco en nousjetant dans une piscine 
sans eau. L'Europe est un reve. On ne le tue pas. Je termine car 
laclochette est une realite. J'aime encore f'entendre carelle est 
la preuve que mes paroles doivent auss! avoir une fin. 

M. Ziegler Jean: Oe temps ä autre, dans ce Parlement, iI faut 
exprimer clairement son opinion; et c'est ce que je fais ce ma-
tin: iI faut etre fou pour etre oppose a l'Europe. Cela peut etre la 
folie esoterique et sympathique de Mme Bär, ou la folie dure, 
ego'iste, corporatiste de M. Frey Walter. Mais, je le repete, en 
1992, I1 faut etre fou pour etre contre la construction euro-
peenne. 11 y a donc lieu, aujourd'hu!, de dire oui ä l'Espace 
econom/que europeen, demain, oui ä la Communaute, et 
apres-demain, I'etape apres Maastricht, oui a l'Etat confederal 
europeen. 
Les raisons de ce tripie ouf so nt plus qu'evidentes: en ce mo-
ment, en Bosnie-Herzegovine, dans I'ancienne Yougoslavie, 
les fasc/stes, les terroristes serbes egorgent dans les camps 
de concentration, tuent, bombardent des quartiers entiers. La 
famine regne et I'on compte des milliers de victimes. Tous, y 
compris nos collegues ici presents, disent: ahl cette Europe, 
comme elle est faible, incapable qu'elle est d'assurer I'ache-
minement des convois humanitaires et d'imposer ä la Grece, 
qui pourtant fait partie des Douze, I'embargo decrete par la 
Communaute! Quelle faiblesse, quel drame, quelle tragedie! 
Or ce matin, les memes personnes affirment: ah! cette Europe, 
on n'en arien ä voir, on n'en veut paslll y a la une schizophre-
nie que je ne comprends pas. 
Nous, socialistes - nous ne sommes helas pas assez nom-
breux dans cette salle - avons reve, depuis la fondation de la 
premiere Internationale, il y a 128 ans, de I'abolition de I'Etat 
national, de la disparition des frontieres, de la fraternite des tra-
vailleurs. Cela ne s'est pas falt L'Europe d'aujourd'hui n'est 
pas notre Europe, ce n'est pas nous qui I'avons faite, mais ce 
sont le grand capital, la rationalite marchande, le capital 
mono-politique multinational qui ont impose cet espace pour 
la maximalisation des profits et I'accumulation de la plus-
value. Cependant, cet es pace continental existe bel et bien: ä 
Bruxelles, ont ete mis en place une commission , un Conseil 
des ministres, un Parlement europeen, soit les trois instances 
politiques embryonnaires de ce Marche commun. J'ai en-
tendu hier une calomnie apres I'autre contre cette commis-
sion: bureaucratie tatillonne, administration ecrasante, ete. «11 
. ne faut pas charrier», si vous me permettez I'expression: pour 
360 millions d'habitants du Marche commun, iI y a environ 
7000 fonctionnaires. 11 y en a 24 000 ä Geneve pour 
358000 habitants. Cent fois moins d'habitants ä Geneve, sept 
fois plus de fonctionnaires qu'ä Bruxelles. Parler d'une eom-
mission ecrasante, d'une administration plethorique, c'est 
simplement de la desinformation. Heureusement qu'iI y a 
Bruxelles. C'est le demler bastion d'une administration pubIi-
qua, d'un sens et d'un interet publics sont, dans cet oeean 
capitaliste, une defense pour le consommateur et POUT le tra-
vailleur~ 11 faut rejoindre ces quelques institutions faibles, em-
bryonnaires, et les developper; cela me semble evident 
Quand Chartes Martel, le grand-pere de Charlemagne, a intro-
dult au Vllle siecle les missi domini, les envoyes de I'empereur 
dans les fiefs, c'etait le debut da !'administration publique en 
Europe et cela representait un progres enorme. En revanche, 
le pouvoir patrimonial, feodal, lie a la richesse, ä la propriete de 
la terre areeule; mais ce qui venait de naftre c'etait I'lnteret pu-
blic institutionnalise dans une administration d'Etat Or, la dia,.. 

a Bruxelles est la mame: les 17 commissaires sont!e 
n""'Yl>r'A contre les ravages "<1I~V~'Li"::" 

multinational sur ce ~tnr,tin",nt 

-Ie Parti socialiste m'a charge de pari er de recherehes 
et d'universites ~ je souligne que les universites suisses comp-
tent 50 000 etudiants et a peu pres 3000 professeurs, maitres-
assistants charges de cours. Si aujourd'hui vous n'entrez pas 

michael.tellenbach
Textfeld



Accord sur I'EEE 1330 N 25 aout 1992 

dans l'Espace economique europeen et demain dans la Com~ 
munaute, c'sst la mort de I'universite et des centres de recher-
che en Suisse. 
Nous n'avons plus d'argent, nous n'avons plus de credits de 
recherche, nous n'avons meme pas un statut de chercheur, 
un CNRS cl la fram;;aise. Les mandats des assistants so nt fixes 
cl cinq ans. En Suisse, il n'y a donc aucune releve durable pos-
sible. Si nous sommes exclus des programmes ESPRIT en 
ce qui concerne la recherche en informatique - et ERASME, vi-
sant cl. permettre aux etudiants, au moyen de bourses, d'obte-
nir une certaine mobilite entre les universites europeennes, les 
huit facultes cantanales et les deux federalas agoniseront cer-
tainement 
Ne faites pas ce coup cl. notre jeunesse, ne laissez pas mourir 
la recherche et I'universite an Suisse. Votez ou! a I'entree en 
matiere ainsi qu'a I'adhesion de notre pays ä l'Espace econo-
mique europeen, 

Ledergerber: Wir haben heute morgen eine interessante, viel-
fältige Diskussion, und ich habe den Eindruck gewonnen, 
dass sich jene, die sich gegen den EWR-Vertrag gewandt ha-
ben, in zwei Lager aufteilen, Die einen versuchen heute, die 
Zukunft zu bewältigen, indem sie die Vergangenheit beschwö-
ren. Es gibt prominente Exponenten, die in den Medien sagen, 
sie seien im Krieg. Sie rüsten sich für die Schlacht bei Sem-
pach, Andere Gruppierungen meine Freunde von der grü-
nen Seite vor allem haben den Eindruck, dieser Vertrag 
bringe nicht den Garten Eden, und darum sind sie dagegen, 
Wir müssen doch überlegen, wo wir in diesem Lande heute 
stehen. Die Schweiz hat die Standortvorteile der Nachkriegs-
zeit im wesentlichen aufgezehrt, Die politische und soziale 
Stabilität, die uns ausgezeichnet hat, findet sich mittlerweile 
mehr oder weniger in ganz Westeuropa Die Geldwertstabilität 
haben wir aus eigenem Verschulden verloren, Wir figurieren 
seit Jahren am Ende der Rangliste bezüglich Inflationsraten, 
Wir haben in den letzten Jahren die höchste Inflationsrate der 
europäischen Länder gehabt Auch die soziale Stabilität ist im 
Schwinden begriffen, Wir haben heute mehr Arbeitslose als 
Bauern in diesem Land, und alle Prognostiker sagen, die Si-
tuation werde sich in den kommenden Jahren noch verschär~ 
fen - ohne EWR und mit EWR 
Die Zeit der niedrigen Zinsen ist vorbei. Wir haben heute einen 
der höchsten Realzinsen in Europa, und die Zinsen werden in 
Zukunft nicht wesentlich sinken. Wir haben unsere Souveräni-
tät auch dort bereits eingebüsst Es ist auch nicht mehr so, 
dass der Bildungsstand in unserem Land besonders hoch 
wäre. Eine grundlegende Reform der Berufsausbildung, der 
Berufshochschulen und Universitäten haben wir verschlafen, 
Bei genauer Betrachtung müssen wir feststellen, dass unsere 
Einzigartigkeit sehr mittelmässig geworden ist 
Zum Verlust dieser Standortvorteile gesellen sich heute eine 
ganze Reihe von tiefgreifenden strukturellen Problemen. Ich 
erinnere Sie nur an die Landwirtschaft, von der grosse Teile 
und zwar nicht wegen EWR und EG nicht überlebensfähig 
sind, oder an grosse Teile unserer Binnenwirtschaft, die we-

des traditionellen Kartellschutzes zu wenig produktiv und 
sind, oder an unsere politischen Struk-

turen, an unseren exzessiven Föderalismus, an die struktu-
relle Krise unserer Städte usw, , die unsere Ausgangslage für 
die neunziger Jahre und für den Beginn des nächsten Jahr-
hunderts nicht sehr gut aussehen lassen. 
Wir können zwar tatsächlich noch ein paar Jahre weiterwur-
stein, Noch ist ein grosser Teil unserer Exportwirtschaft kon-
kurrenzfähig. Es ist aber unübersehbar, dass grosse Lücken 
insbesondere bei neuen und zukunftsträchtigen Technolo-
gien bestehen, Längerfristig stehen tatsächlich die Prosperität 
dieses Landes, der Wohlstand unserer und da-

der soziale Friede und auch unsere Umwelt-
h"t,p.!"IAn auf dem Um diese 

sichern, auszubauen weiterzuentwickeln, braucht 
sehr viele Diese werden 

vielen in diesem 

Der EWR ist tatsächlich kein Honigschlecken, und wer erwar-
tet hat, dass uns der EWR ins Paradies bringt, ist von Anfang 
an falsch gewickelt gewesen, Er bringt Probleme und Nach-
teile für einzelne Berufsgruppen und erfordert zum Teil ein Ab-
schiednehmen von liebgewonnenen Traditionen. Er stellt aber 

unser Land eine Chance dar, die wir heute nutzen mussen, 
bringt der SChweiz einen Vitalitätsschub, einen Reform-

schub, zu dem unser System offensichtlich aus eigener Kraft 
heute nicht fähig ist 
Hören wir auf zu polemisieren, hören wir auf, diesen EWR zu 
dämonisieren und alles Schlechte an diesem Vertragswerk 
festzumachen. Fangen wir an zu politisieren, d. h., nutzen wir 
die Chancen, die offen sind, sehen wir die Probleme, packen 
wir sie an, und versuchen wir, mit dem EWR in allen Bereichen 
Lösungen zu finden, die unserer Bevölkerung, unserer 
Wirtschaft, unserem sozialen Frieden eine gute Zukunft 
ermöglichen. 

Weder Hansjürg: Ich spreche, soweit die Zeit reicht, im Einver-
nehmen mit einer kleinen Minderheit - auch Abwesenden -
unserer Fraktion. Ich spreche zu EWR und EG; denn ich bin 
überzeugt, dass es sich hier um siamesische Zwillinge han-
delt 
Ich bin nicht so blauäugig zu glauben, man könne jetzt noch 
schnell dem EWR zustiml)1en und dann vom Europazug, den 
man angestossen hat, im letzten Moment abspringen, 
Der Bundesrat hat übrigens das Gesuch um Aufnahme in der 
EG längst eingereicht, und dies sicher nicht ohne Rückspra-
che mit den Bundesratsparteien - Ausnahmen bestätigen die 
Regel -, die wie er ebensosehr um ein Ja zu EWR und EG in 
diesem Rat besorgt sein werden. Die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger allerdings werden dies ändern, Gott sei Dank. 
Im Zusammenhang mit EWR und EG stellt sich die Frage: Was 
will die Schweiz zur Verringerung der wirtschaftliChen Unge-
rechtigkeiten auf dieser Welt und zur Eindämmung der Um-
weltzerstörung beitragen? Und es stellt sich vor allem eine 
zweite Frage: Wie können wir weltweit mehr Solidarität üben? 
Bei Befürwortern und Gegnern dürfte doch Einigkeit darüber 
herrschen, dass wir vermehrt Solidarität zu üben haben ~ mit 
den Armen und Schwachen auf diesem Erdball, mit den diskri-
minierten Minderheiten, mit den Verfolgten und Gefolterten, 
mit Tieren, Pflanzen, mit der Umwelt allgemein, aber auch mit 
kommenden Generationen; die ein Anrecht auf eine intakte, le-
benswerte Umwelt haben, 
Wir haben auch in der Schweiz, im Innern Solidarität zu 
üben, mit den Arbeitslosen etwa in der Zwischenzeit sind es 
90 000 -, mit den in den letzten Jahren vom Zinswucher ge-
beutelten Mietern, mit den Arbeitern und Angestellten, denen 
aus wirtschaftlichen Gründen der Brotkorb höher gehängt 
wurde, Wir haben auch mit den Drogenabhängigen Solidarität 
zu üben, Es ist unsere Pflicht, der Drogenmafia und den Geld-
wäschern das Handwerk zu legen, Und auch die Händler des 
Todes, die Waffenschieber, sollten wir endlich in den Griff be-
kommen. 
Es ist eine grosse Illusion zu glauben, die Lösung dieser Pro-
bleme, die ein ungutes Gefühl hinterlassen und mit denen wir 
nicht zurechtkommen, sei an eine überstaatliche Institution 
BfÜssel delegierbar, Es steht für mich ganz ausser Zweifel, 
dass wir demokratische Rechte gegen intemationale Einfluss-
möglichkeit eintauschen, Ob sieh dies auszahlt, ist sehr frag-
würdig. Die Gefahr ist jedenfalls gross, dass wir lediglich wirt-
schaftlichen Einfluss ausüben und den Einfluss in bezug auf 
die Menschenrechte hintanstellen, Die Erfahrung lässt diese 
Gefahr relevant werden. 
Der Bundesrat meint, ein Beitritt zum EWR respektive zur EG 
hätte einige Abstriche "an den Volksrechten zur Folge, würde 
aber mit wirtschaftlichem Gewinn aufgewogen». Was heisst 
das konkret? Das, was die Schweiz charakterisiert, was sie ei-

ausmacht, durch einen EG-Beitritt 
au:smlnCinit wird zermalmt, mit jedem weiteren Ausbau-

schritt der umfassender und endgültiger. 
Es gibt Alternativen, Der Schriftsteller Otto F. Walter hat sie 
letzte Woche in der "Weltwoche» zusammengefasst Ich 
nenne einige Punkte: Beitritt zur Uno - die Schweiz wäre heute 
sicher dafür zu gewinnen, Hier möchte ich zum abwesenden 
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Freund Jean Ziegler sagen: Wir haben eine Institution, die ei-
gentlich in Jugoslawien eingreifen müsste. Das ist die Uno, 
das ist nicht ein neues Gebilde, das nicht einmal demokratisch 
kontrolliert sein würde. Wir haben also doch den Versuch neu 
zu untemehmen, der Uno beizutreten. Wir sollten auch einen 
Solidaritätsbeitrag in der Höhe von 3,5 Milliarden Franken lei-
sten, Das ist der Betrag, den uns ein Beitritt zur EG kosten 
würde. 
Es stellt sich zum Schluss die ganz nüchterne Frage: Wollen 
wir die Abhängigkeit, die Umklammerung, die Einbindung, 
wollen wir das Diktat von Brüssel aus wirtschaftlichen Grün-
den akzeptieren und dafür einen grossen Teil unserer demo-
kratischen Errungenschaften opfern? 
Wir - die kleine Minderheit in der LdU/EVP-Fraktion - meinen: 
nein. 

Müller: Sowohl Befürworter wie Gegner des EWR-Vertrages 
wollen offenbar für die Zukunft unseres Landes nur das Beste. 
Gemäss einer Umfrage des «Schweizer Bauern" sind die land-
wirtschaftlichen Vertreter im Nationalrat in zwei gleich starke 
Teile gespalten, wobei sich die Vertreter der SVP grossmehr-
heitlich gegen einen Vertrag aussprechen. 
Persönlich bekenne ich mich als überzeugten Gegner des 
EWR-Vertrages. Die Gründe dazu sind vielfältig. Ein EWR-Ver-
trag würde die Uebernahme des grössten Teils des EG-Rechts 
bedeuten. Eine völlige Trennung dieser beiden Varianten ist si-
cher ausgeschlossen, 
Das Gesuch um die Aufnahme von Verhandlungen über einen 
EG-Beitritt ist gestellt Daran ist nicht zu rütteln, Wenn es am 
a Dezember nicht zu einer klaren Ablehnung des EWR-Ver-
trags kommt, werden wir uns schon kurz darauf mit dem EG-
Beitritt befassen müssen. 
Von verschiedener Seite will man den Bauern klarmachen, 
dass die Landwirtschaft vom EWR-Vertrag ausgeklammert sei, 
zumindest aber nicht negativ betroffen würde, Tatsache ist 
aber, dass die Obstbauern schon dieses Jahr den EWR-Ver-
trag zu spüren bekommen. 
Der Schweizer Obstproduzent hat seine Früchte nach schwei-
zerischen Vorschriften in den EW-Raum zu senden, während 
ausländische Früchte zu EG-Normen hereinkommen. Bei der 
diesjährigen Kirschenernte wurde der Brennkirschenpreis auf 
Fr. 1.10 angesetzt - das ist ein Spottpreis -, weil die Steuer auf 
gebrannten Wassern - gemäss Anpassung des Alkoholgeset-
zes an den EWR-Vertrag - auf das Niveau der Steuer auf einge-
führten Spirituosen angehoben wird. 
Die Opfer davon sind unsere Kirschenproduzenten und die 
Brennereien. Bereits wurden von letzteren Verträge mit Produ-
zenten im Ausland abgeschlossen. Damit ist die Dezimierung 
unseres Kirschbaumbestandes eingeläutet, denn auf die 
Dauer können auch Kirschenproduzenten ihre Brennpro-
dukte nicht unter dem Selbstkostenpreis anbieten. 
Kommt dazu, dass der EWR-Vertrag alle zwei Jahre angepasst 
werden kann. Es muss davon ausgegangen werden, dass 
diese Anpassung Richtung EG erfolgt und auch die Landwirt-
schaft deshalb immer mehr eingebunden wird. 
Deshalb sage ich nein zu einem schrittweisen Einstieg in die 
EG, der uns allen ein tieferes Preis- und Lohnniveau, dafür hö-
here Zinsen bringen würde, Dass dabei die Kaufkraft schwin-
det, und was das für uns alle bedeuten würde, braucht hier 
nicht mehr erläutert zu werden. Wir alle haben ein Interesse an 
einer gutgehenden Wirtschaft Bis jetzt hatte unser Land seine 
eigene Wirtschaftspolitik. Die Arbeitslosenzahlen zeigen, dass 
diese jedenfalls besser ist als diejenige der EG. 
Auf dem Markt wird weiterhin entscheidend sein, dass wir gute 
und preiswerte Ware anbieten. Das können wir auch, ohne in 
fremdes Recht eingebunden zu werden. Als sehr guter Han-

der EG werden wir unsere Position auch ohne 
\ru~<_V,DfT,·"n f",clif"l~"" können. Hüten wir uns deshalb vor einer 

mehr werden kann. 
Aufbau in kleinen ist die Schweiz zu 

dem Land das und das uns allen ei-
nen gewissen Wohlstand gebracht Für ein Binnenland 
ohne grosse Bodenschätze ist das gar nicht selbstverständ-
lich. Tragen wir deshalb Sorge zu unseren Einrichtungen und 
bauen wir sie weiter aus. Wir sind weltoffen, bereit zur Zusam-

menarbeit mit allen Völkern. Bleiben wir aber den Grundsät-
zen unserer Demokratie und Neutralität treu und sagen wir 
deshalb nein zu einem Vertragswerk, das diese nicht mehr ge-
währleistet 

Baumberger: Ich komme aus Winterthur, einer Region, wei-
che stark durch grosse Industrie- und Dienstleistungsunter-
nehmen geprägt ist Da der EWR ein primär wirtschaftlich aus-
gerichtetes Gebilde, im wesentlichen eine erweiterte Freihan-
delszone, ist, welche wir zu einem akzeptablen politischen 
Preis erhalten, liegt meine Zustimmung, wie Sie ohne weiteres 
erahnen, gewissermassen auf der Hand Wenn wir eine wirt-
schaftliche Zukunft haben und unsere Arbeitsplätze erhalten 
wollen, dann müssen wir zur Chance EWR ja sagen. 
Von jenen, die aus der von mir geteilten Sorge um kleinere Un-
ternehmen, um das Gewerbe, den EWR ablehnen, wird mei-
nes Erachtens übersehen, dass der EWR für jene Branche 
noch viel bedeutsamer ist, weil das Gewerbe häufig Zuliefer-
funktionen hat Das Gewerbe ist also darauf angewiesen, dass 
es seinen Auftraggebern, der Industrie, den grossen Dienstlei-
stungsfirmen, gutgeht, und zwar in der SChweiz. Wenn es 
der Schweiz als ganzem gutgeht - das wissen wir aus Erfah-
rung -, so geht es letztlich auch jedem einzelnen und allen 
Branchen gut 
Viele Neinsager akzeptieren zwar die obigen Ueberlegungen, 
wie wir heute gehört haben, aber sie fürchten das mit jedem 
Schritt in die Zukunft verbundene Risiko - sie geben sich über-
zeugt davon, dass die einmal erfolgte Uebernahme von Teilen 
des EG-Rechtes später nicht mehr rückgängig gemacht wer-
den könnte. Sie übersehen jedoch, dass die Rechtsüber-
nahme - Stichwort: die berühmten 60 Vorlagen - zwar quanti-
tativ eindrücklich, in inhaltlicher Hinsicht indessen eher be-
scheiden ist und im übrigen auf der von uns ohnehin befOlgten 
Linie liegt Begründeter scheinen mir an sich auf den ersten 
Blick die Bedenken im Hinblick auf die Weiterentwicklung des 
EG-Rechts, welches grundsätzlich im Rahmen des EWR zu 
übernehmen wäre. 
Dabei wird viererlei übersehen: 
1. Neben dem ausgehandelten speziellen Schutz besteht eine 
allgemeine Schutzklausel, Artikel 112 des EWR-Abkommens, 
welche im Falle von ernstlichen wirtsChaftliChen und ökologi-
schen Schwierigkeiten auch nur regionaler Natur - einseitig 
zum Tragen kommen kann. 
2. Jeder neue EWR-Rechtssatz muss bekanntlich landes-
rechtlich genehmigt werden. Unsere demokratischen Institu-
tionen, auch die fÖderalistischen - ich erinnere an den Zustim-
mungsvorbehalt des Ständerates -, bleiben unangefochten. 
3. Es steht, weil die Efta ihrerseits gegenüber der EG mit einer 
Stimme spricht, der Schweiz letztlich ein individuelles Veto-
recht zu. Dieses Vetorecht der Schweiz wird um so effektiver, je 
mehr sich das EWR-Abkommen als Folge von EG-Beitritten 
ehemaliger Efta-Staaten letztliCh wieder einem bilateralen Ab-
kommen nähern wird 
4. Ich erinnere an das Kündigungsrecht mit seiner kurzen, 12-
monatigen Kündigungsfrist Warum dieser Weg nicht gangbar 
sein sollte, ist nicht einzusehen, solange das übernommene 
Recht keine sensiblen Bereiche betrifft, sondern wirt-
schaftlichen Aspekte, welche wir laufend ohnehin, gewisser-
massen «autonom» und damit ohne Mitsprache, nachzuvoll-
ziehen ständig im Begriff sind. 
Selbstverständlich - ich weiss das gibt es zu den hier auf-
gezählten Sicherheitsventilen auch die entsprechenden Ge
genstücke der EG. Dies ist jedoch eine Gegebenheit, wie sie 
auch bei bilateralen Verträgen üblich ist Der für die Schweiz 
positive Unterschied liegt immerhin darin, dass wir im EWR 
schon auf die Entstehung des neuen Rechts namhaft einwir-
ken können. 
Mit der 
also auch dann wenn 
Mentalität vor unserem nachsten 

OVdlc:",,,,rrna',,,,,,,n das Eis bzw. ob wir einen meines 
""",rl',to,,., allerdings unwahrscheinlichen - Einbruch schad-
los überstehen können. Wir können es, Ich habe versucht. Ih-
nen das aufzuzeigen, und empfehle Ihnen daher Eintreten 
und Zustimmung zu dieser Vorlage. 
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M. Maitre: C'est tout autant la logique qu'une prüfonde 
confiance dans nos institutions qui nous conduit resolument cl 
voter en faveur de ce traite. 
La logique sur le plan economique tout d'abord: notre pays est 
un petit pays. " n'a pas de marche interieur suffisant pour le 
faire vivre. Nous sommes donc condamnes a etre excellents. 
et an particulier a "exterieur de nos frontieres, sur les autres 
marches. Encore faut-il que I'on puisse y penetrer. Or pour al-
ler sur ces marches, il faut des accords. Jusqu'ici, une appro-
ehe bilaterale a apporte d'incontestables succes cl 121 Suisse. 11 
faut dire que cela s'accorde assez bien cl notre temperament 
pragmatique. Mais, c'est ce meme instinct pragmatique qui 
doit nous faire admettre aujourd'hui que I'approche bilaterale 
avecu. Pourquoi? La raison est somme toute assez simple: les 
problemes sont de plus en plus complexes et les temps de re-
ponse a ces problemes doivent etre de plus en plus courts. Du 
point de vue de la methode, des accords separes ne sont donc 
plus envisageables. 
I1 y a au ragard da la logique une certaine arrogance de la part 
de ceux qui pretendent que I'on pourra maintenir un statu quo 
sm le plan economique. Pour de grandes entreprises peut-
etre, pour autant qu'elles se soient organisees pour se deloca-
User, s'expatrier la ou les marcMs les appelle nt et conserver 
en Suisse I'apparence d'une boite aux lettres. Pour ces 
gens-la, je dois dire que c'est assez effrayant; apres avoir in-
vente le reduit national, on invente maintenant le reduit posta!! 
Mais les PME, qui representent cl peu pres 90 pour cent de 
I'emploi chez nous, ne peuvent pas s'organiser de la me me 
maniere. 11 nous faut donc ce traite, qui leur permet d'acceder 
aux marches exterieurs et qui stimule la concurrence. C'est 
une des conditions-cadres essentielles que notre pays doit 
mertre a disposition des entreprises. 
Ceux qui s'opposent cl ce trait€l font preuve par ailleurs d'un 
singulier manque de confiance. IIs pensent en effet que nos 
institutions seront laminees. On a meme entendu notre ami 
Rohrbasser decrire tout a I'heure en quelque sorte I'«apoca-
Iypse selon Saint-Bernard». En fait. il I'a fait sans conviction, 
parce que son temperament gen€lreux a rapidement repris le 
dessus et son enfer n'etait en realite pas si loin d'Epicure. En 
pr€ltendant que nos institutions so nt mises en peril, les pour-
fendeurs de ce traite, en realite, doutent de nos institutions, 
vraisemblablement parce qu'ils doutent d'eux-memes. Ce 
manque de confiance trahit un gigantesque paradoxe. En r€la-
Ute, ceux qui pretendent sauver nos institutions, les Jeanne 
d'Arc du federalisme et de la democratie directe, sont en fait 
ceux qui y croient le moins. 
En ce qui nous concerne, nous sommes confiants. Nous sam-
mes confiants dans ces valeurs qui rassemblent notre com-
munaute et qui, precisement, nous permertent de vivre une 
etape de I'integration europeenne en exprimant jusque dans 
I'urne notre reelle identite politique. Nous sammes cOnfiants 
parce que ce qui se construit ici, c'est I'aptitude de notre pays 
a apporter pleinement une contribution originale cl I'emer-
gence d'une Europe qui est I' Europe de la paix et de la prospe-
rite. Nous sammes confiants parce que ce qui se construit ici, 
c'est tout simplement la capacite de Ja Suisse de croire que 
nos jeunes ont un avenir, de cmire qua les horizons ne sant 
pas bauches et qua ce pays a du tonus. C'est un acte de 
confiance dans les jeunes pour qui le "sur place» n' est jamais 
un proiet 

Präsident: Der nächste Redner ist Herr Suter. Er spricht aus 
technischen Gründen bis das offizielle Rednerpult genü-
gend abgesenkt werden kann von dem üblicherweise für 
den Bundeskanzler reservierten Pult aus. 

im Saal. IHElIrel'KB.7:J 
Wir stehen vor einer so Wende wie 1848. 
Heute es um die Rolle der Im zusammenwach-
senden Die Nachkriegszeit ist zu Ende, der Ostblock 
ist untergegangen, der Sonderfall Schweiz gehört der Vergan-

genheit an. Diese Zeit des Umbruchs und der Orientierungs-
krise weckt natürlich Aengste, Aber es ist verantwortungslos, 
wenn aus diesen Aengsten politisches Kapital geschlagen 
wird. Es ist unehrlich, wenn die Realität verneint, die \lc>r''''''''~~ 
genheit verklärt und die Zukunft auf Illusionen aufgebaut 
Es fehlt der Glaube an die Stärke unseres Landes, wenn man 
sich nur noch abkapseln will. 
Stillstand ist Rückschritt Dabei müssten sie - ich meine jetzt 
die Vorredner, die der EWR-Gegnerschaft aus der Wirtschaft 
angehören - es eigentlich besser wissen. Sie wissen, dass ein 
Alleingang in die Falle führt, den wirtschaftlichen Niedergang 
einläutet, uns kulturell isoliert und keine Zukunftsperspektiven 
zulässt Das ist doch eine «Helvetosklerose». Jedenfalls kann 
ich mir die künftige Schweiz weder als grosses "Ballenberg" 
noch «Heidiland», noch als eine Art Hongkong inmitten Euro-
pas vorstellen. 
Europa ist in Bewegung. In den kommenden Jahren entsteht 
der Binnenmarkt, gleichzeitig wird am Aufbau einer gesamteu-
ropäischen Friedensordnung gearbeitet, und das Brüsseler 
Europa öffnet sich zu einer demokratischen Union. Uns stellt 
sich die Frage: Wollen wir einen Schritt auf Europa zu machen, 
oder wollen wir jetzt aus Angst die Türe zuschlagen und uns in 
eine rückwärtsgewandte Abwehrhaltung einigeln? 
Aus unserer Geschichte können wir lernen, dass das Hinejn~ 
wachsen in eine grössere Einheit nicht zum Vertust der Eigen-
ständigkeit führen muss, sondern eine Bereicherung sein 
kann. Vielfalt in der Einheit ist geradezu eine Maxime unserer 
politischen Kultur. 
Wir müssen uns für Europa entscheiden, und wir sollten es 
rechtzeitig tun. Da haben gerade wir eine besondere Verant-
wortung. Gefragt ist unser Engagement, unser Beitrag zur Mit-
gestaltung des Europas von morgen. Wir sollten unsere Werte 
einbringen: die Selbständigkeit der Kantone, die Rechte des 
Volkes, den Respekt vor der Natur. Wir sollten nicht als Gene-
ration in die Geschichte eingehen, die den nachfolgenden Ge-
nerationen den Weg zu Europa verbaut hat 
Wir dürfen diese Herausforderung der Geschichte nicht ver-
fehlen. Handeln wir deshalb im Geiste unserer Vorfahren von 
1848, die mutig auf die Zukunft zugingen und auf ihre Kräfte 
vertrauten. " 
Wenn wir für unsere Jugend eine hoffnungsvolle Zukunft wal-
len, gibt es keine Alternative zum EWR. Sagen wir darum ja 
zum EWR-Vertrag und geben wir uns damit die Chance zum 
Aufbruch und letztlich zur Stärkung unseres Landes! 

Bortoluzzi: Ich glaube, je nach persönlichem Standort in Ge-
sellschaft und Beruf kann jeder für sich Vor- oder allenfalls 
Nachteile im EWR finden. Ich könnte nun aufzeigen, dass ich 
als Gewerbetreibender und Gemeindepräsident Nachteile in 
Kauf nehmen müsste. Das ist aber eine Sicht, die - wie ich 
glaube nur am Rande in dieses Parlament gehört Sie sollte 
für unseren Entscheid nicht vorrangige Bedeutung haben. 
Für mich liegt der Hauptgrund einer Ablehnung denn auch an 
einem anderen Ort Die grössten Mängel der europäischen 
Entwicklung, wie sie im EWR-Vertrag zum Ausdruck kommt, 
sind grundsätzlicher Art. Auf die Frage, wo denn die 
samen Interessen dieses liegen, könnte "t>"hi.-.rllid-. 

geantwortet werden: Es sind meines Erachtens wenige Ele-
mente, ich nenne Freihandel, Verkehr und Umwelt als Bei-
spiele. Das wären erste sinnvolle Schritte. Wenn aber Gesund-
heits- und Sozialpolitik und weitere Gebiete europäisch ange-
gangen werden, führt das logischerweise zu völlig unver-
ständlichen und auch unnötigen Anpassungen. Das sind Ge-
biete, für die innerstaatlich mit weniger Bürokratie viel bessere 
und was für die Bürger nicht unbedeutend ist auch ver-
ständlichere Lösungen gefunden werden können, als es im 
EWR vorgesehen ist 
Es ist aber klar: Die der «Erfinder" des 

Idee lässt 
selbst noch erleben möchte 

nicht ZU, sich auf ein und vernünftiges Mass 
an Zusammenarbeit zu beschränken. Man wird, von diesen 
Idealen beseelt, gezwungen, sich Gebieten anzunehmen, die 
heute dafür an sich nicht reif sind und es möglicherweise auch 
nie sein werden. In diesem Sinne ist der EWR meines Erach-
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tans eine Fehlentwicklung. Unsere Zurückhaltung oder inak-
tive Aussenpolitik in den letzten 20 bis 30 Jahren hat nicht 
dazu beigetragen, diese Fehlentwicklung zu stoppen. 
Ich sehe beispielsweise nicht ein, warum nicht eine gewisse 
Konkurrenz unter den Staaten bestehen soll. Der Markt im 
EWR wird hochgejubelt, aber nur dort, wo es den «Erfindern» 
des Vertrages passt Damit ist natürlich nicht zu umgehen, 
dass bedeutende Aenderungen für die einzelnen Staaten nö-
tig sind, die von der Bevölkerung davon bin ich überzeugt-
nicht mitgetragen werden. Es heisst dann einfach: Man muss 
das als Nachteil in Kauf nehmen, obwohl es für eine kontinuier-
liche Entwicklung in Europa nicht nötig wäre. 
Wenn sich die immer wieder genannten Vorteile einmal nicht 
ais solche erweisen sollten und die nicht unbedeutenden 
Nachteile bleiben das ist für alle beteiligten Staaten in mehr 
oder weniger grossem Ausmass möglich -, dann ist das 
Chaos wohl vorprogrammiert Die Geschichte sollte uns ei-
gentlich zeigen, dass die Risiken des Weges, der hier einge-
schlagen wird, ganz einfach zu gross sind. 
Darum sage ich nein zu diesem Vertrag. 

Scherrer Werner: Als Vertreter der EDU und konsequenter 
Gegner eines EWR- und EG-Beitrittes habe ich den bisher fast 
50 Rednerinnen und Rednern aufmerksam und fast lückenlos 
zugehört Interessiert haben mich dabei vorab die Argumente 
der Befürworter, weil ich mich aus Gründen der politischen 
Fairness und der Objektivität verpflichtet fühle, den politischen 
Gegner ernst zu nehmen und auf seine Begründung einzuge-
hen. Eigentlich das sage ich aus Ueberzeugung - kann ich 
mich als Gegner mit der wenig Effizienz und Ueberzeugungs-
kraft aufweisenden Argumentation der Befürworter zufrieden-
geben. 
Obschon die Befürworter in diesem Saal vermutlich eine Zwei-
drittelsmehrheit aufbringen werden, sind sie am 6. Dezember 
auf total verlorenem Posten - trotz einer riesigen Medienkam-
pagne der Befürworter, und auch wenn gleichzeitig sieben 
Bundesräte auftreten und dafür sprechen werden. 
Das Schweizervolk ist nämlich nicht so dumm und so naiv. Es 
hat im allgemeinen ein sehr gutes Urteilsvermögen. Es wird 
den gut klingenden SChlagwörtern von den angeblich vielen 
Vorteilen eines EWR-Beitrittes nicht glauben. Es wird sich nicht 
durch leere Drohungen einschüchtern lassen, bei einem 
Nichtbeitritt würden wir verlieren und in Europa isoliert wer-
den. Es wird seine politischen Rechte und Freiheiten nicht auf 
so billige Art auf dem Altar des Zentralismus in Brüssel opfern 
wollen. Es wird vor allem nicht bereit sein, den grossen Ballast 
von Bürokratie dieser supranationalen Organisation zu 
schlucken und zu bezahlen. Vom Ausmass der Kosten hat 
man in dieser Debatte eigentlich wenig gehört 
Als politiSCh fragwürdig und unseriös sind die Blitzbehand-
lung hier im Parlament, wo wir innerhalb weniger Tage sage 
und schreibe etwa 60 Gesetze abändern müssen, aber auch 
die taktische Trennung von EWR und EG zu werten. Der Bun-
desrat selbst gibt ohne vorherige Beratung im Parlament in 
der Botschaft vom 18. Mai 1992 klare Vorstellungen seiner Po-
litik bekannt, mit den wesentlichen Kernaussagen: Die EG-Mit-
gliedschaft ist das strategische Ziel der zukünftigen schweize-
rischen Politik; der Beitritt zum EWR bedeutet nur eine Ueber-
gangslösung. Mit Interesse und Verwunderung habe ich ver-
merkt, dass auch geschrieben wird, der EWR sei unsere 
Chance zur inneren Erneuerung der Schweiz Dazu habe ich 
allerdings andere Vorschläge. 
Der Bundesrat begibt sich hier auf einen sehr gefährlichen 
Weg, indem er unsere Verfassung verletzt Diese beginnt klar 
mit «Im Namen Gottes des Allmächtigen!», nicht mit der Anbe-
tung des Mammons und der vielen Profiteure, die im EWR her-
umlaufen und sich schon bereitmachen, uns zu "' ..... "f"n,.'on 

der Präambel der heisst es ganz 
beieinander, "den 

gen, die Einheit, Kraft und Ehre 
erhalten und zu fördern". Ich frage ob das wirklich noch 
der Fall ist, wenn wir dem EWR und der EG beitreten. 
Zu Artikel 2 BV: "Der Bund hat zum Zweck: Behauptung der 
Unabhängigkeit des Vaterlandes gegen aussen, .... Schutz 
der Freiheit und der Rechte der Eidgenossen und Beförde-

rung ihrer gemeinsamen Wohlfahrt» Das ist auch nicht mehr 
der Fall. 
Dann Artikel 102 Ziffer 9: "Er (der Bundesrat) wachtfür die äus-
sere Sicherheit, für die Behauptung der Unabhängigkeit und 
Neutralität der Schweiz" Auch das wird verletzt, auch da ver-
lassen wir ganz klar den eidgenössischen Pfad. 
Ich möchte Sie nur fragen: Haben wir einen Bund der Eidge-
nossen? Die bisherige Debatte hat gezeigt, dass wir mehr ein 
Bund von Genossen - von ganz verschiedenen Genossen 
werden, und darauf werde ich noch in der Debatte eingehen, 
wenn es um den Bericht zum EG-Beitritt geht Wir werden uns 
wieder sehen und hören. 

VetterIi: Ich weiss nicht, wie es mit Ihrem Gewissen steht, ob 
Sie in letzter Zeit auch wieder einmal an den Eid gedacht ha-
ben, den auch Sie hier in diesem Saal abgelegt haben. Ich 
werde Sie am Schluss meines Votums daran erinnern. 
Vielleicht haben Sie mit der Art und Weise, wie dieses Geschäft 
behandelt wird, keine Probleme. Für mich ist die ganze EWRI 
EG-Debatte ein Alptraum. Was seit dem 18. Mai kiloweise an 
Botschaften und Berichten zu verarbeiten war, in welchem 
TGV-Tempo wir rund 70 Vorlagen durch Kommissionen und 
Parlament pauken sollen, das alles hat mit Effizienz nichts 
mehr zu tun. Das ist unheimlich und unverantwortlich. Das 
kann nicht gut herauskommen. Dieser Europa-Express ent-
gleist - spätestens am 6. Dezember dieses Jahres. 
Wir überfuhren und überfahren Rotlichts/gnale. Das vorgese-
hene und vorgeschriebene Vernehmlassungsverfahren 
wurde nicht durchgeführt Das Parlament soll dieses Eurolex-
Paket alibiartig im Hauruck-Verfahren durchpeitschen. Von 
"Beraten,. kann da keine Rede sein. Unseren Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürgern entzieht man das echte Recht des Re-
ferendums. Am 1. Januar 1993 muss alles pfannenfertig in 
Brüssel sein, es sei denn, das Stimmvolk riecht den Braten, 
goutiert diese Henkersmahlzeit nicht und macht den übereili-
gen EWR/EG-Köchen einen dicken Strich durch die Rech-
nung. 
Uns und dem Volk demonstriert man mit dieser Uebung - weit 
abseits von Demokratie und Rechtsstaat - europäische Zu-
kunft, einen typischen Vorgeschmack auf dieses zentralisti-
sche Machtgebilde, wo man weder Zeit noch Lust hat, demo-
kratisch Schritt für Schritt zu vollziehen. So reglementieren die 
höchsten BfÜsseler Funktionäre, Bürokraten und Technokra-
ten. Sie bestimmen, sie verwalten, sie geben den Takt an und 
diktieren den Fahrplan. Draussen - vor allem in den kleinen 
Ländern - hat man zu spuren. Ein Europa der Vaterländer, wie 
es Charles de Gaulle vorschwebte - Staatenbund, Demokra-
tie, Föderalismus und Souveränität -. das alles sind für diese 
Machthaber Begriffe aus einer uralten Motten kiste. Das soll 
das Ziel unseres Europa-Expresses sein? 
Diese EWR/EG-Vision - Vision heisst ja bekanntlich Sinnestäu-
schung - ist nicht irgendeine Vorlage, es ist das allerwichtigste 
Geschäft, unsere bedeutendste Schicksalsfrage seit 1848. 
Hier geht es um Sein oder Nichtsein der Eidgenossenschaft 
Darum bin ich beunruhigt, darum akzeptiere ich die Art und 
Weise, wie wir dieses Abkommen behandeln, nicht Dieses 

ist unverantwortlich. unseriös. bereitet mir grosse 
Mühe. 
Mühe habe ich auch mit dem pessimistiSChen Grundton in 
den bundesrätlichen Papieren. Man könnte meinen, unser 
land stehe unmittelbar vor dem wirtschaftliChen Ruin, es sei 
sozusagen bankrott Man suggeriert uns die Flucht nach 
vorne. Die Fusion der kleinen Schweiz mit dem 360-Millionen-
Giganten EG sei die einzig mögliChe Rettung. 
Mühe habe ich auch damit, wie in den Botschaften und Berich-
ten versucht wird, EWR und EG in schönfärberischer Art und 
Weise als Paradies und Wundermittel darzustellen, die - sim-
salabim - alle unsere Probleme lösen können. 

Mühe habe ich auch damit, dass man diesen 8otschaf-
nur am Rande vermerkt. dass wir mit EWR und EG demo-

kratische Rechte verlieren, FÖderalismus einbüssen und Sou-
veränitätsverluste in Kauf nehmen müssten. Dafür - so gaukelt 
man uns und dem Volke vor - bekämen wir Mitbestimmung 
und Entscheidungsrechte, auch wenn es sich hier effektiv vor-
wiegend nur um Mitsprache und Anhörung handelt Unter 
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dem Strich - davon bin ich überzeugt - würden die Volks-
rechte klar abgebaut, würden Souveränität, Freiheit und Unab-
hängigkeit eingeschränkt 
Darum erinnere ich Sie an das, was Sie am 25. November 
1991 hier unter anderem geschworen oder gelobt haben: Die 
«Unabhängigkeit des Vaterlandes, die Freiheit und die Rechte 
des Volkes und seiner Bürger zu schützen und zu schirmen" 
und überhaupt alle Ihnen "übertragenen Pflichten gewissen-
haft zu erfüllen". 
Nicht zuletzt deshalb bitte ich Sie, das EWR/EG-Abkommen 
abzulehnen und nicht auf die Vorlage einzutreten, 

M. Duvoisin: L'esprit, vous le savez bien, ne conna!t pas de 
front/eres, Alimentes ä la source vive de la cu Itu re europeenne, 
notre education, notre mode de vie, notre systeme democrati-
que memes, se referent en permanence ä des parametres ve-
nus d'au-deiä de nos conf/ns, Mme Gonseth ne citait-elle pas 
hier Aldous Huxley qui n'a rien de suisse, ni de vaudois, ni de 
zurichois. Nos frontieres, heureusement, sont permeables ä 
I'esprit, n'en deplaise a vous qui voulez redresser les murail-
les, calfater les digues de I'isolement, renforcer des obstacles, 
selon vous protecteurs d'une identite suisse qui n'est d'ail-
leurs pas remise en cause: sursaut de protectionnisme, sur-
saut de «protectionnite» dont on sait bien qu'elle n'est pas in-
nocente, Cherchez ä qui irait le profit, il y a toujours des pachas 
dans les tours d'ivoire, 
Non, je ne me trompe pas de debat L'Accord sur l'Espace 
economique europeen ne se pn30ccupe pas d'esprit, ou ne 
s'en preoccupe que fort marginalement Les questions cultu-
relles ne font pas partie de ses preoccupations principales, 
Cependant, la libre-circulation des personnes, des biens, des 
services et des capitaux renforce et dynamise, qu'on le veuille 
ou non, la libre-circulation des idees, engendre la contronta-
tion des esprits, Les idees; fort heureusement, n'ont pas at-
tendu I'Espace €lconomique europeen pour circuler. L'acc€l1!3-
ration des echanges intellectuels, cependant, engendrera en-
core plus, encore mieux, la reflexion, la speculation conjectu-
relle, !'innovation, I'invention, la creation. Et ceci dans tous les 
domaines, que ce soit artistique, bien sur, mais aussi sodal, 
technique et technologique. 
La SUisse, il ne sert ä rien de se le cacher, traverse aujourd'hui 
la crise economique et structurelle la plus grave de son his-
toire moderne. Les Suisses s'interrogent de plus en plus sur le 
bien-fonde de leurs institutions, Des reponses do/vent etre ap-
portees aces inquietudes, a I'impatience des jeunes, Des por-
tes doivent etre ouvertes pour ventiler d'air frais la touffeur de 
nos conformismes. Un projet mobilisateur doit nous secouer, 
nous reveiller, nous remotiver, 
Ratifier l'Accord sur I'Espace economique europeen, c'est en-
trouvrir la porte. C'est offrir aux Suisses une raison nouvelle de 
creer, de s'engager, de reprendre les renes de leuf avenir, 
d'inventer avec les Europeens, les structures €lconomiques et 
soclales du XXle siacle. Ratifier I'accord, c'est remobifiser nos 
forces vives, restaurer la confiance, stimuler I' esprit 11 n'ya rlen 
certes dans I'accord, ou peu de chose, qui concerne la culture 
DU les creations. Ce pendant, regardez-yde plus pres: l'accord 
n'est-il pas semblable a la lampe d'Aladin? L'esprit ne se ca-
che-t-iI pas a I'interieur, au detour de quelques paragraphes 
rebarbatifs? Ne suffiHI pas de notre oui pour liberer cet esprit, 
pour lui pretervie et donner un sens ä notre action? Aiors, libe-
rons I'esprit! 

Bircher Peter: Ich staune schon etwas über dieses Jammern 
und Sagen und Plagen verschiedener Vorredner, Ich stelle im-
merhin nüchtern fest: Europa findet jeden Tag statt - durch die 
Handelsbeziehungen, durch die schlichte Tatsache, dass wir 
jeden zweiten Schweizerfranken im Ausland verdienen; durch 
den Zugriff auf die Ressourcen ich nenne nur unsere Roh-
stoffarmut und die durch neue Herausfor-

die 
hf'\IVÄI'tint werden ich nenne die den Kampf 

Gewaltverbrechen, Umweltfragen, die Migration, 
z. das Erstasylabkommen , das vor noch nicht langer Zeit in 
Portugal unterzeichnet worden ist 
Wir haben keine Partner für eine Alternative. Wir haben weit 

und breit kein Partnerland unter den Efta-Staaten, im 
teil, Alles drängt zu dieser EG, Ich nenne auch Ungarn, 
nenne Polen. Alles will diese Zusammenarbeit Isolation kann 
doch kein Weg sein. Ich jedenfalls möchte die 
für einen Isolationsweg nicht mittragen müssen. 
Aber ich huldige auch nicht einem Wahn der r::1"i,..l"d",lh.nrl 
der Gleichschaltung. Es kann Sonderregelungen geben, 
es gibt sie auch, Wir können sie auch verteidigen, z. B. im Um-
weltbereich, in der LandWirtschaft - die Landwirtschaft ist 
durch das Gatt oder durch bilaterale «Kuhhandelsverträge" 
bedroht, aber nicht durch den EWR - oder für bestimmte Indu-
strie- und Gewerbebereiche. Aus allen Papieren, die wir erhal-
ten haben, geht das immer wieder deutlich hervor. 
Im Zusammenhang mit dem Eurolex-Paket ist doch erstaun-
lich, wie nahe unser ganzes Rechtssystem demjenigen der 
Europäischen Gemeinschaft ist Es ist gar nicht so, dass wir 
unsere bisherige Rechtsetzung aufgeben oder massiv korri-
gieren müssten, 
Ein kleines Beispiel einer absolut dominanten wirtschaftlichen 
Sonderregelung in der Bundesrepublik: Dort wird mit Milliar-
den D-Mark die Kohle im eigenen Land gefördert, obwohl sie 
zu einem Drittel des Preises aus Australien oder Südafrika ein-
geführt werden könnte, Es kann also auch im wirtschaftlichen 
Bereich Sonderregelungen geben, 
Die Isolation wäre auch für das Gewerbe gefährlich, Ich erlebe 
täglich in einer kleinen Grenzregion, der Region Basel/Frick-
tal, wie sehr all die Aktivitäten der Grossindustrie ihre Rückwir-
kungen auf das örtliche Gewerbe, auf die mittelständische 
Wirtschaft, auf das Konsumverhalten, auf den öffentlichen 
Haushalt der Gemeinden usw, haben. 
Ich vermisse nur eines im vielen Papier, das wir erhalten ha-
ben; eine empfindliche Lücke nehme ich in den zugestellten 
Unterlagen je länger, je mehr wahr: Der Preis der Isolation 
wurde vom Bundesrat nicht gründlich genug aufgezeigt und 
dargestellt. Da muss eine grosse Nachholarbeit im Zusam-
menhang mit dem Gesamtbericht noch geleistet werden. Ich 
bin der Meinung, man müsse die Differenzierung zwischen 
EWR und Gesamtintegration, wie sie verschiedene Redner 
sehr gut vorgebracht haben, deutlich hervorheben. Ich stütze 
mich auf die mehrmalige Aussage von Herrn Staatssekretär 
Blankart: «Der EWR ist ein autonomer Vertrag, der durch die 
Schweiz verlängert, gekü ndigt oder zugunsten eines späteren 
Beitritts zur EG aufgegeben werden kann,» Ich stütze mich 
darauf, dass Autonomien vor allem im politischen Bereich 
nach wie vor möglich sind, dass es primär ein Wirtschaftsver-
trag ist, aber dass wir mit dem EWR-Abkommen Partner wer-
den und als heute noch wirtschaftlich starkes Land mitreden 
können. Wir stellen bekanntlich in unserem Land und über 
Tochterfirmen im Ausland über eine Million Arbeitsplätze für 
Bürger der EG-Staaten zur Verfügung, 
Europa findet jeden Tag statt Der EWR sichert uns partner-
schaftliche Mitgestaltung. 

Steffen: Im Zusammenhang mit dem vorliegenden EWR-Ver-
trag habe ich mir einige Gedanken zu Fragen gemacht, die in 
der Botschaft des Bundesrates nicht abgehandelt sind. Sie 
werden in diesem Saal vermutlich kaum diskutiert Ich stütze 
sie auf folgende Stichworte: 
1, Transitgeschichte: Als Primarschüler haben wir in der Hei-
matkunde jene Erzählung gelesen, in der vom Schmied von 
Göschenen die Rede ist Er und seine Helfer hatten um 1240 
den stiebenden Steg durch die Schölienenschlucht gebaut 
Damit wurde eine Transitachse Nord-Süd/Süd-Nord eröffnet, 
die bis zum heutigen Tag geschichtsträchtig ist Auf berden 
Seiten des Gotthardweges wurde mit Susten, mit Lasttier- und 
Lastschiffunternehmen eine Transport-Infrastruktur aufge-
baut, die Arbeit und Verdienst, aber auch einen intensiven kul-
turellen Austausch in die brachte. Eine Transitachse 
war insbesondere für den der Zeit 

von strategischem Interesse, Die 
7W1,,,,,..',,,,n den drei Alten Orten und dem dynamischen Hause 
Habsburg sind uns präsent Sicher war es auch ein um 
die Herrschaft über den Gotthardweg, Bald einmal hatten die 
Eidgenossen die Transitachse fest in ihrer Hand, und sie 
wurde ausgebaut 
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Im letzten Jahrhundert erfolgten dann der Strassen bau und 
der Eisen bahn bau mit dem Gotthardtunnel. Bis zum heutigen 
Tag steht die Achse Basel-Chiasso unter dem Verfügungs-
recht der Eidgenossenschaft Wer diese Achse beherrscht, 
besitzt in Europa Mact]t, denn alle Staaten im Norden und Sü-
den sind auf diese Verbindung angewiesen. Leider sind wir 
daran, im Zusammenhang mit dem EWR- und dem Transitver-
trag ein uns zustehendes machtvolles Transitrecht in eine 
Transitpflicht zu verwandeln, was unser aussenpolitisches Ge-
wicht gegenüber Europa schwächt 
SOllten wir nach dem Willen des Bundesrates die Integration in 
Europa vollziehen, so dürfte in zwölf Jahren unser Recht auf 
Verfügung über den Gotthardweg mehr oder weniger der Eu-
ropäischen Gemeinschaft übergeben sein, und wir hätten ei-
nen historischen Trumpf verspielt 
2. Symbole und Erwartungen: Ich weiss nicht, ob man sich bei 
den Befürwortern eines EWR/EG-Beitritts schon Gedanken 
über die Bedeutung der Wappen der Schweiz und Europas 
gemacht hat Sollte dereinst über dem Schweizerkreuz der eu-
ropäische Sternenkranz wehen, wird dies das Zeichen eines 
fundamentalen Paradigmawechsels sein. Unsere Vorfahren 
verstanden das Schweizerkreuz als Kreuz Christi und unter-
stellten das Land dem Schutz und Schirm des Allmächtigen. 
Jede staatliche Tätigkeit hatte damals letztlich ihre Grenzen in 
den göttlichen Ordnungen. 
Die 12 goldenen Sterne auf blauem Grund sind das Symbol 
der Vollkommenheit Auch bei einer Erweiterung der EG bleibt 
es bei den 12 Sternen. Es gibt europäische Katholiken, die in 
den 12 Sternen den Sternenkranz der Himmelskönigin Maria 
zu erkennen meinen. Okkultisten vermuten in den 12 Sternen 
die astrologischen Sternzeichen des Himmelszeltes. Wesent-
lich jedoch ist die Form der Sterne: Der fünfzackige Stern ist 
seit eh und je das Symbol des autonomen Menschen, der 
"Manpower». oder anders ausgedrückt: Der Mensch wird das 
Mass aller Dinge, losgelöst von einem göttlichen Bezug, und 
er soll die schon oft gescheiterten Versuche in der Menschen-
geschichte wiederholen, nämlich ein von Menschen geschaf-
fenes Paradies auf Erden zu schaffen. 
Nicht umsonst bedeutet ein EG-Beitritt der Schweiz, dass wir 
uns letztlich mehr auf die Brüsseler Führungselite verlassen 
würden, als auf den im Schweizerkreuz symbolisierten Gott 
und die unter ihm handelnden, unabhängigen Menschen 
unseres Landes. Wahrhaft ein revolutionärer Paradigma-
wechsel! 
3. Ich komme zum Schluss. Unter dem Stichwort «Lob der 
Kleinheit» möchte ich den weltbekannten Professor der politi-
schen Philosophie, Leopold Kohr, zitieren. In einem Referat 
vor dem Liberalen Forum in St Gallen - Sie hören recht, im li
beralen Forum St Gallen - zum Thema "Die Schweiz und die 
EG, Macht, Sinn und Zukunft des Kleinen» sagte er, die 
Grässe der Schweiz bestehe darin, dass die Schweiz, sogar 
wenn sie von Dummköpfen regiert würde, nicht untergehen 
könne, so gesund und grossartig sei ihre kantonale Struktur, 
die das Grosse aufteile in Kleines, innerhalb dessen Grenzen 
man alles übersehen könne. Er beendete seinen Vortrag mit 
dem Satz: "Was, um Gottes Willen, würde die kleine Schweiz 
von einem Beitritt zur EG gewinnen, was sie nicht ohnehin 
schon hat, um glücklich zu sein und der beneidenswerteste 
Staat der Welt zu bleiben?» - «Klein sein oder Nichtsein, das ist 
heute die Frage. Die Grossen haben keine Chance.» 

Schwab: Die Befürworter malen den Teufel eines Alleingangs 
an die Wand, den es eigentlich gar nicht gibt Sie drohen den 
Bauern, sie würden ins Abseits gedrängt und werfen den Geg-
nern Europafeindlichkeit vor. 
Die Politik des Bundesrates und der EWR-Befürworter führt 
uns nach einer kurzen Phase in die EG. Eine EG, die ein 

Gebilde ist, in der Volksrechte durch Funktio-
närsrechte ersetzt werden, der es ein Mehrfaches an Ar-
beitslosen gibt, in der die auf 15 Prozent und 
mehr stehen und in die die liebe Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler, einige Milliarden an Schweizer Fränkli pum-
penkönnte. 
Mit dem vom Bundesrat angestrebten Vollbeitritt in die EG ist 
aber die Fahrt nicht zu Ende. Die Maastrichter Verträge spre-

ehen eine kl<;lre Sprache. Auf eine Währungsunion soll eine 
Politunion, ja sogar Verteidigungsunion folgen. Es wäre von 
Befürworterseite ehrlicher, dem Schweizervolk von diesen Ab-
sichten zu berichten, ais ihm aus rein abstimmungstaktischen 
Gründen, um ein Ja zum EWR zu erzwingen, vorzumachen, 
mit dem ausgehandelten EWR-Vertrag werde die Schweiz in 
eine glückliche Zukunft geführt. 
Das Verhandlungszie! hat der Bundesrat nicht erreicht Wir ha-
ben das EG-Recht zu übernehmen, mindern unsere Volks-
rechte, die Regulierungsdichte wird auf der ganzen Unie ver-
mehrt, und wir haben in Brussel nichts, aber auch gar nichts 
mitzubestimmen. 
Die Landwirtschaft, so wird gesagt, würde vom Vertrag kaum 
betroffen. Ja, Herr Mühlemann, Sie haben sogar gesagt, dass 
ein paar Tonnen Raclette-Käse, die mehr exportiert werden 
könnten, ein Verhandlungserfolg zugunsten der Bauern ge-
wesen sei. Sie haben aber vergessen zu sagen, dass im Ge-
genzug viermal mehr Weichkäse importiert werden könnte, 
dass der Einfuhr von Brennkirschen Tür und Tore geöffnet 
würden, mit allen Folgen die Hochstämme würden ver-
schwinden -, und dass die Südstaaten der EG in unserem 
Land mehr Marktzutritt hätten. 
Warum wohl haben alle Befürworter, die die Bauern anspre-
chen wollen, vergessen, im EWR-Abkommen auf den Arti-
kel19, die Entwicklungsklausel, hinzuweisen? Nach diesem 
will die EG alle zwei Jahre - erstmals 1993 - verhandeln und 
den Agrarmarkt liberalisieren. Ein gewaltiger Importdruck von 
EG-Agrarüberschüssen würde die Schweizer Bauern arg be-
drängen. 
Wir Schweizer haben die Macht immer verteilt Die EG macht 
das Gegenteil. Die EG ist zentralistisch. Sie will nivellieren. Wir 
haben ein ganzes Netz von Regulierungen zu übernehmen. 
All das widerspricht der schweizerischen Grundhaltung. Wäh-
len wir den pragmatischen Weg. Schöpfen wir unsere verfas-
sungsmässigen Möglichkeiten aus, deregulieren wir, was uns 
unnötige Kosten verursacht und uns im Vergleich zum Aus-
land in Nachteil versetzt, und vertrauen wir auf die eigenen 
Stärken, die da heissen: Qualität kommt vor Quantität, und auf 
die eigene Zuverlässigkeit! 

Frau GoU: Ganz nüchtern betrachtet: Der EWR ist ein patriar-
chales Herrschaftsprojekt Dieses Projekt wurde von Männern 
für Männer geschaffen, und angesprochen ist dabei eigentlich 
nur einer: der Supermann. Er ist weiss, er ist europäisch, er ist 
reich, flexibel, jung-dynamisch. ungebunden und leistungsfä-
hig. Deshalb - ehrlich gesagt - verstehe ich die Ablehnung ge-
wisser Herren nicht, die sich selber doch gerne im Verbund 
dieser Supermänner sähen. 
Am Projekt des gemeinsamen europäischen Binnenmarktes 
basteln seit vierzig Jahren, von Frauen ungestört, Männer, die 
über Ziele, Inhalte und selbstverständlich Handlungsstrate-
gien entscheiden. Es handelt sich um nichts anderes als um 
einen Macht- und Verteilungskampf zwischen Männern, und 
dieser spielt sich auch in der schweizerischen Debatte ab. 
Die Diskussion über Europa hat das Patriarchat für sich ge-
pachtet, angefangen bei den Verhandlungsdelegationen, 
beim Bundesrat und bei den Parteien über den Vorort bis lei-
der hin zum Gewerkschaftsbund Heute ist an diesem Projekt 
EWR nicht mehr viel zu ändern. Der EWR ist weder ein soziales 
noch ein ökologisches noch ein Gleichstellungsprojekt, son-
dern einzig und allein ein wachstumsorientiertes Wirtschafts-
projekt !m EWR wird alles dem Markt unterworfen. Im EWR 
herrscht eine Marktwirtschaft ohne Adjektive. Der Markt legiti-
miert alle Vorkommnisse und wird somit auch zum entlasten-
den Prinzip für die Politik, denn der Markt kann ja nicht abtre-
ten wie etwa resignierte Politiker. 
Nicht nur die Menschen, sondern alle psychischen, kulturel-
len, sozialen und zwischenmenschlichen Werte werden im 
EWR dem Primat des Oekonomischen unterworfen. Die Oeko-
nomie meint, alles erklären zu können. Die globalen Kosten 
dieses Wirtschaftens werden in diesem Markt nicht kal-
kuliert. 
Im EWR-Wirtschaftsprojekt werden die wirtschaftlich Schwä~ 
cheren, und damit auch die Frauen, strukturell ausgegrenzt 
und benachteiligt Und wenn dann das prognostizierte Wirt-
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schaftswachstum doch nicht stattfindet, haben wiederum 
Frauen für die sozialen Auträumarbeiten als Trümmerfrauen 
herzuhalten. 
Es geht mir um eine grundsätzliche Kritik am Männerwirt-
schaftsprojekt EWR, an den in ihm angelegten Inhalten, Denk-
mustern und politischen Prozessen. Deshalb lehne ich den 
EWR ab, auch wenn ich mich zumindest in diesem Haus 
zum Teil in ungemütlicher Gesellschaft befinde. 
Das primäre Ziel des EWR ist die Stärkung und das Wachstum 
der europäischen WirtsChaft in Konkurrenz zu allen übrigen 
Teilen dieser Welt Damit zementiert der EWR-Vertrag ein 
Wachstum am falschen Ende der Welt So wollen beispiels-
weise Europhoriker die sogenannte Bevölkerungsexplosion 
im Süden in den Griff bekommen, ohne sich jedoch über die 
Konsumexplosion bei uns im Norden den Kopf zerbrechen zu 
müssen. 
EWR-befürwortende Kreise werfen den Gegnerinnen und 
Gegnern Fundamentalismus vor. Fundamentalistische Glau-
benssätze verbreiten jedoch für mich die Verfechter der Ideen 
des freien Marktes und des ökonomischen Fortschrittsglau-
bens, die nicht einmal mehr hinterfragt, geschweige denn ver-
ändert werden können und dürfen. 
Der EWR zielt grundsätzlich in die falsche Richtung. Ein Ja im 
heutigen Zeitpunkt ist Propaganda für eine strukturell ge-
stärkte Fortführung der bisherigen ungerechten Wirtschafts-
politik Statt dessen braucht es eine ernsthafte politische Aus-
einandersetzung über das Weltwirtschaftssystem, über des-
sen Folgen und vor allem über Alternativen zur weltweiten Aus-
beutung einer Mehrheit durch eine Minderheit 

On. Maspoli: leri ho parlato di 3,5 miliardi, eventualmente di 
5 miliardi di tranchi all 'anno, che la Svizzera dovrebbe pagare 
qualora dovesse entrare a tar parte dello Spazio economico 
europeo. E subito sono stato accusato di non esse re ben infor-
mato. La verita pero e un' altra, e la verita e quella che a non es-
sere informati sono proprio i miei critici. Infatti essendo 10 Spa-
zio economico europeo iI primo passe ehe definirel la par-
tenza che non ha ritorno verso la CEE Aderirvi significa essere 
d'accordo di spendere ogni anno,questa cifra 
Als ich den Vorrednern zugehört habe, habe ich verschiedene 
Ohnmachtsgeständnisse wahrgenommen: Wir müssen in 
den EWR, wir haben keine andere Möglichkeit - das ist das 
Hauptargument Die wenigsten sprechen mit Freude von die-
sem Schritt Wir müssen überhaupt nichts ausser sterben 
und da wird zum Glück nicht der Bundesrat bestimmen. wann 
und wo das stattfinden wird. 
Ein anderes Argument der Befürworter ist jenes: Wenn wir 
dem EWR beitreten, werden wir endlich die Kartelle sprengen. 
Endlich werden wir die Lex Friedrich abschaffen. Ich frage Sie: 
Warum machen wir das nicht sofort? Warum sprengen wir die 
Kartelle nicht von uns aus? Warum müssen wir warten, bis uns 
ein Herr Kohl oder ein Herr Mitterrand dazu aufmuntern oder-
besser gesagt - dazu zwingen? 
Wenn wir die Kartelle abschaffen und sprengen wollen, müs-
sen wir und der Ständerat das an die Hand nehmen. Wenn wir 
gut arbeiten, können wir das in zwei Monaten erledigen. Aber: 
Wir wollen die Kartelle gar nicht sprengen. 
Es das wir in Kauf zu nehmen bereit sein müssen: Nicht 
nur die direkte Demokratie wird kaputt gehen, nicht nur mehr 
Steuern werden wir bezahlen müssen usw. ; nein, wir tun sogar 
so, als ob wir mit Freuden zusehen werden, wie die Kartelle 
gesprengt werden. Wir wollen das aber gar nicht, sonst hätten 
wir es schon lange getan. Unsere Probleme müssen wir selber 
lösen. Wir dürfen nicht annehmen, andere Länder und andere 
Regierungen würden unsere Probleme lösen. 
Herr Kollege Stucky hat sich heute aufgeregt, weil ich ein 
Spätaufsteher bin. Er muss ein Frühzubettgeher sein, denn 

ist er nicht da, also kann ich ihm nicht antworten. 
Mühlemann möchte ich Sie haben Karl 

Recht er ist grosser 
und er hat sich öfter die EG ausgespro-

chen. darf ich wohl annehmen, sein 
nau wie unser aller Optimismus ist -- der Gegner 
nämlich dass wir nicht der EG und nicht dem EWR beitreten 
und trotzdem optimistisch bleiben. 

Neuenschwander: Der EWR-Vertrag, so wie er heute vor uns 
liegt, ist unzweifelhaft nicht derjenige, den sich die Schweiz 
zwei Jahre zuvor vorgestellt hat Ursprünglich standen mit den 
berühmten vier Freiheiten und deren Absicherung durch flan-
kierende Politiken Dinge im Vordergrund, zu denen man hätte 
ja sagen können. Es war auch vorgesehen, dass die Efta-Län-
der Ausnahmen hätten einbringen können und dass 
Bereiche vom EWR-Vertrag ausgenommen würden, z. die 
Ausländerpolitik und die 28-Tonnen-limite usw. Nun sind aber 
im Verlauf der Verhandlungen praktisch alle Ausnahmerege-
lungen dahingefallen, und gleichzeitig haben die flankieren-
den Politiken einen ganz anderen Stellenwert erhalten. Man 
hat nun in diesem EWR-Vertrag Dinge geregelt, im Sozialbe-
reich und im Wettbewerbsbereich, die zu einer riesigen Kom-
plexität geführt haben. 
Wir stehen heute vor einem komplexen Vertragswerk, das den 
Freihandelscharakter fast gänzlich verloren hat und das viel-
mehr eine Rechtsvereinheitlichung in den Bereichen der Wirt-
schaft und des Sozialen anstrebt Der EWR-Vertrag hat da-
durch einen völlig neuen Charakter erhalten. Er ist nicht mehr 
ein glaubhafter Vertrag, denn er stellt eine fast uneinge-
schränkte Uebernahme von EG-Recht durch die Efta-Staaten 
dar. Der EWR-Vertrag ist eher eine Art Tellbeitritt der gesamten 
Efta in die EG geworden - natürlich unter Ausklammerung ge-
wisser Bereiche. Materiell ist dieser Vertrag unbefriedigend 
geworden, weil in ihm nicht mehr die vier Freiheiten im Vorder· 
grund stehen, sondern weil er eine Rechtsvereinheitlichung 
anstrebt, die uns Schweizern sehr viele Nachteile bringen 
wird. 
Zum institutionellen Bereich: Wir erinnern uns, dass der Bun-
desrat, als der Vertrag für uns Schritt für Schritt SChlechter ge-
worden ist, ein paarmal mit dem Abbruch der Verhandlungen 
gedroht hat Vor allem aber hat er gehofft, dass wir wenigstens 
im institutionellen Bereich eine Position erhalten würden, die 
als einigermassen ausgewogen bezeiChnet werden könnte. 
Nun ist es aber so, dass bei der Rechtsauslegung - und noch 
schlimmer bei der WeiterentwiCklung des EWR-Rechts - zwar 
eine Mitwirkung der Efta-Staaten vorgesehen ist, aber eben 
kein Mitentscheidungsrecht 
Ich erlaube mir, hier das Wort «unwürdig;; einzubringen. Ein 
Vertrag, der fast eine Art Blankocheck dafür ist, Jahr für Jahr 
neue Richtlinien einführen zu können, über die wir nicht mit-
entscheiden, ist schmerzlich. Das Resultat, vor dem wir ste-
hen, ist eher ein EG-Diktat geworden als ein zweiseitiges, aus-
gewogenes Abkommen, zu dem man stehen könnte. Die Vor-
stellung vom EWR-Vertrag als einem selbständigen Vertrags-
werk auf längere Sicht müssen wir wohl aufgeben. 
Für mich ist es klar, dass die Ankündigung vom letzten Herbst, 
der Bundesrat werde früher oder später ein Gesuch um EG-
Beitritt stellen, eine Folge der Unvollkommenheit des EWR-
Vertrags ist; ein Bekenntnis, dass man gemerkt und eingese-
hen hat, dass dieser Schritt nur dann einen Sinn hat, wenn er 
einen Zwischenschritt zum Vollbeitritt darstellt Das ist eine 
Flucht nach vom, eine logische Folge. Aber gleichzeitig bringt 
diese tatsächliche Verknüptung zwischen der EG und dem 
EWR auch für diejenigen, die für den EWR sind, zusätzlicht:l in-
neI1pC)liti:9cl1le Probleme. Aus meiner Sicht ist die Situation 

mehr anders zu interpretieren: Wer ja zum EWR sagt, 
muss grundsätzlich auch bereit sein, zum späteren EG-Beitritt 
ja zu sagen. Das macht die Sache für den Stimmbürger nicht 
leichter. 
Kürzlich hat das Bundesamt für Statistik einen Bericht über die 
Bevölkerungsentwicklung der nächsten Jahre herausgege-
ben. Darin steht - das ist auch für Frau Nabholz interessant-, 
dass die Liberalisierung durch den EWR bis zum Jahre 2020 
rund 600 000 zusätzliche Ausländer in unser Land herein-
bringe und dass das Ziel bei der Weiterführung der 
Stabilisierungspolitik wesentlich anders Die 

soll sich Jahre 2040 Mil:IIf'lrlAn 

Millionen erhöhen. 
Diese Probleme kann man nicht dadurch vom Tisch wischen, 
dass man sagt, es habe keinen Effekt; die Grenzen zu.Öffnen, 
sei richtig. 
Der EWR-Vertrag, wie er heute vorliegt, stellt einen sehr ein· 
schneidenden Eingriff in unsere Autonomie dar. Man sagt, 
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dass damit 80 Prozent des heutigen EG-Rechts schon "ge-
kauft" seien; wir müssten dann quasi noch 20 Prozent über-
nehmen. Das wäre für unsere Demokratie ein schwerer 
Schlag, denn wenn wir dem EWR-Vertrag einmal zugestimmt 
haben, können sich die Klein- und Mittelbetriebe und auch die 
Landwirtschaft nicht mehr wehren. 
Es ist unfair, wenn in der Botschaft ausgesagt wird, das Refe-
rendum werde kein Problem sein. Wenn wir tür den EWR-Ver-
trag sind, müssen wir dazu stehen, dass unsere demokrati-
schen Rechte einen ganz entscheidenden Wandel erfahren. 
Ich bitte Sie, diesen Vertrag - weil er auch innenpolitisch be-
denklich ist - abzulehnen. Ich bin froh, dass das Volk entschei-
det und nicht das Parlament 

Bührer Gerold: Für die einen ist der EWR Retter unserer wIrt-
schaftlichen Zukunft, für die anderen Auslöser eines wirt-
schaftlichen Niedergangs. Seide Positionen scheinen mir Ex-
trempositionen zu sein; fernab von der Realität Beide, Befür-
worter und Gegner, dürfen für sich in Anspruch nehmen, das 
Beste für unser Land zu wollen. Beide sind sich einig, dass 
eine Erosion wirtschaftlicher Standortvorteile stattgefunden 
hat Herr Maspoli - er ist zwar nicht mehr im Saal-, wir sind wil-
lens, mit einer wirtschaftlichen Fitnesskur diese binnenwirt-
schaftlichen Nachteile anzugehen. Es war ja beispielsweise 
nicht eine Folge des EWR, dass wir an der TeuerungsfrontTer-
rain elngebüsst haben, sondern es war hausgemacht, und als 
Folge davon haben sich die Zinsen ans europäische Niveau 
angeglichen. 
Doch die Frage stellt sich: Genügt die Fitnesskur, um unsere 
Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen Märkten zum 
Tragen zu bringen? Ich bin Optimist Ich glaube, in unserem 
Kleinstaat, mit unserer politischen Kultur werden wir in den 
kommenden Jahren massgebliche Reformen durchbringen. 
Aber was nützt es dem bestens trainierten Sportler, der fit zu 
einem Wettbewerb antreten will, wenn er von diesem Wettbe-
werb ausgeschlossen wird? Was nützt es, dass wir unsere 
Wettbewerbs kraft massiv steigern, wenn wir aber von diesem 
europäischen Binnenmarkt, der den ungehinderten Zutritt des 
Dienstleistungssektors, den ungehinderten Zutritt zu den riesi-
gen öffentlichen Beschaffungsmärkten öffnet, ausgeschlos-
sen bleiben? Eines ist klar: Wir brauchen beides. Wir brauchen 
eine Fitnesskur im Innern und die Oeffnung zum europäi-
schen Binnenmarkt 
Ich kann verstehen, dass diese Umwälzungen, die wir vor uns 
haben, Aengste und Verunsicherung auslösen. Der Anpas-
sungsdruck wird in einzelnen Branchen stärker werden, des-
sen müssen wir uns bewusst sein. Aber ich frage Sie: Was ist 
die Alternative? Den Strukturanpassungsprozess einfach hin-
auszuschieben und uns vor dieser Herausforderung des Wett-
bewerbs abzuschotten? Das ist etwa so kü nstlich wie die Berli-
ner Mauer. Diese Wirtschaftspolitik wird so in sich zusammen-
fallen wie diese Mauer. 
Man kann bei der quantitativen Beurteilung der Vor- und Nach-
teile des EWR verschiedener Meinung sein. Man sollte aber 
die ökonomischen Tatsachen nicht auf den Kopf stellen. Der 
EWR an und für sich bringt keine höheren Zinsen. Wir haben 
nach wie vor die geld- und fiskaipolitische 
und somit auch die Möglichkeit der Beeinflussung der Zinsen. 
Der EWR bringt keine höheren Steuern; er löst auch keinen 
langfristigen Lohndruck aus, weil sich Löhne parallel zum wirt-
schaftlichen Wachstum entwickeln - und der EWR begünstigt 
das wirtschaftliche Wachstum. 
Mit dem EWR sichern wir uns einen Abbau von nichttarifari-
sehen Handeishemmnissen. Wir schaffen für unseren Dienst-
leistungsstandort Schweiz das Sprungbrett zum europäi-
schen Markt. Eines ist klar: Volkswirtschaftlich werden wir pro-
fitieren. Wir können sagen, die einzelnen Unternehmungen 
können sich durch eine anpassen. 
Aber es geht 
Schweiz. 
HistoriSCh ist unser Land weil wir den letz-
ten hundert Jahren Chancen haben, statt vor lauter Ri-
siken nichts anpacken zu Ich bin dass un-
sere Wirtschaft Arbeitgeber und Arbeitnehmer - Heraus-
forderung des EWR meistern wird. Statt im EWR nur die Ein-
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bussen zu sehen, sollten wir die Chancen wahrnehmen. Statt 
zu jammern und alles in Frage zu stellen, müssen wir jetzt die 
Kräfte mobiiisieren. Statt Angst zu säen, müssen wir heute und 
arn 6. Dezember ein Zeichen des Willens setzen, nämlich dass 
wir bereit sind, wettbewerbsfähig und erfolgreich zu bleiben. 
Der EWR hat gewisse Risiken, offeriert aber deutlich mehr 
Chancen: Nutzen wir sie, ohne uns die Hände für übermorgen 
zu binden. 

Hafner Rudolt: Die Führer in Brüssel regieren ganz Europa mit 
starker Hand und schaffen eine staatliche Einheitsordnung. 
Das ist ja wohl das, was sich einige unter Ihnen von der EG ver-
sprechen. Aber hoffentlich kommt es nicht so weit 
Betrachten wir doch einmal das Herrschaftssystem der EG et-
was genauer: Es ist die EG-Kommission, diese 15 Männer und 
2 Frauen, die hinter verschlossenen Türen die Gesetzgebung 
ausarbeitet Wie steht es mit der demokratischen Legitimation 
dieser 15 Männer und 2 Frauen? Niemand von ihnen ist in de-
mokratischer Volkswahl gewählt worden. Es sind alles höhere 
Bürokraten der entsprechenden Länderregierungen. 
Wie steht es mit dem EG-Ministerrat? Es ist zwar wohl so, dass 
die Ministerpräsidenten der entsprechenden Länder in der Re-
gel gewählt worden sind; aber Sie wissen ja, wieweit das Wahl-
prozedere repräsentativ ist Wenn es um Landwirtschaftsfra-
gen oder um aussenpolitische Fragen geht, sind Minister zu-
ständig, die sich nicht einer Volkswahl unterziehen mussten, 
also nicht demokratisch legitimiert sind. Alles passiert hinter 
verschlossener Tür. 
Ueber die SChweizer Demokratie kann man sagen, was man 
will, Gutes oder Schlechtes, aber derart unbeschreibliche Zu-
stände wie in Brüssel haben wir in der Schweiz noch lange 
nicht Wenn es so ist, dass dort alles hinter verschlossener Tür 
entschieden wird und dass die meisten Entscheidungen nicht 
demokratisch legitimiert sind, kann es nicht erstaunen, dass 
derart absurde und groteske Sachen herauskommen wie in 
der Landwirtschaftspolitik usw. 
Ich habe immer noch die Hoffnung, dass es in der Schweiz nie 
so weit kommt, dass eine solche Führerschaft Wirklichkeit 
wird. Ich hoffe vielmehr, dass wir selber in der Lage sind, un-
sere Probleme anzupacken. 
Wie steht es in der Schweiz mit der Führerschaft? Bundesrat 
Felber hat 1989 gesagt, eine Annäherung an die EG bringe die 
Rechte der Bundesstaaten und Teile ihrer direkten Demokratie 
in Gefahr. Die Schweiz, so lautete die Botschaft, solle sich zwar 
wo immer möglich den Normen der Gemeinschaft anpassen. 
Ein Beitritt komme jedoch vorerst nicht in Frage. 
Wie äusserte sich unser Bundesrat Delamuraz in dieser Ange-
legenheit? Er sagte, für die Schweiz komme aus Gründen der 
Neutralität und der direkten Demokratie ein EG-Vollbeitritt 
nicht in Betracht Das war 1988. 
Wenn unsere Bundesräte einen derart wankelmütigen Kurs 
einschlagen, ist die Politik des Bundesrates nicht glaubwür-
dig. Heute wird von vielen aus unserer Mitte behauptet, EWR-
und EG-Beitritt hätten nichts miteinander zu tun Vielleicht soll-
ten wir uns einmal fragen, welches das Wappentier unserer 
Politik ist. Vielleicht ist es doch der Fuchs, der sehr listig ist, 
aber einen grossen Schwanz hat, mit dem er eben alles auf die 
Seite und vom Tisch wischen kann. 
Aber es gibt auch das historische Gewissen. Herr Bundesrat 
Delamuraz. Es ist kein Zufall, dass die meisten Historiker, die 
ein bissehen über die Tagespolitik hinaussehen, einem EWR-
und EG-Beitritt sehr skeptisch bis ablehnend gegenüberste-
hen. Die GeSChichte wird schliesslich zeigen, was gut ist Aber 
der Aufbau von zentralstaatlichen Machtblöcken war noch nie 
von gutem. Wir sehen das in Europa, von Karl dem Grossen 
über Napoleon bis zu Hitler. Die Namen sind leider nicht sym-
pathischer geworden. 

r,un,pnnt>'" et de 
comme certains d'entre vous sans doute, 

!'EEE. I'avais 
d'avis, c'est en deux etapes. 

La premiere etape, c'est du 18 mai 1992, a cause de la 
gaffe magistrale qu'a ete la "fulte" de la decision du Conseil fe-
deral; pas la decision du gouvernement ii etait parfaitement 
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fonde ä la prendre et il a probablement, compte tenu de ce que 
nous avons appris par la suite, eu raison de Ja prendre mais 
la "tuite» eta!t une gaffe qui devait etre maltrisee, Elle ne I'a pas 
ete; iI y a 8U une att8inte ä Ja confiance d'un grand nombre de 
citoyennes et de citoyens qUi, des lars, n~ pouvaient plus 
entrer dans la demarche de I'EEE 
La deuxieme etape, evoquee par MM. Frey Walter et Thür, est 
la lecture du message sur I'EEE, d'une part, et du rapport sur 
I'adhesion, d'autre part Rien n'est plus clair que ces deuxtex-
tes qui font apparaitre - ils ont ete cites - Ja moditication 
fonde intervenue en cours de discussion du Traite sm 
La, je tlens d'emblee a affirmer qu'a aucun moment il ne s'agit 
de formuler une critique ä I'egard de nos negociateurs. 
Ceux-ci ont ete remarquables, ils ont fait un travail admirable, 
Ce so nt les faits qui ont change, falts qui sont resumes a la 
page 43 du message. Usez-Ies, c'est une bonne maniere de 
constater que I'on ne ment pas forcement en les evoquant! 
Deux falts ont eU~ modifies; premierement, "etat d'esprit de la 
Communaute qul est devenue "jntransigeante» sur son auto-
nomie cette intransigeance est une manifestation de I'esprit 
de Maastricht; deuxiemement, Je depot de la demande d'ad-
Msion de la Suede. 
Ces deux modifications ont eu pour consequence, et toujours 
selon la page 43 du message, que le traite que nous avons si-
gne presente des differences «notables» par rapport ace que 
nous avions dans I 'esprit au debut des negociations. Ces diffe.. 
rences notables se manifestent sur le plan institutionnel et non 
sur le plan economique. Sur le plan institutionnel, il faut donc 
faire deux remarques. Vous trouvez la premiere ä la page 9 du 
rapport sur I'adhesion: I'obligation de parler d'une seule voix 
reduit nos possibilites de faire valoir !'identite suisse face a la 
Communaute et aux pays voisins. Vous trouvez la deuxieme 
consequence a la page 7 du mame rapport: la seule maniere 
d'attenuer les faiblesses institutionnelles du nouveau Traite 
sur I'EEE, ou plus exactement de faciliter I'acceptabilite ci titre 
transitoire de ces faiblesses institutionnelles, c'est de com· 
mencer taut de suite les pourparlers d'adhesion ci la Commu-
naute. En cela, le Conseil federal est parfaitement coherent 
Devant ce changement important de la situation, qui aboutit 
au resultat selon lequel nous avons un traite qui n'est pas celui 
auquel nous pensions mais qui est marque au coin de I'intran-
sigeance de la Communaute, deux attitudes sont possibles. 
Premierement, on dira: on a peur de la Communaute, on se 
mefie de la capacite du pays a s'adapter,l'histoire s'est arratee 
aPorta, et alors on vote oui ci ce nouveau traite qui n'est pas 
celui que "on avait a I'esprit Deuxiemement, on dit: iI s'agit-
mais dans un autre domaine - comme I' ont fait les Danois, de 
resister a I'intransigeance de la Communaute; iI s'agit de faire 
confiance au pays qui doit et qui veut liberaliser. 11 s'agit d'ad-
mettre que I'histoire ne s'est pas arretee ci Porto, que tout 
continue a rouler et que l'Europe existe independamment de 
"EEE Dans ce cas, on vote non au Traite sur I'EEE 
M. Berger I'a tfes bien releve: taus ceux qui se succedent a 
cette tribune, et ren suis, parlent de foL En fait, le tout repose 
sur des conjectures quant aux consequences economiques, 
que I'on dise oui ou non. Mais la fo; a cette particularite qu'elle 
concerne I'avenir. La non du courage, de la de la 
capacite evolutiVe, c'est un bon programme d'avenir. 

Ruf: Auch wenn sich der Bundesrat und die EWR-Befürworter 
nun aus abstimmungstaktischen Gründen alle Mühe geben, 
so zu tun, als seien EWR und EG zwei verschiedene Paar 
Schuhe, so ist doch ganz klar, dass der EWR-Beitritt nur die 
Vorstufe zu einer EG-Mitgliedschaft wäre und diese die unaus-
weichliche politische Folge darstellen würde. 
Der Bundesrat selbst legt diese Strategie in der Botschaft ganz 
klar offen und hat sie vor allem auch mit der Einreichung des 

be~:;tallgt Ausserdem enthält der EWR-
Prozent des I:::l:i-H!'!cht" 

die im EWR allein diktieren" 
""tirnrrll über den EWR ist somit bereits die vorent-

scheidende in der Auseinandersetzung um einen 
EG-Beitritt Deshalb ist die EWR-Vorlage vor dem Hintergrund 
des angestrebten Endzieles unter grundsätzlichen staatspoli-
tischen Gesichtspunkten zu würdigen. 

Vor mehr als sieben Jahrhunderten - wir haben letztes Jahr 
das Jubiläum gefeiert -legten die alten Eidgenossen das Fun-
dament für die Entwicklung eines Staatswesens, dem Freiheit 
und Unabhängigkeit stets die wichtigsten Maximen waren. Die 
Eidgenossenschaft verdankt ihre Entstehung und ihren Fort-
bestand über Jahrhunderte hinweg letztlich nur dem Freiheits-
und Unabhängigkeitswi/len der Grundungsväter und der vie-
len folgenden Generationen. 
Es ist nun eine unglaubliche Tragik, dass eine - in meinen Au-
gen verantwortungslose, schwächliche Regierung nach 
mehr als 700 Jahren Eigenstaatlichkeit der Eidgenossenschaft 
alles, aber auch wirklich alles untemimmt, um der freien, unab-
hängigen Schweiz möglichst rasch ein Ende zu bereiten. 
Unser Land soll sich nach dem Willen des Bundesrates in der 
zentralistischen, bürokratischen, undemokratischen EG - mit 
dem EWR als Zwischenschritt oder «Trainingslage!'», wie auch 
immer - selbst aufgeben und einer neuen Fremdherrschaft 
unterwerfen, damit die Wirtschaft wie ein Krebsgeschwür un-
gehindert weiterwuchern kann. 
Das werden wir von den Schweizer Demokraten und von der 
Lega dei TIcinesi mit aller Kraft bekämpfen. Man muss ganz 
klar immer wieder betonen: Hätten die alten Eidgenossen vor 
den Habsburgern derart gekuscht wie heute die Bundesräte 
vor den EG-Herren, dann hätte es die Eidgenossenschaft gar 
nie gegeben. 
Es ist kaum zu glauben, aber wahr: Bedenkenlos wollen uns 
die politisch Mächtigen den Untergang des eigenen Landes 
als souveräne Nation schmackhaft machen. Tragende Säulen 
unseres Staates, welche in wesentlichem Masse zur schweize-
rischen Identität gehören, sollen geopfert werden. Unsere zen-
tralen Errungenschaften der direkten DemOkratie die Volks-
rechte Initiative und Referendum - sowie der Föderalismus 
würden im EWR, in der EG massiv abgebaut oder ganz abge-
schafft Die direktdemokratischen Entscheidungsrechte des 
Volkes wären im immer grösseren EG- bzw. EWR-Rechtset-
zungsbereich, also praktisch in allen entscheidenden Fragen, 
nicht mehr möglich. Statt dessen hätten wir uns generell dem 
Diktat der Brüsseler EG-Vögte und neuen fremden Richtern zu 
beugen. Etwas Unwürdigeres tUr ein freies Volk ist doch kaum 
vorstellbar. J 

Kleine Staaten haben in der EG schon heute praktisch nichts 
zu sagen. Jüngstes Beispiel dafür ist die arrogante Art und 
Weise, mit der Dänemark nach seinem mutigen Nein zu den 
Maastrichter Verträgen von den Grossen behandelt wird. Poli-
tisch geben vor allem Deutschland und Frankreich den Ton 
an, die neuzeitlichen Vögte Delors, Mitterrand und Kohl, die 
immer mehr ganz Europa dirigieren und mit einer gefährlichen 
Grossmachtpolitik liebäugeln. 
In den kommenden Monaten und Jahren geht es um nichts 
anderes als um die Substanz unserer Willensnation, um die 
Frage nämlich, ob die Schweiz langfristig als selbständiger 
Staat, dessen Bürger in freier Entscheidung ihre Zukunft 
selbst gestalten können, bestehen bleibt oder ob sie letztlich 
zu einem Verwaltungsbezirk in einem zentralistischen Gross-
europa verkommt In letzterem Falle würde die Schweiz über 
kurz oder lang auseinanderfallen. 
Die EG-Propaganda will dem Volk weismachen, die Schweiz 
könne gar nicht mehr nein sagen. Wir meinen ganz klar: Doch, 
wir können, Die viersprachige Schweiz ist als unabhängige, 
selbständige und wirtschaftlich starke Willensnation sehrwohl 
überlebensfähig. Der sogenannte Alleingang bedeutet kein 
Einigeln, sondern die Fortsetzung der Pflege guter Beziehun-
gen mit anderen Ländern, allerdings unter Wahrung der eige-
nen Identität und Souveränität 
Den Bedürfnissen und der Würde aller europäischen Völker 
entspricht nicht die zentralistische, undemokratische und bü-
rokratische EG, sondem ein Europa von unabhängigen, in 
freundnachbarschaftlicher Beziehung lebenden Ländem, ein 

der Vaterländer. Ich bin dass das S"'t1W~H-
der intemationalistischen des Bun-

desrates eine klare Abfuhr erteilen und sagen wird: EWR und 
nein danke - für eine freie Schweiz! 

M. Aguet: Lorsque les peuples europeens etaient faus, nous 
avions raison de les frequenter le moins possible. L'egorsme 
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et I'isolement n'etaient que sagesse aussi iongtemps que nos 
voisins s'entre-dechiraient betement a chaque generation. La 
politique da neutralite etait utile. Les Suisses sont restes sou-
des grace acette abstention salutaire. L'intelligence a pour-
tant pris le dessus. Depuis la fln de la demiere guerre mon-
diale, Franyais et Allemands on! entem§ la hache de guerre. 
Les autres communautes de ce puissant continent les ont sui-
vis avec enthousiasme. IIs avaient souffert autant qu'eux de 
ces guerres seculaires et fratricides. 
Rien n'est plus comme avant Meme si les accords de Maa-
stricht reste nt lettre morte, une grande communaute economi-
que est nee, sans heurts, lentement, progressivement, intelli-
gemment Peut-etre bien que les accords sont essentielle-
ment financiers et economiques. Le neTt et le detonateur de la 
guerre ne sont-ils pas toujours financiers et economiques? 11 
est donc intelligent de construire la paix, la prosperite, le pro-
gres en feglant en priorite les questions de gros sous. La paix 
sera le dividende des peuples d'Europe. D'autres ont parle et 
parleront encore des qualites de l'Accord pour I'EEE C'est 
I'instrument de paix que je veux saluer. 
Au cours de ces demiers siecles, n'avez-vous pas suffisam-
ment entendu de cris de souffrance, d'appels au secours, de 
rales insupportables, de dechirements stridents? N'etes-vous 
pas rassasie du sang verse, des sanglots intarissables, des 
brÜlures infemales, des tortures abjectes? N'avez-vous pas 
ete gaves d'atrocites, de boucheries, d'holocaustes, de mas-
sacres? N'est-iI pas temps de tendre la main cl des voisins en· 
fin capables de conjurertant de maledictions? Au XIXe sh3cle, 
cl cause des guerres, l'Europe aurait perdu 15 millions d'hom-
meso La Premiere Guerre mondiale a coute la vie a 25 millions 
de personnes, dont la moitie tuees directement au front La 
Deuxieme Guerre mondiale de 1939 a 1945, ayant entraine 
toute I'humanite dans la boucherie, selon certains auteurs, au-
rait coute la vie cl 100 millions d'etres humains, surtout, mais 
pas tous, europeens, si I'on tient compte desfamines, des per-
tes directes ou indirectes. Que reprl3Sentent les statistiques 
toutes seches cl cote des flaq ues de sang, des souffrances lon-
guement endurees juSqu'cl la mort de ces centaines de mi 1-
lions d'etres humains, pris I'un apres I'autre, dans leur solitude 
et dans leur innocence? Ce sont les cris de toutes ces victimes 
qui doivent resonner cl nos oreilles au moment ou I'on s'ap-
prete en leur memoire ä participer ä la construction d'une al-
liance porteuse d'un immense espoir de paix. 
L'accord multilateral que nous sommes appeles cl ratifier est 
une occasion excellente d'affirmer que la Suisse existe, qu'elle 
voit ce qui se passe autour d'elle et qu'elle veut participer ä 
cette oeuvre intelligente et soUdaire. Les Suisses ont reussi a 
se tenir en dehors des conftits mais les souffrances ne les ont 
pas epargnes. IIs sont plus europeens que les plus grands 
peuples qui les entourent C'est en copiant I'histoire et les ins-
titutions de la Suisse moderne que I'Europe reussira son pari. 
11 n'est pas admissible que nous restions en dehors de ce 
grand projet dont nous formons le coeur geographique. 
L'Espace economique europeen nous permet de participer 
sans mettre en cause les principes chefS aux membres de 
I'AELE Le pas supplementaire d'entree dans la Communaute 
sera ou ne sera pas franchi. Ne brulons pas les mais 
gardons-nous aujourd'hui de jouer les moutons noirs, ombra-
geux et solitaires; la facture sera trop lourde. 

Seiler Hanspeter: Gestatten Sie mir eine persönliche Vorbe-
merkung zur politischen Kultur. Ein Nein zum heutigen EWR 
hat ebensowenig mit Rückständigkeit zu tun wie ein Ja mit 
Fortschritt Es geht doch vielmehr um ein sachliches Abwägen 
der Vor- und Nachteiie und nicht um eine oberflächliche Klas-
sierung von Parlamentariern. 

Geschichte und 
der, allen Zielen 

auf dem Boden der Realität zu So haben 
wir in diesen EWR-Diskussionen davon auszugehen, dass ein 
Grossteil der aufgelisteten Auswirkungen blass auf Annah-
men und Hypothesen gründen. Idealist sein und «glauben, 
dass .... " ist wichtig und gut Realist bleiben ist aber noch 
besser. 

Zum Realist sein gehört auch eine innere Ehrlichkeit EWR-
Vertrag und EG-Beitritt sind zwar formaljuristisch zwei ver-
schiedene Brote, aber faktisch - seien wir doch ehrliCh - trennt 
man in allen Diskussionen kaum zwischen EWR und EG, Ins-
besondere in den anderen Efta-Ländern und ihren Parlamen-
ten; das Volk wird dort ja nicht befragt Der EWR gilt dort selbst-
verständlich als Wartezimmer. 
Während wir in diesen Tagen und Wochen um einen EWR-Ent-
scheid ringen, diskutiert man in Brussei unser Beitrittsgesuch. 
Es ist doch so, dass sich in unseren Hinterköpfen - bestimmt 
auch in den bundesrätlichen - das Wort EG nicht wegputzen 
lässt 
Setzen wir uns denn nicht in Zugzwang, wenn fast alle Efta-
Partner in die EG aufgestiegen sind, Herr Bundespräsident, 
wenn wir als übriggebliebener Efta-Staat mit 18 EG-Ländern 
den EWR bilden sollten? Auch das kann sehr wohl Realität 
sein. Diese Fragen sollten sich vor allem diejenigen stellen 
und beantworten, die sich ein EWR-Ja, aiber ein EG-Nein auf 
die Fahne geschrieben haben. Wie heisst es doch so schön: 
«Eure Rede sei: Ja, ja; nein, nein.» 
Etwas Zweites: Man erhofft siCh sehr viel von einer sogenann-
ten Deregulierung. Man erhofft sie bei einem EWR-Ja Alle 
markthindernden Erschwernisse sind hausgemacht, in unse-
ren staatlichen Küchen rezeptiert und gekocht Auch da ist 
Realist sein vonnöten. Wesentliche dieser kostenverursachen-
den und über das vernünftige Mass hinausgehenden Hurden 
räumt der EWR für uns nicht weg. Was ist das für ein Staat, was 
für ein Volk, die die sich eingebrockte Vorschriftensuppe nicht 
selber auszulöffeln imstande sind, die weder Mut noch Kraft 
haben, im eigenen Haus selber aufzuräumen, sondern dazu 
nur mit Fremdbestimmung in der Lage sind? 
Ein Letztes: Verstärkte wirtschaftliche Konzentrationsprozesse 
sind bei einem Grosswirtschaftsraum vorprogrammiert. Klein-
und mittelbetriebliche Strukturen, wie sie in unseren ländli-
chen Regionen mit ihren gegebenen Standortnachteilen be-
stehen, haben langfristig kaum eine Chance. Eigenständiges 
Unternehmertum wird verschwinden, in diesen Regionen 
Substanzverluste bewirken und zu unerwünschten Umschich-
tungen der sozialen Strukturen führen. Man spricht zwar von 
Nischenmöglichkeiten. Ich möchte nicht in einer wirtschaftli-
chen Nischenregion leben, sondern in einer Randregion, die 
ihren Bewohnern Lebens- und Wirtschaftsraum sein kann, 
und zwar ohne amputierte Volkswirtschaft 
Unsere strukturellen Probleme müssen wir selber lösen. Ich 
glaube an die Kraft unseres Volkes, dies zu tun. Für mich 
kommt eine verstärkte Integration erst in Frage, wenn sie auf-
grund einer echten Partnerschaft und unter Mitbestimmung 
beider Seiten erfolgt 

M. Scheurer Remy: Les difficultes principales, pour nous, 
Suisses, du Traite sur I'EEE ne sont pastellement dans le traite 
lui-meme ni dans les documents qui en dependent Elles re-
suitent, avouons-Ie, surtout de la maniere cl la fois hautaine et 
narquoise avec laquelle nous avons considere pendant des 
annees la construction europeenne, surs que nous etions que 
cela n'etait que des mots et du vent Aujourd'hui, nous som-
mes devant des faits auxquels nous n'etions, comme peuple, 
pas prepares ou seulement mal prepares. Grace a notre gou-
vernement, grace a nos diplomates, grace aussi ä I'immense 
travail de l'Administration federale, nous sommes maintenant 
en etat d'entrer des le 1er janvier prochain dans un espace 
economique avec dix-huit Etats europeens qui sont comme 
nous des democraties, qui appartiennent cl !a meme civilisa-
tion et avec lesquels nous partageons les mames valeurs a tra-
vers tous nos particularismes. Au Parlement maintenant d'agir 
et de faire en sorte que le peuple puisse se prononcer ä la 
Saint-Nicolas et non pas cl la Trinite. 
Certes, les choses sont allees vite, 
sons pas encore 
d'etre en boule at montrer le de 
pour des individus qui n'ont pas encore qua de 
maniere leurs certitudes rentieres sont, comme toutes les cer-
titudes rentieres des illusions; trop vite pour de bonnes ämes 
qui tardent cl comprendre que la protection de I'environne-
mant depend pour beaucoup de la prosperite de I'economie. 
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Ce que le traite nous offre, c'est ce donf nofre pays a toujours 
eu besoin depuis qu'iI ades produitsaexporter; c'estce qu'iI a 
toujours voulu obten;r depuis qu'iI a une diplomatie: la liberte, 
La liberte pour ses ressortissants de sejourner a I'stranger, 
pour y achever de se former ou pour y travailler, la !lberte d'ex-
porter le produit du travail et de nsgocier sans entraves, et 
maintenant les libertes de circulation des services et des capi-
taux. Monsieur Hafner, le Traite EEE est dans le dreit fil de no-
tre histoire, 
La capacita concurrentielle de nos entreprises vient d'etre ju-
gae excellente. Elles ont besoin d'espace, d'abord en Europe. 
Les capacites de beaucoup de nos savants sont excellentes, 
et eux aussi ont besoin d'acceder aisement aux programmes 
europeens de recherches. 
Bien sur, on peut trouver des inconvenients de detail au 
Traf te et le Conseil federal ne les a pas caches dans san 
excellent message, mais ces inconvenients sont bien legers a 
cote de ceux que le cavalier seul rencontrerait en tournant per-
petuellement en rond dans son manege. 
Je vous invite a entrer en matiere et a balayer ensuite toutes les 
propositions dilatoires pour que nous puissions arriver dans 
les dei ais mais aussi dans la dignite a !'acceptation de I'arfete 
federal et a Ja revision des textes legis!atifs que necessite 
l'Accord EEE. Alors, au iieu de nous plaindre comme I'a falt 
M. VetterIi, entre autres, de I' abondance du travail et du peu de 
temps pour I'executer, rejouissons-nous plutöt de pouvoir ac-
camp/ir quelque chose d'important pour le present et pour 
I'avenir et ne nous plaignons pas si nous sommes un peu 
bouscules: ce la nous empechera de nous endormir dans une 
prosperite que nous considerons imprudemment comme une 
rente definitivement assuree. 

Frau Haller: Heute geht es nur um die Meinungsbildung zum 
EWR. Man kann aus verschiedenen Gründen für den EWR 
sein. In meiner persönlichen Meinungsbildung ist der EWR 
vom gesamten europäischen Integrationsprozess nicht zu 
trennen. Ich halte diesen Gestaltungsprozess für Europa vor 
allem aus sicherheits- und triedenspolitischen Gründen für 
ausserordentlich wichtig. 
Die Europäische Gemeinschaft hat ihre Anfänge nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Durch die wirtschaftliche Zusammenarbeit 
sollen Kriege zwischen den beteiligten Staaten ein für allemal 
verunmöglicht werden, und das ist bis heute gelungen. Wie 
wichtig diese Entwicklung ist, zeigt uns heute nicht nur der 
wieder auflebende Nationalismus in Teilen Osteuropas. Der 
Krieg im ehemaligen Jugoslawien macht in aller Schrecklich-
keit klar, dass ethnisch-nationalistisches Denken überwunden 
werden muss. 
Der westeuropäische Integrationsprozess betrifft nicht nur die 
heutigen EG- und Efta-Staaten. Wenn dieser Integrationspro-
zess gelingt, bildet er die Grundlage für einen weiträumigeren 
Integrationsprozess, in den sich auch die mittel- und osteuro-
päischen Staaten einfügen werden. Wenn dieser Prozess 
misslingt, hat dies friedenspolitisch katastrophale Konsequen-
zen. Da darf die Schweiz nicht abseits stehen. Sie trägt eine si-
cherheits- und friedenspolitische Mitverantwortung. 
Erlauben Sie mir zwei Beispiele: Wenn es die EG nicht gäbe. 
hätte der Jugoslawienkonftikt zwischen den westeuropäi-
schen Staaten erhebliche Konflikte auslösen können, weil die 
Sympathien anfänglich je nach Land bei verschiedenen Volks-
gruppen lagen. Wenn Jugoslawien der Efta angehört hätte, 
gäbe es diesen schrecklichen Krieg dort kaum. Jugoslawien 
hat vor Jahren um die Mitgliedschaft in der Efta nachgesucht, 
ohne Erfolg. 
Wirtschaftlicher Austausch hat etwas mit Friedenssicherung 
zu tun, vergessen wir das nicht! Geschichtlich ist und war es 
schon immer so, dass der Anfang aller zwischen 
Staaten über den Austausch von Gütern Deshalb ist 

die auf einer rein Ebene be-
der einer sicherheits- und tr;~.I"I"',n<"",,1 

sehen Dimension, wenn an dieser Dimension tatsäChlich gear-
beitet wird, ich möchte, dass wir an dieser Dimension mitarbei-
ten, europäisch und weltweit Der erste Schritt zur Friedenssi-
eherung im Kleinen wie im Grossen ist immer der Austausch 
zwischen den Beteiligten, Austausch von Dingen, Ideen und 

Mentalität Die Schweiz ist im letzten Jahrhundert genauso 
entstanden, indem verschiedene Sprachen, Kulturen und 
Mentalitäten zueinandergefunden haben und indem die ei-
gene Identität gerade aus diesem Austausch eine er-
fahren hat Europa ist nicht etwas Fixes, sondern steht ei-
nem Entwicklungsprozess, den man beeinflussen kann, wenn 
man sich ihm öffnet 
"Europa,. ist letztlich ein Friedensprojekt, ein Projekt gemein-
samer Grundwerte wie Menschenrechte, Demokratie und 
Rechtsstaatfichkeit 
Die Europäische Gemeinschaft ist aus der Idee des Friedens 
entstanden, und sie hat auch heute noch diese Funktion. Ver-
gessen wir das nie. Ich trete mit Ueberzeugung dafür ein, dass 
unser Land an diesem Friedensprojekt mitarbeitet, es mitzu-
gestalten sucht und es demokratisieren hilft Deshalb werde 
ich dem EWR zustimmen, 

M. Gobet: Le debat fleuve, parlois passionne, qui s'est lns-
taure au sujet de J'Accord sur !'EEE, demontre I'attachement 
indefectible que les membres de ce Parlement portent cl leur 
pays. Mame si nous n'en doutions pas, c'est n3confortant 
La Suisse est a un tournant de son histoire, nous en sommes 
tous conscients. Mais les opinions divergent fortement, entre 
adversaires et partisans de I'accord, quant a Ja maniere d'en 
concevoir I'avenir. 11 est vrai que f'evocation de f'histoire re-
cente du pays, dans la premiere moitie du siede surtout, ne 
manque pas d'exemples pour justitier I'utilite d'un noyau de 
resistance au coeur de I'Europe. Mais I'evolution fantastique 
qui s'est operee ces dernieres decennies au niveau mondial 
doit faire retlechir. 
Oe tres nombreux problemes ne trouvent de solution qu'au ni-
veau continental et au-dela bien souvent 11 en est ainsi de la 
recherche dans tous les domaines de la protection de I' envi-
ronnement 11 en est ainsi aussi de la politique economique et 
de la politique agricole, notamment La politique agricole que 
nous avons definie en juin dernier etait impregnee de ce cons-
tat Nous avons du tenir compte des exigences du GATT, aussi 
nocives soient-elles pour notre agriculture. Et il n'est certaine-
ment pas inutile de rappeier que dans le ca9re de cas negocia-
tions du GATT, precisement, I'appui de l'Europe a ete impor-
tant dans la defense de la politique agricole suisse. 
Cela demontre a I' envi la necessite d'un renforcement retlechi. 
tel que I' Accord sur I' EEE nous en offre la perspective. Les pay-
sans suisses en sont de plus en plus conscients. L'accord n'a 
pas que des aspects economiques, nous en convenons. Mais 
nous ne devons pas oublier qu'un Etat soclal moderne ades 
besoins financiers importants et qu'iJ n'y a pas de finances pu-
bliques saines sans une economie torte. Nous en faisons 
I'amer constat dans cette periode de recession. Notre econo-
mie a donc besoin d'un souffle nouveau. Elle a besoin d'un ter-
rain d'exercice plus !ibre. Si nous ne le lui offrons pas, elle ira le 
chercher ailleurs. 
11 sera trop tard alors pour se lamenter et pour regretter la perte 
des forces vives qui en sera aussi une des consequences, 
lorsque notre jeunesse emigrera a la recherche de ses 
moyens d'existence. 
Notre agriculture aussi a besoin d'ouverture. Meme si 
Confederation trouve les moyens financiers necassaires pour 
mettre en oeuvre la politique que nous avons de1inie, ce que je 
souhaite bien evidemment, nos paysans doivent pouvoir en-
core, a I'avenir, tirer de leur travaill'essentiel de leur revenu. 
M. Comby a bien releve le röle essentiel que joue I'agriculture 
pour I' equilibre du pays et je I' en remercie. Or, si nos marcMs 
doivent s'ouvrir davantage, si donc la concurrence devient 
plus dure a I'interieur, nous devrons pouvoir gagner des mar-
ches a I'exterieur. La qualite de nos produits, que nous nous 
appliquons cl ameliorer sans casse, nous en don ne 
Mais notre a besoin d'ouverture aussi pour 
sas frais da 6t pour ses structuras 
cl un cout supportable, lui 
mettre de s'adapter aces nouvelfes exigences politiques. 
probleme est vital pour nos paysana 
L'Accord sur I'EEE est un defi nouveau pour notre pays, Nous 
pouvons le relever en sauvegardant ,'essentiel. Ses adversai-
res s'appliquent cl ne relever que les risques qu'il entmine, a 
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leurs yeux, pour la Suisse. Je leur rappellerai donc en conclu-
sion cette parole de Robert Schuman: "On evoque toujours 
les risques, mais on oublie trop facHement que le plus grand 
risque serait de ne rien entreprendre"l 

M. Epiney: Un paysan ne consent a se dessaisir d'une excel-
lente vache a lait que s'lI est contraint notamment par des eve-
nements exterieurs tels que des difficultes d'ecoulement de 
son produit C'est en effet en ces termes que peut se poser la 
probiematique liee cl. l'Espace economique europeen. Ce 
pays prospere, qu'on le veuille ou non, est en vole d'appau-
vrissement 11 a besoln aujourd'hui plus que par le passe de cet 
espace europeen pour retrouver un second souffie. D'ailleurs, 
tous les parametres convergent vers ce constat de declin du 
non pas comme on ie pense souvent cl. des raisons purement 
conjoncturelles, mais malheureusement ä des raisons structu-
relles bien plus graves qu'on ne I'imagine. Nous sommes de-
venus, par notre manie de tout reglementer, vivre au-dessus 
de nos moyens, un eleve presque madiocre dans tous les do-
maines, sauf dans ceux ou nous cultivons nos dons innes 
pour exploiter les autres. L'Espace economique europeen re-
presente cl. cet effet une opportunlte qui devrait rejouir adver-
saires aussi bien que partisans de I'integration europeenne. 
Pour les premiers, c' est une alternative ä une Europe qui serait 
par trop jacobine et pour les seconds, c'est une transition in-
contournable vers une Europe des differences. 
Alors, arn~tons de dramatiser devant ce monstre inoffensif de 
papier. Eurolex ne constitue a vrai dire qu'une adaptation sou-
vent tres legere de nos lois ä I'acquis communautaire. Or, iI im-
porte de preparer notre avenir. Pour nos enfants, nous vou-
Ions un pays qui ne craint pas du tout la concurrence et nous 
redoutons, surtout ä entendre certaines et certains, de retreu-
ver dans quelques annees un Ballenberg pour retraites, fils ä 
papa ou concierges entretenus par les droits d'entree que 
nous percevrions sur les musees et les reserves qu'on leur 
aura prepares, 
Non, ce defi nous attend ä partir d'aujourd'hui, mais le cou-
rage politique fout le camp, malheureusement, aupres de 
beaucoup trop de partisans de l'Espace economique euro-
peen. Alors, il faut renverser des aujourd'hui la vapeur et dire 
avec nos conseillers federaux: en avant toutes pour cet Es-
pace economique europeen qui laisse les portes ouvertes 
aussi bien aux nostalgiques de Guillaume Tell qu'aux Euro-
peens au coeur suisse dont nous faisons partie. 

Frau Misteli: Der Wirtschaftsvertrag EWR basiert sowohl zwi-
schen seinen zwei Partnern als auch gegen aus*?en auf einer 
klaren Hierarchie und Dominanz des Stärkeren und auf Kon-
kurrenz. Das Ziel ist weiterhin quantitatives WirtSChaftswachs-
turn. So sehen die Vertreter des Finanzkapitals und der Gross-
konzerne ihr Ziel mit einem Beitritt zum EWR erreicht, mehr na-
tional ausgerichtete Unternehmen machen es ohne Beitritt 
zum EWR. Deregulieren wollen beide. Beide Seiten arbeiten 
mit Angst vor steigender Arbeitslosigkeit, nicht zu umgehen-
dem Lohnabbau, höheren Mieten und weniger Sozialausga-
ben, damit wir, die Schweiz, im Binnenmarkt oder ausserhalb 
konkurrenzfähig bleiben, 
Welches sind die Perspektiven der Frauen in dieser Auseinan-
dersetzung? Zuerst sind wir wieder einmal einfach mitge-
meint Ich zitiere aus der Einleitung des Entwurfes zu einer 
Broschüre des Integrationsbüros zum EWR: "Diese Informa-
tion wurde in der männlichen Form redigiert, um sie einfacher 
zu halten. Die verwendete Grammatik soll die Geschlechter 
nicht werten. Im EWR und in der Schweiz ist die Gleichstellung 
von Mann und Frau gesetzlich festgelegt» Die Broschüre 
heisst: «EWR praktisch». Und so einfach oder praktisch ist es 
auch im EWR: Frauen kommen nur noch als Konsumentinnen 
und Arbeiterinnen auf Abruf vor, Frauen sind meistens aber 

so mobil wie Männer, sie sich stärker lokaien 
sozialen Netzen. Da die Haus- und nicht Ge-
n"n",lt<:l",ri der so hochgelobten Gleichstellung zwischen Mann 
und Frau ist, ist die Frau dem Mann gegenüber im EG-Binnen-
markt benachteiligt 
Zweimal mehr Frauen ais Männer sind arbeitslos, zwei Drittel 
der Teilzeitarbeitsplätze sind ungeschützt, fast 90 Prozent da-

von sind von Frauen besetzt Als Frauen können wir deshalb 
die Illusion vieler uns Nahestehender nicht nachvollziehen, 
welche meinen, dass wir unsere heutigen sozialen und ökolo-
gischen Nachteile verbessern könnten, indem wir uns in ein 
grösseres, noch komplexeres und vor allem zentralistisches, 
von Männern dominiertes Gebilde integrieren. Eine Integra-
tion in den EWR unter dem Diktat der wirtschaftlichen Konkur-
renz vergrössert die Desintegration der meisten Frauen. 
Eine andere Desintegration als Folge des EG-Binnenmarktes 
wird die weitere Abkoppelung der Dritten Welt sein. Der nach 
innen vereinheitlichte Wirtschafts raum der EG wird nach aus-
sen als «Festung Europa» noch stärker seine kurzfristigen 
egoistischen Interessen durChsetzen. Das heisst, der Welt-
markt wird mit aus Steuergeidern subventionierten Landwirt-
schaftsprodukten aus dem europäischen Binnenmarkt über-
schwemmt werden, so dass auch sogenannte Billiglohnlän-
der nicht mehr konkurrenzfähig sein werden. Deren Bevölke-
rung verarmt, hungert oder verhungert sogar. Zusätzlich wird 
auch die Nahrungsmittelhilfe zum Absetzen der eigenen 
Ueberschüsse verstärkt werden. Das ist in der EG wie auch in 
der Schweiz so. Die Folgen: noch grössere Abhängigkeit der 
Drittweltländer und weitere Verminderung' der Konkurrenzfä-
higkeit der lokalen landwirtschaft Importe aus der Dritten 
Welt wie zum Beispiel Textilien werden weiterhin durch Quo-
ten begrenzt; damit werden diesen Ländern auch in ZUkunft 
genau bei diesen Produkten, bei denen sie Vorteile besitzen 
würden, die Entwicklungsmöglichkeiten genommen. 
Solche Massnahmen werden wie bisher von Bekenntnissen 
zum freien Welthandel begleitet werden, einem freien Welt-
markt, auf dem sich die Mächtigen die Freiheit nehmen, ihre 
eigenen Interessen rÜCksichtslos durchzusetzen. Die Schaf-
fung des europäischen Binnenmarktes ist ein Teil des freien 
Weltmarktes und läuft deshalb einer solidarischen WeItent-
wicklung zuwider. Wir wollen nicht Isolation, sondern Solidari-
tät mit der Welt, auch mit der Dritten Welt, und nicht nur Solida-
rität mit Europa, wie es in der Botschaft zum EWR he isst Mit 
diesem Europa sind ja doch nur Westeuropa und die Wahrung 
unserer eigenen Interessen gemeint Das ist Egoismus und 
nicht Solidarität 
Ich lehne also den EWR ab und fordere mit vielen anderen 
Frauen Alternativen zum Weltwirtschaftswachstum im Norden, 
Alternativen zur weltweiten Ausbeutung der Mehrheit durch 
die Minderheit, Alternativen zum Primat ökonomischer Werte 
über das gesamte menschliche Zusammenleben auf unserer 
Erde mit ihren begrenzten Ressourcen. 
Wir fordern ferner eine Diskussion über das Demokratiedefizit 
in der schweizerischen Wirtschafts- und Aussenwirtschaftspo-
litik, statt deren Verlagern in europäische Männergremien und 
Männerlobbys. Wir haben noch genügend Auseinanderset-
zungen mit den schweizerischen Männergremien und Män-
nerlobbys hier zu führen. 

M. Ruffy: Pour ceux qui inscrNent I' Accord sur !'EEE dans la Ii-
gne de I'adhesion, iI est difficile de dissocier totalement les 
deux constructions: l'Espace economique europeen et la 
Communaute, l'un etant le prelude ä l'autre. 
Aussi aimerais-je €lvoquer une composante majeure de la poli-
tique europeenne, commune ä I'EEE et ä la CE, dejä abordee 
de maniere tres critique ce matin par Mmes Bär, Gonseth et 
M. Meier Hans. Pas plus que vous, nous ne considerons la so-
dete de consommation comme une fin en soi. Comme vous, 
nous souhaitons la croissance qualitative, mais ä la difference 
de vous, et malgre les resarves a faire sur certains points da Ja 
politique environnementale de la Communaute, nous som-
mes favorables au rapprochement et ä I'integration de I'Eu-
rope, et volci pourquoi. Je ne vous traitera! jamais de "Schlaf-
mütze», j'aimerais qua vous sachiez que de netre cote nous ne 
sommes pas des chiens couches. 
La de I'environnement ne etre 
liere et son echelle de pertinence ne peut etre 

europeenne, avant d'etre mondiale. par I'exem-
pie I'€lchelle nationale reste positif, mais non suffisant pour 
ameliorer une situation dans son ensemble. Sans treiner nos 
efforts, nous devons maintenant accorder la priorite ä des me-
sures internationaies et ä une politique concertee ä cette 
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schelle. Or, la Communaute europeenne, en mettant sur pied 
divers programmes servant a suivre I' evolution de I' environne-
mant et a ameliorer la qualite de ce demler dans les pays d'Eu-
rope centrale et orientale - je fais ici directement allusion au 
programme Phare et au programme Corine - a marque 5a vo-
lonte d'agir et d'activer la politique dans ce domaine, la ou I'ef-
ficaeite le cammande. 
Si nous examinons la tenaur de I'accord au chapitre da i'envi-
ronnement, nous ne decouvrons que des objectifs qui sont les 
netres: preservation, protection de I'environnement et amelio-
ration de sa qualite; protection de la sante de la population; uti-
lisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. 
Quant aux principes qui doivent guider la potitique dans cette 
matiere, ceux que nous suivons sont I'action preventive en lut-
tant a la source, le prineipe du pollueur-payeur, la protection 
de I'environnement comme composante des autres pOliti-
ques. Comment ne pas se felieiter de cette convergence et de 
I'extension de I'application de ces principes a I'ensemble de 
notre continent? 
11 se peut que dans certaines arientations nous menions, en 
Suisse, une politique d'environnement d'avant-garde. Letraite 
a reconnu I'eventualite de pareilles disparites positives. 11 n'a 
pas fait obstacle au maintien et a I'etablissement, pour chaque 
partie contractante, de mesures de protection renforcees 
compatibles avec le present accord, notamment si elles contri-
buent a la protection de la sante de la personne. La politique 
de I'environnement est un domaine ou iI convient d'etre tout 
specialement sage ensemble. 
Et c'est parce que je reste persuade que les populations alle-
mandes, danoises, franyaises, portugaises, bref, de tous les 
pays qui so nt membres de la Communaute, ont la meme joie 
de vivre et le meme goOt de survivre que la population suisse, 
que je fais acte de confiance envers l'Europe, que je soutiens 
le Conseil federal dans son engagement, tout en le remerciant 
et en associant les hauts fonctionnaires qui ont participe aux 
negociations, et que je vous demande de rejeter les proposi-
tions de non-entree en matiere de MM. Frey Walter et Scherrer 
Werner. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance est levee Ei 13 h 00 

N 25 aoOt 1992 
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Dritte Sitzung - Troisieme seance 

Mittwoch, 26. August 1992, Vormittag 
Mercredi 26 aout 1992, matin 

08.00h 

Vorsitz ~ Presidence: Herr Nebiker 

92.052 

EWR-Abkommen 
Accord sur I'EEE 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 1317 hiervor - Voir page 1317 ci-devant 

Keller Anton: Haben wir die Kraft für den Alleingang? Das ist 
die Frage, die wir beantworten müssen. Mit schnöden Bemer-
kungen über die Europäische Gemeinschaft, wie sie mehr-
mals in diesem Saal zu hören waren, ist es nicht getan. «Der 
Starke ist am mächtigsten allein», sagt der Held in unserem 
Nationalschauspiel. Gut, aber sind wir diese Starken? Sind wir 
so stark wie der Einzelgänger Wilhelm Tell? 
In den Voten, die ich in diesem Saal gehört habe - gerade 
auch in den Voten der EWR-Gegner -, habe ich wenig von Auf-
bruchstimmung verspürt Und Aufbruchstimmung wäre doch 
eigentlich die Voraussetzung für einen so bedeutenden natio-
nalen Alleingang. Ich spüre, im Gegenteil - das ist auch so, 
wenn man mit den Bürgern spricht -, viel Bedenklichkeit Ich 
spüre Verzagtheit, ja, ich spüre Angst Und ich frage Sie: Sind 
zögerliche Haltung und Aengstlichkeit der Stoff, aus dem die 
Alleingänge gemacht werden? 
Hören wir also auf, uns in einen Mythos der Stärke hineinzure-
den. Er ist doch nur scheinhaft Weit besser als Teils markiges 
Bekenntnis trifft auf uns zu, was Stauffacher ihm entgegen-
setzt: «Verbunden werden auch die Schwachen mächtig.» 
Was haben wir eigentlich von dieser Verbindung zu fürchten? 
Was soll uns abhalten, in diese Gemeinschaft einzutreten und 
am Wettbewerb, der in dieser Gemeinschaft herrscht - dieser 
Wettbewerb ist viel umfassender und nicht nur wirtschaftlicher 
Natur -, mitzumachen? Wir leben und arbeiten dann ja unter 
gleichen Voraussetzungen wie die anderen Staaten um uns 
herum auch. Wieso sollten wir uns in diesem Rahmen nicht 
behaupten können? Ich sage sogar: Es würde uns guttun, die-
sen Wettbewerb aufzunehmen. Mitmachen ist der sicherere 
Weg in die Zukunft, weil wir ihn auf einer klaren, vertraglichen 
Basis gehen. Dieses Europa wird eine neue politische, wirt-
schaftliche und kulturelle Realität Und diese Realität wird rund 
um uns herum sein. Es gibt keinen Weg aus unserem Land, 
der nicht in diese Realität hineinführen würde. Dieses Bild vor 
Augen, verliert das Wort vom Alleingang geradezu seinen 
Sinn. Man müsste eigentlich besser vom Alleinstillstand 
sprechen. 
Was 
der 

wenn wir ablehnen? Wir werden uns lYIar mit 
da bin ich das ist 

werden unsere Wünsche die 
wird entscheiden, was ihr erscheint Leute, 
die hier die EG habe Efta-Ländem einen ln"'1<7,On_ 

tablen, ja beschämenden Vertrag diktiert, verkünden, 
die Schweiz werde dann im Alleingang bilateral bessere Kon-
ditionen aushandeln. Wenn die Gesetze der Logik Arroganz 
noch irgendwie zu dämpfen vermögen, dann kann man nur 

sagen: Das ist ein Widerspruch, dass es knallt Denn nach al-
len Gesetzen der Logik wird man sagen: Die Schweiz im Allein-
gang wird weniger erreichen, als sie im Verbund mit sechs 
gleichgesinnten Staaten hat erreichen können. 
Zum Schluss noch dies - das sage ich Ihnen als einer, der seit 
25 Jahren Gymnasiastinnen und Gymnasiasten unterrichtet-; 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kinder unseres Landes 
still und brav in der helvetischen Alphütte sitzen, während die 
Jugendlichen der EG- und Efta-Staaten das europäische 
Haus bauen. 
Ich bin für den EWR-Vertrag. 

Frau Bühlmann: ich werde mich in meinem Votum auf einen 
Aspekt beschränken, auf eine der vier Freiheiten. Eine der vier 
Freiheiten, die uns mit dem EWR-Beitritt versprochen werden, 
ist die Freiheit der Menschen, sich innerhalb des Binnenmark-
tes der unbegrenzten Möglichkeiten frei zu bewegen. Das tönt 
gut und ist auf den ersten Blick sympathisch. Wer wollte sich 
der Möglichkeit verschliessen, dass sich Menschen durch 
keine Grenzen behindert dort, wo es ihnen gefällt, niederlas-
sen können? Beim genauen Hinsehen entpuppt sich dieses 
Recht aber als Recht derer, die ihre Arbeitskraft mobil im EWR 
den Meistbietenden feilhalten können. Und das werden in der 
Mehrzahl männliche Menschen sein, weil die weiblichen auf-
grund ihrer sozialen und biologischen Voraussetzungen nicht 
im gleichen Mass mobil sind. In der Praxis bedeutet das, dass 
Frauen und Kinder lYIar auch von der Freizügigkeit Gebrauch 
machen können oder als Abhängige ihres Emährers Ge-
brauch machen müssen; aber die Freiheit zu bleiben hört 
dann auf, wenn die Bindung an den Ernährer aufgelöst wird, 
das heisst, wenn die Ehe geSChieden wird. Deutlicher kann die 
patriarchalische Logik des Binnenmarktes, der - wir haben es 
gestern auch schon von Frauen gehört - eine Konstruktion 
von Männern für Männer ist, wohl nicht zum Ausdruck ge-
bracht werden als durch die Tatsache, dass eine Frau ihr Blei-
berechtverliert, wenn die Ehe mit dem Mann, dem sie das Blei-
berechtverdankt, geschieden wird. Frauen sind dann keine ei-
genständigen Persönlichkeiten mehr, sondern Anhängsel 
oder in der Terminologie des EWR-Vertrages etwas feiner 
ausgedrückt - Angehörige. 
Selbstverständlich - das sei der Gerechtigkeit halber gesagt-
profitieren von diesem Modell auch ein paar europakompa-
tible, unabhängige Berufsfrauen mit guter Ausbildung und 
ohne Familie. Das gehört auch zur Logik des PatriarChates, 
dass jene, die die männlichen Regeln befolgen, davon profi-
tieren. 
Beim genauen Hinsehen entpuppt sich das Recht auf Freizü-
gigkeit auch noch für eine andere Gruppe von Menschen als 
massiv verschlechtert, nämlich für all jene, die von ausserhalb 
dieser Festung Europa kommen. Da wird uns, die wir seit Jah-
ren das Saisonnierstatut als niCht menschenverträglich an-
prangern, der EWR als Lösungsmittel für diesen humanitären 
Schandfleck angepriesen. Dabei werden mit der Anwendung 
des Dreikreisemodells ausserhalb des Binnenmarktes Sai-
sonniers angeheuert werden. Ist denn das im Binnenmarkt 
mögliche Leiharbeitersystem die Alternative zum Saisonnier-
statut? Das haben wir nie so Denn wenn das Saison-
nierstatut abgeschafft gehört, weil es unmenschlich ist, dann 
muss es für alle abgeschafft werden. Von Gesetzes wegen von 
der Familie getrennt leben zu müssen ist für alle Betroffenen 
ein menschenunwürdiger, schmerzlicher Zustand. Dass sich 
die SChweiz zudem bis zur Abschaffung des Saisonnierstatuts 
noch fünf Jahre Uebergangsfrist ausbedungen hat, zeigt uns 
deutlich, dass es nicht etwa aus menschlicher Einsicht ge-
schieht, sondern weil das die äusserste Frist ist, um wie es 
bei allen sozialen Zugeständnissen, die der Binnenmarkt ab-
fordert, heisst diese Kröte zu schlucken. Schaudert es Sie 
nicht auch bei diesem schrecklichen Bild? 

wird denn der Frieden, den der Binnenmarkt erhalten 
der Binnenmarkt wird uns immer auch als friedenserhaitendes 
Projekt angepriesen ein beschränkter Frieden sein, weil der 
Binnenmarkt die, die heute schon am Rande der Gesellschaft 
leben, noch mehr abdrängen wird. Das ist ein nalibb1,1ZI,qer 
Frieden, ein Frieden derer, die ihre Privilegien gemeinsam ge-
gen den Rest der Welt verteidigen. 
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Eines haben die EG-Staaten ~ und immerhin werden wir uns 
mit dem EWR daran ankoppeln - nicht fertiggebracht, nämlich 
den zunehmenden Rechtsextremismus und Rassismus einzu-
dämmen. Es gibt sogar die Befürchtung, dass das Modell des 
ungehemmten Binnenmarktes solche Tendenzen verstärkt, 
weil es die Illusion von uneingeschränktem Fortschritt und 
Wohlstand vorgaukelt Die aber, die auf der Verfiererseite ste-
hen, die sich im Supermarkt der unbeschränkten Möglichkei-
ten unbeheimatet und überflüssig vorkommen, stellen ein Po-
tential für fremdenfeindliche und rechtsextreme Bewegungen 
dar. Selbstverständlich haben Rassismus und Nationalismus 
auch noch andere Ursachen. Aber es gibt keine Anzeichen da-
für, dass das wirtschaftsliberaie Binnenmarktprojekt ein taugli-
ches Mittel gegen solche Tendenzen ist, im Gegenteil. Je we-
niger die Menschen das Gefühl haben, ihren Lebensraum mit-
zugestalten, Einfluss nehmen zu können, um so grösser wird 
die Gefahr sein, dass sich die Ohnmachtsgefühle gewaltsam 
entladen. Aus Erfahrung wissen wir, dass Fremde schon im-
mer als Zielscheibe solcher Ausbrüche herhalten mussten. 
Also auch in diesem Fall ist der EWR keine taugliche Alter-
native. 
Ich werde die EWR-Vorlage ablehnen, auch wenn ich mich da-
mit zum Teil in eine ungemütliche Gesellschaft begebe. 

Meier Samuel: Ich bin für Eintreten auf den EWR-Vertrag und 
möchte zu Beginn zwei Feststellungen machen. 
1. Die Geschichte bzw. die Weltpolitik, aber auch die Politik in 
Europa und in der Schweiz sind nichts Statisches. Sie sind ei-
ner gewissen Dynamik unterworfen. Und gerade diese Dyna-
mik des Zeitgeschehens ist in der letzten Zeit grösser gewor-
den. Man kann nachgerade sagen, dass sich das Rad der Ge-
schichte in der letzten Zeit schneller dreht denn je. In dieser 
Welt der ständigen Wandlung veränderte sich in jüngster Ver-
gangenheit und verändert sich heute auch das Gesicht Euro-
pas. Ich will damit ausdrücken, dass die Politik unseres lan-
des diesen veränderten Bedingungen Rechnung zu tragen 
hat, insbesondere aussenpolitisch, nichtsdestoweniger aber 
auch innenpolitisch. 
2. Die Schweiz weiss - und sie praktiziert es auch schon seit 
langer Zeit -, dass für die Selbstbestimmung der eigenen Zu-
kunft eine wirkungsvolle Mitentscheidung auf internationaler 
Ebene notwendig ist Davon zeugt ja nicht nur unser Wirken in 
zahlreichen intemationalen Organisationen; davon zeugt 
auch unsere bisherige Europapolitik. Mit dem Schritt der 
Schweiz zum EWR soll die bisherige Rolle der Schweiz in der 
Welt fortgesetzt und die bisherige Europapolitik fortgeschrie-
ben werden. Denn mit dem Beitritt zum EWR wird faktisch 
durchaus keine neue Aera eingeläutet, sondern er entspricht 
dem Fortschreiben bisherigen europapolitischen Wirkens un-
serer Schweiz. Diese beiden Feststellungen zu Beginn. 
Es entspricht einer natürlichen Veranlagung von uns Men-
schen und vielleicht insbesondere auch von uns Schweizern, 
dass wir Neuerungen gegenüber am Anfang sehr skeptisch 
eingestellt sind. Das ist gar keine so schleChte Eigenschaft 
Daher sind auch die Vorbehalte vieler unserer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger dem EWR gegenüber begreiflich und verständ-
lich. Es ist sogar verständlich, dass viele von ihnen gar mit 
Angst erfüllt sind, einer Angst, die von geWissen EWR-Geg-
nern noch geschürt wird. Es droht das Schreckgespenst des 
Aufgesogenwerdens von einem sogenannt grossen Gebilde, 
EWR oder EG; es droht das Schreckgespenst des Verlustes 
der Neutralität unseres Landes; es droht das Schreckge-
spenst auch der höheren Steuern, Mieten und Zinsen. 
Es geht für uns Parlamentarier, aber auch für den Bundesrat 
während dieser Debatte darum, Schreckgespenster zu vertrei-
ben; es geht auch darum, Vor- und Nachteile des EWR sach-
lich darzulegen; es geht aber auch darum, auch Zuversicht 
und etwas Mut zu verbreiten; und es darum, unsere Mit-

i':rr,,,,r'inn,on und offen Es ist sicher 
schwer festzustellen, dass in dieser Hinsicht in unserer 

noch ein beträchtliches Defizit besteht 
Der Alleingang bzw. die Nichtteilnahme am EWR hätte für uns 
Schweizerinnen und Schweizer, moderat gesagt, sicher sehr 
viel mehr negative Auswirkungen als positive. Die Ablehnung 
dieser EWR-Vorlage käme einer selbstgewählten Isolierung 

gleich. Wer in Europa könnte das verstehen, wenn ausgerech-
net die weltoffene und touristisch attraktive Schweiz der euro-
päischen Integration entsagen würQe? Ein Abseitsstehen 
würde für mich auch bedeuten, dass wir in dieser Sache wie-
derum wie auch schon - den Fünfer und das Weggli wollen 
Das heisst, wir bleiben zwar draussen, aber wollen dennoch 
von einem gemeinsamen europäischen Markt profitieren. Es 
scheint mir auch einem Akt europäisCher Solidarität gleichzu-
kommen, wenn wir in diesem EWR aufbauende Aktivitäten ent-
wickeln, Aktivitäten durchaus niCht nur wirtschaftlicher, son-
dern auch humanitärer, kultureller, ökologischer oder anderer 
gemeinnütziger Art 
Mit dem EWR-Benritt bleiben wir in der Wahl unserer Optionen 
für die Zukunft frei. EWR bedeutet - ich habe das gesagt - Fort-
schreiben einer uber zwanzigjährigen Erfolgsgeschichte un-
serer Schweiz, wenn wir an das Freihandelsabkommen von 
1972 denken. 
Ich komme zum Schluss. Wir müssen heute einfach beden-
ken, ob wir den Nimbus der «heilen Welt", welcher der 
Schweiz immer wieder zugedacht wird, zementieren wollen 
oder ob wir eine sinnvolle Rolle in der neuen europäisChen 
Landschaft übernehmen wollen. In diesem Sinn betrachte ich 
den Beitritt zum EWR als Chance für eine wirkungsvolle Mit-
sprache auf europäischer Ebene, aber auch als Chance, die 
Dynamik zur Lösung der innenpolitisch anstehenden Pro-
bleme zu nutzen. 

Mauch Rolf: Ich erwidere als erstes direkt meinem Vorredner 
und weise darauf hin, dass das Angstmachen nicht von unse-
rer Seite kommt und dass von unserer Seite, von den soge-
nannten Gegnern, niemand abseits stehen will. Das ist eine 
Behauptung, die aus der Luft gegriffen ist 
Nebst der wirtschaftlichen Seite eines Anschlusses unseres 
Landes, von der wir ja reichlich zu hören bekommen haben, 
gibt es entgegen den Aussagen aus dem EDA auch noch eine 
staatspolitische Seite: Es geht doch um nicht mehr und nicht 
weniger als um unseren Staat an sich, den zu erhalten und für 
alle, die hier ihre Heimat haben oder zu finden hoffen, weiter-
zuentwickeln, wir alle hier im Saal geschw9ren oder gelobt ha-
ben. Obschon wir alle wissen, dass es hier und jetzt um die 
Schweiz an sich geht, wird so getan, als ob EWR/EG eine 
Sachvorlage wäre, über die nach Massgabe der Tagesinteres-
sen befunden werden könnte. 
Wenn wir als Parlament die staatspolitische Dimension - die 
letztlich die Frage betrifft: EG-Anschluss, ja oder nein? - vertu-
schen und wenn wir nicht zur Staatsfähigkeit zurückfinden, 
muss der Souverän dem Souveränitätsbegriff wieder den In-
halt geben, der ihm völkerrechtlich gebührt und der unserem 
Land wieder jenes Ansehen in der Völkerfamilie zurückgibt, 
das wir im Begriffe stehen zu verlieren. Das Ganze hat natür-
lich System im EDA, wie auch die «Affäre Sevilla" gezeigt hat, 
über deren bekanntgegebene Fortsetzung ich keineswegs 
überrascht bin. 
Unsere Eidgenossenschaft ist - um dies wieder einmal in Erin-
nerung zu rufen - ein ewiger Bund Ich verlange wahrlich 
nicht, dass unsere Bundesräte ständig mit einem tland 
Schweizer Geschichte unter dem Arm Aber das 
Volk - und das ist der Souverän versteht es zu Recht nicht 
mehr länger, ja ist entsetzt, wenn in Bern so getan wird, als ob 
unser Land keine Geschichte hätte. Wir haben eine! Und im 
Verlaufe dieser Geschichte haben wir während 350 Jahren in-
nerhalb eines Reichsverbandes eine gewisse Autonomie er-
kämpft Diese Entwicklung fand ihren Abschluss durch den 
Westfälischen Frieden, mit dem uns der damalige Basler Bür-
germeister Johann Rudolf Wettstein die Reichsunabhängig-
keit, die Souveränität brachte, Wir stehen also immer in einer 

Wenn Herr 
machen zu 

auch nicht mehr mit 
andererseits auch 
wie "Job» schreibt 

die Geschichte dadurch lächer-
dass er er schreibe 

so weise darauf hin, dass er 
dass er bereits 

Seither haben wir als souveräner Staat alle wenn 
auch nicht erschütterungsfrei, bestanden. Was waren denn 
diese Prüfungen staatspolitisch anderes als das, was wir 
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heute erleben? Ging es denn nicht stets darum, die Machtver-
hältnisse in Europa im Sinne einer zentralstaatlich strukturier-
ten Restauration, in der heute Westeuropa mittendrin steht, 
neu zu ordnen? Unbeschadet sind diese Phasen an uns vor-
beigegangen, und die jeweilige Bewährungsprobe war stets 
auch Anlass, nicht mehr zeitgemässe Strukturen aufzubre-
chen; nie aber ging es darum, den demokratischen Entwick-
lungsprozess umzukehren oder gar das Rad der Geschichte 
um 350 Jahre zurückzudrehen. Das aber tun wir, wenn wir uns 
dem EWR/EG anschliessen. (Ich werde immer sehr genau auf 
die Einheit dieser beiden Institutionen hinweisen.) Der Bun-
desrat hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass der EWR nur 
ein Zwischenschritt ist und dass wir mit dem EWR letztlich EG-
Recht übernehmen müssen, also nicht mehr souverän sind. 
Der EG-Wirtschaftsblock wird nach Maastricht eine reale politi-
sche Grossmacht sein. 
Gesamthaft und zum Schluss möchte ich noch all jenen, die mit 
populistischen Schlagworten versuchen, den Schweizerinnen 
und Schweizern einzureden, dass sie unbedingt auf den EWRI 
EG-Zug aufspringen müssten, um den Anschluss an das neue 
Europa nicht zu verpassen, in Erinnerung rufen, dass auch ein 
Anschluss an die EG faktisch genauso unwiderruflich istwie die 
Zugehörigkeit zum ewigen Bund der Eidgenossen. 
Gesamtbeurteilung: Für den Verlust unserer Staatsfähigkeit 
und die mit Händen zu greifende Verunsicherung unseres Vol-
kes trägt der Gesamtbundesrat die Verantwortung. Er wird 
beim Scheitern des jetzt eingeleiteten, als schicksalhaft darge-
stellten Irrlaufes die auch von ihm selber angekündigten Kon-
sequenzen zu ziehen haben. 

Hämmerte: Nach den vielen grundsätzlichen, z. T. philosophi-
schen Ueberlegungen beschränke ich mich auf ein kleines, 
handfestes Thema: die Landwirtschaft und der EWR Eine 
handfeste Betrachtungsweise liegt angesichts der schwieri-
gen Situation, in der die Landwirtschaft heute steht, nahe. 
Monatelang schien die Parole für die Landwirtschaft und ihre 
Politiker klar: Ja zum EWR, Nein zum EG-Beitritt Bemerkens-
wert ist nun der neueste Schwenker vieler Bauernpolitiker. Es 
sind vor allem diejenigen in jener Partei, die frÜher in ihrem Na-
men sogar noch die Bauern führte. Die heutige SVP heisst zu 
Recht nicht mehr Bauernpartei. 
Die neue Logik dieser Bauernpolitiker heisst Wenn Bundesrat 
und Parlament nicht für alle Zeiten einen EG-Beitritt der 
Schweiz ausschliessen, dann schicken wir auch noch den 
EWR bachab. Sachliche, politische Gründe für diese Position 
gibt es nicht. Diese zwei Dinge werden in verschiedenen Ab-
stimmungen, in verschiedenen Vorlagen behandelt Es ist 
eine ideologisch verblendete Grundsatzhaltung. Sie ist ge-
fährlich und verantwortungslos. Die Bauern opfern sich so 
selbst auf dem Altar der !solationsideologie. 
Tatsache ist und bleibt nämlich: Das EWR-Abkommen ist für 
die schweizerische Landwirtschaft ein äusserst vorteilhafter 
Vertrag. Ein besseres internationales Abkommen hat die 
schweizerische Landwirtschaft noch nie gehabt, und sie wird 
es vermutlich auch nie mehr bekommen. Einerseits werden 
die der Landwirtschaft vorgelagerten Bereiche -Investitionen, 
Maschinen usw. - tendenziell billigero Andererseits ist die 
schweizerische Agrarpolitik vom Abkommen im wesentlichen 
nicht berührt, kann also autonom weitergeführt werden. 
Schliesslich bietet der EWR auch den Bauern einen freien Zu-
gang zum europäischen Markt Die Bauern müssen wissen, 
dass auch sie auf diesen europäischen Markt angewiesen 
sind. Schweizerische Spezialitäten - am besten Bioprodukte 
aus dem Alpenland Schweiz -werden in Europa ein «Hit» sein. 
Da werden wir über den EWR noch froh sein. 
Viel grösser als die Vorteile des Abschlusses des EWR-Vertra-
ges sind aber die Nachteile für die Bäuerinnen und Bauern, 
wenn dieser nicht zustande kommt, wenn wir den AI-
1""1f""'"'" wählen. Nein zum EWR heisst nicht, dass alles 

noch besser wird. Diese Fehlüber-
legung machen die genauso wie viele andere 
Neinsager. Auch wenn wir nein sagen, wird es trotzdem einen 
EWR geben, und es wird trotzdem auch die EG weiterhin ge-
ben. Die Schweiz wird nicht darum herumkommen, mit diesen 
Gebilden bilaterale Verträge abzuschliessen. 

8-N 

Ich gebe ein Beispiel: Es ist denkbar, dass die Schweiz im Al-
leingang ein Bankenabkommen mit der EG abschliessen 
wird. Dieses Abkommen wird übrigens im besten Fall genau 
gleich aussehen wie das entsprechende Kapitel im EWR-
Abkommen. Die südeuropäischen EG-Länder haben an ei-
nem solchen Abkommen überhaupt keine offensiven Inter-
essen, wohl aber im Agrarsektor. Ihre Zustimmung zu einem 
solchen Bankenabkommen müsste also vermutlich mit Kon-
zessionen in der Agrarpolitik erkauft werden (Rotwein, Ge-
müse usw.). Die Zahl solcher Beispiele Hesse sich vervielfa-
chen. Die Landwirtschaft müsste also die Kosten des Allein-
gangs zahlen. Dabei würde ihr weder Herr Walter Frey noch 
Herr BIoeher noch sonst ein Ideologe des Alleingangs helfen. 
Hinzu komrnt ein Weiteres: Die Herausforderung und auch 
das grosse Problem für die schweizerische Landwirtschaft ist 
das Gatt-Abkommen und nicht die EG und schon gar nicht 
der EWR Genau gesagt ist es die EG .- ausgerechnet siel -, 
die auch für die schweizerische Landwirtschaft gegenüber 
den USA im Gatt die Kastanien aus dem Feuer holt. Die 
Schweiz ist für sich allein das müssen wir auch zur Kenntnis 
nehmen im Gatt ein Niemand. Das alles und noch vieles 
mehr wissen diese Bauernpolitiker, oder sie müssten es min-
destens wissen. Aber sie sagen es den Bauern nicht! Im Ge-
genteil, sie machen unentwegt Stimmung gegen die EG und 
neuerdings auch gegen den EWR. Damit erweisen sie den 
Bauern einen äusserst schlechten Dienst und verärgern erst 
noch die Wirtschaft und die Konsumentinnen und Konsu-
menten. 
Heute würden neun von zehn Bauern gegen eine EWR-Teil-
nahme stimmen. Sie würden gegen ihre ureigenen Interessen 
stimmen, von den Ideologen der Isolation verblendet und ver-
führt Es wäre besser, wenn Sie an den Bauernversammlun-
gen ein differenzierteres, ein wahres Bild von der realen Situa-
tion zeichnen würden, Ueberzeugungsarbeit für ein Ja der 
Bauern zum EWR-Abkommen leisten würden. Zugegeben, 
dies ist schwieriger, als mit den Wölfen zu heulen. Aber es 
wäre eine pOlitische Leistung, anders als das grobe populäre 
Nein wider besseres Wissen und gegen die Interessen der 
Bauern. 

Oehler: Mit einem Vertrag mit Europa würde das Schweizer-
volk verarmen. Unsere Wirtschaft würde darniederliegen, und 
wir würden auch politisch in Unfreiheit geraten. Mit einem Ver-
trag mit Europa würde das Volk verunsichert, und wir würden 
weder politisch noch wirtschaftlich eine Zukunft haben. Wenn 
wir beispielsweise die Ausführungen von Herrn Mauch inter-
pretieren, kommen wir zu einer derartigen Schlussfolgerung. 
Ich möchte aber beifügen, dass das nicht meine Auffassung 
ist, sondern es waren die Worte, die dem Schweizervolk 1972 
im Zusammenhang mit dem Assoziationsvertrag ins Haus ge-
liefert wurden. Damals hiess es, dass uns ein Assoziationsver-
trag mit der EG Unfreiheit, Armut und vor allem keine Zukunft 
bringen werde. 
Was ist zwischenzeitlich geschehen? Zwischenzeitlich hat es 
unser Volk zu einem doch ansehnlichen ReiChtum und Wohl-
stand gebracht ZWischenzeitlich konnten wir dank diesem 
Vertrag und unseren Aussenbeziehungen unsere Wirtschaft 
weltweit absichern, unsere Arbeitsplätze ausbauen, unsere In-
frastruktur verbessern und auch unser Schulsystem so finan-
zieren, dass es unserer Jugend eine Zukunft sichert Im glei-
chen Zug konnten wir auch vergleichsweise mit dem Aus-
land - unsere Staatsfinanzen immerhin noch so in Ordnung 
halten, dass alle andern uns trotz der gegenwärtigen Pro-
bleme beneiden. 
Ein EWR wird auch ohne Schweiz bestehen und in Zukunft 
funktionieren. Wenn wir mit Blick auf die Vergangenheit unse-
ren gegenwärtigen Zustand betrachten, dürfen und wollen wir 
festhalten, dass wir damit zufrieden sein könnten Das ist aber 
ein Blick zurück; ist aber in und dies 
Richtung Zukunft. Dazu 
che~, dass sich in den vergangenen Jahren europaweit das 
eine oder andere, mit oder ohne uns, geändert hat und dass 
damit eine Bewegung begonnen hat, die wir als Schweizer 
auch im Alleingang nicht aufzuhalten vermögen. 
Was bedeutet das für uns? Ich frage das als einer, der in einer 
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Region lebt. die unmittelbar und fast willkürlich durch den 
Rhein getrennt ist Wir sind uns seit Generationen gewohnt, 
mit den Nachbarländern Oesterreich und Deutschland zu le-
ben, mit den Nachbarn ~ ob wir es wollen oder nicht - zu festen 
und auch in schlechten Zeiten auszukommen, Wenn Herr 
Kühne gestern darlegte, dass wir uns vor dem Lebensmittel-
tourismus nichtverschliessen sollten, möchte ich das mit Blick 
auf unsere Regionen unterstreichen, Heute sind es 800 Millio-
nen Franken, die für Lebensmittel im Ausland ausgegeben 
werden, Morgen werden es vielleicht eine Milliarde und 
übermorgen zwei Milliarden Franken sein. Dabei geht es um 
Güter - die Vertreter der Landwirtschaft sind gebeten, dies zur 
Kenntnis zu nehmen -, die nicht mehr in der Schweiz produ-
ziert werden. Sie dürfen all jene, die im Ausland einkaufen, 
nicht als Reisläufer abqualifizieren, weil wir ja anderseits Hun-
derttausende von Arbeitsplätzen über den Export absichern 
und darauf angewiesen sind, dass unsere Wirtschaft mit Blick 
auf den Export funktioniert Sie können es auch den Konsu-
menten in unseren Regionen nicht verargen, dass sie im Aus-
land einkaufen. Wenn die Preise hälftig sind, macht ein jeder 
von uns die Ueberlegung, warum das so ist und ob er daraus 
nicht seine eigene Schlussfolgerung zu ziehen hat 
Dabei weiss ich auch um die Probleme und um die Befürch-
tungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, vor allem aber 
auch des Gewerbes in unseren Randregionen. 
So oder so aber wird die Entwicklung Europas im Zusammen-
hang mit dem EWR weitergehen. Daraus haben wir die 
Schlussfolgerung zu ziehen. Für mich lautet die Schlussfolge-
rung: Ein Isolationismus wird bei uns kein Problem lösen, son-
dern uns mehr Probleme auftragen, welche wir nachher iso-
liert und ohne Illusionen selber zu lösen haben. Ich frage mich, 
ob wir die wirtschaftliche Stärke zum Alleingang haben. Die 
Antwort für mich ist klar: Ich glaube nicht daran. 
Darum ist für mich der Abschluss des EWR-Vertrages die Lö· 
sung, welche uns in die Zukunft bringt 

Bonny: Wenn es die olympische Disziplin «politischer Slalom» 
gäbe, hätte der Bundesrat mit seiner Europapolitik alle Chan-
cen, im Nachgang zu Barcelona doch noch eine zweite Gold-
medaille für die Schweiz zu holen. Da wundert man sich noch, 
dass das Volk nicht mitzieht und geistig auf Distanz zu dieser 
Politik geht! Spiegelbild der Europapolitik der Irrungen und 
Widersprüche ist auch die Art und Weise, wie von den Befür-
wortern diese Debatte geführt wird: ohne klares Konzept und 
im Stil von Einzelkämpfern; jeder versucht, die Decke auf seine 
Seite zu ziehen. 
Warum diese Verwirrung bei so vielen klugen Köpfen? Ganz 
einfach, weil die Befürworter in einem Argumentationsnot-
stand sind. Es ist eben nicht zu bestreiten, dass das Verhand-
lungsziel von 1990 im EWR-Abkommen klar verfehlt wurde: 
dass es im EWR keine echte Partnerschaft gibt, dass eine 
echte Mitentscheidung, besonders bei der Schaffung neuen 
Rechts Stichwort: pas de satellisation fehlt. Hier liegt die 
entscheidende Schwäche des Vertrages. Die Befürworter tun 
deshalb so, als ob das EWR-Abkommen nur ein Wirtschafts-
vertrag wäre, und verschweigen, dass es ein Beschlussfas-

den Artikeln 97 bis 104 des gibt, 
das einem Diktat näherliegt als einer echten Partnerschaft. 
Vergleichen Sie doch einmal den monströsen Artikel 102 mit 
der einfachen, klaren Lösung in Artikel 32 des Freihandelsab-
kommens von 1972, auf den dann über 130 Abkommen auf-
gebaut wurden. 
Mit der nebulösen «Komitologie» will man darüber hinwegtäu-
schen, dass letztlich, das schleckt keine Geiss weg, EG-
Organe einseitig über uns entscheiden. Fremde Gesetzgeber 
sind ebenso schlimm wie fremde Richter. 

Inrnf1"lir'h ist auch das ,.,,,,,,,,,,,:>11'" 

uns auch 

in unsere in unser 
::ielbstbE3stlmrTIl'n,rt""'",,,11t Es ist ?YNar durchaus denkbar und 
klug, dass wir Gesetze mit der EG und mit dem Ausland koor-
dinieren, aber dann soll dies aus eigenem Recht geschehen. 

Souveränität hat man, oder man hat sie nicht 
Zum Wirtschaftlichen: Ich bin objektiv genug zu sagen, dass 
der EWR nicht nur Nachteile enthält. Ich denke beispielsweise 
an den Bereich Forschung und Entwicklung. Aber er enthält 
auch hier Nachteile. Glauben Sie wirklich im Ernst, der Kleine 
würde, wenn er sich mit dem Grossen zusammentut, einfach 
seine Probleme los? Wir haben welche, das ist unbestritten, Ist 
es nicht eher so, dass wir am Ende auch noch die unendlich 
viel schwierigeren Probleme der Grossen (Stichworte: über 
15 Millionen Arbeitslose, die Armenhäuser in Südeuropa) zu 
unseren Problemen mitbekommen? 
Auf die Aeusserung von Bundesrat Delamuraz, bei einem Nein 
zum EWR gebe es bis ins Jahr 2000 bei uns bis zu 20 Prozent 
Arbeitslosigkeit, gehe ich nicht ein. Sie ist schlicht und einfach 
nicht seriös. Als einer, der lange mit der Arbeitsmarktpolitik zu 
tun gehabt hat, tut es mir leid, dies feststellen zu müssen. Es 
geht nicht an, dass auf diesem heiklen Gebiet mit der Angst 
gespielt wird. Offenbar ist diese Argumentationsweise nicht 
nur bei den Gegnern des EWR, wie immer behauptet wird, zu 
orten. 
Ich schliesse mit zwei Zitaten unseres letztjährigen, hochver-
ehrten Nationalratspräsidenten Ulrich Bremi, weiss Gott ein 
Mann der Wirtschaft: Das Volk «wird aber die demokratische 
Politik höhersteIlen als kommerzielle Ueberlegungen". Und er 
folgert: «Ich bin der Meinung, ja auch der Hoffnung, dass wir 
diesen Vertrag, so schwer das auch sein mag, auf die Seite 
stellen.» 
Ich meine das auch! 

Schmid Peter: Kollege Stucky hat uns vorgeworfen, wir Grü-
nen würden geflissentliCh die flankierenden Massnahmen des 
EWR-Vertrages nicht zur Kenntnis nehmen. Dazu ist zu sagen, 
dass wir, wenn wir einen Vertrag würdigen wollen, nicht das 
Marginale zuerst beurteilen müssen, sondern das Herzstück. 
Und das Herzstück des EWR-Vertrages sind die vier kommer-
ziellen Freiheiten. Ihnen wird alles untergeordnet Sogenannt 
flankierende Politiken werden nur so weit geduldet, als sie 
dem grenzenlosen und harmonisierten Euromarkt nicht im 
Wege stehen. ,. 
Der EWR-Vertrag macht die Politik zur Magd der wirtschaftli-
chen Prosperität; daran ändern die gewiss nicht schlechten 
flankierenden Vorschriften im Sozial-, Umwelt- und Bildungs-
bereich nichts. Lesen Sie doch einmal den Artikel 61 des Ver-
trages. Er ist die Abdankung der Politik gegenüber der Wirt-
schaft Das sollen ausgerechnet wir Politiker gutheissen' 
Die Kollegen Bundi, Scheidegger und Columberg als Expo-
nenten dreier Bundesratsparteien wollen uns immer noch 
weismachen, der EWR hätte mit der EG nichts zu tun. Doch 
auch für die EG sind die vier kommerziellen Freiheiten ein 
Kernanliegen, und mit dem EWR-Vertrag übernehmen wir ein 
ganz beträchtliches Paket EG-Recht, das Landesrecht bricht 
Meine Damen und Herren Befürworter, zerhacken Sie doch 
nicht immer die politischen Zusammenhänge zu Kurzfutter! 
Der EWR hat mit der EG zu tun, der Transitvertrag mit beiden 
und die Neat mit allen dreien. Es ist schon rührend, wie Befür-
worter des EWR versuchen, mit zusätzlichen Anträgen noch 

retten, was durch die Anlage und den Geist des Vertrages 
schon von vom herein erschwert oder gar verunmöglicht wird. 
Das kommt mir so vor, als !jesse man einen Zug in die falsche 
Richtung fahren, im Glauben, man könne ihn mit kleinen Wei-
chensteHungen noch in die entgegengesetzte Richtung ma-
növrieren. 
Mühsam finde ich auch die Anträge, mit denen die bisherigen 
Kompetenzen und Interessen der Kantone gewahrt werden 
sollen. Wenn Sie etwas nach oben delegieren, müssen Sie un-
ten doch etwas abgeben. Darum kommen wir doch nicht 
herum. Alles andere ist Augenwischerei. 
Wer wirklich denken und handeln will, muss meines 
l"r<,,,ht,,rl<:: Politik Wirtschaft klar trennen 
das Primat der WirtSChaft zu!=!es,teilen 

ist von beiden erfüllt Der 
Politik und gibt damit den materiell 

\AI~~h,," Vorrang gegenüber politi-
schen Anliegen des Gemeinwohls, dem sich eigentlich ökono-
mische Interessen unterordnen müssten. Wenn Kollege Müh-
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lemarm und auch Kollegin Haller immer wieder sagen, der 
EWR-Vertrag diene - analog etwa zur Montanunion dem Frie-
den, dann muss ich dies wirklich bezweifeln. Die Montanunion 
sah wirtschaftliche Massnahmen für ein politisches Ziel vor, 
den Frieden. EWR und EG machen das Umgekehrte: Sie set-
zen politische Massnahmen für wirtschaftliche Zielsetzungen 
ein. 
Dabei ist der Vertrag mit seinem ihm innewohnenden Harmo-
nisierungszwang nicht einmal durchwegs unternehmer-
freundlich, Herr Gerold Bührer. Er schützt nur die ideen losen 
und kurzsichtigen Unternehmer, die in allem so fortfahren wol-
len wie bisher. Die wirklich kreativen, die vielleicht mit ihrem 
Erfindergeist etwas für die Zukunft, für bessere Lebensverhält-
nisse und zum Schutz der Umwelt tun möchten, werden zu-
rückgepfiffen und gemassregelt Und das gilt auch für die 
landwirtschaftlichen Unternehmer, die Bauern, Herr Häm-
merle. Auch dem Staat wird es verboten, solcherlei Bemühun-
gen verantwortungsbewusster Untemehmer und Bauern zu 
unterstützen. 
Wir müssen politische Vorgaben im Interesse des Allgemein-
wohls machen. Nur das animiert die Unternehmer, ihre Pro-
duktivität auf die veränderten Verhältnisse einzustellen und 
das zu produzieren, was sinnvoll, notwendig und hilfreich ist, 
und niCht nur das, was sich kurzfristig gut verkauft 
Wenn Kollege Ledergerber sagt, wir wollten mit dem EWR-Ver-
trag das Paradies auf Erden, dann muss ich sagen: Die Grü-
nen sind im Unterschied zu anderen Parteien nicht diejenigen, 
die jemals den Bürgerinnen und Bürgem das Paradies auf Er-
den versprochen haben. 

Meyer Theo: Wir haben nun mehr als zwei Tage lang die ge-
gensätzlichsten Standpunkte und Argumente angehört So 
gut, wie einige Europhoriker das EWR-Abkommen sehen, 
kann dieser Vertrag gar nicht sein. Dafür ist die Materie viel zu 
trocken und zu buchhalterisch. Aber noch viel weniger kann 
dieser Vertrag so schlecht sein, wie ihn einige Gegner machen 
wollen. Es scheint aber so, dass sich diejenigen, die sich 
schon immer fürs Fahnenschwingen als olympische Disziplin 
eingesetzt haben, mit denjenigen verbinden, die noch letztes 
Jahr das Lied ,,700 Jahre sind genug" gesungen haben. Ver-
gleichen Sie doch einmal die Erwartungen und Hoffnungen 
der Gegner des EWR - von Walter Frey, Margrith von Feiten, 
Ruth Gonseth und Hans Steffen und überlegen Sie, wie trag-
fähig eine Koalition mit so heterogenen Ideen sein könnte! 
Ich habe den Eindruck, man modelliert sich eine idealisierte 
Schweiz, die es nicht gibt, vielleicht auch nie gegeben hat 
Man macht im Gegensatz dazu aus einem Handelsvertrag ei-
nen Popanz, vermischt den EWR ganz bewusst mit einem EG-
Beitritt, um dann um so hemmungsloser darauf eindreschen 
zu können. Schliesslich legt man dieses Phantom in das Pro-
krusteSbett seiner eigenen Vorurteile und streckt es so lange, 
bis es diesen Vorurteilen gerecht wird. 
Vielleicht rächt es sich jetzt, dass wir in den letzten 40 Jahren 
keine Aussenpolitik hatten, die im Volk als solche auch wahr-
genommen worden wäre. 
Wenn auch hie und da antideutsche Abwehrreflexe durch-
schlagen, so muss doch gesagt sein, dass es uns allen viel 
wohler ist, wenn das neue grosse Deutschland in eine starke 
EG eingebunden ist, wo es aufgrund der Stimmrechtsverhält-
nisse allein nicht dominieren kann. Geschichtsbewusste Poli-
tiker haben diese Seite der EG immer gesehen, denn die EG 
hat immerhin die Erzfeindschaft, wenn auch nicht die Rivalität, 
zwischen Deutschland und Frankreich überwunden. 
Was unsere Debatte schwierig macht, sind die apodiktischen, 
fundamentalistischen Standpunkte vieler Kontrahenten. Fun-
damentalismus in jeder Form macht jeden Dialog schwierig 
Kein Wunder, dass wir oft im besten Fall aneinander vorbei-
reden und schlimmeren Fall hören 

VeliraQs1Nel'K lange mit grosser Skeo:sis 
stUdiert und mich eine gefragt, ob man - und zwar 
nicht wegen, sondern trotz den Argumenten Blochers - den 
EWR ablehnen müsste. Auch wenn der EWR bei mir keine Be-
geisterungsstürme auslöst, so bin ich doch überzeugt, dass 
es langfristig zu Europa keine Alternative gibt Und Europa ist 

je länger, je mehr die EG. Darum werden wir nicht herumkom-
men, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht 
In der Grenzregion; in der ich wohne, ist es nicht neu, dass die 
Chemie weltweit operiert Seit einigen Jahren beginnen sich 
aber auch viele mittlere Firmen jenseits der Grenze umzuse-
hen, eröffnen oder kaufen eine Firma Wenn es am 6. Dezem-
ber 1992 ein Nein gibt, so wird sich dieser Trend gewaltig ver-
stärken. Es ist nicht unmöglich, dass unsere Enkel dann ein-
mal im Elsass Grenzgänger sein werden. 
Was also wäre die Alternative zum EWR? Eine Schweiz, die ei-
nerseits einen grossen Teil der Regelungen, um die es heute 
geht, nachVOllziehen müsste, wenn sie weiterhin mit der EG 
Geschäfte machen wollte damit würden wir still und leise 
auch einige Souveränitätsrechte abgeben -; eine Schweiz, die 
andererseits Gefahr liefe, zu einer Art Finanz-Offshore-Bana-
nenrepublik zu werden, in der alles, was in der EG nicht gedul-
det wäre also vor allem dubiose Geschäfte -, UnterSChlupf 
finden würde. Das kann doch wohl kein Ziel für unsere Jungen 
sein. 
Die ganze Diskussion hat nun aber eine emotionale Intensität 
erreicht, die ich eigentlich erst bei einem allfälligen EG-Beitritt 
erwartet hätte, denn der EWR-Vertrag besteht aus einem Paket 
Handelsverträge und ist immerhin kündbar. Weil es nüchterne 
Verträge sind, haben es die Befürworter auch so schwer, dafür 
Begeisterung aufzubringen; schon der Bundesrat hat das 
Ganze eher als buchhalterische Uebung dargelegt Wie ein-
fach haben es doch die Gegner, vor allem wenn sie es mit der 
Wahrheit nicht so genau nehmen! Da wird der Bundesrat pau-
schal als unfähig bezeichnet, da werden Herr Kohl, die Mafia 
und Rechtsradikale in einen Topf geworfen, und dies ausge-
rechnet von der Lega Da reist Christoph Blocher mit dem 
Dreschflegel in der Hand herum und beschimpft uns National-
räte als Typen, die keine eigene Meinung hätten mindestens 
so lange, als es nicht die seine ist -, und vereinfacht kompli-
zierte Zusammenhänge so, dass sie am Schluss SChlicht 
falsch sind. 
Es wird in nächster Zeit noch allerhand Druck auf uns zukom-
men. Was wird von uns Volksvertretern verlangt? Der Englän-
der Edmund Burke hat es einmal in einer berühmten Rede sei-
nen Wählern so gesagt: «Euer Repräsentant schuldet euch 
nicht nur seine Hingabe, sondern sein Urteil; und er betrügt 
euch, anstatt dass er euch dient, wenn er dieses Urteil eurer 
Meinung zum Opfer bringt.» Ich hoffe, dass wir da fest bleiben 
und sachlich diskutieren. Der Entscheid ist wichtig genug und 
darf nicht unter dem Druck von Demagogie gefällt werden. 

Frau Spoerry: Ich nehme zu vier Punkten Stellung, die von 
den Gegnern des EWR-Vertrages aus meiner Sicht falsch ein-
geschätzt werden. 
1. Die Gegner des EWR-Vertrages argumentieren, unsere wirt-
schaftlichen Beziehungen zu den EG- und Efta-Staaten seien 
ausgezeichnet und eine Weiterentwicklung dieser Beziehun-
gen sei auch ohne EWR-Vertrag möglich. Diese Argumenta-
tion verkennt total, dass die Spielregeln im EWR ab dem 1. Ja-
nuar 1993 ändern. 19 Länder (die Schweiz mitgerechnet), die 
rund 380 Millionen Konsumenten umfassen, vertiefen ihre 
Handelsbeziehungen und bauen heute noch bestehende Hin-
dernisse im Verkehr zwischen diesen Staaten ab. Damit ent-
steht für Anbieter und Konsumenten im EWR-Raum ein unge-
hinderter Marktzugang, wie er bisher in dieser freien Form nur 
innerhalb nationaler Grenzen möglich war. Schliessen wir uns 
diesen neuen Regeln nicht an, so bleiben wir ausserhalb die-
ses Marktes und können damit die neuen Regeln für uns nicht 
beanspruchen. Angesichts dieser Fakten auszuführen, es 
gehe unserer Volkswirtschaft gesamthaft betrachtet besser, 
wenn wir abseits stünden und damit Hindernisse aufrechter-
hielten, die unsere Konkurrenten ab dem 1. Januar 1993 nicht 
mehr haben, ist ein Untemehmen. 

Die dass für die Schweiz 
der um uns herum deutlich veränderten Situation Hand-
lungsbedarf besteht So wurden nicht weniger als acht Punkte 
aufgezählt, wo wir Anpassungen vornehmen müssen. Das Re-
zept: Wir müssen mit den EG- und den EWR-Staaten auch in 
Zukunft weiterhin bilateral verhandeln. Sind diese damit nicht 
einverstanden, müssen wir sie dazu zwingen - Originalton 

michael.tellenbach
Textfeld



Accord sur I'EEE 1348 N 26 aout 1992 

Kollege Blocher. Die Gegner wollen offensichtlich nicht wahr-
haben, dass sich die Verhandlungsbereitschaft der EG- und 
Efta·Staaten im Verlauf der jüngeren Vergangenheit grundle-
gend geändert hat Glauben Sie wirklich, dass die EG- und 
Efta-Staaten während Jahren einen multinationalen Verhand-
lungsmarathon durchziehen, um dann zum Schluss der klei-
nen Schweiz, die diesen Kompromiss nicht akzeptieren will, in 
zukünftigen zwischenstaatlichen Verhandlungen alle Rosinen 
zuzubilligen, dabei aber die allfälligen Haare in der Suppe 
sorgfältig zu entfernen? Glauben Sie im Ernst, die EWR/EG-
Staaten würden uns die Vorteile des Binnenmarktes zugeste-
hen, uns aber den Preis erlassen, den sie alle dafür zu erbrin-
gen haben? Für mich ist eine solche Vorstellung eine Illusion 
oder eine Vogel-Strauss-Politik. 
3. Gemäss gegnerischen Aussagen führt der EWR-Vertrag zu 
einer Verschlechterung unseres Lebensstandards. Als Grund 
dafür wird unter anderem ausgeführt, die Konkurrenz durch 
ausländische Arbeitnehmer beeinflusse das Lohnniveau ne-
gativ. Die SVP als Vorkämpferin eines EWR-Neins hat am 
12. August 1992 ein Communique veröffentlicht, wonach sie 
eine EWR-orientierteAusländerpoiitikwill. Im Klartext: Die Frei-
zügigkeit, die wir im EWR-Vertrag mit einerfüntjährigen Ueber-
gangsfrist gewähren müssen, soll also ohne EWR ins schwei-
zerische Recht überführt werden. Wo liegt denn hier der Unter-
schied hinsichtlich eines allfälligen Einflusses auf unser Lohn-
niveau? Es gibt nur einen Unterschied: Wenn wir unser Gesetz 
im Rahmen des EWR-Vertrages anpassen, haben wir in allen 
Mitgliedstaaten ein garantiertes Recht auf Gegenseitigkeit 
Machen wir dagegen eine sogenannt autonome Anpassung, 
steht uns kein Recht auf Gegenseitigkeit zu. 
4. Die Gegner stellen fest, der EWR-Vertrag sei nur formal 
kündbar. Praktisch sei eine Kündigung nicht möglich. Tatsa-
che istfolgendes: Mit dem EWR-Vertrag werden die heute be-
stehenden bilateralen Freihandelsverträge nicht ausser Kraft 
gesetzt, sondern nur suspendiert Würden wir in einem späte-
ren Zeitpunkt den EWR-Vertrag kündigen - oder mit dem Veto-
recht partiell ausser Kraft setzen -, lebten die heutigen Frei-
handelsverträge wieder auf. Gibt es unter diesen Umständen 
einen entscheidenden Unterschied zwischen einem Nein zum 
EWR-Vertrag im heutigen Zeitpunkt und einer eventuellen 
Kündigung des Vertrages in einem späteren Zeitpunkt? Ich 
sehe keinen. 
Zusammenfassend: Ich halte ein Nein zum EWR-Yertrag tür 
ein schwergewichtiges Risiko tür unsere gesamte- Volkswirt-
schaft. Ich unterstütze deshalb diesen Vertrag. 

constater. 
nous dit defaut economi-

nous pourrons avoir des bilateraux 
une totale illusion car, precisement, les difficultes aux-

queUes nous nous sommes heurtes dans la negociation da 
l'Accord sur j'EEE seront multipliees si nous essayons d'obte-
nir des accords bilateraux Je suis persuade que le fait meme 
que nous n'avons pas pu obtenir tout ce que nous vouiions 
constitue a I'evidence un signal d'alarme tout ä fait revelateur 
auquel nous devons preter attention. 
A cala s'ajoute encore un autre element Je suis le demler a 
contester que notre devoir ici est de defendre les inten?ts de la 
Suisse et je m'estime au moins aussi patriote qu'un certain 
nombre des opposants. Les Suisses ne pourraient-ils pas, en-
fin, renoncer ä faire des calculs d'epicier pour savoir si oui ou 
non cette operation rapportera quelques centimes? Ne pou-
vons-nous pas aussi nous sentir solidaires de ceux qui parta-
gent notre culture, politique et religieuse, notre goOt de la de-
mocratie et de l'Etat de dreit? Je fais allusion ici au fonds de 
cohesion: ne pouvons-nous pas nous sentir assez proches 
d'Allemands, d'Jtaliens, de FranQais ou d'Anglais pour parta-
ger avec eux ce que nous avons en commun? Ne pouvons-
nous pas admettre que ce qui nous unit a nos voisins est bien 
plus important finalement que ce qui nous en separe? 
Je suis federaliste, je me sens Vaudois, mais ce la ne m'empe-
che pas de me sentir aussi Suisse, et je creis que, de Ja meme 
maniere, on peut se sentir ä la fois Suisse et membre de la 
Communaute europeenne, c'est-a-dire membre de ce grand 
ensemble - je n'emploie pas le mot «communaute» au sens 
technique - qui est en train de se constituer. 
Je voudrais cependant exprimer deux inquietudes. La pre-
miere conceme une certaine «europhorie» de certains ele-
ments de l'Administration federale qui croit que nous sommes 
deja dans la Communaute. 11 faut se garder de tenir un tellan-
gage, que le peuple suisse ne comprendrait peut-etre pas. Ma 
deuxieme inquietude s'adresse ä notre administration et He nt 
a son goOt excessif du perfectionnisme. Nous ne devons pas 
aller plus loin dans les exigences que ce que demande verita-
blement I'application de l'Accord sur l'Espace economique 
europeen. 
Dans ces conditions, nous pouvons approuver sans reserve 
cetaccord. 

M. Pidoux: On peut dire oui du bout des levres ou du fond du 
coeur, ou encore se laisser convaincre par sa raison. N'appar-
tenant pas au parti des marchands et n'etant pas suspect de 
vouloir brader mon pays, j' apporte avec lucidite mon soutien ä 
la politique du Conseil federal, la necessite faisant loi. 
Quelles que soient les precautions oratoires et les arguties de 
procedure, il n'existe en verite qu'un seul debat de poJitique 
etrangere portant sur les relations de la Suisse avec les autres 
pays, situes comme elle en Europe. On ne peut le decouper en 
tranches successives dont I'une serait economique et qu'on 
baptiserait Traite sur I'Espace economique europeen, et dont 
I'autre seralt institutionnelle et qu'on qualifierait d'adhesion 
pure et simple ä la Communaute, d'autant plus que notre gou-
vemement lui-meme le declare sans ambages et sans ambi-
gune. En effet, a Ja page 2 de son rapport du 18 mai 1992 sur 
I'adhesion de la Suisse a la Communaute eurepeenne, le 
Conseil federal affirme: "Nous avons decide de fixer FaJhe-
sion camme le but de natre politique eUrQ-
peenne et de considerer I'EEE Damme une etape importante, 
en particulier sur le plan interieur suisse, qui doit conduire ä ce 
but". 
L'objectif est ainsi clairement determine. On ne peut reprocher 
au gouvernement d'avoir biaise ou trlche. L'accord que nous 
votons aujourd'hui est le passage oblige pour nous mener a 
une communaute supranationale qui serait source de tous les 
bienfaits. Les subtilites de procedure consistant ä dire OUt ä 
I'EEE et non a la CE sont donc disquaiinees par le gouverne-
ment mame. Aujourd'hui, nous faisons le premier pas vers 
I'adhesion au Marche commun. Des lors, I'attitude de "C<'''A ' ...... , 

la car combattent 
oe manque pas de IU\.jfl..jUt:. 

retuse de leur pas, dest pour d'autres raisons 
que celles exposees ici par de nombreux partisans de I'EEE 
Je oe tremble simplement pas devant I'avenir. Et Hs ont peur, 
ceux qui veuient que la Suisse devie de la voie qu'ella a suivie 
jusqu'ici. I1s ont peur, ceux qui pensent que notre pays doit 
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casser d'exercar sa souverainete qui ast indivisible et inaliena-
ble ou qui n' est pas, IIs ont peur que notre pays ne s' aligne pas 
sur les nations voisines pour constituer un plus grand ensem-
ble qui ameliorerait les performances de chacun. Hs ont peur, 
ceux qui disent qu'iI n'y a pas d'autre alternative. IIs ont peur 
enfin que nous n'ayons plus le courage politique d'operer no-
tre modernisation et ils acceptent donc de se faire violenter par 
les autres pour s'adapter a I'espritdu temps. C'est une attitude 
de vaincu et, puisqu'ils ont peur, ils belent Europe en choeur 
pour se donner du courage. Comme beaucoup d'entre vous, 
je n'appartiens pas au troupeau des brebis sans berger. 
Je considere simplement que le traite obtenu par nos diploma-
tes et le Conseil ft!;deral est singulierement sous-estime, qu'il 
est disqualifie sans raison par ceux qui ne I'ont peut-etre pas 
totalement analyse. 
Respeet, Monsieur Blankart, d'avoir obtenu la regle de I'article 
102 de I'accord qUi, meme si elle etait compliquee, sauve-
garde nos droits. Car meme si ce traite est inferieur a nos ob-
jectifs initiaux, en particulier parce qu'il ne nous accorde pas 
de pouvoir de codecision quant ä certaines regles futures qui 
nous gouverneront, iI n'en obtient pas moins I'ouverture au 
marche de la forteresse Europe pour les produits des petites 
et moyennes entreprises suisses. Et cela n'est pas rien; c'est 
un succes pour une partie importante de notre pays. Aujour-
d'hui, II faut decider, ne pas remettre le choix ä demain ou a 
apres-demain. Aucune solution n'est parfaite. Les avantages 
qu' on nous propose me paraissent importants. 
Mais je ne suis pas pret ä entrer dans la forteresse Europe ä 
tout prix, paree que nous exportons le 42 pour cent de nos pro-
duits en-dehors de cette forteresse, parce que la Schweiz AG 
n'est pastoute laSuisse. Que I'on necomptepassurmoi pour 
diminuer les droits du peuple au nom de I'ideologie euro-
peenne, pour liquider la paysannerie suisse en invoquant les 
succes des campagnes fran~ises desertiMes, pour abaisser 
les cantons au rang de circonscriptions administratives, ou en-
core pour changer les regles constitutionnelles de l'Etat, qui 
ont permis ä la minorite latine d'etre genereusement traitee par 
la majorite alemanique. 
En conclusion, si je fals aujourd'hui ce pas, c'est parce que 
I' on ne joue pas impunement avec les peuples et leur histoire, 
parce que les nations d'Europe n'evolueront pas vers une 
union totalitaire, monetaire et politique, et paree que, lors-
qu'on lu! permet de s'exprimer, le peuple, qu'iI soit danois, 
franc;ais -Ie mois prochain - ou suisse, n'admet pas de mettre 
son destin en main des autres. 
C' est dans cet etat d'esprit que je soutiens le gouvernement et 
vous invite respectueusement a voter I'entree en matiere. 

M. de Dardei: On a beaucoup dit ä cette tribune que le Traite 
sur I'EEE est un traite economique. En ce qui me coneerne, les 
avantages politiques et sociaux de ce traite emportent ma 
convietion et me font voter I'entree en matiere et I'adhesion a 
ce traite. Le tout premier avantage qui me semble absolument 
fondamental, d'un point devue socialiste, c'est la liberte de cir-
culation des personnes instauree par ce traite. 11 s'agit la de 
I'elargissement taut a fait extraordinaire d'une liberte fonda-
mentale, celle ia pour les person-
nes de s'installer, de vivre et de travailler dans I'ensemble de 
I'Espace economique europeen. A cela s'ajoutent les autres 
avantages sociaux inscrits dans le projet Eurolex, eomme 
I' abolition du statut de saisonnier, inhumain et barbare, ce que 
la gauche n'lclamait depuis des decennies, I'amelioration de la 
proteetion des consommateurs, les regles minimales sur les 11-
cenciements colleetifs et sur la participation des travailleurs 
dans l'entreprise. 
D'autres regles ne figurent malheureusement pas dans le pro-

Eurolex, et cela pour des raisons purement juridiques. 11 au-
rait ete favorable au traite de Iss inscrire egalement dans la loi 

IlIpr"rnp,'lT au droit "'Ln V"""" 

directemsnt 
et dans cer-

tains seeteurs notamment dans celui de la construetion, ä 
des baisses de prix. On devrait egalement porter davantage 
attention a la regle du droit europeen de j'interdietion des dis-
criminations salariales fondees sur la nationaHte. Cette dispo-

sition s'appliquera aussi directement a la societe suisse apres 
"adhesion. 11 aurait ete utile de saisir cette oecasion pour leg i-
ferer sur cet objet Bret, I'ensemble de ces avantages conduit ä 
considerer qu'll serait totalement deraiscnnable et absurde de 
refuser ce traite. 
Cela dit, un accord de cette importance implique egalement 
de nombreux desavantages qu'iI mut affronter de maniere 
clatre et nette et avec sincerite. Ces inconvenients focalisent 
I 'opposition au traite, ainsi que les hesitations des electrices et 
eleeteurs face a ce traite. M. Delamuraz, conseiller federal, a 
precise que ces derniers se determineront sur I'entree en vi-
gueur du tralte en fonetion des consequences tras pratiques 
qu'iI aura sur leurvie quotidienne et sur leuf niveau devie. Cela 
est vrai et c'est la raison pour laquelle iI faut aborder franche-
ment des questions teiles que celle du salaire ou celle des 
loyers, toutes deux hautement controversees. 
En ce qui concerne les salaires, nous soutenons la position de 
l'Union syndicale suisse en ce sens que nous pensons que le 
niveau general des salaires ne sera pas atteint par I'application 
du traite, mais que des problemes de pression sur les saiaires 
se produiront dans certaines regions, frontalieres essentielle-
ment, et dans certains seeteurs comme I'hotellerie. 11 faut tenir 
compte de cette situation et de ses inconvenients, et il faut y 
n§pondre. Depuis des mois, le Partj socialiste a juge qu 'il etait 
necessaire de prendre des mesures internes compensatoires 
face ä ce type de probleme. Pour les saiaires, nous avons de-
mande que I'on ameliore la loi sur les conventions colleetives 
et que I'on en rende plus facile les conditions de la force obi i-
gatoire. Nous avons desire que les cantons puissent edicter, 
s'ils ie veulent, des mesures afin de fixer des salaires mini-
maux. Nous avons souhaite enfin que I'on concretise de ma-
niere importante la non-discrimination en matiere salariale du 
fait de la nationalite. 
En ce qui concerne les loyers, iI est vrai que le probleme de 
leur hausse n'est pas directement lie a I'EEE 11 n'empeche 
que I'entree dans I'EEE risque d'accelerer une hausse des 
loyers issue de I'augmentation du taux des interets hypothe-
caires. Nous demandons done que le Conseil federal- car ille 
peut par le biais de I'ordonnance d'application sur les loyers 
prenne des mesures afin de bloquer, en tout cas provisoire-
ment, de teiles hausses de loyers. 

Maurer: Ich wende mich vor allem an die Befürworter des 
EWR-Vertrages. Wenn wir im Hinblick auf die Abstimmung 
vom 6. Dezember 1992 die Lage beurteilen, stellen wir fest, 
dass das Stimmvolk verunsichert ist Ich führe diese Verunsi-
cherung auf zwei Grunde zurück: 
Zum einen ist das Tempo, das wir in diesen Gesetzes-
beratungen anschlagen müssen, nicht seriös. Ich habe in 
den Kommissionen erfahren, dass eine seriöse Gesetzge-
bung in dieser kurzen Zeit nicht möglich ist. Ich bin über-
zeugt, dass sich diese Unsicherheit auf die Stimmbürger 
übertragen wird. 
Zum zweiten verunsichern die Taktiken, die angewendet wer-
den. Glauben Sie wirklich, dass sich der EWR-Vertrag auch 
längerfristig von einem Voll beitritt zur EG wird trennen lassen? 
Wir sind uns doch dass die institutionellen Mängel die-
ses Vertrages keine Basis bilden, um längerfristig auf diesem 
Vertrag zu beharren. Hier, Frau Spoerry, wäre Ihre Antwort 
auch noch interessant Dieser EWR-Beitritt wird zwangsläufig 
Zugzwang zu einern EG-Vollbeitritt auslösen. Da ist mir die 
ehrliche Haltung des Bundesrates schon lieber. 
Herr Hämmerte, wenn Sie beklagen, dass sich nun auch die 
Landwirtschaft gegen den EWR-Vertrag wendet, muss ich Ih-
nen sagen, dass die Landwirte zwar 12 Stunden am Tag Bau-
ern sind, daneben aber auch 24 Stunden am Tag Staatsbür-
ger dieses Landes. 
Zum wirtschaftlichen dass wir die 
eines Beitritts Nichtbeitritts über-
unterschätzen. wir auch 42 Prozent 
die Staaten dieser Damit ist der Gatt-Vertrag 
ebenso wichtig. Wir alle wissen, dass auch die konjunkturelle 

der Welt eine Rolle spielt, und wir wissen auch. dass un-
sere Exportwirtschaft seit Jahren und Jahrzehnten im Grunde 
genommen immer eine Nischenproduktion war, und eine Ni-
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schenproduktion wird auch ohne EWR-Vertrag mehr Chancen 
haben. 
Ich bin der Meinung, dass die Auswirkungen des EWRNertra-
ges in bezug auf die längerfristige Entwicklung unserer Wirt-
schaft fast zu vemachlässigen sind. Es sind andere Gründe, 
Herr Oehler, wenn Sie den Einkaufstourismus für landwirt-
schaftliche Produkte beklagen. Unsere Bauem könnten das 
Fleisch gratis in unsere Metzgereien liefem, und der Verkaufs-
preis würde immer noch über dem EG-Niveau liegen. Sie spü-
ren, wo der Schuh drückt: Unser Lebensstandard ist höher, 
unsere Löhne sind höher. Hier wäre anzusetzen, und hier wer-
den auch die Folgen eines EWR-Beitrittes zu merken sein. 
In der Schlussbeurteilung stellen wir fest, dass es weitgehend 
ein Glaubenskrieg ist, ob wir beitreten sollen oder nicht ich 
höre die Aussagen der EG-Funktionäre, höre die Worte von 
Herm Delors, ich höre die Worte der Regierungschefs der EG-
Staaten nach dem Entscheid Dänemarks, und ich sehe die ge-
lebte Praxis in der EG. 
Die Alternative heisst für mich: politische Unabhängigkeit, po.-
litische Selbstbestimmung und politische Souveränität 
Die zweite Konsequenz: Schluss mit unserer ordnungspoliti-
schen Misswirtschaft Diese Massnahme wird nach dem 
6. Dezember 1992 zuoberst auf unserer Liste stehen, und ich 
frage mich schon jetzt, ob wir mit unserer Regierungszusam-
mensetzung und unserem Parlament in der Lage sein werden, 
diese ordnungspolitische Misswirtschaft aufzuräumen. Ich bin 
der Meinung, dass wir das nicht sind. 
Dies sind für mich die Konsequenzen nach dem 6. Dezember, 
wenn das Volk den EWR-Vertrag ablehnen wird. Die Antwort 
auf die Frage nach dem Wie der Lösung kann nicht in der bis-
herigen Form erfolgen. Ich bitte Sie deshalb, diesen EWR-Ver-
trag abzulehnen und mit Mut neue Lösungen zu suchen. 

Raggenbass: Bei der Beurteilung eines Vertrages, ob es sich 
dabei um einen privatrechtlichen oder einen Staatsvertrag 
handelt, sind zwei grundlegende Gesichtspunkte zu unter-
scheiden: einerseits der Inhalt als solcher und andererseits die 
Ausstiegsmöglichkeit Inhaltlich ist der EWR-Vertrag akzepta-
bel, und er gibt, zumindest per saldo nach den einschlägigen 
Gutachten, wirtschaftliche Impulse und ein Zeichen der Ver-
bundenheit mit Europa Der Vertrag - das konnten Sie selbst 
feststellen wurde bereits in verschiedenster Weise gewür-
digt, so dass ich darauf verzichte, auch noch auf seinen materi-
ellen Gehalt und die politischen Konsequenzen einzugehen. 
Ich beschränke mich bei den folgenden Ausführungen auf die 
Beurteilung der Ausstiegsoptionen. 
1. Das Vetorecht oder das «opting out». Die Gleichheit der Ver-
tragsparteien ist, wie verschiedentlich festgestellt, im EWR 
nicht verwirklicht Die Verhandlungsziele wurden diesbezüg-
lich nicht erreicht Aufgrund des EG-Grundsatzes der Homo-
genität waren diese von vornherein zu hoch gesteckt und nicht 
erreichbar. Wäre die Schweiz aber bei einem EG-Beitritt mit-
sprachemässig bessergestellt? Formell sicher. Wie sieht es 
aber faktisch aus? Die den Binnenmarkt betreffenden Ent-
SCheide der EG, die hier als Vergleich massgeblich sind, wer-
den mit qualifiziertem Mehr getroffen. Von heute total 76 Stim-
men muss ein Antrag 54 Stimmen auf sich vereinigen. Der 
Schweiz dürften nach heutigem Kenntnisstand um die 4 Stim-
men zufallen. Die direkte integrationspolitische Mitbestim-
mung bei einem EG-Beitritt muss daher faktisch als sehr be-
scheiden beurteilt werden. Das EWR-Abkommen gibt immer-
hin die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Die Efta-Länder 
auch die Schweiz - müssen konsultiert und informiert werden 
und verfügen über ein individuelles Anrufungsrecht, d. h. das 
Recht, jederzeit Interessen bei den massgeblichen Instanzen 
geltend zu machen. Die EG-Kommission ist überdies ver-
pflichtet, Efta-Experten beizuziehen. Das künftige EWR-Recht 
wird das kann nicht werden 

durch die EG bestimmt Die 
der EG beschlossenen communau-

talre halten und ihn zu übernehmen, soweit es vom EWR-
Abkommen erfasste Bereiche betrifft 
Die Uebernahme ins EWR-Recht setzt aber Uebereinstim-
mung der EG und der Efta voraus. Da die Efta mit einer Stimme 
spricht und innerhalb der Efta Einstimmigkeit vorausgesetzt 

ist, kann sich ein einziger Efta-Staat einem Beschluss wider-
setzen. Allfällige Ausgleichsmassnahmen der EG können be-
züglich der Verhältnismässigkeit dem EWR-Schiedsgericht 
unterbreitet werden. Die Schweiz hat sich keinem fremden 
Richter zu unterwerfen. Die Schweiz kann also mit dem Veto-
recht für sie inakzeptables Recht verhindern, ohne dass sie mit 
unverhältnismässigen Retorsionsmassnahmen rechnen 
muss. Hierteile ich die Auffassung von Herrn Kollege Bonny in 
keiner Weise. 
2. Die Schutzklausel. Die Schweiz kann wie die anderen Efta-
Länder im Falle von ernstlichen wirtschaftlichen, gesellschaftli-
chen oder ökologischen Schwierigkeiten die Notbremse zie-
hen und Schutzmassnahmen treffen. Sie wäre z. B. einer Ex-
plosion des Immobilienmarktes oder einer Ueberschwem-
mung des Aktienmarktes nicht hilflos ausgeliefert Angemes-
sene Ausgleichsmassnahmen von seiten der EG können je-
doch nicht ausgeschlossen werden. Bei Streitigkeiten über 
deren Verhältnismässigkeit entscheidet das EWR-Schiedsge-
richt 
3. Die Kündigung. Wie bereits von Ratskollegin Spoerry ange-
sprochen, besteht die radikalste Ausstiegsmöglichkeit in der 
Kündigung des Vertrages. Diese ist ohne weiteres möglich 
und hat zumindest gegenüber der heutigen Situation keine 
negativen Auswirkungen. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die 
Schweiz komfortable Ausstiegsmöglichkeiten hat, die je nach 
Situation und differenziert ausgeübt werden können. Sollten 
die mit dem Abkommen gesetzten Ziele nicht erreicht werden, 
bleibt allemal der Schritt nach hinten, und zwar ohne nennens-
werten Schaden. Tun wir also heute den Schritt nach vorne, 
um alle Optionen zu wahren! 

M. Savary: Tout au long de la preparation de cette seance his-
torique, chacun d'entre vous a pu se faire une image de l'Es-
pace economique europeen. 
Pour certains, c'est une salle d'attente, celle de la Commu-
naute europeenne. Je suis entre dans cette salle d'attente 
pour me faire une idee, et j'ai vu, dans la grande salle d'a cote, 
un grand vide, un vide democratique, et le cortege des pay-
sans mecontents. Cette image-la ne me convenait pas. Je 
m'en faisais une autre: j'ai imagine une grande plate-forme sur 
laquelle circulaient en toute securite etfraternellement des mil-
lions de personnes, des marchandises, des capitaux et des 
biens. J'ai pensa qu'iJ serait regrettable, I'occasion se presen-
tant, de ne pas monter sur cette plate-forme europeenne. 
Je me rallie donc aux theses de l'Espace economique euro-
peen car elles doivent I'emporter sur I'immobilisme et sur I'iso-
lement Celui-ci ne peut que nous appauvrir, nous rendre insi-
gnifiants, et I1 nous fe ra perdre, petit a petit, la consideration de 
nos voisins. 
fI y a quinze ans, un ministre d'un pays voisin disait deja: «En 
Europe aussi nous pouvons nous retirer ou participer. On peut 
etre Suisse, j'y pense souvent Quel est I'inconvenient? C'est 
la disparition de la scene internationale.» Depuis que ces pro-
pos ont ete acrits, aucun pas n'a ete tente en direction de l'Eu-
rope. Aujourd'hui, I'occasion nous est donnee de tent&( ce 
rapprochement, de partic/per a la construction 
Saisissons cette occasion, car elle ne se prasentera pas deux 
fois. 
J'avoue que mon approbation a ce traite est peut-etre due plus 
au risque que nous encourons cl. ne pas entrer dans ce grand 
marche qu'aux avantages que le rapport Hauser et le mes-
sage du Conseil faderal naus fant miroiter. 11 faut avoir le cou-
rage de dire que nous allons traverser quelques annaes diffid-
Jes - les difficultes ont du reste dejä commence. Depuis plu-
sieurs mois, I'economie suisse vit une eure d'amaigrissement 
significative. Les restructurations sont visibles dans 
branches de I'economie et de I'administration. ·t::r.~~,~~ 

devrait 
d'une intensite et 

que celles que nous connaissons A mon avis, 
une bonne partie de la restructuration qui aurait dO etre provo-
quae par l'Espace economique europeen est daja en cours 
dans I'economie suisse, de sorte que le choc dans ce do-
maine sera donc moins grand qu'on pouvait le craindre. 
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Mon oui a ce traite ast aussi un oui da raison. En tant qu'agri-
culteur, j'ai ete tres sensible au falt que la politique agricole 
commune de la Communaute ait ste d'emblee exclue des dis-
cussions. L'accord renferme bien certaines concessions bila-
terales et une clause de liberalisation progressive dans le sec-
teuf agricole, mais ce qui est essentiel c'est que I'on donne ä 
I'agriculture le temps de s'adapter et d'etre plus competitive, 
Avec ce traite, les agriculteurs auront i'avantage de connaitre 
les regles du des regles peu genereuses, certes, mais des 
regles loyales, Sans cet accord, les pressions internes ou les 
pressions du GA TI me font craindre le pife pour I'avenir de no-
tre agriculture, 
On a beaucoup parle des faiblesses institutionnelles de cet ac-
cord, C'est ci mon avis exagere, Sur le plan institutionnel, l'Es-
pace economique europeen permet aux experts suisses de 
participer ci I'elaboration de nouvelles regles sur le mame pfed 
que leurs partenaires de la Communauta, jusqu'ä ce que les 
propositions soient suffisamment mures pour atteindre le ni-
veau des comites, Ce n 'est pas rien, Sachant que 60 a 80 pour 
cent de la substance est determine au niveau des experts, no-
tre participation sera active et d'une importance capitale, 
Je fais confiance a nos nagociateurs cer je les sais capables 
d'opiniätreta dans la dafense de nos intarets, Si les resultats 
escomptes ne sont pas satisfaisants, notre Parlement pourra 
toujours refuser une regle de l'Espace economique qu'i1 juge-
mit inacceptable, 
C' est dans cet esprit que je vote I' entree en maMre, 

Steiger: Es fällt mir nicht leicht, heute gegen die Mehrheit mei-
ner Fraktion einen Nichteintretensantrag von Walter Frey zu 
unterstützen, Doch die politisch ungemütliche Nachbarschaft 
kann kein Grund für ein Ja zu einem Schritt sein, der mir falsch 
scheint; falsch in der Art, wie er hier getan werden soll, und 
falsch in der Richtung, 
In den letzten zwei Jahrzehnten, mit dem wachsenden Be-
wusstsein für ökologische Fragestellungen, habe ich in mei-
ner politischen Arbeit vor allem folgendes hinzugelernt: De-
zentral ist im Zweifelsfall besser als zentralistisch, kürzere 
Wege sind besser als lange, und kleinere Einheiten können 
eher noch demokratisch verwaltet werden, Nach diesen Krite-
rien lehne ich einen institutionellen Schritt hin zu noch grösse-
ren Märkten mit noch grösserer Arbeitsteilung ab, 
Für mich ist der EWR, ist leider auch die nach dem Zweiten 
Weltkrieg noch friedens politisch motivierte Idee einer europäi-
schen Staatengemeinschaft im heutigen Stadium ein reines 
Expansionsprojekt, ein Projekt zur Wirtschafts- und Verkehrs-
förderung, und das in einer Weltregion, die Verkehr und Ver-
schleiss drastisch drosseln müsste. 
Schon am 27. September 1992 wird uns eine erste gewaltige 
Vorleistung für den Schritt vom 6, Dezember 1992 abverlangt 
Wir sollen mit der Neat eine neue Schneise für unbeschränk-
ten Warentransit aufreissen, ohne die Garantie für anderwei-
tige Erleichterungen in den betroffenen Regionen zu haben, 
Und die Neat ist nur ein Vorspiel. Mit der Eurolex werden auch 
neue Schleusen für den Schwerverkehr auf der Strasse geöff-
net Mit der Liberalisierung im Bereich der Luftfahrt soll zudem 
die Freiheit nicht nur über den Wolken bald grenzenlos sein, 
Mit dem Kleingedruckten des EWR-Vertrages handeln wir uns 
auch und gerade im Flugverkehr neue Zwänge für den Aus-
bau der Verkehrsinfrastrukturen ein, 
Es kann in diesem Zusammenhang auch nicht mehr erstau-
nen, dass uns vom Bundesrat - gleichzeitig mit der Revision 
des Luftfahrtgesetzes - eine Subventionierung von Flughafen-
bauten zugemutet wird, Bei der Beratung der Eurolex-Vorla-
gen in der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen 
habe ich mir ein präziseres Bild von dem machen wollen, was 
uns beim Luftverkehr blüht Doch vergeblich! In der Kommis-
sion wurden weder die mit dem EWR verknüpften EG-Richtli-

analysiert, noch wurde mit 
über längerfristige Perspektiven 
In meiner bisherigen politiSChen Arbeit, darunter acht Jahre in 
einer kantonalen Raumplanungskommission, habe ich noch 
nie etwas derart Unseriöses erlebt wie die Behandlung dieses 
Vertrages. Ich vermute, dass kaum eine oder einer von uns 
hier im Saal nur schon in seinem Fachgebiet wirklich weiss, 

was die 12 000 Seiten Kleingedrucktes in diesem Vertrags-
werk an konkreten Veränderungen bringen, Das berühmte Eu-
rolex-Paket ist nur die Spitze eines Eisberges, Was wir dem 
Volk nach dieser Schnellbleiche im Parlament zum 6. Dezem-
ber 1992 bieten können, wird nicht Information sein, sondem 
Propaganda - von dem jetzt gestreuten Kurzfutter aus dem In-
tegrationsbüro nicht zu reden, 
Zurück zum Luftverkehr. Nur ein diskretes Sätzchen auf den 
Seiten 337 und 338 der EWR-Botschaft deutet an, dass da 
noch allerhand auf uns zukommt Es zeichnet sich bereits in 
naher Zukunft eine Entwicklung in Richtung des freien Markt-
zugangs ailer Luftfahrtunternehmen ab, Dies bedeutet neue 
Anpassungen unserer Gesetze, neue Ansprüche an unsere 
Verkehrsinfrastruktur; denn wer A sagt, wird auch B sagen 
müssen, Herr Ogl selbst räumte in unseren Diskussionen eine 
kaum abschätzbare Dynamik mit Konkurrenzkämpfen, Dum-
pingangeboten, neuen Konsumanreizen ein: Das seien eben 
die Risiken einer voilen Beteiligung am Markt Seine Bemer-
kung "C'est a prendre ou a laisser!» hat meine Meinung be-
stärkt, der EWR sei mit Rücksicht auf die Umwelt «a laisser», 
Ich will hier noch einmal unterstreichen, was auch andere 
Gegnerinnen und Gegner des EWR aus dem linksgrunen la
ger vor mir sagten: Nein zur Vollintegration in dieses Wirt-
schaftseuropa heisst nicht nein zur stärkeren Oeffnung unse-
res Landes zur Welt Eine tatSächliche, engagierte Oeffnung 
zur ganzen Welt liegt mir näher als dieses Bündnis nur mit ei-
nem Teil von Europa Dementsprechend war ich seinerzeit 
klar für den Beitritt der Schweiz zur Uno. Ich würde diesen 
Schritt noch heute vorziehen, Dies sei auch gesagt, um zu si-
gnalisieren, dass wir nach dem gemeinsamen Nein zum EWR 
einen anderen, einen ganz anderen Weg gehen wollen als 
Walter Frey, 

Frau Nabholz: Angst war bekanntlich noch nie ein guter Rat-
geber, An diese Binsenweisheit sollte man sich zuweilen erin-
nern, wenn die Gegner innerhalb und ausserhalb dieses Saa-
les nicht müde werden, all die Uebel zu beschwören, welche 
der EWR scheinbar über unser Land bringen werde. Ich bin 
nicht dagegen, dass in der Politik auch an das Gefühl appel-
liert wird. Ich wehre mich aber ganz entschieden dagegen, 
wenn das Schüren von Aengsten die Argumente und die seri-
öse Auseinandersetzung ersetzen soll, Bürgerinnen und Bür-
ger haben nämlich auf mehr Anspruch als auf mit Halbwahr-
heiten gespickte Angstmacherei. 
Selbst wenn wir erkennen müssen, dass wir in einzelnen Ver-
tragspunkten nicht zu hundert Prozent erreicht haben, was 
uns zu Beginn derVerhandlungen vorgeschwebt hat, kann ge-
sagt werden, dass sich sehen lässt, was der Bundesrat und 
unsere Unterhändler in zähen Verhandlungen und mit hart-
näckiger Ausdauer erreicht haben, Wir haben einen guten, ei-
nen ausgewogenen Vertrag vor uns. Er ist zurzeit das muss 
man realistischerweise einfach sehen -die einzige Antwort auf 
den sich intensivierenden Integrationsprozess. Nur mit die-
sem Vertrag können wir gleichzeitig unsere spezifischen Be-
dürfnisse wahren und auf der anderen Seite alle Optionen of-
fenlassen, was weitere Integrationsschritte betrifft 
Wenn ich gegnerische Argumente höre, weiss ich oft nicht, ob 
die Welt, von der die Gegner sprechen, auch die Welt ist, in der 
ich mich wähne, Ich glaube, sie vergessen oft, dass das Um-
feld, in dem wir heute leben, nun einmal nicht mehr das Um-
feld von gestern ist Insbesondere die EntwiCklungen der letz-
ten Jahre haben auf unserem Kontinent nicht nur die Märkte, 
sondem auch die europäiSChen Völker und Staaten mehr 
denn je miteinander verflochten, aber auch voneinander atr 
hängig gemacht Zahlreiche existentielle Probleme stellen 
sich in den umliegenden Ländern genauso wie bei uns, Zu 
erwähnen sind etwa das Thema Umwelt oder das Thema 
Migration, 
Das hat die wachsen lassen, dass man solche 
bleme wohl am effizientesten nAm""n~,,,, 
dingt aber auch, dass man Willen Hand für ein 
gewisses Mass an einheitlichen Regelungen zu bieten, Das 
hat nichts mit Selbstaufgabe als Land oder mit Autonomiever-
lust zu tun! Ich kann zwar verstehen, dass es uns Schweizern 
nach Jahrzehnten der Pflege des Igelreflexes zuweilen etwas 
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schwerfällt, uns in diesen neuen Dimensionen zu bewegen. 
Ich bin aber überzeugt davon, dass unsere Stimmberechtig-
ten die Chance der Schweiz, auch in Zukunft als Kleinstaat zu 
bestehen, nicht im Eigenbrötlertum sehen, sondern dass sie 
erkennen, dass unsere Chance nur in der Entwicklung unse-
rer Fähigkeit zu sehen ist, unsere Interessen in ein grösseres 
Ganzes einzubringen. Nur so werden wir auch künftig mit 
gleich langen Spiessen antreten und letztlich unseren Wohl-
stand wahren können. 
Es wäre eine gefährliche Illusion zu glauben, dasselbe könne 
man auch durch Fortsetzung der bisherigen Politik erreichen ~ 
oder ohne den EWR sogar noch besser erreichen als mit dem 
EWR Wenn wir aus den EWR-Verhandlungen eines gelernt 
haben, dürfte es dies sein: dass die Kooperationsbereitschaft 
unserer Partner Grenzen hat und dass die Einflussnahme ei-
ner Aussenseiter-Schweiz nicht überschätzt werden sollte. 
Realistischerweise muss man erkennen, dass wir nicht den 
EWR verwerfen und gleichzeitig darauf zählen können, unsere 
Ziele auf anderem Weg zu erreichen. Wer solches behauptet, 
macht nicht nur die Rechnung ohne den Wirt" er nimmt und 
das ist meines Erachtens noch schlimmer - bewusst den Weg 
in die Sackgasse und das Risiko in Kauf, dass unser Land suk-
zessive politisch und wirtschaftlich ins Abseits abdriftet 
Ich bitte Sie darum, auf die EWR-Vorlage einzutreten. 

On. Camponovo: Sappiamo che queste trattato avra bisogno 
dei consenso non solo dei popolo, ma anche dei cantoni, ed e 
forse dai cantoni che giungeranno le difficolta per superare 1'0-
stacolo, ed e anche per queste che iI mio sani un breve mes-
saggio all'attenzione dei llcinesi. 
So benissimo che in Ticino, come altrove, vi sono perplessita, 
dubbl e paure. Credo di poter dire che si tratta piu di dubbi e di 
paure legate aJl'adesione alla Comunita, che non al trattato 
ehe oggl e in discussione. Ed allora ebene che si dica e si ri-
peta in questi mesi che ci dividono dal 6 dicembre, che oggi 
stiamo votando un trattato che e la continuazione della politica 
passata della Svizzera, ehe sull'adesione alla CEE eventual-
mente parleremo quando i tempi saranno maturi ed a dipen-
denza di quello che sara 10 sviluppo all'interno e all'esterno 
della Comunita Pensino coloro i quali hanno paura, a cosa 
succederebbe se dovessimo rifiutare il trattato, se dovessero 
sorgere grosse difficolta economiche! A quel momento sa-
remmo costretti a entrare nella Comunitä anche se non 10 vo-
lessimo. 
Non credo che le paure siano giustificate. Si pensa forse che iI 
nostro Consiglio federale, i nostri ambasciatori, noi stessi delle 
Camere federali, stiamo portando il po polo svizzero contro le 
proprie tradizioni, contro i propri interessi? Ma se anche man-
casse quel mini mo di fiducia nelle autorita federali, si faecia fi-
ducia almeno agli imprenditori, ai sindacati, alle parti sociali 
che consigliano e favoriscono I'accettazione di queste trattato. 
La paura in Ticino non dovrebbe avere domicilio, perche le for-
tune dei cantone llcino hanno sempre avuto origine dall'aper-
tura verso iI nord e verso il sud: siamo un popolo aperto, ab-
biamo aecolto imprenditori che hanno tatto la fortuna assieme 
ai nostri ticinesi; la nostra ricchezza proviene dalla nostra aper-
tura verso I'esterno. E se oggl, in queste periodo prima dei 

dicembre, anche in Ticino e particolarmente in Ticino affron-
fiamo la discussione in un momente di crisi economica, di sof-
ferenze economiche. guardiamo da dove viene questa soffe-
renza economica Non viene sicuramente da quella parte del-
I'economia, da quella parte delta ricchezza cantonale che e 
volta verso I'esterno, ma proviene da quella interna, e in parti-
eolar modo dal settore delle costruzioni, laddove operatori in-
digeni intern i e rivolti al mercato interno hanno svolto opera-
zioni al di la delle loro possibilita, e con iI sostegno incondizio-
nato, a volte sproporzionato, di operator! estern" 
Guardiamo con fiducia a questa apertura. che e un ulteriore 
passo an ehe I1 ricchezza. non 

e 

defi et, comme 
et d'incertitudes, 

faut avoir I'honnetete de le et se du modele d'as' 
surance tous risques que nous cultivons a I'exces dans notre 

pays. Les veritables enjeux doivent certes etre evalues avec 
cidite et en toute connaissance de cause, mais on ne peut se 
livrer ä de la petite epicerie et ouvrir san grand 
en totalisant de part et d'autre les gains et les pertes dans 
colonnes bien alignees. D'aiileurs, les opposants a 
se gardent bien d'afficher la rigueur et I'honnetete des chiffres 
et des contenus de rapports, et se contentent de slogans sou~ 
vent simplificateurs. 
Les jeunes, avant tout, meritent qu'on leur presente un projet, 
un dessein, et c'est ce qu'a bien compris le Conseil federal 
lorsqu'en mai dernler I1 a franchi le pas en deposant la de-
mande d'adhesion. Nous appn§cions sa determination. Le 
scrutin du 6 decembre n'y gagnera qu'en clarte et en trans pa-
rence. 
Le message presente par le Conseil federal est de qualite. 11 est 
empreint d'une evidente clairvoyance en matiere economique 
sur la situation evolutive, a un rythme acceiere, de ce qui se 
met en place autour de nous. Le Conseil federal marque aussi 
son des!r de solidarite pour resoudre les problemes de notre 
epoque, non seulement dans le seul domaine economique, 
mais en donnant une dimension elargie a notre politique 
etrangere et, surtout, a celle de la securite et de la paix, tres 
malmenee par les differents eonflits ethniques qui agitent l'Eu-
rope orientale. 
Des lors, nous demandons ä I'un des camps des opposants 
sinceres de rompre avec cette nostalgie d'une certaine Suisse 
ou tout allait si bien et ou tout irait encore mieux si elle conti-
nuait a vivre repHee sur ses particularismes et ses quelques 
privileges d'un autre temps. Ce discours sent la naphtaline et 
se situe de fac:;:on coupable en-dehors d'une evidente realite 
qui est celle de notre interdependance, car il est loin le temps 
ou la Suisse, de sa tour d'ivoire, pouvait et desirait n'observer 
qu'en spectatrice djscnilte ce qui se passait autour d'elle. 
A un autre camp d'irreductibles, nous demanderons com-
ment, en matiere economique, notre pays se situerait en se 
singularisant La Suisse, de par sa dimension, et surtout de par 
sa nature echangiste, est plus directement touchee par la 
reussite d'un espace economique continental que d'autres. Et 
cela releve du domaine des fausses verites que de pretendre 
que, si la Suisse n'adhere pas a I'EEE, elle/pourra continuer a 
developper des relations avec la Communaute sur la base des 
accords existant a titre bilateral. En toute logique et lucidite, 
comment peut-on sincerement envisager que, du cote de 
I'EEE ou de la Communaute, on concede aux Suisses qui au-
raient refuse le traite des conditions meilleures recompensant 
leur particularisme et leuf demarche en cavaliers seuls? Et 
quelle serait I' attitude des pays de I' AELE si nous choisissions 
de fac:;:on deliberee la voie solitaire? 
N'oublions pas de rappeier aux partisans de la vole solitaire 
que jamais le protectionnisme n'a ete gage de vitalite, que la 
cartellisation n'a profite qu'a quelques milieux, et non pas a 
I'ensemble des consommatrices et des consommateurs. 
Lorsqu'on se lance dans le debat sur I'eventuelle diminution 
du niveau des salaires, c'est tendancieux, car c'est bien d'un 
pouvoir d'achatfutur qu'H faut parler. 
Certes, la population semble indecise, volre insecurisee su, ce 

va representer cette dont nous nous appretons 
concretiseT ce qui, pour nous socialistes, ne represente 

qu'une premiere etape. Si nous ne pouvons, cl ce stade, offrir 
des assurances exhaustives dans tous les domaines, nous de-
vons au moins, au sein de l'executif et des partis gouverne-
mentaux, donner la garantie qu'il y aura une entente pour que 
des reformes interieures voient le jour. Pour !'instant, le terrain 
a ete trop largement occupe par le discours alarmiste, dange-
reusement simplificateur et demagogique des opposants. 11 
nous reste peu de temps pour expliquer que cette premiere 
etape est une voie incontournable dans l'intem3t de toutes et de 

et non de ou no:stalqi«:jl 

nous realiser, construire la Suisse 
a fallu necessairement 

des decisions parfois courageuses, 
les reformes qui ont permis au pays de de-

venir un moderne, Nous n'echappons pas a la marche de 
I'histoire et a I'evolutlon qu'elle entralne. Chaque evenement 
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majeur en Europe et meme dans le monde exerce son in-
fluence sur nous tous et nous engage souvent a modifier netre 
attitude, a reviser netre jugement". Eh bien! ces paroles ne 
sent pas de moi, mais tirees de I'allocution du president de la 
Cenfederation, le 1er aoOt 
Elles iIIustrent le cheminementque j'ai fait peur accepter I'idee 
d'un Accord sur I'EEE. 11 est toujours diffici!e d'accepter que la 
seuverainete de sen pays soit limitee, lorsqu'on satt combien 
nos aieux I'ont defendue. Et sans doute est-ce la un point cru-
eial qui peut-etre a freine mon elan europeen. Mais en y refle-
ehissant, et en observant les choses, je me suis rendue 
compte que l'independance mythique n'existe pas. Contraire-
ment ä ce que vient de dire mon collegue Bonny, un refus 
conduirait la Suisse a s'aligner dans de fort mauvaises eondi-
tions, au Heu de participer de plein pied. Non, ce n'est pas de la 
politique perverse, comme I1 I'a dit, mais bien de la poHtique 
r€laHste. La Gouvemement du Canton de Beme vient aujour-
d'hui de donner son appui total ä I'EEE. Les milieux economi-
ques du Jura bemois, fabricants d'horlogerie et de machines-
outils et d'autres milieux, m'ontfait remarquer qu'ils etaient de-
puis longtemps integres ä l'Europe. Le fait d'adherer ci I'EEE 
ne peut que leuf faciliter I'acces ci un marche plus grand en-
cere, les motiverface a la concurrence, mais pourrait aussi evi-
ter, grace ci un apport de main-d'oeuvre tres competente, un 
inevitable deplacement de nos industries de I'autre cöte de la 
frontiere, la ou souvent les conditions-cadres sont moins 
astreignantes. 
Une phrase ä la page 53 du rapport me semble capitale: «No-
tre participation a I'EEE n'aura pas le caractere irreversible 
d'une adMsion a la CE". Contrairement a ce qu'a publie un 
certain comite d'opposants, notre democratie nous en donne 
d'ailleurs les moyens politiques si nous devons faire marche 
arriere.Et puis, iI y ales clauses de sauvegarde pour les pays 
de I'AELE qui se presentent en groupe, donc forment un bloc 
face a la CE Ces pays, comme le nötre, so nt petits, generale-
ment du mame niveau de vie et quatre sont neutres. Ce qui en 
clair veut dire que si nous nous trouvons sur un terrain mine, 
nous pouvons encore faire demi-tour. 
La situation future des independants dans I'EEE a ete une au-
tre de mes pn30ccupations, car si on a continuellement parle 
de main-d'oeuvre, on a tente d'oublier cette categorie-lci etje 
le regrette. Attires par des salaires plus eleves, en vertu de la li-
bre-circulation des personnes, ne risque-t-on pas devoirs'ins-
taller chez nous des dentistes, des medecins, des ingenieurs, 
architectes, voire journalistes et j' en passe? Comprendront-ils 
que si chez nous les honoraires sont plus eleves, les loyers, 
les assurances et toutes les charges inMrentes le sont aussi; 
la duree du travail egalement? N'oublions pas la pluralite des 
langues qui pour un etranger est un autre handicap. En faisant 
I'addition de ces derniers points, les etrangers independants 
seront perdants en se deplac;ant chez nous. Mes craintes d'ail-
leufs ont ete effacees par ceux-lci memes qui sont directement 
concernes. Un autre point positif est que nous n'avons pas a 
faire partie d'un systeme monetaire, qui verrait notre franc 
suisse deprecie sur les marches financiers mondiaux et 
n'avoir plus de valeur que le drachme ou une quelconque 

11 est ci souhaiter aussi qu'on comprenne ä Bruxelles I'impor-
tance que le peuple suisse attache ci sa neutralite et qu'elle ne 
soit pas limitee et minimisee ou encore alignee sur les pays de 
!'AELE qui ont une neutralite moins ancree dans des traditions 
secuiaires ou qui ne lui attachent pas une valeur identique. 
En conclusion, nous ne devons pas avoir de crainte, mais du 
courage et de !'audace. Pas d'hesitation, mais de I'optimisme. 
Car iI serait incomprehensible pour le monde entier que !a 
Suisse reste bien au ehaud dans son cocon. 11 serait incompre-
hensible la jaune nous refusions cette ou-

d'oublier que 

tete d'habitant est eleve au monde, 
actuelle de notre economie? 
Je souhaite qua ce soit une Suisse unie et forte, dont les liens 
entre les diverses regions doivent etre encore 
renforces, qui adherera ä La cohesion de notre pays en 
depend. 

Mme Gardiol: Je voterai I'entree en mauere sur cet accord, 
bien que, comme la majorite de mon groupe, j'y voie plus de 
defauts que de qualites. 
Les appreciations contenues dans le message du Conseil fe-
deral me paraissent pertinentes. 1I y est dit noir sur blane que 
si nous souhaitons pour !'avenir obtenir le droit de participer 
pleinement ä la construction europeenne - et c' est la mon sou-
hait - I' Accord EEE ne repond pas ä notre attente. Oe plus, je 
crains qua cet etat transitoire, insatisfaisant sur le plan institu-
tionnel en particulier, ne s'eternlse. Je ne voudrais pas que 
nous restions coinces dans une situation inequitable parce 
que les forces politiques necessaires pour faire le second pas 
feralent defaut Ne vaut-iI pas mieux alors refuser le premier? 
Ne serait-il pas preferable de faire le saut directement dans la 
Communaute en faisant I'economle de l'Espace economique 
europeen? Cette idee m'a seduite pendant fort longtemps et 
continue ä m'intriguer. Je reserve ma dedsion d'approuver ou 
de reieter cet accord, lorsque nous aurons en main la tetaUte 
du paquet Eurolex et que les questions de democratie, de 
droits populaires, d'environnement, de justice sociale, de 
consommateurs seront clariftees. Alors, je choisirai mon camp 
et donc la strategie qul me paraitra la plus prometteuse pour la 
Suisse, pour le continent dans son ensemble et sa place dans 
lemonde, 
J'aurais une question ci poser ä MM. les Conseillers federaux: 
dans ce processus decisionnel, pourriez-vous nous dire quels 
sont vos plans au cas ou le peuple ou les cantons rejetteraient 
I'accord? Quels sont les scenarios que vous avez imagines? 
J'en arrive ä mon deuxieme point: les avantages, surtout eco-
nomiques, de I'accord peuvent-ils compenser une inegalite 
institutionnelle? Non, bien evidemment Je ne veux pas r€l-
dulre les Suisses a leur porte-monnaie, je ne veux pas voir en 
eux que des consommateurs, mame si cette fonction est im-
portante. IIs doivent aussi etre traites en tant que personnes ci 
part entiere, leurs soucis, preoccupations, autres interats doi-
vent etre pris en compte, leuf valeur et experience politiques, 
culturelies et sociales ne peuvent passer a I'arriere-plan. 
Avec cetAccord sur !'EEE, on nage en pleine croissance quan-
titative. Aucune evocation de cette croissance supportable, re-
mise ci la mode cet ete, ou du virage indispensable de nos so-
detes dans la croissance qualitative. Le slogan du plus est 
moins cher pour nous ici et maintenant, devrait-iI vraiment 
nous combier et nous suffire? Cela n'est pas acceptable. Je ne 
veux pas resumer I'avenir au strict plan economique. 11 est in-
dispensable d'y adjoindre des mesures d'accompagnement 
pour eviter les degäts environnementaux que toute croissance 
genere, en plus des desequilibres nord-sud au plan mondial 
et est-ouest au plan europeen. Mais je suis aussi convaincue 
que ce vi rage vers le qualitatif, nous ne le prendrons pas seuls, 
mais en accord avec la Communaute. C'est pourquoi, je com-
mence ci volr dans ce traite, tout im parfait soit-il, une vole 
d'avenir possible. 
Quelques mots sur le transit: si l'Espace economique euro-
peen et I'adhesion font ci mes yeux partie d'un ensemble cohe-
rent, I' Accord su r le transit en fait aussi partie. Je rejette cet ac-
cord a cause de ses clauses d'engagement ä long terme, 
done la des transversales alpines. Je souhaite la 
Suisse garde cet atout du passage sous les Alpes pour mo-
ment des negociations sur !'adhesion qui ne saurait tarder. 
Nous aurons bien sur des assouplissements ä negocier, qu'il 
s'agisse de notre politique agricole, des droits populaires, de 
la neutralite par exemple. Nous serons alors en meilleure posi-
tion da negociation si nous n'avons pas tout lache d'avance, 
offert des cadeaux somptueux, pris des engagements finan-
ciers a long terme sans garantie de reciprocite ou de leur utilite 
äterme. 
En conclusion, je suis eonvaincue qu'une economie eCIDIOIOl-
que et sodale ne se realisera que une collaboration 

naus devons Ja construction 
de 

daire. prises de n"",t''I''1n 
ces de faire comprendre et autre non, 6CO-
logiste, ouvert, prät a s'engager pour une helvetisation de la 
Communaute et une solidarite mondiale, me semblent fondre 
camme neige au solei I. Je crains qu'il ne devienne ineluctable 
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de se lancer a I'eau, mame si les premieres brasses devront se 
faire dans une sau pas tres engageante, mais au-defa, je crais 
distinguer une eau qui pcurrait bien efre porteuse de promes-
ses" 

Loeb Franqois: Liebe Kolleginnen und Kollegen! (Bleibt 
schweigend am Rednerpult stehen) Ich habe jetzt nur 30 Se-
kunden geschwiegen Sie alle, auch Sie, Herr Präsident, sind 
nervös geworden, Ich selbst auch" Sehen Sie, die schweizeri-
sche Stimme muss in Europa mitklingen. Schweigen ist keine 
Lösung. Eine Isolation, ein Nein zum EWR, wäre ein solches 
Schweigen. 
Vier Dimensionen des EWR-Entscheides möchte ich in den 
Vordergrund stellen: 
1. Europa wächst zusammen. Für Wirtschaft und Wissen-
schaft sind natürliche Grenzen kaum mehr existent Die Ver
netzung, die Zusammenarbeit, das Aufeinander-angewiesen-
Sein wachsen - glücklicherweise, denn Zusammenarbeit, Auf-
einander-angewiesen-Sein sind eine friedensfördemde Sa-
che und haben im Europa der EG und der Efta zu einer der 
längsten Friedens- und Wohlstandspenoden der Geschichte 
geführt Zusammenarbeit ist friedensfördernd. Die Schweiz 
kann ihren Beitrag zum Binnenmarkt leisten, ohne eine politi-
sche Union einzugehen, also der EG beizutreten. Was das mit 
perverser Politik zu tun hat, Herr Kollege Bonny (er ist zwar 
nicht im Saal), ist mir schleierhaft 
2. Wir sind ein freiheitsliebendes Volk. Der EWR bringt uns 
neue Freiheiten: den freien Dienstleistungsverkehr, den freien 
Personenverkehr. Diese neuen Freiheiten sind nicht Einbahn-
strassen, die uns nur gefährden könnten. Sie bieten uns allen 
neue Möglichkeiten: zum Beispiel die Lehr- und Wanderjahre 
dort in Europa zu verbringen, wo wir dies wünschen. Glauben 
Sie im Ernst, unsere Jungen wären damit zufrieden, dass alle 
Jungen in Europa ihren Arbeitsplatz von Griechenland bis 
Finnland frei wählen könnten, sie selbst aber diese Freiheit 
nicht hätten? Wollen wir an den Flughäfen in Europa, wenn wir 
mit unserem Schweizer Pass reisen, weiterhin alle anderen 
Europäer in einer Kolonne an uns vorbeiziehen lassen und an 
der anderen, langen, langsamen Kolonne anstehen? 
3. Wir brauchen keine Angst vor dem EWR, vor Konkurrenz, 
vor einer Verschlechterung unserer Situation zu haben. Die 
qualitative Leistung unserer Wissenschaft - 21 Nobelpreise, 
also Goldmedaillen -sieht weit besser aus als diejenige an der 
Olympiade von Barcelona Die qualitative Leistung unserer 
Wirtschaft wird sich problemlos mit unserer europäischen 
Konkurrenz messen können, auch - und insbesondere im 
Gewerbe. Also. liebe Mitunternehmerinnen und Mitunter-
nehmer, wir können mit Selbstvertrauen ja zum EWR-Vertrag 
sagen. 
4. Die Gegner des EWR wollen uns weismachen, es ändere 
sich bei einem Nein nichts, wir könnten weiterhin bilateral ver-
handeln, Erlauben Sie mir den Vergleich: Wenn Sie zu einer 
«Brätlete» eingeladen werden und Sie gehen nicht hin, bringt 
man Ihnen die Bratwurst auch nicht franko domizil gebraten 
nach Hause. 
"Mit Mut in die Zukunft" lautete der Slogan der SVP in den letz-
ten Wahlen. Ich wünsche uns allen Mut und Selbstvertrauen 
zu einem klaren Ja zum EWR! 

Mieseh: Ich bin Europäer mit Baselbieter und Schweizer Herz. 
«Europäer mit Schweizer Herz,,: Unter diesem Titel steht in der 
Ausgabe Nr. 4 der staatlichen Werbebroschüre ( .. eH-Euro in-
tegration») für den EWR und den EG-Beitritt des Integrations-
büros folgende Einleitung: .. Der Bundesrat hat das integrati-
onspolitische Ruder in sicherer Hand .. ". Der Weg geht nach 
Europa, prioritär in den EWR und in einigen Jahren in die EG.» 
Sie, meine Herren Bundesräte, sind die verantwortlichen 
Chefredaktoren dieses Blattes. Ihre die bei uns 

mehr das werden. Art 

EWR/EG-Idee verkaufen, ist ubertrieben. Und es werden, ein-
in der Geschichte unseres Landes, für eine 

des in der finanziellen Situation 
Ecu oder 6 Millionen <:::"ih'Afob",ri,,,r.uon 

setzt 

Die EWR/EG-Idee ist für die Lösung der anstehenden Pro~ 
breme eine Fehlkonstruktion. Wir machen auch innerhalb un-
serer Eidgenossenschaft mit der Delegation der r"."'~aUD> 
nach oben schlechte Erfahrungen. Eine Gemeinde löst viele 
Aufgaben schneller, effizienter, günstiger und burgernäher als 
ein Kanton und der Kanton effizienter als der Staat Ein durch 
den EWR und die EG harmonisiertes Europa wird bürokratisch 
und träge. Wir und unsere Bürgerinnen und Bürger haben in 
vielen Bereichen nichts mehr zu sagen und wissen nicht mehr, 
wer entscheidet 
Was macht heute die erfolgreiche Industrie, zum Beispiel die 
ABB? Sie schafft kleine, überschaubare Organisationseinhej-
ten mit vielen Kompetenzen. Dadurch kann auf Marktverände-
rungen schneller reagiert werden, und für den Erfolg einer Un-
temehmung zählen in erster Linie das Produkt, der Lieferter-
min und der Preis. Mit der heillosen Gleichmacherei in Europa 
durch EWR und EG entsteht mit Sicherheit das Gegenteil. Da-
durch verschwinden viele unserer Vorteile. 
Mit Sicherheit bringen EWR und EG auch in einigen Bereichen 
Vorteile. Aber diese Vorteile können und müssen wir in eigener 
Regie erlangen. In eigener Regie müssen wir nach dem 6. De-
zember 1992 dringend auch die eigenen, hausgemachten 
Probleme lösen. Der Abschaffung der Stempelsteuer wird hof-
fentlich schon am 27. September zugestimmtl Anschliessend 
muss die Deregulierung als Fitnesskur für die eigene Wirt-
schaft erfolgen. 
Nun zu einer der sogenannten vier Freiheiten, dem freien Per-
sonenverkehr: Ist diese MObilität eine sinnvolle Zielsetzung? 
Niemand bestreitet, dass die Offenheit gegenüber Entwicklun-
gen im Ausland Wissen anreichern, im Ausland lernen oder 
im Ausland wirtschaftliche Interessen des eigenen Landes 
wahrnehmen eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Entwicklung der eigenen Volkswirtschaft ist Eine allzu 
grosse unfreiwillige Mobilität der Arbeitskräfte hat aber grosse 
soziale Nachteile für unser Land. Sie führt zum Verlust sozialer 
Normen. Soziale Normen im Umgang mit Mitmenschen kön-
nen aber zu Wohlbefinden und Wohlstand jedes einzelnen 
Bürgers beitragen. Je weniger die Leute in einer Gruppe, in ei-
ner Gesellschaft, in unseren Dörfem und Städten integriert 
sind, je kürzer sich jemand an einem Ort aufhält, um so weni-
ger Verantwortungsgefühl entwickelt er für seine Umgebung. 
Durch die Liberalisierung des Arbeitsmarktes soll die Arbeits-
mobilität erhöht werden. Die Arbeitskräfte aus den armen Län-
dern werden in die reichen wandern; diese Erfahrung haben 
wir doch schon in den sechzig er Jahren gemacht Bundesrat 
Koller fördert und ermöglicht diese Mobilität und verteidigt sie; 
er glaubt nicht daran, dass unser Land vermehrt heimgesucht 
wird. Woher nimmt er diesen Glauben? 
Man soll daher in Europa die Rahmenbedingungen in den ein-
zelnen Ländern fördern und dort ansetzen: nicht gleichma-
chen, sondern fördern. Der EWR-Vertrag als Vorstufe zur EG 
ist eine Fehlinvestition, und eine Fehlinvestition können wir 
uns in der heutigen Finanzlage nicht leisten. 
Möge unser Volk den zu erwartenden Fehlentscheid des Par-
lamentes korrigieren. Ich hoffe mit Zuversicht auf ein Nein am 
kommenden 6. Dezember! 

Herczog: Die bisherige Debatte hat etliche Irrtümer offenge-
legt die zwischen etwas unpolitischen Stammtischressenti-
ments von rechts, der dämonisierenden Horror-Picture-Show 
von grün und der beschwichtigenden Legende a la «EWR ja, 
aber EG nein» angesiedelt sind. 
Der erste Irrtum ist - da sich der Kapitalismus als wirtSChafts-
politisches Prinzip weltweit durchgesetzt hat -, etwas melan-
cholisch zu beklagen, das Primat der Politik sei verlorenge-
gangen. Es ist doch so, dass der EWR nicht Ursache, sondern 
eher Folge eines wirtschaftlichen Expansionsprojektes ist und 
dass der EWR den Versuch machen kann und auch 
m<'1,,,,hAn sollte. eine Struktur 
Wirtschaftsmechanismen zu bringen, 

",inAnem einseitigen Logik folgen würden. 
Der Irrtum ist, zu glauben, dass nach dem Zusammen-
bruch der Doppelhegemonie von USA und nach 
der Wiedergeburt des aggressiven Nationalismus von Kroa-
tien über Serbien bis zur Slowakei die intime und privilegierte 
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Pflege des eigenen Gartens genüge. Die politische Frage !au-
tet doch heute: Wie lässt sich verhindern, dass Europa in ein 
heilloses Durcheinander von rivalisierenden Nationalstaaten 
zerfällt, wo die Verletzung der elementaren Menschenrechte 
Menschenrechte sowohl für Männer als für Frauen zur Ge-
wohnheit wird? Dem Nationalismus darf keine Konzession ge-
macht werden. Bekämpfen kann man ihn hingegen nur mit ei-
nem praktikablen politischen Konzept, gewissermassen mit 
politisch-wirtschaftlichen Interessen. Dazu ist der EWR kein 
schlechter Anfang. 
Der dritte Irrtum ist, zu glauben, dass heute da die ost- und 
mitteleuropäischen Gesellschaften darangehen, unsere Wirt-
schaftsentwicklung aus den fünfziger und sechziger Jahren 
nachzuvollziehen, und dabei mit den natürlichen Ressourcen 
nicht gerade mit der gebührenden ökologischen Nachsicht 
umgehen ~ der ökologische Umbau unserer Wirtschaft im ein-
samen helvetischen Spaziergang gelinge, und dies erst noch 
mit dem rechten Flügel der SVP. Es geht im Gegenteil heute 
unausweichlich darum, dass im Rahmen des EWR, aber dann-
zumal auch der EG, die industriepolitische Modemisierung 
Osteuropas nicht die ökologische Modernisierung bei uns zu-
nichte macht Diese doppelte Modernisierung kann wohl 
kaum durch bilaterale Traktätchen gesichert werden. 
Der vierte Irrtum ist, so zu tun, als würde der EWR ohne EG po-
litisch Sinn machen. Nur eine europäische supranationale Ent-
scheidungsinstanz wird in der Lage sein, die politische Ent-
wicklung in Osteuropa zu stützen und dafür zu sorgen, dass 
der Prozess der Abrüstung nicht am Ende des kalten Krieges 
abrupt aufhört 
Fazit: Wer heute, da der militante Regionalismus und der ar-
chaische Nationalismus teilweise in Koalition mit dem 
Rechtspopulismus - Urständ feiern, lediglich an seinen helve-
tischen, protektionistisch abgesicherten Vorgarten denkt, darf 
sich nicht wundern, wenn in etlichen osteuropäischen Staaten 
selbsternannte Führer an die Macht gelangen, für die Men-
schen- und Minderheitsrechte Fremdwörter sind. Supranatio-
nale Strukturen wie der EWR bewirken hier allemal mehr als 
nachträgliche Sammlungen der «Glückskette» für die Opfer. 

Begrüssung - Bienvenue 

Präsident: Es freut mich, auf der Tribüne den Präsidenten des 
Repräsentantenhauses der Republik Irland zu begrüssen. 
Herr Sean Treacy und sechs seiner Kollegen weilen hier unter 
uns. Die Bundesversammlung hat die Kollegen aus Irland zu 
einem einwöchigen Aufenthalt in der Schweiz eingeladen. 
Der Besuch unserer Kollegen ist insofern von Bedeutung, als 
er im Zeitpunkt unserer EWR-Debatte stattfindet Wir werden 
diesen Anlass zu einem Gedanken- und Erfahrungsaustausch 
zwischen Parlamentariern aus kleineren europäischen Län-
dern benützen. 
whole-heartedly welcome our lrish colleagues. (Beifall) 

Tschuppert Karl: Die grosse Mehrheit des Schweizervolkes 
ist sich wohl darin einig, dass für die Schweiz im neuen Europa 
eine Isolationspolitik nicht in Frage kommen kann. Abgesehen 
von seiner unmissverständlichen geographischen Lage wird 
unser Land verkehrspolitisch, ökologisch und wirtschaftlich 
auch künftig mit jeder europäischen Ordnung verbunden sein-

nach aussen und Selbstbestimmung sind daherfür 
unserer Zukunft Trotz dieser Aus-

der des 
aerzeltlclen "II'''I'''rn""m',n Wissensstandes in unserem Lande 
keine auszumachen: Das {-;"'tl<>nt&'U 

ist der Fall. Der Entscheid liber künftige darf 
auch nicht einer momentanen Stimmung gefällt wer-
den, sondern muss wohlüberlegt Schritt für Schritt erfolgen. 
Der Weg der Schweiz nach Europa kann nur gemeinsam mit 

unserem Volk begangen werden. Der Zeitpunkt für diesen 
schicksalhaften und noch ungewissen Schritt ist aus verschie-
denen Gründen noch nicht da Zu viele Fragen sind offen. 
Es ist ein gewaltiger und unverzeihbarer Irrtum zu glauben. 
dass die in unserem Lande unbestritten vorhandenen Pro-
bleme durch ein zentralistisch ausgerichtetes Europa zu unse-
rem Nutzen gelöst werden könnten. Im Gegenteil. dann haben 
wir zusätzlich auch noch die riesigen Probleme der EG auf un-
serem Buckel. Vorerst müssen wir aus eigener Kraft unser 
Haus in Ordnung bringen und dürfen unser Selbstvertrauen 
nicht aufgeben. 
Bei Aufnahme der EWR-Verhandlungen hatte es den An-
schein, als könnte der auszuhandelnde EWR-Vertrag für die 
Schweiz der richtige Weg für die europäische Integration sein. 
Heute muss ich leider feststellen, dass das Resultat inakzepta-
bel ist und die Erwartungen nicht erfüllt werden konnten. Aus 
der anfangs eigenständigen Institution ist inzwischen ein 
«EG-Trainingscamp" mit allen Konsequenzen geworden. Da 
nützen alle Kunstgriffe von Parteistrategen und Bundesrat 
nichts mehr. EWR und EG sind nicht mehr zu trennen, wie eine 
aufmerksame Lektüre des Integrationsberichtes zeigt Wenn 
beispielsweise Frankreich zu den Maastrichter Verträgen ja 
sagt, können Sie einen langfristigen, eigenständigen EWR ver-
gessen. Die Konsequenz davon wird wohl oder übel ein baldi-
ger EG-Beitritt sein. Und weil ich weder die heute bestehende 
Form der EG, geschweige denn die Maastrichter Verträge 
akzeptieren kann, muss ich auch gegen den EWR-Vertrag 
antreten. 
Ich habe mir mein Nein zum EWR-Vertrag als Landwirt sehr 
wohl überlegt Ich bin mir nämlich meiner Verantwortung un-
seren Bauernfamilien gegenüber bewusst. Ich weiss auch, 
dass im Moment für uns zumindest keine grossen Nachteile 
von diesem EWR-Vertrag zu erwarten wären. Aber was mich 
natürlich beschäftigt, ist die Weiterentwicklungsklausel, die 
besagt, dass nach Ablauf von zwei Jahren über die Verträge 
neu verhandelt werden muss. Man braucht kein Prophet zu 
sein, um voraussagen zu können, dass dann auch die land-
wirtschaft miteinbezogen wird, denn ein langandauernder Bin-
nenmarkt ist ohne Agrarbereich undenkbar. Welche Konse-
quenzen dann die Uebernahme des EG-Agrarrechts für un-
sere Landwirtschaft hätte, muss ich Ihnen wohl kaum erläu-
tern, es sei denn, dass wir bereit wären, die internen Rahmen-
bedingungen rigoros zu ändern. Ich persönlich bezweifle, ob 
der politische Wille dazu vorhanden wäre. 
Man versucht nun von allen Seiten, uns Gegner aus der land-
wirtschaft zu beschwören und zu überzeugen. dass für die 
Landwirtschaft das Resultat im Rahmen des EWR-Vertrages 
einmalig und sensationell sei. Für eine kurze Uebergangszeit 
mag das zutreffen. Ich werde aber den Verdacht nicht los, dass 
man uns mit dieser Taktik wie einen Sonntagsbraten ganz 
langsam garen lässt. um uns dann anschliessend scheiben-
weise der EG zu servieren. E Guete! Da mache ich nicht mit 
Eine Ablehnung des EWR-Vertrages bedeutet nicht gleichzei-
tig den Untergang unserer 700jährigen Eidgenossenschaft 
Im Gegenteil, das stärkt unser Selbstbewusstsein, und das ist 
auch dringend nötig. 
Das heisst aber nicht, dass wir Gespräche 
mit der EG abbrechen sollen, im Gegenteil. Wir müssen of-
fenhalten und gegebenenfalls in verstärktem Masse führen, 
vorausgesetzt, dass sich die EG in Zukunft Richtung dezentra-
ler und demOkratischer Struktur entwickelt 
Zum Schluss: Wer letztlich in dieser entscheidenden Ausein-
andersetzung recht bekommen wird, kann in diesem Saal 
heute niemand mit Sicherheit beantworten. Deshalb ent-
scheide ich nach meiner inneren Ueberzeugung, und die sagt 
nein. 

Es war einmal ein schönes Land mitten 
Frieden 

'''''Cfll',~rTl freuten sich über dieses schöne 
Land und liebten dessen Bewohner sehr - so sehr, dass sie 
mit günstigen Handelsverträgen dafür sorgten, dass die Be-
wohner des glücklichen Landes ihren Käse, ihre Schokolade, 
ihre Uhren und ihre Sennenkäpplein selbst dann noch vorteil-
haft absetzen konnten, als sie sich geweigert hatten, sich dem 
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Wettbewerb des gemeinsamen Marktes auszusetzen, der sich 
rund um das schöne Land gebildet hatte. Und so lebte das 
glückliche Volk in seinem schönen Land noch viele Jahre. 
Nein, die Realität sieht anders aus. Die Zeit der Sonderzuglein 
und der Extrawurste für unser Land ist wohl endgültig abgelau-
fen. Wenn wir wirtschaftlich bestehen wollen, müssen wir den 
Anschluss an Europa suchen, müssen wir gewisse Erschwer-
nisse der Anpassung auf uns nehmen, um auch die Vorteile 
nutzen zu können. Der EWR ist das unserem Land angemes-
sene lnstrumentfür dieses Unterfangen zwar: nicht ideal, aber 
brauchbar. 
Ich begründe dies mit einem Seispiel Der ASS-Konzern ist in 
der EG bestens verankert, er verfUgt praktisch in allen europäi-
schen Staaten über Produktionsstätten. ASS wird auf dem eu-
ropäischen Markt so oder so präsent sein. Für uns Schweizer 
aber ist wesentlich, was mit ABS-Schweiz passiert 
ABB-Schweiz partizipiert als eine eigenständige schweizeri-
sche Unternehmung am europäischen Markt Innerhalb der 
verschiedenen ABB-Ländergesellschaften herrscht ein harter 
Konkurrenzkampf. Ohne Beitritt der Schweiz zum EWR erfUhre 
ABS-Schweiz eine wesentliche Verschlechterung ihrer bisheri-
gen Position auf dem europäischen Markt. ABS-Schweiz ex-
portiert heute etwa 75 Prozent ihrer Produktion, davon 50 bis 
60 Prozent in die EG. Diese Zahlen wären ohne EWR nicht zu 
halten. 
Für ABB-Schweiz ist der öffentliche Beschaffungsbereich be-
sonders wichtig, weil darunter die Elektrizitätsproduktion, die 
Elektrizitätsverteilung und das ganze Verkehrswesen fallen. 
Im öffentlichen Seschaffungswesen kommt im EWR der Aus-
senstehende nur zum Zug, wenn er rund 3 Prozent billiger ist 
als ein Anbieter aus dem EWR. Nur mit dem EWR-Beitritt der 
Schweiz sind die Spiesse gleich lang. 
Daraufsind nicht nur die rund 14 000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von ABB-Schweiz angewiesen, sondern auch die 
zahlreichen Unterlieferanten von ABB. ABB-Schweiz bezieht 
von über 9000 Schweizer Ueferanten jährlich Waren im Betrag 
von 1,4 Milliarden Franken, vorwiegend von gewerblichen 
Klein- und Mittelbetrieben. Das Auftragsvolumen von ABB-
Schweiz in der Schweiz beträgt demgegenüber nur 1,1 Milliar-
den Franken. Das heisst: ASS-Schweiz verteilt in der Schweiz 
dank Export mehr Auftragsvolumen, als sie selber erwirt-
schaftet 
Deshalb sollten gerade die Vertreter der Klein- und Mittelbe-
triebe unseres Landes alles Interesse daran haben, dass ihre 
Position auf dem europäischen Markt optimal gewahrt bleibt 
Die Gewerbevertreter müssen diesen an sich einfachen Ge-
dankengang in ihre Entscheidung einbeziehen, genauso wie 
jene, welche die Arbeitnehmer vertreten wollen. 
Ich bitte Sie um ein klares Jazum EWR. 

Baumann: Ich gehöre zur Minderheit der grünen Fraktion, die 
für den EWR-Seitritt ist Ich stehe einer Oeffnung der Schweiz 
gegenüber Europa und der Welt grundsätzliCh positiv gegen-
über und glaube, dass der EWR ein Schritt in die richtige Rich-
tung ist, denn wirtschaftliche Integration trägt auch zur Fr;e-
denssicherung bei. 
Ich werde mich aber hüten, den EWR als die 
anzupreisen und so zu tun, als würden damit alle heutigen 
künftigen Probleme der Schweiz gelöst Natürlich hat der EWR 
institutionelle Mängel, natürlich hätte ich mir erhofft, bei den 
Eurolex-Vorlagen wurde die Schweiz im ökologischen und so-
zialen Bereich ein paar mutige Schritte vorwärts tun und nicht 
nur gerade den europäischen Minimalstandard übernehmen. 
Aber dennoch, die Beratungen der 60 Eurolex-Gesetzesan-
passungen haben es uns deutlich gezeigt: In den allermeisten 
Fällen ich kann schon sagen, für mich wider Erwarten ist 

Weiterentwicklung der ,1'1"\AII"'7'" Giesetzgebur 
mnrtlir-h npwnrrlAn Ich bin dafür, dass die We,tttle'41(erbsiJolitik 
\lo,·hc,c""",rt"n,·r! dass Kartelle verboten und die 

beschränkt werden; bin dass der 
die und der Konsumentenschutz verstärkt wer-
den, dass Saisonnier1>tatut endlich abgeschafft wird; ich 
bin dafür. dass die Wirtschaft demokratisiert wird, dass die Ar~ 
beitnehmer Mitsprache- und Mitbestimmungsrechte erhalten; 
und schliesslich bin ich dafür, dass wir ein Gesellschaftsrecht 

erhalten, das vermehrt Transparenz bei der Rechnungsie~ 
gung und Buchprüf.ung ermöglicht Der EWR fordert von der 
Schweiz Schritte in diese Richtung zugegeben: kleine 
Schritte, aber immerhin. 
Die langfristige Perspektive ist eigentlich klar: Wie kommen wir 
zu einer sozialen und ökologischen Marktwirtschaft? Die Ant~ 
wort ist zweifach: erstens nur durch internationale Zusammen-
arbeit innerhalb Europas und schljesslich weltweit; zweitens 
nur über wirtschaftliche, soziale und ökologische Regufierun~ 
gen. Weder die Schweiz allein noch der Markt allein werden 
die Probleme lösen können. Langfristig heisst Alleingang An-
passung ohne Mitsprache und Mitbestimmung: Das kann für 
die Schweiz keine Perspektive sein. Die Schweiz braucht aber 
neue Perspektiven, gerade im politischen Bereich. 
Ich sage auch als Bauer ja zum EWR. Ich weiss, dass die 
Stimmung bei den Sauern gegenüber dem EWR nicht gut ist 
Wenn man die Entwicklung der schweizerischen Agrarpolitik 
seit der knappen Ablehnung der Kleinbauern-Initiative im 
Jahre 1989 mitverfolgt hat. muss man für das emotionale Nein 
der Bauern Verständnis haben. Man hat ihnen damals ver~ 
sprochen, die Landwirtschaft werde ohne den postUlierten 
Schutz auf Verfassungsebene besser gedeihen. Seither ha-
ben Preissenkungen, Gatt-Verhandlungen und EG-Szenarien 
die Bauern derart verunsichert, dass viele von ihnen nur noch 
mit einem trotzigen Nein reagieren. Und dennoch bin ich über-
zeugt: Die Landwirtschaft kommt im EWR gut weg; ich wage 
gar die Behauptung: Sie wird wahrscheinlich nie mehr so gut 
wegkommen. Wir können unsere Agrarschutzmassnahmen 
aufrechterhalten und die notwendigen Reformen weiter-
führen. 
Ganz anders wäre es bei einem Alleingang. Bilaterale und sek-
torielle Abkommen mit den 18 im EWR zusammengeschlosse-
nen Staaten müssten in vielen Fällen mit Agrarkonzessionen 
erkauft werden. Es wäre die Landwirtschaft, die die Kosten des 
Alleingangs zu berappen hätte. Es entbehrt nicht einer gewis-
sen Tragik, dass viele Bauern - insbesondere ein Teil ihrer Ver-
treter - das nicht einsehen wollen. Zudem ist die f.r(ihere Soli-
darität zwischen Industrie- und Dienstleistungs- einerseits und 
Landwirtschaftssektor andererseits am Abbröckeln. Dass die 
FDP das für die Landwirtschaft eminent wichtige neue bäuerli-
che Sodenrecht ablehnen will, ist ein deutliches Zeichen in 
diese Richtung. 
Geradezu zynisch ist es, wenn gewisse Exponenten die Bau~ 
ern gegen den EWR aufhetzen und gleichzeitig die Uruguay-
Runde des Gatt voll unterstützen. Mich jedenfalls überzeugt 
ein erfolgreicher Industrieller nicht, der im Kanton Graubün-
den schlechte Löhne zahlt, am Zürichsee steuergünstig wohnt 
und den Bauern weismachen will, das Gatt sei gut und der 
EWR schlecht - auch wenn er irgendeinmal mit einem bäuerli-
chen Lehrjahr angefangen hat Herr Slocher, verlangen Sie 
vom Sundesrat endlich. er solle sich aus dem Gatt zurückzie-
hen. Ihr Widerstand gegen den EWR würde dann bei den Bau-
ern glaubwürdiger. 
Man kann es drehen und wenden, wie man will: Ein Nein zum 
EWR würde die Situation für viele Bauern in unserem Land 
noch viel schwieriger machen. Bauern, die nicht mehr den lvlut 
aufbringen, diesem EWR zuzustimmen, wird künftig auch der 
Mutfehlen, die ökologischen Herausforderungen unserer Zeit 
zu bewältigen. 
Ich werde dem EWR zustimmen. 

Giger: Ich bin mir bewusst, dass ich als Nummer 98 der Red~ 
nerliste nicht mehr viel zur Entscheidfindung in diesem Rat 
beitragen kann. Trotzdem möchte ich mein Bekenntnis zum 
EWR darlegen. Ich muss jedoch feststellen: Es ist mir noch bei 
keiner Vorlage so schwergefallen, einen Entscheid zu treffen, 
wie in dieser schwierigen Frage des Beitritts zum 
sehen Wirtschaftsraum. So mich, 

kontra Das 
leicht, als ich einem extremen Ver-
fechter und einem radikalen Gegner des EWR sitze, den Her-
ren Mühlemann und Bonny. So ist mir schon während der letz-
ten Session oft die Aufgabe zugefallen, die beiden politisch 
einander verkrailten Kampfhähne nach Schiedsrichtermanier 
über meinem Arbeitsplatz zu trennen. 
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Ich bin überzeugt, dass sowohl ein Alleingang als auch eine 
vertragliche Anbindung an den EWR ihre Vor- und Nachteile 
haben. Als positiv empfinde ich, dass wir unsere Produkte 
ohne Hindernisse auf dem europäischen Markt gleichberech-
tigt anbieten können, dass bestehende Schranken und Han-
deishemmnisse abgebaut werden können. Ich bin auch der 

. Ansicht, dass ein Beitritt zu einer Belebung unserer ange-
schlagenen Wirtschaft führen wird. Den erarbeiteten Wohl-
stand kann uns nur eine florierende Wirtschaft weiterhin garan-
tieren. Florierende Wirtschaft bedeutet aber auch, dass die arg 
strapazierten Bundesfinanzen wieder ins Gleichgewicht ge-
bracht werden können; dies ist insbesondere im Hinblick auf 
die grossen anstehenden Aufgaben wichtig, welche katalog-
weise aufgelistet werden. 
Obwohl ich Befürworter des EWR bin und viele positive Argu-
mente aufführen könnte, möchte ich trotzdem einige kritische 
Bemerkungen anbringen. 
Gerade im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit hoffe ich, 
dass die Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt unserer Wirt-
schaft die erwarteten qualifizierten Arbeitskräfte und nicht nur 
Arbeitslose aus dem EG-Raum oder gar ArbeitssUChende aus 
Schwellenländern zuführen wird. Des weiteren erwarte ich, 
dass östliche Länder, welche bei der EG bereits ein Beitrittsge-
such gestellt haben, bis auf weiteres nicht zur EG zugelassen 
werden. Bei der zu schaffenden Freizügigkeit würde sich un-
ser heutiges Ueberfremdungsproblem nur noch weiter ver-
stärken. Ich betone dies, weil wir uns in unserem Parlament 
gerade in der Frage der Einbürgerung zu meiner grossen Ent-
täuschung weit grosszügiger verhalten, als dies selbst in EG-
Staaten der Fall ist 
Auch in Verkehrsfragen schiessen wir mit unserer Gesetzesan-
passung gerne über das Ziel hinaus. Mit solchen Gesetzesän-
derungen auf Vorrat kann die Vorlage den Stimmbürgern 
kaum schmackhaft gemacht werden. Dies möchte ich zu be-
denken geben. 
Als negativ bei der Unterzeichnung des EWR-Vertrages fallen 
mir auch die dann zu schaffenden 300 BeamtensteIlen und die 
damit verbundenen Kosten von jährlich etwa 350 Millionen 
Franken auf. Dass diese Kosten durch stärkeres Wirtschafts-
wachstum und Mehreinnahmen aus der Wust innert 5 Jahren 
kompensiert werden können, bleibt zu hoffen. Gemäss Hau-
ser-Studie sollte sogar mit einer Steigerung des Bruttosozial-
produktes von schätzungsweise 12 bis 18 Milliarden Franken 
über 10 Jahre gerechnet werden können. Diese meiner An-
sicht nach etwas hoch gegriffenen Zahlen müssen wohl 
stimmen, lehrt doch Professor Hauser an unserer Hochschule 
InSt Gallen. 
Wenig Begeisterung zeige ich als Unternehmer für die von Ex-
perten prognostizierten Einsparungen durch ein auf Europa 
ausgedehntes Submissionswesen. Das bedeutet für uns Un-
ternehmer, dass sich der heute schon ruinöse Konkurrenz-
kampf noch weiter verstärken wird. 
Wenn ich nun abschliessend die Vor- und Nachteile eines 
EWR-Beitritts sorgfältig einander gegenüberstelle, überwie-
gen aberfür mich heute trotz aller Kritik die Vorteile. Der EWR-
das scheint mir wichtig - berührt unsere Neutralität nicht und 
den Föderalismus nur am Rande. Unsere Landwirtschaft wird 
ebenfalls nicht benachteiligt Zudem ist der EWR-Vertrag - das 
ist ebenfalls sehr wichtig - aufkündbar. 
Ich erkläre deshalb, dass ich für den Beitritt zum EWR eintrete, 
jedoch heute gegen einen Vollbeitritt zur EG bin. 

Binder: Die Eintretensdebatte neigt sich dem Ende entgegen. 
Seit Montag wurden aus allen denkbaren Positionen heraus 
Pro- und Kontra-Argumente zu diesem seit 1848 wohl wichtig-
sten Entscheid - nebst den zwei Mobilmachungen - aufge-
tischt Alle, ob dafür oder dagegen, wollen für unser land das 
Beste. So wird es denn auch zunehmend zu die-

noch neue beleuchten. 
Voten A,n,nAtlAn 

EWR und seien zu trennen. Tatsache 
ist, dass bereits Seite 1/4 der bundesrätlichen Botschaft 
zum EWR-Abkommen (92.052, Bd. 1) unmissverständlich ge-
schrieben steht, Ziel sei die vorbehaltlose Mitgliedschaft in der 
EG. Dass der EG-Beitritt in nicht allzu ferner Zukunft geplant 

ist bestätigt der Bericht über den Beitritt der Schweiz zur EG, 
In diesem wird denn nochmals bestätigt. dass es sich beim 
EWR nur um einen Warteraum handelt Natürlich handelt es 
sich nur um ein Gesuch, natürlich sind noch keine offiziellen 
Verhandlungen angelaufen, natürlich finden noch zwei Volks-
abstimmungen statt; aber ebenso natürlich denkt jeder Paria· 
mentarier bei der Behandluna des EWR-Abkommens in sei-
nem Hinterkopf eben auch an die Europäische Gemeinschaft 
Dies ist völlig normal und legitim. 
2. Das Tempo, das wir vorlegen, ist masslos übersetzt und 
muss ins Abseits führen. Ich erachte es als unseriös, in wei-
cher Zeit und in welcher Art und Weise die über 60 Vorlagen 
zur Anpassung unserer Gesetzgebung behandelt werden. Da 
werden diese Gesetze in den Kommissionen - um in der 
Schwingersprache zu reden mit Kurz, Schlungg und Lätz er-
ledigt und dann als Gesamtes direkt für den Schlussgang qua-
lifiziert Das Resultat wird sein, dass am 6. Dezember dieses 
Jahres dem EWR-Abkommen das Sägemehl vom Umschlag-
deckel abzuwischen ist 
3. Kollege Peter Bircher qualifizierte die bilateralen Verträge 
der Schweiz als Kuhhandel. Das ehrt diese Verträge, Herr Bir-
eher, denn als Bauer weiss ich, dass ein Kuhhandel eine seri-
öse Sache ist, eine Sache von Bauer zu Bauer, von Partner zu 
Partner: diese Partnerschaften sind echt Genau diese echte 
Partnerschaft, in der alle Partner Mitsprache und Mitbestim-
mung ausüben können, fehlt hier. 
Frau Spoerry (sie ist leider nicht im Saal), glauben Sie denn tat-
sächlich, dass eine Weiterentwicklung dieser bilateralen Ver-
träge wir wissen auf der Gegnerseite auch, dass sie beste-
henbteiben - im Falle einer Kündigung des EWR-Vertrages 
einfacher sein werde als jetzt? Diesen Glauben habe ich nicht 
4. Die landwirtschaft sei im EWR ausgenommen und könne 
nur profitieren, wurde immer wieder betont Hier muss ich als 
Bauer fragen: Haben Sie sich als Vertreter der übrigen Wirt-
schaft bei den Gatt-Verhandlungen ebenso stark und vor al- . 
lem auch öffentlich für die landwirtschaft eingesetzt? Nein, 
Sie haben das nicht getan. Die freisinnige Partei hat es nicht 
einmal für nötig gehalten, an ihrer Delegiertenversammlung 
öffentlich an der Basis über das neue bäuerliche Bodenrecht 
zu diskutieren. Hier hört mein Verständnis für diese Partei auf, 
zumal sie dann zum neuen bäuerlichen Bodenrecht noch 
nein sagt Sie hat sich nicht für die landwirtSChaft eingesetzt; 
und weil sie es dort nicht getan hat, traue ich ihrer Argumen-
tation in dieser Debatte nicht Es geht hier lediglich um die 
Manipulation einer Bevölkerungsschicht, die sehr wohl an 
dieser Abstimmung teilnehmen wird, und darum um reine 
Stimmenfängerei. Die landwirtschaft ist von diesem Vertrag 
nicht voll ausgenommen: Artikel 19 des Abkommens sagt 
ganz deutlich, Ziel sei die schrittweise Liberalisierung des 
Agrarhandels. Noch vor Ende 1993 würden die Vertragspar-
teien eine Ueberprüfung der Bedingungen im Handel mit 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen vornehmen Solche Ent-
scheide sollen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit von 
beiderseitigem Nutzen sein. So weit, so gut; aber unsere 
landwirtschaft wird den Druck des Giganten EG auf die 
Dauer nicht aushalten können. Es kommt mir vor, wie wenn 
Katz und Maus über ihre neu verhandeln wür-
den. Wer hier gewinnt, ist klar. 
5. Es sei eine Flucht nach vorn - dieses Argument hört man 
hier oft Ich frage mich: Wovor haben wir zu flüchten? Zu flüch-
ten haben Verbrecher und Menschen, die an Leib und Leben 
bedroht sind. Die Schweiz ist weder das eine noch das andere. 
Unser Volk ist ein starkes, selbständiges, unabhängiges Volk 
und hat aus Schwächen heraus immer seine Stärke wieder ge-
funden. Dies wird auch hier der Fall sein. 
Zum Schluss möchte ich Herrn Tschopp (er ist leider auch 
nicht einfach sagen: Genauso, wie Sie "frei sein» nicht mit 

",f'I"aih~,,'1 wollen, möchte ich Ihnen in Zukunft auch Herr 
sagen und nicht Herr 

ein Nein zum EWR 

Rechsteiner: Der EWR-Vertrag weist zweifellos öK()lolJis(;!1e 
und demokratische Defizite auf. Für mich folgt daraus trotz-
dem kein Nein, sondern ein skeptisches Ja 
Zunächst entscheiden wir mit dem Ja oder Nein zum EWR, ob 
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man das will oder nicht, über den Bezugsrahmen unserer Poli-
tik, womit auch derjenige des politischen Bewusstseins regel-
mässig verbunden ist Bleibt die Schweizer Politik national, 
oder weitet sich der Blick über die Grenzen hinaus aus? Die 
wesentlichen ökonomischen Entscheide werden längst über 
die nationalen Grenzen hinaus getroffen. Wenn wir übergrei-
fende soziale und ökologische Regulierungen wollen, braucht 
es eine Erweiterung der Politik, des politischen Bewusstseins 
über die nationalstaatlichen Grenzen hinaus. Wenn man dies 
will, führt ganz abgesehen von der Gefahr des Nationalis-
mus - real kein Weg an der Integrationsperspektive vorbei, 
und der erste Schritt in diese Perspektive ist der EWR. 
EWR-Gegner und -Gegnerinnen, vor allem bei den Grünen, 
verwechseln die Kritik an der Integration mit der Kritik am auch 
hier herrschenden Wirtschaftssystem und seinen Auswirkun-
gen. Die EG und der EWR werden zur verführerischen Chiffre 
für alle bedrohlichen Entwicklungen überhaupt, für drohende 
ökologische Katastrophen oder für die steigende Arbeitslosig-
keit, die auch jetzt, ohne EWR, ansteigt Sie übersehen, dass 
wir zurzeit nicht zwischen dem EWR und einer gerechten, so-
zialen und ökologischen Gesellschaft zu wählen haben, son-
dem zwischen der Altemative der real existierenden Schweiz 
im Alleingang und derjenigen, die sich integriert In diesem 
Vergleich schneidet bei aller notwendigen Kritik am Binnen-
marktprojekt - sozial und auch im Verhältnis zur Dritten Welt-
nicht die Schweiz der Integrationsperspektive, sondern die 
Schweiz des Alleingangs schlecht ab. 
Der Alleingang heisst im Ergebnis nicht weniger, sondern 
mehr Fluchtgelder, nicht mehr, sondern weniger Ausgleich 
gegenüber der Dritten Welt Welches Land hat als einziges de-
mokratisches Land der Welt und Europas Sanktionen gegen-
über dem Apartheid-Regime Südafrikas konstant abgelehnt? 
Die Schweiz des Alleingangs droht noch viel mehr zu einem 
Off-shore-Finanzplatz, zu einem Dienstleistungszentrum für 
dunkle und spekulative Geschäfte mit Briefkastenfirmen zu 
werden - wobei Briefkästen allerdings ökologisch unbedenk-
lich wären, wenn allein dieser Aspekt zählen würde. 
Sozial sieht es gesamthaft gesehen nicht besser aus. Der Ka-
pitalismus des Alleingangs wird kein sozialer sein. Es wäre ein 
Fehler, die Einschätzung eines Herrn Blocher, dass die Bedin-
gungen für unsoziale Deregulierungen auf dem Weg des Al-
leingangs insgesamt besser seien als auf dem Weg der Inte-
gration, einfach als unrealistisch abzutun. Allerdings muss 
auch bei einer Zustimmung zum EWR frühzeitig klargemacht 
werden, dass die Integration nicht mit Sozialabbau - wie z. B. 
mit der geplanten Abschaffung der IV-Viertelsrenten, die übri-
gens vom EWR-Recht nicht einmal gefordert wird - verbunden 
werden darf. Dass der Bundesrat einen solchen Abbau über-
haupt versucht, stimmt bedenklich. 
Weil der Kampf gegen Sozialabbau und für positive Verände-
rungen sozialer und ökologischer Natur so oder anders weiter-
geht, ist die Demokratie eine Schlüsselfrage, dies auch für die 
Durchsetzung flankierender Massnahmen gegen die nicht 
wegzuleugnenden ökologischen und sozialen Probleme des 
Integrationsprozesses. Gerade aus diesem Grund ist es we-
sentlich, dass das Referendum ungeSChmälert erhalten bleibt 
und dass die Volksrechte im Integrationsprozess aus- und 
nicht abgebaut werden Drohender Sozialabbau wie die Ab-
schaffung der IVNiertelsrenten wird nötigenfalls, falls das Par-
lament nicht opponiert was zu hoffen ist -, mit dem Referen-
dum bekämpft werden müssen. 
Wer sagt denn, dass wir mit dem EWR einfach alles blindlings 
schlucken müssen. was in der EG beschlossen wird, wenn so-
gar der EWR-Vertrag selber Probleme mit dem nationalen Ge-
setzgeber ausdrücklich berücksichtigt? Der Erlass und die 
Umsetzung von Regelungen sind ein politischer Prozess. 
Wenn im Integrationsprozess innerstaatlich die Gefahr be-
steht. dass sich die Gewichte der Exekutiven ver-
"f't"'::",,,,n stellt sich die demokratischen Instru-

verbessern wei-
terzuentwiCkeln. 
Trotz der Defizite des EWR werde ich somit in kritischem und 
Skl::ptlschem Sinne für Eintreten stimmen. 

sind die Erhaltung der demokratischen Rechte 
Verhinderung von Sozialabbau. 

Frau Robert: Wir haben nun bald drei Tage debattiert Debat-
ten sollten zur Klärung beitragen, zur Meinungsbildung bei 
uns wie bei der Bevölkerung. Ich bezweifle, dass uns das ge-
lungen ist 
Es wurde mit guten Argumenten dargelegt. dass der Beitritt 
zum EWR für wirtschaftliches Wachstum und für die Aufrecht-
erhaltung des Wohlstands nötig sei; mit ebenso guten Argu-
menten wurde versichert, dass das Gegenteil der Fall sein 
werde, wenn·wir dem EWR beitreten. Wir haben gehört, dass 
es mehr Arbeitslose geben werde, wenn wir nicht beitreten; 
und wir'haben gehört, dass es mehr Arbeitslose geben werde, 
wenn wir beitreten. Wir haben gehört, dass ein Beitritt einen 
Abbau an Demokratie bringe; und wir haben gehört - von Ver
tretern der gleichen Fraktionl-, dass wir mit einem Beitritt letzt-
endlich mehr Demokratie einhandeln würden, wenn wir es nur 
geschickt genug machten. Wir haben gehört, dass wir uns mit 
einem Beitritt selber aufgeben und abdanken würden; und wir 
haben gehört, dass wir damit einen Aufbruch wagen würden. 
Wir haben auch gehört, dass der Beitritt einen Fortschritt für 
die Frauen bringen werde; und wir haben gehört, dass er nur 
Nachteile für die Frauen bringe. 
Wir müssen zugeben, dass sehr viel Spekulation mit im Spiel 
ist, und aufpassen, dass wir im Volk nicht als Spekulanten und 
SpekUlantinnen angesehen werden. Nur eines steht fest - das 
wurde hier auch nicht widerlegt -: Die grosse Verliererin wird 
die Umwelt sein. 
Ich denke, dass unsere dreitägige Debatte für die Bevölkerung 
ungefähr so hilfreich war wie die alte Bauernregel: «Kräht der 
Hahn auf dem Mist, so ändert das Wetter oder bleibt, wie es 
ist» Ein sehr häufig gehörter Ausdruck war "so oder so». Wir 
können offenbar tun oder lassen, was wir wollen, es wird so 
oder so gleich herauskommen, ob wir beitreten oder nicht Wir 
haben anscheinend nur die Wahl zwischen autonomem Nach-
vollzug oder vorauseilendem Gehorsam. Es ist ein frustrieren-
des Bild entstanden. Ich glaube. es entspriCht leider der Reali-
tät Wir haben in der Tat keine echte Wahl; wir sitzen in einer 
Falle; wir sitzen sozusagen in der Eurofalle. Sie ist zuge-
schnappt, und wir sind drin, ob wir hineingehen oder draussen 
bleiben. 
Das relativiert das Für und das Wider im Zusammenhang mit 
dem EWR-Vertrag erheblich. Es relativiert aber auch die so oft 
gehörte Behauptung, wir hätten es hier mit der grossen 
Schicksalsfrage der Schweiz zu tun. Die Schicksalsfrage stellt 
sich an einem ganz anderen Ort, nicht beim Ja oder Nein zum 
EWR-Vertrag. Ich selber schliesse mich der Argumentation der 
grünen Fraktion an, der Fraktion der Frauen, die gegen den 
EWR geredet haben, und Andi Gross, der für die Demokratie 
geredet hat Die Schicksalsfrage - denke ich - ist, dass die rei-
che Welt den eigentlichen Problemen gegenüber, die sie lö-
sen müsste, total hilflos ist und dass EWR und EG in gewissem 
Sinne Ablenkungsmanöver sind. Die eigentlichen Probleme 
wurden in Rio letztmals aufgezeigt und weder beantwortet 
noch an die Hand genommen. Die Erde ist zur" Titanic» gewor-
den, die bereits leck ist: Unter Tag drängt sich die grosse 
Masse der Menschen der Dritten Welt und ist bereits am Ertrin-
ken; auf dem offenen Deck sitzen die osteuropäischen Staa-
ten und die Schwellenländer, von Wind und Wetter Y"'U""."'::IL, 

und die Wellen schlagen auch schon über Deck; oben auf 
dem Luxusdeck sitzt Europa; es tanzt, spielt und diniert und ist 
bestrebt, dieses Luxusdeck noch etwas luxuriöser auszuge-
stalten: Das Orchester sollte noch schmelzender spielen, um 
die unangenehmen und verzweifelten Töne aus dem unteren 
und mittleren Deck zu übertönen. 
Unsere Zukunft wird nicht davon abhängen, ob wir dieses Lu-
xusdeck noch mit einem Samtleppich mehr belegen; sie wird 
nicht davon abhängen, ob das Orchester noch ein bisschen 
feiner sondern sie wird davon abhängen, ob wir endlich 
hm,abste!iQEm und mit allen Menschen auf diesem 

auf 
Erde zu retten. 
Der EWR ist fur mich ein Umweg in der falschen 
sage dies nicht etwa, weil der Vertrag schlecht wäre; er 

wie er sein kann. Wir haben nicht umsonst die ""C"".'hl""tI~_ 
Unterhändler geschickt Er kann kaum verbessert wer-

den; was wir noch machen werden, ist Kosmetik. Ich bin auch 
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nicht deshalb dagegen, weil das, was wir hier mit der Gesetz~ 
gebung machen, nicht seriös ist: Es ist zwar unseriös, das 
stimmt, aber es ist nicht anders möglich; wir müssen unter 
Druck von aussen handeln. Ich bin deshalb dagegen, weil ich 
denke, dass Europa und wir damit - vom Luxusdeck hinun-
tergerissen wird in die Tiefe des globalen Weitstrudels, wenn 
wir nicht sehr rasch umdenken und endlich das Notwendige 
tun. 
Der EWR ist dabei ein Umweg, der vielleicht fatal ist, den wir 
uns jedenfalls nicht mehr leisten können. In diesem Sinne 
nehme ich für viele, die hier nein sagen, in Anspruch, dass es 
ein konstruktives Nein ist 

Frau Wittenwiler: "Es ist nichts schwerer zu ertragen als eine 
Reihe von guten Jahren." Einmal mehr hat sich ein altes 
Sprichwort mehr als bewahrheitet Noch nie seit Menschenge-
denken ist es uns so gut gegangen wie in den letzten Jahren. 
Haben Sie wirklich daran geglaubt, dass es immer so weiter-
geht? Haben wir, wie es nach meiner Meinung eigentlich 
selbstverständlich wäre, in allen Bereichen für schlechtere 
Zeiten vorgesorgt? Nein, wir haben konsumiert, reglementiert 
und laufend Rahmenbedingungen geschaffen, so dass wir vor 
lauter Rahmen das Bild gar nicht mehr sehen. Und heute ste-
hen wir vor leeren Staatskassen, steigender Arbeitslosigkeit 
und erschreckender Zunahme der Kriminalität 
Wäre die Frage eines Beitritts zum EWR zur Diskussion ge-
standen, als unsere Wirtschaft und die Banken jedes Jahr er-
neut Umsatzsteigerungen und Höchstgewinne bekanntge-
ben konnten, wäre mir die Entscheidung leichter gefallen. Mir 
fehlt nun einfach der Glaube, dass jetzt, wo es an allen Ecken 
und Enden kriselt, ein EWR~Beitritt - wie von vielen Befürwor-
tern gesagt wurde - in unserem Hochlohnland der einzig rich-
tige Weg sein soll, um die zum grossen Teil hausgemachten 
Probleme zu lösen. Die Hilfe kommt doch nicht von aussen: 
Eine Suppe ist auch noch nie besser geworden, wenn in ei-
nem grösseren Topf immer mehr Köche gefÜhrt haben. 
Es wurde immer wieder betont, die Landwirtschaft sei ausge-
klammert Erlauben Sie mir dazu vier Fragen: 
1. Wer weiss, was für eine Landwirtschaft die schweizerische 
Bevölkerung in Zukunft will? 
2. Wie sollen die immer zur Beruhigung zitierten Direktzahlun-
gen finanziert werden? 
3. Was bedeutet Artikel 19 konkret? 
4. Glauben Sie im Ernst daran, dass in einem Binnenmarkt ein 
wichtiger Teil der Wirtschaft, nämlich die Landwirtschaft, auf 
die Dauer ausgeklammert werden kann? 
Ich kann und will nicht einem Berufsstand, der mit all diesen 
Unsicherheiten leben muss, den ersten Schritt zu noch weit 
grösseren Unsicherheiten empfehlen. 
Ich bin wahrscheinlich zu viel Mensch, zu wenig Politikerin und 
vor allem keine Juristin, die dieses umfassende Vertragswerk 
bis in alle Einzelheiten versteht Aber ich kann einfach nicht sa-
gen, wie dies einer unserer Bundesräte letzte Woche tat: "Ich 
lasse jetzt das Herz beiseite, entscheide mit dem Verstand und 
sage ja zum EWR." 
Ich entscheide mit dem Herzen, will aber den Verstand 
kunft zur Lösung der vielen Probleme, die so oder so das 
möchte ich betonen - auf uns zukommen, gebrauchen und 
sage nein zum EWR. 

On. Carobbio: In un dibattito come queste non dovremmo, 
soprattutto neHe file della sinistra, dimenticare una cosa L'e-
voluzione deUa societa cammina sulle gambe degli interessi 
materiali. Compito della politica, dei politici, e quello di gover-
nare quell'evoluzione in un progetto politico e 
orientandola verso di solidarieta, democra-

sicurezza intere::;s! materiaii - eoono-
scelto, e non poteva essere diversamente, un 

come la Svizzera Hanoo scelto ia via dell'Eu-
rendiamocene conto, e nell'ordine delle 

cose, come e 5tato iI secolo scorso la costruzione della Con-
federazione. L'interdipendenza sempre piu ampia, la dimen-
sione sopranazionale dei problem i la imporranno al di 103. delle 

nostre scelte e delle nostre paure. In questo quadro sono con-
vinto che la partecipazionefattiva aHa costruzione di un'Europa 
unita e una condizione per dominare il nostro futuro, per salva-
guardare le nostre peculiarita, la nostra identita E I'accardo 
sullo Spazio economico europeo e un primo passo, impor-
tante e necessario, in questa direzione. Voten:') quindi I'entrata 
in materia e I'accordo s.ullo Spazio economico europeo, e que-
sto nonostante i suoi limit; e i problemi che non manchera di 
porre. Penso in particolare alle possibili ripercussioni della li-
beralizzazione dei merca!i sui salariatl, ma soprattutto ai teotEJ,-
tivi, che non mancheranno, di dumping sociale in nome della 
competitivita edella concorrenza Ma per evitare 0 limitare 
quelle ripercussion!, ehe comunque ci sarebbero indipenden-
temente dalla nostra scelta sullo Spazio economico europeo, 
serve a poco respingere I'accordo. Occorrono misure di poli-
tica interna, quali I'estensione dei contratti collettivi di lavoro, 
I'applicazione legale dei principio di non-discriminazione dei 
lavoratori secondo la nazionalita, la definizione, d'intesa con i 
partner sociali di salari d'uso nei diversi setton e nelle diverse 
regioni, I'introduzione dei princ/pio dei salario minimo. Simili 
misure, e assumono particolare importanza per le region! di 
frontiera come iI Ticino, dove iI principio della libera circola-
zione delle persone, senza misure di governo sul mercato dei 
lavoro, potrebbe tradursi, soprattutto nei settor! dove non vi-
gone contratti collettivi, e sono ancora parecehi, nell'inaspri-
menta della concorrenza tra lavoratori e aziende con conse-
guenze negative per tutti. 
Col/ega Borradori, non credo, come hasostenuto lei ier!, che il 
futura dei Ticino 10 costruiamo mantenendo le frontiere per po-
ter continuare a beneficiare dei frontalien, manodopera a mi-
nor costo. 11 futura dell1cino 10 costruiamo inserendoci in tutto 
quello che capita in Europa 
Ma aparte questi aspetti. per la scelta che siamo chiamati a 
fare oggi, contrariamente a quanta pretendono gli awersari 
dell'integrazione, due dati dovrebbero essere evidenti a tutti: 
L'altemativa dell'isolamento e iIIusoria e difficilmente pratica-
bile e I'accordo in discussione non e ancora quello sull'ade-
sione alla CEE, anehe se pue essere un passo in quella dire-
zione. E' un accordo di natura essenzialmente eeonomica che 
ci garantisce di non essere tagliati fuori dai mercati europei e 
soprattutto dai processi tecnologici, scientifici e sociali in atto 
in Europa Questo prima di tutto, non dimentichiamolo, nel no-
stro stesso interesse. Tacere queste realta 0 tentare di confon-
dere le due cose e culturalmente poco corretto, anche se po Ii-
licamente spiegabile. Sarebbe pere auspicabile, almeno nel-
I'interesse di una corretta informazione dei cittadini e delle cit-
tadine che hanno diritto da parte nostra a cie, che non si travi-
sino i dati dei problema, come ha fatto ad esempio in questi 
giorni iI collega Maspoli, parlando di costi annuali di 5 miliardi 
di franchi, quando in realta iI costo massimo dell'accordo sullo 
Spazio economico europeo non supera i 350 milioni, e sotta-
cendo soprattutto i dati sugli eventuali vantaggi finanziari che 
ne potremmo trarre. Ma soprattutto e demagogico attribuire al-
I'accordo Ja responsabilita di fenomeni economici quali la di-
soccupazione, I'aumento dei tassi ipotecari, che dallo stesso 
sono indipendenti e che comunque sono gia in atto e che, se 
non aderissimo, essere ulteriormente aggravati. In 
realta, e iI dibattito di questi giorni 10 ha eonfermato, il no sullo 
Spazio economico europeo e, a maggior ragione, sulla Comu~ 
nM europea, e un 00 di conservazione, pericoloso per il futuro 
dei paese edella sua gente. Si continua a pensare, ed e que-
sta la filosofia di fondo degli oppositori, che la Svizzera e I1 cen-
tro dei mondo e ehe sono solo gll altri che devono adeguarsi a 
no!. Questa non e la mia scelta 
Ecco perche nonostante i limiti e i problem i che dovremo af-
frontare sono favorevole al trattato sullo Spazio economico eu-
ropeo, 

On. Maspoli: Vorrei solo dire rapidamente in dieci second! al 
collega Carobbio ehe !ui e mal piazzato per parlare di 
gia Lui che ha predicato iI marxismo perventicinque anni oggi 
dovrebbe ave re la bontä di fare siienzio. 

michael.tellenbach
Textfeld



Accord sur I'EEE 1360 N 26 aoOt 1992 

M, Zwahlen: C'est une chance extraordinaire que nous avons 
toutes et tous de participer a ce debat sm I'Europe, sur l'Es-
pace economique europeen qui introduit un pari fantastique 
sur I'avenir et n'envisage pas moins que de mettre certaines Ii-
mites a notre independance, Cette decision historique nous 
permettra de jouer enfin un role actif dans la construction de 
l'Europe du XXle siec!e, 
Aux adversaires de l'Espace economique europeen qui af-
firment que nous avons tres bien reussi seuis jusqu'a ce jour 
et que c'est hOfS des institutions europeennes que nous 
pouvons mieux servir celles-ci et defendre en meme temps 
nos interets, ii faut rappeier tout de meme qu'autour de nous 
tout a change, A l'Est, la disparition du communisme ne-
cessite des aides importantes et concertees des pays indus-
trialises, A I'Quest, avec ou sans Maastricht d'ailleurs, douze 
pays et bientot seize ou dix-sept sont engages et solidaires 
dans un processus ineluctable d'integration et de stabili-
sation. 
lmaginer que !'on peut tirer profit de I'exterieur sans partager 
les risques et sans faire de concessions, c' est induire le peuple 
suisse en erreur, c'est vouioir vraiment le beurre et l'argent du 
beurre, L'acceptation de I'Accord sur I'EEE par ia Suisse est 
une condition sine qua non pour relancer I'economie des in-
dustries du bätiment, des machines et de la sous-traitance en 
particulier. Les regions peripheriques sont particulierement 
concernees; rArc jurassien auque! j'appartiens ne fait pas ex-
ception, 
Un proverbe arabe dit «Le capital a la memoire d'un elephant 
et les jambes d'une gazelle". Si la confiance fait detaut, le capi-
tal tuit; le capital, c'est le carburant de I'economie, Qr, sans 
carburant, on ne va pas loin, C'est ce qui arrive maintenant en 
Suisse, car une Suisse en-dehors de la Communaute, en-
dehors de I'EEE du moins, inspire des doutes: les taux d'inte-
rets dans la Communaute sont plus eleves et attractifs, ils font 
fuir les capitaux de Suisse; nous constatons une hausse de 
nos propres taux d'interets qui aggravent la crise et rencheris-
sent gravement nos coUts, Nous subissons donc les inconve-
nients financiers de la Communaute, sans beneficier des 
avantages, et nous les subirons aussi longtemps que nous 
resterons en-dehors de I'EEE 
Mais le debat doit aussi depasser les seuls interets economi-
ques. 11 faut lui donner un elan idealiste, Pour les regions 
frontalieres en general et pour une grande partie de la Suisse 
romande, ce nouvel Espace economique europeen com-
porte une dimension humaine, culturelle et sentimentale qui 
va bien au-delä des problemes economiques, Nos cousins 
germaniques doivent comprendre que cette abolition des 
frontieres creera naturellement de nouveaux equilibres, de 
nouvelles synergies dans les regions transfrontalieres, et 
nous permettra d'intensifier des contacts tous azimuts avec 
nos voisins directs, par exemple entre l'Arc jurassien et la 
Franche-Comte, et au-dela entre toute la Suisse romande et 
notre familie culturel/e, la France, mais plus loin la Belgique 
et d'autres pays latins. De region peripherique que nous 
sommes aujourd'hui par rapport ä Berne ou aZurich, nous 
nous trouverons bientöt au centre d'une nouvelle et 
c'sst Berne finalement qui de devenir rli:!rinih':"1t'11 

selon I'evolution des idees, 
En realite, soyons serieux, ces nouveaux equilibres ne peu-
vent etfe envisages que de maniere positive pour I'ensemble 
du pays. L'ouverture n'a jamais cree de dissolution de la 
Suisse, bien au contraire. Nous ne pouvons donc pas imagi-
ner une Suisse renfermee sur elle-meme, retrograde et 
eg6lste. qui empecherait en particulier sa jeunesse de Mnefi-
eier des extraordinaires perspectives des quatre libertes de cir-
culation des marchandises, des services et des capitaux, et 
surtout- on I'a souvent entendu acette tribune la liberte 
d'etablissement des Laissons une part 

restera 

Frau Danuser: Die Justitia hat die Augen verbunden. 
ab, übt Gerechtigkeit In der Frage des EWR geht es 
allein ums Abwägen von Risiken und Chancen, Vor~ und 
Nachteifen, Kosten und Nutzen; es geht ums Leben und Sich-
behaupten auf dem europäischen Binnenmarkt, der sich öff~ 
nen wird -- so oder so, 
Und dieser Markt hat weder mit Herrn Maspolis Frioohofszena-
rio etwas zu tun, noch ist er leider ein Paradies, Wer nein sagt, 
will die Schweiz Blindekuh spielen lassen. Das ist ein trauriges 
Bild verglichen mit der Justitia Ich kann auch nicht auf Frau 
Roberts Vergleich mit der "Titanic» einsteigen, Ich versuche, 
auf dem Boden zu bleiben, 
Eine Schweiz, die Blindekuh spielen soll! Es gibt verschiedene 
Tücher, mit der ihr die Augen verbunden werden sollen: Herrn 
Blochers Tuch ist aus Emser Chemiefaser. und wie er selbst 
kann auch die "blinde Kuh» darunter durch blinzeln und sich 
gegen die Spielregeln verhalten, 
Das zweite Tuch ist grOn, es ist aus biologischem Stoff. Die 
Motive einzelner Grüner kann ich eher billigen, Ihre Ge-
schichte ist jung, und die soziale Frage gehört nicht zu ihrem 
politischen Erfahrungsschatz. Das grOne Anliegen, kleine Ein-
heiten zu fördern, unterstütze ich, Zentralismus kann für un-
sere Lebensgrundlagen schädlich sein. Aber vor lauter klei-
nen, feinen Bäumen muss man den Wald dennoch sehen: Un-
ser EMD allein hat mehr Beamte, als für ganz Europa in Brüs-
sei sitzen, Wasser und Luft machen an der Grenze nicht halt 
Im Umweltschutz einheitliche Lösungen zu suchen und zu fin-
den kostet auch einen Preis, 
Das dritte Tuch ist das weibliche, Der Feminismus ist zum 
Glück keine Ideologie, die mit dem Anspruch auf Unfehlbar-
keit auf jede Frage eine Antwort hat Es stimmt, dass der ganze 
emotionale Bereich des Lebens an die Frauen delegiert 
wurde, dass er aber im tatsächlichen Leben auch die uneinge-
standene Existenzbasis der Männer bildet In der Schweiz und 
in Europa darf nicht weiterhin die Erwerbstätigkeit als einzige 
produktive Tätigkeit angesehen werden, Neben dem Lei-
stungsprinzip muss das Fürsorglichkeitsprinzip in die Wirt-
schaft, in die Politik, in die Gesellschaft eingeflochten werden, 
und zwar nicht als Restposten, sondern ai§ ebenso wichtiger 
Teil einer menschenfreundlichen Gesellschaft. Aber auch das 
gibt die EG zu. Sie ist grundsätzlich gegen Diskriminierung, 
was Ausländer und deren Angehörige anbetrifft, was Männer 
und Frauen angeht Immer wieder kommt da Neues, und man 
ist bestrebt, FamilienpfliChten und Erwerbsleben miteinander 
vereinbar zu machen, für Frauen und für Männer, Dinge, für 
die lange gekämpft wurde, bekommen die Frauen mit dem 
Eintritt in den EWR. Die Richtlinie über den Mutterschutz 
wurde zurückgewiesen, weil sie für die Frauen noch verbes-
sert werden kann, Was die Frauen bekommen, ist nicht nichts. 
Allerdings müssen sie sich weiter dafür einsetzen, in der 
Schweiz und in Europa Das Gleichheitsprinzip, inklusive 
Lohngleichheit, macht dem Bundesrat Beine, Es wird nicht 
mehr ungleiche Prämien für Männer und Frauen in der Versi-
cherung geben, 
Ich bin für Eintreten auf die Vorlage, und zwar was Politik und 
Wirtschaft anbetrifft Die beiden Bereiche lassen sich nicht so 
trennen. wie es Herr Pster Schmid so fromm wünscht Ich 
werde der EWR-Vorlage zustirnmen. Es stimmt nicht, dass die 
SP-Frauen gegen den EWR sind, 

Präsident: Herr Sieber, ich mache Sie darauf aufmerksam, 
dass hier im Saal keine Demonstrationen stattfinden sollten, 
Ich habe früher schon beanstandet, was gemacht worden ist, 
und ich möchte auch Sie in aller Freundlichkeit darauf hinwei-
sen - selbst wenn die Debatte im Fernsehen direkt übertragen 
wird, 

Sieber: Wir haben uns den 
zu erreichen, Dieses 

Durchblick hinsichtlich all der vielen liesetze, 
Fakten im Zusammenhang mit dem EWR. Ich bin der 
zeugung. dass es noch einen anderen Durchblick braucht, ei-
nen Durchblick in einer ganz anderen Richtung, einen Durch~ 
blick, der nötig ist. um Europa richtig zu sehen_ Dazu habe ich 
das Schweizer Wappen mitgenommen, das Schweizerkreuz. 
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(Hält eine Schweizer Fahne in die Höhe) Das. meine Lieben, ist 
das Schweizer Banner, das wir bei den Referaten und Vorträ-
gen über den EWR-Vertrag überall gesehen haben, das 
Schweizerkreuz, das uns einen Durchblick geben könnte: 
nämlich dass wir sehen, was dahinter steckt Wir können ohne 
weiteres einmal das manchmal so verschleiernde schnee-
weisse, blütenreine Seidentuch wegnehmen. (Entfernt das 
weisse Kreuz und blickt durch die leere Oeffnung im roten Feld) 
Was wir durch diesen Durchblick sehen: den Menschen, un-
serVolk, Männer und Frauen, jüngere Menschen, ältere Leute, 
Gesunde und Kranke, Leidende, Starke und Schwache. Men-
schen! Menschen, die das Anrecht haben, genau informiert zu 
werden, was die Zukunft, was der EWR-Vertrag bringt; die das 
Anrecht haben zu wissen, dass ihre Volksrechte nicht be-
schnitten werden; die die Möglichkeit haben mitzureden, falls 
wir wollen, dass sie die Identität erhalten, die sie brauchen, um 
über den eigenen Gartenhag hinaus mitzupianen und mIT-
zureden. 
Ich identifiziere mich mit dem Bergbauern, dem ich kürzlich 
begegnete. Er sagte: «Weder du noch die in Bern, noch die in 
Brüssel werden mein Wildheu mähen. Das wird höchstens 
mein Sohn tun; doch wie soll er dann existieren?» Ich denke an 
den Kleingewerbetreibenden, der sagte: «Was mache ich, 
wenn der Lohndruck grösser wird? Wo nehme ich meine Exi-
stenz her?" Ich denke an die besorgte Frau und Mutter, die mir 
sagte: «Was nützt mir der EWR, wenn aufgrund der grösseren 
Umweltbelastung eines Tages uns allen die Luft abgeschnit-
ten ist und uns der Schnauf ausgeht?» 
Wir sind uns dessen bewusst, dass es in unserem Land eine 
unerhört grosse Unsicherheit gibt Es gibt Menschen, die un-
ter dem Eindruck stehen, dass sich unsere Schweiz zu einer 
Nation wandeln könnte, die zwangsneurotisch gesteuert und 
von Computern verwaltet wäre, die, womöglich anonym, einer 
Dreschmaschine gleich, den Weizen vom Stroh trennen 
würde, so dass die Unterschiede zwischen Reich und Arm 
grösser werden, eine soziale Demontage sich einspielt und 
das soziale Netz je länger, je mehr Löcher haben wird Diese 
Leute denken auch, das alles passiere unter dem Ihnen und 
mir sehr bekannten Leitwort: 
Treibend getrieben 
Reibend aufgerieben 
Jäh am Markt 
Herzinfarkt 
Punkt 
Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an ein Wort von 
alt Bundesrat Graber, der einmal sagte: «Wir haben uns zuviel 
um die Geschäfte und zuwenig um die Weit, in der wir diese 
Geschäfte abwickeln, bemüht." 
Angesichts dieser Tatsachen habe ich mich für folgendes ent-
schieden: Ich plädiere für Eintreten auf die Vorlage des EWR. 
Aber ich werde den Entscheid für oder gegen den EWR-Ver-
trag erst dann fällen - vielleicht geht es Ihnen ähnlich -, wenn 
mir gen au gezeigt wird, was nun diese EG-Rechte im EWR für 
uns Schweizerinnen und für uns Schweizer bedeuten. Auf-
grund der bisherigem Informationen habe ich gemerkt, dass 
noch viele Unsicherheiten und Ungenauigkeiten bestehen, 
wenn man von diesen 16000 Seiten auch noch den Klein-
druck beachtet Ich denke beispielsweise an das Epidemien-
gesetz, das wir in der Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit haben zurückweisen müssen, weil es nicht den 
gentechnologischen Erfahrungen und Kenntnissen ent-
spricht Ich will das also genau wissen! Ich möchte von seiten 
des Bundesrates genau wissen, was unter diesen flankieren-
den Massnahmen zu verstehen ist: ob es sich um eine soziale 
Demontage handelt oder um ein soziales Netz, in dem sicn 
auch die Aermsten in unserem Land geborgen fühlen können_ 
Es aber nicht nur den Durchblick, es gibt auch einen Aus-

mrlf11,,..,n,,,ru,,,,,"'" im mit dem EWR - auf 
die Völker zusammenfinden: 

nicht nur mit der materiellen son-
dern mit den geistigen Werten wie und 
Bewahrung der Schöpfung_ Dann brauchte es allerdings eine 
Völkergemeinschaft die imstande sein könnte, diese un-
menschlichen, brutalen, grauenhaften Situationen, wie sie in 
Jugoslawien bestehen, aufzuheben. Das wäre eine Chance. 

10-N 

Dazu ist aber ein Dialog notwendig und nicht einfach die Hal-
tung, der wir immer wieder begegnen: «Nur bei uns 1st es 
recht". Das fordert einen Dialog! 
Dann, so nehme ich an, wird das schweizerische Seidentuch 
die Situation nicht mehr verschleiern, sondern dann wird das 
Symbol des Kreuzes den Glauben bedeuten, der Zukunft hat 

Präsident: An sich haben solche Demonstrationen natürlich 
einen Unterhaltungswert Aber nach meiner Meinung dürfen 
wir in diesem Saal diese Praxis nicht einführen. Deshalb 
möchte ich Herrn Sieber speziell, aber auch andere bitten, von 
solchen Aktionen abzusehen es sei denn, das Büro fälle ei-
nen gegenteiligen Entscheid. 

Leu Joset In Abwägung politischer und gesamtwirtschaftli-
cher Vor- und Nachteile und im Wissen, dass jeder Vertrag im-
mer aus Geben und Nehmen besteht, kann ich als Bürger und 
Landwirt zum EWR-Abkommen stehen. Ich spüre die Situation 
von uns Bauern innerhalb der allgemeinen Wirtschaftsent-
wicklung hautnah auf dem eigenen Familienbetrieb. Trotz ein-
schneidenden Rationalisierungsmassnahmen und entspre-
chenden Investitionen, trotz starker überbetrieblicher Zusam-
menarbeit und persönlichen Anstrengungen öffnet sich die 
Preis-Kasten-Schere weiter. Wir Bauern können unsere Ko-
sten im Unterschied zu anderen Branchen nicht oder nur 
schlecht überwälzen. Wir stehen vor der Tatsache, dass die 
Stützung für die Landwirtschaft immer mehr auf internationale 
Verhältnisse ausgerichtet ist, derweil die Kosten für die Bauem 
auf schweizerischem Niveau verharren. Die Bauern sind au-
genfälliger geschützt als andere Branchen. In Tat und Wahr-
heit gibt es sehr viele Branchen mit mehr oder weniger ver-
steckten Schutzmechanismen, die zu unseren im Vergleich 
zum Ausland hohen Produktionskosten führen. In der Oef-
fentlichkeit sind aber immer die Bauern das Problem, weil sie 
auf dem politischen Weg jene Kosten zu decken suchen, wei-
che andere geschützte Branchen verursachen. 
Der Ausweg aus dieser Situation bedeutet für uns Bauern, un-
seren Teil zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit zu lei-
sten, solche Anstrengungen aber auch von allen anderen 
Branchen zu fordern. Das hiefür im Moment einzige Instru-
mentarium ist für mich das EWR-Abkommen - ein EWR-
Abkommen, das von einem allfälligen späteren EG-Beitritt 
zwar klar getrennt, aber auch als lang- oder längerfristiger Wirt-
sChaftsvertrag ausgelegt wird. Als Bauer bin ich nicht bereIT, 
mich für jene zu opfern, die unter Anrufung vaterländischer 
Gefühle ihre bisherige gute Situation beibehalten wollen. Es 
kommt dazu, dass für die Landwirtschaft die existentiellen Fra-
gen nicht im EWR-Vertrag, sondern in der Gatt-Abschluss-
runde entschieden werden. Schon jetzt ist klar, dass wir das 
Ergebnis dieser Gatt-Runde nur mit dem Innovations- und De-
regulierungsschub des EWR-Abkommens verkraften können. 
Ich rufe das vor allem jenen Kreisen zu, die sich gegen den 
EWR stellen, in den Gatt-Verhandlungen aber akzeptieren, 
dass die Landwirtschaft einziges Zahlungsmittel ist und dem 
Diktat der USA und EG ausgeliefert wird. Ich rufe das auch je-
nen zu, die mit ihrem Nein zum neuen bäuerlichen Bodenrecht 
bewusst oder unbewusst für unsere Bauernbetriebe im Ver-
gleich zum Ausland schlechtere Rahmenbedingungen auf-
rechterhalten wollen. 
Persönlich fühle ich mioh verpflichtet, zum EWR-Vertrag im In-
teresse unseres Landes und seiner VOlkswirtschaft ja zu sa-
gen, ganz besonders auch im Interesse unserer Bauernfami-
lien zu Berg und Tal und unserertüchtigen und zukunftsorien-
tierten Betriebsleiter, die Garanten für eine weiterhin bäuerlich 
strukturierte, umweltgerechte, aber auch leistungs- und wett-
bewerbsfähige Landwirtschaft sind. 

ou en est le debat, je me bomerai a deux remarques 
en de rectiflcation, un cri du coeur et un voeu pressant 
La premiere remarque concerne les «technocrates de Bruxel-
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les». Depuis quatra ou cinq ans, j'ai saisi toutes les occasions 
de rencontrer ces celebres technocrates, de discuter avec 
eux, de leur poser des questions qua je croyais piquantes sur 
le deficit democratique et la centralisation. J'ai trouve des 
hommes et des femmas normaux, ouverts, toujours multilin-
gues, cultives, pragmatiques, qu! ne manifestent pas du taut 
I'exces de zele systematique dont on les accuse. Leuf nombre 
est proportionnel au polds de leur pays d'origine et toutes les 
sensibilites politiques sont representees. 11 n'y a pas un corps 
de fonctionnaires fran~ais, tendance Delors/Napoleon qui oc-
cuperait tous les postes strategiques et qui imposerait ses 
vues. Je rappelle aussi que la Commission europeenne des 
17 n'a qu'un röle de proposition, !a decision politique apparte-
nant au Conseil des ministres. Aux deux niveaux les pays sont 
presents. En fait, iI se passe avec la denomination les «techno-
crates de Bruxeiles», exactement le meme phelnomene qu'en 
Suisse avec la Berne federale. Ceux de Berne, pour tous les 
problemes derangeants, c'est le bouc ernissaire ideal, c'est le 
moyen pratique pour evacuer les responsabilitea Cela dlt, iI 
est vrai que le systeme communautaire souffre d'un deficit de-
mocratique. Mais ce deficit se comble progressivement sous 
la pression constante du Parlement europeen. 
Deuxieme remarque: apropos de I'intransigeance de la Com-
munaute a I'egard de la Suisse, nous pretendons, nous Suis-
ses, selon la celebre formule citee ici a plusieurs reprises, reje-
ter les juges etrangers dans nos vallees. Mais quand la Com-
munaute dit qu'elle ne veut pas que son drait puisse etre modi-
fie par des influences exterieures, comme cela aura;t ete le cas 
si la Suisse avait obtenu le droit de codecision, on dit alors, 
comme Mme Sandoz, que I'Eurape devient intransigeante. 
Pourtant, le premier principe de la recipracite honnete est 
d'accepter pour le partenaire ce que nous exigeons pour 
nous. Quoi de plus normal et naturei? Evidemment, c'est la fin 
de I'histoire du beurre et de I'argent du beurre pour la Suisse 
etj'en suis heureux. 
L'Europe nous secoue, nous oblige a voir loin, met en evidence 
nos lacunes, derange notre perfectionnisme, nous reapprend a 
decider sans compromis poss/ble, nous contrainta la creativite, 
en un motelle nousdynamise. C'estunechanceextraordinaire. 
Nous devons la saisir, en participant a la construction euro-
peen ne, des que poss/ble du dedans, avec les autres democra-
tes, la tete haute, avec nos qualites propres et nos atoutsecono-
miques, pendant qu'ils sont encore des atouts. 
Un mot encore au-dessus des partis. La bonne brise percepti-
ble dans cette salle en faveur de l'Espace economique euro-
peen doit se rentorcer et se transformer en courant vigoureux 
jusqu'au 6 decembre. Le chemin est parseme d'embuches 
internes et externes. Les trois partis gouvernementaux ont une 
responsabilite particuliere dans la cont/nuite du dossier euro-
peen. Cette responsabilite touche a la credibilite meme de la 
politique en tant que teile, vis-a-vis de I'opinion publique. Les 
trois partis doivent tirer a la mame corde avec conviction et 
constance, mais sans gommer leur sensibilite propre. En effet, 
les citoyennes et les citoyens doivent sentir que l'Europe est 
un but commun, mobilisateur, parfaitement compatible avec 
une certaine diversite d'approche. Ne serait-ce pas la meil-
leure faqon de demontrer que est comme la Suisse, 
une certaine unite dans une 

Bischof: Was mich und einen sehr grossen Teil der Schweizer 
Bevölkerung mit Sorge erfüllt, ist die Entwicklung der ausländi-
schen Wohn bevölkerung im EWR. Unbedingt sollte man in der 
Diskussion um den EWR-Beitritt der Schweiz die unabsehba-
ren Folgen hinsichtlich ihrer Ueberfremdung und Uebervölke-
rung bedenken. Der EWR bringt den freien Personenverkehr 
zwischen den Vertragsstaaten, so dass ein guter Teil der tradi-
tionellen Einwandererströme in die Schweiz der staatlichen 

mr,,,rrlt'1rfllrl"ll<t>lf o,,,h,,,nc," würde. 

eine weitere massive 
ausländischer mit sich 

auf den sozialen Frieden und auf die 
welt in der bereits stark übervölkerten und überfremdeten 
Schweiz wären fatal. 
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Bedenklich ist vor ailem auch, dass eine wirksame Kontrolle 
und Einschränkung der Einwanderung, selbst wenn der politi-
sche Wille vorhanden wäre, durch den EWR-Vertrag verun
möglicht werden. Eine Schutzklausel soll der Schweiz erlau~ 
ben, bei einer massiven Zuwanderung befristete KA"YAln_ 

zungsmassnahmen durchzuführen Da können ich und unser 
Schweizervolk aber nur lachen! Was ist in den letzten Jahren 
gegen die massive Einwanderung untemommen worden? Sie 
wissen es so gut wie ich: nichts, aber auch gar nichts. Man er-
fährt dann noch, dass mit der neuen Regelung des Familien-
nachzugs auch nichterwerbstätige Personen das Recht ha-
ben, ihre Familien sofort nachzuziehen. Ich würde behaupten, 
dass dies gegenüber unserem Schweizervolk an eine boden-
lose Frechheit grenzt 
Daher wehre ich mich vehement gegen einen EWR-Beitritt 

Jäggi Paul: Unser Land hat in den letzten fünfzig Jahren sehr 
viel erreicht, dies dank des Fleisses der Bevölkerung in einem 
wirtschaftlich meistens günstigen Umfeld. Wir dürfen auf die-
sen Leistungsausweis stolz sein und ihn auch hervorheben. 
Dieser Wohlstand und die Vielfalt der irdischen Güter scheinen 
nun aber vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Sicht auf 
das Wesentliche in der Zukunft zu verdecken. Ein kleinlicher 
Krämergeist scheint zur nationalen Haltung zu eskalieren: 
Rückzug am liebsten in die eigenen vier Wände, von denen 
aus man mit derWirklichkeit nur noch durch das Fernsehkabel 
verbunden ist Absichern des Erreichten ist eine verständliche 
Haltung. Wird das auch für die Zukunft genügen? Ich glaube 
kaum 
Als Bauer hätte auch ich am liebsten keine Veränderung. Als 
Präsident des Nordwestverbands landWirtschaftlicher Genos-
senschaften erlebe ich jedoch fast täglich, dass sich vor allem 
in den Grenzregionen der Einfluss des europäischen Marktes 
bemerkbar macht Ob uns das nun passt oder nicht, die Ent-
wicklung ist da, die Menschen reagieren und wollen profitie-
ren. Die Rolle eines Zaungasts des Geschehens ist unge-
mütlich und wirtschaftlich gefährlich. Noch kein internationa-
les Vertragswerk - die Schweiz hat viele erfolgreich ausgehan-
delt - hat uns nur Vorteile gebracht Dies wird auch beim EWR 
niCht anders sein. Ich bin jedoch überzeugt, dass dieses Ver~ 
tragswerk bei der jetzigen wirtschaftlichen und politischen Ent-
wicklung in West- und Osteuropa eine Lösung für längere Zeit 
ist, eine Lösung, die politisch annehmbar und wirtschaftlich 
nötig ist 
Die Mehrheit des Bundesrates hat leider mit ihrem Beitrittsge-
such sehr viele Mitbürgerinnen und Mitbürger verunsichert 
und sie auf ihrer Suche nach einer vertretbaren Lösung, die 
unserem Land ansteht, vor den Kopf gestossen. Die grund-
sätzlichen Gegner werden es verdanken. 
Uns bleibt die Aufgabe, zu versuchen, den grossen politi-
schen Schaden durch eine klare Trennung von EWR und EG-
Beitrittsgesuch wieder zu beheben. 
Aus der Sicht der Bauern gibt im EWR vor allem die Entwick-
lungsklausel zu Bedenken Anlass. Auf dem Papier scheint sie 
durchsetzbar, weil beide Seiten zustimmen müssen. In der 
Realität kann aber die gute Absicht rasch durch die Macht aes 
Marktes - diese ist nicht auf werden. 
Es wird entscheidend vom Bundesrat abhängen, die Ent-
wicklungsklause! in der Praxis zum Instrument wird, wie es im 
Vertragswerk steht Die jetzige Situation, wo Teile der Verwal-
tung bereits so tun, als wären der EWR oder die EG für unser 
Land schon Wirklichkeit, zum Beispiel bei den Steuern auf den 
Spirituosen, gibt der Entwicklungsklausel einen schalen Bei-
geschmack Der Bundesrat ist zum Handeln aufgefordert 
Trotzdem: In der jetzigen wirtschaftlichen Lage der Schweiz 
und zur Bewältigung der Zukunft gibt es für ein Ja zum EWR 
die besseren Argumente. Absolute Sicherheit es nie, we-
der der Politik noch im wirtschaftlichen r:;",<::d1",r,,,,r'I 
!'ne .... ",,,hll',,',,,,, Leben. etwas Offenheit 

kommen wir weiter, als wenn wir 
von anderen erhoffen. 

Eintreten auf die r\l\/H-'\!nrl::l(1'" 

Bodenmann: Wer im Volk herumhört, merkt unschwer. dass 
im Zentrum dieser Debatte die soziale Frage steht, und eines 
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ist absolut klar: Wir können in der Schweiz nur verteilen, was 
wir zuvor verdient haben. Wir müssen uns die Frage stellen: 
Was sind unsere wirtschaftlichen Stärken? Die Antwort ist ein-
fach: Unsere wirtschaftliche Stärke ist die konkurrenzfähige 
Exportindustrie, die vorab in den EG-Raum exportiert und die 
tendenziell gute Löhne zahlt Unsere wirtschaftliche Schwä-
che ist der kartellierte Sektor: das kartellierte Gewerbe, das 
tendenziell schlechte Löhne zahlt 
Was bringt nun der EWR? Der EWR bringt bei den Waren Er-
leichterungen für die Exportindustrie. Der EWR öffnet den Bin-
nenmarkt auf den wir angewiesen sind - für die Dienstlei-
stungen. Der EWR knackt teilweise die Kartelle. Der EWR senkt 
für die Exportindustrie und für die Konsumentinnen und Kon-
sumenten die Preise. Deshalb sind Gewerkschaften und Ex-
portindustrie für den EWR, und deshalb ist das kartellierte Ge-
werbe, sind die Profiteure gegen den EWR. 
Niemand kann bestreiten, dass der wirtschaftliche Kuchen mit 
dem EWR grösser wird, und wir haben zwei Fragen zu beant-
worten: Wie bewältigen wir dieses Wachstum ökologisch und 
sozial? 
Ich möchte mich der sozialen Frage zuwenden. Herr Blocher 
vertritt eine These. Er sagt: «Im EWR gleichen sich die Löhne 
an. » Dabei weiss niemand besser als Herr Blocher, dass das 
nicht stimmt Die Löhne sind in Portugal in der Industrie vier-
mal tiefer als in Deutschland. Die gesamten Lohnkosten in der 
Industrie sind in Deutschland sogar höher als in der Schweiz 
Wir können ein einfacheres Beispiel nehmen. Wir können die 
chemische Industrie in der Schweiz nehmen. Wir können ver-
gleichbare Betriebe in der chemischen Industrie nehmen. Wir 
können, Herr Blocher, über Ems, Visp und Monthey reden. Es 
ist eine Tatsache, dass ein Schichtarbeiter in Ems pro Jahr drei 
Wochen länger arbeiten muss und 15000 bis 20 000 Franken 
weniger verdient als in Visp. Es ist eine Tatsache, dass Herr 
BIoeher mit seiner Ems-Chemie einen in etwa um diesen Be-
trag höheren Cash-flow auszuweisen hat Es geht um die 
Frage, ob die These von Herrn BIoeher richtig ist -Sie müssen 
sich nicht aufregen, Herr Fischer-Hägglingenl 
Das Problem ist, Herr Blocher, dass Sie gesagt haben, es sei 
eine «Dreckerei», wenn man an Ihrem Beispiel Ihre Thesen wi-
derlege. Ich muss Ihnen sagen, Herr Blocher: Es ist eine 
«Dreckerei», wenn man seinen Arbeitern tiefere Löhne zahlt als 
diejenigen, auf die sie Anspruch hätten. Was wir im EWR für 
Betriebe wie Ems brauchen, sind starke Gewerkschaften; und 
wir brauchen für Branchen und Regionen, die struktur-
schwach sind - Herr Bundesrat Delamuraz -, flankierende so-
ziale Massnahmen. Für diese Branchen brauchen wir auch ge-
setzliche Minimallöhne. Hier müssen Sie, Herr Bundesrat De-
lamuraz, etwas gegen jene Rechtspopulisten unternehmen, 
die angeblich für höhere Löhne sind, aber faktisch nur ihre Pri-
vilegien verteidigen. 
Das gleiche gilt übrigens für die Zinsfrage. Herr Blocher er-
weckt den Eindruck, als würden mit dem EWR die Zinsen stei-
gen. Herr BIoeher ist neben vielem anderem auch noch Ver-
waltungsrat der Schweizerischen Bankgesellschaft Die 
Schweizerische Bankgesellschaft hat in ihren Studien nachge-
wiesen, dass der EWR in bezug auf die Zinsen keine Auswir-
kungen hat Trotzdem wiederholen Sie wider besseres Wissen 
die Theorie, dass diese Zinsen steigen werden. 
Das gleiche gilt auch für die Frage der Ausländerinnen und 
Ausländer in diesem Land. Die Zahlen sind in den achtziger 
Jahren gestiegen; das ist wahr, aber sie sind ohne EWR 
gestiegen. Alle Untersuchungen zeigen uns, dass es in den 
neunziger Jahren keinen Unterschied macht, ob wir uns 
weiterhin im Alleingang bewegen oder ob wir in den EWR 
gehen. 
Es ist ja noch viel grotesker! Die SVP verlangt ausdrücklich für 
die Jahre die gleiche beim Ausländer-
recht wie EWR. Das hindert nicht, ein-

drohe 
darf in diesem nicht mehr 
len wesentlichen Fragen Sie dem Volk schlicht und ein-
fach nicht die Wahrheit, Rechtspopulismus 

Europa mit, der Le Pen und Haider in anderen Ländern aus-
zeichnet 
Ich möchte Ihnen eines zu bedenken geben: Der Binnenmarkt 

kommt, so oder so. AHe EG- und Efta-Länder werden mit-
machen - vielleicht mit einer Ausnahme, der Schweiz 
Meine Damen und Herren Alleingängerinnen und Alleingän-
ger, ich habe von Ihrer Seite bis heute noch nicht im Ansatz 
gehört, wie Sie in den neunziger Jahren die schwierigen Auf-
gaben, die auf die Schweiz zukommen, lösen wollen. Dank 
dem SVP-Ratspräsidium werden jetzt noch fünf SVP-Leute 
sprechen. Ich möchte diese fünf SVP-Leute bitten, uns zu sa-
gen, wie sie im Alleingang die Probleme der Jahre 
lösen. 

Persönliche Erklärung - Declaration personnelle 

Blocher: Sie sehen, wie hilflos Herr Bodenmann geworden 
ist Ich mache einfach das Schweizervolk und Sie darauf auf-
merksam: Sie stimmen am 6. Dezember 1992 weder über 
mich noch über die Löhne in Domat/Ems ab. 
Herr Bodenmann kann nur noch in Sern behaupten, wir wür-
den tiefere Löhne bezahlen, denn in Ems glaubt es ihm nie-
mand mehr. Die Arbeiterkommission unseres Unternehmens 
hat erklärt, dies sei eine Schmutzaktion des Herrn Boden-
mann. Die Gewerkschaften, die den Vertrag unterschrieben 
haben mit Ausnahme der Gewerkschaft, in der Herr Boden-
mann ist -, haben erklärt, sie distanzierten sich in aller Form 
von dieser Behauptung. Haben Sie keine besseren Argu-
mente, um dem Schweizervolk diesen EWR-Vertrag nahezu-
bringen? Wer lügt denn da? Lügt man nicht auch in anderen 
Belangen, wenn man in solchen Belangen dermassen lügt? 
(Teilweiser Beifall) 

Persönliche Erklärung - Declaration personnelle 

Bodenmann: Wer lügt, Herr Blocher? Legen Sie die Zahlen 
auf den Tisch! Es ist richtig: In der ersten Reaktion haben Ge-
werkschaften gesagt, das sei falsch. Das geschah unter Ihrem 
Druck (Unruhe) Heute verlangen lassen Sie mich ausreden, 
man hört den Argumenten zu und urteilt danach! - GBH, 
GTCP, Smuv, Bündner Gewerkschaftskartell und näChstens 
selbst der CMV etwas von Ihnen, Herr Blocher. Es genügt nicht 
zu sagen, die andere Seite habe unrecht Wir haben Zahlen 
auf den Tisch gelegt. Sie haben bis jetzt noch keine einzige 
Zahl widerlegt Legen Sie Ihre Zahlen auf den Tisch, und dann 
wird das Volk beurteilen können, wer lügt Ich behaupte hier, 
Sie sagen schlicht und einfach die Unwahrheit 
Sie hatten in Ihrem Betrieb eine Versammlung; Sie haben eine 
Stunde lang auf die Leute eingeredet, und die einzige Reak-
tion war, dass ein Arbeiter nach einer Stunde aufgestanden ist 
und gesagt hat, er habe nichts Neues zu den Löhnen gehört 
Sie sind ein Lohndrücker, und Sie sind jemand, der mit dem 
Argument Lohn versucht, den EWR unter den Tisch zu wi-
schen. Sie sind dabei zutiefst unehrlich. 

Bühler Simeon: Ich spreche nun wieder zum EWR. Kollege 
Vollmer hat in seinem Votum als Sprecher der SP-Fraktion dar-
gelegt, dass die SP-Fraktion keinen sozialen Abbau, keine 
Lohnsenkungen und keine umweltrelevanten Verschlechte-
rungen durch dieses Abkommen zulassen wolle. Diese Hal-
tung scheint mir sehr zu sein. Denn ein solches Ab-
kommen kann nicht nur Vorteile mit sich bringen, sondern es 
sind damit unweigerlich auch Nachteile verbunden. Jetzt 
schon hinzugehen und für eine Gruppierung nur Vorteile zu 
akzeptieren könnte dazu führen, dass andere Kreise - zum 
Beispiel solche, die gerade die Senkung der Lohnkosten als 
Vorteil betrachten - ins gegnerische Lager gezwungen wür-
den, weil diese dann keine Vorteile für sich mehr zu erkennen 
vermöchten. 
Wir haben von den Befürwortern gehört, wieviel besser es uns 
mit dem EWR werde. Die Gegner behaupten genau 
das sind Weder die eine noch 

Seite kann dass ihre These ist 
Von beiden Seiten wird meines übertrieben. 
Schweiz wird weder bei einer noch bei einer Ab-
lehnung EWR untergehen. Fest steht, dass wir be-
reits bei einem einen Teil unserer Souveränität und unse-
rer Volksrechte verlieren. Es steilt sich einfach die Frage: Ist 
dieser Verlust zu verkraften? Können wir andererseits bei einer 
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Ablehnung tatsächlich alles so gestalten, wie wir es wollen? 
Oder werden wir nicht so oder so immer stärker das nachvoll-
ziehen müssen, was die EG beschliesst? 
Der Bundesrat hat mit seiner überstürzten Einreichung des 
Gesuches für Beitrittsverhandlungen das Volk und insbeson-
dere die Bauern scharenweise ins gegnerische lager getrie-
ben, Der Bundesrat hat also selber eine rechte Portion Verant-
wortung für ein allfälliges Volks-Nein zu übernehmen, Denn 
der EG-Beitritt mit allen Konsequenzen für die Besiedlung und 
die Pflege unseres landes wäre für die Bauern eine Katastro-
phe. Ein Blick über die Grenzen unseres landes beweist das 
in aller Deutlichkeit Wer das Gegenteil behauptet - das sage 
ich auch Kollege Hämmerle -, führt die Bauern genauso ins 
Verderben wie die EWR-Gegner, 
Zugegeben, der Entscheid ist für uns Bauern nicht einfach. 
Aber uns droht mit einem Gatt-Abkommen eine einseitige U-
beralisierung, und kein EWR·Gegner hat bisher auch nur ei-
nen Finger gerührt, um ein solches Gatt-Abkommen zu ver-
bessern oder gar zu verhindern. Die EG-Bauernverbände sind 
mit dem Resultat des EWR begreiflicherweise nicht zufrieden, 
weil die EG-Verhandlungsdelegation für sie zuwenig heraus-
geholt hat 
Bei jedem bilateralen Vertrag werden in Zukunft die Vorteile für 
die Exportwirtschaft mit Zugeständnissen bei der Schweizer 
landwirtschaft erkauft, Das Schlimmste, was den Bauern pas-
sieren könnte, wäre ein Gatt-Abkommen nach Vorschlag Dun-
kel, verbunden mit einem Alleingang in Europa In diesem Falle 
müssten die Bauem massive Einkommensverluste hinneh-
men, während unsere Kosten im teuren Schweizer Umfeld be-
stehenblieben, Diesen Zustand könnten wir und sicher auch 
alle anderen Berufsstände auf die Dauer nicht überleben 
Der EWR lässt alle drei Möglichkeiten für die Zukunft offen: 
den Alleingang, den Beitritt oder die Verlängerung des EWR-
Vertrages, Wahren wir doch diese Möglichkeiten, indem wir' 
zum EWRjasagen! 

Scherrer Jürg: Ob ein EWR-Beitritt - oder allenfalls eine Ab-
lehnung - der Schweiz Vor- oder Nachteile bringen wird, weiss 
niemand Derartige Behauptungen sind heute reine Hypothe-
sen, Es kann auch nicht vorausgesagt werden, wie gross der 
Einfluss der Schweiz bei einem allfälligen Beitritt bei EG- und 
EWR-Verhandlungen sein wird Ich mache Sie nur darauf auf-
merksam: Das Stimmengewicht der Schweiz in der EG und 
beim EWR ist ungefähr so grass wie dasjenige des Kantons 
Appenzell Innerrhaden in der Schweiz - das stellt wieder ein-
mal Relationen klar, 
Wenn der EWR das wäre, was er zu sein vorgibt nämlich ein 
Wirtschaftsvertrag, der die vier Grundfreiheiten regelt und je-
dem Land die Ausgestaltung dieser Grundfreiheiten nach 
dem Konkurrenzprinzip selbst überlässt, wäre ich ein vehe-
menter Befürworter einer Unterzeichnung des EWR-Vertrages 
durch die Schweiz Aber gerade das ist der EWR nicht mehr, 
Die EG, die dieses Vertragswerk ausgearbeitet hat, ist soziali-
stisch dominiert Praktisch alle europäischen Länder-ausser 
England und der Schweiz haben eine sozialistische Regie-
rung, und wenn das nicht mehr der Fall ist, leiden sie heute un-
ter den Spätfolgen des Sozialismus, Damit wir uns klar verste-

und allfällige Unklarheiten ausgeräumt sind, meine Da-
men und Herren Sozialisten: Sozialdemokraten und Soziali-
sten sind dasselbe, es gibt für mich keine Unterschiede. Das 
einzige Ziel der Sozialisten ist die Schaffung einer riesigen Bü-
rokratie, damit Genossen in der Verwaltung beschäftigt wer-
den können, die dann Regelwerke ausarbeiten wie eben einen 
EWR-Vertrag, 
Wir haben in der Kommission zur Genüge erfahren, dass ein 
Hersteller, der ein neues Produkt auf den Markt bringen will, 
einen Mitarbeiterstab muss, der sich mit 
den um diese bei 

Produktion Unternehmen 
das 

lebt von der Grossindustrie, sondern sie steht und fällt 
mit dem kleinen und mittleren Gewerbe, Ein kleiner oder mitt-
!erer Gewerbebetrieb kann sich diesen Aufwand, nämlich das 

der schlicht und einfach 
nicht mehr leisten, 

Es gibt einen zusätzlichen Aspekt Wir tun heute so, als ob die 
EG die ganze Welt wäre. Aber es gibt noch andere Wirtschafts-
räume, ich nenne die USA und Japan/Fernost als die 
ten, Die Reglementierung des EWR führt zu teureren 
ten; wir werden gegenüber den anderen Wirtschafts mächten 
wie USA und Japan/Fernost weniger konkurrenzfähig, 
Ich habe in der Kommission den Experten und dem Bundesrat 
eine klare Frage gestellt: Führt die EG ein Handelsembargo 
oder irgendwelche Abschottungsmassnahmen gegen die an-
deren Märkte ein? Wenn ja, welche Foigen wird das für Europa 
haben, und wie ist die Schweiz allenfalls davon betrOffen? Es 
ist bezeichnend: Weder die Verwaltung noch die Experten 
noch der Bundesrat konnten mir eine Antwort auf diese Fra-
gen geben, Statt dessen wallfahrtet der Bundesrat nach Brüs-
sei und verkauft kampflos die Positionen der Schweiz an die 
EG. 
Denjenigen, die betonen, wir könnten den Vertrag kündigen, 
muss ich sagen: Ich hoffe doch, dass Sie Ihre Ehen nicht unter 
den gleichen Voraussetzungen geschlossen haben, Sollen 
wir jetzt über den EWR eine EG-Ehe mit der Option auf eine 
spätere Scheidung eingehen? Auf Berndeutsch müsste ich da 
sagen: «Geit's eigetlech no?" 
Was hat die EG bis heute geleistet? 10 Prozent Arbeitslose hat 
sie hervorgebracht; sie ist zentralistisch, bürokratisch und so-
zialistisch, 
Jetzt komme ich zu den Alternativen, Herr Bodenmann! Wir 
müssen unseren Stall ausmisten; wir müssen alle Gesetze, die 
unsere Wirtschaft behindern - dazu gehören Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen und Verbandsbeschwerderechte ab-
schaffen, Wir brauchen eine Regierungsreform; wir brauchen 
wieder einen Bundesrat, der die Schweiz führt, und zwar in 
Richtung Unabhängigkeit und Freiheit; wir brauchen in die-
sem Parlament wieder eine bürgerliche Mehrheit, die diesen 
Namen auch verdient 
Wir müssen von der linksgrünen Politik der letzten zehn Jahre 
Abschied nehmen, die weiter nichts getan hat, als den Finanz-
und Werkplatz Schweiz zu schädigen, mit einer beispiellosen 
Umwelthysterie die Zukunftsängste des Volkes zu schüren 
und den Leistungswillen des Volkes zu schwächen. 
Wir brauchen eine Oeffnung nach aussen, wir mussen im 
Sinne des EWR liberalisieren, aber ohne ihm beizutreten, Die 
Schweiz muss nicht europa-, sondern weltfähig werden, 

Frey Walter: Ich erlaube mir, nach dem Nichteintretensvotum 
noch einmal das Wort zu ergreifen. Ich habe die Debatte ver-
folgt und möchte zwei Punkte herausgreifen, die mir beson-
ders wichtig erscheinen, 
Die Befürworter des EWR-Vertrages haben oft davon gespro-
chen, dass es für die Schweiz eine Chance darstelle, einem 
dynarnischen, prosperierenden Wirtschaftsraum anzugehö-
ren, Ihnen möchte ich doch sagen: Ich bitte Sie, schauen Sie 
sich heute um und betrachten Sie die Wirklichkeit 9 bis 
10 Prozent Arbeitslose im Durchschnitt sind die Wirklichkeit 
England ist in einer Rezession, Frankreich ist in einer Rezes-
sion, Deutschland steht am Ende des Booms, und England 
kann sich nicht wehren, weil seine Zinsen an die D-Mark 
bunden sind. Das ist die heutige Wirklichkeit Wenn wir in 
Schweiz unsere momentane Stagnation, ja Rezession in der 
Wirtschaft beklagen, dann muss ich Ihnen sagen: Auch im 
Ausland - ich arbeite auch in.der EG -liest man jeden Tag von 
Betriebsschliessungen, Strukturveränderungen, Massenent-
fassungen und all jenem mehr, was uns ja Sorgen bereitet 
Wenn ich mit den EG-Bürgern rede, die bereits mit einem Teil 
des Acquis - dem Vertragswerk, dem wir jetzt teilweise zustim-
men sollen gesegnet sind, dann sagen sie, dass sie gerne 
mit dem Lebensstandard tauschen möchten, den die Schwei-
zer Bürgerin oder der Schweizer Bürger hat Dieser Lebens-
standard wurde ohne das EWR-Abkommen erarbeitet 

zweiter Punkt, der aus der Debatte herauskristallisiert 
kann, Isolation, die Wie weiter? 

Ich habe in meinem 
wie ich mir eine C~,'#'~,h., 

teraler Basis vorstelle. Ich Herr Bodenmann hat bei 
meinem Nichteintretensreferat nicht zugehört Auf jeden Fall 
bekam ich ausser pauschalen Aussagen wie «So etwas ist 
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nicht möglich" keine einzige Antwort auf die Frage, ob es mög-
lich sei, so weiter fortzuschreiten oder nicht Wir haben also 
durchaus konstruktiveVorschläge gemacht 
ich erinnere Sie daran: Obwohl behauptet wird, ein bilaterales 
Abkommen mit der EG sei nicht mehr möglich, wurde vor rund 
einem Monat das Versicherungsabkommen mit der EG abge-
schlossen. Glauben Sie denn, dass die Europäische Gemein-
schaft in Zukunft keine bilateralen Abkommen mehr abschlies-
sen .vird beispielsweise mit den USA, Japan, Ungarn, der 
Türkei oder aber mit ihrem zweitbesten Kunden, der Schweiz? 
Das glaube ich als Pragmatiker nicht Ich bin überzeugt, dass 
wir auf dem pragmatischen Weg, nämlich bei Fortführung der 
bilateralen Politik, die besten Chancen für die Schweizer Wirt-
schaft und für den Schweizer Staat eröffnen. 
Eine Uebergangslösung brauchen wir nicht, und um eine sol-
che handelt es sich ja Der Bundesrat hat sich in seinen ver-
schiedenen Berichten respektive Botschaften ganz klar aus-
gesprochen, und das kann man nicht mehr wegdiskutieren. 
Eine Uebergangslösung würde sogar unsere Verhandlungen 
mit der EG in einem negativen Sinn präjudizieren, denn wir ha-
ben ja ein Beitrittsgesuch gestellt Ohne den EWR verhandeln 
wir mit der EG sicher besser als mit der Einbindung in den 
EWR. 
Bleiben wir also europaoffen, bleiben wir weltoffen! Geben wir 
uns nicht mit einer Uebergangslösung zufrieden und seien wir 
gegen den EWRl 

Dettling: Herr Bundesrat Koller, seines Zeichens Rechtspro-
fessor, hat jüngst in einem Zeitungsimerview den EWR-Vertrag 
als eine "Verlobung» mit der EG charakterisiert Wie aber im 
Volksmund allgemein bekannt und in Artikel 90 unseres ZGB 
festgehalten, ist das Verlöbnis das gegenseitige Versprechen 
der Brautleute, einander später zu heiraten. In Erinnerung zu 
rufen ist ferner, dass die Auflösung des Verlöbnisses mit nicht 
unbedeutenden Rechtsfolgen verknüpft werden kann. 
Ich meine, dieses Bild sei es wert, hier etwas näher ausge-
leUChtet zu werden. Exakt die Marschrichtung einer Verlobung 
hat uns nämlich der Bundesrat in all seinen jüngsten Verlaut-
barungen stets vorgegeben. Insoweit handelte er konsequent, 
wenn er auch seine klare Zielrichtung heute unter dem Druck 
der Oeffentlichkeit etwas abschwächt Ueber diese Tatsache 
helfen weder die taktisch angestrebte Trennung von EWR-Ver-
trag und EG-Beitritt noch die damit verbundene Rhetorik hin-
weg. Selbst wenn Volk und Stände später in einer separaten 
Abstimmung darüber befinden können, ist die Option weitge-
hend theoretischer Natur, denn es gilt auch hier: Wer A sagt, 
muss über kurz oder lang auch B sagen, wenn man sich nicht 
vollständig auseinanderleben will. Der Bundesrat hat es leider 
in seiner Botschaft versäumt, Bestand und Dauerhaftigkeit des 
EWR-Vertrages im mutmasslichen politischen Umfeld auszu-
leuchten. In Wirklichkeit wird es mit dem EWR-Vertrag schon 
bald einmal schwierig werden: Oesterreich, Schweden und 
Finnland haben die erklärte Absicht, der EG beizutreten, Nor-
wegen wird wohl bald ein Gleiches tun. Nach diesem realisti-
schen Szenario würden wir zusammen mit Liechtenstein und 
Island den Rest-EWR bilden. Glauben Sie, dass wir dann in 
Brussel noch Verständnis für das dort heute schon ais exo-
tisch geltende Bündnis erfahren können? Glauben Sie allen 
Ernstes, dass Brüssel die schwerfällige Kommunikationsbüro-
kratie für den Rumpf-EWR noch aufrechterhalten wird? 
Der Umgang mit dem kleinen, widerborstigen Dänemark hat 
deutlich gezeigt, wie nicht willfährige Genossen in Brüssel be-
handelt werden. Es ist auch in der schweizerischen Verhand-
lungsdelegation ein offenes Geheimnis, dass bei der aufge-
zeigten Redimensionierung des EWR-Bündnisses ein neuer 
Vertrag ausgehandelt werden müsste. Es gilt dabei auch zu 
bedenken, dass nicht nur die Schweiz, sondern auch die EG 
als den kann. 

dass 
immer mehr zur \""Ilin'~o"r",ti"n 
auch ein voll 
union auf längere Sicht ah,',",c,,.,,.,oni,, 

sehe Union ohne eine "",moi"",,,,,,,,., 
politik. 
Aus all diesen Gründen hat unsere reChtliche Option, das 

heute dem EWR abgegebene Eheversprechen später wieder 
auflösen zu können, politisch einen äusserst bescheidenen 
Stellenwert, wenn wir dabei nicht übermässig Schaden neh-
men wollen. Auch der Einfluss der «EG-Befürworter um jeden 
Preis» wird zunehmen. Man braucht kein Prophet zu sein, um 
heute voraussagen zu können, dass uns diese Kreise dereinst 
nachhaltig ins Gewissen reden werden, dass der EG-Voilbei-
tritt die logische Folge des EWR-Vertrages sei. Ich höre aber 
auch schon jene Leute ins gleiche Horn stossen, welche zur-
zeit ausschliesslich für den EWR als Dauerlösung votieren und 
einen EG-Beitritt ablehnen; denn es wird dannzumal, im Ge-
gensatz zu heute, tatsächlich gar keine andere Alternative 
mehr geben. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der EWR als 
Dauerlösung eine Illusion ist, was übrigens auch der Bundes-
rat in seinem Integrationsbericht mehr oder weniger freimütig 
zugibt Wer anders denkt, macht die Rechnung ohne den 
Brüsseler Wirt Er gaukelt vor, einen «EWR-Sonderfall 
Schweiz,. auf die Dauer aufrechterhalten zu können, ohne je-
mals das abgegebene Eheversprechen einlösen zu müssen. 
Deshalb bin ich der Auffassung, dass uns die bisher bewährte 
bilaterale Zusammenarbeit weiter führt, was zwar in Zukunft 
nicht einfacher sein wird, aber dennoch nicht ausgeschlossen 
ist Sie verschafft uns eine bessere Option, als dies der EWR-
Vertrag als Vorhof zur EG tut 
Vor allem aus diesem Grunde lehne ich die Vorlage ab, weil ich 
mir die «Maastrichter EG» nicht durch die Hintertüre des EWR-
Vertrages aufzwingen lassen will. 

Blocher: Diese EWR-Debatte ist eine parlamentarische 
Pflichtübung. Die Beschlüsse sind am Montag oder schon frü-
her gefasst worden, und es ist nicht so wesentlich, ob der Ver-
trag mit ein paar Stimmen mehr oder weniger gutgeheissen 
wird. Ich stelle mich dieser Debatte, weil ich mich nicht dem 
Vorwurf aussetzen will, ich spreche im Parlament nicht 
Ich bin aufgefordert worden, zu sehr vielen Dingen Stellung zu 
nehmen. Aber Sie begreifen, dass ich das nicht in fünf Minuten 
tun kann. Sie haben auch mirfünf Minuten gegeben. Wenn ich 
eine Stunde sprechen könnte, würde ich Ihnen das alles aus-
führen. 
Diese Debatte ist aber nicht nur eine Debatte über den EWR, 
sondern sie ist auch zu einem Test für die Glaubwürdigkeit 
schweizerischer Politik und schweizerischer Politiker ge-
worden. 
Nicht nur der Wechsel in der Integrationspolitik in den letzten 
Jahren ist fragwürdig. Aber dieser ist es auch: Noch 1989 kla-
rer, sauberer Bericht des Bundesrates und des Parlamentes, 
warum die Schweiz der EG nicht beitreten könne. Dann Vor-
schlag der EG nicht von uns, nicht von der Efta, sondern von 
Herrn Delors -, man solle den EWR-Vertrag machen. Es wurde 
erklärt, man schliesse einen EWR-Vertrag ab, damit man nicht 
in die EG müsse. Man schliesse aber nur einen Vertrag ab, 
wenn die Weiterentwicklung des Rechts durch uns mitbe-
stimmt werden könne. Am Schluss ist ein Vertrag herausge-
kommen, wo wir das nicht tun können! Dann hat man erklärt: 
Wir unterzeichnen den Vertrag trotzdem Das sei aber kein 
Nachteil, denn mit dem EG-Beitritt werde dieser Mangel beho-
ben. Das sei auch Integrationspolitik. Heute hat man gemerkt, 
dass das beim Volk etwas gefährlich ist, und jetzt erklärt man: 
Nein, nein, man kann den EWR auch als selbständige Lösung 
akzeptieren. 
Sie versuchen heute, EWR und EG zu trennen. Sie müssen 
aufpassen, dass Sie Ihre Meinung nicht ändem, bevor die 
TInte auf dem Papier trocken ist, auf dem Sie Ihre Meinung 
kundgetan haben. Ihnen veraltet das Wort schon im Munde. 
In seinem Bericht vom 18. Mai 1992 (92. 053, Seite IV/2) - das 
ist also noch nicht allzu lange her hat der Bundesrat erklärt: 
"Wir beschlossen. den EG-Beitritt als Ziel unserer 

und den EWR als 
besonders auch inrienoollti~)cn \Mlt~nTlnp 
auf dieses Ziel zu hol·y",,.'ht<>n 

Sie können auf diesen Seiten des Berichtes 92. 053 lesen, was 
Sie woilen - es tönt immer -: Das Ziel sei, «der EG beizu-
treten und den EWR als auf dem Weg dorthin zu be-
trachten», Das ist unsere Integrationspolitik! 
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Sie können weiterlesen, es ist alles auf wenigen Seiten zusam-
mengefasst: "Die Verbindung zwischen den beiden Vorhaben 
(EWR und EG) besteht darin, dass der EWR eine optimale Vor
bereitung für einen Beitritt darstellt, da er bereits den wesent-
lichsten Teil des Gemeinschaftsrechts Cacquis communau-
taire') umfasst, das die Schweiz im Falle eines Beitritts über-
nehmen würde.» (vgl. Seite IV/9) Ich muss nicht weit blättern, 
zweimal pro Seite kommen Sätze wie: "So stellt die Beteili-
gung am EWR für die Schweiz einen substantiellen Schritt in 
Richtung des Beitrittes zur EG dar.» 
Und heute wollen Sie dem Schwelzervolk sagen, es solle jetzt 
auf einen Zug aufspringen; aber über den Bahnhof reden Sie 
nicht und sagen, es gebe gar keinen Bahnhof. Und Sie glau-
ben, dass Ihnen das Schweizervolk das abnimmt! 
Der dauemde Wechsel kommt auch sonst zum Ausdruck. Ich 
bin in wirtschaftlichen Gremien. Ich frage dort nach den Vortei-
len: Offener Arbeitsmarkt, heisst es. Ein offener Arbeitsmarkt, 
ich anerkenne das, bringt ein grösseres Reservoir an Arbeits-
kräften und eine Senkung des Lohnniveaus oder zumindest 
ein weniger starkes Ansteigen. Ich verurteile das nicht Aber 
ich verurteile, dass man so tut, als sei das nicht der Fall. 
Oder die Oeffnung der Grenzen für die Ausländer gegenüber 
dem EWR: Hier zu erklären, es komme dann gar keiner, um 
hier zu arbeiten! Wie kann man ein Volk für so dumm verkau-
fen? Warum haben wir denn die heutigen einschränkenden 
Gesetzesbestimmungen? 
Ich stehe dazu: Der EWR hat zinstreibende Wirkung. Ich sage 
nicht, die Zinsen würden höher oder tiefer. Aber der EWR ist ei-
ner der Faktoren, die zinstreibende Wirkung haben. Je mehr 
die Schweiz der EG zugerechnet wird, um so mehr wird aus 
diesen Gründen das Zinsniveau nach oben gedrückt. Das hat 
Folgen für das Gewerbe, für die Industrie, für die Mieten, für die 
Landwirtschaft usw. 
Die Steuern werden steigen. Es ist gar nicht möglich, dass wir 
in diesem internationalen Verbund mitmachen und Politiker 
lieben es natürlich, dort mitzumachen -, ohne dass die 
Steuern steigen. 
Zur Diskriminierung: Das ist eine ernste Sache. Aber wir wer-
den nicht in dem Sinne diskriminiert, dass wir bei guten Lei-
stungen nicht mehr verkaufen könnten. Ich spreche als Ex-
portunternehmer, der 65 Prozent der Produkte in die EG ex-
portiert Wir können doch nicht wegen ein paar Exporterleich-
terungen einen Vertrag abschliessen, der uns verpflichtet, 
80 Prozent fremdes Recht zu übernehmen, und uns bei der 
Weiterentwicklung nur noch ein Anhörungsrecht zugesteht 
Das ist ein Kolonialvertrag! Das ist eines freien Volkes unwür-
dig, und das kann nur ein Volk genehmigen, das ausseror-
dentlich schwach ist oder eine sehr schwache Classe potitique 
hat - und mir scheint es bald, es sei so. (Teilweiser Beifall) 

Wyss: Den Integrationsbericht (Bericht 92.053) werden wir 
nächste Woche behandeln. Viele der Punkte, die wir jetzt ge-
hört haben, gehören dorthin. Die Frage der Entkoppelung zwi-
schen EWR und EG muss dort klargestellt werden. Die ver-
schiedenen Punkte, die jetzt von verschiedenen Herren ange-
führt worden sind, müssen wir klar analysieren, und wir müs-
sen klar dazu Stellung nehmen. . 
Es gibt auch andere Wirtschaftsvertreter. Ich bin nicht Unter-
nehmer, ich bin Vertreter eines Verbandes. Andere haben hier 
auch gesprochen. Aber ich kann Ihnen immerhin mitteilen, 
dass der Grossteil der Exporteure anders denkt, als Expor-
teure jetzt gesprochen haben; und ein Grossteil der Impor-
teure denkt anders als Importeure, die heute das Wort ergriffen 
haben. "/.Jer ist nun dümmer, wer ist gescheiter? Das ist es, was 
in diesem Saal eben stattfindet das bedaure ich an und für 
sich -: Wir machen diese Frage zu einer Glaubensfrage. 
In der Nordwestschweiz beispielsweise, dies ist durch Umfra-
gen haben die meisten Firmen zum EWR klar ja ge-
sagt Sie die Arr'.:>it>:>m",rkct",r,,,,h,,,,,,,,n 

Grunde genommen jetzt gemacht worden ist, wenn man stän-
dig versucht, den EWR-Vertrag mit dem EG-Beitrittsgesuch zu 
mischen. 
Ich weiss einfach nicht, was die Gegner im Schilde führen. Ent-
weder wollen sie nicht wahrhaben, dass es sich in erster Linie 
um ein wirtschaftspolitisches Abkommen handelt - wobei ge-
wisse institutionelle Mängel da sind, die ich aber akzeptieren 
kann -, oder aber sie nutzen bewusst die vom Bundesrat 
durch seinen dritten Integrationsbericht (92.053) entstandene 
Verwirrung aus, um das Stimmvolk zu verunsichern. Anderer· 
seits wird von diesen Gegnern aber verschwiegen, dass die 
Schweiz den EWR-Vertrag auch künden kann. Verschwiegen 
wird, dass am 1. Januar 1993 der Binnenmarkt innerhalb der 
EG beginnt - mit oder ohne Schweiz. Verschwiegen wird, dass 
noch harte Verhandlungen über einen EG-Beitritt der Schweiz 
notwendig sind, Wohlweislich verschwiegen wird, dass auch 
noch Volksabstimmungen notwendig sind. Es wird auch ver· 
schwiegen, dass wir verschiedene Probleme zu lösen haben. 
Es wird zwar gesagt, wir müssten uns öffnen, es brauche frei-
ere Gesetze. Aber die meisten derjenigen, die so gesprochen 
haben, haben bisher Fortschritte in diesem Land verhindert 
Es sind Bremser am Werke, die das Gegenteil behaupten, nur 
um dem Volk zu zeigen, dass man es anders machen könnte, 
Ich gehöre zu denen, die bereit wären, Gesetze aufzugeben; 
aber dann müssten alle mitmachen. Ich glaube jedenfalls 
nicht daran, dass dies jetzt plötzlich möglich ist. 
Wenn unsere Vorfahren 1848 und 1874 bei der Verabschie· 
dung unserer Bundesverfassung auch immer nur die schlech-
testen aller möglichen Auswirkungen vor Augen gehabt hät-
ten, wären wir heute noch ein Volk der Hirtenknaben und nicht 
ein wirtschaftlich und politisch starkes und stabiles Land. Wir 
dürfen die anstehenden Aufgaben nicht immer im negativen 
Sinne zu Tode debattieren, sondern müssen endlich bereit 
sein, verantwortungsbewusst, aber doch optimistisch auch 
Wagnisse in Angriff zu nehmen. Sicher ist der EWR-Vertrag ein 
gewisses Wagnis. Wir dürfen diesen Schritt aber auch wirkliCh 
wagen. Denken wir dabei an unsere Jugend, der mit diesem 
Schritt eine Zukunft eröffnet wird, die sie selber aus- und wei-
terbauen kann. Vergessen wir für einmal den kleinlichen Per-
fektionismus und halten wir uns natürlich'vertragstreu, aber 
doch offen und liberal- an den Pragmatismus. 
Sagen wir ja zum EWR-Vertrag! Kämpfen wir dafür, dass wir 
qualitativ unseren Standard halten können, dann wird es uns 
auch sozialpolitisch und wirtschaftspolitisch mit dem Europäi-
schen Wirtschaftsraum gutgehen, bei welchem 12 EG-
Staaten - und neben den anderen Efta-Staaten hoffentlich 
auch wir - mitmachen werden. 

Jaeger: Von einem bin ich überzeugt; die Auseinanderset-
zung, die wir vor einer Viertelstunde hier erlebt haben, war für 
mich Anschauungsunterricht, wie wir diese Debatte nicht füh-
ren dürfen: Wenn die Auseinandersetzung um ein Jahrhun-
dertproblem zum Stellvertreterschauplatz für persönliche Po-
lemiken, Abrechnungen und Animositäten wird, wird am 
Schluss ein Scherbenhaufen für unser ganzes Land übrigblei-
ben , welche Seite auch immer gewinnt Wir sollten versuch"m, 
auf dem Boden der Sachargumente zu bleiben, statt be-
schuldigen, zu verdächtigen und zu verteufeln. 
Jetzt richte ich mich an die Alleingänger, an die "Opposition". 
an ihre prominentesten Vertreter. Ich könnte Herrn Blocher 
und stellvertretend für ihn Wolfgang Amadeus Mozart erwäh-
nen. Herr BIoeher hat ihn neustens als Uebervater angerufen. 
und er hat sein VerhältniS zu Mozart auf die politiSChe Ebene 
übertragen. Ich glaube behaupten zu dürfen, dass man es 
auch anders sehen kann, dass gerade Mozart diese Frage 
wahrscheinlich doch in einem breiteren Zusammenhang 
sehen hätte als nur auf der Unie der negativen Argumente. 
mit komme ich zu einem Punkt, der mir schon in der Kommis-
sion zu schaffen machte. Herr Blocher, Sie haben den Bun-
desrat kritisiert Aber ich muss doch sagen: Der Bundesrat be-
müht sich und um die richtige Wir alle, die 
diese richtige Entscheidung suchen, erkennen, es Vor-
und Nachteile dass die EG kein Schlaraffenland ist, WIS-
sen wir sicher auch. Aber die EG ist auch kein Friedhof und 
keine «Titanic". sondern ein Staatenverbund, der sich bewegt, 
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der sich weiterentwickelt, der Risiken für uns und unsere Wirt-
schaft, für unsere Gesellschaft, unsere Umwelt in sich birgt, 
aber auch Chancen bringt Wenn wir abwägen, kommen wir 
zu unterschiedlichen Resultaten. Aber, Herr Blocher, bei allem 
Respekt vor Ihrer hohen Intelligenz: So gescheit können nicht 
einmal Sie sein, dass Sie nachweisen können, dass es nur Ar-
gumente gegen einen E\lIlR-Beitritt, gegen ein Mitmachen in 
Europagibt 
Es wurde hier die Theorie der Konvergenz aufgeworfen. Die 
Löhne, die Zinsen, die Arbeitslosigkeit, die Inflationsraten wür-
den sich sehr bald einmal angleichen. Wir hatten gestern auch 
Gelegenheit, ein pikantes Duell zwischen Herrn Strahm Rudolf 
und Herrn Leuenberger Moritz mitzuerleben. Ich würde sagen, 
es hatten beide recht Ich muss Ihnen, Herr Strahm, sagen, 
dass es sicher richtig ist, dass die ökonomische, die wäh-
rungspolitische Integration eine Voraussetzung für eine An-
gleichung der Zinsen und der Löhne ist Aber es ist so wie im-
mer in der Praxis: Es gibt noch viele andere Faktoren, die letzt-
lich dafür sorgen, dass die Lohn- und Zinsunterschiede sogar 
innerhalb der einzelnen integrierten Räume nicht kleiner, son-
dern sogar grösser werden. Dafür gibt es Belege. Denken Sie 
daran, dass die Währungsunion eher wieder in weitere Ferne 
gerückt ist, gerade wegen diesen Divergenzen. Wer garantiert 
übrigens, dass die Zinsen in der EG in der Zukunft nur immer 
steigen werden? Woher wissen Sie das eigentlich? Das muss 
gar nicht so sein! Auch da könnte sich die Situation ändern. Es 
könnte vielleicht sogar so sein, dass in fünf Jahren hier jemand 
steht und sagt: Wir wollen auf das EG-Zinsniveau herunter-
kommen! Das wäre durchaus denkbar. 
Ihre Alternative, Herr Blocher, sind bilaterale Verhandlungen. 
Wer wollte so naiv sein zu glauben, dass die kleine Schweiz 
gegenüber einer EG, die sich zusammen mit den Efta-Staaten 
zu einem grossen Wirtschaftsblock entwickelt, noch Raum 
hätte, mit dem EWR nachher bilaterale Abkommen ähnlich 
dem Versicherungsabkommen abzuschliessen? 
Natürlich gibt es auch das Diskriminierungsrisiko: die Steck-
dose, die wir auch ohne EWR-Mitgliedschaft plötzlich anglei-
chen müssen, oder die Zertifizierungen für einzelne Produkt-
normenerfüllungen, auf die wir warten müssen; das wird kom-
men. Das sind Realitäten. Herr Blocher, ich möchte Sie bitten, 
auch solche Realitäten einmal zur Kenntnis zu nehmen. Sie 
kennen sie natürlich; aber geben Sie zu, dass das wirklich Pro-
blemesind! 
Auch die EG hat natürlich Anrecht auf Souveränität Sie kann, 
darf und wird diskriminieren. Ihre Mitglieder haben sich zu-
sammengerauft, und sie werden die Vorteile nicht einfach auf 
Drittstaaten ausdehnen, die in der Sache nicht mitmachen, 
nicht mitgestalten wollen. 
Zum Schluss ein letztes Argument: Man warnt immer vor der 
Uebermacht Deutschlands im Rahmen der EG. Aber wenn die 
Schweiz im EWR nicht mitmacht und in der EG nie mitmachen 
wird, dann wird Deutschland möglicherweise unser letzter An-
walt in diesem Europa bleiben. Damit werden wir möglicher-
weise zum Satelliten werden und vielleicht sogar in den Status 
eines 14. deutschen Bundeslandes kommen. Das will ich 
nicht 
Wir Befürworter wollen keine Entscheidungen unter Unsicher-
heit treffen. Aber gibt es überhaupt politische Entscheidungen 
unter perfekter Sicherheit? Wir wollen unsere Identität in die-
ses Europa einbringen. Wir wollen mitgestaiten und mitbe-
stimmen, und wir wollen diese Chance wahrnehmen. Geben 
Sie uns doch diese Chance. 
Im Gegensatz zu vielen, die sich heute skeptisch geäussert 
haben - ich respektiere ihre Argumente, auch die Ihrigen, Herr 
Blocher, sie sind sicher sehr schwergewichtig -, bin ich abt;r 
überzeugt, dass es sich dereinst gelohnt haben wird, den Ver-
such gewagt zu haben, unsere Identität in dieses ein-

eine eigenständige Rolle zu und 

Stamm Luz!: Es wird gesagt, wir müssten auf Ge-
biet, bei der Demokratie, Konzessionen machen, um die wirt-
schaftlichen Vorteile zu erreichen. Ich sehe diese wirtschaftli-
chen Vorteile nicht Deshalb bin ich gegen den EWR. 
Was bringt Sie denn dazu zu sagen, wir hätten wirtschaftliche 

Vorteile? In jedem ökonomischen Lehrbuch steht selbstver-
ständlich: Wenn Sie eine freie Wirtschaft haben, wenn Sie die 
Grenzen falleniassen, dann haben Sie einen höheren Lebens-
standard. Es ist aber eine völlig andere Frage, ob eine kleine 
Volkswirtschaft, wie wir sie sind, ob ein kleines Land, wenn es 
die Grenzen öffnet, dieselben Vorteile hat Ein Beispiel: Wir 
hatten bei der Rezession 1973 die Situation, dass Hunderttau-
sende von ausländischen Saisonniers und Jahresaufenthal-
tern nicht mehr in die Schweiz zurückgekommen sind. Stellen 
Sie sich vor, wir hätten den EWR bereits in den sechziger Jah-
ren gehabt! Die Familien wären nachgezogen, und unser So-
zialnetz hätte alle die Arbeitslosen auffangen müssen. Ich ga-
rantiere Ihnen: Der Wohlstandsverlust, den wir gehabt hätten, 
wäre weit über die 0,6 Prozent hinausgegangen, von denen 
heute die Rede ist, wenn in den Gutachten gesagt wird, mit 
etwa 0,6 Prozent Wohlstandsgewinn pro Jahr könnten wir im 
Falle des EWR-Beitrittes rechnen. 
Es ist mir klar, dass sich Interessengruppierungen - auch Wirt-
schaftsgruppierungen - für den EWR einsetzen, weil sie ihre 
Vorteile sehen. Aber sie sehen die Nachteile nicht, oder sie 
stellen sie nicht in Rechnung. Sie stellen die sozialen Kosten 
nicht in Rechnung. Diese beginnen bereits bei der Ausbildung 
der Ausländer in den Schulen. Falls es zur Steigerung der Kri-
minalrate kommt, sind das auch Kosten. Aber vor allem sind 
es die Kosten der Arbeitslosigkeit, die wir voll tragen müssen. 
Es gibt nur einen Grund, dem EWR beizutreten: wenn wir von 
der EG boykottiert würden, das heisst, wenn wir diskriminiert 
würden. Ais ich die Botschaft zu lesen begann, bin ich noch 
davon ausgegangen, es gäbe konkrete Beispiele: die Swissair 
könne in Europa nicht mehr landen; die ABB könne aus die-
sem und jenem Grund nicht mehr exportieren. Was habe ich 
gefunden? Nichts von alldem; Vermutungen schon, aber 
keine Beispiele. Was habe ich in der Botschaft für eine Grund-
stimmung gefunden? Es war überall dasselbe: Ein Beispiel 
nach dem anderen, bei welchen Missstände in der Schweiz, 
interne Missstände, dargelegt wurden, verbunden mit der 
Hoffnung, dass wir diese Probleme lösen könnten, wenn wir 
jetzt die Grenzen öffneten. Das ist wohl nicht der richtige Weg. 
Wenn Sie wie ich das Gefühl haben, dass wir bei der For-
schung nicht mehr Weltspitze sind, dann können wir dieses 
Problem morgen lösen: Wir können die finanziellen Mittel ver-
doppeln. Wenn Sie das Gefühl haben, wir hätten eine 
schlechte Ausländerpolitik, wenn sich Leute in der Industrie 
beschweren müssen, dass sie nicht einmal die Techniker und 
Ingenieure, die sie brauchen, zugeteilt erhalten, dann können 
Sie diese Missstände morgen beheben, indem Sie die Ge-
setze entsprechend anpassen. Ich garantiere Ihnen: Wenn wir 
die Steuergesetze entsprechend ausgestalten und Baubewilli-
gungsverfahren in der Schweiz haben, welche diesen Namen 
verdienen, haben Sie weder Banken noch Industrien, die ab-
wandem. 
Man muss vorsichtig sein, wenn man die EWR-Gegner pau-
schal als SCharfmacher, als Angstmacher, als Populisten be-
zeichnet Ich habe versucht, Ihnen ökonomische Gründe an-
zugeben, nur ökonomische Gründe, weshalb ich gegen den 
EWR bin. Wenn die Schweiz die Kraft aufbringt, die Dinge 
selbst die internen Probleme selbst zu !ösen, 
dann ist eine Zukunft ohne EWR besser als eine mit Wenn 
man ehrlich ist, muss man zugeben, dass die ökonomischen 
Unsicherheiten so grass sind, dass man sich nicht festlegen 
kann. Ich bin überzeugt, dass Herr Hauser, wenn er das Gut-
achten 1974 geschrieben hätte, gesagt hätte, es komme we-
gen der Rezession sicher keine Zuwanderung. Hinterher hätte 
er das Gegenteil gesagt Hier Aussagen zu machen ist ausser-
ordentlich schwierig. 
Solange ich keine Boykottmassnahmen sehe, kann ich nicht 
für den EWR sein. Wenn ich das nicht bin, ist das sicher 
keine der Schweiz soo-

David: Jetzt, am Schluss dieser ist der 
kommen, sich mit einigen der Argumente 
zen. Wir sind es dem Stimmbürger schuldig, darauf zu verzich-
ten, uns nur Schlagwörter um die Köpfe zu hauen und auf Ar-
gumente nicht einzutreten. 
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Ich habe grosse Mühe mit der grünen Fraktion und ihrer Argu-
mentation. Sie wirft den Europäern Egoismus vor. Europa ist 
es gelungen, in vierzigjähriger, mühsamer Arbeit den Frieden 
zu sichern und dem Nationalismus den Kopf abzuschlagen. 
Wie könnte man heute hoffen und erwarten, dass dieser Konti-
nent, wieder in Nationalismus zurückgefallen, etwas für die 
Dritte Welt tun könnte? Er würde wieder zur Gefahr für diese 
Dritte Welt! Ich glaube auch nicht, dass wir den Europäern 
"Predigten» halten können, wenn wir die Zusammenarbeit in 
Europa verweigern und dennoch offenkundig bezüglich Frie-
den und Wohlstand von diesem Europa profitieren. Die Hal-
tung der Verweigerung entspricht nicht der humanitären Tradi-
tion unseres Landes. 
Eine Bemerkung zur Oekologie: Nirgends auf der Welt hat das 
ökologische Bewusstsein einen so hohen Stand erreicht wie in 
diesen westeuropäischen Ländern, zu denen wir uns zählen. 
An der Gipfelkonferenz von Rio wäre nichts passiert, wenn 
nicht diese Länder das Ruder ergriffen und die Meinung der 
Welt beeinflusst hätten. Glauben Sie, Frau Bär, wir könnten bei 
unseren Nachbarn Verständnis fürwichtige ökologische Anlie-
gen finden, wenn wir hier Oberlehrer spielten und unsere Zu-
sarnrnenarbeit verweigerten? Das ist nicht der Weg, der Oeko-
logie auf dem ganzen Kontinent und auf dem Globus zum 
Durchbruch zu verhelfen. 
Ein weiteres Argument: Herr Rudolf Strahm und Herr Blocher 
behaupten beide was auch signifikant ist _., die Hypothekar-
zinsen würden bei einem Ja zum EWR 10 Prozent und mehr 
betragen. Wir wissen als Oekonomen, dass die Hauptursache 
unseres Zinsniveaus hier in der Schweiz die Stabilität unseres 
Landes ist und nichts anderes. Diese Stabilität beruht in erster 
Linie auf unserem sozialen Frieden und auf unserer sozialen 
und staatlichen Ordnung. Diese Stabilität hat uns bis jetzt eine 
Risikoprämie garantiert. Euro pa ist stabiler geworden, die Risi-
koprämie wird kleiner. Glauben Sie aber - Sie, die über das 
linsproblem diskutieren -, mit einem Nein zum EWR bewirk-
ten wir, dass die Schweiz als Insel der Stabilität in Europa be-
trachtet wird und dass die Leute wissen, was jetzt in der 
Schweiz geschieht? Das Gegenteil wird der Fall sein, davon 
bin ich überzeugt. Die Stabilität in der Schweiz wird gefährdet, 
und das wird die effektive Ursache sein, weshalb die Zinsen 
bei uns, wenn wir nein sagen, steigen werden. 
Herr Blocher hat vorhin ausgeführt, die Löhne würden sinken. 
Er weiss, dass die Löhne in der Schweiz auf zwei Säulen ru-
hen: einerseits auf dern Arbeitswillen und der Ausbildung un-
serer BeVÖlkerung und anderseits auf der Tatsache, dass wir 
unsere Produkte im europäischen Binnenmarkt absetzen kön-
nen. Er will die zweite Säule umstossen und behauptet, damit 
würden unsere Löhne gesichert. Das ist nach meiner Meinung 
Parolenpolitik, das ist Politik, die sich nicht an den ökonomi-
schen Realitäten unseres Landes orientiert 
Herr Blocher, HerrWalter Frey und viele andere haben uns hier 
gesagt, man solle doch endlich in unserem eigenen Lande de-
regulieren. Wir würden dann alle Nachteile überwinden, die 
uns der Alleingang bringe. Herr Bonny hat ebenfalls ausge-
führt, das sei der richtige Weg. Was bedeutet aber deregulie-
ren? Einseitig deregulieren - Frau Spoerry hat das mit Recht 

bedeutet, dass wir den andern die Tore zu unseren 
selbst jedoch die Tore zu den andern Märkten 

verschlossen finden. Frau Spoerry hat darauf hingewiesen, 
dass uns die SVP jetzt ein entsprechendes Papier für den Ar-
beitsmarkt vorlegt: Die SVP verlangt. dass wir unsern Arbeits-
markt an den EWR-Ordnungen orientieren und öffnen. Uns 
Schweizern aber soll der Arbeitsmarkt in Europa versperrt blei-
ben. Das ist doch eine absurde Politik, das ist eine Politik zu 
Lasten unserer jungen Bürger, die in Europa nicht arbeiten 
dürfen. 
Die SVP ist DamIT komme ich zum Schluss: 

schweizerischen 

hat sich dafür entschieden, dieser Herrn Blocher 
In meinen Augen würden Fair-

es bei dieser Sachlage \I"""r,n<"., 

dass die SVP die vor der Volksabstimmung ver-
lässt - diese Regierung, gegen die sie jetzt das Misstrauen 

schürt Verlassen Sie doch die Regierung und sagen Sie dem 
Volk, nach dem Nein kämen Sie und würden eine Alternative 
anbieten! Von dieser Alternative hätte ich heute an diesem Pult 
etwas hören wollen. Nichts haben wir zur Kenntnis nehmen 
können, weit und breit nichts, und das sollte uns alle warnen. 

Steinegger: Ich habe aufmerksam zugehört, um die Rezepte 
der EWR-Gegner für die Zukunft kennenzulernen. Ich habe 
aber vor allem Ressentiments gehört Einige haben die Tatsa-
che des Binnenmarktes noch nicht zur Kenntnis genommen. 
Viele kritisieren die EG. Delors, Mitterrand und Kohl werden 
ohne Zweifel beeindruckt sein. Der Schweiz hilft es aber 
nichts. 
Von seiten der EWR-Gegner ~ links und rechts ist in der 
Vergangenheit viel Weltuntergangsstimmung verbreitet wor-
den. Plötzlich soll nun dieses angeblich so heruntergewirt-
schaftete Gebilde Schweiz mit den anscheinend dümmsten 
Politikern und Verbänden vor der Berührung mit dem Binnen-
markt geschützt und vor Anpassungen bewahrt werden. Man 
feiert das Freihandelsabkommen. Man soll das tun, das war 
eine grosse Leistung. Für den Ausbau dieses Abkommens 
fehlt aber jetzt der Partner. Die Gegner werden die EG und 
die übrigen Efta-Länder nicht herbeireden können. Seit Be-
ginn der achtziger Jahre läuft die Entwicklung Richtung Iniän-
derbehandlung und Nichtdiskriminierung, nicht jedoch Rich-
tung Ausbau Freihandel. Offenbar geblendet vom biblischen 
Bild des verlorenen Sohnes erwartet man aber, am Schluss 
am besten behandelt zu werden, oder man pflegt schlicht 
Selbstüberschätzung und hofft, den 380 Millionen Menschen 
der EG den Meister zeigen zu können. Ueberheblich ist auch 
die Argumentation wegen der Uebernahme von 80 Prozent 
fremden Rechts: Heisst das dann, wir müssten verlangen, 
dass die EG und die übrigen Efta-Staaten in Zukunft 80 Pro-
zent des Schweizer Rechts zu übernehmen hätten, um den 
Binnenmarkt zu organisieren das Recht dieser dummen 
Classe politique aus der Schweiz? 
Herr Walter Frey hat richtig anerkannt, dass das Freihandels-
abkommen im wesentlichen nur den Güteraustausch regelt 
Er hat aber gesagt, die Dienstleistungsunternehmungen hät-
ten ihre Probleme weitgehend gelöst; sie seien in der EG prä-
sent Natürlich können unsere Dienstleistungsunternehmun-
gen den Binnenmarkt von Landon, von Frankfurt oder von Lu-
xemburg aus betreuen. Ich will aber, dass der Binnenmarkt 
aus der Schweiz heraus betreut wird, ich will die Arbeitsplätze 
in der Schweiz haben, ich will die Steuern in der Schweiz si-
chern. Dies wollen wir mit dem EWR vertraglich absichern. 
Es wurden eigene Liberalisierungsschritte vorgeschlagen. Na-
türlich soll man diese Anstrengungen unternehmen. Es ist 
aber heute gesagt worden, der wichtigste Bereich sei der freie 
Personenverkehr. Herr David hat darauf hingewiesen: WoUen 
wir das einseitig tun? Ich habe zusätzlich den Verdacht, die 
Klientel der EWR-Gegner lasse nicht erwarten, dass dieser 
wichtigste Uberalisierungsschritt tatsächlich unternommen 
wird. 
Per saldo sind die Rezepte der EWR-Gegner grosse Ueber-
schriften ohne praktische Realisierungschancen. Natüriich 

einer Lage nicht jeder Vertrag alG~ep'tjel 
werden, auch wenn er Vorteile bringt Es gibt Grenzen aus 
Rücksicht auf die nationale Würde. Es gibt moralische, markt-
wirtschaftliche, föderalistische und demokratische Grund~ 
sätze, die des Geldes wegen nicht einfach übersehen werden 
dürfen. Mit gesundem MenSChenverstand ist aber zu prüfen, 
ob ein derartiger Fall vorliegt. Bei sorgfältiger Prüfung des Ver-
tragswerkes zeigt sich, dass das nicht der Fall ist. Wenn hier 
von Anpassung und Widerstand gesprochen wird, werden 
diejenigen beleidigt, die ihre Entscheide in schwierigeren 
Zeiten zu treffen hatten. Es zwingt uns ja niemand in den Bin-
nenmarkt, und Kritik an der EG ist gratis. 

heute unsere wirtschaft:s~)olilis(:he 

entscheiden. Ich 
\Mir1'"r·h",ftli,~ht,n Problemen die politischen "-'''''''''''LLUI 

ak;~epltjelren müssen. 
Hier ist freier und unbelasteter Entscheid ,.,r"nAltmrt 

EWR ist notwendig. 
Der 
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Frau Mauch Ursula: Hätten die Leute in unseren Nachbarlän-
dern den EWR-Gegnerinnen und -Gegnern hier in den letzten 
zwei Tagen zugehört, so müssten sie den unbändigen 
Wunsch verspüren, ein Beitrittsgesuch zur Schweiz zu steilen. 
Offenbar herrschen nur hier Recht, Ordnung, Freiheit, Wohl-
stand und Demokratie. Die Nabelschau war zum Teil so undif-
ferenziert, dass sie angesichts der historischen Dimension, 
vor der wir stehen, zur Peinlichkeit verkam. Heraufbeschworen 
wurde eine aus dem Reduit gerettete Igelmentalität Das ist 
keine Perspektive mehr, denn wir sind nicht mehr von Fein-
den, sondern von Freunden umzingelt! 
Von grüner Seite wurde das Primat der Politik statt des Primats 
der Wirtschaft gefordert Die SP-Fraktion stellt fest, dass durch 
die europäische Integration das Primat des Krieges durch das 
Primat des Rechts abgelöst worden ist Wahrhaftig eine histori-
sche Chance für den alten Kontinent! 
Dass Herr Walter Frey EWR-Gegner ist, überrascht nicht, denn 
schon bei der Abstimmung über den Assoziationsvertrag sind 
kartellgeschützte Unternehmer als Gegner aufgetreten, Dass 
Ihre sogenannte bilaterale Basis für eine künftige Zusammen-
arbeit nichts ist als warme Luft, das sollten Sie wissen, wenn 
Sie in den letzten Jahren die Diskussionen in der EG verfolgt 
haben, Zu wünschen wäre, dass sich die SVP-Fraktion etwas 
mehr an ihrem grossen Vordenker Friedrich Traugott Wahlen 
orientierte. Er hat einmal im Efta-Ministerrat beteuert, die 
SChweiz wolle nicht die Butter und das Geld für die Butter, Er 
sagte also nein zu der von Ihnen hier propagierten Fünfer-
und-Weggli-Politik. 
Herr Meier Hans hat Napoleon bemüht, der an seinem Euro-
pawahn gescheitert sei. Du liebe Zeit, Herr Meier! Ohne Na-
poleon gäbe es den Kanton Aargau gar nicht Dieser Fran-
zose, Herr Fischer-Hägglingen, hat doch Ihren und meinen 
Heimatkanton vor 190 Jahren vom Joch der Berner Herr-
schaft befreit! 
Bevor die ABB innere unternehmerische Freiräume schaffte, 
Herr Miesch, ist die BBC bekanntlich von einem schwedi-
schen - das heisst von einem ausländischen Konzern über-
nommen worden. Es ist also staats- und wirtschaftspolitisch 
falsch, so zu tun, als hätten wir alles selber erschaffen. 
Frau Misteli muss ich fragen: Was denn, wenn nicht die Mehr-
heitsverhältnisse in diesem Land, hält uns davon ab, mit der 
Dritten Welt ganz wesentlich solidarischer zu sein? Am EWR 
liegt es ganz bestimmt nicht 
Für die SP-Fraktion gibt es keinen Grund, in Integrationspanik 
auszubrechen, auch nicht im Hinblick auf das EG-Beitrittsge-
such des Bundesrates. Unser Land hat die Chance, wichtigen 
helvetischen Werten wie dem Föderalismus und dem Subsi-
diaritätsprinzip im europäischen Rahmen zum Durchbruch zu 
verhelfen. Die Ewiggestrigen hier müssen zur Kenntnis neh-
men, dass das Land mit dem Wind von vorgestern nicht in die 
Zukunft segeln kann. 
Für die SP-Fraktion geht es nicht um buchhalterische, son-
dern um staats politische Entscheide. Es gibt drei Gründe da-
für, dass wir den EWR unterstützen: 
1. Kooperationswille und Offenheit unseres Landes mitten in 
Europa gebieten uns, uns stärker als bis heute am Integratl-

Isolationismus war das Ziel der 

2. Für uns ist der EWR sehr viel mehr als ein paar Exporthiifen, 
wie dies für Herrn Blocher der Fall ist Das EWR-Recht bringt 
Fortschritte, die von der SP-Fraktion schon lange gefordert 
wurden: Gleichstellung von Mann und Frau, Fall des Saison-
nierstatuts, Fortschritte beim Konsumentenschutz, bei der An-
erkennung von Diplomen, bei der Mitbestimmung, bei der 
Umweltinformation, bei der Produktehaftpflicht, im Kleinkredit-
(un)wesen. 
3. Dort, wo Nachteile zu erwarten sind, etwa im ökologischen 

sozialen Bereich, ist unser autonomer 

Ihnen welche flankierenden Massnah-
men wir erwarten, wir stellen fest, dass wir insbesondere 
in der Demokratiefrage in den Kommissionen bereits wichtige 
Fortschritte gemacht haben. 
Um das zu bewahren, was uns in diesem Land wichtig ist, dür-
fen wir ~ davon ist die SP-Fraktion grossmehrheitlich über-

11--N 

zeugt nicht gegen den Strom der geschichtlichen Entwick-
lung schwimmen. 

Hari: Als zweitletzter Redner in dieser Debatte aemäss Red-
nerliste der 125. habe ich nicht die Absicht, das Feld von hin-
ten aufzurollen, 
Gestatten Sie mir aber doch eine Bemerkung zum Votum von 
Herrn Kollege David Herr David wirft der SVP-Fraktion vor, sie 
falle ihrem eigenen Bundesrat in den Rücken, Ich stelle die 
Frage, wie sich die CVP- und die SP-Fraktion gegenüber ihren 
Bundesräten Cotti und Stich verhalten, die doch als massive 
EWR-Gegner gelten. Bleiben wir doch lieber bei den Fakten. 
Wenn ich mich als Gegner bekenne, so tue ich das im vollen 
Bewusstsein, dass wir auch bei einem Nichtbeitritt gewisse 
wirtschaftliche Anpassungen vornehmen müssen. Intematio-
naler Handel ist keine einseitige Tätigkeit, sondern ein Neh-
men und Geben und beruht also auf Gegenseitigkeit Glaubt 
hier im Saal wirklich jemand im Ernst, dass wir als kleines, aber 
doch gutes Abnehmerland von Waren aus dem EWR- und 
EG-Raum abgenabelt werden? Ich jedenfalls nicht Sowohl 
die chemische wie auch die metallverarbeitende Industrie und 
unser Gewerbe in allen Sparten bieten Präzisions- und Quali-
tätsprodukte an, die auch in Zukunft und bei vielleicht leicht 
höheren Preisen Absatz finden. Unser Land wird auch im Tou-
rismus, zusammen mit allen Dienstleistungsbetrieben, seinen 
guten Ruf ohne Beitritt zum EWR wahren können. 
Zur Landwirtschaft: Unsere Bauern produzieren unter zum Teil 
recht schwierigen Bedingungen tier- und umweltgerecht und 
müssen sich leider schon jetzt an die Preise des EWR und der 
EG-Länder anpassen. Wir verkaufen heute unsere Schlacht-
rinder und -kälber der Klasse la Tiere, die das wohl vorzüg-
lichste Fleisch liefern, das bei unseren Konsumenten auf den 
Tisch kommt - zu Preisen wie im Jahre 1971 , also zu Preisen 
wie vor mehr als 20 Jahren. 
Auch gegenüber unserer Arbeiterschaft müssen wir uns ver-
pflichtet fühlen, unser Land vor allzu massiver Ueberflutung 
mit fremden, billigen Arbeitskräften zu schützen und damit we-
sentlich tiefere Löhne zu verhindern, die wohl zu noch grösse-
rer Arbeitslosigkeit führen würden, Wenn unser Gesamtbun-
desrat durchblicken lässt, dass ein allfälliger Beitritt zum Euro-
päischen Wirtschaftsraum unweigerlich den Beitritt zur EG 
nach sich ziehe, d h, praktisch nur als Vorwärmrunde dienen 
solle, mahnt mich das zu ganz besonderer Vorsicht 
Je mehr ich in meinen über 24000 Seiten umfassenden Unter-
lagen lese, desto mehr komme ich zum Schluss, dass der Al-
leingang zwar gewisse Schwierigkeiten bringen wird, dass es 
aber sicher besser ist, wenn wir unsere Freiheit behalten und 
in unserem Land weiterhin nach unseren Gesetzen leben kön-
nen: Lieber gut in der Freiheit weiterleben als schlecht unter 
fremdem Recht Bis jetzt hat uns die Geschichte gelehrt, dass 
grosse Zusammenschlüsse, seien diese wirtschaftlicher oder 
politischer Art, in der Regel eine kurze Lebensdauer haben. 
Gerade deshalb hat unser Bundesstaat die Macht auf ver-
schiedene Stufen verteilt: die Kantone und Gemeinden. Diese 
Aufteilung hat sich während mehr als 700 Jahren bestens be-
währt 

Nichteintreten und damit auch der 

M. Couchepin: A la fin de ce !ong debat, une chose est claire 
quant au type d'argumentation qui sera utilise par les parti-
sans et les adversaires de l'Espace economique europeen. 
Les adversaires de I'EEE susciteront des inquietudes et des 
peurs, depeindront des risques, aiors que les partisans de 
I'EEE veulent rassurer et convaincre que, par le biais de rEs-
pace economique europeen, des conditions-cadres valables 

notre pays seront creees. 
quelques semaines et YU'~IY'"'''''' 

les des ao'"ersa!res 
ceux ete par M. Blocher, retrouve 
rente avec un debat nous avons vecu I1 y a quelques an-
naes celui sur nouveau matrimonial. M, Blo-
eher illustre cl en !angant le et par 
hasard, ayant relu ce texte, j' ai constate que certaines phrases 
d'alors reviennent aujourd'hui, en particulier la crainte du juge 
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etranger. En effet, on disait a I'epoque que, si I'on adoptait le 
nouveau regime matrimonial, une cellule de base de la so-
ciete, soit la familie, aHait exploser parce qu'on y introduirait le 
juge etranger a la familie. Aujourd'hui, M. Blocher veut faire 
peur en arguant que, si I'on accepte l'Espace economique eu-
ropeen, an introduira dans notfe saciete un juge etranger qui 
fera exploser la cellule a laquelle noustenons, le pays. 
Du cote des non- et cela a ete pour moi une surprise ~ on a re-
lativement peu evoque le probleme qui, au depart, etatt grave, 
celui du desequilibre institutionnei. Et pourtant, en soi, I'argu-
ment est solide, surtout tant qu'iJ reste general et abstrait 11 
I'est beaucoup moins lorsqu'on entre dans le detail. Plusieurs 
d' entre nous ont ete frappes par le peu d'importance politique 
des modifications d'Eurolex. A la reflexion, on ne devrait pas 
en etre surpris. Une economie orientee vers les marches exte-
rieurs, comme celle de la Suisse, ne peut avoir durablement 
des regles de jeu tfes differentes de celles des autres partenai-
res. Le desequilibre institutionnel est des lors plus forme! que 
reel. 
L'argument invoque par M. Scherrer Jürg, selon lequelles re-
gles de l'Espace economique europeen rencheriraient les 
produits ne resiste pas a un examen concret du travail accom-
pli durant ces dernieres semaines sur les modifications Euro-
lex. 
Un deuxieme groupe d'arguments des opposants me semble 
aussi davantage un pretexte qu'un veritable argument; je veux 
evoquer le reprache falt au Conseil federal d'avoir ecr!t dans 
son rapport que I'Espace economique europeen n'etait 
qu'une etape. Taut d'abord, M. Blocher etait deja contre I'EEE 
avant cette affirmation du Conseil fi~deral. Ensuite, au COUTS de 
ces debats, personne n'a pu approcher de la demonstration 
qu'on etait force de faire la seconde etape. Le Parlement, le 
peuple suisse, si cette seconde etape devait venir un jour, au-
ront a se prononcer. 11 y a une singuliere crainte du peuple 
suisse dans le fait de dire que la premiere etape entraine inevi-
tablement la seconde. Les adversaires de I'adhesion future et 
eventuelle a la Communaute europeenne ont-ils si peur de 
I'opinion du peuple suisse, des avantages de I'Espace econo-
mique eurapeen et d'un processus lent d'integration qu'ils 
n'osent pas faire confiance a la democratie directe et qu'ils 
pretendent qu'aujourd'hui deja on decide - ce qui n'est pas le 
cas ~ sur I'adhesion a la Communaute europeenne? 
Je partage I'argument evoque par M. Steinegger en ce sens 
que l'Accord sur I'EEE nous don ne une chance supplemen-
taire de nous pranoncer librement, sans elfe forces par les cir-
constances economiques, sur une adhesion eventuelle et ul-
terieure a la Communaute. 
M. Allenspach, dans une joUe formule, a releve que, puisque 
l'Espace economique europeen etait un camp d' entra'inement 
pour le Marche commun, iI le refusait 11 faudrait cependant 
qu'il s'arrete un instant sur I'idee d'un camp d'entrainement, 
car celui-ci est un lieu ou I'on se met en forme. Or, lorsqu'on 
est en forme, on peut plus facilement decider de faire ou non 
quelque chose, alors que, lorsqu'on est en mauvaise forme, 
on n'a plus de choix et on est oblige de subir la pression exte-
rieure, ce nous ne voulons pas. 
J'aurais qua M. Blocher approfondisse san 
de la souverainete et le travaille davantage lorsqu'il op-
pose a I'achat du F/A-18. Apres taut, en san temps, renoncer 
a une aviation, c'etait renoncer cl un attribut classique de la 
souverainete d'un pays. 11 a malheureusement fait cette de-
marche alors qu'aujourd'hui iI pretend qu'il s'agit d'un pro-
bleme de souverainete. C'est a !'epoque qu'i! aurait fallu rette-
chir davantage sur ce que sont les attributs de la souverai~ 
nete d'un pays. 
Du cote des oui, c'est bien sur I'espoir, parce qu'on ne peut 

faire de demonstration absolue de ce nous serons 
n'est pas une 

c'est I'etablissement 
Mais les po:,sede, 

tout n'est pas encore dit, et ya evidemment des que 
le peuple suisse n'ait la force et!a volonte de se battre a 
armes egales avec ses concurrents et d'affirmer san identite. 
D'ou la facllite pour les adversaires de faire naitre des an-
goisses. 

L'Espace economique europeen nous donne des libertas et, 
par consequent, des risques. Sommes-nous d'accord de 
prendre ces risques, avons-nous encore une identite, une 
force et une personnaiite suffisantes pour oser prendre des ris-
ques et ne pas chercher a se proteger, et ensuite demander 
par pitie que la Communaute europeenne veuille bien nous 
pardonner I'erreur commise en refusant la liberta et continue cl 
nous traiter comme si nous n'avions pas dit non et fait un af-
front a ce partenaire commercial important? 
Parce que je crais en I'identite de ce pays et en sa force d' etre 
lui-meme, iI taut accepter de se battre cl conditions egales avec 
nos concurrents et, partant, entrer dans l'Espace economique 
europeen. Ulterieurement, i\ y aura d'autres debats, le peuple 
decidera sur d'autres choses aussi. 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13. 15 Uhr 
La seance estlevee a 13 h 15 
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Vierte Sitzung - Quatrieme seance 

Mittwoch, 26. August 1992, Nachmittag 
Mercredi 26 aout 1992, apres-midi 

15.00h 

Vorsitz - Presidence: Herr Nebiker 

92.052 

EWR-Abkommen 
Accord sur I'EEE 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 1343 hiervor - Voir page 1343 ci-devant 

Rychen, Berichterstatter: Sie erlauben mir zu Beginn eine Be-
merkung zu den Stichworten in den Medien, wonach diese 
Debatte langweilig gewesen sei und keine Argumente ge-
bracht habe. In dieser Debatte wurden Argumente auf den 
Tisch gelegt; diese Debatte war besser, als sie in den Kom-
mentaren dargestellt wurde. Ich frage hier: Welche Argumente 
wurden denn nicht vorgetragen, pro und kontra? Bitte, tragen 
Sie diese noch vor, oder schreiben Sie sie uns. 
Ich glaube, dass diese Debatte realistisch und auch glaubwür-
dig war und dass nicht die Glaubwürdigkeit auf dem Spiel 
steht Denn ich glaube ganz einfach, dass das, was in diesen 
zwei Tagen gesprochen und vorgetragen wurde - von beiden 
Seiten -, weitgehend dem entspricht, was in der Bevölkerung 
diskutiert und auch gedacht und gefühlt wird. Alle Schattierun-
gen, von der totalen Gegnerschaft bis zur europäischen Eu-
phorie, sind vorhanden. Die Mehrheit im Volk wird entschei-
den, und sie wird recht bekommen. 
Von beiden Seiten sind Aengste, Argumente, Spekulationen, 
Tatsachen vorgebracht worden; Es wurde aber auch Falsches 
vorgetragen; das ist in jeder politischen Debatte so. Aber ich 
weise die Versuche zurück, einen Graben zwischen Volk und 
Politikern herbeizureden - das bringt nichts. Denn das Volk 
hat dieses Parlament gewählt Dieses Volk ist pluralistischer 
denn je, es ist mehr denn je in verschiedene Gruppen aufge-
splittert, und es wird in der heutigen Demokratie immer 
schwieriger, geschlossene, abgerundete Meinungen zu fin-
den. Zu dieser Wahrheit haben wir zu stehen. Das ist auch Of-
fenheit Warum sollen wir nicht dazu stehen? 
Ich habe auch den Eindruck gewonnen, dass die Frage "EWR 
ja oder nein» nicht durch rein parteipolitische Positionen ge-
löst werden kann. Die Frage lautet ganz anders, und deshalb 
ist es nicht erstaunlich, dass bei vielen Parteien Mehrheiten 
und Minderheiten auftreten. Die Frage lässt sich nicht allein 
mit Parteiprogrammen beantworten. Es ist auch nicht irgend 
jemandem übelzunehmen, wenn er taktiert; Taktik gehört zum 
politischen Kampf. 
Wer den EWR bekämpft, dem ist nicht übelzunehmen, dass er 
dauernd von der EG spricht und auch überzeugt ist, dass das 
der nächste Schritt ist; diesen Glauben darf man vertreten. 
Man darf aber auch das andere vertreten; deshalb plädiere ich 
noch einmal für eine weiterhin offene und möglichst faire Aus-
einandersetzung. 
Niemand hat etwas versteckt, auch der Bundesrat nicht Und 
das Lager der Befürworter ist so zusammengesetzt, dass die 
einen lieber heute schon in der EG sein möchten, und die an-
deren möchten gar nicht in die EG, sondern nur in den EWR. 
Stehen Sie doch dazu I 

Auch bei den Gegnern ist das lager bunt zusammengesetzt, 
von der fundamentalistischen Gegnerin der freien Marktwirt-
schaft bis zu den Gegnern, die ganz rechts aussen stehen, ist 
alles vertreten. Stehen Sie doch dazu, das ist weiter nicht 
schlimm; das ist die pOlitische Realität in diesem Lande. 
Ich füge bei diesem Kapitel noch hinzu: Demokratie ist nicht so 
einfach; sie ist mühsam. Und da möchte ich ihnen, liebe 
Schweizerinnen und Schweizer, die Sie jetzt vielleicht am 
Fernsehen zuhören, auch sagen: Bei komplizierten und 
schwierigen Fragen gibt es eben nicht nur einfache 
Schwarzweiss-Antworten. Die Bürgerinnen und Bürger sind 
aufgerufen, die Sachen zu studieren, um sich am Schluss eine 
Meinung zu bilden. Es ist leider - und das können wir Ihnen 
nicht abnehmen - keine einfache Frage. 
Behauptungen und Vermutungen: Weder die Politik noch die 
Wirtschaft sind exakte Wissenschaften, geschweige denn ist 
eine exakte Voraussage der Zukunft möglich. Zwei Beispiele, 
die in der Debatte einen gewissen Raum eingenommen ha-
ben, mögen dies beweisen. Stichworte: Einwanderung und 
Ueberfremdung. Ich verstehe die Aengste und die Befürchtun-
gen - es ist auch richtig, dass sie vorgetragen werden -, dass 
durch eine weitere europäische Integration vielleicht noch 
mehr Leute vom Ausland in die Scheiz einwandern. Die an-
dere Seite sagt: Das ist nicht so schlimm, das kann gar nicht so 
sein. Sie geht von Erfahrungen innerhalb der EG aus. Seien 
wir ehrlich: Beweisen kann es niemand. Es ist eine Frage, die 
politisch - mit Herz und Kopf - entschieden werden muss. 
Wir von der Aussenpolitischen Kommission haben uns über-
zeugen lassen, dass die jetzigen Erfahrungen innerhalb der 
bestehenden Europäischen Gemeinschaft zeigen, dass die 
Angst nicht allzu gross zu sein braucht, denn innerhalb dieser 
Gemeinschaft wandern die Arbeitsl.osen nicht in Massen von 
einem Ort zum andern Der Wechsel eines Standortes, der 
Wechsel in ein anderes land ist nicht nur eine Frage des Ar-
beitsplatzes, sondern auch der Ortsverbundenheit, der Menta-
lität und der Menschen; sie müssen sich wOhlfühlen, wo sie 
leben. 
Ich möchte Sie vor allem noch darauf aufmerksam machen, 
dass die Ueberfremdungsfrage heute nicht durch EWR-Bür-
ger, die bei uns einwandern, zum politischen Thema gewor-
den ist Wollen Sie doch zur Kenntnis nehmen, dass sich in 
diesem Land die Ueberfremdungsfrage heute vor allem da-
durch stellt, dass wir Leute aus der Türkei, aus Jugoslawien, 
aus Sri Lanka usw. haben. Das Asylantenproblem - seien wir 
ehrlich - ist das Problem Nummer eins in Sachen Ueberfrem-
dung. 
Schliesslich kann man eine Wahrheit nicht wegdiskutieren: Es 
ist eine Tatsache, dass zurzeit mehr EWR-Bürger, die in unse-
rem Land arbeiten, zurückgehen, also wieder auswandern, als 
hereinkommen. Wir haben im Moment eine negative Wande-
rungsbilanz Schweiz-EGjEfta-länder. 
Ein zweites Beispiel sind die Zinsen: Auch hier werden Be-
hauptungen aufgestellt, aber nichts kann exakt bewiesen wer-
den. Es gab in der Debatte ein interessantes Duell, sogar in-
nerhalb einer Partei. Auch dafür hat es Platz. Die einen sagen: 
Die Zinsen steigen mit dem EWR, die anderen versuchen zu 
belegen, dass dem nicht so sei. 
Ich möchte Sie auf etwas aufmerksam machen: Die Zinsen 
sind ohne EWR- und ohne EG-Mitgliedschaft der Schweiz in 
den letzten drei Jahren derart massiv gestiegen wie noch nie in 
der Geschichte unseres landes. Warum? 
1. Weil die wirtschaftliche Veflechtung zwischen der Schweiz 
und Europa, mit oder ohne EWR, viel stärker geworden ist 
2. Weil die Kapitalmärkte viel offener geworden sind 
Es ist nicht nur die Bank Julius Bär, sondern es sind Herr und 
Frau Schweizer, die heute in Festgeldern anlegen, die ihr Geld 
zu hohen Zinsen anlegen. Das ist keine Anschuldigung. Der 
Homo oeconomicus verhält sich ganz richtig, er legt das Geld 
dort an, wo es am meisten Zinsen trägt Aber man muss auch 
zur Kenntnis nehmen, dass diese Marktmechanismen - wenn 
also Milliarden von Schweizerfranken ins Ausland gehen, 
auch von uns normalen Bürgern - das Zinsniveau beeinflus-
sen und diese nicht mehr so tief bleiben kann. Das sind markt-
gerechte Vorgänge, die wir zu akzeptieren haben. Wir sind an 
diesem Markt beteiligt 
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Schliesslich mache ich Sie darauf aufmerksam, dass die At~ 
traktivität unseres Landes abgenommen hat Die grossen 
Fondsgelder liegen heute in x-facher Grösse in Luxemburg 
und nicht mehr in der Schweiz. Das Blatt hat sich innerhalb von 
vier, fünf Jahren radikal gewendet Die Inflationsraten in vielen 
EG·Ländem sind heute tiefer als in der Schweiz, und diesen 
Umstand kann man weiss Gott nicht dem EWR in die Schuhe 
schieben. Die an dem haben aufgeholt, und wir haben mehr 
Schwierigkeiten, als uns lieb ist - mit oder ohne EWR 
Noch etwas: Vergessen wir nicht, dass mit oder ohne EWR die 
Frage des Konjunkturverlaufes, des Auf und Ab der wirtschaft~ 
lichen Entwicklung auch einberechnet werden muss, Es kann 
auch bei einem Beitritt zum EWR schlechter gehen, wenn die 
Weltrezession, die europäische Rezession anhalten. Es kann 
aber auch besser gehen. Das sind Dinge, die unabhängig von 
den Strukturen der Wirtschaft vor sich gehen. 
Es wird behauptet, der EWR reguliere mehr, als er dereguliere. 
Mit anderen Worten: Die Liberalisierung finde gar nicht statt. 
Ein Redner fragte: Wo sind eigentlich die wirtschaftlichen Vor-
teile? Die Frage ist vielleicht nicht ganz richtig gestellt Sie stellt 
sich anders: Welche Nachteile erleidet die schweizerische 
Volkswirtschaft, wenn der Binnenmarkt am 1. Januar 1993 
ohne die Schweiz in Kraft tritt? Das ist die Frage. 
Darauf gibt es auch Antworten, Diese Antworten wurden in der 
Debatte klar gegeben. Sehr viele Exportfirmen können das be-
legen. Und was heisst Liberalisierung? Das heisst: In 19 ver-
schiedenen EWR-Ländern werden die einzelnen nationalen 
Regelungen durch eine gesamteuropäische Regelung er~ 
setzt Das ist für eine Exportfirma Liberalisierung, weil sie es 
nicht mehr mit 19 verschiedenen technischen HandeIshemm-
nissen zu tun hat 
Wir müssen uns überlegen, ob wir bei diesem Regelwerk 
draussen bleiben oder ob wir lieber drin sind. Meine Antwort 
darauf: Die Nachteile könnten uns zu stark treffen. Deshalb: 
proEWR 
Es wurde auch gesagt: Ich warte, bis uns Europa boykottiert 
Erst wenn ich die Boykottmassnahmen sehe, bin ich über-
zeugt, dass wir teilnehmen müssen. Auch diese Denkweise 
muss ich hinterfragen. Warum? Die EWR-Staaten werden uns 
nicht extra boykottieren, willentlich politisch und wirtschaftlich 
boykottieren. Alleine aus der Tatsache, dass ein solcher Bin-
nenmarkt besteht und wir nicht dabei sind, ergeben sich für 
uns automatisch Nachteile, Diskriminierungen, ohne dass die 
anderen das wollen. Wir können den anderen nicht verbieten, 
einen solchen Wirtschaftsraum aufzubauen. 
Apropos Regulierung durch den EWR: Bitte nicht übertreiben! 
Wenn beispielsweise das Konsumkreditgesetz als Paradebei-
spiel zunehmender Regulierung dargestellt wird, muss ich Ih-
nen als bürgerlicher POlitiker sagen: Bitte halten Sie sich bei 
solchen Behauptungen etwas zurück Was wird da geändert? 
Wenn eine Bank in einem Inserat einen Kleinkredit offeriert, 
muss sie künftig den Prozentsatz hinschreiben - das ist Trans-
parenz -, für jene Leute, die nicht ausrechnen können, dass 
ein Kleinkredit 13, 14, 15, 16 Prozent kostet Das ist keine 
markthemmende Regulierung. Das ist eine Massnahme, die 
durchaus erlaubt ist und der Fairness entspriCht 
Zum Verhältnis zwischen EWR und EG: Ist der EWR der unver-
meidliche Zutritt zur EG? Es seien siamesische Zwillinge, 
wurde gesagt Das ist ein Glaubenskrieg. Vor unserem Volk 
gibt es nichts zu verstecken. Es gibt Leute hier, die wollen in 
die EG und sagen es auch offen. Dazu gehört der Bundesrat 
Um Gottes Willen, warum darf unsere Regierung nicht ein Ziel 
setzen? 
Meine Damen und Herren, die Sie das derart bekämpfen: Ha-
ben wir das Vertrauen in das Volk verloren? Es kann in drei, vier 
oder fünf Jahren, wenn eine Vorlage über den Beitritt zur EG 

unabhängig, frei und souverän über diesen Beitritt 
"'nir",,,lhoirl,,,nl Eines können Sie nicht wegdiskutieren, das 
bleibt nicht der nämlich die 

dass nicht der Bundesrat nicht dieses Parla-
ment über den EG~8eitritt entscheidet, sondern Volk und 
Stände. Sie haben das letzte Wort 
Zur Demokratie: Es ist ehrlich, wenn man sagt, dass es Verlu-
ste bei den Volksrechten gebe. Man schätzt, in etwa 10 Pro-
zent der Fälle hätten wir eigentliche Verluste bei den Volks-

rechten. Das ist der Preis. In der ganzen Debatte wurde noch 
nicht gesagt oder dann habe ich das verpasst~, dass alle 
Länder im EWR in gewissen Gebieten auf die nationale Hoheit 
bei der Gesetzgebung verzichten. Nicht nur die Schweiz, alle 
andern genau gleich. 
Die multilaterale Verhandlungsweise ist einfach eine Tatsache. 
Ich möchte jenen Redner, der gesagt hat, die Schweiz werde 
im EWR so wenig Einfluss haben wie die Appenzeller in der 
Schweiz, zur Vorsicht mahnen; denn die Appenzeller haben 
momentan in dieser Bundesversammlung sehr viel Einfluss, 
(Heiterkeit) 
Bilaterale Verhandlungen: Glauben Sie ja nicht, dass man 
dem Volk jetzt sagen kann, wir seien stark genug und könnten 
in Zukunft die EG zu bilateralen Verhandlungen zwingen. Es 
wird solche Verhandlungen geben. Aber unsere Verhand-
lungsposition wird schwächer sein, viel schwächer. Glauben 
Sie weiter ich sage das als Freund der landwirtSChaft Es 
ist ein strateg ischer Fehler, wenn die Landwirtschaft zum EWR 
nein sagt Das Gatt wird unsere Souveränität auch beschnei-
den; mit dem Abschluss der Gatt-Runde werden wir die Sub-
ventionen zurückbinden müssen. Das ist auch ein Souveräni-
tätsverlust, seien wir ehrlich. Wenn wir also zum EWR nein sa-
gen, wird die Landwirtschaft dereguliert, nicht aber die übri-
gen Wirtschaftszweige. Das wäre eine Politik gegen die land-
wirtschaft 
Glauben Sie mir: Bei bilateralen Verträgen mit der EG wird die 
Landwirtschaft das Opfer sein - Scheibchen um Scheibchen; 
bei jedem bilateralen Vertrag, der für die Exportindustrie aus-
gehandelt werden muss, wird die Landwirtschaft Konzessio~ 
nen machen müssen. Auch der autonome Nachvollzug ist 
nicht so goldig, wie er glänzt. Er ist nämlich in Tat und Wahrheit 
auch eine Beschränkung unserer Freiheit. 
Von Souveränität muss man heute mit etwas Vorsicht spre~ 
ehen und Souveränität muss man auch mit Vorsicht genies-
sen. Die Bedeutung der Souveränität hat sich stark gewandelt, 
und es werden ganz unterschiedliche Dinge darunterverstan-
den. Wenn vor fünfzehn Jahren noch das ganze Volk in der 
deutschsprachigen Schweiz am Mittag um 12 Uhr Radio Bero-
münster gehört hat, so ist das heute ganz anders. Beim Fern· 
sehen ist es noch viel schlimmer. Die Einflüsse von aussen 
sind enorm. 
Als Herr Bundesrat Koller vor der Abstimmung über das neue 
Sexualstrafrecht dem Schweizervolk im Fernsehen diese kom-
plizierte Materie erklären wollte, haben nachweislich viele 
Schweizer auf RTL plus umgeschaltet .... Das ist heute "Sou-
veränität»; sie hat eben einige Kratzer erhalten! 
Ein Letztes: Der EWR ist kein Wundermittel. Aber die Aussen-
politische Kommission ist überzeugt, dass das Abseitsstehen 
gefährlicher ist und mehr Risiken beinhaltet und dass der EWR 
eigentlich die Politik der Kunst des Möglichen ist Nicht mehr, 
nicht weniger, ohne Hurra - einfach notwendig. (Teilweiser 
Beifall) 

M. Frey Claude, rapporteur: Septante pour cent des deputes 
sont intervenus a catte tribune. En clöturant ce debat, avant 
que ne s' exprime le Conseil federal, je voudrais avoir une pen-
see emue et reconnaissante a I'egard des 30 pour cent qui 
resiste aux appels conjugues et de l'Europe et de la television! 
Le debat a ete quantitative me nt important, mais iI aura et{~ plus 
que cela, j'en tire trois enseignements. 
Premierement, une nette majorite a fait une claire distinction 
entre le Traite sur l'Espace economique europeen et I'adhe-
sion a la Communaute europeenne. 11 est indispensable qua 
ce message passe dans la population, ce qui n'est pas le cas 
actuellement Si vous prenez quatre lettres de lecteurs, trois 
s'exprimeront contre, une pour, mais les quatre parieront du 
Marche cornmun et non pas de l'Espace economique euro-

11 a donc, de la part du Conseil des etats-
et de la part de chacun des effort 

rl'i"fnrrr,,~tit'"ln considerabla a faire, 
ler que la regle elementaire an pedagagie, c'est la rar."t,l"t"ln 

Une minorite dans cette salle persiste a faire de I'::>'TI",I,..", 

On s'oppose a l'EEE paur mieux rejeter I'adhesion a la 
munaute. On ne veut pas de I'un car on craint I'autre. 11 faut rap-
peter deux choses cl cette minorite qui fait de I'amalgame par 
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tactique: la premiere, c'est que I'EEE peut etre une solution 
durable; la deuxieme iI s'agit d'une evidence qui n'apparalt 
pas Gamme teile ä certains deputes c'est que I'opposition 
eXiste, tout comme le Parlement et le peuple. Des lors, si le 
Conseil federal a sa conception en matiere de politique etran-
gere, qu'iI a expliquee et exprimee clairement- i'EEE est une 
transition, qui doit deboucher sei on lui sur la Communaute -Ie 
Parlement peut exprimer sa volonte et ne pas suivre le Conseil 
federal dans cette politique-Ia Et si le Parlement suit le Conseil 
federal, ce que je regretterais, le peuple peut ne pas suivre le 
Parlement Si le Parlement at le peupte suivaient le Conseil fe-
deral, cela signifierait, puisque nous sommas en democratie, 
qu'll y aura!t la meme minorite au sein de la population. 
Je voudrais dedier une citation aux opposants, dans laquelle 
M. Blocher pourrait se reconnaltre: "Ce que nous redoutons, 
c'estquesi le peuple dil»a«, on I'obligearecitertoutl'alphabet 
europeen ensuite, et nous preferons ne pas meme repondre 
positivement acette premiere question. Nous dirons "non« lei 
et demanderons au peuple et aux cantons de dire »non« les 2 
et 3 decembre.» Je dis bien les 2 et 3 decembre parce qu'on 
faisait reference aux votations federales des 2 et 3 decembre 
1972: la citation est tiree du proces-verbal du 20 septembre 
1972 et elle est de M. Jean Vincent 
Ceia m'amene a faire une deuxieme observation. Les craintes 
des adversaires devant !'EEE sont les memes que celles qui 
ont ete exprimees dans cette salle en 197210rsqu' on traitait ici 
de I'Accord de libre-echange avec la Communaute. On disait 
aussi: «Nous ne voyons simplement aucune raison d'institu-
tionnaliser nos rapports avec le Marche commun.» Ce sont les 
memes craintes que I'on entendait en 1972, tout comme en 
1960, au moment de la creation de l'Association europeenne 
de Iibre-echange. En 1960 deja, comme en 1972, on eraignait 
la montee de la population etrangere, I'augmentation du chö-
mage qui pourrait en decouler et la hausse des impöts. 
Je ferai encere une citation. «11 y aura, vous le savez, une perte 
de 1 milliard de droits de douane, ce qui va nous contraindre ä 
substituer la taxe sur la valeur ajoutee a I'impöt sur le chiffre 
d'affaires. C'est la preuve disait-on en 1972-qu'on est bel et 
bien, qu'on le veuille ou pas, avec ce premier accord, dans un 
engrenage.» 
Volla ce qu'on disait hier et aujourd'hui, mais avant-hier aussi. 
11 est interessant des lors de re lever qu'aujourd'hui et hier, 
dans ce debat apropos du traite sur I'Espace economique, 
personne n'a regrette la signature de I'Accord de libre-
echange de 1972, au contraire, on s'estfelicite de cette ouver-
ture d'alors, on a ete extremement heureux que sur la base de 
l'Accord de 1972 on signe un certain nombre d'accords -130 
au total - tous I' ont dit, meme I' opposition. 
Les hommes ont change, les arguments sont restes, repris 
simplement par d'autres partis, et le sociologue Jean 2iegler 
pourrait parler ici de temporalite cyclique, de temporalite en 
retard ou en avance sur elle-meme, disciple qu'il est de Gur-
vitch. 
Troisieme observation: la grande majorite du Conseil national 
est consciente que le statu quo n'est plus possible, les temps 
changent et I' epoque n' est plus favorable au bilateralisme. Or, 
si l'on veut eviter I'enclavement faut tenir 
compte de ces reaUtes. Mais comment? Conseii federal 
ainsi que la majorite qui s'est dessinee lci ont une solution, a 
savoir l'Espace economique europeen. Que nous proposent 
les opposants, quel modele de rechange, quelle solution 
d'avenir? J'ai ecoute M. Blocher, M. Bonny, M. Frey Walter, 
rai meme entendu Mme Sandoz - qui etalt eblouissante -
mais je n'ai pas vu I'ombre d'un soupc;on de debut de solution. 
Des lors, je le dis tres clairement, vous avez le devoir d'annon-
cer, apres avoir demoli, ce que vous mettez ä la place. Nous 
avons le dralt de vous demander des comptes sur ce 

que c'est facHe da rester dans le Hau des "'0',",0'<>'1-

nagez bien, Messieurs Madame 
de vous des de la 

decembre - nous le savons tous - est 
une votation qui s'annonce dffficile. Le resultat en est incertain. 
POUT eviter la confusion, une seule recette: Ja cl arte et le cou-
rage. Ne plus finasser, ne plus se perdre dans la tactique; et si 
I'on s'oppose, indiquer son projet d'avenir. Notre pays a be-

soin de retrouver un nouveau souffle. L'EEE peut etre une 
chance, a la condition qu'iI nous incite, qu'iI nous contraigne a 
agir aussi a I'interieur du pays pour permettre les adaptations 
necessaires afin d'affronter avec succes les temps futurs, 
parce que ceux-ci, qu'on soit totalement dans la Commu-
naute, qu'on y soit partiellement par la collaboration au sein de 
l'Espace economique europE18n, ou qu'on soit totalement en 
dehors, seront plus durs, et iI faut s'y preparer. Le moment est 
venu d'etre anime, comme nos predecesseurs, d'une haute 
ambition pour notre pays, si non I'EEE ne restera qu'un be-
gaiement de I'histoire. 
Au nom de la commission, nous vous demandons, par 19 voix 
contra 6 et une abstention, de dire oui a un proiet qui manifeste 
I'ouverture necessaire de la Suisse, tout en sauvegardant ses 
valeurs essentielles, et d'approuver I'arrete federal qui vous 
est soumis. (Applaudissements partiels) 

Präsident: Es folgt die Stellungnahme des Bundesrates, und 
zwar wird Herr Bundespräsident Feiber zu den allgemeinen 
Fragen und den aussenpolitischen Belangen des Abkom-
mens sprechen, Herr Bundesrat Delamuraz zum Inhalt des 
Abkommens und Herr Bundesrat Koller zu den Rechtsfragen, 
insbesondere zu den Fragen des Referendums. 

M. Felber, president de la Confederation: J'aimerais, au nom 
du Conseil federal, remercier le Conseil national d'avoir parti-
cipe tres largement ä un debat important Meme s'i! y a eu de 
nombreuses redites, le Conseil federat estime qu'elles expri-
maient les inquietudes, les questions, les hesitations des re-
presentants du peuple a la Chambre du peuple, le Conseil na-
tional, mais aussi celles de la population tout enMre. Nous 
considerons que les nombreux orateurs ont prouve \'interet 
que non seulement le Parlement, mais le peuple suisse tout 
entier portaient acette question des relations de la Suisse 
avec l'Europe. En effet, il ne s'agit de rien d'autre. Quelles se-
ront les relations que la Suisse entretiendra et soignera desor-
mais avec tous les autres pays de ce continent? 
Nous avons entendu, au cours de ces debats, de nombreux 
arguments ration nels, des arguments en revanche totalement 
emotionnels qui consistaient simplement a ecarter le pro-
bleme en condamnant le Conseil federal, tel ou tel de ses 
membres, en I'accusant ou en les accusant d'avoir trahi leur 
serment Nous, membres du gouvernement, comme vous qui 
avez prete le meme serment, ne travaillons pas dans notre in-
teret personnel et immediat, mais eherchons a servir notre 
pays, notre patrie et notre peuple. H ne suffit pas d'arguments 
consistant a dire que nous ne respectons pas notre serment et 
que nous sommes eondamnables pour condamner les pro-
jets que nous vous soumettons. 
Le Conseil federal a, para'it-il, execute un slalom. 11 est evi-
dent - et vous le savez au fond de vous-memes - que, depuis 
quelques annees, iI etaittres facile de s'appuyer sur un slogan 
qui consistait a dire: le Conseil federal ne sait pas, le Conseil 
federal ne decide pas, le Conseil federat hesite. Pendant ces 
annees, le Conseil federal preparait, travaillait ades proposi-
tians a long terme qui n'etaient pas des reponses ades ques-
tions immediates mais qui etaient celles qui devaient engager 
I'avenir de notre pays. Depuis quatre ans, nous avons soigne 
ces propositions et nous avons abouti a un programme euro-
peen du Conseil federal que nous vous avons soumis en toute 
liberte, en toute serenite, mais en pleine connaissance de ce 
que cela pouvait signffier. 
!I est aujourd'hui trop tard de pretendre que nous ne decidons 
pas ou que nous ne proposons pas. Nous n'avons jamals va-
rie de la ligne que nous avions tracee: tout d'abord, aceepter 
I'ouverture de negociations qui nous etaient proposees, a 
nous comme aux autres pays de I'AELE, par la Communaute, 
an vue d'about!r a un traite global etablirait les futures rela-

entre !'AELE en tant que et les douze Etats de la 
Communaute. Nous avons annonce clairement ce que nous 
souhaitions obtenir de ces et a travers ce tratte. 

crais, relativement courageusement decrit les 
inrc:rmvA"it'!!nt<:: les faiblesses du document que vous discutez 
Nous avons ensuite tire les conclusions des nombreuses 
interpeilations, questions, motions et postulats deposes a I' ÄS-
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semblee federale. En disant: oui, ce traite a peut-etre certaines 
faiblesses, nbus las reconnaissons. Mais c'est en gouverne-
ment d'un Etat souverain que nous avons negocie, avac les re-
pn§sentants d'Etats souverains, qui defendaient et certains 
d'entre vous ont tendance a I'oublier - les memas principes, 
les memes regles que ce lies que nous nous imposons: la sou-
verainete, I'independance, I'autonomie. Mais ensuite dans un 
traite, iI y ales avantages feciproques que fes negociateurs, de 
part et d'autre de la table, doivent pouvoir obten!r apres la fin 
de leurs discussions. C'est en Parlemenfsouverain d'un Etat 
souverain que vous avez ete saisis du resultat da cette nego-
ciation sur le Traite de l'Espace economique europeen. Et 
c' est en toute liberte que vous vous prononcez. Et c' est le peu-
pie souveraln, qui en definitive, definira la position finale de la 
Suisse, face aux propositions que, nous le souhaitons, nous 
lui ferons ensemble. 
OU est I'attelnte a nofre souverainete !orsque, ensemble avec 
des partenaires, nous decidons de creer des avantages com-
muns, a notre pays, aux pays de "AELE et a nos interlocuteurs, 
les pays de la Communaute? La souverainete, I'autonomie, 
I'independance n'ont jamais permis a I'automobiliste de rouler 
a gauche sur les routes de Suisse et a 160 km/h dans une loca· 
lite ou iI est permis de rouler a 30 km/ho 11 y ades !imites acette 
souverainete et ces limites sont celles que nous acceptons 
souverainement et non pas celles qu'on nous impose. La, est 
la difference; la, devons-nous souligner, ce qui est aujourd'hui 
dans un monde nouveau la souverainete et les limites de la 
souverainete d'un Etat Jamais ne nous laisser imposer, mais 
etre pret a diseuter dans la recherche d'avantages communs 
ce qui peut etre modifie dans la pratique de notre souverai-
nete. 
Certains discours traditionnels ou traditionalistes m'obligent 
tout de meme a rappeier que la Suisse pacifique, Ja Suisse ser-
viteur de la paix, la Suisse qui n'ajamais menace la paix dans 
le monde, la Suisse n'a pas construit la paix en Europe. Elle a 
laisse les ennemis des deux premieres guerres mondiales ve-
rifier les desastres de la guerre et se mettre d'accord pour evi-
ter un nouveau cataclysme. La Suisse a laisse faire, elfe a ap-
prouve et elle a largement beneficie de la paix instituee par 
ceux qui s'etaient battus et qui avaient souffert Comment, au· 
jourd'hui, voulons-nous faire croire a nos amis europeens, 
qu'iI nous est plus diffiGile a nous Suisses, en 1992, de nous 
rapprocher d'eux, de collaborer avec eux qui partagent les 
memes valeurs democratiques, les memes valeurs ethiques, 
la meme philosophie. Commentvoulons-nous leurfaire croire 
qu'il nous est plus difficile de nous rapprocher d'eux que cela 
n'a ete le cas dans les annees Ginquante, entre Allemands, 
Fran~ais, Sritanniques, Danois et Hollandais, de decider qu'ils 
creeraient des communautes et qu'ils effaceraient la guerre et 
la revanche? Avons-nous tant d'ennemis? Ce sont des enne-
mis qui nous ont bien servis. 
L'Europe de 1992 n'est plus celle de 1989, Oser aujourd'hui 
dans cette saUe affirmer qu'on peut etre pro-europeen, mais 
en reprenant la formule gauUienne: «I'Europe de rAtlantique a 
l'Oural», mais pas celle de Ja Communaute, c'est oublier que 
toutes les nouvelles democraties de notre continent ont d' ares 
et clairement annonce qua 
la Communaute et qu'elles consideraient celle-ci comme !e 
moteur du deve!oppement, de la democratie, de la coopera-
ti on et de la collaboration entre les pays europeens, 
Les relations bilaterales entre les pays europeens continue-
ront da se developper. Mais iI serait dangereux d'ignorer 
qu'elies se developpent deja a travers la Communaute et au 
sein de Ja Communaute. Par sa participation a I'Espace eco-
nomique europeen, la Suisse prendra en main son destin eu-
ropeen. Elle manifestera certainement sa solidarite avec ses 
voisins, mais elle renforcera aussi sa solidarite interieure. La 
respect de internes en effet la Suisse 

fasse entendre 

la passibilite, qui n'appartiendraient pas a tel ou tel graupe 
pret a s'integrer et a retrouver les avantages qu'iI aura!t pen:lus 
par la non-ratffication d'un traite sur l'Espace economique, 
ceux-la seraient condamnes a I 'absence. L'engagement euro-
peen de notre pays constitue, en outre, un projet commun des 
Confederes et iI est, comme tel, a meme de rentorcer les liens 
qui nous unissent Notre participation au processus d'integra-
tion decoule de notre interet national. Celui-ci commande en 
effet que notre pays partiGipe au sein des structures de coope-
ration rn/ses en place par nos voisins. 11 ne s'agit ni plus ni 
mOlns, encore une fois, que de trouver notre avantage propre 
dans I'avantage commun qui sera celui de "ensemble des 
pays de notre continent, a terme, de l'Europe occidentale et 
des 19 Etats interesses, par le trane a bret delai. 
N'oublions pas que la Suisse, elle aussi, a change. Elle ne 
correspond plus aux images, pourtant tres beiles et que "on 
peut regretter, que nous avons si souvent publiees. Prome-
nez-vous-, Mesdames et Messieurs je suis sur que vous le 
faites sinon je vous y invite ~ dans les rues de nos viii es les 
plus importantes, Regardez le spectacle de la rue et verifiez 
combien les phenomenes nouveaux de societe ont envahi 
notre pays et nous touchent directement Non, la Suisse de 
1992 n'est plus celle d'jl y a 20 ou 30 ans. Non, elle ne peut 
plus repondre aux problemes qui lui sont poses avec des 
solutions strictement interieures, Elle a besoin de s'appuyer 
sur des regles qui so nt plus vastes, qui sont plus generale-
ment appliquees et qui nous permettront de mieux maitriser 
les phenomenes tres graves qui se deroulent dans notre 
pays. Promenez-vous l'apres-midi le long de la Spitalgasse 
et de la Kramgasse de Seme; regardez le spectacle; regar-
dez ce que vous y voyez! Ce sont des elements qui prouvent 
bien que ce qui arrive aujourd'hui n'etait pas pensable iI y a 
20 ou 25 ans. Ce n'est pas que cela nous rejouisse, loin de 
la, ce n'est pas que nous en tirions argument, mais c'est une 
verite que nous devons accepter. Nous ne pouvons pas nous 
cacher dans nos voitures et eviter ces rues. Nous sommes 
directement interpelles et nous devons, avec les autres aussi, 
repondre avec d'autres moyens, avec d'autres phrases aux 
problemes qui nous sont poses. Ce sont tous ces elements 
qui ont conduit le Conseil federal a signer le Traite sur ('Es-
pace economique europeen. 11 est en effet le seul projet euro-
peen qui soit aujourd'hui d'actualite. 
Au 1 er janvier 1993, c' est-a-dire dans quatre mois, 11 entre ra en 
vigueur et iI n'y aura pas d'autre alternative, acette date-la, 
pour la Suisse. 
La demande d'adhesion - nous en reparlerons la semaine 
prochaine - c'est une obligation que le Conseil federal s'est 
faite pour preparer I'avenir et ne pas, un jour, se trouver devant 
les questions traditionnelles et justes. On pourrait alors voir 
s'elever du sein de I'assemblee differents reproches: qu'avez-
vous fait; pourquoi n'avez vous pas prevu; qu'avez-vous voulu 
ecarter, que craigniez-vous? Nous nous sommes pose ces 
questions. Nous avons voulu informer le Parlement au moyen 
de messages, de rapports. La balle est maintenant, vous le sa-
vez, dans votre camp. Ensuite, ce sera au peuple suisse de de-
cider. Faire participer les cantons au processus par Je truche-
ment du Groupe da contact Canfederation-cantons est ele-
ment que le Conseil federal a voulu et a introduit desormais 
tres regulierement dans toutes les questions qui avaient 1mit ä 
la signature, a la ratification et ensuite a la mise en vigueur du 
Traite sur l'Espace economique europeen. 
Beaucoup d'entrevous ont parle de I'abandon de "identite de 
la Suissa. 11 n'y en aura pas. Les renforcements da nos liens 
avec nos voisins europeens sont en quelque sorte le prolon-
gement des liens qui nous unissent entre nous Confederes, 
entre nous appartenant a et onginaires de cantons differents, 
avec des cultures differentes, avec des langues differentes. 
C'est que nous avons maitrise ces differences avec 

a alles, nous avons 
un Etat un Etat m"r!A,rnp 

de retard sur le des autres 
Etats du monde. C'est a cause da cette 
rlence qua nous n'avons pas a craindre de perdre natre 
tite. Nous sommes au contraire a meme d'amener cette 
rlence aupres de nos amis des Communautes europeennes et 
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du reste du eontinent europeen. Nous sommes capables de 
vivre ensemble. Nous sommes capables de partager les me-
mes valeurs. Nous sommes eapables de nous respecter. 
Nous sommes capables de eonstruire et d'aeeepter les deci-
siens majoritaires. Que craignons-nous de perdre si nous ap-
portons eette volonte, ce temoignage au sein des institutions 
de l'Europe et d'abord a travers le Traite sur l'Espaee eeonemi-
que europoon? 
Nous eonsiderons, dans le domaine des politiques d'aecom-
pagnement dont parlerent certainement I'un ou I'autre de mes 
eollegues, que le Conseil federal devra repondre rapidement ci 
eertaines attentes et accompagner les modifications de la 
legislation d'un certain nombre de nouvelles modifications qui 
viendront rassurer et repondre aux interrogations qui nous 
sent faites et qui nous permettront de franchir le stade de netre 
cooperation europeenne. 
Je reponds encore rapidement ä quelques questions, sans 
trep empieter dans les domaines des deux eonseillers fede-
raux qui m'aceompagnent On atout d'abord dit que la Com-
munaute europeenne etait le lieu de la domination des 
Grands. Mais ce sont dans les relations bilaterales que les 
Grands pesent de taut leur poids. 11 est certainement plus diffi-
eile ci un pays comme la Suisse de negocier un aceord pour en 
tirer des avantages et essayer de faire flechir en meme temps 
les grands Etats de l'Eurepe, eomme la Grande-Bretagne, I' AI-
lemagne, la France, voire comme 1'ltaUe, plutöt que de nego-
cier avec un ensemble d'Etats au sein duquel sont presents 
plusieurs pays qui ont les mames dimensions que le nötre et 
qui defendent la mame attitude de respect des petits pays et 
de leurs besoins. Nous croyons que le tiOisieme rapport, sur 
lequel nous discuterons la semaine prochaine, repond ci une 
politique deliberee, voulue, determinee du Conseil federa!. 
Vous pouvez la condamner ou I'appreeier, mais rassurez-
vous, nous la d€lfendrons. Elle est la suite logique des pas que 
nous avons faits. Nous avons accepte les faiblesses, les insuf-
fisances, mame si elles sont relatives, d'un traite comme celui 
dont nous discutons aujourd'hui, et nous avons admis que 
pour les effacer completement il faudrait nous engager en 
plein et totalement dans la Communaute europeenne. Ce 
n'est pas cela exactement que je voudrais traiter mais je vou-
drais rappeier que si plusieurs d'entre vous citent, avec une 
avidite boulimique, les pages de notre message qui signalent 
que nous faisons un premier pas - le second sera plus impor-
tant - que nous nous engageons uniquement pour une transi-
tion mais qu'apres ce sera d€lfinitif, on oublie que dans ce 
mame message, comme dans le troisieme rapport, le Conseil 
federal exprime ci plusieurs reprises, ci partir des pages 19,20, 
44, 45, 50, 55, qu'iI est toujours possible au Parlement et au 
peuple suisse de choisir de rester fidele seulement ci I'Espace 
economique europeen sans s'engager dans une adhesion ci 
la Communaute ce que je regretterais personnellement, 
mais c'est un autre proiet Je fais cet aparte pour repondre ci 
M. Claude Frey, qui le regrette aussi. 
Voilä ce qui figure dans les rapports et dans les messages du 
Consei! federal: pas seulement une voie unilaterale, mais des 
possibilites que vous pourrez traiter. Vous seriez de mauvaise 
fol, ce que je ne saurais eroire d'un en 
disant que I'acceptation de ce traite, c'est immediatement, au 
mois de decembre, Ja porte ouverte ci I'adhesion, car vous sa-
vez tous pertinemment qu'une adhesion ne pourra pas inter-
venir, mame si nous entrons en negociations, avanttrois, qua-
tre, voire cinq ans. Ce que nous voulons, avec ce Traite sur 
I'Espace economique europeen, c'est maintenir notre econo-
mie en adequation avec I'evolution de la Communaute euro-
peenne dans les domaines qui sont couverts par "Accord. 
Cela est beaucoup plus simple que de devoir modifier tous les 
deux ans des accords bilateraux faudrait ensuite 

dolt 
peut iHre transitoire, certas, 

mais I1 peut aussi aussi longtemps que la Suisse ne 
voudra pas adh6rer Ei la Communaute. Le Conseil federal n'a 

mis en doute dans son message que ce tratte sur l'Es-
pace economique puisse fonctionner de maniere autonome le 
temps necessaire. Cela depend tout simplement de I'objectif 

que I'on se fixe. Si I'on n'envisage que I'acces au grand Mar-
ehe, avec ses avantages economiques, le traite sur l'Espace 
economique europeen remplit parfaitement san mandat Si 
I'on souhaite an revanche une participation pleine et entiere 
da la Suisse ci I'ensemble des activites economiques et politi-
ques de la Communaute, alors iI conviendra d'y adh6rer. C'est 
dans cet esprit que nous avons toujours defini les demarches 
du Conseil federa!. De toute maniere, cette etape de I'Espace 
economique durera quelques annoos. 
Je laisserai mes collegues fepondre aux questions tres preci-
ses qui ont ete posees. 11 y en acependant quelques-unas 
dont on a bien voulu me charger. 
11 y a eu tout d'abord quelques affirmations que je me dois de 
rapousser, vehementement, car elles sont tout simplement 
stupides. Lorsqu'on vient affirmer dans ce Parlement que la 
Communaute est une organisation de gouvernements socia-
listes et qu'on verra deferler le socialisme sur !'Europe, meme 
si je le souhaitais personnellement, je suppose que vous me-
surez tous I'ineptie d'une teile affirmation. La Communaute a 
ete creee par des gouvernements democrates-ehretiens, qui 
avaient deeide de cesser de se battre et d'offrir autre chose 
comme perspective ci leur peuple qu'une revanche militaire. 
Ensuite, je n'ai pas besoin de vous faire aujourd'hui ('enumera-
tion des pays membres de la Communaute, faites le compte 
des gouvernements socialistes et dites-moi s'ils sont majoritai-
res. Pour moi, helas! pas assez. 11 faut €lcarter ce genre de pre-
somption. 
Une question plus precise a ete posee, par Mme Gardiol 
entre autres, je creis, ci propos de !a situation dans laquelle 
nous nous trouverions si le peuple suisse refusait le 
6 decembre le Tra;te sur I'Espace economique europeen. 
Plusieurs possibilites subsistent, et la premiere serait de ne-
goeier notre adhesion ci la Communaute. Cela souleve une 
question complementaire: est-ce que la Communaute serait 
d'accord et accepterait d'ouvrir des negociations avec la 
Suisse apres que cette derniere ait rejete un traite moins 
lourd, moins integran!, tel celu; sur I'Espace economique, et 
la part d'acquis communautaire? La Communaute n'a pas de 
temps ci perdre, et nous non plus probablement. Ce serait 
toutefois une possibilit€l. Reste encore le statu quo, qui abou-
tira ineluctablement ci une veritable satellisation. Plusieurs 
d'entre vous I'ont dito mame parmi les opposants les plus fer-
vents: nous devrons, de maniere autonome et souveraine, 
modifier nous-memes notre legislation pour I'adapter ci la Ie-
gislation communautaire et nous n'aurons pas la reciprocite 
dans les Etats communautaires. 
Enfin, ren arrive aux accords de Maastricht. Je voudrais souli-
gner qu'actuellement Maastricht ne pose pas de probleme 
particulier au Conseil federaL Si la Communaute rejette Maas-
tricht ou ne peut pas appliquer ce prejet, la Communaute 
continuera d'exister, elle d€lve!oppera d'autres solutions. Par 
consequent, nous ne sommes pas lies au processus de 
Maastricht Cependant, celui-ci devoilait d'une maniere pre-
cise une nouvelle orientation de la Communaute vers I'union 
politique. Chose importante pour un pays comme le nötre, le 
principe de la subsidiarite etait devenu fondamental et nous 
aurions eu une serie de decisions a concernant le fe-
deralisme, la politique etrangere et politique de seeunte. 
Toutes ces questions nous seront sans doute posees, aux-
quelles nous n'avons pas eu jusqu'ci present ci fepondre di-
rectement, parce qu'aucune negociation n'est reellement 
engagee. 
Je vous remercie de votre attention et vous engage, au nom du 
Conseil federal, ci suivre ses propositions et ci entrer en ma-
tiere, puis ci voter I'arrete ratifiant le Traite sur l'Espace econo-
mique europeen. (Applaudissements) 

Präsident: Herr 
heit nicht versäumen, 

dass Sie wieder unter uns weilen und diese ",.,lnw,pr>'t"'IP 

mit dem alten Feuer und mit Ihrem alten !=nn::I1"1Pln""nt 

bei uns vertreten haben, 
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute bei 
Wiederherstellung Ihrer Gesundheit und hoffen, dass es 
weiter gutgeht! (Grosser Beifall) 
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M. Delamuraz, conseiller f{~deral: Depuis pres de cinquante 
ans, la Suisse participe a fond a la vie europeenne, culturelle, 
scientifique, economique et sociale, aux programmes de re-
cherche et de formation europeens. La Suisse, pays non com-
munautaire, nourrit plus d'echanges avec la Communaute 
que plusieurs pays communautaires eux-memes. Nous de-
vons ce resultat d'abord a la volonte des Suisses. a leur sa-
voir-faire, a leurforce d'innovation et de travail ä participertota-
lement a l'Europe. Nous le devons egalement au cadre institu-
tionnel international que le Parlement, avec le Conseil federal, 
a construit dans I'apres-guerre, opiniätrement et continument 
Ce cadre institutionnel europeen, c'est I'institution de I'AELE, 
en 1960, I'institution de I'accord de libre-echange avec la 
Communaute, en 1972, les 130 accords passes avec la Com-
munaute en vingt ans La Suisse, la encore, est le pays non 
communautaire le plus actif, aujourd'hui, dans I'integration 
europeenne. Nous devons honneur et gratitude aux responsa-
bles politiques et economiques qui ont permis cette construc-
tion, aux Petitpierre, Schaffner, Tschudi, Etter, Wahlen, dont la 
lucidite et la volonte d'approfondir notre inscription euro-
peenne ont ete une raison d'etre potitique. 
Voici que nous avons devant nous la chance d'amplifier cette 
politique qui nous a si bien reussi et qui explique une part im-
portante de notre actuelle prosperite. Cette chance, c'est l'Es-
pace economique europeen; je vous demande de la saisir en 
prenant aujourd'hui une decision reellement historique ~ le 
mot est parfois galvaude ~ au terme de la negociation multila-
terale la plus ambitieuse que notre pays n'ait jamais conduite 
de toute son histoire. 
L'accord que le Conseil federal vous soumet n'est pas une po-
tion magique qui nous garantit le succes economique pour 
toujours. I1 n'apporte aucun automatisme de prosperite, iI offre 
simplement, mais c'est capital, un cadre nouveau, meilleur 
et moderne a nos activites economiques, en particulier a 
I'interieur de I'Europe ~ a nous, ensuite, d'avoir la force de le 
remplir ~ un cadre exigeant pour nous et pour les autres, qui 
nous oblige a plus de concurrence, comme c'est le cas pour 
les autres egalement; un cadre qui, en soi, nous donne les re-
gles du jeu et les condilions les meilleures pour continuer 
d'accomplir les forces creatrices de notre economie et de no-
tre cooperation europeenne. 
Non, le Conseil federal ne vous propose pas un traite parfait 
Ce demier ades imperfections institutionnelles et mame subs-
tantielles 11 est le resultat de negociations äpres qui n'ont pas 
toujours abouti la ou nous I'aurions souhaite. Nous ne vous 
presentons pas non plus un traite facile. Le Conseil federal 
soumet, non pas un traite ä I'usage confortable des frileux, 
mais un traite aux Suisses dynamiques et ouverts, qui accep-
tent le risque et les defis qu'il comporte. Ce traite, en effet, est 
lourd de risques et riche de defis. 
L'Espace economique europeen se differencie de I'accord de 
libre--echange d'il y a vingt ans sur trois points essentiels qui 
ont ete completement escamotes par les adversaires de ce 
traite. Je tiens ä remettre les points sur les "j", Premiere diffe-
rence essentielle d'avec I'accord de libre-echange d'il y a vingt 
ans: ce traite embrasse aussi dans le libre-echangisme les ac-
tivites des services, Les libres prestations des services, des 
banques, des assurances, des fonds de placement, des tele-
communications, des transports, etc. sont pris en compte. 11 y 
a vingt ans, le secteur industrie! (secteur secondaire) etait le 
premier de ce pays et le secteur des services etait place juste 
derriere. Aujourd'hui, ce demier a pris la bonne premiere 
place puisque 60 pour cent de ia population active (60 pour 
cent des 3,560 millions de travaiJIeurs) sont dans le secteur 
des services et 35 pour cent environ se situent dans le secteur 
secondaire. En vingt ans, c'est donc une transformation fon-
damentale des structures de notfe economie s'est real i-
see. Et voila certains dont dit 

dans 
continuer a travailler en de 

contre autres Etats avec un instrument de 
totalement cette montee des services dans 

notre et I'importance essentielle occupentau-
jourd'hui. Voilä la premiere difference! 
La seconde qui est encore moins cltee et encore plus oubliee 

par les adversaires de I'Espace economique europeen ~ 
peut-etre vais-je contribuer a leur culture generale en la leur re-
velant ~ est relative a I' excellent accord de 1972 que je venere. 
Je viens de vous dire les sentiments de gratitude qui m'ani-
me nt a I'egard de ceux qui I'ont passe et de ceux qui ont tente 
de le developper depuis. Cet accord de 1972 ne prend en 
compte que les taxes et les quantites ä la frontiere alors que le 
Traite sur l'Espace economique europeen intervient de sur-
croll et de fa<;fon approfondie dans la commercialisation 
marktung) des produits et des services Autrement dit tel 
n'est pas le GaS avec I'accord de 1972 si nous adherons a 
l'Espace economique europeen, un produit mis legaiement 
sur le marche en Suisse est legalement susceptible d'etre mis 
en circulation, sans autre, sur le marche des pays de l'Espace 
economique europeen et vice versa Un agriculteur suisse 
pourra librement importer un tracteur provenant d'un pays de 
l'Espace economique europeen qui sera molns cher parce 
qu'iI ne devra plus etre homologue dans notfe pays alors qua 
tel est le cas aujourd'hui. 
La troisieme difference est elle aussi fondamentale par rapport 
a I'accord de Iibre-echanga Elle a trait au libre acces a une ac-
tivite et ä son exercice dans toute l'Europe de l'Espace econo-
mique pour les architectes, les medecins et les professeurs. 
Les etudiants et les apprentis, les jeunes pourront choisir la 
formation et les stages qui les interessent Cette dimension 
extra economique a un accord essentiellement economique 
est la plus audacieuse que nous ayons jamais negociee dans 
le cadre de ce type d'accords. Voilä trois differences essentiel-
les, trois extensions, trois approfondissements par rapport ä 
!'excellent instrument de 1972 qui porte aujourd'hui. malgre 
les adaptations, le poids des ans dans un pays et dans un 
continenl qui evoluent a d'autres vitesses que celles aux-
quelles nous avons ete habitues auparavant Alors, Mesda-
mes et Messieurs, essayons de nous mettre concretement 
dans la situation ou nous nous trouverions des le 1 er janvler 
de I'annee prochaine, si d'aventure la double majorite du peu-
pie et des cantons n'etait pas reunie le 6 decembre au soir au-
tour du Traite sur I'Espace economique europeen. 
Je veux etre tres concret Si tel devait etre Le cas, le 1 er janvier 
de I'annee prochaine la Suisse serait seule, eventuellement 
accompagnee du Liechtenstein, mais assurement I'unique ä 
se situer en position totaiement iso lee ä I'interieur d'un ensem-
ble de 350 a 360 millions d'habitants constitue par tous les 
pays de I'AELE et par la Communaute. La Suisse s'autodiscri-
minerait, en d'autres termes s'excluerait par sa propre volonte 
d'une cooperation a I'echelle europeenne a laquelle tous les 
autres pays de l'Europe occidentale participeraient Les gran-
des entreprises et les multinationales contourneraient facile-
ment cette discrimination en allant situer ce que beaucoup 
d'entre elles commencent a faire -Ieurs activites productrices 
de I'autre cote de nos frontieres. Pour ces entreprises, iI n'y a 
assurement pas de grand malheur. Espace economique euro-
peen ou pas, eil es peuvent le faire. 11 n'en va pas de meme 
pour Ja petite et moyenne entreprise qui n'a pas cettefaculte et 
qui est tributaire, eHe aussi, de Ja vitalite des grandes entrepri-
ses, creatrices avec elle du plus grand nombre d'emplois 

alt an Suisse. est evident que ce coup de poignard 
notfe economie aurait des resultats catastrophiques, d'abord 
pour les petites et moyennes entreprises et ensuite pour I'eco-
nomie nationale dans son ensemble. 
Alors voici des exemples concrets. Si la Suisse dit non a "Es-
pace economique europeen, elle ne pourra pas mettre en libre 
circulation dans les pays de I'EEE des produits qui seraient an 
revanche autorises a circuler sur son territoira Les prescrip-
tions techniques de Ja Communaute n'auraient pas cours 
pour elle, ce qui Ja mettrait en etat de non-competitivite par 

a tous les autres pays occidentaie, 
En disant non a la Suisse ne hp',nAlinil'!-

des r8ductions des droits de douane sur les 
",nr'(',,,I,,,,,::: transformes, cette fameuse "SchIOQiilicleset2:" 
nous avons a maintenir aujourd'hui I'etat ac-
tuel, parce que la concurrence est extremement vive. Sans 
l'Espace economique europeen, nous renoncerions a tous les 
avantages dont tous nos concurrents beneffcieraient et cree-
rions une marge supplementaire pour nos prix, mettant en 
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grave perille secteur agricole transforme, c'est-a-dire 63 000 
emplois en Suisse. 
En ce qui concerne les services, je clte un troisieme exemple: 
si nous disons non a l'Espace economique europeen, la signi-
fication de la place financiere suisse et des emplois qui y so nt 
lies diminuera rapidement, car du coup, toutes les activites 
bancaires depuis la Suisse qU'11 s'agisse de banques suis-
ses ou de banques etrangeres ~ seraient rendues difficiles et 
beaucoup plus onereuses pour nous que pour tous nos 
concurrents. 
Quatrieme exemple, les telecommunications. A la difference 
de leurs concurrents des pays de l'Espace economique euro-
peen, les fournisseurs suisses de services et d'appareils de te-
lecommunication n'auraient pas ja garantie de !'acces au mar-
che des pays de I'EEE. IIs ne pourraient pas offrir leurs ser-
vices aux memes conditions que leurs concurrents. Je 
m'etonne que cette nouvelle, malgre des telecommunications 
relativement rapides, n'ait pas atteinttous les responsables de 
ces secteurs en Suisse. 
Les transports routiers suisses toujours en ce qui concerne 
le secteur des services seraient pejores par rapport aleurs 
concurrents, en ce sens qu'ils n'auraient pas le droit de faire 
du cabotage cl I'interieur des pays de la Communaute et que 
leurs prix s'en trouveraient, au depart, rencheris lourdement 
par rapport cl leurs concurrents. Les transporteurs aeriens 
suisses, cinquieme exemple, souffriraient de la meme discri-
mination par rapport cl leurs concurrents dans un marche, 
vous le savez, ou les prix sont limes et dans un marche ou iI 
faut vraiment etre competitif dans les services et dans les prix 
pour survivre. 
En ce qui concerne les personnes actives, si I'Espace econo-
mique europeen etait refuse par la Suisse, elles seraient sou-
mises aux restrictions d'entree de sejour edictees partous les 
pays de l'Espace economique europeen. Belle perspective, 
pour nos jeunes en particulier, pour ce pays qui s'alimente a 
trois courants culturels et linguistiques majeurs de l'Europe 
continentale, de se trouver frappes de discrimination par rap-
port aux jeunes Suedois, aux jeunes Allemands ou aux jeunes 
Portugais. 
Enfin, si nous reconnaissions en Suisse des diplömes profes-
sionnels etrangers, par exemple d'architecte, meme sous une 
forme bilaterale sans etre membre de l'Espace economique 
europeen, la reciprocite ne nous serait pas accordee par les 
autres pays alors qu'elle I'est dans le traite que vous avez a rati-
tier cet apres-midi. Elle est la, ce n'est pas une promesse, ni un 
espoir qui se perpetue depuis plus de cinquante ans, c'est une 
realite. L'equivalence des diplömes est la Voulons-nous nous 
payer le luxe glorieux de la retuser? Teile est tout simplement 
la question. 
Ce que je constate dans la misere de I'argumentation des ad-
versaires de I'Espace economique eurapeen, c'est I'absence 
totale de solutions de remplacement On trompe son monde 
en faisant accraire avec force et conviction que le Conseil tede-
ral, un peu plus intelligent que celui qui est en place, que des 
negociateurs, un peu plus äpres que ceux qui sont en place, 
peuvent fort bien continuer les methodes de 1972, nous eviter 
tous les de cet €lconomique europeen et en 
gagner tous les avantages par la negociation bilaterale. C'est 
faux, archifaux, totalement faux! 
J'ai negocie le dernier accord bilateral ~ accord sur I'assu-
rance - avec la Communaute. 11 a reclame 17 ou 18 ans de tra-
vaux et a failli capoter dans sa derniere phase, car les exigen-
ces agricoies d'un pays de la Communaute, que je ne nomme-
rai pas, a notre egard ont failli faire trebucher I' ensemble. Lors-
que nous l'avons finalement signe, ce tut pour nous entendre 
dire que e'etait bien la Je dernier des actes bilateraux qui 
avaient caracterise la richesse des anmiles 1972/1992, mais 

n'avaient des lors lem dans la demarche mul-
t,l:>tI=.r,:>la da demain. Et meme 

europeen, dont le 
par des negociations bilaterales, au 

ne!::jO(;latiofls qu'i1 faudrait conduire avec chacun des parte-
naires economique europeen dont nous serions 
exclus, chaque fois dans des domaines particuiiers, jamais 
dans le domaine general. 11 faut etre nail, pradigieusement 
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naIf, pour imaginer qu'au travers de ces eventuelles negocia-
tions, nous obtiendrions des avantages meilleurs et des char-
ges moins lourdes qu'au travers de I'Espace economique eu-
ropeen. Ce serait le contraire, nous devrions payer, et d'un prix 
agricole en priorite, les eventuels accords que nous pourrions 
decrocher. Cela n'est pas serieux et inteltectuellement pas 
honnete de dire qu'll y a, a la place de I'Espace economique 
eurapeen que nous avons a ratmer, une autre solution qui peut 
nous eviter le fameux «Alleingang» qui vous fait ä juste Utre si 
peur, Mesdames et Messieurs !es opposants. Vous avez tort 
de dire ce la Et ce que I'excellent rapporteur a dit tout cl I 'heure, 
en parlant du veritable boycott de la Suisse qui s'en suivrait, je 
le dis de la fa<;:on suivante: vous seriez en train de marquer le 
plus formidable autogoal de I'histoire de notfe pays. 
Quelques objections maintenant qui ont ete faites dans le ca-
dre du debat: I'Espace economique europeen aecorde aux 
pays de I' AELE des draits et des garanties qui leur permettent 
d'influencer I'evolution future du droit de l'Espace economi-
que, le drait d'intervenir dans le processus legislatif commu-
nautaire permanent et du drait de consultation et d' evocation. 
Dans le contröle juridictionne! du futur Espace economique, 
les tribunaux suisses appliqueront le droit de I'Espace, 
comme le droit federal, et le spectre des juges etrangers est 
ainsi parfaitement dissipe. Les juges communautaires ne se 
saisiront que des liUges ou une entreprise suisse violerait des 
regles de la Communaute, a I'interieur de celle-ci. 
Quant au defieit democratique dans I'Espace economique, i! 
convient de soulignertres clairement que vous, Parlement, se-
rez appele cl donner, oui ou non, votre aval a toute nouvelle re-
gie qui devrait etre prise dans l'Espace economique eura-
peen. Le droit de referendum sera maintenu contre vos pro-
pres decisions lorsqu'elles prendront la forme d'une loi fede-
rale. Institutionnellement ce n'est pas rien et ce n'est pas un 
rapport de satellisation et de desequilibre eomme le decrivent 
complaisamment ses adversaires. 
Monsieur Reimann Maximilian, vous avez pose quatre ques-
tions qui ont ete traitees pour I'une d'entre elles par le president 
de la Confederation. Je reponds aux trais autres car elles sont 
centrales. Dans la premiere vous dites que l'Espace economi-
que ne doit pas etre surcharge par des mesures sociales ou 
ecologiques inutiles ou abusives. Le Conseil federal estime 
qu'lI peutetre necessaire de prendre des mesures d'accompa-
gnement, j'y reviendrai tout a I'heure, dans les domaines dont 
vous traitez par exemple, mais iI appartiendra aux parlementai-
res d' en decider, soit en prenant !'initiative de demarches parle-
mentaires qui seront suivies ou pas, soit en disant oui ou non cl 
d'eventuelles propositions que le Conseil federal pourra vous 
faire. 11 n'y aura pas de court-circuitage de la vOlonte du legisla-
teu r en matiere d' Espace economique europeen par le Conseil 
federaL Le drait de referendum doit etre absolument preserve, 
j'ai dit qu'ill'etait dans la transformation ulterieure de l'Espace 
economique europeen. Mon collegue le chef du Departement 
de justice et police pourra s'exprimer dans le debat general et 
dans ledebatdedetail,toutal'heure, surcequ'ilen estde I'exer -
cice de la democratie dans la phase d'aujourd'hui, c'est-a-dire 
I'adoption du premier paquet Eurolex. 
Enfin derniere demarche de votre part, les postes evo-
ques au chapitre du message, ne constituent qu'une estima-
tion. Tous ne seront pas necessaires cl court terme, des econo-
mies de postes pourront certainement etre realisees ailleurs, 
I'acceptation de I'Espace economique n'entraine donc nulle-
ment celle simultanee de nouveaux postes, ceux-ci sero nt eva-
lues comme tous les postes de I'administration et la encore le 
Parlement aura le dernier mot, ne serait-ce que par le biais du 
budget qu'il accepte ou qu'iI n'accepte pas. 
Monsieur Kühne, la encere, le president de la Confederation a 
fepondu a votfe premiere question, je fepondrai aux deux au-
tres. Quant au renouveau du de la reconnaissanea et 

rliflf6",nr-o de nature entre la 
Communaute et 

la reprise da I'aequis en vigueur dans la 
DU la Communaute harmonise, i'Espace economique le falt 

auss!, dans les domaines qui sont de son ressort, et lorsque le 
principe da la reconnaissance mutuelle est applique dans la 
Communaute ill'est egalement dans i'Espace economique. 
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En ce qui concerne le valet politique de l'Espace economique 
europeen, cetEspace est avant tout d'ordre economique. J'ai 
dit que par la liberte de circulation des personnes I1 y echap-
palt, mais pour I'essentiel iI est economique. Dans les domai-
nes dont il ne parle pas aujourd'hui, c'est-a-dire I'agriculture, 
la securite, la politique monetaire, la poiitique etrangere et la 
defense, ni le traite d'aujourd'hui ni celui de demain ou 
d'apres-demain, ne pourront porter sur ces questions sans 
que nous ne soyons appeles a nous prononcer. Monsieur 
Kühne la crainte d'une entree de ces nouveaux sujets par la 
petite porte, alors qu'ils ne concernent pas l'Espace economi-
que eurapeen mais bien la Communaute, est conjuree. 
J'en viens maintenant a plusieurs questions qui ont ete soule-
"ees ce matin par les representants des paysans que la clause 
evolutive agricole inquiete, car, dlsent-ils, s'i! n'y a en effet pas 
grand chose qui concerne I'agriculture dans le tralte. d'au-
jourd'hui, Dieu salt ce que cette clause evolutive agricole nous 
reserve en desastres et en concessions! Je leur reponds tres 
clairement que les parties contractantes s'efforcerant de trou-
ver des possibilites de liberalisation des echanges agricoles, 
mais selon la clause ecrite dans le traite cela ne pourra se faire 
que dans I'interet mutuel des parties, et si la Communaute pre-
sentait une requete qui aille a I'encontre de nos interets nous 
dirions «non». Cette meme clause prevoit que d'eventuelles li-
beralisations devranttenir campte des politiques agricoles na-
tionales, aucune concession future ne nous priverait de la pos-
sibilite de mener une politique agricole autonome, les garan-
ties vous en sont donnees. 
La libre circulation des personnes est un des quatre piliers de 
!'Espace economique et I'on m'a demande Ei plusieurs repri~ 
ses, hier et ce matin, s'il n'y avait pas la un danger d'afflux in-
contrölable de ressortissants de l'Espace en Suisse. On m'a 
egalement prie de renseigner sur !'absence d'exceptions per-
manentes. Je reponds tres nettement que la periode transi-
taire de cinq ans est la plus longue de toutes celles qui ont ete 
obtenues et qu'elle tient compte de la situation particuliere de 
la Suisse en Europe. 11 n' etait pas possible d'aller au~dela, et ce 
n'etait d'aiHeurs pas dans notre interet car je le repete encore 
une fOis, en me me ternps que cette mesure permet I'acces en 
Suisse aux ressortissants des autres pays, elle leur permet 
aussi I'acces au marche tout entier de I'Espace economique 
europeen. La encore, le traite sur I'Espace economique euro-
peen contient une clause de sauvegarde, «Schutzklausel», 
qUi, elle, n'est pas limitee dans le temps et qui permet en tou-
tes circonstances d'aviser lorsqu'il y a danger. 
Quant aux effets de I' Espace economique sur les salaires et au 
dumping social en general, je dirai que, s'agissant des salai-
res, vous avez pris connaissance des estimations faites par le 
professeur Hauser, qui vous revelent non pas un miracle - car 
il n'est pas possible, apparemment, de gagner plus d'argent, 
d'avoir des salaires meilleurs, de travailler moins et de benefi-
ci er de prix plus bas - mais bien la liberalisation generale qui 
intervient a ('interieur de ce marche de 350 ou 360 millions 
d'habitants et qui permet l'abaissement des prix et I'elimina-
tion de toutes sortes d'elements parasites dans la formation 
des L' estirnation du prafesseur Hauser est juste. Les Etats 
m~,mhr<>" de economique amant la 
billte de prendre mesures, non pour pa-
rer au risque de demantelement de leurs acquis sociaux. Si 
I'on constate des abus importants dans certains secteurs de 
I'economie, certaines professions ou certalnes regions et je 
pense lci aux regions transfrontieres nous pourrons envisa-
ger les mesures necessaires, au niveau cantonal par exernpfe. 
Le Conseil federal n'a pas pris de decision dans ce sens et, 
d'une maniere generale, II n'a pas pris de decision pour les 
mesures d'accompagnement, si ce n'est sur deux points: tout 
d'abord, est exclu d'inclure des meSUTes ,..'~,~~~~ 
ment dans le Eurolex en fant qua teiles ~ si 

elles 

eta 
Monsieur Boden~ 

pour me les bannes faveurs 
ceux m'ont la que je vous promets des 

realisations, je dis que nous devrons les etudier, avec sensibi-

lite et attention, et que nous devrans y repondre rapidement 
pour les traiter selon le rythme nouveau enclenche par l'Es-
pace econornique europeen lui-meme. Ce que j' ai dit du dum~ 
ping sodal et du dumping des salaires me conduit cl une re-
marque sur les taux d'interets, et j'aurai ainsi termine 
des questions speciales qui m'ont ete posees. Je vVI~u'a'" 
que I'on sache bien que si I'Espace economique euro peer. 
porte en lui des qualites irremplac,;ables, il ne les a pas toutes 
cependant, pas plus qu'iI n'est coupable de taus les malefices 
qui pourraient s'abattre sur notre nation. Bien avant que I'on 
parie d'Espace economique, les taux d'interet de I'argent en 
Suisse etaient deja influences par I'evolution des taux a l'etran-
ger, en Europe et dans le monde. Ce n'est pas l'Espace eco-
nomique europeen qui a cree une hausse d'interets teile qu'iI y 
a une annee et demle nous devions affronter iclla quatrieme 
vague des hausses des taux d'interets hypothecaires, C'est le 
marche dans son ensemble, L'Espace economique europeen 
n'accelerera pas mais ne freinera pas non plus, de lui-meme, 
des evolutions qui sont largement extra-institutionnelles. 
Voila ce que j'avais a dire quant cl la defense et a I'illustration 
d'un traite capital pour notre avenir, mais aussi de I'indigence 
totale et de I' absence de taute contre-proposition constructive 
de la part des adversaires plus ou moins acharnes de ce traite. 
Je conclurai en disant que la Suisse a bien joue sa participa-
tion europeenne depuis pres de 50 ans, et notamment sa par-
tition economique ou elle a joue le jeu de la solidarite mais 
aussi celui de ses interets legitimes qui s'en sont trouves sau-
vegardes. Le courage de nos predecesseurs, en 1960 et en 
1972, a ete grand car eux aussi ont ete confrontes a un monde 
et ades rautines. Hs ont du casser des habitudes, tracer des 
voies nouvelles. Ils I'ontfalt, en depit d'oppositions parfois tres 
vives, pour que nous soyons constamment, nous Suisses, 
adaptes aux conditions du monde et aux conditions de f'Eu~ 
rape. 
Je vous demande d'avoir, en 1992, le meme courage que celui 
manifeste en 1960 et en 1972, et de dire maintenant "oui» a 
I'Espace economique eurapeen. Cela signifie maintenir I'eco-
nomie suisse dans le peloton europeen de la performance. 
Dire «oui» a I'Espace economique europeen, c'est dire «oui» cl 
un destin europeen de la Suisse. (Applaudfssements) 

Bundesrat Koller: Es bleibt mir die Aufgabe, aus rechtlicher 
Sicht die Auswirkungen des EWR-Abkommens und des EWR-
Rechts auf unsere innerstaatliche, sChweizerische Rechtsord-
nung und auf unsere politischen Institutionen darzustellen Er-
lauben Sie mir zunächst eine Bemerkung zum Problem der 
Souveränität 
In Ihrer Eintretensdebatte war sehr viel von Souveränität und 
wohl noch mehr von Souveränitätsverlust die Rede. Man 
machte geltend, der EWR-Vertrag würde für unser Land einen 
unerträglichen Souveränitätsverlust nach sich ziehen. . 
Unsere Bundesverfassung erklärt die Kantone «souverän». 
Schon das zeigt, dass wir mit dem Allerweltsbegriff Souveräni-
tät viel vorsichtiger umgehen müssten; denn mit der Grün-
dung unseres Bundesstaates im letzten Jahrhundert haben 
die Kantone viel mehr an Souveränität preisgegeben als die 
Schweiz mit dem EWR-Abkommen. Die Kantone haben 
Tat überall dort ihre Gesetzgebungskompetenz an den Bund 
abgetreten, wo in der Bundesverfassung Bundeskompeten-
zen begründet worden sind. 
Demgegenüber übertragen wir mit dem EWR~Abkornmen 
überhaupt keine Gesetzgebungskompetenzen an irgendeine 
höhere Gemeinschaft, sondern wir binden uns lediglich völ-
kerrechtlich durch einen allerdings sehr bedeutenden Vertrag-
Hierin liegt übrigens auch ein ganz zentraler Unterschied zwi-
schen dem EWR-Abkommen und einem EG-Beitritt, weil wir 
bei einem EG-Beitritt tatsächlich gewisse Hoheitsrechte auf 
die Gemeinschaft wie das 
letzten Kantone auf 
Ueber den entscheiden Volk und ",,,mr,np 

nicht nur voller sondern wir entscheiden auch nach 
einem erfolgreichen EWR-Vertragsabschluss autonom über 
das weitere Schicksal dieses Abkommens, Das zeigt sich 
Vetorecht in bezug auf neues EWR-Recht und vor allem in der 
Kündbarkeit des EWR-Abkommens. 
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Wir sollten mit den Begriffen Souveränität und Souveränitäts-
verlust aber auch aus einem anderen Grund viel vorsichtiger 
umgehen. Der Begriff der Souveränität ist bekanntlich mit der 
Herausbildung der Nationalstaaten des 19. und 20. Jahrhun-
derts verbunden. Wozu aber die Verabsolutierung des Natio-
nalstaates geführt hat, haben wir in diesem Jahrhundert in 
zwei katastrophalen Weltkriegen und im Osten in derVerabso-
lutierung der sowjetischen Staatssouveränität auf eine Art er-
lebt. die wir nicht mehr erleben möchten. 
Eine schrankenlose höchste Staatsgewalt kann und darf es 
nicht mehr geben, weder nach innen noch nach aussen. Nach 
innen sind es unsere Verfassung und unsere Gesetze, die auf 
dem Willen des Volkes beruhen, die jedoch gleichzeitig auch 
das Volk binden, solange sie bestehen. Nach aussen ist es 
das Völkerrecht, welches die Staaten bindet Im Umfang ihrer 
völkerrechtlichen Bindungen verzichten die Staaten auf einen 
Teil ihrer Souveränität Der Staatsvertrag ist nichts anderes als 
ein souveräner Akt der Selbstbindung, wie dies der damalige 
Bundespräsident Max Petitpierre in treffenden und in jeder 
Hinsicht nach wie vor gültigen Worten festgehalten hat: 
«Quant a la souverainete, chaque accord international impli-
que pour un Etat I'abandon volontaire d'une parcelle de sa 
souverainete, celui-ci etant en vertu de sa reciprocite generale-
ment compense par des avantages du mame ordre accordes 
par le ou les pays avec lesquels le traite a ete conclu.» 
Warum haben wir heute, wo wir noch viel klarer als zu Petitpier-
res Zeiten sehen, dass wir die ganz grossen Probleme - Asyl, 
Migration, Umweltschutz und vieles mehr - nur noch in inter-
nationaler Zusammenarbeit lösen können, Mühe, zu solchen 
Sätzen zu stehen? Haben wir denn nicht immer im Recht - und 
Recht heisst immer auch Bindung - eine Chance und eine Ga-
rantie unserer Freiheit gesehen? Wenn unsere Bundesverfas-
sung die Unabhängigkeit des Vaterlandes zum Staatsziel er-
klärt, so widerspricht dies in keiner Weise der These, wonach 
sich unser Volk in aller Freiheit dazu entscheidet, dass es in 
der Zusammenarbeit mit anderen Staaten mehr Erfolgschan-
cen sieht, die Wohlfahrt seiner Bürger zu verwirklichen, als im 
sogenannten Alleingang. 
Es ist auch schwer verständlich, warum in dem als Alternative 
empfohlenen Alleingang weniger Souveränitätsverlust liegen 
sollte als in der völkerrechtlichen Bindung. Denn über eines 
müssen wir uns und muss sich unser Volk im klaren sein: Der 
Europäische Wirtschaftsraum mit den EG- und Efta-Staaten 
wird zustande kommen und wird realisiert Die Frage, die sich 
uns stellt, ist daher nur, ob mit oder ohne uns. Es käme einer 
sehr gefährlichen Illusion gleich, zu glauben, das Schweizer-
volk müsste zum EWR-Abkommen nur nein sagen, und es 
würde dann alles beim guten Alten bleiben. 
Es wird angesichts des Zustandekommens des EWR der 
ganz Westeuropa umfassen wird und dem bekanntlich die 
neu in die Freiheit entlassenen mittel- und osteuropäischen 
Staaten so rasch ais möglich ebenfalls beitreten möchten - in 
jedem Fall nicht mehr so sein, wie es vorher war. Machen wir 
als einzige nicht mit, werden wir angesichts des wirtschaftli-
chen und politischen Gewichts der EG und des EWR noch viel 
mehr als heute zu dem gezwungen sein, was man heute 
schönfärberisch als autonomen Nachvollzug bezeichnet: das 
heisst die unausweichliche Uebernahme von Recht und Poli-
tik, die anderswo ohne unsere Mitwirkung beschlossen wor-
den sind. 
In einer solchen Scheinsouveränität vermag der Bundesrat 
keinen Vorteil und für unser Land keine Zukunft zu sehen. Mit 
dem EWR-Abkommen möchten wir unseren Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern und unserer Wirtschaft den diskriminierungs-
freien Zugang zum einheitlichen Binnenmarkt sichern. Es liegt 
in der Natur der Sache - ich vermag hierin Überhaupt nichts 

zu sehen - dass, wer an diesem einheitlichen Bin-
toilhal",,,, will, den andere mühevoller 

bereit sein 
ni",I'''f''!aiin zu übernehmen. Wir müssen 

diesen communautaire mit dem EWR-Abkommen 
übernehmen. Ich ist er sehr grass; 
er beinhaltet etwa Bekanntlich müssen wir 
61 Gesetze ändern und 9 neue Bundesbeschlüsse erlassen. 
Diese Zahlen sind zwar eindrücklich, doch dürfen wir uns 

durch sie nicht zu sehr beeindrucken und vor allem nicht täu-
schen lassen. Beim EWR-Recht handelt es sich um wertver-
wandtes Recht Das EWR-Recht dient der Etablierung einer 
sozialen Marktwirtschaft in ganz Westeuropa Wer die Euro-
lex-Vorlagen studiert hat, dürfte mit mir festgestellt haben, 
dass es praktisch keine Normen gibt, die unseren Wertvorstel-
lungen diametral widersprächen. Wenn schon, so sind es eher 
die Form und der Stil dieser Normen, die uns - oder wenig-
stens jene, die noch nach dem Stil von Eugen Huber erzogen 
worden sind -, stören oder ärgern. 
Verwandte Rechtstraditionen und ähnliche Problem lagen ha-
ben in fast allen Fällen zu ähnlichen Regelungen geführt Das 
zeigt der Bereich der Produktehaftpflicht besonders klar, wo 
die Rechtsprechung unseres Bundesgerichtes zu weitgehend 
ähnlichen Lösungen geführt hat, wie wir sie jetzt im EWR-
Recht übernehmen müssen. Bei der Beurteilung dieser gros-
sen Zahl von Rechtsanpassungen müssen wir zudem beden-
ken, dass es sich in sehr vielen Fällen vor allem um formelle 
Anpassungen handelt 
Im übrigen darf ich Sie daran erinnern, dass alle anderen Par-
lamente der Efta-Staaten vor der genau gleichen Aufgabe ste-
hen. Zum Teil müssen dort offenbar sogar noch mehr Gesetze 
geändert werden. In Oesterreich sollen es etwa 100 und in 
Finnland sogar 250 Gesetze sein. Damit ist auch der Vorwurf 
entkräftet, dass wir uns mit unseren Eurolex-Vorlagen einem 
gesetzgeberischen Uebereifer hingegeben hätten oder dass 
wir uns gar als europäische Musterschüler hätten aufspielen 
wollen. 
Angesichts der quantitativ grossen Aufgabe war uns im Bun-
desrat allerdings schon früh klar, dass die Uebernahme des 
EWR-Rechtes in unser schweizerisches Recht nicht im norma-
len, sonst üblichen Verfahren realisiert werden kann. Norma-
lerweise gehen wir bei Abschlüssen von Staatsverträgen so 
vor, dass wir zunächst das nationale Recht anpassen und erst 
dann den Staatsvertrag ratifizieren. Das wäre bei der Quantität 
des EWR-Rechtes zeitlich und sachlich nicht möglich gewe-
sen. In Zusammenarbeit mit einer parlamentarischen Arbeits-
gruppe unter der Leitung von Herrn Ständerat Zimmerli und 
Herrn Nationalrat Leuba haben wir daher schon früh für die 
Verwaltung wichtige Leitplanken für dieses neue, besondere 
Uebernahmeverfahren entwickelt 
Ich darf Sie kurz an die wichtigsten Leitplanken erinnern: 
1. Transparenz und politische Ehrlichkeit: Dem Bundesratwar 
klar und wichtig, dass das Volk in voller Kenntnis der mit dem 
EWR-Abkommen verbundenen Konsequenzen für das 
schweizerische Recht über das Abkommen entscheiden kön-
nen soll. Wir wollten damit von Anfang an dem gefährlichen 
Vorwurf begegnen, unser Volk und die Stände müssten bei 
der kommenden Volksabstimmung die berühmte Katze im 
Sack kaufen. Deshalb haben wir Ihnen alle notwendigen Ge-
setzesänderungen in zwei ausführlichen Zusatzbotschaften 
zum EWR-Abkommen unterbreitet 
Erlauben Sie mir zu diesem Postulat der Transparenz wenig-
stens drei Ueberlegungen: Einerseits wird - das wird leider in 
der öffentlichen Diskussion regelmässig verkannt - mit der Ab-
stimmung über das EWR-Abkommen auch das gesamte - ich 
betone: das gesamte unmittelbar anwendbare Recht des 
EWR in unsere schweizerische Rechtsordnung übernommen. 
Dieses unmittelbar anwendbare Recht, d. h. all jene Normen, 
gleich aufwelcher Stufe, die genügend bestimmt sind, dass sie 
von den Gerichten und von den Behörden als solche angewen-
det werden können, gelten nach erfolgreicher Volksabstim-
mung in unserem Recht, dies ganz unabhängig davon, ob wir 
mit dem Eurolex-Programm zu Ende kommen odernicht Denn 
wirbekennen uns bekanntlich zum sogenannten monistischen 
Rechtsverständnis. Damitwerden unmittelbar anwendbare Be-

von völkerrechtlichen Verträgen mit der 
Volks;ab~,tinl1ml automatisch Bestandteil des 

diese Normen des Vorran-
haben,nPt,pr.iih,~nAlirlp~,nn>-

rhcmf'lprn Landesrecht durchgesetzt zu werden. In 
Masse von unmittelbar anwendbarem 

Recht die nicht dem Gebot der Rechts-
geltung, sondern in diesem Bereich ausschliesslich dem Ge-
bot der Rechtssicherheit und der Transparenz.. 
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Zum Gebot der Transparenz gehört freilich auch, dass wir un-
sern Bürgeririnen und Bürgern im Gebiet des nicht unmittelbar 
anwendbaren Rechts, also dort, wo wir Gestaltungsspielraum 
haben vor allem in der Behördenorganisation und bei der 
Festlegung der Sanktionen -, ganz klar zeigen, wie wir dieses 
Recht umsetzen, Das gilt auch bei jenen materiellen Normen, 
wo wir einen gewissen Gestaltungsspielraum haben. Sie wer-
den gerade heute abend eine solche Vorlage behandeln. Bei 
der Frage der Mitwirkung der Arbeitnehmer in betrieblichen 
Angelegenheiten beispielsweise steht es uns frei, ab welcher 
Betriebsgrösse die Mitwirkungsrechte der Arbeitnehmer ein-
geführt werden sollen. 
Schliesslich gehört zur Transparenz, dass wir unserem Volk 
ganz klar die Auswirkungen des EWR-Rechtes auf unsere In-
stitutionen zeigen. Dazu gehört es, darzulegen, dass wir mit 
der Abstimmung zugleich über das gesamte unmittelbar an-
wendbare Recht des EWR-Vertrages entscheiden, dass es 
sich also hier um einen Gesamtentscheid handelt und dass es 
nicht angeht, einfach vom EWR-Recht das anzunehmen, was 
einem passt Es gibt keinen EWR ä la carte! 
2. Rechtssicherheit: Das Gebot der Rechtssicherheit verlangt 
vor allem, dass wir Widersprüche zwischen unmittelbar an-
wendbarem EWR-Recht und bestehendem schweizerischen 
Recht ausräumen. Wir möchten nicht, dass unsere Wirt-
schaftsunternehmen und unsere Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger ihr EWR-Recht beim Richter durchsetzen müssen, son-
dern wir möchten durch Eurolex, dass alle Bürgerinnen und 
Bürger, dass alle Unternehmen und alle Behörden genau wis-
sen, weiches Recht ab 1. Januar nächsten Jahres gilt. Wir 
möchten aber vor allem, dass alle Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger ab 1. Januar nächsten Jahres von den mannigfachen Vor-
teilen des EWR-Rechtes profitieren können. 
3. Vertragstreue: Wenn wir dieses EWR-Abkommen abschlies-
sen, dann möchten wir auch die Möglichkeit haben, diesen 
EWR-Vertrag zu erfüllen. Sie wissen, die Schweiz war gerade in 
den EWR-Verhandlungen ein sehr harter Verhandlungspart-
ner, was uns übrigens teilweise sogar die Kritik anderer Efta-
Staaten eingebracht hat Aber wir haben das mit gutem Grund 
getan, und wir werden das auch in Zukunft so halten, aber le re-
vers de la medaille ist, dass wir uns als Kleinstaat auch nach wie 
vor zur Vertragstreue bekennen. Die Vertragstreue ist für einen 
Kleinstaat keine unliebsame Last, sondern vor allem SChutz 
gegen Machtanmassung und Willkür der Grossen. 
4. Einhaltung der fÖderalistischen Kompetenzordnung: Wir 
haben im Kontaktgremium die Auswirkungen des EWR-Vertra-
ges auf die Kantone mit den Ver:tretern der Kantone sehr ge-
nau vorbereitet, und wir können heute mit gutem Grund sa-
gen, dass wir darauf vertrauen können, dass die Kantone ihre 
Rechtsanpassungen - die allerdings viel weniger weit gehen 
als jene des Bundes ebenso realisieren werden, wie wir das 
für die Stufe Bund tun. 
Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine rechtspolitische Wür-
digung dieses EWR-Rechtes. Das EWR-Recht bringt unserer 
Wirtschaft vor allem den gesicherten Zugang zu neuen Märk-
ten. Der EWR wird unserer Wirtschaft freilich auch mehr Wett-
bewerb bringen, der sich vor allem aus den vier Freiheiten, 
dem strengeren Wettbewerbsrecht und dem Abbau techni-
scher Handelshemmnisse ergibt Ebenso wichtig erscheinen 
dem Bundesrat aber auch Verbesserungen in andern Berei-
chen, beispielsweise Verbesserungen im Bereich des Konsu-
mentenschutzes. Ich erinnere an das Konsumkreditgesetz 
und den Erlass über die Produktehaftpflicht 
In sozialer Hinsicht steht die Verbesserung der Stellung der Ar-
beitnehmer in bezug auf die betriebliche Mitbestimmung und 
bei Massenentlassungen im Vordergrund. Das EWR-Recnt ist 
bekanntlich auch ein frauenfreundliches Recht, weil es in viel 
kürzerer Zeit die Verwirklichung der Gleichstellung von Mann 
und Frau im Erwerbsleben und auf dem Gebiet der Sozialver-

wird. 
einer 

sehen inneren Reform bedarf. Mit Eurolex werden wir diese 
"",,,,,:,,,,"',,.,'" rasche innere Reform unseres Landes 

schneller realisieren als auf dem ,,,,r,,.,,,,,,,,_ 
den wir alle nur zu gut 

Der Bundesrat sieht daher in Eurolex nicht nur eine mühsame 
juristische Pflichtübung, sondern eine grosse Chance für die 
innere Reform unseres Staates bei gleichzeitiger Garantie ei-
nes diskriminierungsfreien Zugangs zum EWR Auch aus die-
sen letzteren Gründen empfiehlt Ihnen der Bundesrat Eintre-
ten auf diese Vorlage. (Beifall) 

Namentliche Abstimmung - Vote par appel nominal 

Fur den Antrag der SPK/Mehrheit der APK (Eintreten) stimmen 
die folgenden Ratsmitglieder: 
Votent pour la proposition de la CIP/majorite de fa CPE (entrer 
en matiere): 
Aguet, Aregger, Aubry, Baumann, Baumberger, Bäumlin, Be-
guelin, Berger, Bircher Peter, Bircher Silvio, Blatter, Boden-
mann, Borel Frangois, BrüggerCyrill, BrunnerChristiane, Büh-
ler Simeon, Bührer Gerold, Bund!, Bürgi, Caccia, Camponovo, 
Carobbio, Caspar, Cavadini Adriano, Chevallaz, Columberg, 
Comby, Cotti, Couchepin, Danuser, Darbellay, de Dardei, Da-
vid, Deiss, Dormann, Dünki, Duvoisin, Eggenberger, Eggly, 
Engler, Epiney, Etique, Eymann Christoph, Fankhauser, Fa-
sel, Fischer-Seengen, Fischer-Sursee, Frey Claude, Friderici 
Charles, Fritschi Oscar, Gardiol, Giger, Gobet, Grendelmeier, 
Gros Jean-Michel, Gross Andreas, Grossenbacher, Guinand, 
Gysin, Haering Binder, Hafner Ursula, Haller, Hämmerie, He-
berlein, Hegetschweiler, Herczog, Hess Peter, Hildbrand, 
Hubacher, Iten Joseph, Jaeger, Jäggi Paul, Jeanpretre, Jöri, 
Keller Anton, Kühne, Ledergerber, Leemann, Leu Josef, 
Leuba, Leuenberger Ernst, Leuenberger Moritz, Loeb Fran-
«ois, Maitre, Marti Werner, Matthey, Mauch Ursula, Meier Sa-
muel, Meyer Theo, Mühlemann, Nabholz, Narbel, Oehler, Pe-
rey, Philipona, Pidoux, Pini, Poncet, Raggenbass, Rebeaud, 
Rechsteiner, Reimann Maximilian, Robert, Ruckstuhl, Ruffy, 
Rutishauser, Rychen, Savary, Scheidegger, Scheurer Remy, 
Schmidhalter, Segmüller, Seiler Ralf, Sieber, Spielmann, 
Spoerry, Stamm Judith, Steinegger, Strahm Rudolf, Stucky, 
Suter, Theubet, Tschäppät Alexander, Tschopp, Vollmer, 
Wiek, Wiederkehr, Wyss, Ziegler Jean, Zis~adis, Züger, Zwah-
~ ~~ 

Für den Antrag der Minderheit der APK/Scherrer Wemer 
(Nichteintreten) stimmen die folgenden Ratsmitglieder: 
Votent pour la proposition de la minorite de la CPE/Scherrer 
Wemer (ne pas entref en matiere): 
Allenspach, Bär, Binder, Bischof, Blocher, Bonny, Borer Ro-
land, Borradori, Bortoluzzi, Bühlmann, Cincera, Daepp, Dett-
ling, Diener, Dreher, Fehr, von Feiten, Fischer-Hägglingen, 
Frey Walter, Giezendanner, GolI, Gonseth, Hafner Rudolf, 
Hari, Hess Otto, Hollenstein, Jenni Peter, Keller Rudolf, Kern, 
Luder, Maspoli, Mauch Rolf, Meier Hans, Mieseh, Misteli, Mo-
ser, Müller, Neuenschwander, Rohrbasser, Ruf, Sandoz, 
Scherrer Jürg, Scherrer Werner, Schmid Peter, Schmied Wal-
ter, Schwab, Seiler Hanspeter, Stalder, Stamm Luzi, Steffen, 
Steiger, Steinemann, Tschuppert Karf, Vetterii, Weder H"lons-

Wittenwiler, Zölch 

Der Stimme enthalten sieh - S'abstiennent: 
Früh, Schnider, Thür 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder - Sont absents: 
Bezzola, Ducret, Maeder, Mamie, Maurer, Wanner, Zwygart 

Präsident Nebiker stimmt nicht 
M. Nebiker, president, ne vote pas 

Titel und Ingress. Ziff. I, 11 Einleitung 
Antrag der Aussenpolitischen Kommission 
und der Sfaatspolitischen Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Titre et preambule, eh. I, 11 introduction 
Proposition de la Commission de politique exterieure 
et de la Commission des institutions poiitiques 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen ~ Adopte 

Art. 19bis (neu) 
Antrag der Staatspolitischen Kommission 
Mehrheit 
Bund und Kantone sorgen dafür, dass das EWR-Abkommen 
verwirklicht und entgegenstehendes Landesrecht nicht ange-
wendet wird. 
Minderheit 
(Rut, Borer Roland) 
Streichen 

Neuer Antrag der Aussenpolitischen Kommission 
und der Staatspolitischen Kommission 
Streichen 

Art. 19bis (nouveau) 
Proposition de la Commission des institutions potit/ques 
Majorite 
La Conf{:lderation et les cantons veillent ci la mise en oeuvre de 
I' Accord EEE et ci ce que le drolt interne contraire ne soit pas 
applique. 
Minorite 
(Ruf, Borer Roland) 
Biffer 

Nouvelle proposition de la Commission de politique exterieure 
et de Ja Commission des institutions politiques 
Biffer 

Präsident: Hier entfällt der ursprüngliche Antrag der Mehrheit 
der SPK für einen neuen Artikel 19bis, weil die APK und die 
SPK einen neuen, gemeinsamen Kompromissantrag vorle-
gen, in dem sie auf diesen Artikel verzichten. Es wird somit 
kein Artikel 19bis eingeführt 

Art. 20 (neu) 
Neuer Antrag der Mehrheit der Aussenpolitischen Kommission 
und der Staatspolitischen Kommission 
Abs.1 
Die von der Bundesversammlung beschlossenen und auf In-
krafttreten des EWR-Abkammens notwendigen Aenderungen 
des Bundesrechts treten zusammen mit dem Abkommen in 
Kraft 
Abs.2 
Wird gegen einen Erlass das Referendum ergriffen und wird 
dieser in der Volksabstimmung abgelehnt, so tritt er unverzüg-
lich ausser Kraft 
Abs.3 
Für die übrigen Aenderungen des Bundesrechts im Zusam-

mit der ERW-Abkommen das ordentliche Ge-

Abs.4 
Der Vorrang des Völkerrechts bleibt für alle rechtsetzenden 
und rechtsanwendenden Organe vorbehalten. 

Minderheit I der Aussenpolitischen Kommission 
(Bär, Bäumlin, Gardiol, Vollmer) 
Streichen 

Minderheit 11 der Aussenpolitischen Kommission 
Claude, Walter, 

I:::v!:mtlJali~ntJraa der Minderheit der Sta!atE:pciliti:sctlen Komn11."1-

sion 

Artikel 20 Entwurf des Bundesrates angenom· 
menwird) 

Abs. 1 bis (neu) 
Mit dem lnkrafttreten einer Kündigung des EWR-Abkommens 
unterliegen all diese Aenderungen des Bundesrechts dem fa-
kultativen Referendum. 

Antrag Rebeaud 
Abs.4 
Vorbehalten bleibt der Vorrang des Völkerrechts. 

ursprünglicher Antrag der Mehrheit der APK) 

Antrag Thiir 
Abs.4 
Streichen 

Art. 20 (nouveau) 
Nouvelle proposition de {a majorite de la Commission de politi
que exterieure et de la Commission des institutions po/itiques 
AU 
Les modifications du dron federal adoptees par l'Assemblee 
federale et necessaires pour )'entree en vigueur de I'Accord 
EEE entrent en vigueur en mame temps que I' Accord 
Al. 2 
Si le referendum est demande contre un acte legislatif et que 
celui-ci est rejete en votation populaire, il cesse immediate-
ment d'etre en vigueur. 
AI. 3 
Pour les autres modifications de la legislation federale liees ci 
l'Accord EEE, la procedure legislative selon les articles 89ss 
est applicable. 
Al.4 
La primaute du droit international public demeure reservee 
pour tous les organes d'elaboration et d'application du droit 

Minorite I de Ja Commission de po/itique exterieure 
(Bär, Bäumlin, Gardiol, Vollmer) 
Biffer 

Minorite 11 de Ja Commission de pOlitique exterieure 
(Steffen, Berger, Frey Claude, Frey Walter, Fischer-Hägglin-
gen, Moser) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition subsidiaire de la minorite de (a Commission des 
institutions politiques 
(Ruf) 
(au cas ou !'artiele 20 est accepte selon le projet du Conseil fe-
deral) 
Al. 1 bis (nouveau) 
Avec I'entree en vigueur d'une resiliation de l'Accord EEE, tau-
tes ses modifications du droit federal so nt soumis au referen-
dum facultatif. 

Proposition Rebeaud 
AI.4 
La primaute du droit international pubtic est reservee. 

ancienne proposition de Ja majorite de la CPE) 

PropoSition Thür 
Al.4 
Bifter 

Präsident: Auch zu Artikel 20 haben Ihnen die Mehrheiten der 
beiden Kommissionen einen gemeinsamen Antrag unterbrei-
tet Sprecher sind die Berichterstatter der Aussenpolitischen 
Kommission, die in diesem Geschäft auch Wortführer sind. 

Rychen, Berichterstatter der APK: Der Bundesrat hat in sei-
Beschlussentwurf den Ausschluss des fakultativen Refe-

rendums auf des Inkrafttretens des 
EWR-Abkommens des Bundes-
rechts vorgeschlagen. 
Die Staatspolitische Kommission und die 
Kommission kamen nach eingehender Beratung 
zum Schluss, dass die Volksrechte durch den EWR nicht ein-
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geschränkt werden sollen. Ich darf in diesem Zusammenhang 
auf das Eintretensvotum der Präsidentin der Staatspolitischen 
Kommission, Frau Zölch, hinweisen. 
Zwar sollen die durch den EWR bedingten Aenderungen des 
Bundesrechts gleichzeitig mit dem EWR-Abkommen in Kraft 
treten, Volk und Stände sollen jedoch gegen diese Rechtsan-
passungen ein nachträgliches Referendum ergreifen können. 
Bei der Beratung der Eurolex-Vorlagen stellte sich nämlich 
heraus, dass Gestaltungsspielräume durchaus vorhanden 
sind. In diesen Bereichen hat das nachträgliche Referendum 
sicher einen Sinn. Sollte ein Erfass in der Volksabstimmung 
nachträglich abgelehnt werden, tritt er unverzüglich ausser 
Kraft Artikel 20 (neu) Absätze 1 und 2 dieser Uebergangsbe-
stimmungen der Bundesverfassung halten dieses Vorgehen 
fest Artikel 20 Absatz 3 bestätigt, dass für Aenderungen des 
Bundesrechts, die nicht im Zusammenhang mit dem EWR-
Abkommen in Kraft treten müssen, das ordentliche, also ganz 
normale Gesetzgebungsverfahren gemäss Artikel 89 der Bun-
desverfassung gilt 
Bei direkt anwendbarem EWR-Recht sollte man jedoch keine 
Illusionen erwecken. Unmittelbar anwendbare Bestimmungen 
müssen von den rechtsanwendenden Organen vollzogen 
werden. Bei den Gesetzesanpassungen wurde davon abge-
sehen, eine strikte Unterscheidung zwischen direkt anwend-
barem und nicht direkt anwendbarem europäischem Recht 
vorzunehmen, da diese Teilung sehr schwierig ist Auch Richt-
linien enthalten unmittelbar anwendbare Bestimmungen. Es 
sind letztlich die Gerichte, die in solchen Fällen zu entschei-
den haben, ob eine Bestimmung unmittelbarWirkung hat oder 
nicht Aus Gründen der Redlichkeit wollen beide Kommissio-
nen Klarheit über die Wirkung dieses fakultativen Referen-
dums aufgrund des Vorranges des EWR-Rechtes beziehungs-
weise des Völkerrechtes schaffen. Die Staatspolitische Kom-
mission hat ja einen Artikel 19bis vorgeschlagen, den Sie jetzt 
noch auf der Fahne haben; den können Sie streichen, dieser 
Antrag gilt nicht mehr. In der APK, aber auch in der Staatspoliti-
schen Kommission stellte sich die Frage, ob es notwendig sei, 
den Vorrang des EWR-Rechtes aufVerfassungsstufe zu veran-
kern, oder ob der Grundsatz ,<Völkerrecht bricht Landesrecht» 
ausdrücklich festgehalten werden soll. Es wurde auch die 
Frage aufgeworfen, ob überhaupt eine Vorbehaltsbestim-
mung eingebaut werden muss oder nicht Dieser Grundsatz 
ist ja an sich selbstverständlich. Die APK kam zum Schluss, 
dass ein neuer Absatz 4 zu Artikel 20 in den Uebergangsbe-
stimmungen eigentlich die Situation klären könnte. 
Wir haben uns dann bemüht, weil Differenzen entstanden 
sind, uns zusammenzuraufen. Wir haben einen gemeinsamen 
Arbeitsausschuss eingesetzt und versucht, bis auf die heutige 
Debatte hin einen Konsens zu erreichen. Sie haben ein Blatt 
auf dem Pult, das die gemeinsamen Vorschläge der Mehrheit 
der bei den Kommissionen beinhaltet Ich bitte Sie, das zu be-
achten. Wir schlagen vor, dass in Absatz 4 des Artikels 20 neu 
in die Uebergangsbestimmung der Verfassung geschrieben 
wird: «Der Vorrang des Völkerrechts bleibt für alle rechtsetzen-
den und rechtsanwendenden Organe vorbehalten." 
Diese Beschlüsse wurden nicht nur durch diesen gemeinsa-
men Arbeitsausschuss gefasst, sondern durch schriftliche Ab-

Inn<:.v<.rf"hr".n in beiden Kommissionen legitimiert, das 
heisst angenommen. Dieser gemeinsame Antrag an Sie 
wurde in der Aussenpolitischen Kommission mit 18 gegen 
3 Stimmen bei zwei Enthaltungen und in der Staatspolitischen 
Kommission noch deutlicher mit 21 gegen 1 Stimme bei einer 
Enthaltung gutgeheissen. 
Es handelt sich bei diesem neuen Vorschlag um eine Erläute-
rung, die Transparenz schafft Dem Volk wird damit reiner 
Wein eingeschenkt Nichts wird versteckt, alles ist klar: Es gibt 
das nachträgliche Referendum, aber es ist möglich, dass die 
Gerichte entscheiden müssen. In diesem Sinn ist es auch ein 
Wink an die Gerichte, damit sie wissen, was wir mit dem Ver-

meinen. Der EWR hat 
das haben die Diskussionen prrlAr'An 

neuen Absatz 4, der deklarativen r.h"r~lkt,~r 
der nolto"rl<>n KnN,nc~or'7r"rl,n' 

kel (neu) hätte sich auch das eingeschränkt, 
denn es hätte Souveränität an die Richter weggegeben. 

Noch ganz kurz zur Gliederung des Artikels 20 (neu) Absatz 1 
und 2: Hier geht es um die Einführung des EWR-Rechtes, die 
Umsetzung des EWR-Rechtes in das schweizerische Recht 
Absatz 2 gewährleistet, dass ein nachträgliches Referendum 
ergriffen werden kann. 
Absatz 3: Hier ist es so, dass die Fortsetzung der Anpassun-
gen im EWR einem ordentlichen Verfahren und damit auch ei-
nem ordentlichen Referendum unterstellt sind. Der neue Ab-
satz 4 betrifft beide Etappen, die Einführung des EWR und die 
Fortentwicklung, die nachfolgenden Aenderungen in der Zu-
kunft Absatz 4 deckt beide Schritte ab. 
Ich beantrage Ihnen namens der Mehrheit der Aussenpoliti-
schen Kommission im Einverständnis mit der Mehrheit der 
Staatspolitischen Kommission, diesem neuen gemeinsamen 
Antrag zuzustimmen und die Anträge der Minderheiten I und 11 
der APK abzulehnen. 

M. Frey Claude, rapporteur de la CPE: A I'article 20 nouveau, 
nous femns les observations suivantes. 
Le Conseil federal avait propose I' exclusion du referendum fa-
cultatif cl cause des modifications du droit federal qui doivent 
necessairement entrer en vigueur en meme temps que 
I'accord EEE Nous observons que non seulement le Conseil 
federal souhaitait supprimer en I'occurrence le referendum 
mais egalement la minorite 11 (Steffen) dontvous pouvez lire le 
texte sur le depliant Tant le Conseil federal que la minorite 11 
(Steffen) partent du principe que la democratie ne s'emichit 
pas d'illusions et qu'en I'occurrence la reprise de I'acquis 
communautaire laisse une marge de manoeuvre si faible que 
ce serait une illusion que de croire que I'on pourralt la modifier 
sensiblement par referendum. 
La Commission des institutions politiques et la Commission 
de politique exterieure so nt arrivees ci la conclusion que les 
droits polltiques ne doivent pas etre restreints. En effet, meme 
si la marge de manoeuvre est faible, marge de manoeuvre iI y 
a, et iI faut par consequent lalsser au peuple la possibilite de 
s'exprimer. Des lors, selon ces deux commissions, le peuple 
et les cantans pourront demander un referendum aposteriori. 
Des le moment ou le referendum a abouti et que I'acte legislatif 
en question est rejete en votation populair€. la loi cesse d'etre 
en vigueur des le lendemain de la votation. 
Sur le depliant, figurent deux pmpositions differentes des 
deux commissions precitees. Une sous-commission reunis-
sant des membres de ces deux commissions est arrivee a une 
meilleure solution, plus consensuelle, qui reprend le texte que 
vous avez sous les yeux et qui stipule ceci: «La primaute du 
droit international public demeure reservee pourtous les orga-
nes d'elaboration et d'application du droit» On part du prin-
Gipe que cela va de soi mais que cela va mieux en le disant 11 
s'agit d'une disposition declaratoire, qui a pour but de creer la 
transparenca On exprime cette verite d'evidence que le droit 
international public prime. On devra bien sür, dans le cadre 
de I'EEE, se limiter au strid necessaire. L'EEE ne doit pas 
conduire en effet cl une modification de la constitution ou a une 
nouvelle repartition des competences. 
Quid alors de la jurisprudence Schubert du Tribunal fede,al? 
RappeIons que, selon cette jurisprudence, le Tribunal federal 
applique le droit federal posterieur contraire EI un traite interna-
tional anterieur 10rsqu'iI peut admettre que Je legislateur avait 
volontairement et consciemment ignore des obligations inter-
nationales. Le legislateur connalt le droit international, mais 
volontairement iI ne le suit pas. La jurisprudence Schubert esti-
mait que ce drait federal pouvait etre applique. 
Dans le message du Conseil federal, on donne deja un signe 
tendant ci la suppression de cette jurisprudence. 11 est dair que 
nous ailons dans le meme sens mais que, si vous suivez la pro-
position de minerite de M. Thür qui tend ci bitter I'alinea 4 de 
!'article 20, vous decidez alors avec lu! de que I'on ne 
veut rien braf on un bis 

Commission des 
mission de politique exterieure vous 
texte elabore conjointement La Cemmission de f-IV"U<1IUt:l 
rleure vous invite a le faire par 18 voix contre 3 
celle des institutiens politiques par 21 voix contre une et une 
abstention. 
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Frau Bär, Sprecherin der Minderheit! der APK: Eine Vorbe-
merkung: Es ist schon erstaunlich, auf welches interesse in 
diesem Saal die Diskussion um die Volksrechte noch stösst! 
Ich schlage Ihnen mit dem Minderheitsantrag I vor, den Arti-
kel 20 (neu) Uebergangsbestimmungen der Bundesverfas-
sung ~ zu streichen. 
Gestern und heute wurde mir in diesem Saal mehrmals die 
Frage gestellt, weshalb Ich als Gegnerin des EWR-Vertrages 
diesen Antrag überhaupt stelle. Es sei doch taktisch völlig 
falsch, hier noch etwas verbessern zu wollen. Ich muss Ihnen 
sagen: Die Volksrechte sind mir zu wichtig, als dass ich damit 
eine bestimmte Taktik verfolgen möchte, wobei mir klar ist -
ich denke, das müssten wir auch gegenüber der Bevölkerung 
unterstreichen -, dass ein kommendes Referendum nicht 
mehr dieselbe Qualität wie ein heutiges Referendum haben 
wird. Wir werden es hier mit einer eingeschränkten Form des 
Referendums zu tun haben. 
Aber das hat Herr Bundesrat Koller gesagt, und vorhin der 
Kommissionssprecher, Herr Rychen -: Es hat sich beim ge-
nauen Durchsehen der Eurolex-Vorlagen doch gezeigt, dass 
der Spielraum bei einzelnen Richtlinien grösser ist, als man auf 
den ersten Blick angenommen hat Ich habe mich bei meinen 
Ueberlegungen, weshalb das ordentliche Referendumsver-
fahren, wie wir es heute kennen, beibehalten werden soll, an 
die vier Punkte gehalten, die Herr Bundesrat Koller hier als Vor-
gabe für den Vorschlag des Bundesrates genannt hat 
Erstens ist es die Vertragstreue, zweitens die Transparenz, drit-
tens die Rechtssicherheit und viertens die Achtung bestehen-
der demokratischer und föderalistischer Kompetenzordnung. 
Dabei sind wir uns auch hier einig, dass die vollständige, 
gleichwertige Realisierung dieser vier Ziele nicht möglich ist 
und es darum geht, ein Optimum herauszuholen. Ich möchte 
das Optimum für die Beibehaltung der Volksrechte heraus-
holen. 
Ich fange deshalb bei diesen erwähnten Vorgaben hinten an: 
Punkt 1 : Achtung bestehender demokratischer und föderalisti-
scher Kompetenzordnung. Bei Beibehaltung des normalen 
Referendumsverfahrens ist das zu 100 Prozent erreicht Das 
ist für mich das zentrale Anliegen. 
Punkt 2: Rechtssicherheit Die Rechtssicherheit beim norma-
len Referendumsverfahren ist höher als bei einem nachträgli-
chen Referendum, wo man zuerst alle Gesetze in Kraft setzt; 
dann werden Referenden dagegen ergriffen und abgestimmt, 
und je nach Ausgang werden die Gesetze nachträglich, und 
zwar sofort, wieder ausser Kraft gesetzt Wenn man hingegen 
zuerst die Referendumsfrist laufen lässt und ein Gesetz erst 
nachher in Kraft setzt, ist die Rechtssicherheit erhöht 
Punkt 3: Transparenz Die Vorlagen werden allesamt in die-
sem Rat behandelt Die Bevölkerung weiss, welche Gesetze 
angenommen oder mit Referenden bekämpft werden müs-
sen. Erst nach der Abstimmung über den EWR-Vertrag läuft ja 
dann die Referendumsfristfür diese Gesetze. Auch die Trans-
parenz ist somit vollurnfänglich gegeben. 
Es bleibt Punkt 4: Vertragstreue. Auch die ist gegeben. Es 
fragt sich einfach, wie hoch man die innenpolitischen oder die 
aussenpolitischen Aspekte wertet Muss der Vertrag unbe-
dingt auf den 1. Januar 1993 ratifiziert werden, oder kann man 
die Ratifikation auf das Daturn, das in Artikel 129 Ziffer 3 des 
EWR-Vertrages steht die Vertragsparteien haben bis zum 
30. Juni 1993 Zeit, dieses Abkommen zu ratifizieren -, ver-
schieben? Wir sind innerhalb dieser Zeit vertragstreu. 
Es sind also alle vier Punkte, die Herr Bundesrat Koller als we-
sentlich erachtet hat, mit dem Antrag der Minderheit I erfüllt, 
wobei der Punkt der Achtung der Kompetenzordnung, also 
der Wahrung der Volksrechte, hier der wichtigste ist und voa-
umfänglich zum Tragen kommt 
Dann bitte ich Sie zu beachten, dass noch ein weiterer Unter-
schied besteht Im mache ich kei-

Int,:>,,,,,,hi,,,,rt zwischen nach der Rati-
die das dasselbe 

wie und es gibt nicht plötzlich für eine kurze Zeit 
einen Schnitt und einen Unterbruch in diesem 

würde sich kein UntersChied zum Vorgehen in den Kanto-
nen ergeben. Das scheint mir auch nicht unwichtig zu sein; 
denn die Kantone werden kein nachträgliches Referendum 

einführen. Sie halten sich an das Referendum, wie es heute in 
allen Kantonen du rchgeführt wird 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie, dem Antrag der Minder-
heit I zuzustimmen. Sie sehen jetzt auch, welche Verwirrung 
dieses nachträgliche Referendum mit all diesen Anträgen der 
Staatspolitischen Kommission, der Aussenpolitischen Kom-
mission, mit dem Rückkommen und den Versuchen eines 
Kompromisses gestiftet hat Und jetzt liegen trotzdem wieder 
Abänderungsanträge auf dem Tisch. 
Mit unserem Vorschlag wäre auch das Problem des Vorbehal-
tes des Völkerrechts elegant umgangen. Wir wissen alle, dass 
der Vorrang des Völkerrechts in unserern Land gilt, ohne dass 
wir jetzt diese Vorlage mit diesem Vorbehalt belasten und so 
Verwirrung stiften. 
Ich bitte Sie also, dem Antrag der Minderheit I auf Streichung 
von Artikel 20 (neu) und Beibehaltung des ordenfliehen Refe-
rendums zuzustimmen. 

Steffen, Sprecher der Minderheit 11 der APK: Der Artikel 20 
(neu) der Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung 
soll die Frage eines fakultativen Referendums bei den Aende-
rungen des Bundesrechts regeln. 
Als Sprecher einer Minderheit der Aussenpolitischen Kommis-
sion will ich begründen, weshalb wir dem bundesrätlichen 
Vorschlag den Vorzug geben, welcher ein fakultatives Refe-
rendum ausschliesst 
Als Gegner des EWR-Vertrages müsste ich eigentlich den ge~ 
meinsamen Antrag der Mehrheit von Aussenpolitischer und 
Staatspolitischer Kommission aus abstimmungspolitischen 
Gründen unterstützen; denn dieser Kompromiss wurde aus 
rein abstimmungspolitischen Motiven heraus konstruiert und 
eingebracht Er bietet in einem Abstimmungskampf willkom-
mene Angriffsflächen. Aber ich politisiere hier nicht mit Tricks 
und mit Mätzchen, sondern um der ernsthaften Sache willen. 
Kritiker könnten jetzt einwenden, dass ausgerechnet die Be-
fürworter und praktischen Anwender der Volksrechte mit mei-
nem Antrag die Volksrechte ausschliessen möchten. Sie kön-
nen mir glauben, dass ich zu jenen Parlamentariern gehöre, 
die nicht zuletzt wegen der Begrenzung der Volksrechte durch 
den EWR-Vertrag bzw. durch einen EG-Beitritt für Nichteintre-
ten auf das vorliegende Geschäft gestimmt haben. Wenn ich 
den gemeinsamen Antrag hier bekämpfe und den Bundesrat 
unterstütze, hat das verschiedene Grunde. 
An die Adresse des Bundesrates sei eingangs vermerkt: Der 
Bundesrat macht klar, dass die Schweiz nicht zum EWR-Ver-
trag ja sagen kann, um nachher zu den einzelnen Gesetzen via 
Referendum nein zu sagen. Die klare Lösung des Bundesra-
tes verhindert Scheinreferenden. Vor unserer Kommission hat 
sich Herr Bundesrat Koller unmissverständlich und ehrlich da-
hingehend geäussert, dass wir mit der Abstimmung über den 
EWR-Vertrag den grössten Teil des Acquis communautaire -
er nannte es «direkt anwendbares Recht des EWR" - über-
nehmen. . 
Der gemeinsame Vorschlag der Mehrheit der Kommissionen 
zu Artikel 20 gaukelt uns nun vor, dass das Volk ein Mitspra-
cherecht hätte. Dabei wurde hervorgehoben, dass uns das 
EG-Recht Spielräume gewähre, die man durch selbständiges 
Legiferieren füllen könne. Meiner Meinung nach sind diese 
Spiel räume allerdings sehr gering. Die Befürworter des EWR-
Vertrages machen sie natürlich viel grösser, als sie in Wirklich-
keit sind. Und der gemeinsame Antrag der Aussenpolitischen 
und der Staatspolitischen Kommission kommt natürlich aus 
den Reihen der EWR-/EG-Befürworter. 
Die ganzen Diskussionen anlässlich der Hearings, aber auch 
in den Staats politischen Kommissionen von Stände- und Na-
tionalrat zeigten manchmal verdeckt, manchmal unverhohlen, 
dass es abstimmungsstrategische Ueberlegungen sind, wei-
che den Referendumsvorsch!ägen zugrunde liegen, nach 

Motto: Wie können wir die Schweizerinnen und Schwei-
zer einem Ja verführen? Da !obe ich mir 
den Bundesrat der reinen Wein einschenkt und diesem 
Punkt zur Redlichkeit zurückgefunden hat 
Absatz 4 des gemeinsamen Antrages hat schwerwiegende 
Auswirkungen auf die Rechtsetzung und auf die Rechtsan-
wendung. Mit der ausdrücklichen Erklärung, dass das Völker-
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recht Vorrang vor dem Landesrecht habe, wird die Rechtswir-
kung eines erfolgreichen Referendums insofern stark einge-
schränkt, als detailliert formuliertes Europarecht inskünftig 
von den Schweizer Gerichten direkt angewandt werden 
müsste, was sicher beim Volk Verwirrung bezüglich der 
Rechtssicherheit bringen würde. 
Ich lehne dieses Ansinnen aus zwei Gründen ab: Es ist schon 
mehr als ungewöhnlich, dass dieses auf Lehre und Praxis be-
ruhende Prinzip in die Uebergangsbestimmungen unserer 
Verfassung aufgenommen wird, bevor alle diesem Prinzip wi-
dersprechenden Verfassungsbestimmungen ausgemerzt 
sind. Zudem ist die Verankerung dieses Priniips, welches nur 
auf das EWR-Abkommen bezogen ist, mehr als fragwürdig. 
Man weiss natürlich, dass man mit Artikel 20 Absatz 4 die so-
genannte Schubert-Praxis des Bundesgerichts über Bord kip-
pen will, wie sie letztmals im Zusammenhang mit den Lex-
Friedrich-Prozessen des Kantons Graubünden Anwendung 
fand. 
Nach allfälliger Aufnahme dieses Absatzes 4 in die Ueber-
gangsbestimmungen der Bundesverfassung wären unsere 
Richter gezwungen, aufgrund des EWR-Rechts zu richten. 
Weil sie dann fremdbestimmt handeln, sind es für mich fremde 
Richter. 
Abschliessend sei noch vermerkt, dass ich es ablehne, dass 
das Völkerrecht Vorrang vor dem Landesrecht geniesst, so-
lange im Zweckartikel der Bundesverfassung die Behauptung 
der Unabhängigkeit als erster Staats- und Bundeszweck fest-
geschrieben ist 
Ich ersuche Sie namens der Minderheit 11 der Aussenpoliti-
schen Kommission, der bundesrätlichen Lösung den Vorzug 
vor allen Anträgen zu geben. 

Ruf, Sprecher der Minderheit der SPK: Mein Antrag gilt nur für 
den Fall, dass in der Hauptabstimmung zu Artikel 20 die Ver-
sion des Bundesrates eine Mehrheit findet Ich werde mich im 
Rahmen meines Votums als Fraktionssprecher noch zu dieser 
Hauptfrage äussern. 
Im Moment nehme ich nur zum Inhalt meines Eventualantrags 
Stellung. Dieser schlägt einen neuen Absatz 1 bis vor, der lau· 
tet: «Mit dem Inkrafttreten einer Kündigung des EWR-Abkom-
mens unterliegen all diese Aenderungen des Bundesrechts 
dem fakultativen Referendum.» Betroffen sind also all jene 
Aenderungen, die auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
EWR-Abkommens hin unter Ausschluss des fakultativen Refe-
rendums in Kraft getreten sind. 
Der Bundesrat führt auf Seite 81 der EWR-Hauptbotschaft 
dazu aus: «Die Bestimmung, welche die Bundesversammlung 
zur notwendigen Anpassung der Gesetzgebung auf den Zeit-
punkt des Inkrafttretens des EWR-Abkommens ermächtigt, 
muss auch im Fall einer Kündigung des EWR-Abkommens in 
Kraft bleiben. Nur wenn diese organisationsrechtliche Grund-
lage bleibt, können die entsprechenden Bundesbeschlüsse 
auch nach einer allfälligen Kündigung des Abkommens in 
Kraft bleiben .... " Aus demokratischer Sicht können wir diese 
Argumentation natürlich in keiner Weise akzeptieren. Wird das 
EWR-Abkommen gekündigt, fällt selbstverständlich auch die 

für alle damit Gesetzesän-
derungen weg. Dann muss nach unserer Auffassung auch 
aus Gründen der Redlichkeit zwingend wieder ordentliches 
Recht gelten: Das Volk muss mindestens die Möglichkeit er-
halten, bei Kündigung des EWR-Abkommens theoretisch ge-
gen alle EWR-Folgegesetze, die während der GÜltigkeit des 
Abkommens erlassen worden sind und nicht dem Referen-
dum unterstanden haben, eine VOlksabstimmung zu ver-
langen. 
Es dürfte klar sein, dass es nicht genügt, nur das Abkommen 
als solches zu dann aber das schweizerische 
Recht, das eine des communautaire dar-
stellt, Kraft lassen. des Abkommens 

auch ein Abrucken mindestens von Teilen dieses Ac· 
communautaire. Dem Volk diese Referendumsmög-

im Falle einer Kündigung nicht zu bedeutet 
nicht wie dies vielleicht die Auffassung in Saal sein 
könnte ~, dass man dem Volk eine Mitbestimmungsmöglich-
keit vorenthält, denn diese hat es glücklicherweise nach unse-

rer Bundesverfassung ohnehin; aber auf einem beschwerli-
cheren, mühsameren Wege, nämlich auf dem des Initiativ-
rechts. 
Es wäre in diesem Falle problemlos möglich, gegen ein uner-
wünschtes EWR-Folgegesetz eine Volksinitiative zu lancieren, 
Diese müsste dann allerdings relativ konkrete Bestimmungen 
enthalten, um ein entspreChendes Gesetz wirkungslos zu ma-
chen - Bestimmungen, die aber dann in unserer Verfassung 
Eingang finden würden, was aus rechtssystematischer Sicht 
nicht wünschenswert ist Zu viele Details in unserer Bundes-
verfassung da sind wir uns alle einig -, die auf Gesetzesstufe 
zu regeln wären, sollten vermieden werden. 
Sie können die Mitsprache des Volkes also ohnehin nicht aus-
schalten, aber Sie ersparen dem Volk das unnötige Sammeln 
von 50000 Unterschriften, und vor allem verhindern Sie die 
Belastung unserer Verfassung mit Details, die - wenn Sie mei-
nem Antrag folgen - ohne Probleme auf Gesetzesstufe gere-
gelt werden können. 
Ich bitte Sie deshalb, meinem Antrag zuzustimmen - dies für 
den Fall, dass, wie wir hoffen, bei Artikel 20 dem Antrag des 
Bundesrates gefolgt wird. 

Thür: Nach dem etwas verwirrenden Hin und Her zwischen 
der Aussenpolitischen und der Staatspolitischen Kommission 
zur Frage des Völkerrechts möchte ich einen Beitrag zur Ver-
einfachung leisten. 
Ich möchte schlicht und einfach diesen Absatz 4 gestrichen 
haben, der statuiert, dass der Vorrang. des Völkerrechts im 
Rahmen dieses EWR-Abkommens gilt 
Bei dieser Frage geht es nicht um eine für die Verwirklichung 
dieses Abkommens wesentliche Frage. Es geht um eine 
Selbstverständlichkeit Die ursprüngliche Absicht war jedoch 
eine andere. Damit man die ganze Diskussion versteht, muss 
das vielleicht kurz rekapituliert werden: 
Der Bundesrat wollte mit Einführung von Artike! 19bis u. a er-
reichen, dass Initiativen vermehrt einer Vereinbarkeitsprüfung 
mit dem EWR-Recht unterzogen werden und dass Referenden 
sich mindestens dort als fragwürdig erweisen, wo es um un-
mittelbar anwendbares EWR-Recht geht Man beabsichtigte 
also ursprünglich mit der Statuierung dieses Vorbehalts eine 
Aenderung der Rechtspraxis. 
In der Zwischenzeit hat es ein gewaltiges Seilziehen zwischen 
den beiden Kommissionen gegeben. Ich habe heute aufmerk-
sam den Ausführungen des Präsidenten der Aussenpoliti-
schen Kommission zugehört Er hat ausgeführt, es gehe bei 
diesem nun veränderten Antrag lediglich darum, Transparenz 
zu schaffen; er hat aber gleichzeitig gesagt, es gehe darum, 
den Gerichten einen Wink zu geben. Er hat ebenfalls gesagt, 
die Formulierung sei rein deklaratorisch und es werde an der 
geltenden Kompetenzordnung gar nichts geändert 
Wenn das wirklich die Absicht ist und man wirklich alles so be-
lassen will, wie es ist, dann kann man diesen Absatz streichen. 
Ich hege dennoch den Verdacht, dass man mit diesem Wink 
doch die Verpflichtung einführen will, dass künftig ein Gericht 
oder ein Parlament überprüft, ob eine Initiative oder ein Refe-
rendum EWR-widrig ist oder ob ein bestimmtes Gesetz (iem 
EWR \Alir!Arc,nr;rht 

Eines möchte ich mit aller Deutlichkeit klarstellen: Das möchte 
ich nicht Ich möchte tatsächlich in bezug auf die Geltung des 
Völkerrechts die bisherige Rechtslage beibehalten und insbe-
sondere verhindern, dass das Bundesgericht künftig Gesetze 
zwar auf ihre EWR-Rechtswidrigkeit überprüfen muss, aber 
nicht auf ihre Verfassungswidrigkeit überprüfen kann. Ich 
möchte also sicherstellen, dass Artikel 113 der Bundesverfas-
sungnicht nur in bezug auf die Verfassungsüberprüfung eid-
genössischer Gesetze, sondern auch in bezug auf die Ueber-
prüfung der EWR-Würdigkeit bzw. -Widrigkeit Ferner 
möchte ich mit meinem Antrag dass ParIa-

damit wird, Initiativen und Refe-
renden auf ihre Ich möchte 
ehersteIlen, dass dies Praxis 

kennen diese Praxis. In den letzten Jahren hat sich zwei 
Fällen eine solche Situation ergeben, als zwei Initiativen einen 
völkerrechtswidrigen Inhalt hatten. Diese Initiativen wurden 
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durch das Parlament nicht für ungültig erklärt, sondern sie 
wurden dem Volk mit dem Hinweis unterbreitet, dass bei Zu-
stimmung zu diesen beiden Initiativen Völkerrecht gebrochen 
werde. Genau an diesem Ablauf mächte ich festhalten. Er 
scheint mir richtig und notwendig zu sein, damit eine politi-
sche Auseinandersetzung gerade in brisanten und wider-
sprüchlichen Fragen der Anwendung von EWR-Recht in unse-
rem Lande stattfinden kann. 
Ich möchte mit meinem Antrag auch sicherstellen, dass das 
aufrechterhalten bleibt. was Herr Bundesrat Koller in der Beur-
teilung des EWR-Vertrages ausgeführt hat: dass es nämliCh 
beim EWR-Vertrag nicht darum geht, Souveränität abzutreten. 
Er sagt, dass das Vertragswerk nicht beinhalte, künftig frem-
des Recht übernehmen zu müssen. Wenn Sie diesen Vorbe-
halt im Rahmen des EWR-Rechts machen, schaffen Sie die 
Möglichkeit, dass ein Gericht verpflichtet werden kann, EWR-
Recht anzuwenden. Damit haben Sie die Möglichkeit eröffnet, 
dass unsere Souveränität in diesem Punkt nicht mehr intakt ist 
Ich bitte Sie aus all diesen Gründen, diesen Absatz 4 zu strei-
chen. Wenn es wirklich so ist, wie der Kommissionsprä5ident 
ausgeführt hat ~ dass man nämlich nichts anderes will, als am 
bestehenden Recht festhalten -, dann sollte man das machen, 
was wirklich Klarheit und Transparenz schafft: diesen Absatz 4 
streichen. 

M. Rebeaud: Je presente cette proposition de revenir ä I'an-
cienne version du paragraphe 4 de la Commission de politi-
que exterieure, a titre subsidiaire. A titre principal, je soutiens la 
proposition Thür. 
Lors des debats que nous avons eus sur le paragraphe 4, a la 
Commission de politique exterieure, j'ai eprouve un profond 
malaise etj'ai eu I'impression qu'au Heu d'eclaircir la situation, 
on la rendait tenebreuse, brumeuse et incomprehensible sur 
!e plan du droit international. Ce sentiment de malaise n'a fait 
que s'accentuer devant le compromis qui nous est presente 
aujourd'hui par les deux commissions. Le malaise tient aussi a 
la procedure assez extraordinaire, brumeuse elle aussi, et un 
peu rapide qui a preside ä la decision par ecrit et dans le desor-
dre de ces deux commissions. 11 n'y a pas eu de debat, mais 
une espece d'arrangement sur un compromis qui semblait ar-
rangertout le monde, et qui aboutit maintenant ä un texte telle-
ment peu dair qu'll fera discuter les constitutionnalistes et les 
specialistes du droit international pendant des annees. J'ai-
merais que nous evitions ces discussions. 
De deux choses I'une. Ou bien, comme I'a dit le rapporteur de 
langue fran<taise tout ä I'heure, ce texte n'a qu'une valeur de-
clamatoire et ne fait que dlre ce qui va de soi, et alors pur-
geons-en la constitution. 11 n'y a aucune raison de mettre dans 
la constitution, qui est deja bien longue et compliquee, des 
choses qui vont sans dire. Ou bien - et c'est la conclusion que 
devraient en tirer les gens qui analyseront nos travaux - iI Y a 
une intention, aussi peu claire soit-elle, sous cette adjonction. 
Pourquoi voulons-nous affirmer la primaute du droit internatio-
nal sur le droit suisse dans un accord qui concerne unique-
ment Je droit de I'Espace economique europeen? Est-ce-que 
cala que la primaute du droit international est plus in-
tense et imperative, en ce concerne le 
qu'en ce qui concerne les autres accords internationaux que 
la Suisse aurait conclus avec des Etats non europeens? Si tel 
est le cas, je n'aimerais pas etre juriste americain, ni homme 
d'Etat japonais, car iI n'y a aucune raison que les engage-
ments de la Suisse soient plus fermes ä I'egard des Etats de la 
Communaute qu'ä I'egard d'autres Etats. 11 n'y a aucune rai-
son, si c'est cette explication-Iä qui prevaut, de ne pas tui don-
ner une forme explicite, et on aurait alors un debat clair. 
Admettons pourtant que d'autres interpretations puissent etre 

la primaute du droit international de-
I\1I:1,r'">lI"',n",,,t reservee et I' ecrive 

que catte rli<l:r\n<litinr1 
alors est an ce 

concerna !es Admettons cette absurdite et ve-
nons-en au deuxieme membre de la phrase. 
On vous pro pose maintenant que la primaute du droit public 
demeure reservee «pour tous les organes d'elaboration et 
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d'application du droit". Qu'on nous dise d'abord quels sont 
las organes d'elaboration et d'application du droit? Est-ca que 
le peuple en falt partie? Est-ce que les tribunaux en font partie? 
Est-ce que cet articla donnera le devoir ä I' Assemblee federale 
de rendre caduque, c'est-ä-dire invalide, une initiative consti-
tutionnelle dont nous jugerions comme Parlement qu'elle 
n'est pas totalement conforme au droit europeen? Est-ce 
qu'elle donnera ä un conseiller d'Etat le droit de faire pression 
sur un Grand Conseil au nom de la compatibilite europeenne 
pour refuser une proposition de loi cantonale? Vous sentez 
bien qu'iI y a potentiellement, dans cette adjonction, un instru-
ment de pression sur les legislateurs suisses pour la confer-
mite au droit international qui est superieur a la pression natu-
relle qu'exerce la Cenfederation sur les legislatifs cantonaux 
aujourd'hui. 
J'habite dans un canton ou nous avons donne au peuple I'oc-
casion, pour I'autoroute de contournement, de voter dans un 
domaine de cempetence federale. Juridiquement cela n'avait 
pas d 'effet, politiquement cela a eu un effet: pendant dix ans le 
projet a dO etre reetudie jusqu'ä ce que le peuple genevois soit 
d'accord, ensuite de quoi la Confederation, dans un geste po-
I!tique, a admis que les travaux pouvaient commencer. Si nous 
avions eu une disposition de ce genre entre la Confederation 
et les cantons, le canton de Geneve n'aurait pas eu le droit 
d'organiser cette votation populaire. Je trouve inadmissible 
que nous donnions aujourd'hui a la communaute europeenne 
un pouvoir sur la Confederation superieur au pouvoir que la 
Confederation exerce sur les cantons. 
C'est la raison pour laquelle je vous demande principalement 
de biffer le paragraphe 4 et subsidiairement, si vous y tenez 
vraiment, de biffer au moins la fin de ce paragraphe et d'en re-
venir a la premiere version de ia Commission de politique exte-
rieure. 

Fischer-Seengen: Weil gleichzeitig mit dem EWR-Vertrag 
rund 60 Gesetzesänderungen in Kraft treten sollten, ist eine 
besondere Anstrengung notwendig, um diesem Erfordernis 
tatsächlich Rechnung tragen zu können. Insbesondere macht 
die Erfüllung dieser Verpflichtung die Anpassung des Geneh-
migungsverfahrens nötig, wozu eine Ergänzung der Ueber-
gangsbestimmungen der Bundesverfassung vorgesehen ist 
Bei der Wahl dieses Verfahrens sind nach Auffassung der frei-
sinnigen Fraktion drei Kriterien massgeblich zu beachten: die 
Vertragstreue, die Rechtssicherheit und die Volksrechte. 
Für den Bundesrat stehen Vertragstreue und Rechtssicherheit 
eindeutig im Vordergrund. Er hat deshalb vorgeschlagen, alle 
Gesetzesänderungen in der gleichen Abstimmung wie das 
EWR-Abkommen genehmigen zu lassen. Konsequenterweise 
hat er somit ein separates Referendumsrecht für diese Geset-
zesänderungen ausgeschlossen. 
Wie die Mehrheit der Aussenpolitischen und der Staatspoliti-
schen Kommission ist auch die freisinnige Fraktion zur Er-
kenntnis gekommen, dass die Lösung des Bundesrates aus 
demokratischen Erwägungen nicht haltbar ist Ein Ausschluss 
des Referendums käme höchstens für jene Fälle in Frage, in 
denen zwei Bedingungen erfüllt sind: 

Die beinhaltet nur das absolute Minimum, das 
für die Anpassung an das EWR-Recht notwendig ist 
2. Es muss jeglicher Gestaltungsspielraum des schweizeri-
schen Gesetzgebers bei der Anpassung unserer Gesetzge-
bung fehlen. 
Diese Voraussetzungen treffen, wie die Arbeit am Eurolex-
Paket in den versChiedenen Kommissionen gezeigt hat, nur in 
sehr wenigen Fällen zu, beispielsweise bei der Anpassung 
des Strassenverkehrsgesetzes an die europäischen Normen. 
In den weitaus meisten Fällen besteht ein Gestaltungsspiel-

abgesehen davon, dass sich weder der Bundesrat 
Kommissionen an die Maxime ("Io"<>lto,", 

die minimalen 
vorzunehmen. 
Weil eine zwischen GeisetzE,sänden 
und ohne Gestaltungsspielraum nicht pr~iktikal)el 
galt es, eine generell für das anwendbare 
eigenständige Referendumslösung zu suchen. Bei der Suche 
nach dieser Lösung wurde man sich rasch bewusst, dass es 
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keine ideale Lösung gibt Vielmehr musste es darum gehen, 
die eingangs erwähnten Kriterien möglichst gut unter einen 
Hut zu bringen, ein Optimum zu suchen. Aus diesen Ueberle-
gungen ergab sich schliesslich das Instrument des nachträgli-
chen Referendums. Diese Lösung ermöglicht dem Volk, zu 
den Aenderungen im Eurolex-Verfahren Stellung zu nehmen, 
sofern es dies will, ohne dass deswegen das Inkraftsetzen die-
ser Gesetzesänderungen hinausgezögert werden muss, was 
mit den Kriterien Vertragstreue und Rechtssicherheit nicht ver-
einbar wäre. Hätte man den Weg des regulären Referendums 
gewählt, was auch vorgeschlagen wurde, wäre dies nicht der 
Fall gewesen, und man hätte das EWR-Abkommen nicht ratifi-
zieren können, bevor nicht auch die Anpassung des Landes-
rechts erfolgt wäre. 
Weil es denkbar, wenn auch nicht wahrscheinlich ist, dass ein-
zelne dieser Gesetzesänderungen durch eine Referendums-
abstimmung nachträglich wieder ausser Kraft gesetzt werden 
könnten und das EWR-Recht deshalb entgegen der Auffas-
sung der Schweizer Stimmbürger gelten würde, soweit dieses 
direkt anwendbar ist, stellte sich die Frage, ob dieser TatsaChe 
mit einer ausdrücklichen, zusätzlichen Bestimmung Rech-
nung getragen werden müsse. 
Die freisinnig-demokratische Fraktion ist in ihrer überwiegen-
den Mehrheit der Auffassung, dass der Grundsatz, wonach 
Völkerrecht dem Landesrecht vorgeht, mithin auch das EWR-
Recht dem Landesrecht vorgeht, auch ohne zusätzliche aus-
drückliche Erwähnung in den Uebergangsbestimmungen der 
Bundesverfassung gilt Sie ist deshalb der Auffassung, dass 
eine ausdrückliche Erwähnung dieser Tatsache nicht notwen-
dig ist Anderseits bringt sie der Sorge jener Verständnis ent-
gegen, die der Auffassung sind, man müsse im Sinne erhöhter 
Transparenz diesen Umstand ausdrücklich in den Ueber-
gangsbestimmungen der Verfassung erwähnen. 
Nicht befreunden konnte sich die Fraktion indessen mit der 
von der Staatspolitischen Kommission gewählten Lösung ei-
nes speziellen Artikels 19bis, der nicht nur den rechtlichen Tat-
bestand festhält, sondern darüber hinaus einen programmati-
schen Inhalt hat Wenn schon eine Erwähnung vorgesehen 
werden muss, besteht unsere Präferenz darin, dies in einem 
Absatz 4 von Artikel 20 zu tun. 
Artikel 20 handelt ausschliesslich vom EWR-Abkommen und 
von den damit verbundenen Gesetzesänderungen. Es wäre 
uns deshalb auch sinnvoll erschienen, in diesem Artikel nicht 
generell vom Vorrang des Völkerrechtes zu sprechen, wie dies 
die Mehrheit der Aussenpolitischen Kommission vorgeschla-
gen hatte, sondern den Vorbehalt an dieser Stelle auf den Vor-
rang des EWR-Rechtes zu beschränken. Bei einer Lokalisie-
rung an dieser Stelle und bei entsprechender Erwähnung in 
den Materialien hätte auch nicht die Gefahr bestanden, dass 
im Sinne eines Argumentes e contrario daraus abgeleitet 
würde, dieser Vorbehalt gelte nur für EWR-Recht, nicht aber für 
das Völkerrecht im allgemeinen. 
Die Frage, ob Völkerrecht auch vor nachträglichem, dem Völ-
kerrecht widersprechendem Landesrecht Vorrang habe oder 
ob, wie das Bundesgericht in einem kürzlichen Fall angenom-
men hat, das nachträgliche Landesrecht vorgeht, wäre mit die-
ser Formulierung hinsichtlich EWR-Recht im Verhältnis zum 
Landesrecht klar geregelt gewesen. Eine gleiche Regelung 
hinsichtlich der Gesamtheit des VÖlkerrechtes hätte, wenn 
schon, in genereller Form an anderer Stelle der Bundesverfas-
sung eingefügt werden müssen. 
Im Rahmen der Bereinigung dieses Textes zwischen Aussen-
politischer und StaatspoHtischer Kommission wurde mehrheit-
lich auf der Formulierung "VÖlkerrecht" beharrt Nachdem es 
mit Konzessionen aller Seiten, auch von Bundesrat Koller, ge-
lungen ist, eine Kompromissformuiierung zu finden, die von 
beiden Kommissionen getragen wird, ist die freisinnig-demo-
kratische Fraktion bereit über die ihrer nach noch 
bestehenden von Absatz 4 den 

diesem Sinn stimmt die fr.,;"ir,niin-r!"'l1nnl~r;:;t;",('h", 

tl on dem für einen Vorbehalt 
satz 4 des nauen Artikels 20 der 
BVzu. 
Damit ich nicht noch einmal ans Rednerpult treten muss, 

möchte ich die Gelegenheit benützen, gleich noch die AL1fas-
sung der Fraktion zu Artikel 21 bekanntzugeben. 
Die freisinnig~demokratische Fraktion hat mit Befriedigung zur 
Kenntnis genommen, dass hinsichtlich der Mitwirkung der 
Kantone zwischen Bundesrat und Kontaktgremium der Kan-
tone eine Einigung erzielt werden konnte. Zwar wurden auch 
bel uns einzelne Stimmen laut, dass diese Regelung zuwenig 
weit gehe. Die Fraktion hatte indessen keine Veranlassung, 
päpstlicher als der Papst sein zu wollen, und akzeptiert die von 
Bundesrat und Parlament vorgeschlagene Lösung. 

Seiler Hanspeter: Ich bitte Sie im Namen einer Mehrheit der 
SVP-Fraktion, dem von der Aussenpolitischen und der Staats-
politischen Kommission gemeinsam erarbeiteten Kompro-
missvorschlag zu Artikel 20 zuzustimmen. 
Wir haben uns natürlich auch gefragt, ob es nicht ehrlicher 
wäre, dem Vorschlag des Bundesrates zu folgen, der das fa-
kultative Referendum zu den notwendigen Aenderungen des 
Bundesrechts ausschliessen will. Unsere Haltung begründe 
ich wie folgt: 
1. Für die Anpassungen des Bundesrechtes an die Normen 
des EWR-Abkommens haben wir einen gewissen Spielraum. 
Ich erinnere Sie an das Votum der Präsidentin der Staatspoliti-
schen Kommission, die in der Eintretensdebatte dazu einige 
Beispiele gegeben hat Ich verzichte darauf, sie hierzu wieder-
holen. Innerhalb dieses Spielraumes ist es unser Entscheid, 
wie das entsprechende Bundesrecht gestaltet werden soll. Ein 
nachträgliches Referendum, wie es in Absatz 2 vorgesehen 
ist, gibt dem obersten Gesetzgeber, dem Volk, diese Möglich-
keit Es handelt sich also nicht um ein Schein- oder Alibi-Refe-
rendum. 
Ich frage nun den Herrn Justizminister, ob er als Appenzeller 
wirklich der Meinung ist, man müsste auch noch diese Portion 
von Volksrechten, die noch möglich ist, verhindern. 
2. Wir betonen ausdrücklich, dass es uns - und ich nehme an, 
Ihnen allen in diesem Saal - ein wichtiges Anliegen ist, die 
Rechte des Volkes, wo immer dies möglich ist. hochzuhalten. 
Hier ist das der Fall. Wo ein direktes Mitgestalten des VOlkes 
möglich ist, darf man unserer Meinung nach die Demokratie 
niCht beschneiden. Gerade wenn - entgegen unserer Mei-
nung, Kollege Hans Steffen - das EWR-Abkommen in der 
Volksabstimmung Zustimmung finden sollte, ist die Wahrung 
dieser Rechte des Volkes besonders wichtig. Aus abstim-
mungstaktischen Gründen müsste ich ja anders votieren. 
3. Die Formulierung von Artikel 20 Uebergangsbestimmun-
gen BV erfüllt unserer Meinung nach den Anspruch auf 
Rechtssicherheit vollauf. Sie schafft für Frau und Herrn 
Schweizer Klarheit Er und sie wissen genau, unter welchen 
Bedingungen sie ja oder nein zum EWR-Abkommen sagen 
können. 
4. Die Fassung von Artikel 20 hindert den Bundesrat - auch 
das ist gesagt worden im Falle einer Zustimmung von Volk 
und Ständen nicht daran, das Abkommen zu ratifizieren. Ver-
tragstreue ist somit ebenfalls gegeben. Damit sind unserer 
Meinung nach alle vier entscheidenden und grundsatzlienen 
Erfordernisse, wie sie auch Herr Bundesrat Koller erwähnt 
hat - nämlich Rechtssicherheit, Transparenz, Vertragstreue 
und weitestmögliche Wahrung der Volksrechte - erfüllt, zwar 
nicht in optimaler Weise, aber doch so weit wie möglich. Man 
mag einwenden, die Referenden würden nicht ergriffen, weil 
die Aenderungen und Anpassungen ja sowieso zu wenig 
Fleisch am Knochen hätten. Es ist doch ein wesentlicher Un-
terschied, ob man von einem an sich vorhandenen Volksrecht 
nicht Gebrauch macht oder ob ein solches Volksrecht zum 
vornherein amputiert und aus dem Gebrauch gezogen wird. 
Aus all diesen Erwägungen bitte ich Sie, den von den zwei 
Kommissionen erarbeiteten zu bevor-

beaud, den \(rimnni"'~iri,n,,,<mh';:;n 
Er ist auch für den lesbarer, und er 

sagt vor ailem aus, an wen sich diese Norm wendet Ich bitte 
Sie aus diesen Ueber!egungen. den Antrag Rebeaud abzu-
lehnen. 
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Ruf: Die Fraktion der Schweizer Demokrp.ten und der Lega dei 
Ticines! lehnt den Antrag der Mehrheit der Aussenpolitischen 
und der Staatspolitischen Kommission entschieden ab und 
unterstützt einstimmig die ursprüngliche Fassung des Bun-
desrates.. 
Was hier von den neiden Kommissionen beantragt wird. ist 
dies ist eine persönliche Beurteilung wirklich etwas vom 
Traurigsten, was man in der Politik unserer DemOkratie erle-
ben muss; und "ZYIar, weil die Behörden alles versuchen, ein-
mal mehr dem Volk ein X für ein U vorzumachen. Die Absicht, 
die dahinter steckt, steht unter dem Motto: «Mit welchen takti-
schen Manövern und Ränkespielen entlocke ich dem Volk ein 
Ja zum EWR?» Oder anders ausgedrückt "Wie entlocke ich 
ihm ein Ja zum Anfang seines eigenen Untergangs?" 
Was bedeutet das vorgeschlagene nachträgliche Referendum 
denn eigentlich? Das Szenario nach Inkraftsetzung wäre in 
etwa folgendes: Gegen ein Eurolex-Gesetz kommt nachträg-
lich das Referendum zustande. Das Gesetz wird in der Volks-
abstimmung abgelehnt und tritt ausser Kraft. Das Schweizer 
Volk lehnt damit eine bestimmte Regelung ausdrücklich ab, 
beispielsweise - ich nehme ein Beispiel, das der Bundesrat 
selbst immer wieder bringt die Zulassung breiterer Kühllast· 
wagen. Was passiert aber dann? Es tritt nicht etwa die Situa-
tion ein, dass solche Kühllastwagen auf Schweizer Strassen 
nicht zugelassen sind - ganz und gar nicht Die Ablehnung ist 
völlig wirkungslos, weil das EWR-Recht Vorrang hat und in den 
meisten Fällen, nämlich wenn es für die Rechtsanwendung 
genügend konkret ist, durch die Gerichte direkt angewandt 
wird, Volksnein hin oder her. Solche breitere Lastwagen könn-
ten also auch auf unseren Strassen verkehren. 
Ich habe damit materiell zu dieser Verbreiterung nicht Stellung 
genommen. Ich habe Ihnen an diesem Beispiel nur die Sinnlo-
sigkeit eines solchen Referendums aufgezeigt 
Da muss sich das Volk doch verschaukelt vorkommen! Da ist 
doch der viel gehörte Ausspruch «Die in Bern machen ja doch, 
was sie wollen» wirklich am Platze. Der Graben "ZYIischen Volk 
und Behörden verbreitert sich, und das Misstrauen in die Insti-
tutionen wäChst einmal mehr. 
Man spielt dem Volk also eine Entscheidungsbefugnis vor, die 
es wegen des Vorrangs des EWR-Rechts gar nicht hat Warum 
das? Warum sind es gerade die EWR-Befürworter, die uns 
quer durch alle Parteien hindurch ein solches Scheinreferen-
dum schmackhaft machen wollen? Sie, die in einem EWR ja 
sonst gewaltige Abstriche an unseren einmaligen, direktde-
mokratischen Volksrechten Initiative und Referendum beden-
kenlos in Kauf nehmen. Sie wollen unter allen Umständen ein 
Alibi-Instrument in den Beschluss aufnehmen. Warum wohl? 
Aus rein abstimmungstaktischen Gründen, weil sie glauben, 
dem Souverän das ganze EWR-Geschäft, den ganzen verdor-
benen Europabrei besser schmackhaft machen zu können. 
Da ist wohl nur ein Kommentar angebracht - er ist wieder per-
sönlich --: Politik kann wirklich ein Dreckgeschäft sein, aber 
nur dann, wenn sie von gewissen Politikern dazu gemacht 
wird. 
Der Bundesrat hat mit seinem Antrag wenigstens konsequent 
und ehrlich gehandelt Er hat deutlich erklärt, man könne nicht 
ja sagen EWR, aber dann nein zur einzelner 
Teile des Acquis communautaire, es gebe keinen "EWR cl la 
carte". Der EWR-Entscheid sei ein Gesamtentscheid. 
Genau dies soll das Volk wissen. Es soll wissen: Ein Schelnre-
ferendum für die Eurolex-Gesetze einzuführen bedeutet, dem 
Volk ein Mitspracherecht vorzugaukeln, das es wegen des 
Vorrangs des EWR-Rechts gar nicht hat Man will dem Volk 
einmal mehr Sand in die Augen streuen. 
Wir lehnen deshalb, gerade als überzeugte Verfechter unserer 
Volksrechte und als konsequente und entschiedene EWR-
und EG-Gegner, den Antrag der beiden KommisSionsmehr-
heiten klar ab. 
Das Staats-

die diesem be-
schlossen wurde und die ein konstruktives Referendum ein-
führen will; wir werden sie nachher ja kurz behandeln. 
Vorerst nur soviel: Dieses konstruktive Referendum soll eine 
Kompensation zur Beschneidung der Volksrechte darstellen, 
erweist sich bei näherer Betrachtung aber ebenfalls als 

Scheinmanöver. Der materielle Spielraum bei der Umsetzung 
des Acquis communautaire ist in den meisten Fällen sehr 
klein, wie der Bundesrat mehrfach festgehalten hat Was nützt 
also ein konstruktives Referendum, wenn am EWR-Recht nicht 
gerüttelt werden kann? Es ändert an der unwürdigen Demon-
tage unserer Volks rechte durch einen EWR-Beitritt nichts, aber 
auch gar nichts. Deshalb, und vor allem auch wegen der gros-
sen praktischen Probleme bei der Durchführung, lehnen wir 
ein solches konstruktives Referendum ab. 
Ich bitte Sie abschliessend, der Minderheit Steffen zuzustim-
men und die ursprüngliche Version des Bundesrates anzu-
nehmen. Ich hoffe, dass der Bundesrat wenigstens konse-
quent bleibt Ich befürchte allerdings, dass er es nicht sein 
wird. 
Es nähme mich wunder, Herr Bundesrat Koller, wie Sie Ihre 
klaren Aussagen vor den Kommissionen und anderswo, man 
könne EWR und Eurolex nicht trennen, es brauche einen Ge-
samtentscheid, es gebe keinen "EWR ä lacarte", nun plötzlich 
durch eine Zustimmung zum Antrag der beiden Kommissions-
mehrheiten - wie ich befürchte - desavouieren wollen. 
Ich bitte Sie auch um Zustimmung zum Eventualantrag der 
Minderheit Ruf. 

M. Borel Frangois: Beaucoup ont cru iI y a deux ans - et j'en 
etais - que I'on devrait renoncer ä bien des droits populaires 
dans le cadre de notre integration europeenne. L'evolution du 
dossier amis en evidence que I'on pouvait, pour I'essentiel, 
les sauvegarder dans le cadre de l'Accord sur I'Espace econo-
mique europeen. 
Le Conseil federal avait presente une proposition qui consis-
tait ä soustralre du referendum un certain nombre de lais. A la 
lecture d'Eurolex on pouvait constater que c'etait une simplifi-
cation pratique pour I'administration et pour le Parlement, 
mais que ce n'etait pas du tout necessaire et qu'en prenant le 
risque de quelques complications de procedure, on pouvait 
malntenir les droits populaires en la matiere. Encore fallalt-!I 
trouver la formulation! Deux commissions se sont pencht'les 
sur le probleme et ont cherche des solutions pour aboutir fina-
lement cl un compromis represente par les alineas premier ä 3. 
Comme vous I'ont indique les porte-parole, celui-ci a I'avan· 
tage d'avoir obtenu une tres nette majorite dans les deux com-
missions. De plus - nous le savons depuis)undi - il a ete ap-
prouve par le Conseil federal qui se rallie ä ce point de vue sur 
le referendum aposteriori. C'est la raison pour laquelle le 
groupe socialiste entre en matiere sur les alineas premier ä 3, 
sur cette proposition de compromis qui ales memes effets sur 
I'expression populaire que sa suggestion initiale. 
En fait le Conseil federal proposait au Parlement de demander 
au peuple un blanc seing pour la premiere etape. Le Parle-
ment a eu la sagesse de suggerer au gouvernement d'y renon· 
cer et de maintenir le contröle populaire meme dans les de-
tails. L'executif a la sag esse de se rallier ä ce point de vue. 
Nous I'en remercions.. 
Concernant I'alinea 4, nous attendons I'intervention de 
M. le Chef du Departement de justice et police pour nous pro-
noncer. Lors de I'elaboration du compromis au sein des com-
missions, il faut admettre que le plus ardent defenseur de cet 
alinea 4 starr le repn3sentant du Conseil federal. Or, iI y a un 
peu une contradiction entre ce qui a ete dit en la matiere et ce 
qui figure dans le message du Conseil federal. J'imagine que 
depuis lors ce dernier s'est reuni pour prendre une position 
collegiale definitive. Nous attendons donc I'avis du porte-
parole du Conseil federal pour nous prononcer. Mais, s'agis-
sant des alineas premier ä 3, nous nous rallions au compromis 
trouve dans !e cadre des deux commissions. 

Frau Grendelmeier: Die LdU/EVP-Fraktion stimmt der neuen 
dem Kompromiss von Aussenpolitischer und Staats-

n"liitj",rh,>r Kommission, dies allerdings ich as offen 
ohne grosse Und ich auch offen 

dass ich vor den der 
Rechtskommission 
ehen Lösung war. Warum? 
Ich war der Ansicht, dass, wer zum EWR ja automatisch 
zur Anpassung dieser 60 Gesetze plus ein paar Erlassen ja 
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sagt Mit anderen Worten: Sie können nicht in ein Restaurant 
gehen und emen Kartoffelgratin ohne Kartoffeln oder eine To-
matensuppe ohne Tomaten bestellen. 
Im Verlauf der Diskussionen hat sich allerdings herausgestellt, 
dass der Gestaltungsspielraum doch sehr viel grösser ist, als 
wir ursprünglich angenommen haben. So sind wir der Mei-
nung, dass die Lösung, wie sie jetzt vorliegt, richtig ist Es ist 
nicht so, dass wir in bezug auf diese Uebergangsbestimmun-
gen die Volks rechte einfach streichen, sondern da, wo der Vor-
rang des Völkerrechts respektiert wird, gibt es durchaus Mög-
lichkeiten, das Referendum zu ergreifen. 
Abgesehen davon ist diese Festschreibung des Vorranges 
nichts prinzipiell Neues. Wir kennen innerhalb unserer Verfas-
sung den Vorrang des Kantonsrechts vor dem Gemeinderecht 
und des Bundesrechts vor dem Kantonsrecht Was nicht in der 
Verfassung steht - ein Rechtsgrundsatz, ein allgemein ange-
nommener Rechtsgrundsatz -, ist der Vorrang des Völker-
rechts vor dem Landesrecht Wenn wir das nun expressis ver-
bis hier verankern wollten, dann um Klarheit zu schaffen, um 
dem Volk zu sagen, wo und unter welchen Bedingungen es 
das Referendum ergreifen kann. Das schien uns eine Frage 
der Redlichkeit zu sein, auch wenn es allenfalls der strengen 
Logik und der bisherigen Praxis widerspricht 
Noch einmal: Von uns aus könnte man diese ausdrückliche 
Erwähnung des völkerrechtlichen Vorrangs, diesen Absatz 4, 
weglassen. Aber da wir in der Schweiz in der Aussenpolitik bis-
her wenig bis gar nie mit völkerrechtlichen Aspekten konfron-
tiert worden sind, halten wir es für richtig, dass für die Abstim-
mung von dieser Tragweite dieser Grundsatz ausdrücklich 
festgehalten wird - aber nicht als neuer Vertassungsartikel, 
der für sich allein steht (Art 19bis der ursprünglichen Lösung 
der Staatspolitischen Kommission), sondern lediglich als An-
hängselvon Artikel 20, jetzt noch ergänzt durch die Adressa-
ten, d. h_ die rechtsetzenden und die rechtsanwendenden Be-
hörden. 
Weshalb? Wir haben es gehört: Es gab Schwierigkeiten und 
einen recht grossen Interpretationsspielraum für das Bundes-
gericht. So kam es zur berühmten "Schubert-Praxis». Der Be-
griff ist auf einen gewissen Herrn Schubert zurückzuführen, 
der hatte in bezug auf einen Bodenerwerb, der sehr weit zu-
rücklag 1 R Jahrhundert -, ein völkerrechtliches Prinzip tür 
sich in Anspruch genommen. Das Bundesgericht entschied 
dann dahingehend, dass das nachher entstandene Landes-
recht die grössere Wirkung und Geltung hat als das Völker-
recht Es war also dem Bundesgericht überlassen, das so zu 
interpretieren. 
Da entstehen natürlich Rechtsunsicherheiten, die wir vermei-
den wollen. Deshalb kam es zu diesem Zusatz. Vielleicht ist es 
ein kleiner Wink an das Bundesgericht, aber auch an die recht-
setzenden Behörden - das sind wir! -, dass in der Schweiz ein 
Verfassungsgerichtfehlt Aber das ist ein nächster Schritt, den 
wir später machen müssen Dem Artikel 21 stimmen wir ohne 
Diskussion zu. 
Die LdU/EVP-Fraktion unterstützt also bei Artikel 20 den Kom-
promissvorschlag der beiden Kommissionen 

Maser: Die Fraktion der Auto-Partei schliesst sich der Minder-
heit I! der APK (Steffen) an und empfiehlt Ihnen die Version des 
Bundesrates. 
Es mag etwas erstaunlich klingen, wenn wir nun ausgerechnet 
ein Volksrecht beschneiden wollen. Deshalb gebe ich Ihnen 
die Begründung über diesen Entscheid bekannt: 
Das von der Mehrheit der Kommissionen vorgeschlagene Re-
ferendum ist ein taktischer Schachzug der EWR-Befürworter. 
Man möchte dem Volk vorgaukeln, es könne dann immer 
noch nein sagen, wenn ihm gewisse Teile der Gesetzesände-

missfallen. Dies ist natürlich nicht wahr, wir haben das 
von geht doch das EWR-Recht automa-
tisch dem Landesrecht VOf_ Wir halten deshalb auch fest, dass 

allenfalls Scheinreferendum handelt, das 
,nr,,,rr,,,,nr.v,,,r '-',0,.;",,1-,+ ist 

uns vor, das fakultative Referendum 
auszuschliessen, "h",.,I',on wir dieses Volksrecht in unserer 

verankert haben, Wir von der Fraktion der Auto-
Partei wären die letzten, die unserem Volk ein solches Volks-

recht entziehen wollten. Im vorliegenden Fall jedoch ist es ein~ 
fach ehrlicher, wenn dem Souverän jetzt schon klar aufgezeigt 
wird, dass er mit einem Ja zum EWR dannzumal keine Mög-
lichkeit mehr hat, zu irgend einem Eurolex-Gesetz mittels eines 
fakultativen Referendums nein zu sagen. 
Das Volk soll also, wenn es zur Abstimmung über den EWR an 
die Urne geht, zugleich entscheiden, ob es auch dem 
eines seiner Volks rechte zustimmt Ein positiver Ausgang der 
Abstimmung - ich hoffe das niCht - wäre sowieso das Begräb-
nis dieses Rechts. 
Beim vorgeschlagenen Scheinreferendum geht es den EWR-
Befürwortern unseres Erachtens um ein eigentliches Verkau-
fen des EWR-Abkommens beim Volk Hier macht die Auto-Par-
tei nicht mit; wir sind keine Rattenfänger. 
Wir bitten Sie nochmals, der ausnahmsweise ehrlichen Ver~ 
sion des Bundesrates zuzustimmen, 

Columberg: Ich will nicht noch lange materielle Ausführun-
gen zu diesen Anträgen machen und das bereits Gesagte wie-
derholen. 
Die CVP-Fraktion stimmt dem nachträglichen Referendum zu, 
so wie es die Mehrheiten beider Kommissionen in Artikel 20 
Absätze 1 bis 3 vorschlagen. 
Der Antrag des Bundesrates wäre zwar eine durchaus valable 
Lösung gewesen. Damit hätten wir klare und eindeutige Ver-
hältnisse gehabt Bei der Beratung der einzelnen Gesetzes-
vorlagen stellten wir aber fest, dass vielfach ein recht bedeu-
tender Gestaltungsspielraum besteht Insofern macht es auch 
Sinn, das Referendum einzuführen. Deshalb stimmt die CVP-
Fraktion dem Vorschlag der beiden Kommissionsmehrheiten 
zu. 
Dabei müssen wir dem Volk ehrlicherweise auch sagen, dass 
diesen Gestaltungsmöglichkeiten klare Grenzen gesetzt sind. 
Sie sind in Absatz 4 von Artikel 20 des Vermittlungsvorschla-
ges enthalten. Bestimmt wird dort, dass das Völkerrecht Vor-
rang hat, und zwar für «alle rechtsetzenden und rechtsanwen-
denden Organe». 
Diese Formulierung findet offenbar eine breite Zustimmung. 
Obwohl zwei Kommissionen und eine Arbeitsgruppe sich in-
tensiv um diese Lösung bemüht haben, vermag sie nicht voll 
zu befriedigen. Um jedoch weitere Komplikationen und zeit-
raubende Diskussionen über diese Frage zu vermeiden, 
stimmt die CVP-Fraktion auch dem Kommpromissvorschlag 
in Absatz 4 einstimmig zu. 

M. Pidoux: Les specialistes ont "art de rendre incomprehensi-
ble ce qui pourrait etre simple. Nous avons une proposition 
simple de Mme Bär que I'on peut partaitement comprendre; 
nous avions une proposition claire du Conseil federal que I'on 
pouvait partaitement suivre, alors que, au terme de travaux 
parlementaires brillants, on nous presente un compromis 
ayant la particularite de ne pas €ltre ctair et un alinea 4 ayant 
celle d'etre source de beaucoup de difficultes. 
Tout d'abord, cet alinea 4 ne sert arien puisqu'il a une pure va-
leur declarative, arien si ce n'est a faire !a leqon au Tribunal fe-
derai, a declarer clairement a nos juges que nous, leglslat€:u!'S, 
nous voulons interpn3te de cette maniere-Ia les ClISDO~>I
tions. Au fond, avec cet alinea 4, on allume pour la campagne 
referendaire et c'est peut-etre ceux qui ne sont pas favorables 
e\. ce traite qui pourraient I'accepter. 
Aussi, je soutiens la proposition de M. Thür bien que ce ne 
soit pas dans mes habitudes puisque nous n'avons pas toute\. 
fait les memes idees dans un certain nombre de domaines -
qui para'it preferable a toutes ceiles qui nous sont presentees, 
11 s'agit en effet de defendre les droits du peuple et d'appliquer 
les regles normales, 
On a dit que le c'est ce qui reste lorsqu'on atout enleve. 
Aussi, du juridique et enlevons ce n'est pas 

Rychen, Berichterstatter der APK: Die erhobenen Vorwürfe -
es werde taktiert, Sand in die Augen gestreut, man versuche 
einem den EWR zu verkaufen, es werde Rattenfängere! betrie-
ben usw. - weise ich im Namen beider Kommissionen katego-
risch zurück Ich räume ein, dass es auf beiden Seiten - des Ja 
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und des Nein zum E'vVR -- Taktiererei gibt Aber das Ringen um 
einen brauchbaren Vorschlag zuhanden des Plenums ist ehr-
lich gemeint 
Herr Ruf, Ihre Aussage, das sei etwas vom Traurigsten, was es 
in der Demokratie bisher gegeben habe, und Politik sei hier 
ein Dreckgeschäft und damit meinen Sie den Konsens der 
beiden Kommissionen ist auf einem dermassen tiefen Ni-
veau, dass es nicht einmal nötig ist, darauf einzutreten 
Zur Sache. Es gibt drei Möglichkeiten: 
Der Minderheitsantrag 11 der APK (Steffen), der den Bundesrat 
unterstützt - ich hoffe, dass der Bundesrat noch auf unsere Li-
nie einschwenkt, deshalb spreche ich davon -, will, dass mit 
der Annahme des EWR kein Referendum mehr für die 60 Ge-
setze möglich ist, die geändert werden müssen. Wir sagen: 
Das ist nicht korrekt Warum? Bei diesen Gesetzen besteht ein 
Spielraum. Das Parlament kann in gewissen Bereichen die 
EWR-Bestimmungen so oder so auslegen oder sogar Zusätzli-
ches ins Gesetz hineinnehmen, das nicht durch den EWR vor-
geschrieben ist Sie, Herr Steffen, wollen mit dem Ausschlies-
sen des Referendums diesen Handlungsspielraum dem Refe-
rendum entziehen. Das empfinden wir nicht als richtig, das 
empfinden wir sogar als undemokratisch. Das Volk muss die 
Kontrolle darüber haben, was wir zu diesem Spielraum hier im 
Nationalrat und im Ständerat beschliessen. Um diese Kon-
trolle durch das Volk zu erreichen, ist es sinnvoll, das nachträg-
liche Referendum einzuführen. Gleichzeitig, Herr Steffen, ha-
ben wir uns bemüht, dem Volk in Absatz 4 ganz klar zu sagen, 
dass das Völkerrecht Vorrang hat, wo der EWR direkt anwend-
barist 
Die Minderheit I der APK (Bär) will etwas anderes. Sie will das 
ganz normale Referendum gelten lassen, also nicht das nach-
trägliche. Wir stellen fest - mit allen Fachleuten zusammen, in 
allen Ausschüssen und Kommissionen -, dass das gar nicht 
geht, wenn das Volk am 6. Dezember ja sagt Denn damit kann 
der Bundesrat den Auftrag des Volkes, nämlich die Ratifizie-
rung des Vertrages, gar nicht mehr durchführen. Das wäre von 
den Fristen her nicht einmal bis Mitte 1993 möglich. Also ist 
dieser Vorschlag, auch wenn er vielleicht pOlitisch gut gemeint 
ist, aus unserer Sicht nicht realisierbar. 
Die dritte Lösung ist die Konsenslösung, die wir gemeinsam 
erarbeitet haben. Ich kann Ihnen sagen: Es war ein Ringen um 
diesen Kompromiss. Es waren die Chefbeamten der betroffe-
nen Departemente dabei, es waren beide Kommissionen da-
bei, und beide haben mit grosser, überzeugender Mehrheit 
zugestimmt Beide wollten dem nachträglichen Referendum 
zustimmen und gleichzeitig den Absatz 4 des Artikels 20 neu 
formulieren. 
Zum Vorrang des Völkerrechtes habe ich noch ein Wort zu sa-
gen. Herr Thür sagt, man könne Absatz 4 einfach streichen. 
Ich bin nicht Jurist, aber es gibt Juristen, die sagen, der Vor-
rang des Völkerrechtes sei selbstverständlich. Wir haben zwei 
wesentliche Gründe, um den Vorrang des Völkerrechtes in Ab-
satz 4 doch noch einzubringen. 
Der erste Grund: Wir wollen dem Stimmbürger ganz klar und 
ehrlich sagen, dass ein Vorrang besteht und damit die Refe-
rendumsmöglichkeit eingeschränkt ist - das ist ehrlich. 
Der zweite Grund: Wir wollen dem Bundesgericht mit seiner 
Schubert-Praxis ganz klar sagen, dass im Rahmen des EWR-
Vertrages nicht mehr Landesrecht vor Völkerrecht gesprochen 
werden kann. 
Damit, so glauben wir, haben wir eine Lösung gefunden. der 
man zustimmen kann. Mich freut es, dass die grossen Fraktio-
nen diesem Kompromiss zustimmen Eine absolut ideale Lö-
sung gibt es nicht, weil wir da vor einem Problem stehen, das 
ganz neu ist, nämlich der Verbindung der direkten DemOkratie 
mit dem EWR-Vertrag. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, der Mehrheit beider Kommissio-
nen zuzustimmen. 

Claude. rapporteur la 
",,,r,,in,,,,<: tout a I'heure au 110m da la commission en ce 
concerne la solution consensuelle a I'article 20, so-
lution eiaboree en commun la de politique 
exterieure et la Commission institutions politiques. Nous 
n'y reviendrons pas. Oe meme, nous ne reviendrons pas sur!a 

minorite 11 (SteIfen) qui tend ci suivre le Conseil federal dont la 
premiere intention est d'exclure du referendum les disposi-
tions Eurolex. Je soutiendrai la minorite 11 pour les raisons que 

evoquees tout a I'heure. 
revanche, je reviendrai sur deux propositions. En ce qui 

concerne la minorite I de Mme Bär, je vous mets en garde: si 
nous I'acceptons, cela signifie tfes clairement que le systeme 
du referendum actuel est maintenu. 11 y a donc deux possibili-
tes: ou bien tout I'Euroiex est declare urgent au sens de 
I'article 89bis ou bien on attend que tout l'Eurolex soit en vi-
gueur pour passer ci l'EEE, ce qui signifie que toutes les lois 
d 'adaptation doivent etre en vigueur avant de passer a I'entree 
en vigueur de l'Espace economique europeen. Cela ne va 
pas! On ne peut pas se permettre de retarder I 'ensemble des 
pays de I'Espace economique europeen. Donc, la proposition 
de la minorite I de Mme Bär vise evidemment un but tactique, 
c'est-a-dire supprimer I'EEE dont on vient de voter !'entree en 
matiere. 
Je m'exprimerai enfin quant a la proposition de M. Thür, 
article 20, alinea 4, soutenue par le neo-converti aux Verts, 
M. Pidoux, conseiller national Si vous votez la proposition 
Thür, c'est-a-dire biffer I'alinea 4, cela signifie que I'on donne 
un signe comme quoi on ne veut rjen changer. 11 est donc clair 
que, dans ce cas-Ia, la jurisprudence Schubert continue de 
deployer ses effets. Est-elle toujours d'actualite? Elle date de 
1973, juste apres I'accord de libre-echange, et il est evident 
que nous considerons cette jurisprudence comme depassee 
dans la mesure ou le developpement du drait international a 
ete considerable depuis lors. Oe plus, il ne serait pas credible 
que le Tribunal federal admette qu'une obligation internatio-
nale ne soit pas respectee parce qu'alors le risque que des ju-
ges de I'exterieur viennent mettre de I'ordre chez nous serait 
grand. Nous nous referons aussi au chapitre 5.3 du message 
du Conseil federal relanf a I'approbation de I'Accord sur l'Es-
pace economique europeen, qui marque aussi un signe tres 
clair dans la direction de la mise a mort de Schubert La fait est 
que I'on souhaite arreter de jouer de ce Schubert-Ia qui sonne 
faux. 
Nous vous invitons des lors a repousser la proposition de 
M. Thür ainsi que celle de la minorite I (Bär) et de la minorite 11 
(Steffen) et a approuver I'article 20 tel qu'il a ete elabore par la 
sous-commission qui reunissait les deux commissions princi-
pales que nous avons mentionnees tout a I'heure. 

Frau Bär, Sprecherin der Minderheit I der APK: Die Kommis-
sionssprecher haben behauptet, der von mir vertretene Min-
derheitsantrag sei rechtlich gar nicht durchführbar, weil er von 
den Fristen her nicht zu verwirklichen sei. Das stimmt so 
schlicht nicht 
Ich erinnere noch einmal an den Artikel 129 Ziffer 3 des EWR-
Abkommens: Wir können das Abkommen bis zum 30. Juni 
1993 ratifizieren. Ich habe hier ein Papier von einem der gröss-
ten Kenner der Materie, das für diese Debatte ausgearbeitet 
worden ist, und darin steht: «Es sind deshalb politische und 
wirtschaftliche Gründe, z. B. die Solidarität mit den übrigen 
Efta-Staaten, nicht rechtliche Gründe, die für eine Umsetzung 
und des Abkommens auf den Januar 1993 
sprechen." 
Wir können also das normale Referendumsverfahren, die 
Volksrechte höher gewichten. Es ist ein Abwägen zwischen in-
nen- und aussenpolitischen Anliegen. Aber es ist ganz sicher 
nicht ein rechtliches Hindernis, das möchte ich nochmals klar-
stellen. 

Steffen, Sprecher der Minderheit 11 der APK: Kommissions-
präsident Rychen hat den Antrag der Minderheit 11 vorhin so 
behandelt, als hätte Ich diesen Text erfunden und vorgetra-

Er hat so den Bundesrat aus dem "Schneider» ent-
Dabei ich staatstreu, wie ich bin nichts ande· 

als den Bundesrats "h,'"nf'lm,m"'n 

hat darüber wie gross die 
räume der Legiferierung seien. Dazu möchte aus 
einem Protokoll zitieren, in dem Herr Bundesrat Koller aus-
drücklich erklärt: «Aber es gehört zu meiner Sorgfalts pflicht, 
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auch im Zusammenhang mit dem Kompromissvorschlag dar-
auf hinzuweisen, dass im Bereich der materiellen Vorschriften, 
dort, wo es politisch um die Wurst geht, sehr, sehr wenig Spiel-
raum vorhanden ist" 

Bundesrat Koller: Ich kann Sie versichern, dass die Formulie-
rung dieses Artikels 20 der Uebergangsbestimmungen zur 
Bundesverfassung dem Bundesrat nicht leichtgefallen ist, und 
ich kann vor allem Herrn Seiler Hanspeterversichern, dass ich 
nach bald sechs Jahren als Bundesrat in Bern demokratisch 
noch nicht so verdorben bin, dass ich leichtfertig demokrati-
sche Mitwirkungsrechte des Volkes aufgeben würde. Ich 
muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich sogar ein gewisses Ver-
ständnis hatte, dass sich nach der Publikation dieses Vor-
schlages eine relativ grosse Kritik in unserem Land erhob, weil 
ich einsehe, dass man auf den ersten Blick den falschen 
Schluss ziehen kann, durch diesen Artikel 20 in der Formulie-
rung des Bundesrates würden die demokratischen Mitwir-
kungsrechte bei den Eurolex-Vorlagen beeinträchtigt 
Wie ich schon vorher ausgeführt habe, verkennt man geflis-
sentlich, dass wir mit der Abstimmung über diesen EWR-Ver-
trag das gesamte, unmittelbar anwendbare Recht, das zudem 
unbestrittenermassen Vorrang hat, in unsere schweizerische 
Rechtsordnung einführen. Das geschieht mit der Volksabstim-
mung vom 6. Dezember: Anspruch auf Kühllastwagen von 
2,6 Metern anstatt von 2,5 Metern Breite, Anspruch auf gleiche 
Krankenkassenprämien für Mann und Frau. Auf all diese un-
mittelbar anwendbaren Vorschriften können sich unsere Bür-
gerinnen und Bürger mit dem Inkrafttreten des EWR-Abkom-
mens berufen, ganz unabhängig davon, was wir in Eurolex 
tun. 
Damit wird natürlich klar, dass staatspolitisch, staatsrechtliCh 
dieVerfassungsabstimmung und nicht die Abstimmung über 
die einzelnen Eurolex-Vorfagen die entscheidende Abstim-
mung ist, weil das Eurolex-Verfahren im Bereich der unmittel-
bar anwendbaren Bestimmungen des EWR-Rechtes lediglich 
die Bedeutung hat, Transparenz und Rechtssicherheit zu 
schaffen. Diese Normen werden nicht erst über Eurolex in un-
ser schweizerisches Recht eingeführt Das war der intellektu-
elle Hintergrund des bundesrätlichen Vorschlages. 
Nun kommt noch etwas anderes dazu: Wir haben natürlich ge-
sehen, dass das ein schwieriges und neues Problem ist, weil 
wir es bisher nicht gewohnt waren, unmittelbar anwendbares 
VÖlkerrecht in einem derartigen Ausmass in unsere schweize-
rische Rechtsordnung zu übernehmen. Daher habe ich mit 
den führenden Staatsrechtslehrern dieses Landes Kontakt 
aufgenommen, und auch diese haben mir das Dargelegte be-
stätigt: Die entscheidende Abstimmung ist angesichts der Do-
minanz des unmittelbar anwendbaren Rechts eindeutig die 
Verfassungsabstimmung und nicht die Abstimmung über die 
einzelnen Eurolex-Vorfagen. 
Wir haben übrigens zusammen mit der Kommission der Her-
ren Leuba und Zimmerli letztes Jahr auch noch andere Mög-
lichkeiten geprüft Die Kommission Leuba/Zimmerli hat sich 
damals übrigens ähnlich wie der Bundesrat - in ersten ver-
waltungsinternen Vorschlägen überlegt, ob man die Trennli-
nie nicht da machen könnte: Alles unmittelbar anwendbare 
EWR-Recht wird mit derVerfassungsabstimmung genehmigt; 
dort, wo wir Gestaltungsspie!raum haben, lassen wir das nor-
male fakultative Gesetzesreferendum zu. Wir haben aber ein-
sehen müssen, dass wir bei jeder Eurolex-Vorlage über die 
Frage, welche Normen nun unmittelbar anwendbar seien und 
welche nicht, einen Riesenstreit gehabt hätten. Das mussten 
wir vernünftigerweise verhindern. Aufgrund dieses Sachver-
halts hat der Bundesrat gesagt: Weil das Massgebliche in der 
Verfassungsabstimmung beschlossen wird, ist es richtig und 
dient vor allem der Vertragstreue und der Rechtssicherheit, 
wenn wir bei den Eurolex-Vorlagen ausnahmsweise dieses fa-
kultative Referendum ausschliessen. 

gerne dass der Zwischenzeit 
ReljreSS!3ment National- der Autor dieses """'''''''''"IL 
chen Referendums verdient auch die 
des nachträglichen Referendums eingebracht wurde, nach-
dem die bundesrätliche Botschaft publik geworden war. Die 
Idee des nachträglichen Referendums entstand, weil sich ei-

gentlich alle ganz klar darüber sind, dass wir es uns nicht lei-
sten können, dieses EWR-Recht bei uns nicht am 1. Januar 
1993 in Kraft treten zu lassen. Das wäre eindeutig gegen Treu 
und Glauben. 
Wir haben dort, wo wir vor allem politisch sehr heisse Elsen ha-
ben, wie bei der Lex Friedrich oder beim freien Personenver-
kehr, fünfjährige Uebergangsfristen ausgehandelt; auf andern 
Gebieten haben wir kürzere Uebergangstristen. Es wäre ge-
genüber unseren Vertragspartnern ein Verstoss gegen Treu 
und Glauben gewesen, wenn wir uns jetzt für alle Rechtsan-
passungen eigenmächtig auch noch eine UEibergangstrist, 
nämlich für die Dauer des normalen Referendums, gestattet 
hätten. Es war klar: Wenn schon ein Referendum, dann kann 
es nicht eines sein, das wir in unserer Bundesverfassung 
schon kennen, sondern es muss ein neues, eben dieses nach-
trägliche Referendum sein. 
Die Frage war natürlich: Lässt sich das nachträgliche Referen-
dum, das politisch erwünscht ist, intellektuell tatsächlich auch 
begründen, oder laufen wir Gefahr, uns mit der Zulassung die-
ses nachträglichen Referendums der politischen Unehrlich-
keit bezichtigen lassen zu müssen? Hier darf ich gegenüber 
Herrn Ruf und Herrn Steffen und anderen doch ganz klar fol-
gendes festhalten: 
Ich habe schon in den Kommissionen immer gesagt: Wir ha-
ben bei den Eurolex-Vorlagen regelmässig Gestaltungsspiel-
raum, insbesondere in der Bestimmung der Behördenorgani-
sation, denn das EWR-Recht sieht diese selbstverständlich 
nicht vor. Die Behördenorganisation muss, wie bei uns, wenn 
wir Bundesrecht in die Kantone hinausgeben, selbstverständ-
lich durch die einzelnen Mitgliedstaaten geregelt werden. 
Ich habe auch gesagt, dass wir bei den Sanktionen Gestal-
tungsspielraum haben. Ob wir die materiellen Normen des 
EWR-Rechts nur mit Zivilrecht sanktionieren wollen oder aber 
auch mit Strafrecht, wie wir das in unserem eigenen Wirt-
schaftsrecht oft tun, ist ein Ermessensentscheid; da sind wir 
von seiten des EWR-Rechts nicht gebunden. Die genauere 
Analyse - auch das gehört zur intellektuellen Redlichkeit - der 
einzelnen Eurolex-Vorlagen hat zwar gezeigt, dass es im mate-
riellen Rechtsbereich sehr viele äusserst präzise Bestimmun-
gen gibt, dass es aber auch im materiellen Rechtsbereich Ge~ 
staltungsspielräume gibt 
Sie werden das heute abend an einer konkreten Eurolex-Vor-
lage durchexerzieren, bei der es um die Frage geht, ab wann 
die Arbeitnehmervertreter einen Anspruch auf betriebliche Mit-
bestimmung und eine entsprechende Arbeitnehmervertre-
tung haben sollen; dies ist im EWR-Recht nicht vorgeschrie-
ben, sondern es kann vom nationalen Gesetzgeber bestimmt 
werden. Es ist also sowohl die Lösung des Bundesrates (ab 
20 Arbeitnehmern) möglich; es ist aber auch die Lösung der 
Mehrheit Ihrer Kommission (ab 50 Arbeitnehmern) möglich. 
Die politische Ehrlichkeit in dieser sehr wichtigen Frage ver-
langt einfach, dass ein nachträgliches Referendum durchaus 
möglich ist, aber eben nur im Bereich, wo es um nicht unmittel-
bar anwendbares Recht geht, und dort, wo wir Gestaltungs-
spielraum haben. 
Ich habe Ihnen nun Beispiele gegeben, wo wir Gestatlungs-
spielraum haben. Ich möchte Ihnen noch einmal ein 
beispie! nennen: 2,6 Meter für Kühllastwagen: Wenn Sie 
dieser Vorlage den Mehrheiten beider Kommissionen zustim-
men, kann gegen diese SVG-Aenderung das Referendum er-
griffen werden. Wenn das Referendum Erfolg hat, fällt zwar 
diese Eurolex-Vorlage weg, aber alle Bürgerinnen und Bürger 
und auch Unternehmer haben aufgrund des Völkerrechts, des 
EWR-Rechts, einen Anspruch darauf, mit 2,6 Meter breiten 
Kühllastwagen durch die Schweiz zu fahren. 
Ich glaube, damit habe ich Ihnen gezeigt, was es heisst, Spiel-
raum zu haben, und was es heisst, keinen Spielraum zu 
haben. 
Weil es mir scheint, dass wir dieser ""'''.'',PflCll>l1 

endlich 
mit dem Vorschlag der 

kommen, kann der Bundesrat 
beider Kommissionen 

leben. Dieser Vorschlag ist vertretbar. 
Noch kurz der Unterschied: Mit der Lösung der Kommissions-
mehrheitwird unser Volk die Möglichkeit haben, über jede Ge-
setzesänderung abzustimmen, entweder auf der Stufe der 
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Verfassungsabstimmung oder auf der Stufe des Gesetzesrefe-
rendums. Man wird also dieser Vorlage nicht weiter den Vor-
wurf machen können, wir würden die Volksrechte einschrän-
ken oder gar aufheben. 
Dagegen hat diese Lösung gegenüber dem bundesrätlichen 
Vorschlag wiederum zwei Nachteile, die ich hier auch ge-
nannt haben möchte. 1m Hinblick auf die Rechtssicherheit 
und auf die Vertragstreue wäre der bundesrätliche Vorschlag 
eindeutig besser gewesen; denn wenn beispielsweise ein 
Referendum gegen das Mitbestimmungsgesetz Erfolg hätte, 
würden wir die entsprechende EWR-Pflicht eben nicht recht-
zeitig erfüllen. Dafür könnten wir allenfalls als Staat haftbar 
werden. Und auch bei der Aenderung des SVG-Gesetzes 
würde die Anpassung nicht erfolgen, wenn ein Referendum 
in der Abstimmung Erfolg hätte. In diesem Fall könnten aber 
Kühlfahrzeuge mit 2,6 Meter Breite gleichwohl in der Schweiz 
verkehren, so dass bei diesem Vorgehen die Sicherheit in 
bezug auf die Rechtslage zweifellos kleiner ist als beim Vor-
schlag des Bundesrates. 
Ich stimme daher Ihrem KommissionspräSidenten zu: Es gibt 
eben keine einzige Lösung, die alle Leitplanken, von denen 
ich gesprochen habe, vollständig realisieren könnte. Es geht 
schliesslich um ein Abwägen von Vor- und Nachteilen. Mit der 
Vorlage der Mehrheit Ihrer Kommissionen räumen Sie den 
VOlksrechten den optimalen Stellenwert ein, mehr ist unmög-
lich. Der Bundesrat hat der Vertragstreue und der Rechtssi-
cherheit einen höheren Stellenwert eingeräumt. Soviel zur 
Frage des nachträglichen Referendums. 
Nun noch relativ kurz zu den Anträgen. Ich bedaure, dass der 
Bundesrat in dieser wichtigen Frage leider von der falschen 
Seite Unterstützung erhält Ich muss Ihnen ehrlich sagen, mir 
wäre natürlich Unterstützung von EWR-Anhängern lieber ge-
wesen als von erklärten EWR-Gegnern. Deshalb erkläre ich im 
Namen des Bundesrates, dass wir aus den genannten Grün-
den auch mit dem Vorschlag der Mehrheit Ihrer Kommissio-
nen leben können. 
Zum Streichungsantrag der Minderheit I der APK (Bär): Frau 
Bär, Sie möchten das normale Gesetzesreferendum nach wie 
vor auch bei allen Eurolex-Vorlagen gewähren. Nach meinen 
Ausführungen ist jedermann klar geworden, dass das schlicht 
nicht geht, denn das wäre nichts anderes als Verleitung zu wi-
dersprüchlichem Verhalten. Sie würden tatsächlich unser Volk 
dazu verleiten, Rechtsnormen, die es in der Abstimmung an-
genommen hat, nachher wieder ausser Kraft zu setzen. Das ist 
selbstverständlich in keiner Weise akzeptierbar. Es kommt 
aber dazu, dass dieses Vorgehen auch rechtlich einen gros-
sen Mangel hat Es macht nur Sinn, dieses Uebernahmever-
fahren anzuwenden, wenn die entsprechende Delegations-
norm - der Artikel 20 - in der VOlksabstimmung angenommen 
wird, sonst würden wir alle diese Referenden ohne dieent-
sprechende Verfassungsgrundlage realisieren. 
Dagegen gebe ich gerne zu, dass wir auf dem 1. Januar insi-
stieren. Dies aus politischen und nicht aus rechtlichen Grün-
den. Rein rechtlich hätten wir die Möglichkeit der Verschie-
bung gehabt Aber Sie wissen selbst, wie unmöglich wir uns 
machen und wie wir uns isolieren würden, vor allem noch, 
wenn wider Erwarten die so verspätete Volksabstimmung ne-
gativ ausginge. Sie können sich selber vorstellen, welche Re-
putation wir danach in Europa hätten. 
Noch zu den Bemerkungen zum Vorrang des Völkerrechts: 
Ich verstehe, dass das relativ schwierige Probleme sind,aber 
ich wäre Ihnen für etwas mehr Aufmerksamkeit dankbar! Sie 
sollten fairerweise in der Volksabstimmung die juristischen 
Gründe auch kennen. Ich sagte, dass der Bundesrat mit dem 
Vorschlag der Mehrheit der Kommission auch leben könne, 
aber nur unter der Bedingung, dass wir unserem Volk klaren 
Wein einschenken. Klaren Wein schenken wir unserem Volk 

ein, wenn wir auch diesen Absatz 4 aufnehmen, worin wir 
des fakultativen Gesetzesreferendums 

handen der Bürgerinnen und und aller Behörden klar 
zum Ausdruck bringen. 
Aber dieser Absatz 4 hat noch eine andere Funktion. Es 
nichts, wenn wir in Absatz 4 nur das des Vorrangs des 
Völkerrechts wiederholen, wie Herr Rebeaud vorschlägt Im 
19. Jahrhundert gab es zwar noch Leute, die den absoluten 

Vorrang des Landesrechtes propagierten. Aber heute ist 
sich jedermann über das Prinzip des Vorrangs des Völker-
rechts einig. 
Die Fragen sind ganz andere. Die eine Frage ist, welche 
Rechtsfolgen die landesrechtliche Verletzung einer völker-
rechtlichen Norm habe. Da gehen die Meinungen sehr stark 
auseinander. Die einen sagen, das führe nur zu einer völ-
kerrechtlichen Verantwortlichkeit, andere sagen: nein, das 
heisse, dass alle Behörden das dem Völkerrecht widerspre-
chende Landesrecht nicht anwenden dürften. Die zweite strit-
tige Unterfrage ist, was zu gelten habe, wenn ein älterer völker-
rechtlicher Vertrag einem neueren Bundesgesetz wider-
spricht, wie wir das in diesem Fall in Graubünden erlebt ha-
ben, wo sich der italienische Niederlassungsvertrag und die 
Lex Friedrich widersprechen. Das sind die nach wie vor stritti-
gen Fragen, die wir mit diesem Absatz 4 klären müssen, wenn 
wir nachher nicht wieder über den Richter Staat lamentieren 
wollen. 
Insofern gebe ich zu, dass der Vorschlag der Mehrheit Ihrer 
Kommissionen der beste ist. Er ist, Herr Thür, ich kann das wie-
derholen, in keiner Weise überflüssig. Er ist Ausdruck der poli-
tischen Ehrlichkeit in bezug auf die Tragweite des fakultativen 
Gesetzesreferendums, und er macht ganz klar, dass das Bun-
desgericht von dieser Schubert-Praxis, das heisst, dass .im 
Konfliktfall das spätere Landesrecht vorgeht, endlich Abstand 
nehmen muss. Wenn Sie das als Gesetzgeber nicht sagen, 
haben Sie in unserem gewaltenteilenden Staat keine Garantie, 
dass das Bundesgericht diese Praxis ändert 
Erlauben Sie mir noch ein Wort zu den Volksinitiativen: Ich 
habe gehört, man befürchte, dass mit diesem Absatz 4 auch 
etwas in bezug auf die Volksinitiativen ändere. Das kann ich 
klar verneinen. Die Rechtslage in bezug auf die Volksinitiative 
ist bekanntlich folgende: Das Parlament hat schon heute die 
Möglichkeit und möglicherweise sogar die Pflicht (ich lasse 
das offen) -, Volksinitiativen daraufhin zu prüfen, ob sie gegen 
Völkerrecht verstossen. Sie kennen auch die entsprechende 
Praxis dieses Parlaments. Es hat im Zweifelsfalle immer zu-
gunsten der Volksinitiativen entschied!3n. Ich bin der Meinung, 
dass wir das mit gutem Grund auch in Zukunft so halten 
werden. 
Dagegen muss ich ebenso klar sagen: Wenn Sie beispiels-
weise eine Volksinitiative bringen würden, die den ganzen 
freien Personenverkehr wieder aufheben und damit alle Be-
stimmungen über den freien Personenverkehr krass verletzen 
würde, könnte ich Sie als Parlament nicht von der Aufgabe dis-
pensieren, die Frage der Gültigkeit oder Ungültigkeit einer sol-
chen Volksinitiative zu prüfen. Zusammenfassend: In bezug 
auf die Volksinitiativen ändert sich die Rechtslage überhaupt 
nicht, im Gegenteil. Wir werden im Rahmen der von mir ange-
kündigten Prüfung unserer Volksrechte - vielleicht kommen 
wir nachher noch darauf zurück - sogar besonders prüfen, ob 
nicht auch eine Ungültigkeit einzelner Teile eingeführt werden 
könnte oder müsste, wie das in einigen Kantonen schon der 
Fall ist 
Aus all diesen Gründen empfehle ich Ihnen, den Mehrheitsan-
trägen Ihrer Kommission zuzustimmen. 

Präsident: Wir kommen zu den Abstimmungen. Ich schlage 
Ihnen folgendes Vorgehen vor: 
Zuerst wird der gemeinsame Antrag der Mehrheit der Aussen-
politischen Kommission und der Staatspolitischen Kommis-
sion bereinigt, dem sich der Bundesrat ebenfalls anschliesst 
Diese Bereinigung erfolgt bei Absatz 4 unter Berücksichti-
gung der Anträge Thür und Rebeaud. 
In einem zweiten Schritt wird der bereinigte Antrag dem Antrag 
der Minderheit 1I der APK (Steffen) gegenübergestellt, der zum 

des Bundesrates zurückkehren möchte. Diese Abstim-
unter Namensaufruf. 

Falls für den Antrag des Bundesrates entscheiden, 
stimmen wir in einer dritten Runde über den 
der Minderheit der SPK (Ruf) ab. 

der definitiven Abstimmung wird das Resultat dem 
der Minderheit I der APK (Bär) auf Streichung gegenüberge-
stellt - Sie sind mit diesem Vorschlag einverstanden. 
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Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den neuen Antrag der Mehrheit 

der APK/SPK 
Für den Antrag Thür 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vota 
Für den neuen Antrag der Mehrheit 

derAPK/SPK 
Für den Antrag Rebeaud 

i07Stimmen 
64 Stimmen 

offensichtliche Mehrheit 
21 Stimmen 

Präsident: Nun folgt die Abstimmung unter Namensaufruf 
über den neuen Antrag der Mehrheit von APK und SPK und 
der Minderneit 11 der APK (Steffen). Beim Mehrheitsantrag wird 
das nachträgliche Referendum eingeführt; die Minderheit 11 
(gemäss Bundesrat) schliesst das fakultative Referendum 
aus. 
Die Minderheit I der APK (Bär) hat ihren Streichungsantrag zu-
rückgezogen. 

Dritte, namentliche Abstimmung - Troisieme vote, par appel no
minal 

Für den neuen Antrag der Mehrheit der APKISPK stimmen die 
folgenden Ratsmitglieder: 
Votent pour la nouve/le proposition de la majorite de la CPE/ 
CIP: 
Aguet, Allenspach, Aubry, Bär, Baumann, Baumberger, 
Bäumlin, Beguelin, Bircher Peter, Bircher Silvio, Blatter, Bo-
denmann, Bore! Frangois, Brügger Cyri!!, Brunner Christiane, 
Bühler Simeon, Bühlmann, Bührer Gerold, Bundi, Burgi, Cac-
cia, Camponovo, Carobbio, Caspar, Cavadini Adriano, Che-
valfaz, Cincera, Columberg, Comby, Cotti, Couchepin, Daepp, 
Danuser, Darbellay, de Dardei, David, Deiss, Dettling, Diener, 
Dormann, Ducret, Dünki, Duvoisin, Eggenberger, Eng!er, Epi-
ney, Etique, Eymann Christoph, Fankhauser, Fasel, Fehr, 
von Feiten, Fischer-Seengen, Fischer-Sursee, Friderici Char-
les, Fritschi Oscar, Früh, Gardiol, Giger, Gobet, GolI, Gonseth, 
Grendelmeier, Gros Jean-Michel, Gross Andreas, Grossenba-
cher, Guinand, Haering Binder, Hafner Rudolf, Hafner Ursula, 
Haller, Hämmerle, Hari, Heberlein, Hegetschweiier, Herczog, 
Hess Otto, Hess Peter, Hiidbrand, Hollenstein, Hubacher, Iten 
Joseph, Jaeger, Jäggi Paul, Jeanpretre, Jöri, Keiler Anton, 
Kühne, Ledergerber, Leemann, Leu Josef, Leuba, Leuenber-
ger Ernst, Leuenberger Moritz, Loeb Frangois, Luder, Maitre, 
Marti Werner, Matthey, Mauch Ursula, Meier Hans, Meier Sa-
muel, MeyerTheo, Misteli, Mühlemann, Nabholz, Narbel, Oeh-
ler, Philipona. Pidoux, Pini, Poncet, Raggenbass, Rebeaud, 
Rechsteiner, Reimann Maximilian, Robert, Ruckstuhl, Ruffy, 
Rutishauser, Rychen, Sandoz, Savary, Scheidegger, Scheu-
rer Remy, Schmid Peter, Schmidhalter, SChnider, Schwab, 
Segmüller, Seiler Hanspeter, Seiler Rolf, Sieber, Spielmann. 
Spoerry, Stamm Judith, Steiger, Steinegger, Strahm Rudolf. 
Stucky, Suter, Theubet, Thür. Tschäppät Alexander, Tschopp, 
Tschuppert Karl, Vollmer, Wanner, Wiek, Wiederkehr, Witten-
wiler, Wyss, Ziegler Jean, Zisyadis, Zölch, Züger, Zwahlen, 
Zwygart (158) 

Für den Antrag der Minderheit If der APK stimmen die folgenden 
Ratsmitglieder: 
Votent pour la proposition de la minorite 11 de Ja CPE: 
Binder, Bischof, Borer Roland, Borradori, Bortoluzzl, Dreher, 
Fischer-Hägglingen, Frey Claude, Frey Walter, Giezendanner, 
Jenni Peter, Keller Rudolf, Kern, Maspoli, Mauch Ralf, Mieseh, 
Moser, Müller, Neuenschwander, Perey, Rohrbasser, Ruf, 
Scherrer Jürg, Scherrer Werner, Schmied Walter, Stalder, 
Stamm Luzi, Steffen, Steinemann, Vetterli (30) 

Der Stimme enthalten sich ~ S'abstiennent: 
Blocher, 

Abwesend sind die fnü...,o,vl,>n Hatsmll'OlI!'JdE" 
Bezzola, 

Präsident Nebiker stimmt nicht 
M, Nebiker, president, ne vote pas 

Präsident: Damit entfällt der Eventualantraa der Minderheit 
der SPK (Ruf), und Artikel 20 ist vallständig- in der Fassung 
des neuen Antrages der Mehrheit von APK und SPK an-
genommen, 

Art. 21 
Antrag der Aussenpolitischen Kommission 
und der Staatspofitischen Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag ZisyadislCombylTheubet/Leuba 
Abs.1 
Der Bund respektiert bei der DurChführung Integration die 
Kompetenzen der Kantone und wahrt ihre Interessen. Er infor· 
miert und zieht sie bei der Vorbereitung von Entscheiden 
bei. 
(Rest des Satzes streichen) 
Abs.2 
Das Gesetz regelt das Vernehmlassungsverfahren und die 
Mitwirkung der Kantone bei der Vorbereitung der Entscheide. 

Art. 21 
Proposition de la Commission de politique exterieure 
et de la Commission des institutions politiques 
Adherer au prajet du Conseil federai 

Proposition Zisyadis/Comby/TheubetlLeuba 
AU 
La Confederation veille aux competences des cantons et sau-
vegarde leurs interets lors de la .... Elle informe .... et les asso-
cie a la preparation des decisions, 
(Biffer le reste de la phrase) 
AI. 2 
La loi regle la pracedure de la consultation et la collaboration 
des cantons a la preparation des decisions. 

M. Zisyadis: Dans le message relatif a I' Accord sur I'EEE, iI est 
releve que la notion d'interets des cantons doit etre entendue 
dans un sens tres large et prendre en co!)Sideration les com-
petences cantonalas. Nous ne pouvons qu'etre satisfaits de 
cette precision utile, mais nous serions encore plus rassures 
sur les intentions federales si I'article 21 que nous allons adop-
ter comportait cette precision en toutes lettres. Ce n'est pas 
parce que la Confederation a un monopole en matiere de poli-
tique etrangere que les cantons ne so nt pas touches dans 
leurs competences directes par le Traite sur I'EEE Pensonsa 
I'education, a I'organisation judiciaire, a la culture ou aux pro-
fessions reglementees. Jusqu'ici, le Conseil federal a participe 
seul a la negociation et les cantons n'ont ete associes que par 
la bande ci cette demarche, tout au plus une information; or, in-
contestablement, les cantons meritent davantage, 
Si nous sommas attaches ci un federalisme vivant, face ci des 
tentatives de centralisation parfois impitoyables, iI faut aller de 
I'avant La formulation proposee en terme d'interets est beau-
coup trap restrictive et ne donne pas toutes les garanties suffi-
santes a des Etats, des republiques et des cantons souve-
rains. 11 nous faut veiller que jamais, au moment ou naus 
allons rejoindre 60 pour cent de I' acquis communautaire euro-
peen, au rentorcement de notre democratie debase, aux entl-
tes les plus proches des citoyens. 
Nous savons que les cantons ont developpe des discussions 
dans le cadre du Groupe de contact Confederation-cantons 
qui a designe des delegues europeens et mis sur pied des 
groupes de travall. 11 faut savoir ici que la Fondation pour la col-
laboration confederale, la Fondation CH, qui est une sorte de 
forum des cantons, est favorable a une precision fondamen-
tale dans !'arrete, celle de la mise en avant du terme de compe-
tances, terme autrement que calui d'interets. 
Nous devons absoiument I'idee de ,,,,,,,,.,,,,,,<::".hi. 
lite internationale des cantons et augmenter lem "1''''''''''''''''' 
la scene Hs ne doivent pas devenir 

ou de simples executants de !'Accord Nous 
rl"",.,.,,,,,n';,,n,,, donc une sorte de droit d'association. C'est paut-
etre bien la moindre des choses pour un pays comme le nötre 
qui, tout au long de son histoire, a tenu si jalousement a defen-
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dre la decentralisation 9t I'autonomie loeale. Or, iI faut re-
connaitre paradoxaiement qu'aujourd'hui les oantons suisses 
ont deja moins de competences en matiere exterieure que les 
Länder allemands ou les regions autrlchiennes. Nous som-
mes en train de perdre du terrain et nous en avons dejä perdu 
face ä d'autres pays qUi, pourtant, ne mettaient pas en avant 
les memes volontes federalistes. 
NotTe proposition commune est un petit pas limite, eertes, 
mais indispensable pour rentorcer les drolts des eantons, leur 
autonomie, en instituant un droit d'association dans la forma-
tion de la decision de la Confederation. Sans antrar dans le de-
tail sur la forme qua pourrait prendre eette assoeiation, nous 
laissons a la loi, dans un seeend alinea, le soin de regler eette 
procedure. 
Cependant, ä I'etape ou nous en sommes, il est indispensable 
d'affirmer que la eonstruetion europeenne doit se faire avec la 
democratie et non pas a ses depens. 11 faut d'ores et deja se 
donner les moyens de privilegier la cooperation et "assoeia-
tion des entites plus petites sur la delegation systematique ä 
des instances technocratiques. L'Europe de demain doit etre 
l'Europe des regions et de la cooperation, ou alors I1 y a fort a 
parier qu' elle ne sera pas agreee par les citoyens. 
Je vous invite fermement ci soutenir la proposition commune 
de MM. Comby, Theubet, Leuba et de moi-meme, afin que les 
autorites federales menent une politique europeenne en se 
sentant formellement liees par les competences et les interets 
des cantons. 

M. Comby: Vous conviendrez certainement avec moi que le 
federalisme a parfois les couleurs de I'are-en-ciel Tant mieux 
pour le neo-federalisme helvetique! 
Apres M. Zisyadis, je voudrais donnertrois raisons a I'appui de 
la proposition commune que nous avons deposee avec 
MM. Zisyadis, Theubet et Leuba 
Premierement, je crois que les cantons ont fait la preuve de 
leur volonte ainsi que de leur capacite ä collaborer activement 
aux efforts d'integration europeenne de notre pays par le tru-
ehement de I' Accord sur I'EEE 11 suffit de penser au Groupe de 
contact Contederation-eantons et aux conferences sectoriel-
les qui existent dans differents domaines - instruction publi-
que, sante publique, ete. 
Deuxiemement, consultation ne signifie pas codeeision. Mon-
sieur le Conseiller federal Koller, dites-moi s'i! y a un secteur 
d'activite qui n'interesse pas les eantons, directement ou indi-
rectement Je crois que meme I'armee ou les affaires etrange-
res concernent aussi indirectement les cantons. Les cantons 
frontaliers, par exemple, ont entrepris un certain nombre d'et-
forts pour une eooperation transfrontaliere et quelques proble-
mes ont parfois surgi avec la Confederation. 11 est preferable, ä 
mon avis, que dans ce domaine-Iä aussi les cantons aient leur 
mot cl dire. !I ne faudrait donc pas limiter cette consultation, qui 
doit etre ouverte et eonstructive dans I'interet de I'ensemble du 
pays. 
Troisiemement, il est indispensable de renforcer le federa-
lisme cooperatif pour I'avenir de la Suisse. 
En conelusion, on "a dit ci diverses reprises dans cette salle, 
nous voulons construire une federaliste, respecte 
les collectivites de base; or, la Suisse a toujours donne i'exem-
pie du federalisme. En participant cl I'accord sur I'EEE, le neo-
federalisme helvetique peut et doit etre regenere ä condition 
bien sur de lui en donner les moyens. 
C' est dans cet esprit que je vous invite ci voter en faveur de no-
tre proposition. 

M. Theubet: Sans reprendre I'ensemble de I'argumentation 
developpee par les preopinants, je mettrai I'accentsur I'aspect 
suivant Lors des diseussions, au sein du Groupe de contact 
~nr,fAtiAr",ti, ... n_,t''''i"t,.",,<:: la s'est de savoir si et 

"nmr"p,,,t les des "",!nt!'.,,<:: 

valent etre message, la 1./' \"L-"'UUI 

traditionnelle n'etant plus pour la 
cantons, une mesure se affn de garantir leuf nJ'lrtir!in,~_ 
tion a la mise en oeuvre au developpement du 
ainsi qu'aux questions relatives cl l'integration europeenne. 
Pour des raisons pOlitiques, le Conseil federal considere 

14--N 

qu 'une disposition de droit constitutionnel sur le droit des can-
tons d'etre consultes est opportune. La disposition prevue 
oblige egalement la Confederation a sauvegarder les interets 
des cantons. 
Oe I'avis des intervenants, la formule proposee ne souligne 
pas suffisamment les prerogatives des eantons concarnant les 
competences qu'ils possedent dans presque tous les domai-
nes, comme vient de le rappeier M. Comby. Bien que eette for-
mule tienne compte da I'essentiel des propositions emanant 
du Groupe de contact, elle nous semble toujours insuffisante, 
car ce ne sont pas les interets des cantons que la Confedera-
tion devrait respecter en premier Ileu mais avant tout leurs 
competenees, teiles qu' elles sont garanties par la constitution. 
La message precise, en page 91, que la notion d'interets des 
cantons dolt etre entendue dans un sens tres large et qu'elle 
prend en consideration les competences cantonales. Des 
lors, pourquoi ne pas mentionner expressement cet element 
important dans la Constitution federale? 
Par consequent, dans le but non seulement de preserver mais 
surtout de rentorcer le federalisme suisse, nous vous propo-
sons que le texte de I'article 21 soit complete de maniere ä 
faire explicitement reference aux competences eantonales. Je 
vous invite done ci voter en faveur de la proposition commune 
qui va dans le sens souhaite. 

M. Leuba: J'aimerais apporter deux arguments et faire deux 
remarques. Le premier argument est de nature juridique, le se-
cond de nature politique. 
L'argument de nature juridique, qui interessera sans doute 
M. le eonseillerfederal, est tire de la constitution. Les mecanis-
mes de I'Espace economique europeen sont susceptibles de 
modifier considerablement les competences teiles qu'elles re-
sultent de la constitution. L'article 3 de la eonstitution declare 
clairement que ta Confederation n'a que les eompetences qui 
tu! sont conferees par des dispositions speciales et par une 
base constitutionnelle. Dans la negociation qu'entreprend la 
Confederation - qu'elle entreprendra constamment dans le 
eadre de l'Espaee economique europeen - elle representera 
les cantons dans toutes leurs competenees. Mais si elle de-
eide sans qu'une voie correcte soit assuree aux cantons dans 
la consultation et dans la formation de la volonte - je pense ici 
notamment au mandat de negociation qui doit etre donne ä 
nos negociateurs -la Confederation, en realite, s'arrogera le 
pouvoir de regler le droit cantonal simplement par transfert, 
puisqu'elle pourra decider librement de ce qui convient ou 
non aux cantons. C'est pourquoi la notion d'interet contenu 
dans le texte original n'est pas suffisante. 11 faut une notion de 
competence qui delimite tras clairement ce qui revient aux 
cantons. 11 eonvient donc de regler de maniere precise la 
consultation et la participation des cantons a la formation de la 
volonte suisse, prise dans son ensemble, lorsqu'il s'agit de 
competence cantonale. 
J'aimerais attirer aussi I'attention du representant du Conseil 
federal sur le fait que notre proposition a ete conseiemment 
voulue moderee. Elle est moderee en ce sens que, contraire-
ment a d'autres propositions qui ont ete faites au Groupe de 
contact Gonfederation-eantons, elle n'implique pas du tout la 
participation des eantons dans 113. phase da negociation, mais 
seulement dans celle de formation du mandat de negoeiation, 
de teile sorte que, selon la repartition des competences, seule 
la Confederation negocie, les cantons n'etant pas partie a la 
negoeiation, mais simples participants a 113. formation du man-
dat de negoeiation. 
Deuxiame argument qui est de nature politique: nous consta-
tons - c'est une constatation partagee par tous, y compris par 
ceux qui sont en faveur de l'Espaee economique europeen -

l'Europe presente un certain defieit de I'organisation sur le 
federaliste, en ce sens a la un pouvoir extraordinai-

rement centralisateur. peut <>n,,,,.,,"oy uwt::'uu<:: 

chose a la construction tout monde 
c'est sa du federalisme, c'est-a-dire 
la possibilite de faire vivre ensemble des entites differentes. 
G'est la raison pour laquelle nous devons etre tras attentifs afin 
da regler correctement ce probleme dans le cadre de nos dis-
positions constitutionnelles, de maniere ä ce que ces dem!e-
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res puissent veritablement etre citees en exemple cl !'Europa, 
pour former ensuite des decisions sur le plan europeen. Nous 
ne preterons, cl mon avis, jamais trop d'attention ä cette ques-
tlon. 
Nous vous proposons, Monsieur le Conseiller federal, que la 
lai fegle le detail. Nous sommes conscients de ne pouvoir im-
poser cl la Confederation des formes rigides. Cela n' appartient 
pas cl I'article constitutionnel. 11 faut regler les details de cette 
consuitation et de la participation des cantons EI la formation 
de la volonte de negociation dans la loi. C'est un melange sub-
til qui doit etre falt entre les competences federales que per-
sonne ne conteste en matiere de negociations internationales 
et les competences cantonales de drolt materiel car, finale-
ment, c'est a la Confederation de decider en demler ressort, 
mais les cantons doivent etfe impliques dans la formation de 
cette volonte. C'est la raison pour laquelle il faut regler cela 
danslaloi. 
Le message cite par M. Theubet doit etre pris au sens !arge du 
terme. Nous devons aller un tout petit peu plus loin et etre un 
peu plus precis, puisque cela va de soi, dlsons-Ie clairement, 
surtout dans le domaine constitutionnel. Fixons donc ces prin-
clpes dans la constitution par une proposition moderee qui 
n'empiete pas sur les competences de negociation et la liberte 
de negociation necessaire a la Confederation, mais qui don ne 
a ceux qui sont attaches a la structure federaliste de notre pays 
toute securite pour les negociations a venir. 

Frau Grendelmeier: Wir wissen alle, dass das Europa, wie es 
sich heute präsentiert, nicht besonders föderativ ist Die 
Schweiz könnte in dieser Hinsicht tatsächlich ein Beispiel ge-
ben. Wir wissen aber auch, dass wir nicht nur ausserordentfich 
föderalistisch orientiert sind, sondern dass es gewisse Kan-
tone gibt, die Superföderalisten sind. 
Nun bitte ich Sie aber, Föderalismus nicht mit "Kantönligeist" 
zu verwechseln. Wir können nicht den Schritt auf Europa zu 
gehen und dann noch einmal zusätzliche Absicherungen für 
die einzelnen Kantone beanspruchen. Vor allem können die 
Kantone selber mit dem Kompromiss so, wie er nun da-
steht leben. Es ist nicht so, dass sich die Kantone an den 
Rand gedrückt vorkommen. Ich möchte Ihnen immerhin Arti-
kel 8 der Bundesverfassung in Erinnerung rufen. Hier stehtfol-
gendes: «Dem Bunde allein steht das Recht zu, .... Bündnisse 
und Staatsverträge, namentlich Zoll- und Handelsverträge mit 
dem Auslande, einzugehen.,. 
Ich meine, wir müssen auch die eigene Verfassung noch ein 
bissehen respektieren! Mit dem Kompromiss, wie er hier steht, 
ist dem Anspruch der Kantone Genüge geleistet. Ich glaube 
nicht, dass sie sich beklagen können, und ich ware der Mei-
nung, dass wir hier nun nicht noch einmal aufladen und die 
Sache komplizieren. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommissionen zuzustimmen. 

Columberg: Ich bitte Sie ebenfalls, dem Vorschlag des Bun-
desrates zuzustimmen und alle anderen Anträge abzulehnen. 
Wir ~ meine Gruppierung sind ja bekannt, dass wir für die 
Rechte der Kantone eintreten. Im vorliegenden Fall hat das 
Kontaktgremium jahrelang nach einer Lösung gesucht und 
sie gefunden. Deshalb sollten wir den Entscheid dieser Leute 
auch respektieren. 
Vor der Aussenpolitischen Kommission hat Regierungsrat 
Jenny die Auffassung des Kontaktgremiums vertreten. Er hat 
ausdrücklich erklärt, man sei mit diesem Vorschlag ein-
verstanden. Ich finde es nicht ganz korrekt, wenn jetzt plötzlich 
Kantonsvertreter andere Vorschläge in die Diskussion 
bringen. 
Darum möchte ich Sie bitten, diesem Vermittlungsantrag des 
Bundesrates, der offensichtlich auch dem Willen des Kontakt-

on1rcnYlrihf zuzustimmen. 

Maitre: resulte travail 
contact Confederation-cantons feunit taus les rer:lrSl3erl-
tants des cantonaux de ce 
et etions mambras de ce groupe contact, en 
tant qua representants d'un gouvernement cantonal, et nous 
avons eu une tres large discussion a ce sujet On peut dire que 

~----------------

le tout a ete serieusement et soigneusement pese et a 
eu reellement un consensus sur cet article, pour les raisons 
suivantes. 
Dans ses premieres propositions, le Conseil federal n'allalt 
pas, et de loin, a la rencontre des ex/gences normales des can-
tons en matiere de respect du federa!isme, non seuiement 
dans la mise sn oeuvre du traite lui-meme mais aussi dans le 
cadre de ses developpements futurs. Nous avons eu un dialo-
gue assez clair et assez franc avec le Conseil federaJ. Je vou-
drais rendre justice a cet egard au Conseil federal car c'est ruf 
qui a fait les pas necessaires pour aller a la rencontre des can-
tons et non pas I'inverse. L'article 21 que vous avez sous les 
yeux est en realite beaucoup plus une proposition des can-
tons qu'une proposition du Conseil federal, dans sa subs-
tance en tout cas. 
Aujourd'hui, on veut completer cet article sur un certain nom-
bre de points de detail. Queis que sojent les elans faderalistes, 
que je partage par ailleurs, rai le sentiment que le mieux est un 
peu i'ennemi du bien. Est-j( necessaire d'ajouter que la Confe-
deration, independamment de son devoir de sauvegarder ies 
interets des cantons dans la mise en oeuvre du traite, doit «veil-
ler" aux competences et aux interets des cantons? J'estime 
que c'est en quelque sorte faire injure aux cantons que d'ima-
giner qu'ils ont besoin d'une sorte de «grand-mere Confedera-
tlon» pour veiller aleurs propres interets. J'estime, en vrai fade-
raliste que je suis, que les cantons sont assez grands pour le 
faire. 
Ensuite, faut-i( reellement supprimer de la phrase le critere 
d'association des cantons dans la preparation des decisions 
«seulement la ou Hs sont concernes»? C' est a mon avis dan ge-
reux vis-a-vis du Parlement, car on donne ainsi aux cantons un 
droit d'association, dans les matieres ou fis ne seraient pas du 
tout concernes alors qu'on ne I'envisage pas pour le Parle-
ment, qui est en reallte I'interlocuteur du Conseil federal dans 
les affaires federales en general. 
J'arrive a la conclusion que I'artic!e 21 tel que le propose le 
Conseil federal ettel qu'iI resulte du Groupe de contact Confe.. 
deration-cantons est equilibre. Pousser les affaires plus loin, 
c'est ouvrir les portes a toute une serie d'interpretations et de 
controverses qui, a mon avis, sont devenues superflues des 
lors que I'article 21 tel que vous I'avez sous les yeux repond au 
souhait des cantons. 

Rychen, Berichterstatter der APK: Ich muss vorausschicken, 
dass in beiden Kommissionen, die diese Vorlage beraten ha-
ben in der Aussenpolitischen und in der Staatspolitischen 
keine Abänderungsanträge gegenüber der bundesrätlichen 
Fassung vorgelegen haben. Ich muss auch vorausschicken, 
dass der Antrag Zisyadis/CombyffheubeVLeuba, der Ihnen 
jetzt unterbreitet wird, uns nicht als Gegenvorschlag zum Bun-
desrat zur Beratung vorgelegt wurde und auch nicht vorgelegt 
werden konnte. Deshalb kann ich mich kurz fassen. 
Ich wiederhole, was bereits ein Fraktionssprecher gesagt hat: 
Wir haben uns natürlich mit der Interessenlage der Kantone 
auseinandergesetzt, haben den Vertreter des Koordinations-
gremiums der Kantone in Sachen EWR eingeladen. Wir haben 
uns auf die Aussage von Herrn alt Regierungsrat Jenny 
stützt, dass man mit der Vorlage in der Fassung des Bundesra-
tes leben könne. 
Persönlich muss ich Ihnen sagen: Es ist natürlich möglich, 
dass sich in der Zwischenzeit auch bei den Kantonen noch Ir-
gendwelche Diskussionen ergeben haben. 
Die Kommissionen können jetzt nichts anderes tun, als Ihnen 
den Vorschlag des Bundesrates zu empfehlen. Stimmen Sie 
dem bundesrätlichen Entwurf zu. 

M. Frey Claude, rapporteur de la CPE: La Commission de 
exterieure n'a pu etudier cette dans 

masure elle ete sur nos ce matln, 
La Commission de extremementfavo-
rable cl des cantons et a leur association a la for-
mation de la volonte. La discussion qui vient d'avoir lieu 
I'intervention de M. Columberg et de M. Maitre me falt dire, 
tre personnei, que je suis un peu surpris de voir qu'un texte, 
qui a eta elabore principalement et essentiellement en colla-
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boration avec les cantans, soit ensuite ici contredit par des de.. 
putes qui sont proches de ceux-cL J'aurais tendance a penser 
que le federalisme cooperatif en la matiere part assez mal, en 
tout cas pas sur les chapeaux de raues. Je me demande, tou-
jours a tltm personnei, si il est absolument indispensable 
d'obliger la Canfederatian a consulter systematiquement les 
cantons, par exemple en mauere de polit/que etrangere au 
d'aide au tiers monde. C'est une affaire qui releve essentieile-
ment de la Confederation, me me si I'aide au tiers monde peut 
relever des cantons, mais dans le cadre de leurvolonte propre 
et sans consultation de la Confooeration. 
La commission n'a pas de mot d'ordre a vous proposer, I'es-
sentiel etant d'arriver a un texte qui perrnette une bonne colla-
boration. 

Bundesrat Koller: Es ist klar: Der EWR betrifft nicht nur den 
Bund, sondern er betrifft auch die Kantone. Deshalb haben wir 
im Kontaktgremium Bund/Kantone schon sehrfrüh - schon im 
Jahre 1989 - mit den Kantonen Gespräche geführt, vor allem, 
um die Vorbereitung der Anpassung des kantonalen Rechts 
an den EWR vorzubereiten. Im Rahmen dieses Kontaktgremi-
ums wurde von seiten der Kantone das Anliegen an uns heran-
getragen, sie möchten das, was wir - so glaube ich - mit den 
Kantonen zufriedenstellend praktiziert haben, für die künftige 
Durchführung des EWR-Rechts, für die Weiterentwicklung des 
EWR-Rechts und auch für die künftigen Verhandlungen betref-
fend einen EG-Beitritt rechtlich geregelt haben. Dafür hatten 
wir Verständnis. 
Der Artikel 21 ist das Produkt dieser gemeinsamen Arbeit mit 
den Kantonen; wie richtig gesagt worden ist, haben wir im 
Kontaktgremium mit dieser Formulierung einen Konsens er-
reicht Herr Maitre hat es Ihnen gesagt: Der Bund war vorher 
noch etwas zurückhaltender. Einzelne Vertreter von Kantonen 
haben Anträge eingebracht, die weit über den EWR-Vertrag 
hinausgegangen wären und eine vollständige Neuordnung 
der auswärtigen Gewalt bedingt hätten. All das wurde 
schliesslich abgelehnt; das ist der Konsens des Kontakt-
gremiums. 
Nun liegt ein gemeinsamer Antrag der Herren Zisyadis. 
Comby, Theubet und Leuba vor. Er unterscheidet sich vom 
Konsensvorschlag des Kontaktgremiums in drei Punkten: 
Zunächst einmal, indem er festhält, der Bund habe die Kompe-
tenzen der Kantone zu respektieren. 
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass ich mit dieser Formulie-
rung Probleme habe. Man könnte die Formulierung «respek-
tiert die Kompetenzen der Kantone» natürlich in die Richtung 
auslegen, dass wir durch die jetzige Kompetenzverteiiung 
blockiert wären. Nun wissen Sie aber alle, dass wir, wenn wir 
Beitrittsverhandlungen mit der EG führen, notwendigerweise 
auch in den Kompetenzbereich der Kantone eingreifen. Damit 
würde der Bund, wenigstens bei dieser wörtlichen Interpreta-
tion des Vorschlags, in seiner auswärtigen Gewalt blockiert 
Wir müssen aufpassen, dass die ausgewogene Verteilung der 
Kompetenzen im Bereich der auswärtigen Gewalt jetzt nicht 
durch eine neue Formulierung in Frage gestellt wird, 
Im ist mir auch klar - und das hat sich in den Stl:latlspC)-
IItischen Komissionen gezeigt -, dass fast automatisch ana-
loge Anschlussbegehren des Parlaments die Folge wären, 
wenn wir hier gegenüber den Kantonen weiter gingen. 
Im Rahmen der Parlamentsreform haben wir zwar in Artikel 47-
bis ades Geschäftsverkehrsgesetzes die Rechte der Aussen-
politischen Kommissionen gestärkt Aber auch diesbezüglich 
besteht meiner Meinung nach nun ein sehr ausgewogenes 
Verhältnis, das wir nicht in Frage stellen sollten. 
Der Hauptunterschied betrifft den Absatz 2. Aber gerade hiE>r 
ist der Bundesrat, meine Herren Antragsteller, föde-
ralistischer als Sie. Wir möchten die Art der 
menarbeit von 
vorschreiben, sondem wir möchten die Initiative lieber 
Kantonen überlassen. Im Kontaktgremium soll entschieden 
werden, wie wir das beschleunigte Vernehmlassungsverfah-
ren künftig durchführen wollen. Im übrigen habe ich gesehen, 
dass Herr Professsor Richli in einem Artikel von heute im 
«Bund" auch die Meinung vertritt, es sei falsch, wenn der Bund 

hier vorprelle. Man sollte diese Fragen im echten Dialog zwi-
schen Bund und Kantonen im Kontaktgremium einvernehm-
lich regeln. 
Das sind die Gründe, weshalb ich Ihnen empfehle, auch hier 
dem Bundesrat, der Lösung der Kommissionen und der Lö-
sung, wie sie aus dem Kontaktgremium hervorgegangen ist, 
zuzustimmen. Es wäre wohl auch politisch gefährlich, wenn 
wir diese delikate Konsenslösung des Kontaktgremiums nun 
einseitig in Frage stellen würden, 

Abstimmung Vote 
Für den Antrag der APK/SPK 74 Stimmen 
Für den Antrag Zisyadis/CombylTheubet/Leuba 53 Stimmen 

lift. IIbis Art 89ter (neu) 
Antrag der Staatspolitischen Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Borel Franqois, Bühlmann, Caspar, Diener, Eggenberger, 
Fankhauser, Gross Andreas, TschäppätAlexander) 
Abs.1 
50 000 stimmberechtigte Bürgerinnen und Bürger oder acht 
Kantone, die verlangen, dass BundesgesetZe oder allgemein-
verbindliche Bundesbeschlüsse dem Volke zur Annahme 
oder Verwerfung vorgelegt werden, können gleichzeitig einen 
Gegenvorsch lag einreichen. 
Abs.2 
Das Abstimmungsverfahren richtet sich nach Artikel 121 bis; 
das Ständernehr ist nicht erforderlich. 

eh. IIbis art. 89ter (nouveau) 
Proposition de la Commission des institutions politiques 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 

Minorite 
(Borel Franqois, Bühlmann, Caspar, Diener, Eggenberger, 
Fankhauser, GrossAndreas, TschäppätAlexander) 
AU 
Les 50 000 citoyens actifs ou les huits cantons qui demandent 
que les lois federales ou les arretes federaux de portee gene-
rale soient soumis cl I'adoption ou au rejet du peuple peuvent 
dans le me me temps presenter une contre-proposition. 
AI. 2 
La procedure de votation se deroule conformement cl 
I' article 121 bis; la necessite de la majorite des cantons tombe. 

Ziff. IIbis Art. 89quater (neu) 
Antrag der Staatspolitischen Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Grass Andreas, Borel Franqois, Bühlmann, Caspar, Diener, 
Eggenberger, Fankhauser, Tschäppät Alexander) 
Abs.1 
50 000 stimmberechtigte Bürgerinnen und Bürger oder acht 
Kantone können in der Form eines ausgearbeiteten Entwurfs 
die Aendefung von Bundesgesetzen oder ailgemeinverbindli-
chen Bundesbeschlüssen verlangen, die im Zuge der Anpas-
sung der schweizerischen Normen an übergeordnetes Recht 
erlassen worden sind. 
Abs.2 
Die Unterschriften sind innert sechs Monaten zu sammeln, 
Initiativen sind 18 Monate nach Zustandekommen 
dem Volk zu unterbreiten. Die 
gleichzeitig einen 
Abs.3 
Ueber die völkerrechtliche Vereinbarkeit der Initiativen ent-
scheidet der Bundesrat; ein negativer Entscheid kann an das 
Bundesgericht weitergezogen werden. 
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Ch. 11 art. 89quater (nouveau) 
Proposition de la Commission des institutions politiques 
Majorite 
Rejeter la proposition de !a minorite 

Minorite 
(Grass Andreas, Borel Frangois, Buhlmann, Caspar, Diener, 
Eggenberger, Fankhauser, Tschäppät Alexander) 
AU 
50 000 citoyens actifs ou huit cantans peuvent, sous forme 
d'un projet redige de toutes pieces, demander la modification 
de lois federales ou d'arretes federaux de portee glmerale qui 
ont ete edictes dans le cadre de I'adaptation des normes suis-
ses cl un droit superieur. 
AI. 2 
Les signatures doivent etre recueillies dans un dela; de six 
mois. Les initiatives doivent etre soumises au peuple au plus 
tard 18 mois apres avoir abouti. Simultanement, l'Assemblee 
federale peut presenter un contre-proiet 
AI. 3 
Le Conseil federal decide de la conformite internationale des 
initiatives; en cas de dElCision negative, il est possible de porter 
le cas devant le Tribunal federal. 

M. Borel Frangois, porte-parole de Ja minorite: Dans beau-
coup de matieres, ces derniers mois, les esprits ont du evoluer 
relativement vite. A la fin de I'annee passee, le Parti socialiste 
se trouvait fort seul a defendre le principe que les draits popu-
laires devaient etre preserves dans le cadre de la ratification du 
Traite' sur l'Espace economique europeen. Peu a peu ces 
idees ont fait leur chemin et nous venons de voter une solution 
qui garantit au maximum le respect de ces drolts populaires. 
Les choses ont muri rapidement. Quelques mais plus tard, le 
meme parti a lance I'idee que non seulement les droits popu-
laires devaient etre preserves la ou ils pouvaient !'etre, mais 
encore et vu que, par la force des choses, notre integration 
eurapeenne allait les restreindre dans certains domaines, ils 
devaient etre etendus dans d'autres. L'idee a fait san chemin, 
mais elle ne semble pas tout a falt mure. Nous avons con-
vaincu sous forme d'une initiative parlementaire une commis-
sion de notre conseil, d'etudier a fond I'idee du referendum 
constructif. 
Acette heure de la journee. je vous epargnerai I'explication 
d'un referendum que vous connaissez. Je rappellerai simple-
ment que c'est certainement une bonne idee, puisqu'elle est 
nee dans le canton de Beme et qu'elle figure dans le proiet de 
nouvelle constitution de ce canton. C'est une idee en tout cas 
qui merite d'etre etudiee. La Commission de politique exte-
fieure I'a estimee Interessante, mais n'a pas juge opportun de 
se prononcer ni pour nl contre. 
Le Conseil federal, lundi dernier, est tres clairement entre en 
matiere sur un enrichissement des droits populaires dans le 
cadre de notre integration europeenne sans se prononcer sur 
la forme de cet enrichissement Les idees murissent donc 
mais le dossier n'est pas pret et nous ne voudrions pas que 
pour des questions de procedure, des questions formelles, 

forme d'initiative ou de motion, que cette idee soit 
purement et simplement rejetes pour longtemps dans les 
oubliettes. 
C'est la raison pour laquelle, comme premier signe dans ce 
debat maintenant, nous retirans notre proposition de minorite; 
comme deuxieme signe nous allons deposer une proposition 
de renvoi de I'initiative parlementaire a la commission, don-
nant ainsi I'occasion a la fois de rediscuter de cette proposi-
tion, de reexaminer celle de M. Grass Andreas ou toute autre 
proposition interessante qui pourrait venir d'autres rangs et 

permettrait d'enrichir notre democratie directe. 
math3re de referendum concernant I'arrete 

lance par 

!I est que nous sommes moins nrc,ec<'", 

nous comprenons donc que ce dans 
alt ete mis en deuxieme position. Visible-

ment nous ne sommes pas murs pour trancher aujourd'hui, 

nous retirons donc notre proposition et, le moment venu, nous 
vous inviterons a vous rallier a notre proposition de renvoi EI la 
commission de ce dossier. 

Präsident: Der Minderheitsantrag Borel FranQois ist zurück~ 
gezogen. 
Der Sprecher der Minderheit Gross Andreas lässt ebenfalls 
mitteilen, dass der Antrag mit dem Begehren, die parlamenta-
rische Initiative an die Kommission zurückzuweisen, zurück-
gezogen wird. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopm se/on la proposition de la majorite 

Ziff.1II 
Antrag der Aussenpolitischen Kommission 
und der Staatspolitischen Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch.1I! 
Proposition de la Commission de potitique exterieure 
et de la Commission des institutions politiques 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Namentliche Gesamtabstimmung 
Vote sur /' ensemble, par appel nominal 

Für Annahme des Entwurfes stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: 
Votent en faveur de rarrete: 
Aguet, Aubry, Baumann, Baumberger, Beguelin, Berger, Bir-
cher Peter, Bircher Silvio, Blatter, Bodenmann, Borel FranQois, 
Brügger Cyrill, Brunner Christiane, Bühler Simeon, Bührer Ge-
reld, Bundi, Bürgi, Caccia, Camponovo, Carabbio, Caspar, 
Cavadini Adriano, Chevallaz, Columberg, Comby, Cotti, Cou-
chepin, Danuser, Darbellay, de Dardei, David, Deiss, Dor-
mann, Ducret, Dünki, Duvoisin, Eggenbetger, Eggly, Engler, 
Epiney, Etique, Eymann Christoph, Fankhauser, Fasel, Fi-
scher-Seengen, Fischer-Sursee, Frey Claude, Friderici Char-
les, Fritschi Oscar, Giger, Gobet, Grendelmeier, Gros Jean-
Michel, Grossenbacher, Guinand, Gysin, Haering Binder, Haf-
ner Ursula, Haller, Hämmerle, Heberlein, Hegetschweiler, Her-
czog, Hess Peter, Hildbrand, Hubacher, Iten Joseph, Jaeger, 
Jäggi Paul, Jeanpretre, Jari, Keller Anton, Kühne, Lederger-
ber, Leemann, Leu Josef, Leuba, Leuenberger Ernst, Leuen-
berger Moritz, Loeb Frangois, Maitre, Marti Werner, Matthey, 
Mauch Ursula, Meier Samuel, Meyer Theo, Mühlemann, Nab-
holz, Narbel, Oehler, Perey, Philipona, Pidoux, Pini, Poncet, 
Raggenbass, Rebeaud, Rechsteiner, Reimann Maximilian, 
Ruckstuht, Ruffy, Rutishauser, Rychen, Savary, Scheidegger, 
Scheurer Remy, Schmidhalter, Segmüller, Seiier Ralf, Spiel-
mann, Spoerry, Stamm Judith, Steinegger, Stucky, Suter, 
Theubet, Tschäppät Alexander, Tschopp, Vollmer, War::1er, 
Wiek, Wiederkehr, Wyss. Jean, Zisyadis, Zwah-

Zwygart (128) 

Dagegen stimmen die folgenden RatsmitgJieder: 
Rejettent rarrete: 
Allenspach, Bär, Binder, Bischof, Blocher, Bonny, Borradori, 
Bortoluzzi, Bühlmann, Cincera, Daepp, Dettiing, Diener, Dre-
her, Fehr, von Feiten, Fischer-Hägglingen, Frey Walter, Gie-
zendanner, GolI, Gonseth, Grass Andreas, Hafner Rudorf, 
Hari, Hess Otto, Hollenstein, Jenni Peter, Keller Rudolf, Kern, 
Luder, Maspoli, Mauch Rolf, Meier Hans, Mieseh, Misteli, Ma-
ser, MOlIer, Neuenschwander, Robert, Rohrbasser, Ruf, San-

Scherrer Peter, Schmied Walter, 
~r!~u,<,h Seiler Stamm Luzi, Steffen, Stei-

Steinemann, Kar!, VetterIi, Weder Hans-
Wlttenwiler, Zölch 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Bäumlin, Früh, Gardiol, Schnider, Sieber, Strahm Rudolf (6) 
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Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder - Sont absents: 
Aregger, Bezzola, Borer Roland, Maeder, Mamie, Maurer, 
Scherrer Jürg (7) 

Präsident Nebiker stimmt nicht 
M. Nebiker, president, ne vote pas 

92.436 

Parlamentarische Initiative 
(Staatspolitische Kommission) 
Konstruktives Referendum 
Initiative parlementaire 
(Commission des institutions politiques) 
Referendum constructif 

Wortlaut der Initiative vom 4. August 1992 
Die Bundesverfassung wird in der Weise geändert, dass 
50 000 Bürger oder acht Kantone zusammen mit einem Refe-
rendum gegen ein Gesetz oder einen Bundesbeschluss einen 
Gegenvorschlag einbringen können. 

Texte de /'initiative du 4 aout 1992 
La Constitution federale est modifiee de teile maniere que 
50 000 citoyens ou huit cantons puissent, en me me temps 
qu 'une demande de referendum contre une loi ou un arrete fe-
deral de portee generale, presenter une contre-proposition. 

Frau Zölch unterbreitet im Namen der Kommission den fol-
genden schriftlichen Bericht: 

Gestützt auf Artikel 21 bis des Geschäftsverkehrsgesetzes 
(GVG) hat die Staatspolitische Kommission (SPK) an ihrer Sit-
zung vom 9./10. Juli 1992 im Rahmen der Vorberatung von Zif-
fer 11 des Bundesbeschlusses über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (92.052) beschlossen, in der Form der allgemei-
nen Anregung eine parlamentarische Initiative zur Einführung 
des konstruktiven Referendums einzureichen. 
Gemäss Artikel 21ter GVG unterbreiten wir Ihnen den Bericht 
der Kommission über diese Initiative, mit welcher die Bundes-
verfassung in der Weise geändert werden soll, dass 50 000 
Bürger oder acht Kantone zusammen mit einem Referendum 
gegen ein Gesetz oder einen Bundesbeschluss einen Gegen-
vorschlag einbringen können. 

Schriftliche Begründung 
1. Die europäische Integration als Anlass zur Einführung des 
konstruktiven Referendums 
Ein Beitritt der Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum 
(und später allenfalls zur Europäischen Gemeinschaft) stellt 
den Bundesstaatvor die Herausforderung, ungleich grösse-
rem Ausmass als bisher gewohnt übergeordnetes Völkerrecht 
in Landesrecht überführen zu müssen dies sowohl zum Zeit-
punkt des Beitrittes als auch bei der späteren Weiterentwick-
lung des EWR bzw. der EG. Das Bundesrecht muss dem direkt 
anwendbaren europäischen Recht angepasst werden, nicht 
direkt anwendbares europäisches Recht muss fristgerecht 
umgesetzt werden. Vor allem im letzteren Falle verbleiben 
dem schweizerischen Gesetzgeber mehr oder weniger grosse 
Gestaltungsspielräume. EG-Richtlinien lassen häufig ver-
schiedene Varianten der Umsetzung zu. Die Staatspolitische 
Kommission ist bei der des bundesrätlichen Ent-

tür einen Bundesbeschluss über den 
Wirtschaftsraum zur Auffassung gelangt, dass dieser Gestal-
tungsspielraum nicht allein dem Parlament vorbehalten wer-
den darf, sondern auch dem Volk zukommen soll. Das fakulta-
tive Referendum soll bei der Einführung von europäischem 
Recht in Landesrecht beibehalten werden: in modifiZierter 
Form (ohne aufschiebende Wirkung) bei den zum Zeitpunkt 

des EWR-Beitrittes nötigen Gesetzesanpassungen, in der her-
kömmlichen Form bei allen späteren Umsetzungen von EWR-
bzw. EG-Recht 
Ein erfolgreiches Referendum bei den späteren Umsetzungen 
von EWR- bzw. EG-Recht führt nun allerdings zu einer Verzc,-
gerung des Gesetzgebungsverfahrens, die sich mit den Fri-
sten für die Umsetzung von EWR- bzw. EG-Recht nur schwer 
vereinbaren lässt Die Gesetzesanpassung tritt sofort ausser 
Kraft; es wird in der Regel einige Zeit vergehen, bis die Bun-
desversammlung nach dem Erfolg des Referendums eine 
Neuauflage verabschiedet haben wird, die mit dem europäi-
schen Recht nach wie vor vereinbar ist und zudem den im Ab-
stimmungskampf zutage getretenen Absichten der Mehrheit 
des Volkes so weit wie möglich Rechnung trägt Dieser be-
trächtliche Zeitverlust lässt sich vermeiden, wenn die Stimm-
berechtigten nicht blass die Ablehnung des Behördenvor-
schlags verlangen, sondern in der Form eines konstruktiven 
Referendums zugleich einen «eurokompatiblen» Gegenvor-
schlag einbringen können. 
Die Auswirkungen der europäischen Integration auf das 
schweizerische Gesetzgebungsverfahren sind also für die 
Staatspolitische Kommission hinlänglicher Anlass, die auch 
bereits im Rahmen der laufenden Totalrevision der Bemer 
Kantonsverfassung geprüfte Idee des konstruktiven Referen-
dums aufzugreifen und ihre Verwirklichung auf Bundesebene 
ins Auge zu fassen. Nach Auffassung der Kommissionsmehr-
heit kann das neue Instrument jedoch nicht bereits bei den auf 
den Zeitpunkt des Inkrafttretens des EWR-Vertrages notwendi-
gen Gesetzesanpassungen angewendet werden, da sich bei 
der konkreten Ausgestaltung einige komplexe Verfahrensfra-
gen stellen, die noch der näheren Prüfung bedürfen. Das kon-
struktive Referendum soll aber möglichst bald im Rahmen der 
Weiterentwicklung des EWR und bei einem allfäiligen Beitritt 
der Schweiz zur EG zur Verfügung stehen. 
Der EWR ist auch insofern Anlass für die Einführung des kon-
struktiven Referendums, als der damit verbundene Abbau von 
Volksrechten nach kompensatorischen Massnahmen ruft. Der 
Beitritt der Schweiz zum EWR und erst recht ein allfälliger spä-
terer Beitritt zur EG führen dazu, dass die Referendumsrechte 
nicht mehr in jedem Fall voll zum Tragen kommen, auch wenn 
sie formell nicht eingeschränkt werden. Ein erfolgreiches Refe-
rendum könnte unter Umständen nur noch politische Signal-
wirkung, aber keine Rechtswirkung mehr entfalten, so weit es 
sich nämlich gegen Gesetzesbestimmungen richtet, die direkt 
anwendbares EWR- bzw. EG-Recht ins Bundesrecht einfüh-
ren. Dieser unbestreitbare Abbau der Volksrechte im Bereich 
des übergeordneten Völkerrechts verlangt nach Auffassung 
der Staatspolitischen Kommission nach einer Kompensation 
durch einen qualitativen Ausbau der VOlksrechte im ungleich 
grösseren Bereich des Bundesrechts, der durch das überge-
ordnete europäische Recht nichttangiert wird. 
2. Allgemeine Bedeutung des konstruktiven Referendums 
Die speziellen Erfordernisse bei der Umsetzung von europäi-
schem Recht in Landesrecht sind zwar Anlass zur Einfül:lrung 
des konstruktiven Referendums; dieses neue Volksrecht wird 
aber im viel weiteren Rahmen der gesamten Bundesgesetzge-
bung zur Geltung kommen können. 
Das Referendum ist im schweizerischen Staatsrecht bisher ein 
reines Abwehrrecht Es erlaubt den Stimmberechtigten, eine 
missliebige Vorlage als Ganzes zu bekämpfen und deren ln-
kraftsetzen zu verhindern. Dieses Recht soll nicht bestritten 
werden und wird zweifellos neben dem konstruktiven Referen-
dum weiterhin seine Bedeutung behalten. Das traditionelle 
Referendum ist aber in zahlreichen Fäilen nicht das optimale 
Instrument, um den politischen Willen der Referendumsbefür-
worter auszudrücken. Häufig richtet sich die Opposition nicht 
gegen eine ganze Vorlage, sondern nur gegen einen Teil, wo-
möglich nur einen oder zwei Artikel eines 

Das traditionelle Referendum 
zum «Alles oder im Effekt werden in 

Arbeit entstandene komplexe Vorlagen häufig nur wegen 
zelner bekämpfter Artikel abgelehnt, obwohl der grössere Teil 
des Gesetzes unbestritten gewesen wäre. Dieses Resultat ist 
insbesondere für Parlament und Bundesrat, häufig aber auch 
für die Referendumsbefürworter wenig befriedigend 
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22. s",.~tolT>h,'>r 1992 S 

Detai/beratung - Discussion par artic/es 
Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Titre et preambule, art. 1, 2 
Proposition de 18 commission 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Präsidentin: Ich habe grosse Mühe, bei so schlechter Beset-
zung über 565 Millionen Franken abstimmen zu lassen. Ich 
bin froh, dass jetzt noch einige Ratsmitglieder erschienen 
sinä 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

92.052 

EWR-Abkommen 
Accord sur /'EEE 

31 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Botschaft und Beschlussentwurfvom 18. Mai 1992 (BBIIV 1) 
Message et projet d'arrete du 18 mai 1992 (FF IV 1) 
Beschluss des Nationalrates vom 26. August 1992 
Decision du Conseil national du 26 aoüt 1992 

Antrag der Kommission 
Eintreten 

Antrag Morniroli 
Nichteintreten 

PropOSition de la commission 
Entrer en matiere 

Proposition Morniroli 
Ne pas entrer en matiere 

Präsidentin: Mit diesem Geschäft kommen wir zur zentralen 
Debatte dieser Session. Bei allen Unterschieden gibt es eine 
Parallele zur Abstimmung über die Maastrichter Verträge in 
Frankreich vom vergangenen Wochenende: die grenzüber-
schreitende Auswirkung dieses integrationspolitischen Ent-
scheides. Unser Rat ist sich dieser Zusammenhänge und der 
Tragweite seines Entscheides für unser eigenes land, aber 
auch für unsere Nachbarn bewusst Es zeichnet sich gerade 
deshalb eine sehr eingehende Debatte ab, die wohl noch den 
ganzen morgigen Tag brauchen wird. 
Auf eine Strukturierung der Verhandlungen wird angesichts 
der Wichtigkeit des Geschäftes mit einer Ausnahme verzichtet: 
Ich bitte Sie, Fragen zu den Themen Referendum, Vorrang des 
Völkerrechtes und Mitwirkung der Kantone allgemein in die 
Ziffer I! zu verlagern. Dazu wird dann der Präsident der Staats-
""litiQ,,..h,,,, Kommis.sion eine Einführung geben, während wir 

:::Illf1An1"!!1"" Debatte die Priorität voll bei der Aussen-
Präsidenten belassen 

wollen. 
Bei allem Gewicht dieser Debatte ist es meine Pflicht, Sie dar-
auf dass wir vorankommen mussen. Ich gestatte 
mir heute ausnahmsweise, dazu einen Schriftsteller zu zitie-
ren. Es ist Hugo Loetscher, dem übrigens heute der Schiller-
preis überreicht wird. Er hat in einer etwas ironischen Ge-
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schichte die Schweizer etwas <<angetüpft», indem er ihre stets 
abwartende Haltung aufs Korn nahm: «Wenn der Uebe Gott 
Schweizer gewesen wäre, würde er heute noch auf den richti-
gen Moment warten. um die Welt zu er;schaffen.» Ich bitte Sie 
also, mutig voranzuschreiten, damit wir auch zu einem Ende 
kommen. 

Cavelty, Berichterstatter: Zunächst eine persönliche Bemer-
kung zum Verfahren: Wir nehmen eine der seit Bestehen des 
Bundesstaates wichtigsten Vorlagen in Angriff, mit der sich un-
ser Parlament und anschliessend das Volk zu befassen ha-
ben. Angesichts dieser Situation bin ich sehr unglücklich dar-
über, dass wir nun um 11 Uhr, nach einer dreistündigen De-
batte zu Differenzen über sehr detaillierte landwirtschaftsfra-
gen, damit beginnen. So dehnen wir die Behandlung dieses 
wichtigen Geschäftes auf zwei Tage aus und laufen Gefahr, 
die Bedeutung des EWR und auch die Bedeutung unseres 
Rates - denn wir stehen nicht wie der Parallel rat im Genuss ei-
ner vollständigen Uebertragung über das Fernsehen - in den 
Augen des Volkes zu schmälern. Das meine persönliche Be-
merkung zum Verfahren. 
Am 27. September 1972, also fast auf den Tag genau vor 
20 Jahren, stimmte in diesem Saal unser Rat dem Freihan-
delsabkommen mit der EG zu. Der damalige Ständerat und 
Präsident der Aussenwirtschaftskommission, Fritz Honegger, 
würdigte im Kommissionsbericht das Abkommen als geeigne-
tes I nstrument, um der Exportnation Schweiz auf dem europäi-
schen Markt den freien Zugang für deren Industriegüter zu si-
chern. Er wies aber auch auf die Bedenken in der Aussenwirt-
schaftskommission hin, ob das Abkommen der Schweiz lang-
fristig eine angemessene Teilnahme an der Integrationsent-
wicklung ermögliche. So sagte der Kommissionspräsident 
Honegger: «In der Kommission ist mit Recht die Frage gestellt 
worden, ob das vorliegende und sich nur auf die Schaffung ei-
ner industriellen Freihandelszone beschränkende Abkom-
men diesen Zweck zu erfüllen vermöge.» 
Seither haben wir in Europa politiSChe Umwälzungen miter-
lebt, die vor 20 Jahren noch unvorstellbar erschienen. Das So-
wjetimperium ist zusammengebrochen, und ein grosser Teil 
seiner ehemaligen Glieder, neue Staaten und junge Demokra-
tien, drängt immer stärker in den europäischen Integrations-
prozess. Im Zentrum dieses Prozesses steht unbestrittener-
massen die EG, eine EG von mittlerweile zwölf Mitgliedstaa-
ten, die sich in den 40 Jahren ihres Bestehens als Friedensge-
meinschaft bewährt hat, in welcher die einzelnen Staaten für 
die Respektierung von Demokratie und Föderalismus durch-
aus zu sorgen wissen (siehe Referenden in Dänemark und 
Frankreich). Eine EG, die auf dem besten Wege ist, auf ihrem 
Gebiet den europäischen Binnenmarkt zu vollenden; eine EG, 
in die nach Grossbritannien, Dänemark und Portugal nun 
auch Schweden, Oesterreich und Finnland als wichtigeEfta-
Staaten eintreten wollen. 
Im Lichte dieses gegenüber 1972 wesentlich veränderten aus-
sen politischen Umfeldes und der sich daraus auch für uns, die 
wir doch inmitten Europas liegen, unweigerlich stellenden 
Herausforderungen geht es heute darum, das EWR-Abkom-
men zu würdigen. In diese Würdigung müssen wir auch die 
Frage nach Alternativen mit einbeziehen, insbesondere, ob 
ein Abseits.stehen vom EWR heute noch verantwortbar ist 
Ihre Aussenpolitische Kommission hat sich während vier Ta~ 
gen sowie bereits regelmässig während den Verhandlungen 
gründlich mit diesen Fragen befasst Ich möchte Sie nun über 
unsere Beratungen informieren. Ich verzichte darauf, Ihnen 
den Inhalt des EWR-Abkommens systematisch darzulegen. 
Sie alle waren in der einen oder anderen Kommission am Eu-
rolex-Programm beteiligt und haben sich mit dem Abkommen 
vertraut gemacht 
Ich möchte deshalb die und 

unserer Kommission zusammenfassen: 
AUSSEmC)ol!tjs(~he Kommission beantragt Ihnen, dem Bei-

tritt der zum EWR zuzustimmen. Sie hat diesen Be-
schluss einstimmig (mit 10 zu 0 Stimmen und ohne Enthal-
tung) gefasst Im Namen der Kommission möchte ich unseren 
Dank und ein Lob an den Bundesrat und an dessen Mitarbei~ 
ter für die gute Verhandlungsführung und die geleisteten Vor-
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bereitungsarbeiten aussprechen. Den gleichen Dank möchte 
ich auch an die uns begleitenden Parlamentsdienste ausrich-
ten. Der Bundesrat hat im übrigen signalisiert, er werde in Zu-
kunft während aussenpolitischen Verhandlungen einen enge-
ren Dialog mit dem Parlament suchen. 
1. Was bringt das EWR-Abkommen? Es sichert der Schweiz 
die ungehinderte Teilnahme am europäischen Binnenmarkt 
zu, der innerhalb der EG auf den 1. Januar 1993 verwirklicht 
sein wird. Im Unterschied zum Freihandelsabkommen be-
schränkt sich das Abkommen über den EWR nicht nur auf den 
freien Verkehr mit Industriegütem, sondern es gewährleistet 
umfassend den freien Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- und 
Personenverkehr. Der EWR führt in der Schweiz zu einer not-
wendigen Deregulierung und verbessert die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen. Mit dem EWR werden viele unter-
schiedliche nationale Regelungen durch eine einzige gross-
räumige Regelung ersetzt Unsere Produktions- und Dienstlei-
stungsuntemehmen müssen sich in Zukunft nicht mehr mit 
zahllosen einzelnen nationalen Bestimmungen herumschla-
gen, sondern können, wenn sie die harmonisierten Vorschrit-
ten einhalten, mit gleichlangen Spiessen in allen EWR-Staaten 
am Wettbewerb teilnehmen. 
EWR-Gegner behaupten, die schweizerische Wirtschaft habe 
sich bisher im europäischen Markt behaupten können und sie 
könne das auch ohne EWR in Zukunft tun. Damit aber verken-
nen sie, dass eine Fortsetzung der bisherigen Verhältnisse we-
gen der veränderten Situation nicht mehr möglich ist, weil die 
EG und mit ihr der EWR mit jedem Tag der Verwirklichung des 
Binnenmarktes näher kommen werden und sich die Lage für 
uns im Falle des Abseitsstehens mit jedem Tag verschlechtern 
wird. 
Welches Unternehmen wird unter diesen Voraussetzungen 
noch in der Schweiz investieren? Ohne EWR werden Schwei-
zer Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sowie Tau-
sende von Zulieferfirmen im Binnenmarkt diskriminiert Den 
Preis des Abseitsstehens bezahlen vor allem kleine und mitt-
lere Unternehmen, die nicht in den EWR ausweichen können. 
Damit ist das Ja zum EWR sowohl von seiten der Arbeitgeber 
als auch von seiten der Arbeitnehmer und des Schweizeri-
schen Gewerbeverbandes sehr wohl nachvollziehbar und 
sehr begründet 
Nicht abzusehen sind die Folgen für unsere Transportunter-
nehmungen, wenn wir abseits stehen, insbesondere für die 
Swissair und die Crossair. Um einem schleichenden Abbau 
von Arbeitsplätzen durch Verlagerung ins Ausland Einhalt zu 
gebieten, bliebe uns hÖchstens die Möglichkeit eines soge-
nannten «autonomen" Nachvollzugs des EG-Rechts. Es ver-
steht sich, dass das Wort «autonom» in Anführungszeichen zu 
setzen ist und nicht an die Fahne unserer Unabhängigkeit zu 
heften wäre. 
Wichtigstes Fazit unserer Beratungen ist deshalb: Der Allein-
gang bedeutet nicht Fortsetzung des Status qua; Stillstand ist 
hier Rückschritt Unsere Beratungen haben aber auch ge-
zeigt, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in unse-
rem Land trotz EWR weiterhin in wichtigen Bereichen von uns 
gestaltet werden. Wir dürfen deshalb vom EWR nicht die 
schmerzlose Lösung unserer wirtschaftliChen Probleme er-
warten. Der EWR verbessert wohl unsere Chancen, verstärkt 
aber unter anderem auch den Wettbewerb. EWR und Fitness-
kur sind gefragt - wie Nationalrat Rychen als Präsident der 
Aussenpolitischen Kommission in seiner Kammer zutreffend 
sagte. 
Die bisherigen Ausführungen beschränkten sich auf die wirt-
schaftlichen Vorteile des EWR. Der EWR darf aber nicht nur 
wirtschaftlich betrachtet werden. Vom freien Personenverkehr 
profitiert unsere studierende Jugend, vom verbesserten Ver-
braucherschutz profitieren die Konsumenten, von gemeinsa-
mer und Kontakten 
tieren wir alle. 
Letztlich bekunden wir mit unserer Teilnahme am EWR auch 
unseren Willen, im europäischen Aufbauwerk verstärkt Verant-
wortung zu übernehmen. Die Schweiz darf nicht abseits ste-
hen, wenn heute ein neues Europa entsteht Diese idealisti-
sche Betrachtung war für zahlreiche Mitglieder unserer Kom-
mission ebenso massgebend wie die unbestrittenen wirt-

schaftlichen Vorteile. Wie würde ein Fernbleiben der Schweiz 
aus dieser Perspektive beurteilt? Welches wären seine Auswir -
kungen auf das zukünftige Verhältnis zur EG und zu den Efta-
Staaten - unseren jetzigen Partnern, die wohl mit oder ohne 
die Schweiz den EWR errichten werden? Welche Vision geben 
wir unseren Bürgern und unserer Jugend? 
2. Verhältnis zum EG-Beitritt: Unsere Kommission stellt mit al-
ler Deutlichkeit fest, dass mit einer Zustimmung zum EWR 
über einen späteren Beitritt der Schweiz zur EG noch nichts 
entschieden wird. 1:WR und EG sind zwei verschiedene Ein-
heiten. Ein Ja zum EWR bedeutet weder direkt noch indirekt 
ein Ja oder auch nur eine Verpflichtung zu einem späteren Ein-
tritt in die EG. Der EWR ist daher als eigenständiges Integrat!-
onsinstrument zu betrachten, ein Instrument, das auch geeig-
net ist, auf Dauer Bestand zu haben. 
Der EWR unterscheidet sich wesentlich von der EG, und zwar 
in folgenden Punkten: 

Mit dem EWR treten wir keiner supranationalen Gemein-
schaft bei. Der EWR-Ausschuss übernimmt neues EG-Recht 
immer unter dem Vorbehalt der innerstaatlichen Genehmi-
gung. Jede Aenderung im EWR bedeutet eine Aenderung des 
Staatsvertrages, welcher wir als Parlament zustimmen müs-
sen. Bei wichtigen Aenderungen hat das Volk mit dem Staats-
vertragsreferendum das letzte Wort 
- Der EWR begründet keine Zollunion. Wir bleiben in unserer 
Aussenhandeis-, Wirtschafts- und Währungspolitik völlig auto-
nom, und unsere Neutralität wird vom EWR überhaupt nicht 
berührt 
- Die Landwirtschaft wird vom EWR ausgeklammert Von den 
Vorteilen des Binnenmarktes, insbesondere von den günsti-
geren Preisen für Maschinen, wird aber auch die landwirt-
schaft profitieren. Unsere Beratungen haben deshalb klar ge-
zeigt: So gut wie im EWR kommt die Landwirtschaft nie wieder 
weg. Begreiflich daher, dass der Vorstand des Schweizeri-
schen Bauernverbandes dem EWR zustimmt 

Der EWR hat mit dem Maastrichter Vertrag über die politi-
sche Union nichts zu tun. Herr Bundespräsident Felber hat 
dies in den letzten Tagen am Fernsehen zu Recht wiederholt 
betont Darum konnten wir dem Ausgang des Referendums in 
Frankreich gelassen entgegenblicken. Dass aus dem Abstim-
mungsresultat der Wille zu einem starken und föderalistischen 
Europa hervorgeht, vor allem der Wille zu einer AUfwertung der 
nationalen Parlamente, wie es EG-Kommissionspräsident De-
lors gestern gesagt hat, dürfte die emotionale Haltung "pro 
EWR» auf unserer Seite bedeutend stärken. Durch den EWR-
Vertrag werden wir ferner weder verpflichtet, am Aufbau der 
Währungsunion mitzuarbeiten, noch müssen wir die Ziele ei-
ner gemeinsamen Sicherheits- und Aussenpolitik mittragen. 
- Sollte der EWR entgegen allen Erwartungen zu einer 
«Ueberschwemmung» mit ausländischen Arbeitskräften, zu 
einem Zerfall der Löhne, zu einer Explosion der Zinsen oder zu 
einem «Ausverkauf» von Grundstücken an Ausländer führen, 
so können wir dank der Schutzklauseln die Notbremse ziehen. 
Unsere Beratungen haben klar gezeigt, dass solche Befürch-
tungen zwar verständlich sind, dass es aber unwahrscheinlich 
ist, dass sie sich bewahrheiten. Die Gefahr eines Wohlfahrts-
verlustes ist ohne den EWR viel grösser. 

Wir sind frei, das EWR-Abkommen wieder zu kündigen, mit 
der Folge, dass die heute zwischen der Schweiz und der EG 
bestehenden Abkommen, die durch das EWR-Abkommen ja 
suspendiert werden, wieder aufleben würden. Die Tatsache, 
dass wir wieder «aussteigen» können, wenn sich die Dinge auf 
die Dauer anders entwickeln als erwartet, ist ein gewichtiges 
Argument, um unsichere Mitbürger zu überzeugen und um da 
und dort eventuelle eigene Zweifel zu beseitigen. Etwas sa-
10PP könnte man sagen: im Zweitel ja, denn ein Ja ist nicht un-
widerruflich, derweil ein Nein zum EWR definitiv ist 
3. Institutionelle Mängel: Gewisse Nachteile 
Abkommen mit seinem institutionellen Teil. Die t:ma·:::>raa,en 
haben bei der Weiterentwicklung von neuem Recht keine Mit-
entscheidungs rechte, sondern nur Mitspracherechte. Dazu ist 
zu sagen, dass diese Einschränkung selbstverständlich 
lich das im EWR-Vertrag umgrenzte Rechtsgebiet der 
schaft betrifft und nicht das übrige öffentliche und 
Recht von Bund, Kantonen und Gemeinden. Auch innerhalb 
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dieses umgrenzten Rechtsraumes besteht die Möglichkeit 
selbständiger Legiferierung im Rahmen der üblichen Europa-
Verträglichkeit, auf die wir unsere Gesetze - auch ohne EWR-
schon lange prüfen. 
Gerade in diesem Bereich werden sich für die Zukunft neue 
gesetzgeberische Möglichkeiten und Notwendigkeiten erge-
ben, je nachdem, wie sich der EWR-Vertrag konkret auswirkt 
So ist in der Kommission der Wille zur Erhaitung und Stärkung 
unserer Regionalpolitik betont worden, desgleichen auch das 
Bestreben, unserer Jugend den möglichst ungehinderten Zu-
gang zu unseren Universitäten zu erhalten. Beide Ziele haben, 
wie uns in der Kommission versichert worden ist, im Rahmen 
des EWR durchaus Platz und Berechtigung. Beide Ziele könn-
ten, wenn nötig, in künftigen autonomen Erlassen noch akzen-
tuiert werden. 
Was künftiges, neues EG-Recht betrifft, ist zu sagen, dass die 
Efta-Staaten dessen Uebernahme ins EWR-Recht ablehnen 
können. Es ist allerdings zuzugeben, dass unsere Vertreter im 
EWR-Ausschuss, in dem über die Uebernahme von neuem 
EG-Recht entschieden wird, häufig unter faktischem Druck 
stehen dürften, denn ein Nein der Schweiz träfe alle Efta-Staa-
ten und würde die Homogenität des gesamten Wirtschaftsrau-
mes beeinträchtigen. Die Zustimmung der schweizerischen 
Vertreter wird aber immer nur unter dem Vorbehalt der inner-
staatlichen Genehmigung erfolgen. Sagen wir nein, so hat das 
im Extremfall zur Folge, dass der betroffene Vertragsteil sus-
pendiertwird. Dann sind wir immer noch gleich weit wie heute. 
Immerhin ist sicher, dass es im EWR zu keiner Uebertragung 
von Gesetzgebungskompetenzen auf die EG kommt und 
dass wir keinem fremden Recht und keinem fremden Richter 
unterworfen werden. Das EWR-Abkommen führt zu einer Aus-
weitung der Efta-Instrumente, indem neu ein Efta-Gerichtshof, 
eine Efta-Ueberwachungsbehörde und ein ständiger Efta-
Ausschuss gebildet werden. Dies ist eine Folge der Zweisäu-
lentheorie, welche die Basis des gesamten Vertrages bildet 
Damit sind auch theoretisch - vor allem theoretisch! - die Un-
abhängigkeit und ein einheitliches Auftreten der Efta-Staaten 
im EWR gewährleistet Offen ist aber, wie diese Institutionen 
weitergeführt würden, wenn Schweden, Finnland, Oesterreich 
und vielleicht auch Norwegen der EG beitreten sollten. 
4. Alternativen: Die Aussenpolitische Kommission ist der An-
sicht, dass der Alleingang keine gangbare Alternative ist Wir 
sind in die europäischen Zusammenhänge eingebettet, das 
ist eine Realität Wenn wir nicht aus eigener Kraft versuchen, 
sie mitzugestalten, werden wir vermutlich zum Nachvollzug 
gezwungen sein. Ein, wenn auch beschränkter Souveränitäts-
verlust ist mit der Ratifikation eines solchen Vertragswerkes 
immer gegeben. Die Frage ist nur, ob der Souveränitätsverlust 
durch ein Fernbleiben faktisch nicht viel grösser wäre. 
Unsere Kommission betrachtet zudem die Chancen einer 
Weiterführung bilateraler Lösungen als unrealistisch. Wenn 
wir beim EWR abseits stehen, wird uns Europa nicht bedau-
ern. Es wird uns auch keine Geschenke in bilateralen Verträ-
gen machen. "POUf se mari er, II faut etre deux», hat Bundes-
rat Dela.muraz gesagt (Zwischenruf Bundesrat Delamuraz: Au 
moinsl) 
Neue Vertrage mit der EG werden wir mit Konzessionen im 
Landwirtschaftsbereich erkaufen müssen. Die Zeiten des Eu-
ropa "ä la earte» sind vorbei. Der autonome Nachvollzug des 
EG-Rechts wird uns ebensowenig weiterhelfen. In drei Mona-
ten sehen wir uns einem homogenen Europäischen Wirt-
schaftsraum mit 380 Millionen Bürgern gegenüber. Daral1 
können wir nichts ändern. Eine Teilnahme an diesem Markt 
können wir uns nicht mit bilateralen Verträgen sichern. Dage-
gen sprechen nicht nur die vorgebrachten politischen Gründe, 
sondern allein schon praktische und faktische Hindernisse. 
Die Aussenpolitische Kommission stimmte dem Beschluss, 
wie mit 10 zu 0 Stimmen ohne zu. Sie 
klammerte diesem Beschluss aus. Ziffer des Ge-
nehmigungsbeschlusses wurde nämlich von der Staatspoliti-
schen Kommission vorberaten. Deren Präsident, Herr Rhinow, 
wird uns in der Detailberatung über diese Ziffer 11 orientieren. 
Mit dem EWR stellen wir uns der europäischen Herausforde-
rung, bekunden unseren Willen zur europäischen Solidarität 
und lassen uns alle Optionen für die Zukunft offen. 

5-8 

Es geht weniger um Europa, denn Europa kann auch ohne 
uns leben, als vielmehr um den schweizerischen Bundes-
staat 
Oskar Reck hat dazu vor allem auch mit Blick auf ein gewis-
ses Spannungsfeld zwischen Deutsch und Welsch treffend 
geschrieben: «Der Bundesstaat, alle seine Schwächen einge-
rechnet, ist die grösste Leistung in der Geschichte der Eidge-
nossenschaft. Wer bereit ist, ihn aufs Spiel zu setzen, vergeht 
sich gegen eine historische Grosstat Wenn wir ihn aber er~ 
halten und stärken wollen, müssen wir ihn weiterentwickeln 
Und dies wiederum ist jetzt allein in der intemationalen Ko-
operation möglich. Nur auf den eigenen Vorteil bedachte AI~ 
leingänge sind das letzte, was uns auf unserem Kontinent 
voranhelfen würde.» 
Unsere Kommission wünscht sich eine Aufbruchsstimmung, 
wie sie vor 150 Jahren in den Kantonen herrschte, als unsere 
Vorfahren die Zeichen der Zeit erkannten und gemeinsam 
den schweizerischen Bundesstaat gründeten. Nur gemein-
sam konnten sie ihre Identität bewahren. Heute stehen wir 
vor einer ähnlichen Situation. 
Ihre Kommission beantragt einstimmig Eintreten und Zustim~ 
mung. 

Morniroli: Nach den Ereignissen der letzten Tage in Europa 
habe ich mich gefragt, ob ich mein Votum zum EWR über-
haupt noch halten soll. 
Ich habe mich entschlossen, es nicht auf die Seite zu legen, ei-
nerseits weil ich sehr viel Zeit und Engagement in die Vorberei-
tung investiert habe, andererseits weil vielleicht trotz des über 
die EG hinwegfegenden Sturms noch nicht alle gemerkt ha-
ben, was für ein Wind weht 
AII'inizio dei compendio dei messaggio sullo Spazio econo-
mico europeo si legge: «L'accordo ehe vi sottoponiamo per 
approvazione e il risultato dei piu importante negoziato cui la 
Svizzera ha partecipato nella sua storia piu recente.» 
Das Integrationsbüro definiert das Abkommen als ambitiös. 
Die institutionellen Schwächen lassen sich aber sogleich er-
kennen, wenn das gleiche Büro festhält: «Der EWR erlaubt uns 
in materieller Hinsicht nur eine eingeschränkte Mitsprache bei 
der Weiterentwicklung des EG-Binnenmarktrechts.» Es folgen 
dann Aussagen von gewaltiger Bedeutung: "Das EWR-Ver-
tragswerk bringt für die Schweiz die umfangreichste Rechts-
übernahme seit Bestehen des Bundesstaates.» 
Aus diesem Grunde kann es nur im Interesse einer demokrati-
schen Debatte sein, wenn in der allgemeinen Integrationseu-
phorie auch die Argumente der Gegenseite zum Zuge kom-
men. Ich fühle dieses Bedürfnis und ergreife die Gelegenheit, 
um diese Funktion zu erfüllen, indem ich Zweifel, Bedenken 
und Unsicherheiten aufzeige, mit denen bei einem EWR-Bei-
tritt der Schweiz zu rechnen ist. 
Mehrmals habe ich sagen hören, die EWR-Gegner würden 
emotional reagieren. Aber emotional ist nicht unbedingt mit 
schlecht gleichzusetzen. Emotional heisst gefühlsmässig. be-
deutet Ausdruck von Gefühlen. Besser wäre der Gebrauch 
des Ausdrucks intuitiv. Dieser bedeutet letzten Endes Verhal-
ten auf der Basis von Instinkten, also auf dem genetisch kodifi-
zierten Erfahrungsschatz einer Spezies. 
Nicht nur ich bin der Meinung, dass der Ausgangspunkt einer 
fundierten Diskussion die allgemeine Zielsetzung des Staates 
sein muss. Generell und grundsätzlich formuliert hat der Staat 
die Aufgabe, die besten Rahmenbedingungen zu schaffen, 
die es dem Bürger gestatten, seinen Wohlstand dauerhaft zu 
verbessern, bei gleichzeitig möglichst grosser Bewahrung sei-
ner Freiheit Der Wohlstand ist hierbei in erweitertem Sinne zu 
verstehen und umfasst zum Beispiel das soziale Zusammenle-
ben und die Umwelt Bis heute fehlt eine differenzierte Ana-
lyse, die es uns gestatten würde abzuklären, ob ein Beitritt 
zum EWR oder zur EG der Zielsetzung des Staates 
wird. die Ansicht, ein 
fUhre zwangsmässig zu einem Wachstum Diese 
pothese hält einer vertieften Analyse der Interaktionen 
sehen Politik und Wirtschaft nicht stand. Tatsächlich muss 
nach den Gründen gesucht werden, welche zum wirtschaftli-
chen Erfolg oder Misserfolg eines Staates führen. Von grosser 
Wichtigkeit ist schliesslich die Unterscheidung und Abgren-
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zung zwischen mittelfristigen - bis zu fünf Jahren - und langfri-
stigen Folgen_ 
Bundespräsident Rene Felber hat am 26_ August vor dem Na-
tionalrat erklärt: «Wir Mitglieder der Regierung haben den glei-
chen Eid wie Sie abgelegt und arbeiten nicht. um eigene Inter-
essen zu vertreten, sondern wir wollen unserem Lande, unse-
rer Heimat und unserem Volke dienen" (Uebersetzung) 
Ich kann bestätigen_ dass auch ich aussch!iesslich durch die-
selben noblen Motivationen bewegt werde. Für mich persön-
lich wie für viele andere in diesem Rat wird ein EWR-Beitritt 
nicht mehr viel ändern. Die Jungen werden es sein, die die 
Erbschaft eines jeglichen Entscheides, den wir Politiker der 
Gegenwart treffen, zu tragen haben werden. 
Während der gleichen Rede hat der Bundespräsident fol-
gende Aussage gemacht: «Auch die Schweiz, wie die anderen 
europäischen Staaten, hat sich verändert und entspricht nicht 
mehr dem AnsiChtskarten-Image, auf das wir immer so stolz 
gewesen sind_ Unser Land kann die neuen Probleme nicht 
mehr durch ausschliesslich interne Lösungen bewältigen. Be-
geben Sie sich in die Strassen Berns, in die Spitalgasse oder 
Kramgasse, und betrachten Sie die Bilder, die sich Ihren Au-
gen anbieten. Sie werden Anhaltspunkte finden, die bewei-
sen, dass das, was heute geschieht, vor 20 oder 25 Jahren un-
denkbar gewesen wäre. Dies ist nicht erfreulich, aber wir müs-
sen uns damit abfinden_ Es sind dies die Gründe - neben an-
deren -, die den Bundesrat bewogen haben, das EWR-
Abkommen zu unterzeichnen, das alleinige gegenwärtige Eu-
ropa-Projekt" (Uebersetzung) 
Das Vertrauen, das ich unseren Institutionen und unserem 
Volke schenke, verbietet es mir, eine solche Einstellung zu 
teilen. 
In seiner am gleichen Tag vor dem Nationalrat gehaltenen 
Rede hat Bundesrat Delamuraz zugegeben, dass die Ver-
handlungen nicht immer zu den Resultaten geführt hätten, die 
man sich erhofft habe, und dass das Abkommen auch einige 
Risiken in sich berge. Es sei wirklich nicht ein Abkommen für 
Aengstliche, hat er gesagt 
Wie soll ich das interpretieren? Ist es denn ein Abkommen für 
Waghalsige? Jedenfalls - das kann kaum jemand bestreiten 
stehen wir vor einem regelrechten Abenteuer. 
Bezugnehmend auf die Möglichkeit von bilateralen Verträgen 
mit der EG hat Bundesrat Delamuraz erwidert, diese Behaup-
tung sei völlig falsch: Es sei naiv, zu glauben, dass wir dank bi-
lateraler Verträge bessere Bedingungen aushandeln könnten 
als jene, die uns das EWR-Abkommen garantiere_ 
Ich verlange keine besseren Bedingungen; mir genügt es, 
wenn die Bedingungen nicht schlechter sind. Bundesrat Dela-
muraz hat nicht zu behaupten gewagt, dass die Bedingungen 
sicherlich schlechter wären. Andererseits entspricht es der An-
sicht des Bundesrates, dass die EG immer weniger bereit sein 
wird, bilaterale Verhandlungen "a la carte» zu führen (Bot-
schaft 92.052, Bd. 1, Seite 43)_ Dies mag allgemein zutreffen, 
gilt aber jedenfalls nicht in allen Bereichen_ Ich glaube zum 
Beispiel kaum, dass jene EG-Staaten, die mit uns intensive 
Handelsbeziehungen unterhalten, kurzerhand, und ohne mit 
der Wimper zu zucken, die Brücken abbrechen werden 
EWR ja, EG nein! Für mich war es entscheidend, mir über 
Abhängigkeit zwischen EWR und EG Klarheit zu verschaffen. 
Die EWR-Befürworter versuchen mit allen Mitteln, die beiden 
Problemkreise auseinanderzuhalten, und bestreiten, dass der 
EWR das Vorzimmer zur EG sei, der erste Schritt, dem zwangs-
läufig der zweite folgen muss - das «Trainingslager" zur EG, 
wie der EWR von Bundesrat Ogl definiert worden ist Die Geg-
ner behaupten genau das Gegenteil. 
Der Bundesrat hat jedenfalls unmissverständlich erklärt, dass 
das Endziel der Integrationspolitik der Beitritt zur EG sei, dass 
nle.ir",.,.", ••• " aber der EWR den ersten wesentlichen Schritt dar-

Pn~'::'::At~lC! im Schloss hat 
EWR 

verhindert werde_ 
Botschafter Jacobi, ebenfalls ein 
hat im Laufe einer Radiosendung eine abgegeben, 
die ich als an der Grenze des Tragbaren finde, nämlich: Es 

müssten alle Mitglieder der Verwaltung und das Parlament 
mobilisiert werden, damit bei der Volksabstimmung das EWR-
Abkommen genehmigt werde. Ein Nein zum EWR könne ei-
nem Nein zur EG gleichkommen. 
Auf den Seiten 45 und 46 der Botschaft (Botschaft 92,052, 
Bd, 1) wird dargestellt, weshalb die Efta-Staaten ihre Optionen 
nicht durchzusetzen vermochten, aber nicht alle Argumente 
wirken überzeugend. Man versteht zum Beispiel nicht, wes-
halb die «tiefgreifenden Umwälzungen vor allem in Osteu~ 
ropa" so schwerwiegende Folgen für die Verhandlungen ge-
habt haben sollen. Es leuchtet viel eher ein, dass das starre 
Verhalten der EG-Führung entscheidend gewesen ist Richtig 
scheint indessen zu sein, dass die 1990 abgegebene Erklä-
rung Schwedens, um Beitritt zur EG ersuchen zu wollen, die 
Efta-Front nachhaltig geschwächt hat 
Zur Möglichkeit der Kündigung des Abkommens: Offiziell wird 
festgehalten, das EWR-Abkommen könne gekündigt werden 
und führe nicht obligatorisch zum EG-Beitritt Ich habe diese 
Aussage eingehend analysiert, da es gerade diese brennende 
Frage ist, die ich mir stelle: Wenn ich ja zum EWR sage, kann 
ich dann noch nein zur EG sagen? Völkerrechtlich und formell 
ist dies sicherlich möglich. Aber ich bin zur Ueberzeugung ge-
langt, dass diese Hypothese einer reinen Illusion entspringt 
Wieso wage ich es, dies zu behaupten? 
Es wäre höchst problematisch, vom Kündigungsrecht Ge-
brauch zu machen. Nachdem wir einen guten Teil unseres de-
mokratisch gewachsenen Rechts verlassen hätten, um ent-
sprechendes EG-Recht zu übemehmen, wäre eine Rückkehr 
zu unserer spezifisch eidgenössischen Rechtsordnung kaum 
mehr möglich. Der folgenschwere fremde Eingriff in unsere 
Gesetzgebung, den die Pflicht beinhaltet, EG-Recht zu über~ 
nehmen - nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft und erst 
noch mit beschränkter Mitsprache, aber ohne Mitentschei-
dungsrecht -, würde es uns verunmöglichen, unsere ur-
sprüngliche Gesetzgebungsstruktur wiederherzustellen. Man 
muss auch berücksichtigen, dass im Falle einer Kündigung 
die Verflechtung unserer Wirtschaft mit derjenigen der EG nur 
einen höchst traumatischen Bruch zulassen würde, Die Rück-
kehr zum gegenwärtigen Zustand körnte sich als unmöglich 
erweisen_ 
Und was würde geschehen - davon spricht niemand -, wenn 
die EG das Abkommen aufkündigen sollte? Diese Möglichkeit 
ist durchaus reell und muss ernsthaft in Betracht gezogen wer-
den. Was würden wir allein im EWR tun, falls alle Efta-Staaten 
in die EG übertreten sollten? Werden wir das Abkommen kün-
digen, oder wird es die Gegenseite tun? Wenn dies eintreten 
sollte und wenn meine These, dass es kein Zurück mehr gibt, 
zuträfe, ständen wir mit einer Schlinge um den Hals da! Wir 
müssten in die EG eintreten, ob es uns passte oder nicht 
Man muss sich schliesslich im klaren sein, dass uns eine Auf-
kündigung des Vertrages - angenommen, dass dies praktisch 
noch möglich wäre in Europa weit mehr kompromittieren 
würde als ein Nein im jetzigen Zeitpunkt Der Volksentscheid 
Dänemarks hat dies deutlich gezeigt Das Nein zu Maastricht 
wurde durch die EG-Führung als sehr störend empfunden; 
man hat es aber, wenn auch ungern, verstanden. Ich will des· 
halb dem Bundesrat Glauben schenken, wenn er in seinem 
tegrationsbericht vom 18. Mai dieses Jahres den EWR als ei-
nen substantiellen Schritt in Richtung eines EG-Beitrittes der 
Schweiz bezeichnet 
Es gibt somit mehrere Feststellungen, die die Ueberzeugung 
rechtfertigen, dass EWR und EG eng miteinander verbunden 
sind und nicht voneinander getrennt werden dürfen; dass eine 
langfristige EWR-Zukunft der Schweiz nur als Illusion zu be-
zeichnen ist 
Dies sind die wiChtigsten Grunde, die mich daran hindern, den 
Problemkreis EWR von dem der EG zu trennen. 
Die Zukunft der Schweiz in In einer ersten Phase 
es zunächst darum, den zu treffen, das 
Abkommen soll. Dazu der Bundesrat, 
der den strategiSChen Ziel 
tik erklärt hat, auf Seite 52 der Botschaft (H"t"'f'h",tt 

Bd.1): 
"Der EWR kann nicht nur für sich allein beurteilt, sondern muss 
hinsichtlich seiner Stellung innerhalb des gesamteuropäi-
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schen Rahmens gesehen werden, und überdies auch hin-
sichtlich der anderen Alternativen der Integrationspolitik, näm-
lich: 
~ die Wiederaufnahme einer pragmatischen und punktuellen 
Politik, eine Option, die der Bundesrat aber ablehnt; 

der EG-Beitritt, welcher das Ziel unserer Integrationspoiitik 
bildet» 
Bemerkenswert erscheint, dass der Bundesrat ausdrücklich 
von drei Handlungsmöglichkeiten spricht Eine davon wird als 
Wiederaufnahme einer pragmatischen und punktuellen Politik 
bezeichnet In anderen Abschnitten der Botschaft und in vie-
len offiziellen Texten bezeichnet man diese Variante als Allein-
gang. Die Definition ist ebenso unzutreffend wie eine andere, 
gerne gebrauchte, nämlich diejenige des Status quo. 
Ein Alleingang hätte für unsere Wirtschaft verheerende Fol-
gen, da für diese die Beziehungen zum Ausland ja von gröss-
ter Bedeutung sind. Im Gutachten von Heinz Hauser und Sven 
Bradke «EWR-Vertrag/EG-Beitritt/Alleingang. Wirtschaftliche 
Konsequenzen für die Schweiz» erSCheint «Alleingang» also 
schon im Buchtitel. Die Gutachter haben jedoch diese Defini-
tion nicht selber erfunden, Sie ist bereits in dem durch den 
Bundesrat erlassenen Auftrag für das Gutachten enthalten. 
Der Verdacht kommt auf, dass diese Definition gebraucht wor-
den ist, um die Wiederaufnahme einer pragmatischen Wirt-
schaftspolitik gegenüber den Varianten EWR und EG zu diskri-
minieren. Es sei nur nebenbei bemerkt, dass seit zwei Jahren 
das Gutachten Hauser/Bradke, welches nicht wenig gekostet 
hat, in offiziellen Texten nicht mehr erwähnt wird, da die darin 
enthaltenen Schlussfolgerungen offensichtlich nicht mehr ins 
Konzept passen. 
Welches sind die Aspekte der drei Varianten? 
1. Wiederaufnahme einer pragmatischen Wirtschaftspolitik: 
Ich spreche bewusst nicht mehr von Alleingang und Status 
quo. Die Schweiz ist schon heute kulturell und wirtschaftlich 
eng mit der ganzen Welt verbunden. Die Beziehungen können 
und müssen verbessert und ausgebaut werden, beispiels-
weise im Bereiche der Entwicklungshilfe und der guten diplo-
matischen Dienste. Verbesserungsanstrengungen sind in al-
len Sparten notwendig, um die gegenwärtige Identitätskrise 
zu überwinden. Nebenbei gesagt scheint der Bundesrat die 
Ansicht zu vertreten, die Schweiz habe bereits ihre pragmati-
sche Europapolitik verlassen. Wie wäre sonst die Bezeich-
nung "Wiederaufnahme» zu verstehen? 
Wie gesagt lehnt der Bundesrat diese Variante ab und schreibt 
auf Seite 55 der Botschaft (Botschaft 92.052, Bd. 1): "Die 
Glaubwürdigkeit der Schweiz als teilnehmender Nutzniesser 
am europäischen Integrationsprozess würde vermutlich her-
abgemindert. " 
Hervorzuheben ist die Verwendung des Begriffes «vermut-
lich». Mit anderen Worten: vielleicht vielleicht aber auch 
nicht 
Vorteile dieser ersten Variante: Aufrechterhaltung der direk-
ten Demokratie, welche sogar weiterentwickelt werden kann. 
Die Neutralität als aussenpolitisches Instrument im Interesse 
der Friedenserhaltung wird nicht zur Diskussion gestellt Die 
Neutralität ist hierbei als «Arbeitsanzug» und nicht als "Para-
deuniform" zu verstehen. Die internationale Zusammenarbeit 
kann nötigenfalls erweitert werden, was zugleich für unsere 
bekanntlich jetzt schon überdurchschnittlich gute Entwick-
lungshilfe Geltung hat Was im Umweltschutz erreiCht wor-
den ist, kann unabhängig vom EWR ausgebaut werden; 
Transportpolitik kann unabhängig vom EWR definiert wer-
den. Die Unabhängigkeit gestattet es uns, auch im Sozialbe-
reich Verbesserungen anzustreben, zum Beispiel bei der 
Festsetzung des Existenzminimums für unsere Mitbürgenn-
nen und Mitbürger. Eine naturnahe Landwirtschaft kann reali-
siert werden; ein neues, soziales Bodenrecht kann eingeführt 
werden. Die Geld- und kann 

ist 
Nachteile dieser ersten Variante: Die Schweiz könnte durch 
die EG unter allerdings auch beim 
Eintritt in den EWR möglich ist -; verschiedene Anpassungen 
an das internationale Recht müssen auf jeden Fall vorgenom-
menwerden. 

2. EWR-Beitritt: Ausgehend von der Arbeitshypothese, dass 
der EWR nicht lediglich den ersten Schritt zur EG darstellt, will 
ich die materielle Bedeutung des Abkommens in sich analy-
sieren. Befürworter versuchen, die Vorteile hervorzuheben 
und die Nachteile zu minimieren. Nur eine sachliche Darstel-
lung der Vor- und NaChteile entspricht meinen Vorstellungen 
einer demOkratischen Informationspolitik. Bevor der Stimm-
bürger zur Urne schreitet, wird er Vor- und Nachteile abwägen, 
die sich für ihn persönlich, sowohl beruflich als auch familiär 
und sozial, aus dem EWR-Abkommen ergeben. 
Vorteile der zweiten Variante: Der EWR wird den freien Zutritt 
zum EG-Binnenmarkt garantieren. Dies sollte jedoch schon 
dank des Freihandelsvertrages möglich sein, weil dieser noch 
verbessert werden könnte. Wenn die EG-Führung es mit ihren 
liberalistischen Erklärungen ernst meint, sollte dem ja nichts 
im Wege stehen. 
Man verspricht sich ein konsistentes Wirtschaftswachstum. 
Das durch den Bundesrat bei der HochSChule St. Gallen in 
Auftrag gegebene Gutachten kommt zum Schluss, dass ein 
solches Wachstum auch ohne Beitritt zum EWR möglich ist 
falls es wirklich erwünscht ist; darüber könnte man eine philo-
sophisch-weltanschauliche Debatte eröffnen, zum Beispiel 
unter dem Titel "Wo wollen wir eigentlich noch hinwachsen?», 
Professor E Baltensperger, Dozent tür nationale Volkswirt-
schaft der Universität Bern, hat geschrieben, dass es aus rein 
wirtschaftlicher Sicht ungewiss erscheint, ob auf lange Sicht 
eine Integration in Europa besser sei als ein Ausschluss. 
Nachteile der zweiten Variante; Ich habe die Botschaft des 
Bundesrates genau durchgelesen, Argumente gegen den 
EWR-Beitritt sind kaum zu finden; es gibt sie schon, aber man 
muss sie ein bissehen zwischen den Zeilen suchen. 
Jedenfalls kommt man zum Schluss, dass die Folgen für 
unsere direkte Demokratie einschneidend wären. Un-
gefähr 30 Prozent der Volksinitiativen und Referenden würden 
hinfällig, unsere föderalistische Staatsstruktur wäre in Frage 
gestellt, weil bei allen durch das EG-Recht dominierten Berei-
chen die Entscheidungskompetenz der Kantone und Gemein-
den verschwinden würde. 
Die Schweiz könnte in verschiedenen Belangen durch die 
EG-Führung immer mehr unter Druck gesetzt werden, zum 
Beispiel im Bereich des Transitverkehrs. Fortschritte in Sphä-
ren, in denen. das EG-Recht überwiegt, würden verunmög-
licht, wie zum Beispiel beim Bodenrecht und bei den Sozial-
versicherungen. Die landwirtschaft würde, obwohl vorläufig 
aus dem Abkommen ausgeklammert, doch über einen Preis-
druck auf die Agrarprodukte in grosse Abhängigkeit geraten. 
Wenn die EG die Einführung der Währungsunion beabsichtigt 
und diese zum integrierenden Bestandteil des EWR erklärt 
würde, dann würde der Schweizerfranken mit seiner Stabilität 
verSChwinden. Eine zusätzliche Anpassung der Hypothekar-
zinse an das europäische Niveau würde den schon beträchtli-
chen Druck auf die Mieter, die Hauseigentümer und die Land-
wirte noch vergrössern. Die Zinssteigerung der letzten Jahre 
wurde bereits im Interesse der Euro-Kompatibilitätverwirklicht. 
Die Unabhängigkeit im Bereiche der Ausländer- und Asylan-
tenpolitik würde hinfällig. Eine unkontrollierbare Zunahme der 
Ausländer in unserem Lande wäre nach Ablauf der Ueber-
gangsfrist kaum zu vermeiden. Die vollständige Aufhebung 
des Verbotes des Verkaufs von Immobilien an Ausländer 
würde anstatt differenzierter Lösungen zu einer Verteuerung in 
diesem Bereiche führen. Und schliesslich müsste die Schweiz 
jährliCh 300 Millionen Franken in die Kasse der EG bezahlen. 
3. EG-Beitritt: Ich gehe nicht auf diese Option ein, da sie Ge-
genstand der Debatte über den entsprechenden Bericht des 
Bundesrates (cf. Bericht 92.053) sein wird. 
Die Schwächen des EWR-Abkommens: Die Befürworter des 
EWR befinden sich sicherlich in einem Argumentationsnot-
stand. Niemand kann bestreiten, dass die 1990 tes'tgE~le!gten 

bei weitem 
sind, dass Abkommen die Gleichheit der Partner nicht 
rantiert und dass - speziell was die von neuem 
Recht betrifft - die Mitentscheidungskompetenz fehlt Hier 
liegt die eigentliche Schwäche des Abkommens. Die EWR-
Befürworter tun deshalb so, als würde es sich um ein reines 
Handelsabkommen handeln, und verschweigen die Existenz 
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der Artikel 97 bis 104, welche eher ein «Oik1at» als eine «echte 
Partnerschaft., beinhalten. 
Es genügt, den monstruösen Artikel 102 mit der einfachen, in 
Artikel 32 des Freihandelsabkommens von 1972 enthaltenen 
Lösung zu vergleichen, welche es uns gestattet hat, über 
130 Bilateralverträge abzuschliessen. Man versucht, den Um-
stand, dass schliesslich die EG-Organe für uns entscheiden 
werden, herunterzuspielen. Ist man sich eigentlich bewusst, 
dass fremde Gesetzgeber ebenso unangenehm sind wie 
fremde Richter? Unmöglich erscheint auch die Wahrnehmung 
eines allgemeinen «optlng out», wo ein Nein gleichzeitig auch 
für die anderen Efta-Partner Gültigkeit hätte; wo ein Nein Ir-
lands auch für uns verbindlich wäre, selbst wenn wir den ent-
sprechenden Erlass annähmen. 
Diese Ausgangslage ist, gelinde gesagt, politisch pervers. Es 
handelt sich um schwere Eingriffe in unsere Souveränität. in 
unser Selbstbestimmungsrecht Sicherlich ist es zweckmäs-
sig, unsere Gesetze auf das internationale Recht abzustim-
men, aber dann wollen wir es aus eigenem Antrieb tun. Souve-
ränität hat man oder hat sie nicht Wahrscheinlich lag es in der 
Einsicht in diese Schwächen, dass der Bundesrat im Mai die-
ses Jahres beschlossen hat, das EG-Beitrittsgesuch einzurei-
chen. Sicherlich wollte unsere Regierung die Verantwortung 
nicht übernehmen, dem Schweizervolk eine langdauernde 
EWR-Zugehörigkeit zuzumuten. 
Diese Ueberlegungen bestärken mich zusätzlich in der Ueber-
zeugung, dass EWR und EG eng miteinander verbunden sind 
und nicht getrennt werden dürfen. 
Einige Beispiele zu den Folgen des EWR für unser Land: Die 
schwerwiegenden politischen Folgen habe ich schon er-
wähnt Es geht auch um den Einfluss auf unsere Wirtschaft 
Nach dem Gutachten Hauser/Bradke wäre dank dem EWR 
eine erhöhte Wachstumsrate unserer Wirtschaft zu erwarten, 
und zwar um 4 bis 6 Prozent in zehn Jahren. Einerseits scheint 
dies viel zu sein, andererseits muss festgestellt werden, dass 
diese Quote der Fehlerstreuung einer makroökonomischen 
Prognose entspricht 
Es muss schliesslich erwähnt werden, dass Hauser/Bradke in 
ihrem Gutachten ausgesagt haben, dass sie versucht hätten, 
auf eine Fülle von Fragen eine Antwort zu finden. Andere kom~ 
petente Experten Dozenten für Wirtschaftswissenschaften 
wie der bereits erwähnte Professor E Baltensperger - kom-
men zu anderen Schlussfolgerungen und zu Prognosen, weI-
che bei einem EWR-Beitritt von Stagnations- bis zu mässigen 
Rezessionsszenarien reichen. 
Was kann der Standort Schweiz im EWR noch bedeuten? 
Könnte unser Land bei politischer Nichtintegration in Europa 
nicht noch an Attrak1ivität gewinnen, gerade weil es nicht ge-
zwungen wäre, sich der Industriepolitik der EG zu beugen, 
welche in mehreren Sek10ren bekanntlich alles andere als 
über alle Zweifel erhaben ist? Es braucht keine vertiefte Ana-
lyse, um festzustellen, dass die Schweiz im Vergleich mit den 
EG-Staaten das höchste Durchschnittseinkommen, die tiefste 
Arbeitslosenrate und die historisch kleinste Inflationsrate auf-
weist Was die Rahmenbedingungen für eine soziale Lebens-
qualität und für den Umweltschutz betrifft, befindet sich die 
Schweiz in der Spitzengruppe der europäischen Staaten. 
Diese Erfolge sind unter anderem auch dem Umstand zuzu-
schreiben, dass die Regulationsmechanismen bei uns gene-
rell weniger einschneidend sind als in der EG. Die EG profiliert 
sich nämlich dadurch, dass sie sich in den letzten Jahren alles 
andere als wirtschaftsfreundlich erwiesen hat: Regulationen 
und Eingriffe in die Wirtschaftsstruk1ur sind in der EG an der 
Tagesordnung. Letzte Woche hat ein bekannter Finanzboss 
unseres Landes auf das hingewiesen, was wir da alles über-
nehmen müssten, was von der "Brübür" (Brüsseler Bürokra-
tie) komme. 
Eine des EWR - aber auch der EG -
dass eine besteht 
Wettbewerb innerhalb einer freien Mark1wirtschaft gesetzt 
wird. Dadurch wird auf die wichtigste Voraussetzung im Inter-
esse eines wirtschaftlichen Fortschrittes bei gleichzeitiger Er-
haltung von viel Freiheit verzichtet Schon jetzt feh-
len die Beispiele nicht, besonders im Sozialbereich, in den Be-
langen Arbeitsmark1, Industrie, Steuerwesen und Bildung. 

Es sei nochmals klar gesagt: Die EG setzt auf eine Harmonisie-
rung der Märk1e und nicht auf eine Uberalisierung derselben, 
Aber gerade die Uberalisierung stellt die beste Garantie im 
teresse von Fortschritt und Wirtschaftswachstum dar. 
In diesem Zusammenhang erwähne ich das in der Januarses-
sion von Kollege Gadient eingereichte und von Bundesrat Oe-
lamuraz akzeptierte Postulat, welches bessere Rahmenbedin-
gungen für unsere Wirtschaft fordert. In diesem Zusammen-
hang erscheint es dringend notwendig, das Netz von hem-
menden Gesetzen, Vorschriften und Verboten abzubauen, 
welche jegliche wirtschaftliche Initiative verhindern. Anzustre-
ben ist schliesslich auch eine Verbesserung des Investitions-
klimas, was Reformen in allen politischen Bereichen erfordert 
Vor wenigen Tagen wurde uns die Stellungnahme des Bun-
desrates zu diesem Postulat zugestellt - ich zitiere die 
Schlussbemerkung «Sowohl in politischer wie in wirtschaft-
licher Hinsicht hat sich das Umfeld für den WirtsChaftsstandort 
Schweiz in wenigen Jahren grundlegend geändert Unsere 
Nachbarn und Hauptkonkurrenten haben grosse Anstrengun-
gen zur Verbesserung ihrer Rahmenbedingungen unternom-
men und gegenüber der Schweiz aufgeholt Die Schweiz 
muss im Interesse ihrer Wettbewerbsfähigkeit und der Sicher~ 
heit der Arbeitsplätze mit diesen Veränderungen Schritt hal-
ten. Der Bundesrat hat deshalb sowohl im Hinblick auf Europa 
wie in bezug auf die Rahmenbedingungen mit dem in Arbeit 
befindlichen Revitalisierungsprogramm Reformen eingeleitet, 
die geeignet sind, den Weg in eine gesicherte wirtschaftliche 
Zukunft zu ebnen. Die Attraktivität des Standortes Schweiz 
hängt deshalb wesentlich vorn Reformwillen von uns allen 
ab." 
Der Bundesrat weiss also genau, was gemacht werden muss, 
um den Anschluss nicht zu verlieren. Unsere Zukunft hängt 
von unserem Reformwillen ab und nicht von dem, was uns die 
EGdik1iert 
Dies ist der Weg, den es zu beschreiten gilt, um unserer Wirt-
schaft neue Kraft zu verleihen. Dies kann, davon bin ich über~ 
zeugt, auch ohne EWR-Beitritt erreicht werden. 
Die Konvergenz der Hypothekarzinse: Dazu will ich mich nur 
kurz äussern: Eine Niveflierung unserer Zinssätze gegen 
oben, mit allen Folgen, die sich daraus ergeben, erscheint 
sehr wahrscheinlich, und zwar besonders mit der Folge der 
Verteuerung des Kapitals für Industrie. Handwerk, landwirt-
schaft und Immobilien. Eine Produktionsverteuerung und eine 
gleichzeitige Verschlechterung der Konkurrenzfähigkeit sowie 
eine Erhöhung der Preise und der Mietzinse wären weitere Fol-
gen, was natürlich zu Lohnforderungen und damit zu einer Be-
schleunigung der Inflationsspirale führen würde. 
Der freie Personenverkehr: Die Gutachter Hauser und Bradke 
messen diesem Aspek1 grosse Bedeutung zu. Der Zufluss von 
ausländischen Arbeitskräften würde sicherlich zunehmen. Es 
muss nicht verwundern, wenn sich die Arbeitnehmer besorgt 
zeigen und Massnahmen im Bereiche des Arbeitsmark1es for-
dern, bevor sie sich zu einem Ja zum EWR entscheiden. Ein 
Lohndruck scheint unumgänglich zu sein. Die lautstarken For-
derungen nach flankierenden Massnahmen gefährden das 
ganze Abkommen, da ein bedingtes Ja gar kein echles Ja sein 
kann. 
Der freie Personenverkehr wird gerne als absolute soziale Er-
rungenschaft interpretiert Dabei vergisst man, dass zwischen 
freiwilliger und wirtschaftlich forcierter Migration zu unter-
scheiden ist Letztere bringt all jene Probleme der Integration 
Ins lokale Sozialgewebe mit sich, die uns bestens bekannt 
sind 
Der Transitverkehr: In diesem Bereiche befinden wir uns in ei-
ner starken Position. Eine positive wirtschaftliche Entwicklung 
bedeutet effiziente und sichere Verkehrs- und Transportwege. 
Man muss sich fragen, ob unsere Regierung hier nicht 
grosse Konzessionen hat Die EG hat als n"":J"!llUI 

MitgIiE~ds,ch,lft im die Annahme des Tr"lflsital)KClm-
mens gestellt Falls die Neat vom Volke abgelehnt würde, 
könnte der EWR zum Absturz gelangen. Die EG müsste so mit 
unserem Lande verhandeln, wobei unsere Verhandlungsposi-
tion sicherlich wesentlich besser sein dürfte. 
Erasmus-Austauschprogramm: Auf Wunsch der EG geschaf~ 
fen, würde uns dieses Austauschprogramm fünf Millionen 
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Franken jährlich kosten. Es sollte 700 Schweizer Studenten er-
möglichen, ausländische Universitäten zu besuchen, zumin-
dest theoretisch. Die Probleme, die die Realisierung konkret 
erschweren werden, sind in der Ueberfüllung der Universitä-
ten und dem krassen Mangel an Studentenwohnungen zu 
suchen. 
Die Kantone und der EWR: Der Beitritt zum EWR beeinflusst 
nicht nur unsere allgemeine schweizerische Rechtsordnung, 
sondern hat erhebliche Auswirkungen auf unsere föderalisti-
sche Staatsordnung respektive auf die Autonomie der Kan-
tone und der Gemeinden - und dies in weit höherem Masse, 
als allgemein angenommen wird Professor Rainer J. Schwei-
zer, Dozent für öffentliches und Verwaltungsrecht an der 
Hochschule St Gallen, hat dies in seiner Antrittsvorlesung mit 
allem Nachdruck hervorgehoben. 
Der Anpassungsschock: Ich will zu diesem Problem nicht viel 
sagen. Jedenfalls wird dieses Phänomen für unser Land hart 
und von langer Dauer sein, auch wenn sich nicht alle Exper-
ten darüber einig sind. Auch hier bewegen wir uns grundsätz-
lich auf der Basis von Hypothesen und Spekulationen. Je-
denfalls weisen auch Hauser und Bradke in ihrem Gutachten 
auf die Schwierigkeiten einer Anpassung hin, welche sicher-
lich nicht ausbleiben werden. Falls die Anpassung länger als 
die vorgesehenen zehn Jahre dauern sollte. könnte auch das 
vorgesehene Wachstum von 4 bis 6 Prozent nicht erreicht 
werden. Wie lange und schmerzhaft eine Anpassungsphase 
sein kann, zeigen die Probleme nach der Wiedervereinigung 
Deutschlands. 
Zusammenfassend die Folgen des EWR-Beitrittes: Akzeptie-
rung von fremden Gesetzgebern und somit ein konkreter Sou-
veränitätsverlust; ein mögliches, aber ungewisses Wirtschafts-
• wachstum; ein wahrscheinlich einschneidender und traumati-
scher Anpassungsschock; und das Beschreiten eines irrever-
siblen Weges in Richtung EG. 
Die Alternative: Der Beitritt zum EWR und schliesslich zur EG 
ist nicht - wie man glaubhaft machen will- der Weg ins Schla-
raffenland. Mit dem Versprechen einer Zunahme der Real-
löhne versucht man, unser Volk dazu zu bringen, dem EWR 
zuzustimmen. Kompetente Experten halten einen Verzicht auf 
den EWR für unser Land - sowohl politisch als auch wirtschaft-
lich - für vorteilhafter als einen Beitritt. Insbesondere halten sie 
schwere Auswirkungen auf die Einkommens- und Vermö-
genslage für kaum vermeidbar. Die einschneidenden Auswir-
kungen auf unsere Wirtschaft und unsere Politik einerseits und 
die Vorteile eines EWR-Beitrittes andererseits sind sorgfältig 
abzuwägen. Schlagworte idealistischer und ideologischer 
Prägung wie Oeffnung des europäischen Marktes für die 
schweizerische Wirtschaft sagen wenig aus, abgesehen da-
von, dass unsere Wirtschaft schon heute eng mit diesem Markt 
verbunden ist Viele verwechseln die Aufhebung der Wirt-
schaftsgrenzen mit einer Liberalisierung der Märkte. Der tie-
fere Sinn dieser sogenannten Liberalisierung ist indessen die 
Tatsache, dass wir diskussionslos Europarecht zu überneh-
menhaben. 
Es muss mit aller Deutlichkeit gesagt werden: Der Beitritt zum 
EWR kommt nicht einer Liberalisierung der Märkte gleich, son-
dern einer Harmonisierung der Gesetze und einer massiven 
Regulierung. Dem Umstand, dass die Schweiz aus der EG 
Waren für 40 Milliarden Ecu importiert. d. h. zehn Prozent aller 
EG-Exporte. und damit nach den USA und vor Japan zweit-
grösster EG-Kunde ist, wird leider keine Bedeutung beige-
messen. 
Die Stellung der Schweiz ist übrigens auch sehr gut, weil die 
Schweiz der EG einen guten Teil der Agrarproduktüber-
schüsse abnimmt 
Wirtschaftliche Repressalien seitens der EG gegen die 
Schweiz sind kaum zu erwarten, da unsere Wirtschaft weltof-
fen ist Die der EG würden 
unser relativ höherem Masse als dies 
anderen Staaten zutrifft 
Die Diskussion um Europa lässt die Aufmerksamkeit, welche 
die Entwicklung der Weltwirtschaft verdienen würde, in den 
Hintergrund treten. Man beachte in diesem Zusammenhang 
die Entwicklung und Dynamik der traditionell nicht industriali-
sierten Länder, welche immer mehr an Gewicht und Bedeu-

tung gewinnen. Eine Oeffnung Chinas könnte z. B. das Ver-
hältnis Angebot/Nachfrage weltweit dramatisch verändern. 
Mit Blick auf solche Entwicklungsszenarien muss die Schweiz 
gegenüber allen Ländern der Welt offen bleiben. Bei einem 
EWR-Beitritt könnte die Schweiz keine bilateralen Abkommen 
mehr abschliessen. Es besteht die Gefahr, dass die Verträge, 
welche die EG abschliesst und welche auch für uns Geltung 
haben, nicht liberaler Prägung sein könnten, sondern in ihrer 
Auslegung lediglich die Interessen der grossen Industrien 
wahren würden, besonders in den Bereichen Automobil und 
Elektronik. Die Schweiz muss der Entwicklung Europas niCht 
gleichgültig gegenüberstehen. auch wenn sie auf einen EWR-
respektive EG-Beitritt verzichtet Ganz im Gegenteil! Die 
Schweiz muss sich anstrengen, um auch gegenüber Europa 
konkurrenzfähig zu bleiben. 
Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für unsere Wirt-
schaft, die Angleichung gewisser Normen an diejenigen der 
EG und eine Neustrukturierung unserer Immigrationspolitik 
gehören zu den wichtigsten Nahzielen unserer zukünftigen 
Politik. Auch wenn die Verwirklichung dieser Aufgaben lange 
dauern und schwierig sein wird, darf nicht vergessen werden, 
dass der wirtschaftliChe Vorsprung nur bei Aufrechterhaltung 
unserer politischen und wirtschaftlichen Souveränität einge-
halten und sogar ausgebaut werden kann. Der langsame eid-
genössische Gesetzgebungsprozess mag hierbei seine 
Nachteile haben. Andererseits hat er uns aber in der Vergan-
genheit sicherlich mehrmals vor durch Ueberstürzung beding-
ten Fehltritten bewahrt 
Hier muss ich alle meine Vorbehalte und Bedenken gegen-
über der Art und Weise, wie Eurolex behandelt wird, anmel-
den, was mich dazu bewogen hat, grundsätzlich gegen alle in 
diesem Zusammenhang unterbreiteten Vorlagen zu stimmen . 
Ich habe ausgiebig den Weg aufgezeigt, der meiner Meinung 
nach von unserem Land zu beSChreiten ist Um die Ziele bei ei-
nem Nichtbeitritt zum EWR und zur EG erreichen zu können, 
sollte man dem Bundesrat den Auftrag erteilen, ein alternati-
ves Gesetzrevisionspaket auszuarbeiten und vorzulegen -
was er eventuell nach dem 6. Dezember 1992 sowieso ma-
chen muss -, welches die gleichen oder zumindest ähnliche 
Vorteile wie ein EWR-Beitritt unter Wahrung der Souveränität 
gestatten würde. 
Abschliessend will ich einen Abschnitt von Seite 50 der Bot-
schaft 92.052, Band 1, zitieren: «Dass das EWR-Abkommen 
nicht in allen seinen Teilen den Grundsatz der Gleichheit der 
Vertragsparteien respektiert und insbesondere keine Mit-Ent-
scheidung vorsieht, ist eine Tatsache.» Und weiter: «Die ver-
fügbare institutionelle Struktur sollte uns die Möglichkeit ge-
ben, auf die zukünftige Entwicklung des EWR Einfluss zu neh-
men, abernicht, diese gemeinsam mit der EG zu bestimmen.» 
Bei diesem Verhandlungsresultat gab es für den Bundesrat 
nur zwei MögliChkeiten: den Verhandlungstisch verlassen 
oder den EG-Beitritt anstreben. Die erste Möglichkeit mag er 
ausgeSChlossen haben, um die anderen Efta-Partner nicht in 
Schwierigkeiten zu bringen. Er hat sich wahrscheinlich des-
halb für die Flucht nach vorne entschlossen, vielleicht in der 
Hoffnung - die ich teile dass das Schweizervolk am 6, De-
zember 1992, wie oft in der Vergangenheit, mit Vernunft, Weis-
heit und politischer Intuition entscheiden werde. 
Jedenfalls bin ich bereit, im Interesse der Aufrechterhaitung 
der Unabhängigkeit meines Vaterlandes Konzessionen zu 
machen. Ich bin nicht bereit, einen Teil unserer Freiheit zu 
«verkaufen», um wirtschaftliche Vorteile einzuhandeln, die zu-
dem lediglich hypothetisch und noch zu beweisen sind. Für 
mich jedenfalls ist das EWR-Abkommen mit seinen 129 Arti
keln - 123 Artikel hat unsere Bundesverfassung -, seinen 
49 Protokollen und allen Anhängen, insgesamt 971 Seiten, 
unseres Landes unwürdig. 

bitte Sie, meinem 
,.,h~~riif~h werden auch Sie, 
niessen können. 

Präsidentin: Ich habe nach Ablauf von 50 Minuten - Sie ha-
ben inzwischen noch länger gesprochen - ausgerechnet, was 
45 mal 50 macht, und bin auf etwa acht halbe Redetage zu fünf 
Stunden gekommen. Ich bitte Sie, sich dieser Rechnung be-
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wusst zu sein, wenn Sie die Länge Ihrer Voten endgültig fest-
legen. 
Ich darf inzwischen bei uns Herrn Bundespräsident Felber 
und Herrn Bundesrat Koller begrüssen. 

Rüesch: Der EWR-Vertrag hat einen politischen und einen 
wirtschaftlichen Teil. Das Schwergewicht des Vertrages liegt 
meines Erachtens auf der wirtschaftlichen Seite, dies im Ge-
gensatz zu einem allfälligen EG-Beitritt, bei welchem insbe-
sondere mit Blick auf die zukünftige Entwicklung das politi-
sche Moment im Vordergrund steht 
Es ist deshalb gerechtfertigt, die Notwendigkeit des Abschlus-
ses des EWR-Vertrages vorerst einmal von wirtschaftlicher 
Seite her zu betrachten. Dabei geht es weniger um eine Be-
trachtung des Vertrages in bezug auf die heutige Rezession 
ais vielmehr um eine Würdigung des Vertrages mit Blick auf 
unsere wirtschaftlichen Grundbedingungen. Welches sind 
diese? 
Im Rahmen des Humankapitals gehören wir immer noch zur 
Spitze auf dieser Welt Die Arbeitsmoral bei uns ist im interna-
tionalen Vergleich sehr gut Gemäss eines Berichtes des Gen-
fer Berl-Institutes liegt die Schweiz in der Arbeitnehmerqualifi-
kation von allen Ländern der Erde an zweiter Stelle, nach Sin-
gapur und vor Taiwan und Japan. Unsere Berufsbildung ge-
niesst international immer noch ein hohes Ansehen. 
Doch ruhen wir uns auf dem Bildungssektor bitte nicht auf den 
Lorbeeren aus. Wer sich auf seinen Lorbeeren ausruht, trägt 
sie auf der falschen Seite. Die anderen Nationen haben aufge-
holt, und ohne neue Anstrengungen vor allem im Weiterbil-
dungssektor-werden sie uns eines Tages überholen. Sie wer-
den uns ziemlich bald überholen, wenn wir die Bildungs- und 
Forschungspolitik nicht international öffnen. Der EWR-Vertrag 
mit seiner flankierenden horizontalen Politik bietet uns diese 
Möglichkeit der Oeffnung in der zentralen Forschungs- und 
Bildungspolitik in Europa 
Andere Rahmenbedingungen sind für unsere Wirtschaft im 
Verhältnis zum Ausland immer schlechter geworden. Unsere 
Stempelsteuerpolitik hat dem Finanzplatz Schweiz schwer-
sten Schaden zugefügt; während verschiedene OECD-Staa-
ten die steuerlichen Belastungen der WirtSChaft abgebaut ha-
ben, sind diese bei uns verschärft worden. Die Bruttostaats-
quote betrug 1960 noch gut 27 Prozent des Bruttosozialpro-
duktes, heute sind es über 40 Prozent. Die Marginalbelastung 
hoher Einkommen ist gestiegen, die Leistungsbereitschaft 
und die Möglichkeit für Innovationen werden damit gehemmt 
In der Umwe!tgesetzgebung und in der Raumplanung betrei-
ben wir einen Perfektionismus, der da und dort zum Vollzugs-
notstand geführt hat Baubewilligungsverfahren, die im Aus-
land in drei Monaten erledigt sind, dauern bei uns drei Jahre, 
Es muss uns nicht wundern, wenn Base! sein Biotechnikum 
ins Ausland verloren hat, wenn die Zunahme schweizerischer 
Forschungsaufwendungen im Ausland grösser ist als in der 
SChweiz und verschiedene Firmen die Verlegung von Arbeits-
plätzen ins Ausland planen. 
Mit der Verwirklichung des gemeinsamen Marktes in Europa 
erwachsen unserer Exportwirtschaft neben den innenpoliti-
schen auch noch Hürden. Diese lassen sich 
mit dem EWR-Vertrag beseitigen. Ohne EWR-Vertrag müsste 
zurn Beispiel ein Chemieunternehmen für ein neues Medika-
ment die Zulassungsprozedur in 19 Ländern einleiten, ein Ver-
fahren, das Jahre in Anspruch nimmt Mit dern EWR-Vertrag 
gelangt die schweizerische Zulassung ohne weitere I=orrnali-
tät in 19 Ländern zur Anerkennung. Es ist aufgrund solcher 
Beispiele offensichtlich, dass ohne EWR-Vertrag die Verlage-
rung von Arbeitsplätzen ins Ausland unvermeidlich wäre. 
Herr Morniroli mag recht darin haben, dass der wirtschaftliche 
Gewinn des EWR-Vertrages nicht quantifizierbar ist Aber ei-
nes ist sicher: dass unsere Chancen ohne 

Es 

sässen. 
nlcüt't,,:;n Chancen, wie sie aUe ",n,n",,'pn vel1:ra.QSipar 

Was wir im kommenden an 
stung wird schliesslich entscheiden, ob wir den 
Wettbewerb gewinnen oder nicht. Deshalb sind die Rahmen-

bedingungen für unsere Wirtschaft so rasch als möglich zu 
verbessern. Wenn wir sie verbessern, haben wir Gelegenheit. 
im freien Markt von den Wettbewerb auch zu ge
winnen. 
Leider hat die Diskussion über den EWR-Vertrag 
gewirkt Auf bei den Seiten wurden Schlagworte laut; man 
zeigt mit dem Finger auf den Gegner. Die Vorlage ist zu ernst, 
als dass sie mit Emotionen erledigt oder durchgeboxt werden 
darf. 
Der EWR-Vertrag hat Vor- und Nachteile. Je nach Gewichtung 
kann der einzelne zu einem Ja oder zu einem Nein kommen. 
Für mich schlägt das Zünglein an der Waage eindeutig zugun-
sten des Vertrages aus. Der Vertrag gibt uns per saldo grosse 
wirtschaftliche Möglichkeiten, ohne dass der politiSChe Preis 
allzu gross ist 
Insbesondere die Landwirtschaft bleibt ausgeklammert Trotz-
dem herrschen in der Landwirtschaft noch viele Aengste vor. 
Es ist deshalb richtig gewesen, dass wir heute morgen zuerst 
die Direktzahlungen bereinigt und für die Bergbauern weitere 
Hilfe beschlossen haben. Wir haben damit den EWR-Vertrag in 
den Verhandlungen, wie das gesagt worden ist, nicht etwa 
marginalisiert Die Bereinigung der Differenzen in der Land-
wirtschaftspolitik ist eine Voraussetzung für die Zustimmung 
der Landwirtschaft zum EWR. 
Was die mangelnde Mitbestimmung für neues Recht anbe-
trifft, so ist einfach zu sagen, dass diejenigen irren, die glau-
ben, dass wir bei einem EG-Beitritt wesentlich mehr zu sagen 
hätten. Dafür wäre unser Gewicht auch in der EG zu gering. 
Der Glaube, wir könnten die EG in unserem Sinne «umkrem-
peln", entspringt helvetischer Selbstüberschätzung. Herrn 
Morniroli muss ich aber sagen, dass wir jene Unabhängigkeit, 
der er nachtrauert, auch im Alleingang verlieren, weil wir so 
und soviel EG-Recht im sogenannten autonomen Verfahren 
nachvollziehen müssen und gar keine andere Wahl haben; die 
wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Entwicklung 
Europas hat den einzelnen Staaten so und soviel Unabhängig-
keit weggenommen, ob sie es wollen oder nicht 
Wir haben bei der Behandlung der Eurolex-Vorlagen gesehen, 
dass die EG in manchem Bereich ügerreguliert Die jährliche 
Kontrolle aller Motorfahrzeuge zum ~eispiel, die wir im EWR 
akzeptieren müssen, ist eine Illusion. Sie wird in Palermo nie 
so gehandhabt werden wie in Zürich. Ein grosser Architekt Eu-
ropas, Helmut Schmidt, hat kürzlich in einem Vortrag folgen-
des ausgerufen - ich sage bewusst, ausgerufen «Der Gehalt 
an Hefe im Bier geht die Kommission in Brüssel nichts an, sie 
soll die Finger davon lassen. Selbst mein geliebter Schnupfta-
bak wird demnächst in Brüssel einheitlich geregelt, beim Kau-
tabak sind sie schon daran!» Soweit Helmut Schmidt, ein Ar-
chitekt Europas. 
Ich möchte mit Helmut Schmidt zusammen hoffen, dass der 
Ausgang der Abstimmungen in Dänemark und in Frankreich 
dem berühmten Subsidiaritätsprinzip endlich zum Durch-
bruch verhilft und man irn Rahmen des zu übernehmenden 
EWR-Rechts das Stichwort Deregulierung wieder kennt Man 
hat überreguliert, wie bei uns übrigens auch; aber ich hoffe, 
dass die beiden erwähnten Abstimmungen eine Kenrtwende 

der EG bringen werden. 
Es ist bedauerlich, dass die Nachteile, welche dieser 
mit sich bringt, in der Botschaft verniedlicht oder sogar über-
gangen werden. Der Schweizer ist allergisch auf das Kleinge-
druckte. Wenn man gar etwas verschwiegen hat, so wird er 
misstrauisch. Wenn man vom Werk überzeugt ist, kann man 
ruhig alle Vorteile und alle Nachteile auf den TIsch legen und 
Bilanz ziehen. Wenn wir heute dem EWR-Vertrag zustimmen, 
so sehen doch viele Mitbürgerinnen und Mitbürger den Stel-
lenwert ganz anders, als der Bundesrat dies tut 
In der EWR-Botschaft heisst es in der 1"l~mrnprlta!qSIJ 

Seite «Wir betrachten unsere 
letztes 

Zwischenstation 
vorbehaltlosen MitgliE~dsch,3.ft in der EG führen 
Dieser Satz, meine Herren Bundesräte, ist zurückzuweisen. 
Sehr viele Schweizerinnen und Schweizer sind bereit, dem 
EWR beizutreten - aber unter der Bedingung, dass er eine ei-
genständige Lösung ist Diese Schweizerinnen und Schwel-
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zer betrachten den EWR weder als Vorhimmel zur ewigen Se-
ligkeit, wie das der Bundesrat tut, noch als Vorhölle zur ewigen 
Verdammnis, wie das Herr Blocher meint. Wir sehen im EWR 
einen Raum, der auf Dauer von uns bewohnt werden kann. Ob 
wir später eine Vollmitgliedschaft zur EG beschliessen, hängt 
vom Verhandlungsergebnis ab. Deshalb ist der Ausdruck 
«vorbehaltlose Mitgliedschaft» der Schweiz in höchstem 
Grade unangemessen. 
Der EWR-Vertrag ist denn auch keine <,verlobung» mit der EG, 
der zwangsläufig eine "Heirat» folgt, wie in Bern schon zu hö-
ren war. Der EWR kann höchstens mit einem Konkubinat ver-
glichen werden, um dieses Bild weiterzuführen, aber mit ei-
nem Konkubinat, das sich auf eine gemeinsame Küche und 
ein gemeinsames Esszimmer beschränkt und nicht mehr um-
fasst und das gekündigtwerden kann. Es ist deshalb gut, dass 
der Nationalrat zum Integrationsbericht entsprechende Zu-
satzberichte verlangt hat, damit der Bundesrat entgegen sei-
nem Credo vom vorbehaltlosen Beitritt in der EWR-Botschaft 
gezwungen ist, weitere Alternativen aufzuzeigen, die er uns 
präzisieren muss. 
Der EWRNertrag ist bei allen Nachteilen, die dieses Werk in 
sich hat, eine optimale Lösung. Es ist den Herren Bundesrä-
ten, die verhandelt haben, und der Verhandlungsdelegation 
unter Herm Blankart zum Ergebnis nur zu gratulieren. Wenn 
vorhin gesagt worden ist, man habe die Ziele nicht erreicht: 
Man hat die Ziele in hohem Masse erreicht, in ganz hohem 
Masse, wie ich dies Überhaupt nicht für möglich gehalten 
habe. 
Im Sinne dieser Korrekturen zur Haltung des Bundesrates vo-
tiere ich für Eintreten auf die Vorlage und für den Beitritt zum 
EWR 

peen permet une pause; d'autres diront qu'll marque une 
etape dans la mise au point de I'architecture europeenne. 
Apn3s Maastricht et ses incertitudes, dans un temps ou 
s'ebauchent de nouvelles strategies pour l'Europe, I'EEE re-
presente une opportunite cl ne rater sous aucun pretexte. 
Pour la Suisse, experimenter I'EEE, c'est poursuivre la politi-
que pragmatique qui lui reussit si bien. En d'autres termes, en 
devenant partenaire de I'Espace economique europeen, la 
Suisse, si elle fait peau neuve, ne renonce arien de ce cui 
constitue sa personnalite originale. Le coeur de notre vieux 
pays continuera cl battre au rythme des organes, des institu-
tions dont nous I'avons dote. On a pu le verifier a la leature des 
textes d'Eurolex, I'insertion du droit communautaire dans no-
tre droit national s'apparente plus, cl quelques exceptions 
pres, a une formalite qu'a une reforme en profondeur. Or, si les 
preoccupations legitimes de nos concitoyens confrontes cl 
I'inconnu de changements parfois difficiles cl percevoir dans 
leur dimension et leurs effets reels vont peu aux modifications 
institutionnelles, en revanche elles prennent un tour pratique. 
Quelles seront, s'interrogentnos concitoyens, les consequen-
ces de I'EEE dans notre vie quotidienne, sur nos revenus, sur 
notre pouvoir d'achat? L'expectative s'est faite plus particulie-
rement inquiete dans les regions frontalieres du pays, singu-
lierement dans celles les moins favorisees economiquement, 
et se module naturellement selon la situation sociale des indi-
vidus. En effet, a I'ouverture des frontieres, en application du 
principe des quatre libertes de l'Accord EEE, les regions peri-
pheriques de la Suisse seront en premiere ligne sur le front de 
la concurrence commerciale entre partenaires europeens. Je 
pense que ce ne sera pas faire montre d'une inquietude depla-
cee que de prevoir dans un premier temps des difficultes sup-
plementaires pour I'economie de ces regions. Des lors, un 
renforcement eible de la politique regionale de la Gonfedera-
tion est souhaitable. Temporairement, iI y aurait lieu d'attenuer 
des flechissements economiques regionaux dus au choc de 
I'ouverture des frontieres cl des produits et des services offerts 
a des prix allant parfois du simple au double, prix suisses et 
etrangers compares. Des aides aux cantons concernes par 
une perte de substance fiscale doivent etre envisagees, 
comme il faudra prevoir de soutenir certains commerces et 
PME, cela sans deroger aux regles de I'economie de marche. 
Pour ces prives, la solution se presentera peut-etre sous la 
forme d'allegements fiscaux ponctuels. Gela pose, je reste 
persuade que I'application des quatre libertes n'engendrera 
pas de problemes insurmontables, y compris materiels, sous 
reserve des points sensibles que j'at cites. 
Je suis partisan de longue date de la participation la plus ac-
tive de la Suisse a la construction europeenne dont I'Espace 
economique europeen forme un des elements sinon un des 
fondements. Cependant, j'entends que ma conviction euro-
peenne ne doit rien ou le mo ins possible au romantisme mais 
tout au sentiment qu'une cooperation etroite des Etats du 
continent est garante de paix, qu'elle correspond culturelle-
ment a la nature des choses, qu'elle s'impose economique-
ment et qu'enfin elle participe a Ja prosperite generale. L'EEE 
est une opportunite de rapprochement qu'il faut saisir. De I'in-
terieur de l'Espace economique nous serons mieux en-
core que jusqu'ici pourtravailler a I' amarrage des pays de l'Eu-
rope centrale et orientale qui ne peuvent etre laisses a eux-
memes, sans perdre de vue non plus les defis politico-econo-
miques que posent les pays en vole de developpement. 
En conclusion, je reste convaincu que le 6 decembre 19921e 
peuple suisse fera oeuvre utile en suivant ses autorites et 6n 
ratifiant le Traite sur I'Espace economique europeen. 

Gadient: Unsere Zeit ist von tiefgreifendem Wandel geprägt, 
der die Daseinsvoraussetzungen in mannigfachen Bereichen 
nachhaltig verändert hat und weiterhin verändern wird. 

wir uns auf das besinnen, was diese VC>,r",r,t'1"'f\ 

verursacht hat, dann mussten wir daraus 
dass Zukunft nicht einfach Schicksal zu sein 
ist jedoch stets die Tat und nicht das Laisser faire. Denis 
Rougemont meinte: "La decadence d'une societe commence 
quand I'homme se demande 'que va-t-il arriver?' au lieu de se 
demander 'que puis-je faire?'» 
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Der Handlungsbedarf im Schweizerhaus ist heute sichtbar, 
wenn wir es der Nachwelt wohnlich und geachtet erhalten wol-
len. Aber nicht nur wir, sondern auch das weite Feld der Pro-
bleme, die in unserem ureigenen Interesse einer Lösung zu-
geführt werden müssen, haben sich grundlegend verändert 
Was für unser Verhalten in einem Europa der Konfrontation 
Gültigkeit hatte, braucht in einem Europa des grenzüber-
schreitenden Schulterschlusses und der Kooperation keines-
wegs mehr zuzutreffen. 
Wenn wir einen Blick über die Landesgrenzen werfen - und 
wie berechtigt, ja zwingend ist dies in Anbetracht der Fülle 
grenzüberschreitender Probleme! -, dann steht ohne Zweifel 
die Frage unserer europäischen Zukunft im Vordergrund. Der 
schweizerische Wohlstand beruht schon heute in wesentli-
chem Umfang auf den Wirtschaftsbeziehungen mit den EG-
Staaten. Und es ist nicht verwunderlich, dass die wirtschaftli-
chen Perspektiven die Europadiskussion heute weitgehend 
bestimmen. 
Ein Mitgehen der Schweiz in der europäischen Integrationsdy-
namik wird aber nicht nur aus wirtschaftlichen Gründer zur 
Zukunftsfrage für unser Land - die Schweiz ist mit Europa und 
dessen Kultur untrennbar verbunden. 
Seit dem Zweiten Weltkrieg ist in Europa ein Zivilisationspro-
zess ohne Beispiel im Gange. Ueber 300 Millionen Europäer 
besinnen sich heute auf das gemeinsame Erbe; dieser Bezug 
kommt schon in der Präambel zum EWR-Vertrag zu bestim-
mendem Ausdruck. Die Vertragspartner heisst es da - han-
deln in der Ueberzeugung, «dass ein Europäischer Wirt-
schaftsraum einen Beitrag zur Errichtung eines auf Frieden, 
Demokratie und Menschenrechte gegründeten Europas lei-
sten wird". Sie verpflichten sich auch, im Bekenntnis zur ho-
hen Priorität zu handeln, die sie den Beziehungen zwischen 
der Europäischen Gemeinschaft, ihren Mitgliedstaaten und 
den Efta-Staaten zuerkennen, «welche auf Nachbarschaft, 
den traditionellen gemeinsamen Werten und der europäi-
schen Identität beruhen». 
Frieden, Demokratie und Menschenrechte als elementare, un-
serem Staate inhärente Werte werden zur gesamteuropäi-
schen Lebensgrundlage. 
Und in dieser Stunde gibt es bei uns noch Leute, die diese 
Werte sozusagen als schweizerisch-nationales Pachtgut un-
serer alleinigen Verwaltung vorbehalten möchten. Dabei wer-
den sie - richtig verstanden - durch die Integration in keiner 
Weise gefährdet Im Gegenteil, gerade über die europäische 
Fortentwicklung und Vertiefung werden sie neuen Inhalt und 
Bestandessicherung finden. Die auf solcher Kraft und Einsicht 
beruhende europäische Integration wird denn auch die politi-
sche und kulturelle Vielfalt, welche letztlich und vor allem den 
Reichtum Europas ausmacht, stärken. Wir brauchen dem-
nach ebensowenig um unsere nationale und kulturelle Identi-
tät zu fü rchten. 
Es mag in diesem Zusammenhang von Interesse sein, dass 
auch die Europäer lebhafter für ihre Regionalkulturen enga-
giert sind als für die kulturelle Einheit Europas. Es ist - mit den 
Worten von Professor Hermann Lübbe - «die Kultur unserer 
kleinen Herkunftswelten, die das europäische Kulturbewusst-
sein prägt», 
Nach 1945 fand sich Europa unterder Kuratel einer aussereu-
ropäischen und halbeuropäischen Macht, beide - nach Tho-
mas Mann - nicht erwachsen genug, um die ihnen aufgebür-
dete Aufgabe bewältigen zu können. Europa musste aus eige-
ner Kraft seinen Weg suchen und finden. Bereits heute ist 
dabei ein historisch einzigartiges Mass an Integration ent-
standen. 
Seit 40 Jahren haben wir ohne EG-Mitgliedschaft vom einmali-
gen Friedenswerk, das uns die europäische Integration ge-
bracht hat, profitiert Die europäische Integration hat die vor-
her verfeindeten Nationen in eine Gemeinschaft der Versöh-

überführt, die ihre Konflikte friedlich und nach 
Verfahren Aus bescheidenen AnfÄr,nt'>r1 

bis hin zu den von Maastricht eine 
sphäre des Vertrauens Partnerschaft entstanden, 
dank welcher jahrhundertealte Rivalitäten und Feindseligkei-
ten der Gemeinschaft und der Solidarität gewichen sind. 
Aber auch gegenüber Osteuropa qualifizierte sich die europäi-

sehe Integration als Element der Stabilität und der freiheitli-
chen Attraktivität Nach dem Fall der Mauer und dem Zusam-
menbruch des Sowjetimperiums mobilisierte die Europäische 
Gemeinschaft alle verfügbaren Kräfte und Mittel, um den Oe-
mokratisierungsprozess und die wirtschaftlich prekären Ver-
hältnisse in den mittel- und osteuropäischen Staaten ideell 
und materiell zu unterstützen, zu verbessern und selbst den 
zum seinerzeitigen Erzfeind gehörenden Nachfolgestaaten 
der Sowjetunion solidarisch Hilfe zu leisten. 
Grösste und gemeinsame Anstrengungen werden in dieser 
Hinsicht weiterhin nötig sein. Es gilt, eine Aufgabe zu bewälti-
gen, die in ihrer Finalität weit über das wirtschaftliche Spek-
trum hinausgeht Es geht um die langfristige politiSChe Stabili-
tät und die Sicherung eines menschenwürdigen Daseins, ins-
besondere auch der Bevölkerung der ost- und mitteleuropäi-
schen Staaten. 
Diese Dimension wollen wir uns vergegenwärtigen, denn sie 
wird letztlich auch das Schicksal unseres ganzen Kontinentes 
und damit dasjenige unseres Landes bestimmen. Ueber den 
EWR werden wir in gemeinsamer Anstrengung die Kräfte und 
Synergien entwickeln können, um die ökonomische Kohäsion 
gesamteuropäisch in wünschbarem Masse zu festigen. 
Mit Hilfe der Integration sind die Westeuropäer aber auch zu 
geaChteten Partnern in der internationalen Politik geworden. 
Der europäische Einigungsprozess hat Formen des Gemein-
schaftsbewusstseins geschaffen, die einem Rückfall in natio-
nalistische Egoismen entgegenwirken, wie die Arbeitsgruppe 
Europäische Verfassung feststellt Anderseits haben verschie-
dene EG-Staaten inzwischen selber deutlich gemacht, dass 
mehr demokratische Mitbestimmung zwingend wird; die EG 
wird auch ihr Schrittmass auf dem Weg zur Union überdenken 
müssen. 
Ist es in Würdigung dieser Entwicklung und Herausforderung 
noch zu verantworten, abseits zu stehen? Ist es zudem nicht 
so, wie Adolf Muschg mahnte, dass es sich gerade ein Klein-
staat, weniger als alle andern, nicht leisten kann, provinzielle 
Politik zu betreiben? Kann es ihm folgend nicht sein, dass wir 
nicht Teil des Problems bleiben, sondern Teil seiner Lösung 
durch unseren Beitrag werden? , 
Im Januar 1989 ist seitens des EG-Kommissionspräsidenten 
erstmals der Gedanke über eine strukturierte Partnerschaft 
zwischen EG und Efta vorgetragen worden. Er bildete die 
Grundlage für umfangreiche Verhandlungen, welche nun zum 
Abschluss des Vertrages über den Europäischen Wirtschafts-
raum führten. Das Resultat liegt ohne Zweifel- vor allem im in-
stitutionellen Bereich - wesentlich unter unseren recht hoch-
gesteckten Verhandlungszielen. Aber es ist nach meiner 
Ueberzeugung, wenn man es gesamthaft würdigt, annehmbar 
geblieben. 
Der EWR-Vertrag entspriCht tür uns einer wirtschaftlichen Not-
wendigkeit Er sichert uns die Teilnahme am europäischen 
Binnenmarkt Im übrigen Umfeld bleibt uns die Sphäre einer 
autonomen Aussenhandelspolitik erhalten. Die Agrarpolitik 
wird grundsätzliCh ausgeklammert, aber wir erhalten im Rah-
men des Gatt Verbündete, auf deren Mithilfe wir angewiesen 
sind. Der EWR führt im übrigen weder zum Freihandel mit 
Landwirtschaftsprodukten noch zu einer Uebernahme der 
EG-Agrarpolitik. Auch andere sensible Bereiche wie Neutrali-
tät, Aussen- und Sicherheits politik, Steuer- und Währungspoli-
tik sind ausgeklammert 
Der EWR-Vertrag stellt die volle Teilnahme der Efta-Staaten an 
allen Aktivitäten der EG in den Bereichen der allgemeinen und 
beruflichen Bildung sowie an den Jugendprogrammen sicher; 
er vermittelt damit zusätzliche Bildungsimpulse. Er sichert im 
Ausbildungsbereich eine vermehrte Mobilität, die wir heute 
auch in unserem Lande immer wieder vermissen. Das sind nur 
einige Hinweise auf den Inhalt des Abkommens. 
Der EWR-Vertrag enthält substantielle Schutzklauseln 

Einer 
des auf den EWR ist damit vorgebeugt Kollektives 
«opting out" und Kündbarkeit des Vertrages sichern unsere 
Bewegungsfreiheit 
Ohne Souveränitätsverlust - ich wollte das Herrn Kollege Mor-
niroli, der jetzt leider nicht da ist, zugestehen - gibt es keine in-
ternationale Zusammenarbeit solcher Art und solcher Dimen-
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sion. Das ist nicht eine Frage des Ob, sondern des Wieviel. 
Und das, was von uns diesbezüglich mit dem EWR-Vertrag er-
wartet wird, scheint mir, im Gegensatz zu Kollege Morniroli, 
tragbar. 
Der EWR tangiert die schweizerische Souveränität, jawohl. Im 
Kerngehalt aber - und darauf kommt es letztlich an sind in-
dessen weder der Föderalismus noch die Institutionen der di-
rekten Demokratie gefährdet Der Alleingang ist für uns keine 
Alternative und bietet vor allem daran gilt es eben auch zu 
denken - keine Besitzstandgarantie für Trittbrettfahrer. Es 
wäre für unser Land auf lange Sicht folgenschwer, sagte Herr 
Bundesrat Koller sinngemäss, wenn wir die grosse europäi-
sche Begegnung am Ende des 20. Jahrhunderts verpassen 
sollten. 
Mit der Verwirklichung des Europäischen Wirtschaftsraumes 
und unserer Teilnahme daran werden wir auch den nationalen 
Zusammenhang stärken, und darin liegt eine wahrhafte 
Chance für unser Land. Dabei werden wir vielleicht auch ent-
decken, dass unsere Aussenpolitik in Europa nicht länger eine 
solche bleiben muss, dass sie sich vielmehr langsam, aber si-
cher in eine Teilnahme an der gemeinsamen Führung der eu-
ropäischen Innenpolitik wandeln kann. 
Der Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker hat sogar die Ver-
wandlung der bisherigen Aussenpolitiken in eine Weit-Innen-
politik anvisiert. Wir müssen die politischen Zielsetzungen in 
dieser Wendezeit langfristig, mindestens aber auf die Anliegen 
der nächsten Generation ausrichten. 
Politischer Pragmatismus ist unvermeidlich. Er darf in unse-
rem Lande aber nicht zur bestimmenden Kraft werden; denn 
«ohne eine höhere Idee,. - sagt Dostojewski - "kann weder ein 
Mensch noch eine Nation fortbestehen». Dazu brauchen wir 
prospektives Denken, aber auch eine Reform der politischen 
Strukturen, ein stärkeres Engagement unseres Landes bei der 
Lösung weltweiter Probleme. So muss es auch unsere Ver-
pflichtung sein, auf dem Wege zu einem demokratisch legiti-
mierten Europa der Regionen unseren Beitrag zu leisten und 
eine aktive Rolle zu übernehmen. 
Der EWR ist ein selbständig operables Gebilde. Er führt zur 
faktischen und rechtlich abgesicherten Teilnahme der 
Schweiz in der europäischen Partnerschaft, in der wir unseren 
Beitrag für das Europa von morgen leisten können. Das aber 
scheint mir ein ebenso berechtigtes Anliegen wie die Frage 
nach dem wirtschaftlichen Vorteil. 
Ich bin für Eintreten und Zustimmung zur Vorlage. 

M. Delalay: Dans la question de la position de la Suisse dans 
le processus rapide de I'integration communautaire en Eu-
rope, le Conseil federal lui-meme a passe depuis 1988 par 
tous les stades de la reflexion. Analysant la situation dans un 
rapport etabli il y a quatre ans, iI a demontre I'urgente neces-
site d' adapter de fa<;:on unilaterale notre legislation pour la ren-
dre compatible avec celle de nos voisins et pour eviter d'etre 
oblige d'adherer a la Communaute economique europeenne. 
Dans un deuxieme stade, iI a negocie le Traite sur l'Espace 
economique europeen, et cela dans des conditions difficiles, 
POUf enfin aboutir cette annee ademander I'ouverture de ne-
QOl:;laitioflS an vua d'une adhesion a la Communaute euro-
peenne. 
Si ce n'etaient les bouleversements mondiaux et I'acceleration 
du processus d'integration, nous pourrions qualifier cette pro-
gression fulgurante par rapport a nos moeurs et a nos habitu-
des et ces changements rapides de cap comme un manque 
de constance dans I'action politique. Le choil< de notre mode 
de rapprochement avec I'Europe est essentiel pour I'avenir de 
notfe pays. 11 faut cependant, aujourd'hui, en relativiser la por-
tee et cela sous deux aspects. 
Rappelans premierement que nos voisins europeens oe sont 

des extraterrestres sauvages et Dans notre 
ne brasde 

mais nous nous de 
parlent pour la plupart nos langues n"'lnr''''l~''' 

so nt meme race que nous si ce n'est de meme culture. 11 
suffit d'ailleurs de consulter n'importe quel atlas pour remar-
quer que l'Europe n'est que le minuscule appendice occiden-
tal d'un continent enorme, !'Asie, beaucoup plus vaste et peu-

pie des trais quarts des habitants de notre planete. 11 faut da ne 
garder des ordres de grandeur. N'oublions pas non plus que 
les Europeens dont nous sommes ont eu Ja facheuse et persis-
tante habitude de se declarer, a chaque quart de siede. des 
guerres sanglantes et devastatrices dont deux exemples nous 
ont ete donnes dans les 25 annees qui on! precede le debut 
du processus d'integration. 
Ce rapprochement des nations de notre continent ne saura!t 
donc atre ignore par nous, sous peine de constituer un coupa-
ble retus d'apporter notre contribution au maintien de la paix 
et de la securite sur notre propre terre. Car mame si nous 
avons ete epargn6s des conflits armes, fien n'indique que si 
les nationalismes hostiles ou I'agitation extremiste reprenaient 
le dessus, nous serions indefinimenttenus a I'ecart de nouvel-
les mises ci feu et ci sang de sinistre memoire. 
Ma deuxieme observation preliminaire est que mame si I' enjeu 
est de taille, quelle que soit la solution que nous choisissons, 
de cavalier seul a l'adMesion a la Communaute, rien n'est ja-
mais definitivement acquis et taus les chemins sont pratica-
bles sans catastrophe nationale irreversible. Une voia solitaire 
avec une reelle volonte d'ouverture, d'adaptation et d'euro-
compatibilite est un chemin possible, mame s'i( prl3Sente de 
grands dan gers. Car un isolement librement consenti peut 
aussi, a I'inverse, signifier pour nous I'oubti et la reprobation, 
s'i! etait fonde sur des reflexes de herisson, avec force inter-
ventionnisme, protectionnisme et pratiques commerciales re-
strictives de tout poil. 
A I'autre extreme, I'adhesion a une Communaute europeenne 
qui n'a visiblemant pas encore trouve ses marques est certes 
envisageable. Mais I'actualite prouve qu'elle n'est pas une so-
lution politiquement mure. Je ne vois pas comment nous pour-
rions concilier notre tradition democratique, en cedant notre 
souverainete dans des domaines aussi essentiels que la poUti-
que economique exterieure, la politique monetaire commune, 
I'harmonisation fiscale ou la politique agricole. 
Cette analyse sur les consequences politiques de I'une des 
deux solutions extremes m'amime a elle seule a privilegier la 
voie mediane, c'est-a-dire a accepter le Traite sur I'Espace 
economique eurapeen. Nous nous rapprochons ainsi de nos 
voisins, nous montrans notre solidarite, nous contribuons a la 
paix, nous defendons nos interets sans avoir ci ceder des ele-
ments importants de notre souverainete nationale. 
Certes, cette voie presente aussi ses inconvenients, car elle 
n'est que l'Europe des marchands, et sa faiblesse au niveau 
institutionnel nous empeche de participer pleinement a la 
prise de decisions que nous devrons appliquer par la suite. 
Mais son caractere reversible et I'immense avantage pour un 
pays exportateur comme le nötre d'acceder sans entraves au 
grand marche so nt des elements determinants, egalement sur 
le plan economique et social. 
Dans cet ordre d'idee, je mets en evidence quelques aspects 
de notre vie economique en rapport avec le Traite sur !'Espace 
economique europeen, et cela dans une perspective tras pra-
tique. Je crois utile de mettre en exergue non seulement les 
avantages du Traite mais aussi, et je dirais meme surtout, dans 
les circonstances actuelles, les inconvenients qui resulteraient 
pour notre pays d'une vole solitaire dans cette Europe 
s'unit et se renforce, certes peniblement mais sürement, 
autour de nous. Car pour I'heure, notre choix se borne pratl-
quement a I'alternative suivante: acceptation ou rejet du Tratte 
sur l'Espace economique europeen. 
En demandant I'ouverture de negociations en vue de I'adhe-
sion, le Conseil federal a donne des arguments aux opposants 
qui en tirent la conclusion logique que l'Espace economique 
n'est qu'un premier pas vers "adhesion a la Communaute. Ils 
utilisent alors cet argument a fond POUf appuyer leurs thases 
isolationnistes et eftrayer les citoyens qui craignent la perte de 
democratie qu'entrainerait naUe adhesion. Aussi est-ce bien 

moment de sans I'ombra d'un doute que I'adhe-
sion cl la Communaute constituera un autre et au-
tre debat, tant au Parlement que le citoyen. 
Qui veut le plus veut le moins, et est comprehensible qua les 
tenants de I'adhesion soutiennent economique et 
fassent aujourd'hui montre de beaucoup de discretion sur le 
but final de leur action. Par contre, I'inverse n'est pas verifle et 
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il est tout a fait possible d'accepter aujourd'hui I'Espace eco-
nomique sans avo!r en ligne de mire I'adhesion a ja Commu-
naute, Le falt de prendre un billet pour une destination donnee 
n'oblige personne a prolonger le voyage et, en I'esp,ke, le ci-
toyen suisse aura toujours le demler mot 
Pour en revenir aux consequences pratiques et negatives de 
Ja vole solitalre, puisque notfe conseil se trouve tout de meme 
devant une proposition de non-entree en matiere, je voudrais 
rappeler, sans etre exhaustif, quelques effets pervers d'un Iso-
lement pour nos entreprises, pour le maintien de nos places 
de travail, bref pour notre economie. 
Premierement, dans i'hypothese d'un non ci I'Espace econo-
mique, et si la Suisse harmonise spontanement sa legislation 
et ses structures pour s'adapter au grand marche, aucune cer-
titude de reciprocite n'est acquise puisque cela se realise uni-
lateralement 11 n'en resulte aucune reconnaissance mutuelle 
des prescriptions nationales. Notre production doit etre faite 
en conformite avec les prescriptions techniques etangeres et 
avec des procedures d'homologation !ongues et coUteuses. 
Nous vivons dans un systeme de libre echange, base sur la 
Convention de 1972, sans aucune suppression des entraves 
techniques a nos exportations. Ce la signitie une discrimina-
tion systematique des entreprises et des produits suisses sur 
les marches europeens. Or, les deux tiers de nos exportations 
vont vers les pays de l'Espace economique et nous serions 
ainsi exposes ades conditions de concurrence extremement 
defavorables. 
Deuxiemement, iI ne faut pas imaginer que les difficultes qui 
resulteraient de notre volonte d'isolement pourraient etre atte-
nuees, voire supprimees, par des negociations bilaterales 
avec les pays de la Communaute ou de I'AELE. Notre attitude 
de repli rendrait ces negociations bilaterales tres difficiles car, 
dans ces circonstances, nos voisins europeens ne seraient 
evidemment guere disposes cl des concessions dans la lutte 
pour la possession des marches qui se ferait alors cl notre de-
triment 11 faut rappeier ici qu'il a fallu dix-sept ans pour nego-
cier sm une base bilaterale I'accord sur les assurances pri-
vees. Gela nous don ne un avant-goUt de ce que pourraient 
etre de futures negociations du me me type. 
Troisiemement, dans le cas particulier de certaines branches 
de notre economie, les inconvenients de la voie solitaire se-
raient evidents. Les entreprises publiques et privees de tele-
communications, les entreprises de navigation aerienne 
Swissair a laquelle on a d'ailleurs deja fait allusion, mais aussi 
Crossair - ainsi que les entreprises de transports routiers ne 
pourraient pas compter sur la possibilite de transporter passa-
gers et marchandises avec des departs et des destinations a 
I'interieur de I'Espace economique. Avec ou sans droit de tim-
bre federal, notre place financiere perdrait encore en attracti-
vite. Nos banques ne pourraient travailler a I'etranger qu'avec 
une autorisation et les banques etrangeres n'auraient plus 
d'interet a s'etablir en Suisse, sur un marche etrique et isole. 
Le secteur de I' ag ricu Itu re reste exclu de I' Accord sur I' Espace 
economique, mais lorsque l'on connalttoutes les tracasseries 
qui peuvent etre provoquees sous la pieuse appellation de 
barrieres non tarrraires, pour des objectifs sanitaires ou de sim-

respect des normes, il faut souligner I'importance du 
de reconnaissance mutuelle des prescriptions n<>,rJn,,,,,_ 

ies, meme pour les produits agricoles. Les vins suisses, par 
exemple, ne seraient pas assimiles a ceux de la Communaute, 
et les formalites douanieres perdureraient de teile sorte qu'il 
en resuiterait un manque d'efficience sur le marche des expor-
tations qui deviendrait evidemment encore plus difficile qu'au-
jourd'hui. En falt, pour I'agriculture, l'Espace economique est 
I'unique solution qui lui perrnette de ne pas sub!r de plein fouet 
les consequences d'une adhesion et les effets nefastes de la 
politique agricole commune. D'autre part, I'agriculture peut-
elle se desolidariser du reste de I'economie suisse pour la-

Ie Traite sur est une ouverture 
marche 

rror'"c,n'l Je suisse 
n'est assure que une economie en bonne sante. 
Quatriemement, sans ce le deolclCElml:mt d'unites de 
product!on et, par consequent, de de travail vers 
I' etranger serait fortement accentue. 

J'ai lu avec interet la reponse du Conseil federal au postulat 
Gadient qui demontrait que nos conditlons-cadres se sont de-
teriorees, qu'au niveau international notre eapacite de concur, 
rence s'est affaiblie, et surtout que de 1986 a 1990, c'est-a-dire 
en quatre ans, le nombre de personnes oceupees des 
entreprises suisses a I'etranger est passe de 000 a 
971 000, soit une augmentation de 33 pour cent 
EI ce meme rapport signale que la capacite d'investir des USA 
et de l'Allemagne en Suisse reste intacte, mais que I' effectif du 
personnel des entrepnses etrangeres en Suisse n'a 
en 11 ans, c'est-a-direde 1979a 1988, quede 13 pourcent La 
comparaison de ces deux chiffres est significative quant au ris-
que de voir continuer I'exode de places de travail cl I'etranger, 
meme par nos entreprises suisses, non pas seulement les 
multinationales, mais egalement les entreprises industrielles 
et artisanales de caractere national. 
Cinquiemement, I'exclusion de la Iibre circulation des travail-
leurs et des independants suisses a I'etranger detavoriserait 
notre main-d'oeuvre relativement bien aeceptee a I'exterieur 
grace a sa bonne qualification professionnelle, Les adultes se-
ralent ainsi soumis ades permis de travail et les diplömes suis-
ses, faut-i! le rappeler, seraient les seuls cl ne pas etre re-
connus en Europe, cela au detriment des travailleurs et des 
jeunes. 
Sixiemement, les consommateurs suisses ne beneticieraient 
nl des choix aecrus ni de la baisse des prix resultant du libre-
echange et de la concurrence plus vive. Or, la liberte des 
echanges a toujours ete un facteur de bien-etre pour I'ensem-
ble des consommateurs. 
Septiemement, sur le plan de nos relations exterieures, une at-
titude d'isolement serait perr;:ue comme un manque de solida-
rite et le refus de prendre part au destin commun des peuples 
europeens. Un tel egoi'sme ne peut cl terme rester sans mesu-
res de retorsion, auss! bien sur le plan politique que sur le plan 
economique et social. 
Enfin, sur le plan interieur, a I'echelon suisse, un refus d'ouver-
ture presente de reels dangers pour la cohesion et la coopera-
tlon nationales. Une Suisse coupee en deux n'est pas compa-
tible avec notre systeme politique et nos ideaux de solidarite 
internationale. ' 
J'ai ete frappe dimanche dernier par les motivations du peuple 
franr;:ais lors du referendum sm le Traite de Maastricht, qui n'a 
rien a voir avec I'Espace economique europeen. les mobiles 
des citoyens franr;:ais sont, me semble+il, significatlfs, meme 
si nous ne nous trouvons pas au meme niveau de decision. 
Les Franr;:ais ont vote oui, ils I'on! dit, par le fait que Ja majorite 
d'entre eux voulait promouvoir la paix et la securlte sur notre 
continent Ceux qui ont vote non I'ont falt en major!te dans le 
souc! de maintenir la souverainete nationale. Ces deux demar-
ches sont nobles et representent des aspirations dignes de 
respect Nous, Suisses, nous avons par le Traite sur I'Espace 
economique europeen la possibilite d'apporter par notre ou-
verture et notre solidarite une modeste contribution au main-
tien de la paix et de la secunte en Europe. En disant out a l'Es-
pace eeonomique europeen, nous ne cedons qu'un strtet mi-
nimum de nos souverainetes nationale et cantonale. Nous 

done toutes les raisons tratte 
erolt, est conforme a nos interets. 

Hier wird die Beratung dieses Geschaftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance ast levee a 13 h 00 
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M. Cavadini Jean: 11 n'est pas toujours enthousiasmant de 
monter dans un train dont on n'a ni detini le parcours ni des-
sine le materiel roulant ni meme esquisse I'horaire. Mais le 
train existe, iI a demarre, nous le prendrons donc en marche 
car nous nevoudrions, comme d'autres, rester dans le pre a le 
regarder passer. 11 a d'ailleurs fallu demander a monter dans 
ce train, c'est-a-dire negocier. 
La negociation qui a etE~ conduite tendait aux deux objectifs 
majeurs suivants: la realisation des quatre libertes qui s'ave-
rent fondamentales, et la nous saluons le resultat obtenu; puis 
la definition d'un cadre institutionnel respectant "autonomie 
de decision des parties, soit la Communaute et I'AELE, et te-
nant compte des positions de chacune d'elles. Cette partie est 
peut-etre moins reussie, mais on doit souligner combien la 
Suisse a pu eprouver un sentiment de solitude apres que la 
majorite de ses partenaires historiques de I'AELE eurent sou-
haite prendre le chemin plus direct d'une demande d'adhe-
sion a la Communaute. Des lors, chacun comprendra rapide-
ment que ni l'Autriche, ni la Suede, ni la Finlande n'allaient 
s'engager vigoureusement pour obtenir des concessions ou 
des exceptions qu'elles devraient combattre ou dont elles 
pourraient souffrir ulterieurement en tant que membres de la 
Communauta C'est dire que la Confederation, appuyee par 
I'lslande et le Liechtenstein, allait se retrouver parfois dans la 
position du poete, c'est-a-dire celle que I'isolement garantit 
Au reste, on eut parfois I'impression que seules les positions 
des membres de I' AELE etaient negociables, celles de la Com-
munaute ne I'etant pas. Le president de la commission de 
Bruxelles le declarait sans ambages: "Une codecision ne peut 
resulter que de !'adhesion.» 
On reconnaitra donc que les difficiles negociations furent bien 
conduites par fes representants de notre pays et que le resul-
tat final est le moins insatisfaisant qu'on puisse imaginer. On 
est parvenu a creer ces fameuses conditions-cadres tendant a 
definir un marche interieur et n'excluant pas la participation 
suisse a la construction europeenne. D'autres ont deja rap-
pele ce que l'Accord comprenait et nous nous bornerons, une 
fols encore, a rappel er ce qu'i! ne comprend pas: tout d'abord, 
une agricole commune, puls une harmonisation fis-
cale, les de la Communaute 

et de ses j.JV'''U~IU''''':' 
pagnement Ce n'est indifferent ni En fait, ce 

permet de la dlfference entre I' Ac-
sur et la Communaute. 

Grace aleurs notamment, les Suisses auront ac-
ces au marche unique, mais Hs ne participeront pas, dans ce 
cadre a la construction europeenne, la codecision n'a pas ete 
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obtenue, nous serons informes mais nous ne deciderons pas. 
L'avantage economique que nous tirerons du Traite se pale 
d'un desequilibre institutionnel, nous I'acceptons. La Conseil 
federalle justifie par la perspective d'une adhesion de la 
Confederation a la Communaute, iei nous ne le suivons pas. 
Le gouvernement n'a contribue qu'a nous embarrasser un 
peu et, dans la situation presente, iI ne nous parait guere judi-
cieux d'introduire une confusion dont on pouvait largement se 
passer. On a peine cl convaincre le peuple que, le 6 decembre 
prochain, il devra se determiner sur un traite qui peut etre un 
but en sol et sur une propositioq§lchevee. L'idee qu 'une adhe-
sion a la Communaute est implicite et qu'elle est partie consti-
tuante de l'Espace economique europeen ne pourra pas tou-
jours etre ecartee. On accumule ainsi le risque d'echec en 
doublant les oppositions. Le gouvernement le sent bien qui 
rappelle, un peu tard cl notre avis, que I'Espace economique 
europeen ne nous conduit ni a I'union politique ni cl un sys-
teme monetaire europeen dont la cote de popularite a semble 
assez faible du cote de la France, et franchement mediocre du 
cote du Danernark. 
Enfin, il estvrai que notre participation a I'Espace economique 
europeen peut ne pas etre irreversible et qu'une revocation 
pourrait intervenir dans le delai d'un an. Mais nous croyons 
pourtant que si aucun lien juridique n'existe par exernple entre 
I'Espace economique europeen, les nouvelles lignes ferroviai-
res alpines et I'accord sur le transit, un lien politique apparait 
immediatement, et le premier test de notre volonte d'ouverture 
est bien fixe au 27 septembre prochain. Si le projet de nouvel-
les lignes ferroviaires alpines echoue en votation populaire, on 
peut douter de I'accord sur le transit et on peut meme imaginer 
une remise en question du Traite sur I'Espace economique. 
Par consequent, le caractere reversible de I' Accord nous 
frappe moins des qu'il s' agit d'entrer en matiere sur le conside-
rable remodelage de toute notre politique des transports. 
C'est dire aussi que nous apportons aujourd'hui notre appro-
bation au Traite sur I'Espace economique europeen, et cl lu! 
seul. Nous approuvons en effet ce Traite, notre ordre institu-
tlonnel est peu affecte par les donnees qu'il nous impose. 
Avouons qu'au reste tout n'est pas encore entieremel1t 
eclairci. Nous prendrons un simple exemple dans le domaine 
de I'enseignement superieur suisse. Plusieurs inconnues sub-
sistent encore, comme I'a d'ailleurs evoque rapidement hier le 
president de notre commission. Nous developperons un peu 
cet exemple. 
L'Aliemagne universitaire connan: le numerus clausus quant a 
I'entree dans ses etablissements et c'est un examen d'entree 
que le systeme universitaire suisse ignore. La Suisse sera-t-
eile obligee d'admettre tous les candidats etudiants qui au-
raient ete ecartes dans leur pays ou peut-on en Suisse edicter 
des regles particulieres afin de Umlter les risques d'une teile 
menace? Aucune reponse claire ne peut etfe encore obtenue 
aujourd'hui. 
Le Traite pourrait egalement favoriser ou modifier certaines 
politiques regionales et transfrontalieres, teiles qu'elles se 
sont developpees depuis quelques decennies, de Säle au 
Jura, de Ja region lemanique au Valais, du Tessin au lac de 
Constance. Des seront affectees, des affaiblisse-
ments seront ressentis. La Conseil federal est-il pret a faciliter 
le passage cl l'Espace economique europeen dans certaines 
regions frontieres particulierement fragiles et vulnerables? 
Nous le souhaitons. 
Imagine+on un acroissement du nombre des membres par-
bes a cefameux Traite? En theorie, assurement, on aevoque la 
possibilite d'adhesion de quelques Etats de I'Est europeen. 
Nous imaginons mal, a vrai dire, une teile evolution car la fasci-
nation exercee par la Communaute sur ces memes Etats I'em-
porte nettement sur I'etape mais non decisive, 

europeen 
passage certains a 

se renforcer par I'arrivee de nouveaux 
n' o,,,,r\"'l'ho que du T ralte sur 

nomique europeen 11 n'est d'ailleurs f:p,rt::l,inpm,>nt 
pas exagfm§ da dire a pas d'alternative. Le risque de 
I'isolement suisse est trap grand pour que nous le courions et, 
finalement, le projet a sa grandeur. Ne croyons pas simple-
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ment que nous realisons l'Europe des marchands. C'est a la 
demarche d'un continent tout entier que nous voulons parti-
ciper. 

Onken: Der Ständerat scheint in dieser Diskussion ein Bild 
trauter Harmonie, fast völliger Uebereinstimmung zu vermit-
teln. Carlo Schmid ist für den EWR, Hubert Reymond ist für 
den EWR, Ernst Rüesch ist für den EWR, und ich bin auch für 
den EWR Nach dem Strickmuster der Neat-Werbekampagne 
könnten wir sagen: «EWR ja, da sind wir uns einig.» Lasst uns 
also schleunigst den Pickel einschlagenl 
Wenn man aber näher hinsieht und differenziert, ist diese EIn-
tracht recht trügerisch. Sie scheint mir eher ein brüchiges 
Zweckbündnis zu sein, um dieser zukunftsweisenden Vorlage 
zum Erfolg zu verhelfen. Im Grunde genommen sieht jeder 
von uns in diesem EWR etwas Verschiedenes. Mehr noch, je-
der versucht mit der Teilhabe daran, etwas anderes, etwas sei-
nen politischen Vorstellungen Verpflichtetes zu erreichen. 
Was schliesslich einmal daraus wird, wenn dieser EWR ange-
nommen ist, wie wir ihn ausgestalten, das wird nicht nur es 
gibt auch noch eine gewisse Eigendynamik -, aber zur Haupt-
sache das Ergebnis von Politik sein, das Resultat demokra-
tisch legitimierter Machtausübung. Und so, wie hier die Karten 
verteilt sind, müsste mir ein wenig bange werden. 
Der grenzenlose Binnenmarkt der 380 Millionen Einwohner ist 
und bleibt vorab ein wirtschaftliches Projekt Es sind die ver-
lockenden wirtschaftlichen Chancen, die in der EG nach Jah-
ren der Stagnation diese beinahe unverhoffte Dynamik ausge-
löst haben. Und es sind dieselben Schubkräfte, die nun auch 
die Efta-Staaten in dieses Kielwasser geführt haben. Viele in 
diesem Halbrund des Ständerates wollen es bei dieser Per-
spektive bewenden lassen, bei der Perspektive eines Europa 
als grossem, zugigem Marktplatz, auf dem sich ~ tüchtig wie 
wir sind mitgeschäften lässt, ohne weitere Verpflichtung. Mir 
ist diese Perspektive, diese ökonomische Schmalspur, zu 
eng. 
Das zweite, was ich verständlicherweise beargwöhne, ist die 
teilweise recht unverhohlene Verknüpfung des EWR-Beitritts 
mit einer schweizerischen Deregulierungsoffensive. Was aus 
eigener Kraft nicht mehr gelingen will, das soll nun Brüssel 
richten Europakompatibilität als willkommenes Instrument 
zur Durchsetzung innenpolitischer, teilweise erklärtermassen 
ordoliberaler Ziele oder zumindest als Hebelarm, um die for-
schere helvetische Gangart im Sozial- und Umweltbereich auf 
ein europäisches Tempo abbremsen zu können. 
Deshalb vorweg einmal mein Nein zu einem EWR, der bloss 
dazu dienen soll, selbstgenügsam darin zu verharren; mein 
Nein zu einem EWR in der verkappten Absicht, die europäi-
sche Oeffnung und Liberalisierung die auch ich begrüsse 
in eine einseitige nationale Deregulierung umzumünzen; mein 
Nein aber auch zu einem EWR als Endstation, ohne den Willen 
zur pOlitischen Weiterentwicklung, ohne Perspektive einer zu-
sammenwachsenden Gemeinschaft, ohne wenigstens die Vi· 
sion von etwas anderem als bloss einem Binnenmarkt ge-
schäftiger Produzenten und Konsumenten. 
Natürlich weiss ich um die Bedeutung der Wirtschaft, von der 
wir alle leben, wie es jeweils heisst Ich weiss auch um die 
Schrittmacherdienste, die sie für die europäische Integration 
geleistet hat Es wirken die gleichen Kräfte wie seinerzeit bei 
der Gründung des Bundesstaates, wo ebenfalls ökonomische 
EntwiCklungen der Politik Vorschub geleistet haben. Ich weiss 
auch um die Notwendigkeit, unserer herausgeforderten Ex-
portwirtschaft im härteren Wettbewerb gute Rahmenbedin-
gungen zu verschaffen. Das tun wir mit der Teilhabe an diesem 
EWR Aber das darf doch nicht alles sein. Das ist für sich allein 
genommen zu kurz gegriffen. Mit diesen 0,4 bis 0,6 Prozent 
Wachstum, die uns Professor Hauserverheisst, lockt man nie-
manden hinter dem Ofen hervor, man niemanden 

Die Menschen draussen sind 

den freien Personenverkehr; sie sind in 
Löhne bei stärkerer Konkurrenz auf dem Ari~Ai1~rr!"rlrl 
unsichert über die und mnn!l('hP'n !,,",-~,,-,,-

pässe auf dem Wohnungsmarkt Sie einen solchen 
Zahlen nur ungerührt und recht teilnahmslos an. Nein, diese 

ausschfiesslich wirtschaftliche, rationale, buchhalterische Ar--
gumentation allein verfängt nicht Da hat Herr Blocher leichtes 
Spiel, weil er an die Emotionen appellieren kann, vor allem an 
den wohl am tiefsten in unserem Wesen verwurzelten Instinkt. 
den schweizerischen Widerstandsgeist 
Wie dem entgegentreten? So paradox es klingen mag, ich bin 
davon überzeugt indem das eminent politische Projekt der 
Europäischen Gemeinschaft nicht länger ausgespart wird; in-
dem die politischen Notwendigkeiten einer Oeffnung und Mit-
wirkung der Schweiz in Europa aufgezeigt und begründet wer-
den; indem gewisse staatspolitische Zusammenhänge ver-
deutlicht werden und auch die Frage unserer Identität, unse-
res Selbstverständnisses thematisiert wird und zwar offensi-
ver, selbstbewusster, ja leidenschaftlicher als bisher. 
Ich meine etwa die These, dass wir diesem Europäischen Wirt-
schaftsraum und später nach einem freien, unabhängigen 
Entscheid auch der Europäischen Gemeinschaft beitreten 
sollten, um unsere nationale Souveränität zu wahren; denn im .. 
mer mehr wird supranational entschieden, und wir können 
uns dem nicht entziehen. Wer aber darauf Einfluss nimmt, wer 
diese Entscheide mitgestaltet und mitbestimmt, der wahrt da-
mit schweizerische Souveränität; wer sich mutwillig davon 
ausschliesst, der gefährdet sie. 
Oder ich meine etwa die Erkenntnis, dass wir diesem Europäi-
schen Wirtschaftsraum und später der Europäischen Gemein-
schaft beitreten sollten, weil grosse Herausforderungen -
Asylpolitik, Drogenpolitik, Umweltpolitik - wirkungsvoller, oft 
sogar nur durch gemeinschaftliche Anstrengungen gelöst 
werden können, besser jedenfalls als durch einzelstaatliche 
Alleingänge. 
Oder die Einsicht, dass wir diesem Europäischen Wirtschafts-
raum und später der EG beitreten sollten, weil dies ~ so ver-
blüffend es klingen mag unseren inneren Zusammenhalt als 
Willensnation stärkt und unserer Identität einen neuen Gehalt 
gibt; denn nicht in der von aussen erzwungenen Einheit des 
Alleingangs, sondern in derfreiwilligen, gewollten, emeuerten 
Zuwendung zueinander liegt die Chance der Schweiz, und 
diese werden wir als europäisches Land stärker und lebendi-
ger wahrnehmen können als durch den auferlegten Zwang 
der Isolation. ' 
Oder schliesslich die Tatsache, dass wir diesem Europäi-
schen Wirtschaftsraum und später vielleicht einmal der Euro-
päischen Gemeinschaft beitreten sollten, um - es ist ein gros-
ses Wort, ich gebe es zu den Frieden in Freiheit erhalten, si-
chem zu helfen: durch eine politische, durch eine demokrati-
sche Ordnung, durch ein Geflecht von europäischen «checks 
and balances», durch Föderalismus und Subsidiarität, die wir 
aktiv, uns einbringend mit aufbauen helfen, statt selbstgerecht 
abseits zu stehen und nur darauf zu warten, bis sich dieses 
Europa gleichsam der Schweiz als würdig erwiesen hat 
Gewiss, auch wenn sie solches hören, blicken einen die Leute 
skeptisch und zurückhaltend an, zweifeln am Gewicht eines 
Kleinstaates, am Einfluss unseres Landea Aber wir müssen 
den Diskurs darüber nachhaltiger als bisher aufnehmen. 
Diese Diskussion wollen jedoch viele EWR-Befürworter nicht 
Sie vermeiden sie sogar, sie verdrängen sie. Sie he,nmen da-
mit einen Lernprozess, der unabdingbar ist Sie 
gar, dem EWR einen Dienst erweisen zu können, wenn sie sich 
kategorisch von der Europäischen Gemeinschaft distanzie .. 
ren, als ob diese gleiche EG nicht auch im EWR unser Partner 
wäre. Und sie kritisieren obendrein die einzige Instanz, die bis-
her den Mut, den Weitblick hatte, diese politische Dimension 
als unsere Zukunft darzustellen: den Bundesrat nämlich und 
seinen dritten Integrationsbericht, in welchem er das Gesuch 
um Aufnahme von Beitrittsverhandlungen begründet 
Natürlich hat dieses Gesuch da und dort Irritationen ausgelöst 
und hat manches latente Nein zu einem kategorischen Nein 
nA,"'''',rnt Doch was wissen die Kritiker davon, wie vielen 
sehen in der dieser scheinbar orclllokative 
eine, nein, ",nt~",rf1l'" 
wie vielen 
Mut ,.,,,,,,,,,,,,,,n1 
den nicht, der darin besteht, dass ein vornehmlich öko-
nomisches Vorhaben wie die Beteiligung am Binnenmarkt aus 
seiner merkantilistiSChen Eindimensionalität gelöst und in ei-
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nen ungleich weiteren, grundsätzlicheren, letztlich eben politi-
schen Rahmen gestellt worden ist Auch ich bekenne, dass 
mir das Einstehen für den Europäischen Wirtschaftsraum -
und ich stehe dafür ein überhaupt nur vor diesem Ausblick, 
vor diesem deklarierten Fernziel, möglich ist, so vage es noch 
sein mag und so frei wir im Entscheid darüber sind und immer 
sein werden. 
Der Mensch bleibe, hat der grosse Europäer Karl Schmid ein-
mal geschrieben, immer seiner ersten, kleineren Gemein-
schaft irrational verhaftet und trete deshalb in den weiteren 
Verband nur als Denkender, Einsichtiger, Wollender ein, aber 
nicht mit dem Herzen. Das ist genau der Konflikt, in dem wir 
stehen. Ob der EWR in seiner vorab wirtschaftlichen Ausrich· 
tung genügend Denkende, Einsichtige, Wollende zu überzeu-
gen vermag, das wird sich am kommenden 6. Dezember wei-
sen; ich hoffe es, obwohl Sie es vielen Unschlüssigen, vielen 
Zögernden mit dem Verzicht auf abfedernde, flankierende 
Massnahmen nicht eben leichter gemacht haben. 
Wenn das Vorhaben indes misslingen sollte, so deshalb, weil 
fast ausschliesslich nüchteme Buchhaltung geführt worden 
ist, weil so wenig an die gemeinschaftliche, nachbarschaftli-
ehe, kulturelle, solidarische Dimension dieses Europa ge-
dacht und so selten an die politiSChen Herzen unserer Mitbür· 
gerinnen und Mitbürger appelliert worden ist 

Rhinow: Warum diskutieren wir denn überhaupt über diesen 
Europäischen Wirtschaftsraum? Es ist mit Nachdruck immer 
wieder darauf hinzuweisen, dass wir dieses Abkommen nicht 
deshalb abschliessen wollen, weil es uns in der Schweiz nicht 
mehr gefällt, weil wir uns die Kleinräumigkeit, weil wir uns un-
sere Traditionen, unsere Werte, unsere politische Kultur nicht 
mehr vorstellen können, weil sie uns nicht mehr genügen - im 
Gegenteil! Das EWR-Abkommen ist eine Antwort auf die ge-
waltigen Veränderungen unseres Umfeldes. Ohne diese Ver-
änderungen hätten wir überhaupt keinen Anlass, unseren Sta-
tus, unsere Stellung in Europa grundsätzlich zu verändern. 
Welches sind denn diese Veränderungen? Es ist der Zerfall 
der bipolaren Weltordnung mit dem Auftreten neuer, vielfälti-
ger, unübersichtlicher Sicherheitsrisiken. Es sind die existenti-
ellen Probleme, die wir kennen Herr Onken hat auf sie hinge-
wiesen -, deren Lösung, wenn überhaupt, nur auf internatio-
naler Ebene gelingen kann: Bevölkerungswachstum, Ernäh-
rungsproblem, Energieproblem, Migrations- und Flüchtlings-
ströme, organisiertes Verbrechen und vor allem auch ökologi-
sche Fragen wie die Klimaproblematik. Es sind, und dies steht 
beim EWR im Vordergrund, die Globalisierung und die Inter-
nationalisierung der Märkte, die fortschreitende Integration in 
Europa, die nicht von der Zustimmung der SChweiz abhän-
gen, aber deren Folgen wir spüren und deren Folgen wir so 
oder so weiter zu spüren bekommen. Aussenpolitik, Aussen-
wirtschaftspolitik und Sicherheitspolitik eines Landes sind 
längst keine autonomen Angelegenheiten mehr. Sie müssen 
Bezug auf das Umfeld nehmen und versuchen, die Interessen 
der Schweiz, die Werte der Schweiz in einer sich rasant verän-
dernden Staatenwelt und Weltwirtschaft optimal zu wahren. 
Wer so tut, als ob die Schweiz trotz all dieser Veränderungen 

den Instrumenten wie bisher die Zukunft zu be-
wältigen vermöchte, täuscht sich gewaltig. Wer vor diesen Ent-
wicklungen die Augen verschliesst, dem droht ein böses Er-
wachen. Es geht eben nicht darum, die heutige Schweiz mit 
der Schweiz in einem künftigen EWR zu vergleichen. Es geht 
doch darum, die künftige Schweiz ausserhalb dieses EWR, 
der vom Atlantik bis zur Ostgrenze Deutschlands, vom Nord-
kap bis Sizilien reichen wird, mit der Schweiz innerhalb dieses 
EWR zu vergleichen. Das wird in der Regel von den Gegnern 
des EWR nicht getan. Insofern brauchen wir eben den EWR, 
weil er uns der Wirtschaft, den Erwerbstätigen, den Aus-

- den zu diesem 
Märkten, 

öffnet oder "ff,~nl-\"lt 
der eben nur ein I-rc.m"nr,,,,u,,,,'..,.,,,n 

brauchen den EWR, weil er uns Arbeitsplätze im 
eigenen Land zu erhalten vermag - freilich nur dann, wenn wir 
die Chancen, die sich uns bieten, wahrnehmen wollen und 
wahrnehmen können. Wir brauchen den EWR, weil eine Ab-

sage der Schweiz an den EWR nicht nur negative volkswirt-
schaftliche Konsequenzen hätte es geht nicht nur um ein 
Stück wirtschaftlichen Vorteil, wie es gestern gesagt worden 
ist -, sondern weil die Glaubwürdigkeit der Schweiz als solida· 
rischer, koopera1ionswilliger Partner in Europa erschüttert 
würde. Ich sage das nicht leichtfertig, sondern aufgrund vieler 
Gespräche mit Parlamentariern und Parlamentarierinnen an-
derer europäischer Länder. 
Ein Nein würde auch negative Signale für die in- und ausländi-
sche WirtSChaft auslösen, die heute zum Teil mit ihren Investi-
tionen in der Schweiz eine abwartende Haltung einnehmen 
Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir um unsere Stei-
lung in Europa kämpfen müssen, keinen Bonus, keine Vor· 
zugsstellung mehr geniessen weder politisch noch wirt· 
schaftlich und dass wir nicht nur profitieren können, sondern 
auch für andere etwas leisten müssen, auch wenn dies neue 
Opfer abverlangt 
Mit dem Beitritt zum EWR so wird gesagt - verlieren wir ein 
Stück Autonomie. Das soll, kann und darf nicht bestritten wer-
den. Ich möchte auf einige Aspekte hinweisen, weiche diesen 
Autonomieverlust in einem etwas weniger grellen Licht er-
scheinen lassen. 
Wenn wir Probleme auf überstaatliCher Ebene lösen wollen 
oder müssen und zu diesem Zweck Staatsverträge abschlies-
sen, sind wir für die Dauer der Geltung dieser Verträge an 
diese gebunden, Das wird beim EWR so sein und ist bereits 
heute in grossem Umfang der Fall. Die Aussage, Souveränität 
habe man oder man habe sie nicht, stimmt in dieser Schlicht-
heit nicht, geSChätzter Kollege Momiroli. Wenn sie stimmen 
würde, wären wir schon lange nicht mehr souverän. Wussten 
Sie etwa, dass in unserer Systematischen Sammlung des 
Bundesrechts der Umfang des Völkerrechts bereits grösser ist 
als derjenige unserer eigenen Gesetze und Verordnungen? In 
all diesen Fällen des Staatsvertrags rechts haben wir bei der 
Vertragsschliessung mitgewirkt und zugestimmt Das ist beim 
EWR-Abkommen der Fall, heute und bei späteren Vertragsän-
derungen. Es stimmt deshalb auch nicht, dass wir bei der Wei-
terentwicklung des EWR-Rechts künftig nichts mehr zu sagen 
hätten, einem Diktat unterworfen wären. Es stimmt auch nicht, 
dass das EWR-Abkommen einen Abbau unserer Volksrechte 
zur Folge hätte. Mir ist diese selbstgewählte Einbindung lieber 
als eine faktische Abhängigkeit ohne jede Mitwirkung, ohne 
jede Einflussnahme auf die Entwicklung auf europäischer 
Ebene. Ohne Mitwirkung - nur dann - müssten wir von einer 
Satellisierung sprechen. Gerade diese Satellisierung wollen 
wir nicht Es wird sich bei zunehmender Integration und Inter-
nationalisierung vieler Probleme immer wichtiger erweisen, 
dass unser Land bei der Rechtsgestaltung dort dabei ist, wo 
die massgeblichen Entscheidungen gefällt werden. 
Anders gesagt: Zur Aufrechterhaltung unserer nationalen 
Handlungsfreiheit, zur ErreiChung unserer Ziele und zur Wah-
rung unserer Werte wird es unumgänglich sein, diese Mitwir-
kung auf internationaler Ebene zu suchen. Autonom ist immer 
mehr nur noch, wer zusammen mit anderen auf die Verhält-
nisse eines Umfeldes Einfluss zu nehmen vermag. Wer in sei-
nem Schneckenhaus sitzen bleibt, wird sich zunehmend mit 
einer irreversiblen seines effektiven Handlungs-
spielraumes konfrontiert sehen. Ich weiss, diese Entwicklung 
fordert von uns ein epochales Umdenken. Mitwirken, um über· 
haupt noch wirken zu können, wird eine neue Losung unserer 
Aussenpolitik sein müssen. 
Damit komme ich zu einem weiteren Aspekt dieser Autono-
miefrage: In der Oeffentlichkeit wird stark die Unabhängigkeit 
der Schweiz betont, eine Unabhängigkeit, eine Freiheit, die 
nicht aufgegeben werden dürfe. Abgesehen davon, dass da-
bei unsere gegenwärtigen realen Abhängigkeiten verkannt 
werden, schwingen zum Teil GefÜhle eines Nationalismus mit, 
die mir bereiten. Die Schweiz war einmal- vor allem vor 
dem Ersten von 
sen Gebilde, es 
zuweilen beschworen Sie war ein sehr offenes, mit den 
Nachbarschaften eng verbundenes Land. Ich verweise auf die 
vielfältigen zwischen der Region Basel, dem El-
sass und Sudbaden. die Weltkriege in diesem Jahrhun-
dert haben diese vielfältigen Verflechtungen zum Teil unter-
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bunden. Ein übersteigerter Nationalismus in Europa kann 
doch kein erstrebenswertes Ziel eines Kleinstaates sein, kann 
doch gerade von uns nicht unterstützt werden! Haben wir 
denn vergessen, was dieser Nationalismus in Europa ange-
richtet hat? 
Unser Ziel muss es sein, möglichst wirkungsvolle zwischen-
staatliche Beziehungen in politischer, ökonomischer und si-
cherheitsmässiger Hinsicht zu realisieren: Beziehungen, die 
auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie 
stehen und gedeihen. Nur eine supranationale Rechtsge-
meinschaft vermag die Gefahren des Nationalismus zu brem-
sen und die Kleinen vor den Machtgelüsten der Grossen abzu-
schirmen. Unabhängigkeit allein vermag dies nicht! Die histo-
rischen Erfahrungen sind diesbezüglich von erschreckender 
Eindeutigkeit Wir brauchen also eine massvolle Mischung 
überstaatlicher Strukturen und Institutionen, welche die Mit-
wirkung der einzelnen Länder gewährleistet, und zwar gerade 
die Mitwirkung der Kleinen: einerseits zur Wahrung der Identi-
tät der Heimat, der Kultur, andererseits der Kulturen jedes ein-
zelnen Landes. Man nennt dies heute Subsidiarität Es ist aber 
die Idee des Föderalismus, wie wir ihn in der Schweiz ent-
wickelt haben. Das ist die anspruchsvolle, aber letztlich unaus-
weichliche Grundfrage, ich meine sogar die eigentliche Exi-
stenzfrage, die sich den europäischen Ländern - auch der 
Schweiz heute und morgen stellt Gerade hier obliegt der 
Schweiz eine Verantwortung, diesen Prozess auf europäi-
scher Ebene mitzugestalten, nicht zuletzt in unserem ureige-
nen Interesse. 
Schliesslich ein Letztes: Es ist ebenso erstaunlich wie bedau-
erlich, wie oft bei uns auch bei vielen Politikern - das Wesen 
und die Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft ver-
kannt werden. Manchmal scheint es, als sei die EG nach dem 
Zusammenbruch des Sowjetimperiums bei uns zu einem 
neuen Feindbild geworden, von dem sich die Schweiz mitVe-
hemenz abzugrenzen habe. Das ist gefährlich und völlig un-
nötig: 
Gefährlich ist es, weil die EG gerade auch - aber nicht nur - im 
EWR unsere Partnerorganisation sein wird - Herr Onken hat 
mit Recht darauf hingewiesen -- und wir deshalb gut daran tun, 
den Vertragspartner wirklich zu kennen und nicht nur negative 
Zerrbilder von ihm zu entwerfen. Es ist tür uns gefährlich, die 
EG-Wirklichkeit mit all ihren Erfolgen, aber auch mit all ihren 
Misserfolgen nur selektiv zur Kenntnis zu nehmen oder gar ih-
ren Schwierigkeiten mit Schadenfreude zu begegnen. Wir ha-
ben dazu keinen Anlass. 
Gefährlich ist es aber auch, so vehement gegen die EG SteI-
lung beziehen zu wollen, weil wir ja den Beitritt zur EG als Op-
tion als Option offen halten wollen und weil wir gerade im 
Falle eines Scheiterns des EWR mit dieser EG wieder bilate-
rale Verhandlungen, schwierige bilaterale Verhandlungen, 
suchen müssten - oder weil wir gerade im Falle eines Schei-
terns des EWR erst recht nicht um einen Beitritt herumkom-
men würden. Wir sind so oder so schicksalhaft auf diese oder 
auf die künftige EG angewiesen. 
Unnötig ist die gegenwärtige vehemente Ablehnung dieser 
EG, weil ein Beitritt heute nicht zur Diskussion steht - das ist 
ausgefÜhrt worden. ist dieses Feindbild EG aber vor 
allem deshalb, weil wir unsere Identität nicht immer 
der Abgrenzung, in der Negation suchen sollten. Wir sind 
doch nicht stark, wenn wir einfach anders sein wollen als die 
andem, sondern wenn wir an unsere Werte glauben, sie leben 
und die Zukunft mit Mut, Zuversicht und Selbstvertrauen in die 
Hand nehmen. Der Beitritt zum EWR wird auch zum Prüfstein 
dieses Selbstvertrauens in unsere Kraft, in unsere Identität, in 
unsere Möglichkeiten zur Selbstbehauptung in einem gewan-
delten Umfeld. 
Ich stimme dem EWR zu - nicht aus sondern weil 
ich in diesem Sinne an Schweiz 

Bloetzer: 
diesem es 
Abkommen um das Resultat einer grossen Arbeit, die zu wür-

Ich möchte dafür dem Bundesrat und seinen Mitar-
meine Im Verlaufe meiner 

bisherigen Tätigkeit als Kommissionsmitglied konnte ich fest-

stellen, dass der Bundesrat und seine Mitarbeiter eine zielstre-
bige und weitsichtige Aussenpolitik fUhren. Wenn ich früher im 
Spiegel der Medien manchmal etwa den Eindruck hatte, dem 
Bundesrat als Kollegialbehörde mangle es an Kohärenz und 
an Zielstrebigkeit, so kann ich heute feststellen, dass dieser 
Eindruck unbegründet war. Die Informationspolitik in dieser 
Angelegenheit Hess allerdings zu wünschen übrig. Sie wurde 
wohl unter dem Druck der grossen Arbeit, die im Verlaute der 
Erarbeirung des Abkommens notwendig war, fälschlicher~ 
weise etwas vemachlässigt 
Das vorliegende Abkommen liegt aus wirtschaftlicher Sicht 
ganz klar im Interesse unseres Landes, Die echten Experten 
nicht die selbsternannten - sind sich darin einig, und wir konn-
ten uns von dieser Tatsache überzeugen. Wir konnten uns da-
von überzeugen, dass die wirtschaftlichen Vorteile dieses Ab-
kommens klar und bei weitem überwiegen. Darin liegt die 
Stärke dieser Vorlage. Diese Stärke ist aber gleichzeitig auch 
deren Schwäche. Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger können 
sich des Eindruckes nicht erwehren, wir gäben wenn auch 
nur teilweise ideelle Werte auf: Werte, für die sich Generatio-
nen in unserem Lande voll und ganz eingesetzt haben, Werte, 
für die Generationen bereit waren, nötigenfalls alles zu geben. 
Und wofür werden diese Werte aufgegeben? Für wirtschaftli-
che Vorteile! Dies ist die SChwäche der Vorlage. 
Ich bin deshalb im Verlaufe der Kommissionsarbeit zum 
Schluss gelangt, dass der Bundesrat gut daran getan hat, 
bereits zum heutigen Zeitpunkt das EG-Beitrittsgesuch zu 
stellen, und dass er damit die langfristigen Ziele seiner Inte-
grationspolitik klar und unmissverständlich dargelegt hat Er 
hat mit diesem Entscheid den engen Rahmen eines Wirt-
schaftsabkommens gesprengt und den Blick für neue Visio~ 
nen und neue ideelle Werte freigegeben, für welche sich 
auch jene vorab jungen Leute begeistern können, für welche 
nicht allein die wirtschaftlichen Vorteile im Vordergrund ste-
hen. Diese ideellen Werte liegen in der Integration Eu ro pas. 
Es geht darum, in Europa den Menschenrechten, der Demo-
kratie, dem Frieden vollends zum Durchbruch zu verhelfen 
und damit auch unseren Frieden und unsere Unabhängigkeit 
langfristig am besten zu sichern. Dabei ist aber klar festzu-
stellen, dass die heutige EG dieser Vision und unserer langfri-
stigen aussenpolitischen Zielsetzung nicht voll entsprechen 
kann, weil sie sich nur auf Westeuropa beschränkt Die euro· 
päische Integration, die Mittel- und Osteuropa einbeziehen 
würde, fehlt heute. Im heutigen Zeitpunkt ist der EWR der ge-
rneinsame Nenner, auf den sich eine Mehrheit in unserem 
Lande einigen kann. 
Bei allen vorab wirtschaftlichen Vorteilen, welche uns diese 
Vorlage bringt, wollen wir aber nicht verkennen, dass sie nicht 
nur Vorteile vor allem nicht für alle von uns in gleicher Weise 
Vorteile bringt. Es ist unbestritten und allgemein anerkannt, 
dass vor allem die Rand- und Berggebiete und vorab die 
Grenzgebiete zu den wirtschaftlichen Verlierern des Binnen-
marktes zählen werden. Es versteht sich von selbst, dass es 
nicht angehen würde, wenn wir den heute schon benachteilig· 
ten Randgebieten die Nachteile eines allgemeinen Wirt~ 
schaftswachstums und unserer Integrationspolitik aufbürden 
würden. Es ist deshalb ein Gebot der Stunde, dass Bundesrat 
und Parlament ohne Verzug Massnahmen ergreifen, um die~ 
sen negativen Begleiterscheinungen des EWR-Abkommens 
nachhaltig entgegenzuwirken. 

Schiesser: Angesichts der ausfUhrlichen Debatte und der lan-
gen Rednerliste in unserem Rat habe ich mich gefragt, ob ich 
mich nicht an Gottfried Kellers Grundsatz halten sollte, der da 
lautet: «Am Allgemeinen mitzudenken ist jedermannes Pflicht, 
mitzuschwätzen aber nicht» In Anbetracht der grossen Be-
deutung des Geschäftes, das wir heute behandeln, und 
Anbetracht der Tatsache, dass der Kommission <>n,,,,,,,I,",·o 

mitschwätzen 

Jahre 1946 rief einer der Staatsmänner 
die akademische unseres Landes dazu auf. zu einem 
vereinten Eine einfache Inschrift in der 
Aula der erinnert an die damalige Rede von 
Winston Churchill. Mehr als 40 Jahre sind seither vergangen. 
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In diesen 46 Jahren hat unser Land nicht eben viel zu dieser 
europäischen Einigung beigetragen, auf die wir im Interesse 
des Friedens nicht verzichten können, Ja, der Prozess des eu-
ropäischen Zusammenrückens hat uns bis vor kurzem wenig 
gekümmert, weil wir angenommen haben, die weitere Ent-
wicklung der EG werde unser Land ausserhalb wirtschaftli-
cher Belange kaum berühren, In unserer Selbstzufriedenheit 
gaben wir uns der Illusion hin, unser Land sei von den Vorgän-
gen im übrigen Europa nicht betroffen, die europäische Eini-
gung sei Sache der andern. Zu lange glaubten wir, dieses Zu-
sammengehen der andern gehe uns nichts an, und es gibt 
nicht eben wenige in diesem Lande, die dies auch heute noch 
glauben, Wie immer im Leben kommt es anders, als man 
denkt 
Der Beschluss der EG, auf Anfang 1993 den Binnenmarkt ein-
zuführen, die Rede von Jacques Delors vom Januar 1989 über 
neue Formen der Assoziation der Efta-Länder sowie die unge-
heuren Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa haben unsere 
vermeintlich feste Position nicht langsam, aber sicher, son-
dern unvermittelt und unter Hinterlassung grösster Verunsi-
cherung erschüttert Und diese Verunsicherung ist heute - wie 
könnte es in Zeiten des Wandels anders sein? - grösser denn 
je, Diese Verunsicherung spüren wir alle: bei uns, aber auch 
dann, wenn wir mit Leuten reden, die sich nicht seit Monaten 
mit EWR-Unterlagen herumschlagen, die nicht die Sprache 
der Diplomaten und Unterhändler sprechen, sondern auf ihre 
Fragen aus dem Alltag Antworten in ihrer Sprache fordern. Der 
Erfolg unserer Bemühungen um den EWR wird wesentlich da-
von abhängen, ob es uns gelingt, einfache Antworten auf Fra-
gen wie die folgenden zu geben: Warum erhalten wir keine 
übermässige Zuwanderung, wenn doch die Grenzen geöffnet 
werden? Weshalb können wir nunmehr auf die Lex Friedrich 
verzichten, wenn wir sie bis heute gebraucht haben? Warum 
werden die Löhne nicht sinken, wenn jedermann aus dem 
EWR bei uns Arbeit suchen kann? Warum werden wir unsere 
Identität, unser Wesen als Schweizer oder Schweizerin nicht 
verlieren, wenn Europa sich zusammenschliesst? Warum sol-
len wir alle unsere Vorzugspositionen aufs Spiel setzen, wo es 
uns doch gutgeht? Haben wir vom EWR wirklich etwas Besse-
res zu erwarten als das, was wir heute haben? 
Es fällt uns nicht immer leicht, auf solche und ähnliche zentrale 
Fragen einfache Antworten zu geben. Aber wir müssen derar-
tige Antworten geben, wenn wir eine Spaltung im Volk vermei-
den wollen, wie sie sich bei der Abstimmung über die Maas-
trichter Verträge in Frankreich gezeigt hat 
Nehmen wir als Beispiel die erste der aufgezählten Fragen, 
jene also, die sich auf die Angst vor übermässiger Zuwande-
rung bezieht Ehrlicherweise müssen wir doch sagen, dass wir 
auf diese und andere ähnliche Fragen nicht mit Gewissheit 
antworten können, weil sich der Sachverhalt auf zukünftige 
Entwicklungen bezieht Die Antwort beruht nicht auf nachprüf-
baren Erkenntnissen, vielmehr auf Erfahrungen, auf Wahr-
scheinlichkeiten, auf Projektionen in die Zukunft, auf Interpola-
tionen und auf persönlichen Beurteilungen. Wenn wir diese 
Frage inhaltlich etwas näher ansehen, ist uns klar, dass - auch 
wenn das in breiten Kreisen oft verkannt wird - die freie Zuwan-
derung in unser Land nur für Angehörige von EWR-Staaten 
gilt Unsere Hauptgebiete für die Rekrutierung von Arbeitneh-
mern, die Türkei und Jugoslawien, gehören gerade nicht zu 
diesem Kreis, auch wenn dies von den Gegnern des EWR-Ver-
trages immer wieder mit anderslautenden Beispielen darge-
tan wird, Trotz unterschiedlichen Arbeitslosenraten und sehr 
unterschiedlichem Lohnniveau in den verschiedenen EG-Län-
dern sind bisher grosse Wanderbewegungen in wirtschaftlich 
besser entwickelte Regionen ausgeblieben. Uegen das ist 
die entscheidende Frage - Anhaltspunkte vor, dass dies in be-
zug auf die Schweiz anders sein wird? Welches wären sie? Ich 
vermag keine solchen Anhaltspunkte zu erkennen, aber viel-

es den 
nennen. das der Fall, 
Ein weitere Bemerkung in diesem 
der verbesserten wirtschaftlichen Lage in den tr",rlitiinn 

Herkunftsländern unserer Gastarbeiter also in den südeuro-
päischen Ländern Italien, Spanien, Portugal hat der Anteil 
der EG-Bürger in unserer ausländischen Bevölkerung von 

einst 85 Prozent auf heute 70 Prozent abgenommen. Wir hät-
ten nach Inkrafttreten des EWR-Abkommens mit einer starken 
Zuwanderung aus EG-Ländern zu rechnen, wird immer wieder 
behauptet Warum muss die schweizerische Wirtschaft heute 
auf Arbeitskräfte ausserhalb des Efta-/EG-Raums zurÜCkgrei-
fen? Warum kommen diese Leute aus Italien, aus Spanien, 
aus Portugal nicht schon heute zu uns und treten mit Bewer-
bern aus Nicht-EG-Ländern in Konkurrenz? Warum sollte ein 
Schweizer Arbeitgeber vor dem 1. Januar 1993 vor allem Be-
werber aus Nicht-EG-Ländern anstellen, wenn er schon heute 
Leute aus EG-Ländern haben könnte? Warum kommen die Ar-
beitsuchenden aus den EG-Staaten erst nach dem 1, Januar 
1993 und nicht schon heute und konkurrieren mit den Bewer-
bern aus der Türkei und aus Jugoslawien? 
Diese und andere Ueberlegungen lassen meines Erachtens 
erkennen, dass eine Massenzuwanderung aus EG-Ländern 
unwahrscheinlich ist und dass anderslautende Behauptun-
gen eben blosse Behauptungen sind, die vielfach auf biossen 
Gefühlen beruhen. 
Des weite rn ist darauf hinzuweisen, dass im EWR, wenn alle 
Stricke reissen, ein Instrumentarium vorhanden ist, um ent-
sprechenden Entwicklungen vorzubeugen, Wir werden Fami-
lien nachzug haben, Er wird uns Probleme bereiten, das ist gar 
keine Frage. Aber mit Hilfe des ausgehandelten Instrumentari-
ums, wie Uebergangsfristen und im Notfall Schutzklauseln, 
sollten wir solche Probleme bewältigen können, 
Die endgültige Entscheidung über den EWR-Vertrag hängt ei-
nerseits davon ab, welche Antworten wir auf die entspreChen-
den materiellen Fragen geben, von denen ich eine hier kurz 
behandelt habe. 
Für das endgültige Urteil ist aber ein weiterer Aspekt von gros-
ser Bedeutung - für mich ist es der entscheidende. Es stellt 
sich nämlich die Frage nach den Alternativen zum EWR-
Abkommen. Es gibt deren zwei: Es gibt den EG-Beitritt oder 
den Alleingang. Ein EG-Beitritt steht heute nicht zur Diskus-
sion; es bleibt somit nur der Alleingang, 
Trotz anderweitiger Beteuerungen ist vielen Gegnern bei die-
sem Alleingang nicht ganz geheuer. Dennoch ist es ihnen bis 
heute geradezu meisterhaft gelungen, sich darum herumzu-
drücken, klare Alternativen zum EWR-Vertrag aufzuzeigen. 
«Deregulierung» heisst eines ihrer Zauberworte, als ob durch 
interne Veränderungen der Zugang zu internationalen Märk-
ten erzwungen werden könnte, Wer den Sackgassencharak-
ter solcher Rezepte noch nicht erkannt hat, sollte sich vielleicht 
einmal das Problem des passiven Veredelungsverkehrs in der 
Textilindustrie vor Augen halten. «Rien ne va plus» heisst es 
hier, solange das Tor zum europäischen Markt nicht auch von 
der anderen Seite geöffnet wird Leider gibt es hier auch durch 
den EWR-Vertrag zwar keine Lösung, aber es bestehen min-
destens gewisse Anhaltspunkte zu einer Lösung. 
Auch das zweite Zauberwort der Gegner die bilateralen Ab-
kommen mit der EG - hilft uns nicht weiter, Auch dies zeigt das 
Beispiel des passiven Veredelungsverkehrs ebenfalls aufs be-
ste, Auch hier braucht es zwei Partner, die ja sagen müssen, 
sonst läuft nichts, Glaubt man wirkliCh im Ernst, in zweiseitigen 
Verhandlungen seien von der EG bessere Ergebnisse zu errei-
chen als im Efta-Verbund? Wie müssten sich diesfalls die übri-
gen Efta-Staaten vorkommen, die sich mit dem EWR-Vertrag 
begnügen? Es kann doch nicht im Ernst angenommen wer-
den, die EG warte nur darauf, dass die Schweiz zum EWR-Ver-
trag nein sage, um ihr dann in neuen zweiseitigen Verhandlun-
gen neben dem "Weggli» auch noch den Fünfziger und die 
Bäckerstochter nachzuwerfen, Wir müssen doch klipp und 
klar erkennen, dass die Alternative zum EWR «Alleingang auf 
heutiger Basis» und nicht «Alleingang mit irgendweichen zu-
sätzlichen bilateralen Abkommen» heisst Der Alleingang auf 

Basis stellt aber einen Preis dar, den zu zahlen wir auf 
sind. Wir sollten deshalb den 
auch wenn wir in diesem 

im sitzen. Ein c:n,,,t,,,roc "-U;"vl~C' 

ausgeschlossen, 
Einer der populärsten Bundesräte aller Zeiten, Willi Ritschard, 
soll einmal in seiner träfen Art bemerkt haben: «Der Schweizer 
stehtfrüh auf, aber er erwacht spät" Hoffentlich nicht erst nach 
dem 6. Dezember! 
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Frau Simmen: 666 Seiten EWR-Botschaft und über zwanzig 
Rednerinnen und Redner zu diesem Thema! Ich möchte in An-
betracht der vielen umfassenden Stellungnahmen, die ge-
stem und heute in diesem Saale abgegeben worden sind und 
sicher noch abgegeben werden, auf eine weitere umfassende 
Würdigung des EWR-Vertragswerkes verzichten und mich 
statt dessen hauptsächlich auf einen Aspekt konzentrieren, 
nämlich auf denjenigen, ob der EWR für Frauen etwas anderes 
oder ob er sogar weniger bedeutet 
Es ist kein Geheimnis, dass Frauen dem EWR allgemein kriti-
scher und auch gleichgültiger gegenüberstehen als Männer, 
Ein Hinweis darauf ist zum Beispiel die Tatsache, dass das Eu-
ropatelefon deutlich weniger von Frauen als von Männern be-
nützt wird, Ich habe mir überlegt, woher das rühren mag, Für 
viele Frauen ist der EWR nach wie vor eine gigantische techni-
sche Angelegenheit, die nur Spezialisten zugänglich ist Es 
stimmt, dass der EWR-Vertrag ein wirtschaftliches Vertrags-
werk mit unzähligen technischen Einzelheiten ist Das erleben 
wir gerade auch bei den Eu rolex-Beratungen , die eine eher 
abstrakte und trockene Angelegenheit sind, Es liegt aber an 
uns Politikerinnen und Politikern, unseren Mitbürgerinnen bis 
zum 6, Dezember dieses Vertragswerk näherzubringen und 
ihnen Antworten auf Fragen zu geben, die sich daraus erge-
ben - soweit wir dies ehrlicherweise auch tun können, 
Lassen Sie mich stellvertretend für alle anderen Gebiete kurz 
deren zwei aufzeigen: 
1. Für die Konkurrenzfähigkeit und Prosperität unserer ge-
samten Wirtschaft ist der EWR notwendig. Wir verdienen nun 
einmal jeden zweiten Franken im Ausland und einen beträcht-
lichen Teil davon in der EG und in Ländern des zukünftigen 
EWR. Da sind gute Beziehungen zu unseren Partnern aus-
schlaggebend. Die EG-Länder haben uns klar signalisiert, 
dass sie in Zukunft nur Gemeinschaftsverträge abschliessen 
wollen, und unsere Efta-Freunde wollen in die EG. Damit sind 
uns ganz einfach die früheren Partner abhanden gekommen, 
und wir müssen uns entweder umstellen oder bereit sein, al-
lein und wirklich ganz allein zu bleiben. Wollen wir wirklich als 
Land mit rund 6 Millionen Einwohnern einen Zusammen· 
schluss von 380 Millionen Menschen einfach fahrenlassen? 
Das wäre angesichts der Grössenverhältnisse mehr als leicht· 
fertig und würde mit Sicherheit zu einer Schwächung der Stei-
lung der Schweiz und ihrer Wirtschaft führen. In einer schwa-
chen Wirtschaft aber sind die schwächsten Glieder·- dazu ge-
hören leider nach wie vor auch Frauen zuerst benachteiligt 
Eine schwache Wirtschaft beeinträchtigt auch unseren Staat in 
der Erfüllung der Aufgaben, die wir ihm überbunden haben. 
Denken Sie zum Beispiel an die Direktzahlungen, die wir ge-
stern behandelt haben I Denken Sie an die Krankenversiche-
rung, die morgen auf der Traktandenliste steht! Wir alle müs-
sen daran interessiert sein, dass die Schweiz weiterhin ein blü-
hender Wirtschafts- und ein blühender Produktionsstandort 
bleibt Das wird uns auch im EWR Anstrengungen kosten; im 
Alleingang wird es praktisch nicht zu schaffen sein. 
2. Die Einsicht in die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit im 
EWR schliesst nicht aus, dass wir auch ruhig zugeben dürfen, 
dass nicht alle Errungenschaften des EWR den Frauen gleich 
stark zugute kommen. Die Freizügigkeit der Personen zum 
Beispiel ist für Frauen nur dann ein Vorteil, wenn sie ungebun-
den sind und ihren Wohnort nach eigenem Gutdünken verle-
gen können. Das trifft für alle Frauen mit Familien nicht zu. Sie 
sind nach wie vor in aller Rege! an ihren Wohn- und Arbeitsort 
gebunden und haben daher von der Freizügigkeit nichts zu er-
warten. Immerhin bringt aber wenigstens die Erleichterung 
des Familiennachzugs für viele von ihnen eine spürbare Er-
leichterung. 
Diese beiden Beispiele mögen Ihnen zeigen, dass schon rein 
wirtschaftliche Aspekte auch Frauen an einem EWR-Beitritt in-
teressieren müssen. Das ist aber nicht alles. Hier möchte ich 

Blick wieder weiter öffnen 
Dezember stehen wir alle Scheinwerferlieht der 

sehen Oeffentlichkeit Auch wenn die Welt nicht immer so 
Anteilnahme auf uns blickt, wie wir uns das ab und 

einbilden: am 6. Dezember wird sie es tunl Und wir wissen 
schon heute, dass das Resultat der Abstimmung als Gradmes-
ser unserer Bereitschaft zur Oeffnung und Solidarität betrach-

tet werden wird, auch wenn es nicht um einen EG-Beitritt, son-
dern lediglich um die Mitgliedschaft im Europäischen Wirt-
schaftsraum, im EWR, geht Das Resultat wird die Antwort auf 
die Frage sein: Will die Schweiz in einem Europa, in einer Welt, 
die sich völlig verändert hat, den Stier bei den Hörnern packen 
und sich freiwillig weiterbewegen, oder will sie das Heil im 
Festhalten an dem suchen, was vor 144 Jahren gut und 
war und seither zwar gehegt und gepflegt, aber kaum 
weiterentwickelt worden ist? 
Das ist der historische Hintergrund des trockenen Stücks auf 
der Bühne, das EWR heisst Wir befinden darüber, ob das 
Spiel beginnt oder ob der Vorhang fällt, bevor es begonnen 
hat In einer geschichtsträchtigen Stunde das ist der Sankt-
Nikolaus-Tag 1992 - sind wir alle gleichermassen gefordert, 
Frauen wie Männer. Diese Ueberzeugung müssen wir in den 
Wochen, die uns noch bleiben, allen Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern vermitteln können. 
Ich bin für Eintreten auf die Vorlage. 

M. Beguin: Jean Monnet, ('un des pares fondateurs de la 
Communaute europeenne, ecrivait dans les dernieres pages 
de ses memoires: "Je suis sur que la suite des saisons nous 
conduit necessairement vers une unite plus grande et, si ce 
n'est pas celle que nous savons organiser, ce sera celle que 
nous subirons.» C'est la conscience de cette realite qui a fin! 
par s'imposer comme une evidence. L'Europe s'organise au-
tour de naus, depuis plus de quarante ans, avec un bonheur 
inegal, certes, mais elle progresse et elle se fera, malgre le de-
senchantement de I'apres-referendum fran~ais. Elle se fera t6t 
ou tard, malgre nous, qui, reclus dans le confortde nos certitu-
des, I'avons consideree trop longtemps comme une chimere. 
Nous avions, iI est vrai, d'excellentes raisons d'etre contents 
de nous: des institutions, qui ont resiste plutöt bien que mal 
aux ego'ismes natureis, par le jeu d'equilibres savamment 
ajustes, que I'instinct nous suggerait quand la raison ne nous 
le dictait pas; une stabilite politique qui permit un developpe-
ment economique sans precedent, nous pla~ant en tete des 
pays industrialises exportateurs alors que jadis nous louions 
nos soldats ä I'etranger et que naguere nous voyions partir 
pour le Nouveau Mon.de des cohortes miserables. 
Le passage ä I'opulence n'a pourtant pas abo Ii la memoire de 
la pauvrete. C'est pourquoi nous sommes restes mefiants a 
I' egard de tout ce qui n' mait pas n6tre, considerant des institu-
tions immobiles et un ordre interieur immuable comme les 
seuls garants de notre reussite, sentiment renforce par 
I'epreuve de la deuxiame guerre mondiale ou la fermeture des 
frontieres et le reduit national ont marque la resistance ä une 
Europe dominee alors par le totalitarisme. La nostalgie de ces 
temps heroiques ne doit pas nous heurter, elle est aussi legi-
time que naturelle. Mais ce n'est pas saHiciter un effort dame-
sure de I'intelligence que de faire observer que, depuis lors, 
I'odeur du monde a change, pour parler comme Georges Du-
hame!. L'appel de Churchil! ä Zurich, le Traite de Rome, la re-
conciliation franco-allemande, l'Acte unique ont traduit une 
volonte: proscrire la guerre en Europe et prendre en campte le 
developpement de nos societes modemes dont l'interdepen-
dance de plus an un nouveau cadre pour 
gerer les echanges. 
Spectateur d'abord sceptique, la Suisse n'a cependant pas 
manque d'ä-propos en negociant les accords de 1972 qui ont 
servi nos intefets pour un temps maintenant revolu. Et le 
Conseil federal n'a pas manque d'ä-propos non plus en saisis-
sant la balle que Jacques Delors lam;:ait aux pays de !'AELE sn 
1989. Le Traite sur l'Espace economique europeen, durement 
et bien negocie quoi qu'on en dise, n'est evidemment pas par-
fait et iI ne peut pas I'etre. Mais I'honnetete intellectuelle naus 

de le reconnaitre ce qu'iI est, c'est-a-dire 
et necessaire. meme aux yeux des 

zelateurs de notre In('lpn,pn,rI"',~(,,,, respecte 
substance de nos institutions et des !es 
Necessaire nous permettre d'accooer au grand 
sans pour aider notre economie a retrouver, 
avec les mesures d'accompagnement sociales 
bles, le vent frais de la concurrence. Nous nous eUons habi-
tues a negocier bilateralement, pour obtenir le beurre et, si 
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possible, I'argent du beurre. Peut-etre n'aurons-nous plus, au 
debut de l'Espace, que le beurre, mais sans I'Espace, c'est 
certain, nous perdrions le beurre et I'argent du beurre. 
Toutefois, au dela de ces considerations materielles, qui 
comptent, mais qui ne sont pas tout, sachons voir la chance 
pour notre pays de s'associer a un projet capable de mobiliser 
l'enthousiasme des jeunes gemerations, avec la libre circula-
tion des personnes, les echanges universitaires, les retrouvail-
les avec des cultures soeurs, toutes issues d'un patrimoine 
commun, sachons retrouver en quelque sorte la force d'un 
Moyen-Age, purge du fanatisme et de l'intolerance et aug-
mente du respect des drolts de I'homme. Apportons notre oui 
a I'Espace, mais pas comme un syndic de faillite qui estime la 
mort dans I'äme qu'iI faut bien se resigner acette solution, 
mais comme un homme lucide qui voit bien que la Providence 
nous assigne cette etape comme un progres et qui, comme 
les sto"iciens, se dit qu'accepter le destin c'est etre guide alors 
que le refuser c'est etre traine. 
e'est dans cet esprit que j'approuve le Traite qui nous est pro-
pose. 

Präsidentin: Ich habe noch 23 Wortmeldungen und 4 Ver-
ziehtmeldungen. Von 5 Mitgliedem des Rates weiss ich nicht, 
was sie zu tun gedenken. (Heiterkeit) Ich bitte diese Mitglieder, 
sich während dem nächsten Votum bei mir zu melden, wenn 
sie sprechen wollen. Ansonsten nehme ich an, dass sie auf 
das Wort verzichtet haben, und schliesse die Rednerliste. 
Ich habe eine neue Hochrechnung angestellt: Wenn 23 Perso-
nen wie bis jetzt über 10 Minuten sprechen, ergibt das gegen 
4 Stunden; wenn sie nur 5 Minuten sprechen, braucht es rund 
2 Stunden. Sie können Ihre eigene Belastungsgrenze aus-
rechnen. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe beim Zuhören. Einige 
von Ihnen haben die Möglichkeit, sich kürzer zu fassen! 

Uhlmann: Ich bin mir natürlich bewusst, dass ich heute bei 
diesem Geschäft in diesem Saal ganz klar auf der Verlierer-
seite stehen werde. Das hindert mich nicht daran, das Wort zu 
ergreifen - nach dem Motto eines aktiven Schwingers: Wer 
beim Schlussgang dabeisein will, muss auch beim Anschwin-
gen mitmachen. Nach diesem einseitigen Lobgesang auf den 
EWR ist es wichtig, dass wieder einmal eine kritischere 
Stimme zu hören ist 
Der Bundesrat sieht die Zukunft der schweizerischen Wirt-
schaft bekanntlich in diesem Europäischen Wirtschaftsraum. 
Dies ist jedOCh keine Zukunftsvision; dies ist ganz klar Gegen-
wart Die schweizerische Wirtschaft ist Teil der europäischen 
Wirtschaft; sie war es gestern, sie ist es heute, und sie wird es 
morgen sein. Die Frage lautet demnach nicht, ob, sondern wie 
die Schweiz an der europäischen Wirtschaft teilhaben will. 
Eine gesamtheitliehe lebensqualität ist Ziel und muss Ziel so-
wohl staatliChen wie privaten Handeins sein. Was heisst ge-
samtheitlich? 
1. Wohlfahrt: Sie ist vom Wirtschaftswachstum direkt ab-
hängig. 
2. Gesunder Lebensraum: Er erfordert die Berücksichtigung 
der Umweltanliegen auch in der Wirtschaft 
a Ein Zusammenleben: Es stellt insbesondere 
an die Einwanderungspolitik eines Landes hohe Antor-
derungen. 
Der EWR stellt nur dann eine Zukunftsoption dar, wenn er die-
ser Zielsetzung gerecht wird. Der EWR bietet uns teilweise 
neue Rahmenbedingungen für die Wirtschaft; er bringt eine li
beralisierung von oben. Damit würden Konkurrenzfähigkeit 
und Wirtschaftswachstum gefördert, sagen die Befürworter. 
Rahmenbedingungen allein nützen nichts. Einzig eine inhaitli-
che, strukturelle Erneuerung unserer Wirtschaft kann deren 
Wachstum sichern und anheben. Der EWR nimmt der Wirt-
schaft diese nicht ab. Vielmehr setzt er sie sofort 

aus, ohne Rücksicht auf die 
ins kalte 

nn'''>l''jIf lKRII f!nl·c:~I,p.iI1f!t letztlich 
über das Wirtschaftswachstum in Schweiz nicht die 
Uebernahme der Rahmenbedingungen des EWR. Das von 
den Befürwortern vorausgesagte Wachstum basiert auf An-
nahmen, auf unsicheren Prognosen. Eine auf TatsaChen ab-

gestützte Entwicklungsbeurteilung existiert nicht Die Gleich-
stellung von EWR und Wirtschaftswachstum entbehrt nach 
meinem Dafürhalten jeder Grundlage. An dieser Situation än-
dern auch Gutachten nicht vieL Stellt der EWR das Wachstum 
nicht sicher, dann ist es fraglich, ob er den Wohlstand der 
Schweizer Bevölkerung auch zu erhalten vermag. 
Im Bereich des Umweltschutzes nimmt die Schweiz eine füh-
rende Stellung ein. Darüber sind wir alle froh und glücklich. 
Die EG-Umweltnormen sind jedoch erheblich schlechter als 
diejenigen der Schweiz. Der EWR bringt uns Produkte - Ma-
schinen und Fahrzeuge iris Land, die den schweizerischen 
Standard nicht einhalten. Eine Verschlechterung der Umwelt-
situation in der Schweiz wäre die Folge oder könnte minde-
stens die Folge sein. Der Schweizer Wirtschaft wird zudem der 
Anreiz genommen, im ökologischen Bereich intensive An-
strengungen zu untemehmen, und der härtere Konkurrenz-
druck zwingt sie sogar, den ökologischen Standard auf das 
Europaniveau zu senken. 
Man wird mir entgegenhalten: Das stimme alles nicht; man 
habe das durch Gutachten untersuchen lassen. Es ist aber 
eine alte Tatsache: Ein Gutachter ist jemand, der gut darauf 
achtet, von wem er den Auftrag erhält! 
Wie die jüngste Entwicklung in Deutschland aufzeigt, gefähr-
det ein hoher Anteil an Ausländern ein gewaltarmes Zusam-
menleben. Eine beliebige Durchmischung von Völkern und 
Kulturen kann und darf nicht vollzogen werden. Wir haben ge-
rade in jüngster Zeit sehr viele Beispiele in dieser Richtung. 
Der EWR bringt die Oeffnung im Personenverkehr. Da die 
Schweiz trotz der eingesetzten Rezession immer noch besser 
dasteht als die meisten umliegenden Staaten, sind die Be-
fürchtungen in der Bevölkerung auch gerechtfertigt, die Teil-
nahme am EWR sei von einer starken Einwanderung begleitet 
Die der Schweiz eingeräumte Uebergangsfrist ändert daran 
nichts. Sie schiebt das Problem lediglich um einige wenige 
Jahre hinaus. Der freie Personenverkehr kann also den sozia-
len Frieden gefährden. Der EWR fördert somit ein gewaltarmes 
Zusammenleben nicht Es sei darauf hingewiesen, dass be-
reits heute die Gefahr von Ausschreitungen besteht Wir alle 
hoffen natürlich, dass diese in unserem Lande nicht ausbre-
chen. 
Der EWR führt die Schweiz in eine Abhängigkeit von EG-Staa-
ten. Mangelhafte Mitwirkungsmöglichkeiten führen zu einer 
teilweisen Fremdbestimmung. So erhält die Schw.eiz kein Mit-
bestimmungs-, sondem lediglich ein Konsultationsrecht Das 
sogenannte Vetorecht wird sich in der Praxis auf einen zeitli-
chen Aufschub einzelner Richtlinien reduzieren. Will die 
Schweiz nämlich ein Veto erheben, so gerät sie nicht nur unter 
den Druck der EG-Staaten, sondern auch der Efta-Staaten. 
Eine effektive Ablehnung einzelner Normen wird dadurch illu-
sorisch. Auch die Kündigung des EWR-Vertrages ist nach mei-
nem Dafürhalten nur theoretisch möglich, wird indessen poli-
tisch überhaupt nicht tragbar sein. Bereits heute wird argu-
mentiert, politisch sei nur die Mitwirkung in der EG akzeptabel. 
Unterwirft sich die Schweiz heute diesem Druck, dann wird sie 
später nie mehr ausscheren können. Eine Ueberführung des 
EWR in die EG wird den EG-Beitritt der Schweiz aus politischer 
Opportunität heraus bedingen. Wollen wir unabhängig blei-
ben, so haben wir dies heute anzuzeigen. Dass der EWR nur 
eine Uebergangslösung ist, konnten wir heute morgen in den 
NachriChten erfahren, als über die gestrige Debatte im öster-
reichischen Parlament gesprochen wurde. 
Somit entspricht der EWR nicht der Zielsetzung, an welcher 
sich die schweizerische Wirtschaft, unser Land und unsere Be-
völkerung auszurichten haben. Dementsprechend kann der 
EWR kein Zu ku nftskonzept für die Schweiz sein. 
Noch ein paar Worte zur Landwirtschaft Es wird gesagt, dass 
der EWR-Vertrag die Landwirtschaft nur marginal tangiere. 
Das stimmt an sich, wenn man das kurzfristig sieht Kurzfristig 
deshalb, weil Artikel 19 des klar das 

formuliert dass 
vollzogen werden soll. Bereits im Jahre ersten 
Verhandlungen aufzunehmen. Die Landwirtschaft und die 
Schweizer Bauern können nicht von kurzfristigen Verbesse-
rungen beziehungsweise davon leben, dass sie nicht schlech-
tergestellt werden, sondern sie müssen mittel- und langfristige 
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Perspektiven haben. Das haben sie beim EWR eben nicht Es 
darf nicht das Ziel sein, dass wir unsere Landwirtschaft 
schliesslich der schlechten EG-Agrarpolitik unterstellen. Auch 
was die Argumentation betrifft, wir hätten in den Gatt-Verhand-
lungen die bessere Position, wenn wir in der EG oder im EWR 
,"",,,r,orr seien, so muss ich Ihnen zu bedenken geben, dass 
wir mit einem Selbstversorgungsgrad von 65 Prozent mit Si-
cherheit eine bessere Position haben, als wenn wir unter der 
EG und unter Ueberproduktion leiden würden, 
Gestatten Sie mir noch zwei Fragen: 
i, Noch im Mai 1991 erklärte der Bundesrat, er werde einen 
EWR-Vertrag nur unterschreiben, wenn er auf der Gleichbe-
rechtigung, das heisst der Mitbestimmung, fusse, Es sei dafür 
unerlässlich, dass ein aus Mitgliedern beider Parteien zusam-
mengestellter EWR-Gerichtshof eingerichtet werde, denn tür 
die Schweiz sei eine einseitige Interpretation der rechtlichen 
Belange eines EWR-Vertrages unannehmbar - so zu lesen in 
der «Neuen Zürcher Zeitung" vom 11. Mai 1991. Ausserdem 
sei es undenkbar, dass in absehbarer Zeit ein Beitrittsgesuch 
zur EG gestellt werde. 
Wenige Monate später aber hat der Bundesrat in bezug auf 
seine Haltung eine Kehrtwendung um 180 Grad vollzogen. 
Nach dem Zustandekommen des EWR-Vertrages, einen Tag 
nach den Parlamentswahlen im Oktober 1991, scheint der 
Bundesrat nicht mehr gewusst zu haben, welche Grundvor-
aussetzungen für das Zustandekommen des EWR-Vertrages 
erfüllt sein müssten. Und die gleichen Aussagen der Herren 
Blankart, Kellenberger und Spinner kann man in der «Neuen 
Zürcher Zeitung» oder in den "Luzerner Neusten Nachrichten" 
nachlesen. Aus Zeitgründen will ich jetzt nicht alles zitieren Ich 
möchte aber doch gerne wissen, warum der Bundesrat und 
vor allem die Chefunterhändler plötzlich von ihrer klaren Vor-
stellung abgeWiChen sind und diese einseitigen Verträge so-
gar als gut, als sehr gut bezeichnen. Damit habe ich schon et-
was Mühe. 
2. Wer von Ihnen würde einen Vertrag unterzeichnen, der von 
der Gegenpartei einseitig ergänzt werden kann, ohne dass Sie 
seiber einverstanden sein müssen? Wer von den im Saal an-
wesenden Juristen würde einem seiner Klienten den Rat-
schlag erteilen, einen Vertrag zu unterzeichnen, der schon 
Wochen später von der Gegenpartei ergänzt werden darf, 
ohne dass er selber mitbestimmen darf? Seien wir doch ehr-
lich: Wohl niemand, aber gar niemand unter uns würde das 
tun! Und wenn wir das schon für uns selber nicht tun, dürfen 
wir es ganz sicher nicht bei einem so Wichtigen Vertragswerk 
wie einem Staatsvertrag tun. 
Gestern wurde von einem «Konkubinatsvertrag» gesprochen. 
Ich frage mich: Will sich die Schweiz in ein Konkubinat bege-
ben? Das ist nach meinem Dafürhalten unverantwortlich und 
auch gegen unsere tiefe Ueberzeugung. Ich auf jeden Fall 
kann dies mit meinem Gewissen und mit meiner Verantwor-
tung nicht vereinbaren. Der Schlussgang wird am kommen-
den 6. Dezember sein. Ich hoffe, dass das Volk sich bis zum 
6. Dezember sehr viele Gedanken macht 
Ich bitte Sie, den Nichteintretensantrag Morniroli zu unter-
stützen. 

M. Petitpierre: Je ne partage pas les inquietudes et le pessi-
misme de M. Uhlmann. Les motifs de dire oui ä I' Accord sur 
I'Espace economique europeen se situent ä trois niveaux. 
D'abord, celui de I'ideal, celui des valeurs: la paix, la soiidarite 
des peuples de la grande Europe, la construction dans la di-
vers!!e d'une Europe eoftn unie et demoeratique. Ensuite, ce-
tu! de la raison, du bon sens: quelles sont les politiques que 
I'on peut encore serieusement mener a !'eehelle d'un seul 
pays? Quelles sont les chances du retablissement de l'Europe 
de l'Est sans une entite cOherente, influente et credible a 
rQuest? Quelles sont les tins, sont les 

dans la solitaire, 
et durablement de nations pa-

partagent les memes valeurs et ne la menacent 
t1i:><u"m"", en aueune Enfin, le troisieme niveau est ce-
lui da natre interet Camment refuser, on I'a dit a maintes 
ses dejä hier et aujourd'hui, lorsqu'on est un pays qui vit 
ses echanges, la participation sans discrimination a un grand 

marche, dans la libm concurrence, la partieipation Ei des pro-
grammes d'envergure continentale? 
Toutefois, ce n'est pas ici le Heu de developper dans le detail 
plus avant Ces motifs convergents. Permettez-moi cependant 
d'insister sur deux aspects du debat qui s'engage. Premiere-
ment fes incertitudes quant au developpement futur de la 
construction communautaire ainsi que les difficuites du re-
dressement de l'Europe de l'Est sont souvent invoquees pour 
pröner le refus de I'Accord sur I'Espace economique euro-
peen. Ma conclusion est exactement inverse. Dans la fluidite, 
face aux dangers de la situation, il importe au contraire de sai-
sir toutes les occasions, de mettre en oeuvre taus les moyens 
d'integrer, de coordonner et d'harmoniser tout ce qui peut 
I' etre par la collaboration internationale multilaterale. C' est elle 
qui fait progresser une action concertee et coherente dont il 
serait vraiment pueril de penser qu'elie peut surgir comme par 
miracle du seul desordre. 
Les grandes occasions ne se reproduisent pas sur demande. 
C'est aujourd'hui que I'Espace economique europeen nous 
est ouvert Nous serions bien presomptueux et bien mal avises 
de ne pas saisir cette chance et de refuser ainsi de partieiper a 
I'entreprise, dans la mesure naturellement ou il depend de 
nous d'y etre associes. L'Histoire n'a pas I'habitude d'atten-
dre. Pourquoi ferait-elle une exception pour nous? C'est d'ail-
leurs la fidelite a la ligne suivie par la Suisse dans ses relations 
avec I'Europe qui nous convainc aussi et encore d'approuver 
I' Accord EEE Deje du temps de I'OECE et lors de Ja naissance 
de I'AELE, iI etait bien compris que le rapprochement avec le 
Marche commun de I'epoque etait un objectif essentiel de la 
politique suisse. Seules les modalites devaient etre adaptees 
graduellement Aprils I'accord de 1972, I'EEE va, a san tour, 
dans cette direction, sans prejuger des autres etapes dont iI 
est vraiment difficile ce matin de dire si eil es sont proches ou 
lointaines. 
Deuxiemement, il faut souligner que le desequilibre institution-
nel dont parlait M. Uhlmann tout a I'heure, que I'on veut de-
noncer ici ou la, n'est que la consequence logique et equitable 
de notre volonte d'aujourd'hui de nous associer sans y adhe-
rer encore a la Communaute. Si nous ne partieipons pas direc-
tement, mais a titre consultatif seulement, a la formation du 
droit futur de l'Espace economique europeen, nous conserve-
rons en contrepartie toute la substance de nos droits referen-
daires. 11 est vrai, vous I'avez d'ailleurs dit Monsieur Uhlmann, 
que nos eventuels refus en vote populaire pourraient entrainer 
le blocage de I'accord dans le domaine concerne, mais cela 
est vrai aussi d'un refus parlementaire, qu'il soit suisse, finlan-
dais, suedois ou autre. 
11 faut admettre la logique d'ensemble de cet accord, dont je 
dis sans hesiter que le Conseil federal n'aurait pas pu en nego-
eier de meilleur, compte tenu des circonstances interieures et 
exterieures. 
En conclusion, la pertinence et I'importance de ses elements 
economiques et sociaux n'empechent pas que I'approbation 
de I' Accord sur I'EEE soit un acte essentiellement politique. 
Elle satisfait ä la fois aux exigences d'un ideal, ä celles de la rai-
son et cl celles de nos interets concrets. Elle s'inscrit dans la 
continuite da notre Eile nous donne une chance 
nouvelee d'affirmer sans crainte et sans pretention notre iden-
tite au coeur de l'Europe et d'y tenir notre part dans la dignite. 

Küchler: Nach all dem bereits Gesagten und aus Zeitgründen 
möchte ich mich ganz bewusst auf den staatspolitischen 
Aspekt der Auswirkungen des EWR auf die Kantone, Regio-
nen und Gemeinden beschränken; dies um so mehr, als ge-
mäss jüngsten Meinungsumfragen im Hinblick auf die EWR-
Abstimmung am kommenden 6. Dezember das Ständemehr 
fraglich und keineswegs ist Als Vertreter eines 
kantons kann ich Ihnen dass grosse Teile der 

haben: 
uniformen, mO"''';'II'IO", 

tätsverlust für 
Phase der Rezession 
"Ueberschwemmung" unseres Landes mit "illi",,,,,t,,,,t,,,la::1,t_ 

ten, Angst auch vor dem sogenannten Heimat 
zufolge Lockerung der Lex Friedrich. Daher erachte ich es als 
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wichtig, dass in unserer parlamentarischen Debatte klar und 
unmissverständlich zum Ausdruck gebracht wird, dass mit 
dem EWR-Beitritt sowohl die Souveränität des Bundes als 
auch die Souveränität der Kantone nach wie vor gewahrt blei-
ben, dass die für viele Bürger zentralen verfassungsmässigen 
Prinzipien des Föderalismus und der Gemeindeautonomie er-
halten bleiben. 
Aufgrund der eingehenden Prüfung des gesamten Vertrags-
werkes in den Kommissionen beider Räte können wir nun fest-
stellen, dass der Zuständigkeitsbereich der Kantone und Ge-
meinden durch das EWR-Recht in der heutigen Entwicklungs-
stufe im gesamten betrachtet nur ganz marginal betroffen 
wird, weil die im wesentlichen erfassten Bereiche schon seit 
langem von den Kantonen an den Bund abgetreten worden 
sind. Ich erinnere an die Stichworte Arbeitsmarkt, Sozialversi-
cherung, Grundstückerwerb durch Ausländer usw. Mit dem 
EWR wird die Souveränität der Kantone, das heisst der Gestal-
tungsspielraum für das Eigenleben und die schöpferische in-
itiative, lediglich in wenigen Bereichen eingeschränkt Im Ver-
gleich mit dem Bundesgesetzgeber sind es allgemein für die 
Kantone höchstens 10 Prozent In meinem Heimatkanton Ob-
waiden mit einer nur geringen Regelungsdichte sind es ver-
mutlich noch weniger Prozente an Einschränkung, die wir hin-
nehmen müssen. Jedenfalls stellte man vielenorts mit Genug-
tuung fest, dass selbst die althergebrachte Tradition der 
Landsgemeinde, also die Urform der direkten Demokratie, 
aufrechterhalten werden kann. Auf die Gemeinden, also auf 
die kommunale Ebene, ist der Einfluss des EWR-Rechts noch 
weit marginaler. Er wird sich in der Praxis beschränken: er-
stens auf das öffentliche Beschaffungswesen im Falle von 
grösseren Projekten, wobei dann automatisch der soge-
nannte Distanzschutz zugunsten der Einheimischen zum Tra-
gen kommen dürfte; zweitens auf die Zulassung von Angehö-
rigen anderer EWR-Staaten zu kommunalen Beamtenstellen. 
Diese relevante Tatsache dass sich das EWR-Abkommen 
nur in sehr begrenztem Masse auf unsere institutionelle Ord-
nung auswirkt, da es ja keine Uebertragung von Kompetenzen 
unserer Institutionen auf die Institutionen des EWR umfasst-
muss zur Beruhigung unserer Bürgerinnen und Bürger klar 
hervorgehoben werden. 
Auch bezüglich des freien Personenverkehrs besteht zufolge 
der ausgehandelten Konditionen kein Anlass zur Befürchtung, 
dass es zu einer massiven und unkontrollierten Zuwanderung 
kommen könnte. Vielmehr dürfte sich die Qualifikationsstruk-
tur der ausländischen Arbeitskräfte verbessern, was wiederum 
zu einer Steigerung der Arbeitsproduktivität führen wird. 
Ebenso wird sich der befürchtete «Ausverkauf der Heimat» 
nicht einstellen, nachdem die Lex Friedrich nicht abgeschafft, 
sondern bloss gelockert wird und die bisherigen gesetzlichen 
Beschränkungen insbesondere für Zweit- und Ferienwohnun-
gen weiterhin ungeschmälert geiten. 
Sollte sich dennoch wider Erwarten für unser Land oder für 
ganze Regionen eine unhaltbare Situation einstellen, dann 
steht uns noch immer das Auffangnetz der allgemeinen 
Schutzklausel gemäss Artikel 112 des Vertragswerkes zur Ver-
fügung. 
Nicht völlig von der Hand weisen sind hingegen für Teile 
unserer Bevölkerung die generellen wirtschaftlichen Beden-
ken. Auch wenn die Experten und Prognostiker vom europäi-
schen Binnenmarkt für unser Land insgesamt positive Integra-
tionseffekte und eine Erhöhung des Bruttoinlandproduktes 
um 4 bis 6 Prozent erwarten, so rechnet man doch mit einem 
tendenziellen Anwachsen der regionalen Ungleichgewichte. 
Diesen regionalen Ungleichgewichten müssen wir zufolge der 
Liberalisierung des europäischen Marktes unsere Aufmerk-
samkeit schenken. Es dürften sich demzufolge in unserem 
Lande über kurz oder lang zirka vier Regionstypen heraus-
bilden: 

sogenannte 
grossen wirtschaftlichen 

wirtSChaftlich bedrohte H""I/,'1t>n 

schwache Gebiete; 
3. die Regionen des t;;erg{:letHeles; 
4. die Grenzregionen einem relativ dichten wirtschaftli-
chen, grenzüberschreitenden Beziehungsnetz 

EWR-Abkommen 

Diese im Rahmen des EWR zu erwartenden Entwicklungen 
verlangen meines Erachtens zwangsläufig eine generelle 
Ueberprüfung unserer nationalen Regionaipolitik, wie wir 
dies im Zusammenhang mit dem Bericht über die Legislatur-
planung 1991-1995 bereits kurz diskutiert haben. Jedenfalls 
bedürfen benachteiligte Gebiete einer ganz gezielten, effizi-
enten Unterstützung durch den Bund. Im Vordergrund ste-
hen dabei die folgenden Instrumente: die Dezentralisierung 
bisheriger Vollzugsaufgaben und Vollzugskompetenzen, die 
verstärkte regionalpoiitische Koordination der Bundestätig~ 
keiten und die Einbindung unserer nationalen Regionalpolitik 
in den gesamteuropäischen Rahmen. Die wirtsChaftliche Ei-
genständigkeit unserer Regionen ist nämlich eine wichtige 
Voraussetzung für deren Europafähigkeit Gerade im Nach-
gang zu den Abstimmungen in Dänemark und Frankreich 
über die Maastrichter Verträge bin ich überzeugt, dass sich 
die bisherige Zentralisierung ä la Delors verlangsamen wird, 
verlangsamen muss und dass die Regionen innerhalb Euro-
pas im Sinne der Subsidiarität künftig eine weit grössere Be-
deutung als heute erlangen werden. Damit aber wächst auch 
die Bedeutung der intemationalen und der nationalen Regio-
nalpolitik. 
Herr Bundesrat Delamuraz, es schiene mir nun in diesem Zu-
sammenhang zweckmässig zu sein, wenn der Bundesrat im 
Zusammenhang mit unserer EWR-Debatte und im Hinblick auf 
die Abstimmung vom 6. Dezember 1992 die bestimmte Zusi-
cherung abgeben würde, dass er bereit ist, so rasch als mög-
lich das erforderliche regional politische Paket zu schnüren 
und vorzubereiten. In dessen Zentrum müssen die Revision 
des Bundesgesetzes über Investitionshilfe für Berggebiete so-
wie des Bundesbeschlusses über Finanzierungsbeihilfen zu-
gunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen stehen. Durch eine 
solche flankierende Massnahme kann in der Bevölkerung Ver-
trauen geweckt und Angst abgebaut werden. Dies wiederum 
wird sich bestimmt positiv auf die EWR-Abstimmung und auch 
positiv auf das Erreichen des erforderlichen Ständemehrs aus-
wirken. 
In diesem Sinne bin ich für Eintreten auf die EWR-Vorlage. 

Iten Andreas: Am 26. April 1987 stimmten die Innerschweizer 
Kantone über das Konzept CH91 ab. Die CH91 sollte in der 
Region Zentralschweiz ein epochemachendes Ereignis wer-
den. Das Volk verwarf die Projekte. Ich versuchte im Nachgang 
zur Abstimmung, die Gründe des massiven Neins zu erfor-
schen, und handelte dies in einem Buch mit dem Titel <Norbei 
am Landesstolz» ab. 
Gut zwei Monate vor der Abstimmung über den EWR beschlei-
chen mich ähnliche Gefühle wie damals. Das Volk ist nur 
schwer für den EWR-Vertrag zu begeistern. Auch wir selbst 
müssen uns zu einem Ja durchringen. Wir erleben in uns 
selbst, wie sich Position und Gegenposition entwickeln, wir 
spüren, wie wir zwischen den Polaritäten von Ja und Nein, Zu-
stimmung und Ablehnung, hin- und hergerissen werden. In 
uns kämpfen Vernunft und Gefühle. Dem instinktiven Nein 
wird ein vom Verstand diktiertes Ja entgegengehalten. Das 
war schon bei der Abstimmung über die CH91 der Fall. Ratio-
nal und verstandesmässig Hess sich die Zustimmung 
den, das Herz aber verweigerte sie, 
Wir befinden uns in einer ähnlichen Situation. Zweifellos, es 
geht um viel mehr; es geht um eine schicksalhafte Entschei-
dung. Man darf aber nicht davon ausgehen, dass bei diesem 
Entscheid nur logische und rationale Gründe eine Rolle spie-
len. Der EWR und die EG entsprechen nicht dem Landesstolz. 
Nachdem die Verhandlungsergebnisse im institutionellen Be-
reich den Efta-Ländern die gleichberechtigte Mitsprache ver-
sagen, tangiert dieser Vertrag den Stolz der Schweizer. 
Die Komplexität der Materie leistet einer gefühlsbetonten De-
batte und Erörterung im Volk Vorschub. Der einzelne ist über-

Der Mensch sich schwer mit Proble-
er hätte lieber klare und einfache Antworten, hält 

Ausschau nach Persönlichkeiten, die solche Antworten 
ben. Der Ruf nach «Blochern» ist nichts anderes als die 
sucht nach einem persönlich fassbaren Prinzip der Komplexi-
tätsreduktion, Es entlastet vom eigenen Nachdenken und von 
der eigenen Unsicherheit 
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Bei komplizierten Abstimmungen ist es leichter, Vertrauen in 
Misstrauen zu verwandeln als umgekehrt Misstrauen in Ver-
trauen. Dabei wirkt sich heute negativ aus, dass sowohl der 
Bundesrat als auch das Parlament beim Volk wenig Vertrauen 
geniessen - das war eine selbstkritische Bemerkung. Durch 
den voreiligen Entscheid des Bundesrates, das EG-Beitritts-
gesuch einzureichen, ist zusätzliches Misstrauen entstanden. 
Selbstverständlich kann man nicht allein dem Bundesrat die 
Schuld zuschieben, denn auch der Ständerat hat hier mitge-
macht; wir haben einem Postulat Weber Monika ja mehrheit-
lich zugestimmt 
Von gegnerischer Seite wird alles unternommen, um das Ver-
trauen in die politischen Autoritäten zu untergraben. Man 
scheut sich auch nicht, sie lächerlich zu machen. Es ist sicher 
angenehm, die Lacher auf seiner Seite zu wissen. Was dabei 
aber langfristig entsteht, ist eine dialogunfähige Gesellschaft, 
eine Gesellschaft, die sich durch Misstrauen selbst blockiert 
Wo Vertrauen schwindet, nimmt die Risikobereitschaft ab. Da 
nützt es dann auch nichts, die Schweizer aufzufordern, sie 
sollten zuerst die alten Tugenden im eigenen Land wiederher-
stellen, bevor sie fremdes Recht übernehmen würden. Wer 
das Vertrauen untergräbt. führt die Menschen in eine negative 
Spirale, an deren Ende Mutlosigkeit und Stillstand stehen. 
Der Bundesrat sagt in seiner Botschaft klar und deutlich, der 
EWR-Vertrag sei ein Wirtschaftsvertrag, es handle sich um ei-
nen Integrationsschritt mit wirtschaftlichem Schwergewicht 
Das sei aber nicht allein massgebend, dem EWR liege nämlich 
auch ein Kooperationsmodell zugrunde. Dieser wichtige 
Aspekt geht in der öffentlichen Diskussion unter. Im Vorder-
grund steht der Gedanke, die Integration Europas werde mit 
rationalen, also mit wirtschaftlichen, rechtlichen, administrati-
ven und politischen Mitteln bewerkstelligt 
Es entsteht starker psychologischer Widerstand. Es herrscht 
der Eindruck vor, das EWR-Gebilde sei ein Produkt der ökono-
misch-konstruktiven Intelligenz. Techniker der Integration 
wollten ein wirtschaftliches Megareich schaffen. Dieses stehe 
im Dienst der Mobilität, der Dynamisierung des Wirtschaftsrau-
mes und der Liberalisierung. Es nehme wenig Rücksicht auf 
die echten Bedürfnisse, Gefühle und Wünsche, Aengste und 
Hoffnungen der Menschen. 
Wie die Abstimmungskampagnen im Zusammenhang mit den 
Maastrichter Verträgen in Dänemark und Frankreich gezeigt 
haben, verbinden nicht nur die Schweizer diese Gefühle und 
Wünsche, Hoffnungen und Aengste mit der Vorstellung eines 
integrierten Europas, sondern Millionen Europäer. Auf sie ist 
also Rücksicht zu nehmen. Bei den weiteren Integrationsver-
handlungen sind sie sogar in den Mittelpunkt zu rücken. Der 
Zusammenschluss Europas ist nicht nur ein rationales Pro-
blem, sondern ein psychologisches, soziologisches und kul-
turelles. 
Voreilig wird «Europa» etwa als supranationales Gebilde dar-
gestellt, das die Nationen zu beseitigen habe. Wer aber die 
Geschichte Europas nicht unterschlägt, wird den Nationen 
ihre Existenz nicht absprechen wollen. Die Nationen basieren 
auf Sprache, Tradition und Geschichte. Nationalismus ent-
steht, wo die Souveränität und die Autonornie untergraben 
werden. Ich halte es mit Karl Schrnid, der einmal gesagt hat: 
"Je mehr jemand von der Geschichte Europas weiss, um so 
eher wird er glauben, dass der Zusammenschluss Europas 
dann auf guten Wegen sei, wenn er von der Vergangenheit 
nicht absieht, sondern sie in sein Denken aufnimmt» 
Man darf den Zusammenschluss Europas nicht den Techni-
kern der Integration überlassen. Die EWR-Botschaft und der 
Integrationsbericht atmen den Geist der ökonomisch-kon-
struktiven Intelligenz. Dabei vergisst man gerne die andere 
Seite des Problems. Integriert werden müssen nämlich auch 
die dunklen Seiten dessen Schatten ;::,u,UJ",ay"" 
Das rasante und fast Vorantreiben der Int,~nr:"tir1n 

die 
soziale Problematik. 
Ich habe den Eindruck, bei den - ich 
denke nicht an die schweizerischen aber auch 
bei den Herren Kohl und Mitterrand dominiere die Grundvor-
stellung von der technischen Machbarkeit eines integrierten 
Europas. Diese Mentalität unterschlägt die Tiefendimension 

der europäischen Integration. Die Schatten könnten sich ei-
nes Tages übermächtig erheben, das technisch konzipierte 
Gebilde lähmen, wenn nicht gar zerstören. 
Ich hoffe, dass das knappe Ja in Frankreich zu den Maastrich-
ter Verträgen zur Besinnung auf die andere Seite Europas 
führt Auch wenn es sich beim EWR-Abkommen schwerge-
wichtig um einen Wirtschaftsvertrag handelt, sollte dem EWR 
ein subtiles europäisches Ideenprofil nicht fehlen. Die Be-
schwörung des Liberalismus, der laute Ruf nach Deregulie-
rung und nach erhöhter Mobilität entsprechen nicht dem ge-
wachsenen Europa Es fehlt die echte liberale Idee; sie wird 
vom Wall-Street-Liberalismus verdrängt Dieser begünstigt 
Grossunternehmen, wirtschaftliche Königreiche und die privi-
legierte Schicht Dieser Trend ins Grosse ist gefährlich und 
schafft neue Formen von Abhängigkeit 
Wo das Prinzip der beherrschbaren Grösse verletzt ist, gibt es 
keine liberale Demokratie. Die liberale Idee ruft nach Be-
schränkung, Machtteilung, Autonomie der kleinen Gemein-
schaften - nicht nach Imperien und Superorganisationen. Hier 
wird der industriellen Gesellschaft eine Chance gegeben, das 
politische Verhalten zu bestimmen. Niemand weiss, wohin das 
führen wird. Die Skepsis dem EWR und der EG gegenüber ist 
darum verständliCh. 
Es kommt hinzu, dass bei diesem Megatrend auch die soziale 
Idee an Bedeutung verliert Es gibt heute schon zahlreiche 
Manager, die offen von der Zweidrittelsgesellschaft als dem 
Modell der Zukunft sprechen. Das führt zur Herrschaft der Pri-
vilegierten und zur Inkaufnahme von Armut und sozialem 
Elend. Je mehr diese Mentalität an Boden gewinnt, um so 
mehr wird versucht, den Staat zurückzudrängen und ihn dem 
Bürger vom Hals zu schaffen Der soziale Konsens geht ver-
loren. 
Die liberale und die soziale Idee haben aus der Schweiz ein 
Land des Ausgleichs geschaffen. Damit konnten die sozialen 
Spannungen und die Zerwürfnisse weitgehend vermieden 
werden. Man darf nicht übersehen, dass der dynamische, libe-
ralistische und deregulierte Wirtschaftsraum Europa Disparitä-
ten schafft; Herr Küchler hat vorhin darauf hingewiesen. Die 
Gebiete mit hoher wertschöpfender Industrie werden gewin-
nen, die anderen werden verlieren. Sollte gar das Modell einer 
Zweidrittelsgesellschaft Fuss fassen, dann wird sich Europa 
auch soziologisch negativ verändern. 
Wir müssen also darauf bedacht sein, dass nicht die Oekono-
mie das politische Leben bestimmt. Wir müssen den Europa-
machern ein anderes Bild von Europa entgegenhalten. Die 
Politik muss die Chance wahrnehmen. 
Wenn ich trotz diesen Befürchtungen und dieser Skepsis für 
den EWR-Vertrag einstehe, dann unter anderem aus folgen-
den Gründen: 
1. Ein in Zukunft friedliches Europa muss, wie Karl Schmid 
sagt, offenbar auf wirtschaftlichem, techniSChem und wissen-
schaftlichem Gebiet zu Leistungen fähig sein, die in etwa den-
jenigen der USA und Japans entsprechen. Wir können uns ein 
Europa der inneren Rivalitäten nicht mehr leisten. Die Kriege 
haben zuviel Kraft und Substanz verzehrt Darum ist ein nach 
gleichen Spielregeln organisierter Handelsraum Europa dien-
lich, die technische und wirtschaftliche Kraft Europas zu stär-
ken und dieses weltweit konkurrenzfähig zu machen. Davon 
profitiert in hohem Masse auch die Schweiz. 
2. Ich bin überzeugt, dass Europa dank der Vielfältigkeit der 
Nationen und Sprachgemeinschaften seine schöpferische 
Kraft bewahren wird. Es wird die liberale, soziale und ökologi-
sche Idee nicht aus dem Bewusstsein verlieren. Es werden 
sich gegenläufig zur befürchteten Brüsseler Ueberbürokrati-
sierung kommunale und regionale Kräfte entwickeln, die Eu-
ropa und die Schweiz stärken. 
3. Wir brauchen in uns selbst und in unserem Volk Polari-
tät, die man mit und umschreiben 

diese innere steilen 
und RückSChritt ein. Bewahrung und Oeffnung "",hfllr",n 
Identität der Schweiz. Die Schweiz gibt sich nicht auf, wenn 
sich Europa gegenüber öffnet Im Grunde stärkt Europa das 
Bewusstsein, dass die Schweiz nur als Nation einen Wert dar-
stellt Sieben Millionen Menschen mehr machen für die euro-
päische Staatengemeinschaft nichts aus. 

michael.tellenbach
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4. Das Kooperationsmodell, das dem EWR zugrunde liegt, 
gibt der Schweiz neue Impulse. So ist sie gleichberechtigter 
Partner bei Bildungs- und Forschungsvorhaben. Die kleinen 
sind auf die Erfahrungen grösserer Länder angewiesen. Es 
bietet sich die Chance, diese zu nutzen und dadurch reicher 
zu werden. 

Gemperli: Unser Land hat seit dem Ende des letzten Weltkrie-
ges einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung genom-
men und vor allem dank der Tüchtigkeit und des Fleisses sei-
ner Bevölkerung sehr viel erreicht Wir haben viele Jahre wIrt-
schaftlicher Prosperität erlebt, die es erlaubt haben, auch die 
staatlichen Leistungen in vielen Bereichen umfassend auszu-
bauen: im sozialen Bereich, im Bildungsbereich, im Gesund-
heitsbereich. 
Diese kontinuierliche Entwicklung ohne nennenswerte Rück-
schläge hat uns ein Gefühl von Sicherheit gegeben, aber viel-
leicht auch ein wenig die Sicht auf wesentliche Zukunftspro-
bleme verdeckt Wir haben wahrscheinlich zuwenig wahrge-
nommen, dass sich auch unser Umfeld im Wandel befunden 
hat Die übrigen westeuropäischen Staaten sind stabile Demo-
kratien geworden, die sich zu den menschlichen Grundrech-
ten und Grundwerten bekennen. Vor allem ist aber Europa 
näher zusammengewachsen, wirtschaftlich, politisch und kul-
turell. Es ist damit auf unserem Kontinent aber auch eine Frie-
densordnung entstanden, die es uns erst möglich gemacht 
hat, unseren Wohlstand zu schaffen und zu mehren. Wir hat-
ten sehr günstige Rahmenbedingungen, zu denen auch an-
dere ihren Beitrag geleistet haben. Für mich ist es daher be-
greiflich, dass viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger Be-
harrungsvermögen zeigen, am derzeitigen Zustand eigentlich 
nichts ändern möchten und zum Teil sogar Angst vor dem Un-
bekannten haben, das in Form des EWR auf uns zukommen 
will. 
Die Schweiz als Kleinstaat musste sich im Laufe ihrer Ge-
schichte immer wieder auf sich selber, auf die eigenen Werte 
und die eigene Kraft verlassen. Kein Geringerer als Professor 
Hans Küng, der Schweizer Theologe in Tübingen, hat in jüng-
ster Zeit in dieser Beziehung in seinem Buch «Die Schweiz 
ohne Orientierung?» eine überzeugende Analyse geliefert 
Wir müssen für die Aengste und Befürchtungen des Volkes 
Verständnis aufbringen. 
Wir müssen zugestehen, dass der EWR sicher nicht jedem nur 
Vorteile bringen kann. Es kann nicht verschwiegen werden, 
dass das Vertragswerk die schweizerischen Wirtschaftsstruk-
turen sowohl innerhalb wie zwischen den Sektoren und den 
Branchen beeinflussen wird. Das wird zum Teil harte und 
schmerzliche Anpassungen nötig machen. Das Zögern vieler 
kleiner Gewerbetreibender, die mit ihren Familien Betriebe 
aufgebaut haben, das Zögern der Landwirte, aber auch kleiner 
und mittlerer Unternehmer ist nicht einfach sture Verbohrtheit. 
Auch die Sorge um den Arbeitsplatz, die Sorge um die eigene 
Identität, die Sorge um die Selbstbestimmung und die Sorge 
um die Stabilität sind ernst zu nehmen. Wir können auf diese 
Fragen nie genug nach Antworten suchen, selbst wenn wir 
wissen, dass wir nicht das einzige Land sind, das den Weg 
nach mit Mühe beSChreitet Es geht dann vor allem 
darum, dass wir uns auch nach der Abstimmung vom 6. De-
zember 1992 daran erinnern. Es wird darum gehen, dass wir 
insbesondere durch unsere Politik auch die Regionen ent-
sprechend unterstützen und dass wir alles tun, um die Identität 
dieser Regionen zu pflegen. 
Dennoch können wir heute in meinem Verständnis nicht ein-
fach in Nostalgie machen. Wir müssen eine nüchterne Beurtei-
lung der Situation vornehmen. Und ob wir dies wollen oder 
nicht, unser Umfeld hat sich verändert, und die Schweiz kann 
nicht so bleiben, wie sie ist Wir stehen nicht mehr Einzelstaa-

diesem sondern einem Verbund, 
n(;>'<:rr''''TIrpn hat 

diesem veränderten Umfeld, dieser Situation ist 
der vorliegende EWRNertrag ein gangbarer Weg, Eine 
unvoreingenommene, nüchterne Beurteilung ergibt, dass uns 
der EWR erlaubt, uns Europa weiter anzunähern, ohne dem 
Bürger Unmögliches abzuverlangen. Der EWR-Vertrag sichert 
wirtschaftlich den diskriminationsfreien Zugang das ist be-

sonders wichtig - zum Binnenmarkt, und erfördert die Zusam-
menarbeit in wichtigen Gebieten wie Forschung, technologi-
sche Entwicklung und Ausbildung: etwas, was für unsere Ju-
gend von entscheidender Bedeutung sein kann. 
Es liegen interessante und chancenreiche Perspektiven vor, 
Jedenfalls fallen in wirtschaftlicher Beziehung nach meiner 
Wertung die Vorteile gegenüber den Nachteilen bedeutend 
stärker ins Gewicht Daher gibt es für mich zurzeit, aber sicher 
auch mittelfristig keine Alternative zum EWR 
Ich bin vollends überzeugt, Herr Uhlmann, dass der EWR nicht 
zwangsläufig in die EG hineinführt Diesem Argument muss 
und möchte ich mit Entschiedenheit entgegentreten, schon 
deswegen, weil, wie jedermann in diesem Saale weiss, dann-
zumal wieder das Volk zum Entscheid aufgerufen wird und 
weil es für uns kein Europa gegen das Volk gibt, sondern eben 
nur ein Europa mit dem Volk. 
Der politische Preis, den wir zweifellos zu entrichten haben, 
bewegt sich in einem vernünftigen Rahmen. Die Einschrän-
kungen sind vertretbar, und wir müssen keine Substanz aufge-
ben, die zum Wesen unseres Staates und zu unserer Identität 
gehört. Auch hier, glaube ich, dürfen wir mit aller Klarheit dar-
auf hinweisen, dass wir uns für die Zukunft nicht verkaufen. Wir 
haben Schutzklauseln, Opting-out-Klauseln. Ich bin sogar 
überrascht gewesen, wie weit man den Efta-Staaten Rechte 
zugestanden hat, die es ihnen ermöglichen, ihre eigene Sou-
veränität zu behalten. 
Zuletzt zum kulturellen Aspekt: Europa besteht nicht nur aus 
der Wirtschaft, sondern Europa ist auch eine geistige Einheit 
Ich weise darauf hin, dass die Schweiz untrennbar in diese eu-
ropäische Geschichte eingebunden ist Wir können uns gei-
stig und kulturell nicht aus Europa abmelden und so tun, als 
ob wir nicht zu diesem Kontinent gehören würden. Die sich 
verstärkenden wirtschaftlichen Kontakte werden zweifellos 
auch die kulturellen und menschlichen Kontakte intensivieren 
und stärken. Nicht zuletzt für einen Kleinstaat, der sich immer 
wieder im grösseren Umfeld behaupten muss, ist die Begeg-
nung mit den Nachbarn von mitentscheidender Bedeutung. 
Der EWR gibt uns die MögliChkeit, unseren Nachbarn zu be-
gegnen und gleichzeitig die eigene gesellschaftliche Identität 
zu bewahren. Wir gehen niCht in einem Superstaat auf, son-
dern wir öffnen uns, um unsere Vielfalt zu zeigen, die auch ein 
Wesenselement Europas ist 
In diesem Sinne bin ich für Eintreten. 

Seiler Bernhard: Die Schweiz liegt geographisch im Herzen 
Westeuropas. Sie ist eines der wenigen Länder, welche nach 
Realisierung des europäischen Binnenmarktes keine Aussen-
grenzen mehr aufweisen würden. Zudem bildet unser Land als 
bestens erschlossenes Alpenland einen nahezu Obligatori-
schen Uebergang für den Nord-Süd-Verkehr. In geschichtli-
cher und kultureller Hinsicht ist die Schweiz ebenfalls - das hat 
vorhin Kollege Gemperli gesagt - bestens in Europa eingebet-
tet An der Schnittstelle wichtiger europäischer Kultur- und 
Sprach kreise präsentieren sich die Schweiz und ihre Bürger 
als eine Art «Europe en miniature". Im Bestreben, dieser Viel-
falt auf pOlitiSCher und rechtlicher Ebene gerecht zu werden, 
hat sich ein einzigartiges Staatsgebilde entwickelt, das sich 
durch eine überaus weitgehende Beteiligung des Volkes und 
der Kantone an Rechtsetzung und Rechtsvollzug kennzeich-
net Für den Aufbau eines politisch integrierten Europas 
könnte der Schweizer Bundesstaat hinsichtlich verschiedener 
Aspekte als Modell verwendet werden. 
Die EWR-Gegner beklagen nun eine Aushöhlung unserer de-
mOkratischen Strukturen und Rechte. Diese ergebe sich ins-
besondere aus der künftigen Uebernahme wesentlicher Teile 
des EG-Rechts. Es ist klar, dass mit jedem Vertrag Rechte und 
Pflichten verbunden sind. Das galt schon beim Abschluss des 
I='ft!~_\)'"rt"",,,,,, Ich bin aber überzeugt, dass der EWR-Vertrag 

die demokratischen Rechte ~ Referen-
dum und Initiative nicht antastet Der EWR-Ver-
trag keine automatische Uebernahme von EG-Recht, 
ohne dass zuerst - genau wie das Landesrecht die 
verfassungsmässigen Instanzen unseres landes durchlaufen 
hätte. Es besteht sogar die Möglichkeit, fallweise die Ueber-
nah me von EG-Recht abzulehnen. 
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Als EWR-Befürworter, aber heute noch entschiedener EG-
Gegner, finde ich den Entschluss des Bundesrates, noch vor 
dem Volksentscheid für einen EWR-Beitritt ein Gesuch um Ver-
handlungen über einen Beitritt der Schweiz zur EG zu stellen, 
politisch unklug. Damit sind viele unserer Bürgerinnen und 
Bürger verunsichert worden, vor allem jene, die wie ich einem 
EWR-Vertrag zustimmen, einem Europa ,,13. la Maastricht» aber 
ablehnend gegenüberstehen. Für mich unterscheiden sich 
der EWR- und ein EG-Beitritt fundamental voneinander: Der 
EWR ist primär ein wirtschaftlich untermauertes Gebilde, 
nimmt im konstitutionellen Bereich sogar gewisse Mängel in 
Kauf und klammert politische Elemente soweit wie möglich 
aus. 
Viele Bauern stehen dern EWR-Vertrag heute noch sehr skep-
tisch bis ablehnend gegenüber. Sie gehören ganz besonders 
zu jener Gruppe von Schweizern, die durch den Bundesrat mit 
seinem verfrühten EG-Gesuch schockiert worden sind. Diese 
Bauern vergleichen nämlich ihre Situation mit derjenigen ihrer 
Berufskollegen in der EG und kommen eindeutig zum 
Schluss, dass sie solche Verhältnisse unbedingt vermeiden 
möchten. 
Auch wenn der Kernbereich der Agrarpolitik vorn EWR-Vertrag 
ausgeklammert ist, enthält dieser doch eine Anzahl Bestim-
mungen, welche die Landwirtschaft di~ekt betreffen. Nebst der 
Anpassung bei sanitären und phytosanitären Massnahmen, 
der Harmonisierung des «Schoggi-Gesetzes», dem verbes-
serten gegenseitigen Marktzutritt verursacht vor allem die so-
genannte Entwicklungsklausel für den Agrarhandel Unsicher-
heit Mit dieser Entwicklungsklausel verpflichten sich die Ver-
tragsparteien in ihren Bemühungen um eine Fortsetzung der 
schrittweisen Liberalisierung des Agrarhandels. Uebrigens 
war diese Verpflichtung schon im Freihandelsabkommen von 
1972 enthalten. Neu ist aber, dass diese Verhandlungen alle 
zwei Jahre stattfinden sollen. Für unser land ist dabei wichtig, 
dass diese Verhandlungen bilateral - also zwischen der 
Schweiz und der EG - geführt werden können und dass sie im 
Rahmen der jeweiligen Agrarpolitiken und im beidseitigen 
Nutzen abgewickelt werden. In diesem Zusammenhang ist 
auch sehr wichtig, dass sich die Entwicklungsklausel eindeu-
tig auf den Agrarhandel beschränkt und Kreuzkonzessionen 
somit ausgeschlossen sind, 
Nicht unberechtigt ist bei den Bauern die Angst, dass sie 
schHesslich längerfristig zugunsten eines florierenden Aus-
sen handels «geopfert» würden. Heute ist das Einkommen 
vom Paritätslohnanspruch so weit entfernt wie noch nie seit 
der Anwendung dieses Instrumentes. Die Einführung von Di-
rektzahlungen soll eine gewisse Verbesserung bringen. Ande-
rerseits kennt jedermann die prekäre Finanzlage des Bundes. 
Wenn ich - und übrigens auch der leitende Ausschuss des 
Schweizerischen Bauernverbandes trotz der schlechten 
Aussichten für unsere Bauern für ein Ja zum EWR einstehe, 
dann sind Ueberlegungen eingeschlossen, die über unsere 
Agrarpolitik hinaus von grosser Tragweite sind. Unsere 
schweizerische landwirtschaft ist ein Teil der übrigen Wirt-
schaft und ist in höchstem Masse auf diese angewiesen. Sie 
muss also ein grosses Interesse an möglichst guten wirt-
schaftlichen haben. Nur so ist es dem Bund 
in Zukunft möglich, die finanziellen Mittel für die Beihilfen an 
die Landwirtschaft und die zusätzlich vorgesehenen Direkt-
zahlungen aufzubringen, Der Handel rechnet zudem mit ge-
wissen Verbilligungen, was sich in einer Zeit stagnierender 
und rückläufiger Produktepreise günstig auf die Produktions-
kosten auswirken sollte, Das hängige Gatt-Abkommen, vor al-
lem aber ein EG-Beitritt werden von der landwirtschaft un-
gleich schärfere Anpassungen verlangen. Im Vergleich dazu 
stellt der EWR-Vertrag einen kontrollierbaren Schritt in Rich-

Neuorientierung der schweizerischen Agrarpolitik dar. 
stimme dem 1-\I\IH-VAlrm'll1 

Schallberger: schicke voraus: Meine 
EG-Beitritt ist und bleibt und klar. Der V"""7,r!ht 
unsere staatliche die 
fung unter ein unseres 
traditionsreichen, freien Landes unwürdig und sind abzuleh-
nen, Dies, obwohl man oft, wenn Beitrittsbefürworter am hell-

lichten Tag laut vom entscheidenden Einfluss der Schweiz 
beim "Bau des Hauses Europa" träumen, meinen könnte, es 
gehe um die Aufnahme der EG als 27, Kanton der 1-1""0""""_ 
sensehaft 
Doch warum spreche ich von EG-Beitritt? Auf der Traktandenli-
ste steht doch der EWR-Vertrag. Seit Jedoch unsere recht eu-
phorischen Bundesräte im Zusammenhang mit der Unter-
zeichnung des EWR-Vertragswerkes von einer "Zwischensta-
tion mit Ziel EG-Beitritt" gesprochen haben und erst recht seit 
dem unglückseligen 18. Mai dieses Jahres, da das Beitrittsge-
such offiziell beschlossen worden ist, sind EWR- und EG-Bei-
tritt nicht mehr trennbar. Zwar haben die führenden EG-Ver-
liebten - verlobt soll ja erst am Samichlaustag werden - wegen 
der heftigen Reaktionen breiter Bevölkerungskreise mitten im 
Sommer kalte Füsse bekommen und beteuern nun eindring-
lich, EWR- und EG-Beitritt seien zwei total verschiedene Dinge 
und getrennt zu behandeln. Aber da lese ich im Bericht des 
Bundesrates vom 18. Mai 1992 über einen Beitritt der Schweiz 
zur Europäischen Gemeinschaft auf Seite 20 unter dem 
ntel «lehren aus den EWR-Verhandlungen» unter anderem 
folgendes: 
"Tatsächlich können sie (die Efta-länder) heute nur durch ei-
nen Beitritt zur EG eine Position in Europa erlangen, die ihnen 
erlaubt, ihre Zukunft weiterhin zu gestalten. 
Diese Erfahrungen aus den EWR-Verhandlungen haben wir in 
der Analyse berücksichtigt, die uns bewogen hat, den Beitritt 
zur EG als Ziel festzulegen. Der EWR wird uns nur zum Teil die 
Mittel geben, in unserer Integrationspolitik mit der Entwick-
lung der EG, die auf die Schaffung einer Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion und einer Politischen Union hin arbeitet, Schritt zu 
halten.» 
Hört man das eine und liest dann das andere, muss man er-
kennen, dass sie heute den EWR in den Mund nehmen, die EG 
aber im Herzen tragen. Begreifen Sie jetzt, dass ich EG und 
EWR spätestens seit dem 18. Mai 1992 nicht mehr zu trennen 
vermag - dies vor allem, weil ich Sie, meine Herren Bundes-
räte, ernst nehme? 
Wir nähern uns allmählich dem Ende des 20. Jahrhunderts. 
Zweimal in diesem Jahrhundert blieb,die Schweiz vor furcht-
baren Weltkriegen verschont, weil sie sich - trotz guter Bezie-
hungen, Herr Rhinow keinem Machtblock angeschlossen 
hatte, Und mehrmals in diesem Jahrhundert fielen künstlich 
vereinigte Staatengebilde nach einigen Jahrzehnten nicht in 
allen Fällen unblutig auseinander, Sie alle konnten das in 
jüngster Zeit mit ansehen, und ich nehme selbstverständlich 
an, dass Sie sich Gedanken darüber machten. Werweiss, viel-
leicht haben auch Sie Mutmassungen darüber angestellt, wie 
viele Jahrzehnte wohl das vereinigte Europa überleben kann! 
Unsere Töchter und Söhne können sicher dereinst die Antwort 
geben, Ich hoffe, sie werden es nicht als Mitbeteiligte, sondern 
als freie Schweizerinnen und Schweizer und als gute Nach-
barn, vielleiCht gar als Friedensvermittler, tun können. 
Wegen der Verkoppelung EWR-/EG-Beitritt durch den Bun-
desrat verbietet mir mein Gewissen trotz früherer Kompro-
missbereitschaft, dem EWR-Vertrag zuzustimmen. Ich bin 
aber der Auffassung, dass das Schweizervolk entscheiden 

Daher enthalte ich mich beim Eintreten und bei 
Schlussabstimmung der Stimme. Es soll nicht im Rat der Ver~ 
such unternommen werden zu blockieren. 
Ich hoffe sehr, dass bei der angelaufenen Abstimmungsaus-
marchung etwas objektiver und nüchterner argumentiert wird, 
Von offizieller Seite werden die deutlich sichtbar gewordenen 
Nachteile des EWR-Vertrages und der EG~konform zurechtge~ 
stutzten Gesetze wohlweislich weitgehend verschwiegen, 
Oder haben Sie beispielsweise irgendwo gelesen, dass das 
Verbot von sogenannten Diskriminierungen Aus-
ländern eine existentieile Benachteiligung 
auslösen kann? Oder, dass das Verbot von Mr,nnnnlAn 
sere hundert~ bis kantonalen 

Nur zwei OS'ISDleIl31 
Fall einer 

nr'1f,r''''7'Ait sogar mit auf die 
von Professor der keineswegs dermassen "'l"r'W~lr7-
gemalt hat Schon bei der Abstimmung über den Uno-Beitritt 
wurde tür den Fall der Ablehnung die völlige Isolierung unse-
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res Landes vorausgesagt Als das "Unglück" Tatsache wurde, 
hat die Weltöffentlichkeit kurz Kenntnis genommen und die 
Fortsetzung des bisherigen Zustandes akzeptiert Ich kenne 
natürlich den Unterschied zwischen den beiden Abstim-
mungsgegenständen Nachdem aber die Schweiz aus den 
EG-Staaten deutlich mehr importiert, als sie dorthin exportiert, 
glaube ich nicht an die befürchteten Repressalien, sind doch 
solche Handelspartner wie wir interessant und beliebt Ander-
seits glaube ich auch nicht so recht an die prophezeiten himm-
lischen oder wenigstens paradiesischen Zustände bei einer 
allfälligen Zustimmung zum EWR-Vertrag. Da ist mir doch 
kürzlich ein Spruch unter die Augen gekommen, der da lautet: 
"Schade, dass man ins Paradies mit einem Leichenwagen 
fährt» 
Verzichten wir doch lieber auf das Paradies auf Erden und 
schreiten wir ohne EG-Krücken, aber mit echt schweizeri-
schem Selbstvertrauen und mit neu erstarkter Schaffenskraft, 
auch mit Mut und Gottvertrauen in die Zukunft! 

Frau Weber Monika: Das meiste ist bereits gesagt worden. Ich 
will mich deshalb kurz tassen. Neben der allgemeinen Stel-
lungnahme möchte ich aber auch etwas zu dem sagen, was 
uns Herr Schallberger sehr eindrücklich vor Augen geführt 
hat 
Ich glaube, es ist bekannt, dass ich der Meinung bin, die 
Schweiz solle dem EWR beitreten. Ich gebe zu, ich habe fast 
Hemmungen, das zu sagen, weil wir doch im Grunde genom-
men geographisch und geistig-kulturell in diesem europäi-
schen Raum schon immer integriert gewesen und handelspo-
litisch bereits dermassen mit ihm verknüpft sind, dass wir ei-
gentlich ganz selbstverständlich dazugehören. Ich möchte 
insbesondere darauf hinweisen ich glaube, das hat man in 
den letzten drei, vier Jahren zuwenig gesagt -, dass der EWR-
Vertrag ein Freihandelsabkommen ist, und zwar ein Freihan-
delsabkommen, das uns in die neunziger Jahre hineinführt 
und das als Anschluss an jenes von 1972 zu verstehen, jedoch 
viel umfassender ist Im Grunde genommen machen wir gar 
nichts so sehr Neues, sondern versuchen, etwas Angebrach-
tes für die heutige Zeit zu realisieren. 
Dieses Abkommen ist meines Erachtens nicht nur etwas, das 
wir so nebenbei noch brauchen, sondern es ist tatsächlich nö-
tig, um den Schritt in die neunziger Jahre zu tun. Der EWR hat 
für mich den Vorteil, im Grunde genommen ein helvetischer 
Schritt zu sein, d. h. ein moderater und vorsichtiger Schritt, 
aber ein Schritt, der notwendig ist Um aber nicht stehenzu-
bleiben, war es daher meiner Meinung nach nötig, dass der 
Bundesrat ein EG-Beitrittsgesuch gestellt hat - um weiter ver-
handeln zu können und nicht wertvolle Zeit zu verlieren. 
Ich bin der Meinung, dass man zwischen EWR und EG klar un-
terscheiden kann. Heute reden wir über den EWR Ueber die 
EG werden wir zu einem ganz anderen Zeitpunkt einmal ab-
stimmen, wenn das überhaupt nötig ist Denn man kann nicht 
wissen, was bis in fünf, sechs Jahren passiert und wie sich die 
Situation dann darstellen wird. Ich meine das ehrlich, wenn ich 
das sage, Herr Schallberger: Es geht um zwei verschiedene 
Abstimmungen. 

bin also der Meinung, dass der EWR guter helvetischer 
Schritt ist, weil eben moderat und vorsichtig. 
Gerade das Votum von Herrn Schallberger hat im Grunde ge-
nommen gezeigt, dass noch sehr viele Aengste da sind Ich 
glaube, dass man das auch wirklich ernst nehmen muss. Er 
hat für all die vielen Leute in unserem Lande gesprochen, die 
eben Aengste haben: Aengste, dass es unserer landwirt-
schaft an den Kragen gehen könnte, Aengste, dass unsere 
Volksrechte nicht mehr vorhanden sein könnten, Aengste we-
gen unserer Neutralität oder Souveränität, die eingeschränkt 
werden könnten Herr Schallberger hat weiter auf die beiden 

diesem Jahrhundert verwiesen und über die 
Grösse "'rl,h<"",,~h<,it no",r"n,-ho,n Auch U'<:;'",,"MC' 

ste verstehen wir. Ich denke, dass mit Verständnis 
olr'lnAI'on muss. 
Diese Bereiche aber und das muss man auch deutiich sa-

- sind im Grunde genommen von diesem Freihandelsab-
k,."nrrlon ausgeklammert Es ist nicht ein Staatsvertrag oder 
ein politischer Vertrag, der uns eine Aufgabe aufbürdet und 
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uns zwingt, uns politisch in eine Gemeinschaft einzuordnen. 
Das ganze Freihandelsabkommen beschränkt sich im weite-
sten Sinne des Wortes auf die heutigen wirtschaftspolitischen 
Fragen. Die Landwirtschaft das wurde bereits gesagt - hat 
eine Evolutivklausel auf sich zu nehmen, aber man kann sa-
gen, dass die Landwirtschaft nie mehr so ungeschoren davon-
kommen wird wie bei diesem EWR-Vertrag. Wenn wir dem 
EWR nicht beiträten, würde jede Verhandlung bilateraler Art 
dessen müssen wir uns bewusstsein - zu Lasten der landwirt-
schaft ausgehandelt werden, dies, weil die südlichen Agrar-
nachbam eben auch an einem Handel interessiert sind Ihre 
Interessen, wenn es zu bilateralem Verhandlungen kommen 
sollte, bezögen sich dann auf den Handel mit Agrarprodukten. 
Ich möchte noch etwas zu dem sagen, was Herr Andreas Iten 
gesagt hat: Er hat auf die Grösse hingewiesen. Ich möchte ihm 
noch ein Buch empfehlen, nämlich von Karl Jaspers, der sich 
mit der Frage der Grösse an sich beschäftigt und sehr interes-
sante Fragen aufgeworfen hat 
Ich bin der Meinung, dass sich die Grossen im allgemeinen 
immer durchsetzen und wehren können. Das sähen wir dann 
auch, wenn wir dem EWR-Vertrag nicht beiträten. Dann würde 
sich genau diese Situation einstellen. Die grossen Firmen - ich 
spreche vom Exporthandel könnten sich durchsetzen. 
Die Kleinen das gilt es zu bedenken müssen deshalb dafür 
besorgt sein, dass sie rechtlich abgesichert sind. Für sie liegt 
der Schutz im Recht Die Grossen können sich immer durch-
setzen, aber die Kleinen müssen rechtlich abgesichert sein. 
Der EWR-Vertrag ist deshalb gerade für die Schweiz als klei-
nes Land eine positive Absicherung in einer sonst sehr unsi-
cheren Zeit auf dem europäischen Markt Ich meine deshalb, 
dass der Bundesrat absolut richtig entschieden hat 
Ich habe noch ganz kurz ein Anliegen anzubringen: Ich bin der 
Meinung, dass wir ein bissehen vorausdenken mussen, und 
zwar in bezug auf die Situation und die Hilflosigkeit - in einem 
gewissen Sinn des Volkes. Wir werden es zunehmend mit 
aussenpolitischen Fragen zu tun haben, zunehmend mit aus-
senpolitischen Fragen konfrontiert sein. Die Zeiten ändern 
sich, die Welt "SChrumpft", die Bürger werden mit Problemen 
und Fragen konfrontiert, die nicht sehr einfach zu verstehen 
sind und die nur international einen Zusammenhang bekom-
men. Mit diesem Phänomen zu leben bedeutet, dafür besorgt 
zu sein, dass sich nicht eine Classe politique entwickelt, die in 
einsamen Lüften schwebt, so dass das Volk nicht mehr weiss, 
wie den Entwicklungen zu folgen ist Ich erlaube mir deshalb 
anzuregen, der staatSbürgerlichen Bildung in Zukunft grös-
sere Beachtung und grösseres Augenmerk zu schenken. Sie 
können sagen, das sei keine eidgenössische Aufgabe. Aber 
ich bin der Meinung, der Bund müsse sich - aus dem Inter-
esse heraus, dass das Volk versteht, worum es geht - etwas 
einfallen lassen. 
Ich möchte dem Bundesrat für seine Botschaft danken. Ich 
stimme für Eintreten, und ich möchte gleichzeitig auch für den 
Bericht bezüglich des EG-Beitrittsgesuches danken. 

M. Cottier: Le TraM, sur I'Espace economique est un evene-
ment capital pour notre pays. 11 s'inscrit dans la ligne de notre 
politique d'integration europeenne. 11 suit la logique d'une evo-
lution pragmatique, marquee tout d'abord par des accords bi-
lateraux negocies dans des domaines specifiques ou I1 s'agis-
sait pour la Suisse d'obtenir certains avantages. L'evolution 
s'est faite ensuite vers le libre-echange entre les pays de 
I'AELE. Enfin, I'interdependance renforcee des activites politi-
ques et surtout de l'economie reduit progressivement le nom-
bre des actes bilateraux pour ouvrir la voie cl la pratique du 
multilateralisme. Aujourd'hui dejcl, mais encore plus cl I'avenir, 
la Suisse y trouve son avantage. Dans une association de plu-
sieurs DU dans une communaute a plusieurs partenaires, 
les nationaux mieux. Les petits sont 
alors soustraits cl la force et au des grands 

devant le commun. La 
!nteret vita! a eviter a I'avenir des 
sont davantage le fait d'actes de pouvoir. 

ce Traite, notre pays reste integre dans un multi-
lateral ou chaque partenaire dispose de drolts et d'obliga-
tions. La Suisse ains! munie d'un bouclier sera mieux cl mame 
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de repondre, en temps de crise par exempie, aux eventuelles 
pressionset mesures de retorsion qu'elle pourrait subir dans 
le commeree mondial. La position de notre pays sera donc 
renforcee grace a ce Traite dans I'exereice de sa liberte. Les 
opposants craignent I'evolution future de I'acquis communau-
taire. 11 est indeniabie que la clause evolutive generale dynami-
sera le Traite et le developpera Pour les adversaires, cette 
clause comporte un danger et constitue la falblesse principale 
du Traite: perte de souverainete et defaut de codecision pour 
les pays de I'AELE, disent-ils. Reconnaissons avec 
M. Uhlmann certaines lacunes, qui sont cependant partielle-
ment comblees par tout un arsenal de moyens d'intervention 
qui permettent ä la Suisse et ä sa diplomatie de participer, mal-
gre tout, au fa~onnement du dreit nouveau, sans toutefois dis-
poser d'un veritable pouvoir de decision. Aussi, le nouveau 
dreit sera-t-il adapte dans le respect des competences legisla-
tives de chaque pays membre de I' AELE Enfin, nous avons pu 
constater avec Eurolex que notre droit national est particuliere-
ment compatible, aujourd'hui deja, avec celui de la Commu-
naute dans la mesure aussi ou nous I'avons rendu tel ces der-
nieres annees. Une reaction d'inquietude ou de peur a I'egard 
de la reprise du nouveau droit est injustifiee. 
Les adversaires de I'Espace economique europeen ne pre-
sentent aucune solution altemative. Leur chemin mene a I'iso-
lement obscur, sans espoir pour nos jeunes generations, sans 
acces au Marche unique, en privant les citoyens et agents eco-
nomiques suisses des droits qui seront accordes aleurs pairs 
etablis dans les autres pays de I'AELE. Ce Traite est unique-
me nt d'ordre economique. Est-ce ä dire qu'iI est incomplet? 
Les valeurs en seraient-elles absentes, comme I'a insinue tout 
ä I'heure M. Bloetzer? L'Espace economique, compose de la 
Communaute et des pays de I'AELE, vit de valeurs communes 
car, comme le disait un grand Europeen, Robert SChuman, "iI 
faut aussi une ame ä cette Europe". C'est d'ailleurs la garantie 
renforcee de la paix, de I'egalite entre les citoyens, de la pros-
perite et de la croissance, seuls gages du progres socla!. 
Ce Traite constitue pour certains un but autonome, surtout si 
!'on admet qu'iI pourra evoluer par la volonte de tous ses parte-
naires. Nous respectons cette opinion. Pour ma part, je le 
considere comme une premiere etape. L'echeance de la se-
conde sera I'adhesion et fera robiet d'un deuxieme grand de-
bat national qui sera bien distinct et separe du debat sur I'Es-
pace economique europeen. 
Mais, dans cette premiere etape deja, I'un et I'autre, c'est-a-
dire I'Espace economique et la Communaute europeenne, 
sont etroitement lies, et ce pas seulement depuis le 18 mai 
demier. Sur le plan economique, la Communaute a besoin de 
I'Espace, alors que ce demier ne peut que se trouver renforce 
sur le plan institutionnel par la Communaute. Aujourd'hui dejä, 
leurs sorts sont lies. Le Conseil federall'a bien compris, qui a 
depose sa demande d'ouverture de negociations dans le but 
de sauvegarder a titre preventif la possibilite d'une adhesion 
future. Cette demande permettra aussi de defendre les interets 
suisses dans les discussions sur les reformes de la Commu-
naute europeenne qUi, dans un futur proche, deviendra notre 
seul voisin. C'est pour nous accuper des maintenant de I'ave-
nir de l'Espace que naus devons nous interesser 
de pros ä I'evolution de Communaute. 
En conclusion, ce Traite represente un enjeu historique pour 
natre economie et, partant, pour le pays tout entier. La voie 
qu'iI ouvre vers le multilateralisme represente une chance ä 
saisir pour la Suisse qui participera ainsi davantage aux reali-
tes du monde. C'est dans cet esprit que je voterai le Traite sur 
I'Espace economique europeen. 

Jagmetti: Niklaus von Flüe - ich beginne mit der Vergangen-
heit, komme jedoch sofort zur Gegenwart hat den Schwei-
zern 1481 Mischt euch nicht fremde Händel! 

hat über Jahrhunderte Neu-
tralität ist mindestens seit dem 19. Jahrhundert unsere völker~ 
rechtliche Pflicht Als in einem Konflikt muss sie nach 
wie vor unsere Maxime bleiben. Was uns 
heute umgibt sind aber nicht Händel, sondern Handel. Neu~ 
tralität ist - das zeigt sich sehr deutlich kein Patentrezept zur 
Gestaltung unserer aussenpolitischen Beziehungen. In jenem 

engverwobenen Netz, das die Welt und Europa verknüpft, 
kann man eine Vielzahl von Problemen nicht mehr auf rein na-
tionaler Ebene lösen. Die Zusammenarbeit ist unerlässlich, 
um zum Ziel zu gelangen. Es gibt weder eine Hungerneutrali-
tät noch eine Umweltneutralität Diese Zusammenarbeit be-
dingt ein Mindestmass an Strukturen. Da dürfen wir uns keiner 
Illusion hingeben. Wir stehen als Schweizer nicht in gesicher-
ter Stellung, von der aus wir jeweils nach Belieben befinden 
könnten, was uns zusagt und was nicht Wir stehen in einem 
Wettbewerb, der sich in den kommenden Jahren verschärfen 
wird und uns zu Leistungen zwingt 
In der Wirtschaft hat uns der Wettbewerb Wohlstand im Innern 
durch Erfolg auf den intemationalen Märkten gebracht Das 
gilt nicht nur für eine handverlesene Zahl von Grossunterneh-
men, sondem auch für Klein- und Mittelbetriebe, wie andere 
Redner schon dargelegt haben. Ohne den Aussenhandel wird 
in der Schweiz auch nicht gebaut, nicht investiert, und es wird 
wenig konsumiert Die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz 
muss uns aufrütteln. Der Wettbewerb des Wirtschaftsstandor-
tes ist harte Realität Der EWR-Vertrag gibt uns durch die vjer 
Freiheiten gleiche Spiesse auf den europäischen Märkten. 
Wollen wir uns dort ohne diese Erleichterungen behaupten, 
nicht am gemeinsamen Markt teilnehmen und uns diese zu-
sätzliche Bürde aufladen? Wirtschaftlich gesehen wird die Be-
teiligung am EWR zur Notwendigkeit 
Weniger vertraut ist uns der Gedanke des Wettbewerbs im in-
tellektuellen Bereich. Natürlich wollen wir in Kultur, Forschung 
und Ausbildung kooperieren und nicht gegeneinander antre-
ten. Aber wir werden die Zusammenarbeit nurfinden, wenn wir 
valable Partner sind, wenn wir etwas zu bieten haben, wenn 
wir vorne mitarbeiten und nicht als blosse Trittbrettfahrer das 
nachvollziehen und nutzen, was andere anbieten. Der EWR 
öffnet uns auch in dieser Beziehung neue Türen. Freier Perso-
nenverkehr ist auch freier Kulturaustausch. Ohne Behinde-
rung können Schweizer auch ausserhalb des Landes wirken, 
und das ist besonders für die heranwachsende Generation 
von entscheidender Bedeutung. Wir sind in verstärktem 
Masse auch durch den EWR in das europäische Bildungs-
und Forschungsprogramm einbezog§!n. 
Im Wettbewerb stehen wir schliesslich politisch. Wir müssen 
auch hier vorne mitmachen, wenn wir gestalten wollen. Andern-
falls gestalten die anderen ohne uns. Dann bleibt uns nurnoch, 
das nachzuvollziehen, was andere entschieden haben. Unsere 
Begegnung mit Europa ist etwas vom Umstand geprägt, dass 
wir zugewartet und sehr sorgfältig abgewogen, aber nicht initia-
tiv mitgestaltet haben. Erst 14 Jahre nach der Gründung des 
Europarates sind wir ihm beigetreten; gar 24 Jahre dauerte es 
von der Unterzeichnung der Europäischen Menschenrechts-
konvention bis zu deren Ratifikation durch die Schweiz, obwohl 
doch gerade darin die für uns massgebende Wertordnung ver-
brieft ist Was 1950 eine Pioniertat gewesen wäre, war 1974 ein 
Nachvollzug. Bei der europäischen Integration haben wir uns 
nicht anders verhalten. Gewiss, die EG entspricht in ihrer Struk-
tur nicht unserem Idealbild. Ein solches werden wir aber nicht 
als Zuschauer verwirklichen können, sondern nur als Akteure. 
Dazu brauchen wir innere Sicherheit, Kraft, Schwung und eine 
geeignete Organisation auf Regierungs- und Parlaments~ 
ebene. Wir sind auch als Parlamentarier gefordert, denn die 
Schweiz erhält je sechs Sitze im parlamentarischen Ausschuss 
der Efta-Staaten und im parlamentarischen EWR-Ausschuss. 
Da ist kein Platz für Dilettantismus. Die anderen handeln auch 
hier sehr gekonnt 
Die Abschottung war vielleicht bequem Sie ist aber kein Zu-
kunftsweg. Gefragt ist aktives Handeln. Wir müssen die Her-
ausforderung annehmen und mitgestalten. Sonst verlieren wir 
schon mittelfristig unsere wirtschaftliche, kulturelle und politi-
sche Stellung. Gar~ntieren wird uns diese niemand. Wir müs-
sen sie selbst erarbeiten. Als Partner der Zusammenarbeit 

wir das aber wesentlich besser ais als Aussenseiter. 
zum EWR beruht auf nüchterner 

teiiung und nicht den nA1fnhiFln,i:i~,,,,i(',pn 

wichtig sie sind; ich stimme in dieser 
dreas !ten durchaus zu. 
Ich muss Ihnen auch gestehen, dass mir unter einem wesentli-
chen Aspekt die Zustimmung nicht leichtgefallen ist, nämlich 
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bei den Institutionen. Lassen Sie mich dazu einen unverdäch-
tigen Zeugen zitieren, nämlich die Kommission der französi-
schen Assemblee nationale, die in ihrem Schlussbericht zum 
EWR-Vertrag festhält: «L'analyse politique de l'Accord Cfeant 
I'EEE est ainsi plus contrastee que le jugement porte sur ses 
consequences economiques etfinancieres. On ne peut denier 
sa nature desequilibree en faveur de la Communaute. Si I'on 
oe doit pas pour autant parfer comme un quotidien helvetique 
da vassalisation, on peut en revanche regretter que I'occasion 
n'ait pas ete saisie pour poser les jalons d'un partenariat reel 
entre la Communaute et les pays de I' AELE" 
Wir empfinden das heute nicht so sehr, weil wir jetzt über den 
Beitritt zum EWR aus eigener Beurteilung entscheiden und 
uns im Eurolex-Verfahren die Tragweite unserer Beschlüsse 
voll haben vergegenwärtigen können. Problematisch ist für 
uns - sagen wir es offen die WeiterentwiCklung des Acquis 
communautaire, wo wir konsultiert werden und mitsprechen, 
aber nicht mitbestimmen können. Das stimmte mich vor ei-
nem Jahr sehr skeptisch. Die endgültige Fassung des Abkom-
mens gibt uns nun doch Beteiligungsmöglichkeiten, um uns 
nicht einfach unterordnen zu müssen. Ich erlaube mir dazu 
drei kurze Bemerkungen: 
1. Die Erweiterung des Abkommens selbst setzt unsere Zu-
stimmung voraus, die wir frei und demokratisch treffen könn-
ten, wenn die Frage aktuell werden sollte. 
2. Der Geltung neuer Verordnungen und Richtlinien der EG 
bei uns könnten wir uns widersetzen, wobei wir darüber wie 
bei einem Staatsvertrag entscheiden würden. Das «opting 
out» würae den ganzen betreffenden Sachbereich erfassen 
und hätte auch für die anderen Efta-Staaten Wirkung. Faktisch 
würde ein solcher Schritt allerdings zu neuen Verhandlungen 
führen, das scheint klar zu sein. 
3. Wir schränken die politischen Rechte nicht anders ein als 
bei anderen Staatsverträgen. Unser Land ist an die eingegan-
genen Verpflichtungen hier wie in den anderen Fällen gebun-
den. Das Besondere am EWR-Vertrag ist nur, dass er ein rela-
tiv breites Gebiet erfasst 
Lassen Sie mich noch den Artikel 127 des Abkommens zitie-
ren: ,.jede Vertrags partei kann von diesem Abkommen zu-
rücktreten, sofern sie dies mindestens zwölf Monate zuvor den 
übrigen Vertragsparteien schriftlich mitteilt" Wenn es uns 
nicht mehr behagen sollte, bleibt der Weg, dem EWR den 
Rücken zu kehren, offen. 
Eines bleibt zu tun: aus dem Europa der Minister und der Intel-
lektuellen ein Europa der Bürger zu machen. Geschaffen 
wurde Europa von einer Elite, von Jean Monnet, Robert Schu-
man, Paul Henri Spaak und anderen bis hin zu den Verantwort-
lichen von heute. Eine Volksbewegung war es nie. Und die 
Uebertragung des Gedankens auf den Bürger bereitete an vie-
len Orten Schwierigkeiten, wie die beiden schon zitierten 
Volksabstimmungen zu den Maastrichter Verträgen zeigen. 
Vergessen wir übrigens auch unsere eigene Erfahrung nicht, 
als wir dem Uno-Beitritt zustimmten und uns die Bürger nicht 
folgen konnten. 
Beim EWR-Vertrag müssen wir denn auch den Weg zum Bür-
ger öffnen. Institutionell ist dieser Weg da Wir führen am kom-
menden 6. Dezember nicht ein plebiszitäres Referendum ad 
hoc durch, um einfach zu bestätigen, was die zuständigen in-
stanzen an und für sich schon beschlossen haben, sondern 
wir befinden demokratisch über einen Staatsvertrag, wie es 
die Verfassung vorsieht 
Darüber hinaus müssen wir aber den Weg gedanklich gehen 
und den Bürger einbeziehen. Das sind wir uns ja gewohnt, das 
machen wir immer. Nur haben wir es hier mit einem anderen 
und mit einem schwierigeren Thema zu tun. Es wird darum ge-
hen, das Abkommen in seiner umfangreichen und kaum leicht 
überblickbaren Art darzulegen, unsere BeSChlüsse zu den Eu-
rolex-Geschäften klarzumachen und über den 6. Dezember 
hinaus laufend dem diesen Kontakt 
auch zu den internationalen, nur zu den ",mr::!~!1l'!lrl"n 
t!onalen Problemen. Den Weg müssen wir 
sere Aufgabe und unsere Verpflichtung, zwar hat dies we~ 
der mit dem nassen Finger in der Luft noch mit «guten" 
chen zu geschehen, sondern mit Argumenten und Atn,nAnAI'

dem Gespräch. 

Ich bin überzeugt, dass es damit gelingen wird, aus diesem 
Europa, von dem wir uns ja nie abgewendet haben, ein Eu-
ropa zu machen, in dem nicht nur eine kleine Zahl von Perso-
nen nach vorne drängt, um den Kontinent zu organisieren, 
sondern in dem der Weg für die Bewegung zueinander auch 
für den Bürger geebnet wird. So wird auch die Schweiz in die-
ser neuen Situation bestehen und voranschreiten können. Ein 
Europa der Bürger muss unser Ziel sein. 

Frick: Mein Ja zum EWR-Abkommen ist ein herangereiftes Ja 
Ich bin vom Skeptiker zum überzeugten Befürworter gewor-
den. Ich gehöre nicht zu den begnadeten Visionisten, die 
schon lange, bevor der Vertrag in seiner definitiven Fassung 
vorlag, ihre endgültige Stellungnahme abgeben konnten. Ich 
habe dafür aber den Vorteil, nicht auf Biegen und Brechen 
eine vorgefasste Meinung verteidigen zu müssen. Heute aber 
bin ich überzeugt, dass es uns gelingen wird, unsere Mitbür-
gerinnen und Mitbürger zu überzeugen, dass sie mit dem 
EWR-Abkommen den richtigen Schritt in die Zukunft tun, wie 
sie es 1848 getan haben und wie sie es 1972 beim Freihan-
delsabkommen getan haben. Ein Ja zum EWR ist der sichere, 
massvolle Schritt in die Zukunft - der weitere, logisch konse-
quente nach den früheren. 
Sich eine Meinung zum EWR-Abkommen bilden heisst, Vor-
und Nachteile abzuwägen. Denn zweifellos handeln wir uns 
auch Nachteile ein. Auch dem EWR-Abkommen wohnen Ge-
fahren inne; auch hier gibt es nichts zum Nulltarif, und Risiken 
sind nicht auszuschliessen; sie wurden bereits genannt Der 
letzte Entscheid aber darf nicht ein buchhalterisches Abwägen 
sein, wo es doch nur einen Aktivsaldo zu ziehen gälte. - Nun, 
es gibt auch einen Aktivsaldo unter dem EWR, um so besser. 
Der letzte Entscheid, ja oder nein zum EWR, ist eine Frage der 
Geisteshaltung. Die Frage ist: Glauben wir an uns, trauen wir 
uns zu, dass wir unsere Zukunft in geänderten europäischen 
Verhältnissen aktiv gestalten können? Oder glauben wir, dass 
wir die Vergangenheit und die Erfolge der letzten hundert 
Jahre konservieren können und so die Zukunft besser mei-
stern? Die Zukunft aber darf nie die konservierte Vergangen-
heit sein. Wir müssen vorwärtsgehen 
Zwei Hauptgrunde sind es, die mich zum überzeugten Befür-
worter des EWR gemacht haben: wirtschaftliche auf der einen 
und nichtwirtschaftliche auf der anderen Seite. Als einer, der-
zumindest statistisch - noch in der ersten Hälfte des Lebens 
steht, kann ich heute überzeugt sagen: Ich freue mich auf den 
EWR, und ich freue mich auf meine zweite Lebenshälfte mit 
unserer Schweiz im EWR. Als Vertreter des kleinen Kantons 
Schwyz mit gesunden wirtschaftlichen Strukturen und intak-
ten sozialen Verhältnissen weiss ich, dass unsere Zukunft im 
EWR liegt Ich weiss, dass er eine wirtschaftliche und gesell-
schaftspolitische Notwendigkeit ist 
Zuerst zur wirtschaftlichen Notwendigkeit Der EWR öffnet 
vorab unseren industriellen Betrieben die Chance des glei-
chen Marktes im Ausland. Ohne EWR befürchten wir in der ln-
nerschweiz mit Recht eine Aussiedlung unserer Industriebe-
triebe. Die Industrie ist es, die den EWR in erster Linie braucht, 
Gewerbe und Landwirtschaft brauchen ihn indirekt Aber die 
Volkswirtschaft ist nicht die Summe einzelner Branchen, son-
dern die Volkswirtschaft ist ein organisiertes Ganzes. Gewerbe 
und Landwirtschaft können nur bestehen, wenn es der Indu-
strie gutgeht, wenn alle Teile unserer Wirtschaft eine Zukunft 
haben, sei es ais Zulieferer, sei es zur Erhaltung der Kaufkraft 
Besonders die Landwirtschaft braucht den EWR auch. Ich 
habe festgestellt, dass EWR-Gegner aus der Landwirtschaft 
diese wichtigen Aspekte einfach negieren und als Landwirte 
den Bereich Landwirtschaft in ihrer Argumentation ausneh-
men. Ich möchte kurz darauf eingehen. 
Mit dem EWR-Abkommen wird es uns möglich sein, unsere 
selbständige Landwirtschaftspolitik weiterzuführen; ohne 
EWR wird das kaum sein. Vier kurze Grunde: 

Landwirte müssen finanziell am EWR-Abkommen 
essiert sein, denn MaSChinen werden wesentlich 
billiger; bis zu einem meinen die Fachleute~ 
2. Wir können die Landwirtschaft nur finanzieren, wenn wir das 
Geld in anderen Bereichen erwirtschaften. Für die landwirt-
schaft geben wir es aus - 4 Milliarden Franken jedes Jahr -, 
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aber erwirtschaften müssen wir es in anderen Bereichen, und 
diese müssen gesund sein, 
3. Wenn wir das EWR-Abkommen ablehnen, werden wir in 
künftigen bilateralen Verhandlungen grössere Konzessionen 
machen müssen. Es wird uns nicht mehr gelingen, die Land-
wirtschaft auszunehmen. 
4. Ich muss den Landwirten sagen, dass ihr und unser Haupt-
problem nicht der EWR ist, sondern das Gatt Wenn wir Gatt-
Verhandlungen durchstehen müssen, dann, Herr Uhlmann. 
stehe ich sie lieber im Verein mit dem gesamten EWR-Verbund 
durch als allein oder zusammen mit Namibia und Albanien. 
Das möchte ich hier gesagt haben. 
Eine konkrete Frage bezüglich der Landwirtschaftspolitik 
möchte ich aber. Herr Bundesrat Delamuraz, doch anfügen: 
Ihrerseits und seitens des Bundesamtes ist mehrmals bestä-
tigt worden, dass die Entwicklungsklausel nach Artikel 19 des 
EWR-Abkommens nur Verhandlungen über den Handel mit 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen zulässt Auch die Einord-
nung in Kapitel 2 lässt darauf schliessen. Trotzdem sehen sehr 
viele landwirtschaftliche Vertreter in dieser Entwickiungsklau-
sei eine grosse Gefahr. Ich bitte Sie darum, Herr Bundesrat 
Delamuraz, mir zu bestätigen, dass sich der Bundesrat bei der 
Anwendung dieser Entwicklungsklausel (Art 19 EWR-Abkom-
men) wirklich und ausschliesslich auf den Handel mit landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen beschränken wird und dass keine 
anderen Verhandlungen mit dieser Entwicklungsklausel ver-
knüpft werden. Ich möchte von Ihnen also eine Bestätigung, 
dass seitens des Bundesrates klar ausgeschlossen wird, dass 
die Landwirtschaft als Pfand oder Leihgabe für andere politi-
sche oder wirtschaftliche Vorteile eingesetzt wird. 
Das waren wirtschaftliche Aspekte. 
Nun zu dem zweiten Hauptgrund, warum ich mit Ueberzeu-
gung für den EWR bin: die nichtwirtschaftlichen Aspekte; ich 
möchte einige nennen. 
Wir eröffnen unserer Jugend neue Bildungs- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten. Wir eröffnen jungen Berufsleuten Ar-
beitsmöglichkeiten im Ausland, Möglichkeiten der persönli-
chen Entwicklung, die sie ohne das EWR-Abkommen nicht 
hätten. Das ist ein entscheidender Vorteil, den wir erhalten. 
Wir nehmen auch an internationalen Ausbildungs- und Far-
schungsprogrammen teil, ein Vorteil, den wir ohne EWR-Bei-
tritt nicht hätten; wir wären bezüglich Forschung und Bildung 
in weiten Bereichen auf uns allein gesteilt Damit fördern wir 
auch die Möglichkeiten der persönlichen Entwicklung, insbe-
sondere unserer jungen Leute. Und das ist bedeutend. 
Ein weiterer nichtwirtschaftlicher Grund ist, dass wir uns in un-
serer Ueberzeugung als Schweizervolk nicht nur ans Ausland 
adaptieren, sondern uns mit dem EWR-Abkommen auch be-
reit erklären, die Zukunft aktiv mitzugestalten. 
Herr Kollege Schallberger, wenn wir das EWR-Abkommen un-
terzeichnen und ihm zustimmen, dann schliessen wir uns 
nicht einem Machtblock an, wie Sie das in Ihrem Votum be-
fürchtet haben, sondern wir führen lediglich die Freihandels-
politik weiter, ohne dass wir uns einem militärpolitischen Block 
anschliessen würden. 
Herr Kollege Uhlmann hat die Umweltpolitik kritisiert: Wir wür-
den im Umweltbereich Verluste hinnehmen. Das trifft nicht, zu-
mindest nicht in dieser Form, zu, auch mit dem EWR-
Abkommen sind wir im Umweltbereich autonom, soweit die 
Vorschriften rein umweltpolitisch motiviert sind und nicht eine 
Einschränkung des freien Handels bedeuten. Zu den Fahrzeu-
gen, die Herr Uhlmann genannt hat: Es trifft nicht zu, dass un-
sere Abgasvorschriften gelockert werden, denn die EG wird 
ab 1995 die gleichen Vorschriften erlassen. Die Umweitpolitik 
ist ja gerade ein Beweis dafür - das ist für mich ein wichtiger 
Grund -, dass die Schweiz europäisch mitgestalten kann und 
ihren Standard nicht muss. Wenn wir daran denken, 
dass die Schweiz mit 
Umdenken im 

auch 
den Einfluss auf die 
men können" Das wirkt sich für uns vorteilhaft aus. 
Einen letzten nichtwirtschaftlichen Gedanken möchte ich ein-
bringen: Der EWR ist auch ein entscheidender Beitrag zur Si-

cherheitspolitik Europas. Denn eine Staatengemeinschaft, die 
vertraglich und institutionell eng miteinander wird, 
ist viel berechenbarer und sicherer und darum ein zu~;at2:lici1er 
Faktorrur die Sicherheitspolitik auch unseres Staates. 
Das Votum von Herrn Uhlmann veranlasst mich zu einer wei-
teren Entgegnung. Er hat eingeworfen, dass wir die Flücht-
lingsprobleme, die Ausschreitungen gegen die Asylanten, in 
Deutschland im Auge behalten müssten. Und er hat uns sug-
geriert, dass wir mit dem EWR-Abkommen in die gleichen Ver-
hältnisse hineinrutschen würden. Das ist ein typisches Bei-
spiel dafür, wie die Argumente vieler Gegner rein darauf aus-
gerichtet sind, bei der Bevölkerung Angst zu schüren und eine 
vorhandene Angst zu benutzen - wie mit sachfremden Argu-
menten gegen den EWR Stimmung gemacht wird. 
Ich darf Sie daran erinnern, Herr Kollege Uhlmann, dass die 
Flüchtiingspolitik mit dem EWR-Abkommen überhaupt nichts 
zu tun hat; sie ist vom EWR-Abkommen nicht erfasst Die 
Flüchtlinge, die wir haben, kommen nämlich nicht aus EWR-
Staaten, sondern aus anderen Staaten. Wir hatten ja in den 
letzten zwölf Monaten einen massiven Rückgang der Flücht-
iingszahlen, einen Rückgang von über 50 Prozent, was allein 
mit unserer Fiüchtlingspolitik zu tun hat, aber keineswegs mit 
dem EWR. Ich verwahre mich also dagegen, dass mit Angst-
macherei und Panikstimmung Ffüchtlingspolitik auf dem 
Buckel des EWR ausgetragen werden solt 
Ich bin aus den genannten Gründen für Eintreten und Zustim-
mung. 

Schüle: Die Idee eines Europäischen Wirtschaftsraums ist für 
unsere traditionell offene, international ausgerichtete Schweiz 
eine höchst interessante Perspektive. Unserem kleinen Land 
mit seiner grossen Auslandabhängigkeit - vor allem im wirt-
schaftlichen Bereich ~ öffnen sich damit die Grenzen nicht nur 
für die industriellen und gewerblichen Produkte. Für diese ist 
der Freihandel bereits 1972 - und zwar ohne grosse innenpoli-
tische Diskussion eingeführt worden. Die Grenzen öffnen 
sich auch für die immer wichtiger werdenden Dienstleistun-
gen. Wir sind ja längst keine Industrienation mehr, sondern zur 
Dienstleistungswirtschaft geworden. 
Hinzu kommt im EWR die Freizügigkeit für Kapital und für Per-
sonen, allerdings nicht unbesehen, sondern gebunden an die 
Voraussetzung eines Arbeitsvertrages. 
Das EWR-Abkommen, dieses Kooperationsmodell mit einer 
nicht nur wirtschaftlichen Dimension, ist das Resultat äusserst 
zäher Verhandlungen zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und den Ländern der Efta Das Abkommen ist in seinem 
Gehalt und in seinen Auswirkungen für unser Land positiv zu 
werten. Die Schweiz kann zu den gleichen Bedingungen am 
entstehenden Binnenmarkt teilhaben wie die EG-Staaten 
selbst Die Schweiz kann auch an den wichtigen Programmen 
teilnehmen, etwa in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und 
Forschung. Der Preis dafür ist die Angleichung unseres 
Rechtssystems im Sinne der Harmonisierung, aber im Rah-
men freiheitlicher, nichtinterventionistischer, nichtprotektioni-
stischer Regelungen, zugegeben, manchmal in sehr, sehr de-
taillierter Form, wie es aber uns Schweizer Perfektionisten 
auch nicht eben fremd ist 
Ich komme zu dieser positiven Wertung wie mein Vorredner 
als einstiger Skeptiker. Ich bin diesen EWR-Vertragsverhand-
lungen am Anfang sehr kritisch gegenübergestanden. Ich 
habe die Zielsetzungen des Bundesrates vor allem im Bereich 
der Mitwirkung als unrealistisch angesehen, als typisch 
schweizerische Wunschvorstellung, alle Rechte zum Nulltarif 
zu bekommen, und ich habe damals aus diesen Gründen die 
Euro-Initiative im Sinne einer dritten Option neben Alleingang 
und ungewissem EWR unterstützt 
Im institutionellen Bereich konnten unsere Wunschvorstellun-

bezüglich einer vollen bei der Weiterentwick-
des Rechtes 

verständlich erweise 
tengebildes aus EG und hat aufgeben wollen. Darum 
müssen wir das und das künftige EG-Recht m/tuber-
nehmen, wenn wir im mitwirken wollen. Allerdings bleibt 
uns ein Vetorecht Es sind auch Schutzklauseln in den EWR-
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Vertrag aufgenommen, die unsere Eigenständigkeit garantie-
ren, Und schliesslich bleibt der EWR-Vertrag kündbar, sollte er 
für unser Land entgegen den Erwartungen langfristig negative 
Konsequenzen haben, Hier hat unsere kompetente Verhand-
lungsdelegation woh! ein Optimum erreicht, und auch ich 
möchte für diesen grossen und erfolgreichen Einsatz danken, 
Die Behandlung der Eurolex-Vorlagen hat gezeigt, dass sich 
die nötigen Rechtsanpassungen eigentlich in bescheidenem 
Rahmen halten und dass wir auch mit unseren Institutionen in 
der Lage sind, diese Aufgabe zu bewältigen, Die damit verbun-
dene Harmonisierung bringt keine wesentliche Einschrän-
kung unserer Autonomie, Es hat sich auch bestätigt, dass wir 
für diese Angleichung unseres Rechts in aller Regel einen ge, 
wissen Spielraum haben, Darum soll auch das Referendum 
nicht ausgeschlossen werden. 
Der Bundesrat hat den EWR als ersten Schritt zu einem Beitritt 
der Schweiz zur EG bezeichnet Er hat damit zwar Klarheit 
über seine Absichten geschaffen, und er hat damit auch - was 
Wichtig ist - sichergestellt, dass wir dabei sind, wenn im Zu' 
sammenhang mit der Erweiterung der EG über zentrale Fra-
gen wie Neutralität, Föderalismus und Demokratie gespro-
chen und entschieden wird, Mit dem Beitrittsgesuch sind aber 
gleichzeitig auch grosse Unsicherheiten entstanden: Führt 
unser Weg mit dem EWR als blosse Uebergangslösung nun 
direkt in die EG? Nein, die Beitrittsfrage muss das Schweizer-
volk nicht jetzt mit dem EWR entscheiden. Der EWR-Vertrag ist 
eine eigenständige und auf Dauer angelegte Lösung. Er bringt 
eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit und damit eine 
Stärkung der Wettbewerbskraft unserer Wirtschaft, und der 
EWR sichert unseren WOhlstand. Und schiiesslich leisten wir 
damit auch einen sicherheitspolitischen Beitrag zur Festigung 
eines friedlichen Europas. 
Natürlich wird die Teilnahme am EWR für uns, für unsere Wirt-
schaft vor allem, nicht reibungslos verlaufen. Wir müssen uns 
anpassen und unsere Unternehmen verstärkt auf den Wettbe-
werb ausrichten. Langfristig wird unsere gesamte Wirtschaft 
aber gestärkt aus diesen nötigen Strukturbereinigungen her-
vorgehen. Ein konstruktiver Alleingang ist heute nicht reali-
stisch, weil die politische Kraft für diese !Jmfassenden Refor-
men kaum vorhanden ist und weil dabei viel zuviel Zeit verloren-
ginge. Wir könnten dabei auch nicht als gleichwertige Partner 
an diesem Binnenmarkt von gegen 400 Millionen Menschen 
partizipieren, blieben also ausgeschlossen, diskriminiert 
Wenn ich die Argumente der Gegner betrachte und werte, so 
stelle ich fest, dass keinerlei Rezepte für diesen Alleingang vor-
handen sind, dass sich alles in Emotionen und unbegründe-
ten Hoffnungen erschöpft Ueberhaupt habe ich das Gefühl, 
es herrsche in diesen Reihen entweder Kleinmut oder Hoch-
mut Kleinmütig werden die Gefahren einer fremden Einfluss-
nahme heraufbeschworen, als ob wir nicht in der Lage wären, 
in diesem gemeinsamen Wirtschaftsraum unsere eigene Iden-
tität zu bewahren. Und hochmütig wird in einer trügerischen 
Ueberheblichkeit erklärt, wir könnten unsere Probleme allein 
viel besser lösen, Die Auns (Aktion unabhängige und neutrale 
Schweiz), dieses Sammelbecken der EWR-Gegner, hat gegen 
den EWR Stellung bevor der Vertrag fertig ausge-
handelt war und in seiner wirklichen Gestalt überhaupt festge-
standen hat Erinnern wir uns doch: Diese Auns ist seinerzeit 
zum Kampfe gegen den Beitritt der Schweiz zur Uno gegrun-
detworden, Hand aufs Herz: Ist uns heute noch wohl in dieser 
Abseitsposition gegenüber der in der Uno vereinigten Völker-
gemeinschaft? Und können wir tatsächlich noch stolz sein auf 
jenen schweizerischen Alleingang? Rückwärts in die Zukunft 
zu schreiten, das ist keine selbstbewusste Gangart, das ist 
kein Erfolgsrezept 
Gerade wir Parlamentarier dürfen nicht einfach vermeintlichen 

Wir sollten uns mit Offenheit, 
und das mit einem 

M. Roth: Ce n'est pas tous les se lave le matin 
ia d'aborder en face la question de san des-

Paurtant, crais que si cet Accord est I1 donnera 
naissance au plus vaste marche economique du 
monde qui s'etendra de la Baltique a la Mediterranee, 

L'Espace f€lUnit les elements d'un succes 8canomique certain 
et il peut etre salu8 comme tel. 11 temoigne en outre de la vic-
toire d'un concept cher a Jean Monnet, qui constitua le pari ori-
ginal de la Communaute, celui de I'integration. L'amplitude 
d'un tel traite ne permet pas d'en analyser toutes les facettes 
dans un debat d'entree en matlere. Je vais donc limiter mon 
propos ci trois aspects, Ya+iI une altemative ci l'Espace 8CO-
nomique? Quelles seraient les consequences d'un fefus? En-
fin, quel est le lien entre le Traite et l'adhesion? 
Depuis des mois, les adversaires de I'ouverture battent la cam-
pagne et martelent leur credo, POUf eux, la voie solitaire ne 
comporte pas trace d'un danger d'isolement ni risque de man-
quer d'acces au marche. C'est une evidente contreverite, Re-
construire des relations bilaterales entre la Communaute et 
nous serait un exercice perilleux Nos partenaires seront occu-
pes ci mille taches plUS urgentes que de redefinir avec un seul 
Etat des accords equitables et equilibres. 11 s'ensuivrait pour 
notre pays une periode de troubles economiques, ou les in-
vestissements seraient paralyses; exemple particulierement 
frappant, I'acces ci de grands projets de recherche, par dela 
les frontieres, et a une politique de la recherche serait in-
contestablement rendu plus difficile, Chacun sait pourtant que 
nous devons lutter contre le protectionnisme en maMre de 
microtechnologie surtout, car c'est actuellement un des 
grands dangers qui menace I'avenir de notre economie. 
Bref, adire non, ily auraitun risquedonton n'apas encore pris 
toute la mesure, En realite, les adversaires de l'Espace econo-
mique ont un plein carquois d'arguments contre ce «fichu» 
traite, mais je ne les ai jamais entendus evoquer I'ombre d'une 
solution de rechange, si ce n'est la voie solitaire qui n'en est 
pas une. Malheureusement, la Suisse ne tient pas le couteau 
par le manche. Elle suit la seule voie possible pour sortir de 
ses montagnes et echapper a un isolement qui finirait par 
I'etouffer, 
Ce faisant, elle pose le pied sur la deuxieme marche euro-
peenne, celle qui relie I'accord de libre-echange des annees 
septante a I'adhesion plus lointaine a la Communaute. Par vo-
cation, la Suisse est libre-echangiste. Comment des lors ne 
reagirions-nous pas m'lgativement chaque fois que des forces 
nationalistes ou autarciques entrent en action? Cela dit, ci la 
difference de mon excellent collegue Schallberger, je n'ai ja-
mais pu considerer que l'Espace economique europeen 
puisse etre, pour notre pays, autre chose qu'une solution tran-
sitoire. Le Conseil federal ades raisons majeures de le consi-
derer comme tel, IIle dit, en un langage feutre, dans son mes-
sage aux Chambres: "Le Traite est desequilibre, Chacun sait 
que la Suisse n'a pas obtenu le droit de codecision qu'elle re-
vendiquait au debut de la negociation, Si nous affirmons ce-
pendant que cet accord consacre un equilibre poursuit le 
Conseil federal c'est que nous avons introduit un autre ele-
ment dans notre analyse.» Cet element, chacun le comprend 
bien, c'est la demande d'adhesion. 
Un souci sans doute tactique a fait dire dans ce Parlement que 
I'Espace economique europeen pourrait constituer une solu-
tion durable, volre meme une alternative a l'adhesion, Je ne 
peux me rallier a une teile allegation, Formellement, j'ad-
mets volontiers que les deux sont distincts et 
qu'apres s'etre prononce sur l'Espace economique europeen 
le souverain tranchera une nouvelle fois, en pleine liberte, le 
resultat des negociations d'adhesion, Mais, a mon sens, les 
mecanismes institutionnels du traite ne peuvent etre que limi-
tes dans le temps puisque, au fond, iis affectent notre souve-
rainete en ce sens que nous reprenons I'acquis communau-
taire present et futur sans y avoir pris part de plein droit, quand 
bien meme je ne neglige pas toutes les procedures d'appro-
ehe informelle, notamment les consultations dans I'elabora-
lion du dreit communautaire, 11 n'en demeure moins que 

marque d'un Etat souverain dans une interna-
se manifeste par dralt La Suisse 

couvrera ce droit une fois membre de droit da la 
munaute Quoi en une solution dura-
ble de economique europeen nous conduirait mai-
heureusement, ä long terme, a une satellisation, surtout si nos 
principaux partenaires de I'AELE decident eux,memes I'adhe-
sion, On pourra certes gloser pendant des heures sur cette 
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Europe bureaucratique, centralisatrice, un peu «Schulmei-
ster", qui vient d'ailleurs de recevoir un serieux avertissement 
13. la suite du referendum franqais: 13. mon avis, cet re-
vele que la construction de la maison commune va encore 
faire I'objet de nombreux reajustements qui interviendront 
apres de longs debats, sans cesse recommences depuis 
trente ans, mais qui concretisent le pari de la concertation sur 
la confrontation st de la paix sur la guerre comme solution aUX 
conflits, 
J'espere beaucoup quant ä moi que le peuple et les can-
tons se saisissent de I'aubaine de l'Espace economique euro-
peen le mot n'est pas de moi mais de M. Delamuraz, conseil-
ler federal et qu'entraines par la dynamique europeenne ils 
entrent, dans quelques mois, de plain-pied, dans le debat de 
I'adhesion, ou la Suisse a aussi quelque chose a dire et ä ap-
porter. 
Robert Schuman a dit un jour de 1950: «L'Europe ne se fera 
pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se 
tera par des realisations concn3tes, creant d'abord une solida-
rite de fait". Je tiens pour ma part I'Espace economique pour 
I'une de ces realisations concretes, particulieremenf bien ne-
gociee. Je souhaite que ce traite eclaire notre marche vers 
l'Europe. 

Loretan: Ich bin moderater EWR-Befürworter und bin für Ein-
treten, Ich behalte mir aber die definitive Stellungnahme vor, 
bis der Bundesrat heute und auch in der kommenden Woche 
einige Fragen, die ich noch aufwerfen werde, geklärt haben 
wird. 
Ich möchte zuerst einige Gedanken über die Auswirkungen 
des EWR auf Gemeindeebene äussern. Ich darf dies als «eme-
ritierter», langjähriger Gemeindepräsident und als Präsident 
der parlamentarischen Gruppe für Kommunalpolitik tun. 
Der Bundesstaat schweizerischer Prägung ist dreistufig aufge-
baut. Er wird es auch nach einem zustimmenden Beschluss 
zum EWR am kommenden 6. Dezember sein. Der Föderalis-
mus bleibt mit allen seinen Stärken und Schwächen intakt. Un-
sere Kommunen mit ihrer reichen Erfahrung in der Selbstver-
waltung auf unterster Stufe haben zur Demokratisierung und 
Föderalisierung Europas gewiss etwas einzubringen. Europa 
wird im übrigen nur leben, wenn es in seinen Bürgerinnen und 
Bürgern und in seinen Gemeinden lebt. 
Die Gemeinden und Städte unseres Landes werden die Aus-
wirkungen des EWR zu spüren bekommen. Ich bin dankbar 
dafür, dass der Bundesrat diese Probleme in der Botschaft 
(92.052, Bd. 1) auf den Seiten 529ft angetippt hat Ich möchte 
in vier Bereichen Beispiele nennen: 
Im Bereich der Freizügigkeit im Personenverkehr wird die U-
beralisierung der Arbeitsmärkte auch im Gebiet des öffentli-
chen Personals Auswirkungen haben. Es werden auch Ange-
hörige anderer EWR-Staaten für Beamtungen berücksichtigt 
werden müssen, sofern nicht hoheitliche Befugnisse damit 
verbunden sind, wie z. B. für Polizeifunktionäre. Schon wäh-
rend der Uebergangsfrist werden - anstelle von Saisonnier-
verhältnissen vermehrt Jahresaufenthaltsbewilligungen für 
Angehörige von EWR-Staaten erteilt werden, mit der entspre-
chenden Familiennachzugsmöglichkeit Es werden mehr aus-
ländische Schüler unsere Schulhäuser bevölkern, dies erst 
recht nach Ablauf der Uebergangsfrist Das heisst klar höhere 
Kosten im Schulwesen. Analoges muss man für die öffentliche 
Fürsorge auf Stufe Gemeinde festhalten. 
Ein zweiter Bereich: Recht einschneidende Aenderungen wer-
den sich bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Bausektor 
und bei den öffentlichen Beschaffungen ergeben. Die Oeff-
nung für EWR-weite Ausschreibungen hat Konsequenzen. Es 
werden Rechtsregeln und die Praxis anzupassen sein. Mit der 
Abschottung von kommunalen und regionalen Vergebungs-
oasen, den «chasses dürfte es vorbei sein. Diese 
Aussichten verursachen da 
und dort Es wird viel Geschick 
behörden die zu Aber verstärkter 
Wettbewerb wird mit der Zeit auch die Haushalte 
eher entlasten als umgekehrt 
Ein dritter Bereich, die Liberalisierung des Bodenmarktes, 
kann z B. in Fremdenverkehrsstationen zumindest anfänglich 

den Baudruck erhöhen. Die Uebergangsfrist erlaubt es den 
Gemeinden indessen, in ihrer Ortsplanung und in ihren Bau-
polizeiregelungen Barrieren gegen übertriebene bauliche Ent-
wicklungen aufzurichten, wie sie in den siebziger und teilweise 
auch noch in den achtziger Jahren in der Schweiz gang und 
gäbe waren; negative Entwicklungen nach meiner Meinung. 
Das gilt selbstverständlich gleichermassen für "EWR-Aus-
länder» und Schweizer. Es gilt auch hier das Diskriminierungs-
verbot 
Ein vierter Bereich: die Steuern. Hier steift sich die Frage, ob 
laut den Prognosen mittelfristig tatsäChlich auch die Kommu-
nen bessere Steuereingänge haben werden. Ich glaube nicht 
so ganz daran; die Steuereingänge werden kaum so steigen, 
dass die aufgezeigten Mehrbelastungen überkompensiert 
werden. Hier ist die Botschaft des Bundesrates (Botschaft 
92. 052, Bd. 1) wohl allzu optimistisch, wenn auf den Sei-
ten 534ff. gesagt wird: «Der EWR wird zu Mehr-, aber auch zu 
Minderbelastungen der Kantons- und Gemeindehaushalte 
führen. Die Minderbelastungen werden sich nach einer gewis-
sen Verzögerungszeit auswirken und dürften schliesslich die 
Mehrbelastungen deutlich übertreffen.» Ich glaube nicht ganz 
daran. 
Nun, heisst das Ausgeführte Widerstand? Nein! Die Kommu-
nalverbände, die Städte und Gemeinden werden kaum in der 
Ablehnungfront gegen den EWR zu finden sein. Sie werden 
bei einer nüchternen Vorteils- und Nachteilsabwägung zum 
sei ben Resultat wie die Kantone kommen, nämlich, dass die 
mutmasslichen wirtschaftlichen Vorteile allfällige politische 
Nachteile überwiegen. Denn der Föderalismus und die Ge-
meindeautonomie werden nicht im Mark getroffen. Die bürger-
nahe Demokratie auf Stufe Gemeinde bleibt unangetastet Die 
Finanzhoheit der Gemeinden, soweit sie noch besteht, wird im 
Rahmen der kantonalen Gesetzgebung ebenfalls unangeta-
stet bleiben. 
Es sind viele Probleme, die auf die Gemeinden und die Städte 
zukommen. Sie werden zu bewältigen sein, aber nur dann, 
wenn eine entsprechende zeitgerechte Information der Kom-
munen durch den Bund und die Kantone erfolgt und Mitwir-
kungsrechte eröffnet werden. Das wyrde offenbar bis heute, 
meine Herren Bundesräte, zuwenig erkannt 
Zuwenig erkannt wurde auch, dass die rund 3000 Gemeinden 
und Städte unseres Landes eine politische Kraft darstellen, die 
es zu fruktifizieren gilt Ich gestatte mir in diesem Zusammen-
hang, auf eine Angelegenheit hinzuweisen, die verdeutlicht, 
wie unsere Europapolitik modifiziert werden muss: Im Jahre 
1985 hat der Europarat in Strassburg die sogenannte Charta 
der kommunalen Selbstverwaitung verabschiedet Hinter die-
ser Charta steht die Idee der kommunalen Selbstverwaltung, 
wie sie in der Schweiz praktiziert wird. Ausgerechnet wir haben 
sie bis jetzt nicht ratifiziert Warum? Wegen des Widerstands 
der Kantone. Hier müssen wir etwas unternehmen. 
Ich möchte in einem kurzen zweiten Teil meiner Ausführungen 
einen Blick auf das später zu übernehmende EG-Recht wef-
fen. Vor dem Acquis - wie wir ihn jetzt kennen -, den wir in Eu-
rolex umsetzen, haben wir die Berührungsängste verloren. Wir 
können ihn ohne grosse Erschütterungen unter Wahrung der 
demokratischen Mitwirkungsrechte des Volkes in unsere 
Rechtsordnung einbauen. 
Was aber immer mehr Leuten zunehmend Muhe bereitet, sind 
die Aussichten auf künftiges EG-Recht, das uns über den 
EWR-Uebernahmemechanismus nach dem Beitritt zum Ab-
kommen «aufgezwungen» werden könnte. Wohl geben uns 
die Artikel 89 bis 114 des Abkommens eine Reihe von Konsul-
tations-, Informations- und Mitwirkungsmöglichkeiten bis hin 
zum Vorbehalt des innerstaatlichen Rechtsetzungsverfah-
rens, zum kollektiven «opting out» und zur fallweisen Ausser-
kraftsetzung von Teilen des EWR-Abkommens, soweit sie vom 
neuen Gemeinschaftsrecht berührt sind. Als "Notbremse» 
steht schliesslich die von Schutzklauseln 
gung. Das wird uns indessen Pressionen ausset~ 
zen, und zwar nicht nur seitens EG, sondern auch seitens 
der Efta-Partner, die im EWR-Mechanismus mit einer 
Stimme zu sprechen Wie gedenkt sich der Bundesrat 
ais Behörde - der vorderhand noch EG-beitrittsfreundliche 
Bundesrat - in solchen Fragen zu verhalten? 
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Ich gebe Ihnen ganz kurz drei Beispiele: 
Erstes Beispiel: Der «third party access", der Netzzugang Drit-
ter im Energiebereich, würde seit Jahrzehnten eingespielte 
Lieferpflichten und -rechte gegenstandslos machen. Herr Jag-
metti hat vorgestem darauf hingewiesen. Eine solche Oeff-
nung der Verteil netze hätte für die europäische und damit für 
die schweizerische Energiewirtschaft revolutionäre Konse-
quenzen. 
Zweites Beispiel - Herr Gemperli hat es mit einer vorgestern 
eingereichten Interpellation zum Thema gemacht -: Wenn wir 
in Zukunft die 3. Schadenrichtlinie der EG übernehmen müss-
ten, wäre das Monopol der kantonalen Gebäudeversicherun-
gen in Frage gestellt Das muss jetzt diskutiert werden 
Drittes Beispiel: das Waffenrecht Ich habe Fragen in einer 
dringlichen Interpellation von Ende August aufgeworfen. Das 
Waffenrecht wird vom jetzt zu übernehmenden Acquis nicht be-
rührt Schützen, Jäger und weitere Kreise befürchten, dass der 
freie Waffenbesitz bei uns, wo der unregistrierte freie Waffenbe-
sitz die Regel bildet und eine grosse Tradition hat - eine schwei-
zerische Tradition -, in einigen Jahren via EG/EWR-Recht unter 
das Regime der deutschen Waffengesetzgebung geraten 
könnte, die beispielgebendfüreine EG-Richtlinieist Es handelt 
sich um die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemein-
schaftvom 18. Juni 1991 über die Kontrolle des Erwerbes und 
des Besitzes von Waffen, die im wesentlichen auf den waffen-
rechtlichen Regelungen des Schengener Grenzkontrollab-
kommens beruht Meine Fragen im Zusammenhang mit dem 
künftigen SChweizerischen Waffenrecht, beeinflusst vom EGI 
EWR-Recht, werden -wie ich gehört habe- nächste oder über-
nächste Woche hier beantwortetwerden ; ich bin dan kbar dafür. 
Zum Schluss: Die Klärung solcher Fragen ist mit Blick auf die 
Volksabstimmung vom 6. Dezember 1992 von einiger Bedeu-
tung. Wir, die wir hier das Privileg des vertieften Einblicks ha-
ben, müssen Klarheit und Vertrauen schaffen, sonst werden 
wir ein Debakel erleben! Zweifel an der zukünftigen Haltung 
des Bundesrates und der Bundesverwaltung sind auszuräu-
men, und zwar vor der Abstimmung, jetzt, im Rahmen der Par-
lamentsdebatte. Das Volk darf nicht im Glauben sein oder blei-
ben,es kaufe die Katze im Sack bzw. einen «halben EG-Bei-
tritt» in Raten, weil es annehmen müsste, Bundesrat und Ver-
waltung würden dereinst gegenüber unangemessenen For-
derungen bei der Weiterentwicklung des EWR-Rechts zuwe-
nig Rückgrat beweisen. 

Piller: Um es vorwegzunehmen: Ich bin für den EWR- und 
auch für einen späteren EG-Beitritt Kollege Rüesch hat ge-
stern gesagt, es handle sich hier nicht um eine «Verlobung», 
sondern um ein «Konkubinat»; es gehe nur um die gemein-
same Benützung der Küche und des Tisches. Die Ratspräsi-
dentin hat mich aber darauf aufmerksam gemacht, dass das 
nicht ein Konkubinat wäre, sondern höchstens eine platoni-
sche Liebe oder gegebenenfalls ein Zölibat 
Es wurde von den EWR-Gegnern immer wieder gesagt, dass 
wir Kraft genug hätten und dass wir bewiesen hätten, dass wir 
im Alleingang bestehen könnten. Aber wenn wir nur den rein 
wirtschaftlichen Aspekt der für mich nicht allein ausschlag-

ist und die Situation der Schweizer Wirt-
schaft ansehen, dann stellen wir fest - das hat auch Herr Bun-
desrat Delamuraz in der Sondersession gesagt -, dass die Ex-
portwirtschaft gegenwärtig noch gutfunktioniert, dass wir aber 
im Binnenmarkt grosse Probleme haben und dass wir wegen 
Kartellierung und MonopolsteIlungen im Binnenmarkt 
SChweiz volkswirtschaftlich doch sehr viel aufbringen müs-
sen, um diese Privilegien zu finanzieren. 
Die Frage stellt sich: Können wir denn davon ausgehen, dass 
sich nichts verändert, dass wir so weiterexportieren können? 
Herr Schailberger hat gesagt, wir seien ein sehr guter Kunde 
der EG. Wenn wir die Zahlen ansehen, stellen wir fest, dass wir 
allein den EG-Raum für über 60 Milliarden Franken Waren 
und Natürlich wir et-
was mehr, Herr aber wir müssen Relationen 
sehen. Für ein 300-Millionen-Volk, wie es die EG heute dar-
stellt, ist es nicht so wichtig, ob es für 65 Milliarden Franken 
Waren in die Schweiz exportiert Aber für uns ist es lebens-
wichtig, dass wir auch künftig exportieren können. 

EWR-Abkommen 

Ab dem 1. Januar 1993 ist Europa wirtSChaftlich gesehen nicht 
mehr das Europa, wie es sich heute darstellt Wir haben neue 
Gesetze, die in Kraft treten. Ich möchte das an zwei Beispielen 
zeigen: Herr Morniroli, Sie haben im Tessin eine grosse Ma-
sChinenfabrik, die über 90 Prozent ihrer Produkte ins Ausland 
exportiert, davon den grössten Teil in den EG-Raum. Ab dem 
1. Januar 1993 gelten, wenn Sie exportieren wollen, die Ma-
schinenrichtlinie und die Richtlinie über die elektromagneti-
sche Verträglichkeit Nach diesen Richtlinien müssen Konfor-
mitätserklärungen ausgestellt werden, die die Produkte zertifi-
zieren. Es gibt ein europäisches System, zu testen und zu zer-
tifizieren, und die Konformitätserklärung kann nur ausstellen, 
wer in Brüssel notifiziert ist Wenn wir zum EWR nein sagen, 
Herr Morniroli, dann müssen wir nach Brüssel betteln gehen, 
damit wir bilateral trotzdem noch al:Jf diesen Konformitätserklä-
rungs-Zug aufspringen können. Ich glaube nicht, dass ein 
schroffes Nein zum EWR in Brussel die Türen offenhält und 
dass wir dann einfach über einen bilateralen Vertrag trotzdem 
mitziehen können. 
Ein zweites, an sich recht banales Problem: Es wurde heute 
das "Schoggi-Gesetz» erwähnt Wir haben einen grossen Ex-
port von Schweizer Schokolade. Wir haben bis heute dank ei-
nem Gentlemen's Agreement die Warendeklaration dieser 
Schokolade machen können, indem wir ein kleines e aufge-
druckt haben. Ab dem 1. Januar 1993 gilt die EG-Zertifizie-
rung. Können die Schokoladenhersteller Konformitätserklä-
rungen abgeben, ja oder nein? Dies wird mit einem Ja oder 
Nein zum EWR-Vertrag zusammenhängen. 
Die Schweiz hat, dank der Exportwirtschaft, die sehr stark flo-
riert hat, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, einen hohen 
Wohlstand geschaffen und die soziale Marktwirtschaft aus-
bauen und gute Sozialwerke schaffen können. Wir können 
das nur erhalten, wenn unsere Wirtschaftauch künftig funktio-
niert Jeden Franken, den wir ausgeben, müssen wir zuerst 
verdienen; das ist eine Binsenwahrheit Es wurde heute von 
Herrn Uhlmann gesagt - gerade mit Blick auf die Ostblocklän-
der und die Bundesländer, welche früher die DDR bildeten -: 
Wenn wir wirtschaftlich absacken, wenn unsere Exportwirt-
schaft nicht mehr funktioniert, dann werden wir in Arbeitslo-
senzahlen hineinschlittern wie diese ostdeutschen Bundes-
länder. Dann werden wir solche soziale Spannungen und sol-
che Unrast auch bei uns haben. Aber wenn wir dafür sorgen, 
dass unsere Wirtschaft einigermassen gut weiterfunktioniert, 
wenn wir unsere Ziele wieder Richtung Vollbeschäftigung 
stecken, dann brauchen wir uns vor solchen Entwicklungen 
nicht zu fürchten. Solche Entwicklungen kommen immer 
dann, wenn wir grosse soziale Spannungen haben, die auch 
durch die Arbeitslosigkeit verursacht werden. 
Ich möchte noch einmal klar sagen: Ob uns das passt oder 
nicht, der Europäische Wirtschafts raum ist eine Realität. Er 
wurde vor allem geschaffen, damit Europa gegenüber den 
USA und Fernost konkurrenzfähig wird - also ein dritter gros-
ser Wirtschaftsraum. Das Umfeld hat sich verändert Unsere 
Exportwirtschaft muss gute Produkte herstellen können - das 
können wir, weil wir in der Schweiz ein gutes Berufsbildungs-
system und eine gute Berufsausbildung haben -, aber wir 
brauchen auch Kunden, die unsere Produkte abkaufen. Damit 
wir diese Produkte verkaufen können. müssen wir wohl oder 
übel gerade im Bereich des freien Warenverkehrs europäi-
sche Normen, europäische Bestimmungen und europäische 
Richtlinien übernehmen. Dazu gehört auch, dass wir Konfor-
mitätserklärungen ausstellen können, dass wir diese Produkte 
EG-konform zertifizieren können. Das können wir nur, wenn 
wir ja zum EWR sagen. Der Teufel steckt auch hier im Detail; 
die Exportwirtschaft hat die Situation klar erkannt, und sie ist 
deshalb auch dafür, dass wir den EWR-Vertrag ratifizieren. 
Für mich ist aber nicht nur der wirtschaftliche Nutzen massge-
bend. Ein Ja zum EWR und ein Ja zur EG finden ihre 

auch - und dies noch weit Masse-
"""n;UIT::>T mit den Völkern unseres und 

Welt Ein geeintes und wirtschaftlich erstarktes Eu-
ropa kann wesentlich dazu beitragen, weltweit Frieden und 
Gerechtigkeit zu schaffen. Der Grund dafür, dass wir keinen 
dritten Weltkrieg hatten, ist vielleicht auch darin zu suchen, 
dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Idee eines geeinten Eu-
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ropas doch Fuss gefasst hat Die Zukunft Europas ist gerade in 
dieser Zeit des Umbruchs, trotz trauriger Ereignisse wie ge-
rade jetzt im ehemaligen Jugoslawien, gestaltbar. Es 1st nicht 
allein die logische Folge wirtschaftlicher Zwänge. Solidarisch 
sollten wir alle mithelfen und mitwirken, diesem zukünftigen 
Europa ein menschliches Gesicht zu geben. Das erfordert von 
uns Schweizerinnen und Schweizern Mutzum Wagnis, Solida-
rität und Abbau unseres Krämergeistes, der alle Vor- und 
Nachteile möglichst mit dem Portemonnaie als Massstab ab-
wägt 
Ich bitte Sie einzutreten. 

Schach: Ich bin mir natürlich darüber im klaren, dass die breit 
angelegte Debatte dieses Rates aUe oder doch fast alle 
Aspekte abgedeckt hat, die im Zusammenhang mit dem EWR 
auch nur einigermassen wesentlich und auch nur von einiger 
Bedeutung sind. An Grundsätzlichem ist deshalb dem, was 
bis jetzt vorgetragen worden ist, sicher nichts Zentrales mehr 
beizufügen. 
Die Ueberlegungen, die die Befürworterdes EWR vorgetragen 
haben, sind auch meine Ueberlegungen und machen auch 
mich zum überzeugten Befürworter des Beitritts zum EWR. 
Einen Aspekt gibt es aber dennoch, der mich dazu veranlasst, 
das Wort zu ergreifen, und zwar handelt es sich dabei um ei-
nen Gesichtspunkt, der in der bisherigen Debatte nur gerade 
von Herrn Frick in einem Nebensatz aufgegriffen worden ist, 
sonst aber, wenn ich mich nicht schwer täusche, keine Erwäh-
nungfand. 
Es geht um die Frage der sicherheits politischen Relevanz des 
EWR-Vertragswerkes tür unser Land. Ich weiss, dass ich in die-
sem Rat und wahrscheinlich auch in einer weiteren politischen 
Oeffentlichkeit als Parlamentarier gelte, der sich für sicher-
heitspolitische Fragen interessiert Ich bin momentan zugleich 
Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission dieses Ra-
tes und meine, deshalb auch dazu legitimiert zu sein, zum si-
cherheitspolitischen Aspekt des EWR Stellung beziehen zu 
dürfen, Ich meine sogar, es bestehe ein echter Bedarf nach ei-
ner solchen Stellungnahme. 
Natürlich ist mir klar, dass das EWR-Vertragswerk mit der Si-
cherheitspolitik unseres Landes direkt überhaupt nichts zu tun 
hat Indirekt besteht aber durchaus ein sogar recht enger 
Sachzusammenhang zwischen dem EWR und unserer Si-
cherheitspolitik Ausgangspunkt ist dabei meine feste Ueber-
zeugung, dass es sich die Schweiz in Zukunft nicht mehr wird 
leisten können, ihre sicherheitspolitischen Bedürfnisse VÖllig 
autonom, VOllständig allein und nur gerade auf sich gesteHt 
abzudecken. Eigentlich könnte sie das heute schon nicht 
mehr. Unser Land wird gezwungen sein, sich sicherheitspoli-
tisch in naher Zukunft schon auf Europa auszurichten, sich in 
bestehende oder neu zu begründende sicherheitspolitische 
Strukturen in Europa einzugliedern. Sie wird diesem Zwang 
aus verschiedenen Gründen nachgeben müssen: aus rü-
stungstechnischen, aus finanziellen und anderen. 
Es ist selbstverständlich, dass der Zugang zu europäischen si-
cherheitspolitischen Strukturen auch davon beeinflusst wird, 
wie wir zum EWR Stellung nehmen. Wenn wir jetzt zum EWR 
nein sagen, dann wenden wir uns von Europa so entschei-
dend ab, kehren wir unseren Nachbarn so un-
missverständlich den Rücken zeigen ihnen die kalte 
Schulter - wenn Sie das lieber wollen -, dass es eine pure illu-
sion wäre, anzunehmen, wir könnten in absehbarer Zukunft 
über eine Koordination unserer sicherheitspolitischen Bedürf-
nisse mit jenen anderer europäischer Länder verhandeln, die 
uns abstützen müssten, auf die wir angewiesen wären. Wenn 
wir jetzt nein zum EWR sagen, dann sagen wir auch nein zu ei-
ner sicherheitspolitischen Integration in Europa, und das ware 
ein Nein mit verheerenden Konsequenzen. 
Wenn ich Ihnen also empfehle. zum EWR ja zu 

ich Ihnen auch aus "'''t'lA,rt'l''''tt",_ 

noch eine zweite veran-
lasst hat, das Wort zu intervenieren, eine 

die allerdings sehr rasch erläutert ist und die ich 
ungeschminkt auf den Tisch legen will: Es lag und 

mir nämlich daran, dass die ausserrhodischen Stimm-

bürgerinnen und Stimmbürger wenigstens von ihrem Stan-
desvertreter erfahren, wie er sich zum EWR stellt 

Ziegler Dswald: Ich werde filr Eintreten auf den Bundesbe-
schluss über den EuropäiSChen Wirtschaftsraum stimmen 
und ihm auch zustimmen. 
Gewiss, bereits vor Stunden ist gefragt worden, warum wir ei-
gentliCh noch diskutieren. Es wurde festgestellt, dass wir uns 
ja eigentlich einig seien. Ich habe aber trotzdem das Bedürfnis 
zu sagen, warum und dass ich dem EWR zustimme: 
1. aus der Sicht der Wirtschaft; 
2. aus der Sicht eines Urschweizers, eines FÖderalisten und 
eines überzeugten Demokraten; 
3. aus der Sicht der Präambel zum Abkommen. 
Zum ersten Punkt Der EWR-Vertrag ist ein Freihandelsabkom-
men, das es der Schweiz ermöglicht, die wirtschaftlichen Be-
ziehungen zu den EG-Staaten weiter auszubauen und ihre 
Konkurrenzfähigkeit auf den ausländischen Märkten zu erhal-
ten und zu festigen. Die Schweiz als exportorientiertes Land 
braucht offene Märkte und ist auf Freizügigkeit angewiesen. 
Als exportorientiertes Land muss sie am Abschluss eines Ab-
kommens, das ihr mit einem Schlag und ohne jede Diskrimi-
nierung die Märkte eines Wirtschaftsraumes mit 380 Millionen 
Menschen öffnet, zweifellos interessiert sein. Die Schweiz er-
reicht damit das von jeher anvisierte Ziel, auf den Ausland-
markten mit gleich langen Spiessen auftreten zu können wie 
die dort ansässige und tätige Konkurrenz. 
Die Schweiz hat an der Entwicklung Europas, auch an der wirt-
schaftlichen Entwicklung Europas vielleicht insbesondere 
an dieser Entwicklung -, mitgearbeitet Der Abschluss dieses 
Abkommens ist meines Erachtens die logische, wenn nicht 
gar zwingende Fortsetzung dieser Arbeit. Oder wenn Sie es 
mit den Worten von Herrn Blankart hören wollen: Der Ab-
schluss des EWR-Abkommens ist die Fortsetzung unserer seit 
Jahrzehnten verfolgten Europapolitik. Wir schaffen uns mit 
dem Abschluss des EWR-Abkommens das Instrument, um 
unsere Zukunft zu gestalten und zu bewältigen. Vielleicht 
müsste man einschränken: mindestens die wirtschaftliche Zu-
kunft Aber ~ das haben wir heute wiederholt gehört vieles 
hängt mit dieser Wirtschaft zusammen. Rein aus wirtschaftli-
cher Sicht müsste eigentlich unbestritten sein, dass die 
Schweiz auf den Abschluss dieses Abkommens nicht verzich-
ten kann. Das Abkommen dient der Förderung unserer Wohl-
fahrt, wozu Artikel 2 der Bundesverfassung den Bund aus-
drücklich verpflichtet 
Uebrigens: Wir haben doch keine Alternative. Auf jeden Fall 
halte ich den Alleingang für keine gangbare Alternative. Ein 
gewisser Sachzwang kann zwar nicht geleugnet werden. Um 
dieses Zweckbündnis, wie es Herr anken genannt hat, zu er-
reichen, bin ich aber bereit, im Vorfeld auch ein Zweckbündnis 
einzugehen. Es sind doch nicht nur vermeintlich verlockende 
wirtschaftliche Chancen, sondem der EWR ist eine wirtschaftli-
che Notwendigkeit 
Auf das, was die Alleingänger vorweisen können, möchte ich 
nicht mehr eingehen; es ist vom vorletzten Redner zur Genüge 
dargetan worden. Seinen Ueberlegungen kann ich mich an-
sehljessen. 
Zum zweiten Punkt Bei einem solchen Vertragswerk genügt es 
nicht, wenn nur die wirtschaftliche Seite stimmt Ich will deshalb 
auf einige wesentliche Punkte, die meines Erachtens erfüllt sein 
müssen, hinweisen, damit nicht trotz wirtschaftlicher Vorteile 
auf den Abschluss des Abkommens verzichtet werden muss: 
1. Ich bin nicht bereit, mich in der heutigen Situation unwiderruf-
lich zu binden. Das EWR-Abkommen muss auflösbar sein. Arti-
kel 127 des Abkommens garantiert mir dies. 
2. Durch den Abschluss des EWR-Abkommens will ich 
lieh Beitritt zur EG nicht gebunden werden. Dureh das 
Abkommen darf ein EG-Beitritt nicht werden. 

frei sein, EWR bleiben, das Anik'nrnrr,pn 

AII<"n""rtn anzutreten oderder EG beizutreten. Das 
mit dem Abkommen mindestens rechtlich. Wirt-
schaftlich könnte mit Situation eintreten, in der wir 
nicht mehr frei waren. Diese Situation könnte aber 
Abschluss EWR-Abkommens ebenfalls eintreten wahr-
schein lieh sogar viel eher. 
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Nebenbei: Mich stören die Ausführungen in der Botschaft, die 
den EWR als den ersten Schritt in die EG und den EG-Beitritt 
praktisch als zwingende Folge des Abschlusses des EWR-
Abkommens darlegen. Aber ich tröste mich mit der Tatsache-
es ist wiederholt gesagt worden -, dass auch über einen EG-
Beitritt Volk und Stände entscheiden werden. 
Man muss jetzt den ersten Schritt tun! Das weitere Vorgehen 
oder eventuell das Stehenbleiben muss aus der neuen Posi-
tion, aus der Position, die mit dem ersten Schritt erreicht wor-
den ist, beurteilt werden. 
3. Ich will mich nur wirtschaftlich binden, wohl wissend, dass 
damit in etwa auch politische Bindung verbunden ist Das ist 
gewährleistet, nachdem staatliche Unabhängigkeit, Föderalis-
mus und Neutralität in ihrem Grundgehalt unangetastet blei-
ben und fremde Richter bei uns nichts zu sagen haben. Ueber 
unsere Aussen- und Sicherheitspolitik entscheiden wir nach 
wie vor selber, wobei ich fest davon überzeugt bin, dass der 
Abschluss des Abkommens selber in etwa Sicherheitspolitik 
ist 
4. Schliesslich bleiben auch die kantonale Souveränität und 
die Autonomie der Gemeinden gewahrt. 
Aus dieser Sicht besteht somit kein Grund zu einem Nein zum 
EWR. 
Schliesslich zum letzten Punkt meiner Ausführungen. Das 
EWR-Abkommen setzt sich aus dem eigentlichen Abkommen 
und der Präambel zusammen. Die Präambel ist ein Bestand-
teil des Abkommens. In der Präambel legen die Vertragspar-
teien verbindlich ihre politischen und wirtschaftlichen Ueberle-
gungen dar, die ihr gemeinsames Vorgehen, ihre Zusammen-
arbeit begründen und rechtfertigen. Dieses Zukunftspro-
gramm ist deshalb ein wichtiges, unerlässliches Hilfsmittel für 
die Auslegung des Abkommens. Es muss deshalb auch ge-
prüft werden, ob diese Zielsetzungen und Begründungen, die-
ses Zukunftsprogramm, mit unserer Auffassung des Abkom-
mens übereinstimmen. 
Dabei ist nicht nur der Wirtschaftsraum geregelt, sondern man 
gibt der Ueberzeugung Ausdruck, dass ein Europäischer Wirt-
schaftsraum einen Beitrag zur Errichtung eines auf Frieden, 
Demokratie und Menschenrechte gegründeten Europas lei-
sten werde. Diese Ueberzeugung ist Auftrag und Aufgabe. Sie 
muss beim Entscheid «EWR, ja oder nein?» mitberücksichtigt 
werden. Wir wollen und können nicht abseits stehen, wo es 
darum geht, den Frieden in Europa zu erhalten, zu festigen 
oder wiederherzustellen. Der Demokratie und den Menschen-
rechten fühlen wir uns ebenfalls verpflichtet. 
Ein weiterer Programmpunkt der Präambel ist - Herr Uhlmann 
ist nicht da -, die Umwelt zu bewahren. Sie wird in der Präam-
bel zusätzlich zu den Artikeln 73ff. und zum Anhang XX er-
wähnt Man ist bereit, die Umwelt zu bewahren, zu schützen 
und ihre Qualität zu verbessem. Gerade bei einem Wirtschafts-
abkommen ist die ausdrückliche Verpflichtung zum Umwelt-
schutz nicht ohne Bedeutung. Zudem verpflichten sich die 
Parteien zu einer rationellen Verwendung der natürlichen Res-
sourcen. Man ist sich der Bedeutung dieser natürlichen Res-
sourcen nicht nur für die Wirtschaft voll bewusst 
Die Präambel enthält meines Erachtens nichts - auch wenn 

hier nur drei Punkte erwähnt habe was uns veranlassen 
könnte oder müsste, auf den Abschluss des Abkommens zu 
verzichten. 
Deshalb ist auf die Vorlage einzutreten und ihr zuzustimmen. 

On. Salvioni: 11 primo dovere quando si Interviene su un tema 
COS! importante in Parlamento e quello dl indurci a valutare iI 
tema sottopostoci con onesta, affidando alla ragione I' accetta-
zione 0 I1 rmuto di queste accordo sullo Spazio economico eu-
ropeo, evitando di agitare i fantasmi d'irrazionali paure non 
fondate su prova alcuna ed evitando di agitare viscerali sciovi-
nismi. Altrimenti came e stato detta dal Andreas 

sentlto dire: 
ha origini antlche; 

dire, se vogliamo limitarci nascita dell'antica Grecia e alle 
prime documentazioni scritte, 2500--3000 anni prima di Gristo. 

Per comodita possiamo semplicemente richiamare ehe da 
quella data sino ad oggi nel cragiolo ehe va dall'estremo Sud 
all'estremo Nord deil'Europa si e formate - pur con differenze 
di lingue e di costumi un patrimonio di radici comuni che ci 
rende apparentati, anche se raggruppati in collettivitä diverse. 
Questo patrimonio comune che si tende oggi a dimenticare e 
rappresentato in primo luogo dalla cultura che non ha mai co-
nosciuto i contini in Europa, ne a Nord ne a Sud. Gon i clerici 
vagantes, gli artisti dei Rinascimento ehe attraversavano !'Eu-
ropa a/la ricerca di nuove esperienze e intrecciavano contatti 
personali con artisti di tutti i paes!: Dante Alighieri ehe da de-
scrizioni precise della Francia e delle Fiandre; Leonardo da 
Vinci ehe muore ad Amboise al servizio dei Re di Francia; Sha-
kespeare ehe ambienta le sue commedie a Venezia; Goethe 
ehe scrive pagine memorabili sull'ltalia, e persino gli architetti 
ticinesi Trezzini, Mademo, Borromini ehe hanno edificato 
chiese meravigliose da Roma al Gaucaso, passando per la 
Germania e per la Svezia 
Altro elemento comune in Europa e la storia, questa storia che 
coinvolge tutti i popoli, che s'interseca continuamente, a volte 
in conflitti, a volte in alleanze, ma ehe, comunque, rappresenta 
un patrimonio di memorie ehe ci unisce. 
E poi i commerci che gia nel Cinquecento spaziavano dal me-
ridione assolato alle pianure gelate dei settentrione. Tutti que-
sti patrimoni comuni, storia di popoli divisi dalle alterne vi-
cende, ma uniti dalla coscienza di abitare uno stesso Conti-
nente e di avere le stesse matrici. 
L'Europa ehe conosciamo oggi - e vero si Ei formata nel se-
colo XIX nella sua forma politica, grazie alle nazioni che erano 
sorte in quel periodo, con il raggrupparsi di regioni e di colletti-
vita, sino ad allora separate e spesso in conflitto tra di loro. 
E' interessante notare che la spinta per questa unificazione e 
stata data in parte certamente dalla rivoluzione industriale dei 
secolo scorso e dalla pressione economica da essa generata. 
In parte, tuttavia, iI motore furano le conquiste della Rivolu-
zione francese nell'ambito dei riconoscimento dei diritti del-
I'uomo e gli ideali democratici provenienti dalla Rivoluzione 
degli Siati Uniti d' America Quindi interessi econamici da un 
lato, ma anche ideal! politici e teorie filosofiche dall'altro. Non 
sottovalutate mai la forza delle idee; hanno rovesciato i piu po-
tenti e temibili governi. L'idea «Eurapa» continuera la sua mar-
cia vittoriosa con 0 senza di noi. 
La stessa Confederazione svizzera e nata, dopo quel terreno 
di cultura che rappresentarono le esperienze degli anni dal 
1798 al 1848, sotto 10 stesso segno che ha fortemente impre-
gnato tanto la Costituzione dei 1848 quanta quella dei 1874. 
Chi oggi deride coloro che si rifanno a ragioni ideali e alle teo-
rie giuridiche e politiche per dimostrare la ineluttabilita di 
un'aggregazione della Svizzera all'Europa, nel1848 si sareb-
bero certamente opposti all' edificazione della Confederazione 
svizzera di cui oggi vogliono farsi paladin i e difensori integer-
rimi. 
Infatti, la Svizzera Ei in parte, come detto sopra, figlia delle teo-
rie politiehe e filosofiche della Rivoluzione francese e di quella 
americana che furano recepite da noi dagli spiriti piu aperti, e 
chi legge le cronache di quel tempo sa e conosce quali furono 
dibattiti di natura politica e filosofica 

Fopportuno qui citare 10 Schultheiss Eduard Pfyffer di Lu-
cema ehe nel1832 scriveva - mi sembra molta azzeccata que-
sta citazione 
«Die Umer und Unterwaldner mögen femerhin sich glücklich 
fühlen bei althergebrachten, einfaChen Formen und Gesetzen, 
Europa ein originelles Bild einer aus patriarchalischen Zeiten 
der Verfassungsarbeit herrührenden Gesetzgebung darbie-
tend, während der tiefsinnige Genfer und der aufgeklärte 
Waadtländer durch eine ausgebildete Gesetzgebung und 
durch Erörterung von subtilsten legislativen Fragen die Auf-
merksamkeit Publizisten auf 

conclusione non ne 'u"'rm~n"!", 
suno. purtroppo trovato la riprova nella di una 
frase dei Consigliere nazionale Slocher, ehe e iI paladino di 
questa apposizione, in un lungo articolo sul sup-
plemento ilIustrato dei "Tages-Anzeiger" sabato 22 agosto 
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1 992, e ehe riprendo perehe in esso si svelano le ragioni pro-
fonde, inespresse e si spiegano eerte opposizioni ineonseie 
ed irrazionali al trattato. Questo artieolo afferma, citando Blo-
eher: 
"Oder sie, die Aescher, müssten sich vorstellen, dass bei ei-
nem Neubau eines Schulhauses, der über neun Millionen 
Franken kostet, dieser Bau in der ganzen EG ausgeschrieben 
werden müsste. Bis hin zu den P/ättli im WC gehe das Also, 
wenn man sich das vorstelle, dass sich dann eine italienische 
Baufirma bewerbe - 'die Italiener, die haben nun mal eine an-
dere Mentalität; mir gefällt die, aber wir sind doch hier in der 
Schweiz'." (/larita) 
Siccome la Svizzera e formata, come si usa dire spesso - e 
spero non solo per aggiungere allori al blasone patriottico - da 
quattra culture tra eui e compresa quella italiana, che io quimi 
onora di rappresentare, mi eh/edo a ehe livello di aeeettazione 
siano giunte queste quattro eulture dopo 140 anni per iI eol-
lega Bloeher e per tutti eoloro ehe applaudono frasi di queste 
tipo. In realta la loro opposizione al trattato e dettata da un fon-
damentale disprezzo per le eulture diverse, disprezzo ehe non 
esisterei a definire eome larvato razzismo, 
11 trattato sullo Spazio eeonomieo eurapeo rappresenta un al-
largamento dell'area dell'AELS e di quella della CE Per poter 
aprire alle imprese deli'AELS iI mereato dei territorio della CE 
era neeessario armonizzare le eondizioni in partenza ossia ae-
cettare delle eondizioni analoghe per la tutela dei eonsuma-
tore, dei lavoratere e dell'ambiente, nella misura in eui queste 
tuteie influiseono sulla formazione dei prezzi e quindi allo 
seopo di garantire ehe la eoneorrenza ehe non awenga aUe 
loro spalle e per spostare la eompetitivita sul piano eeonomi-
eamente e umanamente piu interessante, eioe quello della 
qualita, deUa puntualita, della eonvenienza, e quando e possi-
bUe, dell'innovazione edella ereativita. 
I migliori imprenditori svizzeri hanno dimostrato di essere in 
grado di aeeettare la sfida sul piano della ereativita e dell'inno-
vazione, co me hanno dimostrato e dimostrano I'industria far-
maeeutiea, meeeaniea, orologiera, alimentare, iI settore dei 
servizi eee. Forse e opportune rilevare ehe proprio le piu dina-
miehe tra queste industrie stanno ereando filiali all'estero, ri-
sultando loro il mereato svizzero troppo stretto e ehe tra I'al-
tro - sono le piu aeeese sostenitrici dell'adesione dei nostro 
Paese allo Spazio eeonomico europeo e anehe alla Comunita 
eeonomica 
E non si dimentiehi, per chi pensasse che queste imprese non 
hanno un grosso i mpatto , ehe possono tranquillamente par-
tire dalla Svizzera, eome ho sentito dire da alcuni oppositori 
ehe ognuna di queste grosse aziende da lavoro a migliaia di 
pieeole e medie industrie situate in Svizzera, solo I'ABS da la-
voro a 2500 piceole e medie imprese ehe lavorano finehe 
I'ABB lavora in Svizzera Nel easo in cui queste grosse ditte do-
vessero partire, le piccoie e medie imprese si troverebbero in 
una situazione di gravissima erisi. . 
La gran parte della nostra legislazione - paria dell'Eurolex - e 
gia strUtturata similmente a quella europea 11 riflesso d'al-
tronde della eomune eultura, dei eomuni valori, della eomune 
storia ehe a grandi linee ci lega pur eon eonflitti e divergenze, 
da oltre 2000 anni: bast! rieordare che !e fonti della legislazione 
eontinentale, e quindi della nostra, sono il Diritto romano e 
Diritto germanieo. 
Per la storia siamo piu vieini, aparte la diversitä linguistica, tra 
paesi europei ehe tra 10 Stato di Nuova York e 10 Stato dello 
Utah 0 della California, dove I' amalgama e awenuto molto piu 
tardi e risale a poco piu di eent'anni. 
Basta pensare ehe, recentisslmamente, gli Statl Uniti d'Ame-
rica, 11 Canada e iI Messieo hanno eoneluso questa «North 
Atlantic Free Trade Assoeiation,. ehe raggruppa quindi paesi 
molto divers! tra di loro ehe non quelli ehe possono essere 

un Messico, dove tra 
per Statt 
connotazione 

m<lfY';IV parte delle norme 
hanno potuto esse re adattate senza grosse abbiamo 
dovuto fare solo dei pieeoli adattamenti e questo e dovuto al 
fatto ehe c'era una molto profonda tra le varie 
legislazioni. 

E' vero ehe alcune norme eseeutive - dicevo - deU'acquis 
eommunautalre che non sono quelle delle leggi, delle ordi-
nanze, sono a volte oggettivamente ridieole. E su queste pie-
eole norme si cerca di ereare un'opposizione, un'ostilita a110 
Spazio eeonomieo europeo. 
Ora, qui oecorre dire intanto ehe nessuno e inden ne da una 
eerta imbeeillitä eongenita, e anehe le buroerazie danno dimo-
strazione di esserne immun!. E direi ehe qualehe perla la po-
tremmo trovare anehe nelle nostre ordinanze senza spostarei 
a Bruxelles, tanto per ehiarire le eose. 
Tuttaviaho I'impressione ehe j fattl reeent! hanno reso attente 
determinate persone, soprattutto i Capi di Govemo, della 
neeessita di evltare queste situazioni e di eliminare quelle 
ehe sono ehiamate le stupidita buroeratiehe deila Comunita 
europea 
I1 lavoro parlamentare eseguito e stato impoTtante, e penso 
ehe eomunque vadano le cose al 6 dieembre oeeorrera seria-
mente pensare in qualehe modo a mantenere in vita le moditi-
che, perehe queste modifiche rappresentano in tutti eas! dei 
pass! avanti rispetto alla nostra legislazione, essende tUtte mo-
difiehe orientate verso Ja protezione dei lavoratori, dei eonsu-
matori, dell'ambiente. 
In eerti punti noi eravamo piu avanzati, siamo piu avanzati, ma 
neUa maggioranza dei casi le direttive eomunitarie fanno fare 
dei passi avanti alla nostra legislazione. E' vero ehe oggi pur-
troppo la funzione delle Nazioni che e stata estremamente 
importante per costruire l'Europa nel Novecento - eome ho 
detto - e diventata quella di ereare delle diversita, di mante-
nere delle diversita di eigere steeeati. Ora, io penso ehe e 
buona politica, suggerita dalla ragione, ehe per migliorare la 
condizione di tutti, oecorre per contra ridurre le differenze e raf-
forzare I'unione. 
Nel easo di un ritiuto popolare avremo grosse diffieoftä per 
eoneludere ulteriori aecordi bilateral i. Da un lato mi pare evi-
dente ehe la Comunita europea, qualora noi dovessimo ehiu-
derle la porta in faeeia eon un ritiuto, non avrebbe grandi sti-
moli a riprendere trattative eon noi, trattative ehe - qualora 
avessero luogo non potrebbero eerto eondurre a risultati mi-
gliori di quelli contenuti nei presenti aceordi ehe noi stiamo per 
votare, non potendo noi pretendere un trattamento privile-
giato. D'altra parte neUa Comunita europea es/stono delle in-
dustrie ehe sono pronte ad effettuare quelle forniture ehe at-
tualmente sono nostre. Chi erede ehe le esportazioni dalla 
Svizzera alf'Europa siano garantite, si sbaglia Nel mondo del-
"eeonomia e'e sempre qualcuno pronto asostituire un forni· 
tore se se ne presenta I'occasione. 
Nessuno e in grado di prevedere il futura, ne quelJi ehe sosten-
gone I'adesione ne queUi ehe vi si oppongono. Tuttavia iI fu-
turo puo essere indagato faeendo dei calcoti di probabifitä, ed 
e tutto quello ehe puo fare il politieo. Le scelte politiehe devono 
limitarsi a individuare gli eventi piu probabil! per operare eon 
un massimo di possibilitä di sueeesso. 
Om, I'evento sieuro e, ehe un'adesione ci permette di entrare 
in un mereato a paritä di eondizioni nel quadro di regole note, 
valide per tutti, mentre un ritiuto ci impedisee 0 ci rende diffieile 
I'aecesso allo stesso mercato. L'evento piu probabile e ehe 
avendo il grande mercato a disposizione, gli imr""",rliltnri 
zeri sappiano inserirvisi nel migliore dei modi, grazie alla pred-
sione d'affidabilita della mano d'opera dei quadri dirigenti, alla 
ereativitä e abilita dei propri tecniei ehe gia godono di alta con-
siderazione. E' me no prababile per eontro ehe, avendo la pos-
sib/lita di accedere al mercato, non siamo in grado di essere 
eompetitivi. Di piu non possiamo prevedere, perchEl e'€; un li-
mite alla prevedibilita umana e quindi alla prevedibilita dell'a-
zione potit/ea 
Ma aeeanto ai flussi finanziar! correranno - ed e la cosa piu im-
portante le relazioni umane, la reeiproea eonoscenza, iI ri-
spetta dell'altro, contattO eon le altre eulture, nate dalla 
stessa matrice, diversamente. 

e in casO di adesione 
chiedere: Me: ehe sueeede oggi1 Interessi alle stelle, U':>.U"'~U

recessione; non siamo un'isola, dentro 0 fuori iI trat-
a cui assistiamo oggi tuttavia dimostra ehe I'isolazio-

nismo poliUeo non ci preserva dalle conseguenze di fenomeni 
eeonomici ehe si sviluppano all' estero. Gli interessi baneari, le 
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recessioni, la disoccupazione e in genera I'andamento dell'e-
conomia sono strettamente interretati non solo con iI resto det-
l'Europa, ma con iI reste dei mondo, per cui quanta succede 
all'estero - ehe noi siamo nello Spazio economico europeo 0 

no - ci coinvolge comunque. 
Nell'incipit di un noto romanzo sulla guerra di Spagna sono ri-
portate le parole dei poeta Inglese John Donne ehe io qui - a 
mo' di conclusione vorrel ricordare: «Non mandare mai a 
chiedere per chi suona la campana, essa suona per te,,, 

Danioth: In den vergangenen Monaten hat mich nebst vielen 
anderen Fragen vor allem eine beschäftigt: Als Vertreter eines 
ehemaligen Sonderound-Kantons, der seinerzeit, im Jahre 
1848, zur Bundesgründung nein gesagt hatte, hat mich näm-
lich die Frage nach den möglichen Parallelen beschäftigt Die 
Frage: Wiederholt sich die Geschichte? Die Frage: Stehen wir 
am Vorabend einer weiteren, einer europäischen Bundesgrün-
dung? Ich glaube, diesbezüglich nein sagen zu können. Nicht 
nurtritt die Schweiz keinem supranationalen Gebilde bei, worin 
der fundamentale, oft übersehene oder bewusst verwischte 
Unterschied zwischen EWR und EG-Beitritt zu erblicken ist Es 
wird mit derartigen wirklich hinkenden Vergleichen auch über 
die Tatsache hinweggetäuscht, dass die Scbweiz nicht von ei-
nem Tag auf den andern gleichsam mit einem kollektiven Ab-
kommen zu einer Einheit von 26 Gliedstaaten wurde, sondern 
sich in einem überviele Jahrhunderte dahinziehenden Prozess 
zum lebendigen Organismus entwickelt hat 
Aus diesen Grunden muss mit aller Deutlichkeit das Verfahren 
um Genehmigung des Abkommens zum EWR, das also be-
grifflich nicht Beitritt sein kann, vom eigentlichen Beitritt zur EG 
und damit auch von der Gesuchseinreichung hiezu abge-
grenzt werden. Leider hat der Bundesrat selber den Hauptteil 
zu dieser Verunsicherung beigetragen. Er schreibt auf Sei-
te 60 der Botschaft 92,052, Band 1: «Die Unterschiede zwi· 
schen unseren Rahmenbedingungen und jenen der EG wer-
den sich vermindern, so dass zum Zeitpunkt des Beitritts weni-
ger weitgehende strukturelle Anpassungen erforderlich sein 
werden.» Diesem Versuch, die grundlegenden Unterschiede 
zu einem rein quantitativen Problem herabzumindem, muss 
mit aller Deutlichkeit entgegengetreten werden. 
Da klingt auch die Versicherung des Bundesrates, der EWR 
umfasse in keiner Weise die politischen Zielsetzungen der 
wirtschaftlichen Integration innerhalb der Gemeinschaft (Bot-
schaft 92. 052, Bd. 1, Seite 108), für mich wenig überzeugend. 
Natürlich ist der EWR primär auf die Verwirklichung der vier 
Grundfreiheiten ausgerichtet Zu glauben, wir könnten das po-
litische Umfeld ausklammern, wie das aus den Worten unse-
res geSChätzten Herrn Bundespräsidenten am letzten Sonn· 
tag abend geklungen hat, wäre indessen verfehlt Wohl noch 
nie in ihrer Geschichfe stand die Schweiz vor einem derart um-
fassenden, die Innen- wie die Aussenpolitik beeinflussenden 
völkerrechtlichen Abkommen. Es ist ganz klar und unvermeid-
lich, dass damit auch unsere allgemeine Politik sowie unsere 
Institutionen erfasst werden. Auch Kantone und Gemeinden 
bleiben nicht ausgenommen. Denn wie soll sonst die Eurolex-
Vorlage betreffend Aufenthalt und Niederlassung der Staats-
angehörigen von Staaten des Europäischen WirtSChaftsraums 
funktionieren? Und wie die rasche Aufhebung der Lex Fried-
rich durchgeführt werden? 
Für mich stellt sich die nüchterne Frage, ob der zu entrich-
tende Preis des Beitrittes und damit meine ich nicht so sehr 
die Zahlungen in den Kohäsionsfonds, deren Grösse wohl 
kaum endgültig feststeht den Vorteil des diskriminierungs-
freien Zutritts für die SChweizer Personen und Unternehmen 
zum Binnenmarkt rechtfertigt In nüchterner Abwägung der 
Vor- und NaChteile glaube ich, eine Zustimmung verantworten 
zu können, und zwar mit Ich tue dies zwar 
nicht aus oder aus Entscheidend 

des V"""""",rlh 
ergebnisses - Herr Uhlmann, nicht ein 7,vllro"h,mrh"" 

Vertrag, der sich einfach abschliessen liesse und die appro-
ximative Voraussehbarkeit der Bandbreite einer möglichen 
Weiterentwicklung des EWR. eine Bandbreite, die nicht ohne 
neuerliche Zustimmung von Volk und Ständen verlassen wer-
den könntee 

Der EWR ist für mich nicht der Eintritt in die Hölle von Dantes 
Divina Commedia Dante ist vorhin von Herrn Kollege Salvioni 
zitiert worden ich hätte eigentlich erwartet, dass gestern Herr 
Morniroli dieses Zitat gebracht hätte, aber offenbar gab es kei-
nen Platz mehr in seinem Referat (Heiterkeit) Im dritten Ge-
sang nennt Dante diese Inschrift über der Pforte, die Worte: 
"Lasciate ognl speranza, voi ch'entrate» - "Lasst, die Ihr ein-
geht, alle Hoffnung fahren". Ich gehöre nicht zu denenl 
Das EWR-Abkommen lässt sich aber auch nicht als Zauber-
flöte verwenden, die in der Hand des Tamino bei Mozart prak-
tisch alle Probleme der Schweizer von selbst lösen würde. Wir 
sind leider nicht im Reich der Fabel. Die Oeffnung wird uns 
schmerzliche Anpassungsprozesse im wirtschaftliChen und 
im sozialen Leben nicht ersparen, dessen bin ich gewiss, aber 
auch - hier ist das positive Aber enthalten - die Chance zu ei-
ner Neubelebung unserer Kräfte bringen. Wie oft haben die 
Schweizer krisenhafte und gefahrvolle Epochen überstanden, 
ja sie zum Anlass genommen, neue Kräfte freizusetzen! Ich 
denke an Kräfte der Selbstbesinnung auf unser kulturelles 
Erbe, auf die Gemeinsamkeiten trotz unserer zunehmenden 
Pluralität, auf den Zusammenhalt zwischen Deutsch- und 
Welsch schweiz, auf eine vermehrte Solidarität unter den Men-
schen, Wer würde hier einen dringenden Handlungsbedarf 
bestreiten? Ich möchte mit Herrn Andreas lten die mangelnde 
Dialogbereitschaft vieler in den beiden Lagern, pro und kontra 
EWR, bedauern: die fehlende Dialog bereitschaft, sich mit dem 
Gedankengut des anderen ehrlich auseinanderzusetzen, Ich 
denke dabei als Positivum vor allem an den Ansporn zu intel-
lektueller Oeffnung für unsere Jugend und für unsere For~ 
scher. 
Die Oeffnung zum Grossmarkt Europas, sie ist erwähnt wor-
den, bringt aber nicht nur Chancen. Sie führt unweigerlich zu 
Konzentrationen, Die wirtschaftlichen Machtzentren werden 
stärker. Den kleinen und ländlichen Räumen droht Entleerung 
und Abwanderung. Vor allem können die Berggebiete mit ih-
ren ohnehin schwachen Standortbedingungen dem Konkur-
renzdruck kaum standhalten. Der Bundesrat räumt selber ein, 
die Auswirkungen würden regional und branchenmässig un-
terschiedlich ausfallen. 
Mit biossen Beschwichtigungen ist es natürlich nicht getan. Es 
sind flankierende Massnahmen zu ergreifen, die eine struktu-
relle und finanzielle Neubelebung der Investitionshilfe-Instru-
mentarien erfordern; Herr Frick hat das bereits erwähnt Auch 
dürfen generelle Schutzklauseln nicht ausgeschlossen wer-
den, wo existentielle Interessen des Landes oder einzelner Re-
gionen auf dem Spiele stehen. Unsere Arbeit wird am 6. De-
zember 1992 nicht beendet sein. 
Doch alles in allem: Wir sollten, wir können diesen überschau-
baren Schritt wagen, heute, hier und jetzt 

Bisig: Ich habe zwar vom Votum Salvioni nicht allzuviel ver-
standen, bin aber sinngemäss wie er der Ansicht, dass sich die 
Diskussion über das EWR-Abkommen gerne in den Details 
verliert Natürlich muss das Kleingedruckte auch gelesen wer-
den, nur darf der eigentliche Inhalt eines Vertrages dabei nicht 
untergehen. 
Wir behaupten die Stellung unseres Landes weder politisch 
noch wirtschaftlich, wenn wir uns auf überholte, oft auch miss-
brauchte Aspekte des schweizerischen Sonderfalls versteifen. 
Unsere Stärke liegt und lag immer darin, dass wir nach innen 
geschlossen und nach aussen offen waren, Diese Oeffnung 
nach aussen, die Anpassung an europäisch und weltweit ak-
zeptierte Regelungen, ist jetzt gefragt 
Das EWR-Abkommen ist für mich ein Vertragswerk von hoher 
ideeller Grundhaltung, Auch wenn seine praktische Umset-
zung da und dort zwangsläufig Zugeständnisse abverlangt, 
darf das eigentliche Ziel, der Beitrag zur Errichtung eines auf 
Frieden, Demokratie und Menschenrechte gegründeten Euro-

nicht werden, Oswaid hat 
zentralen 

legierten Beziehung zwischen den Staaten wol-
len und können wir uns nicht entziehen. Es gilt jetzt. dieses 
hochgesteckte Ziel im Auge zu behalten und nicht unrealisti-
sche Sonderinteressen zu verfolgen. Bei dieser Zielsetzung 
kann von einem Identitäts- und Freiheitsverlust keine Rede 
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sein. Eine zivilisierte Gesellschaft baut auf Verhaltensregeln 
auf, die an der Landesgrenze nicht haltmachen können. 
Fehl am Platze ist die Angstmacherei vor einer Ueberregle~ 
mentierung. Es macht ja wohl wenig Sinn, wenn intemationale 
Probleme national gelöst werden und die resultierende Vielfalt 
eigenständiger Lösungen in der Folge nicht zusammenpasst 
Ich denke dabei vor allem an Normierungen im industriellen, 
bauwirtschaftlichen und verkehrstechnischen Bereich. Bereits 
heute akzeptieren wir schadlos und selbstverständlich inter~ 
nationales Recht Da ist es doch nur logisch. dass besonders 
zwischen Staaten, die traditionell enge Wirtschaftsbeziehun-
gen pflegen, wettbewerbsbehindemde Normen wo immer 
möglich ausgeschaltet und einheitliche, abgestimmte Regeln 
erarbeitet werden. 
Diese Art von Deregulierung und Anpassung an intemationale 
Gepflogenheiten hat mit Souveränitätsverlust nichts zu tun, 
wohl aber mit dem Subsidiaritätsprinzip. Oie effizienteste, 
tiefstmögliche Ebene ist eben nicht immer die Gemeinde, der 
Kanton oder der Staat In sehr vielen Bereichen sind dafür mul-
tilaterale Abkommen erforderlich, z. B. ein Wirtschaftsabkom-
men, wie der EWR-Vertrag eines ist 
Einige Bereiche dieses Vertragswerkes riechen zwar schon 
stark nach Bürokratie, das möchte ich nicht verhehlen. Als Bei-
spiel mag das öffentliche Beschaffungswesen dienen. Wir 
kommen aber nicht um die Feststellung herum, dass ein fairer 
Wettbewerb ohne Oeffnung, Transparenz und Mindestvor-
schriften nicht auskommen kann. Auch wenn bei den öffentli-
chen Aufträgen die Schwellenwerte sehr tief angesetzt sind 
und damit zu unverhältnismässigen Umtrieben führen kön-
nen, darf festgestellt werden, dass die Liberalisierung der öf-
fentlichen Märkte insbesondere den kleinen und mittleren Un-
ternehmen zugute kommt 
Die Regulierungsflut ist eher ein schweizerisches denn ein 
EG-Problem. Mit gemischten Gefühlen steht das Gewerbe 
dem Liberalisierungsschub im Gefolge des EWR gegenüber. 
Oie zu erwartende deutliche Steigerung der Investitionstätig-
keit und die Marktöffnung ganz allgemein werden sich aber 
wohl zugunsten des Gewerbes auswirken. Das setzt natürlich 
den Willen und die Bereitschaft voraus, sich dem immer stär-
ker werdenden Wettbewerb zu stellen und die eventuell erfor-
derlichen Strukturanpassungen auch vorzunehmen. 
Auseinandergehalten werden müssen der EWR und die EG. 
Es ist unhaltbar, über das EWR-Abkommen hinausgehende 
Abhängigkeiten zu konstruieren, wie dies die EWR-Gegner be-
sonders gerne tun. Auch wenn innerhalb der EG ansehnliche 
Fortschritte gemacht werden, ist eine schweizerische Zurück-
haltung gerechtfertigt Gerade die Maastrichter Verträge sind 
für uns besonders problematisch. Aus europäischer Sicht soll-
ten wir zwar daran interessiert sein, dass sie vollzogen werden, 
haben doch darin das Subsidiaritätsprinzip und die Achtung 
der staatlichen Identität einen hohen Stellenwert Gleichzeitig 
können aber Zweifel an ihrer Durchführbarkeit nicht ausge-
räumt werden. Ebenfalls scheint sich der Abbau des demokra-
tischen Defizits wesentlich mühsamer zu gestalten, als dies 
vorgesehen ist 
Bereits im bundesrätlichen Integrationsbericht von 1988 
wurde zutreffend dass die raschen Entwicklun-
gen im europäischen Integrationsprozess es unerlässlich 
machten, die schweizerische Position in Europa laufend neu 
und vorurteilslos zu überdenken. Das darf aber nicht zu einem 
überstürzten Handeln verführen. Die anlaufenden Verhand-
lungen über einen EG-Beitrittvon Oesterreich, Schweden und 
Finnland sind für Ueberreaktionen noch lange kein Grund. Ge-
rade in Neutralitäts- und Strassentransitfragen sind unter-
schiedliche Standpunkte auszumachen. Ein gemeinsames 
Vorgehen ist damit nicht unbedingt vorteilhafter. In einzelnen 
Bereichen ist eine Zusammenarbeit "a la carte" offenbar noch 
zu wie es das Transitabkommen klar beweist 
Der Bundesrat stellt selber fest, dass 

1\!,.,fw,'nr!in!mit bedeutet, wenn man 
s,",'nW""7 damit kann, w(j,nu''''r 

zu verfolgen ais eine umfassende 
am europäischen Dieser An-

ich, mindestens vorläufig. 
Für mich kann es nicht genügen, wenn ein EG-Beitritt für die 

Schweiz als Land, das sich in erster Linie in seiner politiSChen 
Kultur erkennt, lediglich eine Herausforderung darstellt Die 
damit verbundene Gefahr einer Lähmung des Willens zur 
schweizerischen Identität mit ihrer kulturellen und 
chen Vielfalt ist dafür viel zu gross. 
Von einer Beteiligung an der Europäischen Währungsunion 
mit einer Angleichung der schweizerischen Zinsen an das eu-
ropäische Niveau kann momentan schon gar keine Rede sein" 
Dafür sind wir noch nicht reif, wollen es möglicherweise auch 
nie werden. 
Der EWR kombiniert die Vorteile des freien Dienstleistungs-
und Kapitalverkehrs mit dem Verzicht auf die Nachteile einer 
Europäischen Währungsunion bei einem EG-Beitritt und die 
negativen Auswirkungen auf den Finanzplatz Schweiz. 
Auch wenn das Thema EG siCherlich nicht als erledigt abge-
hakt werden darf, muss es vom EWR klar und unmissverständ-
lich getrennt werden. Ein EWR-Ja darf nur als Zustimmung zu 
einem Wirtschaftsvertrag und als Bereitschaft zur indirekten 
Mitarbeit an der Gestaltung einer neuen europäischen Archi-
tektur verstanden werden - als nichts anderes. 
Das EWR-Abkommen muss darum auch als Dauerlösung Be-
stand haben können, selbst wenn es letztlich zu einem bilate-
ralen Vertrag schrumpfen würde. Von einem Status quo nach 
dem 1. Januar 1993 kann nicht mehr gesprochen werden. 
Auch Freihandelsabkommen im Sinne einer Alternative helfen 
dem Dienstleistungsstaat Schweiz nicht weiter. Sachzwänge 
zeigen auf, dass am Ende des 20. Jahrhunderts keine unge-
teilte Souveränität mehr möglich ist Wir sind nun einmal in ein 
weltweites Netz von Verpflichtungen eingebunden. So oder so 
müssen wir uns revitalisieren. Der EWR kann uns dabei nur be-
hilflich sein. 
Echte Freiheitsliebe kann vor der Freiheit der anderen nicht 
haltmachen. Aengstliches Bewahren von Protektionismus 
und Sonderrechten macht letztlich unfrei. Ein EWR-Nein wäre 
zwar kein Weltuntergang; wir müssten aber zweifellos lernen, 
auf kleinerem Feuer zu kochen. 
Ich persönlich ziehe den Wettbewerb und die damit verbun-
dene Bereitschaft zur Leistung vor und stimme dem EWR-
Abkommen mit Ueberzeugung zu. 

Huber: Ich masse mir nicht an, am absehbaren Ende einer 
derartigen Debatte überhaupt noch Neues sagen zu können. 
Wenn ich dennoch die Chance des Beitrages nicht vorüberge-
hen lasse, so deshalb, weil unsere Bürgerinnen und Bürger er-
warten - davon bin ich überzeugt -, dass wir als gewählte 
Volksvertreter hier bei einer historischen Diskussion und ei-
nem historischen Entscheid unseren Standpunkt darlegen. 
Für mich bedeutet dies das Nachholen von Debatten, die wir in 
derVergangenheit nicht geführt haben: die nichtgeführten De-
batten über die Aussenpolitik der Schweiz, die Europapolitik 
unseres Landes. Man kann kaum mit gutem Gewissen sagen, 
dass wir als Parlament zur Meinungsbildung unseres Volkes in 
diesen Fragen viel beigetragen haben und das ist meines 
Erachtens nachzuholen Es wäre vielleicht klüger gewesen, 
diese Debatte zu Beginn der Verhandlungen zu führen. So 
stelle ich mir die Rolle des Parlaments bei der GestalIung der 
Aussenpolitik der Schweiz vor. 
Ich erlaube mir, zu drei Fragen Stellung zu nehmen. Es sind 
jene Fragen, um die sich die ganze Diskussion dreht: Was ist 
der EWR? Was bedeutet er für die Schweiz? Welches sind die 
Folgen für unser Land? Ich tue das betont aus einer persönli-
chen Optik. Es ist auch eine Rechenschaftsablage vor mir 
selbst und vor meinem Standpunkt 
1. Der EWR ist für mich die Beteiligung an einem völkerrechtli-
chen Vertrag, den wir ausgehandelt haben und den uns nicht 
irgendeine fremde Macht über den Kopf, die Augen und das 
Maul stülpt Es geht um die Ausdehnung des Binnenmarktes 
der EG auf den Raum der Efta, dies zu sp,ezj,ell~m 

die bekannten vier Freiheiten 
n"",,,,,..n",,Raum mit den horizontalen und den flankierenden 

Dazu kommen ein Mitwirkungssystem, das auch 
meinen Vorstellungen nicht ganz entspricht, und ein Streite nt-

Weil das der Inhalt ist - und eben 
nur das -, bedeuten der EWR und das EWR-Abkommen für 
mich eine Optimierung von wirtSChaftlichen Chancen und eine 
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Minimierung von wirtschaftlichen Gefahren zu einem relativ 
bescheidenen politischen Preis, der nicht in der Gefährdung 
unserer staatlichen oder gesellschaftlichen Identität zu sehen 
ist Der EWR-Vertrag beinhaltet jenen kleinen Teil der EG. den 
es braucht, um das Abkommen zwischen EG und Efta in Funk-
tion zu setzen. Und rufen wir unseren Mitbürgerinnen und Mit-
bürgem gerade bei dieser Gelegenheit in Erinnerung: Wenn 
die Schweiz dem EWR nicht beitritt, wird es den Binnenmarkt 
in Europa ab dem 1. Januar 1993 auch ohne uns geben, und 
er wird gut funktionieren. (Ich habe nicht gesagt, er werde so-
gar noch besser funktionieren!) 
Es ist falsch, den EWR quantitativ und qualitativ mit der EG 
gleichzustellen. Wer versucht, die gewaltigen Rechtsmassen 
der EG, ihre Zuständigkeiten und Absichten, die durch sie aus-
gelösten Finanzströme zu erkennen, begreift doch bald, dass 
wir wohl an einem grossen Werk, nämlich am Binnenmarkt, 
partizipieren, aber nur punktuell Rechte eingeräumt erhalten 
und Pflichten mittragen. Die EG ist etwas anderes; sie ist mehr, 
sie hat weitere, grössere Dimensionen und Ziele. Ich halte die 
in der Schweiz gegenwärtig propagierte, aus der amerikani-
schen Denkschule übernommene Perspektive, dass nach 
dem «Gesetz der Dinosaurier» die EG als kontinentale Struktur 
demnächst untergehe, für eine Absurdität. Die EG hat viele 
Stürme überstanden. 
Sicherheitspolitiker unter uns erinnern sich daran, dass die 
Europäische Verteidigungsgemeinschaft (Communaute euro-
peenne de defense) zu Zeiten von Mendes France an einem 
Nein des französischen Parlaments geSCheitert ist Heute ist 
das vergessen und verblichen, obwohl damals die Sicher-
heits- und nicht die Wirtschaftspolitik benutzt werden sollte, 
um die Integration voranzutreiben. Das sind doch die Fakten. 
Ich bin überzeugt, dass die EG auch "Maastricht" überstehen 
wird. Wie sie es tut, was sie tut, wann sie es tut, lassen wir ihre 
Sache sein. Wir sind daran interessiert, dass sie uns als kom-
pakter Vertragspartner weiterhin gegenübersteht, damit wir 
die Ziele, die im EWR-Abkommen enthalten sind, realisieren 
können. Daher besteht in diesem Lande kein Grund, über die 
Schwierigkeiten der Gemeinschaft hämisch zu lächeln oder 
sie für andere Zwecke zu nutzen. Es sind doch die nationalen 
Interessen etwa der Deutschen, die aus Furcht vor sich selber 
in Europa eingebunden sein wollen. Es sind doch die nationa-
len Interessen der Engländer, die auf dem Kontinent mitbe-
stimmen und gleichzeitig abgesichert sein wollen. 
Die EG wird sich ändern müssen sie weiss das -, wenn sie 
ihre Akzeptanz und ihre Wirksamkeit erhöhen will. Das wird 
nicht nur von aussen, sondern auch in ihren Reihen gefordert. 
Sie soll - um einen Gedanken von J. R von Salis aufzuneh-
men - pragmatisch das tun, was für jeden einzelnen eine zu 
grosse Aufgabe, mithin eine Gemeinschaftsaufgabe, auf ei-
nem Kontinent ist. Der grosse Europäer Jean Monnet - er ist in 
dieser Diskussion bereits zweimal zitiert worden _. hat wohl 
recht, wenn er schon 1976 feststellte: «Die Wurzeln der Ge-
meinschaft sind jetzt stark, und sie reichen tief in die Erde Eu-
ropas.» Beachten Sie, dass dieser grosse Europäer eine Diffe-
renz zwischen Europa und der EG nicht unterschlug, sondern 
sie als politische Faktizität anerkannte - und er hat auch recht: 
Die EG ist nicht per se und alleine, sondem sie ist wie 
andere Strukturen auf diesem Kontinent 
2. Was bedeutet für mich der EWR für die Schweiz? Er bedeu-
tet für mich nichts anderes als die konsequente Fortführung 
der Politik des Freihandeisabkommens aus dem Jahre 1972 
auf einem breiteren Band, mit bedeutenden Ausnahmen: 
der landwirtschafts·, Finanz-, Steuer-, Aussenhandels- und 
Sozialpolitik 
Tun wir doch nicht so, als stünden wir an einem Anfang! Ge-
ben wir unseren Bürgern zu erkennen, dass wir Erfahrungen 
ausweiten, mit denen wir gefahren sind, die für uns über 
Jahre dieser Nation waren. Der 
EWR Raum das, was 

Wirt""h",ft ;:,nfr7ln"Al'f haben, Das bedeu~ 
tet aber auch, dass sich die Rahmenbedin~ 

in Zukunft nach EWR-Recht zu richten haben. Es be-
für uns, dass wir die Politik der 

die wir in diesem Saal bei vielen Gesetzen beachteten, weiter· 
führen, Der EWR bedeutet für mich kein unkalkuliertes und 
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erstmaliges Risiko. Im Gegensatz zur EG·Mitgliedschaft ist der 
EWR-Vertrag wohl nicht ohne Nachteile - wie jeder Vertrag 
kündbar. Das ist ebenfalls nicht neu. Bundesrat Motta - Herr 
Salvioni hätte diesen bedeutenden Tessiner Aussenpolitiker 
auch noch zitieren durfen hat die Schweiz seinerzeit in den 
Völkerbund geführt und sie auch wiederum zurück in den Sta~ 
tus der integralen Neutralität geleitet Jener Entscheid, um den 
unser Volk tief zerstritten gerungen hat, war letztlich bedeut-
samer als dieser umfassende völkerrechtliche Wirtschatts-
vertrag. 
Der EWR bedeutet für mich eine Option. Wir verwenden uns für 
den Beitritt, für das Dabeisein in einem europäischen Wertsy-
stem, von dem wir lernen können und lernen müssen, Der 
EWR ist nicht der direkte, unwiderrufliche Weg zur EG. So, wie 
sich die EG heute präsentiert, ist sie nicht mein pOlitiSChes Ziel. 
Anstatt des ganzen Dabeiseins und des Abseitsstehens wähle 
ich den Weg der Mitte mit diesem Vertrag, der der politischen 
und der ökonomischen Vernunft gleichermassen entspricht. 
Letztlich aber bedeutet der EWR auch, dass jede Fokussie-
rung schweizerischer Aussenpolitik auf Europa ein katastro-
phaler Fehler wäre. Wir neigen uns jetzt über dieses Dossier 
EWR, dürfen darüber aber Somalia nicht vergessen, dürfen 
darüber aber Südamerika nicht vergessen, dürfen darüber 
aber den Rest der Welt nicht aus den Augen verlieren. 
3. Was sind die Folgen eines Beitritts? Zuerst und vor allem 
bedeutetfur mich der Beitritt zum EWR die Nagelprobe der Re-
spektierung des europäischen Grundsatzes: Pacta sunt ser-
vanda Wir haben Verpflichtungen zu erfüllen und gleichzeitig 
Freiräume zu nutzen. Der Grundsatz bedeutet handeln, aktiv 
sein, nicht räsonieren, nicht zögern. Um uns herum entsteht 
ohne unsere Mitwirkung Völkerrecht, das wir akzeptieren, 
ohne so vertieft zu fragen wie hier bei Wirtschaft und Handel. 
Ich akzeptiere die vier Freiheiten und die anderen Vertragsteile 
teils zustimmend, teils mit Bedenken bezüglich des be-
schränkten Verlustes an wirtschaftlicher und staatlicher Unab-
hängigkeit Der Kern unserer Identität ist nichttangiert, wir blei-
ben die unverwechselbare Schweiz. Darum, muss ich Ihnen 
sagen, gefällt mir persönlich das Wort vom «Europa der Vater-
länder» weit besser als das vom «Europa der Regionen», in 
dem ich einen Sprengsatz sehe, der Flächenbrände hervorru-
fen könnte - caveant consules! 
Die Folgen eines Beitritts bestehen auch darin, dass wir das, 
was uns unverwechselbar macht, intensiver pflegen: den Viel-
völkerstaat, den Föderalismus, die direkte Demokratie, die so-
ziale Schweiz, einen ökologischen Standard, eine Verkehrs-
politik, die unserer Topographie entspricht 
Für mich bedeutet schliesslich der Beitritt zum EWR den An· 
lass, die Reformpolitik im Innern intensiv weiterzutreiben. Wir 
sind an diesem Start in einer schlechten Verfassung. Wir ha-
ben eine überholte Verfassung, keine zeitgemässe Regie-
rungsstruktur, keine Parlamentsreform - das sind alles Dinge, 
an denen wir auf dem Weg mit und nach Europa nicht leicht zu 
tragen haben. Hier ist Versäumtes vergangener Jahre nachzu-
holen. 
Ich meine zum Schluss, dass für mich der Beitritt zum EWR-
Vertrag bedeutet, dass wir Kleinmut und schweizerische 
Häme überwinden. Negieren wir die nationalistische Ueber-
steigerung der Debattel Bemühen wir uns mit unserem Souve· 
rän um eine neue aussenpolitische Kultur und eine aussen-
wirtschaftliche Optik, die jetzt nötig sind; bemühen wir uns, 
sachlich zu reden. Der Beitritt zum EWR, so hat es Bundesrat 
Villigerformuliert, entspricht pragmatischer, nüchterner helve-
tischer Politikertradition. Ihm zuzustimmen ist vernünftig; wir 
sollten es tun. 
Ich meine ergänzend: Wir sollten es entschlossen, tatkräftig 
und selbstbewusst tun, nicht zögernd, im Wissen um unsere 
Geschichte, die immer veränderbar und verändernd war, und 

für die Zukunft von Volk und Heimat 

0<:1<_4'-'<::::>. Nous avons a 
cer sur pour la Suisse ratmer I'Accord sur I'Es-
pace economique europeen. Cette decision marque un tour-
nant dans la politique etrangere et commerciale de notre pays. 
En ce sens, elle est importante puisqu'elle nous engage pour 
le long terme. 
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J'aimerais preciser en quai eonsiste exaetement ce tournant. 
La Suisse n'a pas attendu la fin des annees quatre-vingt pour 
avolf une politique europeenne. Bien avant la naissance de 
I'AELE, en 1960, naus avons entame un processus de rappro-
ehement aveccertains de nos voisins, adoptant, en 1972, un 
accord de !lbre-echange avec la Gommunaute economique 
europeenne. Plus de cent accords ont ensuite ete passes avec 
eette institution sur les sujets les plus divers. La nouveaute 
n'est pas la L'originalite du Traite sur I'EEE reside dans la 
creatioli d'une zone de libre-echange integree, dont les princi-
pes de libre circulation des personnes, des biens, des services 
et des capitaux supposent et prevoient une reciprocite. Le 
tournant evoque s'inscrit, on le voit, dans une parfaite cohe-
rence politique; merci au Gonseil federal de !'avoir negociee 
dans cet esprit avec succes! 
Gertains pretendent que nous n'avons pas besoin de faire ce 
pas supplementaire, que nous pouvons simpiement continuer 
cette politique menee depuis quarante ans. G'est faire fi un 
peu rapidement de la position de nos partenaires. Pourquoi 
accepteraient-ils de dialoguer, de faire des concessions pour 
un pays qui aura!t refuse d' avancer aleurs cotes? Soyons rea-
listes! 
D'un strlet point de vue economique, comment imaginer la 
Suisse privee d'un acces sans obstacles a ses marches priori-
taires? En 1990, 58 pour cent des marchandises suisses ex-
portees etaient destinees a la Gommunaute, 71,5 pour cent 
des importations en provenaient Refuser le Traite sur I'EEE re-
vlent a discriminer nous-memes notre economie vis-a-vis d'un 
potentiel de presque 400 millions de consommateurs. Pren-
dre ce risque aujourd'hui releve de l'inconscience, d'autant 
plus que nous nous heurterions a la clause de preference 
communautaire, dans le domaine economique bien sur, mais 
aussi et surtout dans la recherche, la formation, retablisse-
ment des Suisses a I'etranger, etc.; la liste n'est pas exhaus-
tive! 
J'evoquerai encore, dans une situation economique tres diffi-
eile teile que celle que nous vivons aujourd'hui, les repercus-
sions negatives qu'entrainerait un retus du Traite sur I'EEE sur 
le marche de I'emploi. L'autodiscrimination deja citee inciterait 
en effet certaines entreprises de production ou de services a 
se deplacer dans la Gommunaute, d'ou une perte substan-
tielle et sensible de places de travail et de revenus fiscaux pour 
nos collectivites, les unes et les autres deja en proie a de gran-
des difficultes financieres. 
Gertes, nous reconnaissons que I'entree dans I'Espace eco-
nomique europeen posera des problemes a certains secteurs. 
L'ouverture des frontieres exige une adaptation des struetu-
res, parfois une reorganisation de I'activite, voire une reorien-
tation. A moyen terme, elle suppose un cout economique dont 
nous devons tenir compte. Ge sant nos capacites a innover, a 
investir, ä remettre en question certains modes de fonetionne-
ment, a maintenir voire aretrouver une productivite et des 
conditions-cadres favorables qui feront la difference dans le 
futur Espace economique europeen. Quelquefois le choc sera 
rude, inutile de le cacher, mais iI sera pour beaucoup salutaire, 
sachons aussi le reconnaitre! 
A cet egard, je comprends les hasitatlons et les craintes de la 
population. Nos concitoyens se posent de nombreuses ques-
tlons sur le niveau de vie, les sala/res, I'emplol. Inquiets, cer-
tains, beaucoup dirals-je, attendent des reponses precises, 
des certitudes. Or, person ne aujourd'hui ne peut leur en offrir. 
Depuis des mois, juristes et economistes, politiques bien sur, 
planchent sur ces questlans. IIs ne trouveront aucune verite 
mais des estimations, des extrapolations, des scenaril 11 ne 
peut en etre autrement et, finalement, je crais que c'est bien 
ainsi. Entrer dans i'Espace economique europeen n'a fien 
d'un contrat d'assurance dont les clauses et les effets sont 
connus, le nut 
Gatte dacisien deit etre U""'UJCAJUp 

liste et Elle acte fol lie a 
nous avons I'avenir la Suisse et da sa place le 
monde. Nous devons dire OU!, non pas contraints, forces ou 
"''''''(1r,,,,,,, mais parce que nous croyons d'abord ace pays, au 
röle qu'll peut jouer dans ce continent en pleine mutation. 
Nous devons dire oui, nan pas comme des marchands, mais 

comme des batisseurs prets a apporter leuf pierre dans cette 
formidable construction. Nous sommes Europeens: battons-
nous avec enthousiasme pour instaurer dans ce continent da 
veritables echanges, economiques bien sur, mais aussi cultu-
reis, politiques, humains, pour une Europe forte, riche de la di-
versite de chacun de ses membres dans laquelle la Suisse 
trouvera sa pface, place qui est la sienne! 

Schmid Garto: Um mich zu politischen Höhenflügen aufzu-
schwingen, sind mir geistig wie gefühlsmässig die «Facken" 
etwas zu kurz gewachsen. Das mag auch der Grund sein, 
dass die erste Reaktion, als diese ganze Europageschichte 
erstmals auf das Tapet kam, die war: Da haben wir keinen 
Handlungsbedarf, das Volk macht dann doch, was es will. Gott 
Lob und Dank, ich habe mich dann eines Ausspruchs von 
Jean Rodalphe von SaUs erinnert: "Politik heisst Stellung-
nahme.» Ich wäre vermutlich ein schlechter Innerrhoder, wenn 
meine erste und impulsive Stellungnahme nicht die gewesen 
wäre: «Gad nütz Neus.» Das entspricht auch einer bestimmten 
konservativen Grundhaltung, die uns eigen ist Ich musste mir 
aber auch sagen, dass der Konservative nicht generell nur für 
den Status quo ist, sondern dass der Konservative das Neue 
immer auch prüft und es dann nimmt, wenn es besser ist als 
das Alte. 
Deshalb entschied ich mich abzuwarten, bis der Vertrag aus-
gearbeitet war und vorlag und die Eurolex-Vorlagen auch da 
waren. Ich danke dem Bundesrat, dass er uns auch die Euro-
lex-Geschichte nicht erspart hat. Das hat uns die Meinungsbil-
dung und die Beschlussfassung enorm erleichtert. 
Bevor der EWR-Vertrag und das Euralex-Geschäft vorlagen, 
war ein Nein oder ein Ja offenkundig voreilig, was heute für 
manche ein Hindernis ist, sich sachgerecht zu verhalten. 
Man musste sich mit der Geschichte auseinandersetzen, und 
was ich heute sehe, das ist zu unterstützen. lassen Sie mich 
dies an hand von drei Stichworten explizieren: Wirtschaft, Sou-
veränität, Verhältnis EWR/EG. 
Im Rahmen der wirtschaftlichen Uebertegungen habe ich mir 
zu Beginn auch gesagt, dass die wirtschaftlichen Vorteile des 
EWR noch keineswegs ausgemacht sej.en. Diese Spielereien 
mit quantitativen Zahlen - da gilt wohl der Satz, dass die Pro-
gnose generell etwas Heikles ist, speziell aber dann, wenn sie 
die Zukunft betrifft. Ich habe mir auch gesagt, dass wir eigent-
lich den Status quo beibehalten sollten, denn letzten Endes ist 
der Wohlstand dieses Landes aufgrund der Leistungsfähigkeit 
der Wirtschaft erreicht worden. 
Ich habe mir dann allerdings bei näherer Betrachtung auch sa-
gen müssen, dass dieser Status quo, von dem ich rede, noch 
ganze drei Monate dauert, nämlich bis zum 31. Dezember die-
ses Jahres. Ab dem 1. Januar 1993 ist der Status quo die Reali-
tät des europäischen Binnenmarktes, dem 12 EG-Staaten und 
alle Efta-Staaten angehören werden. Wenn wir diesem Bin-
nenmarkt nicht angehören, dann haben wir nicht mehr den 
Status quo, sondern den Status quo ante. Wir haben einen Zu-
stand, der z. B. die Schweizer Exportindustrie um die Wettbe-
werbsvorteile bringt, die der EWR brächte. Wir verschlechtern 
die Rahmenbedingungen für unsere Exportwirtschaft nach-
haltig. Deren Teilnahme am diskriminationsfreien Wirtschaften 
in diesem Binnenmarkt, mit unseren Partnern, wäre nicht mehr 
gemäss Status quo möglich. Diese Folge ist für mich bis heute 
die einzige sichere Konsequenz eines Alleingangs in wirt-
schaftlicher Hinsicht, nämlich die Verschlechterung der Wett-
bewerbssituation des Arbeitsplatzes Schweiz. 
Ich habe mir dann wie ein Gegenargument für mich 
selbst gesagt, dass wir uns ja selbst mit Deregulierungs-
und Revitalisierungsmassnahmen helfen können. Das Ge-
genargument folgte aber auf dem Fuss: Damit öffnen wir den 
Markt nicht. 
Ich habe mir auch \ln,·..,,,,,,,t,,1 
strien ohnehin schon in 
eingestehen, dass dieses zwar stimmt, dem 
schweizerischen Arbeitnehmer aber nicht weiterhilft. Wenn 
ABB Schweiz wegen des Alleingangs einen öffentlichen Auf-
trag im Ausland nicht erhält, dafür aber ABS Deutschland die-
sen Auftrag einfährt, kann dies ABS als einem in Europa inte-
grierten Konzern egal sein, dem in Europa nicht integrierten 
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Arbeitsplatz Schweiz aber - und damit auch den schweizeri-
schen Arbeitnehmern - kann es nicht egal sein; sie trifft es. 
Das Schicksal der Grosskonzerne ist heute nicht mehr durch 
Landesgrenzen beschränkt, wohl aber das Schicksal der ein-
zelnen Arbeitnehmer, die in den verschiedenen Ländern in 
den verschiedenen Betrieben dieser Konzerne arbeiten. Für 
diese Arbeitnehrner, ftJr unsere schweizerischen Arbeitneh-
mer, haben wir als pOlitische Behörden die Fürsorgepflicht, 
welche Konzernspitzen in dieser Hinsicht keineswegs wahr-
nehmen. 
Ich führte mir dann den Ausweg vor Augen, dass die Schweiz 
durch Einzelverträge mit der EG gleich gute Rahmenbedin-
gungen ftJr die Wirtschaft aushandeln könnte, wie sie ein 
EWR-Vertrag eröffnet, ohne dessen Souveränitätsnachteile in 
Kauf nehmen zu müssen. Ich musste aber erkennen, dass es 
vermutlich keine EWR-Verhandlungen gegeben und ge-
braucht hätte, wenn die EG mit uns weiterhin hätte Verträge 
abschliessen wollen. Selbst wenn dern anders wäre, wäre auf 
den 1. Januar des nächsten Jahres die Lage eine andere. 
Die EG wird es sich nach dem 1. Januar 1993 - auch poli-
tisCh - kaum mehr leisten können, mit uns in wichtigen, zentra-
len Fragen Separatverträge abzuschliessen, weil sich sonst 
die übrigen Efta-Staaten, die dem EWR beigetreten sind, wirk-
lich als die grössten Narren im Umzug vorkommen müssten, 
wenn sie zusehen müssten, wie die Schweiz die Vorteile des 
EWR einzelvertraglich aushandeln kann, ohne die Nachteile 
des EWR übernehmen zu müssen. Selbst wenn es gelänge, 
Einzelverträge abzuschliessen, wissen wir aus Erfahrung, 
dass die Vertragsverhandlungen mit der EG lange dauern; für 
den Versicherungsvertrag brauchte es zwanzig Jahre. In 
Zeiten einer sich rasch ändernden wirtschaftlichen Entwick-
lung sind solche Zeiträume unakzeptabel. 
Ich musste nach alldem, sozusagen gegen meine ursprüngli-
che emotionale Absicht, sagen: Ein Abseitsstehen bringt un-
ausweichlich eine Wettbewerbsverschlechterung für die Ex-
portindustrie, für deren Zuliefergewerbe und damit für den 
ganzen Arbeitsplatz SChweiz - Wettbewerbsverschlechterun-
gen, die wir nicht beheben können. 
Nachdem ich die wirtschaftlichen Argumente nicht mehr auf 
meiner Seite hatte, stürzte ich mich sozusagen mit aller Kraft 
auf den politischen Teil. Die sogenannten institutionellen Män-
gel dieses EWR boten sich ja an, mich zu bestärken, weil der 
EWR bewirkt, dass wir die Souveränität zum Teil verlieren. Eine 
nähere Betrachtung ergab dann allerdings, dass sich das 
EWR-Recht, das wir übernehmen, auf die Normen beschränkt, 
die das gute Funktionieren des Binnenmarktes betreffen. For-
mal treten wir keine Souveränität ab, weil keine Gesetzge-
bungskompetenzen abgegeben werden. Die Rechtsänderun-
gen innerhalb des EWR erfolgen gemäss den üblichen Verfah-
ren des Staatsvertragsreferendums bzw. des Gesetzesrefe-
rendums. 
Allerdings schleckt es keine Geiss weg, dass wir faktisch, auf-
grund eines politischen Druckes, in Zukunft genötigt sein wer-
den, EG-Recht zu übernehmen; das stört mich an sich auch. 
Dieses EG-Recht zu übernehmen ist indessen, wie die Bera-
tung des EWR-Vertrages und der Eurolex-Geschäfte gezeigt 
hat, keineswegs eine unwürdige Angelegenheit Ich möchte 
sagen, das EG-Recht hat sich als Schweiz-verträglich erwie-
sen. Wir haben gesehen, dass der Acquis communautaire auf 
weite Strecken Untergeordnetes, also sozusagen «juristisches 
KUrzfutter". beinhaltet, zum Teil ohne grosse Bedeutung für 
den einzelnen Bürger. Ein bedeutender Teil des Acquis stellt 
nichts anderes dar als die Uebertragung des Grundsatzes der 
Nichtdiskriminierung und der Gleichbehandlung auf die ein-
zelnen Gesetze unseres Landes. 
Wo - und dies betrifft wenige Erlasse - wirklich neues Recht 
t'"!p.,,,,.,,,,,flFon wurde, sich für mich, dass dieses von der 

übernommene Recht mit unserer von dem, 
was Recht Unrecht Übereinstimmt 
Diese Gesetze dürfen wir unserer alr,on"n 

Rechtsordnung durchaus akzeptieren: so zum das 
Gesetz über die Produktehaftpflicht, die der Rechtsprechung 
unseres Bundesgerichts weitgehend nahekommt 
Es zeigt sich, dass Europa nicht nur ein Wirtschaftsraurn, son-
dern auch ein einheitlicher Rechtsraum ist Die europäischen 

Staaten haben bei aller Unterschiedlichkeit gemeinsame gei-
stige und kulturelle Wurzeln mit gleichartigen Vorstellungen 
über Recht und Unrecht, über Werte und Unwerte. In dieser 
europäischen, christlich-abendländischen Kultur gibt es Ge-
meinsamkeiten, die auch die Schweiz mit einschliessen. Un-
sere Werte - Herr Gadient hat das gestern sehr schön gesagt-
haben wir nicht alleine gepaChtet; es sind gemeinsame Werte 
des ganzen abendländischen Europas. 
Wenn wir auch faktisch im Bereich der vier Freiheiten einen 
Teil unserer Souveränität verlieren, so sollten wir - und das 
muss ich mir immer wieder vergegenwärtigen nicht verges-
sen, dass wir in den Kernbereichen der Souveränität unange-
tastet bleiben. Ausserhalb der vier Freiheiten hat der EWR kei-
nen Einfluss auf die Schweiz: 
In der Führung unserer Aussen- und Sicherheitspolitik, na-
mentlich der Neutralitätspoiitik, bleiben wir trotz Abschluss 
des EWR-Vertrages frei. Der EWR-Vertrag bedeutet keinerlei 
politische Union mit der EG. 
In der Führung unserer Aussenwirtschafts- und Handelspolitik 
mit Nicht-EWR-Staaten bleiben wir frei. Wir können mit den 
USA, mit Kanada, mit Japan, mit China, Herr Morniroli, weiter-
hin frei und ohne Rücksicht auf die EG Aussenhandelsver-
träge abschliessen. Der EWR-Vertrag bedeutet keinerlei Zoll-
union mit der EG. 
In der Führung unserer Währungspolitik bleiben wir trotz Ab-
schluss des EWR-Vertrages frei. Der Schweizerfranken bleibt 
ein SChweizerfranken, und unsere Nationalbank bleibt unab-
hängig. Es ist keine Währungsunion. 
In der Führung unserer Landwirtschaftspolitik bleiben wir trotz 
Abschluss des EWR-Vertrages frei. Die gemeinschaftliche 
Landwirtschaftspolitik der EG wird - gottlob, sage ich - von 
uns nicht übernommen. . 
Auch die SteuerpoUtik bleibt unsere Angelegenheit 
In all diesen Bereichen werden die direkte Demokratie und der 
Föderalismus nicht angetastet Ausserhalb der sogenannten 
vier Freiheiten ist die Souveränität der Schweiz nicht einmal 
faktisch getroffen. 
Ich muss zugeben, dass ich viel Verständnis hatte für jene, die 
sagten, dass bereits die faktische Einschränkung der Souve-
ränität eines Staates unwürdig sei. Aber auch dieses Argu-
ment hielt einer näheren Prüfung nicht stand. Ich musste mir 
vor Augen führen, dass die Souveränität der Schweiz zu keiner 
Zeit eine absolute, eine vollständige war. Souveränität, ver-
standen als vollkommene Freiheit eines Staates, seine Ge-
schicke ohne Einfluss von anderen Staaten in vollständiger 
und uneingeschränkter Selbstbestimmung zu regeln, ist ein 
Ideal, dem kein Kleinstaat je entsprochen hat und dem auch 
Gott sei's geklagt - die Schweiz nie entsprochen hat Ein klei-
ner, auf Export angewiesener Staat, der keine eigenen Roh-
stoffe hat, war immer darauf angewiesen, seiner Industrie die 
ausländischen Märkte auf dem Weg von Handelsverträgen zu 
öffnen. Verträge sind immer zweiseitig; sie sind mit gegenseiti-
gem Geben und Nehmen, mit Konzessionen und Zugeständ-
nissen verbunden. Wir haben immer wieder Zugeständnisse 
und Konzessionen an andere Staaten gemacht, machen müs-
sen: Konzessionen, die wir selbst nie zugestanden hätten, 
wenn sie nicht, manchmal auch mit beinahe brutaler Gewalt, 
von uns verlangt worden wären. Ohne deren Eingehen hätten 
wir unserer Wirtschaft niemals fremde Märkte öffnen können. 
Wer die Beziehungen der Schweiz zu den USA betrachtet, er-
kennt unschwer, wie begrenzt unsere Souveränität ist, wenn 
es darum geht, einem machtbewussten, machtwilligen und 
machtvollen Partner ins Gehege zu kommen. Dass die 
Schweiz gewisse Gesetze in den letzten Jahren nur aufgrund 
massivsten Drucks der USA erlassen hat, ist der Oeffentlich-
keit kaum bekannt, stellt aber ein schlagendes Beispiel für un-
sere begrenzte Souveränität dar. Wer daher den Souverän i-
tätsverlust der Schweiz beklagt, beklagt sich zu oder am 
falschen Ort Er hätte seit Jahrzehnten soi-
len, nicht erst heute. 
Der bedeutet nicht mehr Souveränitätsverlust als 
manch eine in Vergangenheit uns vom Ausland aufdIk-
tierte oder auf dem Vertragsweg ausgehandelte Regelung. 
Ein Letztes: Auch ich fürchtete, dass der EWR-Beitritt zwin-
gend in die EG führe. Der EWR ist, wenn man den Vertrag be-
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trachtet, wenn man sich die politischen Entwicklungen vor Au-
gen führt und die wirtschaftlichen Verhältnisse anschaut, zwei-
fellos eine mögliche Etappe zum EG-Beitritt Aber er ist nicht 
eine zwingende Etappe. Weder rechtliCh noch politisch, noch 
wirtschaftlich besteht ein Sachzwang, den EWR als eine 
Etappe auf dem Weg in die EG zu betrachten. 
Zum Beweis des Gegenteils wird nunmehr der Bundesrat mit 
seinen Aeusserungen in der EWR-Botschaft und auch im drit-
ten Integrationsbericht herangezogen. Ich muss dazu schon 
sagen: Man nimmt den Bundesrat emst, wenn es einem passt, 
und übergeht ihn, wenn es einem nicht passt Sie, Herr Schall-
berger, haben dem Bundesrat in den letzten vier Jahren immer 
wieder den Meister gezeigt, wenn es darum ging, landwirt-
schaftliche Subventionen entgegen dem Antrag des Bundes-
rates aufzustocken. Ich zweifle nicht daran, dass Sie in der 
Lage sein werden, auch in der Europa-, in der EG-Frage dem 
Bundesrat den Meister zu zeigen. 
Die Frage, die mich hier viel mehr beschäftigt, ist die, ob der 
EWR nicht eines Tages zu einer EG-Falle werden könnte, der-
gestalt, dass die EG eines Tages den EWR-Vertrag aufkündigt 
und uns den EG-Beitritt als Alternative anbietet Diese Falle 
können wir nicht umgehen. Aber was ist die Altemative? Der 
Alleingang ist kein Ausweg; denn wer garantiert uns, dass die 
EG den Freihandelsvertrag, den wir seit 1972 haben, nicht 
auch eines Tages kündigen könnte? Warum in aller Welt soll 
die EG den EWR-Vertrag mit uns kündigen, den Freihandels-
vertrag aber nicht? Diese Frage stellt sich meines Erachtens 
im EWR eben nicht anders als ausserhalb des EWR. In dieser 
Frage sind wir auf den Vertragspartner eben angewiesen. 
Nachdem ich mir auch hier sagen musste, dass die Beden-
ken, die ich hatte, auszuräumen sind, komme ich letzten 
Endes bei der Frage «EWR, ja oder nein?" bei einer rein intel-
lektuellen Betrachtungsweise zu einem klaren Ja EWR, ja Es 
mag aber sein, dass auch da noch die Emotionen hineinspie-
len. Vielleicht ist es eine Frage des politischen Gemütszustan-
des der Schweizer am kommenden 6. Dezember. Will der 
Schweizer in allen Neuerungen, in allen neuen Dingen nur 
noch Gefahren sehen, gegen die er sich versichern will, oder 
ist er auch in der Lage, darin Chancen zu sehen, die er ergrei-
fen kann? Sind wir in der Lage, unsere Zukunft zu gestalten, 
was dann eben bedeutet, auch Unwägbarkeiten - deren gibt 
es manche - auf uns zu nehmen, oder wollen wir uns von der 
Zukunft gestalten lassen? 
Gerade als Vertreter eines kleinen Kantons bin ich für den 
EWR, weil ich überzeugt bin, dass er gesamtwirtschaftlich für 
die Schweiz von Nutzen ist Aus alter Erfahrung wissen wir ge-
rade in den kleinen Kantonen: Was gut für die Schweiz ist, ist 
auch gut für die Kantone. Es ging uns Innerrhodern noch nie 
gut, wenn es der Schweiz nicht gutging. 
Ich trete daher heute aus voller Ueberzeugung für den EWR 
ein. Ich werde für Eintreten stimmen und dem EWR-Vertrag zu-
stimmen. 

M, Felber, president de Ja Confederation: 11 est une heure et 
quart, je connais la maxime franc;;aise qui dit que «ventre af-
fame n'a point d'oreilles». Par consequent, je tenterai d'etre 
braf dans mon 

de vous remercier de la quallte de 
votre debat et de vos apports. Nous avons retenu, sans qu'i( 
soit possible de repondre ci toutes les questions, de tres nom-
breuses suggestions, en particulier dans I'approche que nous 
devons avoir de I'explication de cet engagement de la Suisse 
vis-ci-vis du peuple suisse plus specialement 
Non, Mesdames et Messieurs, le Conseil federal n'est pas «eu-
rophorique». Non, iI n'ajamais voulu vous proposer-ce n'est 
d'ailleurs pas son röle - un Traite qui serait un remede 13. teus 
les maux de netre de notre et de son economie. 
Non, ne vous demande pas de que 

presque taus tn3s 
nous mettons ä Ja dis,position 

etfe plus favorable ac-
tuellement pour la solution problemes da des pro-
blemes et des problemes sociaux qui se pose nt 
ci nous 9t qui sont tout ci fait identiques a ceux auxquels so nt 

confrontes tous les pays industrialises du monde, et plus part!-
culierementtous les pays industrialises de notre continent 
Ce qui apparait ci certains comme une precipitation de la 
du Conseil federal n'est en falt que la resultante des 
ments politiques, pn:'3cipites eux aussi, qui se sont deroules 
dans le monde et plus spadalement en Europe au cours de 
ces dernieres annees. Ceux-ci ont naturellement eu une in-
fluence sur le chemin politique sur lequel I1 fallait s'engager, 
sur les relations qu'i1 fallait retrouver ci nouveau. Cela a eu 
une influence sur les decisions prises ci I'interieur de la Com-
munaute economique europeenne, naturellement, qui devait 
s'orienter vers une plus forte cohesion sans laquelie nous vi-
vrions peut-etre un drame yougoslave qui se serait deja 
etendu ci d'autres pays d'Europe. 11 fallait que la Commu-
naute s'engage vers une plus grande cohesion, il fallait 
qu'elle traite de son elargissement, iI fallait qu'elle fasse la dif-
ference entre les nouveaux defis qui avaient surgi en Europe 
centrale et en Europe de l'Est et ses relations traditionnelles 
avec les pays qui appartenaient ci la zone de I'AELE dont 
nous fa/sons partie. 
Ce sont donc ces decisions-Ia qui ont entraYne la Commu~ 
naute a proposer la negociation, non plus d'accords po nc-
tuels, mais d'un accord global entre elle-meme et non plus 
chacun des pays de I'AELE mais I'ensemble de ces pays. Ce 
sont 113. les evenements nouveaux. Cela ne signifie en aucun 
cas que le Conseil federal ait change de cap quant ci sa politi-
que vis-a~vis de la Communaute. Plusieurs d'entre vous ont 
souligne que depuis longtemps deja la politique europeenne 
du Conseil federal consistalt 13. elargir, approfondir et ameliorer 
ses relations avec la Communaute economique europeenne. 
Ce sont les nouveaux instruments qui sont peuretre un peu 
plus etonnants, parce qu'il s'agit d'un instrument plus complet 
et plus global, mais le but est le meme: ameliorer, en Europe, 
les relations entre la Suisse, puis les pays de I'AELE, et I'en-
semble des pays de la Communaute, et la Communaute elle-
mame en tant qu'institution. 
Je n'aurai pas besoln d'insister sur le probleme de la souverai-
nete. Plusieurs d'entre vous se sont exprimes ci ce sujet et, 
dans ses conclusions, M. Schmid en Cl encore parle brillam-
ment La souverainete d'un Etat qui accepte de negocier libre-
ment, sans yetre contraint, n'est aucunement mise en cause 
lorsqu'elle aboutit ci decider avec d'autres partenaires souve-
rains de creer des avantages communs. Ratifier un traite qui 
semble Iimiter la souverainete dans certains details, c'est en 
fait exercer sa souverainete puisque nous sommes libres de 
negocier, de signer et de ratifier ce qui est un Accord qui nous 
engage. C'est I'exercice de notre souverainete, nous nous 
obligeons ainsi librement 
L'identite de la Suisse et des Suisses, c'est veritablement, a 
mon avis, un faux probleme. Je n'ai jamais vu en Europe au-
cun citoyen d'un pays queiconque changer d'accent ou de 
langue parce qu'iI avait subitement appartenu ci la Commu-
naute, Je n'a! jamais conc;u qu'un Vaudois comme mon colle-
gue chef du Departement de I'economie publique soit devenu 
plus appenzeUois que M. Schmid Carlo depuis 1848, 11 Y ades 
echanges et des connaissances, mais ce ne sont les ma-
mes, et il faut s'en car c'est ce falt ja da 
tre pays. Le citoyen suisse sera toujours saint..gailois, appen-
zellois, bernois, vaudois, neuchätelois ou genevois. 11 sera tou-
jours suisse, mais II aura des contacts plus etroits dans un cer-
cle plus vaste, 13. savoir celui de la Communaute. Et nous n'y 
perdroms pas si nous croyons ci la force de nos institutions et 
de nos traditions. Si nous respectons ce que nous avons tou-
jours respecte, nous ne perdrons aucune trace de notre iden-
tite. Notre autonomie, c'est celle que nous maintenons en 
etant capables de demander, mais aussi de proposer, de futu-
res negociations ou modifications des traites nous avons 
adoptes, C'sst notre autonomie nous m",i"t,:>nrm" 

isolement nous r:()nd~mlf ... ",mit 
sans sans les qui 

ralent fixees par les nous entourent, ceux avec les-
quels nous avons traditionnellement Je important volume 
d'echanges. L'autonomie, c'est aussi que les rEr 
gles que nous proposons, que celles que nous acceptons 
so nt celles que I'ensemble des pays ont eux aussi acceptees 
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et mises au point avec nous pour fepondre aux mames ques-
tions, pour fesoudre les memes problemes. 
C'est enfin et cala, merc! de I'avoir souligne reconnaitre 
que tout Je developpement de notre legisiation, de notre vie 
politique, de notre systeme legislatif dans son ensemble a 
suivi de tres pres et en parallele le developpement de la legl-
slation des pays de la Communaute. Vous I'avez releve, les 
1400 actes communautaires, qui representent l'acquis com-
munautaire pertinent, se traduisent par 60 modifications de 
notre legislation nationale, et non pas par I'addition de 
1400 actes nouveaux a 1500 lois deja existantes dans notre 
pays. 
Nous avons ainsi pu mesurer avec vous la proximite de notre 
demarche poiitique, la volonte commune et le chemin com· 
mun que nous avions choisis pour resoudre nos principaux 
problemes. Notre recherche de collaboration a travers les ac· 
cords bilateraux ponctuels a ete modifiee le jour ou la Commu-
naute a, par l'Acte unique qu'elle a vote, engage le processus 
d'ouverture du Marche unique europeen au 1er janvier 1993, 
et qu'elle nous a pro pose ainsi qu'aux pays de I'AELE de neo 
goeier un accord global. 
Non, Mesdames et Messieurs, nous n'avions pas d'alterna· 
tive. C'etait dans Je droit chemin de nos relations avec Jes pays 
de la Communaute. Nous ne pouvions pas reculer devant 
cette proposition qui etait la suite logique des negociations 
multiples que nous avions eues au cours des annees prece-
dentes. 
Je voudrais, puisque j'ai a traiter de cela plutöt en qualite da 
representant global et de president de la Confederation, rap-
peler quelques elements plus generalement politiques. Nous 
assistons a un debat fausse par les images attristantes, ef-
frayantes qu'on essaie de publier apropos de la Commu-
naute. On fait peur, la Communaute est un ogre, elle est une 
vaste institution bureaucratique et technocratique qui va ecra· 
ser le pauvre peuple suisse! Comment peut-on tenir ce lan-
gage alors qu'on reconnalt la qualite des 130 accords que 
naus avons deja signes avec la Communaute, et qui nous ont 
tous engages, et qui ont taus entame une part de notre souve-
rainete? Comment peut-on tenir ce langage puisque, comme 
alternative, on nous propose, en plus de ces 130 accords, 
d'en signer encore d'autres qui nous permettraient de regler 
les problemes contenus dans le Traite sur l'Espace economi-
que europeen? 11 y a la une contradiction que naus ne pou-
vons veritabiement et taut simplement pas accepter. Com-
ment ignorer que la Communaute europeenne a ete le princi-
pal facteur de stabilite politique et de paix dans notre conti· 
nent? Et pourquoi aujourd'hui en faire un monstre qui pourrait 
susciter de nouveaux eclats? 
L'Espace economique europeen que nous vous proposons 
est un accord qui peut exister sans exiger d'autres demarches 
de notre part ou de celle du peuple suisse. 11 peut exister en 
lui·meme. Mais si les oppasants a cet accord nous disent 
nous I'avons entendu de la part de M. Uhlmann - que ce qui 
ne va pas dans I'accord, c'est que nous n'avons pas le droit de 
codecision, comment pouvons-nous en meme temps empe-
cher le Conseil federal de suivre une voie tout ä fait logique qui 
consiste ä diro: "nous pouvons vivre avec cet accord, il est suf-
fisant, iI ne nous donne pas le droit de codecisian mais, par les 
demarches et la consultation, nous sommes suffisamment 
proches de I'evolution du droit de cet accord,,? En meme 
temps, le Conseil federal precise: "nous ne perdons pas de 
vue que le but, si nous voulons absolument benefieier d'un 
droit de codecision, de proposition, de construction, est de 
songer a I'adhesion". Ce ne sera pas l'annee prochaine, ni 
meme I'annee suivante. Mais nous ne pouvons pas negliger la 
possibilite qui nous est offerte cette annee, et pas dans dix 
ans, d'annancer natre I'interet de natre pays cl, un 
'on"""""dans le processus d'une totale. 

avons fait, et de Et 
naus vous demandons de ratifier le 

est un traite sui mais qua 
nous pouvons a juste titre pour ceux qui veulant le 
devaloppemantfutur, camme etant un pas qui naus 
rapprocher de !'Europe. Ce pas est de toute maniere impor-
tant pour notre propre conscience de citoyens helvetiques. 

EWR·Abkommen 

Nous allons apprendre, avec desregles que nous decouvri-
rons au 1er janvier 1993, qu'elles ne sont pas tallement diffe-
rentes de celles que nous avons vecues jusqu'a present, et 
que naus ne sommes pas devenus des etrangers dans notfe 
propre pays. 
Gestatten Sie mir zum Schluss einige Sätze auf deutsch 
Durch ihre Teilnahme am Europäischen Wirtschaftsraum wird 
die Schweiz ihr europäisches Schicksal in die Hand nehmen. 
Sie wird dadurch zugleich ihre Offenheit gegenüber ihren 
Nachbarn unter Beweis stellen und einen Beitrag zur Stärkung 
der inneren Solidarität leisten. Die Beachtung des inneren 
Gleichgewichts will es, dass sich die Schweiz auf der europäi-
schen Bühne zu Wort meldet und die Wahrnehmung ihrer In-
teressen an die Hand nimmt Ein Abseitsstehen liesse uns le-
diglich die Möglichkeit einer partiellen Integration: z. B. über 
die Berufsverbände oder die Unternehmungen, welche ge-
zwungen wären, eine eigene Integrationspolitik zu entwickeln. 
Diejenigen unter uns, die nicht über entsprechende Möglich· 
keiten verfügen, hätten das Nachsehen, weil sie keiner Institu-
tion angehören, die bereit ist, das durch die Ablehnung des 
EWR entstehende Defizit auf eigene Faust wettzumachen. 
Das europäische Engagernent unseres Landes ist ein gemein-
sames Projekt aller Eidgenossen. Im Vertrauen auf die Stärke 
unseres Landes können und müssen wir in Europa mitreden, 
denn was in Europa entschieden wird, betrifft uns direkt. Unser 
Land bleibt stark und geeint, wenn wir die europäische 
Herausforderung annehmen. Diese Herausforderung heisst 
heute einzig und allein: EWR. 

M. Delamuraz, conseiller federal: Le marche unique sera une 
realite le 1 er janvier 1993. Regardez le calendrier: a partir d'au-
jourd'hui 23 septembre, il va s'ecouler 99 jours, pas un jour de 
plus, jusqu'a ce 1er janvier 1993 historique ou existera le mar· 
che unique. Ce n'est plus une planification, un desir, un voeu, 
mais une realite. 
Ce marche existera avec ou sans la Suisse. 11 y aura en Europe 
occidentale le 1 er janvier 1993, un grand ensemble sans eloi-
sons interieures, groupant plus de trois cent cinquante mil-
lions de personnes, dont nous serons si nous le voulons et 
dont nous ne serons pas si nous ne le voulons pas. Car le 
choix de notre appartenance a cet Espace economique euro-
peen ne sera pas dicte ou fait par les autres puisqu'ils sont 
d'accord. Nous seuls devons le faire, souverainement, le 
6 decembre prochain. 
Le Conseil federal vous invite, ainsi que le peuple suisse, a 
faire ce choix dans la plus grande serenite. Sans catastro-
phisme du style: l'Espace economique europeen ou le chaos. 
Sans cocorico non plus, I'Espace economique europeen n'est 
pas une pommade miracle ou pour citer plus musicalement 
MM. Mozart et Oanioth: une "Zauberflöte". (Hilarite) L'Espace 
economique europeen ne reglera miraculeusement aucun 
des problemes qui nous sont poses. Mais il donnera un cadre 
idoine a nos activites de demain, les activites economiques en 
particulier. Ce cadre existant, ce sera I 'affaire des hommes po· 
litiques, des decideurs prives et de tous les Suisses de le rem-
plir par leur travail, leuf savoir-faire et leur creativite. Mais don-
ner le cadre, le choix. Et ce choix, dont le Conseil fe· 
deral souhaite se fasse dans laserenite, naus ne pouvons 
I'operer en responsables politiques que nous sommes, vous 
et nous, qu'au nom de l'interet national et de Ja vue que nous 
en avons aujourd'hui. Ce cadre offrira a nos entreprises un ac-
ces sans entraves cl leur principal marche d'exportation, c'est-
a·dire a la base qui leur permettra de conquerir solidement les 
marches mondiaux. 11 perrnettra l'ouverture reeiproque de no-
tre economie aux echanges et a la concurrence que souhaite 
et qu'entralne l'Espaee economique europeen. Enfin, il per-
mettra a la Suisse de continuer de participer et de renfareer sa 

aux structures de 
r!n''Y'!<I'int> de la formation 

pn<trPlnri!~A!,; de la formation des etudiants 
fAc:!1prr.rIA et de 

A contrario, si nous refuser ce cadre le 6 decembre 
nrr,,,h<>in le marche continental lors tous les 
pays de l'Europe occidentale, sauf la et eventuellement 
le Uechtenstein. Seule la Suisse s'exclurait donc, de son pro-
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pre chef,d'une cooperation a I'echelle du continent qui n'est 
pas le moindre mal, mais plutöt une veritable aubaine tres po-
sitive et tras engageantee 
Pour la premiere fois - ne I'oubliez pas, vous qui vous opposez 
ace Traite -la Suisse, Etat non communautaire, se couperait 
institutionnellement de l'Europe. Pour la premiere fois - vous 
pouvez parcourir I'histoire et notamment I'histoire de I'apres-
guerre - jamais Ja Suisse non communautaire ne s'est coupee 
institutionnellement de l'Europe. Elle le ferait precisement au 
moment ou les institutions se renforcent an son sein. Et pour-
quoi? Parce que la cohesion de l'Europe Crolt sans cesse, au 
travers d'incidents de parcours, de replis et de stagnations 
momentanes, mais elle se construit Des lors, ce refus de l'Es-
pace economique europeen signifierait pour notre pays non 
pas le statu quo, mais le recul, «Ie statut rococo» en d'autres 
termes. Car qui n'avance pas recule. Et pendant que nous res-
terions dans I'illusion d'une troisieme vole, illusion que je de-
nonce avec fermete, tant c'est du trompe-roeil, tant c'est de la 
poudre aux yeux jetee par les adversaires de l'Espace econo-
mique europeen, nous nous refugierions dans une position de 
plus en plus decalee par rapport aux autres, a tous les autres, 
aux 17 ou 18 autres qui auraient pris la bonne option. Voila la 
base du choix. Le debat, fort interessant auquel j'ai participe et 
pour lequel je veux vous remercier, comme le president de la 
Confederation, aporte ici par rapport a celui du Conseil natio-
nal sur 4 objets particuliers que je veux aborder rapidement Et 
d'abord, parce que je suis dans la Chambre des cantons, le 
probleme des cantons precisement Les cantons ont admira-
blement compris quel etait leur engagement dans cette pers-
pective d'entrainement qu'est l'Espace economique euro-
peen. La quaJite des rapports cantonaux sur l'Espace econo-
mique ainsi que celle des procedures Eurolex cantonales de-
montrent eloquemment que notre federalisme est parfaite-
ment a Ja hauteur des necessites de notre temps. Les cantons 
nous administrent Ja preuve par neuf ils sont mame plus 
nombreux -qu'ils sont pleinement en mesure d'assumer leurs 
taches et leurs responsabilites dans une politique d'integra-
tion, sans le patronage tutellaire de la Confederation. Or, nom-
breuses so nt les voix en Europe a se plaindre de I'abysse, du 
fosse, entre la classe politique et les citoyens, mais notre sys-
teme politique federaliste constitue precisement le meilleur 
antidote a ce danger. En renfor<;:ant les liens avec les deux 
Chambres dans I'aventure europeenne, et tout particuliere-
me nt avec les cantans, le Conseil federaJ est determine a jouer 
pleinement le jeu de I'ouverture, avec nos institutions parfaite-
ment adaptees ä ce type d'exercice, avec vous et avec les can-
tons. 
Qui dit cantons dit politique regionale. Des questions ont ete 
soulevees ä ce sujet L'Accord sur I'Espace economique euro-
peen laisse les Etats entierement libres de poursuivre leur pOIi-
tique regionale. Mises a part les subventions etatiques aux 
entreprises, que nous ne pratiquons pas car cela n'entre pas 
dans la philosophie suisse, des mesures d'aide au deveioppe-
ment economique continueront d'atre prises aux niveaux fe-
deral et cantonal en faveur des zones defavorisees de notre 
pays, notamment en faveur des regions touchees par de gra-
ves turbulences economiquas. Les vive nt dans la 
Communaute, et mame plus intensement qu'auparavant, au 
temps ou la Communaute eta!t moins forte qu'elle ne I'est au-
jourd'hui. Ces regions continueront de vivre, a fortiori, de la 
mame fac;on et tres intensement dans l'Espace economique 
europeen. Pour repondre a votre question, Monsieur Küchler, 
a nous d'avoir la perspicacite de tirer profit de I'environnement 
nouveau que constitue pour la Suisse l'Espace economique 
europeen - si elle y adhere - et pour nous livrer ä un reexamen 
et a une modernisation de nos outils de politique regionale 
suisse. La realisation de economlque europeen sera 
sans doute un utile declic dans ce domalne. 

est le troisieme tMme eta 
aborde. Je est presque totalement 
exclue de sur y a 
bien une faible reduction nos droits douane sur vingt-
trais produits, mais ne vous pas: ce sont des produits 
provenant principalement du de la Communaute et de 
l'lrlande, qui ne fant pas concurrence a la production de nos 

paysans. C'est un geste de soutien que nous avons negocie 
dans le cadre de l'Espace economique europeen envers ces 
pays de la Communaute. Le systeme des trois phases, y cam-
pris pour ces vingt-trois nouveaux produits, sera maintenu, et 
ia production agricole indigene ne sera pas touchee. En re-
vanche, notre agricuiture profitera de I'essor apporte par !'Es-
pace economique europeen a I'ensemble de I'economie 
suisse, au mieux-etre economique de taus les acteurs. las en-
grais et les tracteurs, Monsieur Uhlmann, pourront etre impor-
tes a moindres frais car ils ne devront pas etre homologues 
deux fois, ce dont les paysans suisses se plaignent depuis tou-
jours - Hs se plaignent du prix des tracteurs avant I'invention 
du tracteur, ils ant raison. (Hilarite) Nous avons la la perspec-
tive reelle, tangible, d'une tres nette amelioration de la sItua-
tion, comme dans d' autres domaines. 
Monsieur Frick, vous avez fait une remarque fort juste, et je 
repondrai par la meme a la question que vous posez quant a 
la clause evolutive, qui est une sorte d'epouvantail agite par 
les adversaires de I'Espace economique europeen. 11 taut y 
voir clair: II existe une clause evolutive, dans ce domalne, de-
puis vingt ans. Oltes-moi quel usage pernicieux, dangereux 
et fatal avons-nous falt en vingt ans d'une teile clause evolu-
tive, qui etait liee a I'accord de Iibre-echange de 1972 passe 
avec la Communaute et avec I'approbation la meme annee 
du peuple suisse? Zero virgule zero. C'est exactement la 
meme clause que nous avons negociee, aprement, dans le 
cadre de l'Espace economique europeen. Ce n'etait pas 
!'idee de la Communaute, au depart de la negociation. C'est 
bel et bien le resultat auquel nous sommes parvenus. 11 n'y 
aurait pas, par le biais de cette clause evolutive, de conces-
sion bilaterale dans d'autres domaines, Monsieur Frick, et 
cette clause evolutive ne pourra developper d'effet, que cela 
soit dit, que si nous sommes deux a atre d'accord: la Com-
munaute et nous. C'est un accord souverain qUi, s'il n'est pas 
notre falt, peut bloquer totalement quelque developpement 
que ce soit de notre politique agricole dans le cadre de I'Es-
pace economique europeen. 11 fallait le dire en toute clarte, je 
le repete. 
Enfin, M. Loretan a pose des questions sur I'evolution POSS!
ble dans des domaines specifiques .:: reseaux electriques, as-
surances, armes - dans la perspective de I'Espace economi-
que europeen et de sa constrution ulterieure. Je ne peux pas, 
Monsieur Loretan, me prononcer specifiquement sur ces 
questions de substance. La seule chose qu'iI faut dire et la 
generalite de votre question doit attirer notre attention c'est 
que, dans ce domaine, nous aurons une consultation inte-
rieure parfaitement democratique. Aucune decision ne sera 
prise sous le manteau par le gouvernement, s'agissant de 
questions de principe, lesquelles devront vous etre soumises, 
a vous, Parlernent, dans le developpement futur de l'Espace. 
Ne vous rejouissez pas trap si je dis quelques mots en alle-
mand; mon allemand est superbe, vous le verrez. Mais je pre-
eise surtout que j'ajouterai encore quelques mots en franc;:ais. 
Ne croyez donc pas que j'ai tout a falt fini, mais cela s'appro-
ehe. (Hilarite) 
Ich muss auf einem wichtigen Punkt insistieren: Die Volksab-
stimmung vom kommenden 6. Dezember betrifft ausschliess-
lich den Europäischen Wirtschaftsraum. Es geht um nichts an-
deres. Das Volks-Ja oder das Volks-Nein vom 6. Dezember 
hat keine andere Bedeutung als ein Ja oder ein Nein zum 
EWR. Die Teilnahme an diesem Wirtschaftsraum und der Bei-
tritt zur EG sind also Sie haben das selbst gesagt, Herr 
Schallberger - zwei verschiedene Fragen, die deutlich vonein-
ander getrennt werden müssen, und sie sind es auch. Die bei-
den Fragen stellen sich nicht gleichzeitig, und sie werden in 
zwei völlig verschiedenen Verfahren behandelt Das erste Ver-
fahren, jenes betreffend die Genehmigung des 
Wirtschaftsraumes, nun zu Ende. Das andere \/",rt",I"IYA·n 

Beitritt 
"''' ..... ''r'n'''n Weder 

EWR- noch in einigen Jahren der können für die 
Schweiz Realität werden, ohne dass das Volk und die Kantone 
dazu einmal ja sagen. Ein blosser Parlamentsentscheid oder 
gar ein einfacher Entscheid des Bundesrates in der Zukunft 
sind in beiden Fällen ungenügend. 
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Zur Eigenständigkeit des EWR-Abkommens möchte ich ganz 
klar folgendes sagen: Das EWR-Abkommen bildet so lange 
die Grundlage unserer Beziehungen zur Europäischen 
Gemeinschaft, als dies Volk und Stände wollen. Dieses Ab-
kommen bleibt also massgebend, bis Volk und Stände ent-
scheiden, etwas anderes zu tun insbesondere der Europäi-
schen Gemeinschaft beizutreten. Am 6. Dezember 1992 geht 
es ausschliesslich um die Annahme oder um die Ablehnung 
der schweizerischen Beteiligung am EWR und um nichts 
anderes. 
Nous ne traltons pas aujourd'hui un objet de routine dans la 
grisaille de la gestion quotidienne. Nous avons la chance de 
traiter d'un projet de grand souffle, d'avenir pour la Suisse, 
mais mobilisateur pourtous les Suisses, en particulier pour les 
jeunes SUisses, ceux qui feront le pays au XXle shkle. 
Grand projet pour au moins trois raisons: la premiere, c'est 
que I'Espace economique europeen ancre I'economie suisse 
mieux qu'auparavant, plus solidement, plus profondement 
dans son milieu naturel- j'insiste sur I'adjectif dans son milieu 
naturel - I'economie de l'Europe. L'EEE nous ouvre et ouvre 
vigoureusement notre marche a nos principaux partenaires 
qui sont aussi nos principaux voisins et concurrents, en meme 
temps qu'iI nous ouvre toute grande la porte du Marche uni-
que, nous ouvre la porte a ses chances, mais aussi a ses ris-
ques. 11 n'y a pas de vie sans risques. 
Nos economies nationales europeennes, la notre comme les 
autres, seront d'autant plus fortes demain qu'elles seront libe-
rees d'entraves interieures heritees d'un passe bel et bien re-
volu. Je le dis aux grands specialistes de I'histoire suisse du 
XIXe siecle qui n'auraient depuis lors pas regarde la television! 
L'Espace economique europeen confere aux economies na-
tionales leur veritable dimension, leur modernite, c'est-a-dire 
la dimension continentale qui n'est plus celle des annees 
soixante ou septante. Teile est la premiere grande chance de 
I'Espace economique europeen, pour nous comme pour les 
autres. 
Deuxiemement, I'EEE - et la je vais contre les idees re<{ues et il 
y en a trop contribue au rayonnement, economique notam-
ment, de la Suisse hors de I'Europe. La Suisse continuera 
d'etre forte aux Etats-Unis et en Amerique latine, au Japon, en 
Asie, dans le Bassin pacifique y compris l'Oceanie, nouveau 
matchS, si elle est forte sur sa base, c'est-a-dire en Europe. 
L'Espace economique europeen n'est pas une citadelle, mais 
un ensemble qui abollt les cloisons interieures pour ameliorer 
la competitivite generale a I'echelle du monde. Et la encore, 
s'inscrit on ne peut plus clairement le destin de la Suisse, 
parce qu'elle est le pays non communautaire, non seulement 
le plus integre aujourd'hui a l'Europe, mais aussi le pays d'Eu-
rope le plus implique, proportionnellement a son importance, 
dans le commerce mondial. N'oubliez pas cette composante 
extra-europeenne capitale a laquelle M. Huber faisait allusion 
tout a !'heure. 
Enfin, troisieme aubaine. l'Espace economique europeen est 
beaucoup plus large que son nom. 11 est economique, sans 
doute, mais il est encore culturel, scientifique et technique, il 
est social, I1 est humain tout simplement Par I'EEE, les mar-
chandises les services suisses ne sero nt discrimines, 
mais surtout les Suisses, ,vous, moi, nous tous ne serons pas 
discrimines. Nous ne le serons pas en tant qu'individus dans 
nos choix europeens, dans le choix de nos etudes et de nos 
stages, de nos mouvements, de nos etablissements. Peut-on 
imaginer un destin plus indigne que celui qui, faute d'avoir su 
saisir la chance de I'Espace economique europeen, relegue-
rait, non seulernent les biens et les marchandises de la Suisse 
mais les Suisses eux-memes, en ligue nationale B, la ou on n'a 
pas le droit de se promener avec la me me liberte que tous les 
autres de l'Occident? Poser la question, c'est y re-

n"ll'1i""tir" ... d'une chaine a succursales 
nouvelle grande surface, c'est un POUT 

les Europeens, donc les Suisses. Et 
que Jean Mannet ait ete quatre fois ce je le cite a 

mon tour: "En construisant I'Europe, nous ne coaiisons pas 
des Etats, nous unissons des hommes»! 

10-8 

Bundesrat Koller: Sie haben in der Eintretensdebatte umfas-
send und eindringlich dargelegt, warum es ein Gebot der Ver-
nunft ist, warum die Staatsräson es gebietet, dem EWR-Ver-
trag zuzustimmen. Trotz aller dieser Vernunftargumente müs-
sen wir feststellen - Sie haben es selber getan, und das muss 
uns zu denken geben ~, dass sich nach wie vor eine sehr 
grosse Zahl unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger mit diesem 
Entscheid sehr schwertun. Das mag zum Teil sicher mit dem 
Informationsdefizit zusammenhängen, das nach wie vor be-
steht und das wir bis zum kommenden 6. Dezember beseiti-
gen wollen. Die Gründe hierfür reichen aber bedeutend tiefer. 
Ich glaube, wir können nicht übersehen, dass eine grosse 
Zahl unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger angesichts des ra-
schen Wandels in unserer Welt und auch in unserem eigenen 
Land dumpfe Angst vor der Zukunft haben. Von einer engeren 
Zusammenarbeit mit der unvertrauten und grossen, mit Vorur-
teilen belasteten Europäischen Gemeinschaft erwarten sie 
noch mehr Ungewissheit, ja, eine Beschleunigung des Verlu-
stes an staatlicher und persönlicher Identität Diese dumpfe 
Angst führt naturgemäss zu einer Abwehrhaltung gegen alles 
Neue und Ungewisse, zum Festklammern am sogenannten 
Bewährten, zum Nicht-mehr-Wahrhaben-Wollen, dass die be-
fürchteten Veränderungen eigentlich schon längst im Gange 
sind. Das unbequeme Neue, das wir ihnen vortragen, wollen 
sie schon gar nicht hören. In einer tiefgründigen Analyse des 
Zustandes unseres Landes hat der grosse Historiker Karl 
Schmid vor einigen Jahren festgestellt, dass wir dazu neigen, 
von der Zukunft vor allem Angriffe auf das Bestehende zu be-
fürchten, und dass wir daher unsere Politik als Verteidigung 
gegen die Zeit verstehen. 
Angesichts der Bedeutung der bevorstehenden Entschei-
dung ist es deshalb gar nicht erstaunlich, dass die Emotionen 
in unserem Lande hochgehen, dass Aengste geweckt und ge-
schürt werden und alte Mythen aus den Tiefen unserer Volks-
seele hervorgeholt werden. Wir müssen diese Aengste ernst 
nehmen; aber es ist auch unsere gemeinsame Aufgabe, die 
Meinungsbildung in rationale Bahnen zu lenken, den Bürgern 
Vertrauen in die Richtigkeit unserer Entscheidung zu verschaf-
fen. Wir haben überzeugende Antworten auf tiefsitzende emo-
tionale Vorbehalte gegenüber einer verstärkten europäischen 
Integration zu geben. Wir haben in meinem Zuständigkeitsbe-
reich Antworten zu geben auf Aengste, der EWR führe zu ei-
nem Abbau der Demokratie, des Föderalismus, zur Unterwer-
fung unter fremde Richter und unter fremdes Recht Lassen 
Sie mich dazu noch einige Ausführungen machen. 
Der EWR-Vertrag bringt gewiss keine gemeinsamen Verwal-
tungs- und Entscheidungsorgane, wie wir dies ursprünglich 
aufgrund der Aussagen des Präsidenten der EG-Kommission, 
Jacques Delors, angestrebt haben; das ist richtig. Daraus aber 
zu schliessen, dass es sich beim EWR-Abkommen um einen 
unwürdigen, unausgewogenen Vertrag handle, der unsere In-
teressen nicht genügend wahre, ist eine sehr oberflächliche 
und einseitige Betrachtungsweise. Mit dem EWR-Vertrag ge-
hen wir keine <<societas leonina" ein, wie dies die Römer spöt-
tisch nannten. Wir lassen uns also nicht gewissermassen auf 
eine gemeinsame Erwerbsgesellschaft ein, wo ein Partner den 
Löwenanteil hat und der andere das Nachsehen. 
Der EWR stellt unser Land wirtschaftlich den anderen Mitglied-
staaten gleich. Was wir an Mitbestimmung im Hinblick auf das 
künftige Recht nicht haben, gewinnen wir durch sehr gewich-
tige Ausnahrnebereiche in diesem Vertrag. Wenn wir hätten 
verwirklichen können, was wir uns aufgrund der Aussagen von 
Herrn Delors zu Recht zum Ziel gemacht hatten, dass wir näm-
lich derart gewichtige Ausnahmebereiche hätten einhandeln 
können bei vollständiger, gleichwertiger Mitbestimmung -, 
dann wären die bisherigen Mitglieder der EG die Dummen; 
und das können wir von ihnen schliesslich auch nicht er-
warten. 

bleiben oder wenn 
Sie lieber wollen, Frauen Wir 
nie fremdes Recht, dem wir überneh-
men. Eine "Demokratielücke», ein an demokratischer 
Legitimation, gibt es also im EWR-Vertrag schon heute nicht 
und wird es auch in Zukunft nicht geben. Freilich bedeutet die 
Beteiligung von 380 Millionen Menschen am einheitlichen Bin-
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nenmarkt, dass wir die gemeinsamen Spielregeln dieses 
Marktes übernehmen müssen. 
Wenn wir gelegentlich wieder einmal an die Fussballweltmei-
sterschaft gehen könnten, könnte die Schweizer Mannschaft 
auch nicht sagen, sie sei bereit mitzuspielen, aber die Offside-
Regeln sollten dann für sie nicht Genau gleich verhält 
es sich mit der Uebernahme dieser gemeinsamen Spielregeln 
des europäischen Binnenmarktes. 
Eines allerdings müssen wir unseren Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern ehrlicherweise sagen: Mitder Annahme des EWR-Ver-
trag es findet eine materielle Gewichtsverlagerung von nationa-
lem Gesetzesrecht auf das Vertragsrecht statt Im Umfang des 
unmittelbar anwendbaren EWR-Rechts wird die nationale Ge-
setzgebungszuständigkeit zurückgedrängt, und der Kreis 
ner Bereiche, in denen wirfrei befinden können, wird enger. 
Aber gerade diesen Entscheid treffen ja Volk und Stände voll-
ständig frei am kommenden 6. Dezember, weil sie nämlich 
überzeugt sein werden, dass die Chancen, die Wohlfahrt in 
unserem Land zu verwirklichen, im EWR weit grösser sein wer-
den als im sogenannten Alleingang. Das bedeutet dann frei-
lich auch, dass künftig das Staatsvertragsreferendum gegen-
über dem Gesetzesreferendum an Bedeutung gewinnen wird. 
Aber die Mitbeteiligung des Parlamentes und die Volksrechte 
bleiben vollständig gewahrt 
Dem EWR-Vertrag wird sodann auch pauschal vorgeworfen, 
wir würden uns fremdem Recht und fremden Richtern und da-
mit auch fremden Gerichten unterstellen. Sie wissen, die Ab-
lehnung des fremden Richters hat in unserem Land geradezu 
mythologische Bedeutung. Aber glücklicherweise erreichte 
unsere Verhandlungsdelegation in einer schwierigen Schluss-
phase, dass wir heute wirklich mit gutem Grund sagen kön· 
nen, dass wir uns mit diesem EWR-Vertrag in keiner Weise ei-
nem fremden Richter unterstellen. 
Ich bin mir dabei aber bewusst, dass das Misstrauen gegen den 
fremden Richter noch tiefere Wurzeln hat In unserer durch 
Jahrhunderte gewachsenen Demokratie hat die politische Aus-
marchung der Konflikte immer Vorrang gegenüber der rechtli-
chen Streiterledigung gehabt Die Gerichtsgewalt konnte sich 
eigentlich nie voll ebenbürtig neben den politischen Gewalten 
in unserem Land etablieren; der Artikel 113 unserer Bundesver-
fassung ist ja der1ebendige Ausdruck davon. 
Wir werden wohl morgen im Rahmen des Vorrangs des Völker-
rechtes auf diese Frage zurückkommen. Interessant ist aber 
die Philosophie, die dahintersteckt Man geht offenbar in unse-
rem Land davon aus, dass sich der eigene Richter dieser Ge-
waltenteilung tatsächlich unterzieht, während man diesbezüg-
lich einem fremden Richter misstraut; man hat Angst vor der 
Fremdbestimmung. 
In diesem Zusammenhang war diese immense Aufgabe der 
Eurolex-Uebung, die wir Ihnen zugetraut haben, wirklich eine 
sehr heilsame Uebung. Die Eurolex-Uebung hat uns doch ganz 
klar gezeigt, dass Europa und europäisches Recht uns viel, viel 
näher sind, als wir uns das vorher je gedacht haben. Unsere 
Rechtsordnungen sind einander nicht fremd, sondern sie sind 
einander verwandt Wir können sogar mit Freude feststellen, 
dass viele eigene Rechtssetzungspostulate, die ich Ihnen so-
wieso unterbreiten müsste, auf dem Weg von Eurolex viel 
rascher realisiert werden Sie kennen das Postulat der 
Gleichberechtigung von Mann und Frau, den Konsumkredit, 
den intensiveren Wettbewerb und vieles andere mehr. 
Der Binnenmarkt mit seinen vier Freiheiten ist ja insgesamt nur 
die Weiterführung dessen, was wir selber im letzten Jahrhun-
dert auf wirtschaftlichem Gebiet mit der Gewährleistung der 
Handels- und Gewerbefreiheit und der Niederlassungsfreiheit 
realisiert haben. 
Annoe,rht" der internationalen Verflechtung ent-

wenn wir die tatsäch· 
,."{,,,,,,,,oyc," Raum entfalten. Der 

keinerlei M~tchtgElbjllde, 
als 

haben doch alles Interesse, auf die Macht des Rechtes 
und nicht auf das Recht der Macht zu bauen. Die 
seres Rechtsraumes ist daher Chance der 
nicht Verlust unserer Eigenständigkeit 
Die Auseinandersetzung zwischen den Kräften der Bewah-

rung und der Oeffnung gehört zu jedem lebendigen Staatswe-
sen, auch zu unserem. Jeremias Gottheit hat sich im letzten 
Jahrhundert gefragt: "Müssen wir wohl in den "lIr,,'rnp, 

Tanz hinein, zu welchem man frevle Geiger an allen ihre 
Geigen stimmen hört?" Jeremias Gotthelf befürchtete von der 
absehbaren Gründung des Bundesstaates den Verlust der 
genen Identität Anders bekanntlich Gottfried Keller: Er ver-
stand die Identität der Republik in einem grenzüberschreiten-
den Sinne als Doppelbürgerschaft Jeder Schweizer war nach 
ihm Staatsbürger und Angehöriger des deutschen, französi-
schen oder italienischen Kulturkreises zugleich. 
In diesem Jahrhundert haben wir uns zwar infolge der beiden 
Weltkriege als Schweizer wieder mehr durch Abgrenzung ge-
genüber allen andern verstanden. Und das war in einer Zeit 
der europäischen Krise für unsere Selbstbehauptung zweifel-
los unbedingt notwendig. Heute, im Zeitalter der europäi-
schen Integration, führt eine solche Abschottung aber in die si-
chere Isolation. Der EWR-Vertrag wird ja auf jeden Fall zu-
stande kommen. Und man kann sich nicht selber bleiben, 
wenn sich um einen herum alle ändern. Ein Nein zum EWR be-
deutet zwar sicher nicht den Untergang unserer Nation. Wir 
müssen keineswegs ja sagen, wir haben die freie Wahl. Ein 
Nein würde uns aber aller Voraussicht nach in eine äusserst 
schwierige Lage hineinmanövrieren. Abgesehen von der Ge-
fahr der wirtschaftliChen Diskriminierung und der schleichen-
den Erosion unserer Wetlbewerbsstellung hätte dies über kurz 
oder lang ein politisches und vor allem auch ein kulturelles Ab-
seitsstehen zur Folge, und sehr rasch würden zweifellos auch 
Sündenböcke gesucht Oder können Sie sich tatsächlich vor-
stellen, dass die heutigen Gegner des EWR-Vertrages mitein-
ander eine für unser Land tatsächlich effiziente Erneuerung 
begründen könnten? 
Wir alle wissen, vor welchen wirtschaftlichen und politischen 
Herausforderungen Europa heute steht. Wir teilen das Schick-
sal dieses Kontinents aktiv oder passiv. Wohl ist der EWR in er-
ster Linie ein wirtschaftlicher Vertrag, aber es wohnt ihm eine 
bedeutende politische Dimension inne. Ein Nein zum EWR ist 
ein Nein zu diesem sich integrierenden Europa Es wäre ein 
klares Votum gegen unsere Zeit Es wäre in der Tatfatal , wenn 
unser Land am Ende dieses Jahrhunderts die Begegnung mit 
dem sich einigenden Europa verpassen würde. 
Die andern Europäer würden unser Nein jedenfalls als eine 
Absage an eine gemeinsame Aufgabe und Verantwortung ver-
stehen. Es besteht wenig Chance, dass uns die anderen Euro-
päer die wirtschaftlichen Vorteile gewähren würden, ohne 
dass auch wir die gleichen Pflichten, welche sie zu tragen ha-
ben, übernähmen. Wir bekämen die sehr nachteiligen Auswir-
kungen in vielen Aufgabengebieten gerade meines Departe-
mentes zu erfahren, beispielsweise bei der Zusammenarbeit 
im Asyl-, im Migrations- oder im Sicherheitsbereich. 
Wichtiger noch scheint mir, dass uns dieses Ausscheren aus 
der europäischen Solidarität das Selbstverständnis unseres 
eigenen Volkes nicht erleichtern, sondern, ich bin davon zu-
tiefst überzeugt, auf längere Frist eindeutig erschweren würde. 
Wir stünden nach dem schönen Bild von Muschg nach einem 
Nein «mit dem Rücken gegen die Zukunft". 
Den neuen Herausforderungen, die sich heute 
len, offen in die Augen zu schauen und vor der gemeinsamen 
Aufgabe nicht kleinmütig zurückzuschrecken ist eines freien 
Schweizer Bürgers wahrhaftig nicht unwürdig! 
Ein entschiedenes Ja zum EWR-Vertrag, diesem für unser 
Land zurzeit massgeschneiderten Integrationsinstrument, ist 
ein Akt freier und selbstverantworteter Selbstbestimmung. 

Abstimmung Vote 
Für den Antrag der Kommission (Eintreten) 
Für den Antrag Momiroli (Nichteintreten) 

Schluss der Sitzung um 14.15 Uhr 
La seance ast levee a 14 h 15 

37 Stimmen 
2 Stimmen 
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Rhinow, Berichterstatter der SPK: Zu Beginn der Sonderses-
sion hatte ich bereits Gelegenheit, die Grundsatzbeschlüsse 
und der Staatspolitischen Kommission zu den 

bei den Eurolex-Geschäften und 

der Zwischenzeit ihre Beschlüsse be-
des Nationalrates ange-

ln den Absätzen 1 Artikel 20 wird das so-
genannte Referendum verankert welches bei 
denjenigen und nur denjenigen Aenderungen des Bundes-
rechts Anwendung finden soll, die im Zusammenhang mit 
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dem Inkrafttreten des EWR-Abkommens notwendig erschei-
nen, Die übrigen Gesetzesänderungen werden im normalen 
Gesetzgebungsverfahren mit dem geWOhnten fakultativen Re-
ferendum abgewickelt Der Bundesrat hat in seinem Entwuri 
das Referendum ausschliessen wollen. Heute unterstützt er 
erfreulicherweise die von unserer Kommission entwickelte 
Lösung. 
Die Gründe, welche gegen den Ausschluss des Referendums, 
d. h, für ein Referendumsrecht des Volkes, sprechen, sind 
ebenfalls in der Sondersession bereits erläutert worden. Es 
galt, eine Lösung in einem Viereck folgender Prinzipien zu fin-
den: der Einhaltung unserer internationalen Verpflichtungen; 
der Wahrung der Kompetenzverteilung zwischen den Orga-
nen unseres Gemeinwesens und damit der Wahrung der de-
mokratischen Mitwirkungsrechte des Volkes; der Einfachheit 
und Transparenz; sowie der RechtsSicherheit 
Jede der von uns geprüften Lösungen - wir haben verschie-
dene MögliChkeiten untersucht bedingt eine Wertabwä-
gung, eine Optimierung im Sinne einer möglichst weitgehen-
den Annäherung an alle Prinzipien. Diese sind aber nicht voll-
ständig zu verwirklichen. Jede Lösung bedingt Teilverzichte. 
Dabei gewiChteten wir den Wert der Teilnahmemöglichkeit 
des Volkes stärker als ursprünglich der Bundesrat, mussten je-
doch gewisse tragbare Konzessionen bei der Rechtssicher-
heit eingehen, 
Für dieses nachträgliche Referendum, das - wie erwähnt - nur 
bei denjenigen Rechtsänderungen gilt, die für das Inkrafttre-
ten des EWR-Abkommens notwendig sind, sprechen vor al-
lem folgende vier Erwägungen: 
1, Das geWOhnte Referendumsrecht wird nicht ausgerechnet 
dort beschnitten, wo es - zumindest in quantitativer Hinsicht-
um ungewohnte und weitgreifende Aenderungen unserer 
Rechtsordnung geht 
2. In all jenen Fällen, wo das EWR-Recht der Schweiz Gestal-
tungsspielräume offen lässt - und dies ist in grösserem oder 
kleinerem Umfang vielerorts der Fall-, kommt die direkte Oe-
mokratie nicht nur in der Form, sondem auch in der Substanz 
voll zum Tragen. Insofern ist es falsch zu sagen, dem Volk 
werde etwas vorgemacht Das Referendum kommt im Rah-
men dieser Gestaltungsspielräume voll zur Geltung. 
3. Grundsätzlich findet damit die gleiche Kompetenzvertei-
lung Anwendung, wie sie auch bei späteren Anpassungserlas-
sen im Rahmen einer Weiterentwicklung des EWR-Vertrags-
rechts anzutreffen sein wird. Dies freilich mit dem Unterschied, 
dass dannzumal das ordentliche Referendum und nicht das 
nachträgliche gelten wird. 
4. Das geänderte Bundesrecht kann zusammen mit dem 
EWR-Abkommen in Kraft gesetzt werden. Dies ermöglicht eine 
usanzgemässe Ratifizierung des Abkommens nach erfolgter 
landesinterner Rechtsanpassung. 
Wie Sie dem Text der Absätze 1 und 2 entnehmen können, 
zeichnet sich dieses nachträgliche Referendum dadurch aus, 
dass die entsprechenden Erlasse nicht erst nach Ablauf der 
unbenützten Referendumsfrist, sondern mit dem EWR-
Abkommen in Kraft treten. Die Referendumsfrist beginnt aber, 
wie gewohnt, mit der Publikation im Bundesblatt zu laufen. 
Fn'tc:n,rpf,h",nrl sieht das Artikel 59 des Bundesgesetzes über 
die politischen Rechte vor. Diese amtliche Publikation soll 
aber nach unseren Vorstellungen erst nach der positiven 
Volksabstimmung über das EWR-Abkommen erfolgen, auch 
wenn - was wir befürworten - die Schlussabstimmungen noch 
in dieser Session durchgeführt werden. 
Die Begründung liegt darin, dass keine Referenden auf Vorrat, 
d. h. vor der Abstimmung über das EWR-Abkommen selbst, 
ergriffen werden sollen oder müssen. Sollte nämlich das 
EWR-Abkommen abgelehnt werden, dann könnten ja auch 
die Eurolex-Erlasse nicht in Kraft treten. Wird gegen einen Er-
lass das Referendum und dieser Erlass in der Volks-

tritt wie Absatz 
~ ... ,~,.·.~ji~h ausser Kraft 

Dieser des Erlasses hat nicht dass das 
EWR-Vertragsrecht ebenfalls aufgehoben Dieses 
weil und soweit es nach den Regeln der Vertragsschliessung. 
d. h. bei uns auch nach den Regeln über das Staatsvertrags re-
ferendum, angenommen wurde, Das Gesetzes- und Be-
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sChlussreferendum bezieht sich in seiner Substanz also nur 
auf denjenigen Bereich, der etwa im Rahmen der Konkreti-
sierung einer EWR-Richtfinie - in die Zuständigkeit des natio-
nalen Gesetzgebers fällt 
Die Kommission ist sich bewusst, dass mit dem Ausserkrafttre-
ten eines Erlasses nach erfolgreichem Referendum - so selten 
wahrscheinlich dieser Fall eintreffen würde- die Rechtssicher-
hert in einem gewissen Umfang tangiert werden kann, weil es 
dann für eine gewisse Zeit an einer erforderlichen landesInter-
nen Umsetzungsnorm fehlen könnte. Dies ist der Preis und 
den möchte ich offen darlegen -, den wir für die Wahrung der 
demOkratischen Mitwirkung zu bezahlen haben. Der Bundes-
rat und die eidgenössischen Räte haben deshalb in einem sol-
chen Fall unverzüglich einen nauen Erlass auszuarbeiten, der 
aber dem ordentlichen Referendum untersteht, wie das auch 
bei späteren Anpassungen der Fall sein wird. 
Ich gestatte mir, auch etwas zu Absatz 3 zu sagen, weil das zu-
sammengehört. Ich werde aber die Ausführungen zu Absatz 4 
erst folgen lassen, wenn wir die Absätze 1 bis 3 behandelt 
haben. 
In Absatz 3 wird klargestellt, dass alle Aenderungen des Bun-
desrechts, die nicht eine zwingende Folge des EWR-Abkom-
mens darstellen also im Sinne von Absatz 1 nicht notwendig 
sind -, dem sogenannt ordentlichen Verfahren der Gesetzge-
bung unterstehen, wie es in der Bundesverfassung vorgese-
hen ist 
So «ordentlich" ist dieses Verfahren allerdings nicht unbe-
dingt, denn nach Artikel 89bis BV ist auch das Dringlichkeits-
recht darin eingeschlossen. 
Im Sinne einer Klammerbemerkung darf ich noch anmerken, 
dass in diesem Absatz - wie übrigens auch in Absatz 1 unter 
"Bundesrecht" nur derjenige Teil zu verstehen ist, der in den 
Kompetenzbereich der Legislative fällt. Nicht erfasst sind hier 
Erlasse der Exekutive, namentlich Verordnungen des Bundes-
rates, die sonst auch unter den Begriff des Bundesrechtes 
fallen. 

Bundesrat Koller: Der Bundesrat hat sich - in Zusammenar-
beit mit der Arbeitsgruppe Zimmerli/Leuba - schon sehr früh 
mit dieser wichtigen Frage der Einführung des Acquis commu-
nautaire in unsere Rechtsordnung befasst Es wurde sowohl 
dem Bundesrat als auch Ihrer parlamentarischen Arbeits-
gruppe sofort klar, dass hier das übliche Verfahren der Ueber-
nahme von Staatsvertrags recht in unsere schweizerische 
Rechtsordnung nicht zur Anwendung kommen kann. Denn 
das übliche Verfahren besteht darin, dass wir zunächst unser 
widersprechendes nationales Recht anpassen. Erst wenn wir 
das widersprechende nationale Recht angepasst haben, kön-
nen wir den entsprechenden Staatsvertrag ratifizieren. 
Dieses normale Verfahren kam hier aus offensichtlichen zeitli-
chen und sachlichen Gründen nicht in Frage. Aus zeitlichen 
Gründen nicht, weil das EWR-Abkommen bekanntlich erst am 
11. Mai in Porto unterschrieben wurde und es deshalb unmög-
lich gewesen wäre, diesen Acquis communautaire im norma-
len Verfahren mit ordentlichen Gesetzesreferenden auf den 
1. Januar 1993 abzuändern und in Kraft zu setzen. 
Das normale Verfahren kam aber auch aus einem sachlichen 
Grund nicht in Frage, weil es mit dem ganzen Sinn des EWR-
Vertrages nicht vereinbar gewesen wäre, wenn über ordentli-
che Gesetzesreferenden wichtige Teile aus dem EWR-Vertrag 
hätten herausgebrochen werden können. Eine solche Integra-
tion «a la carte" ist im Rahmen des EWR-Vertrages nicht mög-
lich und würde einen schweren Verstoss gegen das ausdrück-
liche Vertragsprinzip der Homogenität des EWR darstellen. 
Von dieser Erkenntnis ausgehend haben wir für das Ueber-
nahmeverfahren - das ein spezifisches, neues sein musste 
vier Leitplanken aufgestellt, nämlich die Leitplanken der Ver-

der der der Volksrechte 
R",rhjr",,,,irh,,,rt1pit Es hat sich sehr rasch dass 

mr,,,,v,,,rr'Ältni,,, besteht, denn bei \lnll",ti~nriin,"'r 
um nur dieses tll::HSp!el 

nennen die in Wenn dem 
Erfolg eines ganz normalen Gesetzesreterendums das ent-
sprechende Anpassungsgesetz ausser Kraft träte das wäre 

die volle Wirkung -, wäre ein Teil des EWR-Vertrages nicht 
mehr erfüllbar, und wir würden daher gegen das Prinzip der 
Vertragstreue verstossen. 
Davon und von der Einsicht ausgehend, dass in unserem mo-
nistischen ReChtssystem mit der Volksabstimmung vom kom-
menden 6. Dezember und mit der gehörigen Verkündung im 
entsprechenden Amtsblatt alles unmittelbar anwendbare 
EWR-Recht Bestandteil unserer Rechtsordnung wird, hat Ih-
nen der Bundesrat den Vorschlag gemacht, bei diesen mit 
dem EWR-Vertrag in Kraft tretenden Gesetzesanpassungen 
das fakultative Referendum auszuschliessen. 
Wir sind dabei von der zentralen Uebertegung ausgegangen, 
dass die Hauptpfeiler des ganzen EWR-Rechts unmittelbar an-
wendbare Bestimmungen sind. Das werden Sie nach Durch-
sicht der einzelnen Eurolex-Gesetze auch bestätigt gefunden 
haben. 
Nun hat Ihre Staatspolitische Kommission vor den Sommerfe-
rien die Gewichte etwas anders verteilt Ihre Staatspolitische 
Kommission hat unter diesen vier Leitplanken der Wahrung 
der Volksrechte den obersten Wert eingeräumt und hat in Auf-
nahme einer Idee, die ursprünglich vom Redressement natio-
nal vertreten worden ist, einen Grundsatzentscheid betreffend 
die Einführung des nachträglichen Referendums getroffen. Al-
lerdings - und hier sehen Sie den Zusammenhang mit der 
bundesrätlichen Lösung unter ausdrücklicher Anerkennung 
des Vorranges des unmittelbar anwendbaren EWR-Rechtes, 
Man war sich also in der StaatspolitisChen Kommission von 
Anfang an im klaren darüber, dass das nachträgliche Referen-
dum, wie es Ihnen Herr Rhinow soeben dargetan hat, niCht die 
Wirkung haben kann, unmittelbar anwendbares EWR-Recht 
über das nachträgliche Referendum dann wieder in Frage zu 
stellen. 
Diese Lösung Ihrer Staatspolitischen Kommission, die sich 
übrigens nachher auch in der Staatspolitischen und in der 
Aussenpolitischen Kommission des Nationalrates sowie im 
Plenum des Nationalrates durchgesetzt hat, bedingt freilich, 
dass die beiden anderen Prinzipien, nämlich Vertragstreue 
und Rechtssicherheit, weniger hoch gewichtet werden, Das 
heisst: Bei dieser Lösung haben wir ~ar eine optimale Wah-
rung der Volksrechte im Rahmen der Einführung des EWR-
Rechts in unsere Rechtsordnung. Wir nehmen dabei aber das 
Risiko in Kauf, dass bei einem erfolgreichen nachträglichen 
Referendum gewisse Vertragspffichten nicht rechtzeitig erfüllt 
werden können und auch die Rechtssicherheit nicht optimal 
gewahrt ist Denn wenn ein nachträgliChes Referendum Erfolg 
hat, führt das natürlich dazu, dass das entsprechende Euro-
lex-Gesetz dahinfällt, dass das vorbestehende nationale 
Recht wieder auflebt, dass die Rechtsanwendungsorgane 
aber gleichzeitig das unmittelbar anwendbare vorrangige 
EWR-Recht trotzdem anzuwenden haben, über das unser 
Volk in der Abstimmung über das obligatorische Staatsver-
tragsreferendum entschieden hat 
Der Bundesrat ist mit Ihnen der Meinung, dass eine solch un-
terschiedliche Gewichtung dieser vier Prinzipien durchaus 
vertretbar ist, einmal wegen des einmaligen Ranges, den die 
direkte Demokratie in unserem Land hat, aber eben auch aus 
der Ueberlegung heraus, dass die möglichen \lo,rtr;::,rt""""'r!,,,t_ 

zungen ja nicht die Hauptpfeiler des EWR-Vertrages hA1crAtten 
können, sondern nur jene Bereiche, wo wir bei der Umsetzung 
des EWR-Rechts in unser nationales Recht Gestaltungsspiel-
raum haben. 
Erlauben Sie mir nun in diesem Zusammenhang doch bereits 
hier - obwohl wir nachher offenbar getrennt auf den Absatz 4 
eintreten werden - die Darlegung, dass nach Meinung Ihrer 
Staatspolitischen Kommission und übrigens auch nach Mei-
nung des Nationalrates und der befassten nationalrätlichen 
Kommissionen diese beiden Prinzipien, Gewährung des 

Referendums und Vorrang des 
Einheit haben. Denn diese 
des Grundsatzes des des Völkerrechts 

erfüllt eben zwei wichtige Funktionen. der einen Seite 
macht dieser Artikel 20 Absatz 4 der Uebergangsbestimmun-
gen der Bundesverfassung klar, dass ein solches n;:!,~ht,rÄn 
ches Referendum nicht die gleiche Bedeutung haben kann 
wie ein ordentliches uns bekanntes Referendum. Ein nach-
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trägliches Referendum wird also nie die Bedeutung haben 
können, unmittelbar anwendbares EWR-Recht ausser Kraft zu 
setzen. 
Ich kann Ihnen das anhand eines Beispiels erklären: Wir ha-
ben im SVG in Transformation der entsprechenden EWR-Nor-
men neu vorgesehen, dass ab dem 1. Januar 1993 Kühllast-
wagen von 2,6 Meter Breite durch unser Land fahren können. 
Würde nun gegen dieses SVG-Eurolex erfolgreich das Refe-
rendum ergriffen, dann würde selbstverständlich diese Euro-
lex-Vorlage dahinfalien. Es würden an sich das alte SVG und 
das dazugehörige Recht wiederaufleben. Aber wegen des 
Vorranges des Völkerrechts, hier des EWR-Rechts, hätten alle 
Bürgerinnen und Bürger und auch die Unternehmen, die hier 
betroffen sind, selbstverständlich trotzdem einen Anspruch 
darauf, mit 2,6 Meter breiten Kühllastwagen durch unser Land 
zufahren. 
Ich glaube, das ist ein derart zentraler Unterschied gegenüber 
dem, was wir aufgrund des bisherigen Referendumsrechts ge-
wohnt sind - das hängt eben mit dieser ganz neuen Methode 
der Rechtsumsetzung zusammen -, dass wir das dem Volk 
auch offen sagen müssen. Sonst würde man uns zu Recht der 
Intransparenz, wohl sogar der pOlitischen Unehrlichkeit be-
zichtigen. 
Das zweite Ziel, das wir mit dieser Vorrangbestimmung errei-
chen wollen, ist sodann, dass wir dem Bundesgericht und 
überhaupt den rechtsanwendenden Organen durch eine ko-
difikatorische Anordnung klarmachen wollen, dass die Schu-
bert-Praxis, wie sie im Jahre 1973 entwickelt und seither, wäh-
rend 20 Jahren, immer wieder bestätigt worden ist, nicht mehr 
Bestand haben kann. Denn das Bundesgericht hat ja auf-
grund von Artikel 113 Absatz 3 der Bundesverfassung in einer 
20jährigen, konstanten Rechtspraxis immer wieder festgehal-
ten, dass das spätere Landesrecht im Konfliktfall vorgeht, das 
heisst, wenn ein Konflikt zwischen völkerrechtlichem Vertrag 
und widersprechendem Landesrecht besteht 
Nun wäre es offenbar wenig konsequent, wenn wir unserem 
Volk auf der einen Seite sagen würden: Beim nachträglichen 
Referendum gilt dann dieser Vorrang des Völkerrechts. Und 
auf der anderen Seite: Aber wenn es um die Rechtsanwen-
dung bei den Gerichten geht, gilt dieser Vorrang des Völker-
rechts nicht, sondern dann soll die Schubert-Praxis weiterhin 
Geltung haben. Damit würden wir ja dem Souverän gegen-
über höhere Schranken einführen, als wir das den Gerichten 
gegenü ber tun. 
Nachdem sich heute wenigstens alle führenden Staatsrechts-
und Völkerrechtslehrer in der Kritik dieser Schubert-Praxis ei-
nig sind und wir zudem aufgrund von Protokoll 35 des EWR-
Vertrages gehalten sind, dem EWR-RechtVorrang gegenüber 
dem Landesrecht einzuräumen, hat dieser Absatz 4 auch 
diese zweite Funktion, damit Sie als Gesetzgeber klanmachen, 
dass diese Schubert-Praxis nicht weiterhin Bestand haben 
kann. 
Die ausdrückliche Verankerung des Vorrangprinzips in der 
Verfassung entspriCht zudem auch einem demokratischen 
Prinzip, weil der Vorrang des Völkerrechts gegenüber dem 
Landesrecht heute zwar eine unbestrittene Maxime ist, in un-
serer Bundesverfassung aber bisher nie ausdrücklich aner-
kannt worden ist 
Erlauben Sie mir abschliessend eine Bemerkung zur systema-
tischen Stellung dieses Absatzes 4. Man kann sich fragen, ob 
Absatz 4 systematisch am richtigen Ort steht Soweit die erste 
Funktion davon betroffen Ist- die Relativierung des nachträgli-
chen Referendums -, würde ich das ohne weiteres bejahen. 
Soweit er die zweite Funktion, die Korrektur der Schubert-Pra-
xis des Bundesgerichtes, betrifft, hätte es zweifellos bessere 
Standorte gegeben. Die ursprüngliche Lösung Ihrer Staatspo-
litischen Kommission wäre eindeutig die bessere gewesen. 
Anderseits ist durch diese in Ab-
satz nicht auf das 

auf den Absatz 3 -
bezieht 

Aus all diesen ich Sie bitten, auf diese Ueber-
gangsbestimmungen der Bundesverfassung einzutreten und 
dem Beschluss des Nationalrates und den Anträgen Ihrer 
Staatspolitischen Kommission zuzustimmen. 

827 

Abs. 1-3 -Al. 1--3 
Angenommen - Adopte 

EWR-Abkommen 

Rhinow, Berlchterstatter der SPK: Unsere Kommission hatte 
bereits zu Beginn der Sommerpause beschlossen, dass als 
Pendant zu diesem nachträglichen Referendum ein Passus 
aufzunehmen sei, der diese Bindung der schweizerischen Or-
gane an das EWR-Recht - die Herr Bundesrat Koller erwähnt 
hat - zum Ausdruck bringe. Der Bundesrat hatte in seiner Bot-
schaft auf eine derartige Verankerung des Vorranges von 
EWR-Recht verzichtet Es schien uns aber zweckmässig, ge-
rade bei der Referendumslösung auf die Grenzen der autono-
men Rechtsgestaltung hinzuweisen, 
Die vom Nationalrat gefundene Formulierung an diesem 
Standort in Absatz 4 ist das Resultat langwieriger Bemühun-
gen um einen Kompromiss, zu dem sich die Staatspolitische 
und die Aussenpolitische Kommission des Nationalrates so-
wie das EJPD und das EDA schliesslich zusammengerauft ha-
ben. Nicht zuletzt deshalb hat die Kommissionsmehrheit die-
ser nationalrätlichen Fassung zugestimmt, obwohl wir nicht 
der Meinung gewesen sind , dieser Absatz 4 stelle das Muster-
beispiel einer geglückten und vorbildlichen Rechtsschöpfung 
dar. Wir sind aber zur Ueberzeugung gelangt, dass in dieser 
auch rechtlich überaus schwierigen und nicht einfach ver-
ständlichen Lage im Zusammenhang mit dem EWR-Abkom-
men keine bessere, konsensfähige Formulierung gefunden 
werden kann und dass ein Differenzbereinigungsverfahren 
wohl nur dazu führen müsste, die letzten noch vorhandenen 
Klarheiten definitiv zu beseitigen. Genau das wollten wir nicht! 
Was bedeutet nun dieser Vorrang wirklich? Ich versuche nach 
der Diskussion in unserer Kommission, dessen Tragweite in 
sechs Erwägungen zu umreissen: 
1. In erster Linie drückt er etwas aus, was ohnehin schon gilt: 
den Vorrang des VÖlkerrechts vor dem Landesrecht. Dieser 
Grundsatz gilt unangefochten - auch nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichts. Insofern ist die Verankerung des 
Vorrangs hier nur deklaratorischer Natur. Es heisst dement-
sprechend auch, der Vorrang "bleibe» vorbehalten, d. h., gelte 
wie bis anhin. 
Im übrigen verweise ich auf die Ausführungen in der Botschaft, 
die diesbezüglich klar sind. Zu erinnern ist ferner auch daran, 
dass nach unserer monistischen Rechtsauffassung das EWR-
Recht als Landesrecht gilt, soweit es unmittelbar anwendbar 
ist 
2. Dieser Vorrang gilt nach Absatz 4 in erster Linie für das 
EWR-Recht Dieses bildet auch den Anlass für diese Normie-
rung. Um jedoch eine mögliche E-contrario-Auslegung zu un-
terbinden, wurde der Begriff "Völkerrecht» vorgezogen. Mit an-
deren Worten: Da der Vorrang des VÖlkerrechts in unserem 
formellen Verfassungs recht bisher überhaupt nicht enthalten 
war, soll vermieden werden, dass eine blosse Verankerung 
des EWR-Vorrangs als Abschwächung des Vorrangs des übri-
gen VÖlkerrechts gedeutet werden könnte. 
3. Obwohl diese Bestimmung ihren Standort in den Ueber-
gangsbestimmungen der Bundesverfassung hat, soll sie auch 
künftig, d.h. nicht nur bei der gegenwärtigen Anpassung im 
Rahmen der Eurolex-Geschäfte, Geltung beanspruchen. Sie 
ist dementsprechend mehr als eine eigentliche Uebergangs-
bestimmung - dies ist im übrigen keine neue Erscheinung; 
dieses Phänomen kennen wir bereits heute, z. B. in Artikel 2 
der Uebergangsbestimmungen BV. Dieser Absatz 4 gilt also ir; 
jedem künftigen Fall einer Anwendung von EWR-Recht oder 
eines Konfliktes zwischen EWR-Recht und übrigem landes-
recht 
4. Dies bedeutet insbesondere auch, dass der Vorrang des 
Völkerrechts ebenfalls dann wenn ein späterer Erlass des 
Landesrechts mit älterem namentlich EWR-Ver-
tr<1,n"',ort,t kollidieren sollte. Das erklärt heute 
f"!or,on~11 das Völkerrecht gehe einem widersprechenden Bun-
del,ge!selz vor, auch einem später angenommenen Bundes-

Dieser Fall ist deshalb besonders zu erwähnen, weil 
das Bundesgericht in einigen Fällen im Rahmen einer so-

genannten Schubert-Praxis geweigert hat, diesen Vorrang 
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dann durchzusetzen, wenn der Gesetzgeber ausdrucklich in 
Kauf nimmt, dass völkerrechtswidriges landesrecht zustande 
kommt 
Diese Praxis ist in der Lehre heftig und beinahe einhellig kriti-
siert worden. Mit der vorliegenden KlarsteIlung - es ist nur eine 
KlarsteIlung wird das Bundesgericht künftig erst recht dem 
Vorrang generell Beachtung schenken müssen und völker-
rechtswidriges landesrecht nicht anwenden dürfen. 
5. Dass in Absatz 4 der Vorrang für alle rechtsetzenden und 
rechtsanwendenden Organe gilt, dient ebenfalls der Klarstel-
lung. Unter "Organ» ist einerseits jede Behörde zu verstehen, 
die Recht zu setzen oder Recht anzuwenden hat, andererseits 
aber auch das Volk im Rahmen der Rechtsetzung. Nicht be-
rührt wird die Frage der Zuständigkeiten innerhalb der Exeku-
tive, innerhalb der Verwaltungshierarchie. Ich denke etwa an 
die Frage, welche Verwaltungsinstanz zur vorfrageweisen 
Normkontrolle, namentlich zur Nichtanwendung von Bundes-
recht, im Einzelfall befugt sein soll. Dieses Problem kennen wir 
bereits heute: Es wird durch diese Bestimmung nicht tangiert 
und nicht verändert 
fi Es stellt sich die Frage, ob mit der Verankerung des Vorran-
ges des Völkerrechts eine neue Schranke des Volksinitiativ-
rechts aufgerichtet wird. Dies ist nicht der Fall. Das heisst frei-
lich nicht, dass das Völkerrecht, jedenfalls das zwingende Völ-
kerrecht, nicht eine Schranke für das Volksinitiativrecht dar-
stellen kann. Es heisst blass, Absatz 4 ändert diesbezüglich 
nichts an der heute schon geltenden Rechtslage. Diese ist frei-
lich ich sage es in aller Offenheit eher mehrdeutig. Die 
Frage der Mehrdeutigkeit wird also nicht berührt, auch nicht 
gelöst Im Rahmen der Genehmigung des EWR-Abkommens 
wäre dies auch gar nicht möglich. 
Nach meiner persönlichen Auffassung- ich unterstreiche 
dies dürfte allerdings eine Volksinitiative, die in ihrem Kern-
gehalt eindeutig gegen direkt anwendbares EWR-Recht ver-
stösst, nicht zulässig sein. Zulässig wäre es aber, mit einer In-
itiative die Kündigung des Abkommens zu verlangen. 

Schiesser: Nach den Ausführungen von Herrn Bundesrat Kol-
ler habe ich gezweifelt, ob ich meinen Antrag nicht zurückzie-
hen könnte. Nach den präzisen Ausführungen von Herrn Rhi-
now kann ich dies allerdings nicht tun. Ich muss auf dem Strei-
chungsantrag bestehen, und zwar wegen Punkt 3, den Herr 
Rhinow soeben dargelegt hat: Es geht bei Absatz 4 nicht um 
eine Uebergangsbestimmung im Zusammenhang mit dem 
nachträglichen Referendum, sondern um die Einfügung einer 
Bestimmung in unsere Bundesverfassung, die dauernd gelten 
soll - nicht nur im Zusammenhang mit dem EWR-Recht, das 
wir jetzt einführen, sondern auch im Zusammenhang mit dem 
EWR-Recht, das später einmal folgt; nicht nur im Zusammen-
hang mit dem EWR-Recht, sondern mit dem gesamten Völker-
recht 
Wir nehmen eine Bestimmung in unsere Bundesverfassung 
auf, die kein einziger Staat in der EG und sicher auch nicht in 
der Efta in dieser Form kennt WIr sind hier wieder einmal mu-
stergültiger als der beste Musterschüler; wir machen mehr als 
jeder EG-Staat bisher gemacht hat 
Vor der materiellen Begründung eine damit 
mein Antrag nicht falsch verstanden wird. Ich möchte mit aller 
Deutlichkeit festhalten, dass sich meine Opposition gegen Ar-
tikel 20 Absatz 4 nicht gegen die Anerkennung des Vorranges 
des Völkerrechts vor Landesrecht, so wie er heute in der 
Schweiz allgemein anerkannt und auch gehandhabt wird, 
richtet Ich anerkenne den Vorrang des VÖlkerrechts vor lan-
desrecht, aber ich anerkenne nicht die Notwendigkeit, ihn jetzt 
in Artikel 20 Absatz 4 derart kategorisch festhalten zu wollen. 
Mein Widerstand richtet sich in erster Linie dagegen, dass wir 
überstürzt und ohne gründliche Abklärungen der entspre-
chenden im zum EWR-

können) auf eine weniger einengende und weniger präjudizie-
rende Fassung des Grundsatzes des Vorranges des Völker-
rechts. 
Zur Begründung möchte ich folgendes ausführen: 
Herr Bundesrat Koller und Herr Rhinow haben die Struktur von 
Artikel 20 dargelegt Absatz i betrifft das Inkrafttreten des 
EWR-Abkommens und der notwendigen Aenderungen des 
Bundesrechts. Absatz 2 handelt vom nachträglichen Referen-
dum. Absatz 3 bringt eigentlich nichts Neues. Er besagt, dass 
für die übrigen Aenderungen des Bundesrechts das ordentli-
che Gesetzgebungsverfahren nach den Artikeln 89ft. BV gilt 
in Absatz 4 folgt der Vorrang des Völkerrechts. Herr Bundesrat 
Koller und der Kommissionspräsident haben ausgeführt, Ab-
satz 4 sei im Zusammenhang mit dem nachträglichen Refe-
rendum eingeführt worden. Anlass zur Einfügung von Ab-
satz 4 war somit der Umstand, dass wir das nachträgliche Re-
ferendum vorgesehen haben. 
Im bundesrätlichen Entwurf, der das nachträgliche Referen-
dum nicht kennt, war vom Vorrang des Völkerrechts nicht die 
Rede. Nun bezieht sich dieser Vorrang aber nicht nur auf die 
Fälle des nachträglichen Referendums, sondern auch auf die 
Fälle späterer Rechtsanpassungen, und - das ist in meinen 
Augen das Verheerende er gilt auch für alle rechtsanwen-
denden Organe in unserem lande. Wir haben bei den Euro-
lex-Vorlagen einen Grundsatz festgelegt und haben ihn strikte 
durchgehalten: Wir wollen im Zusammenhang mit dem EWR 
nur das anpassen, was notwendig ist Hier schiessen wir über 
dieses Ziel hinaus. Was im EWR-Vertrag, so ist zu fragen, 
zwingt uns dazu, eine solche Bestimmung in die Bundesver-
fassung aufzunehmen? Nichts! Wenn im Zusammenhang mit 
dem EWR-Vertrag ein Vorbehalt festzulegen wäre, dann wäre 
es jener des EWR-Rechts, aber nicht des gesamten Völker-
rechts. 
Herr Kollege Rhinow hat gestern in seinem Votum dargelegt, 
welchen Umfang das Völkerrecht heute innerhalb der Syste-
matischen Sammlung des Bundesrechts einnimmt, dass es in 
unserer Gesetzgebung bereits wesentlich umfangreicher ist 
als das landesinterne Recht Wir aber schreiben diesen Vor-
rang nicht nur für das EWR-Recht fest, sondern für das ge-
samte VÖlkerrecht --
Herr Rhinow hat erklärt, dies geschehe zur Verhinderung von 
E-contrario-Schlüssen. Das überzeugt mich nicht Entweder 
handelt es sich um eine Uebergangsbestimmung zum EWR-
Recht, oder es ist eine grundlegende Bestimmung, die das 
Verhältnis des Völkerrechts zum Landesrecht ein für allemal 
regelt Dann gehört sie nicht hierhin. 
Wir machen hier also eine Ausnahme vom Grundsatz, dass 
nur das Notwendigste anzupassen ist, während wir uns in al-
len andern Bereichen strikte daran gehalten haben. Ich ver-
stehe nicht, warum wir in einer so grundlegenden Frage derart 
leicht über diesen Grundsatz hinausgehen. 
Ein dritter Punkt: Ich habe mir überlegt, welches die staats-
rechtlichen Auswirkungen dieser Bestimmung sein könnten, 
nachdem Herr Kollege Rhinow klar dargelegt hat, dass Ab-
satz 4 niCht nur eine Uebergangsbestimmung darstellt, son-
dern eine Bestimmung, die inskünftig generell anzuwenden 
ist Im Zusammenhang mit der Einführung des Referendums ~ 
ich muss das nochmals betonen ist diese Bestimmung in 
tikel 20 aufgenommen worden. 
Herr Bundesrat Koller hat erklärt, damit der Souverän nicht 
eine höhere Schranke zu überwinden habe, müsse dieser Vor-
rang des Völkerrechts auch für die rechtsanwendenden Or-
gane, statuiert werden. Ich verstehe das schlicht und einfach 
nicht Ich verstehe nicht, warum alle rechtsanwendenden Or-
gane und nicht nur Jene auf höchster Ebene, von Verfassung 
wegen verpflichtet werden sollen, den Vorrang des Völker-
rechts zu gewährleisten. Abgesehen davon, dass das in der 
Praxis schlicht und einfach nicht durchführbar ist, weil es 
den Sachkenntnissen fehlt. bedürfte 

Die Behörden mit den Absätzen 
bis 3 in Artikel 20 überhaupt nichts zu tun. Die der 
«rechtsanwendenden Organe» in den Absatz 4, der sie ver-
pflichtet, den Vorrang des Völkerrechts umfassend zu wahren, 

michael.tellenbach
Textfeld



24. -.;on.c,,,,.~ö, 1992 S 829 EWR-Abkommen 

wird wenn dies strikte gehandhabt wird -- zu einer Verschie-
bung der Gewalten führen. Mit einem einzigen Federstrich in-
nerhalb der EWR-Vorlage schaffen wir die Grundlage für eine 
Verschiebung der Gewichte innerhalb der Verteilung der 
Staatsgewalt: weg vom Parlament, weg vom Gesetzgeber, hin 
zu den Gerichten, hin zur Verwaltung. 
Eine solche Verfassungsänderung sollte eine eigenständige 
Vorlage bilden, die es uns erlaubt, die Auswirkungen auf das 
Verfassungsgefüge, auf Artikel 113 Absatz 3 SV und auf die 
Prärogative der Bundesversammlung (Art 71 BV) gründlich 
abzuklären. 
Vierter Punkt: Ich habe es bereits einleitend gesagt: Im Zusam-
menhang mit dem EWR-Recht gehen wir hin und verankern 
den Vorrang des Völkerrechts umfassend Herr Bundesrat Kol-
ler, hat Oesterreich in seinem Genehmigungsbeschluss etwas 
Aehnliches getan? Oesterreich hat das Referendum nicht, bin 
ich überzeugt Aber ich bin auch überzeugt, dass Oesterreich 
nicht so weit geht und das Völkerrecht in jedem Fall über das 
eigene Landesverfassungsrecht stellt 
Wenn ich mir die mir bekannten Rechtsordnungen vor Augen 
halte, so muss ich hier nochmals mit aller Deutlichkeit feststel-
len, dass wir wohl weiter gehen als jeder EG-Staat Es gibt EG-
Staaten, die die eigene Verfassung über das Gemeinschafts-
recht stellen. Deutschland schränkt den Vorrang des EG-
Rechts sachlich ein. Wenn die EG-Länder keine derartige Be-
stimmung brauchen, warum sollen wir dann eine einführen? 
Aus den genannten Gründen ersuche ich Sie, Absatz 4 zu 
streichen. Wir haben heute eine Anerkennung des Grundsat-
zes des VÖlkerrechts, der ausreicht, um allfällige Konflikte ~ 
wie sie Herr Bundesrat Koller bei Annahme eines Referen-
dums in Aussicht gestellt hat ~ zu lösen. Belasten wir doch die 
EWR-Vorlage nicht mit einem zusätzlichem Nachteil. 
Wir haben gestern in diesem Saal mit einer Präsenz, die offen-
bar nur noch bei Fichendiskussionen Übertroffen wird, und in 
seltener Einmütigkeit dem Eintreten auf die EWR-Vorlage zu-
gestimmt. Aber bereits heute nachmittag, wenn wir in unsere 
Kantone zurückkehren, wird uns in Sachen EWR wieder ein 
anderer Wind ins Gesicht blasen. Belasten wir die EWR-Vor-
lage doch nicht unnötigerweise mit einem staatsrechtlichen 
Problem, das wir anders lösen können! Befreien wir die EWR-
Abstimmung von dieser Last, kommen wir auf die Frage des 
Vorranges des Völkerrechts anderweitig zurück 
Noch eine Bemerkung zu meinem Eventualantrag: Im Even-
tualantrag schlage ich folgende Formulierung vor: «Der Vor-
rang des Völkerrechts bleibt vorbehalten». Wenn Sie dem 
Streichungsantrag nicht zustimmen können, stimmen Sie 
dem Eventualantrag zu, damit mindestens die rechtsanwen-
denden Organe in der Bundesverfassung nicht genannt 
werden. 
Ich möchte festhalten, dass diese Formulierung «Der Vorrang 
des Völkerrechts bleibt vorbehalten» rein deklaratorischen 
Charakter hat, nichts anderes besagt, als dass an der heutigen 
Praxis der Bundesversammlung bzw. des Bundesgerichtes 
festgehalten werden soll. Wenn wir, Herr Bundesrat Koller, die 
Schubert-Praxis durch Verfassungsrecht ändern wollen, dann 
bitte in einer eigenständigen Vorlage, zu der Parlament und 
Volk - EWR ~ Stellung beziehen können I 
Ich bitte Absatz 4 zu streichen. Wir können die Probleme 
auch ohne diesen Absatz 4 lösen. Dann haben wir nicht die 
verheerende präjudizierende Wirkung dieses Absatzes 4. 
Ich bitte Sie, Absatz 4, falls Sie den Streichungsantrag (Haupt-
antrag) ablehnen sollten, durch die Fassung gemäss Even-
tualantrag zu ersetzen. 

Rhinow, Berichterstatter der SPK: Die Mitglieder der Staatspo-
litischen Kommission und auch Herr Bundesrat Koller wissen, 
dass ich sehr wohl von Anfang an ohne einen sol-
chen leben können. Aber es ist nicht dasselbe, 

,tn,Pnt')mm"'n oder ob er Zweitrat 
<::"ihi"''''''''>r wieder np'~trjj~n,,"', 

klar voranstellen, 
weH die 
sten - Vorschub die wir mehr steuern 
könnten. Deshalb müssen wir uns gut überlegen, ob wir nicht 
ein falsches Signal aussenden, wenn wir nach diesen Voten 

den Vorrang des Völkerrechts jetzt wieder aus dieser Bestim-
mung herausstreichen. Das als Vorbemerkung. 
Herr Schiesser hai mit der ihm eigenen Scharfsinnigkeit Män-
gel dieses Absatzes 4 aufgelistet Ich kann ihm ein Stück weit 
folgen. Ich habe es auch gesagt: Man kann sich streiten, ob 
der Standort richtig sei und ob es «EWR-Recht» statt "Völker-
recht" hätte heissen sollen. Aber das Hauptanliegen von Herrn 
Schiesserverstehe ich nicht Ich verstehe nicht, dass man den 
Vorrang des Völkerrechts anerkennen und sagen kann, man 
wolle nichts ändern, sich gleichzeitig aber so vehement gegen 
diese Bestimmung wehren und ihr verheerende Auswirkun-
gen unterschieben kann. Das begreife ich nicht Da könnte 
doch die Vermutung aufkommen, vor allem später bei der In-
terpretation dieser Streichung, dass es eben doch darum ge-
gangen wäre, diesen Vorrang nicht klar anzuerkennen, son-
dem den Abweichungen die Tür offenzuhalten. Das dürfen wir 
aber nicht riskieren. 
Ich glaube nicht ~ ich möchte es nochmals sagen -, dass mit 
Absatz 4 materiell etwas geändert wird. Es liegt eine KlarsteI-
lung vor ich habe es deutlich gesagt ~ eine KlarsteIlung, die 
selbstverständliCh auch künftig gelten wird. Insofern verstehe 
ich auch nicht, dass meine dritte Erwägung tür die Streichung 
so entscheidend sein soll. Denn der Vorrang des Völkerrechts 
gilt wirklich nicht nurfür dieses EWR-Abkommen! 
Das zweite Argument von Herrn Schiesser, die Gewichtsverla-
gerung weg vom Parlament, würde nur dann zutreffen, wenn 
wir eine materiell neue Rechtslage einführen würden; aber das 
wollen wir ja gerade nicht Es heisst klar im Text, es gelte wei-
terhin dieser Vorrang des Völkerrechts. Wenn wir schon von 
den Gewalten und allfälliger Gewichtsverlagerung sprechen: 
Vorrang des Völkervertragsrechts heisst eben auch Anerken-
nung der Rechte des Volkes, das mit dem Staatsvertragsrefe-
rendum diesem Vertragsrecht zugestimmt hat Es geht nicht 
darum, dass das Parlament Zuständigkeiten an die Justiz ab-
gibt, sondern dass die Zuständigkeit des Volkes respektiert 
wird, auch vom Parlament 
Ich bitte Sie trotz ich gebe es zu - gewisser SchwäChen der 
Formulierung, die nicht einfaCh zu beheben sind, wie die Dis-
kussion im Nationalrat ja bewiesen hat, den Grundsatz beizu-
behalten mit meiner nochmaligen Präzisierung, dass es um 
eine KlarsteIlung geht, um eine Offenlegung, nicht um eine 
materielle Aenderung. 
Noch ein Wort zur Schubert-Praxis: Es stimmt nicht, dass die 
Schubert-Praxis die alleinige Praxis des Bundesgerichts ist 
und damit die Rechtslage festgeSChrieben wäre, sondern das 
Bundesgericht hat in vielen anderen Fällen einen anderen 
Standpunkt vertreten. Wenn wir als Parlament sagen: «Bun-
desgericht, du hast dich gefälligst an diesen Vorrang zu hal-
ten", ändern wir nicht die Gewalten zu Lasten des Parlaments, 
sondern dann sagen wir, wer in diesem Land Meister ist 

Schmid Carlo: Es ist zu bedauern, dass über Artikel 20 Ab-
satz 4 ein veritabler Krieg ausbricht Denn meines Erachtens 
wäre es wichtig gewesen, die Vorlage gemäss Beschluss des 
Erstrates zu akzeptieren. Ich bin auch nicht in allen Teilen mit 
der Vorlage des Erstrates einverstanden, aber aus der Genese 
heraus habe ich dafür Verständnis. 
Es ist zu Recht gesagt worden: Die Frage des Vorbehalts 
Völkerrechts ist in dem Moment aufgekommen, als wir 
SPK des Ständerates, dann die SPK des Nationalrates, die 
Aussenpolitische Kommission des Nationalrates und letzthin 
das Plenum des Nationalrates das nachträgliChe Referen-
dum zu diesen einzelnen Eurolex-Vorlagen beschlossen 
haben. 
Wir haben uns damals folgendes gesagt: Wir wollen zwei 
Dinge tun: Wir wollen einerseits deklaratorisc~ dem Volk klar-
machen, dass es zwar diese nachträgliche Referendumsmög-
Hehken im Rahmen der sofort anwendbaren 

aber auch das Normalreferendum Rahmen der 
des Völkerrechts dass wir 

demokratischen wahren wollen. Ande-
rerseits wollen wir festhalten, dass aber das Völkerrecht das 
Referendumsrecht insofem beschränkt, als direkt anwendba-
res Völkerrecht gestützt auf den EWR-Vertrag durch das 
Referendum nicht aufgehoben werden kann. Insoweit hat 
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diese Bestimmung eine deklaratorische Wirkung. Ich gebe zu: 
Wir wollten dem zweiten Punkt eine konstitutive Wirkung bei-
messen, indem wir die Schubert-Praxis abstellen wollten, 
denn die Schubert-Praxis ist gerade im Eurolex-Bereich eine 
gefährliche Angelegenheit 
Im Rahmen der ständerätlichen Kommission - ich kann das 
hier sagen hatte ich seinerzeit einen Antrag gestellt, der den 
Anforderungen von Herrn Schiesser eher genügen würde. 
Dieser lautete damals: «Bund und Kantone sorgen dafür, dass 
das EWR-Abkommen verwirklicht und entgegenstehendes 
Landesrecht nicht angewendet wird" Wir hätten uns erstens 
auf den EWR beschränkt; damit wären wir im Rahmen dieses 
Beschlusses geblieben. Zweitens wäre die Frage, wie man die 
konstitutive Wirkung dieses Absatzes ausgestaltet hätte, auf-
grund der Formulierung "Bund und Kantone sorgen dafür" 
möglicherweise via Gesetz auszuführen gewesen. Auf alle 
Fälle hätte es nicht dieses Schreckbildes bedurft, das herauf-
beschworen wird, nämlich irgendein Gemeindepräsident 
oder irgendein Bezirksrichter messe dann das eidgenössi-
sche Recht am VÖlkerrecht 
Ich bin allerdings der Auffassung, dass die Grundidee, die der 
Herr Kommissionspräsident aufgezeigt hat, richtig ist Wir kön-
nen der alten Fassung nachtrauern, soviel wir wollen; im Rah-
men eines doch eher gruppendynamischen Prozesses im Na-
tionalrat ist das herausgekommen, was jetzt hier vorliegt Man 
kann damit leben, denn eines, was Herr Sch/esser gesagt hat, 
stimmt nicht: Er muss wohl zur Kenntnis nehmen, dass wir weit 
und breit nicht die einzigen sind, die eine solche Verfassungs-
bestimmung kennen. 
Ich darf Ihnen zitieren, was z. B. Norwegen sagt: «Die Bestim-
mungen im Hauptteil des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum sollen als norwegisches Recht gei-
ten.» Es gibt die Bestimmung von Schweden: «Die Bestim-
mungen in diesem und in jedem anderen Gesetz, welche zur 
Erfüllung der schwedischen Verpflichtungen aus dem EWR-
Abkommen erlassen worden sind, sollen in ihrer Anwendung 
nicht durch Bestimmungen in anderen Gesetzen beeinträch-
tigt werden.» 
Dazu sagt Herr Danioth, dass das Staaten seien, die das Völ-
kerrecht ausdrücklich in ihre eigene Gesetzgebung übertra-
gen müssen. Das ist nicht unser System. Es gibt aber Staaten, 
die unserem System folgen und trotzdem solche Artikel 
haben. 
Ich verweise auf die Niederlande: «Les dispositions legales en 
vigueur dans le Royaume ne sont pas appliquees si leur appli-
cation n'est pas compatible avec des dispositions de traites ou 
de decisions d'organisations de droit international public qui 
engagent chacun.» 
Die Italiener sagen in Artikel 10 ihrer Verfassung: «L'ordina-
mento giuridico italiano si conforma alle norme dei diritto inter-
nazionale genera1mente riconosciuto.» 
Die Amerikaner sagen in Artikel 6 Absatz 2 ihrer Verfassung: 
«The Gonstitution, and the laws of the United States which 
shall be made in pursuance thereof; and alt treaties made, or 
which shall be made, under the authority of the United States, 
shall be the supreme law ofthe land; .... )} 
Es soll mir keiner kommen und sagen, wir seien die 
die nun dieser ganzen Geschichte als die letzten im Zug 
umfahrenl Wir haben durchaus Vorgänger; wir sind keines-
wegs päpstlicher als der Papst, wir sind keineswegs jene, die 
wieder einmal genauer als andere sind. 
Daher bin ich der Auffassung, dass wir um der intellektuellen 
Redlichkeit willen Absatz 4 beibehalten müssen, einerseits um 
die deklaratorische Wirkung an das Volk heranzubringen, an-
derseits auch, um die Schubert-Praxis in einem klaren Ent-
scheid aufzuheben. 
Die Schubert-Praxis wird uns noch grosse Probleme bringen. 
Die Schubert-Praxis wird heute als eine zur Auf-

der von Artikel 13 Bundesverfas-
Entscheide des Volkes 

<:rr,,,,,r,., des Parlamentes, die durch des Refe~ 
rendums zum Entscheid des Volkes geworden sind und frühe-
rem Staatsvertragsrecht bewusst und willentliCh widerspre-
chen, kommen nicht unter die Fuchtel des sondern 
bleiben als souveräner Akt des Volkes anerkannt 

Die Achtung vor dem Volk: Okay, damit bin ich einverstanden. 
Aber: Sie ersetzen - ich sage das pointiert und bösartig - mit 
der Schubert-Praxis den Richter durch den Diplomaten bzw. 
durch den Bundesrat Sie können wählen, was das Bessere 
ist! 
Was ist in Graubünden passiert? In Graubünden hat die Lex 
Friedrich einem alten Staatsvertrag mit Italien widersprochen, 
und das Bundesgericht hat entsChieden: Wir respektieren die 
Lex Friedrich als Volkswille, die Lex Friedrich soll durchgesetzt 
werden, auch gegen den Staatsvertrag. 
Wenn man diese Praxis durchgezogen hätte, hätte ich nichts 
dagegen gehabt Aber die Diplomaten sind gekommen und 
haben dem Bundesrat gesagt, was er zu tun hat: Das Völker-
recht geht vor, nicht das Landesrecht! Richterrecht, okay, Re-
spektierung des Volkswillens. Aber wenn diejenigen, die uns 
die Schubert-Praxis als Positivum verkaufen, auch die sind, 
die sie aus machtpolitischem Kalkül wieder umstossen wollen, 
bin ich der Auffassung: Ueber einen Richter als einen Diplo-
maten, sogar noch lieber als einen Bundesrat! 
Deshalb: Brechen Sie dieses Spiel ab es verwirrt -, und 
stimmen Sie dem Nationalrat zu! 

Frick: Die heutige Diskussion und die Ausführungen des 
Kommissionspräsidenten zeigen, dass dieser Artikel 20 Ab-
satz 4 der Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung 
eine noch grössere Bedeutung hat, ais wir in der Kommission 
angenommen haben. Es ist erst heute klargeworden - Kom-
missionspräsident Rhinow hat es ausgeführt -, dass Absatz 4 
für alles Völkerrecht gilt und nicht nur im Zusammenhang mit 
dem EWR-Abkommen und den geltenden Rechtssätzen der 
EG. So bin ich in meiner Haltung bestärkt worden, dass Ab-
satz 4 in dieser Form nicht angenommen werden kann. 
Es gilt das als Vorbemerkung wohl von seiten der Schweiz 
zu garantieren, dass das Völkerrecht im EWR-Rahmen Vor-
rang hat Wir haben das berühmte Protokoll 35, das die 
Schweiz wie alle Abkommensstaaten verpflichtet, den Vorrang 
des EWR-Rechts zu respektieren und ihm zum Durchbruch zu 
verhelfen, Wir haben deshalb vor den Sommerferien in der 
Staatspolitischen Kommission unsere Grundsätze, welche 
vom Nationalrat übernommen wurden, in zwei Sätzen for-
muliert: 
1. das nachträgliche Referendum gilt; 
2. der Grundsatz des Völkerrechts bleibt vorbehalten. 
Wir sind damals von einer Formulierung im Sinne von Herrn 
Garlo Schmid ausgegangen: «Bund und Kantone sorgen da-
für, dass dieser Grundsatz verwirklicht wird.» Das ist ein klarer 
Auftrag an die Gesetzgebung. Was aber schliesslich nach ei~ 
nem Machtspiel zwischen zwei nationalrätlichen Kommissio-
nen - der Aussenpolitischen und der Staatspolitischen her-
ausgekommen ist, ist nicht, was wir wollen. 
Absatz 4 bringt heute zwei neue Elemente: erstens das Ende 
der sogenannten Schubert-Praxis in allen Bereichen; und 
zweitens eine Aufforderung an alle rechtsetzenden und rechts-
anwendenden Organe, das EWR-Recht im Vorrang durchzu-
setzen. Was heisst das? . 
1. Zuerst zur Schubert-Praxis - Herr Schmid Garfo hat sie er-
läutert Mit Absatz 4 ändern wir das Verhältnis zu Artikel 13 
der Bundesverfassung, wie es bis heute gegolten hat Das 
Bundesgericht hat erkannt, dass im Zweifelsfall nachträgliche 
Entscheide des Volkes einem alten völkerrechtlichen Vertrag 
vorgehen. Das kehren wir heute um - und das, ohne für ei-
nen solch bedeutenden Entscheid den Willen des Volkes zu 
ergründen, ohne das übliche Verfahren durchzuführen! Bis 
heute hat in der Schweiz immer noch gegolten, dass die 
letzte Instanz das Volk ist und sein Entscheid im Zweifelsfall 
jenem des Richters vorgeht Das heben wir auf! Allerdings 
wird die Schubert-Praxis im EWR-Recht keine grosse Rolle 

weil es neues Recht ist und man sich in den 
sten Jahren nicht darauf berufen kann, wie es im Bündner-
land ist, dass alter aus dem 
19. vor der Lex Friedrich Vorrang soll. 
Aber es ist fraglich, ob wir einen so fundamentalen Grund-
satz, wie ihn Artikel 113 BV darstellt und die Urteile des Bun-
desgerichtes angewandt haben, für die gesamte Rechtsord-
nung umkehren sollten. 
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Z Sodann normieren wir in Absatz 4 einen klaren Auftrag: Alle 
rechtsetzenden und rechtsanwendenden Organe müssen 
den Vorrang des EWR-Rechtes durchsetzen. Was heisst das 
im Klartext? Rechtsanwendende Organe sind alle Verwal-
tungssteIlen; grundsätzlich hat jeder Beamte auf jeder Stufe-
Gemeinde, Kanton und Bund - nach dem Wortlaut und nach 
dem Sinn dieses Artikels danach zu suchen (man fordert ihn 
direkt dazu auf), ob irgendwo EWR-Recht durch ein Bundes-
gesetz verletzt wird. Bis heute war dies, was das Bundesrecht 
betraf, höchstens dem Bundesgericht vorbehalten. Wir setzen 
also - Herr Rhinow hat gesagt: für das gesamte Völkerrecht-
eine Kompetenz an alle Gerichte jeder Stufe, an alle Beamten 
jeder Stufe, das Bundesrecht auf die EWR-Verträglichkeit hin 
zu überprüfen. Das geht mir einfach zu weit Ohne dass nach 
EWR-Recht hierzu eine Notwendigkeit bestünde, fügen wir et-
was ein, was es nicht braucht 
Ich möchte auf eine Aussage von Herrn Rhinow eingehen: Er 
wehrt sich dagegen, dass wir eine Differenz zum Nationalrat 
schaffen. Aber ich bin immer noch überzeugt, dass das Zwei-
kammersystem uns verpflichtet, eine Lösung zu suchen, die 
besser ist als eine schlechte des Nationalrates. Auch die befür-
wortenden Vorredner haben gesagt, dass Absatz 4 unbefriedi-
gend sei Also ist es doch unsere Aufgabe, eine bessere Lö· 
sung zu suchenl 
Zur Frage, ob wir streichen oder den Eventualantrag Schi es-
ser gutheissen sollen: Persönlich gefällt mir der Eventualan-
trag Schiesser besser, und zwar aus einem einfachen Grund: 
Das EWR-Recht verpflichtet uns, den Vorrang des Völker-
rechts zu garantieren. Also normieren wir es auch deklarato-
risch - aber nur für den EWR-Bereich als Absatz 4; das ist 
korrekt und entspricht den Juli-Berichten der Staatspoliti-
schen Kommission. 
Aus diesem Grunde bitte ich Sie in erster Linie den Eventualan-
trag gutzuheissen. Der Streichungsantrag (Hauptantrag) al-
lein schafft wiederum Probleme und lässt Fragen offen, die ich 
nicht in dieser Form offenlassen möchte. 

Gadient: Der Grundsatz, dass das Völkerrecht Vorrang vor 
dem Landesrecht hat, wird in diesem Lande allgemein aner-
kannt, wie das dargelegt worden ist Die Aufnahme einer aus-
drücklichen Bestimmung, die diesen Vorrang festhält, er-
scheint apriori kaum gerechtfertigt Eine solche Regelung 
kann nolens volens die unerwünschte Nebenwirkung haben, 
dass die Anwendbarkeit dieses allgemeinen Grundsatzes in 
anderen Bereichen e contrario in Frage gestellt werden 
könnte. Gerade darin zeigt sich eine erste Problematik einer 
solchen Sonderbestimmung im EWR-Bundesbeschluss. 
Die gegenteilige Auffassung, die wir soeben erläutert erhiel-
ten, vermag mich persönlich nicht zu überzeugen. Der Bun-
desrat hat deshalb in der ursprünglichen Fassung seines Vor-
schlages davon abgesehen, einen Vorbehalt aufzunehmen. 
Inzwischen ist allerdings die Möglichkeit eines mit dem modifi-
zierten Dringlichkeitsverfahren verbundenen Referendums 
vorgesehen. Doch meine ich nicht, dass der Vorbehalt damit 
an Rechtfertigung gewonnen hätte. Gewährung des nachträg-
lichen Referendums und Vorrang des Völkerrechtes bildeten 
stets eine Einheit, das ist zutreffend. Aber das n"""hf'ri'ir,!irn", 
Referendum, das ist unter dieser Optik zu würdigen, kann un-
mittelbar anwendbares EWR-Recht nicht ausser Kraft setzen. 
Ernst zu nehmen wäre ein Vorbehalt auf jeden Fall, denn der 
Bundesrat ist offensichtlich nicht gewillt, ihn nur als Dekla-
mation interpretiert zu wissen; das ist heute eindeutig gesagt 
worden. 
Der Beschluss des Nationalrates umschreibt und definiert den 
Vorbehalt, indem alle rechtsetzenden und rechtsanwenden-
den Organe explizit zu dessen Beachtung verpflichtet werder.. 
Bis anhin hat die Rechtsprechung des Bundesgerichtes - ich 
attestiere durchaus, dass sie vom des 
Völkerrechts und basiert diesen 
satz dennoch indem unser oberstes Gericht bei 
Konflikten zwischen Völkerrecht und Gesetzesrecht 
bis gestützt auf Artikel 113 Absatz 3 der Bundesverfas-
sung. dem Gesetzesrecht den Vorrang gegeben hat 
wenn es annehmen konnte, dass der Gesetzgeber internatio-
nale Verpflichtungen wissentlich und willentlich nicht beachtet 
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hat. Gerade das war natürliCh auch beim von Herrn Schmid 
zitierten Bündner Beispiel der Falt 
Das Beispiel ist meines Erachtens unpassend und dient nicht 
als Stütze seiner Argumentation. Das Bundesgericht hat sich 
geweigert, die Lex Friedrich als obsolet zu betrachten und ei-
nem aus dem letzten Jahrhundert stammenden Konsularver-
trag mit Italien den Vorrang zu geben. Das war durchaus legi-
tim und zeigt, wie notwendig ein solcher Spielraum sein kann. 
Wenn der Bundesrat nachher auf eine diplomatische Interven-
tion Italiens hin intervenierte und den Kanton Graubünden ver-
anlasste, vom Vollzug abzusehen, dann geschah das aus ver-
meintlicher Staatsräson und aus politischen Erwägungen. 
Deswegen verdient das Bundesgericht mit seiner Praxis in der 
Tat keinen Tadel. 
Uebrigens war die italienische Diplomatie vorstellig gewor-
den. Herr Schmid hat freundlicherweise von den Diplomaten 
gesprochen. Ich zweifle nicht an den diplomatischen Qualitä-
ten unseres Bundesrates, aber er hat als Bundesrat ge-
handelt 
Der unbedingte Vorrang des Völkerrechts mag zwingend sein, 
wenn die internationale Friedensordnung oder zwingendes 
Völkerrecht zur Diskussion stehen. Das Prinzip erscheint in-
dessen überspitzt und fragwürdig, wenn zum Beispiel eine 
profane Administrativnorm einem fundamentalen, eminent de-
mokratisch ausgewiesenen landesrechtlichen Anliegen vor-
gehen soll. Die sogenannte Schubert-Praxis und Artikel 113 
Absatz 3 BV haben dem bis anhin vorgebeugt, weil damit bei 
aller grundsätzlichen Anerkennung des Vorranges ausnahms-
weise dennoch grundlegende Anliegen landes interner Art be-
rücksichtigt werden konnten. Darüber mag man streiten; die 
Gelehrten sind offenbar weitgehend der Meinung, dass man 
die Schubert-Praxis verlassen sollte, wie uns das heute mitge-
teilt worden ist - so weit, so gut. Aber ich teile die Auffassung 
der Herren Schiesser und Frick, wonach eine solche Grund-
satzfrage nicht auf dem Nebengeleise der EWR-Revision einer 
Lösung zugeführt werden, sondern Gegenstand einer separa-
ten Vorlage bilden soll. Bevor die in der Praxis bewährte Hand-
habung des Vorranges über Bord geworfen wird, muss eine 
gründliche und umfassende Klärung der Voraussetzungen 
und Auswirkungen einer Aenderung erfolgen. 
Die allenfalls angezeigte Lösung müsste in der Folge im Be-
darfsfalle meines Erachtens zu einer Revision des Artikels 113 
der Bundesverfassung führen. Wahrlich, Artikel 20 Absatz 4 ist 
keine Musterlösung! Es ist vom Kommissionspräsidenten so-
dann attestiert worden, dass heute keine bessere, konsensfä-
hige Lösung gefunden werden konnte; auch das mag sein. 
Aber ich stelle fest, dass eine EWR-bedingte Notwendigkeit 
zur Korrektur nicht besteht, und wir verfolgen ja generell die li
nie, mit der Revision nur so weit zu gehen, als dies durch den 
EWR-Vertrag zwingend ist. 
Aus all diesen Gründen liegt meines Erachtens der konse-
quente Streichungsantrag Schiesser richtig. Der Vorbehalt im 
Sinne des Eventualantrages wäre höchstens dann zu rechtfer-
tigen, wenn er allein als Deklamation im Sinne der Begrün-
dung von Herrn Schiesser zu verstehen wäre. Aus der Begrün-
dung und dem Votum des Herrn KommiSSionspräsidenten zur 
ersten Aussage geht hervor, dass er die Auffassung teilt, diese 
Bestimmung habe rein deklamatorischen Charakter. Dies 
müsste aber im Protokoll gebührend zum Ausdruck kommen, 
damit in der Folge kein Handlungszwang entsteht. 
Unter den gegebenen Voraussetzungen ist es jedoch ohne 
Zweifel richtiger, dem Streichungsantrag zuzustimmen. 

Cavelty, Berichterstatter der APK: Die Aussenpolitische Kom-
mission hat sich mit der Problematik von Artikel 20 Absatz 4 
der Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung eben-
falls befasst, und sie hat der Kommission 

Bedenken der des Nationalra-
tes klar zum Diese Formulierung 
wie wiederholt gesagt wurde - die Gefahr einer Verlagerung 
der Gewalten mit sich, indem die Gerichte und die Verwaltung 
im Einzelfall der gesetzgebenden Gewalt und dem Gesetz 
übergeordnet werden. Ob wir ein Gesetz erlassen oder nicht, 
spielt gar keine grosse Rolle mehr. Denn gemäss der Formu-
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lierung des Nationalrates sind die rechtsetzenden und die 
rechtsanwendenden Organe ermächtigt und geradezu aufge-
rufen, im Einzelfall Völkerrecht dem bestehenden Recht voran-
zusetzen. 
Gesetze, selbst solche, die wir im Referendum angenommen 
haben, werden demnach für die Gerichte und für die Verwal-
tung praktisch unverbindlich. Wenn ein Beamter oder ein 
Richter eine Norm des Völkerrechts entdeckt, die dem Gesetz 
vermeintlich oder tatsächlich widerspricht, kann er diese an-
wenden. 
Qiese Situation ist eigentlich geschaffen und soweit ver-
stehe ich es - mit Blick auf das Eurolex-Programm und das 
nachträgliche Referendum Schwierig wird es aber, wenn 
diese Norm über das bestehende Eurolex-Programm hinaus 
für alle künftigen Fälle generalisiert wird. Herr Rhinow hat 
ausdrücklich bestätigt, dass das die Meinung sein soll. Herr 
Schiesser hat mit Recht diesen Punkt als den schwierigsten 
bezeichnet 
Die StaatspolitiSChe Kommission hatte einmütig beschlossen, 
die Bedenken der Aussenpolitischen Kommission weiterzulei-
ten und Sie zu bitten, aus diesem Absatz 4 eine bloss deklara-
torisehe, nicht konstitutive Bestimmung zu machen. Herr Rhi-
now hat das einigermassen gemacht, allerdings mit dem bela-
stenden Zusatz, dass das für alle Fälle gelte, nicht nur für das 
Eurolex-Programm. Und das ist für mich zu wenig. 
Herr Bundesrat Koller ist noch weiter gegangen und hat eine 
Zweiteilung ein und desselben Absatzes zur Diskussion ge-
steilt Einerseits soll dieser Absatz zwar deklaratorisch sein, 
andererseits aber doch wieder konstitutiv. Mir scheint diese 
Zweiteilung sehr akademisch und für eine Verfassungsbestim-
mung sehr schwierig zu sein. 
Die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, werden zahl-
reich sein. Angesichts dieser Situation und des Janus-Gesich-
tes, das die Verfassungsbestimmung nun bekommen soll 
solche Bestimmungen sollte man nicht haben -, muss doch 
Klarheit geschaffen werden. Dies ist nur möglich, indem wir 
dem Antrag Schiesser auf Streichung zustimmen oder dann 
zumindest eine rein deklaratorische Formulierung, wie Herr 
Schiesser sie als Eventualantrag eingebracht hat, beschlies-
sen. So entsteht zumindest eine Differenz zum Nationalrat, 
und es besteht mindestens die Gelegenheit zu einer vertieften 
Aussprache und zu einem vertieften Studium dieses enorm 
wichtigen Problems. 
Natürlich ist es unangenehm, jetzt eine Differenz zu schaffen. 
Aber wir haben noch zwei Wochen Zeit, diese auszudiskutie-
ren. In dieser Diskussion werden wir auch bedenken kön nen 
was Herr Schmid Garlo erwähnt hat -, welche diesbezüglichen 
Regelungen andere Staaten haben. Herr Schmid Garlo hat 
drei Staaten aufgezählt und deren entsprechende Verfas-
sungsbestimmungen wörtlich zitiert Wohlweislich hat er an-
dere Staaten, die solche Normen nicht haben, nicht genannt, 
beispielsweise Grossbritannien und Schweden, die das wie 
wir meinen ausdrucklieh auch nicht wollen. In dieser Diskus-
sion werden wir Gelegenheit haben, Rechtsvergleiche anzu-
stellen. 
Wir können dann auch den Fall Graubünden näher unter die 
Lupe nehmen, den Herr Schmid Gaffo erwähnt hat, und die 
Ueberlegung machen, ob wir lieber den Bundesrat oder das 
Bundesgericht als oberste Instanz haben wollen. Ich selber 
würde sagen: Für die Gesetzgebung müssen, solange die 
Verfassung so ist, wie sie ist, Parlament und Volk zuständig 
sein. Aber gerade diese beiden Instanzen kommen in dieser 
ganzen Angelegenheit zu kurz, wenn wir die Formulierung ge-
mäss Beschluss des Nationalrates tale quale übernehmen. 
Es ist meines Erachtens besser, jetzt noch zu versuchen, diese 
Hypothek auszumerzen, und es ist eine Hypothek für diese 
Bestimmung! Eine Hypothek übrigens, die der Schweizeri-
sche Bauernverband beispielsweise als betrach-
tet Schweizerische Bauernverband 

des 
zu viele im Verhältnis zum und ge-

rade das möchte auch der Schweizerische Bauemverband 
Gründen vermeiden. 

eindringlich, dem Antrag Schiesserzuzustimmen. 

Ordnungsantrag - Motion d'ordre 

Zimmerli: Ich muss sagen, dass die Diskussion anfängt, mir 
unheimlich zu werden, wenn ich die Voten höre, die einen ge-
wissen fundamentalistischen Zug annehmen. Es scheint mir, 
dass wir gut daran täten, aufgrund eines Vermittlungsantra-
ges, den ich einreichen möchte, noch einmal in Kenntnis eines 
neuen Textes zu diskutieren. Es sind gegen alle bisherigen 
Formulierungen Einwendungen vorgebracht worden, die wir 
ernst nehmen sollten, vor allem auch aus staatspoJitischen 
Gründen und mit Blick auf die bevorstehende Volksabstim-
mung, 
Ich beantrage Ihnen hier, die Debatte zu Artikel 20 zu unterbre-
chen, zu Artikel 21 überzugehen und auf Artikel 20 zurückzu-
kommen, wenn mein Antrag schriftlich vorliegt, damit ich ihn 
begründen kann, 

Rhinow, BeriChterstatter der SPK: Das Verfahren ist etwas un-
gewöhnlich, Wir sollten einem Ordnungsantrag auf Verschie-
bung wegen eines Antrages, den wir nicht kennen, stattgeben, 
Ich möchte als Kommissionspräsident einen solchen Antrag 
in der Kommission besprechen können. Persönlich wehre ich 
mich nicht gegen bessere Ideen, aber ich hätte etwas Hem-
mungen, jetzt die Verhandlungen einfach pauschal auszuset-
zen, auf das Risiko hin, dass dann noch zusätzliche Vor-
schläge kommen. 

Präsidentin: Ich gebe Herrn Zimmerli noch einmal das Wort, 
damit er den Inhalt seines Antrages mindestens mündlich mit-
teilen kann, bevor wir über den Ordnungsantrag entscheiden. 

Zimmerli: Ich finde es auch etwas ungewöhnlich. Natürlich ist 
die Kommission im Recht, wenn sie der Meinung ist, über 
neue Anträge müsse in der Kommission diskutiert werden, 
d. h., sie müsse das Geschäft für kurze Zeit zurücknehmen 
können, um es noch einmal ins Plenum zu bringen. 
Aber ich will nicht Verstecken spielen. Ich sage ihnen gerne, 
was mir ein vernünftiges Ergebnis der heutigen Debatte 
schiene: nämlich, dass wir in erster Linie dafür sorgen, dass 
das Bundesgericht die Schubert-Praxis im Zusammenhang 
mit dem EWR aufgibt Das hat für mich absolute Priorität 
Zweitens: Für mich hat Priorität, dass wir die Vorlage nicht mit 
einem falsch verstandenen allgemeinen Vorbehalt des Völker-
rechts belasten, weil hier offenbar Missverständnisse im Ent-
stehen sind. 
Deshalb geht mein Antrag dahin, in der Uebergangsbestim-
mung vorzusehen, dass das unmittelbar anwendbare EWR-
Recht in jedem Fall vorgeht Damit haben wir den Konnex mit 
der Vorlage. Es schiene mir, dass man auf dieser Basis das 
Zwischenziel erreichen könnte, das der Bundesrat anstrebt 
und das offenbar in diesem Saal-wenn ich das richtig spüre-
die Mehrheit auch erreichen möchte. 
Denn wenn Sie diesen Absatz einfach streichen, kommt es 
nach der heutigen Diskussion zu Missverständnissen, und die 
möchte ich um jeden Preis vermeiden. 
Frau Präsidentin, ich darf ja meinen Antrag nicht begrJnden, 
deshalb möchte ich aufhören. 

Rhinow, Berichterstatter der SPK: Dann stelle ich den Antrag, 
dass angesichts der heiklen Materie das Geschäft an die Kom-
mission zurückgewiesen wird. Wir werden gerne Herrn Zim-
merli einladen, uns seinen Antrag vorzustellen. Es wäre nicht 
klug, einfach auszustellen und dann in der allgemeinen De-
batte weiterzufahren, sondern die Kommission soll die Ange-
legenheit nochmals seriös prüfen. 

Präsidentin: Ich mache darauf aufmerksam, dass wir zu Arti· 
kel 20 Absatz 4 noch den Schiesser haben: Bis 

worden, 

Bundesrat Koller: ich 
sächlich dass 
Es ist so, Vorrang ist; 
aber das ist gar nicht die Frage. Das gab es eigentlich nur im 
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letzten Jahrhundert, dass man nicht für den Vorrang des Völ-
kerrechts war. 
Aber das Problem, das sich sowohl in bezug auf das Referen-
dum als auch in bezug auf unsere Gerichte stellt, ist, was dann 
gilt, wenn ein Widerspruch zwischen unmittelbar anwendba-
rem EWR-Recht und einem späteren nationalen Erlass be-
steht Diese Frage müssen wir entscheiden. 
Herr Zimmer!i: Nach erstem Anhören Ihres Vorschlags scheint 
er mir durchaus ein möglicher Ausweg zu sein. Es geht hier 
um eine staatspolitisch und völkerrechtlich derart zentrale 
Frage, dass wir uns wirklich keine "Pfuscharbeit" leisten 
können. 
Insofern würde ich es begrüssen, wenn die Beratung von Arti-
kel 20 ausgesetzt würde und dieser Artikel noch einmal in die 
Kommission zurückginge. Ich weiss, das ist etwas spät, aber 
das hat tatsächlich damit zu tun, dass in dieser sehr wichtigen 
Frage leider schon in der Bundesverwaltung ein Grabenkrieg 
zwischen Juristen stattgefunden hat und man dann nachher 
schon in den nationalrätlichen Kommissionen zu eher proble-
matischen Kompromissen gekommen ist. Diese Kompro-
misse, das muss ich sagen, sind eigentlich kaum mehr ge-
niessbar - deshalb jetzt auch das Malaise, das in Ihrer Diskus-
sion entstanden ist. 
Insofern würde ich es durchaus begrüssen, wenn so entschie-
denwürde. 

Präsidentin: Es liegen jetzt zwei Anträge zum weiteren Vorge-
hen vor. Der Ordnungsantrag Zimmerli verlangt, die Diskus-
sion bei Artikel 20 Absatz 4 zu unterbrechen, um einen neuen 
Antrag von Herrn Zimmerli zu Artikel 20 Absatz 4 austeilen zu 
lassen und ihn nachher zu diskutieren. Wir würden dann in der 
Zwischenzeit bei Artikel 21 mit der Diskussion weiterfahren. 
Für den Fall, dass dieser Ordnungsantrag angenommen wird, 
stellt sich noch die Frage, ob der neue Antrag von Herrn Zim-
merli zu Artikel 20 Absatz 4 zuerst in der Kommission behan-
delt werden soll. Herr Rhinow hat den entsprechenden Rück-
weisungsantrag gestellt Es ist dies der zweite Antrag, über 
den ich abstimmen lassen müsste. 

Zimmerli: Es hat keinen Sinn, das Verfahren zu komplizieren. 
Wenn Herr Rhinow bereit ist, in der Kommission über diesen 
Artikel 20 Absatz 4 - nur über diesen - nochmals zu diskutie-
ren, verlieren wir nur Zeit, wenn wir einen Zwischenschritt ein-
schalten und hier noch eine Debatte über einen Antrag führen, 
der dann in der Kommission ohnehin diskutiert werden kann. 
So gesehen schiene es mir richtig, den Antrag auf Diskussion 
meines auszuteilenden Antrags jetzt zugunsten des Rückwei-
sungsantrages von Herrn Rhinow zurückzuziehen, d h., die 
Frage in der Kommission noch einmal zu behandeln. Das 
möchte ich im Interesse der Beschleunigung der Angelegen-
heit gerne tun. 

Präsidentin: Herr Zimmerli hat seinen Ordnungsantrag zu-
gunsten des Rückweisungsantrages Rhinow zurückgezogen, 
wonach Artikel 20 Absatz 4 noch einmal in der Kommission 
behandelt werden soll. 

Verschoben - Renvoye 

Art. 21 (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Minderheit 
(Reymond, Frick) 
Der Bund respektiert bei der 

des EWR-Abkommens sowie bei 
Int,',..,r::.tlr,n die der 

Art. 21 (nouveau) 
Proposition de la commission 
Majorite 
Adherer cl la decision du Conseil national 

Minorite 
(Reymond, Frick) 
La Confederation veille aux competences des cantons et sau-
vegarde leurs inter€Hs lors de la mise en oeuvre .... ia pn:'lpara-
tion des decisions. (Biffer Je reste de la phrase) 

Rhinow, Berichterstatter der SPK: In Artikel 21 der Ueber-
gangsbestimmungen der Bundesverfassung werden die Mit-
wirkungsrechte der Kantone verankert, und zwar in doppelter 
Hinsicht: bei der Weiterentwicklung des EWR-Abkommens 
und bei allgemeinen Fragen der europäischen Integration. 
Schon heute haben Bund und Kantone in den Eurolex-Fragen 
im sogenannten Kontaktgremium zusammengearbeitet 
Artikel 21 soll sicherstellen, dass die Kantone bei der Durch-
führung und Fortbildung des EWR-Rechts rechtzeitig zu Ge-
hör kommen. Diese Garantie drängt sich nicht zuletzt deshalb 
auf, weil ein herkömmliches Vernehmlassungsverfahren oft 
aus zeitlichen Gründen entfallen dürfte. Vor allem aber ver-
langt die tendenzielle Schwächung der Stellung der Kantone-
ich betone: die tendenzielle Schwächung der Kantone - bei je-
der Form der Integration eine Sicherstellung der künftigen Zu-
sammenarbeit im Sinne unserer Bundesstaatlichkeit 
NamentliCh hat der Bund das ist nun der Inhalt dieser Be-
stimmung die Interessen der Kantone zu wahren, die Kan-
tone rechtzeitig und umfassend zu informieren, sie in geeigne-
ter Form anzuhören und sie bei der Vorbereitung von Ent-
scheidungen beizuziehen, soweit sie betroffen sind. 
Dies gilt sowohl für die Weiterentwicklung des EWR-Abkom-
mens als - hier liegt ein gewisser Einbruch in die Einheit der 
Materie respektive in die unmittelbare Notwendigkeit der Aen-
derung im Zusammenhang mit dem EWR-Abkommen vor -
auch für Fragen anderer Fälle europäischer Integration. Die 
Formulierung dieses Artikels ist nicht im Schosse der Räte ge-
boren worden, sondern geht auf den Antrag des Bundesrates 
zurück; dieser Antrag geht wiederum auf das erwähnte Kon-
taktgremium respektive die von diesem eingesetzte Koordina-
tionskommission zurück. 
Die Formulierung entspricht also dem Wunsch der Kantone, 
soweit er in institutioneller Form an den Bund herangetragen 
worden ist Der Präsident dieser Koordinationskommission, 
Herr alt Regierungsrat Kurt Jenny, hat dies vor der Staatspoliti-
schen Kommission des Nationalrates ausdrücklich bestätigt 
Die Kommission wie auch der Nationalrat hatten schon aus 
diesem Grund keinen Anlass, Aenderungen an dieser Bestim-
mung vorzunehmen. 
Nun geht diese Fassung einer Minderheit unserer Kommis-
sion zu wenig weit. Die Minderheit stützt sich bei ihrem Antrag 
auf Anliegen einiger weniger Kantonsregierungen ab, die im 
nachhinein Vorschläge unterbreitet haben, die nicht mit dem 
Vorschlag des Kontaktgremiums der Kantone übereinstim-
men. Die Kommissionsmehrheit hat diese Erweiterung abge-
lehnt; wir haben ausführlich darüber diskutiert. 
Massgeblich sind folgende Gründe: Es würde einer Umstür-
zung der verfassungsmässigen Kompetenzordnung gleich-
kommen, wenn der Bund in der Integrationspolitik grundsätz-
lich das möchte offenbar die Minderheit - die Zuständigkei-
ten der Kantone voll zu respektieren hätte; wenn der Bund also 
an die Kompetenzen der Kantone im innerstaatlichen Verhält~ 
nis gebunden wäre. Heute ist der Bund - und zwar seit Jahr-
zehnten befugt, Staatsverträge auch in Bereichen abzu-
schiiessen, die nach innerstaatlicher Kompetenzverteilung in 
kantonaler Hoheit liegen. 
Es mag sein, dass die Minderheit diese Konsequenz gar nicht 
wünscht, aber dann ist ihre Formulierung zwiespältig, unklar 
und interpretationsbedürftig. Denn wenn es heisst, es seien 
"die Kompetenzen der Kantone» zu respektieren, dann liegt es 
zumindest nahe - von der Formulierung, von der Verwendung 
des Begriffs der her -, es gehe hier um eine 

der im Bereich der Aus-
das aber dann wird 

dasselbe ausgesagt wie der von Bundesrat, Natio~ 
nalrat und der Mehrheit unserer Kt'lmrnic:c:inn 
Die Minderheit will schiiesslich den Bund auch dazu IIArntl."n-

ten, die Kantone vor allen Entscheidungen beizuziehen, nicht 
nur vor Entscheidungen, welche die Kantone betreffen. Auch 
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diese Bestimmung geht der Kommission zu weit Die Mitwir-
kung der Kantone ist generell über informale Einrichtungen im 
Vorverfahren der Gesetzgebung gewährleistet das spielt 
heute schon, etwa über die Direktorenkonferenzen, Vernehm-
lassungsverfahren usw, Aber sie wird erst recht gewährleistet 
über unseren Rat - den Ständerat - und über das Ständernehr 
bei Verfassungsänderungen und wichtigen Staatsverträgen, 
Ein zusätzlicher, verfassungsrechtlich institutionalisierter ge-
nereller Mitwirkungsanspruch erweckt deshalb grundsätzli-
che Bedenken, Er scheint irgendwie systemfremd und wäre 
im Rahmen einer Totalrevision der Bundesverfassung zu dis-
kutieren, Jedenfalls ist jetzt nicht der Moment - schon aus 
Gründen der Einheit der Materie nicht -, im Rahmen dieses 
EWR-Abkommens eine solche grundsätzliche Bestimmung 
quasi durch die Hintertüre einzuführen. 
Schliesslich möchte ich Sie daran erinnern, dass das effektive 
Gewicht der kantonalen Mitwirkung nicht von den Formulie-
rungen in der Bundesverfassung abhängt, sondern vom föde-
ralistischen Geist, in dem sich die Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Kantonen abwickelt 
In diesem Sinne möchte ich die Bundesbehörden auffordern, 
diesen föderalistischen Geist noch mehr als bisher walten zu 
lassen und auf die Sorgen und Nöte der Kantone mehr Ruck-
sicht zu nehmen. Wenn der Minderheitsantrag den Zweck 
hatte, dass wir als Standesvertreter diese Sorge hier zum Aus-
druck bringen und dem Bund ans Herz legen, mehr Rücksicht 
auf die Kantone zu nehmen, habe ich Verständnis dafür, Aber 
dafür braucht es kein neues Verfassungsrecht 

M. Reymond. porte-parole de la minorite: La proposition de la 
minorite de Ja commission a ete rejetee par 5 voix contre 2, 
c'est dire que la commission etait loin d'etre complete et 
me me pas «majoritaire dans sa majorite», puisque nous som-
mes treize. Je precise que la proposition faite ici par la minorite 
a ete simplement presentee au plenum du Conseil national, 
sans que la commission de celui-ci en ait discute, et elle a re-
cueilli devant le plenum 53 voix contre 74 ä la proposition de la 
majorite. 
Avec le Traite sur I'Espace economique europeen se pose en 
effet la question de la participation des cantons dans I'elabora-
tion future du droit de I'EEE Loin de nous, et loin de moi, I'idee 
que la politique etrangere puisse etre du ressort des cantons, 
La politique etrangere est et doit rester du seul ressort de la 
Confederation. 
Dans son message relatif ä l'Accord sur I'Espace economique 
europeen, le Conseil f€~deral precise bien que la notion d'inte-
ret des cantons doit etre comprise dans un sens tres large. Je 
eite la page 91, derniere phrase du deuxieme alinea: «prendre 
en consideration les competences cantonales». La proposi-
tion de minorite qui vous est faite n' a donc rien de machiaveli-
que, Elle reprend simplement ce terme de competences sur 
lesquelles la Confederation devrait veiller. Je voudrais donner 
quatre arguments ä I'appui de cette proposition. 
Premierement, cette proposition va moins loin que ne I'aurait 
souhaite au depart le Groupe de contact Confederation~can
tons. Oe meme, elle a I'appui de plusieurs gouvernements 
cantonaux ainsi que de la Fondation pour la collaboration 
confederale. 
Deuxiemement, nos institutions politiques suisses so nt mar-
quees notamment par I'article 3 de la Constitution federale en 
vertu duquel ce sont les cantons qui deleguent des pouvoirs ä 
la Confederation. Or, avec l'Espace economique europeen, 
l'Etat central traitera aussi de dispositions qui, dans notre or-
dre juridique et constitutionnel, sont et resteront du ressort des 
cantons. Certes, c'est la Confederation qui negociera, et le 
Conseil federal saura veiller, fen suis persuade, ä la sauve-
garde de leurs interets, Cependant, la minorite souhaite qu'i1 
sauvegarde aussi leurs Paur cala, est neces~ 
saire soit donnee aux afin 

Ja et la forma-
En d'autres termes, 

la 

Le troisieme argument est de nature plus politique, Chacun 
s'accorde ä reconnaitre et ä deplorer un certain deficit de l'Eu-
raps en devenir, en ce qui concerne aussi bien la democratie 
que le federalisme. Le vote recent des Fram;ais sur Maastricht 
a lui aussi revele le fasse qui existe entre le peuple et les re-
gions d'une part, et les eurocrates d'autre part. Des lors, le fait 
de demander ä la Confederation de veiller aussi aux compe-
tences des cantons aura;t I'avantage de faire partager ä un ni-
veau plus proche du peuple et de la Suisse profonde "ensem-
ble des problemes et du dispositif de rapprochement de la 
Suisse avec I'Europe. 
En veillant simplement aux competences constitutionnelles 
des cantons, la Suisse cancretisera dans les faits et dans l'Eu-
rope I'orientatlon que chacun souhaite vOlr se dessiner en fa-
veur d'une decentralisation et d'une democratisation des insti-
tut/ons de Bruxelles, qui, tout comme le Traite EEE, sont en ef-
fet souvent ressenties chez nous comme tres eloignees du 
peuple. 
Enfln, quatrieme et dernler argument, j'attire votre attention sur 
le fait que notre proposition a ete consciemment voulue tres 
moderee, en ce sens que, contrairement a d'autres proposi-
tions faites au Groupe de contact Confederation-cantons, elle 
n'implique pas du tout la participation des cantons ä la phase 
de negociation, mais seulement au stade de la formation du 
mandat de negociation de teile sorte que, selon la repartition 
des competences, seule la Confederation negocie, les can-
tons n'etant pas partie ä cette negociation mais simples parti-
cipants ä la formation du mandat 
En conclusion, je voudrais encore relever I'element suivant 
Les debats sur I'Espace economique europeen, aux Cham-
bres federales et dans I'opinion, ainsi que les sondages prou~ 
vent qu'il y aurait apparemment molns de reticence ou moins 
d' opposition au projet, et peut~etre une plus grande confiance, 
en Suisse romande qu'en Suisse alemanique, Oe I'avis d'un 
certain nombre d'observateurs, cela provient du fait que, mi-
nOfitaires en SUisse, les welches sont peut-etre mieux prepa-
res ä des decisions OU, s'ils so nt seuls, ils ne peuvent jamais 
etre majoritaires, C'estpour cela que leur attachement au fe-
deralisme et aux competences cantonal.~s constitue, pour une 
Suisse integree dans I'Espace economique europeen, un ele-
ment essentiel de ce qui fait son caractere, son genie et sa sou-
verainete. 
C'est dans cet esprit que je vous recommande de soutenir la 
minorite de la commission, dont la proposition est de nature cl: 
conforter, en faveur du oui ä I'EEE, un certain nombre de ci-
toyennes et de citoyens aujourd'hui encore mefiants quant au 
sort reserve aux competences cantonales dans cet important 
et historique dossier. 

Frick: Der ausführlichen und fast abschliessenden Begrün-
dung von Herrn Reymond möchte ich nur einen Punkt bei-
fügen, 
Der wesentliche Unterschied, den der Antrag der Minderheit 
bringt, ist der, dass wir die Minderheit - den Bund verpflich-
ten wollen, die Kompetenzen der Kantone zu respektieren, 
Der Herr Kommissionspräsident hat gesagt, das würde zu ei-
ner starren Festschreibung der heutigen Kompetenzordnung 
in aeternitatem führen, man könnte sie künftig nicht mehr ver-
ändern. Wir wollen aber ausdrücklich sagen: Die Kompe-
tenzen der Kantone sind zu respektieren, aber nicht zu zemen-
tieren, Sie können durchaus verändert werden, auch im Rah-
men des Völkerrechts oder durch die Bundesgesetzgebung; 
da sind wir offen. 
Aber der Anlass, warum viele Kantone diese Formulierung 
wollen, ist eben der Umstand, dass im Rahmen des Kontakt-
gremiums und im Rahmen von anderen Bundesvorlagen in 
der letzten Zeit vieles nicht rund gelaufen ist; dass die Kantone 
ihre Interessen und Kompetenzen nicht respektiert sahen, 

darum es uns, nur darum, einen 
zent setzen: bitte die unserer 
Kantone! Wir haben ein evidentes Interesse daran, dass 
sere bundesstaatliche Struktur weiterbesteht und nicht ein-
fach stillschweigend durch Staatsverträge, ohne dass die Kan-
tone angehört werden, ausgehöhlt wird. Es geht uns also nur 
darum, einen Akzent zu setzen, 
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Ich sage noch kurz etwas zu einem Brief, den verschiedene 
Kantonsregierungen an ihre Ständeräte geschrieben haben 
und der offensichtlich Verwirrung ausgelöst hat Die Kantone 
haben geschrieben, dass ihre Kompetenzen und Interessen 
auf dem Spiel stünden, weil diese von einem Teil der stände-
rätlichen KommiSSion bestritten würden. Dieser Brief wurde al-
lerdings vor der Sitzung der Kommission geschrieben. Es 
muss sich um falsche Informationen, allenfalls um Fehlinter-
pretationen nationalrätlicher Beschlüsse handeln. Rückfragen 
- mindestens in meinem Kanton haben ergeben, dass der 
Regierungsrat die Minderheitsfassung annehmen will. Andere 
Kantone - ich glaube Nidwalden - haben ausdrücklich ge-
schrieben, dass sie das wünschen. Es geht vielen Kantonen 
um die Unterstützung des Minderheitsantrages. 

Büttiker: Ich möchte dort weiterfahren, wo Herr Frick aufge-
hörthat. 
1. Es hat sich in der Zwischenzeit gezeigt, dass einige Kan-
tone dazu gehört auch mein Kanton, der Landammann hat 
mir das ausdrücklich gesagt nicht damit einverstanden wa-
ren, wie die Sache im Kontaktgremium ablief. Es sind einige 
Ungereimtheiten passiert, und unter Zeitdruck ist eine Lösung 
zustande gekommen, die ein Grossteil der Kantone nicht un-
terstützen kann. Vielleicht kann Herr Bundesrat Koller noch 
einmal zum Vorgehen im Kontaktgremium und zum Zustim-
mungsverfahren der Kantone etwas sagen. 
2. Ich bin der Meinung, dass die Kantone mit der Lösung der 
Minderheit bessergestellt werden, indem ein klarer Begriff ein-
gefügt wird. Die «Kompetenzen der Kantone" ist ein klarer Be-
griff, er kann in der Verfassung klar abgegrenzt werden. 
Ich meine deshalb, dass wir dieser Verbesserung der Stellung 
der Kantone gerade im Hinblick auf die Abstimmung zustim-
men sollten. Ich werde deshalb der Minderheit zustimmen. 

Rüesch: Bei Artikel 21 geht es um die Stellung der Kantone im 
Bund im Rahmen der europäischen Oeffnung. Seit Bestehen 
des Bundesstaates mussten die Kantone laufend Kompe-
tenzen an den Bund abtreten. Dies war weitgehend notwen-
dig, weil viele neue Aufgaben nur auf Bundesebene erfüllt wer-
den konnten und der gesellschaftliche Wandel eine Verlage-
rung von Kompetenzen an den Bund erforderte. Ich erinnere 
an das ZGB, an das StGB, ganz zu schweigen von der Sozial-
gesetzgebung. Mit der Entwicklung von Radio und Fernsehen 
in diesem Jahrhundert war es unvermeidlich, dass die Prä-
senz der Kantone in der Welt der Information gegenüber dem 
Bund relativ geschwächt wu rde. 
Mit der Oeffnung von Europa gesellt sich nun zu den drei klas-
sischen Ebenen, Bund/Kanton/Gemeinde, noch eine vierte, 
die supranationale. Es ist uns vollkommen verständlich, dass 
die Kantone und Gemeinden mit Argusaugen darüber wa-
chen, dass sie mit der EntwiCklung zur vierten Ebene nicht 
noch mehr Kompetenzen an den Bund verlieren und zu reinen 
Verwaltungsbezirken werden. 
Die Tendenz, in die Kompetenz der Kantone hineinzuregieren, 
mussten wir in den vergangenen Jahren im Rahmen der 
neuen Gesetzgebung im Bunde immer wieder bekämpfen. Ich 
habe darum schon mehrfach eine sogenannte Föderaiismus-
verträglIchkeitsprüfung für neue Bundesgesetze gefordert Ich 
glaube, der Ständerat wäre diejenige Behörde, welche vor al-
lem um die Stellung der Kantone im Bund besorgt sein sollte. 
Im Rahmen der EG spricht man von Subsidiarität. Wir sollten 
das Prinzip des Föderalismus auch im eigenen Lande wieder 
hoch halten. Ich erinnere daran, dass die Bundesrepublik 
Deutschland jetzt Mittel und Wege sucht, die Stellung der län-
der mit der Entwicklung des europäischen Rechtes wesentlich 
zu verbessern. Man sucht nach Verfassungsänderungen im 
Rahmen des föderalistischen deutschen Bundesstaates. 
Die Minderheit will nicht so weit wie die 
Deutschen Sie will \Ion Bundes-
!<nrnn,::.t"'in7c,n auf die Kantone. Sie will dass die Kantone 

schlechtergestellt sind als Die dass sie 
sehlechtergestellt werden, aber. Das Bundesamt für 
Justiz, das sich in der Vortrage mit dem Problem befasste, hat 
in einem Brief an die Kantone festgehalten, dass eine Bevorzu-
gung der Kantone im Vernehmlassungsverfahren einer Un-

gleichbehandlung anderer Institutionen wie der Parteien und 
Verbände gleichkäme. Diese Bemerkung hat in verschiede-
nen Kantonsregierungen Empörung ausgelöst Sind denn die 
Kantone keine Gliedstaaten mehr aus der Sicht dieses Bun-
desamtes? Sind sie nur noch Verwaltungsbezirke? Haben sie 
die gleiche Stellung wie irgendwelche Verbände, die sich an 
einer Vernehmlassung beteiligen? 
So geht das schlicht und einfach nicht! Artikel 21 hat in beiden 
vorgelegten Fassungen - der Mehrheit und der Minderheit -
mehr deklaratorischen Charakter als detailliertes, klares, posi-
tives Recht Ihre grammatikalische Auslegung von heute, Herr 
Rhinow, ist deshalb meines Erachtens nicht angebracht 
Der Artikel - werde er so oder anders gefasst muss seiner 
Natur nach ais deklaratorischer Artikel teleologisch ausge-
legt werden. Man wird auf die Materialien zurückgreifen kön-
nen. Der Sinn des Artikels besteht darin, dass die Kompe-
tenzen der Kantone relativ zum Bund gegenüber heute nicht 
beschränkt werden. Die Kompetenz des Bundes zum Ab-
schluss von Staatsverträgen auch im Hoheitsbereich der Kan-
tone ist damit überhaupt nicht angetastet 
Die Hürde am kommenden 6. Dezember ist das Ständernehr! 
Ich bitte Sie, ein Zeichen zugunsten der Kantone und ihrer Ho-
heit zu setzen, auch für die Zukunft dieses Bundesstaates, 

Gemperli: Zuerst zur Bewältigung der Vergangenheit: Unter 
der Federführung des Bundesamtes für Justiz ist dieser Arti-
kel 21 der Bundesverfassung zustande gekommen, und es 
trifft zu, dass er von der Koordinationskommission am 1,5. Mai 
1992 genehmigt und in die Botschaft des Bundesrates über-
nommen worden ist. Ich habe hier die Unterlagen des Präsi-
denten der Koordinationskommission, alt Regierungsrat 
Jenny. Es trifft aber auch zu, dass ein Teil der Kantone bereits 
damals gesagt hat, dass sie an sich lieber eine weiter gehende 
Mitwirkung und statt «Interessen» lieber die Formulierung 
"Kompetenzen" in der Bundesverfassung gesehen hätten, 
Nun aber zum Materiellen: Die Herausforderung, die Europa 
für den Föderalismus darstellt, wird meines Erachtens weit 
herum nicht ganz richtig gesehen. Wenn auch der EWR-Ver-
trag vor allem das öffentliche und private Wirtschaftsrecht des 
Bundes betrifft, so werden doch neben den Vollzugsfragen 
verschiedene Teile des den Kantonen eigenen Wirkungsbe-
reichs erfasst. zum Beispiel: öffentliche Submissionen, Kom-
petenzen im Gesundheitswesen, kantonale Regale und Mo-
nopole, Anerkennung von Berufsdiplomen, Beamtenrecht, 
Bildung, regionale Wirtschaftsförderung. 
Es geht hier nicht nur, das muss man betonen, um einen 
Transfer kantonaler Kompetenzen im Einzelfall, sondern vor 
allem um eine verfassungsrechtlich relevante Aenderung der 
Stellung der Kantone im Bundesstaat Die bisher gültige 
Grundregel von Artikel 3 der Bundesverfassung, wonach die 
Kantone zur eigenständigen Wahrnehmung von Staatsaufga-
ben kompetent sind, soweit nicht die Bundesverfassung 
selbst dem Bunde Aufgaben überträgt, wird jetzt durch den 
Kompetenzübergang aufgrund des EWR partiell abgeändert 
Das wäre noch einigermassen problemlos, wenn die Gemein-
schaftszuständigkeiten klar abgesteckt und ü berschau bar wä-
ren. Das ist aber nur teilweise der Fall. Mit dieser Kompetenz-
verschiebung im Rahmen des EWR erlangt aber gleichzeitig 
jeweils auch der Bund Kompetenzen, und zwar aufgrund sei-
ner Verantwortung für die auswärtigen Beziehungen, genauer 
aufgrund seines Wirkens in den Organen des EWR. 
Ueber die Beschlussfassung in den EWR-Organen und über 
die Pflicht zur innerstaatlichen SichersteIlung des Gemein-
schaftsrechtes erhält der Bund Zuständigkeiten, die er inner-
staatlich sonst nicht hätte. Ich erinnere an Bildungspro-
gramme, Studienreformen, Verwaltungsverfahrensrecht oder 
das kantonale Beamtenrecht. Wegen dieser grundlegenden 

auf die inneren Strukturen, anders als bei einem 
n",'wAhnilirr,,,,n völkerrechtlichen ist der I-\I1JH.VArfr:ln 

nt",'r.::,tAIit worden, 
auf die Kantone durch 

die nun vorgesehene Mitwirkung Kantone an der 
sierung der Kantonsaufgaben genügend Rechnung getragen 
ist Ich persönlich meine nein Es braucht eben Garantien für 
den Föderalismus, die über das jetzt Vorliegende hinausge-
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hen. Was heisst "Interesse,,? «Interesse" ist im Rechtsraum 
ein sehr unbestimmter Begriff. Für alles, was mich irgendwie 
angeht für alles, was mich beschäftigt, habe ich Interesse. 
Aber es geht doch letztlich darum, dass die verfassungsmässi-
gen Kompetenzen der Kantone auch verteidigt und nach Mög-
lichkeit gewahrt werden. 
Ich verweise hier darauf, dass die deutschen Bundesländer er-
höhte Möglichkeiten haben und dass auch in Oesterreich die 
Mitwirkung der Länder besser ausgestaltet ist Die Schweiz hat 
unter den europäischen Bundesstaaten die ausgebauteste fö-
deralistische Ordnung. Es wäre richtig, wenn wir auch im euro-
päischen Integrationsprozess diese föderalistische Ordnung 
beispielhaft wahrnehmen würden. 
Ich gebe zu, dass das Ganze nicht direkt mit dem EWR zusam-
menhängt Es ist nicht eine Verknüpfung mit dem EWR, son-
dern das ist eine Frage unserer eigenen innerstaatlichen Ord-
nung. Herr Rhinow hat absolut recht, wenn er darauf hinweist, 
dass wir in diesem Bereich auch nach der Abstimmung vom 
kommenden 6. Dezember über den EWR noch Regelungen 
treffen können. Wir können auch später die Mitwirkung der 
Kantone noch ausbauen. 
Es wäre aber ein wichtiger Schritt und ein richtiges Signal, 
wenn wir schon jetzt sagen würden, dass wir beispielhaft auch 
unsere föderalistische Ordnung in diesem neuen Europa auf-
rechterhalten wollen. 
Ich bitte Sie um Zustimmung zum Antrag der Minderheit 

Zimmerli: Ich bin vor allem für Klartext und dagegen, dass wir 
hier einen «föderalistischen Grabenkrieg» führen. Der Bund ist 
verpflichtet, die Souveränität der Kantone zu achten. Das will 
die Verfassung, Herr Gemperli hat das mit Blick auf Artikel 3 
der Verfassung gesagt Daran ändert der neue Artikel 21 der 
Uebergangsbestimmungen überhaupt nichts. Er darf nichts 
ändern. Das ergibt sich aus der Formulierung im letzten 
Hauptsatz. 
Dass der Bund die Kompetenzen der Kantone respektiert, ist 
das Mindeste; es müsste eigentlich gar nicht ausdrücklich ge-
sagt werden. Trotzdem ist es staatspolitisch unerlässlich, das 
Prinzip der föderalistischen Rücksichtnahme im Zusammen-
hang mit der Weiterentwicklung des EWR-Rechts ausdrück-
lich zu verankern. Das tut aber auch die Formulierung, die der 
Nationalrat beschlossen hat und die die Kommissionsmehr-
heit vorschlägt Zwischen Wahrung und Respektierung der 
Kantonsinteressen kann ich beim besten Willen keinen rechts-
relevanten Unterschied erkennen, sofern die Minderheit damit 
nicht etwas zum Ausdruck bringen will, was verfassungsrecht-
lich und staatspolitisch schlicht nicht möglich ist: nämlich eine 
Verpflichtung des Bundes, die Auffassung der Kantone im 
Falle von Meinungsverschiedenheiten einfach diskussionslos 
vorzuziehen. 
Herr Frick hat gesagt, es solle nichts zementiert werden. Ich 
habe aber doch den Eindruck, dass dann plötzlich eine Zu-
ständigkeitvom Bund auf die Kantone verschoben würde, und 
das geht nicht an. Das geriete in Konflikt mit der alleinigen ver-
fassungsmässigen Kompetenz des Bundes, Aussenpolitik zu 
betreiben. Daran darf nicht gerüttelt werden. Das Kontaktgre-
mium der Kantone wollte das auch nicht Keiner der Vorredner 
wollte das. 
Letztlich geht es doch darum, dass die Anliegen der Kantone 
vom Bund in dem Sinne ernst genommen werden, dass die 
Kantone bei der Umsetzung des EWR-Rechts im Rahmen ih-
rer eigenen, garantierten verfassungsmässigen Zuständigkei-
ten nicht behindert, sondern vielmehr unterstützt werden und 
dass ihnen mehr zusteht als nur ein unverbindliches Anhö-
rungsrecht Herr Reymond und Herr Frick haben das gesagt 
Genau hier müssen sich die Kantone aber selber ein Organ 
schaffen. das ihnen die 
bOhrend Ich an einen 

bekannten bewährten I(r,nt",ktf""rn;, 

vornehme des Ständerates, 
dass die Kantone.bei der ihrer Knmr,Af'f'ln:rAn 
behindert werden, dass sie ihre 

des EWR-Rechts wahren kön-
nen und dass Interessen auch in materiellrechtlicher 
Hinsicht Rechnung getragen wirä Selbstverständlich auch, 

dass der Bundesrat sie nach allen Regeln der bundesstaatli-
ehen Kunst beizieht 
Der Formulierungsvorschlag der Kommissionsmehrheit und 
des Nationalrates gewährleistet dies meines Erachtens voil-
auf, wenn man ihn nach dem unbestrittenen 
auslegt und anwendet Ich gehe davon aus, dass die Kommis-
sionsminderheit dem Bundesrat und den Bundesbehörden 
generell nichts anderes unterstellt Solches ist auch aus den 
Voten meiner Vorredner nicht zum Ausdruck gekommen. 
Ich möchte Sie daher bitten, hier wirkliCh nicht noch eine zu-
sätzliche Differenz zu schaffen. In der Sache selber sind wir 
uns ja einig. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, der Kommissionsmehrheit zu-
zustimmen. 

Schallberger: Es trifft zu, was Herr Frick gesagt hat Auch die 
Regierung meines Kantons hat mich ersucht, mich für die fö-
deralistische Variante einzusetzen. Sie hat das gestern getan, 
nachdem sie sich an einer Klausurtagung eingehend mit die-
sem Vertrag, insbesondere aber auch mit der Stellung der 
Kantone in diesem Integrationsprozess, auseinandergesetzt 
hatte. 
Nach den Voten vor allem der St Galler Vertreter kann ich 
mich eigentlich kurz fassen. 
Wenn Sie die psychologische Seite dieser Ausmarchung In 
Betracht ziehen, geht es doch darum, ob der Ständerat die Re~ 
spektierung der Kompetenzen der Kantone ausdrücklich be-
stätigt oder eben ablehnt. Abstimmungstaktisch könnte ich 
mir ins Fäustchen lachen, wenn Sie den EWR-Gegnern durch 
Bevorzugung des Mehrheitsantrages ein zusätzliches Argu-
ment liefern würden. Die Annahme des EWR-Vertrages am 
kommenden 6. Dezember bleibt aber eine von zwei Möglich-
keiten. Persönlich bleibe ich bei meiner Haltung, loyal mitzuar-
beiten und das nach meiner Ueberzeugung Bessere zu unter-
stützen, auch dann, wenn tür die Volksabstimmung eher den 
Befürwortern positive Argumente geliefert werden. 
Daher empfehle ich Ihnen als Standesvertreter eines föderali· 
stisch eingestellten Urkantons, der Minderheit zuzustimmen. 
Ich würde es nicht verstehen, wenn derßtänderat die Respek-
tierung der Kompetenzen der Kantone ablehnen würde, nach-
dem die Abstimmung im Nationalrat ein doch eher knappes 
Resultat gebracht hat. 
Bei einer allfälligen Europäisierung unseres Landes wird diese 
KlarsteIlung in der Verfassung zugunsten der Kantone eigent-
lich erst notwendig. 

Rhinow, Berichterstatter der SPK: Wir führen eine Diskussion 
am falschen Objekt Ich sage es gerne noch einmal: 
Ich habe alles Verständnis für die Anliegen, für die Sorgen, die 
über die Stellung der Kantone heute und erst recht in Zu-
kunft - geäussert worden sind. 
Ich bin auch der Meinung - wie Herr Rüesch -, es sei von uns 
eine Föderalismusverträglichkeitsprüfung vorzunehmen. 
Ich habe Verständnis dafür, dass bei Kantonsregierungen of-
fenbar eine gewisse Verärgerung über unbedachte Aeusse-
rungen von Bundesbeamten besteht Ich sehe aber nicht ein, 
dass ein die auf einen Brief zurück-
gehen, zum Anlass soli, um die Verfassung zu 
ändern. 
Ich bin auch der Meinung ich wiederhole es dass in einer 
künftigen Integrationsform - beispielsweise, wenn wir einmal 
Mitglied der EG sein sollten die Stellung der Kantone zu ver-
ändern und zu verstärken sei. Auch das möchte ich klarstellen 
Ich habe erst recht Verständnis dafür, liebe ehemalige Regie-
rungsräte, dass Sie so tapfer ins Horn Ihrer Kollegen stossen, 
die heute noch in der Regierung sitzen. Es geht aber um eine 
Aenderung der Bundesverfassung und darum, dass der Vor-

der Minderheit - wie es Herr Zimmerli treffend 
- den Keim eines Missverständnisses 

die schreibe, der Bund habe ",nmflP-

dann he isst das Juristen 
erst einmal, die Kompetenzen zu achten und zu wahren 
sind. Wenn die Vertreter der Minderheit einerseits 
sollen keine Kompetenzen zementiert werden (wie Herr 
Frick getan hat), andererseits aber, es gehe um das VerhältniS 
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der Kompetenzen zum Bunde, ja, Artikel 3 BVwerde tangiert, 
dann verstehe ich das nicht Wenn wirklich die Meinung beste~ 
hen sollte, die Staatsvertragskompetenz des Bundes einzu~ 
schränken, dann legen wir den Bund in der Aussenpolitik 
lahm. Dann müssten wir nämlich immer zuerst - nach der Re~ 
gel von Artikel 3 BV - die kantonale Kompetenz dem Bund 
übergeben, bevor er mit den Vertragsverhandlungen weiter~ 
fahren kann Das kann doch nicht der Sinn dieser Bestim-
mungsein. 
Wenn dies aber nicht angestrebt wird - ich muss es nochmals 
sagen dann kommt der Vorschlag der Minderheit auf das 
gleiche heraus wie die Fassung der Mehrheit, aber eben zu~ 
sätzlich mit dieser Unbestimmtheit, die mit dem Begriff der 
Kompetenz verknüpft ist 
Es geht nicht lieber Herr Schallberger um ein psychologi-
sches Seminar, es geht nicht darum, uns jetzt aufteilen zu las~ 
sen zwischen Befürworter und Geg ner des Föderalismus, zwi-
schen solche, die die Kantone ernst nehmen, und andere, die 
die Kantone nicht ernst nehmen, Das ist doch überhaupt nicht 
die Frage. Wir alle nehmen die Kantone ernst Deswegen sit-
zen wir nämlich hier. 
Es geht darum das möchte ich denen sagen, die sich vorhin 
so vehement für die Klarheit der Verfassungsänderung und 
die Einheit der Materie beim Völkerrecht eingesetzt haben -, 
dass wir jetzt nicht eine Bestimmung aufnehmen, die in ihrer 
Tragweite, in ihrer Formulierung, widersprüchlich und unbe-
stimmt ist, weil wir damit den Kantonen letztlich einen Bären-
dienst erweisen würden. 
Nehmen wir uns als Ständeräte ernst Wir vertreten die Kan-
tone, und wir tun dies auch in Zukunft 

M. Reymond, porte-parole de la minorite: Je voudrais dire une 
seule phrase ä notre eminent president et ä M. Zimmerli: le 
6 decembre prochain, le souverain, ce seront le peuple et les 
cantons, pas seulement les juristes. 

Bundesrat Koller: Ich bin jetzt über die Heftigkeit dieser Dis-
kussion doch etwas überrascht Diesen Artikel 21 haben wir 
im Kontaktgremium zusammen mit den Kantonsvertretern er-
arbeitet Herr alt Regierungsrat Jenny, der jeweilen der Wort-
führer der Kantone war, hat inder Staatspolitischen Kommis-
sion des Nationalrates noch ausdrücklich erklärt, das Kontakt-
gremium sei mit dieser Fassung des Artikels 21 einver-
standen. 
Und nun wird diesem Artikel 21 plötzlich auf welchen Wegen 
auch immer eine derartige Opposition gemacht, und zwar 
mit einer anderen Formulierung, deren Unterschied meiner 
Meinung nach wenn überhaupt höchstens psychologi-
scher Natur sein könnte. Aber ich glaube, hinter diesem gan-
zen Streit steht offensichtlich ein anderes Problem. 
Ich weiss, dass - vor allem beispielsweise in der Ostschweiz-
natürlich das österreichische und das deutsche Modell zu den 
einheitlichen Akten stark beachtet worden sind. Ich glaube, 
hier muss man ganz klar betonen, dass sowohl das österrei-
chische Modell, das zwar formell für den EWR auch gilt, als 
auch das deutsche MOdell eindeutig auf die EG-Mitgliedschaft 

Inf!~r.tmjtt"m sind. Oesterreich vor allem deshalb, weil 
man dort diesen EWR praktisch möglichst rasch überspringen 
will. 
In dieser Frage - wenn es einmal um einen EG-Beitritt unseres 
Landes geht - sind wir uns im Kontaktgremium, mit den Kanto-
nen zusammen, natürlich vollständig einig, dass wir dann die 
Stellung der Kantone ganz neu regeln müssen, denn im Falle 
einer EG-Mitgliedschaft ist die Rechtslage eine total andere. 
Irn EG~Vertrag würden wir bekanntlich Gesetzgebungskom-
petenzen an die supranationale Gemeinschaft übertragen. 
Dabei würde es sich auch um Gesetzgebungskompetenzen 

die heute die der Kantone fallen, mit 
dass diesem nh,,,rlr,,,nl,,m~n 

also der Recht er-
liesse, das allen gelten würde. 
Es wäre für die Kantone wirklich wenn der EG-Ministerrat 
auf Vorschlag der Kommission eine Verordnung erlassen 
würde, die unmittelbar in jedem Mitgliedstaat gelten würde, 
ohne dass dafür noch ein parlamentarisches oder direkt-

demokratisches Verfahren nötig wäre. Darum ist es eine unbe-
dingte Notwendigkeit, dass die Gliedstaaten - bei uns die Kan-
tone - im Vorverfahren im EG-Ministerrat voll und ganz zum 
Zuge kommen. 
Aber diesbezüglich besteht zwischen EG-Mitgliedschaft und 
EWR ein ganz zentraler Unterschied: Beim EWR auch beim 
künftigen EWR-Recht wird alles den ganz normalen Geneh-
migungsweg über das Parlament und damit auch über den 
Ständerat gehen, unter Wahrung der Volks rechte. Ich glaube, 
hier ist es wirklich unbedingt nötig, dass man diesen ganz zen-
tralen Unterschied der Stellung der Kantone im Rahmen des 
EWR einerseits und im Rahmen einer EG-Mitgliedschaft 
wenn es je dazu kommt - sieht 
Für den Bundesrat besteht überhaupt kein Zweifel, dass wir, 
wenn es um die EG-Mitgliedschaft geht, auch österreich ische 
und deutsChe Modelle werden mitberucksichtigen und zur 
Wahrung des vom Bundesrat hochgehaltenen Föderalismus 
die staatsrechtliche Stellung der Kantone in diesen übertrage-
nen Bereichen stärken müssen. Aber damit hat das, was wir 
heute zu regeln haben, überhaupt nichts zu tun. 
Man kann sich fragen, ob der Artikel 21 angesichts unserer fö~ 
deralistischen staatsrechtlichen Ordnung und auch unserer 
Praxis nicht eine staatsrechtliche Selbstverständlichkeit dar-
stellt Zur Praxis: Mit der Arbeit im Kontaktgremium, die wir im 
Jahre 1989 sofort nach Eröffnung der Verhandlungen aufge-
nommen haben, haben wir unsere kooperative Haltung nicht 
nur gepredigt, sondern auch praktiziert 
Aber der Bundesrat erachtet es als politisch durchaus sinnvoll 
und wichtig, diese grundsätzliche Verpflichtung in der Verfas-
sung explizit zu erwähnen und damit den von seiten der Kan-
tone geäusserten Befürchtungen Rechnung zu tragen, 
Wenn Sie aber in Artikel 21 den Begriff «Interessen der Kan-
tone» kritisieren, so möchte ich Sie doch auf die Botschaft ver-
weisen. In der Botschaft (92.052, Bd. 1, S. 96) haben wir ganz 
klar gesagt, dass wir den Begriff «Interessen der Kantone» in 
einem umfassenden Sinn verstanden haben möchten. Er 
beinhaltet namentlich auch, dass der Bund die kantonalen Zu-
ständigkeiten berücksichtigt Also das, was jetzt im Minder~ 
heitsantrag enthalten ist, ist bewusst in unserem Antrag auch 
enthalten. Unser Antrag geht sogar über die kantonalen Zu-
ständigkeiten hinaus, weil wir diesen Artikel 21 bewusst auch 
dort angewendet haben möchten, wo die Kantone nur materi~ 
eil betroffen sind: wo es also nicht um ihre Zuständigkeiten 
geht, beispielsweise dort, wo es um Bundeszuständigkeiten 
geht, aber die Kantone das Bundesrecht vollziehen. Auch dort 
möchten wir diese Rechte der Kantone gewahrt wissen. Inso-
fern scheint mir dieser Minderheitsantrag wirklich auf einem 
völligen Missverständnis des Antrages des Bundesrates zu 
beruhen. 
Noch ein Wort in bezug auf die Informations~ und Anhörungs-
rechte: Der Beizug der Kantone bei der Weiterentwicklung des 
EWR~Rechts oder bei den künftigen Beitrittsverhandlungen 
kann nach Meinung des Bundesrates beispielsweise in der 
Form geschehen, dass Kantonsvertreter in geeigneter Weise 
bei der Vorbereitung von Verhandlungen oder sogar bei den 
Verhandlungen selbst mitwirken. Dies insbesondere dann, 
wenn die Verhandlungen Bereiche betreffen, die landesintern 
in die Zuständigkeit der Kantone fallen. 
Die Mitwirkung der Kantone ist auch in anderen Bereichen 
möglich; denn mit der Präzisierung «soweit sie betroffen sind" 
haben das Kontaktgremium der Kantone und der Bundesrat 
bewusst keine Einschränkung auf die formellen Zuständigkei-
ten der Kantone vornehmen wollen. Insofern geht unser An-
trag über den Antrag der Minderheit hinaus. Aber offenbar ist 
der Inhalt, für den sich der Bundesrat verbürgt, nicht voll er-
kannt worden. 
Der Minderheitsantrag stellt daher vor allem ein Interpretati-
"""r.r,nn,orn dar. Unklar ist vor allem, was mit dem Begriff der 

der Wenn diese 
so zu verstehen ist, dass der Bundesrat bei der 

des EWR~Rechts neben anderen Inter-
der Kantone in Betracht zie-

hen muss, dann ist das Selbstverständlichkeit und in un-
serem Antrag sogar weiter gehend gefasst Falls damit jedOCh 
gemeint sein sollte, dass der Bund bei der Wahrnehmung sei-
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ner Zuständigkeiten in diesem Bereich an die landesinternen 
Kompetenzen der Kantone gebunden wäre, hätte dies nicht 
nur eine Einschränkung der aussenpolitischen Kompetenzen 
des Bundes zur Folge, sondern würde den Bund in den Ver-
handlungen an die kantonalen Kompetenzen binden und da-
mit in den Verhandlungen völlig blockieren. 
Es ist typisch, dass sowohl das österreichische als auch das 
deutsche Modell, wo solche Vetomöglichkeiten ich betone: 
im Bereich der EG-Mitgliedschaft vorgesehen sind, immer 
wieder durch das staatliche Gesamtinteresse relativiert 
werden. 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie - ich hoffe, mit meinen Er-
klärungen die bestehenden Missverständnisse in bezug auf 
die Tragweite des vorgelegten Artikels 21 geklärt zu haben --:' 
bei Artikel 21 dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. Damit 
sind die Interessen der Minderheit eindeutig auch gewahrt Ich 
befürchte wir haben jetzt schon eine Pendenz in bezug auf 
dieses berühmte "Vorrangproblem» dass der Bund, wenn 
man die andere Auslegung wählt, die die Herren Reymond 
und Rüesch auch nicht wollen, bei seinen Verhandlungen und 
bei der Weiterentwicklung des EWR-Rechts völlig an die Kan-
tonszuständigkeiten gebunden wäre. Ich bin übe:rzeugt, dass 
dann im Nationalrat sofort Anschlussbegehren In bezug auf 
die Stellung des Parlamentes kämen. Und dann gerieten wir in 
eine neue Sackgasse. . 
Ich hoffe, dass mit dieser inhaltlichen Klärung von Artikel 21 
die hier vorgebrachten Bedenken berücksichtigt sind. Ich 
möchte Ihnen Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, also zur 
bundesrätlichen Fassung, empfehlen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Für den Antrag der Mehrheit 

Ziff.1II 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

eh. 111 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

24 Stimmen 
14 Stimmen 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

92.057-1-50 

EWR. Anpassung des Bundesrechts 
(Eurolex) 
Referendum und Zeitpunkt der Publikation 
EEE. Adaptation du droit federal 
(Eurolex) 
Referendum et publication 

Antrag der Kommission 
Neuer Absatz betreffend Zeitpunkt der Publikation; 
Er wird nach der Annahme des Bundesbeschlusses über den 
Europäischen Wirtschaftsraum im Bundesblatt veröffentlicht 

Absatz 1 bis in: 
Ziff. 11 von 92.057·1,2,6,8-10, 12-16, 18, 19, 21~-23, 
26-31,35--37,39,41,43,48. 
Ziff. 11 Art 2 von 92.057-24. 
Ziff. 111 von 92.057-4, 5,11,33,34,42. 
Ziff. IVvon 92.057-32. 
Art 3 von 92. 057-44. 
Art. 10 von 92.057-3. 
Art. 15 von 92.057-25. 
Art 17 von 92.057-40. 
Art 19von 92.057-17. 
Art. 21 von 92.057-7. 

- Art 23 von 92. 057-49. 
- Art. 25 von 92.057-38. 

Art 28 von 92.057-20, 50) 
Absatz 2bis in: 

- Zift. 11 von 92.057-45,46,47) 

Geänderter Absatz betreffend Referendum: 
Er untersteht dem Referendum gemäss Artikel 20 der Ueber-
gangsbestimmungen der Bundesverfassung. 
(= Absatz 2 in: 
-Ziff.llvon92.057-1,2,6,8-10, 12-16, 18,19,21-23, 

26-31,35--37,39,41,43,48. 
Ziff. 11 Art. 2 von 92.057-24. 
Ziff. 111 von 92.057-4, 5,11,42. 

- Art 3 von 92.057-44, 
Art. 10 von 92. 057-3. 
Art. 15 von 92.057-25. 

-Art 17von92.057-40. 
- Art. 19 von 92.057-17. 
-Art 21 von 92.057-7. 

Art 23 von 92. 057-49. 
Art 25 von 92.057-38. 
Art 28 von 92.057-20,50) 

Absatz 3 in: 
Ziff. 11 von 92.057-45,46,47. 

Die Absätze 2-3 (Dringlichkeitsverfahren) von 92.057-32, 33, 
34 werden nicht geändert) 

Proposition de Ja commission 
Nowel alinea relatif a la date de publication: 
11 sera publie dans la Feuilletederale apres approbation de I'ar-
rete federaf sur I'EEE 

alinea 1 bis de: 
eh. I! de 92.057-1,2,6,8-10,12-16,18,19,21-23, 
26-31,35--37,39,41,43,48. 
eh, 11 art 2 de 92. 057-24. 

- eh. 111 de 92.057-4, 5,11,33,34,42. 
eh. IV de 92. 057-32. 
art. 3 de 92.057-44. 

-art de92.057-3. 
art 15 de 92.057·25. 

- art 17 de 92057-40. 
- art 19 de 92.057-17. 
-art 21 de92.057-7. 
- art. 23 de 92057-49. 
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Sechste Sitzung - Sixieme seance 

Dienstag, 29. September 1992, Vormittag 
Mardi 29 septembre 1992, matin 

OB.OOh 

Vorsitz ~ Presidence: Frau Meier Josi 

92.052 

EWR-Abkommen 
Accord sur I'EEE 

Fortsetzung - Suite 

Siehe Seite 825 hiervor - Voir page 825 ci-devant 

Art. 20 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Das unmittelbar anwendbare Recht des EWR geht vor. 

Art. 20 al. 4 
Proposition de la commission 
La droit de I'EEE directement applicable "emporte. 

Rhinow, Berichterstatter der SPK: Am letzten Donnerstag ha-
ben wir beschlossen, Absatz 4 an die Staats politische Kom-
mission zurückzuweisen. Zum einen, weil zwei Anträge auf 
dem Tisch des Hauses lagen, deren Bedeutung nicht von 
vornherein klar und einsichtig erschien, zum andem, weil die 
Fassung des Nationalrates - die wir ja übernommen hatten 
und Ihnen beantragten - zu einigen Fragen Anlass gab. 
Die Kommission hat nun gestern abend spät im Beisein der 
Antragsteller - im . Interesse der Verständigung zwischen den 
Räten auch im Beisein des Vizepräsidenten der zuständigen 
nationalrätlichen Kommission - getagt oder besser gesagt 
«genächtigt». Die Kommission unterbreitet Ihnen eine neue 
Fassung von Artikel 20 Absatz 4, und dies aus folgenden Er-
wägungen: 
1. Die Kommission ging davon aus, dass der Bundesrat die 
Rechtslage bezüglich Vorrang des EWR-Rechts in seiner Bot-
schaft einlässlich und zutreffend darstellt Ich verweise Sie 
auf die Ziffer 5.3, d. h. auf die Seiten 87-93 in der deutsch-
sprachigen Ausgabe der Botschaft 92.052, Band 1. Ich lese 
die Zusammenfassung des Bundesrates hier vor, damit zu-
handen der Materialien dieser Wille der Kommission klar zum 
Ausdruck kommt: «Im Vorverfahren der Rechtsetzung wer-
den alle Rechtsetzungsvorhaben auf ihre Uebereinstimmung 
mit dem EWR-Recht zu überprüfen sein. Die rechtsetzenden 
Organe von Bund und Kantonen werden an das EWR-Recht 
gebunden sein; sie müssen es fristgerecht ins Landesrecht 
einführen und entgegenstehendes Landesrecht anpassen; 
damit können Konflikte in der ReChtsanwendung vermieden 
werden. Die rechtsanwendenden Organe von Bund und Kan-
tonen werden das EWR-Recht vollziehen und entgegenste-
hendes Landesrecht nicht anwenden.» (S. 93) Diese Auffas· 
sung des Bundesrates wird von der Kommission einhellig 
unterstützt 

Die Kommission hat nach nn/~hrn::lll 
Debatte Schlüsse aus dieser Qo.,..hl·",I",",o ge;zo~!en 

Einmal kann auch bei der mit dem n"'t~htl'Äf'lIit'I-!on 
die wir ja beschlossen haben, der 

EWR-Rechts nicht ausgehöhlt werden. Mit anderen 
Das unmittelbar anwendbare EWR-Recht gilt auch dann, 
wenn ein Anpassungsgesetz verworfen werden sollte und es 

883 EWR-Abkommen 

damit an einer entsprechenden Norm im Landesrecht fehlen 
würde. Diese Erkenntnis ist freilich nicht neu. Ich habe diese 
Auffassung der Staats politischen Kommission in der Sonder-
session und auch fetzte Woche klar zum Ausdruck gebracht 
und wiederhole dies gerne. 
Der Vorrang des EWR-Rechts bedeutet sOdann, dass das Ab-
kommen auch nachträglich erlassenen Gesetzen vorgeht, so-
fern diese das Abkommen verletzen sollten. Es bleibt somit 
kein Raum mehr für eine allfällige Fortsetzung der sogenann-
ten ich möchte fast sagen: langsam berüchtigten - Schu-
bert-Praxis des Bundesgerichts im Bereich des EWR. Diese 
Schlussfolgerung ergibt sich aus dem EWR-Abkommen im 
Zusammenhang mit dem bereits heute geltenden Recht 
Schliesslich soll mit der Feststellung des Vorrangs des EWR-
Rechts nichts über den Vorrang des allgemeinen Völker-
rechts ausgesagt werden. Insbesondere wäre es unstatthaft, 
eine sogenannte E-contrario-Auslegung vorzunehmen, etwa 
in dem Sinne, dass nun dem übrigen Völkerrecht kein oder 
ein abgeschwächter Vorrang zukomme. Wir beschränken 
uns mit der nun vorliegenden Formulierung auf das EWR-
Recht, weil wir hier im Zusammenhang mit der Genehmigung 
des Abkommens nur dessen Vorrang zu regeln haben -
getreu unserem Grundsatz, nur das Notwendige, nur das mit 
dem EWR-Abkommen unmittelbar Zusammenhängende zu 
normieren. 
Diese drei Schlussfolgerungen ergeben sich aus der Rechts-
lage, wie sie nach der Genehmigtmg des EWR-Abkommens 
gilt 
3. Es ging folglich nur noch darum, in der Kommission zu ent-
scheiden, ob wir uns mit diesen Feststellungen begnügen und 
auf die Aufnahme einer förmlichen Verfassungsnorm verzich-
ten sollten so, wie es der Bundesrat in seiner Botschaft vor-
geschlagen hatte oder ob es zweckmässiger wäre, diese an 
sich geltende Rechtslage im Sinne der Transparenz mit einem 
Absatz 4 zum Ausdruck zu bringen. Für beide Lösungen gibt 
es gute Gründe. Die Kommission entschied sich mehrheitlich 
für die zweite Variante, in der Meinung, dass damit das Parla-
ment seiner Aufgabe als Rechtsetzer nachkomme und eine 
klare Kollisionsregel einer biossen Feststellung der Rechts-
lage zuhanden der Materialien vorzuziehen sei; auch in der 
Hoffnung natürlich, dass sich der Nationalrat angesichts der 
beschränkten Zeitverhältnisse dieser eingegrenzten und si-
cher klareren Formulierung anschliessen würde. 
4. Der neue Wortlaut von Absatz 4 spricht nun von unmittelbar 
anwendbarem EWR-Recht, welches vorgehe. «Unmittelbar 
anwendbar» heisst, dass das Recht hinreichend bestimmt ist, 
so dass es direkt vollzogen werden kann, also nicht mehr zu-
erst durch einen Rechtssatz landesintern konkretisiert werden 
muss. Die Wendung «geht vOr>' bedeutet, dass Landesrecht, 
welches diesem unmittelbar anwendbaren EWR-Recht wider-
spricht, nicht angewandt werden darf. Ich möchte allerdings 
hinzufügen, dass der Vorrang selbstverständlich auch beim 
nicht unmittelbar anwendbaren EWR-Recht gilt. dass sich dort 
das Kollisionsproblem in der Rechtsanwendung aber nicht 
stellt und dass dieser Fall deshalb hier auch nicht geregelt 
worden ist 
Ich habe Ihnen am Donnerstag gesagt, dass eine !\Inrmi<>n 

in diesem Bereich schwierig ist und dass die Gefahr sehr gross 
ist, dass die letzten noch vorhandenen K1arheiten beseitigt 
werden. Ich fürchte, wir sind etwas auf diesem Pfad, der mit ei-
ner Gratwanderung im Herbstnebel vergleichbar ist Die Ge-
fahr eines Absturzes ist omnipräsent Wir haben gestern eine 
Lösung gefunden, die den Vorzug der Klarheit aufweist und 
die den Konsens gefunden hat Ich bitte Sie, mitzuhelfen, ei-
nen Absturz zu vermeiden, der unweigerlich eine Verschie-
bung der Schlussabstimmung zur Folge haben müsste. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Kommission zu folgen. 

Bundesrat Koller: Sie haben 
drei Absätze von Artikel 20 der 
nr::l:kti;~r.h diskussionslos 

einer langen Diskussion so etwas wie eine Verwir-
rung entstanden; heilsam, weil sie uns gezeigt hat, dass hinter 
diesem Absatz 4 eben doch sehr wichtige völker- und staats-
rechtliche Fragen versteckt sind, die im Rahmen der Annahme 
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des EWR-Abkommens, das immerhin die Uebemahme von 
etwa 1500 Rechtsakten beinhaltet, unbedingt der Klärung be-
dürfen 
Ich möchte al! diese Probleme hier nicht wiederholen. Ich 
möchte nur wenige Punkte noch einmal aufgreifen, um 
zu zeigen, wie sehr die Meinungen auseinandergegangen 
sind und wie wichtig es daher um der ReChtssicherheit willen 
ist, dass Sie als Gesetzgeber für die Rechtsanwendung und 
zuhanden des Volkes im Rahmen des nachträgliChen Referen-
dums die nötigen Anordnungen treffen. 
Es wurde beispielsweise gesagt, mit dem Absatz 4 würde die 
Schweiz allein den Musterschüler spielen, indem wir dieses 
Vorrangproblem überhaupt ausdrücklich regeln würden. Nun 
enthält das Protokoll35 zum EWR-Abkommen (Bot-
schaft 92.052, Bd. 2, S. 358) selber eine klare Verpflichtung. 
Ich möchte diesen einzigen Artikel hier doch zitieren: "Für 
Fälle möglicher Konflikte zwischen durchgeführten EWR-
Bestimmungen und sonstigen gesetzlichen Bestimmungen 
verpflichten sich die Efta-Staaten, nötigenfalls eine gesetzliche 
Bestimmung des Inhalts einzuführen, dass in diesen Fällen 
die EWR-Bestimmungen vorgehen." Also haben wir hier 
im EWR-Abkommen selber eine diesbezügliche klare Ver-
pflichtung. 
Dann haben wir Ihre Kommission dahingehend dokumentie-
ren können, dass - wie dies übrigens aus einem verdienstvol-
len Rechtsgutachten des Schweizerischen Instituts für Rechts-
vergleichung in Lausanne über die staatsrechtlichen Auswir-
kungen der Mitgliedschaft in den Europäischen Gemeinschaf-
ten hervorgeht - alle EG-Mitgliedstaaten dafür gesorgt haben, 
dass der Vorrang des EG-Rechts und EWR-Recht ist ja im-
mer auch EG-Recht - durch ihr Landesrecht siChergestellt ist 
Ich möchte nicht einzelne Verfassungsbestimmungen zitie-
ren, sondern nur auf diese Dokumentation verweisen. 
Im übrigen haben wir Ihnen nachweisen können, dass auch 
die Efta-Staaten den Vorrang des EWR-Rechtes durch ihr lan-
desrecht sicherstellen. Besonders eindrücklich ist diesbezüg-
lich beispielsweise die Formulierung des norwegischen und 
des schwedischen Rechts. Wenn wir diese wichtige Frage des 
Vorranges des EWR-Rechtes vor widersprechendem Landes-
recht in der Uebergangsbestimmung ausdrücklich regeln, 
spielen wir also keineswegs die Musterschüler. Wir tun damit 
nur, was fast alle EG-/Efta-Staaten auch tun. 
Weiter wurde gesagt, der Vorrang habe nur im Falle eines 
naChträgliChen Referendums gegen das Gesetzgebungspa-
ket der Eurolex zu gelten. Glücklicherweise haben wir uns in 
der Kommission darauf geeinigt, dass der Vorrang generell, in 
allen Fällen eines Konfliktes zwischen EWR- und Landesrecht, 
gelten muss. 
Letzte Woche wurde in diesem Rat zudem die These vertreten, 
die Schubert-Praxis des Bundesgerichtes, wonach ein späte-
res Gesetz bewusst vom Staatsvertrag abweichen könne, 
wolle dem Volk und nicht dem Richter das letzte Wort geben, 
was aus demokratischen Gründen allenfalls erwünscht sein 
könnte. Dieses Argument wäre aber natürlich gerade mit der 
Einführung des nachträglichen Referendums besonders ge-
fährlich. Wenn ein Gesetz, das EWR-Recht einführen oder wi-
dersprechendes Landesrecht aufheben will, vom Volk verwor-
fen wird, so könnte dies dann derart ausgelegt werden, dass 
das Volk keinen EWR-konformen Erlass wolle, sondern mit 
dem erfolgreichen Referendum einen früheren, EWR-widrigen 
landesrechtlichen Erlass bestätige. Damit könnte in einem sol-
chen Fall auch direkt anwendbares EWR-Recht nicht mehr an-
gewendet werden, und die Schubert-Praxis müsste also bei je-
dem erfolgreichen Referendum zur Anwendung kommen. 
Dies könnte in letzter Konsequenz dazu führen, dass das 
EWR-Recht, das wir in der Volksabstimmung vom 6. Dezem-
ber 1992 annehmen, nachträglich über erfolgreiche Referen-
dumsabstimmungen wieder aufgehoben würde, Das würde 
unsere Vertragsfähigkeit in stellen. 

das mehr weiter 
noch einmal: Ich die Diskussion war dem Sinne 
durchaus als sie uns allen gezeigt hat, dass hier Fra-
gen anstehen, die vom Gesetzgeber unbedingt eine Lösung 
verlangen, und dass wir diese niCht einfach der 
Rechtsanwendung und der Rechtsprechung überlassen dür-

fen. Es braucht gesetzgeberische Leitplanken, und zwar er-
ster Linie deshalb, weil wir mit der Einführung des nachträgli-
chen Referendums eine total neue Ausgangssituation 
über dem schaffen, was wir sonst im Rahmen der RJ:l"ifb';Art 

von Staatsverträgen tun. Konflikte zwischen Staatsvertrag 
Gesetz werden im normalen Verfahren, wenn wir zuerst das wi-
dersprechende Landesrecht anpassen und erst dann den völ-
kerrechtlichen Vertrag ratifizieren, von allem Anfang an wei-
testgehend verunmöglicht Das ist der Grund, weshalb die 
Frage des Vorrangs bisher - mit Ausnahme der Schubert-Pra-
xis - in der Rechtsprechung erfreulicherweise kaum eine Rolle 
gespielt hat 
Mit der Uebemahme des EWR-Rechts und der Gewährung 
des nachträglichen Referendums erlangt dieses Problem nun 
eine ganz neue Qualität, eine ganz neue und viel grössere Di-
mension. Wir übernehmen eine Rechtsmasse von rund 
1500 Rechtsakten. Die notwendigen Gesetzesänderungen 
werden hier erstmals nachträglich dem Referendum unter-
stellt Das Konfliktpotentia! zwischen unmittelbar anwendba-
rem EWR-Recht und nachträglichem Gesetzesreferendum ist 
daher ein sehr umfassendes, und deshalb verlangt es das Ge-
bot der Transparenz, dass wir die Tragweite des nachträgli-
chen Referendums unserem Volk ganz klarmachen. Wir müs-
sen, wenn gegen die Eurolex-Vorlage im Bereich des Stras-
senverkehrsgesetzes das nachträgliche Referendum erfolg-
reich ergriffen wird, klarmachen, dass das zwar bedeutet, dass 
dieses Eurolex-Gesetz ausser Kraft tritt und das vorbeste-
hende SVG wieder auflebt; dennoch hat aber jedermann ei-
nen Rechtsanspruch darauf, dass das unmittelbar anwend-
bare EWR-Recht - beispielsweise die Vorschriften über die 
2,6 Meter bei den Kühllastwagen tatsächlich durchgesetzt 
werden kann. Würden wir das nicht ausdrücklich in den 
Uebergangsbestimmungen festhalten, so würde man uns 
wohl zu Recht vorwerfen, dass wir gegen das Gebot der Trans-
parenz verstiessen. 
Weiter war der Kommission klar, dass es nötig ist, in dieser Be-
stimmung ausdrücklich festzuhaften, dass im Bereich des un-
mittelbar anwendbaren EWR-Rechts die Schubert-Praxis 
keine Anwendung mehr finden darf. Ich bin Ihrer Kommission 
daher dankbar, dass sie mit dieser Formulierung nun die un-
bedingt notwendigen Jalons für die Bedeutung des nachträg-
lichen Referendums und für die Rechtsanwendung im Kon-
fliktfall zwischen unmittelbar anwendbarem EWR-Recht und 
widersprechendem Landesrecht ausdrücklich festhält Damit 
machen wir klar, dass auch bei einem nachträglichen Referen· 
dum das EWR-Abkommen - soweit es unmittelbar anwendba-
res Recht enthält - anzuwenden ist Wir machen zudem klar, 
dass im Geltungsbereich des EWR die Schubert-Praxis keine 
Geltung mehr haben kann. 
Im übrigen möchte auch ich zuhanden der Materialien aus-
drücklich festhalten, dass mit dieser neuen Formulierung kei-
nerlei Rückschlüsse e contrario auf das übrige Völkerrecht ge-
zogen werden dürfen. Wir möchten die Frage des Vorrangs 
des Völkerrechts nicht ausserhalb des EWR-Rechtes durch 
die Uebergangsbestimmungen entSCheiden. 
Schliesslich noch ein Wort zum neu eingeführten Beg(iff der 
unmittelbar anwendbaren Bestimmungen: Wir können otr 
wohl es sich um einen neuen Verfassungsbegrlff handelt - auf 
eine feststehende Praxis des Bundesgerichts verweisen. Das 
Bundesgericht hat in langjähriger Rechtsprechung festgehal-
ten, dass all jene Bestimmungen unmittelbar anwendbar sind, 
die genügend bestimmt sind, so dass sie als Entscheidungs-
grundlage für einen konkreten Streitfall dienen können und 
damit keiner weiteren Konkretisierung durch den staatlichen 
Gesetzgeber bedürfen. Dabei sei ausdrücklich festgehalten, 
dass unmittelbar anwendbare Bestimmungen sich sowohl 
im EWR-Abkommen selber als auch in Verordnungen, aber 
auch - entgegen dem Wortlaut des in Richtli-
nien finden können. 

all diesen 
\!f"Ilr"rhl",,, Ihrer Kommission zuzustimmen. Ich bin 
dass Sie ais Gesetzgeber dieser Aufgabe um der 
sicherheit willen nicht entschlagen können, und hoffe, dass 
diese Formulierung auch die nötige Annahme im Nationalrat 
finden wird, 

michael.tellenbach
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Schiesser: Wenn ich mich richtig entsinne, liegen zwei An-
träge von mir vor: ein Hauptantrag auf Streichen und ein Even-
tualantrag mit einer anderslautenden Formulierung. 
Darf ich eine kurze Vorbemerkung zum Antrag der StaatspolitI-
schen Kommission machen? Wir haben am letzten Donners-
tag und auch heute einige Zeit über dieses staatspolitisch aus-
serordentlich grundlegende Problem, dessen Tragweite nicht 
ohne weiteres ersichtlich Ist, diskutiert Ich möchte nicht dazu 
beitragen, die Entscheide zu verzögern, muss aber doch vor-
ausschicken, dass ich dem Antrag Zimmerli nicht zustimmen 
werde; wenn ich aber zwischen dem Beschluss des National-
rates und dem Antrag Zimmerl; zu wählen habe, dann ent-
scheide ich mich für den Antrag ZimmeriL 

PräSidentin: Herr Zimmerli hat mir mitgeteilt, dass sein Anlie· 
gen im Konsensvorschlag der Kommission berücksichtigt ist 

Schiesser: Entschuldigung: Der Kommissionsantrag beruht 
auf dem Antrag Zimmerli. Ich meinte den Antrag der Staatspo-
litischen Kommission. 
Ich möchte ganz populä~uristisch sagen, was dieser Antrag 
nach den Ausführungen des Herrn Kommissionspräsidenten 
in bezug auf unsere Bundesverfassung bedeutet Das sind nur 
zwei Sätze, dann werde ich schweigen. Es bedeutet bei Arti· 
kel 71 . «Unter VOrbehalt der Rechte des Volkes und der Kan· 
tone .... wird die oberste Gewalt des Bundes durch die Bun-
desversammlung ausgeübt .... " Neu müssten wir eigentlich 
den Zusatz anfügen: «Dies gilt nicht im Bereich des EWR· 
Rechts; hier steht die letzte Entscheidung dem Bundesgericht 
zu" 
Bei Artikel 113 Absatz 3: «In allen diesen Fällen sind jedoch 
die von der Bundesversammlung erlassenen Gesetze und all-
gemeinverbindlichen Beschlüsse sowie die von ihr genehmig-
ten Staatsverträge tür das Bundesgericht massgebend.» Hier 
müssten wir anfügen: «Ausgenommen im Bereich des EWR-
Rechts.» 
Das ist die Tragweite dieses Antrages. Ich kann dem nicht zu-
stimmen. Ich bin mir bewusst, dass ich mit meinen Anträgen 
gegen den einstimmigen Antrag der Staatspolitischen Kom-
mission nicht ankomme. Ich ziehe sie daher zurück, werde 
mich aber der Stimme enthalten. 

Rhinow, Berichterstatter der SPK: Nur ein Satz zuhanden der 
Materialien. Die Auffassung von Herrn Schiesser stimmt nicht 
Sie ist nicht populärjuristisch - höchstens populär, aber sicher 
nicht juristisch. 

Bundesrat Koller: Ich kann diese Sätze von Herrn Schiesser 
auch nicht einfach so stehenlassen. Wenn Sie so argumentie-
ren, Herr Schiesser, müssten Sie auch endlich einmal die 
Katze aus dem Sack lassen. Was wäre denn Ihre Meinung? 
Das haben Sie uns weder letzte Woche noch heute gesagt 
Geht Ihre Meinung tatsächlich dahin, dass wir jenes Recht, 
das wir am 6. Dezember 1992 annehmen, durch ein nachträg-
liches Referendum wieder voll aufheben könnten? Diese 
Frage steht an. 
Die zweite Frage, die wir entscheiden haben, Herr Schies-
ser, ist die, wie das Bundesgericht nach Artikel 113 BV im Falle 
einer klaren Kollision entscheiden muss, wenn auf der einen 
Seite eine Entscheidungsnorm aus dem EWR·Recht und 
gleichzeitig eine widersprechende aus dem nationalen Recht 
vorliegt Der Richter kann bekanntliCh in einem solchen Kon, 
fliktfall nicht sagen: «Non licet - angesichts dieses Wider-
spruchs entscheide ich nicht!» Also müssen wir ihm eine Kolli-
sionsregel mit auf den Weg geben. Genau das tun wir mit dem 
Antrag Ihrer Staatspolitischen Kommission. 
Um die Entscheidung dieser beiden Fragen kommen Sie nicht 
herum Wir ändern Artikel 113 der auch 

sondern diesen 
Kollisionsfall '_"'''_I'~'''' 

rer Gerichte. 

Präsidentin: Darf ich daran erinnern, dass wir uns in einem 
Zweikammersystem befinden und dass unsere Entscheide so 
oder so nicht endgültig sind, wenn wir Differenzen schaffen? 

Loretan: Meine Frage geht in dieselbe Richtung wie jene von 
Herrn Schiesser. Sowohl der Kommissionspräsident als auch 
Herr Bundesrat Koller haben den Fall erwähnt und beleuchtet, 
in dem der Souverän das Volk - eine künftige Eurolex-Vor-
lage nach Inkrafttreten unseres allfälligen Beitrittes zum EWR 
ablehnt Dann sei, so der Kommissionspräsident, der vom 
Volk verworfene landesrechtliche Erlass als EWR-Grunderlass 
eben dennoch anwendbar. Dann entsteht, etwas populär aus-
gedrückt, klar ein Konflikt zwischen Vertragstreue im Rahmen 
des EWR und Volkstreue Im Rahmen der Eidgenossenschaft 
Nun habe ich folgende Frage: Müsste der Bundesrat nicht im 
politischen Bereich nebst der Notffizlerung gemäss Arti-
kel 103 Absatz 2 des EWR-Abkommens, dass dieser Erlass im 
betroffenen Teil des EWR-Rechtes für die Efta-Länder sistiert 
sei - sofort im Rahmen des komp lizierten EWR-Entscheidungs-
mechanismus die Aenderung des betreffenden EG/EWR-
Erlasses anstreben, und müsste er nicht letztlich die Schutz· 
klausel anrufen, um derVolkstreue unserer Behörden den Vor· 
rang zu verschaffen? Das ist bestimmt eine Frage, die uns Im 
Abstimmungskampf immer wieder gestellt werden wird. 
Ich erbitte deshalb sowohl seitens des Bundesrates als auch 
der Kommission eine Antwort 

Danioth: Ich habe mich am letzten Donnerstag zu Wort gemel-
det; ich konnte dann mein Votum wegen des Ordnungsantra-
ges nicht mehr abgeben. Ich hätte mich heute niCht mehr ge-
meldet, weil ich im Prinzip mit dieser nun gefundenen Formu-
lierung einverstanden bin, was bestätigt, dass die Vorschläge 
vom letzten Donnerstag unbefriedigend waren. Was mir aber 
ein zunehmend ungutes Gefühl verursacht, ist die Begrün-
dung ich muss es gestehen, Herr Bundesrat Koller -, vor al-
lem jene Ausführungen, die Sie gemacht haben, um die 
Schweiz auf diese Unie zu bringen. Ich habe einfach den Ein-
druck, dass Sie dem Volk kein Vertrauen entgegenbringen, 
wenn Sie ständig mit diesem einzelnen Fall der Schubert-Pra-
xis kommen. Damals haben wir andere Verhältnisse gehabt 
Niemand in diesem Saal, niemand in diesem Land ist gegen 
den Vorrang des Völkerrechtes. Ich glaube auch, dass wie 
man aufgrund der Abstimmung vom letzten Wochenende an-
nehmen darf - keine Mehrheit im Schweizervolk bereit wäre, 
einen flagranten Rechtsbruch gegenüber dem Völkerrecht, 
sei es EWR-Recht, EG-Recht oder anderes Völkerrecht, zu be-
gehen oder in Kauf zu nehmen. Dass wir das Völkerrecht vor-
behalten, ist durchaus richtig. Es gibt namhafte Wissenschaf-
ter, die sagen, es sei gar nicht notwendig, dass der Vorrang 
des Völkerrechtes in die Verfassung geschrieben werde, weil 
wir ein monistischer Staat sind - Sie haben die beiden Staaten 
Norwegen und Dänemark erwähnt, die dualistische Systeme 
haben. 
Ich gehe aber mit Ihnen einig, dass es, nachdem wir das nach-
trägliche Referendum einführen wollen, richtig ist, die Präzisie-
rung aufzunehmen, die die Staatspolitische Kommission emp-
fohlen hat Aber ich muss Ihnen natürliCh sagen, dass wir 
keine Garantie abgeben können. Da gibt es irgendeinmal ein 
Gesetz, das vorn Volk angenommen wird und in irgendeinem 
untergeordneten Punkt vielleicht nicht hundertprozentig auf 
der Unis von Brüssel liegt: Deswegen sollte man jetzt dem 
Volk ein für allemal sagen: "Du darfst dann nicht!" oder "Wenn 
du ein Gesetz annimmst, gilt es nicht!» Das finde ich irgendwie 
ein Misstrauen oder eine Oberlehrermentalität dem Volke ge-
genüber, die nicht gerechtfertigt sind. Wir sind dank des direkt-
demokratischen Weges und der mit den Volksrechten verbun-
denen Imponderabilien ein etwas gemäChlicher Marschteil· 
nehmer in dieser EWR-Kolonne, aber dafür ein verlässlicher 
und ein zielstrebiger. Und wir sind der einzige Partner, dessen 
Mitmachen in allen wichtigen Fragen vom Volk und von den 
Einzelständen mitgetragen wird. Diese hohe Legitimation ist 
ihren Preis wert, und sie rechtfertigt von der Gegenseite sicher 

ein Mass an Toleranz und an Vertrauen. Ich 
ware einverstanden, wenn wir 
verfahren auf die naticnalrätliche die die 
ste aller Lösungen darstellt - zurückkommen würden. 
in diesem Sinne kann ich mich zur Not mit dem Antrag der 
Kommission befreunden, hätte aber lieber gesehen, wenn wir 
eine derartige Bestimmung überhaupt gestriChen hätten. 

michael.tellenbach
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Schiesser: Herr Bundesrat Koller hat mich ganz direkt aufge-
fordert, die Karten auf den Tisch zu legen. Herr Bundesrat, ich 
habe sie auf den Tisch gelegt: Mir wäre es darum gegangen, 
eine Regelung zu finden, die die Unwägbarkeiten im Zusam-
menhang mit dem nachträglichen Referendum lösen könnte. 
Dazu habe ich immer Hand geboten. Was mir aber missfällt, ist 
jene Taktik, die über diesen Umweg nun auch die Schubert-
Praxis im EWR-Bereich ein für allemal vollständig und für im-
mer beseitigen will. Der Bundesrat hat in seinem ursprüngli-
chen Entwurf nichts dergleichen für nötig erachtet; über den 
Umweg des nachträglichen Referendums wird das nun einge-
bracht Das missfällt mir. Ich hätte gerne gehabt, wenn wir in 
bezug auf die Rechtsanwendung bei der heutigen Praxis ge-
blieben wären und in bezug auf das nachträgliche Referen-
dum eine spezielle Lösung geschaffen hätten. 

Rhinow, Berichterstatter der SPK: Ich bin direkt angespro-
chen worden, und es gehört zur Fairness, dass Fragen, die im 
Rat gestellt werden, auch hier beantwortet werden. 
Eine erste Bemerkung zu Herrn Schiesser: Die Botschaft des 
Bundesrates ist klar. Der Bundesrat sagt, dass die Rechtsan-
wendungsorgane entgegenstehendes Landesrecht nicht an-
wenden dürfen. Damit ist auch kein Raum mehr für die Schu-
bert-Praxis. Es stimmt also nicht, dass der Entwurf des Bun-
desrates oder die Vorstellungen in der Botschaft diese Frage 
nicht schon beantwortet hätten. 
Eine zweite Bemerkung zu Herrn Loretan: Ich glaube, es han-
delt sich nicht um eine Frage der Volkstreue. Es geht darum, 
dass die instanz, welche den Vertrag genehmigt, und die in-
stanz, welche nachher ein Gesetz erlässt, unterschiedliche Be-
schlüsse fassen können. Das Abkommen ist von Volk und 
Ständen genehmigt worden. Ein späteres Gesetz kann vom 
Volk ausdrücklich bestätigt worden sein; vielleicht ist aber das 
Referendum nicht einmal ergriffen worden. Es entsteht eine 
Kollision zwischen zwei Entscheidungen, bei denen das Volk 
beteiligt war. Es steht Volk gegen Volk oder die genehmigende 
Instanz des Staatsvertrages gegen die Instanz, die das Gesetz 
genehmigt hat Ueber diese Kollision muss entschieden wer-
den. Wenn wir über diese Kollision entscheiden, ist das immer 
noch demokratischer, als wenn wir dem Richter anheimstel-
len, welche Regel er dann anwenden und wem er den Vorzug 
geben will. Wenn wir also den Vorrang der Politik beachten, 
dann müssen wir die Entscheidungen fällen - ausdrücklich 
mit einer Verfassungsnorm oder durch Abgabe klarer Erklä-
rungen zuhanden der Materialien - und dürfen sie nicht dem 
Gericht überlassen. 

Bundesrat Koller: Es geht bei dieser Frage tatsächlich auch 
darum, zu verhindern, dass das Volk widersprüchliche Ent-
scheide trifft, dass das Volk am kommenden 6. Dezember et-
was anderes bestimmt, wenn es um das Ganze geht, als spä-
ter allenfalls bei einem konkreten Referendum, wenn es um 
eine einzelne Gesetzesvorlage geht 
Herr Schi esser, Sie sagen, wir hätten keinen Entscheidungs-
zwang. Aber das Problem ist jetzt besonders akut geworden, 
weil wir die Volksrechte optimal ausgedehnt haben, indem wir 
das nachträgliche Referendum gewähren. 
Wenn wir jetzt zur Schubert-Praxis keine Stellung nehmen, 
dann bestünde die grosse Gefahr, dass die Schubert-Praxis 
im Rahmen des nachträglichen Referendums eine ungeheure 
Bedeutung erhalten könnte: Es wäre vollständig im Sinne der 
Schubert-Praxis, dass man dann sagen würde, jedes nach-
trägliche Referendum, das Erfolg habe, sei der letzte erkenn-
bare Volkswille, und dieser verstosse klar gegen EWR-Recht; 
deshalb sei diesem letzten erkennbaren Volkswillen voll zum 
Durchbruch zu verhelfen. Aber das wollen Sie ja wohl auch 
nicht, wenn ich Sie verstehe. Darum mussten wir hier 
auch zur Schubert-Praxis nehmen, weil sie eben 
rade im mit dem ,.,"'f'htl·"rtlif"h"" .... !CI.:>fo""","I, 

besondere 
Herr ich mache das keinel,wElQS 

unserm Volk, aber als Chef des ;::;rlinonA,,,,,,,,i.,,,r,on 

stiz- und bin ich die Rechtssi-
cherheit Ich bin dafür verantwortlich, dass -
wenn dieses EWR-Abkommen hoffentlich am kommenden 

6. Dezember angenommen wird - für alle unsere Bürgerinnen 
und Bürger und für alle rechtsanwendenden Behörden klare 
Rechtsverhältnisse herrschen. Das erreichen wir, wenn Sie 
jetzt Absatz 4, wie er aus den Beratungen Ihrer Kommission 
hervorgegangen ist, zustimmen. 

Präsidentin: Wir haben ein hochinteressantes doppeltes völ-
kerrechtliches Seminar hinter uns, und ich kann natürlich ver-
stehen, dass das Volk ab und zu sagen wird: "I am still confu-
sed, but on a higher level. .. 

Cavelty, Berichterstatter der APK: Mit der nun vorgelegten 
Formulierung können wir uns einverstanden erklären. Ich 
habe nichts anderes gehört, auch von den Vorrednern nicht 
Was uns aber Sorgen macht, ist die Interpretation dieser For-
mulierung. Diese Interpretation ist von mir aus gesehen -
ganz einseitig. Sie berücksichtigt weder die Diskussion der 
letzten Woche noch die Diskussion von heute morgen. Diese 
wird zuwenig beachtet Herr Bundesrat Koller hat vorhin selbst 
gesagt, die Beseitigung der Schubert-Praxis sei für das nach-
trägliche Referendum notwendig. Da sind wir alle einverstan-
den. Es stört uns aber, dass die Beseitigung der Schubert-Pra-
xis nun generell im ganzen EWR-Recht Geltung haben sollte; 
dem stimme ich persönlich nicht zu. Das ist aber eine Sache 
der Interpretation. Ich habe das Wort ergriffen, um, auch zu-
handen der Materialien, zu sagen, dass nicht alle - beispiels-
weise ich, Herr Schiesser und andere auch - dieser einseiti-
gen Interpretation des Kommissionspräsidenten und vor al-
lem derjenigen von Herrn Bundesrat Koller zustimmen. 

Präsidentin: Herr Sch/esser hat seine be/den Anträge zurück-
gezogen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission 
Dagegen 

Gesamtabstimmung - Vote sur I'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

92.057-26 

EWR. Anpassung des Bundesrechts 
(Eurolex) 
Bundesgesetz über das Messwesen. 
Aenderung 
EEE. Adaptation du droit fE~d{ual 
(Eurolex) 
Loi federale sur la metrologie. 
Modification 

34 Stimmen 
1 Stimme 

38 Stimmen 
2 Stimmen 

Botschaft I und Beschlussentwurf vom 27. Mai 1992 (BBI V 1) 
Message I etprojetd'arretedu 27 mal 1992 (FFV1) 
Beschluss des Nationalrates vom 31. August 1992 
Decision du Conseil national du 31 aout 1992 

Plattner, Berichterstatter: Hier handelt es sich um eine voli-
kommen unproblematische Vorlage aus der Rechtskommis-
sion, bei der auch ein Nicht jurist einmal Berichterstatter sein 
kann, insbesondere ein Physiker: In Artikel 7 Absatz 2 kommt 
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Die Uebernahme des EWR-Rechts verpflichtet uns nicht zwin-
gend, diese Wohnsitzpflicht zu eliminieren, da ja in Zukunft 
auslandische Beamtinnen und Beamte dem gleichen Recht 
unterstellt wären wie die Schweizer Beamten. Deshalb läge 
eben keine Diskriminierung vor; hier - Herr Vollmer hat sich 
die Dame oder der Herr am Eurotelefon wohl geirrt 
Die Kommissionsmehrheit hielt sich auch hier strikte an das 
Prinzip, dass im Rahmen von Eurolex nur die zwingend not-
wendigen Aenderungen vorgenommen werden sollten. Wir 
werden aber die Frage, ob eine Wohnsitzpflicht wirklich noch 
sinnvoll ist, bei der bevorstehenden Totalrevision des Beam-
tengesetzes diskutieren müssen. 
Der Antrag, der von der Minderheit Vollmer übernommen 
wurde, wurde in der Kommission mit 8 zu 7 Stimmen bei 2 Ent-
haltungen abgelehnt 

M. Darbellay, rapporteur: Le droit actue! permet a rautorne de 
nomination de preciser ou doit habiter le fonctionnaire desi-
gne. Cette obligation est effectivement quelque peu desuate 
et je pense que la proposition Vollmer «Le fonctionnaire ne 
peut etre tenu a I'obligation de residence que lorsque J'accom-
plissement du service I'exige de maniare imperative« est un 
postulat tout a fait convenable. 
Cependant, si tout cl I'heure nous ne voyions que difficilement 
Ja relation entre la proposition Fankhauser et le droit EEE, ici 
nous ne la voyons plus du tout Je suis d'avis que cette propo-
sition peut tras bien etre reprise dans le cadre de Ja modifica-
tion du statut du personnel a laquelle nous nous attaquerons. 
11 n'y a donc pas lieu de creer ici une divergence avec ie 
Conseil des Etats. 
Je vous invite a refuser cette proposition, a l'instar de Ja com-
mission qui I'a ainsi decide par 8 voix contra 7. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit 
Fü r den Antrag der Mehrheit 

Ziff.1I 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Ch. " 
Proposition de la commission 
Adherer a la deaision du Conseil des Etats 

45 Stimmen 
80 Stimmen 

Präsident: Für die Uebergangsbestimmungen gilt der Vorbe-
halt der definitiven Regelung des Referendums. 

Angenommen - Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

93 Stimmen 
17 Stimmen 

92.052 

EWR-Abkommen 
Accord sur I'EEE 

Differenzen - Divergences 

Siehe Seite 1371 hiervor - Volr page 1371 ci-devan! 
Beschluss des Ständerates vom 29. September 1992 
Decision du Conseil des Etats du 29 septembre 1992 

Ziff. 11 Art. 20 Abs. 4 (neu) 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Streichen 

Minderheit I 
(Segmüller, Darbeliay, Fischer-Hägglingen, Ruckstuhl) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit /I 
(Frey Walter, Moser, Steffen) 
Festhalten 

Ch. 11 art. 20 al. 4 (nouveau) 
Proposition de la commission 
Majorite 
Bifter 

Minorite I 
(Segmüller, Darbellay, Fischer-Hägglingen, Ruckstuhl) 
Adherer a la dec/sion du Conseil des Etats 

Minorite 11 
(Frey Walter, Moser, Steffen) 
Maintenir 

Rychen, Berichterstatter: Der Ständerat hat gestern beim Be-
schlussentwurf EWR zwei Differenzen zum Nationalrat ge-
schaffen. Die erste Differenz ist im Artikel 20 Absatz 4 und die 
zweite Differenz im Artikel 21. 
Die Aussenpolitische Kommission hat gestern bereits getagt, 
und ich kann Ihnen heute ihre Beschlüsse unterbreiten. 
Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass bei Artikel 20 Ab-
satz 4 der Ständerat neu beschlossen hat: «Das unmittelbar 
anwendbare Recht des EWR geht vor." Wir haben seinerzeit in 
diesem Plenum beschlossen: «Der Vorrang des Völkerrechts 
bleibt für alle rechtsetzenden und rechtsanwendenden Or-
gane vorbehalten.» 
Wir haben nun einen Antrag der Mehrheit der Kommission, auf 
diesen Absatz 4 überhaupt zu verzichten: Streichung von Arti-
kel 20 Absatz 4. Die Minderheit I (Segmüller) will den Stände-
rat unterstützen. Die Minderheit 11 (Frey Walter) will ",m Be~ 
schluss des Nationalrates vom 26. August 1992 festhalten. Da~ 
mit wäre die Ausgangslage kurz skizziert 
Für eine ausdrückliche Verankerung des Vorranges im Bun-
desbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum spre~ 
ehen vor allem Gründe der Rechtssicherheit und der Transpa-
renz, da durch das nachträgliche Referendum für die Eurolex-
Vorlagen Illusionen über die Tragweite dieses Referendums 
geweckt werden könnten. Immer wieder wird betont, man 
solle den Bürgern keinen Sand in die Augen streuen. Das ist 
ein schon oft zitiertes Wort Direkt anwendbares Recht muss 
nämlich durchgesetzt werden, wie Sie wissen, und von den 
rechtsanwendenden Organen trotz einem Refe-
rendum werden. 

M",nrt't:>'f der Kommission 
in der Bn wir 

im deutschen Text und auf Seite 88 
französischen Text diesem Anliegen genügend 
tragen. Die Botschaft hält ausreichend fest, was der 
des EWR-Rechts bedeutet 
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Im übrigen ist völlig unbestritten - in diesem Saal und im Stän-
derat dass es selbstverständlich ist, dass das Völkerrecht 
Vorrang hat Die Frage, ob wir nun im Absatz 4 den Vorrang 
speziell in den Verfassungsartikel hineinnehmen, ist eher eine 
politische Frage oder - wenn man die Diskussion im Ständerat 
angehört hat - auch Feinmechanik von Juristen, Diese Diskus-
sion ist aber ernst zu nehmen, 
Es ist auch klar, dass eineausdruckliche Bestimmung über den 
Vorrang des Völkerrechts dazu dienen kann, die Fortführung 
der Schubert-Praxis des Bundesgerichtes zu verhindern, Die 
Mehrheit der Kommission ist aber der Meinung, dass auch hier 
die Erklärungen in der Botschaft, die vorliegenden Materialien, 
dem Bundesgericht den entsprechenden Hinweis geben, dass 
es nicht auf die Schubert-Praxis zurückkommen soll und wird. 
Der Mehrheitsantrag auf Streichung des Artikels 20 Absatz 4 
ist aus der geführten Diskussion hervorgegangen. Es ist natür-
lich nicht ganz das gleiche, wie wenn die Aussenpoiitische 
Kommission diesen Antrag von Anfang an gestellt hätte. Es ist 
eigentlich eine Art Prozess in dieser Diskussion festzustellen, 
und der allgemeine Vorrang des Völkerrechts - ich wiederhole 
das noch einmal, weil es sehr wichtig ist wurde nie und von 
niemandem in Frage gestellt 
Jede Formulierung - so hat die Diskussion erbracht bringt 
jedoch gewisse Unklarheiten und vor allem verschiedene In-
terpretationsschwierigkeiten und damit neue Probleme. Das 
ist der Hauptgrund, warum wir dazu kommen, Ihnen zu bean-
tragen, diesen Absatz 4 zu streichen. Die Kommission war 
schon immer mehrheitlich der Meinung, dass sich eine Vor-
rangbestimmung, wenn sie überhaupt aufgenommen werden 
soll, nicht auf das EWR·Recht beschränken dürfe, um das Ar-
gumentum e contrario zu vermeiden. 
Aus einer auf den EWR beschränkten Vorrangbestimmung 
könnte der Stimmbürgerfälschlicherweise ableiten, dass aus-
serhalb des EWR der Vorrang des Völkerrechtes nicht gelte 
oder dass dem EWR-Recht Vorrang vor dem übrigen Völker-
recht zugestanden werde, Deshalb ist die Kommission mehr-
heitlich (mit 12 zu 8 Stimmen) der Auffassung, dass die stän-
derätliche Version ebenfalls ihre Problematik in sich birgt Im 
weiteren ist in manchen Fällen die Unterscheidung zwischen 
direkt anwendbarem und nicht direkt anwendbarem EWR-
Recht äusserst schwierig. Auch Richtlinien enthalten unmittel-
bar anwendbare Bestimmungen. Es sind schliesslich die Ge-
richte, die zu entscheiden haben, ob eine Bestimmung unmit-
telbare Wirkung hat oder nicht Wie bei den Eurolex-Vorlagen 
soll man sich auch im Bundesbeschluss auf das unbedingt 
Notwendige beschränken Das EWR-Abkommen verlangt von 
uns nicht, eine ausdrückliche Vorrangbestimmung auf Verfas-
sungsebene aufzunehmen. 
Es wurde auch gesagt, wir sollten nicht päpstlicher sein als der 
Papst Nun gibt es aber eine politische Frage, die die Kommis-
sion ernst nimmt, und zwar: Wie soll man dem Stimmbürger 
offen, ehrlich und klar darlegen, dass ein Vorrang des Völker-
rechtes besteht? Es ist der ausdrückliche Wille der Kommis-
sion, dass nichts verborgen bleibt, dass der Stimmbürger ab-
solute Klarheit hat, dass dieser Vorrang gilt 
Die Kommissionsmehrheit schlägt Ihnen deshalb vor, Ab-
satz 4 zu streichen und gleichzeitig vom Bundesrat zu verlan-
gen, dass in der Abstimmungsbotschaft zuhanden der Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger dem Vorrang des Völkerrechts 
ein Kapitel gewidmet wird und dass dort ganz klar gesagt wird, 
dass dieser Vorrang besteht Das scheint uns ein Weg zu sein, 
der gangbar ist 
Mit 12 zu 8 Stimmen bei 3 Enthaltungen schlagen wir, die 
Kommissionsmehrheit, Ihnen vor, Absatz 4 zu streichen. 

M. Frey Claude, rapporteur: Deux divergences subsistent 
Nous vous praposons de nous rallier a la version du Conseil 
des Etats a I'article 21, En revanche, nous vous 

autre solution concemant !'artiele alinea 
alinea a souleve discussions 

tional et, maintenant, au des Etats. Hier eneore, ce der-
nier a debattu de eette question et, ci ur. moment 
donna, la Mme Josi Meier, tres tras 
flegmatlque, a daclare: ,.j'observe que la confusion est totale, 
mais elle se situe a un haut niveau» 

La texte adopte par le Conseil des Etats ne c!arifie pas la situa~ 
tlon, De l'avis de notre commission, c'est meme la plus mau-
vaise version etudiee jusqu'ici. Je vous en rappelle la teneur: 
«Le dron de I'EEE directement applicable I'emporte." C'est!a 
plus mauvaise version parce qu'on y mentionne expresse-
ment I'EEE, alors que nous nous sommes toujours opposes ä 
cette mention pour la bonne raison que la question est plus 
large que I'EEE En effet la question de la primaute du droit 
international sur le droit national se pose IcL En outre, nous 
sommes opposes acette mention parce qu'on y evoque le 
droit de I'EEE directement appiicable, ce qui lalsse pour le 
moins des zones grises. 
Nous constatons que le Conseil des Etats et le Conseil natio-
nal ont eu une preoccupation commune: iI faut eviter que ne 
perdure la jurisprudence Schubert du Tribunal federaL Pour 
ceux qui auraient oublie ou perdu leur partition, nous rappe-
Ions simplement qu' au sens de la jurisprudence Schubert, le 
Tribunal federal applique le droitfederal posterieur contraire ä 
un traite international anterieur lorsqu'il peut admettre que le 
legislateur avait volontairement et consciemment ignore ses 
obligations internationales. Donc, dans le cas ou le legislateur 
connaissait le droit international, mals qu'iI ne I'a volontaire-
ment pas suivi. 
Apropos de cette jurisprudence SChubert, nous faisons deux 
observations. Premierement, il ne faut pas surestimer son im-
portance; iI faut la resituer dans son contexte historique. Cette 
jurisprudence est issue d'un arret Frigerio qui date de 1968, a 
propos d'une loi sur le trafic postal du 2 octobre 1924, lai ba-
see sur un trane international du 10 mai 1879. Depuis lors, les 
temps ont change et le droit international a considerablement 
grandi en importance. C'est un fait dont le Tribunal federal doit 
aussi tenk compte. 
Deuxiemement, le message du Conseil federal relatif a I'ap-
probation de I'Accord sur I'EEE est tres clair. Monsieur le 
Conseillerfederal, vous avez ete tres clair dans votre message, 
et nous tenons a le citer ici (page 88 de la version fran~aise et 
93 de la version allemande): «Enfin, I'importance particuliere 
que revet l'Accord EEE dans I'ordre juridique suisse, par le fait 
du referendum obligatoire du peuple et des cantons, tend ä 
confirmer egalement la primaute du droit EEE sur le droit in-
terne. Un vote positif du peuple et des cantons n'assure pas 
seulement une legitimation democratique elevee au principe 
de la bonne foi contenu a I'article 3 A-EEE; iI temoigne aussi 
de la volonte du souverain suisse de placer cet accord taut en-
tier au-dessus du drait national contraire. " Et le Conseil federal 
poursuit: «En resume, la primaute du drait EEE se presente, 
pour les organes de l'Etat, de la fagon suivante: 
-, Lors des travaux legislatifs preparatoires, il conviendra 
d'examiner la compatibilite de tous les projets avec le droit 
EEE 
- Les organes legislatifs de la Confederation et des cantons 
seront lies par le droit EEE; ils devront I'introduire dans le droit 
interne en temps utile et adapter le droit national contraire; 
ainsi pourront etre evites les conflits lors de la mise en applica~ 
tion du droit 

Les organes federaux et cantonaux charges de I'application 
du droit mettront le drait EEE a execution et s'abstiendront 
d'appliquer le droit national contraire.« 
On ne peut pas etre plus clalr que ce texte. Si le Tribunal fede-
ral ne devait pas saisir ce message clair, c'est que nous au-
dons elu de tras mauvais juges federaux' Voila pourquoi, par 
12 voix contre 8 et 3 abstentions la commission estime qu'iI ne 
faut rien ajouter a cet accord; tout ajout serait simplement 
superfetatoire, 
En outre, nous avons le sentiment qui confine a une conviction 
que le Conseil des Etats, si nous decidons aujourd'hui de bif-
fer cet alinea 4 qui n'apporte rien sinon la confusion, pourra se 
rallier a notre teile a ete commentee icL Nous 
amons ainsi abces de fixation tout a fait 

Encore 
international est reservee ici comme dans 
traites internationaux, 
Done, 12 voix contre 8 et 3 abstentions, la rn""nn,., 
r("IITlrr,i<:c:inn vous demande 
biffer I'alinea 4 de I'article 20. 
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Frau Segmüller, Sprecherin der Minderheit I: "Das unmittel-
bar anwendbare EWR-Recht geht widersprechendem schwei-
zerischem Recht vor." Um diesen klaren Satz, der angeblich 
von gar niemandem bestritten wird, streiten wir. Oie einen sind 
im Prinzip für das Prinzip, wollen aber mögliche Ausnahmen 
der Praxis überlassen. Oie anderen - dazu zählen die überwäl-
tigende Mehrheit des Ständerates und der Bundesrat - wollen 
eine Regel, die auch wirklich gilt 
Der EWR-Vertrag hat zum Ziel - wie es in der Präambel 
heisst -, «einen dynamischen und homogenen Europäischen 
Wirtschaftsraum zu errichten, der auf gemeinsamen Regeln 
und gleichen Wettbewerbsbedingungen beruht». 
Das Protokoll 35, das fester Vertragsbestandteil ist, verpflich-
tet die Staaten, und zwar alle Efta-Staaten, die Rechtsordnung 
so zu gestalten, dass im Konfliktfalf zwischen EWR-Recht und 
Landesrecht die EWR-Bestimmungen vorgehen. Dement-
sprechend haben alle andem Efta-Staaten entsprechende 
verfassungsrechtliche Bestimmungen aufgenommen, soweit 
dies noch nötig war. Oie gegenteifigen Beteuerungen, wir 
seien die einzigen Musterschüler, sind falsch. Im Gegenteil: 
Wir wären ohne Vorrangklausel der einzige Efta-Staat, der 
nicht garantieren kann, dass wir die vertraglichen EWR-Pflich-
ten voll einhalten können. Jene, die darauf stolz sind und das 
als Ausdruck nationaler Souveränität betrachten, sollen dies 
tun. Ich kann es nicht Wenn man zum EWR ja sagt, muss man 
auch die Folgen akzeptieren, die sich daraus ergeben. 
Was vordergründig als Juristenstreit erscheint und vielen von 
uns schwierig vorkommt, ist im Kern eine sehr politische Ange-
legenheit Der Konfliktfall EWR-Recht/Landesrecht existiert 
potentiell immer. Das liegt in der Natur der Sache, und mögli-
che Konfliktfälle können sich in der direkten Demokratie häu-
fen. Oie Frage ist nur, wer nach welchen Regeln diese soge-
nannten Kollisionen zu entscheiden hat Es scheint mir unsere 
zentrale Aufgabe als Gesetzgeber zu sein, in diesem Punkt 
eine Kollisionsregel zu erlassen: eine Kollisionsregel, die vom 
Volk selbst im Rahmen des Genehmigungsbeschlusses be-
stätigt wird. Dieses Vorgehen und nicht ein Abstützen auf un-
geschriebene Leitsätze ist auch unter demokratischen Ge-
sichtspunkten das Gebotene. 
Ich will die Lösung dieses Konfliktes nicht den Richtern über-
lassen, selbst dann nicht, wenn sie aus eigenem Antrieb die 
sogenannte Schubert-Praxis aufgeben würden. Es ist dies 
davon bin ich überzeugt ~ unsere Aufgabe als Parlament 
Einige meinen offenbar, es bestehe keine Notwendigkeit zur 
Festschreibung des Grundsatzes, die Praxis werde die Kon-
flikte schon lösen. Ja, die Praxis wird die Konflikte lösen - aller-
dings in der Praxis nicht jene Leute, die Sie meinen oder sich 
wünschen. Der Hauptstreitpunkt ist nicht, ob jetzt wir in einer 
Norm oder später die Richter in Lausanne im Einzelfall den 
Konflikt lösen. Der wirkliche Streitpunkt ist, ob wir als Schweiz 
den möglichen Konflikt lösen wollen oder ob wir die Lösung 
des Konfliktes den EWR-Instanzen (Efta-Ueberwachungsbe-
hörde, Gemeinsamer EWR-Ausschuss, notfalls Efta-Gerichts-
hof oder Schiedsgericht). überlassen wollen. Diese finden 
dann sicher einen Ausweg, aber nicht im Sinne der Geltung 
unseres Landesrechts. Wir müssen also entscheiden, was uns 
lieber ist ob wir die lösung des Konfliktes den Diplomaten in 
Brüssel überlassen oder diese Hausaufgabe selber lösen wol-
len. Das steht heute zur Diskussion. 
Der Kompromissvorschlag des Ständerates ist klar und ein-
deutig. Er beschränkt sich auf das absolut notwendige Mini-
mum, wie es sich für eine Uebergangsbestimmung gehört Es 
geht hier einzig um den Vorrang des unmittelbar anwendba-
ren EWR-Rechts, um nichts anderes. Zum allgemeinen Völker-
recht machen wir damit keine Aussage, weder positiv noch 
negativ. 
Es besteht offenbar die Meinung, die Vorrangklausel sei schon 
recht, aber sie belaste die EWR-Vorfage, sie sei eine H'/nf'\1th",1L 

man dürfe dem nicht so ehrlich 
meine dass sich lOhnt Der 

so dumm und auch nicht so wie 
wir manchmal gerne meinen. 
Der letzte Abstimmungssonntag dürfte dafür ein klarer Beweis 
sein: Der Bürger weiss schon, dass man das Feil nicht wa-
schen kann, ohne es nass zu machen. Er weiss auch, dass Eu-

ropa nicht zum Gratistarif zu haben ist Ich möchte gerade 
auch gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen aus der 
Welschschweiz betonen, was kurzlich unser ehemaliger Kol-
lege Jean-Fran~ojs Aubert aus Neuenburg dazu gesagt hat: 
«Nous ne pouvons pas ä la fois donner et retenir. Nous oe pou-
vons pas nous associer ä d'autres et pretendre ensuite agir 
comme si nous etions restes seuls. Nous devrions d'ailleurs 
nous demander tras sarieusement ce que vaut l'Europe, si 
l'Europe ne nous coutait rlen." 
Ich bitte Sie daher um Zustimmung zum Ständerat 

FreyWalter, Sprecher der Minderheit 11: Ich möchte Sie in die-
sem Saal daran erinnern, dass die Mehrheit der gleichen Kom-
mission, die heute vehement und klar für Streichen von Ab-
satz 4 eintritt, die Fassung beantragt hat, welcher der National-
rat das letzte Mal zugestimmt hat Das ist auf Ihrer Fahne unter 
Artikel 20 ersichtlich, Offensichtlich hat in dieser Kommission 
ein entscheidender Meinungswechsel stattgefunden. Ich 
möchte Sie auch daran erinnern, dass der Artikel 20, wie er 
aus der nationalrätlichen Debatte grossmehrheitlich hervor-
ging, in der Zusammenarbeit der Staatspolitischen Kommis-
sion mit der Aussenpolitischen Kommission entstanden ist 
und auf den folgenden vier Grundprinzipien basiert: erstens 
Transparenz, zweitens Vertragstreue, drittens Rechtssicher-
heit und viertens Wahrung unserer Volksrechte. Das war die 
Basis, die die Staats politische und die Aussenpolitische Kom-
mission hatten, um den Artikel 20 zu formulieren. 
Nun kommt die Mehrheit der gleichen Kommission und sagt: 
Streichen des Absatzes 4 von Artikel 20. Das ist die Angst, 
dem Volk die Wahrheit zu sagen. Denn in Absatz 2 von Arti-
kel 20 steht: "Wird gegen einen Erlass das Referendum ergrif-
fen und wird dieser in der Volksabstimmung abgelehnt, so tritt 
er unverzüglich ausser Kraft." Damit muss doch im Volk die 
Meinung entstehen, dass noch ein ungeschmälertes Referen-
dum möglich sei, und das - das hat ja der Kommissionsspre-
cher vorher im Eintretensvotum gesagt - ist nicht möglich. Al-
les, was EWR-Recht respektive «Acquis-communautalre/EG-
Recht» ist, ist Völkerrecht, und das ist dem Referendum ent-
zogen. 
Wer hat nun Angst, dem Volk die Walfrheit zu sagen? Das 
möchte ich Sie fragen. Wer hat ein Interesse daran, dem Volk-
wie es der Kommissionspräsident ausgedrückt hat - "Sand in 
die Augen zu streuen,,? Wir Volksvertreter in diesem Saal? Es 
geht doch um Güter wie Transparenz dem Volk gegenüber 
und Rechtssicherheit, und da sagt der Kommissionspräsident 
allen Ernstes, dass die Botschaft und die Materialien die Rolle 
von Verfassungsrecht übernehmen könnten. Botschaft und 
Materialien für die Richter als Ausgangslage gegenüber einem 
sauberen Verfassungstext - da überlasse ich Ihnen das Urteil, 
was·für die Entscheidungsfindung der Richter entscheidender 
ist! 
Im übrigen möchte ich Ihnen sagen, dass die Rechtssicherheit 
nicht nur ein Problem ist, das jeden einzelnen Bürger angeht; 
es ist auch ganz besonders ein Problem für die Wirtschaft, die 
sich darauf verlassen muss, dass Rechtssicherheit gewährlei-
stet ist Sie ist nicht gewährleistet, wenn Sie den Absatz 4 des 
Artikels 20 streichen. 
Ich bitte Sie: Nehmen Sie den Antrag der Minderheit !I an, hal-
ten Sie am Beschluss fest, den wir in diesem Saal bereits ein-
mal gefasst haben, oder aber - damit kann ich mich auch ab-
finden - nehmen Sie den Antrag der Minderheit I an, wie ihn 
Frau Segmuller vertreten hat Aber machen Sie etwas nicht: 
Seien Sie dem Volk gegenüber nicht unehrlich, verweisen Sie 
es nicht auf Botschaft und Materialien, in denen so viel steht, 
dass sie sich widersprechen, so dass wir schliesslich eine 
Rechtsunsicherheit hätten, weil wir zum Richterstaat hinsteu-
ernwürden! 
Ich möchte Ihnen noch ein kleines uc,<>u,o, 

Sie sich den Artikel an immerhin es hier 
Da hat der Ständerat eine (gemäss 

unserer Kommission unbestrittene Aenderung eingebracht: 
"Der Bund respektiert bei der Durchführung und Weiterent-
wicklung des EWR-Abkommens sowie bei Fragen der euro-
päischen Integration die Kompetenzen der Kantone und wahrt 
ihre Interessen." Gestern wurde in der Aussenpolitischen 
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Kommission aber klar, dass dieser Text, wie er in der deut-
schen Sprache formuliert ist, nicht angewendet werden kann, 
weil der Bundesrat wegen dem Völkerrecht, das über dem 
Landesrecht steht, mit diesem «respektiert" nicht leben kann. 
Das wird in der Redaktionskommission noch «umgedeutscht» 
werden müssen, um näher an das französische «veille» ange-
nähert werden zu können. So machen wir in diesem Haus zu 
so entscheidenden Fragen Poiitik! Hier geht es aber um Ver-
fassungs recht 
Ich möchte Sie ernsthaft bitten, entweder dem Antrag der Min-
derheit !I (Frey Walter), wie wir das bereits einmal miteinander 
beschlossen haben, zuzustimmen, sich selbst also nicht un-
treu zu werden, dem Volk keinen Sand in die Augen zu 
streuen, ehrlich zu sagen, dass das Referendum im EWR-
Recht nicht mehr möglich ist - ausser in dem kleinen Teil, in 
dem wir überreglementieren -, und das auch in der Verfas-
sung auszudrücken. Oder aber nehmen Sie den Antrag der 
Minderheit I (Segmüller) an. Dann können Sie dem Volk mit ru-
higem Gewissen in die Augen schauen. Sonst müssen Sie auf 
Botschaft und Materialien verweisen und sind nicht einmal si-
cher - denn Sie sind ja nicht selbst der Richter, der Botschaft 
und Materialien in seiner Rechtsprechung werten wird. 

Thür: Diese Angelegenheit entwickelt sich immer mehr zur 
Posse, bei welcher die Protagonisten die Uebersicht längst 
verloren haben. Ich habe deshalb bereits in der Sonderses-
sion vorgeschlagen, diesen Vorbehalt zu streichen. Ich bin 
froh, dass diese Grundsatzdebatte im Ständerat stattgefun-
den und die Mehrheit unserer Kommission auf den Pfad der 
Tugend zurückgefunden hat 
Ein wesentlicher Anteil an dieser neuen Unübersichtlichkeit ist 
dem Departement, das Bundesrat Koller untersteht, zuzu-
schieben, das mit einer doppelbödigen Begründung angeb-
lich eine Selbstverständlichkeit in die Verfassung einfügen 
wollte. Die Doppelbödigkeit liegt darin, dass Herr Bundesrat 
Koller einerseits behauptet, der Völkerrechtszusatz sei ganz 
selbstverständlich, er sei rein deklamatorisch und schaffe kein 
neues Recht, keine neuen Rechtsverhältnisse. Auf der andern 
Seite begründet Bundesrat Koller seinen Zusatz aber damit, 
dass er auf diese Art und Weise die bekannte Praxis des Bun-
desgerichts, die SChubert-Praxis, mit einem Handstreich 
ausser Kraft setzen will. Also will der Bundesrat gegenüber 
dem heutigen Rechtszustand trotzdem eine grundsätzliche 
Aenderung. 
Dieses Vorgehen ist aus unserer Sicht sowohl in formeller als 
auch in materieller Hinsicht nicht akzeptabel. In formeller Hin-
sicht kann dieses Vorgehen deshalb nicht akzeptiert werden, 
weil der Bundesrat im Rahmen der Eurolex-Anpassung stets 
den Grundsatz deklariert hat, dass nur jene Rechtsanpassun-
gen vorgenommen werden sollen, welche durch das EWR-
Abkommen zwingend vorgeschrieben sind. In bezug auf das 
Völkerrecht, den Völkerrechtsvorbehalt, hat sich durch dieses 
EWR-Abkommen rein gar nichts geändert Es ist der bisherige 
Rechtszustand geblieben. Eine Gesetzesänderung ist des-
halb überhaupt nicht erforderlich. Wenn wir nach dem Grund-
satz der notwendigen Anpassungen weiterfahren wollen, ist 
also in bezug auf diesen Völkerrechtsvorbehalt keine zusätzli-
che Regelung notwendig. 
Entscheidender sind die materiellen Bedenken, die gegen-
über dem bundesrätlichen Ansinnen aus unserer Sicht vorge-
bracht werden müssen. Der Bundesrat will- wie bereits darge-
legt die sogenannte Schubert-Praxis eliminieren. Was be-
sagt diese Praxis im Detail? Der Bundesrat umschreibt sie so: 
Gemäss Bundesgericht würde jüngeres Landesrecht älterem 
Völkerrecht vorgehen. Das sei die Schubert-Praxis, und das 
gehe nicht mehr. Damit macht aber der Bundesrat eine unzu-
lässige Verkürzung dieser Schubert-Praxis. Diese Praxis ent-
hält drei Elemente - ich möchte das Protokoll 

Es Primat des Völkerrechts; das ist der 
2. Wenn sich Landesrecht und Völkerrecht widersprechen, 
wird versucht, eine völkerrechtsgemässe Auslegung des lan-
desrechts vorzunehmen. 
3. Wenn dies nicht gelingt, sagt das Bundesgericht: Wenn der 
Gesetzgeber in einem späteren Landesrecht willentlich und 
wissentlich Völkerrecht verletzen wollte, haben wir als Bundes-
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gericht dazu nichts zu sagen, dann gilt das jüngere landes-
recht 
In einem solchen Fall muss das Problem mit den entspreChen-
den völkerrechtliChen Mitteln ausgetragen werden. Das kann 
dazu führen, dass ein völkerrechtlicher Vertrag suspendiert 
werden muss. Aber auf jeden Fall ist es nicht Sache des Ge-
richts, diese politiSChe Frage zu beurteilen. 
Das Bundesgericht bekundet also gegenüber dem nationalen 
Gesetzgeber entgegen dem, was Frau Segmüller dargetan 
hat jene Zurückhaltung, die das Bundesgericht aufgrund 
von Artikel 113 der Bundesverfassung auferlegt erhalten hat 
Es ist also gerade nicht so, wie dargetan wird: dass sich mit 
dieser Praxis das Bundesgericht über Parlaments- und Volks-
entscheide hinwegsetzen würde - ganz im Gegenteil! Das 
Bundesgericht sagt schlicht und einfach, wenn der Gesetzge-
ber und das Volk in einem neuen Erlass eine Frage wissentlich 
im Widerspruch zu einem älteren völkerrechtlichen Vertrag re-
gelten, nehme das Bundesgericht an, dass Landesrecht vor-
gehe, weil das Volk und der Gesetzgeber das so wollten. Da-
mit hat das Bundesgericht seine Zurückhaltung gegenüber 
dem nationalen Gesetzgeber bekundet und dargetan, dass es 
sich in einen solchen Konflikt nicht einmischen will. 
Das Bundesgericht ist also der Auffassung, dass dieser Kon-
flikt nicht juristisch zu lösen sei, sondern auf der politischen 
Ebene mit den zuständigen politischen Instanzen ausgetra-
gen werden müsse. Wir teilen diese Auffassung; sie entspricht 
unserer Rechtstradition, welche dem Bundesgericht sogar 
verbietet, ein Bundesgesetz auf die Verfassungsmässigkeit 
hin zu überprüfen. Ich verstehe Herrn Bundesrat Koller nicht, 
wenn er nun in Umkehrung dieser Tatsachen behauptet, die 
Schubert-Praxis führe in den Richterstaat - genau das Gegen-
teil ist richtig. Mit der Schubert-Praxis hält sich das Bundesge-
richt, wie ich dargelegt habe, an jene Zurückhaltung, wie sie 
ihm von der Verfassung her auferlegt ist Das wollen wir nicht 
ändern. 
Wir haben auch allen Grund dazu, das nicht ändern zu wollen. 
Heute ist nämlich unklar, was geschehen soll, wenn beispiels-
weise eine Initiative oder ein Referendum einen völkerrechts-
widrigen Inhalt hat Herr Rhinow, der sich im Ständerat eben-
falls sehr für die Aufhebung der Schubert-Praxis eingesetzt 
hat, sagte diesbezüglich: «Nach meiner persönlichen Auffas-
sung - ich unterstreiche dies - dürfte allerdings eine Volksin-
itiative, die in ihrem Kerngehalt eindeutig gegen direkt an-
wendbares EWR-Recht verstösst, nicht zulässig sein. Zulässig 
wäre es aber, mit einer Initiative die Kündigung des Abkom-
mens zu verlangen.» 
Die bundesrätliche Antwort auf die Einfache Anfrage Gonseth 
«zukünftiges Vorgehen bei Volksinitiativen bei einem Beitritt 
der Schweiz zum EWR" brachte in diesem Zusammenhang 
auch keine Klärung - im Gegenteil, unsere Befürchtungen 
sind diesbezüglich noch gewachsen. In der Antwort des Bun-
desrates heisst es nämlich: «Nicht abschliessend geklärt ist, 
ob und vor allem in welchen Fällen völkerrechtliche Verpflich-
tungen als materielle Schranken der Verfassungsrevision zu 
betrachten sind ... 
Diese unklaren und widersprüchlichen Aussagen können wir 
nur so interpretieren, dass künftig damit gerechnet werden 
muss, dass die Initiativen und Referenden wegen Völker-
rechtswidrigkeit für ungültig erklärt und gar nicht erst dem Volk 
zur Abstimmung vorgelegt werden. Einer solchen Absicht 
müssen wir heute schon entschieden entgegentreten. 
Wir unterstellen nun dem Bundesrat und jenen, die diese Min-
derheitsanträge weiterhin verteidigen, dass sie mit ihren Vor-
schlägen das juristische Terrain für eine solche Praxis ebnen 
wollen. Nach unserer demokratischen Auffassung ist dies un-
haltbar. Wir sind der Auffassung, dass wie bisher Initiativen 
und Referenden dem Volk zur Entscheidung vorgelegt werden 
müssen, auch dann, wenn sie einen völkerrechtswidrigen 
halt Wir sind ferner der dass der Bundesge-

das Volk in letzter dür-
fen sollen, die dem Völkerrecht widersprechen. 
Es ist klar, dass in einem solchen Fall ein Konfliktregelungs-
mechanismus in Gang kommt, der aus dieser Sackgasse her-
ausführt Die Schweiz müsste beispielsweise nach Artikel 5 
des EWR-Abkommens das Problem im Gemeinsamen EWR-
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Ausschuss oder im EWR-Rat zur Sprache bringen, um eine 
Sonderregelung für die Schweiz auszuhandeln. Sie könnte 
auch eine Aenderung des EWR-Rechts beantragen, Arti-
kel 102 Absatz 4 des EWR-Abkommens sieht zudem die Mög-
lichkeit der Anerkennung der Gleichwertigkeit der Rechtsvor-
schriften vor. 
Wenn alle Stricke reissen und in einem solchen Konflikt keine 
Lösung erzieit werden kann, dann steift sich die Frage des wei-
teren Vorgehens, Entweder passen wir uns dann dem Völker-
recht an, indem wir in einem zweiten Anlauf unser Gesetz an-
passen, oder aber wir bleiben hart und müssen mit Konse-
quenzen rechnen, was auf eine Teilsuspendierung des EWR-
Abkommens hinauslaufen könnte, 
Es geht nicht an, dass man eine Teilsuspendierung des EWR-
Abkommens über eine Volksinitiative oder ein Referendum 
nicht mehr realisieren kann, sondem nur noch eine vollstän-
dige EHminierung des EWR-Abkommens mit einer Volksinitia-
tive anstreben kann, wie dies Ständerat Rhinow vorschlägt 
Diese Auffassung teilen wir nicht Mit den Volksrechten muss 
auch eine Teilsuspendierung möglich sein, 
Aus diesen Gründen bitten wir Sie, dem Streichungsantrag zu-
zustimmen, weil wir damit die bisherige Ordnung, die richtig 
ist, belassen. 

Frau Nabholz: Offensichtlich sind wir nun daran, eine totale 
Konfusion auf einem absoluten Nebenkriegsschauplatz des 
EWR-Abkommens zu schaffen. 
Ich möchte daran erinnern, dass die Botschaft auf insgesamt 
mehr als sieben Seiten sehr klar und detailliert ausführt, wie es 
sich bei Konfliktfällen zwischen Landesrecht und Völkerrecht 
verhält Es wird klar ausgeführt, welche Verpflichtungen wir als 
Staat haben, um bindende Verträge einzuhalten und völker-
rechtliche Normen zu erfüllen. 
Ich verstehe nicht, dass man im Zuge dieser Debatten und Dif-
ferenzen, mit denen sich insgesamt drei Kommissionen des 
National- und des Ständerates befasst haben, nun einen der-
artigen Wirbel veranstaltet und argumentiert, als ob aner-
kannte Prinzipien im Zuge des EWR plötzlich ausser Kraft ge-
setzt würden, Lesen Sie die Seiten 87ff, in der deutschen Ver-
sion der Botschaft (92. 052, Bd, 1), dann werden die Dinge wie-
der ins richtige Licht gerückt 
Seit ich dem Rat angehöre, habe ich hier x-fach internationa-
len Abkommen zugestimmt Aber ich kann mich nicht an eine 
Debatte erinnern, wo wir im Zusammenhang mit internationa-
len Abkommen dieses Thema derart hochgespielt und gefragt 
hätten, ob früheres Landesrecht oder späteres Landesrecht 
oder eine Bundesgerichtspraxis diesem Abkommen allenfalls 
widersprechen könnten. Wir haben es stets angenommen, 
uns dem Prinzip der Vertragstreue zu verpflichten und diesem 
auch nachzuleben, 
Frau Segmüller, Sie argumentieren bei Ihrem Minderheitsan-
trag, dass der Ständerat mit seiner Fassung beitragen wolle, 
Konflikte in dieser heiklen und zugegebenermassen schwieri-
gen Materie zu lösen, Ich bin der Meinung, dass der Ständerat 
mit seiner Formulierung alles andere tut, als Konflikte zu lösen. 
Er schafft erst neue Konflikte, Ich erinnere daran, dass in der 
ersten Debatte davor gewarnt worden ist, EWR-
Recht auf Verfassungsstufe explizit zu erwähnen, weil damit 
offengelassen werde, wie es sich sonst mit völkerrechtlichen 
und internationalen Verpflichtungen verhalte. 
Ich möchte auch daran erinnern und bitten, dass Herr Bundes-
rat Koller dazu Stellung nimmt Er selbst hat in zwei Kommis-
sionen intensiv davor gewarnt, irgend einen Hinweis auf direkt 
anwendbares EWR-Recht zu machen, Herr Bundesrat, als 
Fachmann in diesem Bereich - ich habe mir sagen lassen, Sie 
hätten über dieses Thema Ihre Habilitationsschrift geschrie-
ben - haben Sie uns erklärt, dass es überhaupt nicht klar sei, 
was direkt anwendbares EWR-Recht bedeute. Wie kommen 

nichts als sich 
Herr Walter - schon gar 
trägt? 
Alles, was diesem Hin und Her zwischen den beiden Räten 
in dieser Frage passiert ist, darf wohl zu keinem anderen Ende 

führen, als dass wir diesem Durcheinander ein Ende setzen. 
Wir setzen dem nur ein Ende, indem wir dem Streichungs-
antrag der Kommissionsmehrheit zustimmen, Jede andere 
Formulierung - das habe ich in dieser mühsamen Debatte 
gelernt - wird nichts anderes bringen als Anlass zu Missver-
ständnissen, und es wird Leute geben, die diese Missver-
ständnisse weidlich in ihrer kommenden Kampagne gegen 
den EWR ausnützen werden. 
Ich glaube, dass wir unsere Verfassung nicht dazu missbrau-
chen dürfen, Unklarheiten festzusetzen. Selbstverständlich ist 
es dem Bundesrat unbenommen, uns eine entsprechende 
Verfassungsrevision vorzuschlagen, wenn er das Gefühl hat, 
dass in einem späteren Zeitpunkt, nach Inkrafttreten des 
EWR-Vertrages, mit dem Bundesgericht oder auch mit dem 
Parlament über diese völkerrechtliche Dimension des Themas 
Probleme entstehen könnten. Zumindest was die Aussenpoli-
tische Kommission des Nationalrates betrifft, wird dieses 
Thema an einer der nächsten Sitzungen traktandiert sein, 
Ich bitte Sie eindringlich, den Weg aus diesem Dilemma da-
durch zu suchen, dass wir den Absatz 4 aus Artikel 20 heraus-
streichen, Ich stelle Ihnen diesen Antrag im Namen meiner 
Fraktion, die übrigens diese Haltung bereits bei der Eintretens-
debatte durch Herrn Kollege Fischer-Seengen hat ausführen 
lassen, 
Herr Frey Walter hat bei der Begründung des von ihm vertrete-
nen Minderheitsantrages dargetan, wir würden mit der Strei-
chung Angst vor dem Volk bekunden, weil wir es nicht wagen 
würden, dem Volk die Wahrheit zu sagen, Nun, Herr Frey, ich 
unterschätze unser Volk in keiner Weise. Unser Volk kann 
nämlich lesen, und das, was unser Volk vor der Abstimmung 
zu lesen bekommen wird, ist das Bundesbüchlein. In diesem 
Bundesbüchlein ist das EWR-Abkommen abgedruckt In Arti-
kel 3 und Artikel 7 wird man nachlesen können, dass das 
EWR-Recht unser Landesrecht brechen wird. Da wird dem 
Volk weder Sand in die Augen gestreut, noch werden Fakten 
vernebelt; deutlicher, als es im Vertrag selbst ausgedrückt ist, 
wird es nirgends dargetan werden können. 
Nicht zuletzt, Herr Frey: Sie sind in diesem Land einer der eif-
rigsten Protagonisten für die EWR-Ne~n-Parole; ich zweifle 
nicht daran, dass Sie jede Gelegenheit benützen werden, dem 
Volk auch hierüber klaren Wein einzuschenken, Ich nehme 
nicht an, dass das Volk in Unkenntnis der Sachlage entschei-
den wird - ob wir das nun hineinsch reiben oder nicht 
Ich bitte Sie daher um Zustirnmung zur Kommissions-
mehrheit 

Frau Grendelmeier: Herr Thür, es handelt sich nicht um eine 
Posse, wie Sie das, was wir hier aufführen, zu nennen pflegen. 
Es handelt sich aber auch nicht darum, dass wir den Leuten 
bewusst oder unbewusst Sand in die Augen streuen; es han-
delt sich noch viel weniger darum, dass wir unseriös sind und 
nicht wissen, wovon wir reden, Ganz im Gegenteil: Die Tatsa-
che, dass wir in zwei Kommissionen des Nationalrates - und 
ich bin überzeugt, dass es in der Kommission des Ständerates 
gleich war - über diese Frage gestritten und uns Gedanken 
gemacht haben, zeigt, dass das EWR-Abkommen, Frau Nab-
holz, nicht einfach ein beliebiges internationales Abkommen 
ist, das in diesem Land nichts verändert oder zu welchem 
keine besondere Information gegeben würde, Zum ersten Mal 
werden Volk und Stände über einen Vertrag abstimmen, der 
für unser Land von eminenter Tragweite ist 
Ich halte es deshalb nicht nur um der Rechtssicherheit willen 
für unumgänglich, dass wir um auf einem ausdrücklichen Hin-
weis auf diesen Vorrang des Völkerrechts beharren; ich halte 
es auch aus Gründen der Information an unsere StimmbeVÖl-
kerung für unerlässlich, dass wir das tun, 
Man soll mir doch bitte nicht damit kommen, dass von Seite 87 
der Botschaft an über sieben Seiten beschrieben 
werde, wie das dann so laufen wird, Seien 

Haben Sie ~ die Sie in der Kommission und diesem Rat 
sind diese sieben Seiten so genau Frau Bär nickt; 
sie kann sie vielleicht auswendig aufsagen, 
Es ist eine pure Selbstüberschätzung anzunehmen, dass die 
Stimmbürgerlnnen und Stimmbürger denselben Informa-
tionsstand haben können wie wir, die wir hauptamtlich in den 
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letzten Wochen nichts anderes mehr gemacht haben. Das ist 
lächerlich, und es ist arrogant, Frau Bär. Deshalb halte Ich da-
für, dass man ~ juristische Feinmechanik, staatspolitische 
Feinmechanik hin oder her die klare Information der Bevöl-
kerung in den Vordergrund stellt Ich persönlich könnte mit der 
Streichung leben. Ich mache auch keinen Glaubenskrieg dar-
aus. Aber ich halte es für unerlässlich, dass wir uns in dieser 
Frage nicht dem Vorwurf aussetzen, wir hätten den Leuten 
nicht expressis verbis gesagt, dass wir zwar das nachträgliche 
Referendum eine Novität eingeführt haben, dass dieses 
Referendumsrecht aber eingeschränkt ist, und zwar da, wo 
der Vorrang des Völkerrechts gilt . 
Ursprünglich, ich gebe das zu, war ich eine überzeugte Verfech-
terin des ursprünglichen bundesrätlichen Entwurfs mit dem 
Ausschluss des fakultativen Referendums. Ich habe es damals 
auch in diesem Rate gesagt: Sie können keinen Tomatensalat 
ohne Tomaten bestellen, also: Wer dem EWR-Abkommen zu-
stimmt, nimmt es automatisch in Kauf, dass Gesetzesanpas-
sungen gemacht werden müssen und dass das fakultative Re-
ferendum ausgeschlossen ist, ausgeschlossen sein muss! 
Nun hat es sich aber herausgestellt ~ man kann im Verlauf der 
langen Sitzungen ja auch klüger werden -, dass tatsächlich 
ein Spielraum da ist Diesen Spielraum gilt es unter allen Um-
ständen auszunützen und die Volksrechte da, wo es möglich 
ist, zu wahren. Aber es ist eben nur eingeschränkt möglich. 
Deshalb halte ich es für Wichtig und für eine Frage der Redlich-
keit, dass wir, wenn wir schon diese neue Form des nachträgli-
chen Referendums einführen, die Leute darauf hinweisen, 
dass es sich eben nicht um ein Referendum üblicher Natur 
handelt, sondern um eine spezielle Form. Es geht dabei 
darum, Spielräume dort auszunützen, wo dies möglich ist. 
Für welchen der drei Vorschläge sollen wir uns nun ent-
scheiden? 
Absatz 4 in der Form des Nationalrates hat den Schönheitsfeh-
ler, dass der Vorrang des Völkerrechts nun plötzlich in einer 
Uebergangsbestimmung in die Verfassung hineinkommt Das 
ist unschön, aber ich kann damit leben. 
Ich kann aber auch mit dem Beschluss des Ständerates leben, 
nach dem das unmittelbar anwendbare Recht des EWR vor-
geht; das scheint mir das klarste zu sein. Aber dieser Begriff ist 
eine Monstrosität, das «EWR-Recht» gibt es gar nicht, es gibt 
nur den Acquis communautaire. Hier haben wir also nicht nur 
einen juristischen, sondern auch einen sprachlichen Schön-
heitsfehler. 
Und schliesslich der dritte Vorschlag: Wir können Absatz 4 
streichen. Ich könnte mit der Streichung leben. 
Aber noch einmal: Für mich ist das Wichtigste: Information ex-
pressis verbis an die Bevölkerung! Ich möchte nicht, dass wir 
uns den Vorwurf gefallen lassen müssen, wir hätten bewusst 
eine Information unterschlagen. 
Deshalb bitte ich Sie, dem beizustimmen, was wir schon vor 
ein paar Wochen in diesem Saal beschlossen haben oder 
dann halt dem BeSChluss des Ständerates. Ich würde darauf 
verzichten, rein juristisch und damit auf Kosten der Rechtssi-
cherheit und der Klarheit zu überlegen; be/des sind wir der Be-
völkerung in einer so wichtigen Frage schuldig. 

Columberg: Die CVP-Fraktion hat sich gestern nochmals mit 
dieser Differenz befasst Sie ist der Ansicht, dass wir sie mög-
lichst bald bereinigen sollten. Ich bitte Sie, diesem juristischen 
Problem keine unverhältnismässige Dimension zu geben. Bei 
der Würdigung der verschiedenen Lösungsmöglichkeiten 
man kann sicher verschiedener Ansicht sein - scheint uns der 
Beschluss des Ständerates vertretbar, akzeptabel zu sein. Ver-
schiedene Gründe sprechen für diese Regelung. 
1. Der Vorrang des Völkerrechts ist ein allgemein anerkannter 
Grundsatz, der im Prinzip von niemandem bestritten wird. 
Wenn das so wollen wir es auch der veran-

rlP'Tln"rn der Klarheit schafft 

Referendums 
beschlossen. Dieses gewissen Einschrän-
kungen. Es entspricht demnach einem Gebot der Redlichkeit 
und Ehrlichkeit, diese Grenzen in der Verfassung zu signalisie-
ren. Das Stimmvolk soll wissen, woran es ist 

3. Wenn wir der Ansicht sind, dass eine Norm gelten müsse, 
dann sollen und müssen wir als Gesetzgeber dies auch sagen 
und die Interpretation nicht den Gerichten überlassen. Wir 
können uns nicht über den Richterstaat beklagen und gleich-
zeitig unsere Hausaufgaben nicht erfüllen. Aus diesem 
Grunde sind wir für eine klare Kollisionsnorm. 
4. Bei der ganzen EWR-Debatte haben wir uns darauf geeinigt, 
nur jene Aenderungen vorzunehmen, die unbedingt nötig 
sind. Diese Philosophie müssen wir auch in der Frage des Vor-
ranges des Völkerrechts befolgen, d. h., wir können das ge-
samte Problem des Vorranges des Völkerrechts nicht jetzt in 
umfassendem Sinne beschliessen und lösen, sondern uns 
nur mit dem befassen, was im Hinblick auf den EWR nötig ist 
Die Formulierung des Ständerates: "Das unmittelbar anwend-
bare Recht des EWR geht vor», trägt diesem Einwand Rech-
nung. Weiter gehende Lösungen müssen deshalb ausserhalb 
des EWR-Abkommens getroffen werden. 
5. In allen EG- und Efta-Staaten setzt sich die Tendenz durch, 
den Vorrang des EG- beziehungsweise des EWR-Rechts im 
Landesrecht sicherzustellen. Wir sollten den gleichen Weg 
gehen. 
6. Der Ständerat - das als letztes Argument ~ hat gestern den 
neuen Antrag mit 34 zu 1 Stimmen angenommen. Er hat sich 
also mit aller Deutlichkeit für eine Verankerung des Vorranges 
des unmittelbar anwendbaren EWR-Rechts ausgesprochen, 
und im Sinne einer Konfliktlösung sollten wir dieser Fassung 
zustimmen. Es ist ein Vermittlungsvorschlag, mit dem sich si-
cher leben lässt 
Im Namen der einstimmigen CVP-Fraktion bitte ich Sie, die-
sem Beschluss des Ständerates, d. h. dem Minderheitsan-
trag I (Segmüller), zuzustimmen. 
Damit ich nicht noch einmal das Wort ergreifen muss, kann ich 
Ihnen mitteilen, dass die CVP-Fraktion auch bei Artikel 21 für 
die Ständeratslösung votieren wird. 

Bircher SiMo: Ich glaube, am wichtigsten für die Entscheidfin-
dung, die uns nun bevorsteht, ist sehr wahrscheinlich, dass 
niemand von uns - aber wirklich niemand - auf einmal einge-
nommenen Prestigepositionen beharrt Wir sollten so ehrlich 
und so offen sein, Positionen, die wir beispielsweise in der 
Aussenpolitischen Kommission einmal als richtig erachtet ha-
ben, net:l zu überdenken und uns vor allem darüber klarzuwer-
den, dass der juristische Streit, der sich um Ziffer 11 Artikel 20 
Absatz 4 dieses Bundesbeschlusses über den Europäischen 
Wirtschaftsraum entzündet hat, für die breite Oeffentlichkeit 
unverständlich ist 
Wenn wir diesen Streit in die Volksabstimmung vom 6. Dezem-
ber 1992 hineintragen, muss ich Ihnen einfach sagen ~ vor al-
lem auch allen Befürwortern des EWR-Abkommens von seiten 
der CVP ~, dass dieser Zwist schon vor dem 6. Dezember er-
neut geschürt werden wird. Sie haben ja einen Beweis dafür: 
Einer, der einen Minderheitsantrag vertritt, ist HerrWalter Frey, 
der gegen das EWR-Abkommen ist. Er hat natürlich mit allen 
andern Gegnern dieses Abkommens seine helle Freude 
daran, dass wir uns über die richtige Fassung einer solchen 

des des Völkerrechts ge-
worden sind. 
Wir von der SP-Fraktion haben die für uns einzig logische Kon-
sequenz gezogen. Wir haben gesehen: Es handelt sich um 
eine relativ nebensächliche Frage, um eine juristische Streit-
frage, und wir sind mit grosser Mehrheit, mit fast geschlosse-
nen Reihen, für Streichung dieses Absatzes 4; dies beantragt 
auch die Kommissionsmehrheit ~ zwar mit knappem Resultat, 
aber dieses knappe Resultat ist zustande gekommen, weil 
sich aus taktischen Gründen die meisten Gegner des EWR-
Abkommens zur Minderheit geschlagen haben. 
Man muss natürlich auch dem Bundesrat in 
dass keinen solchen ,,,,re!'m,,,,.. 
kel 20 der der 

Erst als von uns die Variante des 
Referendums vorgeschlagen wurde, beabsichtigte 

der diese Abgrenzung Völkerrecht/Landesrecht et-
was präziser zu umschreiben und auf Verfassu ngsstufe zu he-
ben. Man hatte also keine Angst, Herr Frey. Auch die Befürwor-
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ter haben um eine transparente und eine kohärente Fassung 
dieses Absatzes 4 gerungen. 
Sie kennen jetzt alle diese Leidensgeschichte. Der Ständerat 
traut unserer Fassung nicht Er hat selbst seiner Fassung nicht 
ganz getraut, das muss man auch sagen, wenn Herr Colum-
berg den Beschluss des Ständerates als das Gelbe vom Ei 
labt In der Diskussion im Ständerat überwog nach dem Vo-
tum von Ständerat Schiesser die Meinung, dass man auf eine 
solche Formulierung gänzlich verzichten solle. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass auch wir mit der ständerätlichen Fas-
sung nicht ganz glücklich sind. Ich möchte kein Geheimnis 
daraus machen, dass der Begriff Völkerrecht in diesem Vor-
schlag des Ständerates einfach untergeht Der Ständerat wie-
derum findet unsere Fassung nicht befriedigend. 
Was soll das eigentlich? Dass das Völkerrecht dem Landes-
recht vorgeht, ist offensichtlich unbestritten. Auch Herr Bun-
desrat Koller hat zur Kenntnis genommen, dass wir hinter die-
ser Praxis stehen. Diese Praxis ist verankert, und sie wird von 
niemandem bestritten. Aber weshalb muss sie ausgerechnet 
in dieses EWR-Abkommen hineingeschrieben werden, wenn 
sie schon vorher galt, wenn sie auch jetzt beim EWR-Abkom-
men und in Zukunft gelten soll? 
Frau Segmüller hat darauf hingewiesen, dass alle Efta-Staaten 
etwas Aehnliches gemacht hätten. Frau Segmüller, diese Aus-
sage ist sehr erstaunlich. Wir bekamen gestern das Papier 
ausgeteilt,aufwelchem in je einem kleinen Absatz zusammen-
gefasst war, was die sechs andem Efta-Staaten gemacht ha-
ben. Ich habe nirgends explizit den Hinweis gefunden, dass 
diese sechs Staaten wegen dem EWR-Abkommen eine neue 
Verfassungsbestimmung aufgenommen hätten. Sonst müss-
ten Sie uns das noch erläutern. Aber auch die andern Efta-
Staaten sind nicht päpstlicher als der Papst Sie haben das 
Gefühl, eine Praxis, die sich eingebürgert hat Völkerrecht 
bricht Landesrecht -, gelte selbstverständlich auch hier, beim 
EWR-Abkommen. 
Nochmals ein Appell an jene, die unsicher, schwankend ge-
worden sind: Behalten Sie das Ziel des gesamten EWR-
Abkommens im Auge! Halten Sie sich vor Augen, dass die Ma-
xime "Völkerrecht bricht Landesrecht» gilt, und komplizieren 
Sie dieses EWR-Abkommen nicht auf Verfassungsstufe - ich 
betone: aufVerfassungsstufe - mit einer juristischen Formulie-
rung, über die sich unsere Leute und auch andere Anhänger 
des EWR-Abkommens, Bundesrat, Ständerat und Nationalrat 
alles andere als einig sind! 
Folgen Sie deshalb der Mehrheit, folgen Sie den Sprechern, 
die für Streichung votierenl 

Moser: Die Fraktion der Auto-Partei unterstützt den Minder-
heitsantrag 11 (Frey Walter) und empfiehlt Ihnen, die Version 
beizubehalten, für die sich der Nationalrat bereits einmal ent-
schieden hat Selbstverständlich könnten wir auch mit der 
Fassung des Ständerates leben. Wichtig für uns ist jedoch, 
dass wir unserem Stimmvolk klar vor Augen führen, dass es 
unter dem EWR-Abkommen eines seiner Grundrechte, näm-
lich das Recht des Referendums, verliert 
Da war der ursprüngliche Entwurf des Bundesrates ehrlicher, 
der deutlich besagte, dass nach Inkrafttreten des EWR-
Abkommens bei notwendigen Aenderungen des Bundes-
rechts das Recht des fakultativen Referendums ausgeschlos-
sen wäre. Nun haben wir aber im Nationalrat unter Artikel 20 
Absatz 2 folgendes beschlossen: "Wird gegen einen Erlass 
das Referendum ergriffen und wird dieser in der Volksabstim-
mung abgelehnt, so tritt er unverzüglich ausser Kraft" 
Wenn wir hierzu keine Ergänzung machen, lassen wir das 
Schweizervolk im Irrglauben, es habe beim EWR-Recht das 
letzte Wort; das ist meines Erachtens nicht mehr legitim. Es ist 
für uns deshalb zwingend und notwendig, dass unter diesem 
Artikel für Rechtssicherheit wird und der des 
EWR-Rechts wird. 

die den Absatz 4 wollen, "<>ht'1",,,n 

<::::I,~nll ... n zu den EWR-Befürwortem Sie 
dass der Grundsatz des Vorranges des so oder 
so gelte und unbestritten sei. Das ist ein typiSChes Argument 
von StaatsreChtlern und deren politischer Gefolgschaft Ich 
muss Ihnen aber sagen, dass das Schweizervolk solchen 

Ueberlegungen nicht folgen kann. Es ist schlichtweg überfor-
dert, und das ist begreiflich. Denn wenn sich unsere Staats-
rechtier nicht einig sind, wie soll das einfache Volk verstehen, 
wie dies funktionieren soll? Wir sind überzeugt, dass der Ab-
satz 4 in der Fassung des Ständerates oder in derjenigen des 
Nationalrates Klärung bringen würde. 
Ich fordere Sie auf, jetzt für Rechtssicherheit einzustehen und 
dem Absatz 4 gemäss Beschluss des Ständerates oder 
notfalls gemäss früherem Beschluss des Nationalrates 
zuzustimmen. 
Noch ein Wort zur Behauptung von Frau Nabhoiz, die EWR-
Gegner würden diesen Absatz dann tür ihre Kampagne gegen 
den EWR-Vertrag einsetzen. Das ist eine merkwürdige Aus-
sage angesichts der Tatsache, dass die PR- und Werbekam-
pagne des Bundesrates gerade in der Frage unserer Volks· 
rechte etwas ganz anderes aussagt Ich empfehle Ihnen, das 
Büchlein «Schweiz ohne Eurapa» zu studieren und sich zu 
überzeugen, wie unser Volk informiert wird. 
Ich bitte Sie, keine Muppet-Show abzuziehen und dem stän-
derätlichen Beschluss zuzustimmen. 

M. Eggly: J'aimerais m'adresser a M. Frey Walter pour lui dire 
ce qui suit Non, Monsieur Frey Walter, nous ne nous laisse-
rons pas mettre sous pression dans cette salle. Non, Monsieur 
Frey Walter, puisque M. Blocher n'est pas la, et que c'est vous 
aujourd'hui qui jouez les grands inquisiteurs et les grands ac-
cusateurs. Non, nous ne reagissons pas parce que nous 
avons peur du peuple, pas plus que nous avions peur, quand 
tout le monde nous disait que nous serions battus, d'aller de-
vant l'Union suisse des arts et metiers, pas plus que nous 
avons peur d'aller devant qui que ce soit et de tout expliquer 
au peuple, sans jamais rien cacher. Mais simplement nous ne 
sommes pas completement masochistes, nous avons un cer· 
tain sens aussi du realisme et nous voyons bien comment se 
passe ce combat politique. Alors, si nous ne voulons pas avoir 
peur du peuple, nous ne voulons pas non plus donner aux ad-
versaires du Traiti~ sur l'Espace economique europeen une 
sorte de chiffon rouge, une muleta pour exciter le taureaul Car 
c'est 9a, votre argumentation: c'est d'essayer de dire au peu· 
pie que cette fOis-ci, et cette fois seulement avec I'Espace eco-
nomique europeen, la Suisse se lierait les mains, mettrait a la 
poubelle toute sa souverainete, ne croirait plus a son drait au-
tonome, que le droit suisse serait bafoue 10rsqu'iI s'agit d'ins-
crire franc et net dans la constitution que le droit sur I'Espace 
economique europeen prime, alors que jusqu'ici le droit inter-
national, le droit des gens n' auraient jamais prime et que nous 
n'aurions jamais respecte le drai! international! 
Monsieur Frey Walter, c'est de la propagande politique. Nous 
considerons, simplement et tout tranquillement, que ce Traite 
sur l'Espace economique europeen, qui ne nous falt pas 
entrer dans une structure, au fond, supranationale, qui ne fait 
pas du tout en sorte que la Suisse brade sa souverainete, que 
ce Traite est un traite de droit international, certes plus complet 
que ceux que nous avons conclus jusqu'ici, mais qu'iI s'inscrit 
dans la continuite de notre attitude vis-a-vis du drait internatio-
nal. La message, de me me qu'en effet ie fascicule qui dera di~ 
stribue EI taus les citoyens, expliquera parfaitement ce que, 
cause du droil europeen, nous devons faire. Et I'exercice Eu-
rolex auquel se livre notre Parlement, deja lors de la derniere 
session ainsi que cette session, montre bien que des adapta-
tions sont necessaires. Rien de plus et rien de moins. Par 
consequent rlen ne le justifie, et nous nous en etonnons, Mon-
sieur le Conseillerfederal, alors que le Conseil federal, dans sa 
premiere version c'est vrai qu'a ce moment-la iI n'etait meme 
pas question de referendum suspensif - ne nous parlait nulle~ 
ment de cette necessite de reserver le drait de l'Espace econo-
mique europeen. D'ailleurs quelle curieuse formule que da 
parler du droit de economique europeenl En 
aucun pays - on I'a ä cette tribune mame au sein Mar~ 
che commun, ne reserve expressement le drait communau-
take, ä de !'Irlande paur des motlfs qui lu; sant 
pres. Certains pays reservent expressement la 
droit international dans leufs constitutions, mais nous n'avons 
jamais eu besoln de le faire dans la nötre. Car cela va de soi, 
car tout fe monde Je sait, car le peuple suisse le sait Mais au-
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cun pays n'a I'idee de reserver la suprematie du dreit de l'Es-
pace economique europeen. Cette incongruite, cette maniere 
de mettre en epingle, de peindre en rouge ce falt-la, ce serait 
simplement faire plaisir aux adversaires da l'Espace economi-
que europeen, qui essaient de faire creire au peuple - comme 
iI a ele dit devant I'Union suisse des arts et metiers - qu'il de-
viendrait du jour au lendemain une nation d'esclaves. Heureu-
sement, le peuple suisse a davantage de bon sens, et devant 
I' enormite des accusations et des evocations, je suis sur que le 
6 decembre, I1 donnera une reponse raisonnable et qu'lI 
n'aura pas I'impression du tout, en agissant pour son interet, 
de devenir une nation d'esl::laves. 
En conclusion, nous devons tout simplement rester dans la 
continuite de ce que nous avons fait La primaute du droit inter-
national est naturelle, le droit suisse s'y esttoujours conforme, 
ii n'y a pas de raison de donner cette muleta, ce chiffon rouge 
aux adversaires, qui ont dejä assez I'accusation enorme ä!a 
bouche. Faisons ce que nous avons ä faire tranquillement et 
biffons cet alinea 4. Nous avons toutes les raisons de creire, 
apres une seance de commission, les informations disant que 
le Conseil des Etats se ralliera C' est la solution Ja plus nette, la 
plus propre, pour parler comme M. Frey Walter, qui parle tou-
jours de «Sauberkeit», c'est la solution finalement la plus sim-
ple qui est la meilleure. 

Seiler Hanspeter: Ich muss mich zuerst an Frau Nabholz rich-
ten: Sie werfen uns vor, wir würden absichtlich in Konfusion 
machen. Frau Nabholz, ich schätze Ihre Arbeit, aber ich muss 
Ihnen gestehen: Ihr Votum von vorhin, das Sie auch als Juri-
stin abgegeben haben, hat mich regelrecht enttäuscht Ge-
rade Sie schaffen mit Ihrer Haltung Verunsicherung, weil Sie 
es anscheinend nicht wagen, dem Volk klaren Wein einzu-
schenken. Sie vertrösten uns auf das Bundesbüchlein, als ob 
das Bundesbüchlein den genau gleichen Stellenwert hätte 
wie ein Genehmigungsbeschluss. Es ist unseres Erachtens 
nicht bloss eine juristische Frage, es ist vielmehr eine Frage 
von sehr grosser politischer Tragweite. Es geht hier wirklich 
um eine Nagelprobe, nämlich um die zentrale Frage, ob das 
Parlament offen und ehrlich genug ist, dem Volk die Grenzen 
des Referendums und damit der Volks rechte im Rahmen des 
EWR aufzuzeigen. 
Wenn Sie diese Vorrangklausel streichen wollen, werden Sie 
sich im Abstimmungskampf entgegenhalten lassen müssen, 
sie hätten dem Volk - auch wenn Sie das hier bestritten haben, 
so ist es doch so - Sand in die Augen gestreut und alles an-
dere als klaren Wein eingeschenkt Hier geht es um Ehrlichkeit 
und Transparenz und um eine offene Information des Stimm-
bürgers. Frau Grendelmeier hat das bereits betont 
Herr Bircher Silvio, wir taktieren in keiner Weise. Ich weiss 
nicht, ob man offene Information plötzlich mit Taktieren ver-
wechseln kann. Das verstehe ich niCht 
Zu Herrn Bundesrat Koller: Sie haben sowohl in der Kommis-
sion als auch hier im Plenum mehrmals betont, dass Sie nur 
dann von Ihrer ursprünglichen Formulierung abzuweichen ge-
willt sind, wenn diese Vorrangklausel eingebaut wird. Jetzt 
nehmen wir Sie beim Wort, Herr Bundesrat 
Aus diesen und bereits von anderen I(oill",/",inr,,,,n und 
legen gemachten Ueberlegungen bitte ich dem Antrag 
der Minderheit !I (Frey Walter) zuzustimmen, d. h., an unse-
rem früheren Beschluss festzuhalten. Wenn Sie das nicht tun 
können, stimmen Sie zumindest der Minderheit I (Segmüller), 
d. h. der ständerätlichen Fassung, zu! 

Mme Sandoz: En tant qu'adversaire de I'EEE, je voterai la pro-
position de la majorite de la commission et je bifferai I 'alinea 4. 
En effet, aussi bien dans la formulation du Conseil national 
que dans celle du Conseil des Etats, c'est une veritable in-

Rychen, Berichterstatter: finde, diese Diskussion 
eine Gefahrenzone: in die Gefahr der gegenseitigen 
t<>lt-ti",,-ho,n Vorwürfe, der allzu emotionalen und persönlichen 

sowohl die einen wie die anderen wol-
len den Anschein erwecken, sie seien ehrlicher als die andern. 

Die einen nehmen den Sandstreuer und wollen tatsächlich 
Sand in die Augen streuen, und die anderen werfen es der an-
deren Partei wieder vor. So können wir die Probleme nicht lö-
sen. Ich gehe davon aus - die Diskussionen seit der Sonder-
session in vier Spezialkommissionen, in diesem Plenum und 
im Ständerat haben es ganz klar gezeigt dass die Mehrheit 
der Parlamentarierinnen und Parlamentarier redlich nach der 
besten Lösung sucht Also werfen wir doch einander nicht 
Unehrlichkeit und Sandstreuerei vor! Man kann da - das ist 
meine persönliche Auffassung in guten Treuen verschiede-
ner Auffassung sein. Aber niemand will doch den Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürgern etwas vorenthalten. 
Die Lösung der Kommissionsmehrheit, nämlich Streichen, will 
ja nicht einfach etwas vertuschen. Sondern die Kommissions-
mehrheit kommt - vor allem nach der Diskussion im Stände-
rat, wo auch unter den sehr geachteten Juristen Meinungsver-
schiedenheiten bezüglich der Formulierung dieses Verfas-
sungsartikels bestehen - zum Schluss, ein Verfassungsarti-
kel, wie er vorliegt, könne auch zu Interpretationsschwierigkei-
ten führen, die vielleicht umgangen werden könnten, indem 
wir ihn streichen. 
Auf den Vorrang des Völkerrechts wurde deutlich hingewie-
sen, zunächst im EWR-Vertrag selbst; aber die Kommission 
fordert einstimmig, dass dieser Grundsatz, wenn die Strei-
chung durchkommt, auch in der Botschaft an das Volk, im Ab-
stimmungsbüchlein, ganz klar ausgedruckt wird. 
Ich muss Ihnen auch sagen, dass ich erstaunt war zu hören, 
dass alle Efta-Staaten den Vorrang des Völkerrechtes ganz 
klar in der Verfassung geregelt hätten. Ich habe einfach an-
dere Informationen. In Oesterreich wurde letzte Woche ein An-
trag auf eine solche Regelung zurückgezogen. Der Vergleich 
mit den nordischen Staaten ist eigentlich nicht ganz sauber, 
weil dort ein anderes Rechtssystem herrscht, und es gibt zum 
Beispiel Länder, wo dieser Vorrang auf Gesetzesstufe und 
nicht auf Verfassungsstufe eingebracht wurde. 
Also machen wir daraus kein Drama! Ich fürchte, dass wir die-
ses Thema selber allzu stark hochspielen. Vor allem bin ich et-
was hellhörig geworden, als in der Sondersession meiner 
Kommission vorgeworfen wurde, sie streue dem Volk Sand in 
die Augen - genau bei dieser Lösung, die jetzt als gut befun-
den wird, also der alten Lösung des Nationalrates. Man kann 
uns nicht bei beiden Varianten vorwerfen, den Leuten Sand in 
die Augen streuen zu wollen. In irgendeiner Variante muss es 
ja irgendwie gehen. 
Ich bitte Sie in diesem Sinne, die Möglichkeit der Streichung in 
Erwägung zu ziehen, in Billigung und in Anerkennung, dass 
auch andere Wege durchaus möglich wären. Die Kommis-
sionsmehrheit ist der Meinung, dass eine Chance besteht, mit 
der Streichung auch im Ständerat eine Zustimmung zu be-
kommen. 

M. Frey Claude, rapporteur: Le debat a ete et reste ardu. Je 
voudrais vous raconter une petite histoire. 
Alors qu'il etait encore conseiller national, M. Rene Felber, re-
pondant ä un journaliste qui I'interviewait sur ses impressions 
du Conseil national, a declare ceci: «La Conseil national, c'est 

peu camme une cocotte-minute. Taut ä coup, on ne saH 
pas pourquoi, la vapeur se met a monter et la cocotte-minute 
se met ä siffleT.» Nous sommes en train de jouer ä la cocotte-
minute. Naus avons quitte le terrain juridique et nous avan-
r;;ons sur le terrain de I'irrationnel politique. Nous sommes 
campletement en dehors du sujet 
Madame Segmüller et Monsieur Frey Walter, vous avez de-
clare qu'il y avait une necessite de transparence- M. Frey Wal-
ter l'a d'ailleurs dit de maniere plus polemique, selon son habi-
tude: on aurait peur de la verite! Mais cela a ete dit et redit: 
Mme Nabholz a cela est clairement mentionne, 
dans le Traite sur aux articles 3 et 7. Nous avons 
cite et en travers, 
du Conseil federal. Si taut cela ne sufflsait 
a ce trop sur cette \.jW:7"'''U' 

teile ,m,nf'll't"",r,,' 
Monsieur Columberg, vous avez dit fallait accepter la ver-
sion du Conseil des Etats, car sinon on laisse I'interpretation 
aux tribunaux' Mais les textes, le message, les declarations 
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des porte-parole des groupes et des rapporteurs de la com-
mission sont clairs et servent acette interpretation. Si vous 
n'etiez pas rassures, I1 y a un element que vous oubliez: iI n'y 
a, ni au Conseil des Etats, ni au Conseil national, pas la moin-
dre divergence quant au fond. Schubert ne doit pas etre appii-
que ici. Cela est I'evidence mame. Mais nous pouvons encore 
vous rassurer. Le dang er est-il si grand qu'iI soit applique? 
Imaginez qu'ille soit, une fois, mais iI ne le sera pas deux fois, 
pour la simple raison que les instances internationales don ne-
ronttort au Tribunal federal, et ce dans les meiHeurs delais. Par 
consequent, cette erreur ne pourrait pas se repeter. Vous pou-
vez donc etre rassures et voter le texte de la majorite. 
M. Frey Walter a dit que la cornmission du Conseil national 
avait change d'avis depuis la derniere session extraordinaire. 
C'estvrai, mais vous oubliez deux evidences: tout d'abord que 
le Conseil des Etats n'a pas voulu du texte que nous avons 
propose et, ensuite, que I'on n'a pas ete capable de trouver 
une solution claire autre que celle de biffer, avec des explica-
tions, en cltant le message du Conseil federal qUi, lui, est clair. 
Je le repete encore une fois, I1 n'y a pas de divergence quant 
au fond. Pour emporter notre conviction, M. Columberg a af-
gue qu'i1 ne fallalt pas donner une importance disproportlon-
nee a ce probleme juridique. Nous avons repondu qu'il n'y a 
plus de probleme d'interpretation, mais nous redisons a 
M. Columberg et au graupe PDC que ce probleme deviendrait 
important et politique si vous persistiez. Et M. Bireher a raison, 
En persistant a maintenir cette divergence, vous allez donner 
I'impression qu'il ya un probleme, Vous avez entendu M. Frey 
Walter dire des choses aussi nuancees que nous avions peur 
de la verite, ou qu'i1 fallait avoir le courage de regarder lepeu-
pie dans les yeux. Alors, Walter Frey, eher homonyme, je vais 
vous regarder dans les yeux et vous dire ce que voulez faire de 
cette disposition: vous voulez faire de cette disposition, qui 
n'en merite pas tant, une machine de guerre! Votre these est-
elle si faible, eher Walter Frey, que vous deviez vous resoudre 
Ei de la tactique, par definition basse? Restez Ei de la strategie, 
par definition haute, n'utilisez pas des textes a mauvais escient 
et de mauvaise foi! 
Monsieur le Conseillerfederal, nous demandons aussi parfols 
au Conseil federal de faire de la politique et pas simplement un 
seminaire juridique. Nous demandons au Conseil federal, 
alnsi qu'au groupe PDC, de ne pas etre les instruments de ce 
qui devient de la propagande de mauvaise foL Comme par ha-
sard, Ei part votre groupe, et vous etes de bonne toi, tous ceux 
qui sont en faveur d'une autre version que celle de la majorite 
sont des opposants! Ne laissez pas jouer le hasard, et suivez 
la majorite de votre cornmission. (Applaudissements partiels) 

Persönliche Erk/ärung - Dec/aration personnelle 

M. Frey Walter: Je peux accepter beaucoup de choses, mais iI 
y a une chose que je ne peux pas accepter, mon eher ami qui 
portez le marne nom, c'est d'etre accuse de mauvaise foL 
J'ai lutte pour le droit constitutionnel qui devrait etre clair pour 
tout le monde et iI ne devrait pas y avoir trop de latitude pour en 
juger. C'est ce que j'ai voulu faire, et je I'ai fait sincerernent et 
sans aucune mauvaise toL 

Bundesrat Koller: Ich glaube, die vorangehende Debatte hat 
gezeigt, dass eine sehr wichtige Rechtsfrage offensichtlich in 
den Strudel der Abstimmungstaktik hineingeraten ist Herr 
Claude Frey, Sie wollen doch nicht etwa behaupten, dass die 
34 Ständeräte, die gestern dieser Formel zugestimmt haben, 
Gegner des EWR-Vertrages sind. Wie ich die Resultate in Erin-
nerung habe, hat der Ständerat mit grösserem Mehr dem EWR 
zugestimmt als dieser Rat 
Da es um eine wichtige Rechtsfrage sollten wir wirklich 
versuchen, diese zu beantworten. 
letztlich es nämlich um nichts ::m,M",ro,;;, 

zwischen einer Norm des und einer 
Norm unseres Rechts kommt Das ist die WIf'ht .• n<l 
Frage, die wir hier zu entscheiden haben. 
Der Ständerat ist Ihnen in auf Artikel 20, was das nach-
trägliche Referendum anbelangt, gefolgt Dagegen hat er in 

Absatz 4 bezüglich des Vorranges eine neue 
gewählt, die lautet: «Das unmittelbar anwendbare Recht des 
EWR geht vor." Warum möchten wir eine solche Norm in der 
Uebergangsbestimmung? Ich möchte die Gründe noch ein-
mal ganz kurz wiederholen. 
Einmal ist es ein Gebot der Transparenz. Wir haben bei der 
Vorbereitung dieser Vorlage immer wieder betont, der 
Bundesrat möchte dem Volk klaren Wein einschenken. Sie 
haben ~ wie ich zugebe mit gutem Grund das nachträgliche 
Referendum eingeführt, weil Sie nämlich im Rahmen von Eu-
rolex festgestellt haben, dass bei der Umsetzung des EWR-
Rechts zum Teil ein wenn auch unterSChiedlicher - Gestal-
tungsspielraum besteht Daher war es sicher vertretbar, dass 
man die Volksrechte optimal wahren wollte selbst wenn das 
in einzelnen Punkten auf Kosten der Vertragstreue geht und 
dass man dieses nachträgliche Referendum eingeführt hat 
Aber wenn man das nachträgliche Referendum einführt - der 
Bundesrat steht jetzt ja auch dahinter -, ist es doch ein Gebot 
der Ehrlichkeit, dass wir dem Volk auch sagen, was die Bedeu-
tung des nachträglichen Referendums ist Das nachträgliche 
Referendum kann wirklich nur die Wirkung haben, dass es 
jene Normen ausser Kraft setzt, bei denen wir Gestaltungs-
spielraum haben, währenddem die unmittelbar anwendbaren 
EWR-Normen vorgehen müssen. 
Sie kennen die Beispiele, anhand derer ich das jeweilen illu-
striere die Lastwagen-Breite, die gleichen Krankenkassen· 
prämien für Mann und Frau -, und ich könnte Ihnen aufgrund 
fast aller Eurolex-Vorlagen weitere Beispiele zeigen. Wir müs-
sen unserem Volk klarmachen, dass wir zwar mit dem nach-
träglichen Referendum diejenigen Bestimmungen unserer 
Einführungsgesetzgebung ausser Kraft setzen können, bei 
denen wir Gestaltungsspielraum haben, dass wir aber mit 
dem nachträglichen Gesetzesreferendum die unmittelbar an-
wendbaren Normen des EWR-Rechts, über die das Volk und 
die Stände am 6, Dezember abstimmen, nachher nicht wieder 
in Frage stellen können. 
Auch das Volk kann etwas, was Volk und Stände am 6, Dezem-
ber angenommen haben, nicht im nächsten April oder Mai 
wieder ausser Kraft setzen. Es ist ein Gebot der Fairness, dar-
auf hinzuweisen, und das tun Sie, wenn Sie dem Beschluss 
des Ständerates folgen. 
Es gibt einen weiteren Grund, weshalb wir gerade jetzt diese 
Frage entscheiden müssen, Herr Bircher Silvio: Die Möglich-
keit von Kollisionen wird angesichts der Bedeutung des 
EWR-Vertrages viel grösser werden, nicht nur wegen der Be-
deutung des EWR-Vertrages, mit dem wir 1590 Rechtsakte 
übernehmen, sondern auch, weil wir das in einem neuen Ver-
fahren tun. Bisher haben wir Staatsvertragsrecht und landes-
recht immer so harmonisiert, dass wir zunächst das nationale 
Recht angepasst und erst dann den Staatsvertrag ratifiziert 
haben. 
Das war hier nicht mehr möglich und dürfte aus ZeitgfÜnden 
wohl auch in Zukunft nicht mehr möglich sein. Damit wächst 
das Potential an möglichen Konflikten zwischen Völkerrecht 
und Landesrecht Das ist der konkrete Anlass, weshalb wir 
dem Bundesgericht eine klare Kollisionsregel geben m;Jssen, 
nach welcher es solche Konflikte zu entscheiden hat 
Der dritte Grund ist der, dass wir durch gesetzliche Anordnung 
festhalten möchten, dass die Schubert-Praxis im Bereich des 
EWR keine Anwendung mehr finden darf. Artikel 113 der Bun-
desverfassung gebietet dem Bundesgericht, Bundesgesetze 
und Staatsverträge anzuwenden. Artikel 113 BV legt aber nicht 
fest, wie zu entscheiden ist, wenn Gesetz und Staatsvertrag 
kollidieren. Gerade für diese Fälle hat das Bundesgericht die 
Schubert-Praxis entwickelt, die sagt: Wenn wir eine Kollision 
haben, dann geht das jüngere, widersprechende nationale, 
also schweizerische Recht vor. Wenn wir die Schubert-Praxis 
weiter Bestand haben liessen, könnten wir die Pflich-
ten aus dem allem die 
Protokoll 35 nicht erfüllen, denn das Protokoll 35 lautet 
klar: "Für Fälle Konflikte zwischen 
EWR-Bestimmungen und sonstigen gesetzlichen 
gen verpflichten sich die Efta-Staaten, nötigenfalls eine ge-
setzliche Bestimmung des Inhalts einzuführen, dass in diesen 
Fällen die EWR-Bestimmungen vorgehen.» Weil wir die Schu-
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bert-Praxis haben, ist es richtig und notwendig, diesbezüglich 
einen klaren gesetzgeberischen Entscheid zu treffen. 
Im übrigen darf ich darauf hinweisen, dass der Formulierungs-
vorschlag des Ständerates sicher den Vorteil der Klarheit hat 
Frau Nabholz meinte, ich hätte in der Kommission gesagt, es 
sei unklar, was «unmittelbar anwendbar" bedeute. Hier liegt 
offenbar ein Missverständnis vor. Glücklicherweise haben wir 
seit meiner Habilitationsschrift im Jahre 1971 einige Fort-
schritte gemacht Es gibt heute eine feststehende bundesge-
richtliche Praxis, die ganz klar sagt: Unmittelbar anwendbar 
sind all jene Normen eines Staatsvertrages, die inhaltlich hin-
reichend und so klar sind, dass sie den Gerichten als Ent-
scheidgrundlage im Einzelfall dienen können. Das ist heute 
überhaupt nicht mehr umstritten. 
Das einzige Problem, das sich noch stellt: Ist bei der einzelnen 
Norm dieses Kriterium erfüllt oder nicht? Aber solche Ausle-
gungsprobleme haben wir selbstverständlich auch bei ande-
ren Rechtsnormen, die wir erlassen. 
Der Präsident Ihrer Kommission und auch der französisch-
sprachige Berichterstatter haben gesagt: StreiChen Sie doch 
den Absatz 4, dann wird plötzlich alles klar. Genau das Gegen-
teil ist der Fall. Wenn Sie nämlich diesen Absatz 4 streichen, 
dann ist alles unklar, worauf es jurlstisch ankommt Ich glaube, 
die heutige Debatte hat hiefür wirklich den schlagenden Be-
weis erbracht, aber auch schon die Debatte im Ständerat hat 
das gezeigt Wenn es so wäre, dass nach einer Streichung tat-
sächlich Klarheit bestünde, dann könnte ich zustimmen. Aber 
sowohl im Ständerat wie hier im Nationalrat haben die Debat-
ten gezeigt, dass alles vollständig unklar bleibt, wenn Sie Ab-
satz 4 streichen. WeShalb? Zwar gab es Voten, die dahin gin-
gen, der Vorrang des Völkerrechts müsse auch gegenüber 
jüngerem nationalem Recht Bestand haben. Aber es gab eben 
auch die gegenteiligen Voten. Das ganze Votum von Herrn 
Thür lief auf ein einziges Plädoyer zur Aufrechterhaltung der 
Schubert-Praxis hinaus. 
Wenn Herr Ständerat Schiesser erklärt, im Notfall müsse das 
Bundesgericht die Notbremse ziehen können, dann ist das 
auch nichts anderes als eine Verteidigung der Schubert-Pra-
xis. Andere sagen, im Zweifel müsse doch das Volk das letzte 
Wort haben; auch das läuft auf eine Verteidigung der Schu-
bert-Praxis.hinaus. 
Wenn Sie Absatz 4 streiChen und wenn ich mich in die Position 
der Gerichte versetze, muss ich ihnen ehrlich sagen: Nach 
den Debatten im Ständerat und im Nationalrat ist für das Bun-
desgericht nur eines klar: dass sich das Parlament in dieser 
wichtigen Frage nicht zu einem Entscheid hat durchringen 
können. Die verschiedenen Lager werden dann weiter hoffen: 
Die einen werden hoffen, das Bundesgericht werde die Schu-
bert-Praxis weiterführen. Die anderen werden darauf hoffen, 
das Bundesgericht werde die Schubert-Praxis endlich ab-
stellen. 
Natürlich, Herr Eggly, wird hier auch sehr viel in Abstimmungs-
taktik gemacht Aber hier geht es um viel mehr. Hier geht es in 
einer sehr wichtigen Frage um die Rechtssicherheit Wenn Sie 
sich um diese wichtige Rechtsfrage herumdrücken, dann ge-
winnen Sie im Abstimmungskampf überhaupt nichts; davon 
bin ich überzeugt Denn was wird die Folge sein? Jeder wird 
im Abstimmungskampf seine eigene Theorie weiterverbreiten. 
Herr Thür wird seine Theorie verbreiten und Herr Claude Frey 
die seine. So können wir doch vor dem Volk nicht antreten. 
Das Volk wird mit Recht sagen, das Parlament habe sich in ei-
ner entscheidenden Frage um eine Stellungnahme herumge-
druckt 
Was erreichen wir damit? Letztlich geht das auf Kosten der 
Rechtssicherheit Ich bin - das weiss jedermann ein über-
zeugter Anhänger des EWR-Vertrages und werde mich in den 
kommenden Wochen auch fast Tag für dafür einsetzen. 
Aber wenn Sie diese nicht dann mu-

Sie all unseren und zu, dass sie 
die mit dem gewäh-

ren durch GerichtsentSCheide erstreiten müssen. Das 
ist doch keine Haltung des Gesetzgebers. 
Deshalb möchte ich Sie bitten: Nehmen Sie Ihre Verantwor-
tung als Gesetzgeber wahr und stimmen Sie der Minderheit I 
(Segmüller), d. h. dem Ständerat, zu. (feilweiserBeifall) 

Abstimmung - Vote 

Eventuell- A titre preliminaire 
Für den Antrag der Minderheit I 
Für den Antrag der Minderheit iI 

Definitiv - Definitivement 
Für den Antrag der Mehrheit 
Für den Antrag der Minderheit I 

Art. 2.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de la commission 
Adherer a la deeision du Conseil des Etats 

69 Stimmen 
56 Stimmen 

91 Stimmen 
80 Stimmen 

Rychen, Berichterstatter: Zu Artikel 21 hat der Kommissions-
sprecher nur eine kurze Erklärung abzugeben. Die Kommis-
sion hat der neuen Version des Ständerates mit 16 zu 3 
Stimmen bei 4 Enthaltungen zugestimmt Ich lege aber Wert 
darauf, zuhanden der Materialien zu erklären, dass die Kom-
mission der Meinung ist, dass der französische Text aus-
schlaggebend sein muss. Dieser lautet: "La Confederation 
veille aux competences des cantons .... ", während der deut-
sche Text heisst: «Der Bund respektiert bei der Durchfüh-
rung .... n Die Kommission ist der Meinung, dass der französi-
sche Text (<<veille») ausschlaggebend sein muss. Die beiden 
Texte sind nicht übereinstimmend, und wir hoffen, dass in der 
Redaktionskommission eine Lösung gefunden werden kann. 

M. Frey Claude, rapporteur: Nous vous proposons, par 
16 voix contre 3 et avec 5 abstentions, de vous rallier a la ver-
sion du Conseil des Etats, qui est d'ailleurs meilleure que le 
texte primitivement pro pose. Rappeions que I'on veut ici asso-
eier les cantons a la formation de la valonte en vue de la nego-
ciation, mais pas aux negociations elles-memes. 
En ce qui concerne la traduction, je ferai une remarque qui est 
destinee ä la Commission de redaction. La commission es-
time que la version fran<;:aise, qui dit: «La Confederation 
veille .... ", traduit mieux la volonte de la commission que la ver-
sion allemande qui utilise le verbe «respektieren». Nous som-
mes d'avis que la formulation «veiiler» aux competences est 
meilleure. 
Nous vous proposons de vous rallier au Conseil des Etats. 

Bundesrat Koller: Ich bin einverstanden, dass Sie dem Stän-
derat zustimmen. Nachdem aber der deutsche Text nicht be-
sonders klar ist, möchte ich Sie zuhanden der Materialien dar-
auf hinweisen, dass der "texte juste», wie das Bundesgericht 
jeweilen sagt, sicher der französische Text ist. Was sicher nicht 
Sinn und Zweck dieser Bestimmung sein kann, wäre, dass wir 
in bezug auf die auswärtige Gewalt etwas an der geltenden 
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen ändern. 

Angenommen - Adopte 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

michael.tellenbach
Textfeld
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cette eie de repartition. Je signale taut de meme que, sur une 
periode de quatre ans, la somme en question, comparee au 
plan financier, ne represente que quelque 4 pour cent de taus 
les investissements dans la recherche realises a i'echelon na-
tional, I1 faut donc situer ce secteur dans un cadre plus ample. 
Je signale encore un dernier element souligne par MM. anken 
et Danioth, C'est le caractere "extra message EEE" que le 
Conseil federal a voulu donner a ce message. M. anken a deja 
explique la raison fondamentale a la base de cette separation, 
de cette dichotomie entre les deux messages: le Conseil fede-
ral entend participer de taute maniere apart enMre a ces pro-
grammes, meme si, par malheur, au mois de decembre, l'Es-
pace economique europeen n'etait pas accepte par le peuple, 
Cette participation est tellement vitale pour notre pays que 
nous devrons taut faire pour participer directement a taus ces 
programmes, meme en cas de decision negative, J'ajoute ce-
pendant que cette participation devra etre traitee encore une 
fois et nous n'aurons aucune garantie de pouvoir I'obtenir le 
cas ecMant La Conseil federal demande par consequent au 
Parlement de voter les credits necessaires qui seront votes 
meme en cas de refus de l'Espace economique europeen. 
Je remercie la commission pour I'accueil favorable qu'elle re-
serve a ce message et je repete ce que tous les intervenants ont 
dit, I1 s'agit d'un message capital pour le futurde I'ensemble de 
notre politique de la recherche qui se doit, elle aussi, de s'ouvrir 
de plus en plus vers nos espaces de dialogue natureis. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere 

Gesamtberatung ~ Traitement global du projet 

Titel und Ingress, Art. 1-4 
Titre et preambule, art. 1-4 

Gesamtabstimmung Vote sur f'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

92.052 

EWR-Abkommen 
Accord sur I'EEE 

Differenzen ~ Divergences 

34 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Siehe Seite 883 hiervor .~ Voir page 883 ci-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 30, September 1992 
Decision du Conseil national du 30 septembre 1992 

Art 20 Abs.4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 20 al.4 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Rhinow, Berichterstatter: "Die Nacht ist ohne Ende." Dies ha-
ben wir abend Bus bei der Heimreise von unserem 

uni""'",.'''' des Völkerrechts 
droht 

mit 91 zu 80 Stimmen beschlos-
sen, Artikel 20 4 zu streichen, Es steht mir nicht an, die 
Diskussion im anderen Rat zu qualifizieren. Nachdem aber un-
sere Präsidentin am Schluss der letzten Debatte hier im Rat 

festgestellt hat: "We are still confused, but on a higher level" 
und nachdem dieser Satz unserer Präsidentin im Nationalrat 
genüsslich zitiert worden ist, darf ich doch bezüglich des 
deren Rates feststellen: "The confusion was perfect, and 
the highest level." 
Ihre Kommission hat trotzdem ~ oder erst recht mit 1 zu 0 
Stimmen bei 2 Enthaltungen beschlossen, Ihnen zu beantra-
gen, dem Nationalrat zu folgen und Absatz 4 zu streichen. Das 
Motiv, das uns zu diesem Antrag führte, war nicht ein Mei-
nungsumschwung unserer Kommission in der Sache, Es war 
die Ueberzeugung, dass jedes weitere Verfahren, jede weitere 
Verlängerung des Verfahrens nur noch mehr Verwirrung aus-
lösen würden. Wir haltel! deshalb fest, dass wir die Auffassung 
des Bundesrates, wie er sie in seiner Botschaft (92.052, Bd, 1) 
geäussert hat, nach wie vor einhellig unterstützen, Ich ver-
weise Sie insbesondere noch einmal auf die Zusammenfas-
sung auf Seite 93 der deutschsprachigen Ausgabe, 
Wir halten fest, dass die Streichung nicht die Bedeutung ha-
ben soll und kann, den Vorrang des EWR-Rechts einzuschrän-
ken oder zu relativieren; namentlich gilt dieser auch im Be-
reich des nachträglichen Referendums. Ich erinnere Sie 
daran, dass dieser Fall Auslöser für diese ausdrückliche Ver-
ankerung des Vorranges war. Wir wollen also mit der Strei-
chung ich sage das im Hinblick auf das gestrige Votum von 
Herrn Nationalrat Thür ~ nicht der Auslegung durch die rechts-
anwendenden Instanzen Tür und Tor öffnen, 
Es wäre auch völlig verfehlt anzunehmen, dass diese Strei-
chung aus Angst vor dem Volk erfolge, oder darin sogar eine 
abstimmungstaktische Uebung zu erblicken. Wir streuen dem 
Volk damit nicht Sand in die Augen; denn wir halten hier am 
Vorrang klar fest Ich erinnere mich an einen weisen Satz, den 
ich im ersten Generalstabskurs gelernt habe und den ich mir 
zur Leitschnur gemacht habe: «Jedes Wort eine Fehlerquelle,» 
Getreu diesem Motto, das ich Ihnen in aller Bescheidenheit 
auch zur Beachtung empfehle, und nach den Erfahrungen der 
bisherigen Diskussionen breche ich meine Stellungnahme 
hier abrupt ab und bitte Sie, im Interesse der Sache dem An-
trag der Kommission zuzustimmen. 

Bundesrat Koller: Es entspricht meinem Weltbild, dass 
grosse Dinge oft durch die Vorsehung Gottes und durch die 
Verwirrung der Menschen zustande kommen. 
Im Hinblick auf alles, was ich im Zusammenhang mit dem 
EWR seit Beginn der Verhandlungen bereits erlebt habe und 
bis zum kommenden 6, Dezember sicher noch erleben werde, 
bin ich auch versucht zu zitieren, und zwar das schöne Wort: 
"Providentia Dei et confusione hominum Confoederatio helve-
tica regitur,,, (Heiterkeit) 
Die kontroverse Frage des Vorranges des EWR-Rechtes ~ vor 
allem gegenüber jüngerem nationalem Recht - ist leider ge-
stern im Nationalratvoll in den Strudel der Abstimmungstaktik 
geraten. Ich habe daher Verständnis, dass sich Ihr Rat im 
Sinne einer Politik der Schaden minderung dem Streichungs-
antrag anschliesst Ich bedaure dies zwar, aber ich hoffe sehr, 
dass wenigstens Ihr «letzter Wille», wie ihn jetzt Ihr Kommis-
sionspräsident verkündet hat, seine Wirkung nicht verfehlt 

Angenommen ~ Adopte 

An den Nationalrat - Au Conseil national 

Präsidentin: Da Herr Bundesrat Stich noch im Nationalrat en-
gagiert ist, können wir die beiden letzten Geschäfte auf der Ta-
gesordnung leider heute nicht behandeln, 
Eine grosse Bitte an Sie: Wir haben nächste Woche noch eine 
Reihe von teilweise recht gewichtigen Differenzen zu bereini-
gen. Leider ist es nun ein bisschen wie Militär: warten 

Mühe 
müssen, sehr flexibel zu bleiben. Ich danke Ihnen für 
ständnis für diese Sondersituation. 

Schluss der Sitzung um 09,30 Uhr 
La seance est Jevee Ei 09 h 30 

michael.tellenbach
Textfeld
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92.052 

EWR-Abkommen 
Accord sur I'EEE 
Siehe Seite 1836 hiervor .- Voir page 1836 ci-devant 
Beschluss des Ständerates vom 1. Oktober 1992 
Oecision du Conseil des Etats du 1 er octobre 1992 

Namentliche Schlussabstimmung 
Vote final, par appel nominal 

Für Annahme des Entwurfes stimmen die folgenden Ratsmit
glieder: 
Acceptent le projet: 
Aguet, Aregger, Aubry, Baumann, Baumberger, Beguelin, ~ir
cher Peter, Bircher Silvio, Blatter, Bodenmann, Borel FrangOls, 
Brügger Cyrill, Brunner Christiane, Bühler Simeon, Bührer Ge-
rold, Bundi, Bürgi, Caecia, Camponovo, Caspar-Hutter, Che-
vallaz, COlumberg, Comby, Cottl, Couchepin, Danuser, 
de Darde!, David, Deiss, Dormann, Dueret, Dünki, Eggenber-
ger, Eggly, Engier, Epiney, Etique, EY!1lann Christoph, Fank-
hauser, Fasel, Fischer-Seengen, Fischer-Sursee, Frey 
Claude, Friderici Charles, Fritschi Oscar, Früh, Gardiol, Giger, 
Gobet Grendelmeier, Gros Jean-Miehel, Grossenbacher, 
GUin~d, Gysin, Haering Binder, Hafner Ursula, Haller, H~m
merle Heberlein, Hegetschweiler, Herczog, Hess Peter, Hlld-
brand', Hubacher, Jaeger, Jäggi Paul, Jeanpretre, Jöri, Keller 
Anton, Kühne, Ledergerber, Leemann, Leu Josef, L~uba, ~eu
enberger Ernst, Leuenberger Moritz, Loeb Frang~:)ls, Martre, 
Mamie, Marti Wemer, Matthey, Mauch Ursula, Meier Samue~, 
MeyerTheo, Mühlemann, Nabholz, Narbel, Oehler, Perey, Ph~
lipona, Pidoux, Pini, Poncet, Raggenbass, RebeB;ud, Rechstei-
ner Reimann Maximilian, Ruckstuhl, Ruffy, Rutlshauser, Ry-
ch~n, Savary, Scheidegger, Scheurer Remy, Schmidhal~er, 
Segmüller, Seiler Rolf, Spielmann, Spoerry, Stamm Jud~~h, 
Steinegger, Strahm Rudolf, Stucky, Suter, Theubet, Tschap-
pät Alexander, Tschopp, Vollmer, Wanner, Wick, Wiederkehr, 
Wyss, Ziegler Jean, Zisyadis, Züger, Zwahlen, Zwygart (127) 

Dagegen stimmen die folgenden Ratsmitglieder: 
Rejettent le projet: 
Allenspach, Bäumlin, Bezzola, Binder, Bischof, Bonny, Borer 
Roland Borradori, Bortoluzzi, Bühlmann, Cincera, Daepp, 
Dettling, Diener, Dreher, Fehr, von Feiten, Fischer-Hägglin-
gen, Frey Walter, Giezendanner, GolI, Gonseth, Gross An-
dreas, Hafner Rudolf, Hari, Hollenstein, Jenn! Peter, Keller Ru-
dolf, Kern, Maeder, Maspoli, Mauch Rolf, Maurer, Meier Hans, 
Mieseh, Misteli, Moser, Müller, Neuenschwander, Robert, 
Rohrbasser, Ruf, Sandoz, Scherrer Jürg, Scherrer Wemer, 
Schmid Peter, Schmied Walter, Schnider, Schwab, Seiler 
Hanspeter, Stalder, Stamm Luzi, Steffen, Stei~~r, Steinem~nn, 
Thür, Tschuppert Kar!, Vetterli, Weder HansJurg, Wittenwller, 
Zölch (61) 

Der Stimme enthalten sich - S'abstiennent: 
Sieber 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder - Sont absents: 
Bär, Berger, Blocher, Carobbio, Cavadini Adriano, Darbellay, 
Duvoisin, Hess Otto, Iten Joseph, Luder (10) 

Präsident Nebiker stimmt nicht 
M. Nebiker, president, ne vote pas 

An den Ständerat - Au Conseil des Etats 

92.067 

Krankenversicherung. Massnahmen 
gegen die Kostensteigerung 1993-1994. 
Bundesbeschluss 
Assurance-maladie. Mesures 
contre I'augmentation des couts 1993-1994. 
Arrete federal 
Siehe Seite 2151 hiervor - Voir page 2151 ci-devant 
Beschluss des Ständerates vom 9. Oktober 1992 
Oecision du Conseil des Etats du 9octobre 1992 

Schlussabstimmung _. Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

119 Stimmen 
52 Stimmen 

Präsident: Herr Ruffy hat namens der Parlamentarierdelega-
tion beim Europarat noch eine kurze Erklärung zum Jugosla-
wienkonflikt abzugeben. 

M. Ruffy: La session d'automne de l'Assemblee parleme~
taire du Conseil de I'Europe qui vient de s'achever comprenart 
samedi dernier un debat consacre cl la situation dans I' ex-You-
goslavie et, plus specialement, en Bosnie-Herzegovine. Un 
message urgent nous a ete adresse par le ministre des affaires 
etrangeres de cette republique dans I'espoir que nous le re
percutions dans nos parlements respectifs. Les membres de 
la delegation suisse ne sauraient laisser s'achever cette ses-
sion sans s'acquitter de eette täche, aussi penible soit-elle. En 
decembre, iI sera trop tard 
La guerre qui fait rage en Bosnie-Herzegovine a fait jUSqU'cl 
present 120 000 morts, 30 000 femmes ont ete violees, 40 000 
personnes se sont refugiees dans les forets, livrees cl elles-
memes. Si aucune aide n'est apportee, 400000 personnes 
vont mourir durant I'hiver. 
Tels sont les chiffres effroyables qui donnent la mesure de 
eette catastrophe humaine, qui continue cl s'etendre pas loin 
de chez nous, dans une population qui, pour bien des raisons, 
ne nous est plus etrangere. 11 faut commencer a sortir de eette 
totale impuissance, et on peut le faire. Dans un mois, I~ 
5 novembre, le Comite des ministres des 27 pays du ConseIl 
de l'Europe se reunira a Strasbourg. La question d'une even-
tuelle intervention du Fonds de developpement social dans 
I 'ex-Yougoslavie sera cl "ordre du jour. Ce fonds, dont les effets 
benefiques so nt innombrables, est pret a prendre en charge, 
moyennant un soutien financier ~ccru, I'oper?ti~:m tec~nique 
et logistique consistant cl constrUire ?an~ les, regl~ns sures de 
I'ex-Yougoslavie des logements prefabnques. C est la seule 
mesure permettant d'eviter une hecatombe hivemafe, non 
seulement probable mais certaine. 
Afin que nous puissions sortir de cette condition difficifeme.nt 
supportable d'observateurs impuissants, afin que nous PUlS-
sions eneore croire cl la solidarite europeenne, au nom de la 
Delegation suisse aupres du Conseil de I'E~r?pe et au nom d~ 
vous tous, je crois, je lance un appel aux mlnlstres d,u <?on.sell 
de l'Europe et notamment au president de la Confederatlon, 
M. Rene Felber, pour que le 5 novembre une decision positiv~ 
soit prise dans le sens indique precedemment, et que celle-cl 
soit I'amorce d'une politique concertee indispensable 
nir a bout da cette folie collective meurtriere. IMI,lfjl,ctUlJ'.:::i."";-

k""ni<.hn",,,, Mit-
1n""<::T~!I1t1 n,:;,nii,'h Herr 

Frederic Koehler, Uebersetzer und Sekretär französischer 
Sprache unseres Rates, und Herr Michel Reymo~.d, Chef der 
französisehspraehigen Redaktoren und Protokollführer. 

michael.tellenbach
Textfeld
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92,052 

EWR-Abkommen 
Accord sur I'EEE 

Siehe Seite 941 hiervor - Voir page 941 ci-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 9. Oktober 1992 
Decision du Conseil national du 9 octobre 1992 

Schlussabsümmung - Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

An den Bundesrat - Au Conseil federal 

92.067 

39 Stimmen 
4 Stimmen 

Krankenversicherung. Massnahmen 
gegen die Kostensteigerung 1993-1994. 
Bundesbeschluss 
Assurance-maladie. Mesures 
contre I'augmentation des couts 1993-1994. 
Arrete federal 

Siehe Seite 1069 hiervor - Voir page 1069 ci-devant 
Beschluss des Nationalrates vom 9. Oktober 1992 
Deeision du Conseil national du 9 Detobre 1992 

Schlussabstimmung - Vote final 
Für Annahme des Entwurfes 
Dagegen 

An den Naüonalrat - Au Conseil naüonal 

30 Stimmen 
4 Stimmen 

Präsidentin: Damit ist die mühsame Turnübung zu Ende. Ich 
möchte nun noch einige Dankesworte abstatten. 
Wir haben gerade 63 Schlussabstimmungen durchgeführt 
Das bedeutet, dass wir in der laufenden Session zwischen den 
Räten 63 Vorlagen bereinigt haben. und es hatte recht gewich-
tige darunter. Einige beschäftigten uns seit Jahren. wie etwa 
die Totalrevision des Urheberrechtsgesetzes. Andere, wie die 
dringlichen Massnahmen gegen die Kostensteigerung in der 
Krankenversicherung oder die Massnahmen zur Sanierung 
der Bundesfinanzen, wurden uns erst vor kurzem vorgelegt 
Schliesslich haben wir in der Augustsession und jetzt in der 
Herbstsession auch den EWR-Vertrag und 50 Vorlagen zur 
Anpassung des schweizerischen Rechts durchberaten. 
Ich erinnere mich nicht, in den vergangenen zwanzig Jahren je 
eine solche Abstimmungsliste gesehen zu haben. Dahinter 
steckt die harte Arbeit vieler. Was hier im Plenum abläuft, ist je-
weils nur der letzte Akt. Was vorher hinter den Kulissen erarbei-
tet wird, sehen Herr und Frau Schweizer in der Regel nicht Die 
KommiSSionsarbeiten spielen sich nicht im Uchte der Oeffent-
lichkeit ab; gottlob. Die schwierigen Verständigungsarbeiten 
zwischen lauter Minderheiten brauchen Abgeschirmtheit Die 
heutige Ernte ist nur dank der harten und effizienten Arbeit un-
serer vorbereitenden Kommissionen möglich geworden. 
Wenn hier noch von einem die Rede war, dann 
musste im Aktivdienst 
redert 
Während dieser Session wurden neben den Plenarsitzungen 

In der Frühe oder bis in die Nacht hinein Differenzen 
7Wli~rI.,,,,n den beiden Räten beraten und bereinigt Den Kom-
missionspräsidenten und Ihnen allen gebührt für Ihren ausser-
ordentlichen Einsatz ein herzlicher Dank. 

Dank gebührt aber auch den Bundesräten, die wir zum Teil 
sehr kurzfristig ins Plenum und in die Kommissionen aufbieten 
mussten und die oft vom einen Rat zum anderen hetzten. Und 
was wären die Bundesräte ohne die loyalen Vorbereitungen 
ihrer Leute aus den verschiedensten Bundesämtern ge
wesen? 
Was aber wären wir ohne das Engagement und die tatkräftige 
Mitarbeit unserer Parlamentsdienste, inklusive unser eigenes 
Sekretariat, gewesen? Ist uns bewusst geworden, welche Zahl 
von Fahnen im Zentralen Sekretariat in kürzester Zeit herge-
stellt und kopiert werden mussten? Haben wir realisiert, wie 
die Sekretariate der Kommissionen vor allem dasjenige der 
Redaktionskommission ~ fast rund um die Uhr im Einsatz stan-
den, immer auf Draht und unentwegt freundlich? Alle Mitarbei-
ter haben für diesen beispiellosen Einsatz unseren warmen 
Dank verdient 
Dank gehört nicht zuletzt den zahlreichen Medienschaffen-
den, die uns in Wort und Bild unentwegt den manchmal etwas 
getrübten Spiegel vorhalten, vor allem aber eine äusserst 
wichtige Verstärkerrolle zwischen diesem Haus und unserem 
Volk innehaben. 
Nun noch einen persönlichen Dank an einen langjährigen Mit-
arbeiter der Parlamentsdienste: Herr Michel Reymond, Chef 
der französischsprachigen Redaktoren und Protokollführer, 
wird uns verlassen. Er trat 1968 in die Dienste der Bundesver-
sammlung ein und war der erste vollamtfiche Mitarbeiter des 
künftigen Dienstes für das Amtliche Bulletin. Während eines 
Vierteljahrhunderts hat er Tausende von Voten in französi-
scher SpraChe mit viel Sorgfalt, Genauigkeit und Sachkunde 
redigiert und hinter den Kulissen vielOrganisationsarbeit zu-
gunsten des Parlamentsbetriebes geleistet 
Au nom de notre conseil et en mon nom personnel je remercie 
Monsieur Reymond de ses precieux services. Nos meilleurs 
voeux pour sa sante I'accompagnent dans sa retraite bien me-
rMe. (Beifall) . 
Wir haben eine sehr strenge Zeit hinter uns. Vielleicht haben 
wir eine ebenso strenge vor uns. Bürgerinnen und Bürger er-
warten, dass wir ihnen unsere Beschlüsse noch weiter erläu-
tern. Sie werden daher froh sein zu erfahren, dass beide Rats-
büros beschlossen haben, im Januar keine Sondersession 
durchzuführen. Wir möchten nach dem Jubiläumsjahr und 
nach dem Eurojahr wieder in eine Gangart zurückfinden, die 
besser zum Begriff des Milizparlamentes passt 
Lassen Sie mich zum Abschluss für die Kollegialität danken, 
die ich in meinem Amt nun während fast eines Jahres erfahren 
durfte. Es war eine Freude. diesem Rat und damit der Eidge-
nossenschaft zu dienen. Ich habe diese Zeit unter das Motto 
«Mut zur Unvollkommenheit» gestellt (Heiterkeit) Möge der 
Rat mir meine Patzer so nachsehen, wie ich ihm seine gele-
gentlichen barocken Ausschweifungen in gewissen Reden 
nachsah. Besonderer Grund zur Freude war manch mutiger 
Entscheid, den er fällte, was manche draussen irritierte, die 
selbst in Klischees verharren. Tragen Sie weiter Sorge zu die-
ser Atmosphäre. Unser Land braucht sie, gerade in Zeiten des 
Umbruchs. Diese Atmosphäre wird uns immer wieder helfen, 
über der erwünschten Vielfalt unserer Meinungen und Stände 
das Gemeinwohl wiederzufinden. Beim Eintreten die Halle 
des Bundeshauses tut jeweils ein Blick nach oben gut: Da 
steht immer noch «omnes pro uno", der tägliche Aufruf zur So-
lidarität 
Im übrigen möchte ich unsere weitere Arbeit wie bisher unter 
den Segen Gottes stellen. Damit wünsche ich Ihnen eine gute 
und gesunde Zeit bis Ende November. 
Ich erkläre Sitzung und Session für geschlossen. (Grosser Bei
fall) 
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